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          Teil I: Überblick
 
        

         
           
             
              1 Einleitung
 
            
 
             
              Wenn um Kultur gekämpft wird, so geschieht dies mit Worten. Doch teils offensiv, teils unterschwellig wird im Zeichen des Kulturkampfes nicht nur um Worte gerungen, sondern auch um Wörter gekämpft. Ein Streit darüber, was etwas ist oder sein sollte, ist nicht zuletzt immer auch ein Streit darüber, mit welchem Wort dieses Etwas bezeichnet werden soll und wie es zu dessen Bedeutung passt. Dabei wird immer häufiger, so scheint es, auch explizit vor der Macht der Sprache und vor einer unterschwelligen Manipulation durch sprachliches Framing gewarnt. Doch wie ist die Macht der Sprache genau zu verstehen? Wo ist sie zu verorten? Kann sie genutzt werden oder können die Sprechenden1 selbst ihr nur unterliegen? Die vorliegende Arbeit geht theoretisch sowie empirisch der Frage nach, welche Zusammenhänge zwischen Kulturkämpfen und Sprachkämpfen, zwischen kulturellem und sprachlichem Wandel bestehen – und welche nicht. Empirisch wird diese Frage untersucht in einer Analyse des kulturellen Wandels der Ehe sowie des Bedeutungswandels von Ehe im Zuge der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 in Deutschland sowie in einer Analyse der diskursiven Auseinandersetzungen um diesen kulturellen und sprachlichen Wandel.
 
              
                1.1 Was sind Kultur- und Sprachkämpfe?
 
                Mit Kulturkämpfen sind hier nicht etwa Kämpfe zwischen analytisch separierten Kulturen gemeint (wie etwa bei Huntington 1998), sondern Kämpfe um das kollektive Selbstverständnis einer Gruppe von Menschen, die sich selbst als Teil derselben Kultur wahrnehmen. Im Rahmen des Heidelberger Projektes Culture Wars – Kämpfe ums kulturelle Erbe2, in dem die vorliegende Arbeit entstanden ist, werden Kulturkämpfe verstanden als diskursive Auseinandersetzung um die Bedeutung und den Wert eines kulturellen Erbes, eines materiellen oder auch eines immateriellen. Die Ehe wird hier als ein solches immaterielles Kulturerbe angesehen und die diskursiven Auseinandersetzungen, die ihren Wandel begleiten und konstituieren, entsprechend als Kulturkämpfe (vgl. hierzu 5).
 
                Mit Sprachkämpfen auf der anderen Seite sind hier nicht etwa Auseinandersetzungen um den politischen Stellenwert einer Einzelsprache gemeint (wie etwa bei Lobin 2021), sondern Kämpfe darüber, welche Wörter im Diskurs verwendet oder von diesem ausgeschlossen werden sollen und welche Bedeutung ihnen dabei zukommt. Hierbei geht es also auf lexikalischer Ebene um Bezeichnungsfixierungsversuche und Bezeichnungskonkurrenzen einerseits sowie um Bedeutungsfixierungsversuche und Bedeutungskonkurrenzen andererseits, die auch als Wortstreite (vgl. Kopperschmidt 1991; Wengeler 2005), als semantische Kämpfe (vgl. Felder 2006) oder als Sprachnormierungskonflikte (vgl. ebd.: 37) zusammengefasst werden können.
 
                Werden Kultur- und Sprachkämpfe in diesem Sinne verstanden, zerfasert die Frage nach deren Zusammenhang in verschiedene weitere Fragen, die in der vorliegenden Arbeit von Interesse sind: Etwa fragt sich nicht nur, wie sich der anscheinend zunehmende Fokus auf die Änderung der politischen und sozialen Verhältnisse durch eine Änderung der Sprache erklären lässt (diese Frage stellt sich etwa Fairclough 2003: 18), sondern darüber hinaus auch, wie sich innerhalb des Versuchs, die Sprache zu ändern, der Fokus gerade auf die lexikalische Ebene statt etwa auf Flexionsmorpheme oder auf das grammatische Gesamtsystem erklären lässt (vgl. hierzu 3). Ferner ist aus methodisch-empirischer Sicht von Interesse, wie in divergierenden lexikalischen Entscheidungen sowie in implizit und explizit metasprachlichen Auseinandersetzungen konfligierende Verständnisse von kulturellen Entitäten sich widerspiegeln und einer positivistischen Diskursanalyse zugänglich werden (vgl. hierzu Teil III). Doch nicht nur diese Indikator-Rolle von Wortwahl und Wortstreit, in der diese auf sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse reagieren, ist hier von Interesse; zur Debatte steht in erster Linie deren Faktor-Rolle, in der sie einen solchen Wandel selbst herbeiführen sollen (vgl. Koselleck 1979: 332 f.). Die Frage, ob die Verwendung bestimmter Wörter bzw. der Streit um diese einen kulturellen Wandel herbeiführen kann, scheint in den Geisteswissenschaften stark zu polarisieren. Auf der einen Seite stehen jene, die wie Januschek (2005: 175) den expliziten Wortstreit als „Begleitmusik“ eines letztlich nicht steuerbaren Bedeutungswandels verstehen, die wie Tereick (2009: 388) die Vorstellung, „dass Sprache bestimmte Vorstellungen, Gedanken oder sogar Sachverhalte evozieren kann“ als Sprachmagie kritisieren (vgl. hierzu die differenziertere Definition dieses Ausdrucks in 2) oder die wie Schrodt (2003: 15) schlicht postulieren: „Die Sprache ist niemals Ursache von kulturellem Wandel, sondern immer Folge“. Auf der anderen Seite stehen jene, die wie Schlosser (2000: 293) das „gedankenlose Nachplappern von Wörtern“, speziell von Unwörtern3 für „durchaus gefährlich“ halten (ebd.), da diese „nicht nur unser Denken und unsere Wahrnehmung, sondern auch unser Handeln fest im Griff“ haben (Wehling 2017: 37), oder die wie Gümüşay (2020: 11) dem Bezeichnenden Vorrang vor der Wahrnehmung des Bezeichneten einräumen: „Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt“. Wie also sind die Zusammenhänge zwischen umstrittenen Wörtern und gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie verwendet werden, zu verstehen?
 
                Dafür, wie diese zunächst sehr allgemeine Frage eine Vielfalt an Untersuchungsmöglichkeiten und an weiteren Fragen eröffnet, liefert schon der Untertitel dieser Arbeit selbst ein anschauliches Beispiel, dem auch in der empirischen Analyse (s. 10) ausführlich nachgegangen wird: So hätte im Untertitel auch vom Diskurs um die Ehe für alle oder um die Homo-Ehe gesprochen werden können – und gerade auch um solche Alternativen der Bezeichnung soll es in der vorliegenden Schrift gehen. Hätte eine andere Bezeichnung ein anderes Bild in den Köpfen der Rezipierenden ausgelöst? Oder hängt dieses Bild, sofern überhaupt evoziert, nicht vielmehr von persönlichen Erfahrungen und Haltungen der jeweiligen Rezipierenden ab? Beruht die Ablehnung mancher Wörter vielleicht eher auf negativen Affekten, die durch sie ausgelöst werden, als auf kohärenten Weltbildern, die sie vermitteln würden? Was verriete der Gebrauch der jeweiligen Bezeichnung über den Verfasser der Überschrift und dessen Einstellung zum Thema? Welche Bezeichnung wäre im Hinblick auf das eigene öffentliche Ansehen eher zu vermeiden, welche eher zu verwenden und warum? Und schließlich: In welchem Verhältnis steht der konventionelle Gebrauch bestimmter Wörter zu Kulturkämpfen und zu kulturellem Wandel? Kann lexikalischer Sprachwandel einen kulturellen Wandel bewirken oder setzt er diesen vielmehr als seine Bedingung voraus?
 
               
              
                1.2 Zur Theorie: Was sind Sprachmagie und Prestigeökonomie?
 
                All den in 1.1 genannten Fragen soll in der vorliegenden Arbeit auf theoretischer Ebene sowie durch eine korpusbasierte linguistische Analyse des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe nachgegangen werden. Den theoretischen Ausgangspunkt der Arbeit (s. 2) bietet ein sprachphilosophischer Überblick über verschiedene Konzeptionen vom Zusammenhang zwischen Wörtern und der Welt, die von der Vorstellung geprägt sind, letztere könnte durch erstere gesteuert werden, und von denen einige hier in Anlehnung an Tereick (2009) und an Crystal (1997) als Sprachmagie zusammengefasst werden (s. 2.1.1). Mit dem Terminus Sprachmagie soll dabei bewusst polemisch verwiesen werden auf Vorstellungen und metasprachliche Äußerungen, die dem etablierten strukturalistischen sowie poststrukturalistischen Verständnis von kontingenten, relativen und interdependenten Wortbedeutungen (s. 2.1.2) nicht nur nicht gerecht werden, sondern diese Bedingung arbiträrer, konventionalisierter Wortbedeutungen gänzlich ignorieren. So verweisen auch prominente Vertreter des Poststrukturalismus wie Baudrillard (2011/1976: 18) rückblickend auf die prä-strukturalistischen, starren Vorstellungen von Wortbedeutungen als Magie: „[E]s war noch Magie, eine Art magischer Verbindlichkeit, die das Zeichen mit dem Realen verknüpfte“. Doch auch heute noch – und anscheinend mit zunehmender Popularität – werden Topoi wie der von der Macht der Sprache, der im Poststrukturalismus die „Machtlosigkeit der Sprechenden“ (Deleuze 1993/1969: 48) gegenübergestellt wird, immer wieder verengt auf die Macht einzelner Wörter, mit deren Hilfe die Sprechenden kollektive Wahrnehmungsmuster und darüber gesellschaftliche Verhältnisse steuern könnten (s. 2.1.3), was wiederum polemische Gegenreaktionen hervorruft. So beklagt zuletzt beispielsweise Steven Pinker in einem Tweet: “Among the ways wokeness is dumbing down science is replacing the foundation of linguistics (words are arbitrary conventions) with primitive word magic (words have causal powers, as in spells, curses, & prayers)”4. Wie man auch inhaltlich zu dieser Aussage von Pinker stehen mag, in jedem Fall zeigt sie erstens, dass einige populäre Vorstellungen über die Wirkungsmächte von Wörtern in einem bewusst polemischen Gegenakzent als magisch aufgefasst werden können, und zweitens zeigt sie, dass derartige Diskussionen um die Wirkungsweisen von Wörtern gerade im Zusammenhang mit affektiv aufgeladenen Kulturkämpfen zustande kommen, wo sie wie in Pinkers Tweet als wokeness bzw. woke (dies inzwischen fast nur noch von der Gegenseite; vgl. Bettag et al. 2023) oder auch als Political Correctness bezeichnet werden (vgl. hierzu ausführlich 2.1.3). Gleichzeitig findet sich die Sorge um unterschwellige sprachliche Einflüsse und gesellschaftliche Folgen bestimmter Wörter keineswegs nur aufseiten der politischen Linken. So warnt beispielsweise Schmitt (2021) vor dem „Framing der Linken“, wobei er jedoch nicht etwa kontextspezifische Frameanalysen anbietet, sondern einzelne Wörter wie Umverteilung, Diversität und Nazis kritisiert. Sprachkämpfe scheinen also nicht nur selbst ein sensibles Thema zu sein, sie scheinen vor allem in bereits politisch polarisierten und moralisch aufgeladenen Zusammenhängen zu entstehen. Stellen sie hier also nur metasprachlich getarnte Stellvertreter-Kriege für den eigentlichen Ideologiestreit dar?
 
                Bevor auf die soziopolitischen und affektiv-moralischen Beweggründe eingegangen wird, die sprachkritischen Äußerungen sowie sprachmagischen Argumentationen oftmals zugrunde liegen (s. u., vgl. 3), lassen sich hierfür auch linguistische Phänomene ausmachen, die Wörtern eine immanente Perspektivität zu verleihen scheinen und die daher immer wieder Gegenstand semantischer Kämpfe sind (vgl. 2.2). Zum einen wird gerade bei metaphorischen Ausdrücken vermutet, dass ihre wörtliche Bedeutung bei Rezipierenden unbewusst aufgerufen werde und diese dadurch manipuliert werden könnten (vgl. etwa Lakoff & Wehling 2008) (s. 2.2.2). Zum anderen handelt es sich bei vielen umstrittenen Wörtern wie dem beispielhaft genannten Homo-Ehe um Komposita, die zwei Konstituenten miteinander verbinden und daher zuweilen als „verdichtete Sätze“ (Ortner & Ortner 1984: 21) aufgefasst werden (vgl. 2.2.1). Beide Phänomene einer vermeintlich rein lexikalischen Sinnstiftung müssen jedoch ins Verhältnis gesetzt werden zur letztlich arbiträren, konventionellen und gebrauchsbasierten Wortbedeutung, die die etymologisch oder kompositionell nahegelegte Wortbedeutung letztlich überschreibt, wie dies bei zahlreichen lexikalisierten Ausdrücken wie Stoffwechsel, Märchenschloss, Stromanbieter, Kellnermesser, Stickstoff, Ratschlag etc. der Fall ist.
 
                In Anbetracht der jedwede Motiviertheit übertrumpfenden Arbitrarität und Konventionalität der Bedeutung von sprachlichen Zeichen stellt sich also die Frage, wieso sich die erbittertsten Sprachkämpfe und die fantasievollsten Sorgen sowie Hoffnungen um sprachliche Manipulation so selten auf grammatische Phänomene und so häufig auf Einzelzeichen beziehen. Ferner ist die Frage, wovon es abseits von Kompositionalität und Metaphorik abhängt, ob ein Wort umstritten ist oder nicht. Hierfür finden sich mindestens zwei mögliche Erklärungen (s. 3). Zum einen können einzelne Wörter affektive Aversion auslösen, wenn sie konventionell mit unangenehmen Gefühlen oder mit Tabuthemen in Zusammenhang gebracht werden (s. 3.1). Nach der Moral Foundations Theory (vgl. Haidt 2008; 2012; Haidt, Koller & Dias 1993) stellen derartige Affekte der Ablehnung die Grundlage für intuitive moralische Urteile dar, die erst im Nachhinein rationalisiert werden (s. 3.1.1). Übertragen auf die moralische Ablehnung von Wörtern bietet dies eine Erklärung dafür, warum z. B. das Wort Indianer auch für europäische Ohren unangenehm und gar unmoralisch klingt: Nicht etwa deshalb, weil es auf einem kolonialen Irrtum beruht – dies tun andere, nie problematisierte Ausdrücke wie Malaria oder Pazifik auch –, sondern deshalb, weil mit ihm konventionell Konzepte wie ›Genozid‹, ›Rassismus‹ und ›Vertreibung‹ assoziiert werden. Dies führt zu einem intuitiven Meidungsbedürfnis und schließlich zu einem Meidungsgebot des Wortes, das bei Zuwiderhandlung ggf. rationalisiert werden muss (s. 3.1.2). Wird also auch die vielfach kritisierte Bezeichnung Homo-Ehe aufgrund unangenehmer Assoziationen und Affekte gemieden, die der Ausdruck auslösen kann (s. hierzu 10.2.1 und 10.2.2)?
 
                Zum anderen finden sich Wortstreite deshalb so oft in politisch brisanten Diskussionen, weil Sprechende über ihre Wortwahl gewollt oder ungewollt ihrer Umwelt Indizien dafür liefern, auf welcher politischen Seite sie stehen (s. 3.2). Wer von der eigenen Seite nicht in die falsche Schublade gesteckt werden möchte, ist gut beraten, Wörter zu vermeiden, die mit der politischen Gegenseite und deren Perspektive assoziiert werden. Aus diesem Prinzip der lexikalischen Distinktion und Affiliation entstehen konkurrierende Fahnenwörter, die jeweils politische Zugehörigkeit ausdrücken (s. 3.2.1). Dabei versuchen politische Akteure, ihre eigene Perspektive auf einen strittigen Sachverhalt in ihrer Wortwahl, nicht zuletzt auch in sprechenden Metaphern und Komposita (vgl. 2.2) kenntlich zu machen, indem sie etwa von Herdprämie statt von Betreuungsgeld sprechen. Entscheidend ist hierbei jedoch die Paradoxie der Ansprüche an den politischen Wortstreit: Einerseits soll das Wort zuverlässig das eigene politische Lager kennzeichnen, was nur der Fall ist, wenn nur das eigene politische Lager das jeweilige Wort verwendet. Andererseits soll der Ausdruck sich auch durchsetzen, damit sich die Perspektive, die geradezu sprachmagisch (vgl. 2.1) in ihm stecke, gleichermaßen durchsetze. Gerade die Bedeutung etablierter Ausdrücke unterliegt jedoch der Multiperspektivität ihrer Verwender, weshalb um die Bedeutung von Hochwertwörtern wie Freiheit oder Gerechtigkeit im politischen Kontext am vehementesten gestritten wird. Je etablierter ein Ausdruck ist, desto stärker ist seine Bedeutung also konventionalisiert sowie lexikalisiert und somit von den umso vielfältigeren Gebrauchsweisen der Sprechenden abhängig (s. 3.2.2). Dies trifft insbesondere dort zu, wo die beiden Dimensionen des Politischen und des Moralischen sich unweigerlich überlagern und konkurrierende Bezeichnungen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht etwa als politische Perspektivmarker, sondern als moralische respektive unmoralische Wörter gelten (s. 3.3). Dann verlieren die Bezeichnungen ihre Unterscheidungsfunktion für verschiedene politische Positionen und die Wortwahl wird in erster Linie eine Frage des eigenen öffentlichen Ansehens.
 
                Hier kommt der Begriff der Prestigeökonomie ins Spiel, mit dem gesellschaftliches Ansehen als knappes Gut verstanden wird, das durch ostentative Darstellung der richtigen Prestigesymbole erworben werden kann (s. 4). Ihm liegt ein metaphorisches, ökonomisches Verständnis von Wörtern und anderen Symbolen zugrunde, die wie Güter und Währungseinheiten einen relativen, auf Konventionen beruhenden Wert (Valeur) haben, welcher von menschlicher, auch sprachlicher Arbeit abhängig ist und mangels Knappheit auch inflationieren kann (s. 4.1). Im Gegensatz zu aufwändigen „Show-Merkmalen“ (Voland 2004: 182), die wie ein Pfauenrad oder auch ein Bildungsabschluss recht zuverlässig auf prestigeträchtige Eigenschaften des Zeichenträgers hinweisen, sind einzelne Wörter jedoch keineswegs verknappt, sondern problemlos reproduzierbar, weshalb sie von Anfang an auf die Inflation ihres Wertes als symbolisches Kapital (vgl. Bourdieu 1982) angelegt zu sein scheinen (s. 4.2.1). Wenn politische Unterscheidungszeichen (s. 3.2.1) aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Prozesse zu Bildungsindikatoren respektive zum „Indikator für Nicht-Bildung“ (Felder 2022a: 205) werden (s. 4.2.2), so entstehen reputationelle Anreize zur Imitation dieser Wörter. Mit der Sprechergruppe vervielfältigen sich auch die Gebrauchsweisen des jeweiligen Wortes und durch einen inflationären Gebrauch verliert es nicht nur seinen Wert als Prestigesymbol, sondern auch seine politische Unterscheidungskraft sowie die mit ihm durchzusetzende spezifische Bedeutung (s. 4.3). So scheint es, dass selbst ein „Sieg“ im Wortstreit, also die Durchsetzung des eigenen perspektivischen Ausdrucks die vorige Durchsetzung der jeweiligen Perspektive entweder bereits voraussetzt oder aber ohne eine solche Durchsetzung der Perspektive keinen echten Sieg, nicht mal einen echten Kampf, sondern vielmehr eine Sisyphusarbeit darstellt, insofern die Bedeutung des durchzusetzenden Wortes immer von ihrer konventionellen Gebrauchsweise abhängig ist und diese wiederum von bereits etablierten Perspektiven, Konzeptualisierungen, Einstellungen, Haltungen etc. (vgl. hierzu 10.3).
 
               
              
                1.3 Zur Methodik: Die Notwendigkeit von Diskursanalysen
 
                Wenn die Bedeutung eines Wortes und damit auch dessen Potenzial, auf den Diskurs, auf die öffentliche Wahrnehmung, auf Kultur, Politik und Recht einzuwirken, also in erster Linie von dessen Gebrauchsweisen abhängig ist, so muss sich auch eine empirische Analyse dieses Potenzials weniger auf die Form eines Wortes und mehr auf ebendiese Gebrauchsweisen konzentrieren, was eine linguistische Diskursanalyse gewährleistet (s. Teil III). Dabei kann der bzw. ein Diskurs mit Foucault (1973; 1974a) in etwa als übergeordnete Praxis der Produktion von Wissen, Wahrheit, Sinn, aber auch Macht verstanden werden, zunächst aber auch ganz generell als Sprache im Gebrauch (vgl. Brown & Yule 1983). Einerseits werden also im Diskurs Kulturkämpfe und kultureller Wandel sichtbar und positivistisch analysierbar und andererseits werden in der Diskursanalyse die umstrittenen und umkämpften Wörter so untersucht, wie sie auch wahrgenommen werden, ihre konventionelle Bedeutung erhalten und ihre potenzielle Wirkung entfalten: im Gebrauch. Nur eine solche Methodik wird also der Beobachtung, um nicht zu sagen der Warnung von Sinclair (1991: 4) gerecht: „[T]he contrast exposed between the impressions of language detail noted by people, and the evidence compiled objectively from texts is huge and systematic“.
 
                Den Untersuchungsgegenstand bietet hierbei der Diskurs um die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, in dem verschiedene, bisher stillschweigend voraussetzbare Vorstellungen von der Ehe hinterfragt und somit erstmals explikationsbedürftig werden. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare bietet somit nicht nur einen geeigneten Untersuchungsgegenstand für einen umstrittenen und umkämpften kulturellen Wandel, der politisch sowie metasprachlich ausgehandelt und schließlich in verschiedenen Gerichtsentscheidungen und Gesetzgebungen wie vor allem dem Eheöffnungsgesetz 2017 rechtlich konsolidiert wird. Darüber hinaus bietet der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe auch einen besonders vielversprechenden Zugang zu Konzeptualisierungen der Ehe im Allgemeinen, die ansonsten implizit blieben und nicht positivistisch analysierbar wären.
 
                Im Zusammenhang mit ihren kulturellen und schließlich rechtlichen Transformationen wird die Ehe als immaterielles kulturelles Erbe verstanden (s. 5), dessen Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ eine gesellschaftliche Neubewertung und sukzessive Ablehnung bzw. „Verdunkelung“ (s. 5.1) erfährt, sodass dieser schließlich vom Gesamterbe der Ehe ausgeschlossen wird (vgl. hierzu auch 9.3). Hierbei werden auch die verschiedenen rechtlichen Schritte nachvollzogen, mit denen die eingetragene Lebenspartnerschaft zunächst eingeführt, anschließend sukzessive der Ehe gleichgestellt und schließlich 2017 durch eine geschlechtsunabhängige Ehe ersetzt wurde (s. 5.2). Den eigentlichen Untersuchungsgegenstand der Diskursanalyse bilden jedoch weder diese rechtlichen Änderungen, noch die abstrakte, schwer greifbare Größe des Diskurses selbst, sondern strenggenommen die Korpora, die Textsammlungen, die mit Blick auf den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe erstellt wurden und möglichst zuverlässige Rückschlüsse auf diesen erlauben sollen (s. 6). Um Unterschiede, Gemeinsamkeiten und mögliche Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, politischen und juristischen Transformationen des Sprechens über die Ehe untersuchen zu können, wurden die drei Diskursdomänen Gesellschaft/Öffentlichkeit, Politik und Recht angenommen (vgl. Vogel et al. 2020: 207), für deren Analyse verschiedene Korpora aus Zeitungstexten, Social-Media-Posts, Bundestagsplenarreden und Gerichtsentscheidungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe erstellt und aufbereitet wurden. In diesen Korpora können nun induktiv mit verschiedenen korpuslinguistischen Verfahren quantitative sowie qualitative Ergebnisse erarbeitet werden, die verschiedenste Deutungen über den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe und die damit verbundenen Sprach- und Kulturkämpfe ermöglichen (s. 7). Eine besondere Rolle spielt hierbei die Quantifizierung der verschiedenen thematischen, semantischen und (meta-)pragmatischen Kategorien durch die Destillation möglichst zuverlässiger Form-Funktion-Korrelationen (s. 7.5), die generalisierende Aussagen über den sprachlichen Einzelfall hinaus erst ermöglichen.
 
               
              
                1.4 Zur Empirie: Der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe
 
                Mit den qualitativen sowie quantitativen Methoden der korpusgestützten sowie korpusbasierten Diskursanalyse5 werden im empirischen Teil der Arbeit (s. Teil IV) zunächst Erkenntnisse darüber gewonnen, wo und wann worüber genau gestritten wird und worin der Kulturkampf eigentlich besteht – genauer: welche Subthemen im Diskurs um den Wandel der Ehe und des Ehebegriffs zu welcher Zeit und in welcher Diskursdomäne besonders salient aber auch besonders umstritten sind (vgl. 8). Eine Möglichkeit zur Systematisierung solcher zentralen Streitfragen des Diskurses bietet hierbei das Konzept der agonalen Zentren nach Felder (2012a; 2015; 2018b). Dabei wird sich zeigen, dass diese einzelnen Streitfragen zum einen komplex miteinander verflochten sind und dass sie zum anderen keineswegs zuerst in den vermeintlich zukunftsweisenden sozialen Medien und dann erst in den vermeintlich langsamen Mühlen von Bundestag und Gerichten angesprochen werden, sondern häufiger sogar umgekehrt (vgl. 8.3).
 
                Die rechtlichen Transformationen (s. 5.2) und der diskursanalytisch untersuchte Kulturkampf und Kulturwandel (s. 8) im Zusammenhang mit der Eheöffnung können schließlich in Beziehung gesetzt werden zum teils immanenten, teils parallelen Sprachkampf und Sprachwandel im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe. Dabei ist zunächst die Frage, wie dieser Streit um das kulturelle Erbe ›Ehe‹ mit dem Streit um die Bedeutung des Wortes Ehe zusammenhängt (s. 9). Die Fragen, was die Ehe ist, was sie sein kann und sein sollte und in Zukunft wohl sein wird (zu letzterem s. 9.2) werden immer wieder auch darüber ausgehandelt, was das Wort Ehe bedeutet, bedeuten sollte usw. Auch in objektsprachlich formulierten, also vermeintlich sachlichen Aussagen über „die Ehe“ werden aus nominalistischer Sicht letztlich immer (auch) Aussagen über das Wort Ehe getroffen, wird dessen Bedeutung aktualisiert, modifiziert und insgesamt konstituiert. Diese unterschiedlichen Bedeutungsfixierungsversuche (vgl. hierzu auch 3.2.2) von Ehe lassen sich über die verschiedenen „Wesensmerkmale“ (Froese 2017: 1153) der Ehe beschreiben, wie sie im Recht genannt werden, die hier jedoch eher als Teilbedeutungen bzw. Bedeutungsaspekte von Ehe oder auch als Erbteile des kulturellen Erbes ›Ehe‹ verstanden werden sollen (s. 9.1). Dabei wird sich zum einen zeigen, dass im Zuge der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare Erbteile wie ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹ andere Erbteile wie ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ als zentrales Kardinalerbe der Ehe verdrängen (s. 9.1, 9.4). Außerdem scheint die Transformation der Ehe in dieser einen Hinsicht auch zu fordernden, insbesondere aber zu warnenden Spekulationen über weitere Transformationen einzuladen, etwa in Bezug auf polygame, inzestuöse oder gar zoogame Verbindungen (s. 9.2.1). Gerade derartige Warnungen scheinen Projektionen einer allgemeinen Sorge um Wertverlust zu sein, insofern sowohl die Ehe selbst als auch das Wort Ehe ihren jeweiligen Wert gleichermaßen durch Knappheit erhalten sollten (vgl. 4) – getreu dem Motto: Exklusivität durch Exklusion (s. 9.2.2). Letztlich aber wird sich zeigen, wie die Ehe ihre Position als kulturelles Erbe gerade dadurch wahren konnte, dass sie sich von ebendiesen zusehends problematisierten Erbteilen löste, und inwiefern im Zuge der Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare auch andere Vorwürfe gegen die Ehe verstummten (s. 9.3, 9.4).
 
                In Kapitel 9 wird also die Frage behandelt, wie sich der Kampf um das kulturelle Erbe ›Ehe‹ zum Sprachkampf um die Bedeutung von Ehe verhält. Anschließend stellt sich die Frage, wie sich dieser Kulturkampf zum Sprachkampf um die Verwendung bestimmter Bezeichnungen verhält (s. 10) – also nicht zu inhaltlichen Bedeutungs-, sondern zu sprachoberflächlichen Bezeichnungsfixierungsversuchen (vgl. hierzu 3.2.1). Hierbei geht es also um die Frage, mit welchen sprachlichen Mitteln auf die gleichgeschlechtliche Ehe verwiesen bzw. eine solche gefordert wird und wie die Diskursakteure selbst diese metasprachlich bewerten. Auch wenn sich im Zuge der Korpuserstellung (s. 6) bereits eine Vielzahl an verschiedenen Bezeichnungen wie gleichgeschlechtliche Ehe, Homosexuellen-Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft etc. findet (vgl. Tabelle 12 auf S. 309 f.): Als die umstrittensten und am häufigsten metasprachlich thematisierten Wörter werden sich neben Ehe selbst (s. 10.1, vgl. schon 9) vor allem die Bezeichnungen Ehe für alle und Homo-Ehe bzw. Homoehe6 erweisen (s. 10.2). Gerade bei den metasprachlichen Diskursbeiträgen zum Wort Ehe sind die beiden Größen der Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierung nicht streng trennbar. So wird etwa einerseits gefordert, dass auch auf gleichgeschlechtliche Ehen und eingetragene Lebenspartnerschaften mit der Bezeichnung Ehe verwiesen werden solle (s. 10.1); dies impliziert jedoch andererseits, dass das Wort Ehe auch eine bestimmte geschlechtsunabhängige Bedeutung haben solle (vgl. 9), damit eine solche Referenz vollzogen und auch verstanden werden kann. Bei den strittigen Bezeichnungen Ehe für alle und Homo-Ehe finden sich hingegen eher generelle bzw. generalisierende Diskussionen darüber, ob die jeweilige Bezeichnung verwendet werden oder überhaupt existieren solle oder nicht und welche Bedeutung sie jeweils kontextunabhängig in sich trüge, – vielleicht auch deshalb, weil sie beide im Gegensatz zu Ehe aus mehreren Konstituenten bestehen (vgl. 2.2.2). Derartige rein lexikalisch bzw. kompositionell sich ergebende Bedeutungs- und Konnotationspotenziale können durchaus auch durch eine kontextunabhängige Betrachtung der jeweiligen Bezeichnung abgeleitet werden, gestalten sich dabei jedoch vielfältig und teilweise widersprüchlich (s. 10.2.1). Die verschiedenen metasprachlichen Äußerungen über Homo-Ehe und Ehe für alle (s. 10.2.2) können vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Bedeutungspotenziale aber auch vor dem Hintergrund der zeitlichen sowie akteursspezifischen Häufigkeiten (s. 10.2.1.1) genauer analysiert werden. Vor allem jedoch können diese kontextunabhängigen Einschätzungen der Wortbedeutung verglichen werden mit den verschiedenen Bedeutungen, in denen die jeweilige Bezeichnung durch verschiedene kontextsensitive Gebrauchsformen verwendet und verstanden wird (s. 10.2.3). Über möglichst zuverlässige Form-Funktions-Korrelationen bzw. sprachoberflächliche Indikatoren (vgl. 7.5) lassen sich diese unterschiedlich semantisierenden Gebrauchsformen schließlich auch quantifizieren und für unterschiedliche Akteursgruppen, Diskursdomänen und Zeiträume vergleichen. Hierbei werden sich auch die von Sinclair (1991: 4; s. o.) angemahnten starken Kontraste zeigen zwischen den kontextunabhängig erschließbaren und im (Meta-)Diskurs vermuteten Effekten einzelner Wörter einerseits und ihrer korpuslinguistisch beobachtbaren Relevanz und Funktion im Diskurs andererseits. Insgesamt wird sich hier zeigen, dass weder eine erfolgreiche Bedeutungs- noch eine erfolgreiche Bezeichnungsfixierung Sprechende auf ein bestimmtes Konzept verpflichtet oder in ihren Ausdrucksmöglichkeiten einschränkt, insofern auch nach 2017 zwischen echten Ehen (s. 10.1) und Ehen für alle (s. 10.2.3) unterschieden werden kann (s. 10.3). Wohl aber scheinen sich durch die Öffnung der Ehe für alle die Bedingungen geändert zu haben, unter denen sprachlich zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren unterschieden werden kann. Das einst Deviante wird nun zur Norm (Ehe) und das einst implizit Voraussetzbare wird nun explikations- und auch rechtfertigungsbedürftig.
 
               
              
                1.5 Ein Wegweiser durch dieses Buch
 
                Die vorliegende Arbeit geht also aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Methoden unterschiedlichen Aspekten der Frage nach, wie Kulturkämpfe und Kulturwandel einerseits mit Sprachkämpfen und Sprachwandel andererseits zusammenhängen. Als Überblick lassen sich das Erkenntnisinteresse und das Forschungsvorhaben der Arbeit in den folgenden verkürzten, erkenntnisleitenden Fragen kondensieren. Tabelle 1 fungiert hierfür als eine Art Wegweiser, der angibt, wo die jeweiligen Fragen einerseits theoretisch und abstrakt sowie andererseits empirisch und konkret in Bezug auf den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe behandelt werden. Die verschiedenen in Teil III beschriebenen Methoden liegen quer zu diesen Kategorien, da sie bei jedem der empirischen Analyseschritte zum Einsatz kommen.
 
                
                  
                    Tabelle 1:Übersicht über die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit und die Kapitel und Teilkapitel, in denen diese behandelt werden.

                  

                          
                        	Fragestellung 
                        	im Theorieteil II
abstrakt und
allgemein behandelt 
                        	im Empirieteil IV
im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe analysiert 
   
                        	Welchen Einfluss hat die Wortwahl auf die Konzeptualisierung des Bezeichneten (und welchen nicht)? 
                        	2 
                        	10.2.1, 10.2.3 
  
                        	Welche Ziele, Ängste und Hoffnungen sind mit dem Streit um Wörter verbunden? 
                        	2.1 
                        	10.2.2 
  
                        	Lässt sich die Bedeutung und Wirkung eines Wortes aus sich selbst heraus erschließen? 
                        	2.2 
                        	10.2.1 
  
                        	Wie werden Kulturgüter sprachlich konstruiert und modifiziert? 
                        	2 (vgl. auch 5) 
                        	8, 9 
  
                        	Wie entsteht und wandelt sich die kontextsensitive, strukturelle Bedeutung eines Wortes? 
                        	2, 4 
                        	9, 10.2.3, 10.3 
  
                        	Worauf basiert die Abneigung gegenüber einzelnen Wörtern? 
                        	3, insb. 3.1 
                        	10.2.1, 10.2.2.2 
  
                        	Welche Rolle spielen Bedeutungsfixierungsversuche für den politischen Streit bzw. den Kulturkampf? 
                        	3.2.2, 4 
                        	9, 10.1 
  
                        	Welche Rolle spielen Bezeichnungsfixierungsversuche für den politischen Streit bzw. den Kulturkampf? 
                        	3.2.1, 3.3, 4 
                        	10.2.2, 10.3 
  
                        	Welche Rolle spielt die Wortwahl für das eigene soziale Ansehen? 
                        	3.3, 4.2, 4.3 
                        	10.2.2 
 
                  

                
 
               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          Teil II: Theorie
 
        

         
           
             
              2 Von der Macht der Sprache zur Sprachmagie
 
            
 
             
              Ebenso gut könnte dieses Kapitel Von der Sprachmagie zur Macht der Sprache heißen. Was hier nachvollzogen werden soll, ist nämlich ein sprachphilosophischer Kreislauf von abbildtheoretischen und „sprachmagischen“ Bedeutungstheorien zur strukturalistischen und poststrukturalistischen Wende in der Sprachphilosophie und schließlich zurück zu sprachmagischen Vorstellungen von einer „Macht der Sprache“, die in Einzelwörtern stecke. Zentral werden bei der Unterscheidung dieser Ansätze also die Fragen sein, wie das Verhältnis von Ausdruck und Bedeutung jeweils konzeptualisiert wird, und – damit verbunden – ob die sprachliche Macht, das Denken zu instruieren (oder gar zu manipulieren), aufseiten der Sprache im Allgemeinen (langage), der jeweiligen kontingenten Einzelsprache (langue) oder einzelner Ausdrücke und somit auch einzelner Sprachbenutzenden verortet wird (vgl. S. 60, Tabelle 2). Worum es in diesem Kapitel jedoch ausdrücklich nicht gehen soll, ist das emotional verletzende Potenzial einzelner Ausdrücke. Dieses steht außer Frage und wird am Rande in Kapitel 3 behandelt – im Zusammenhang mit der Frage nach der moralischen und affektiven Ablehnung, die Menschen diesen Ausdrücken gegenüber hegen (s. 3.1), sowie mit der politischen Haltung, die mit bestimmten Ausdrücken konventionell assoziiert wird (s. 3.2).
 
              Unfraglich ist auch, dass es einen Unterschied macht, mit welchem Wort auf einen konkreten Sachverhalt in einem bestimmten Kontext (also auf der Mikroebene) referiert wird: Ob in einem bestimmten Kontext auf eine konkrete Person mit Asylant, Flüchtling oder Mensch mit Migrationshintergrund referiert wird, beeinflusst (in z. T. antizipierbarer Weise) die rezipientenseitige Interpretation der so bezeichneten Person,1 denn die Ausdrücke haben keine deckungsgleichen Bedeutungen. So kann eine Person z. B. durchaus Migrationshintergrund haben, aber nicht geflohen sein, sodass ein Wort dergestalt nicht zum Referenzobjekt passen kann, dass es als „ungenau“, „falsch“ oder „Lüge“ bezeichnet werden kann. Hierbei geht es also um das Verhältnis des aktualisierten Zeichens (Token) samt Bedeutung auf der einen Seite zum konkreten Bezeichneten auf der anderen Seite – und das in einem bestimmten Verwendungskontext auf der parole-Ebene. Die hier zu untersuchende Dimension ist jedoch die langue-Ebene – genauer: das arbiträre und konventionalisierte Verhältnis zwischen Zeichenform und Zeicheninhalt innerhalb des virtuellen Zeichens (Type) und abstrahiert von konkreten Verwendungskontexten. Die strittige Frage ist also, ob auf der Makroebene ein bestimmtes gesamtgesellschaftliches Bild vermittelt würde, wenn z. B. die Wörter Flüchtling und Asylant aus dem Wortschatz verschwänden und nur noch das Wort Geflüchtete✶r verwendet würde. Würde die – unter aktueller Konventionalisierung – positive Konnotation von Geflüchtete✶r sich auf alle Menschen übertragen, die mit diesem Ausdruck bezeichnet werden, und gesamtgesellschaftlich ein positiveres Konzept von ›Flüchtling‹ vermitteln? Im umgekehrten Fall: Wenn die Wörter Geflüchtete✶r und Flüchtling aus dem Wortschatz verschwänden und nur noch das Wort Asylant verwendet würde, würde sich dadurch ein negativeres Konzept von ›Flüchtling‹ in der entsprechenden Sprachgemeinschaft etablieren? Oder müsste dies nicht vielmehr schon zuvor der Fall sein, damit sich die negativ konnotierte Bezeichnung überhaupt derart etablieren kann, ohne ihre negative Konnotation zu verlieren? (vgl. zu diesem Beispiel auch Bloching & Felder 2024)
 
              Die Frage nach einer sprachlich vermittelten Weltsicht ist für das Thema der kulturellen Sprachkämpfe und sprachlichen Kulturkämpfe deshalb von hervorgehobener Relevanz, weil sie entscheidende Implikationen für die sprachliche Veränderlichkeit der Kultur (als kollektive Weltsicht) hat: Wenn die Sprache überhaupt (langage) eine erkenntnisstiftende und instruktive Macht hat – oder besser: ist –, dann ist die Position der Sprechenden ihr gegenüber eine diffuse bis machtlose. Wenn divergierende Einzelsprachen eine je entsprechende divergierende Weltsicht determinieren, folgt daraus nicht nur, dass das Erlernen einer neuen Sprache auf individueller Ebene eine neue Weltsicht offenbart, sondern auch, dass eine forcierte Veränderung der Sprache in eine gewisse Richtung eine entsprechende und somit antizipierbare Veränderung der Weltsicht der gesamten Sprachgemeinschaft unweigerlich nach sich zieht. Wenn schon einzelne Ausdrücke für sich genommen eine Macht ausüben, können Sprechende sich diese beim Sprechen aneignen bzw. durch Wortverbote einander eben daran hindern. Sprachreformierende könnten in einem dergestalt mechanistischen Sprachverständnis ein kalkuliertes Social Engineering (vgl. McCloskey 1991) betreiben, indem sie mit dem Werkzeug der Sprache die Maschine der Gesellschaft neu programmierten. Letztere Vorstellung soll hier als Sprachmagie verstanden werden.
 
              Tereick (2009) fasst unter „Sprachmagie“ recht allgemein die Vorstellung, „dass Sprache bestimmte Vorstellungen, Gedanken oder sogar Sachverhalte evozieren kann“ (ebd.: 388). Diese erste Charakterisierung muss in ihrer Pauschalität zurückgewiesen werden. Dennoch sollen Aspekte der Sprachmagie übernommen werden, jedoch – im Hinblick auf die grundlegende Fragestellung – insbesondere für solche metasprachlichen Einstellungen, die derartige Vorstellungen auf die lexikalische Ebene beziehen. In der vorliegenden Arbeit beschreibt der Terminus der Sprachmagie also die Vorstellung, dass einzelne Ausdrucksformen (Signifikanten) kontextunabhängig und zuverlässig vorhersagbar komplexe Konzeptualisierungen als „ihr“ Signifikat in die Köpfe aller Rezipierenden übertragen. Damit soll keineswegs die Idee verworfen werden, dass einzelne Wörter durchaus individuelle Gedanken anregen. Als sprachmagisch gilt eine metasprachliche Äußerung vielmehr graduell in dem Maße, in dem sie den Zusammenhang von Wortform und dem aufgerufenen Gedanken als kontextunabhängige, fixierte und vorhersehbare Eigenschaft des Wortes selbst verstehen, und in dem Maße, in dem sie entsprechend die Rezipierenden einer Wortform als passive Projektionsfläche dieser fixierten Wortbedeutung verstehen. Felder spricht in ähnlichen Zusammenhängen auch kritisch von einer „mechanistische[n] Auffassung von Sprache“ (Felder 2003: 59) bzw. von „Wortobjektivismus“ (Felder 2022a: 197) und auch Rossi-Landi (1974: 50) übt bspw. „Kritik an der philosophischen Suche nach einem Wort, das die »Wunderkraft« haben soll, Sprache und Denken wieder mit dem wirklichen Leben zu verbinden“.
 
              Aufgrund des im wissenschaftlichen Kontext wohl negativ konnotierten Labels Magie muss an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass mit Sprachmagie keineswegs ein individuelles Unvermögen o. Ä. beschrieben werden soll, sondern dass sie beim Sprechen und sprachlichen Denken über Sprache ganz und gar unvermeidbar ist. So ist etwa auch die konventionelle linguistische Fachsprache voll von etablierten Metaphern, die z. B. Bedeutung als gleichsam metaphysischen Inhalt von Zeichenformen beschreiben (vgl. die sprachliche Container-Metapher bei Lakoff & Johnson 2003: 127) oder als etwas, das von Morphemen getragen werden könne. So liegt es in der Natur der Sache, dass beim Nachdenken und Sprechen über Sprache Metaphern bedient werden, die der Komplexität der Sache an anderer Stelle nicht gerecht zu werden scheinen. Gleichsam ist auch das magische Denken keineswegs als Ausnahmeerscheinung, sondern mit Marcel Mauss (1977/1902) vielmehr als anthropologische Grundkonstante zu betrachten. So beobachtet etwa auch Stoellger (2012: 100) einen ganz anderen magischen Glauben an die Macht von Wörtern, der dem hier beschriebenen geradezu konträr gegenübersteht: „Bis an die Grenzen der Magie reicht die Auffassung, im Sagen des Problems werde es auf Distanz gebracht, erkannt, gar beherrscht und damit fast geheilt“. Entscheidend ist jedoch, die Metaphern im Denken und im Sprechen über Sprache zu reflektieren und aufzuzeigen, inwiefern das Phänomen ›Bedeutung‹ anders gedacht werden kann denn als intrinsischer „Inhalt“ einer Wort-„Hülle“. Die zu behandelnde Frage ist also nicht: Wer denkt und spricht sprachmagisch und wer weiß es „besser“?, sondern: In welchen thematischen oder strategischen Zusammenhängen verweisen verschiedenste Akteure auf sprachmagische Vorstellungen? (s. hierzu auch 3). Die Frage, wie plausibel welche Konzeptionen innerhalb dieses Spektrums an mehr oder weniger sprachmagischen Bedeutungstheorien sind – i. e. welche kognitiv oder epistemisch instruierende Macht einzelne Wörter tatsächlich haben – sei mit der graduell gedachten Kategorie der Sprachmagie keineswegs verworfen, sondern steht im Gegenteil im Zentrum des Erkenntnisinteresses dieses ersten Teils der theoretischen Untersuchungen.
 
              Hierfür ergeben sich aus den historischen Betrachtungen der Sprachphilosophie (2.1) entscheidende Kontingenzen und Dependenzen jenseits der lexikalischen Ebene, die die konkrete Bedeutung und somit das instruktive Potenzial (vgl. Felder 2022c) einzelner Ausdrücke entscheidend mitbestimmen und einschränken. Darunter fallen u. a.:
 
              
                	 
                  Kontextabhängigkeit: Eine einheitliche Terminologie impliziert nicht eine einheitliche Versprachlichung des jeweiligen Signifikats; die produzentenseitige Perspektivierung sowie die rezipientenseitige Deutung des versprachlichten Sachverhalts geschieht jeweils durch eine bestimmte Kontextualisierung.2


                	 
                  Rezeptionsabhängigkeit: Rezipierende müssen aus Äußerungen in Kontexten aktiv Sinn stiften und tun dies vor dem Hintergrund ihrer eigenen Einstellungen und Wissensbestände.


                	 
                  Gebrauchsabhängigkeit: Die Bedeutung eines Wortes wird von Rezipierenden über die Erfahrung seines Gebrauches (im Vergleich zu anderen Wörtern) gemacht. Welche Bedeutung sich für ein Wort nach dessen Durchsetzung konventionalisiert, lässt sich oft nicht antizipieren.


              
 
              Diese Faktoren sollen in einer theoretisch-linguistischen Betrachtung ins Verhältnis gesetzt werden zu Phänomenen, die dennoch auf lexikalischer Ebene einen bestimmten Sinn nahezulegen und somit das semantische Prinzip der Arbitrarität zu überwinden scheinen: Metaphorik und Kompositionalität (s. 2.2).
 
              Auf gesellschaftsphilosophischer Seite werfen die Untersuchungen dieses Kapitels die Frage auf, welche Motivation – in Anbetracht der hier dargelegten nicht-antizipierbaren Komplexität von Wortbedeutungen und ihren potenziellen diskursiven Effekten – hinter sprachkritischen Äußerungen und ihrer argumentativen Stützung mit einer „Macht der Sprache“ stecken mag. Eine Antwort (oder der Versuch einer solchen) findet sich in moralischen Intuitionen, die gerade Einzelzeichen – im Gegensatz zu komplexeren, abstrakteren, etwa grammatischen Konstruktionen – als Konnotation evozieren (s. 3.1).
 
              
                2.1 Sprachphilosophischer Teil: Welche Macht haben Worte und Wörter?
 
                Oftmals werden metasprachliche Haltungen, die von einer manipulativen Macht einzelner Wörter ausgehen, nahe gerade der poststrukturalistischen Philosophie zugeordnet, was wohl mit deren Hang zu einer höheren Bewertung des Signifikanten gegenüber dem Signifikat (z. B. in Barthes 1987/1970) zu tun hat sowie mit der daraus folgenden Schwierigkeit (stellenweise auch Unmöglichkeit) eines Zugangs zur Welt außerhalb der Sprache (z. B. in Baudrillard 2011/1976). Eine der Aufgaben dieses Teilkapitels soll es sein, aufzuzeigen, inwiefern mechanistische, sprachmagische Bedeutungstheorien nicht nur wesentlich älter als poststrukturalistische Ansätze (s. 2.1.1), sondern mit diesen auch inhaltlich nicht vereinbar sind (s. 2.1.2). Letzteres gilt insbesondere dann, wenn das für den Poststrukturalismus in der Tat konstitutive Credo der „Macht der Sprache“ banalisiert wird; entweder zu einer Macht der Einzelwörter, oder aber zu einer Macht der Sprechenden, die die Sprache nach Belieben gebrauchen und kontrollieren könnten – und durch sie die ohnmächtigen Rezipierenden (s. 2.1.3).
 
                Im Folgenden sollen also zunächst sprachmagische Vorstellungen und die in ihnen vorausgesetzten Abbildtheorien von Bedeutung vor der strukturalistischen Wende in der Sprachphilosophie vorgestellt werden (s. 2.1.1). Anschließend wird die Abkehr von ebendiesen im Strukturalismus und Poststrukturalismus nachvollzogen sowie deren Gegenentwurf einer Bedeutungstheorie des Valeur (s. 2.1.2), um vor diesem Hintergrund schließlich bestimmte sprachkritische Bedeutungskonzeptionen der heutigen Zeit in dieses komplexe Spannungsverhältnis von Sprachmagie und Poststrukturalismus einzuordnen und zu untersuchen, inwiefern einige Vorstellungen von der „Macht der Sprache“ die postmoderne Wende der Bedeutungstheorie berücksichtigen und inwiefern bei ihnen (quasi neo-moderne) vorstrukturale Vorstellungen von Bedeutung und einer „Macht der Sprechenden“ eine Rolle spielen (s. 2.1.3).
 
                
                  2.1.1 Historischer Abriss über Vorstellungen von der Macht der Worte
 
                  
                    2.1.1.1 Sprachmagie und Abbildtheorien
 
                    In der Geschichte des Sprechens über Sprache finden sich immer wieder einander verwandte Vorstellungen darüber, wie der Sinn „in“ die Sprache kommt und insbesondere, woher einzelne Wörter ihre Bedeutung erhalten und welche Kraft sie dadurch haben. Die metasprachlichen Einstellungen in Bezug auf ebendiese Eigenschaften von Wörtern lassen sich innerhalb eines losen Spektrums anordnen, an dessen einem Ende sich ein radikal poststrukturalistischer Epiphänomenalismus findet, der einzelnen Wörtern aus sich selbst heraus überhaupt keine Bedeutung – geschweige denn eine konstruktive Kraft – beimisst, sondern diese immer in das „Dazwischen“, die Struktur der Sprache jenseits der einzelnen, sichtbaren Einheiten verlagert (s. 2.1.2). In diesem Kapitel sollen Spracheinstellungen und Bedeutungstheorien am anderen Ende des Spektrums vorgestellt werden, das mit Tereick (2009) provokant als „Sprachmagie“ bezeichnet werden kann, also die Vorstellung, „dass Sprache bestimmte Vorstellungen, Gedanken oder sogar Sachverhalte evozieren kann“ (ebd.: 388).“ Für die vorliegende Arbeit soll der Terminus der Sprachmagie jedoch vor allem die lexikalische Ebene fokussieren, sodass Sprachmagie die Vorstellung beschreibt, dass einzelne Ausdrucksformen (Signifikanten) kontextunabhängig und zuverlässig vorhersagbar komplexe Konzeptualisierungen von „ihrem“ Signifikat in die Köpfe aller Rezipierenden übertragen. Das Phänomen der Sprachmagie im hier verfolgten Sinne setzt sich also zusammen aus (I) der Vorstellung von allein durch ein sprachliches Zeichen selbst hervorgerufenen Effekten (auf Kognition, Kultur oder „die Welt“ in sonstigen Konzeptualisierungen) sowie (II) die darin vorausgesetzte Annahme einer der Zeichenform selbst immanenten, gleichsam ontologischen Bedeutung, die unabhängig von zeitlichen, kontextuellen subjektseitigen Kontingenzen sei.
 
                    (I) Entgegen gängiger Vorstellungen ist ein solcher Glaube an die Macht einzelner Sprachzeichen keineswegs aus einer jüngeren, pragmatisch orientierten Sprachwissenschaft, oder gar aus einer „politischen Korrektheit“ erwachsen. Frühe Konzeptualisierungen einer Macht von Worten, Objekte, Menschen oder Geister zu kontrollieren, zu heilen und zu schaden, finden sich durch die ganze Menschheitsgeschichte in allerart religiöser und protoreligiöser magischer Riten (vgl. Crystal 1997: 8), dem Glauben an beseelte Wörter und Texte (vgl. ebd.), der „magischen Kraft der Wörter“ bei der Namengebung von Voodoo-Puppen (vgl. McCloskey 1991: 289), der Angst vor durch Tabuwörter hervorgerufenen Dämonen (vgl. Schröder 1999: 14) oder auch dem neuzeitlichen Aberglaube, man könne eine Sache versehentlich verfluchen oder verhexen, indem man eine bestimmte Äußerung vor deren erfolgreichem Abschluss tätigt („You jinxed it!“3). Doch auch weit über die Aufklärung hinaus finden sich rationale bzw. rationalisierte, jedoch nicht minder sprachmagische metasprachliche Überzeugungen vom Zusammenhang zwischen Sprache bzw. einzelnen Wörtern und dem Evozieren oder Durchsetzen einer ihnen „entsprechenden“ Weltsicht im Sinne einer „eigentlichen“, subjekt-unabhängigen, metaphysischen Bedeutung, die gleichsam selbstständig in die Köpfe der Rezipierenden eindringe; so z. B. in mancher „säkular-sprachphilosophische[n] Behandlung der erkenntniskonstituierenden Dimension von Wort und Sprache“ (Gardt 2002: 96).
 
                    Tereick (2009) führt für derartige sprachmagische Postulate zahlreiche Belege an, so z. B. die Auffassung Campes, „dass die Menschen sich ohne ein Wort für ‚Revolution‘ auch keine Vorstellung von einer „Umwälzung“ des Staates (so Campes Übersetzungsvorschlag) machen können“ (ebd.: 382). Die systematischsten Beispiele für die Vorstellung, einzelne Wörter könnten aus sich selbst heraus von ihnen abhängige Gedanken oder Gefühle begründen, finden sich jedoch in sprachpuristischen Texten; so etwa schon im anonym veröffentlichten „Sprach-Verderber“ (1643) in Bezug auf das dem Französischen entlehnte Wort Kompliment: „Ich sage mit diesem Wort sey auch seine Krafft in Teutschland eingeführet worden“ (zitiert nach Tereick 2009: 389). Auch später bei Welcker (1814) zeigt sich der Glaube an eine bestimmten Zeichenformen innewohnende Kraft, wenn er wiederum französischen Fremdwörtern eine „Geisteswelt“ zuschreibt, die diesen „eingeboren“ sei (zitiert nach Felder & Gardt 2015: 11), in der Hoffnung durch das Tilgen von Ausdrücken, ließen sich als deren Inhalte auch ganze Konzepte, Geisteshaltungen etc. verdrängen: „Mit der Sprache wird sich dann zugleich verlieren der Geist, der in ihr wohnt“ (ebd.).
 
                    (II) Eine wie in (I) beschriebene, subjekt-unabhängige Mechanik von Wörtern setzt eine Natürlichkeit oder Ontologie des Zusammenhangs zwischen Bezeichnetem (als dem Ding an sich) und Bezeichnendem (als dessen echtem, eigentlichem Namen) voraus. Auch wenn daraus nicht zwangsläufig derartige magische Konsequenzen gefolgert wurden,4 wurde die Prämisse selbst quer durch die Geschichte der Sprachphilosophie immer wieder aufrechterhalten. Mit Gardt (2002) können Ansätze, die auf diese Prämisse aufbauen, als „Abbildtheorien“ zusammengefasst werden. Frühe Beispiele hierfür finden sich in der „jüdisch-christliche[n] Tradition“ einer „adamischen Sprache“ (Gardt 2002: 95), deren Wörter aus sich selbst heraus „alles über den bezeichneten Gegenstand mit[teilten]“ (ebd.). Walter Benjamin (2019/1916) spricht im Zusammenhang mit dieser wahrgenommenen Unmittelbarkeit zum einen vom „Urproblem der Sprache“ (ebd.: 12), zum anderen aber auch explizit von der „Magie der Sprache“ (ebd.). In dieselbe Kategorie fallen auch nomenklaturistische Theorien (vgl. Druzhinin 2021: 1 f.), deren Anfänge sich bereits in Platons Dialog Kratylos finden, wo derselbe, unterstützt von Sokrates, behauptet „jegliches Ding habe seine von Natur ihm zukommende richtige Benennung“ (Platon 1861: 383), und die sich bis in die christlichen Diskurse des 19. Jahrhunderts durchziehen (vgl. Druzhinin 2021: 1). Ein einschlägiges Beispiel hierfür stellt Jakob Böhmes (1977/1612) Sprachmystik dar, in der Lauten und Lautfolgen eine metaphysische Bedeutung beigemessen wird, hinter der die „gebrauchssemantische Dimension des Wortes […] mit der er [der Mensch] seinen Alltag sprachlich bewältigt […] nachgeordnet“ wird (Gardt 2002: 95).
 
                    Schon früh – so etwa in Ockhams Nominalismus – wurde diese Zuverlässigkeit der Abbildung jedoch infrage gestellt:
 
                     
                      Das Ideal mag nach wie vor das einer Kongruenz von Wort, Vorstellung und Gegenstand sein, doch ist die sprachliche Realität oft anders: Erscheinungen wie Homonymie, Polysemie, Synonymie und semantische Vagheit stören die ideale Eins-zu-eins-Relation zwischen den sprachlichen und den außersprachlichen Größen. (Gardt 2002: 92)
 
                    
 
                    Auch in Platons Nomenklaturismus ist die Möglichkeit einer Korrumpierung der „korrekten“ Sprache durch einen „inkorrekten“ gemeinsprachlichen Gebrauch schon zu Beginn angelegt.5 So beklagt insbesondere Sokrates, dass Wörter im Laufe der Zeit
 
                     
                      auf vielerlei Weise verdreht sind […] dergleichen, denke ich, tun die, welche sich um die Richtigkeit nichts bekümmern, sondern nur der Stimme wohltun wollen, und deshalb oft soviel zu den ersten Namen hinzutun, daß zuletzt kein Mensch mehr verstehen kann, was das Wort sagen will (Platon 1861: 414)
 
                    
 
                    Diesem Problem des variablen Zeichengebrauchs und der entsprechend nicht fixier- oder kontrollierbaren Zeichenbedeutung natürlicher Sprachen wird mit der Formalisierung der Sprache bis hin zur Entwicklung logisch-philosophischer Kunstsprachen begegnet. Derartige Normierungsbestrebungen finden sich in den erwähnten sprachpuristischen Diskursen und den in ihnen formulierten Alternativ-Vorschlägen, die in aller Regel erfolglos blieben, da sie meist völlig untergingen oder aber, wenn sie tatsächlich Einzug in den Sprachgebrauch fanden, dort – ganz im Sinne von Sokrates‘ Warnung – neue Bedeutungen angenommen haben und somit oftmals parallel zu den fremdsprachigen Formen existierten, die sie ersetzen sollten (vgl. Tereick 2009: 367). Speziell analytisch-philosophische Formalisierungsversuche finden sich spätestens seit dem späten 17. Jahrhundert aber auch in der Ideal Language Philosophy von Frege, Russel oder dem ersten Wittgenstein (vgl. Gardt 2002: 94). Sie stellen den Versuch dar, dem „Ideal referentieller Eindeutigkeit und damit letztlich der sprachlichen Beherrschung von Wirklichkeit durch den Menschen“ (Gardt 2002: 93) gerecht zu werden – aufbauend auf der Hoffnung, die Sprache sei „in jeder Hinsicht vom Menschen kontrollierbar und zu seinen Zwecken einsetzbar“ (Gardt 2002: 94).
 
                    Je näher sich Konzeptionen von Bedeutung und Wirkmächtigkeit einzelner Wörter dem Pol der Sprachmagie annähern, desto stärker greifen sie auf derartige abbildtheoretische Bedeutungstheorien und formalistische Bemühungen zurück – und umgekehrt. Um aus den abbildtheoretischen Voraussetzungen jedoch Schlussfolgerungen auf die Effekte und eine Macht von Worten ziehen zu können, müssen die kausalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Wort Konzept und Sachverhalt in der Welt jedoch umgekehrt werden. In der klassischen Abbildtheorie sind die Wörter Namen für die (von ihnen unabhängigen) Bewusstseinsinhalte, die wiederum zuverlässige und einheitliche Abbilder von den Dingen in der Welt darstellen (vgl. Gardt 2002: 91). In älteren sowie modernen Sprachauffassungen nahe dem Pol der Sprachmagie wird dieser Zusammenhang umgekehrt, ohne dass jedoch die Natürlichkeit und Zuverlässigkeit der Abbildung hinterfragt würden; vielmehr werden sie für die postulierte Antizipierbarkeit und Steuerbarkeit der Evokation (etwa eines Bewusstseinsinhaltes durch ein Sprachzeichen) weiter vorausgesetzt (s. 2.1.3). Insofern stellen Bedeutungstheorien, die das Wort als Voraussetzung der Erkenntnis des durch dasselbe bezeichneten Sachverhalts verstehen, das „Pendant“ (Gardt 2002: 94) zu abbildtheoretischen Bedeutungstheorien dar. Zusammengefasst ließe es sich so ausdrücken: Während die Abbildtheorie besagt „Gib mir einen Sachverhalt und ich sage dir, welcher Bewusstseinsinhalt ihn abbildet und welches Wort diesen Bewusstseinsinhalt benennt“, besagen sprachmagische Theorien, die das Wort als Voraussetzung der Erkenntnis postulieren und aus dieser Erkenntnis die Konstruktion einer sozialen Realität ableiten, umgekehrt: „Gib mir ein Wort und ich sage dir, welchen Bewusstseinsinhalt es evoziert und welcher Sachverhalt daraus entsteht“.
 
                    Derartige Versprachlichungen des Zusammenhangs von Wort und Wirklichkeit können in dem Maße als “sprachmagisch“ angesehen werden, in dem sie letztere miteinander engführen und die komplexe Verbindung vom Wort zur (vermeintlich durch sie verursachten) Wirklichkeit zu einem simplen, unmittelbaren und kontrollierbaren Kanal banalisieren. Denn: „between a wish and its fulfillment there is, in magic, no gap“ (Mauss 1977: 63) – und genauso zwischen dem (einen Wunsch ausdrückenden) Wort und der (im Wort erwünschten) Wirklichkeit. Dabei ist ein „sprachmagisches“ Denken nicht gar so mythisch wie es scheinen mag, sondern besteht vielmehr in einer habitualisierten Gleichsetzung des Signifikanten mit seinem Signifikat: „We symbol-using animals like to name things. After a while, we get to thinking that having their names is as good as having the things themselves“ (McCloskey 1991: 290). Und so verfallen Sprachbenutzer der magischen Hoffnung, dass durch die (wiederholte) Materialisierung einer Laut- oder Buchstabenfolge das ihr je „innewohnende“ Konzept sich ebenfalls materialisiere; oder aber, dass durch das Verschwinden eines Signifikanten sein Signifikat in metonymischer Logik gleich mitverschwinden würde6: „Magic often depends on such a metonymy. It re-presents what the magician wishes to happen“ (McCloskey 1991: 289; vgl. auch Lakoff 1973: 58 f.). Magie ist im Allgemeinen ferner „arrogant“ (McCloskey 1991: 291) sowie „exclusive“ (ebd.: 292) und gar „elitist“ (ebd.), da sich nur Auserwählte ihrer bedienen können. Und auch Sprachmagie übernimmt diesen Elitismus, insofern sie eine magische Kraft postuliert, „which only the initiated are allowed to understand or control“ (Crystal 1997: 8), die nicht nur aus buchstäblichen Magiern bestehen können, sondern ggf. auch in einer „writerly class“ (McWhorter 2014: 154; vgl. 2.1.3.6 und 4.2.2).
 
                   
                  
                    2.1.1.2 Sprachlicher Determinismus von Humboldt bis Whorf
 
                    Komplexere, weniger banale Konzeptualisierungen der erkenntnisstiftenden Kraft der Sprache seien an dieser Stelle zu einer Relativierung und Gradierung des Phänomens der Sprachmagie ebenfalls dargestellt. Gardt (2002) unterscheidet für Konzeptionen von der erkenntnisstiftenden Kraft der Sprache zwei Linien: Während in der ersten Linie, dem Nominalismus die „Möglichkeit objektiver Welterkenntnis nicht preisgegeben“ wird (ebd.: 96), ist in der zweiten Linie „die Sprachgebundenheit des Denkens nicht hintergehbar und ein Erkennen von Realität an den lexikalischen Inhalten und grammatischen Strukturen der Sprache vorbei letztlich unmöglich.“ (ebd.: 96). Diese zweite Linie gründet vor allem auf der Sprachromantik des frühen 19. Jahrhunderts; so etwa Schlegel (1801/02: 417), nach dem Sprache, „uns unbewußt, über unsern Geist [herrscht]“ oder auch Humboldt mit seinem Interesse für die durch jede Einzelsprache je eigene determinierte Weltansicht (Humboldt 1836). An ebendiese einzelsprachlich determinierten Weltsichten knüpft im 20. Jahrhundert insbesondere Whorf mit seinem linguistischen Relativitätsprinzip an. Weder Whorf noch sein Lehrer Sapir stellten selbst eine überprüfbare Hypothese dieses Prinzips auf (vgl. Bross & Pfaller 2012: 20). Aus der Whorf-Rezeption wird die dennoch sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese jedoch meist wie folgt (re-)konstruiert: Strukturelle Differenzen zwischen Sprachsystemen verursachen nicht-sprachliche kognitive Differenzen zwischen den jeweiligen Sprachgemeinschaften (vgl. etwa Brown 1976: 128).
 
                    Der Weg von Boas über Sapir zu Whorf ist insofern einer der kausalen Aufwertung der Sprache, spricht Boas doch noch explizit davon, dass die Kultur zwar einen Einfluss auf die Sprache haben mag, nicht aber umgekehrt: „It does not seem likely, therefore, that there is any direct relation between the culture of a tribe and the language they speak […] not in so far as a certain state of the culture is conditioned by the morphological traits of the language“ (Boas 1911: 63). Whorf stützt sich jedoch auch auf die bei Boas und Sapir bereits angedachte Möglichkeit von unterschiedlichen Ideen, die in unterschiedlichen Einzelsprachen je ausgedrückt werden (müssen)7 (vgl. Boas 1911: 24; Bross & Pfaller 2012: 19) sowie die Notwendigkeit von Sprache für das Denken (vgl. Sapir 1972/1921: 13 ff.), behält dabei aber auch die Idee von gemeinsamen vorsprachlichen Erfahrungen (vgl. Whorf 2008/1963: 39), die auch bei Boas und Sapir schon notwendige Voraussetzung dafür ist, dass Sprechende überhaupt verständlich auf ebendiese Erfahrungen verweisen können (vgl. Sapir 1972/1911: 21; vgl. auch Wierzbicka in Everett 2005: 641; Hofbauer 1995: 112; Wimmer 1979: 4; Tomasello et al. 2005).8
 
                    Obwohl Whorfs Ansatz damit nicht zwangsläufig gar so radikal scheint, wie er oftmals rezipiert und dargestellt wird (vgl. 2.1.3.1, z. B. Gümüşay 2020), wurde er in Philosophie und Sprachwissenschaft breit kritisiert und seine Prämissen stellenweise widerlegt. Ein bekanntes Beispiel ist Whorfs Postulat über die vermeintlich fehlende Tempus-Markierung der Hopi und die laut ihm dadurch bedingte gleichsam fehlende Vorstellung einer Zukunft bzw. zyklische Zeitwahrnehmung (vgl. McWhorter 2014: 137). Auch Everett glaubte, ähnliche Zusammenhänge über die Pirahã Tempus-Markierungen herausgefunden zu haben, und wurde darin von Levinson, Berlin, Kay, Tomasello, Wierzbicka und Anderen sehr detailliert widerlegt (vgl. Everett 2005).9
 
                    Dass Whorf und Everett die in Hopi respektive Pirahã durchaus vorhandenen Tempus-Marker und temporalen Wörter (vgl. McWhorter 2014: viif.; Everett 2005: 631) nicht als solche eingeordnet haben, ließe sich wohl durch das fehlende Verständnis der nicht-muttersprachlichen Beobachter für die metaphorische Verwendung konkreter Ausdrücke für abstrakte Konzepte wie ›Zeit‹ erklären: „Wer befindet, dass einer Sprache abstrakte Begriffe fehlen, übersieht, dass es etwas wie ein Wort, das an und für sich abstrakt ist, gar nicht gibt: Es ist die Verwendung, die abstrakt ist“ (Diagne 2019: 96). So wie Pirahã hoa (wörtlich: „Feuer“) nicht zwangsläufig in seiner kontextabhängigen temporalen Verwendung für ›Tag‹ (an)erkannt wird (vgl. Everett 2005: 631), könnten auch Beobachtende des Ungarischen es verpassen, nap (wörtlich: Sonne) als ›Tag‹ zu verstehen oder im Englischen den metaphorischen Gebrauch von to go– wie in I’m going to clean my room – als Tempus-Markierung zu erkennen. Somit mag es sein, dass die Sprache keine Tempus-Markierung „vorgibt“, der Freiheit der Sprechenden, durch metonymischen, metaphorischen oder sonst wie abstrakten Gebrauch des bestehenden sprachlichen Inventars Konzepte der gemeinsamen Wahrnehmung auszudrücken, sind dadurch jedoch keine strengen Grenzen gesetzt (s. o. Jakobson und McWhorter in Fußnote 7). Die wichtige Folgerung dieser Erkenntnis für die hier untersuchte Fragestellung ist: Es scheint somit nicht möglich, durch eine Einschränkung des sprachoberflächlichen Inventars die konventionell damit verbundenen Konzepte undenkbar oder auch nur unsagbar zu machen, da die onomasiologischen Möglichkeiten, andere Wörter in derselben Bedeutung zu verwenden, infinit sind.
 
                    Diagnes (2019) Kritik an der Idee einer sprachlich vermittelten Zeitvorstellung oder Weltsicht überhaupt ist darüber hinaus eine andere: Am Beispiel afrikanischer Sprachen mit einem „angeblichen Mangel einer Zeitform Futur“ (ebd.: 96) kritisiert er: „Was aber eigentlich unterstellt wird, ist, dass das Afrikanische keine Weltsicht vermitteln könne, in der Antizipation, Voraussicht, prospektives Denken und Entwerfen möglich sind.“ (ebd.). Entsprechend warnt er davor,
 
                     
                      die koloniale Darstellung zu übernehmen […], dass der Entwurf einer Zukunft und damit auch eine Philosophie der Entwicklung nur durch das Eindringen der disruptiven abrahamitischen Religionen und ihrer Idee der Eschatologie und durch die europäische Kolonialisierung nach Afrika gelangen konnten. (ebd.: 96 f.)
 
                    
 
                    Derartige kolonialistische, stark an Whorf angelehnte Darstellungen weisen für Diagne in dieselbe Richtung wie die Idee einer „in ausgezeichneter Weise für die Philosophie geeignete[n] Sprache“ (ebd.: 95) – nämlich Griechisch oder Deutsch, nicht etwa Berberisch oder Swahili. Für derartige vermeintliche Parallelen zwischen Whorfs These der linguistischen Relativität und kolonialen, essentialistisch-nationalistischen Vorstellungen von einer sich in der jeweiligen Nationalsprache entwickelnden „Volksseele“ (Weisgerber in Werlen 2002: 281) oder auch Studien, denen eine solche Lesart vorgeworfen wird, finden sich zahlreiche ältere sowie jüngere Beispiele – etwa (Treitschke 2011/1879: 327) oder (Bloom 1981) –, die hier jedoch nicht exerziert werden sollen.
 
                    Derartige Sprachbewertungen weichen jedoch in dreierlei Hinsicht von Whorfs Thesen ab: Erstens bezogen sich Whorfs Aussagen keineswegs auf Nationalsprachen, sondern auf ganze Sprachfamilien – etwa das von ihm konstruierte Standard Average European (SAE) (vgl. Whorf 2008/1963: 78) –, was jedoch Vergleiche z. B. zwischen jenem SAE und der Familie der Bantu-Sprachen etwa für deren Eignung für die Philosophie nicht verhindern kann. Zweitens war Whorfs Agenda einer kolonialen, nationalistischen geradezu entgegengesetzt: Ihm ging es – genau wie vor ihm Boas und Sapir – nicht um die Ab-, sondern um die Aufwertung der von ihm untersuchten Sprachgemeinschaften (vgl. McWhorter 2014: 136 ff.), die in der Kolonialzeit und darüber hinaus samt ihrer Sprachen als primitiv und rückständig betrachtet wurden. In dieser Perspektive drohte und droht jedoch die Gefahr einer Romantisierung und Exotisierung anderer Sprechergruppen zu gänzlich andersartigen „noble savages“ (McWhorter 2014: 138). Drittens ging es Whorf explizit nicht um Kulturvergleiche, da sich die für ihn relevanten sprachlichen Unterschiede nicht mit Kulturen gleichsetzen lassen (Hofbauer 1995: 128). Doch bei Whorfs Vergleich von Sprachfamilien und dem von ihm postulierten Einfluss dieser Sprachfamilien auf das Denken und die Kultur ihrer jeweiligen Sprechenden (vgl. z. B. Whorf 2008: 108–112) konnte die allzu naheliegende Schlussfolgerung eines kulturellen Vergleiches – quasi zwischen „Kulturfamilien“ – nicht abgewandt werden.
 
                    Insofern konnte Whorf weder deutlich genug machen, wie der Einfluss von Sprache(n) auf Kultur(en) zu konzeptualisieren und zu untersuchen ist, ohne Kulturen dafür genauso zu kategorisieren wie Sprachen, noch inwiefern sich seine Vorstellung dieses Einflusses von der seines Vordenkers Humboldt unterschied, der „Völker“ bzw. „Nationen“ mit ihren Sprachen gleichsetzte, um ihnen je divergierende „Weltansichten“ zuzuschreiben (vgl. Gardt 2002: 97). So folgerte Humboldt (1836) durchaus aus der vergleichsweise spärlichen Konjugation des Chinesischen, dass diese der Ausdruck einer früheren „Stufe“ der Sprache und somit der geistigen Entwicklung des Menschen sei (vgl. McWhorter 2014: 144 f.), wie es auch der vielsagende Titel seines Werkes Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1836) ganz grundsätzlich nahelegt.10 Und auch Whorfs eigene (seltener zitierte) Mutmaßungen über „primitive“ Sprachen lassen sich in einem solchen Verständnis lesen, wie z. B. in einem posthum veröffentlichten Essay namens A Linguistic Consideration of Thinking in Primitive Communities: „it may turn out that the simpler a language becomes overtly[…], the more it conceals unconscious presuppositions and the more its lexations become variable and indefinable“ (Whorf (undatiert): 107; in Carroll 2012/1956). McWhorter (2014: 78) problematisiert dies wie folgt: „The whole idea is close to saying that English speakers have thoughts while Chinese speakers merely have notions. Whorfianism, here, seems dangerous“. Diese Beobachtung gilt nicht nur für das Chinesische, sondern auch für die ganze südost-asiatische Sprachfamilie, da z. B. auch Thai und Laotisch im Vergleich zu Whorfs SAE weit weniger flektieren und auch weniger Artikel und Konjunktionen verwenden, was, wolle man die linguistische Relativität aufrechterhalten, unerwünschte Schlussfolgerungen über „das Denken“ „der Süd-Ost-Asiaten“ naheläge und diese Sprachen zu „risky business for Whorfianism“ machte (McWhorter 2014: 91).11
 
                    McWhorter (2014: 92) fragt demnach: „Where is the warmly received Whorfian literature about how certain languages might make their speakers less aware of something central to existence?“ und folgert aus deren Mangel, dass es unter Whorfs Advokaten – genauso wie schon bei Whorf selbst – einen gewissen Bias gebe, subjektiv andersartige Sprachen zu glorifizieren, ihre aspektuelle Überlegenheit gegenüber europäischen Sprachen (dem S. A.E.) hervorzuheben oder ihre Sprecher gar zu Noble Savages zu romantisieren (vgl. McWhorter 2014: 112, 136 ff.).
 
                   
                  
                    2.1.1.3 Macht der Wörter oder Macht der sprachlichen Struktur(en)?
 
                    Auch wenn Whorfs Aussagen aus den genannten sowie verschiedenen weiteren linguistisch-philosophischen Gründen bereits sehr umstritten sind (vgl. Süßebecker 2019: 38) und in der Sprachwissenschaft viel Kritik erfahren (vgl. Felder & Gardt 2015: 11; Gardt 2002: 97; vgl. McWhorter 2014), soll es hier weniger um diese selbst gehen, als vielmehr um die posthum gezogenen Bezüge auf die Sapir-Whorf-Hypothese. Denn Whorf selbst bezieht sein Postulat der sprachlichen Beeinflussung des Denkens einzig und allein auf grammatische Strukturen (vgl. Whorf 2008: 11; Hofbauer 1995: 123 f.; Bross & Pfaller 2012: 19) und somit auf ganze Gruppen von Sprachen (Whorf 2008/1963: 78). In den sich häufenden Sprachkämpfen der letzten Jahre wird Whorfs Prinzip der linguistischen Relativität jedoch zunehmend in Bezug auf Einzelwörter verstanden (vgl. Süßebecker 2019: 45 f.); etwa in medienwirksamen Postulaten einer durch Farbwörter determinierten unterschiedlichen Farbwahrnehmung (vgl. Roberson et al. 2005; Winawer et al. 2007) oder auch in Diskussionen über die wirklichkeitskonstituierende Kraft tabuisierter Wörter (vgl. hierzu ausführlich 1.1.3). Dabei ist es entscheidend festzuhalten, dass es Whorf selbst nie um die Untersuchung einzelner Wörter ging (vgl. Süßebecker 2019: 40; Hofbauer 1995: 274). Vielmehr lehnte er die Zuschreibung einer realitätsstiftenden Kraft von Einzelwörtern als „vulgären Nominalismus“ ab (Hofbauer 1995: 129; vgl. Whorf 2008/1963: 61 f.), da sie auf eben jener statischen Wort-Gegenstand-Relation der Abbildtheorien aufbaut, die er mit seiner Fokussierung auf grammatische Strukturen zu transzendieren versuchte. Ähnlich fasst entsprechend auch Kotthoff (2021: 218) zusammen: „Solche Absolutsetzungen der Macht von Sprache gehen sogar über die Ansichten von Sprachrelativisten wie Sapir und Whorf noch deutlich hinaus“.
 
                    Damit schlugen Sapir und Whorf bereits einen Weg ein, der weg von lexikalischen Elementen als bedeutungstragenden Einheiten und hin zur Verortung des Sinns in der Struktur führte, fokussierten dabei jedoch v. a. die Rolle unterschiedlicher Einzelsprachen (langue), nicht etwa der Sprache als solcher (langage). Hierauf aufbauend soll im folgenden Kapitel aufgearbeitet werden, welche Bedeutung die strukturalistische und poststrukturalistische Wende in Sprachwissenschaft und -philosophie für das Verhältnis von Signifikant und Signifikat und somit für die kontingenten instruktiven (kognitiven, kulturellen, wirklichkeitskonstituierenden) Effekte von Einzelwörtern hat.
 
                   
                 
                
                  2.1.2 Die (post-)strukturale Wende in der Sprachphilosophie
 
                  Im letzten Kapitel wurden die Mängel der Bedeutungstheorien vorgestellt, auf denen sprachmagische Vorstellungen von der Macht einzelner Worte aufbauen. In diesem Kapitel soll vorgestellt werden, welche Rolle die Abkehr von derartigen Bedeutungstheorien für die Sprachphilosophie spielt und wie demnach eine nicht-magische Vorstellung von der Macht der Sprache und ihrer Rolle für einen Wandel sozialer Realität aussähe. Antworten findet sich im Strukturalismus und Poststrukturalismus des 20. Jahrhundert, die nicht als schlagartiger Umbruch in der Sprachphilosophie verstanden werden müssen, sondern auf Gedanken aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufbauen. Denn die Grenzen, auf die die in 2.1.1 beschriebenen Vorstellungen von Bedeutung – insbesondere in Form von Abbildtheorien und Formalisierungsversuchen – stießen, wurden jedoch schon früh und wiederholt erkannt. So sollen zunächst die Sprachkrisen ebendieser Theorien sowie die frühen Wegbereiter und Wegbegleiter eines später strukturalistisch und schließlich poststrukturalistisch formulierten Umdenkens von Bedeutung vorgestellt werden, die üblicherweise nicht direkt zum Strukturalismus gezählt werden (s. 2.1.2.1). Anschließend wird die Entstehung von Strukturalismus und Poststrukturalismus nachgezeichnet (s. 2.1.2.2), bevor bei Letzterem drei bestimmte Charakteristika genauer beleuchtet werden: die Abkehr vom modernistischen Projekt der restlosen Rationalisierung der Welt (s. 2.1.2.3), die damit verbundene Dezentrierung sowohl des Subjekt- als auch des Machtbegriffs (s. 2.1.2.4) sowie die unkontrollierbare „Vorgängigkeit“ von Sinnzusammenhängen verbunden mit einer Aufwertung der Rolle der Rezeption bei der Sinnstiftung (s. 2.1.2.5).
 
                  
                    2.1.2.1 Frühe Wegbereiter strukturaler Sprachtheorien
 
                    Schon im 18. Jh. entwickelte sich eine Sprachkritik, die sich nicht nur auf den korrekten Gebrauch der Grammatik oder das Ablehnen von Fremdwörtern fixierte, sondern – wiederum aufbauend auf einen bereits vorgedachten Nominalismus – auch Kritik an „leeren Wörtern“ (Gardt 2002: 92) übte, die als Signifikat Entitäten suggerierten, die „eigentlich“ nicht existierten. Doch auch daraus wurde nicht zwangsläufig eine erkenntnisstiftende oder persuasive Kraft von Einzelwörtern gefolgert, war doch z. B. schon Hamann klar, dass die personale Deutung immer „das Spiel der Sprache aus dieser selbst heraus“ verhindert und daher der bis zum 18. Jh. und darüber hinaus verfolgte „universalhermeneutische Ansatz nicht vollständig entfaltet werden [kann], da er immer einer individuellen Lesart unterworfen bleibt“ (Hofbauer 1995: 86; vgl. 2.1.2.5). Auch findet sich bereits bei Hamann eine Kritik der vergangenen und zeitgenössischen Formalisierungsbestrebungen – quasi eine Sprachkritik-Kritik12 – wenn er schreibt: „Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichthum; eine gar zu gefesselte Richtigkeit, ihrer Stärke und Mannheit“ (Hamann 1762: 40). Herder erkannte um diese Zeit, dass der Mensch zwar sein Denken durch Wörter strukturieren könne, jedoch „in seiner Bestimmung ein Geschöpf der Heerde [sic!], der Gesellschaft“ sei (Herder 1772: 170) und deutete damit bereits die Überindividualität und Konventionalität der Sprache an, die in den nachfolgenden Jahrhunderten sowie in der hier nachfolgenden Arbeit von hervorgehobener Relevanz sein werden.
 
                    Im 19. Jh. entstand aus ebendieser Überindividualität und mangelnden Kontrollierbarkeit der Sprache eine regelrechte Sprachkrise. In dem Maße, in dem – v. a. in der zeitgenössischen Romantik – die Sprache als nicht-beherrschbare Größe, gar als eigenständiger Organismus angesehen wurde, wurde Sprachkritik – ob aus nationalistischen, ästhetischen oder moralischen Motiven – zunehmend hoffnungslos und obsolet (vgl. Tereick 2009: 375 f.). Schon Jacob Minor (1892: 17) wehrte sich gegen die sprachkritische Tendenz „ohne Rücksicht auf die in der Sprache herrschenden Kräfte überall eine verbindliche Regel aufzustellen“. Wohlgemerkt fußt diese Argumentation jedoch darauf, dass Sprachkritik und Normierungsbestrebungen selbst kein Teil dieser „in der Sprache herrschenden Kräfte“ seien, als was sie jedoch, wie sich immer wieder zeigen wird, durchaus angesehen werden sollten (vgl. v. a. 4.2 und 4.3). Somit etablierte sich im 19. Jh. eine eigene einflussreiche Form der Sprachkritik – und gleichzeitig der Sprachkritikkritik –, die sich nicht etwa gegen eine Einzelsprache richtete, sondern eine Kritik an der Sprache überhaupt darstellte, indem sie ein vernichtendes Urteil fällte über deren Eignung, zu Erkenntnis zu führen, oder „menschliche Empfindungen adäquat auszudrücken“ (Tereick 2009: 367).
 
                    Der wohl prominenteste Vertreter dieser Zeit und zugleich ein früher Wegbereiter (post-)strukturalistischer Bedeutungstheorien war Friedrich Nietzsche. Insbesondere sein früher Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (Nietzsche 1873) weist Nietzsche als „philosophischen Vorgänger“ (Münker & Roesler 2012: XII) des Strukturalismus aus (vgl. auch Deleuze 1979; Figl 1982), insofern er der strukturalistischen Kontingenz von Wortbedeutungen als interdependenten Werten zuvorkommt, die dem Wort nicht etwa immanent sind, „sondern erst in einem differentiellen Feld von Kräften und Wertungen ins Spiel komm[en]“ (Hofbauer 1995: 155). Nietzsche hinterfragt dort die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, die erst durch die Fixierung einer „gleichmäßig gültige[n] und verbindliche[n] Bezeichnung der Dinge“ relevant werde (Nietzsche 1873: 2), in derselben jedoch nicht zu finden sei, da diese immer „durch Gleichsetzen des Nichtgleichen“ entstehe (ebd.: 3) und somit per se immer Lüge sei. „Die Einheit des Zeichens ist darum gewissermaßen der äußerste Gegensatz zur Vielheit des Geschehens“ (Figl 1982: 122 f.) und kann letzterem somit nie gerecht werden, was auch Foucault später aufgreifen wird, wenn er sagt: „Man muß den Diskurs als eine Gewalt begreifen, die wir den Dingen antun; jedenfalls als eine Praxis, die wir ihnen aufzwingen“ (Foucault 1994/1974: 34 f.). Die erwähnte Fixierung, „das Hart- und Starr-Werden“ einer Bezeichnung „verbürgt durchaus nichts für die Notwendigkeit und ausschließliche Berechtigung“ derselben (Nietzsche 2019: 5). Ferner sind für Nietzsche dauerhafte Fixierungen in der Sprache nicht möglich, denn:
 
                     
                      Fortwährend verwirrt er [der Mensch] die Rubriken und Zellen der Begriffe, dadurch daß er neue Übertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt, fortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt unregelmäßig, folgenlos unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist. (Nietzsche 1873: 6)
 
                    
 
                    Somit schwankt schon Nietzsche „unaufhörlich zwischen der Fixierung (in deutlichen und konstanten Zeichen) und seiner Neigung zur Bewegung, zur Auflösung“ (Klossowski 1986: 341), wie es sich fast ein Jahrhundert später für den Übergang vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus als charakteristisch erweisen wird (s. u.). Auch die hervorgehobene Rolle der aktiven, sinnstiftenden Rezeption und Interpretation sprachlicher Zeichen (statt einer Unterwerfung der Rezipierenden durch die Emittenten) (vgl. Hofbauer 1995: 156), sowie die dafür notwendige Vorgängigkeit einer sinnstiftenden Kraft des Rezipienten (vgl. Deleuze 1979: 113) stellen bereits Vorgriffe Nietzsches auf poststrukturale Philosophien dar (s. u.).
 
                    Fritz Mauthner baute Nietzsches Gedanken (vgl. Lungstrum 1995) sowie Ernst Machs Nominalismus (z. B. Mach 1921: 224; vgl. Stern 2019: 225 f.), zu einer Kritik an metaphysischer Sprache aus, die er schon früh als „Sprachkritik“ bezeichnete (Mauthner 1923: 1). Eines seiner wichtigsten Konzepte ist dabei das des Wortaberglaubens (ebd.), durch den Sprechende an Signifikate als metaphysisch existierende Entitäten glauben und in der Folge die Sprache als deren eigenständige Konstrukteurin hypostasieren (vgl. Stern 2019: 226; Gardt 2002: 97). Dabei kritisiert Mauthner insbesondere auch die Tendenz von Philosophen, Wörter formell zu zerlegen und darüber die Geschichte ihres Gebrauchs und ihrer Rolle in der Sprache zu übersehen (vgl. Stern 2019: 229): „Das einstige Symbol war zum Spiele gut, jetzt wird das Wort wörtlich genommen. Man hat seinen Sinn verloren und nimmt es darum sinnlos ernst“ (Mauthner 1923: 51).
 
                    Insbesondere diese Punkte des Wortaberglaubens und der Rolle von Wörtern in Sprachspielen übernahm in den 1930er- und 40er-Jahren Ludwig Wittgenstein. Während der sich mit Möglichkeiten der Formalisierung und Fixierung der Sprache befassende Wittgenstein des Tractatus (vgl. Gardt 2002: 93 f.) Mauthner noch kritisierte, zeigt der Wittgenstein der Philosophischen Untersuchungen „unmissverständliche Beweise eines positiven Einflusses von Mauthner“ (Stern 2019: 217; eigene Übersetzung, SB).13 Was Wittgenstein aus dem Tractatus und auch von Frege für die Untersuchung der Funktionsweisen der Sprache erhält – was aber auch die Rhetoriker der Antike bereits predigten (vgl. Gardt 2002: 90 f.) –, ist der Fokus nicht etwa auf die Wort-, sondern auf die Satzebene, wenn er erklärt, dass „ein Wort […] nur im Satzzusammenhang Bedeutung“ hat (Wittgenstein 1969/1953: § 49). Was die Untersuchungen jedoch – auf Mauthner gestützt – für die vorliegende Untersuchung relevant macht, ist erstens die Kritik am Wortaberglauben, von dem man sich befreien muss (vgl. Mauthner 1923: 1) wie Fliegen aus einem Fliegenglas: durch eine Kehrtwende „rückwärts“ aus der Sprache hinaus (Wittgenstein 1969/1953: 309).14 Sowohl Mauthner als auch Wittgenstein beziehen den Wortaberglauben auch auf die Metasprache – auf Wörter wie Sprache oder Bedeutung (z. B. in Wittgenstein 1969/1953: § 120) – und kritisieren dadurch die Hypostasierung der Sprache und ihrer Funktionsweisen (vgl. Stern 2019: 219, 233). Ein zweiter und für die Untersuchungen noch zentralerer Punkt, der ebenfalls auf Mauthner zurückzuführen ist, ist das Erschließen der Bedeutung eines Wortes aus dessen Gebrauch, aus dessen Rolle in einem „Spiele“ (Mauthner 1923: 51), respektive einem „Sprachspiel“ (Wittgenstein 1969/1953: § 49, § 96 usw.). So, wie sich die Funktion einer Schachfigur weder durch deren Benennung noch durch die gleichwie akribische Beschreibung ihrer Form erklärt, erklärt sich die Bedeutung nicht durch die Form, die „Gestalt eines Wortes“ (Wittgenstein 1969/1953: § 31), sondern durch „Züge“ die mit ihm im Sprachspiel vorgenommen werden können (ebd.). Die Wortbedeutung ist mit Wittgenstein also nicht etwa als eine Vorstellung zu verstehen, die bei der Produktion eines Signifikanten wie beim Anschlagen einer Taste auf einem „Vorstellungsklavier“ (Wittgenstein 1969/1953: § 6) hervorgerufen würde – demnach „ist es nicht der Zweck der Wörter, Vorstellungen zu erwecken“ (ebd., Hervorhebung im Original) –; sondern Bedeutung ist als die Summe der sozialen Praktiken zu verstehen, die mit einem Wort vollzogen werden können und die wiederum von den bisherigen Gebrauchsweisen dieses Wortes abhängen. Wittgenstein kondensiert diese gebrauchsbasierte Bedeutungstheorie, die auch für die vorliegende Arbeit grundlegend sein soll, in seinem berühmten Diktum: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“ (Wittgenstein 1969/1953: § 43).
 
                   
                  
                    2.1.2.2 Zur Entstehung von Strukturalismus und Poststrukturalismus
 
                    Bereits in den 1910er-Jahren entwickelte Ferdinand de Saussure eine einflussreiche Sprachtheorie, die mit den Ideen Nietzsches, Mauthners und des zweiten Wittgensteins durchaus vereinbar scheint, die als Strukturalismus bekannt und später im Poststrukturalismus weiterentwickelt und radikalisiert werden sollte. Saussures Schriften sind ebenso umfangreich wie weit verbreitet und werden hier deshalb nur in Bezug auf einen, für die vorliegende Arbeit ganz entscheidenden Aspekt beleuchtet: den Valeur. Mit diesem Konzept verwirft Saussure Theorien der sprachlichen Abbildung der Wirklichkeit und der naturgegebenen Verbindung von Signifikat und Signifikant (vgl. Saussure 2001/1916: 142 f.; Hofbauer 1995: 134; vgl. auch 2.1.1). Stattdessen ist der Zusammenhang von Signifikat und Signifikant im Sinne von Saussures Valeur „etwas vollständig Relatives“ (Saussure 2001/1916: 135), dergestalt dass Wortbedeutungen als sprachliche Werte „selbst lediglich durch Unterscheidungen bestehen, die nicht positiv durch ihren Inhalt, sondern negativ durch ihre Beziehungen zu den andern Gliedern des Systems definiert sind“ (Saussure 2001/1916: 139; vgl. ebd.: 143).15 Genau diese Vorstellung von „Bedeutung als ein Effekt der Differenzordnung von Einheiten“ (Glasze 2008: 187) zeichnet den Strukturalismus gegenüber den zuvor gängigen Bedeutungstheorien aus. Entscheidend ist hierbei, dass im Strukturalismus Bedeutung dennoch als eindeutig identifizierbare und z. T. sogar unveränderliche Eigenschaft des Sprachsystems verstanden wird (Glasze 2008: 187; Münker & Roesler 2012: 2).
 
                    Im Frankreich der 1960er- und 70er-Jahre wurde das strukturalistische Verständnis von Bedeutung einerseits aufgegriffen und fortgeführt, indem sie auch dort als differentieller, relationaler und interdependenter Effekt verstanden wird (vgl. Glasze 2008: 188).16 Daher wurden entsprechende Theorien zuweilen auch als „Neo-Strukturalismus“ zu fassen versucht (z. B. Frank 1984). Andererseits stellt der Poststrukturalismus – diese Bezeichnung hat sich m. E. zurecht durchgesetzt – eine kritische Überwindung seines Vorgängers dar; insbesondere in der Kritik an der „phantastischen Metaphysik“ (Münker & Roesler 2012: 31) hinter der strukturalistischen Auffassung, „dass die starren Strukturen der Sprache zugleich die des Geistes und der Materie sind“ (ebd.), die sich bereits in den sprachrelativistischen bis sprachmagischen Vorstellungen von der kognitions- und wirklichkeitsformenden Kraft der Sprache zeigten (s. 2.1.1, v. a. 2.1.1.1) und sich auch in jüngeren sprachkritischen Ansätzen wieder erkennen lassen (s. 2.1.3). Vielmehr ist Bedeutung nicht als feste Eigenschaft identifizierbarer Einzelzeichen zu denken, sondern nur als reiner Effekt zwischen den Zeichen; somit sind Wortbedeutungen in konkreten Sinnzusammenhängen sowohl hochgradig kontextsensitiv als auch durch neue Differenzierungen immerzu wandelbar (Glasze 2008: 188; Münker & Roesler 2012: 37).17
 
                    Charakteristisch für den Poststrukturalismus ist also erstens eine Radikalisierung der strukturalistischen Bedeutungskonstitution in der Differenz sowie zweitens die daraus folgende Unmöglichkeit der Fixierung von Bedeutung in einer Zeichenform. Erstere beschreibt vor allem Derrida als eine radikale différance, die es ermöglichen soll, jenseits aller metaphysischer Annahmen von Bedeutung „die Differenz als Differenz zu denken“ (Hofbauer 1995: 122; Hervorhebung im Original): „Das Spiel der Differenzen setzt in der Tat Synthesen und Verweise voraus, die es verbieten, daß zu irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeinem Sinn, ein einfaches Element als solches präsent wäre und nur auf sich selbst verwiese“ (Derrida 1986: 66). Ähnlich wie für Baudrillard, der durch die immerwährende Ambivalenz auch „die vollkommensten Systeme bedroht“ sieht (Baudrillard 2011/1976: 13) und das „Ende der Dialektik von Signifikant und Signifikat“ (ebd.: 20) sowie das „Ende der klassischen Ära des Zeichens“ (ebd.: 21) ausruft, ist auch für Derrida die Bedeutung eines Zeichens immer kontingent, da „kein Signifikat […] dem Spiel aufeinander verweisender Signifikanten“ entkommt (Derrida 1983/1967: 17). Demnach ist Bedeutung – und das ist der zweite entscheidende Aspekt poststrukturalen Denkens – kein starrer, geschweige denn fixierbarer Zustand, keine feste Größe, „die als Zentrum der Struktur dienen könnte und an die man wieder Ansprüche an ihre Präsenz und den Stillstand der Verweisfunktion richten könnte“ (Münker & Roesler 2012: 45). Vielmehr ist Bedeutung für Derrida, wie auch für Lacan (vgl. Münker & Roesler 2012: 26) und Barthes (1987/1970) eine immerwährende aktive Bewegung eines gleitenden Sinns, die bloße Spur eines permanenten Wandels (vgl. Glasze 2008: 187 f.; Zima 1994: 41 f.). Aus dieser Unmöglichkeit der Fixierung oder gar Kontrolle von Bedeutungen und Sinnzusammenhängen durch den Menschen folgen für den Poststrukturalismus und die postmoderne Philosophie überhaupt u. a. eine Abkehr von der restlosen Rationalisierung der Welt als Projekt der Moderne, die im Folgenden beschrieben werden soll.
 
                   
                  
                    2.1.2.3 Abkehr vom Rationalisierungsprojekt in der Postmoderne
 
                    Das 20. Jahrhundert war bis in die 90er-Jahre hinein (vgl. z. B. Fukuyamas (1992) „Ende der Geschichte“) geprägt von der modernistischen Vorstellung einer zielgerichteten, teleologischen Entwicklung der Menschheit durch den unvermeidbaren Sieg des rational Richtigen und Guten über alle Ambivalenzen und Widersprüche – ganz im Sinne einer letzten Synthese in der hegelianischen Geschichtsphilosophie. Vor allem in den 1940er- bis 70er-Jahren waren derartige Formen von Social Engineering en vogue, in denen durch eine quasi mechanische Manipulation des einen Teils – um in der Engineering-Metapher zu bleiben: des einen „Zahnrads“ – einer sozialen Struktur deren Rest mit-kontrolliert werden sollte (vgl. McCloskey 1991: 295 f.). Derartige Hoffnungen verfielen, wenn auch sich rational gebärdend, nur allzu oft der Versuchung eines mythischen und magischen Denkens,18 glaubten sie doch, komplexe soziale Strukturen voller Kontingenzen zuverlässig vorhersagen zu können (vgl. McCloskey 1991: 287, 299), weshalb sie von postmodernen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften i. d. R. zugunsten bescheidenerer, moderaterer Erklärungen für Zusammenhänge abgelehnt werden (ebd.: 298). Auch sprachmagisch motivierte Bestrebungen, mit einer Formalisierung der Sprache die durch sie konstruierten sozialen Realitäten in irgendeiner antizipierbaren – weil „entsprechenden“ – Weise zu formalisieren, lassen sich als Formen eines solchen Social Engineering verstehen. Angetrieben durch ein poststrukturalistisches Verständnis von Sinnzusammenhängen (s. o.), werden in der postmodernen Philosophie derartige Versuche einer Rationalisierung der Wirklichkeit abgelehnt (Münker & Roesler 2012: XI; Lyotard 1985: 9), da sie – als Essenz des Projektes der Moderne – nicht nur als „unvollendet“ angesehen werden (vgl. z. B. Habermas 1994), sondern – insb. durch die humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts: Holocaust, Stalinismus, Hiroshima … (vgl. Eßbach 2009–2010) – als widerlegt und „liquidiert“ (Lyotard 1985: 37 f.). Stattdessen werden „unsere angeblich rationalen und programmierten Gesellschaften“ (Baudrillard 1991: 88) poststruktural betrachtet durch Antagonismus (vgl. 3.2), Prestige (vgl. 4.3), Mode und Spektakel bestimmt (ebd.: 87 f.; vgl. Debord 1996). Auf diesen Verlust des rational Versteh-, Erklär- und Beeinflussbaren,19 reagieren moderne Gesellschaften nach Baudrillard (1991) trotzig mit einer „Überdetermination, in einer verschärften Anwendung von Referenz-, Funktions-, Finalitäts- und Kausalitätswerten“ (ebd.: 12) und entsprechend auch sprachmagisch mit der „Übersteigerung formaler Qualitäten“ (ebd.: 10) sowie der „Hypersignifikation des geringsten Zeichens“ (ebd.: 13). Für Lyotard folgt aus diesem Scheitern des modernem Rationalisierungszwangs aber auch kein Versuch eines Rückschritts in prämoderne Mythen, sondern die postmoderne Forderung, man müsse „die Hoffnungslosigkeit als solche hinnehmen“ (Lyotard 1985: 38), und sich auch wissenschaftlich „für Unentscheidbarkeiten, Grenzen der Beherrschbarkeit“ interessieren (Frank 1988: 12).
 
                   
                  
                    2.1.2.4 Dezentrierung von Subjekt- und Machtbegriff im Poststrukturalismus
 
                    Verbunden mit dieser Undurchschaubarkeit sprachlicher und anderer Strukturen ist auch der poststrukturalistische Ausschluss des Subjekts als souveräner sozialer Akteur und Verfügender über Macht (vgl. Münker & Roesler 2012: XIII). Genau wie Sinn und Bedeutung lassen sich auch Macht, Einfluss und Handlungsmöglichkeiten poststruktural betrachtet nicht auf einzelne Elemente zurückführen, sondern entstehen nur im „Dazwischen“, in der Struktur. Dieser Gedanke ist bereits bei de Saussure angedacht (vgl. Münker & Roesler 2012: 5), wenn er schreibt, dass sprachliche Zeichen „in einem gewissen Maße vom Willen des Einzelnen oder der Gemeinschaft unabhängig“ sind (Saussure 2001/1916: 20) – oder noch drastischer: „auch die Masse selbst kann keine Herrschaft nur über ein einziges Wort ausüben“ (Saussure 2001/1916: 83). Poststrukturale Denker wie Baudrillard, Deleuze und Lyotard radikalisieren diesen Gedanken, wenn sie Sprache in Verbindung bringen mit der „Tücke des Objektes […], dessen Strategie die Subjektstrategie besiegt“ (Baudrillard 1991: 7) und entsprechend „von der völligen Machtlosigkeit der Sprechenden und der vollkommenen Macht der Sprache“ ausgehen (Deleuze 1993/1969: 48). Demnach ist es ein Irrglaube, dass der Mensch „sich dieser »Sprache« zu seinen eigenen Zwecken bedient, daß das Verfehlen dieser Zwecke auf dem Mangel einer ausreichenden Kontrolle über die Sprache beruht, einer Kontrolle über die Sprache »mittels« einer »besseren« Sprache“ (Lyotard 1987: 11). Um gleichzeitig der – bei Deleuze und insb. Baudrillard drohenden – metaphorischen Gefahr der Hypostasierung und Personalisierung der Sprache als eigenständiger Akteurin zu entgehen (vgl. z. B. Gardt 2002: 97; Stoellger 2012: 92), schlägt Stoellger vor, Macht als modale Relation zu konzeptualisieren, die der Sprache nicht etwa gehört, sondern in ihr angelegt ist: Sprache hat nicht Macht, Sprache ist Macht. Auch hieraus folgt, dass Sprache eben nicht „vom Menschen kontrollierbar und zu seinen Zwecken einsetzbar“ ist (Gardt 2002: 94; s. 2.1.1), sondern immer wieder „den beherrscht, der sie zu beherrschen glaubt“ (Stoellger 2012: 84; vgl. Münker & Roesler 2012: 30). Die Macht der Sprache ist demnach nichts, was genutzt werden könnte, um sich passive Rezipienten unterzuordnen, um zielgerichtet deren Realität zu konstruieren, sondern in dem Moment, wo man sich der Sprache bedient, muss man sich ihrer Macht (oder besser: ihr als Macht) unterordnen.
 
                   
                  
                    2.1.2.5 Vorgängigkeit des Sinns im Poststrukturalismus
 
                    Eine weitere Perspektive, durch die Sprachmacht weder einer hypostasierten Sprache noch einem hypostasierten Sprecher als Inhaber zugeschrieben werden muss, ist die besondere Berücksichtigung der sinnstiftenden Rolle der Rezeption von Sprache. Gerade Deleuze folgert die Machtlosigkeit des Sprechenden aus der notwendigen Voraussetzung des Sinns des Gesagten beim Gegenüber: „Indem ich etwas bezeichne unterstelle ich, dass der Sinn bereits erfasst worden ist, dass er vorhanden ist“ (Deleuze 1993/1969: 48). Daraus folgt für Deleuze nicht, dass dieser Sinn unbedingt bereits vorsprachlich sein muss, doch auch sprachlich konstruierte Signifikate und Sinnzusammenhänge (vgl. Glasze 2008: 187) lassen sich nicht mit derjenigen Äußerung (geschweige denn lexikalischen Bezeichnung) konstruieren, die sie versprachlicht, denn genau in diesem Versprachlichen setzt sie diesen Sinn bereits voraus, was zu einer ewigen Regression der Sprache führt (vgl. Deleuze 1993/1969: 48). Damit sei auch die Furchtbarmachung poststrukturaler Theorien parallel zu konstruktivistischen Diskussionen um die Rolle einer kontingenten außersprachlichen Realität (vgl. 2.1.3) in aller Kürze umrissen: Ob eine Wirklichkeit außerhalb der Sprache existiert oder wirkmächtig sein kann, ist für die zu untersuchende Frage nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, festzuhalten, dass jede Realität, ob sprachlich konstruiert oder nicht, außerhalb des Signifikanten liegen muss, mit dem auf sie verwiesen wird, weshalb sie durch ihn allein nicht konstruiert werden kann. Die Machtlosigkeit des Sprechenden ist also v. a. eine Machtlosigkeit, sich mitzuteilen auf eine Art und Weise oder über einen Bewusstseinsinhalt, die oder der nicht bereits in der Sprache (des Gegenübers) angelegt ist. Diese Machtlosigkeit spricht auch Foucault an, wenn er feststellt, „daß man nicht in irgendeiner Epoche über irgendetwas sprechen kann; es ist nicht einfach, etwas Neues zu sagen“ (Foucault 1973: 68). Auch dieser Gedanke ist bereits bei Nietzsche angedacht, wenn er die Interpretation selbst als „Instrument der reaktiven Kräfte“ und der „Forderungen des Herdentriebes“ (in Hofbauer 1995: 156) versteht, die somit auch potenziell subversive Äußerungen rezeptiv in die bestehenden, intersubjektiv hegemonialen Kategorien überführt. Die Macht der Sprache ist somit immer auch eine „Deutungsmacht“ (Stoellger 2012: 110), deren Wirkungen nicht etwa beim Sprechen, sondern erst „in der Rezeption entstehen“ (ebd.: 111). Besonders deutlich wird dieser Punkt bei Luhmann (z. B. 1984), der Individuen (ob sprechend oder rezipierend) je als eigene personale Sinnsysteme versteht, in die sich nicht einfach von außen willkürlich einwirken lässt, sondern die sich durch sinnstiftende Selektionsprozesse in autopoietischer Selbstreproduktion sukzessive selbst erhalten und dabei allmählich wandeln (vgl. Landschoff 2021). Auch in der zeitgenössischen Linguistik wird die Bedeutung einer aktiven Rezeption für die Sinnkonstitution immer wieder relevant gesetzt – ob z. B. in Form eines „selbständig denkenden und urteilenden Staatsbürger[s]“, der „über die Wirkung bestimmter Wörter eigenständig nachdenken“ kann (Felder 2020) oder in Form aktiver, subjektiver und schwer antizipierbarer „Verstehensleistungen“ (Busse 1994: 30).
 
                   
                  
                    2.1.2.6 Relevanz der poststrukturalen Wende für Sprachfixierungsversuche
 
                    Den poststrukturalistischen Wandel in der Konzeption von Sinn und Bedeutung ernst zu nehmen, stellt für die hier zu untersuchenden Hoffnungen auf sprachlich herbeigeführten politischen, kulturellen oder auch nur diskursiven Wandel zunächst eine große Herausforderung dar. Besonders vor dem Hintergrund der unbeherrschbaren Machtstrukturen (s. 2.1.2.4) und der nie linearen, unidirektionalen, sondern immer kooperativen, kontingenten Sinnstiftungsprozesse (s. 2.1.2.5) einer poststruktural verstandenen Sprache lohnt es sich, noch einmal die in der Linguistik fest verankerte Metapher des sprachlichen Handelns zu hinterfragen. Eine Äußerung nicht nur in Laut- oder Schriftform zu materialisieren, sondern mit ihr darüber hinaus auch eine propositionale oder illokutive Wirkung zu erzielen, z. B. einem Rezipienten Wissen zu vermitteln, ist nicht simples Handeln in dem Sinne, wie es das Bewegen eines Stuhls mit der Hand ist. Denn das Gelingen von Kommunikation (das „Handeln durch Sprache“) ist immer abhängig von der aktiven Interpretationsleistung des Rezipienten, der damit kein bloßes Objekt einer Handlung ist (wie ein bewegter Stuhl), sondern immer ein Subjekt. Der Stuhl muss nichts denken oder wissen, um verschoben zu werden, doch selbst um durch die Sprache eines sprachlich „Handelnden“ auch nur enttäuscht, verletzt, empört, geschweige denn belehrt oder erhellt zu werden, muss ein Rezipient über immenses (strukturell bereitgestelltes) Vorwissen verfügen – angefangen mit dem Beherrschen der jew. Sprache – und dieses aktiv einbringen.20 Diese Tatsache erschwert es ungemein, selbst mit noch so viel „Macht hinter dem Diskurs“ (Reisigl 2018: 170) – also weitreichendem Zugang zum Diskurs (vgl. hierzu ausführlicher 4.2.2.5) – sprachlich zu „handeln“ in dem hier relevanten Sinne, um die eigene Perspektive in den Diskurs persuasiv einzubringen und dadurch kulturellen oder politischen Wandel gleichsam magisch herbeizuführen – insbesondere, wie sich auch weiterhin zeigen wird, mit Fokus auf einzelne Wörter.
 
                   
                 
                
                  2.1.3 Sprachmagie nach dem (Post-)Strukturalismus?
 
                  Der Poststrukturalismus begann mit der Einsicht eines Rückschritts des Strukturalismus vor sich selbst: Bedeutung und Sinn als Effekt der Struktur zu verstehen, bedeutet eine Abkehr von einer idealistischen und metaphysischen, oder gar abbildtheoretischen Bedeutungsauffassung. Wenn man jedoch sprachliche Strukturen isolieren und als Grundlage des Sinns fixieren will, wenn man „diejenigen Strukturen, die den Sinn erst erzeugen, selbst noch mit Sinn aufladen“ will (Münker & Roesler 2012: 31), bedeutet dies wiederum einen Rückschritt in ein metaphysisches Verständnis von Bedeutung und Sinn als Entitäten, Ingredienzien von Strukturen (vgl. ebd.: 29). Gleichsam stellt es, poststruktural betrachtet, eine Inkonsequenz dar, das Gleiten des Sinns (vgl. 2.1.2) aufhalten zu wollen, Sinnzusammenhänge fixieren, objektivieren, verallgemeinern zu wollen (vgl. Münker & Roesler 2012: 26), da es in Anbetracht der unüberwindbaren Kontingenzen und Interdependenzen von Bedeutungen in der Struktur nicht nur vergeblich ist, sondern auch eben jene verabsolutierenden und totalisierenden Tendenzen aufweist, über die der Strukturalismus hinaus zu denken versuchte (vgl. Münker & Roesler 2012: X).
 
                  Aus verschiedenen Gründen gehören derartige Verwerfungen poststrukturalistischer und gar strukturalistischer Denkweisen sowie abbildtheoretische und gleichsam magische Sprachauffassungen keineswegs nur der Vergangenheit an: „Some academics moved from understanding that form is not shackled to content to believing that changing the forms of speech would change the world, thereby ignoring the fact that signifier and signified are different things” (Simon 2019). Entsprechend problematisiert auch Niehr (2022: 168) im Zusammenhang mit dem jüngeren sprachkritischen Phänomen des Framing (s. 2.1.3.5) und den damit begründeten Wortverboten, „dass sich in ihnen die Vorstellung von einer Magie des Wortes kristallisiert: Bereits mit dem Aussprechend des Wortes – ganz unabhängig vom Kontext – würde demnach sein diskriminierendes Potenzial freigesetzt“. Wohlgemerkt handelt es sich hierbei oftmals nicht um Konzeptualisierungen von Sinn und Bedeutung, die den (Post-)Strukturalismus explizit ablehnen. Derartige Argumentationen finden sich vielmehr in einer Art von Sprachkritik, die sich auf der Suche nach der – respektive im Kampf gegen die – Macht der Sprache (vgl. 2.1.2) durchaus poststruktural gibt und abbildtheoretische Sprachauffassungen (vgl. 2.1.1.1) nicht explizit vertritt, die andererseits „auf die argumentationsstrategischen Vorteile dieser obsoleten Theorie aber auch nicht verzichten will; die noch zu wissen vorgab, wie die Dinge bei ihrem wahren Namen heißen“ (Kopperschmidt 1991: 78).
 
                  Diese Arten von Sprachkritik finden sich teilweise (!) auf beiden Seiten (!) ethisch-moralisch motivierter Wortstreite um die NS-Sprache (s. 2.1.3.3) sowie im Zusammenhang mit sogenannter Political Correctness21 (s. 2.1.3.4). Die sprachkonservative Haltung, aus der heraus metasprachliche Akteure sich weigern, die diskursiv konventionalisierte negative Konnotation und ggf. das Verletzungspotenzial von Wörtern wie Volk, Rasse, Homo, Neger etc. anzuerkennen, indem sie stattdessen auf deren „eigentliche“ Bedeutung verweisen, ist bereits in einer umfänglichen Art und Weise zerpflückt worden, die hier nicht wiedergegeben, sondern ausschließlich bestärkt werden soll. Ferner stehen subjektives Sich-Verletzt-Fühlen durch bestimmte sprachliche Ausdrücke (vgl. Della 2014) sowie ein darauf Rücksicht nehmendes Vermeiden derselben – das soll nochmals betont werden – hier keineswegs zur Disposition. Für die darüber hinausgehende Frage nach dem potenziellen persuasiven, diskursiven, kulturellen und politischen Einfluss einzelner Wörter ist es jedoch umso wichtiger, auch die bedeutungstheoretischen Prämissen einer nicht nur rücksichtsvollen, sondern auch aktivistischen Sprachkritik zu explizieren und zu hinterfragen (s. 2.1.3.1 und 2.1.3.2).
 
                  
                    2.1.3.1 Neo-whorfianischer Sprachdeterminismus auf Wortebene
 
                    Die vielerlei Sprachkritik, Wortstreiten und Bezeichnungsfixierungen zugrundeliegende Prämisse ist, dass sich über das bewusste Verbieten oder Durchsetzen bestimmter Einzelwörter soziale Realitäten konstruieren, annihilieren oder kontrollieren ließen (vgl. Feilke 1994b: 79). Die Argumentation ließe sich demnach wie folgt abstrahieren: Wenn Sprecher unterschiedlicher Sprachen in Abhängigkeit des jeweiligen sprachlichen Inventars die Welt unterschiedlich wahrnehmen, kann durch die Lenkung des sprachlichen Inventars innerhalb einer Sprache auch die Wahrnehmung der jeweiligen Sprachgemeinschaft gelenkt werden. Zur Stützung dieser Prämisse wird oftmals auf lexikalisch fokussierte Interpretationen des linguistischen Relativitätsprinzips (vgl. 2.1.1.2) verwiesen. Vergleiche zwischen solchen neowhorfianischen Studien (vgl. McWhorter 2014: 7 ff.) und ihrer populärwissenschaftlichen Vermittlung sowie öffentlichen Wahrnehmung weisen jedoch eine entscheidende Kluft auf.
 
                    So bezieht bspw. Gümüşay in ihrem viel rezipierten Bestseller Sprache und Sein (2020) die kulturelle Wirkmacht der Sprache u. a. aus Everetts Aussagen über die Pirahã, nach denen diese weder Tempusformen noch Zahlen- oder Farbwörter kennen und deshalb auch keinen Zugang zu den entsprechenden Konzepten hätten: „Everett zufolge leben sie deshalb tatsächlich im Moment, fixiert auf die Gegenwart – das Lebensprinzip carpe diem ist ihnen sozusagen durch die Sprache vorgegeben“ (Gümüşay 2020: 14). Auch wenn all diese Aspekte innerhalb von Philosophie, Anthropologie und Linguistik stark kritisiert werden,22 soll hier zur Illustration nur der Aspekt der Farbwörter kurz beleuchtet werden. Immer wieder wird medial auf Experimente verwiesen, in denen Angehörige von Sprachgemeinschaften, die die Farben grün und blau lexikalisch nicht unterscheiden, diese Farben auch visuell-perzeptiv nicht unterscheiden könnten. So z. B. auch Mai Thi Nguyen-Kim23, die sich (wenn auch nicht explizit) auf eine Dokumentation der BBC24 bezieht, die wiederum allen voran Jules Davidoff zitiert. Das in der Dokumentation selbst vorgestellte Experiment war nach Davidoffs eigenen Aussagen (in Liberman 2015) inszeniert. Vergleichbare Studien von Davidoff und Anderen zu Farbwahrnehmungen in unterschiedlichen Sprachen zeigen jedoch ausschließlich Unterschiede in Reaktionszeiten und Fehlerhäufigkeiten für die Differenzierung von Farben zwischen Sprechern unterschiedlicher Sprachen (vgl. Roberson et al. 2005; Winawer et al. 2007); keines zeigt ein vollständiges Versagen der Farbwahrnehmung in Abhängigkeit von der jeweiligen Einzelsprache (vgl. Roberson selbst in Liberman 2015). So konkludiert Liberman (2015) für diesen Einzelfall der BBC: „As a result, the striking and impressive assertions made in the documentary must be completely discounted“. Die Studien liefern also durchaus signifikante Ergebnisse, z. B. einen Unterschied von 0,124 Sekunden bei der Erkennung von Farben, korrelierend mit der jeweiligen Muttersprache (vgl. Winawer et al. 2007: 7782), der jedoch wesentlich kleiner ist als z. B. der Unterschied zwischen Farbwahrnehmung aus der Nähe vs. aus der Ferne (0,319 Sekunden) (vgl. ebd.). Derartige Ergebnisse liefern jedoch keinerlei Grundlage für die Annahme einer vornehmlich durch die Einzelsprache determinierten Wahrnehmung:
 
                     
                      Even if you can, as it were, trick someone into revealing some queer little bias in a very clever and studiously artificial experiment, that weensy bias has nothing to do with anything any psychologist, anthropologist, or political scientist could show us about how the people in question manage existence. (McWhorter 2014: 28)
 
                    
 
                    Süßebecker (2019: 45 f.) kritisiert den neowhorfianischen Fokus auf Farbwörter und auf die lexikalische Ebene überhaupt, da es Whorf um sprachliche Strukturen, nicht um Einzelwörter ging (ebd.: 40; vgl. 2.1.1), fasst jedoch die Sapir-Whorf-Hypothese im Allgemeinen so zusammen, „dass die Sprache also auch unsere Wahrnehmung der Welt determiniert und einschränkt: Wofür ich keine Wörter habe, das nehme ich nicht wahr“ (Süßebecker 2019: 39). Auch Gümüşay scheint sprachliche Relativität auf die lexikalische Ebene zu beziehen, wenn sie sagt: „Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt“ (Gümüşay 2020: 11). Illustriert werden diese Aussagen oft mit Beispielen aus anderen Sprachen wie „Gurfa, ein arabisches Wort, steht für die Menge Wasser, die sich in einer Hand schöpfen lässt“ (Gümüşay 2020: 12) oder auch amae, das im Japanischen das „positive Gefühl der sozialen Akzeptanz“ bezeichnet (Schwarz-Friesel 2013). Entscheidend ist hierbei jedoch: „Dass wir kein Wort für amae haben, bedeutet aber natürlich nicht zwangsläufig auch, dass wir dieses Gefühl nicht erleben können und als interne Kategorie gespeichert haben“ (Schwarz-Friesel 2013: 59).
 
                   
                  
                    2.1.3.2 Radikaler Sprachkonstruktivismus auf Wortebene
 
                    Nicht nur in Verbindung den soeben beschriebenen neo-whorfianischen Ansätzen müssen Fragen wie „Was war zuerst da: unsere Sprache oder unsere Wahrnehmung?“ (Gümüşay 2020: 11), die das interessante Spannungsverhältnis von Sprache und Wahrnehmung als ein Henne-Ei-Problem darstellen, müssen zurückgewiesen werden, sofern man unter ›Sprache‹ noch ein auf Konventionen beruhendes Zeichen-System verstehen will. Es sollte unumstritten sein, dass zumindest irgendeine Form von Wahrnehmung sowohl in der evolutionären als auch in der individuellen Entwicklung des Menschen vor der Sprachentwicklung respektive dem Spracherwerb existiert haben muss. Ganz basal ausgedrückt: Wie könnten die Schallwellen des ersten Wortes wahrgenommen werden, wenn diese Wahrnehmung doch bereits eine Sprache voraussetzen würde (vgl. Klann-Delius 2016: 25 ff.). Gleichsam kann auch unter radikalen Konstruktivisten nicht angezweifelt werden, dass Kleinkinder schon vor dem Spracherwerb ihre Umwelt wahrnehmen. Auch auf die lexikalische Ebene bezogen, gibt es in der Spracherwerbsforschung m. W. keinen Ansatz, der das Erlernen eines Wortes (als bilaterales Gesamtzeichen) ohne vorige Wahrnehmung von dessen Referenzobjekt erklären könnte (vgl. Klann-Delius 2016: 36). Um derartige Phänomene greifbar machen zu können, ist ein Abweichen von einem radikal poststrukturalistischen Verständnis der „Unhintergehbarkeit der Struktur“ (Münker & Roesler 2012: 5) möglich und ein Hinwenden zu kognitivistischen Sprachmodellen ggf. vielversprechend.25 In einer Abkehr von einem rein sprachlichen Konstruktivismus hin zu kognitivistischen oder phänomenologischen Ansätzen ist jedoch keineswegs die Rückkehr zu einem Essentialismus angelegt, sondern vielmehr – wie es z. B. Laclau & Mouffe (1991: 158, 277) für die Phänomenologie von Merleau-Ponty bemerken – ein radikaler, durchaus mit poststrukturalen Ansätzen vereinbarer Bruch mit dem Essentialismus: „Das Phänomen wird dabei als die Stelle verstanden, an der die Verknüpfung zwischen „dem Ding“ und „dem Geist“ etabliert ist. Wahrnehmung wird als eine ursprünglichere Begründungsebene dem Cogito vorgeordnet“ (Laclau & Mouffe 1991: 277; Hervorhebung im Original) und entsprechend auch der Sprache. Die Henne-Ei-Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Realität wird zugunsten eines Primats der Wahrnehmung aufgelöst, um die dualistischen Problematiken sowohl eines Essentialismus als auch eines rein sprachlichen Konstruktivismus zu umgehen.
 
                    Wenn man also akzeptiert, dass Sprache eine Form von Wahrnehmung voraussetzt, so ist die spannende Frage, wie stark diese außersprachliche Wahrnehmung das Denken beeinflusst und welchen Einfluss die Wahrnehmung von Sprache auf diese vorsprachlich geformten kognitiven Strukturen ausüben kann. Da diese überaus komplexe Frage für die Untersuchung des wirklichkeitskonstruierenden Potenzials der Sprache zwar interessant ist, jedoch nicht in deren Zentrum liegt, soll hier nur knapp eine Tendenz umrissen werden. Für den Spracherwerb halten Tincoff & Jusczyk (2012: 432) fest: “Word comprehension requires forming representations of objects and events“. Irgendeine mentale Repräsentation des Signifikats muss also bereits vorhanden sein, damit die Bedeutung eines Wortes verstanden wird (vgl. auch Boas, Sapir und Wierzbicka in 2.1.1), was natürlich nicht bedeutet, dass diese Repräsentation unveränderlich wäre. Aus (post)strukturalistischer Sicht wäre gar anzunehmen, dass auch diese Repräsentation keinen gänzlich sprachexternen Referenten darstellt (vgl. Münker & Roesler 2012: 5), sondern sich wiederum aus der Differenz aufeinander verweisender Signifikanten ergibt; doch auch in diesem Fall steht fest, dass ein lexikalischer Verweis nur dann rezeptiv nachvollzogen werden kann, wenn der Referent (sei er auch sprachlich konstruiert) bekannt und mental repräsentierbar ist. Für viele Kommunikationssituationen darf jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen werden, dass der Referent auch sinnlich (also außersprachlich) wahrnehmbar und als Objekt eines lexikalischen Verweises identifizierbar sein kann.
 
                    Der außersprachlichen Wahrnehmung zumindest eine gewisse Rolle bei der (inter-)subjektiven Konstruktion von Realität einzuräumen, auch um als Linguistik trans- und interdisziplinär anschlussfähig zu bleiben, könnte etwa auf gesellschaftlicher Ebene die Folgerung nahelegen, dass Menschen andere Menschen zwar mithilfe sprachlich – ergo arbiträr – konstruierter Unterschiede kategorisieren und diskriminieren, dass das Bedürfnis, diese sprachlichen Unterscheidungen zu konstruieren, sich jedoch wiederum an vorsprachliche Identifikations- und Abgrenzungsbedürfnisse sowie Potenziale zu diskriminierenden kognitiven Prozessen anschließen kann – etwa als ex post Rationalisierungen (vgl. auch 3.1): „Es ist jedoch nicht so, daß die Doktrinen der Verschiedenheit diese rohe Intoleranz hervorbrächten. Im Gegenteil, die Doktrinen machen sich einen bereits diffus vorhandenen Bodensatz von Intoleranz zunutze“ (Eco 1998: 105 f.), der nicht zwangsläufig sprachlich konstruiert ist.26 Entsprechend plädieren auch prominente Vertreter der prinzipiell konstruktivistisch ausgerichteten Critical Discourse Analysis (CDA) wie Fairclough (2003: 23) für eine „moderate form of ‘social constructivism’ […] which recognizes that discourses may construct and reconstruct social practices, social structures and social life, but which also recognizes that there are no guarantees of such constructive effects“ und die ferner anerkennt, dass “the dialectical internalization also works ‘the other way round’, which amounts to saying that discourses do not come out of nowhere” (ebd.). Somit kann wiederum mit Gümüşay (2020: 24) zusammengefasst werden: „Sprache ist genauso reich und arm, begrenzt und weit, offen und vorurteilsbeladen wie die Menschen, die sie nutzen“ – nicht umgekehrt verläuft die Kausalität.
 
                   
                  
                    2.1.3.3 Wortkritik bezogen auf die NS-Sprache
 
                    Nachdem nun einige Prämissen sprachmagischer Wortkritik nachgezeichnet und aus (post-)strukturalistischer Sicht z. T. verworfen wurden, stellt sich nun die Frage, in welchen Zusammenhängen auch nach der strukturalen Wende der Bedeutungstheorie eine reduktionistische Antwort auf die sprachliche Sinnkonstitution gegeben wird. Eine kleine Renaissance erlebte die lexikalisch fokussierte Sprachkritik in der Untersuchung der Sprache des Nationalsozialismus und der damit verbundenen Sprachkritik der Nachkriegszeit, die mit Tereick (2009) z. T. als sprachmagisch eingeordnet werden kann. Sie beginnt zeitlich etwa zwischen der Entstehung von Strukturalismus und Poststrukturalismus und zeigt sich entsprechend zwar von ersterem beeinflusst, erweist sich jedoch gegen zweiteren bis in die heutige Zeit hinein als durchaus resistent. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür stellt wohl das Wörterbuch des Unmenschen dar. Es umfasst eine Sammlung von 1945–1948 veröffentlichten Aufsätzen, in denen Sternberger, Storz & Süskind (1968/1957) dem Ziel nachgehen, „‚vergiftete‘ Wörter zu finden und zu kritisieren“ (Sternberger, Storz & Süskind 1968/1957: 11). Einschlägig ist etwa die Kritik am Präfix be- und allen (substantivierten) Verben, die es beinhalten, insbesondere das Verb betreuen, das eben durch das Präfix be- eine „Unterwerfung des Gegenstands“ ausdrücke (Sternberger, Storz & Süskind 1968/1957: 31 f.). Derartige an der lexikalischen Ebene orientierte Sprachkritik, die die in der Verwendung sich konventionalisierende und anhand von Belegen beschreibbare Bedeutung von Verben wie beachten, besuchen, bedienen, bedeuten, belegen etc. überging, löste „historische Spannung zwischen „deskriptiver“ Sprachwissenschaft und „normativer“ Sprachkritik“ (Tereick 2009: 377) aus.27
 
                    Der konzeptuelle Unterschied einiger gedachter sprachmagischer Funktionsweisen von Wörtern, die die Sprache des Nationalsozialismus kritisieren, zu den bisher vorgestellten sprachmagischen Vorstellungen liegt darin, dass dem jeweils kritisierten Wort die Kraft nicht immer von Beginn an zugeschrieben wird, im Sinne einer „eigentlichen“ Bedeutung (vgl. etwa Platon oder Böhme in 2.1.1). Oftmals erlangt das Wort seine schädliche Kraft – ganz im Sinne des Strukturalismus – erst gerade im Gebrauch durch die Nationalsozialisten, durch den es „verbrannt“ (Heine 2019) oder ihm „das Grundelement des nazistischen Giftes eingeflossen“ (Klemperer 1996/1947: 123) ist.28 Wie in 2 einleitend beschrieben, sind derartige metaphorische Beschreibungen konventionalisierter Wortbedeutungen sehr etabliert, weil gänzlich unvermeidbar. Auch können derartige Gift-Metapher durchaus die affektive und moralische Ablehnung gegen bestimmte Wörter ausdrücken (s. 3.1.2). Wichtig ist jedoch, diese Metaphern als solche zu erkennen und zu reflektieren, dass die kritisierte Bedeutung nicht buchstäblich im Wort steckt. Denn aus dieser Erkenntnis folgt, dass sie 1. nicht zwangsläufig zusammen mit der Wortform unterdrückt werden kann, und dass sie 2. auch nicht zwangsläufig aus der Wortform (oder z. B. dem Morphem be-) sich eigenständig entfaltet oder wieder „ausfließt“. Wird die Metapher hingegen allzu wörtlich genommen, folgt aus solcher Sprachkritik, dass den kritisierten Wörtern selbst eine Kraft als metaphysische Eigenschaft zuzuschreiben sei, die unabhängig von der Art und Weise des Gebrauchs des Wortes (mit allen kontextuell relevanten Größen) sei (vgl. 2.1.1). Derartige Konzeptualisierungen stellen sie sich gegen das poststrukturalistische Paradigma der stets kontingenten und nicht fixierbaren, weil kontextsensitiven und gebrauchsbedingten Bedeutungen und geraten wieder in die konzeptuelle Nähe eines abbildtheoretischen, nomenklaturistischen Bedeutungsverständnisses. Somit lassen sich auch einige Formen der NS-Sprachkritik auf einem Spektrum nach wie vor relativ nahe der Sprachmagie verorten; wenn auch nicht so nahe wie viele sprachpuristische oder gar sprachmystische Konzeptualisierungen von der Macht der Worte.
 
                    In der Tatsache, dass derartige sprachmagische Kritik an Einzelwörtern immer wieder Referenzbereiche betrifft, die in der jeweiligen Sprachgemeinschaft moralisch und auch emotional sehr aufgeladen sind, deutet sich bereits eine alternative Erklärungsdimension, die der moralischen Intuitionen, an, die in Kapitel 3.1 tiefergehend überprüft werden soll (vgl. hierzu auch Heine 2019).29 Die häufig zu findende Metapher des Giftes wiederum gibt bereits einen Hinweis darauf, welcher Natur die moralische Intuition und das aus ihr resultierende Meidungsbedürfnis sind (s. 3.1.2).
 
                   
                  
                    2.1.3.4 Wortkritik im Zusammenhang mit sogenannter Political Correctnes
 
                    So überrascht es nicht, dass sich in der Auseinandersetzung nicht nur mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern auch mit aktuellen, gleichsam emotional aufwühlenden Formen rassistischer, sexistischer, queer-feindlicher etc. Unterdrückung eine bedeutende Quelle lexikalischer Wortkritik findet, die gemeinhin als Political Correctness (PC) bezeichnet wird. Mit Klug (2020: 81 f.) lässt sich PC als moralisch motivierte Kritik an einzelnen Lexemen, insbesondere an Personen- und Gruppenbezeichnungen, verstehen, als ein Appell zu deren Vermeidung sowie als ein Propagieren von Alternativbezeichnungen, das als meliorativ bezeichnet werden kann. Neben der bereits im Nominalismus hervorgehobenen Rolle von Nomen für Wortaberglauben und für die Antizipation rezipientenseitiger Assoziationen (vgl. Mauthner 1923: 1; Stern 2019: 225) sind es insb. auch diese Personen- und Gruppenbezeichnungen, die den Fokus der PC auf Nomen sowie auf lexikalische Einheiten allgemein erklären (Klug 2020: 83; Niehr 2020: 88).30
 
                    Eine solche Wortdebatte wird auch als „die subtilere Variante einer offenen Wertedebatte“ verstanden (Tereick 2009: 390). Regelmäßig wird Sprachkritikern daher vorgeworfen, die Kritik an Wörtern, die selbst „immer unschuldig“ seien (Schiewe 1998: 26), nur „als Aufhänger“ (Dieckmann 2006: 20) zu verwenden für eine verhüllte Kritik an den jeweiligen Sprechern und ihrer sich in den Wörtern ausgedrückten Denkweise (Tereick 2009: 378, 380). Dieckmann entgegnet bspw. zum Unwort des Jahres 1991 ausländerfrei, dass dieses durchaus eine ausländerfeindliche Haltung ausdrücke, in dieser seiner Funktion jedoch präzise und zuverlässig und somit eben kein Unwort sei, denn „welche andere Funktion sollte Sprache haben als eben die, das Gemeinte kenntlich und kommunizierbar zu machen“ (Dieckmann 2006: 22). Auch Robin Lakoff vertritt einen ähnlichen Standpunkt: „The presence of the words is a signal that something is wrong, rather than (as too often interpreted by well-meaning reformers) the problem itself“ (Lakoff 1973: 58).
 
                    Viele Formen politisch korrekter Sprachkritik gehen jedoch gerade über diese Ausdrucksfunktion des Zeichens, indexikalisch auf Sprechende zu verweisen und deren Haltung zum Referenten anzuzeigen (s. hierzu 3.2.1), hinaus. Vielmehr zielen sie auf die Darstellungsfunktion des Zeichens ab, den bezeichneten Sachverhalt auf bestimmte Weise für den Rezipienten zu perspektivieren. Die moralische Argumentation hinter der Sprachkritik ist dann keine deontologische Kritik an der Gesinnung des Sprechers, sondern eine teleologische Kritik an den antizipierten gesellschaftlichen Folgen durch die Wirkung des Zeichens auf den Rezipienten. So erklärt etwa Schlosser (2000: 293) ebenfalls in Bezug auf das Unwort ausländerfrei, dass „auch das gedankenlose Nachplappern von Wörtern“, die „dem Menschen und seiner Würde nicht gerecht werden, durchaus gefährlich“ sei. Er will ihre Wirkung als „schleichende[s] Gift“ (ebd.) verstanden wissen, das Rezipienten und Gesellschaften auch ohne ihr Wissen vergiften könne, und bezieht sich damit explizit auf Klemperers Sprachkritik, in der dieser bestimmte Wörter der NS-Zeit als Dosis Arsen beschreibt, die für sich zwar harmlos sei, jedoch „immer wieder eingenommen, zum Tod, im sprachkritischen Sinne zum Tod der Menschlichkeit führen kann“ (Schlosser 2000: 293). An derartigen Belegen zeigt sich zum einen, dass ein Fokus auf die schädliche Wirkung von Wörtern auf Grundlage ihrer frequenten Wiederholung einen etablierten Topos in wirkungsorientierten Sprachkritiken darstellt (vgl. auch Wehling 2017: 38): Wörter haben nur eine Macht über die Rezipienten, wenn sie „allzuoft gehört und nachgesprochen“ werden (Schlosser 2000: 293). Diese Folgerung der kontrollierbaren Wort-Macht aus der Repetition weist wiederum eine interessante Parallele zu vormodernen Vorstellungen von Sprachmagie und regelrechten Zaubersprüchen auf: „There often has to be a great deal of repetition, in order to intensify the power of the words“ (Crystal 1997: 8).31 Entscheidender ist jedoch, dass der Metapher des Giftes in den Wörtern eine Bedeutungstheorie zugrunde liegt, die sich stark vom strukturalistischen Verständnis der Sinnkonstitution zwischen den Elementen abwendet und Bedeutungen stattdessen als metaphysische Eigenschaften von Buchstabenfolgen fixiert (vgl. 2.1.1).
 
                    Eine solche abbildtheoretische Vorstellung von Bedeutung liefert die argumentativen Vorteile (s. o. Kopperschmidt 1991: 78), die es bestimmten metasprachlichen Beiträgen erlauben, Wörter nicht nur als Konsequenz, sondern v. a. als Antezedenz bestimmter, gleichsam metaphysisch „in ihnen steckender“ Gesinnungen zu verstehen und erst auf dieser stärkeren Grundlage ihre Tilgung oder Umschreibung als teleologisch-ethische Notwendigkeit einzufordern (vgl. Klug 2020: 81). Die sprachkritische Angst sowie die meliorative Hoffnung, über die Kontrolle der lexikalischen Sprachoberfläche auch die durch sie ausgedrückten gesellschaftlichen Verhältnisse sowie das Bewusstsein zu kontrollieren zu können (vgl. Tereick 2009: 389 f.; Feilke 1994b: 79), weisen Parallelen zu den Formalisierungsbestrebungen des 19. und frühen 20. Jh. auf, die versuchten, über die Beherrschung der Sprache auch Denken und Wirklichkeit beherrschbar zu machen (Gardt 2002: 93 f.; s. 2.1.1); sie drohen wiederum in ein vorstrukturales Verständnis von Bedeutung als starrer, kontext-unabhängiger Eigenschaft eines Wortes abzurutschen.
 
                    So finden sich auch bei etablierten Namen der Linguistik Formulierungen, die sich eher vor dem Hintergrund einer solchen vorstrukturalen Bedeutungstheorie verstehen lassen; gerade dann, wenn in moralisch (vgl. 3.1) und politisch (vgl. 3.2) aufgeladenen Themenzusammenhängen eine Position oder Forderung argumentativ gestützt werden soll. Dies trifft etwa auf das Gendern zu, wo sich z. B. Eisenberg (2022: 35) sicher ist: „Sprachliches Gendern vergeht sich an unserem höchsten Kulturgut und führt oftmals zu autoritärem, widerrechtlichem Verhalten“. Um diese Ablehnung des Genderns argumentativ zu stützen, erklärt Eisenberg kompositionell und sprachsystematisch, warum bspw. die Genderform des substantivierten Partizips (wie etwa Lehrende) die Funktionen, in denen sie gebraucht wird, gar nicht erfüllen könne, da sie sich ja morphosyntaktisch von Bildungen mit -er-Suffix unterscheide. So drückt eine Partizipialform nach Eisenberg (2022: 27) immer aus, dass sich die bezeichnete Tätigkeit im Verlauf befinde. Zwar erkennt er lexikalisierte Partizipialformen wie Vorsitzender oder Kulturschaffender an (vgl. Eisenberg 2022: 32), die auch für Personen verwendet werden können, die nicht gerade dabei sind, irgendwo vorzusitzen oder Kultur zu schaffen, jedoch schließt er anschließend die Möglichkeit der Lexikalisierung anderer Partizipialformen sowie eine gebrauchsbedingte Bedeutungserweiterung des Partizipialsuffix kategorisch aus: „Aber ein Lesender ist und bleibt etwas anderes als ein Leser“. Darauf, dass beide Formen – mit -er- oder mit -ender-Suffix – kontextabhängig sowohl eine prozedurale als auch eine generische Lesart nahelegen können, geht Eisenberg kaum ein.32 Für ihn steht fest: Dass man die Formen „anders und davon abweichend verwenden kann, ohne dass der Blitz einschlägt, trifft zu, ändert aber an der Bedeutung des Wortes nichts“ (Eisenberg 2022: 33). Eine neue Verwendungsform des Partizips kann nach Eisenberg (2022: 33) also nicht zu einer neuen Bedeutungskonventionalisierung führen, sondern ist ausschließlich „eine ideologisch fundierte Ableitung, die sprachwidrig ist und insofern an einem Sprachzerstörungsprozess teilhat“. Die Wort- oder Morphembedeutung wird somit von der Konventionalisierung im Gebrauch und den strukturellen Beziehungen zu anderen sprachlichen Einheiten sowie Kontextfaktoren losgelöst und als intrinsische, unveränderliche Eigenschaft der Zeichenform selbst verstanden.
 
                    Auch im ebenso moralisch und politisch umstrittenen Zusammenhang der Political Correctness finden sich auf beiden Seiten Sprachthematisierungen, die – trotz einer sonst fundierten und komplexen Sprachauffassung der jeweiligen Sprechenden – stellenweise an vorstrukturale Bedeutungsfixierungsversuche erinnern. So fordert bspw. Kämper (2020: 57): „Political Correctness sollte gerade nicht sprecher- und situationsbedingt sein und auch keine Frage der situationsbezogenen Angemessenheit“. Sätze wie dieser legen eine Lesart nahe, bei der die vermeintliche Macht eines dekontextualisierten Einzelwortes derart verallgemeinert wird, dass alle Möglichkeiten einer sinnstiftenden Rekontextualisierung – bspw. in einer Ironisierung (s. 4.2.2.8) oder einer selbstermächtigenden Reklamation diskriminierender Beleidigungswörter (vgl. Popa-Wyatt 2020; s. 3.2.2) – ausgeschlossen werden.
 
                    Einerseits findet sich auch bei der PC im Sinne z. B. Kämpers (2020) – genau wie schon bei der NS-Sprachkritik der Nachkriegszeit – die strukturalistische diskursive Konventionalisierung einer Gebrauchsbedeutung, wenn die Wirkungsmacht einzelner Wörter von ihren „früheren Anwendungen“ (ebd.: 57) abhängig gemacht wird; andererseits finden sich jedoch auch metaphorische Beschreibungen, die eben jenes im Poststrukturalismus kritisierte metaphysische Bedeutungsverständnis nahelegen, wenn des Wortes „Geschichte in den Namen selbst eingezogen ist“ (Butler 2022: 63) und Bedeutung somit als absolute, bedingungslose Eigenschaft des einzelnen Ausdrucks selbst und nicht etwa der kontingenten, ständig sich wandelnden Struktur (s. 2.1.2) verstanden wird. Nur unter einer dergestalt abbildtheoretischen Lesart solcher Metaphern, dass nämlich die durch ein Wort hervorgerufenen Vorstellungen vorhersagbar, verallgemeinerbar und somit kontrollierbar seien (vgl. Gardt 2002: 91; s. 2.1.1), lassen sich sprachkritische Forderungen nach dem kontext-unabhängigen Vermeiden bestimmter Ausdrücke teleologisch anstatt deontologisch verargumentieren. Den Vorwürfen von „Sprachnörglernörgler[n]“ (Stefanowitsch 2008), die Kritik am Wort verschleiere nur eine zugrundeliegende Kritik an der dahinterstehenden Gesinnung, wird damit entgegnet, dass es nicht um diese gesinnungsethische Frage ginge, sondern darüber hinaus vielmehr um die verantwortungsethische Frage des Sprechers nach den „(voraussehbaren) Folgen seines Handelns“ (Weber 1994: 232; vgl. Kämper 2020: 65). Werden diese antizipierbaren Folgen ausschließlich als negative subjektive Wirkungen verstanden, „die musterhaft aufseiten derjenigen verursacht werden, die sich als Referenz sprachlichen Handelns erkennen“ (Klug 2020: 85), wie es in vielen Sprachkritiken, die als PC bezeichnet werden, der Fall ist, so sind dies ausdrücklich nicht die Wirkungen, die hier hinterfragt werden sollen (vgl. hierzu nochmal 3.1). Eine weit verbreitete Variante von PC konzeptualisiert jedoch auch die Darstellungsfunktion einzelner Wörter als eine solche voraussehbare Folge auf die Psyche gleichsam passiver, geradezu willenloser Rezipienten, um daraus verantwortungsethische Imperative abzuleiten. Ähnlich lässt sich auch die folgende Passage deuten:
 
                     
                      „Verantwortungsethisch“, also im Sinne Max Webers mit dem Bewusstsein von Folgen gesprochen, steht im Zusammenhang mit der grundlegenden Erkenntnis: Wirklichkeit wird gesellschaftlich […], also mit Sprache geschaffen […]. Wirklich ist überhaupt erst, worauf wir sprachlich Bezug nehmen. Wie diese Wirklichkeit beschaffen ist, hängt davon ab, wie sprachlich auf diese Bezug genommen wird. Dies können bereits einzelne Wörter leisten (Kämper 2020: 56).
 
                    
 
                    In diesem Falle wird die zugrundeliegende Prämisse für die vorliegende Untersuchung von Relevanz – polemisch ausgedrückt: Da alles sprachlich konstruiert ist, sind Wörter die Ursache allen Übels in der Welt; wenn wir sie ändern, ändern wir die Welt. Eine solch lineare, gleichsam sprachmagische Kausalisierung von Wort-Welt-Zusammenhängen widerspricht einer poststrukturalen Auffassung der Unkontrollierbarkeit kontingenter Sinnzusammenhänge und eines nicht mehr souveränen Subjektes, wird im Poststrukturalismus jedoch bezeichnenderweise überzeugend vorhergesehen. Mit Baudrillard gesprochen:
 
                     
                      Unsere paradoxe Lage sieht folgendermaßen aus: weil nichts mehr Sinn hat, muß alles perfekt funktionieren. Weil es kein verantwortliches Subjekt mehr gibt, muß jedes noch so minimale Ereignis mit aller Macht irgend jemandem oder irgendeiner Sache zugeordnet werden – jeder ist verantwortlich, es gibt eine maximale flottierende Verantwortlichkeit, die bereit ist, jeden beliebigen Vorfall zu besetzen. (Baudrillard 1991: 43)
 
                    
 
                    Zugleich haben Versuche, über das Tilgen oder Ersetzen einzelner Wörter proaktiv Kontrolle über die Beschaffenheit der sozialen Realität zu gewinnen, den sprachmagischen Aspekt, die wirklichkeitskonstituierende Macht der Sprache nicht mehr in der Struktur selbst zu verorten, der das Individuum ausgeliefert ist (vgl. Baudrillard 1991; Deleuze 1993 etc.), sondern wieder, wie in vorstrukturaler Sprachmagie (s. 2.1.1), aufseiten souveräner „Akteure, die Sprache benutzen – und die mit Sprache Wirklichkeit schaffen“ (Kämper 2020: 64) – zwischen sprachlichen Magiern und sozialen Ingenieuren.
 
                   
                  
                    2.1.3.5 Wort- und Sprecherkritik unter dem Label des „Framings“
 
                    Ein vorstrukturalistischer Begriff von der konstruktiven Macht einzelner Sprecher und Wörter findet sich auch in anderen umstrittenen oder emotional aufgeladenen Meta-Diskursen, die nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit Political Correctness wahrgenommen werden. Kritisch wird es oftmals, wenn aus semantischen Frames im Sinne intersubjektiv geteilter, jedoch kontingenter Wissensstrukturen, ein Framing wird – im Sinne einer linearen sprachlichen Manipulation nach dem Schema Produzent A framet Sachverhalt X für Rezipient(en) B-n. Ein solcher Framing-Begriff ist auch im deutschen Sprachraum zunehmend populär geworden (vgl. z. B. Wehling 2017; Schmitt 2021), insb. „bei Nicht-Linguisten, etwa bei Politologen […], unterschreitet jedoch die Differenzierungsmöglichkeiten eines Frame-Ansatzes“ (Busse 2017: 24) im sprachwissenschaftlichen Sinne, da er die Tendenz hat, Sprechende bei der Sinnstiftung zu verabsolutieren und Rezipierende sowie jegliche strukturelle Kontingenzen dabei auszublenden (s. ausführlicher in 2.2.1). Gleichsam wird die instruktive und konstruktive Macht der Sprache bisweilen nicht nur auf einzelne Akteure, sondern auch auf einzelne Wörter reduziert. So kritisiert bspw. auch Weinert in Bezug auf bestimmte Wörter im Corona-Diskurs: „Worte sind nicht ansteckend, doch sie übertragen eine Haltung, die sich schnell verbreiten kann“ (Weinert 2021: 2).33 Eine komplexe Struktur aus einander bedingenden Elementen, aus der aktive Rezipienten im Zusammenhang mit individuellen Wissensbeständen emergent einen Sinn stiften können, wird in derartigen Postulaten verworfen zugunsten des Atavismus einer Haltung, die nomenklaturistisch in einem Wort als deren eigenstes Attribut stecken und von diesem mechanisch übertragen würde.
 
                   
                  
                    2.1.3.6 Elitäre Tendenzen von Sprachmagie und Sprachkritik
 
                    Aus einer mechanistischen Reduktion der Macht der Sprache auf die Macht einzelner Sprechender durch die Verwendung einzelner Wörter ergibt sich die Frage, wer die Akteure sind, die sich als soziale Ingenieure die Macht der Sprache aneignen können, und wer die Rezipienten, die dieser sprachlichen Manipulation scheinbar hilflos ausgeliefert sind. Wenn Weinert (2021: 3) weiter kritisiert: „manchen Leuten ist es vollkommen egal, welche Begriffe mit welchen Wirklichkeiten zusammenhängen“34, so bezeugt dies nicht nur eine abbildtheoretische Vorstellung von gleichsam natürlich zusammenhängenden Zeichen und Wirklichkeiten, sondern auch eine elitär anmutende Überhebung über ebendiese manche Leute, die Wörter in der Bedeutung gebrauchen, die sich für sie aus deren früheren Gebrauchskontexten konventionalisiert, und sie nicht auf mögliche etymologisch, metaphorisch oder kompositionell ableitbare Bedeutungspotenziale analysieren (können).35 Im selben Schritt wird „„Gesellschaft“ als eine intelligible Struktur behauptet, die auf der Basis bestimmter Klassenpositionen intellektuell beherrscht und durch einen stiftenden Akt politischer Natur als eine rationale und transparente Ordnung wiederhergestellt werden könnte“ (Laclau & Mouffe 1991: 34) – aber eben nur aus einer bestimmten intellektuellen Klassenposition heraus. Damit greifen mehr oder minder sprachmagische Postulate der Neuzeit auch diesen elitären Aspekt einer vorstrukturalen Sprachmagie wieder auf, nach dem nur die Gebildeten verstehen könnten, was ein Wort „eigentlich“ bedeute (s. 2.1.1). Eine weitere Parallele zieht diese sprachmagische Form des Social Engineering zur Lippmann’schen (1922) Idee der verwirrten Herde, die v. a. Chomsky kritisiert. Demnach könne nur eine kleine spezialisierte Klasse die „Angelegenheiten der Allgemeinheit“ (Chomsky 2003: 31) verstehen und lenken, denen alle anderen planlos ausgeliefert seien als „verwirrte Herde […], von deren »Getrampel und Gelärm« wir, die Spezialisten uns schützen müssen“ (Chomsky 2003: 31).36 Einen ähnlichen Weg drohen Intellektuelle einzuschlagen, wenn sie gebrauchsbedingte, konventionalisierte Wortbedeutungen verwerfen und stattdessen einen privilegierten Einblick in die geheimen, aber „eigentlichen“ Wirkmächte einzelner Wörter für sich in Anspruch nehmen, denen die ahnungslosen „Anderen“ aufgrund ihrer Ungebildetheit ausgeliefert seien, sie selbst jedoch nicht (vgl. hierzu auch Musolff in 2.2.1).
 
                   
                  
                    2.1.3.7 Sprachkritik jenseits von Bevormundung und Wortverboten
 
                    Ähnlich wie bei anderen sprachkritischen Fragen wird auch in Bezug auf die vermeintliche Wirkmacht einzelner Ausdrücke in der Linguistik die Haltung vertreten, dass Ratgeber die Sprachgemeinschaft nicht „bevormunden oder auf die Übernahme einer Position abrichten“ sollten (Felder 2022a: 202). Felder plädiert stattdessen dafür, die Subjekte einer Sprachgemeinschaft auch in der Rolle als Rezipierende ernst zu nehmen, denn diese suchen „die Wahrheit nicht im Wort selbst, sondern in der Angemessenheit zwischen Wortwahl und Inhalt in Abhängigkeit von Situation und sozialer Beziehung der beteiligten Akteure“ (Felder 2022a: 202). Insofern darf die antizipierbare Wirkungsmöglichkeit von Sprache, v. a. von einzelnen Wörtern, auf das Denken und Handeln mündiger Subjekte (nicht willenloser Objekte im Sinne einer verwirrten Herde) einzuwirken, nicht überschätzt werden (vgl. Tereick 2009: 396).
 
                    Entsprechend werden simple Wortverbote in einer linguistisch orientierten Sprachkritik meist abgelehnt (vgl. Niehr 2020: 88, 94; Klug 2020: 83), genauso wie Wortfixierungen, die einen bestimmten Wortgebrauch vorschreiben sollen, „weil mit ihm angeblich eine klar benennbare Assoziation in allen Rezipientenköpfen entstehen würde“ (Felder 2022c: 561 f.). Lexikalisch fokussierte Ratgeber oder gar Vorschriften, die Kontext ignorieren, können zu einer „mechanischen Substitution“ (McConnell-Ginet 2020: 233; eigene Übersetzung, S.B.) führen, die weder den gewünschten Effekt auf die sprachliche Konzeptualisierung des jeweiligen Sachverhaltsbereichs hat, noch sprachliche Diskriminierung vermeiden kann. Schließlich kann mit jedem Wortschatz durch entsprechende Kontextualisierung – ob aus bösem Willen oder aus Ignoranz – verletzend, herabwürdigend oder zumindest ambivalent gesprochen werden (vgl. Zifonun 2016: 26; Simon 2019).
 
                    Für eine „linguistisch fundierte Sprachkritik“ (Niehr 2020: 94) bzw. eine „pragmatisch reflektierte Sprachkritik“ (Feilke 2018: 9 in(Felder 2022a: 203) sowie für eine empirische Analyse der verletzenden und der wirklichkeits-konstruierenden Potenziale von Sprache bedeutet dies, dass die lexikalische Ebene transzendiert werden muss, um „die pragmatische Funktion der im Fokus stehenden lexikalischen Einheiten sowie deren Ko- und Kontext in die Analyse mit einbeziehen“ (Niehr 2020: 88) zu können in eine Gesamtbetrachtung des „Sprecher-Hörer-Wort-Welt-Verhältnisses“ (Felder 2022a: 199). Für aktivistische Diskursakteure andererseits, die mit Referenzfixierungsversuchen auf den Diskurs und somit auf soziale Realitäten einwirken wollen, folgt aus der kontext-abhängigen und gebrauchsbedingten Wirkmacht einzelner Wörter: „Stipulating that a particular form has a particular meaning can work if [and only if!] a community can be recruited that will use the form with that meaning, develop a conventional linguistic practice supporting that meaning“ (McConnell-Ginet 2020: 243). Jenseits der hier untersuchten Darstellungsfunktion von Zeichen spielen hierbei politische sowie politolinguistische Faktoren eine entscheidende Rolle, die in Kapitel 3.2 behandelt werden sollen.
 
                   
                 
                
                  2.1.4 Zwischenfazit: Charakterisierung des Konzepts der Sprachmagie
 
                  Insgesamt lässt sich das Phänomen der Sprachmagie, wie es hier gefasst werden soll, aus den bisherigen Erkenntnissen folgendermaßen charakterisieren: In Kapitel 2.1.1 wurde vorgestellt, dass Sprachtheorien zwei Bedingungen erfüllen müssen, um als „Sprachmagie“ im hier verstandenen Sinne zu gelten (s. 2.1.1, I und II). Als ein Zwischenfazit lassen sich aus der einschlägigen Literatur nun weitere Differenzierungen in Bezug auf (I) die Wirkmächtigkeit sprachlicher Elemente und (II) die Fixiertheit des Zusammenhangs von Signifikant und Signifikat vornehmen (s. Tabelle 2 auf S. 60): Erstere kann aus sprachlichen, insbesondere grammatischen Strukturen einer Einzelsprache (langue) erwachsen (I.2), wie es etwa bei Humboldt, Sapir und Whorf, aber auch in nationalistischem und kolonialistischem Sprachpurismus konzeptualisiert wird (s. 2.1.1.2); oder aber die Wirkmächtigkeit der Sprache wird auf einzelne Sprachzeichen (Lexeme, Morpheme) reduziert (I.3), wie dies wiederum in einigen sprachpuristischen, sowie in platonischen und sprachmystischen Bedeutungstheorien geschieht (s. 2.1.1.1), aber auch bei solchen, die sich vermeintlich auf Sapir und Whorf stützen (vgl. Süßebecker 2019: 45 f.; s. 2.1.3.1). Auch wenn an Vorstellungen nahe I.2 viel berechtigte Kritik geübt wurde, die im Rahmen dieser Arbeit geteilt wird – da sie bereits eine Art Struktur in der Sprache sehen (wenn auch in der Einzelsprache (langue) und nicht etwa, wie im (Post-)Strukturalismus, in der Sprache als solcher (langage), vgl. 2.1.2) und die instruktive Macht der Sprache somit komplexer konzeptualisieren als nur auf der lexikalischen Ebene, sollen sie im Sinne der Gradualität dieses Phänomens als schwächer sprachmagisch gelten. Vorstellungen nahe I.3 hingegen, aus denen oftmals nicht hervorgeht, woher Einzelzeichen ihren kontextunabhängigen Effekt beziehen sollen, gelten hier hingegen als stärker sprachmagisch, denn nur sie präsupponieren die Fixiertheit des Zusammenhangs von Signifikant und Signifikat (II).
 
                  Diese kann wiederum diskursiv und gebrauchsbasiert hergeleitet werden, muss dann jedoch auf einen bestimmten historischen Gebrauchszusammenhang fixiert werden, sodass die Bedeutung als eine dem Wort nunmehr immanente Eigenschaft angesehen und die Möglichkeit des Bedeutungswandels durch veränderte Gebrauchsbedingungen ausgeschlossen wird (II.2). Diesem Bedeutungsverständnis lassen sich nicht nur einige Sprachkritiken der NS-Sprache zuordnen (z. B. Klemperer 1996/1947; Sternberger, Storz & Süskind 1968/1957) (s. 2.1.3.3), sondern auch bereits Humboldts Theorien, wenn er die Sprache zwar als „Abdruck des Geistes“ versteht (zit. n. Werlen 2002: 141), jedoch nicht als ein „fertiges Werk (ergon), sondern eine fortwährende Tätigkeit (energeia) des Menschen“ (Gardt 2002: 97) (s. 2.1.1.2). Oder aber die Bedeutungsfixiertheit wird ontologisch, gleichsam metaphysisch durch die Wirklichkeit oder eine andere höhere Instanz vorgegeben (II.3), wie dies etwa in Platons Kratylos oder bei Böhmes Sprachmystik der Fall ist (s. 2.1.1.1). Auf einer graduellen Skala der Sprachmagie muss diese Konzeption II.3 als weit stärker sprachmagisch bewertet werden als II.2, da letztere keinen objektiven, sprecherunabhängigen, sondern einen prinzipiell gebrauchsbasierten Zusammenhang von Signifikant und Signifikat vorsieht, auch wenn diese gebrauchsbasierte Bedeutungskonstitution ab einem gewissen Punkt der vermeintlichen Bedeutungsfixierung konzeptuell gekappt wird.
 
                  Als dritter Aspekt der Sprachmagie stellt sich die Frage der Positionierung der Macht der Sprache: Wird die Macht der Sprache in einzelnen Ausdrücken verortet (s. II), über die sie von Sprechenden angeeignet werden könnte, können diese Ausdrücke einerseits als diskursiv umkämpfte Ressourcen angesehen werden, wie dies z. B. bei Formalisierungsbestrebungen der Fall sein kann (s. 2.1.1.1, 2.1.3.4), deren Misslingen beklagt wird (III.2). Andererseits setzen regelrechte Zaubersprüche, die durch aktive Zaubernde beliebig eingesetzt werden können (s. 2.1.1.1), aber auch moderne Verständnisse von „Framing“ im Sinne eines Social Engineering (s. 2.1.3.5) eine Macht der Sprechenden über die Sprache voraus, sowie über andere Sprachteilnehmer, die dieser Macht willenlos ausgeliefert seien (III.3). Demgegenüber verorten v. a. poststrukturalistische (Lyotard, Baudrillard, s. 2.1.2.4) aber auch schon einige romantische und relativistische (Humboldt, Whorf, s. 2.1.1.2) Ansätze die Macht zwischen den Sprechern, aufseiten der Sprache (III.1), sodass jene diese nicht etwa kontrollieren können, sondern ihrem Determinismus geradezu ausgeliefert sind (vgl. Gardt 2002: 94 f.).
 
                  
                    
                      Tabelle 2:Die drei Dimensionen der Sprachmagie.

                    

                             
                          	I. Wie entstehen die Effekte der Sprache? (auf Kognition, Kultur oder „die Welt“ in sonstigen Konzeptualisierungen) 
  
                          	I.1 Effekte entstehen durch die Gesamtheit der sprachlichen Struktur.(nicht sprachmagisch) 
                          	I.2. Effekte entstehen durch grammatische Besonderheiten der jeweiligen Einzelsprache.
(schwächer sprachmagisch) 
                          	I.3. Effekte entstehen durch Einzelzeichen bzw. durch Wörter. (stärker sprachmagisch) 
  
                          	II. In welchem Zusammenhang stehen Zeichenform (Ausdruck) und Zeicheninhalt (Bedeutung)? 
  
                          	II.1 Der Zusammenhang von Ausdruck und Bedeutung ist arbiträr und einer immerwährenden Konventionalisierung im Sprachgebrauch ausgesetzt. (nicht sprachmagisch) 
                          	II.2. Die Bedeutung ist dem Ausdruck durch einen bestimmten Gebrauch eingeflossen ist nun fest diesem verbunden. (schwächer sprachmagisch) 
                          	II.3. Die Bedeutung ist dem Wort (bzw. das Wort dem Gegenstand als dessen „richtiger Name“) von Natur aus angelegt. (stärker sprachmagisch) 
  
                          	III. Wo ist die Macht der Sprache zu verorten? 
  
                          	III.1 Die Sprache selbst ist eine strukturelle Macht ohne Zentrum, von dem aus sie kontrolliert werden könnte. (nicht sprachmagisch) 
                          	III.2 Die Macht der Sprache steckt in bestimmten Ausdrücken, in denen diskursiv um sie gekämpft wird. (schwächer sprachmagisch) 
                          	III.3. Die Macht der Sprache steckt in bestimmten Ausdrücken. Einige Akteure eignen sie sich an, andere sind ihr ausgeliefert. (stärker sprachmagisch) 
 
                    

                  
 
                 
               
              
                2.2 Linguistischer Teil: Wörter, die sich selbst erklären?
 
                In Kapitel 2.1 wurden einige Faktoren genannt, die die sprachliche Sinnstiftung außerhalb der lexikalischen Ebene und sogar außerhalb der Sprechenden verorten ließen. In diesem Teil soll dementgegen von linguistischer Warte aus die Frage aufgegriffen werden, welche Möglichkeiten der selektiven Perspektivierung und Konzeptualisierung eines Referenten es auf lexikalischer Ebene gibt. Ein Blick auf saliente und umstrittene Wörter, z. B. auf die Unwörter des Jahres von 2019–2022, lässt hier ein bestimmtes Muster erkennen: Zeitenwende, Wellenbrecher, Respektrente; Pushback, Corona-Diktatur, Klimahysterie. Erstens sind all diese Ausdrücke Nomen, was wohl auf die in 2.1 beschriebene Eigenschaft von Nomen zurückzuführen ist, Entitäten als deren Referenten zu suggerieren und somit Wortaberglauben hervorzurufen (vgl. Mauthner 1923). Zweitens sind all diese Ausdrücke Komposita, was zum einen wiederum mit der Häufigkeit von Nomen zusammenhängt, und zum anderen Fragen nach dem Verhältnis von Kompositionalität und Arbitrarität aufwirft (2.2.2). Und drittens weisen viele der Ausdrücke Formen des uneigentlichen, vergleichenden oder metaphorischen Sprechens auf, die Aspekte aus einer Wissensdomäne (z. B. Diktatur oder Hysterie) auf eine andere Wissensdomäne (z. B. Corona oder Klima) beziehen (2.2.1). Im Folgenden sollen also die sich aus 2.1 ergebenden Phänomene der Rezipienten-, Kontext- und Gebrauchsabhängigkeit zu den beiden Möglichkeiten der lexikalischen Sinnstiftung, Metaphorik und Kompositionalität, ins Verhältnis gesetzt werden.
 
                
                  2.2.1 Metaphern und metaphorische Ausdrücke
 
                  Viele Wörter, über deren diskursive Wirkmacht gestritten wird, haben eine entscheidende Gemeinsamkeit: Metaphorik. Für die hier vorgestellten Metapherntheorien gilt die folgende Minimaldefinition: „Eine Metapher ist ein sprachliches Bild, das zwei Begriffe oder Gedanken miteinander verbindet, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben“ (Spieß 2015: 328). Dabei besteht diese Verbindung in klassischen Metapherntheorien darin, dass Wissensbestände aus einem konkreteren Erfahrungsbereich (Quelldomäne) auf einen abstrakteren Bereich (Zieldomäne) als geteilte Bedeutungsaspekte übertragen werden.37 Dies lässt sich auf der Metaebene am Beispiel der Container-Metapher erklären, die bisher implizit hinterfragt worden ist (s. 2.1): In dieser Metapher wird die Eigenschaft von Behältern, eine Entität unverändert zu beinhalten, auf sprachliche Ausdrücke übertagen (vgl. Lakoff & Johnson 2003: 127), die ihre Bedeutungen als gleichsam metaphysische Entitäten, als „Zeicheninhalt“ „haben“. In diesem Beispiel zeigt sich auch die Problematik bei der Untersuchung von Metaphorik: Nicht nur, dass Abstrakta ausschließlich metaphorisch, nicht „buchstäblich“ – wie auch immer man diese Metapher verstehen mag – bezeichnet werden können (vgl. Lakoff & Wehling 2008: 14); überhaupt sind die menschliche Sprache sowie das sprachliche Denken „metaphorisch durch und durch“ (Stern 2019: 228; eigene Übersetzung, S.B.; vgl. auch Nietzsche 1873: 2–6), was eine trennscharfe Unterscheidung zwischen metaphorischer und nicht-metaphorischer Sprache notgedrungen willkürlich macht (vgl. Barkhausen, Bloching & Engeler 2023: 132).38
 
                  Da die kognitive Übertragung einzelner Bedeutungsaspekte, wie noch gezeigt wird, auch frame-semantische Dynamiken hat, sind es oft Metaphorik und andere Formen abstrakten oder „uneigentlichen Sprechens“, die hinter der Bewertung einer Sprachhandlung oder eines Wortes als „Framing“ stecken. Ob Quell- und Zieldomäne sowie die jeweils übertragenen Elemente gut genug zusammenpassen, damit die Metapher als angemessen bewertet werden kann, kann entsprechend intersubjektiv ausgehandelt und strittig bewertet werden. In Anlehnung an Diagnes (2019: 96) Beobachtung, „dass es etwas wie ein Wort, das an und für sich abstrakt ist, gar nicht gibt: Es ist die Verwendung, die abstrakt ist“ (vgl. 2.1.1), gilt also auch, dass ein Wort, nicht einfach eine Metapher sein kann: Die Metaphorik liegt im Referieren auf einen i. d. R. abstrakteren Referenten (Zieldomäne) durch einen Ausdruck mit einer i. d. R. konkreteren Bedeutung (Quelldomäne). Dafür, dass dennoch über einzelne Ausdrücke als Stellvertreter ganzer Metaphern gestritten wird, lassen sich zumindest zwei Gründe anführen: Erstens lexikalisieren diese Ausdrücke durch konventionalisierten metaphorischen Gebrauch eine der Zieldomäne nahe Bedeutung;39 und zweitens können einzelne Ausdrücke qua Kompositionalität eine metaphorische Bedeutungsübertragung zwischen ihren Gliedern herstellen, wie in 2.2.2 genauer beschrieben werden soll.
 
                  Eine für die Frage nach der instruktiven und konstruktiven Wirkmächtigkeit von Metaphern grundlegende und oft angeführte Theorie (vgl. z. B. Wehling 2017) ist die Conceptual Metaphor Theory (CMT) (vgl. Lakoff & Johnson 2003). Grob gefasst besagt sie, dass Metaphern nicht nur eine sprachliche Übertragung von einem konkreten Sachverhalt zu einem abstrakten darstellen, sondern auch in einem gedanklichen: “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” (Lakoff & Johnson 2003: 5). Kognitive Metaphern werden in der Tradition der CMT entsprechend meist als Satz formuliert in der Art Zieldomäne ist Quelldomäne. Für die vorliegende Frage nach der Rolle einzelner lexikalischer Einheiten für die sprachliche Konstruktion von Realität sind im Folgenden insb. drei Aspekte (---) der CMT von Interesse sowie drei weitere Aspekte (---), die v. a. unter Rückgriff auf diskursiv orientierte Metapherntheorien ergänzt werden müssen:
 
                  
                    	 
                      die Vorgängigkeit perzeptiver (auch außersprachlicher) Sinnzusammenhänge, auf denen metaphorische Übertragungen basieren (s. 2.2.1.1),


                    	 
                      die kulturabhängige Variation und entsprechende Ausdrucksfunktion kontingenter Metaphern (s. 2.2.1.2),


                    	 
                      die Frage nach der Möglichkeit der Konstruktion sozialer Realität durch den Gebrauch „entsprechender“ Metaphern (s. 2.2.1.3)


                    	 
                      die Ko-Konstruktion von Metaphern durch die Rezipierenden (s. 2.2.1.4),


                    	 
                      die kontext-sensitive Perspektivierung und Aspektualisierung potenzieller Metaphernbedeutungen (s. 2.2.1.5) sowie


                    	 
                      die auf derartigen Gebrauchsweisen basierende, emergente Lexikalisierung des metaphorischen Ausdrucks und seiner Bedeutung (s. 2.2.1.6).


                  
 
                  
                    2.2.1.1 Außersprachliche Grundlagen für metaphorische Übertragungen
 
                    Bereits in ihrem die CMT begründenden Werk betonen Lakoff & Johnson mehrfach, dass eine metaphorische Sprache nicht willkürlich Sinnzusammenhänge erzeugen kann, sondern sich vielmehr auf bereits bestehende, kognitiv vorherrschende Sinnzusammenhänge beruft. „The concept is metaphorically structured, the activity is metaphorically structured, and, consequently, the language is metaphorically structured“ (Lakoff & Johnson 2003: 5; Herv. von mir, SB). Entsprechend entsteht die kognitive Verbindung von Quell- und Zieldomäne einer Metapher nicht erst in der Sprache, die diese erst ausdrückt, sondern bereits zuvor durch unmittelbare „Erfahrungen in der Welt“ (Lakoff & Wehling 2008: 17) – nach dem neuronalen Prinzip „fire together, wire together“ (ebd.: 18). Die der CMT zugrundeliegende kausale Priorisierung vorsprachlicher Erfahrungen40 passt somit nicht nur in die aus 2.1.2 und 2.1.3 resümierte Vorgängigkeit des Sinns, der nicht mit den sprachlichen Zeichen konstruiert werden kann, die auf ihn verweisen und ihn dadurch bereits voraussetzen. Ferner geht er auch über die angedeutete Gleichgültigkeit darüber, ob dieser vorgängige Sinn wiederum sprachlich konstruiert ist oder nicht, hinaus – und zwar dergestalt, dass für eine Vielzahl von (insbesondere universellen) Metaphern eine außersprachliche Wahrnehmung der physischen Umgebung als deren Ursache postuliert wird (vgl. Lakoff & Johnson 2003: 146). Beispiele hierfür wären kognitive Metaphern wie mehr ist oben (vgl. Lakoff & Wehling 2008: 16), Zuneigung ist Wärme (vgl. ebd.: 21) oder streiten ist kämpfen (vgl. Lakoff & Johnson 2003: 5). Sie alle entstehen jeweils durch eine gemeinsam und verbunden wahrgenommene Erfahrung von Quell- und Zieldomäne: von quantitativer und vertikaler Ausdehnung, von emotionaler Zuneigung und Körperwärme (von Verwandten) respektive von verbaler und physischer Auseinandersetzung (wiederum mit Eltern oder Geschwistern).41
 
                   
                  
                    2.2.1.2 Kulturbedingte Ausdrucksfunktion kontingenter Metaphern
 
                    Neben solchen von physischen Gegebenheiten menschlicher Wahrnehmung abhängigen kognitiven Metaphern nennen Lakoff, Johnson und Wehling jedoch auch solche, die zwischen verschiedenen (Sub-)Kulturen variieren (vgl. Lakoff & Johnson 2003: 23 f.) – und somit auch zwischen soziopolitischen Subkulturen innerhalb einer dominanten Kultur (vgl. Wehling 2017: 43). Diese interkulturelle Variation sprachlicher Metaphern wird wiederum auf unterschiedliche, kultur-abhängige Erfahrungen zurückgeführt (vgl. Lakoff & Wehling 2008: 23 ff.): „Soziale Erfahrung determiniert also einen großen und wichtigen Teil unseres Metaphernsystems“ (ebd. 27). Diese Determiniertheit erschwert wiederum die Möglichkeit der metaphorischen Vermittlung oder Durchsetzung der eigenen kulturellen Perspektive: Denn wenn für bestimmte Rezipientenkreise die grundlegenden Erfahrungsmöglichkeiten für die perzeptive und kognitive Verbindung, die sich in der Metapher ausdrückt, nicht gegeben sind, dann „lernt ihr Gehirn die Metapher nicht“ (Lakoff & Wehling 2008: 27). Dennoch ist es nach Wehling wichtig, dass Gruppen mit verschiedenen Weltsichten und Wertesystemen im politischen Diskurs eine Sprache wählen „die ihre Werte und Anliegen klar widerspiegelt“ (Wehling 2017: 60; vgl. ebd: 43). Ob dieses ‚klar Widerspiegeln‘ sich unmittelbar aus der Metapher ergeben soll, scheint in Anbetracht der erwähnten rezeptiven Schwierigkeiten interkulturellen Metapherngebrauchs – sowie der Problematiken einer abbildtheoretischen Bedeutungsauffassung (s. 2.1.1) – fragwürdig. Vielversprechender scheint hier, die konventionalisierte, auf den Sprecher verweisende Ausdrucksfunktion von Zeichen zu untersuchen (s. 3.2.1).
 
                   
                  
                    2.2.1.3 Konstruktion sozialer Realität durch Metapherngebrauch
 
                    Aus 2.2.1.1 und 2.2.1.2 ergibt sich schließlich die Frage nach dem Potenzial sprachlicher Metaphern, kognitive sowie kulturelle Übertragungen zu evozieren, die eben nicht bereits vorsprachlich vorherrschend sind. Zumindest für periphere, aber eben kognitiv verfügbare Metaphern postulieren Lakoff & Wehling (2008: 18) mit Bezug auf das Fire-together-wire-together-Prinzip: „Und je häufiger eine Verknüpfung aktiviert wird, desto stärker wird die neuronale Verbindung zweier Ideen, je seltener, desto schwächer“. In diesem Sinne könnten Rezipierende sich durch entsprechende Metaphern in ihren bestehenden Konzeptionen also bestätigt fühlen, wenn sie diese im Sprachgebrauch anderer Akteure wiedererkennen – unabhängig von deren Intention. Lakoff & Wehling (2008: 13) gehen jedoch noch weiter, wenn sie sagen, „metaphorischer Sprachgebrauch […] schafft Realitäten in den Köpfen der Hörer, ohne dass sie es bemerken“. Dieses starke Postulat muss jedoch erstens unter Berücksichtigung der Aspekte in 2.2.1.1 und 2.2.1.2 unbedingt relativiert sowie zweitens um die Erkenntnisse stärker diskursiv orientierter Metapherntheorien ergänzt werden.
 
                    Für ersteres sei hier ein weiterer Beispiel angeführt: Lakoff und Johnson erläutern über anderthalb Seiten ihre Deutung der Metapher Probleme sind Chemikalien, die sie in der Phrase „the solution of my problems“ sehen, und resümieren: „We see this as a clear case of the power of metaphor to create a reality rather than simply to give us a way of conceptualizing a preexisting reality“ (Lakoff & Johnson 2003: 144). Wenn jedoch die Metapher aus sich selbst heraus eine antizipierbare Realität in den Köpfen der Lesenden schaffen würde, so wäre die anderthalbseitige Interpretation nicht nötig gewesen; vielmehr hätten alle Menschen, die die Phrase „the solution of my problems“ kennen, diese Realität bereits in ihren Köpfen. Entsprechend relativieren sie später: „It is one thing to be aware of the possibilities inherent in the chemical metaphor, but it is a very different and far more difficult thing to live by it” (Lakoff & Johnson 2003: 145). Dennoch halten sie fest: “Much of cultural change arises from the introduction of new metaphorical concepts and the loss of old ones” (Lakoff & Johnson 2003: 145). Zwar schränken sie dabei ein: „It is reasonable enough to assume that words alone don’t change reality“ (Lakoff & Johnson 2003: 145), adressieren jedoch nicht, warum der Zusammenhang von vorsprachlicher Wahrnehmung (s. 2.2.1.1) – auch der Wahrnehmung sozialer Realitäten (s. 2.2.1.2) – und sprachlichem Ausdruck nun zugunsten einer kausalen Priorisierung des letzteren aufgelöst wird; und warum umgekehrt von der kulturellen Determinierung neuer Metaphern nun plötzlich nicht mehr die Rede ist. Offen bleibt also – im Abstrakten für die theoretischen Ausführungen und im Konkreten für die empirische Analyse – die alte Henne-Ei-Frage, inwiefern (metaphorischer) Sprachgebrauch auf kulturelle Zusammenhänge reagiert und inwiefern er diese mitgestaltet.
 
                    Zwei entscheidende Faktoren zur Untersuchung dieser Frage sind bereits aus der Darlegung des poststrukturalen Sprachverständnisses bekannt: Sie betreffen die Ko-Konstruktion von Bedeutung durch die Rezeption (s. 2.2.1.4) sowie die kontext-sensitive Perspektivierung und Aspektualisierung potenzieller Wortbedeutungen (s. 2.2.1.5). Diese Aspekte sind in Bezug auf Metaphern in der CMT zwar bereits angedeutet, müssen jedoch mit Blick auf stärker diskursiv ausgerichtete Metapherntheorien ergänzt werden.
 
                   
                  
                    2.2.1.4 Ko-Konstruktion von Metaphern durch die Rezipierenden
 
                    In 2.2.1.2 wurde bereits angedeutet, dass das gleiche Verständnis einer sprachlichen Metapher von ausreichend geteilten Wissensbeständen abhängig ist. Nur wenn Sender und Empfänger bereits größtenteils ähnliche Erfahrungen und Konzeptionen von Quell- und Zieldomäne haben, kann eine Metapher für den Empfänger einen neuen Aspekt der Zieldomäne beleuchten (vgl. 2.2.1.3). Doch wenn ein Rezipient die grundsätzlichen Erfahrungen, auf denen die Metapher basiert, nicht teilt, „then the metaphor will simply not fit. In fact, it will be grossly inappropriate. Hence, the same metaphor that gives new meaning to our experiences will not give new meaning to his“ (Lakoff & Johnson 2003: 143). Lakoff & Johnson resümieren: “[M]eaning is always meaning to a person […]. Meaning is not cut and dried; it is a matter of imagination and a matter of constructing coherence” (Lakoff & Johnson 2003: 227).
 
                    Doch Lakoffs Aussagen in seinem späteren Werk mit Wehling scheinen diesen Punkt wieder zu verwerfen und stattdessen Anzeichen sprachmagischer Vorstellungen (vgl. 2.1) zu zeigen: „Diejenige Metapher, derer wir uns in der Sprache bedienen, bestimmt zu einem großen Teil, wie unser Gegenüber die Situation wahrnimmt. Sprache kann also als selektives Instrument eingesetzt werden“ (Lakoff & Wehling 2008: 30). Postulate wie dieses vernachlässigen die entscheidende Rolle eines aktiven Rezipienten (vgl. 2.1.2) bei der Sinnkonstruktion zugunsten eines mechanistischen Verständnisses der Funktionsweisen von Sprache, die von souveränen Akteuren zu Zwecken eines Social Engineering – als Herrschaft über willenlose Rezipierende – eingesetzt werden könnten (vgl. 2.1.3). Zwar räumen Lakoff und Wehling ein, dass Rezipierende Metaphern ablehnen können, dies jedoch nur, wenn sie „das dahinterstehende Denkmuster analysieren“ (Lakoff & Wehling 2008: 31), was sie i. d. R. nicht täten. Auch dies scheint dem vorigen Punkt von Lakoff & Johnson (2003) zu widersprechen, dass weder für das kommunikative Gelingen noch für das Scheitern einer Metapher eine (laien-)linguistische Analyse vonnöten ist, sondern vielmehr ein intuitiver Zugang zu geteilten Erfahrungen über Quell- und Zieldomäne. Ferner zeigt sich hier wieder die elitistische Facette der Sprachmagie (s. 2.1.1, 2.1.3)., nach dem Rezipienten ohne besondere Ausbildung nur eine „verwirrte Herde“ seien (Chomsky 2003: 31), die über die Angemessenheit von Sprachgebrauch nicht selbstständig nachdenken könnten, sondern den schlauen Konstrukteuren ihrer kognitiven Realität willenlos unterlegen seien.42
 
                    Diesen Punkt hebt insbesondere auch Musolff (2016) wertend hervor, wenn er schreibt:
 
                     
                      the assumption that metaphors are understood only at face value by the average member of the public betrays an arrogant self-empowerment of metaphor critics/therapists as having special insights into metaphors’ hidden meanings, which they impart to the supposedly naïve language users. (Musolff 2016: 130 f.)
 
                    
 
                    Dies folgert Musolff aus der Kritik, dass Argumente, die sich für eine kulturelle Salienz von Metaphern aussprechen, sich meist nur mit der Produktion, nicht aber mit der Rezeption von Metaphern befassen (vgl. Musolff 2016: 116), die sie allzu oft als eine simple 1-zu-1-Reflexion der Produzenten-Perspektive voraussetzen (vgl. Musolff 2016: 129). Zwar sieht er „culture-specific default conceptual patterns that can be related to particular discourse traditions” (Musolff 2016: 131) – also metaphorische Deutungsmuster, die eine Einschätzung der wahrscheinlichsten Interpretationen innerhalb einer bestimmten (Sub-)Kultur erlauben –, warnt jedoch vor einer zu weiten Generalisierung solcher Einschätzungen. Vielmehr besteht für ihn immer die Möglichkeit, dass Rezipierende sich zu einer Metapher eine Bedeutungshypothese erarbeiten, die in unvorhersagbarer Weise von einer intendierten oder analytisch herleitbaren Metaphern-Bedeutung abweicht (vgl. Musolff 2016: 115 f.), wie er es an Befragungen (z. B. zu kulturell sowie individuell unterschiedlichen Deutungen der Nation as Body-Metapher) eingehend veranschaulicht (vgl. ebd.: 116 ff., 123):
 
                     
                      Our principal finding is that metaphor understanding and interpretation is at least as variable as metaphor use and production, if not more so. Even for a centuries-old mapping such as that between the human body/person on the one hand and the (nation) state and society on the other, understanding is neither automatic nor universal but, on the contrary, variable and culture-specific/-sensitive. (Musolff 2016: 129)
 
                    
 
                    In Bezug auf die hier zentrale Fragestellung nach der instruktiven bis manipulativen Macht metaphorischer Sprache zieht Musolff ein entscheidendes Fazit, dass darum umfänglich wiedergegeben werden soll:
 
                     
                      In the light of these findings the assumption of a naïve hearer/reader who understands and accepts ‘automatically’ the ideological bias of political metaphors becomes less and less plausible. If readers vary to such an extent in their metaphor interpretations, as shown above, and also creatively de- and reconstruct metaphors to fit new scenario versions, it is hard to claim that their understanding is unconscious and automatic, let alone that they also ‘buy into’ the ideological bias and ballast that comes with it. Without such an assumption of the hearer/reader’s naivety and gullibility, the notion of ‘manipulative’ use of metaphor in the sense of the speakers/writers’ intended meaning being blindly and passively received and reproduced becomes questionable on several counts. (Musolff 2016: 130)
 
                    
 
                   
                  
                    2.2.1.5 kontext-sensitive Perspektivierung von Metaphernbedeutungen
 
                    Die Idee einer kognitiven Manipulation aller Rezipierenden, die sich allein aus der einem Ausdruck zugrundeliegenden konzeptuellen Metapher vorhersagen ließe, beruht nicht nur auf der Prämisse von naiven, steuerbaren Rezipienten (s. 2.2.1.4), sondern auch auf der Prämisse einer kontext-unabhängigen, dem jew. Ausdruck geradezu metaphysisch anhaftenden Bedeutung, wie sie schon für prästrukturale Abbildtheorien in 2.1.1 nachgezeichnet worden ist. Diskursiv orientierte Metapherntheorien plädieren jedoch für eine stärkere Berücksichtigung des Ko- und Kontextes des jeweiligen metaphorischen Sprachgebrauchs für die Einschätzung seiner wahrscheinlichsten Lesart. Dabei entwickeln sie die Idee der CMT weiter, dass Metaphern nicht alle konzeptuellen Aspekte der Quelldomäne übertragen (vgl. Lakoff & Johnson 2003: 141) und diese wiederum nicht auf alle Aspekte der Zieldomäne beziehen (vgl. Lakoff & Wehling 2008: 28). Dennoch lässt sich für die CMT das Mapping, also die „metaphorische Projektion“ (Ziem 2008: 376) von Bedeutungsaspekten relativ stabil und unidirektional nachvollziehen: Konventionelles Wissen über die Quelldomäne wird auf die Zieldomäne bezogen. Insbesondere die Blending Theory (vgl. Fauconnier & Turner 1998) komplementiert diesen Zugang zu Metaphern, indem sie die kognitiven Domänen, in denen Wissensbestände entlehnt und kombiniert werden, nicht als stabil und vorhersehbar verstehen, sondern als kurzlebige Mental Spaces, die Produzierende sowie Rezipierende „erst im Zuge der Bedeutungsaktualisierung“ aufbauen (Ziem 2008: 379). Eine entscheidende Rolle spielt hierbei der Blended Space, in dem Wissensbestände über Quell- und Zieldomäne, die gleichermaßen als Input-Spaces dienen, übertragen und als Bedeutungsaspekte der Metapher kombiniert werden können, „während andere Informationen dort keinen Niederschlag finden“ (Ziem 2008: 379). Frame-semantisch beschrieben, können kontingenten Slots (also gedanklichen Leerstellen) verschiedenste Filler (also konkretisierende Wissenselemente) zugewiesen werden (vgl. Busse 2012: 252–255). Ziem erklärt dies am Beispiel der Metapher Chirurg als Metzger, die in seinem konkreten Fall den Slot des Patiens mit dem Filler Patient aus dem Input-Space Chirurg füllt, den Slot der Tätigkeit jedoch mit dem Filler Fleisch präparieren aus dem Input-Space Metzger (Ziem 2008: 380). Aus dieser Kombination ergibt sich im Blending Space eine Bewertung des Chirurgen als „fachlich inkompetent“, die keinem der Input-Spaces zugeschrieben werden kann; solch ein Bedeutungsaspekt „ist folglich ein Emergenzphänomen, das sich kompositionell nicht ‚errechnen‘ lässt“ (Ziem 2008: 380). Die Interpretationsmöglichkeiten sind jedoch vom Hintergrundwissen der Rezipierenden über die jeweiligen Filler aus den unterschiedlichen Domänen abhängig und können daher zwischen Rezipierenden variieren (vgl. Ziem 2008: 383), lassen sich nicht immer introspektiv erschließen (vgl. ebd.: 384).
 
                    Entscheidend ist ferner, dass Metaphern in aller Regel nicht isoliert, im luftleeren Raum rezipiert werden – und auch das vorliegende Beispiel Chirurg als Metzger erlaubt nach Kontext ganz unterschiedliche Lesarten. Aus einem fingierten Satz wie Na, wenn er DEN operiert, ist er ja wohl eher ein Metzger, lässt sich im Blended Space umgekehrt eine Kombination aus der Tätigkeit operieren des Input-Space Chirurg mit dem Patiens Tier aus dem Input-Space Metzger generieren, die emergent eine pejorative Bewertung des Patienten, nicht etwa des Operierenden nahelegt. Gleichsam wären andere Kontexte und Kombinationen aus den Mental Spaces denkbar, in denen die Slots Ort (Operationssaal/Fleischerei), Instrument (OP-Besteck/Fleischermesser), Handlungsziel (heilen/zum Verzehr zubereiten) etc. ausgetauscht werden und entsprechend ganz unterschiedliche emergente Lesarten ergeben. Somit wird die genaue Bedeutung einer Metapher oftmals erst im konkreten Ko-Text und unter Rückgriff auf diskursspezifische Wissenszusammenhänge klar (vgl. Ziem 2008: 386); zusammengefasst: „Ändert sich der Kontext, ändern sich die aktivierten ‚mental spaces‘“ (Ziem 2008: 379).
 
                    Bezogen auf die Frage nach der kulturellen und politischen Salienz von Metaphern (s. 2.2.1.2) bedeutet dies, dass Akteure nicht nur durch lexikalisch distinktive Metaphern ihre Perspektive in den Diskurs einbringen können (vgl. Wehling 2017: 43, 60); stattdessen können sie auch durch einen idiosynkratischen, kontextspezifischen Gebrauch etablierter Metaphern ganz unterschiedliche Bedeutungspotenziale und -Aspekte ansprechen, wie dies auch für andere lexikalische Konstruktionen möglich ist (vgl. Felder 2009a: 20 f.; s. 3.2.2).43 Diesen Effekt haben wir (Barkhausen, Bloching & Engeler 2023) z. B. für stark etablierte metaphorische Ausdrücke im fiskalpolitischen Diskurs nachgewiesen – etwa für Rettungsschirm. Zum einen konnten wir zeigen, dass die Metapher in ihrer symptomatischen Ausdrucksfunktion (vgl. Bühler 1999/1934; vgl. hierzu auch 3.1) nicht auf die wirtschaftlich konservative Perspektive beschränkt ist, aus der sie stammt, denn der Ausdruck Rettungsschirm wurde in den Bundestagsplenarprotokollen sowie in einem Zeitungskorpus am häufigsten von progressiv(er)en Akteuren wie DIE LINKE, B90/DIE GRÜNEN und dem DGB verwendet (vgl. Barkhausen, Bloching & Engeler 2023: 152). Weiter haben qualitative Analysen der Belege ergeben, dass sich mit der Metapher eine Vielzahl an Perspektivierungen des Referenzobjektes (der jeweiligen fiskalischen Stabilitätsmechanismen) versprachlichen lassen. Ein Beispiel:
 
                     
                      […], denn durch diesen Euro-Rettungsschirm wird die europäische Währung nicht gerettet, und schon gar nicht werden die Lebensverhältnisse der Menschen in Europa abgesichert und gerettet. Das Einzige, was durch diesen Rettungsschirm wirklich gerettet wird, sind die Gewinne der Banken, der Hedgefonds und der Spekulanten […].44
 
                    
 
                    Insbesondere in Bezug auf den Slot des Patiens der metaphorischen Rettung lässt die Metapher also eine Vielzahl von Fillern zu (Währung, Lebensverhältnisse/Menschen, Gewinne der Banken) und ermöglicht es Diskursakteuren verschiedener politischer Couleur nach wie vor, ihre spezifische Perspektive auch unter Rückgriff auf diese etablierte Metapher auszudrücken – und zwar durch entsprechende kontextuelle Einbettung (vgl. Barkhausen, Bloching & Engeler 2023: 155 f.).
 
                    Diskurslinguistische Analysen wie diese können eine lexikalisch fokussierte Betrachtung metaphorischer Ausdrücke ergänzen bis korrigieren. So widerlegen die gezeigten Ergebnisse der Banken, der Hedgefonds und der Spekulanten z. B. Wehlings Einschätzung, die Metapher des Rettungsschirms würde menschliche Akteure wie Regierungen und Banken ausblenden (Wehling 2017: 44). Ähnliches gilt für Wehlings frame-semantische Bewertung des Ausdrucks globale Erwärmung als „kognitive[] Glückspille“ (Wehling 2017: 185), da ›Wärme‹ „ein durchgehend positiv besetztes Konzept“ sei, „von dem es eigentlich nicht zu viel geben kann“ (ebd.: 184). Erstens genügt eine kurze Kookkurrenzanalyse auf COSMAS II (Archiv W), um zu sehen, dass warm dort äußerst signifikant mit zu direkt links kollokiert,45 der Ausdruck warm eine Vorstellung von ›zu warm‹ also ganz und gar nicht verhindert, sondern sogar recht konventionell verfügbar macht. Zweitens lassen sich durch umfangreichere Kollokationsanalysen wie die von Kammermann (2022) die im Diskurs tatsächlich vorgenommenen wertenden Perspektivierungen und Konnotationen von Ausdrücken wie globale Erwärmung, Klimaerwärmung und Klimawandel erfassen. Diese sind nach Kammermann
 
                     
                      mehrheitlich negativ, sowohl mit Blick auf Massnahmen, um ihm zu begegnen (wie etwa bremsen, stoppen oder müssen) als auch hinsichtlich der Beschreibung (beispielsweise abrupt, drohend, stark). Dieser Befund weicht für den hier betrachteten Diskurs damit teilweise von solchen anderer Autor✶innen ab, die in gewissen Bezeichnungen einen möglichen Euphemismus sehen, wie dies etwa Wehling (2018: 185) tut, wenn sie die Globale Erwärmung als «kognitive Glückspille» bezeichnet. (Kammermann 2022: 172)
 
                    
 
                    Diskrepanzen wie diese legen für die Untersuchung von wertenden und weiteren konnotativen Potenziale von metaphorischen und anderen strittigen Bezeichnungen also eine methodologische Abkehr von einer ‚Armchair-Linguistik‘ nahe – hin zu einer empirischen, auf authentischen Sprachdaten beruhenden Korpusanalyse (s. 6–7).
 
                   
                  
                    2.2.1.6 Lexikalisierung des metaphorischen Ausdrucks und seiner Bedeutung
 
                    Wie im Zusammenhang mit dem Wort Rettungsschirm gezeigt, scheint gerade in Bezug auf etablierte metaphorische Ausdrücke scheint ein isolierter, kontextloser Blick auf die Morphologie, Etymologie oder Kompositionalität (s. u. 2.2.2) also keineswegs aus, um deren diskursive Gebrauchs- und Wirkpotenziale antizipieren zu können. Je stärker metaphorische Ausdrücke konventionalisieren, desto stärker scheint auch ihre Bedeutung von ebendieser Konventionalisierung im Gebrauch bestimmt zu werden und sich entsprechend von der „eigentlichen“ oder „wörtlichen“ Bedeutung der Quelldomäne zu emanzipieren. Dies erklärt auch, warum bereits bekannte Metaphern ebenso schnell verarbeitet werden nicht-metaphorische Ausdrücke, wie Wehling (2017: 71 f.) schreibt:
 
                     
                      Unser Gehirn kennt tausende von Metaphern […] in- und auswendig. Und deshalb begreifen wir metaphorische Sprache nicht nur ebenso schnell wie nicht metaphorische (siehe z. B. Bowdle/Gentner 2005), sondern wir merken es in der Regel nicht einmal, wenn wir die über Sprache angebotenen Metaphern gedanklich verarbeiten.
 
                    
 
                    Wehling zitiert hier Bowdle & Gentner (2005) um zu belegen, dass metaphorische Ausdrücke ebenso schnell prozessiert werden wie nicht-metaphorische, zieht aus deren Ergebnissen jedoch noch im selben Satz die gegenteilige Schlussfolgerung wie Bowdle & Gentner selbst. Anstatt anzunehmen, dass bei metaphorischen Ausdrücken unbewusst und in null Zeit der gedankliche Umweg über die Quelldomäne und all deren Bedeutungspotenziale gemacht wird, halten Bowdle & Gentner (2005) folgende Deutung für wesentlich parsimonischer und plausibler: Metaphorische Ausdrücke werden deshalb genauso schnell prozessiert wie nicht metaphorische, weil sie genauso direkt prozessiert werden.
 
                    Tatsächlich führen sie die gleich schnelle Verarbeitung von metaphorischer und nicht-metaphorischer Sprache explizit als Gegenbeweis an, um Behauptungen wie die von Wehling einer buchstäblichen Verarbeitung von Metaphern, also der Bedeutungen ihrer Quelldomäne zu widerlegen:
 
                     
                      This approach to metaphor comprehension has largely fallen out of favor, primarily because a number of studies have failed to support two key predictions of the standard pragmatic view. First, if literal interpretations always precede metaphoric interpretations, then metaphors should require additional processing time over literal statements. Given sufficient context, however, metaphors often take no longer to read than literal statements […]. (Bowdle & Gentner 2005: 210)
 
                    
 
                    Nachdem sie einige weitere Belege gegen die Theorie der buchstäblichen Verarbeitung von Metaphern ins Feld führen, kommen Bowdle & Gentner (2005: 211) zu dem Schluss: On the basis of such results, it is now commonly claimed that metaphors are interpreted directly and moreover that the processes involved in comprehending literal and metaphoric language are essentially the same.
 
                    Insoweit Bedeutung im Sinne der kognitiven Linguistik als Ergebnis dieser kognitiven Verstehens- und Sinnstiftungsprozesse verstanden wird, basiert die Bedeutung (vormals) metaphorisch motivierter Wörter also letztlich auf genauso arbiträren Zusammenhängen und konventionalisierten, routinierten direkten Assoziationen wie die Bedeutung nicht-metaphorischer Wörter. Dies beschreibt jedoch nur das Ergebnis eines Prozesses der Konventionalisierung und Lexikalisierung eines einst metaphorisch motivierten Ausdrucks. Wenn metaphorisch deutbare Ausdrücke erst aufgrund ihrer Konventionalisierung direkt verarbeitet werden, müssten nicht-konventionalisierte, also dem jeweiligen Rezipienten noch unbekannte Metaphern dennoch indirekt prozessiert werden, indem zunächst die Quelldomäne der Metapher als Bedeutung aufgerufen wird, um aus dem rezipierten Sinn stiften zu können. Dass dies der Fall ist, zeigt sich wiederum an der Dauer der Verarbeitung, die bei nicht-konventionellen Metaphern höher liegt als bei konventionellen (vgl. Bowdle & Gentner 2005: 203). Somit lässt sich schlussfolgern: „On this view, conventional figuratives are interpreted as directly as literal language, but novel figuratives are interpreted indirectly“ (Bowdle & Gentner 2005: 211).
 
                    Aus diesen unterschiedlichen Modi der kognitiven Verarbeitung von konventionellen und nicht-konventionellen Metaphern (vgl. ebd.: 199) schlussfolgern Bowdle & Gentner eine career of metaphor (so der Titel ihrer Arbeit), die einen graduellen Prozess der Etablierung und Konventionalisierung metaphorischer Ausdrücke beschreibt, im Zuge dessen diese immer direkter und immer weniger buchstäblich verstanden werden. Werden metaphorische Ausdrücke also häufig genug in einem bestimmten Sinnzusammenhang verwendet (vgl. Bowdle & Gentner 2005: 198), so wird der gedankliche Umweg über die buchstäbliche Bedeutung des Ausdrucks immer weniger nötig und es entsteht eine direkte Verbindung zur neuen Bedeutung, die somit eine gleichwertige, abstrakte Bedeutung des nun polysemen Wortes darstellt (vgl. ebd.: 199, 207). Ist der Kontext der Äußerung, in der der metaphorische Ausdruck wahrgenommen wird, ausreichend disambiguierend, was mit Blick auf das vorigen Kapitel 2.2.1.5 als Regelfall angenommen werden muss, so wäre eine Assoziation der wörtlichen Bedeutung nicht verstehensrelevant und demnach unnötig (vgl. Bowdle & Gentner 2005: 199). Um das obige Beispiel Rettungsschirm wieder aufzugreifen: Liest eine Wirtschaftsjournalistin etwa im Jahr 2012 zum tausendsten Mal eine Textstelle wie die folgende, so wäre eine buchstäbliche Lesart hier nicht nur nicht verstehensrelevant, sondern ineffizient und dem Verständnis geradezu hinderlich
 
                     
                      Solidarität setzt auch auf Eigenverantwortung. Es kann keiner in Europa ohne Einhaltung von Fiskaldisziplin darauf setzen, dass andere ihn heraushauen. In diesem Sinne ist die Verzahnung von Fiskalpakt und europäischem Rettungsschirm wichtig.46
 
                    
 
                    Daher ist eine solche Assoziation der kognitiven Quelldomäne von Rettungsschirm, etwa die Assoziation eines Fallschirmes oder auch eines Regenschirmes (vgl. hierzu Fuchs 2016), hier genauso unwahrscheinlich wie die Assoziation der Quelldomänen all der anderen konventionalisierten Metaphern in diesem Textausschnitt.47
 
                    Umgekehrt kann jedoch, so wurde im vorigen Kapitel 2.2.1.5 gezeigt, auch eine konventionalisierte Metapher durch eine bestimmte Kontextualisierung dahingehend remotiviert werden, dass eine wörtliche Lesart und somit eine Assoziation der Quelldomäne kognitiv verfügbar wird. Dies ist etwa bei klassischen Einzeiler-Witzen der Fall, in denen ebendiese Polysemie eines Wortes dahingehend genutzt wird, dass durch eine bestimmte Kontextualisierung zunächst die eine und anschließend, ausgelöst durch die Pointe, die andere Wortbedeutung evoziert wird. So haben etwa Coulson, Urbach & Kutas (2006) in Eye-Tracking-Experimenten gezeigt, dass Menschen, die einen Einzeiler-Witz lesen, durch die Pointe angeregt sind, den ambigen Teil des Witzes aktiv zu reinterpretieren, sodass die die Augen nach dem Lesen der Pointe meist noch einmal zurück zu diesem ambigen Ausdruck springen. Für die Polysemie konventionalisierter metaphorischer Ausdrücke folgt daraus zum einen, dass auch die buchstäbliche Lesart bei entsprechender Kontextualisierung durchaus noch verfügbar ist, wie folgende Einzeiler-Witz exemplarisch zeigt: Du siehst so mitgenommen aus; bist du per Anhalter gefahren? Zum anderen folgt daraus jedoch vor allem, dass ohne eine solche Kontextualisierung nur die lexikalisierte, nicht-wörtliche Bedeutung des metaphorischen Ausdrucks unmittelbar evoziert wird und dass die wörtliche Lesart eine aktive Verstehensleistung erfordert, bei der das entsprechende polyseme Wort (hier z. B. mitgenommen) mit dem neuen Kontextwissen sogar nochmals zusätzlich rezipiert werden muss. Gerade bei konventionalisierten Metaphern ist es also keineswegs so, dass Rezipierende durch eine unbewusste Assoziation der Quelldomäne manipuliert würden (vgl. hierzu oben Wehling 2017; Lakoff & Wehling 2008), sondern diese wird kontextabhängig gänzlich ausgeblendet und muss durch kognitiv aufwendige Verstehensleistung aktiv erarbeitet werden. Je konventionalisierter der metaphorische Gebrauch eines Wortes ist, desto weniger ist dessen buchstäbliche Lesart im entsprechenden Zusammenhang kognitiv verfügbar und desto mehr aktive Verstehensleistung erfordert deren Erschließung (wie auch einige der sehr konventionellen Metaphern im obigen Textausschnitt zum Rettungsschirm bzw. in Fußnote 47 veranschaulichen).
 
                    Für das Unterfangen der kognitiven Beeinflussung vieler Rezipierender vermittels der Vermeidung respektive Etablierung bestimmter metaphorischer Ausdrücke tut sich hierdurch ein paradoxes Problem auf: Innovative und erstmalig wahrgenommene Metaphern können bei Rezipierenden eine antizipierbare Assoziation der Quelldomäne auslösen. Rechnen Diskursakteure entsprechend mit einer emergent stärkeren Assoziation der Quelldomäne durch häufigere Wahrnehmung des jeweiligen Wortes (vgl. 2.1.3; etwa Wehling 2017: 38) hoffen sie darauf, die Metaphern etwa des politischen Gegners zu verdrängen und den eigenen Metaphern im Diskurs zu höherer Frequenz zu verhelfen. Gerade durch diese höhere Frequenz jedoch wird die Quelldomäne der Metapher immer weniger assoziiert, da die wörtliche Lesart obsolet wird und die metaphorische Bedeutung als eigenständige Wortbedeutung lexikalisiert. Somit ist die Bedeutung des aktualisierten Zeichens von konkreten Kontextualisierungspraktiken abhängig (s. o. 2.2.1.5) und die Bedeutung des virtuellen Zeichens von der Konventionalisierung durch ebensolche kontextsensitive Gebrauchsweisen. Diese Gebrauchsweisen können auch bei der Durchsetzung eines Wortes nicht gesteuert werden, sondern sind wiederum abhängig von bestehenden Ausdrucksbedürfnissen, Haltungen, Wissensbeständen, Perspektiven, Wertungen, Ideologien etc. Je häufiger Diskursakteure also ihre eigene Perspektive in der wörtlichen Bedeutung einer Metapher in den Diskurs einbringen wollen, desto schwächer wird die erhoffte Assoziation zwischen dem dafür gewählten Ausdruck und dieser wörtlichen, damit durchzusetzenden Bedeutung.
 
                   
                  
                    2.2.1.7 Zwischenfazit: Dynamiken metaphorischer Bedeutung(en)
 
                    Insgesamt geben die dargelegten Aspekte des Phänomens Metaphorik hier in 2.2.1 verschiedene Hinweise für die Frage nach den persuasiven, instruktiven, realitäts-konstruierenden Potenzialen einzelner (metaphorischer) Ausdrücke. Aus der Abhängigkeit der Funktionsweise, i. e. intersubjektiven Verständlichkeit der Metapher von vorgängigen Sinnzusammenhängen, auf die Rezipierende zurückgreifen können (s. 2.2.1.1), ergibt sich eine besondere Schwierigkeit für Diskursakteure, mit der Etablierung bestimmter metaphorischer Ausdrücke auch bestimmte – vermeintlich „entsprechende“ – kognitive Metaphern durchzusetzen, deren Sinn nicht bereits etabliert ist (s. 2.2.1.2). Diese Erkenntnis knüpft wiederum an das poststrukturale Paradigma der Vorgängigkeit des Sinns an (vgl. Deleuze 1993 in 2.1.2), der bereits bestehen muss, damit auf ihn verwiesen werden kann. Dass die Art der Verknüpfung von Quell- und Zieldomäne nicht für jedes Vorkommen einer Metapher bzw. eines metaphorischen Ausdrucks vorhergesehen und somit gesteuert werden kann (s. 2.2.1.3), liegt nicht nur an ebendieser Vorgängigkeit des Sinns bei der Rezeption als aktiven Einbettung in die subjektiv bestehenden Wissensbestände und Sinnzusammenhänge (s. 2.2.1.4), sondern auch an den vielfältigen kontextuellen Einbettungsmöglichkeiten der vermeintlich selben Metapher bei der Produktion, die deren mögliche und wahrscheinliche Lesart entscheidend beeinflusst (s. 2.2.1.5). Je häufiger durchzusetzende Wörter schließlich im metaphorischen Sinne gebrauch werden, desto stärker konventionalisiert die Metapher, desto stärker lexikalisiert die Wortbedeutung und desto schwächer wird die intendierte Assoziation mit der wörtlichen Lesart bzw. der Quelldomäne der Metapher (s. 2.2.1.6). Insbesondere diese kontextualisierungs- und gebrauchsabhängige Kontingenz metaphorischer und frame-semantisch aufgeladener Ausdrücke kann nur durch korpusgestützte Diskursanalysen angemessen aufgezeigt werden (s. 7). Dies gilt nicht nur für Metaphern, sondern auch für Komposita, bei denen sich ebenfalls viele dieser zuletzt zusammengefassten Aspekte beobachten lassen.
 
                   
                 
                
                  2.2.2 Kompositionalität und Konstruktivität von Wörtern
 
                  Wenn nicht nur Referenzhandlungen, sondern bloße Ausdrücke kontext-unabhängig und jenseits bestehender Konventionalität als metaphorisch oder anderweitig als sinnstiftend verstanden werden (können), dann oftmals deshalb, weil sie ihre Verknüpfungen und Übertragungen nicht im Bezug zwischen Signifikant und Signifikat herstellen, sondern qua Kompositionalität zwischen den einzelnen Gliedern der Komposition. Im Beispiel der Metapher (s. 2.2.1) geschieht die Übertragung auf Wortebene meist zwischen einem Glied, das ein abstrakteres Konzept beschreibt, und einem Glied, das eine konkrete konventionalisierte Bedeutung hat, von der Aspekte metaphorisch auf den gesamten Sachverhalt und auf das abstrakte Glied übertragen werden: z. B. Schulden-Bremse, Flüchtlings-Welle etc.
 
                  Diese aus den einzelnen Gliedern und den Regeln ihrer Verknüpfung vermeintlich „errechenbare“ Gesamtbedeutung ist es, die bei umstrittenen Sachverhalten (wie z. B. Fiskal- oder Migrationspolitik) angefochten und kritisiert werden kann. Somit stellt neben dem im Nominalismus kritisierten Wortaberglauben (vgl. Mauthner 1923: 1) und der besonderen Rolle von Gruppen- und Personenbezeichnungen (vgl. Klug 2020: 83) auch Kompositionalität einen Grund dafür dar, warum sich Sprachkritik oftmals an Nomen entfaltet, denn Komposition ist für Nomen ein sehr geläufiger Wortbildungsprozess. So überrascht es nicht, dass die meisten bisher besprochenen Gegenstände von Wortkritik – ganz gleich ob Nomen oder nicht – Produkte kompositioneller Wortbildungsverfahren sind: Rettungsschirm, Klimawandel, Erderwärmung, ausländerfrei etc.
 
                  Aus der Linguistik wird diese sprachkritische Argumentation jedoch zuweilen kritisiert, da sie die Gebrauchskontexte und die aus ihr entstehende konventionelle Bedeutung außer Acht lassen. So betont bspw. Zifonun in Bezug auf Gutmensch, dass es „kaum geborene Unwörter“ gibt, sondern Wörter negativ konnotiert werden, „wenn Menschen sie unzutreffend, unredlich oder diffamierend gebrauchen“ (Zifonun 2016: 26),48 aber trotzdem weiterhin unabhängig von dieser Konnotation kontextualisiert und gebraucht werden können (ebd.). Ob sich für Komposita also wirklich eine Rezipienten- und Kontext-unabhängige Bedeutung rein kompositionell addieren lässt, ist eine diffizile linguistische Frage, die in der Geschichte der Sprachwissenschaft zusehends mit einer Abkehr von einem Kompositionalitätsprinzip hin zu gebrauchsbasierten Ansätzen angegangen wird, wie im Folgenden dargelegt wird.
 
                  Komposita scheinen zunächst die Eigenschaft der Arbitrarität von Zeichen zu relativieren, indem sie als komplexe, zusammengesetzte Zeichen eine „[r]elative Motiviertheit“ (Auer 2013: 113) aufweisen und somit in ihrer Bedeutung in gewissem Maße vorhersagbar sind (vgl. Linke et al. 2004: 157). Zuweilen wurde diese Eigenschaft der Kompositionalität sehr hoch eingeschätzt, bis hin zu der Ansicht, Komposita seien „verdichtete Sätze“ (Ortner & Ortner 1984: 74). Eine solch starke Bewertung des Kompositionalitätsprinzips entspricht nach Szabó „unseren prä-theoretischen Intuitionen“ (Szabó in Klos 2011: 56; eigene Übersetzung, S.B.), wird jedoch oftmals in der Rekonstruktion bereits bekannter Komposita „aus einer nachträglichen Perspektive“ rückgefolgert (Scholz 2014: 74).
 
                  Der Ursprung des Kompositionalitätsprinzips wird oft bei Frege angegeben, der es als erster konsequent postulierte und verfolgte, weshalb es zuweilen auch Frege-Prinzip genannt wird (vgl. Linke et al. 2004: 157; vgl. Scholz 2014: 72 f.; Klos 2011: 39). Frege selbst bezog das Prinzip der Kompositionalität laut Scholz (2014: 73) jedoch zuvorderst auf die Funktionsweise von Sätzen – genauer: auf die Möglichkeit des Verstehens zuvor unbekannter Sätze aus der Ableitung ihrer Teile und deren Kombinationsregeln. Die Zuspitzung, „dass sich der Sinn eines Satzes eindeutig oder ausschließlich aus der Bedeutung der Wörter ergibt“ (Scholz 2014: 74), findet sich bei Frege selbst in dieser Form jedoch nicht (ebd.; vgl. Klos 2011: 41). Er findet sich vor allem in Ansätzen der generativen Grammatik, die an einem starken Kompositionalitätsprinzip festhalten, für sein Funktionieren angeborenes Sprachwissen annehmen müssen und sich für kontextuelle Faktoren nicht interessieren (vgl. Scholz 2014: 85 ff.).
 
                  Als forschungsgeschichtlicher sowie konzeptueller „‚Gegenentwurf‘ zur generativen Transformationsgrammatik“ (Ziem und Lasch 2013: 4) versteht sich die Konstruktionsgrammatik. Sie nimmt nur eine abgeschwächte Form des Kompositionalitätsprinzips an, muss dafür kein angeborenes Sprachwissen voraussetzen und interessiert sich dafür, „die systematische Interaktion zwischen Bedeutung und kontextuellen Faktoren aufzudecken“ (Scholz 2014: 87). Für eine poststrukturale Untersuchung der Potenziale einzelner Wörter, qua Kompositionalität einen bestimmten Sinn in den Diskurs einzubringen, eignet sie sich daher in besonderem Maße. Ihren theoretischen Ausgangspunkt hat die Konstruktionsgrammatik in der Beschäftigung mit Idiomen (vgl. Ziem und Lasch 2013: 18). Für transformationsgrammatische Ansätze stellen ihre idiosynkratischen Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt ein Problem dar, da sie sich nicht kompositionell, also „durch die Bedeutungen ihrer (lexikalischen) Teile und deren regelbasierter Verknüpfung ermitteln“ lassen (Ziem und Lasch 2013: 19).49 Die Konstruktionsgrammatik hingegen erklärt diejenigen Bedeutungsanteile eines Idioms oder jeder anderen Konstruktion durch Konventionalität (vgl. Ziem und Lasch 2013: 20).
 
                  Konventionalität stellt somit den kleinsten gemeinsamen Nenner für die verschiedenen Definitionen des Terminus Konstruktion dar (vgl. Ziem und Lasch 2013: 17). Für die hiesigen Untersuchungen sollen Konstruktionen im Sinne der Konstruktionsgrammatik verstanden werden als „konventionalisierte und nicht-kompositionelle Form-Bedeutungspaare verschiedenen Abstraktionsgrades“ (Ziem und Lasch 2013: 1). Somit fallen unter den Konstruktionsbegriff nicht nur Morpheme50, sondern auch zusammengesetzte Wörter und feste Mehrwort-Verbindungen (vgl. Ziem und Lasch 2013: 18),51 wodurch der Konstruktionsbegriff mit seinem weiteren und abstrakteren Verständnis von Formen und von Bedeutungen über den Saussure’schen Zeichenbegriff hinausgeht (vgl. Ziem und Lasch 2013: 15).
 
                  Was Konstruktionen und Saussure’sche Zeichen jedoch teilen, ist konventionelle Verbundenheit von Form und Bedeutung (vgl. Ziem und Lasch 2013: 12). Dabei leitet sich die Konventionalisierung gerade aus dem Mangel der kompositionellen Erklärbarkeit einer Konstruktion ab, wie Goldberg schon in einer frühen Definition impliziert: „According to Construction Grammar, a distinct construction is defined to exist if one or more of its properties are not strictly predictable form knowledge of other constructions existing in the grammar“ (Goldberg 1995: 4). Da die Bedeutung von Konstruktionen aus ihrer Form allein also unvorhersagbar bzw. unableitbar ist, müssen sie einerseits „in jedem Fall als Einheiten gelernt und kognitiv repräsentiert sein; hierzu bedarf es keiner weiteren psycho- oder kognitionswissenschaftlichen Evidenz“ (Ziem und Lasch 2013: 17). Für die Untersuchung der Bedeutung von Konstruktionen im Sinne der Konstruktionsgrammatik bedarf es also eines „gebrauchsbasiert-kognitiven Theoriemodells“ (Ziem und Lasch 2013: 4), das sich „konsequent an der sprachlichen Oberfläche“ orientiert (ebd.: 16).
 
                  Für das Kompositionalitätsprinzip folgt aus diesen Erkenntnissen der Konstruktionsgrammatik eine „Unterdeterminiertheit“ (Linke et al. 2004: 158) dergestalt, dass es durch das Prinzip der Konventionalität „immer wieder unterlaufen“ wird (ebd.). Gleichzeitig weisen Komposita „von vornherein eine Demotivation verschiedenen Grades“ (Luukkainen 1990: 290) und somit nur eine „eingeschränkte Motiviertheit“ (Klos 2011: 52) auf.52 Da eine starke oder absolute Formulierung des Kompositionalitätsprinzips also einer empirischen Prüfung des Sprachgebrauchs nicht standhält, muss sie im Sinne der Konstruktionsgrammatik (s. o.) abgeschwächt und als graduelles, niemals absolutes Phänomen verstanden werden (vgl. Klos 2011: 54 f.). So stellt Klos (2011: 211) bspw. fest, dass das Kompositionalitätsprinzip tendenziell erfolgreicher auf mehrgliedrige Komposita angewandt werden als auf weniger komplexe Komposita. Jedoch sind für die Bedeutung von Komposita auch einige sprachliche Kontingenzen entscheidend, die das Kompositionalitätsprinzip einschränken können. Unter diesen semantischen Eigenschaften von Komposita, die allesamt durch das Prinzip der Konventionalität miteinander verbunden sind, sind hier die folgenden von besonderem Interesse:
 
                  
                    	 
                      Vagheit bzw. Polysemie (s. 2.2.2.1)


                    	 
                      Kontextabhängigkeit (s. 2.2.2.2)


                    	 
                      Rezeptionsabhängigkeit (s. 2.2.2.3)


                    	 
                      Univerbierung (s. 2.2.2.4)


                    	 
                      Lexikalisierung (s. 2.2.2.5)


                  
 
                  
                    2.2.2.1 Vagheit und Polysemie
 
                    Selbst wenn die einzelnen Bestandteile eines Kompositums für sich genommen absolut monosem wären (was sie selten sind), sind die „strukturellen und semantischen Beziehungen zwischen [ihnen] explizit nicht ausgedrückt“ (Ortner & Ortner 1984: 19), weshalb sie schon von ihrer Struktur her eine gewisse Unterbestimmtheit und somit ein Potenzial zu Polysemie mitbringen (vgl. Ortner & Ortner 1984: 19 f.). Polysemie ist damit nicht nur eine wesentliche Eigenschaft von Komposita, sondern von Konstruktionen überhaupt, deren Bedeutung auf Konventionalisierung angewiesen ist (vgl. Ziem und Lasch 2013: 4, 22). Als grundlegendes Prinzip natürlicher Sprachen (vgl. Black 1949) ist Polysemie bzw. Vagheit nicht nur ökonomisch, da sie es erlaubt, mit weniger Zeichenformen mehr Bedeutungen auszudrücken (vgl. Auer 2013: 116), sondern auch „nahezu unvermeidbar, weil in der Sprache liegend“ (Felder 2022c: 550). Die verschiedenen Bedeutungspotenziale eines polysemen Kompositums entfalten sich wiederum in Abhängigkeit des Kontextes (vgl. Ortner & Ortner 1984: 19).
 
                   
                  
                    2.2.2.2 Kontextabhängigkeit
 
                    Die Polysemie von Komposita wird in der Kompositionalitätsforschung oftmals auf eine isolierte, kontextlose Betrachtung zurückgeführt (z. B. Klos 2011: 179, 53). Insofern liefert Kontext als „deutungsrelevante Umgebung einer sprachlichen Fokuskonstruktion“ (Müller 2012: 49) eine entscheidende „Interpretations- und Semantisierungshilfe, vor allem erfüllt er aber auch eine Disambiguierungsfunktion“ (Klos 2011: 180). Aus diesem Grund bereitet es einige Probleme Komposita außerhalb ihrer Äußerungskontextes deuten zu wollen (Auer 2013: 119). Insbesondere wird eine kontextlose Interpretation von Komposita – gleichsam „im luftleeren Raum“ (Peschel 2002: 300) – deshalb als nicht legitim angesehen (vgl. Klos 2011: 173), weil auch die außerwissenschaftliche Rezeption „des originären sprachlichen Zeichens stets im Text geschieht“ (Felder 2022c: 551) – oder auch in einem nicht-sprachlichen und dennoch verstehensrelevanten Kontext. Selbst in experimentellen Kontexten, in denen Versuchspersonen Komposita isoliert präsentiert werden, muss davon ausgegangen werden, „dass die Versuchspersonen die Benennungseinheit vor dem Hintergrund ihrer ‚aktuellen Lebenssituation‘ deuten“ (Klos 2011: 178 f.). Die Kontextualisierung eines Kompositums stellt also einerseits einen aktiven „Deutungsprozess des Rezipienten“ (Klos 2011: 178) dar, andererseits können auch Produzenten Komposita je nach Ausdrucksbedürfnis unterschiedlich kontextualisieren, i. e. in unterschiedliche Kontexte einbetten und so Kontextualisierungshinweise für die präferierte Bedeutungsdekodierung geben (ebd., 171, 177).
 
                   
                  
                    2.2.2.3 Rezeptionsabhängigkeit
 
                    Auch wenn im Kontext rezipierte Komposita einen geringeren Ambiguitätsgrad aufweisen als isoliert betrachtete (vgl. Klos 2011: 211), und Textproduzenten einen gewissen Einfluss auf die Kontextualisierung des Kompositums haben, liefert auch der Kontext zuweilen „keine garantierte Disambiguierungs- bzw. Spezifizierungshilfe“ (ebd.: 2019). Letztlich kann es von Rezipient zu Rezipient bzw. von Sprachgemeinschaft zu Sprachgemeinschaft variieren, ob ein bestimmtes Kompositum relativ kompositionell oder relativ lexikalisch wahrgenommen wird (vgl. Kress & Leeuwen 2001: 113). Entsprechend können durch Komposita entweder dem Rezipienten bereits bekannte Relationen aufgerufen werden, oder aber es werden noch nicht konventionalisierte Relationen neu geschaffen (vgl. Blumenthal 1983: 18 f.), etwa durch okkasionelle Komposita. Doch selbst bei okkasionellen oder anderen nicht-usualisierten Komposita, bei denen man davon ausgehen könnte, dass Rezipienten stärker auf eine kompositionelle Dekodierung angewiesen wären, besteht die „interpretatorische Anstrengung des Hörers“ (Blumenthal 1983: 19) vor allem in einem „Einfühlen in die subjektive Gedankenwelt des Sprechers“ (ebd.), das unabhängig von einer vermeintlichen kompositionellen Ableitbarkeit gelingen oder auch scheitern kann. Hierbei kann Kontextwissen dahingehend kompensieren, dass über die Textbedeutung jenseits des jeweiligen Kompositums (vgl. Klos 2011: 210) zumindest dessen Referent identifiziert werden kann (ebd.: 211). Auch in diesem Fall ist also eine Kenntnis über den Referenten auf Grundlage von Weltwissen nötig, um die intendierte Bedeutung des Kompositums zu verstehen (vgl. Auer 2013: 113), sodass mit ihm kein gänzlich neuer Sinn in die Kognition des Rezipienten eingeschleust werden kann. „Und damit stellt sich die Frage, ob Individuen identisches Wissen konstruieren, wenn sie auf identische lexematische Zeichen stoßen“ (Felder 2022c: 555). Umso mehr gilt dies für nicht-okkasionelle, also bereits etablierte Komposita: „Mit zunehmender Nennfestigkeit kann also eine Zieldefinition postuliert werden, die man schlichtweg kennen muss und die man auf kompositionalem Dekodierungspfad nur mehr oder weniger zufällig ‚treffen‘ kann“ (Klos 2011: 70).
 
                   
                  
                    2.2.2.4 Univerbierung
 
                    Die Nennfestigkeit eines Kompositums besteht darin, dass es durch den Wortbildungsprozess zu einer „unit in its own right“ (Huyssteen 2004: 273) wird, die „nur als Ganzheit verstanden werden“ kann (Klos 2011: 52), wie bereits zu Beginn des Kapitels angedeutet wurde. Eine solche Univerbierung bedeutet auch, dass die einzelnen Glieder des Kompositums semantisch nicht „in der vollen Extension […] mit allen definierenden und stereotypischen Merkmalen“ (Ortner & Ortner 1984: 24) in dessen Bedeutung eingehen. So bleibt bspw. beim Kompositum Bildungsurlaub das stereotypische Merkmal ›zum Zweck der Erholung‹ des Lexems Urlaub von der Konstruktionsbedeutung ausgeschlossen (vgl. Ortner & Ortner 1984: 24). Gleiches gilt auch für intuitive, affektive Einstellungen gegenüber Komposita im Vergleich zu ihren Konstituenten (s. hierzu ausführlich 3.1.2). So legen bspw. die Ergebnisse von Implicit Association Tests nahe, dass Liberals in den U. S. A. negative Einstellungen gegenüber dem univerbierten Begriff pro-life haben, weil sie ihn blockverfügbar mit Abtreibungsbefürwortern assoziieren (vgl. Haidt 2012: 67 f.). „The words pro and life are both positive on their own, but part of what it means to be a partisan is that you have acquired the right set of intuitive reactions to hundreds of words and phrases“ (Haidt 2012: 68).53 Je frequenter und habitualisierter ein Kompositum gebraucht und rezipiert wird, desto stärker wird es sprachlich und mental „als Einheit prozessiert“ (Klos 2011: 182): Es lexikalisiert.
 
                   
                  
                    2.2.2.5 Lexikalisierung
 
                    Je stärker ein Kompositum als blockverfügbare Einheit Einzug ins mentale Lexikon von Rezipierenden nimmt, desto stärker schwindet „die Möglichkeit einer kompositionalen Dekodierung“ (Klos 2011: 182). Somit hängt die Lexikalisierung eines Kompositums wechselseitig mit der Schwächung des Kompositionalitätsprinzips zusammen: Wie eingangs gezeigt wurde, ist das Kompositionalitätsprinzip einerseits ganz prinzipiell zu schwach, um die gesamte Semantik eines komplexen Ausdrucks zu determinieren, was eine lexikalische, konventionelle Bedeutungsbildung zur Folge hat (vgl. Luukkainen 1990: 290). Und umgekehrt ist die Schwächung des Kompositionalitätsprinzips auch Folge der Lexikalisierung, weil „Sprachbenutzer – sobald sie die Bedeutung eines Kompositums kennen – gar nicht mehr auf das Prinzip rekurrieren müssen“ (Klos 2011: 70). Okkasionelle Komposita, wie sie z. B. in Form von Adjektiv-Nomen-Komposita in Zeitungstiteln zu finden sind, verfügen noch über eine nur geringe Idiomatizität. So ist eine Knallhart-Ansage vielleicht wirklich nicht viel mehr als eine knallharte Ansage, doch wenn der Ausdruck ins mentale Lexikon aufgenommen werden soll, dann nur unter der ökonomischen Bedingung, dass er eine andere Bedeutung annimmt als vergleichbare kompositionelle Ausdrucksmöglichkeiten. Als individuelle, blockverfügbare Konstruktion ist ein Kompositum also genau wie jedes andere sprachliche Zeichen einer Konventionalisierung ausgesetzt, sodass seine Bedeutung erst durch die „idiomatische Prägung“ (Feilke 1994a: 235) im Sprachgebrauch in das mentale Lexikon der Rezipienten eingeht „und so zum innerhalb einer Sprachgemeinschaft voraussetzbaren sprachlichen Wissen gehört“ (ebd.). Auch wenn Konventionalität somit der Arbitrarität und auch der Ambiguität komplexer Zeichen entgegenwirken kann, heißt dies nicht, dass durch Lexikalisierung immer eine kontext-abstrakte Vereindeutigung komplexer Zeichenformen möglich ist. Erstens können auch lexikalisierte Komposita (genau wie lexikalisierte Simplizia) insofern polysem und isoliert betrachtet schwer interpretierbar sein, als sie kontextabhängig in unterschiedlichen Bedeutungen gelesen werden (Klos 2011: 182 f.). Klos (2011: 181) nennt hierfür das Beispiel Stickstoff, das in einer Chemie-Zeitschrift in einer anderen Bedeutung gelesen werden muss als in einer Handarbeitszeitschrift. Zweitens sind die konventionellen Bedeutungen einer jeden Konstruktion (ob Komposita oder Simplizia) aufgrund ihrer Gebrauchsbedingtheit einer konstanten (Re-)Semantisierung im Diskurs ausgesetzt und somit immer kontingent, nie willkürlich fixierbar.
 
                   
                  
                    2.2.2.6 Zwischenfazit: Dynamiken kompositioneller Bedeutung(en)
 
                    Im Hinblick auf die Konventionalisierung und Lexikalisierung der Wortbedeutung finden sich also entscheidende Parallelen zwischen metaphorisch verwendeten (s. 2.2.1, v. a. 2.2.1.6) und kompositionell gebildeten Wörtern. Demnach steht genau wie bei metaphorischen Ausdrücken auch bei Komposita die Konventionalität der Bedeutung in einem geradezu paradoxalen Spannungsverhältnis zu Kompositionalität, Ambiguität und Kontextualität, das abschließend in Kapitel 4.3 – unter Berücksichtigung auch der moralisch-intuitiven, politischen und ökonomischen Effekte von Zeichengebrauch – genauer ausgeleuchtet werden soll. Für die Frage nach der Möglichkeit der Durchsetzung eines bestimmten Sinns im Diskurs vermittelst der Durchsetzung eines bestimmten komplexen Zeichens ergibt sich aus den dargelegten Erkenntnissen der Komposita-Forschung ein gleichsam paradoxales Bild: Akteure wählen ein zusammengesetztes Zeichen, das nach ihrem Sprachempfinden ihre Sicht auf dessen Referenten qua Kompositionalität angemessen ausdrückt (vgl. Wehling 2017: 60). Diese kompositionelle Bedeutung ist für Rezipierende jedoch nicht nur von Beginn an schwer nachzuvollziehen, wenn sie nicht bereits über ausreichend ähnliches Wissen über den Referenten verfügen (vgl. Auer 2013: 113; Felder 2022c: 555), sondern sie wird auch durch eine konventionelle Bedeutung überschrieben, die wiederum von den regelmäßigen Gebrauchskontexten des Kompositums abhängt (vgl. Feilke 1994a: 235); und diese hängen wiederum von vorherrschenden Wissensbeständen über und Perspektiven auf den jeweiligen Referenten ab. Da für diese Lexikalisierung der Bedeutung des Kompositums vor allem dessen Häufigkeit ausschlaggebend ist (vgl. Libben 2006: 6), wird die Hoffnung, mit dem Etablieren eines Kompositums in den Diskurs auch die eigene Sichtweise zu etablieren, zum absurden Unterfangen. Denn gerade die angestrebte Etablierung, i. e. die häufige Verwendung eines Kompositums führt zur konventionellen Überschreibung seiner vermeintlichen kompositionellen Bedeutung. Sprich: Je häufiger ein Kompositum gebraucht wird, desto stärker hängt seine Bedeutung von den vorherrschenden Konventionen der jeweiligen Sprachgemeinschaft ab.
 
                    Für eine sprachwissenschaftliche Methodologie folgt daraus ferner, dass die isolierte Betrachtung und Zerlegung eines komplexen Wortes oder auch eines Phrasems keinen ausreichenden Aufschluss über dessen Bedeutung, geschweige denn dessen pragmatische und diskursive Potenziale liefern kann (vgl. hierzu auch schon Mauthner und Wittgenstein in 2.1.2). Wenn die Bedeutung einer Konstruktion konventionalisiert ist und diese Konventionalisierung im Sprachgebrauch geschieht, so muss ebendieser Gebrauch der Konstruktion nachvollzogen werden, um ihrer konventionalisierten Bedeutung habhaft zu werden (s. Teil III).
 
                    Insgesamt scheint der Streit um einzelne Wörter nach den Ausführungen in diesem ersten Kapitel als ein Kampf gegen Windmühlen – bzw. es erscheint insbesondere der Versuch, den öffentlichen Diskurs durch Tilgung respektive vor allem durch die Etablierung bestimmter Wörter im eigenen Sinne zu beeinflussen, als eine Art Sisyphusarbeit, insofern zwar einzelne Wörter sprachoberflächlich durchgesetzt werden können, damit jedoch nicht automatisch das zum gegebenen Zeitpunkt mit dem jeweiligen Wort verknüpfte Konzept durchgesetzt werden kann. Dies wirft die Frage auf, wodurch derartige Wortstreite und Sprachnormierungskonflikte motiviert sind und welche individuellen sowie sozialen Zwecke sie (abseits solcher unerfüllter Sorgen und Hoffnung auf diskursive Manipulation) sie durchaus erfüllen. Mit dieser Frage beschäftigt sich das folgende Kapitel 3.
 
                   
                 
               
            
 
           
           
             
              3 Sprachmoral und das Politische der Sprache
 
            
 
             
              Kapitel 2 beschrieb eine wiederkehrende, wohl unvermeidbare Regression in sprachmagisches Denken, das einzelnen Wörtern eine ihnen immanente, nutzbare Macht zuschreibt. Nach diesen Ausführungen drängt sich folgende Frage auf: Wenn Wörter keine immanente Bedeutung haben, die mit ihnen zuverlässig in den Diskurs eingebracht werden könnte, warum streiten Akteure dann über unterschiedliche Ausdrücke und warum versuchen sie, bestimmte Ausdrücke zu etablieren und andere zu verdrängen? Warum versuchen Agierende im Diskurs so selten, im Sinne des linguistischen Relativitätsprinzips (so umstritten es sein mag) durch einen Wandel der grammatischen Strukturen auf die Wahrnehmung der Sprachgemeinschaft Einfluss zu nehmen?54 So beklagt bspw. Erich Fromm (1991/1976: 31 f.) sprachkritisch die „Abnahme der Tätigkeitswörter in den westlichen Sprachen innerhalb der letzten Jahrhunderte“, die eine „Verschiebung des Akzents vom Sein zum Haben“ (ebd.) ausdrückten. Wenn Tätigkeiten wie denken nicht durch Verben, sondern durch Nomen wie Gedanken in Verbindung mit haben gebraucht werden, so ist dies für Fromm (1991/1976: 32) ein „falscher Sprachgebrauch“, dessen „böse[] Folgen“ (ebd.) schon von Marx und Engels erkannt wurden. Eine derartige syntaktische Orientierung moralischer oder politischer Sprachkritik findet sich äußerst selten. Stattdessen fokussiert eine ideologisch orientierte Sprachkritik – auch in der Form von Political Correctness – meist lexikalische Einheiten (vgl. Niehr 2020: 88; Klug 2020: 81 f.).
 
              Auf die Frage, warum moralisch und politisch motivierte Sprachkritik sich nicht auf grammatische Phänomene, sondern auf Einzelzeichen fokussiert, bietet dieses Kapitel zwei Antworten an:
 
               
                	 
                  Gerade Einzelzeichen können intuitiv-moralisch unangenehme Affekte hervorrufen und zur Vermeidung derselben tabuisiert werden (s. 3.1).

 
                	 
                  Gerade Einzelzeichen können in ihrer Ausdrucksfunktion als sozio-politische Unterscheidungszeichen wirken, mit denen politische Affiliation und Distinktion ausgedrückt werden kann (s. 3.2).

 
              
 
              Drittens soll dargelegt werden, welchen Einfluss es auf politische Unterscheidungszeichen hat, wenn ihr Gebrauch zum moralischen Gebot respektive Verbot wird (s. 3.3).
 
              Um das Beispiel aus der Einleitung zu Kapitel 2 nochmals aufzugreifen: Wenn die Wörter Geflüchtete✶r und Flüchtling aus dem Wortschatz verschwänden und nur noch das Wort Asylant verwendet würde, würde sich dadurch ein negatives Konzept von ›Flüchtling‹ in der entsprechenden Sprachgemeinschaft etablieren? Nach den Ausführungen in Kapitel 2 müsste diese Frage mit einem Nein beantwortet werden. Stattdessen wurde zugunsten einer umgekehrten Richtung der Kausalität argumentiert: Damit sich das Wort Asylant als prototypische oder gar als einzige Bezeichnung für Geflüchtete etablieren kann, ohne dabei seine negative Konnotation zu verlieren, müsste sich zuvor bereits ein entsprechend negatives Konzept von ›Flüchtling‹ in der Sprachgemeinschaft etabliert haben. Offen bleibt nach Kapitel 2 jedoch die Frage, wieso Sprechende in aller Regel dennoch davor zurückschrecken würden, Asylant als prinzipiellen Terminus für Geflüchtete zu verwenden. Im folgenden Kapitel soll diese Frage mit Hilfe zweier Aspekte von Einzelzeichen beantwortet werden: einem moralischen und einem politischen Aspekt.
 
              Im Hinblick auf die moralischen Aspekte lexikalischer Entscheidungen ist wiederum zwischen Mikro- und Makroebene zu unterscheiden: also zwischen der Entscheidung für oder gegen ein Wort in konkreten Kontexten einerseits und der prinzipiellen, kontextunabhängigen Entscheidung für oder gegen ein Wort andererseits. Einerseits können Sprechende in konkreten Verwendungskontexten zumindest versuchen, einzuschätzen, ob ihre Wortwahl Anwesende verletzen könnte, denn viele Einzelwörter „führen musterhaft zu spezifischen perlokutionären Folgen negativer Art“ (Klug 2020: 85). Eine solche Wahrscheinlichkeit kann zum Vermeiden und Ersetzen bestimmter Ausdrücke führen. Beispielsweise würden Sprechende einen Geflüchteten i. d. R. nicht direkt als Asylant bezeichnen, in seiner Gegenwart Geflüchtete allgemein nicht Asylanten nennen und Wörter wie Schein- oder Wirtschaftsasylant, Asyltouristen oder noch unangemessenere Wörter vermeiden, ggf. auch nicht zitierend oder auf der Metaebene aussprechen. Je nach Kontext und Befindlichkeiten würden Sprechende die Themenbereiche ›Flucht‹ und ›Asyl‹ auch gänzlich vermeiden, um das jeweilige Gegenüber nicht zu verletzen, zu re-traumatisieren oder auf diesen Aspekt seiner Identität zu reduzieren. Diese kontextabhängigen verletzenden Effekte einzelner Lexeme stehen hier – wie in 2 bereits erwähnt – nicht zur Debatte; sie gelten als indiskutabel, sobald sie von Betroffenen subjektiv wahrgenommen werden. Insofern hat das Aussprechen und Vermeiden bestimmter Wörter in konkreten Kontexten zweifellos einen ethisch-moralischen Aspekt.
 
              Über diese teleologischen Abwägungen der unmittelbaren emotionalen Effekte eines Wortes (auf der Mikroebene) hinaus scheint es jedoch auch einen zweiten, einen deontologischen moralischen Aspekt zu geben, der Sprechende dazu bewegt, bestimmte Ausdrücke gänzlich und kontextunabhängig (auf der Makroebene) zu vermeiden. Im erwähnten Beispiel etwa ist es so, dass im Großteil des Diskurses nicht mit Geflüchteten, sondern über Geflüchtete gesprochen wird und auch Gespräche mit Geflüchteten eher auf Englisch als auf Deutsch geführt werden. Dennoch scheint das Wort Asylant, zuletzt aber auch das Wort Flüchtling auch bei der deutschen Mehrheitsgesellschaft ohne Migrations- oder Rassismuserfahrungen unangenehme Gefühle hervorzurufen; auch in Kontexten, in denen ausgeschlossen ist, dass eine betroffene Person durch einen solchen Ausdruck verletzt werden könnte. Noch stärker ist der Effekt bei Beleidigungswörtern wie Ölauge, Kameltreiber oder Sandneger.55 Dieses Phänomen soll in 3.1 mit Hilfe moralischer Intuitionen gefasst werden, die auch durch sprachliche Zeichen geweckt werden können und, wenn sie hinterfragt werden, rationalisiert werden müssen. Anschließend soll gezeigt werden, inwiefern Vorhersagen über die kollektive geistige Manipulation, die durch einzelne Wörter verursacht werde (s. 2), auch als Rationalisierung solcher intuitiven moralischen Ablehnungen der Wörter selbst dienen können.
 
              Dabei stellt die Behandlung (sprach-)moralischer Empfindungen als intuitiv getroffen und ggf. post hoc rationalisiert keineswegs ihre subjektiv erfahrene Realität oder ihre Berechtigung infrage. Vielmehr kommt moralischen Intuitionen gerade durch ihre Subjektivität ein indiskutabler Status zu, indem sie als individuelle Empfindungen weder hinterfragt werden können noch gerechtfertigt werden müssen. Stattdessen soll das Verständnis moralischer Urteile als subjektive Intuition eine Erklärung dafür liefern, wie sie ausgelöst werden und warum ihre rationale Diskursivierung sowie argumentative Überzeugungsversuche so oft nicht zur erfolgreichen Beilegung moralischer – oder moralisierter (s. 3.3) – Streitthemen führen.
 
              Die zweite Erklärungsdimension dafür, dass Sprechende lexikalische Entscheidungen treffen und bestimmte Ausdrücke auch kontextunabhängig aus ihrem Vokabular streichen respektive in diesem verankern, ist die Dimension des Politischen. Diese soll in Kapitel 3.2 beschrieben werden. Im Sinne der politischen Philosophie ist mit „das Politische“ ganz allgemein der auf Agonalität, auf Affiliation und Distinktion angelegte Charakter gesellschaftlichen Zusammenlebens gemeint (vgl. Mouffe 2014: 12, 22 f., 192). Bezogen auf die Sprache bedeutet dies, dass Sprechende durch ihre lexikalischen Entscheidungen (oder auch durch eine unbewusste Verwendung von Lexik) ihre Haltung gegenüber dem Versprachlichten und/oder ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Sprechergruppe zu erkennen geben (s. 3.2.1). Bezogen auf das vorliegende Beispiel ist also ein ausländerfeindlicher Mensch denkbar, der das Wort Asylant standardmäßig verwendet, weil es sein negatives Konzept von ›Immigration‹ entsprechend ausdrückt. Umgekehrt vermeiden andere Menschen dieses Wort grundsätzlich, weil es (abgesehen von seiner allgemeinen Veraltung) ihr Konzept von ›Immigration‹ nicht angemessen ausdrückt und/oder weil sie nicht für einen ebensolchen ausländerfeindlichen Menschen gehalten werden wollen.
 
              In eine ähnliche Richtung scheint sich auch der Ausdruck Flüchtling zu bewegen: Dieser wurde ab 2015 nicht etwa wegen entscheidender Erkenntnisse in der germanistischen Morphologie-Forschung zum -ling-Suffix und dessen kognitiver oder gesellschaftlicher Folgen kritisiert und gemieden, sondern als Reaktion auf den Flüchtlingsdiskurs 2015, in dem die fremdenfeindlichen, rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen, die mit dem Ausdruck Flüchtling getätigt wurden, diesen für viele Subjekte der Sprachgemeinschaft mit einer negativen Konnotation aufgeladen haben. Den Ausdruck Flüchtlinge durch Geflüchtete zu ersetzen, erfüllt also einerseits die Ausdrucksfunktion einer sozio-politischen Abgrenzung gegenüber fremdenfeindlichen und auch ambivalenten Haltungen gegenüber Geflüchteten; andererseits erfüllt die (letztlich arbiträre) Alternativbezeichnung aber auch eine euphemistische Funktion, sodass die unangenehmen Affekte, die mit dem Ausdruck Flüchtling nun konventionell assoziiert werden, gemieden werden können.
 
              Diese Vermengung der politischen und moralischen Dimensionen des Gebrauchs oder Vermeidens bestimmter Wörter wird von verschiedenen gesellschaftlichen Dynamiken und Potenzialen begleitet. Während Kapitel 2 eine zirkuläre Dynamik in der Sprachphilosophie beschrieb, soll Kapitel 3 also die Überlagerung der beiden beschriebenen Aspekte lexikalischer Entscheidungen beschreiben: des moralischen und des politischen Aspektes sprachlicher Zeichen. Die Dynamik, die im Übergang von 3.2 zu 3.3 beschrieben werden soll, ist folgende: Wenn politische Lager polarisieren und politische Unterscheidungszeichen in der Folge moralisch aufgeladen werden, werden sie auch von Sprechenden abseits der ursprünglichen politischen Sprachgemeinschaften verwendet. Im vorliegenden Beispiel führt der Diskurs um Menschen, die vor Krieg und Elend flüchten, geradezu unweigerlich zu einer moralischen bzw. ethischen Bewertung der politischen Entscheidungen, die in diesem Zusammenhang getroffen werden. Damit einher geht auch die moralische Bewertung der politischen Haltungen sowie der Akteure, die diese im Diskurs vertreten. Durch diese moralische Bewertung wird der politische Gegner als unmoralischer Feind betrachtet, was einerseits zu einer Polarisierung zwischen den politischen Lagern führt, andererseits zu einer Normierung innerhalb der politischen Lager, da jedes Mitglied sich so eindeutig wie möglich mit der eigenen Gruppe affiliieren vom Feind abgrenzen will. Zunächst können einzelne Wörter wie Flüchtling und Geflüchtete✶r in diesem Zusammenhang zwar die Rolle politischer Erkennungszeichen spielen: „Mehr und mehr Engagierte verwenden den Begriff ‚Gefüchtete‘“56. Werden die durch die Lexik erkennbaren politischen Haltungen jedoch moralisch auf- respektive abgewertet, liefert ein Komplex aus sozialer Wertschätzung und Geringschätzung für (un)moralisches sprachliches Verhalten ein Anreizsystem für die Verwendung respektive Vermeidung des jeweiligen Wortes (s. 3.3, 4.3). Durch diesen Anreiz vergrößert sich die Gruppe der Sprechenden, die das Wort verwenden, wodurch sich auch die kontextsensitiven Gebrauchsweisen des Wortes vervielfältigen. Dadurch kann es auf Dauer seine Zuverlässigkeit in der Funktion als politisches Unterscheidungszeichen verlieren und somit in seiner spezifischen Darstellungs- und Ausdrucksfunktion inflationieren. Das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall einer Wiederaneignung des Ausdrucks Flüchtling (vgl. 4).
 
              
                3.1 Erster Strang: Das Moralische der Zeichen
 
                In diesem Kapitel soll als erste Erklärungsdimension für die lexikalische Fokussierung von Sprachkritik das moralische Potenzial von Zeichen dargelegt werden. Wie in 3 einleitend beschrieben, geht es hierbei nicht um das verletzende Potenzial von Gruppenbezeichnungen für diejenigen Menschen, die sich durch die entsprechenden Wörter bezeichnet und herabgesetzt sehen. Vielmehr soll darüber hinaus erörtert werden, inwiefern das prinzipielle Vermeiden bzw. die Tabuisierung bestimmter Wörter sich als soziale Norm verstehen lässt, die der Vermeidung gesamtgesellschaftlicher unangenehmer Empfindungen dient. Hierbei werden moralische und deontische Urteile über Wörter wie Das sagt man nicht als das Ergebnis intuitiver, unbewusster Prozesse verstanden, die nur zum Zwecke der Argumentation und Persuasion post hoc rationalisiert werden. Das Vermeiden und Euphemisieren dergestalt tabuisierter Wörter verhindert demnach erstens die unangenehmen Affekte, die es in Sprechenden und Rezipierenden hervorrufen kann, sowie zweitens die negativen Folgen, die das Schreiben oder Aussprechen eines Tabuwortes für das eigene soziale Ansehen haben kann.57
 
                Dabei sollen die moralischen Bewertungen von Einzelwörtern, indem sie als intuitive Urteile verstanden werden, keineswegs delegitimiert werden. Wie in 3.1.1 vorgestellt wird, stellt ein intuitiver Ursprung für moralische Urteile die Regel dar; ganz unabhängig davon, ob das moralische Urteil intersubjektiv geteilt wird oder nicht. Zwar legt der subjektive Charakter moralischer Spracheinstellungen nahe, dass diese nicht als rational-zwingend oder gar als naturgegeben generalisiert werden können. Doch erstens ermöglicht dies die Behandlung der aktuellen Tabus (z. B. im Zusammenhang mit Political Correctness) als relativ valide soziale Normen im Sinne der Intersubjektivität (vgl. Brennan et al. 2013: 57 ff.) und zweitens folgt aus der Subjektivität moralischen Sprachempfindens auch, dass niemandem die zugrundeliegenden negativen Affekte abgesprochen werden können, die ein Wort für eine Person auslösen kann. Entscheidend ist der intuitive Ursprung moralischer Sprachkritik jedoch für die Frage, ob die aktuellen Debatten um Political Correctness und ähnliche lexikalische Meidungsgebote teleologisch durch eine antizipierbare gesamtgesellschaftliche Wirkung einzelner Wörter motiviert sind (s. 2), oder ob derartige, potenziell sprachmagische Äußerungen post hoc Rationalisierungen intuitiver, deontologischer Moralempfindungen und Tabuisierungen darstellen. Im Folgenden soll die letztere Deutung als die plausiblere herausgearbeitet werden.
 
                
                  3.1.1 Moralische Urteile als Intuitionen
 
                  Die hier zu klärende Frage ist, warum bestimmte Ausdrücke negative Affekte hervorrufen und wie diese Affekte zu moralischer Ablehnung eines Wortes oder auch des Sprechers führen. Zur Beantwortung dieser Fragen muss zunächst dargelegt werden, was moralische Urteile sind und wie sie zustande kommen (s. 3.1.1.1). Hierzu soll im Folgenden knapp ein moralpsychologischer Forschungszweig nachgezeichnet werden, der in einem Verständnis von moralischen Urteilen als unterbewussten Intuitionen (s. 3.1.1.2) in sozialen Bedingungsgefügen (3.1.1.3) mündet.
 
                  
                    3.1.1.1 Rationalistische vs. intuitionistische Ansätze der Moralpsychologie
 
                    In der Moralpsychologie standen und stehen sich traditionell zwei Ansätze gegenüber. Rationalistische Ansätze auf der einen Seite verstehen moralische Urteile als Ergebnisse von rationalen, bewussten kognitiven Prozessen des vernunftgeleiteten Reflektierens und Entscheidens. Intuitionistische Ansätze auf der anderen Seite verstehen moralische Urteile als unmittelbare Ergebnisse von bestimmten Intuitionen, die ebenfalls kognitive Prozesse darstellen, jedoch nicht bewusst und vernunftgeleitet sind. Rationale Prozesse des Reflektierens kommen laut intuitionistischen Ansätzen erst zum Einsatz, nachdem das moralische Urteil bereits gefällt ist, und sind für dieses in der Regel epiphänomenal (vgl. Haidt 2008: 1024). In der antiken und mittelalterlichen Philosophie stellten rationalistische Ansätze noch die Norm dar, insofern die Vernunft als göttliche Gabe betrachtet wurde, die mit den animalischen Emotionen im ewigen Kampf stehe (vgl. Haidt 2008: 1026).
 
                    Im 18 Jh. stellten britische Empiristen wie Shaftesbury, Hutcheson, Smith und v. a. Hume den rationalistischen Ansätzen (auch im kontinentalen Rationalismus des 17. Jh. von Descartes, Leibniz und Co. weiterhin vertreten) ein alternatives Erklärungsmodell für Moral entgegen: Sie verstanden die Moral als einen angeborenen menschlichen Sinn, der bei bestimmten Sinneseindrücken entsprechend angenehme oder eben unangenehme Gefühle erzeugt (vgl. Haidt 2008: 1026). Nach Hume (1960/1777: 2) ähneln moralische Urteile daher eher ästhetischen Urteilen als etwa mathematischen Berechnungen (oder eben psycholinguistischen Antizipationen kognitiver Manipulation). In seinem frühen Werk drückt Hume sich noch radikaler aus: „[W]e speak not strictly and philosophically when we talk of the combat of passion and of reason. Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them“ (Hume 1969/1739–1740: 462). In den nächsten zwei Jahrhunderten setzte sich – so wie in vielen anderen Bereichen – auch in Bezug auf moralische Affekte die Sichtweise der Empiristen gegen die der Rationalisten in den wissenschaftlichen Diskursen durch, vor allem in der Psychologie. So wurde das intuitionistische Verständnis von Moralvorstellungen z. B. durch psychoanalytische Konzeptionen des Un- und Unterbewussten sowie des Tabus gestützt (vgl. Freud 2013/1913). Später, im französischen Existenzialismus, z. B. bei Camus wird ganz allgemein der Ursprung des Denkens nicht etwa in der Vernunft, sondern in den Affekten gesehen: „Die Vernunft […] ist ein Instrument des Denkens und nicht das Denken selbst. Das Denken eines Menschen ist vor allem seine Sehnsucht“ (Camus 2019/1942: 61). Auch im Behaviorismus der 1960er- und 70er-Jahre wurde dem bewussten, rationalen Denken nur eine epiphänomenale Rolle bei moralischem Verhalten zugesprochen, außer bei der Abwägung der sozialen Folgen moralischen Fehlverhaltens (s. u. Skinner 2002/1971: 81, 173, 223). Großen Rückhalt fand der intuitionistische Ansatz auch in der Evolutionsbiologie und -psychologie, in der Intuitionen der moralischen Ablehnung und Meidung auf primitive Affekte und Reiz-Reaktionen des „behavioral immune system“ (Schaller & Park 2011: 99) wie z. B. Ekel zurückgeführt werden konnten (vgl. hierzu schon Wundt 1897: 178 ff.). Hier wurde jedoch die grundsätzliche empiristische (und behavioristische) Herleitung jeder Kognition von vorigen Sinneserfahrungen eingetauscht gegen ein nativistisches Verständnis moralischer Affekte als angeborene Modularitäten (vgl. Lieberman, Tooby & Cosmides 2003; Verbeek 2004; Hauser 2006; Voland 2007: 150 ff.; Haidt 2012: 61 ff.). Die Frage, inwieweit moralische Affekte angeboren oder kulturbedingt sind, bleibt in Anbetracht der Kritik am Haidt‘schen Nativismus (vgl. etwa Narvaez 2008) strittig, ist für die vorliegenden Überlegungen jedoch auch nicht entscheidend. Die gemeinsame Grundlage der vorgestellten intuitionistischen Ansätze sowie des hier verfolgten Ansatzes ist vielmehr die Sichtweise, dass (zumindest einige) moralische Urteile ungesteuerten Intuitionen und Affekten folgen und nicht etwa vernunftgesteuerten ethischen Abwägungen.
 
                    Parallel zur beschriebenen Etablierung intuitionistischer Ansätze in der Psychologie des 19. und 20. Jahrhunderts hatte vor allem Kants (1870/1785: § 39, § 47 und v. a. § 53) rationalistische Entgegnung auf Hume in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten großen Einfluss auf die Moralphilosophie derselben Zeit (vgl. Haidt 2008: 1026). Und auch in der empirischen Psychologie fand in den 1970er- und 80er-Jahren eine Kehrtwende von Modellen unterbewusster moralischer Affekte hin zu rationalistischen Modellen vernunftgeleiteter moralischer Entscheidungen statt (vgl. Haidt 2008: 1027). Eine entscheidende Rolle hierbei spielte Kohlbergs (1971) cognitive-developmental theory, die Kants rationalistische Moralphilosophie (über Rawls) in die Psychologie überführte (vgl. Habermas 1983: 130).58 So entwickelte sich in der Moralpsychologie nach Kohlberg zunehmend ein Konsens, der moralische Urteile als Ergebnis bewusster, sprachbasierter Denkprozesse begriff (vgl. Kohlberg, Levine & Hewer 1983: 69), in denen die Folgen der jeweils bewerteten Handlung abgewogen werden, bevor das moralische Urteil auf dieser Grundlage gefällt wird (vgl. Nucci & Turiel 1978).
 
                   
                  
                    3.1.1.2 Sozialer Intuitionismus moralischer Urteile nach Haidt
 
                    Das moralpsychologische Model von Haidt (2008), das den vorliegenden Überlegungen zugrunde liegt, baut auf den soeben beschriebenen Erkenntnissen von Kohlberg, Turiel und Anderen auf, berücksichtigt jedoch entscheidende neue Erkenntnisse für die Frage nach der kausalen Rolle reflexiver, bewusster Denkprozesse für moralische Urteile. So leiteten Haidt und Andere aus verschiedenen Experimenten vier Thesen ab, die an der kausalen Rolle rationalen Denkens für moralische Urteile zweifeln lassen (vgl. Haidt 2008: 1025):
 
                     
                      	 
                        Der kognitive Prozess des rationalen Denkens wurde gegenüber dem der Intuition in der bisherigen moralpsychologischen Literatur überbetont. Moralische Urteile werden wie viele andere Urteile schnell und automatisch gefällt (vgl. Haidt 2008: 1031 f.).

 
                      	 
                        Rationales Denken folgt meist einer Motivation, im Fall des moralischen Urteils dem Bedürfnis nach sozialer sowie persönlicher Kohärenz (vgl. Haidt 2008: 1033 f.).

 
                      	 
                        Rationales Denken setzt erst ein, wenn das moralische Urteil bereits gefällt ist, und dient dessen Rechtfertigung (vgl. Haidt 2008: 1035 f.)

 
                      	 
                        Moralisches Verhalten ist enger verbunden mit (kovariiert mehr mit) moralischen Affekten als mit rationaler moralischer Argumentation (vgl. Haidt 2008: 1036 f.)

 
                    
 
                    Erforscht werden konnte das affektive Primat moralischer Bewertungen z. B. in Experimenten, in denen Versuchspersonen verschiedene Kurzgeschichten rezipierten und anschließend beurteilten (z. B. Haidt, Koller & Dias 1993; Haidt, Bjorklund & Murphy 2000). In diesen verschriftlichten Gedankenexperimenten begingen die Protagonisten verschiedene Tabuverletzungen, die zwar bei der Rezeption ablehnende Affekte (z. B. Ekel) hervorrufen konnten, jedoch (innerfiktional) garantiert keinem Wesen Schaden zufügten – „actions that were offensive yet harmless“ (Haidt 2008: 1028).59 In aller Regel beinhalteten diese Kurzgeschichten eine Kombination aus potenziell tabuisierten Themenbereichen wie Sexualität, Tod, Ausscheidungen und/oder Nahrungsaufnahme; z. B. das Essen eines verstorbenen Haustieres oder Masturbation mithilfe eines Hühnerkadavers, der anschließend gegessen wird. Versuchspersonen erklärten in anschließenden Interviews, dass bei den jeweiligen Handlungen niemand zu Schaden kam, „yet participants still usually said the actions were wrong, and universally wrong. They frequently made statements such as, ‘It’s just wrong to have sex with a chicken.’“ (Haidt 2008: 1028). Wurde ihr moralisches Urteil von den Versuchsleitenden hinterfragt, so kam es oft vor, dass die Versuchspersonen „morally dumbfounded“ (Haidt, Bjorklund & Murphy 2000) waren: „[T]hat is, they would stutter, laugh, and express surprise at their inability to find supporting reasons, yet they would not change their initial judgments of condemnation“ (Haidt 2008: 1028). Des Weiteren waren die affektiven Reaktionen der Versuchspersonen auf die Geschichten (z. B. Äußerungen, dass sie dabei ungern anwesend wären) bessere statistische Prädikatoren dafür, ob sie eine Handlung moralisch verurteilten, als ihre eigene Einschätzung von der Schädlichkeit ihrer Folgen (vgl. Haidt, Koller & Dias 1993; Haidt, Bjorklund & Murphy 2000).
 
                    Haidt & Hersh (2001) kamen zum selben Ergebnis, nachdem sie Conservatives und Liberals zu potenziell umstrittenen sexuellen Themen interviewt hatten – z. B. zu Homosexualität, außergewöhnlichen Formen der Masturbation, Inzucht etc. Auch hier korrelierte die moralische Ablehnung weit mehr mit affektiven Reaktionen als mit der Einschätzung, ob die jeweiligen Handlungen Schaden verursachen, und Versuchspersonen hielten ihr Urteil auch dann noch aufrecht, wenn sie „morally dumbfounded“ waren und es nicht rational begründen konnten. Auch die regelmäßige Hidden Tribes-Studie (z. B. Hawkins et al. 2018) über politische Polarisierung in den U. S. A. kommt immer wieder zu dem Ergebnis, dass die Entzweiung über Streitthemen wie ›Rassismus‹, ›Sexismus‹, ›Religion‹, ›Immigration‹ oder auch ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ sich eher über konfligierende Emotionen und moralische Intuitionen erklären lässt als etwa über unterschiedliche rationale Prozesse (ebd.: 58 f., 82 f. 89 etc.).
 
                    Im gegebenen Umfang können hier nicht erschöpfend Studien nachvollzogen werden, die statt rationalen Maximen ein Primat von Affekt und Intuition für moralische Bewertungen nahelegen. Stattdessen soll im Folgenden Haidts (2008) social intuitionist model of moral judgement vorgestellt und plausibel gemacht werden, um anschließend (s. 3.1.2) dessen erkenntnisstiftendes Potenzial für die hier zu untersuchende moralische Ablehnung sprachlicher Zeichen zu prüfen. Haidts Modell lässt sich auf die folgende Kernaussage kondensieren: „[M]oral judgment is caused by quick moral intuitions and is followed (when needed) by slow, ex post facto moral reasoning“ (Haidt 2008: 1028). Dieser Zusammenhang lässt sich mit folgendem vereinfachtem Schaubild verdeutlichen:
 
                    
                      [image: Flussdiagramm mit Pfeilen von „Eliciting Situation“ über „Intuition“ und 1. „Judgment“ zu 2. „Reasoning“.]
                        Abbildung 1: Vereinfachtes Modell moralischer Urteile frei nach Haidt 2008: 1025. Die nummerierten Pfeile beschreiben (1) das intuitive Urteil und (2) die post hoc Rationalisierung dieses Urteils.

                     
                    Als „Eliciting Situation“ wird in Abbildung 1 ein Ereignis bezeichnet, das von Person A wahrgenommen und letztlich moralisch bewertet wird. Dieses kann unmittelbar (z. B. visuell) wahrgenommen oder – wie in den beschriebenen Experimenten – sprachlich vermittelt werden. Wie in 3.1.2 gezeigt werden soll, können auch einzelne Wörter Intuitionen und somit moralische Urteile elizitieren. A’s Intuition beschreibt eine in A plötzlich und unwillkürlich auftretende affektive Valenz (mögen–ablehnen, gut–schlecht), ohne dass A zuvor bewusst nach Argumenten gesucht, Indizien abgewogen oder Schlussfolgerungen gezogen hätte (vgl. Haidt 2008: 1029). Diese Intuition mündet (Pfeil 1) demnach unmittelbar in einer moralischen Bewertung des Wahrgenommenen (gut–schlecht, akzeptabel–inakzeptabel): A’s Judgement (vgl. Haidt 2008: 1028). Erst, wenn dieses moralische Urteil bereits gefällt ist, kommen die absichtlichen, aufwändigen kognitiven Prozesse zum Einsatz, die A bewusst wahrnimmt und steuert: A’s Reasoning (vgl. Haidt 2008: 1029). Das bewusste, logische Denken ist für die Entstehung eines moralischen Urteils somit epiphänomenal. Der Kontrast von Intuition und rationalem Denken (Reasoning) ist dabei keineswegs ein Kontrast von Emotion und Kognition. Vielmehr sind beides Formen von Kognition, die in Psychologie und Philosophie klassischerweise wie folgt unterschieden werden: Das Wort Intuition beschreibt schnelle, automatische, unwillkürliche kognitive Prozesse, die selbst nicht dem Bewusstsein zugänglich sind, sondern nur ihre Ergebnisse. Als Reasoning werden hingegen langsamere, aufwändigere und bewusste kognitive Prozesse beschrieben (vgl. Haidt 2008: 1029; vgl. z. B. auch Kahneman 2011: schnelles Denken, langsames Denken).
 
                    Bevor abschließend auf die moralischen Intuitionen näher eingegangen und ihre Bedeutung für die moralische Bewertung von Wörtern dargelegt wird, lohnt sich ein fokussierender Blick auf die post hoc Rationalisierung moralischer Urteile. Als post hoc reasoning bezeichnet Haidt (2008) den bewussten, langsamen, aufwändigen, an Logik und Sprache orientierten kognitiven Prozess, der nach dem intuitiven moralischen Urteil einsetzt und dazu dient, Argumente für dieses bereits gefällte Urteil zu finden (ebd.: 1030). Das affektive, intuitive System ist somit gegenüber dem rationalen System in jeder Hinsicht Primat: Es ist evolutionär bzw. phylogenetisch älter, es wird bei der Beurteilung schneller aktiviert und es hat bei inneren Konflikten gegenüber dem rationalen System Vorrang (vgl. Haidt 2008: 1031). Denn der rationale Prozess bei der moralischen Beurteilung verhält sich gegenüber der vorgeschalteten Intuition eher wie ein (durchaus intelligenter, gebildeter und rationaler) Anwalt, der einen Mandanten verteidigt, statt wie eine neutrale Richterin auf der Suche nach der Wahrheit (vgl. Haidt 2008: 1033); schließlich sind Menschen ihren eigenen Intuitionen, Affekten und Emotionen gegenüber nicht neutral eingestellt. Eine Vielzahl nachweisbarer kognitiver Verzerrungen, die von individuellen rationalen Fähigkeiten unabhängig sind, liefern hierfür anschauliche Beispiele (vgl. Kahneman 2011: 105 ff., 137 ff. etc.; Haidt 2008: 1033 f.); allen voran der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias, der Menschen motiviert, für bestehende Meinungen und Einstellungen eher Pro- als Kontra-Argumente zu suchen. Umso stärker ist diese Neigung für moralische Bewertungen (vgl. Haidt 2008: 1034; vgl. Lord, Ross & Lepper 1979).
 
                    Die empirischen Belege für diese „Anwalt“-Rolle des rationalen Denkens gegenüber dem intuitiven, affektiven „Klienten“ sind vielfältig. Beispielsweise schätzen Menschen, die zuvor über eine hohe Hängebrücke gelaufen sind, anschließend dieselbe Person signifikant attraktiver ein als ohne vorige Brückenüberquerung (Dutton & Aron 1974). Die vorherrschende Deutung derartiger Ergebnisse ist, dass die Symptome der Angst, die beim Überqueren der Hängebrücke verspürt werden und danach anhalten, beim Betrachten eines potenziellen Sexualpartners vom rationalen System als sexuelle Erregung fehlinterpretiert werden. White, Fishbein & Rutsein (1981) kommen zum selben Ergebnis und sprechen daher auch von „Misattribution of Arousal“. Gleiches lässt sich belegen für Versuchspersonen, die durch unterschwellige Beeinflussung (vgl. Kunst-Wilson & Zajonc 1980) oder durch Hypnose (vgl. Zimbardo, Laberge & Butler 1993) zum Vollziehen bestimmter trivialer Entscheidungshandlungen gebracht wurden: „When asked to explain their actions or choices, people readily made up reasons that sounded plausible but were false“ (Haidt 2008: 1035). Am augenfälligsten ist dieser Effekt bei Split-Brain-Patienten, bei denen rechte und linke Gehirnhälfte nicht miteinander kommunizieren können: Wenn ihre linke Hand durch Stimulation der rechten Gehirnhälfte eine Aktion ausführt, erfindet die linke Gehirnhälfte post hoc kausale Erklärungen für die jeweilige Aktion (vgl. Gazzaniga, Bogen & Sperry 1962). Die Fähigkeit des Sprachzentrums zur post hoc Rationalisierung ist so salient, dass Gazzaniga (1985) es auch als „interpreter“-Modul bezeichnet (vgl. Haidt 2008: 1035).
 
                    Ein entscheidender Faktor der post hoc Rationalisierung ist, dass rationale moralische Argumentation erst dann vonnöten ist, wenn das intuitiv gefällte moralische Urteil in irgendeiner Weise hinterfragt wird – in aller Regel durch andere Menschen (vgl. Haidt 2008: 1030). Wurde bisher nur über die intuitionistische Komponente des social intuitionist model of moral judgement gesprochen, zeigt sich hierin die soziale Komponente moralischer Urteile: Sie sind ein zwischenmenschlicher Prozess, in dem rationale moralische Argumentation (moral reasoning) nicht zur Urteilsbildung, sondern zur Überzeugung anderer Menschen eingesetzt wird (vgl. Haidt 2008: 1024, 1030). Um diesen sozialen Aspekt vervollständigt, sieht Haidts Modell aus wie in Abbildung 2 zu sehen.
 
                    
                      [image: Erweiterung von Abbildung 1 um „Intuition, Judgment, Reasoning“ einer weiteren Person „B“. Zu „B’s Intuition“ führt je ein Pfeil von A’s Reasoning (3) und von „A’s Judgment“ (4).]
                        Abbildung 2: social intuitionist model of moral judgement nach Haidt (2008: 1025). Die nummerierten Pfeile beschreiben Person As (1) intuitives Urteil, (2) post hoc Rationalisierung dieses Urteils, (3) logische Persuasion, (4) soziale Persuasion. Die gestrichelten Pfeile stellen zwei kontingente und seltene Prozesse dar: (5) logisches Urteil, (6) persönliche Reflexion.

                     
                    In Abbildung 2 zeigt sich erstens, dass moralische Urteile auch abseits einer rationalen Begründung die Intuitionen und somit die Urteile Anderer beeinflussen (4). Einerseits kann so der Druck zu oberflächlicher Konformität entstehen, andererseits können sich im Sinne sozialer Kohärenz auch private Urteile an sozialen Normen orientieren (vgl. Haidt 2008: 1030). Zweitens zeigt Abbildung 2: Rationale Schlussfolgerungen zu moralischen Fragen dienen in erster Linie der sprachlichen, argumentativen Überzeugung eines Interaktionspartners (3).
 
                    Wenn das Gegenüber sich von der eigenen moralischen Bewertung einer Situation nicht allein aus sozialem Zwang o. Ä. überzeugen lässt (Pfeil 4, s. u.), so stellt sich das Problem der „faktische[n] Ohnmacht vermeintlich wohlbegründeter Normen“ (Lütge & Vollmer 2004: VII). Der Drang, das Gegenüber von der eigenen moralischen Haltung zu überzeugen, liegt geradezu in der Natur der Sache: Auch wenn moralische Urteile subjektiv sind, unterscheiden sie sich doch von anderen subjektiven, etwa rein ästhetischen Urteilen dadurch, dass sie in einer Deontik wahrgenommen und vertreten werden, die es kaum erlaubt, andere Sichtweisen als gleichwertig zu betrachten. Während z. B. eine Abneigung gegen Spargel keinerlei Überzeugung Anderer von der eigenen Abneigung nahelegt (vgl. Haidt 2008: 1029), kann eine religiöse Abneigung gegen Rind- oder Schweinefleisch oder auch eine moralische Abneigung gegen Fleisch im Allgemeinen zu einer persuasiven Haltung zumindest gegenüber Mitgliedern der geteilten Kultur führen.60 Die Schwierigkeit bei der rationalen Überzeugungsarbeit ist: Im Gegensatz zu beschreibenden Aussagen über die Welt, lassen wertende Aussagen weder eine logische noch eine empirische Überprüfung zu, ohne dass ein naturalistischer Fehlschluss begangen wird (vgl. Moore 1903). Genau diese Brücke muss für eine vernunftbasierte Überzeugung des Gegenübers jedoch geschlagen werden, um „wissenschaftlich Begründetes zur Intuition zu sagen. Mit moralischer Empörung allein ist es nicht getan“ (Schrodt 2003: 19).61 Denn während Intuitionen immer subjektiv und kontextabhängig sind, können logische Schlussfolgerungen Objektivität und Kontextunabhängigkeit für sich in Anspruch nehmen (vgl. Haidt 2008: 1029). Ein Satz wie Fleischessen ist unmoralisch gibt eine subjektive Wertung wieder, die keinerlei logischen Zwang ausübt und viele Interpretationsrahmen involviert. Ein Satz wie alle Quadrate sind Rechtecke ist für Jeden und in jedem Zusammenhang wahr; wer widerspricht, hat Unrecht und kann eines Besseren belehrt werden. Die Herausforderung in moralischen Diskussionen ist es also, das eigene intuitive, subjektive Urteil als allgemeingültige, objektive, analytische Wahrheit zu versprachlichen, i. e. zu rationalisieren, um Andere auf dasselbe Urteil zu verpflichten. Haidt (2008: 1030) betont jedoch die notorisch geringen Erfolgschancen moralischer Diskussionen, für die rationalistische Ansätze keine zufriedenstellende Erklärung liefern können, die sich aber mithilfe dieses Modells (s. Abbildung 2) durch die Unerschütterlichkeit der primären moralischen Intuitionen erklären lassen (s. o.): Beide Parteien scheinen sich rational über analytische Wahrheiten der Art alle Quadrate sind Rechtecke zu streiten, doch tun sie dies nur, weil sie schon vorher wissen, dass sie nicht von ihren intuitiv getroffenen moralischen Urteilen abweichen werden.
 
                   
                  
                    3.1.1.3 Soziale Aspekte moralischer Intuitionen und die Rolle von Prestige
 
                    Nebenden den soeben beschriebenen Formen rationaler zwischenmenschlicher Persuasion werden auch die Intuitionen selbst, die moralischen Urteilen zugrunde liegen, erst in sozialen Kontexten herausgebildet und in erster Linie in sozialen Zusammenhängen relevant. Derartige Phänomene betreffen die soziale Persuasion moralischer Urteile (Pfeil 4 in Abbildung 2) nach Haidt (2008: 1030), lassen sich jedoch auch abseits des vorgestellten Modells beobachten und beschreiben. Bereits in Platons Politeia betont Glaukon die hervorgehobene Rolle (antizipierbarer) gesellschaftlicher Sanktionen für moralisches Verhalten. Er veranschaulicht dies mit einem bekannten Gleichnis, in dem ein Schäfer namens Gyges einen Ring findet, der unsichtbar macht, und mit dessen Hilfe er die Frau des Königs verführt, sich mit ihr gegen diesen verschwört, ihn tötet und die Macht ergreift. Glaukon erklärt abschließend:
 
                     
                      Wenn es also nun zwei derartige Ringe gäbe, und den einen der Gerechte sich ansteckte, den anderen aber der Ungerechte, so dürfte wohl, wie es scheint, es keinen Einzigen geben, welcher so felsenfest wäre, um innerhalb der Gerechtigkeit zu verbleiben und es über sich zu gewinnen, von fremdem Gute sich zu enthalten und es nicht zu berühren, […] Indem er aber so handelte, würde er nichts Verschiedenes von jenem thun, was auch der anderweitige thut, sondern beide würden den nemlichen Weg gehen; und man möchte wohl sagen, daß dieß ein bedeutendes Kennzeichen dafür sei, daß Keiner freiwillig gerecht sei, sondern Jeder nur gezwungen. (Platon 1857: zweites Buch, Kapitel 3)
 
                    
 
                    Auch wenn sich Glaukons Schlussfolgerung, dass sich das Unrecht für den Menschen abseits der sozialen „Zwänge“ immer lohne, nicht generell etabliert hat, so lässt sich der von ihm beschriebene Einfluss sozialen Drucks auf moralisches Verhalten von Individuen immer wieder beobachten. Die Sozialpsychologie kennt dieses Phänomen als „Publikumseffekt“ (Voland 2004: 186), der in zahlreichen Experimenten nachgewiesen werden konnte. Demnach verhalten sich Menschen unter Beobachtung eher moralischen bzw. sozialen Normen entsprechend als in Anonymität (vgl. Wenegrat et al. 1996; Wenegrat, Castillo-Yee & Abrams 1996). Haidt (2012: 86) gibt Glaukon daher explizit recht und folgert, dass Menschen ihre moralische Normkonformität primär an „appearance and reputation“ orientieren.
 
                    Gerade bei der Verwendung bzw. Vermeidung bestimmter Wörter spielt der Publikumseffekt wohl eine entscheidende Rolle, da das Sprechen – im Vergleich etwa zu gemeinnützigen Spenden – eine vornehmlich beobachtbare, weil in der Regel sozial orientierte Aktion ist. So wird sich etwa auch für das Vermeiden von Tabuwörtern (s. 3.1.2) zeigen, dass es durch die Furcht vor negativen sozialen Konsequenzen motiviert ist – „lest the speaker lose face by offending the sensibilities of the audience“ (Allan & Burridge 2007: 237).
 
                   
                  
                    3.1.1.4 Zwischenfazit: Von moralischen Urteilen zur Prestigeökonomie
 
                    Der soeben beschrieben Publikumseffekt lässt sich evolutionspsychologisch durch die komplexen sozialen Gefüge der Kooperation erklären, in denen das simple Reziprozitätsprinzip von Geben und Nehmen abgelöst wurde durch eine komplexe Prestigeökonomie (s. 4.2.1). Während sich die Interagierenden bei direkter Reziprozität nur altruistisch verhalten, wenn sie von derselben Person eine ähnliche Art von Kompensation erwarten können, stellt die Prestigeökonomie eine Art „indirekte Reziprozität“ (Voland 2004: 178) dar. Hier investiert man durch altruistisches Verhalten in das eigene Prestige: „Wer viel gibt, steigert sein gesellschaftliches Ansehen, und dies kommt ihm in Notlagen zu Gute“ (Voland 2004: 178). So kann öffentlich wahrnehmbares Moral-Verhalten positiven oder eben negativen Einfluss auf künftige Chancen für Tausch-, Kooperations- oder Sexualpartner haben (vgl. Voland 2004: 184, 186). Durch dieses „Image-Scoring“ (Voland 2004: 178) können soziale Gefüge auch das altbekannte Allmende-Problem (bei dem individuelles Gewinn-maximierendes Verhalten zur Erschöpfung öffentlicher Güter führt) umgehen, „weil der altruistische Akt ganz unmittelbar, zeitgleich mit Prestige entlohnt wird.“ Da das eigene Prestige somit zum eigentlichen Ziel der (vermeintlich) altruistischen Handlung wird, bestehen nun Anreize, nicht etwa eigene Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren, sondern im Gegenteil möglichst viel zu geben; denn innerhalb der Prestigeökonomie „konkurrieren [Menschen] um den höchst möglichen Altruismus-Einsatz“ (Voland 2004: 179), der unmittelbar gegen soziales Ansehen eingetauscht werden kann. Dem Publikumseffekt entsprechend, funktioniert eine solche Prestigeökonomie natürlich nur, wenn das altruistische Verhalten auch wahrgenommen wird: „Wo kein Prestige zu ernten ist, lohnt sich auch keine altruistische Kostenübernahme“ (Voland 2004: 186).
 
                    So hilft die Prestigeökonomie, nicht nur altruistisches Verhalten, sondern auch die Einhaltung anderer sozialer Normen – z. B. Höflichkeit (vgl. Voland 2004: 186) – zu motivieren und als Investition in das eigene Prestige zu behandeln. Werden soziale Normen moralisch aufgeladen, so tragen sie zum Zusammenschluss von „moral communities“ (Haidt 2012: 174) bei. Mit der Homogenisierung nach innen ist auch eine Aus- und Abgrenzung nach außen verbunden (vgl. Delitz 2018: 28), die zu Polarisierung und Stigmatisierung führen kann (vgl. Voland 2007: 35 f.).
 
                    Der sozial orientierte, auf Prestige ausgerichtete Charakter moralisch motivierten (Sprach-)Verhaltens wird sich für die Synopse in Kapitel 3.3 als entscheidend erweisen. Denn wenn bestimmte lexikalische Einheiten nicht mehr (nur) politische Distinktion oder Affiliation ausdrücken sollen, sondern (dadurch auch) moralische Güte, so liefert dies allen Teilnehmenden einer Sprachgemeinschaft – unabhängig von ihrer politischen Perspektive – einen sozialen Anreiz, die umkämpften Zeichenformen zu imitieren. Letztere verlieren eben dadurch ihre politische Profilierung und treten in eine Prestigeökonomie ein, in der sie ausschließlich für ihre nunmehr inflationierende, vermeintlich moralische Ausdrucksfunktion gebraucht werden, wodurch ihre vermeintlich fixierte Bedeutung in Abhängigkeit von der Art und Weise ihres Gebrauchs konventionalisiert wird.
 
                    Bevor die beiden Stränge der moralischen und der politischen Dynamiken von Sprache jedoch zusammengeführt werden, soll im folgenden Kapitel zunächst dargelegt werden, inwiefern das Verwenden respektive Vermeiden bestimmter Ausdrücke den intuitiv-moralischen Phänomenen im hier vorgestellten Sinne zuzuordnen ist.
 
                   
                 
                
                  3.1.2 Sprachmoral: intuitive Ablehnung von Wörtern
 
                  Im vorigen Kapitel wurde dargelegt, inwiefern moralische Bewertungen als ›gut‹ oder ›schlecht‹, ›richtig‹ oder ›falsch‹, ›akzeptabel‹ oder ›verwerflich‹ von affektiven, unwillkürlichen, unbewussten Intuitionen bestimmt werden. In diesem Kapitel soll untersucht werden, inwiefern auch moralische Bewertungen einzelner Wörter als ›gut‹ oder ›schlecht‹, ›angemessen‹ oder ›unangemessen‹ diesem Prinzip des affektiven Primats entsprechen. Hierbei geht es – wie schon in Kapitel 2 – nicht um die kontextsensitive Beurteilung einer bestimmten Referenzhandlung, also die Frage, ob das bezeichnende Wort als angemessen für das jeweils Bezeichnete angesehen wird. Stattdessen geht es auch hier um Wörter, über die generalisierte, kontextunabhängige Urteile wie das sagt man nicht oder solche Wörter nimmt man nicht in den Mund gefällt werden. Die entscheidende Frage ist hierbei, ob die beschriebenen Affekte nicht nur für die Abneigung klassischer Tabuwörter aus Themenbereichen wie ›Körperfunktionen‹, ›Sexualität‹, ›Tod‹ eine Erklärung liefern, sondern auch für die Abneigung gegenüber Wörtern aus gesellschaftlichen und politischen und Themenbereichen wie ›Sexismus‹, ›Rassismus‹ etc.62
 
                  Die Frage nach der Affektivität solcher sprachmoralischen Urteile berührt die folgenden in diesem Teilkapitel behandelten Aspekte:
 
                  
                    	 
                      Wörter können Affekte hervorrufen, Affekte beeinflussen moralische Urteile (s. 3.1.2.1)


                    	 
                      Affekte führen zu Kritisierung und Tabuisierung von Wörtern (s. 3.1.2.2)


                    	 
                      Political Correctness stellt ein solches Tabu-Phänomen dar (s. 3.1.2.3)


                    	 
                      Gift-Metaphern offenbaren Ekel-Affekte gegenüber bestimmten Wörtern (s. 3.1.2.4)


                    	 
                      Moralische Sprachkritik richtet sich gegen unangenehme Wörter, nicht gegen manipulative oder „inkorrekte“ (s. 3.1.2.5)


                  
 
                  Zunächst soll also das Phänomen des sprachlichen Tabus vom in 3.1.1 vorgestellten social intuitionist model of moral judgement hergeleitet werden.
 
                  
                    3.1.2.1 Affektivität von Einzelwörtern und von moralischen Urteilen
 
                    Im Zusammenhang mit dem social intuitionist model of moral judgement finden sich einige Experimente, die nahelegen, dass nicht nur direkt wahrgenommene Moralverstöße oder umfängliche Geschichten über vermeintlich unmoralische Handlungen negative Affekte und dadurch eine moralische Ablehnung des Wahrgenommenen auslösen; auch einzelne Ausdrücke können diese intuitiven kognitiven Prozesse in Gang setzen. Ein Beispiel hierfür liefert das etablierteste Testverfahren zum Messen unbewusster Einstellungen, der Implicit Association Test (IAT). Hierbei müssen Versuchspersonen bestimmte Wörter (z. B. Liebe, Tod) dichotom kategorisieren (z. B. nach positiv oder negativ), nachdem sie kurz zuvor mit anderen Wörtern semantisch geprimet wurden. Dabei werden Reaktionszeiten gemessen und verglichen. Dementsprechend primeten Morris et al. (2003) Versuchspersonen verschiedener politischer Einstellungen (per Selbsteinschätzung als Conservatives oder Liberals) zunächst mit politisch aufgeladenen Wörtern wie Clinton oder pro-life, bevor diese anschließend Wörter wie sunshine als positiv oder negativ kategorisieren sollten. Um sunshine als positiv zu kategorisieren, brauchten Conservatives dabei nach dem Lesen des Wortes Clinton länger und Liberals entsprechend nach dem Lesen des Wortes pro-life. Gemäß der Funktionsweise des IAT bedeuten diese Ergebnisse, dass Conservatives mit dem Wort Clinton und Liberals entsprechend mit dem Wort pro-life jeweils negative Assoziationen verbinden, da sie durch die Rezeption des jeweiligen Wortes negativ geprimet werden und dementsprechend länger brauchen, um zu einer positiven Deutung des anschließend Rezipierten zu kommen. Für die vorliegenden Erkenntnisinteressen lassen sich aus diesen Ergebnissen drei entscheidende Punkte ableiten:
 
                     
                      	 
                        Einzelwörter können subjektive, intuitive Ablehnungen evozieren.

 
                      	 
                        Diese intuitiven Ablehnungen sind von der politischen Einstellung abhängig (vgl. 3.2).

 
                      	 
                        Diese intuitiven Ablehnungen ergeben sich nicht (nur) aus der Bedeutung der Komponenten des Wortes, sondern (vor allem) aus dessen idiomatischer, konventionalisierter Konstruktionsbedeutung.

 
                    
 
                    Den letzten Punkt (s. hierzu auch 2.2.2) belegen vor allem die Ergebnisse zum Ausdruck pro-life, der zwar eine Komposition aus zwei positiv konnotierten Morphemen darstellt, bei Liberals aber dennoch intuitive Ablehnung hervorruft, weil diese ihn mit den Abtreibungsgegnern assoziieren, die sie gleichsam ablehnen: „The words pro and life are both positive on their own, but part of what it means to be a partisan is that you have acquired the right set of intuitive reactions to hundreds of words and phrases“ (Haidt 2012: 68). Gleiches lässt sich also auch für andere umstrittene zusammengesetzte lexikalische Einheiten wie Flüchtling vs. Geflüchtete oder Homo-Ehe vs. Ehe für alle vermuten: Menschen, die ihre konventionalisierten Signifikate und/oder ihre prototypischen Verwender ablehnen, verbinden auch mit den Signifikanten ablehnende Intuitionen – unabhängig von deren kompositioneller Bedeutung.63 Gerade für Homo-Ehe werden sich in der empirischen Analyse ebensolche Phänomene der nicht-kompositionellen, sondern konventionalisierten affektiven Ablehnung beobachten lassen (s. 10.2.2.4). Theoretisch lässt sich jedoch für die negativen Affekte, die Homo-Ehe potenziell evoziert, auch umgekehrt eine kompositionelle, nicht-holistische Verarbeitung der Konstituente Homo als Ursache annehmen. So stellt etwa Piirainen (2018: 184) für Idiome aber auch für „figurative Komposita“ fest, dass „die angebliche Diskriminierung jedoch in dem Bild, das durch die wörtliche Lesart evoziert wird“, begründet ist. Sie resümiert:
 
                     
                      Die Empfindlichkeit der Vertreter der „political correctness“ gegenüber figurativen Lexikoneinheiten dieser Art zeigt in aller Deutlichkeit, dass die bildliche Bedeutungskomponente tatsächlich wirksam ist, und zwar in der Weise, dass das Bild (und nicht die lexikalisierte Bedeutung) als „diskriminierend“ empfunden werden kann. (Piirainen 2018: 184)
 
                    
 
                    Zunächst können also sowohl gebrauchsbedingte, lexikalisierte Assoziationen als auch kompositionelle, „wörtliche“ Deutungen eines Ausdrucks als mögliche Ursachen für diese „Empfindlichkeit“, also für durch den Ausdruck hervorgerufene negative Affekte und anschließende sprachmoralische Kritik angenommen werden. Im empirischen Teil wird dem in Zusammenhang mit der sprachmoralischen Kritik an Homo-Ehe nochmals genauer nachgegangen (s. 10.2.2.2 und 10.2.2.4).
 
                    Einen weiteren, genaueren Hinweis auf die affektiven Ursprünge der intuitiven Ablehnung einzelner Wörter – oder eben Wortkonstituenten – liefern Wheatley & Haidt (2005). Sie hypnotisierten Versuchspersonen dahingehend, dass sie anschließend Ekel empfanden beim Lesen eines bestimmten, generell unauffälligen Wortes wie take oder often (vgl. ebd.: 780), ohne sich bewusst an diese Verknüpfung zu erinnern. Anschließend sollten sie eine Geschichte über eine Person lesen, die sich in bestimmter Weise unmoralisch verhielt – z. B. in Form von Umweltverschmutzung (vgl. ebd.: 782) oder in Form von Bestechung (vgl. ebd.: 780). Die Hälfte der Versuchspersonen las dabei eine Version der Geschichte, die fast identisch war, jedoch das zuvor gesetzte Reizwort enthielt (z. B. often oder take). Sie konnten zeigen, dass die Versuchspersonen, die ihr ekelerregendes Reizwort gelesen hatten, die Protagonisten der Geschichten signifikant stärker moralisch verurteilten, als diejenigen Versuchspersonen, die die Version ohne das jeweilige Reizwort gelesen hatten (vgl. Wheatley & Haidt 2005: 782 f.). Dieser Effekt war so stark, dass er selbst bei Geschichten wirkte, in denen der Protagonist keinerlei moralischen Verstoß beging. Versuchspersonen, die eine Version einer solchen harmlosen Geschichte lasen, die kein ekelerregendes Reizwort enthielt, bewerteten die Handlungen darin als „not at all morally wrong“ (Wheatley & Haidt 2005: 782). Versuchspersonen, die die Version mit dem entsprechenden Reizwort lasen, gaben jedoch in etwa einem Drittel der Fälle an, dass der Protagonist unmoralisch sei. In diesen Fällen wurde der durch das Reizwort ausgelöste Affekt zu einem moralischen Urteil formuliert, das nur diffus begründet werden konnte, z. B. durch „It just seems like he’s up to something“ (Wheatley & Haidt 2005: 783). Diese Ergebnisse lassen sich so deuten, dass auch Einzelwörter, die kontextunabhängig bestimmte Affekte (wie z. B. Ekel) hervorrufen, die moralische Bewertung einer Person oder Handlung beeinflussen können.
 
                    Um die besondere Rolle von Ekel für die moralische Bewertung von Wörtern (oder von lexikalisch evozierten moralischen Urteilen) nachzuvollziehen, hilft ein differenzierter Blick auf die möglichen affektiven Quellen (sprach-)moralischer Urteile. Haidt unterscheidet fünf (bzw. später sechs) intuitive Grundlagen für moralische Bewertungen, die die inzwischen sehr etablierte Moral Foundations Theory begründen. Diese fünf Grundlagen oder Foundations sind nach Haidt (2012: 144 ff.) evolutionär bedingt und damit (zumindest als Potenzial) angeboren sowie universell, unterscheiden sich jedoch individuell und kulturabhängig in ihrer Gewichtung sowie genauen Ausprägung. Haidt (2012: 146) benennt sie wie folgt: 1. Care/Harm, 2. Fairness/Cheating, 3. Loyalty/Betrayal, 4. Authority/Subversion, 5. Sanctity/Degradation. Für die Frage nach der moralischen Bewertung von Wörtern ist vor allem die Intuition von Sanctity/Degradation von Interesse, die eng mit dem Gefühl von Ekel verbunden ist und evolutionär den adaptiven Vorteil bot, Ansteckung zu vermeiden (vgl. Schaller & Park 2011: 99). Auf der einen Seite lehnt diese Foundation alles ab, was als nieder, ansteckend, unwürdig wahrgenommen wird (Degratation). Sie kann durch Abfall, Exkremente, Leichname, Sexualität etc. aktiviert werden, aber auch durch tabuisierte Ideen wie Rassismus (vgl. Haidt 2012: 146) – und entsprechend auch durch Wörter, die diese Konzepte und tabuisierten Ideen in irgendeiner Form kognitiv präsent machen. Auf der anderen Seite sind für diese Foundation Werte wie Reinheit, Mäßigung und Pietät zentral (Sanctity). Oftmals wird anstatt von Sanctity auch von Purity gesprochen (vgl. Haidt 2012: 174; Hawkins et al. 2018: 22), wodurch wiederum konzeptuelle Parallelen zum Sprach-Purismus offenbar werden (s. 2.1.1). Fortan soll der Einheitlichkeit halber daher von Purity vs. Disgust gesprochen werden.
 
                   
                  
                    3.1.2.2 Affektbasierte Kritisierung und Tabuisierung von Wörtern
 
                    Dass das Aussprechen bestimmter Wörter Ekel erregen und die intuitiv-moralische Grundlage der Purity aktivieren kann, zeigt sich auch darin, dass darauf in verschiedenen Kulturen mit einem erhöhten Reinlichkeitsbedürfnis reagiert wurde und wird – etwa, wenn Kindern nach dem Aussprechen eines z. B. obszönen Wortes der Mund (evtl. sogar mit Seife) ausgewaschen wird (vgl. Crystal 1997: 8; Allan & Burridge 2007: 112 ff.). Eine weitere Parallele findet sich im resultierenden Berührungsverbot: Die Purity/Disgust-Foundation lässt Menschen gewisse Objekte als unberührbar betrachten – sowohl Objekte, die so unrein oder unwürdig sind, dass sie die Berührenden mit ihrer Unreinheit nicht „anstecken“ dürfen, als auch Objekte, die so rein oder erhaben sind, dass sie von den Berührenden nicht entweiht werden dürfen (vgl. Haidt 2012: 173). Dies entspricht exakt der Logik des Tabus, nach der sowohl das Heilige und Geweihte als auch das Unheimliche und Unreine eine Berührungsangst, eine „heilige Scheu“ (Freud 2013/1913: 77) hervorrufen und daher einem Berührungsverbot unterliegen (vgl. Frazer 1963: 129; Freud 2013/1913: 78 ff.; Bloching 2020: 7). Genau wie andere Intuitionen der Purity/Disgust-Foundation (s. 3.1.1) haben auch Tabus oftmals einen nachvollziehbaren Ursprung – z. B. die Berührungs- und Handlungsverbote rund um Inzest, Exkremente, Lebensmittel oder auch Beleidigungswörter (s. u.). „Of course, once the taboo rituals are in place, the motives (sound or otherwise) usually become obscured. Original meaning gives way to symbolic idiom” (Allan & Burridge 2007: 9). Ganz im Sinne des sprachmagischen Denkens (s. 2.1.1) liegt auch beim Tabu eine metonymische Gleichsetzung von Bezeichnendem und Bezeichnetem vor (vgl. McCloskey 1991: 290), sodass nicht nur die physische Berührung des tabuisierten Gegenstandes einem Verbot unterliegt, sondern auch dessen „symbolische Berührung“ (Schröder 2014: 49), i. e. dessen Versprachlichung. Daher wird das Phänomen des Tabus auch als eine Form des sprachmagischen Denkens behandelt (vgl. Crystal 1997: 8; Tereick 2009: 389). Durch diese Gleichsetzung überträgt sich die Tabuisierung des Signifikats auf den Signifikanten,64 sodass nicht nur dessen referenzieller Gebrauch sanktioniert und vermieden wird, sondern auch dessen metasprachliche, zitierende Aussprache (vgl. Bloching 2020: 13).
 
                    Zwar ist es stark kontextabhängig, wie ein konkreter Tabubruch bewertet wird und welche Affekte er hervorruft – ob standardmäßig Ekel und Ablehnung oder in ritualisierten Kontexten auch Belustigung (vgl. Allan & Burridge 2007: 85 ff.; Bloching 2020: 12 ff., 16 ff.) oder auch sexuelle Erregung, wie z. B. beim so vielsagend benannten Dirty Talk (vgl. Selmi 2012). Jedoch stellen die letzteren Fälle Ausnahmen in sehr speziellen Kontexten dar und auch hier ist zu erkennen, dass Tabuwörter in jedem Fall einen intensiven Affekt hervorrufen, dem sie auch ihren bezeichnenden Alias Kraft-Ausdrücke bzw. Kraft-Wörter verdanken (vgl. Balle 1990: 41). Für die vorliegende Untersuchung kann das Tabu also definiert werden als eine auf starken Affekten basierende, implizite soziale Norm, die das Vermeiden bestimmter Ausdrücke gebietet (vgl. Angerer et al. 2014: 44; Brennan et al. 2013: 57 ff.; Schröder 2014). Für die lexikalisch ausgerichtete Frage nach verschiedenen diskursiven Potenzialen einzelner Worte sind also weniger Kommunikationstabus von Interesse, die überhaupt die Kommunikation über bestimmte Themenbereiche untersagen und sanktionieren (vgl. Stefanowitsch 2021: 193 f.), sondern in erster Linie Worttabus, die affektiv fundierte Meidungsgebote für einzelne Ausdrücke darstellen (vgl. Stefanowitsch 2021: 203; Schröder 2014: 49).
 
                    Für die genauere Bestimmung des Phänomens Tabu ist von Interesse, wie sich die tabuisierten Ausdrücke eingrenzen lassen, welche Eigenschaften sie teilen. Zwar liegt der Tabuisierung, wie oben beschrieben, der Affekt des Ekels zugrunde, doch kann ein solcher „Sprachekel“ (Meinunger 2008: 51, 172) durch Wörter verschiedener Themenbereiche hervorgerufen werden. Aus der einschlägigen Tabuforschung (vgl. Ullmann 1962: 196 ff.; Allan & Burridge 2007: 1) lassen sich tabuisierte Ausdrücke kategorisieren nach ihrer Motivation aus Furcht, aus Anstand oder aus Feinfühligkeit (vgl. Schröder 2014: 50). Während sich Tabus aus Furcht oder aus der erwähnten heiligen Scheu in modernen Gesellschaften kaum noch finden (z. B. in der englischen Ersatzformel Oh my Gosh statt Oh my God), spielen Tabus aus Anstand nach wie vor eine große Rolle. Sie umgehen Ausdrücke, die Gefühle von Ekel oder Scham hervorrufen, indem sie intime Körperteile oder ekel- und schambehaftete Körperfunktion versprachlichen. Beispiele hierfür wären tabuisierte Ausdrücke wie Arsch(loch), Hoden, Muschi aber auch kacken, pissen, furzen sowie ficken. Tabus aus Feinfühligkeit hingegen gründen sich vornehmlich aus der Vermeidung der sensiblen Themen Tod und Krankheit, das sich z. B. in Euphemismen für das Sterben offenbart (von uns gegangen, entschlafen etc.). Zwar kann auch hier das Referenzobjekt einer Leiche oder eines (potenziell ansteckenden) kranken Menschen unmittelbar Ekel und Berührungsängste hervorrufen; doch die ablehnenden, ekel-ähnlichen Affekte gegenüber dem tabuisierten Ausdruck können sich auch in der Ablehnung der Haltung begründen, die das Tabuwort ausdrückt. Beispiele hierfür sind Ausdrücke wie Krüppel oder behindert, die potenziell eine Perspektive auf das Thema ›Behinderung‹ ausdrücken, die in der Sprachgemeinschaft ganz im Sinne der Purity/Disgust-Foundation als menschenunwürdig wahrgenommen und abgelehnt wird. Auch wenn das Referenzobjekt eines Tabuwortes selbst also keinen Ekel hervorruft, so kann das Aussprechen des Tabuwortes dennoch Ekel erregen, indem es eine Perspektive auf das Referenzobjekt versprachlicht, die wiederum auf der Grundlage eines moralischen Ekels (Purity vs. Disgust) abgelehnt wird.
 
                   
                  
                    3.1.2.3 Political Correctness als Tabu-Phänomen
 
                    Auf diesem Effekt gründet auch ein vergleichsweise junges Tabu-Phänomen, das die vorgestellte Liste erweitert um Tabus aus sozialem Takt (vgl. Zöllner 1997: 52). Schröder (2014: 50) fasst diese Tabu-Kategorie nach Zöllner zusammen als „ideologisch motivierte Tabus, die in einem engen Zusammenhang zu political correctness stehen und einen bedeutenden Einfluss auf den Sprachgebrauch ausüben“. Da Schröder die vagen und potenziell wertenden Ausdrücke „ideologisch“ und „political correctness“ jedoch nicht näher definiert, lohnt sich im Folgenden ein näherer Blick darauf, inwiefern auch die moralische Kritik an Personen- und Gruppenbezeichnungen (so die Definition von Political Correctness nach Klug (2020: 81 f.), s. 2.1.2) eine Form des Tabus darstellt und/oder durch die Moral Foundation von Purity vs. Disgust begründet wird. Auch in Texten, die explizit und befürwortend Political Correctness behandeln, finden sich immer wieder Bezüge zu Tabus. So konstatiert bspw. Kämper (2020: 63): „Jegliche Verstöße gegen Sprachtabus sind sprachliche Gewalt“, scheint sich dabei jedoch vor allem auf Tabus aus sozialem Takt im obigen Sinne zu beziehen. Weiter schreibt sie: „Jeder Tabubruch verletzt die Prinzipien der Political Correctness und macht damit deutlich, wie notwendig ein durch die ethische Grundidee politisch korrekter Sprache geprägtes Prinzip von Sprachgebrauch ist“ (Kämper 2020: 64). Kämpers Tabuverständnis ähnelt damit nicht nur den Tabus aus sozialem Takt von Zöllner, sondern auch dem Tabubegriff von Niehr, der Tabus ganz im Sinne der Political Correctness definiert als „gesellschaftlich nicht akzeptierte Äußerungen, mit denen eine gruppenbezogene kollektive Abwertung vollzogen wird“ (Niehr 2019: 6). Genau wie Kämper (2020: 64) warnt auch Niehr vor der populistischen Strategie „immer wieder Tabus zu brechen, um auf diese Weise dazu beizutragen, die Grenzen dessen, was in der Gesellschaft als sagbar gilt, auszuweiten“ (Niehr 2019: 2). Auch wenn damit nicht nur vonseiten der Tabuforschung (s. o. Zöllner 1997: 52; Schröder 2014: 50), sondern auch vonseiten der PC-Forschung zumindest ausdrucksseitig ein klarer Zusammenhang zwischen den Phänomenen Tabu und Political Correctness hergestellt scheint, muss doch noch einmal überprüft werden, ob auch derselbe Begriff von ›Tabu‹ vorliegt. Als ein entscheidender Aspekt des Tabubegriffs wurde mit Schröder (2014: 49) das Verbot der symbolischen Berührung, selbst der zitierenden Aussprache vorgestellt. Ähnliche Forderungen finden sich auch in Bezug auf Political Correctness, wenn Niehr (2019: 5) davor warnt, wenn Tabuwörter, die gegen die Prinzipien der PC verstoßen, „zitierend wiederholt und im gesellschaftlichen Bewusstsein wachgehalten“ werden. Auch Kämper (2020: 64) spricht sich dagegen aus, verbotene Wörter aufzulisten, denn da „mit jeder Regulierung der Regelverstoß selbst zu benennen ist, verfestigt man damit die verletzende Macht der fraglichen Wörter“.
 
                    Was hier jedoch vor allem aufgezeigt werden soll, ist der gemeinsame affektive, intuitiv-moralische Ursprung von politisch korrekten Wortverboten einerseits und (anderen) Tabuwörtern andererseits. Hiermit soll, wie bereits erwähnt, keinerlei Abwertung gegenüber Prinzipien der Political Correctness vorgenommen werden, da, wie in 3.1.1 vorgestellt wurde, ein intuitiver Ursprung für moralische Urteile die Regel darstellt; ganz unabhängig davon, ob das moralische Urteil intersubjektiv geteilt wird oder nicht.
 
                   
                  
                    3.1.2.4 Gift-Metaphorik und Lexik-bezogener Ekel
 
                    Zwar erscheint der irrationale Glaube vergangener Zeiten, ein Tabuwort könne böse metaphysische Kräfte auf den Plan rufen (vgl. Allan & Burridge 2007: 11) heute z. T. undenkbar, „but things have not greatly changed. It is unlikely that popular opinion would ever allow a new ship to be named Titanic“ (Crystal 1997: 9). Jüngst zeigte sich die affektive Motivation von Sprachkritik auch in der Corona-Pandemie, die durch das klassische Tabuthema ›Krankheit/Ansteckung‹ das „behavioral immune system“ (Schaller & Park 2011) auch auf sprachlicher Ebene aktivierte. So kritisiert bspw. Weinert (2021: 3), die Konstruktion viral gehen im Sinne von ›sich schnell in den sozialen Medien verbreiten‹ und bezieht sich dabei auf Lenz: „Dass trotz täglich ernster werdender Bedrohung durch den Virus noch immer alles danach strebt, viral zu gehen, ist schwer zu erklären. […] [M]anchen Leuten ist es vollkommen egal, welche Begriffe mit welchen Wirklichkeiten zusammenhängen“65. Hier findet genau die beschriebene metonymische Gleichsetzung von Zeichen und Bezeichnetem statt (vgl. McCloskey 1991: 290): Das Bedürfnis nach Abstand vom Virus gebietet auch einen Abstand von Wörtern wie Virus und viral, um über die Sprache vermeintlich auch Körper und Geist „rein“ zu halten.
 
                    Doch wie Haidt (2012: 146) gezeigt hat, können moralische Ablehnungen als ›unrein‹, ›verschmutzt‹, ›ansteckend‹ sowie das Bedürfnis nach (physischem sowie sprachlichem) Abstand nicht nur durch Krankheiten, Exkremente, Drogen etc. hervorgerufen werden, sondern auch durch tabuisierte Ideen wie Rassismus oder „dunkle Flecken“ in der Kulturgeschichte. Leypoldt beschreibt die affektive Ablehnung eines vormals konsekrierten kulturellen Erbes ebenfalls vor dem Hintergrund der moralischen Grundlage von Purity/Disgust, wenn er von „toxic“ oder „polluted artefacts“ spricht:
 
                     
                      Darkened or polluted artifacts retain the visibility of sacred things, yet with a stigmatized presence that inspires negative affects: revulsion, disgust, hatred. Such “toxic” sacrality typically emerges when an artifact begins to embody mutually exclusive strong values […] (Leypoldt 2021: 254).
 
                    
 
                    Einerseits ist die intuitive Grundlage der Purity also ein Schlüssel zum Verständnis der Kulturkämpfe, in denen sich Sprachkämpfe abspielen: „The Sanctity [i. e. Purity] foundation is crucial for understanding the American culture wars, particularly over biomedical issues“ (Haidt 2012: 176).66 So spielt Purity auch eine entscheidende Rolle bei den im empirischen Teil zu untersuchenden Einstellungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe (vgl. Hawkins et al. 2018: 89). Andererseits spielen die Intuitionen von Purity/Disgust aber auch eine Rolle auf beiden Seiten der Sprachkämpfe innerhalb dieser Kulturkämpfe. Offenbar wird dies z. B. bei der Gift-Metapher, die sich bei der Kritik an nationalsozialistischer und aktuellerer fremdenfeindlicher Sprache regelmäßig findet (vgl. 2.1.3). Um nur einige der zahlreichen Beispiele zu nennen: Schon 1966 führt Weinrich Wörter an, die in ihrer Lügenhaften Verwendung der NS-Zeit, „selber verlogen“ (Weinrich 1966: 35) wurden und führt aus: „[E]s gibt keine Therapie für die verdorbenen Wörter; man muß sie aus der Sprache ausstoßen“ (ebd.). Kopperschmidt (1991: 70) expliziert Weinrichs Verständnis einer lügenhaften Verwendung als „freilich keine linguistische, sondern eine moralische bzw. ideologiekritische Feststellung“, die dazu führt, dass man „die entsprechend infizierten Wörter meidet“ (ebd.). Sowohl verdorben als auch infiziert machen hier einen gewissen Ekel vor den besprochenen Wörtern und eine wahrgenommene Unreinheit, Unberührbarkeit erkennbar. Kopperschmidt (1991: 70) reflektiert an dieser Stelle, dass diese „epidemiologische Metapher“ einerseits der Logik „totalitärer Sprachpolitik“ folge, andererseits aber auch die intersubjektiv wahrgenommene ideologische Prägung eines Wortes in der Sprachgemeinschaft ausdrücken könne, die zur Ablehnung des Ausdrucks führe (ebd.: 70 f.). Dementsprechend bedient sich auch Klemperer (1996: 123) einer ähnlichen Metapher der Unreinheit, wenn er Wörter kritisiert, denen „das Grundelement des nazistischen Giftes eingeflossen“ ist. In Bezug auf aktuellere rassistische und fremdenfeindliche Unwörter wie ausländerfrei verweist auch Schlosser (2000: 293) explizit auf Klemperer, wenn er in ihnen das „schleichende Gift“ sieht, das „zum Tod der Menschlichkeit führen kann“ (ebd.). Es scheint deutlich, dass diese Metaphern für nationalsozialistische und rassistische Wörter nicht zufällig gewählt sind: Letztere unterliegen einem Berührungsverbot bzw. Meidungsgebot (also einem Tabu), da sie im Sinne der Purity/Disgust-Foundation als ebenso ekelerregend, abscheulich und ansteckend wahrgenommen werden wie die kulturellen Artefakte, Ideologien, Taten etc., die mit ihnen assoziiert werden.
 
                   
                  
                    3.1.2.5 Vermeidung unangenehmer statt manipulativer Wörter
 
                    Auch wenn moralische Sprachkritik nicht immer mit einem Vokabular geäußert wird, das die zugrundeliegenden Affekte dergestalt offenbart: Die zu vermeidenden Ausdrücke sowie die „meliorative[n] Alternativbezeichnungen“ (Klug 2020: 82) im Zusammenhang mit Political Correctness zeigen oftmals, dass die moralische Kritik an einem Wort weniger von dessen wirklichkeitskonstruierendem Potenzial abhängt als vielmehr von den negativen Affekten, die dieses auslösen kann; „die Ausdrücke werden abgelehnt, weil sie unangenehme Empfindungen hervorrufen“ (Tereick 2009: 389). Dabei werden nicht etwa die komplexen ontischen Folgen einer potenziellen kognitiven Manipulation der Rezipierenden antizipiert (s. 2), sondern vielmehr die unmittelbaren sozialen Effekte eines Verstoßes gegen die moralischen Empfindungen der Rezipierenden selbst sowie die daraus resultierenden negativen Folgen für das eigene face (vgl. Allan & Burridge 2007: 237) bzw. Prestige (s. 3.1.1, vgl. 3.3, 4.2). Oft zeigt sich, dass es die unangenehmen oder unsicheren Empfindungen gegenüber einem Referenzobjekt selbst sind, die habituell auf ein Zeichen übertragen werden und so dessen Meidungsgebot motivieren. So erklärt bspw. Lakoff (1973) ihre Untersuchung euphemistischer sowie dysphemistischer (also abwertender) Bezeichnungen für unterdrückte Personengruppen am Beispiel zweier Bezeichnungen für Frauen: ladies (≈„Damen“) und broads (≈“Weiber“). Sie resümiert, dass Ausdrücke insbesondere dann als unangemessen wahrgenommen werden und euphemistische Alternativbezeichnungen erfordern, wenn ihr Denotat regelmäßig mit unangenehmen Affekten in Verbindung gebracht wird:
 
                     
                      But of course, as already pointed out, we cannot achieve this commendable simplification of the lexicon unless we somehow remove from our minds the idea that […] women are broads. The presence of the words is a signal that something is wrong, rather than (as too often interpreted by well-meaning reformers) the problem itself. The point here is that, unless we start feeling more respect for women, and at the same time, less uncomfortable about them and their roles in society in relation to men, we cannot avoid ladies any more than we can avoid broads. […] One can only conclude that euphemisms vanish as they are no longer needed. (Lakoff 1973: 58 f.)
 
                    
 
                    Auch deutschsprachige Beispiele können veranschaulichen, inwiefern die moralische Kritik an einzelnen Wörtern nicht durch teleologische Abwägungen ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen begründet ist (s. u.), sondern durch intuitive Affekte der Ablehnung. Etwa belegt das Wort Malaria (von ital. mal’aria = ‚schlechte Luft‘)67 etymologisch ebenso einen historischen Irrtum wie das Wort Indianer (von spa. indio = ‚Inder‘)68. Dennoch wird das Wort Malaria nicht kritisiert oder gemieden – etwa aus Sorge um die falschen Vorstellungen, die es bei Rezipierenden hervorrufen könnte. Dass das Wort Indianer wiederum kritisiert und gemieden wird, liegt also ebenfalls nicht an antizipierbaren Vorstellungen, die das Wort vermitteln könnte, sondern an den unangenehmen Affekten, die entstehen, wenn der Ausdruck mit einer kolonialen Perspektive auf die indigenen Völker der amerikanischen Kontinente sowie mit deren Vertreibung und Ermordung assoziiert wird. Diese Affekte betreffen wohlgemerkt nicht nur die Personen, die sich durch den Ausdruck Indianer bezeichnet sehen, sondern auch viele Menschen im deutschsprachigen Raum. Das Wort Malaria ruft im deutschsprachigen Raum keine vergleichbaren Affekte hervor; im Gegensatz zum Wort Corona, das, obwohl es keineswegs auf einem medizinischen Irrtum beruht, im Deutschen z. T. euphemisiert und als C-Wort abgekürzt wird, um Affekte von Angst und Unsicherheit zu vermeiden (vgl. Belošević 2021). Wenn also zwei nicht-amerikanische Personen (A und B) ein Gespräch unter vier Augen führen und A B für den Gebrauch des Wortes Indianer kritisiert, dann entweder deshalb, weil B durch dieses Wort eine gewisse Perspektive gegenüber den indigenen Völkern der Amerikas offenbart, die A für kritikwürdig hält (s. 3.2); oder aber A ist sich zwar einer wohlmeinenden, nicht-ignoranten Perspektive von B sicher, macht B jedoch für die negativen Affekte verantwortlich, die das Wort in A ausgelöst hat.
 
                    Insofern erfüllen das Vermeiden und das Ersetzen ehemals konventionalisierter Ausdrücke wie Indianer, Weib, Flüchtling (oder ggf. auch Corona) unter anderem genau die emotional entlastende Funktion, die auch früheren Tabuisierungen und Euphemisierungen zugeschrieben wird (vgl. Rothe & Schröder 2002: 13). Formelle Parallelen zwischen typischen Euphemismen und politisch korrekten „Ersatzbezeichnungen“ (Klug 2020: 83) zeigen sich auch in der Art und Weise, wie diese jeweils gebildet werden. In der Forschung zu klassischen Tabus und Euphemismen (vgl. Hjelmslev 1968: 80 ff.; Forster 2005: 204; Schröder 2014: 10 f.) finden sich unter den häufigsten sprachlichen Möglichkeiten der Euphemisierung Auslassung mit oder ohne Auslassungszeichen, Fremdwörter und Akronyme. Tabelle 3 soll mit einigen Beispielen veranschaulichen, inwiefern auch die Umgehungsstrategien der Political Correctness den Formalien der Euphemisierung entsprechen und somit plausibilisieren, dass es hierbei um die Vermeidung unangenehmer Affekte geht.
 
                    Selbstverständlich erfüllen viele dieser Zeichenformen auch noch weitere semantische und pragmatische Funktionen wie z. B. die sprachliche Konstruktion politischer „Äquivalenzketten“ (vgl. Mouffe 2014: 195; Laclau & Mouffe 1991) aus ex negativo definierten Minderheitengruppen mit geteilten sozialen Erfahrungen und politischen Zielen (z. B. queer, LSBTIQ, BIPOC oder SOJARME); doch ihre diskursive Durchsetzung auch außerhalb dieser Gruppen selbst lässt sich unter anderem durch ihre euphemistische Funktion erklären, im Zusammenhang mit sensiblen Themen, unangenehme Gefühle sowie das Risiko sozialer Sanktionen zu vermeiden.69
 
                    
                      
                        Tabelle 3:sprachliche Formen der Euphemisierung im Vergleich.

                      

                              
                            	Form der Euphemisierung 
                            	Beispiele zu klassischen Tabuthemen 
                            	Beispiele im Zusammenhang mit Political Correctness 
   
                            	Auslassung(szeichen) 
                            	 
                              
                                	 
                                  f✶cken statt ficken


                                	 
                                  A-loch statt Arschloch


                              
 
                            	 
                              
                                	 
                                  N-Wort statt das Wort „Neger“


                                	 
                                  Z-Schnitzel statt Zigeunerschnitzel


                              
 
  
                            	Fremdwörter 
                            	 
                              
                                	 
                                  Locus (lat. locus = ‚Ort‘) statt Toilette70


                                	 
                                  Abort (lat. abortus = ‚Fehl-/Frühgeburt‘) statt Abtreibung, Fehlgeburt71 oder auch Toilette72


                              
 
                            	 
                              
                                	 
                                  queer (engl. queer = ‚seltsam‘) für nicht-hetero- und/oder cis-sexuelle Menschen


                                	 
                                  indigene Völker (spa. indígenas, engl. indigenous = ‚eingeboren‘) statt Eingeborene73


                              
 
  
                            	Akronyme 
                            	 
                              
                                	 
                                  WC (water closet) statt Toilette


                                	 
                                  BH statt Büstenhalter


                              
 
                            	 
                              
                                	 
                                  LSBTIQ/LGBTQ für nicht-hetero- und/oder cis-sexuelle Menschen


                                	 
                                  SOJARME74, PoC oder BIPoC75 für als nicht-weiß gelesene Menschen


                              
 
 
                      

                    
 
                    Für die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion und den potenziellen Nebeneffekten politisch korrekter Euphemismen scheint die Unterscheidung zwischen verhüllenden Euphemismen und verschleiernden Euphemismen nach Luchtenberg (1985: 24, 140 f.) einiges an Klärung zu verschaffen. Verschleiernden Euphemismen sollen einen problematischen Teilaspekt des Bezeichneten vor den Rezipierenden verbergen (z. B. Euphemismen für Folter wie „Sonderbehandlung“ (Zöllner 1997: 346 f.) oder „verschärfte Verhörtechniken“ (Žižek 2018: 333)), während verhüllende Euphemismen das konkrete Referenzobjekt sowie den konventionalisierten Signifikanten vollumfänglich erkenntlich machen, dabei jedoch die Gemüter der Rezipierenden schonen sollen. Wenn bei der Kritik an Political Correctness also die Sorge geäußert wird, dass ihre Euphemisierung einer „Aufforderung zur Nicht-Thematisierung“ (Mecheril 2004: 204) gleichkomme (vgl. Klug 2020: 83; Klein 2017: 785), so bezieht sich diese Sorge eher auf die strategisch-verschleiernde Funktion von Euphemismen als auf deren emotional-verhüllende Funktion. Wenn Žižek verschleiernde Euphemismen (z. B. für Folter) und die verhüllenden Euphemismen der Political Correctness als „zwei Seiten derselben Medaille“ (Žižek 2018: 334) bezeichnet, so muss dies als zu pauschal abgelehnt werden. Vielmehr kann mit Allan & Burridge (2007: 106) umgekehrt argumentiert werden, dass gerade verhüllende Euphemismen es ermöglichen, die affektive Abneigung gegenüber Einzelwörtern – und auch den mit ihnen assoziierten Konzepten – zu vermeiden, um so erst den Mut aufzubringen, unangenehme oder sozial riskante Themenbereiche überhaupt anzusprechen. Da der Sprachekel nicht erst durch euphemistische Umgehungsstrategien hervorgerufen wird, sondern diesen kausal vorausgeht, würden tabuisierte Themenbereiche ohne die Möglichkeit der Euphemisierung erst recht gänzlich gemieden werden, da keine Möglichkeit bestünde, sensible Themen gemütsschonend und gesichtswahrend anzusprechen: „Disgust with this sort of bigotry produces the need for a euphemistic vocabulary to create a kind of working tolerance, so that we can engage each other and discuss sensitive topics“ (Allan & Burridge 2007: 106).
 
                    Dennoch können moralisch vorgetragene Wortkritik und Wortverbote erstens zu grundsätzlicher Angst und Unsicherheiten beim Ansprechen bestimmter sensibler Themenbereiche und „Hot-Button-issues“ (Leypoldt 2021: 254) führen, wenn Sprechende sich nicht sicher sein können, ob sie auf dem neuesten Stand der euphemistischen Tretmühle (s. 4.2) sind und wie stark ein lexikalischer „Fehltritt“ sozial sanktioniert wird (vgl. Felder 2022a) (s. 3.3). Zweitens besteht die Gefahr, dass Euphemismen nicht als fakultative Angebote wahrgenommen werden, sondern als überhebliche Belehrung (vgl. Felder 2022a) oder als soziale oder gar rechtliche Verpflichtung, was wiederum zu Reaktanz führen (vgl. Haidt 2012) und unerwünschte soziale sowie politische Folgen nach sich ziehen kann (s. 3.3). Für derartige Effekte ist also nicht entscheidend, welche Ausdrücke gemieden oder wodurch sie ersetzt werden, sondern vielmehr, mit welchem Impetus Wortkritik und Ersetzungsvorschläge vorgebracht werden.
 
                   
                  
                    3.1.2.6 Post hoc Rationalisierung affektiver Sprachtabus
 
                    Wenn Wortkritik und meliorative Alternativbezeichnungen jedoch nicht als Vorschläge für den Fall kontingenter subjektiver Vermeidungsbedürfnisse formuliert werden sollen, sondern als moralische Pflicht, so ist es diesem Ziele dienlich, die affektive, intuitiv-moralische (und somit subjektive) Grundlage (vgl. z. B. Thalex 2008: „[J]eder hat so seine Unwörter“) aus der Gleichung herauszunehmen zugunsten einer rationalen, teleologisch-ethischen (und somit überindividuellen) Begründung (s. 3.1.1).76 Dies würde auch erklären, warum z. B. Handbücher nicht-diskriminierender Sprache sich bemühen, ihre Vorschläge gerade nicht als euphemistische Umgehungen von Tabus zu verstehen, sondern als „präzisere“ oder „akkuratere“ Bezeichnungen (vgl. Allan & Burridge 2007: 96). Denn um Wortverbote und -gebote gerade von Sprechenden, Interaktionssituation und anderen Kontextfaktoren explizit unabhängig zu machen (vgl. z. B. Kämper 2020: 57), muss das moralische Urteil vom individuellen und kontextabhängigen System der Intuitionen in das überindividuelle und kontextunabhängige System der logischen Schlussfolgerung (Reasoning System) überführt werden (vgl. Haidt 2008: 1029). Allan & Burridge (2007) bestätigen Haidts Aussage, dass derartige rational-argumentative Persuasionsversuche häufig zu Patt-Situationen führen (s. 3.1.1), auch für Sprachkritik rund um Tabus, wenn sie schreiben: „certain beliefs are held by politically powerful members of the community on the ways that language can subvert the common good, and no amount of rational argument against their position will be accepted“ (ebd.: 18). Meist ist die affektive und intuitive Grundlage moderner Sprachtabus und Ersatzformeln also schwer zu erkennen, weil sie als moralische Meidungsgebote in aller Regel rationalisiert werden, um Allgemeingültigkeit beanspruchen zu können.
 
                    Eine häufige Strategie zu einer solchen post hoc Rationalisierung, die Haidt in seinen Interviews zu den fiktiven harmlosen Tabuverletzungen beobachten konnte (s. 3.1.1), ist das Ableiten „desaströser Konsequenzen“ (Haidt 2008: 1025; eigene Übersetzung, S.B.) von der bewerteten Handlung für die öffentliche Ordnung, das Gesundheitswesen o. Ä. (vgl. auch Baron 1998). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob auch sprachmagische Warnungen über kollektive Manipulation durch Einzelwörter wie Flüchtling oder Homo-Ehe (s. Empirieteil 0) dieser Strategie der Rationalisierung folgen, sodass die intuitive Ablehnung eines Wortes durch das Anführen der vermeintlichen Konsequenzen seiner Verwendung als eine Frage der teleologischen „Verantwortungsethik“ (Kämper 2020: 65) verargumentiert werden kann. Nach dieser Hypothese können Phrasen wie Sprache schafft Wirklichkeit oder auch Schlagwörter wie Framing eine kulturell anerkannte und etablierte Erklärung liefern für die intuitive Ablehnung eines Wortes, die durch wissenschaftlichen Duktus dem eigenen Urteil erst recht einen objektiven und rationalen Charakter verleiht (vgl. Haidt 2008: 1035). In diesem Zusammenhang sprechen Nisbett und Wilson in einem Paper mit dem vielsagenden Titel Telling more than we can know auch von „a priori causal theories“ (Nisbett & Wilson 1977: 233). Die Deutung, die sich hieraus ableitet, ist also nicht nur, dass moralische Urteile über einzelne Wörter intuitiv gefällt werden, sondern auch, dass die in Kapitel 2 beschriebenen sprachmagischen Äußerungen als post hoc Rationalisierungen solcher intuitiven Ablehnungen dienen können (vgl. Tereick 2009: 386).
 
                   
                  
                    3.1.2.7 Methodenreflexion zur Analyse sprachlicher Affektivität
 
                    Methodologisch muss an dieser Stelle aus 3.1 insgesamt reflektiert werden, dass aus den in künstlichen Versuchen elizitierten Affekten (s. 3.1.2.1) noch nicht hervorgeht, wie groß der Einfluss solcher Affekte letztlich auf den Diskurs und die darin bezogenen Positionen ist (vgl. McWhorter 2014: 28; s. 2.1.3). Speziell die explizite Befragung von Versuchspersonen zu Gedankenexperimenten (s. 3.1.1) birgt die Gefahr einiger Unstimmigkeiten, die sich durch den klinischen Versuchskontext ergeben, bei einer Analyse moralischer Urteile in ihrer „natürlichen“ diskursiven Umgebung jedoch vermieden werden können. Da (sprach-)moralische Urteile im zu untersuchenden Diskurs jedoch regelmäßig rationalisiert werden, genügt eine Untersuchung der sprachlichen Oberfläche oftmals nicht aus, um die implizit bleibenden Affekte hinter den rationalen Argumenten plausibel zu machen. Daher waren komplementierende Anleihen aus psychologischen Experimenten an dieser Stelle unerlässlich. Jedoch sollen die experimentellen Methoden von Haidt und Anderen im empirischen Teil der Arbeit (s. Teil IV) ergänzt werden um eine Analyse der (Meta-)Sprache innerhalb des Diskurses, in der es sowohl affektive, als auch rationale bzw. rationalisierte metasprachliche Belege zu untersuchen gilt. Hierfür bedarf es also eines kulturwissenschaftlichen Modells, das die affektive Dimension moralischer Urteile berücksichtigt (s. 5), und linguistischer Methoden, die eine Analyse solcher intuitiv-moralischer Urteile erlauben (vgl. z. B. Felder & Müller 2022; s. u. 3.3; 9.3).
 
                   
                 
               
              
                3.2 Zweiter Strang: Das Politische der Zeichen
 
                
                  3.2.1 Bezeichnungskonkurrenz und Bezeichnungsfixierung
 
                  Im folgenden Kapitel soll – an Kapitel 2 anknüpfend – zunächst resümiert werden, wie verschiedene politische Lager ihre divergierenden Perspektiven auf einen Sachverhalt onomasiologisch in unterschiedlichen Bezeichnungen für denselben durchzusetzen versuchen (s. 3.2.1.1). Vor allem soll jedoch umgekehrt dargelegt werden, inwiefern der Gebrauch bestimmter sprachlicher Zeichen semasiologisch Aufschluss über die Perspektive, Gesinnung und/oder politische Orientierung der Zeichenverwender geben kann (s. 3.2.1.2) und welche Rolle diese Ausdrucksfunktion spielt bei der Profilschärfung (Affiliation sowie Distinktion) der eigenen politischen Identität (s. 3.2.1.3). Bei letzterem Phänomen soll Augenmerk darauf gelegt werden, welche demokratischen und demokratisierenden Effekte speziell der explizite, metadiskursive Wortstreit im politischen Diskurs entfalten kann (s. 3.2.1.4), bevor zuletzt das Problem der Interdependenz von politischen Ausdrücken und politischen Sinnzusammenhängen angerissen wird (s. 3.2.1.5), das in 3.2.2 im Hinblick auf kontingente und konkurrierende Bedeutungen der politischen Ausdrücke genauer behandelt werden soll.
 
                  
                    3.2.1.1 Darstellungsfunktion und onomasiologische Bezeichnungsstrategien
 
                    In seinem Organonmodell unterscheidet Karl Bühler (1999/1934) drei Funktionen des Zeichens in dessen jeweiligem Bezug zu Bezeichnetem, Sender und Empfänger:
 
                    
                      	 
                        Darstellungsfunktion: Das Zeichen ist Symbol für Gegenstände und Sachverhalte


                      	 
                        Ausdrucksfunktion: Das Zeichen ist Symptom für eine Eigenschaft des Senders


                      	 
                        Appellfunktion: Das Zeichen ist Signal an (einen oder mehrere) Empfänger


                    
 
                    In Kapitel 2 wurde ausführlich der komplexe Zusammenhang zwischen Signifikant und Signifikat sowie zwischen dem so zusammengesetzten Zeichen und dem jeweils Bezeichneten untersucht, was Bühlers Darstellungsfunktion gleichkommt. Diese Funktion wird im Streit um Worte – also um entsprechend „kontroverse Begriffe“ (vgl. Stötzel & Wengeler 1995) – oftmals angeführt, indem der jeweilige Unterschied in der Darstellungsfunktion verschiedener Zeichen für denselben Sachverhalt als konstitutiv für dessen Konzeptualisierung angesehen wird. Die Motivation hinter dem diskursiven Durchsetzen von Ausdrücken ist also „die Überzeugung, dass Begriffe aufgrund ihrer kognitiven, emotionalen und normativen Potenziale Denken, Fühlen und Verhalten erheblich beeinflussen“ (Klein 2017: 773). In Kapitel 2 wurde einerseits gezeigt, inwiefern die Referenz auf einen Sachverhalt mit einem bestimmten Zeichen in konkreten Kontexten zwar eine bestimmte Perspektive auf das Referenzobjekt versprachlichen kann; andererseits hat sich auch gezeigt, wie kontingent und fragil der Zusammenhang zwischen einer Zeichenform und der „in“ ihr durchzusetzenden Perspektive außerhalb kontrollierbarer Verwendungskontexte ist. Insofern sind Bezeichnungsfixierungsversuche mit ihrer Hoffnung, mit einer Bezeichnung auch kontextunabhängig eine ihr immanente Form der Darstellung durchsetzen zu können „oft von naiv-realistischen Monopolansprüchen auf Wahrheit und Richtigkeit geprägt“ (Klein 2017: 773; vgl. Kopperschmidt 1991: 78). Durch unterschiedliche Darstellungsfunktionen können Wörter also stark umstritten sein; wie Hermanns (1982: 87) am Beispiel des Ausdrucks DDR darlegt, begründet sich der Streit um Bezeichnungen jedoch auch abseits der Darstellungsfunktion, z. B. in den „daraus sich ergebenden, einander widersprechenden Loyalitätsforderungen (Appellfunktionalität)“ (ebd.).
 
                   
                  
                    3.2.1.2 Ausdrucksfunktion und semasiologische Rückschließbarkeit
 
                    Ein besonders wichtiger Aspekt für das Verständnis von lexikalischen Entscheidungen, Meidungsbedürfnissen und Wortstreiten scheint jedoch die Ausdrucksfunktion des Zeichens zu sein, i. e. „was ich beim Sprechen über mich verrate“ (Auer 2013: 112). Denn gerade an politisch umstrittenen Wörtern und Wendungen lässt sich meist eine starke Ausdrucksfunktion feststellen, „insofern nämlich ein Sprecher durch ihren Gebrauch sich als Angehörigen einer bestimmten Partei, zu deren Sprache Wort oder Wendung gehört, zu erkennen gibt“ (Hermanns 1982: 88).77 Die semiotische Funktionsweise solcher „sozio-politischer Indikatoren“ (Felder 2022a: 203) kann auch parallel zu Bourdieus (1974: 58) Konzept von „Unterscheidungszeichen“ verstanden werden, deren Ausdrucksfunktion jedoch die horizontale Dimension politischer Agonalität verlässt und in die vertikale Dimension von Klassenunterschieden eintritt (vgl. 3.3, 4.2.2).
 
                    Die Ausdrucksfunktion eines Wortes kann dabei selbstredend in jedem Kommunikationskontext potenziell von beiden Seiten – Sender und Empfänger – konstruiert bzw. aktualisiert werden. Einerseits sind Rezipierende oftmals dazu bereit, „aus der Verwendung bestimmter Wörter […] sehr weitreichende Schlüsse zu ziehen“ (Hermanns 1982: 88 f.) und das jeweilige Gegenüber auf Grundlage seiner Wortwahl (in Kombination mit weiteren verfügbaren Wissenselementen) einer bestimmten Gruppierung zuzuordnen. Dies kann dazu führen, dass vermeintlich neutrale Ausdrücke (wie z. B. Flüchtling) „politisch und sozialsymbolisch aufgeladen werden“ (Felder 2022b). Andererseits können und müssen Sprechende derartige Inferenzen ihres Gegenübers bei ihren lexikalischen Entscheidungen zu einem gewissen Grad antizipieren, um ihre Worte nicht nur zur Darstellung (s. o.), sondern auch zur bewussten Selbst-Darstellung, zum symptomfunktionalen Ausdruck der eigenen Identität zu verwenden. Entsprechend konventionalisierte Zeichen können somit die Funktion von „metakommunikativen Signalen zur Referenz, Wertschätzung und Gleichberechtigung“ (Feilke 2018: 9) erfüllen oder auch ein „Gruppenzugehörigkeits- und Gruppenabgrenzungsbedürfnis“ (Felder 2016: 14) ausdrücken. Gerade aus letzterem bilden sich zuweilen distinktive Bezeichnungen heraus,
 
                     
                      deren Funktion es gerade ist, als parteisprachliche Wörter aufzufallen. Sie sind dazu da, daß an ihnen Freund und Feind den Parteistandpunkt, für den sie stehen, erkennen sollen. Die Brisanz ist also bei diesen Wörtern […] keine gewissermaßen unerwünschte Begleiterscheinung, sondern sie werden gerade geprägt und verwendet, damit sich daran die Geister scheiden. (Hermanns 1982: 91)
 
                    
 
                    Da man bei der Verwendung solcher Bezeichnungen mit politischer Ausdrucksfunktion immer auch auf die eigene politische Identität verweist und somit gewissermaßen Flagge zeigt, spricht Hermanns (1982: 89 ff.) hier auch von Fahnenwörtern – vor allem dann, wenn sie „als Markenzeichen für eigene Politik […] verwendet werden“ (Klein 2017: 774). Ihr „negatives Pendant“ (Hermanns 1982: 92) bilden die Stigmawörter, die einen Standpunkt des politischen Gegners perspektivisch bezeichnen und abwerten sollen. In der Abgrenzung von einem politischen Gegner erfüllen auch Stigmawörter, genauso wie Fahnenwörter nicht nur eine Darstellungs-, sondern auch eine politische Ausdrucksfunktion.
 
                   
                  
                    3.2.1.3 Politisch-sprachliche Affiliation und Distinktion
 
                    Zwischen solchen konkurrierenden politisch aufgeladenen Bezeichnungen für dasselbe (bzw. als identisch wahrgenommene) Referenzobjekt entwickeln sich lexikalische Oppositionspaare, die in der Politolinguistik Bezeichnungskonkurrenzen genannt werden (vgl. Wengeler 2005: 188 f.). Klein (2017: 784) führt als Beispiele für solche Bezeichnungskonkurrenzen u. a. „sprachkritische“ Kategorien wie Political Correctness und Euphemismen an. Hierbei versuchen gegnerische politische Lager, ihre konfligierenden Perspektiven auf einen umstrittenen Sachverhalt in distinktiven Bezeichnungen kenntlich zu machen. Dabei wählen sie ihre Bezeichnungen so, dass diese in ihrer Darstellungsfunktion bestimmte, ihnen perspektivisch wichtig erscheinende Bedeutungsaspekte fixieren (vgl. Klein 2017: 783 f.) und andere verschleiern können (vgl. auch Forster 2005). Klein (2017: 784) nennt als Beispiel die Kontrastbezeichnung Herdprämie in Konkurrenz zum Ausdruck Betreuungsgeld, die die Ablehnung des Betreuungsgeldes als Mittel eines antiquierten Geschlechter- und Familienbildes ausdrücken soll. Die in Bezeichnungskonkurrenzen miteinander konkurrierenden Bezeichnungsfixierungsversuche betreffen also über die Formseite immer auch die Bedeutungsseite (vgl. Klein 2017: 776), insofern sie die eigene Deutung des jeweiligen Referenzobjektes dominant setzen und gleichsam fixieren sollen (Wengeler 2005: 189 f.).
 
                    Gleichzeitig sollen die durchzusetzenden Bezeichnungen jedoch auch qua Konventionalität mit der eigenen politischen Gruppe – als möglichst trennscharfe sprachliche Community of Practice, die die Bezeichnungen verwendet, – in Verbindung gebracht werden, was wiederum die symptomatische Ausdrucksfunktion der Zeichen betrifft. Da Perspektivenkonflikte über perspektivisches Sprechen notwendigerweise zu Bezeichnungskonkurrenzen führen (vgl. Wallis 2016: 26), stehen im Umkehrschluss die konkurrierenden Bezeichnungen jeweils symptomatisch für eine bestimmte Perspektive und somit für eine politische Gruppierung, die diese Perspektive teilt (Wallis 2016: 28). „Voraussetzung symptomfunktionaler Rückschließbarkeit ist ganz allgemein, daß Wort oder Wendung, wovon geschlossen wird, nicht einfach nur zur Sprache einer jeweiligen Gruppe gehört, sondern darüber hinaus für sie charakteristisch ist“ (Hermanns 1982: 89). Genau wie auch die Darstellungsfunktion keine immanente Größe eines Zeichens ist, sondern von dem konventionalisierten Platz abhängt, den ein Zeichen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Gesamtsystem einnimmt (s. 2.1.3), ist also auch die profilierende Ausdrucksfunktion eines Zeichens abhängig nicht nur von dem Gebrauch des Zeichens selbst, sondern auch vom Gebrauch anderer, konkurrierender Zeichen, die zu ihm in Beziehung stehen. Insofern liegt es in der Natur des politischen Sprechens, umstrittene Sachverhalte nicht nur perspektivisch zu bezeichnen, sondern auch explizit anders zu benennen als der politische Gegner (vgl. Forster 2005: 206). Die Ausdrucksfunktion eines Wortes, die zur Profilierung der distinktiven politischen Identität beiträgt, hängt also gerade davon ab, dass der politische Gegner das Wort eben nicht verwendet. Und doch muss es solchen politischen Communities of Practice gelingen,
 
                     
                      ihre Sprache, die zunächst eine Sondersprache ist, auch außerhalb ihrer Mitgliedschaft bekannt zu machen, so daß die Lexik der Gruppe Zumindest teilweise zum – passiven – Sprachbesitz der Allgemeinheit […] wird. Dann ist nämlich der Zustand erreicht, von dem hier die Rede ist: daß man einen Sprecher an den Wörtern und Wendungen, die er gebraucht, als Angehörigen einer bestimmten Partei erkennen kann. (Hermanns 1982: 89)
 
                    
 
                    Wallis (2016: 27) spricht im Zusammenhang mit der symptomatischen Ausdrucksfunktion auch von der „Weil-Relevanz“ perspektivischen Sprachgebrauchs: „Die Weil-Relevanz entspringt dem jeweiligen Standpunkt, der verlangt, sich bestimmten Unterscheidungen des Gegners automatisch zu widersetzen. Die Konsequenz ist perspektivischer Sprachgebrauch: Weil man kritisiert, spricht man perspektivisch“ (Wallis 2016: 27). Ihr stellt er die „Um-zu-Relevanz“ expliziter Sprachkritik entgegen, bei der die umstrittenen Bezeichnungen nicht Konsequenz, sondern Antezedenz eines kausalen Zusammenhangs darstellen: „Sprachkritik betreibt jemand, um einen anderen zu kritisieren. Hier nutzt man sprachkritische Äußerungen, mit denen man bekanntermaßen auf die Verbindung von Sprache und Handeln hinweist, um seine Kritik begründeter erscheinen zu lassen“ (Wallis 2016: 27). Entsprechend kann hypothetisiert werden, dass sprachkritische bis sprachmagische Postulate über die wirklichkeitskonstruierende Kraft einzelner Wörter nicht nur zur Rationalisierung moralischer Affekte dienen kann (s. 3.1), sondern auch zur argumentativen Stützung politisch motivierter Kritik an der – sich in der kritisierten Bezeichnung symptomatisch zeigenden – Position des jeweiligen Gegners.
 
                    Das Bedürfnis, eine bestimmte Bezeichnung im Diskurs durchzusetzen, steht also in einem komplexen Spannungsverhältnis: Einerseits hegen politische Akteure die Hoffnung, mit einer möglichst weiten Etablierung ihrer Bezeichnung auch ihre Perspektive im Diskurs zu etablieren und so Deutungshoheit über den bezeichneten Sachverhalt zu erlangen (s. 3.2.1.1). Andererseits geht mit ebendieser Verbreitung des Wortes dessen Charakteristik für den Sprachgebrauch der eigenen politischen Gruppe verloren – und somit dessen spezifische politische Ausdrucksfunktion (s. 3.2.1.2). Eine moderate Balance scheint nach Hermanns (1982: 89) ein Zustand zu sein, bei dem die eigene politische Bezeichnung zwar im passiven, nicht jedoch im aktiven Wortschatz der Allgemeinheit (inkl. des politischen Gegners) präsent ist. Entsprechend würden möglichst viele Individuen der Sprachgemeinschaft den Ausdruck als Symptom einer bestimmten politischen Gruppe (wieder)erkennen78, ihn jedoch nur dann übernehmen, wenn sie sich selbst dieser politischen Gruppe zugehörig fühlen. In Kapitel 3.3 soll aufgezeigt werden, inwiefern diese fragile Balance durch moralische Gebote und euphemistische Angebote zur Verwendung bestimmter politischer Bezeichnungen ins Wanken gerät.
 
                   
                  
                    3.2.1.4 Mögliche demokratisierende Effekte expliziten Wortstreits
 
                    Auch wenn die individuell verfolgten Ziele in Bezeichnungskonkurrenzen also zuweilen widersprüchlich anmuten und sich nicht linear, monokausal verfolgen lassen (s. 3.2.1.1–3.2.1.3), so wird doch dem politischen Streit um die „richtige“ Bezeichnung auch unabhängig von seinem Ausgang ein intrinsischer demokratischer Wert beigemessen. Von sprachwissenschaftlicher Seite aus wird eine politisch oder moralisch motivierte Sprachkritik oftmals aufgefasst als eine getarnte Sprecherkritik, die sich nicht gegen ein Wort selbst richtet, sondern gegen die politische Community of Practice, für die es ein Symptom, ggf. ein Fahnenwort darstellt (vgl. Tereick 2009: 364; Dieckmann 2006: 20; Schiewe 1998: 26). Doch gerade in dieser gesellschaftspolitischen Funktion sind sprachkritische Urteile, auch solche, die sprachmagisch anmuten mögen (s. 2.1.3), „entscheidende Bestandteile demokratischer Diskussionskultur“ (Tereick 2009: 397). Denn indem Sprechende einzelne Wörter im Diskurs kritisieren, explizieren sie die von ihnen wahrgenommenen Darstellungs- und Ausdrucksfunktionen des Wortes im Zusammenhang mit dem bezeichneten Sachverhalt sowie den prototypischen Wortverwendern. Dadurch können sie im Streit um die angemessene Bezeichnung auch über die angemessene Konzeptualisierung des strittigen Sachverhalts diskutieren und sich im politischen (Sub-)Diskursen explizit positionieren (vgl. auch Kopperschmidt 1991: 73; Lübbe 1975). Dies gilt insbesondere für offenkundige und fakultative Bezeichnungsvorschläge, im Gegensatz zu heimlichen Formulierungsänderungen oder verpflichtenden Sprach-Vorschriften (vgl. Fairclough 2003: 21, 25). Insofern ist der Streit um Worte „in einer heterogenen Gesellschaft unvermeidbar und sogar wünschenswert“ (Wengeler 2005: 188).
 
                    Doch nicht nur die explizite, metasprachliche Thematisierung von Wortstreiten, auch die unmittelbare Performanz von Bezeichnungskonkurrenzen – als eine politisch motivierte lexikalische Distinktion – hat gerade in der Ausdrucksfunktion der konfligierenden Bezeichnungen Effekte, die in der politischen Theorie als demokratisch beschrieben werden. Besonders erkenntnisbringend sind hier politische Theorien, die explizit auf die poststrukturale Problemstellung der Nicht-Fixierbarkeit von Sprache und der Machtlosigkeit der Sprechenden ihr gegenüber (s. 2.1.2) eingehen. Laclau & Mouffe (1991) fassen dieses Phänomen mit ihren zentralen Begriffen Artikulation, Hegemonie und Antagonismus.
 
                    Artikulationen stellen demnach Versuche dar, das gesellschaftspolitische Hindernis der sprachlichen Vagheit und Nicht-Fixierbarkeit zeitweise zu überwinden, sodass zumindest für einen Moment ein bestimmtes Konzept mithilfe einer Zeichenform fixiert und vermittelt werden kann.
 
                     
                      Das unaufhörliche Gleiten der Bedeutung, so Laclau und Mouffe, muss angehalten werden, ohne gleich zu einer ›echten‹ Objektivität zu führen, sondern mit dem Ziel, könnte man interpretieren, überhaupt eine Sache vertreten zu können, eine Forderung zu artikulieren und sich politisch dafür einzusetzen. (Münker & Roesler 2012: 180 f.)
 
                    
 
                    Laclau & Mouffe (1991: 155) verstehen unter Artikulation demnach „jede Praxis, die eine Beziehung zwischen Elementen so etabliert, daß ihre Identität als Resultat einer artikulatorischen Praxis modifiziert wird“. Mit Blick auf den empirischen Teil der Arbeit (s. Teil IV) kann dies am Beispiel des Ausdrucks Ehe veranschaulicht werden: Indem verschiedene Partnerschaften als Ehe bezeichnet werden – oder als Partnerschaften, die für eine Ehe infrage kommen – wird zwischen diesen singulären Elementen eine Beziehung hergestellt; sie werden als identisch artikuliert. Werden nun ausschließlich verschiedengeschlechtliche Partnerschaften als in diesem Sinne identisch artikuliert und gleichgeschlechtliche Partnerschaften demnach ausgeschlossen, so wird mit dieser Artikulation auch Hegemonie über die rechtliche Institution Ehe ausgeübt. Hegemoniale Praktiken sind nach Mouffe (2014: 22) „Artikulationspraktiken, durch die eine gegebene Ordnung geschaffen und die Bedeutung der gesellschaftlichen Institutionen festgelegt wird“. Die so konsolidierte Ordnung kann jedoch auch „durch antihegemoniale Praktiken infrage gestellt werden, die versuchen, sie zu re-artikulieren und eine andere Form der Hegemonie zu installieren“ (Mouffe 2014: 22). Dies wäre im gegebenen Beispiel der Fall, wenn etwa die eingetragene Lebenspartnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren als Homo-Ehe artikuliert wird – und somit als zum Oberbegriff Ehe zugehöriger Unterbegriff (vgl. Fauconnier & Turner 1998: 154). Gleichsam würde auch die Forderung, die eingetragene Lebenspartnerschaft als Ehe zu bezeichnen, die hegemonialen Artikulationspraktiken und ihre soziale Ordnung explizit hinterfragen. „Die aus der artikulatorischen Praxis hervorgehende strukturierte Totalität“ ist für Laclau & Mouffe (1991: 155) der Diskurs.
 
                    Dergestalt divergierende Artikulationen von unterschiedlichen politischen Positionen aus ergeben nach Laclau & Mouffe (1991: 139 ff.) schließlich Antagonismen (vgl. Münker & Roesler 2012: 180 f.). Antagonismen stellen somit die sprachliche Dimension der agonalen gesellschaftlichen Kraft dar, die Mouffe (2014: 12) das Politische nennt.79 Die demokratischen Effekte, die perspektivischen Artikulationen und den daraus entstehenden Antagonismen zugeschrieben werden, beziehen sich darauf, dass diese Agonalität (das Politische) eine intrinsische und unvermeidbare Eigenschaft gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Diese lässt sich somit durch sprachliche Vereinheitlichung nicht beseitigen, durch antagonistische Artikulation jedoch identifizieren und transparent machen. Die politische Dimension des Diskurses ist also immanent auf Agonalität ausgelegt, da es hier nicht (nur) um die Korrektheit von Fakten geht, sondern vor allem um die stets subjektive Bewertung von Fakten.80 Für die Identifikation diskursiver Subjekte mit bestimmten politischen Positionen und Gruppierungen betont Mouffe (2014: 27) die „zentrale Bedeutung kollektiver Identitäten sowie die entscheidende Rolle, die Affekte bei deren Konstitution spielen“. Mouffes Position steht somit im Einklang mit Haidts Theorie moralischer Intuitionen und deren Rolle für politischen Dissens (s. 3.1), wenn sie am rationalistischen Liberalismus bemängelt, dass dieser die Rolle der Vernunft für politische Haltungen verabsolutiert und alle unvernünftigen und prä-rationalen Grundlagen politischer Antagonismen leugnet (vgl. Mouffe 2014: 23–27).
 
                    Antagonismen zeichnen sich demnach dadurch aus, dass in ihnen gleichermaßen außer-rationale Haltungen einander gegenüberstehen und es für sie keine rein rationale Lösung gibt (vgl. Mouffe 2014: 192). Der Begriff des Antagonismus steht somit in poststrukturalistischer Tradition, weist er doch z. B. Parallelen zum Widerstreit im Sinne Lyotards auf. Auch der Widerstreit („différend“) zeichnet sich im Gegensatz zum litige dadurch aus, dass er „nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt“ (Lyotard 1987: 9). Der Antagonismus ist für politische Positionen jedoch nicht nur unvermeidbar (vgl. Lyotard 1987: 11 f.), sondern poststrukturalistisch betrachtet geradezu konstitutiv: Letztere sind ohne Ersteren nicht denkbar. Unter Rückgriff auf Benveniste (1974: 68) übertragen Laclau und Mouffe das strukturalistische Wertprinzip von Wortbedeutungen, die sich nur in Abgrenzung zu anderen Wortbedeutungen definieren, auf politische Haltungen und die kollektiven Identitäten, die sich um sie bilden: „Die Relativität der Werte ist der beste Beweis dafür, daß sie eng von einander abhängig sind in der Synchronie eines stets gefährdeten und immer wieder restaurierten Systems. Alle Werte sind Oppositionen und werden nur durch ihre Differenz definiert“ (Laclau & Mouffe 1991: 156). Für jede kollektive Identität, für jede politische Position, für jedes Wir ist demnach ein „konstitutives Außen“ (Mouffe 2014: 25) nötig, dass das „Innen“ überhaupt erst wahrnehmbar macht bzw. zur Existenz verhilft.81 „Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass eben das, was die Ausbildung politischer Identitäten ermöglicht, zugleich die Unmöglichkeit einer Gesellschaft bedingt, in der der Antagonismus eliminiert werden kann“ (Mouffe 2014: 26). Das demokratische Ziel besteht für Mouffe demnach nicht in der Illusion, einen vollständigen Konsens zwischen allen politischen Identitäten herzustellen, sondern darin, „die für jedwede Politik konstitutive Unterscheidung zwischen »uns« und »denen«“ (Mouffe 2014: 28) zu überführen in die
 
                     
                      Anerkennung der Vielfalt sozialer Logiken und der Notwendigkeit ihrer Artikulation […]. Diese Artikulation sollte jedoch beständig neugeschaffen und neuausgehandelt werden; es gibt keinen Endpunkt, an dem endgültig ein Gleichgewicht erreicht werden könnte. Demnach haben wir zu akzeptieren, daß die wahre Existenz der modernen Demokratie die Möglichkeit ihrer vollen Verwirklichung ausschließt“ (Laclau & Mouffe 1991: 31 f.).
 
                    
 
                    Genau in diesem Sinne ist die „radikale Demokratie“ zu verstehen, die Laclau & Mouffe (1991) in ihrem Titel propagieren. In diesem Zusammenhang entspricht es nur dem Gebot der sprachlichen Transparenz, wenn die ohnehin unvermeidbare „Konzeptualisierungskonkurrenz“ (Felder 2003: 59; s. o.) nicht etwa sprachoberflächlich glattgebügelt, sondern auch in einer ausdrucksseitigen Konkurrenz erkennbar wird, „denn nur wo heterogener Sprachgebrauch zwischen konkurrierenden politischen Gruppen erkennbar ist, gibt es eine Auseinandersetzung um und keine diktatorische Festsetzung von Wirklichkeitssichten, Deutungsmustern und ‚Wahrheiten‘“ (Wengeler 2005: 191).
 
                    Die anarchischen Ursprünge und demokratischen Wirkungsweisen des Wortstreits betreffen jedoch nicht nur die sprachliche Oberfläche, sondern auch die Bedeutungsebene derjenigen Wörter, die sich erfolgreich im Diskurs durchgesetzt haben. Entsprechend können politische Gruppierungen Begriffe nicht schlicht voluntaristisch besetzen, da man den politischen Gegner nie daran hindern kann, selbst die eigens etablierten Bezeichnungen zu übernehmen und in einem je eigenen Sinn zu verwenden, ihn mit einer neuen Gebrauchsbedeutung zu konventionalisieren (vgl. Wengeler 2005: 182, 188; Kopperschmidt 1991: 74). Aus einer vorgängigen, unvermeidlichen Agonalität entspringt also nicht nur ein Streit um die „richtige“ Bezeichnung, sondern auch ein Streit um die „richtige“ Bedeutung (s. 3.2.2), der gleichsam unvermeidlich (vgl. Wengeler 2005: 182) und eine „genuin demokratische Angelegenheit“ ist (Lübbe 1975: 109).
 
                   
                  
                    3.2.1.5 Zwischenfazit: Zur Kontingenz von Ausdrucks- und Darstellungsfunktion
 
                    So scheint es, dass der arbiträre und auf Konventionalität angewiesene Zusammenhang zwischen Zeichenform und Zeichen-„Inhalt“ – bzw. zwischen einer Bezeichnung und der mit ihr durchzusetzenden Perspektive – umso stärker gefährdet ist, je weniger die Bezeichnung aus eigener Überzeugung übernommen und je stärker sie als sozial-moralisches oder gar hierarchisches Gebot vorgeschrieben wird. Dieser Zusammenhang zeigt sich bspw. in der Kritik an wohlmeinenden, aber zu kurz gedachten Language Guidelines (sprachlichen Richtlinien) (vgl. Battistella 1997), die in institutionellen Kontexten ggf. auch mit einer gewissen Autorität bzw. Macht durchgesetzt werden können (vgl. McConnell-Ginet 2020; Stefanowitsch 2019). Wenn derartige Leitfäden aus kontextunabhängigen Vokabellisten von „Dos“ und „Dont’s“ bestehen, so birgt dies die Gefahr, dass die ihnen Unterworfenen die lexikalischen (oder morphologischen) Vorgaben opportunistisch rein formell einhalten bzw. nachahmen, um etwaige Konsequenzen zu vermeiden (vgl. Fairclough 2003: 25 f.; Allan & Burridge 2007: 97), sie jedoch kontextuell in ihre unveränderten, perspektivischen, pragmatischen Sinn-Zusammenhänge einbetten. Interessanterweise herrscht in diesem Zusammenhang – im Gegensatz zu anstößigen Wörtern – weitgehend Einigkeit darüber, dass das „gedankenlose Nachplappern“ (Schlosser 2000: 293) letztlich arbiträrer Wortformen eben keinen Einfluss auf die eigene Weltsicht oder die der Rezipierenden hat. Vielmehr können durch derartige „mechanical substitutions“ (McConnell-Ginet 2020: 233) die vorgegebenen Zeichen auf Dauer nicht nur ihre Ausdrucksfunktion verlieren, mit der sie symptomatisch eine bestimmte politische Haltung ausweisen (vgl. Stefanowitsch 2019), sondern auch ihre spezifische Darstellungsfunktion, mit der sie auf eine bestimmte Konzeptualisierung des Referenzobjektes verweisen sollen. Welche sprachlichen Phänomene derartigen Prozessen zugrunde liegen und wieso mit einer bestimmten Bezeichnung nicht einfach eine bestimmte „entsprechende“ Bedeutung im Diskurs durchgesetzt werden kann, soll Gegenstand des folgenden Kapitels sein.
 
                   
                 
                
                  3.2.2 Bedeutungskonkurrenz und Bedeutungsfixierung
 
                  Während Bezeichnungskonkurrenzen onomasiologische Wettkämpfe um die Durchsetzung der eigenen perspektivischen Bezeichnung darstellen, beziehen sich bei Bedeutungskonkurrenzen die konfligierenden politischen Gruppierungen auf dieselbe Bezeichnung und konkurrieren semasiologisch um die Durchsetzung ihrer je perspektivischen Konzeptualisierung des Ausdrucks. Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, inwiefern die allzu weite Verbreitung einer (vormals) perspektivischen Bezeichnung deren symptomatische Ausdrucksfunktion als politisches Unterscheidungszeichen destabilisieren kann (s. 3.2.1.3). Aus der Möglichkeit der Bedeutungskonkurrenz ergibt sich (in Verbindung mit den Ausführungen zur Kontingenz der Wortbedeutung in Kapitel 2) ein ähnliches Bild für die spezifische Darstellungsfunktion bzw. das durchzusetzende Signifikat einer perspektivischen Bezeichnung. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Bezeichnungskonkurrenz nicht mehr abseits übergeordneter Kontrollinstanzen unter freien Sprachteilnehmern ausgefochten werden kann (s. 3.2.1.4), sondern der Wortstreit zugunsten einer absoluten, kontextunabhängigen Bezeichnungsfixierung beendet wird (s. 3.2.1.5). Im folgenden Kapitel soll daher zunächst auf die Funktionsweise von Bezeichnungs- und Referenzfixierungsversuchen eingegangen werden (s. 3.2.2.1), bevor von dieser die Gebrauchsbedingtheit der Bedeutung dergestalt fixierter Bezeichnungen abgeleitet wird (s. 3.2.2.2). Diese wiederum führt zu Bedeutungskonkurrenzen um etablierte Wörter (s. 3.2.2.3), die noch weniger linear steuerbar sind als Bezeichnungskonkurrenzen, da sie immer durch bereits vorgängige, flottierende Sinnzusammenhänge bedingt sind (s. 3.2.2.4).
 
                  
                    3.2.2.1 Bezeichnungsfixierung vs. Referenzfixierung
 
                    Wie an verschiedenen anderen Stellen der Arbeit muss auch in Bezug auf Fixierungsversuche einzelner Wörter unterschieden werden zwischen der allgemeinen, kontextunabhängigen Benutzung eines Wortes einerseits und der konkreten, kontextbedingten Referenz auf einen bestimmten Sachverhalt mithilfe eines Wortes andererseits. Wimmer (1979: 9) definiert das Referieren als einen „Sprechakt, in dem ein Sprecher mit Hilfe eines sprachlichen Ausdrucks oder mehrerer sprachlicher Ausdrücke auf einen bestimmten Gegenstand Bezug nimmt“. Dabei kann der Sprechakt des Referierens nur teilweise im Sinne von Austins (1962) Sprechakttheorie verstanden werden; vor allem aber sind mit demselben Referenzakt unterschiedliche illokutionäre Akte möglich (vgl. Wimmer 1979: 11). Mit demselben Wort wiederum sind unterschiedliche Referenzakte möglich, weshalb der Versuch, ein bestimmtes Wort im Sprachgebrauch durchzusetzen oder von diesem auszuschließen, noch keinerlei Kontrolle der im Sprachgebrauch denkbaren Referenzakte darstellt – geschweige denn der möglichen illokutionären Akte:
 
                     
                      Es wird oft so getan, als sichere das sprachliche Zeichen schon von sich aus bei jeder seiner möglichen Verwendungen einen Bezug auf bestimmte Gegenstände und als sei das Gelingen eines Referenzaktes nicht primär von den sprachlichen Handlungen der Sprecher abhängig […]. Dagegen dürfte feststehen, daß das Referieren in keinem Fall als situationsunabhängig angenommen werden kann, wenn man davon ausgeht, daß die Sprecher referieren, indem sie Sprechakte vollziehen. (Wimmer 1979: 12)
 
                    
 
                    Dieser in der linguistischen Pragmatik geteilte Konsens, wird zuweilen „dadurch verwässert, daß traditionell-strukturalistische Annahmen über die Bezeichnungsfunktion bestimmter Wörter und formallogische Annahmen relativ unbesehen übernommen werden“ (Wimmer 1979: 13), was ein Ignorieren entscheidender poststrukturalistischer sowie strukturalistischer Erkenntnisse darstellt (s. 2.1.2, 2.1.3). Außer Frage muss jedoch stehen, dass es nicht der Ausdruck selbst ist, der kontextunabhängig auf einen bestimmten Gegenstand oder ein bestimmtes Konzept referieren würde, sondern sprechende sowie hörende Subjekte vollziehen diese gedanklichen Bezüge in konkreten Kommunikationssituationen (vgl. Linsky 1967: 116; Wimmer 1979: 13 f.). Daraus folgt nach Wimmer (1979: 15), dass es nicht möglich ist, „die Regeln, nach denen Sprecher in der Kommunikation ihre Gegenstände bestimmen, in einfacher Form als Bedeutungsmerkmale einzelner Ausdrücke anzugeben“. Auch wenn Konkurrenzen konfligierender Bezeichnungen immer auf die Bedeutungsebene abzielen (s. 3.2.1): Mit einer Bezeichnungsfixierung geht noch keine Referenzfixierung einher; und da die konventionalisierte Bedeutung eines Wortes von ebensolchen Referenzakten abhängt (s. 3.2.2.2), geht mit einer Bezeichnungsfixierung auch keine Bedeutungsfixierung, sondern vielmehr eine Bedeutungskonkurrenz einher (s. 3.2.2.3).
 
                    Bevor näher auf die Gebrauchsbedingtheit von Wortbedeutungen eingegangen wird, lohnt sich – auch im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand (s. Teile III und IV) – ein genauer Blick auf ein besonders etabliertes Phänomen der sprachlichen Fixierung (von Bezeichnungen, Referenzen und Bedeutungen): die Gesetzesbestimmtheit in der Rechtssprache. Juristen vollziehen in Gesetzestexten lokale Referenzfixierungsversuche, indem sie sich bemühen, „einen Terminus (in konkreter Rechtsarbeit) im gesetzestextbasierten Referenzakt auf einen Sachverhalt eines konkreten Falles der Lebenswelt unter Berücksichtigung möglicher Tatbestandsmerkmale aktuell anzuwenden und damit anzupassen“ (Felder 2003: 58 f.). In diesem Zusammenhang spricht Felder (z. B. 2018a: 280) auch von Sachverhaltsfixierungsversuchen. Wenn hingegen nicht onomasiologisch ein außersprachlicher Sachverhalt sprachlich zu fassen versucht wird, sondern semasiologisch ein Wort auf einen Sachverhalt angewandt und dafür ggf. auch metasprachlich genauer bestimmt wird, spricht Felder (z. B. 2018a: 280) von Bedeutungsfixierungsversuchen. Wenn dies gelingen soll, so wiederum nur in Abhängigkeit vom gegebenen Kontext sowie von den aktiven Verstehensleistungen der Rezipierenden (vgl. Busse 1994). Auch im Recht kann also die sprachliche Bestimmung eines Sachverhalts nur den produzierenden (sowie rezipierenden) Subjekten zugeordnet werden und nicht bestimmten sprachlichen Ausdrücken. Hieraus ergibt sich auch für die Rechtslinguistik eine Sprachauffassung, die „das Recht von der Performativität her denkt und sich der Idee der Repräsentativität von Zeichen gegenüber skeptisch zeigt – oder gar die Idee verwirft, Bedeutung und Verknüpfungen seien dem Text inhärent“ (Felder 2017: 58). „Damit wird jede mechanistische Auffassung von Sprache – also ein 1:1-Verhältnis zwischen Gesagtem und Gemeintem, zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite – relativiert, und das in der Fachsprachenrezeption vorherrschende Eindeutigkeitsparadigma als zu idealistisch enttarnt“ (Felder 2003: 59). Für das Recht hat diese linguistische Erkenntnis (vgl. auch 2.1) insofern eine besondere Relevanz, als auch der Rechtsdiskurs sich der „unendlichen Semiose“ (Felder 2012b: 147) von Zeichen und ihrer Bedeutung nicht verwehren kann; er muss auf verschiedene Phänomene des Bedeutungswandels dynamisch reagieren, da sie bei einer zu großen Statik den ebenfalls dynamischen gesellschaftlichen Auffassungen und so konventionalisierten Bedeutungen nicht mehr entsprechen würde. „In der Bedeutungsanpassung zeigt sich, wie Werte-affin der Rechtsstaat sein will oder ist“ (Felder 2018a: 290). Dabei kann nicht nur eine Änderung der juristischen Referenzfixierungen modifizierend auf die kontextabstrahierte Bedeutung eines Ausdrucks wirken (vgl. Felder 2003: 59), sondern auch außerjuristische Wortverwendungen, die je unterschiedliche Referenzakte darstellen und so zu einer emergenten Konventionalisierung der Wortbedeutung beitragen können. Felder (2017: 47) spricht daher auch „von einer außerrechtlichen Bedeutungskonstituierung und einer innerrechtlichen Bedeutungsfixierung“.
 
                   
                  
                    3.2.2.2 Gebrauchsbedingtheit der Bedeutung etablierter Wörter
 
                    Die genannten Phänomene der Bedeutungskonstitution und Bedeutungsänderung, die eine kontextunabhängige Referenzfixierung erschweren, vollziehen sich im Sprachgebrauch. So muss immer damit gerechnet werden, dass Wörter – gerade in politischen, auf Agonalität ausgerichteten Diskursen – einen „schwankenden Gebrauch haben“ (Lübbe 1975: 107), der die kontingente, flüchtige Wortbedeutung bestimmt. Demnach ist das probate Ziel in politischen Diskursen nicht nur, einen bestimmten Ausdruck zu etablieren, sondern auch dessen Gebrauch zu beeinflussen, um ihn „vor seiner Entstellung durch konkurrierende Verwendungsweisen zu schützen“ (Kopperschmidt 1991: 74). Wie schwierig dieses Unterfangen ist, soll in den folgenden Abschnitten gezeigt werden. Zunächst sollen die Möglichkeiten untersucht werden, wie sich ein konkurrierender Gebrauch desselben Wortes, der letztlich zur Konventionalisierung der Bedeutung führt, darstellen kann.
 
                     
                      	 
                        1. Erstens können etwa Fahnenwörter vom politischen Gegner als Stigmawörter gebraucht werden. Setzt sich die Perspektive des Gegners politisch durch, so konventionalisiert sich auch die negative Konnotation des (ehemaligen) Fahnenwortes. Hermanns (1982: 95) nennt hierfür als klassische Beispiele die Ausdrücke Kommunismus und Sozialismus, die von Fahnenwörtern bzw. Programmbegriffen (vgl. Klein 2017: 775) in weiten Kreisen zu Stigmawörtern geworden sind. Bettag et al. (2023) zeichnen nach, inwiefern auch das Modewort woke den Weg von einer positiven Selbstzuschreibung (zunächst im African American English) zu einer abwertenden Fremdzuschreibung für eine unbestimmte Vielfalt politischer und kultureller Standpunkte zurückgelegt hat.

 
                      	 
                        2. Umgekehrt können auch Stigmawörter ungeachtet der vielleicht vorherrschenden negativen Konnotation im Sinne eines Fahnenwortes gebraucht und dadurch positiv aufgeladen werden (vgl. Hermanns 1982: 95). Selbst Beleidigungswörter können als positive Selbstzuschreibung verwendet und so reklamiert werden (vgl. Popa-Wyatt 2020: 160). Bekannte Beispiele für Bedeutungs- bzw. Konnotationswandel, die aus einer solchen Re-Appropriation im Deutschen entstanden sind, sind die Wörter schwul und lesbisch, die ab den 1960er-Jahren entgegen des teils abwertenden Gebrauchs zunehmend als Selbstzuschreibung verwendet wurden und nun als etablierteste Bezeichnungen für gleichgeschlechtlich liebende Menschen gelten.82 Ein solches Aufhalten der euphemistischen Tretmühle kann auch dazu beitragen, das dahinterstehende Konzept zu enttabuisieren, setzt die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen jedoch gleichsam voraus.

 
                      	 
                        3. Nicht nur die politische Opposition kann die durchzusetzenden Ausdrücke durch abweichenden Gebrauch neu semantisieren; auch innerhalb politischer Gruppierungen lässt sich zuweilen ein schwankender Wortgebrauch feststellen. So führt Januschek (2005: 174) als Beispiel den Gebrauch von Einwanderung und Zuwanderung innerhalb der Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Obwohl sie diese Ausdrücke definitorisch abgrenzen, verwenden Grüne-Politiker selbst diese nicht nach inhaltlichen Abhängigkeiten, sondern nach situativen. So verwendet z. B. Beck im Geschriebenen ausschließlich Zuwanderung. Wenn politische Akteure ihre Wörter selbst nicht in dem Sinne verwenden, den sie mit ihnen durchsetzen wollen, so kann sich letzterer auch nicht als Bedeutung des Wortes konventionalisieren.

 
                      	 
                        4. Neben der gezielten abweichenden Verwendung durch politische Antagonisten können auch nicht politisch motivierte Verwendungsweisen die Bedeutung eines durchzusetzenden Wortes verwässern. In 3.2.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass gerade institutionell verpflichtende Sprachleitfäden (sowie moralisch motivierte Sprachvorschriften; s. 3.3) Sprechende dazu verleiten, die propagierten Formen unhinterfragt und mechanisch zu übernehmen. Welche Bedeutung die durchzusetzenden Ausdrücke über einen solchen imitierenden Gebrauch erhalten, hängt wiederum davon ab, welche Perspektiven und Einstellungen in der jeweiligen Sprachgemeinschaft zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschen (s. 3.2.2.4). Ähnliche Phänomene sind im Zusammenhang mit Fachsprachen wohlbekannt, wo beklagt wird, dass definitorisch gefasste Fachtermini wie Struktur, Prokrastination oder Diskurs durch allgemeinsprachlichen Gebrauch in ihrer Bedeutung generalisieren und zu Plastikwörtern werden (vgl. Pörksen 1988), was auch als Inflation des Zeichenwertes verstanden werden kann (s. 4.1, 4.3).

 
                      	 
                        5. Zuletzt können etablierte und insbesondere moralisch aufgeladene (sprachliche sowie nicht-sprachliche) Zeichen gerade aus Machtpositionen heraus angeeignet werden und helfen, diese zu konsolidieren. Lösen sich politische Bezeichnungskonkurrenzen im sozialen, moralischen Druck zum Gebrauch einer Bezeichnung auf, so wird letztere zum Euphemismus. Menschen in Machtpositionen sind stets geneigt, den probaten Euphemismus zu gebrauchen, um möglichst keine potenziellen Zielgruppen (ob als Wahlstimmen oder als Absatzmarkt) zu verschrecken (vgl. Hoggart 1985: 176; s. auch 4.3). Durch den Gebrauch aus Machtpositionen heraus konventionalisiert sich eine entsprechende hegemoniale Perspektive als (Teil-)Bedeutung des etablierten Ausdrucks. „Existing hierarchical relations and formal institutions usually help authorize meanings that serve establishment interests. [ … T]he tilt is toward preserving existing power“ (McConnell-Ginet 2020: 244). Derartige Phänomene der sprachlichen Kooptation bzw. Rekuperation sollen in Kapitel 4.2.2.5 näher beleuchtet werden.

 
                    
 
                    Um eine bestimmte Bezeichnung auch mit einer bestimmten Bedeutung im Diskurs durchzusetzen, müssen derartige Gefahren des abweichenden Wortgebrauchs umgangen werden. McConnell-Ginet schlägt hierzu vor, die Verwendung des durchzusetzenden Ausdrucks gerade nicht weitläufig zu propagieren, sondern die Community of Practice bewusst einzuschränken: „Stipulating that a particular form has a particular meaning can work [only] if a community can be recruited that will use the form with that meaning, develop a conventional linguistic practice supporting that meaning“ (McConnell-Ginet 2020: 243). Wird der Ausdruck hingegen von verschiedenen Akteursgruppen in verschiedenen Bedeutungen verwendet, konkurrieren diese um die Durchsetzung respektive Verhinderung der beschriebenen Phänomene der Bedeutungskonstitution. So konstituiert sich um den entsprechenden Ausdruck eine Bedeutungskonkurrenz.
 
                   
                  
                    3.2.2.3 Bedeutungskonkurrenzen um etablierte Wörter
 
                    Da der Gebrauch eines Wortes dessen Bedeutung bestimmt, werden konkurrierende Akteure in politischen Diskursen dasselbe Wort auch in einer konkurrierenden Bedeutung gebrauchen. Die so entstehende Bedeutungskonkurrenz lässt sich analog zu Fritz Hermanns‘ (1982: 95) ideologischer Polysemie verstehen als „klar abgrenzbare, ideologisch motivierte Alternativbedeutungen“ (Klein 2017: 777) desselben Wortes.83 Wenn Akteure (wie in 3.2.2.2 illustriert) durch den Gebrauch eines Ausdrucks als Fahnen- respektive Stigmawort um dessen Auf- oder Abwertung konkurrieren, so spricht Klein (2017: 782) auch von deontischer Bedeutungskonkurrenz. Allgemein sind solche „gruppenspezifischen Differenzen“ (Klein 2017: 777) in Bezug auf die Deutung und Bedeutung eines Wortes vor allem dann von politolinguistischem Interesse, wenn Akteure in „Streit- und Auseinandersetzungsdiskursen“ (ebd.: 778) versuchen, entweder Begriffe performativ durch ihren Gebrauch in ihrem jeweiligen Sinne zu besetzen (ebd.) oder aber in metadiskursiver Sprachkritik „den je eigenen Gebrauch des politischen Vokabulars als Selbstexplikation seines wahren, richtigen, eigentlichen, wesenhaften usw. Richtungssinns zu empfehlen“ (Kopperschmidt 1991: 74; vgl. Hermanns 1982: 95). Hierbei droht wiederum die Gefahr, in naiv-realistische, abbildtheoretische Vorstellungen über den Zusammenhang von Form und Bedeutung zu rutschen (vgl. Kopperschmidt 1991: 78; Klein 2017: 773; s. auch 2.1.1, 2.1.3).
 
                    Das Ziel derartiger Versuche des performativen oder expliziten, metasprachlichen Besetzens ist in erster Linie „die Gruppe der ideologisch polysemen Wörter“ (Hermanns 1982: 95), die durch ihre Abstraktheit und semantische Offenheit von unterschiedlichen politischen Akteuren unterschiedlich konkretisiert werden können (vgl. Klein 2017: 778). In augenfälliger Weise trifft dies auf Hochwertwörter wie Freiheit oder Gerechtigkeit zu; ihre Denotation ist nicht klar umrissen, sodass mit ihnen auf unterschiedlichste – teils sogar konträre – Konzepte und Sachverhalte referiert werden kann, doch ihre konventionalisierte Konnotation umfasst eine unstrittige, intersubjektiv geteilte positive Wertung. Als jüngere Vertreter der Gruppe der Hochwertwörter kämen Ausdrücke wie Nachhaltigkeit, Diversity/Diversität oder Awareness/Achtsamkeit in Frage. Die Strategie beim Besetzen solcher Hochwertwörter ist, diese derart mit der eigenen Position zu verbinden, dass die positive Konnotation der ersteren sich auf letztere übertrage (vgl. Klein 2017: 774). Entsprechend kann es geschehen, dass opponierende politische Gruppierungen dasselbe Hochwertwort als Fahnenwort zu besetzen versuchen, „was wiederum dazu führt, daß man sich gegenseitig vorwirft, „unter falscher Flagge“ zu segeln“ (Hermanns 1982: 95). Die Funktionsweise bei solchen Bedeutungskonkurrenzen um Hochwertwörter ist gewissermaßen eine umgekehrte im Vergleich zur deontischen Bedeutungskonkurrenz: Während bei letzterer die Denotation unberührt bleibt, jedoch die konnotative Wertung sich unterscheidet, wird bei Bedeutungskonkurrenzen um Hochwertwörter gerade die positive Konnotation aufrechterhalten, die Denotation jedoch dem eigenen politischen Konzept entsprechend umgedeutet (vgl. Klein 2017: 781). Durch allzu vielseitigen Gebrauch können Hochwertwörter entsprechend zu Leerformeln (vgl. Januschek 2005: 163) bzw. Plastikwörtern (vgl. Pörksen 1988) verkommen, die abseits ihrer nunmehr ebenfalls fragilen positiven Konnotation keinerlei kontextabstrahierte Bedeutung mehr erkennen lassen (vgl. 4.1, 4.3). Für die hier untersuchte Fragestellung nach dem kulturell progressiven Potenzial einzelner Wörter bedeutet dies, dass Ausdrücke gerade dann, wenn sie durch soziale und moralische Aufwertung den Status von Hochwertwörtern erreichen, mit höherer Wahrscheinlichkeit von unterschiedlichen Perspektiven in verschiedenster Bedeutung gebraucht werden und somit an Potenzial einbüßen, ein bestimmtes Konzept im Diskurs zu etablieren (s. 3.3).
 
                   
                  
                    3.2.2.4 Vorgängigkeit der Sinnzusammenhänge bei der Bedeutungskonstitution
 
                    Aus den vorgestellten Dynamiken und Kontingenzen lässt sich folgern, dass Wortbedeutungen nicht volitiv, gleichsam mechanisch fixiert oder geändert werden können (vgl. Januschek 2005: 161). „Politische Begriffe lassen sich m.a.W. nicht besetzen wie anno 1939 der Gleiwitzer Sender“ (Kopperschmidt 1991: 82). Vielmehr führen bewusste Bemühungen, Wortbedeutungen gezielt festzulegen oder zu verändern nach Januschek (2005: 163) immer zu unabsehbaren und unerwünschten Nebenwirkungen.84 Das Phänomen der Bedeutungskonkurrenz sowie die daraus hervorgehende Fixierung oder Veränderung von Wortbedeutungen ist somit „nicht zu begreifen als ein institutioneller Diskussionsprozess über Wortbedeutungen, an dessen Ende eine alle Teilnehmenden bindende Mehrheitsentscheidung steht“ (Januschek 2005: 164). Stattdessen stellt Bedeutungswandel ein Phänomen dritter Art dar, das zwar das Ergebnis menschlichen Verhaltens aber dennoch nicht willkürlich steuerbar ist – zu vergleichen mit der unsichtbaren Hand des freien Marktes (vgl. Keller 2014; s. 3.1).
 
                     
                      Sprachstrategen beabsichtigen, die ‚unsichtbare Hand‘ […] in ihrem Sinne zu führen. Der Erfolg ist allerdings weniger von den Steuerungsbemühungen abhängig als davon, inwieweit in Medien und Gesellschaft Voraussetzungen und Bereitschaft existieren, die jeweilige Kreation oder Variante zu übernehmen […]. (Klein 2017: 774)
 
                    
 
                    Sprache hat insofern letztlich unüberwindbare anarchische Dynamiken (vgl. Felder 2022a: 206), da sich in ihr an keinem Punkt die Macht bündeln kann, die (auf intersubjektiver Konventionalisierung beruhende) Bedeutung eines Wortes entgegen der unkontrollierbaren Gebrauchsweise desselben willkürlich festzulegen. Vielmehr involvierten tatsächliche Sprachwandelprozesse, auch dann, wenn sie politisch forciert wurden, „immer auch viele andere Leute, die diesen Sprachgebrauch überhaupt erst einmal verstanden und dann auch noch bereit waren, sich ihm anzuschließen“ (Januschek 2005: 162).
 
                    Worte lassen sich also nicht gezielt in einer bestimmten Bedeutung mechanisch durchsetzen, weil letztere von der Art und Weise des kollektiven Wortgebrauchs abhängig ist und dieser wiederum von den Einstellungen, Haltungen und Weltsichten, die im Zeitraum des Fixierungsversuches in der Sprachgemeinschaft bereits etabliert sind (vgl. Wengeler 2005: 190 f.; Klein 2017: 780; Kuhn 1991). Mit Felder (2003: 59) wird in diesem Zusammenhang vor allem von „Konzeptualisierungs-Konkurrenz“ gesprochen (vgl. hierzu eingangs 3.2 und zusammenfassend nochmals 10.3). Koselleck (1979: 332 f.) weist auf genau diesen Umstand hin, wenn er im Zusammenhang mit der Wortverwendung in politischen Diskursen sowie deren Wandel von einer Dialektik zwischen Indikator- und Faktor-Rolle spricht. Demnach bewirkt die Etablierung eines bestimmten Wortes in einer bestimmten Bedeutung nicht nur gesellschaftliche Veränderungen (Faktor), sie setzt diese zugleich notwendig voraus und stellt somit erst ein Symptom kollektiver Einstellungen dar (Indikator). Nach Kopperschmidt ist diese Dialektik des politischen Wortstreits
 
                     
                      in der konservativen Sprachkritik weitgehend undialektisch aufgelöst worden zugunsten der Verabsolutierung seiner „Faktor“- Rolle. […] Maiers Frage „Können Begriffe die Gesellschaft verändern?“ ist immer als rhetorische Frage verstanden worden, und dieses Verständnis hat die Frage nach den in den veränderten Begriffen sich „indikatorisch“ zur Geltung bringenden veränderten Bewußtseinslagen, mit der Subjekte auf eine sich verändernde Gesellschaft reagieren, erst gar nicht aufkommen lassen […]. (Kopperschmidt 1991: 81)
 
                    
 
                    Ganz in diesem Sinne betont auch Habermas die Wichtigkeit der Indikator-Rolle sowie die Kontingenz der Faktor-Rolle politisch brisanter Begriffe, wenn er schreibt:
 
                     
                      Ich habe nie verstanden, wie man im Ernst glauben kann, daß sich politisch-theoretische Grundbegriffe langfristig anders als dadurch verändern, daß sie komplexe Argumentationen aufsaugen, daß sich in ihnen Innovationen und Lernprozesse niederschlagen. Der objektive Geist läßt sich schwerlich über sprachpolitische Werbeagenturen auf links oder rechts trimmen, noch weniger durch ideologische Gutachtergremien oder Zensurinstanzen ausrichten. (Habermas 1979: 21)85
 
                    
 
                    Auf der anderen Seite erfährt jedoch gerade auch Kosellecks Indikator-Rolle in der Diskurslinguistik Kritik, insofern mit dem Gedanken, dass einzelne Wörter gesellschaftliche Veränderungen außerhalb ihrer selbst indizieren, „die Bezeichnungs- bzw. Repräsentationsfunktion von Begriffen zu Lasten ihrer wirklichkeitskonstitutiven Rolle überbetont“ werde (Niehr 2014: 28). Wie jedoch nicht zuletzt durch das Habermas-Zitat deutlich werden sollte, folgt aus der Tatsache, dass Begriffe auf gesellschaftliche Verhältnisse außerhalb ihrer selbst verweisen, nicht, dass „die Indikator-Funktion von Begriffen für eine als außersprachlich aufgefasste Wirklichkeit“ (Wengeler 2003: 14) allein angenommen werden könnte. Vielmehr scheint es am plausibelsten und gar mit einem radikalen Konstruktivismus vereinbar, dass die Referenten von Indikator-Begriffen zwar sprachlich konstruiert sein können (z. B. als „komplexe Argumentationen“, s. o. Habermas 1979: 21), jedoch gerade nicht durch denselben Signifikanten, mit dem auf sie verwiesen wird (s. 2.1.3).
 
                    Auch in der Critical Discourse Analysis, die gerade die Faktor-Rolle politischen Wortgebrauchs fokussiert, warnt z. B. Fairclough in vergleichbarer Manier: „[O]ne has to be cautious about how one understands social (discursive) constructionism. First, the dialectical internalization also works ‘the other way round’, which amounts to saying that discourses do not come out of nowhere“ (Fairclough 2003: 23). Ob sich eine bestimmte Bedeutung eines Wortes sowie eine bestimmte Deutung eines Referenzobjektes im Diskurs durchsetzt, hängt also davon ab, ob „sich in ihnen und mit ihnen die konkrete Wirklichkeitserfahrung gesellschaftlich lebender Subjekte auf den Begriff bringen und kommunikativ mitteilen läßt“ (Kopperschmidt 1991: 77) – auch dann, wenn diese gesellschaftlichen Erfahrungen selbst als von der Sprache abhängig verstanden werden. Auch für die in 3.2.2.3 beschriebenen deontischen Umwertungen bedarf es „günstiger Bedingungen“ (Klein 2017: 783) jenseits des Wortes und selbst jenseits seines sprachlichen Kotextes; so wurde z. B. der Ausdrucks Sozialismus erst abgewertet, „als der ‚real existierende Sozialismus‘ in der DDR immer mehr als abschreckend und prototypisch für Sozialismus empfunden wurde“ (ebd.). Somit bestätigt sich auch für politische Diskurse im Speziellen, was in Kapitel 2.1.2 für die Sprache im Allgemeinen festgehalten wurde: „Indem ich etwas bezeichne unterstelle ich, dass der Sinn bereits erfasst worden ist, dass er vorhanden ist“ (Deleuze 1993/1969: 48). Vor diesem Hintergrund kann – und sei es nur als polemisches Gegengewicht – erwogen werden, ob nicht vielmehr der Indikator-Rolle der lexikalischen Ebene der Vorzug gegeben werden sollte.
 
                   
                  
                    3.2.2.5 Zwischenfazit: Bezeichnungsfixierung verhindert Bedeutungsfixierung
 
                    Für das Verhältnis zwischen moralischen und politischen Aspekten sowie Effekten einzelner Wörter lässt sich insgesamt resümieren: Begriffe lassen sich umso weniger besetzen oder in einer bestimmten Bedeutung fixieren, je eher sie als moralische Sprachgebote wahrgenommen und entsprechend weitläufig gebraucht werden. Vielmehr muss ein Ausdruck, wenn er in seiner Bedeutung nicht neu konventionalisiert werden soll, möglichst nur von der eigenen politischen Gruppe mit geteilter Haltung gebraucht werden (s. o. McConnell-Ginet in 3.2.2.2). Dies gelingt bspw. durch Verstöße gegen Prinzipien der Sprachökonomie, die den Ausdruck vor einer unbedachten Imitation bewahren können (s. 4.3.4). Ein Wort mit fixierter Bedeutung in den Diskurs einzubringen, misslingt jedoch paradoxerweise in dem Maße, in dem das Wort in einer Sprachgemeinschaft moralisch geboten bzw. mit Prestige aufgeladen wird, wie im folgenden Kapitel dargelegt werden soll.
 
                   
                 
               
              
                3.3 Synopse: Vom Politischen zum Moralischen
 
                Im folgenden Kapitel soll die komplexe Vermengung der zuvor vorgestellten moralischen (s. 3.1) und politischen (s. 3.2) Dimensionen umstrittener Wörter untersucht werden. Hierbei wird angeknüpft an die demokratischen Effekte einer diskursiv sich abtragenden Agonalität, wie sie in 3.2.1.4 vorgestellt wurden. Die zu behandelnden Fragen sind hierbei, wie moralische und affektive Phänomene in die Dimension des Politischen hineinwirken und welche potenziellen gesellschaftlichen sowie sprachlichen Folgen aus einer solchen Vermengung der beiden Dimensionen abgeleitet werden können. Den Ausgangspunkt der Überlegung stellt hierbei die Moralisierung politischen Dissenses dar (s. 3.3.1). Diese verstärkt eine Tendenz einerseits zu einer Polarisierung zwischen den konfligierenden Akteuren (s. 3.3.2) und andererseits zu einer sprachlichen Normierung innerhalb der Akteursgruppen (s. 3.3.3). Neben dieser horizontalen Dimension der der äußeren Abgrenzung sowie der inneren Vereinheitlichung findet sich auch eine vertikale Dimension, entlang derer innerhalb der so umgrenzten Gruppen sprachliche Normentreue mit Prestige und Normabweichung entsprechend mit Stigma versehen wird. Hieraus ergeben sich wiederum Anreizstrukturen für die Vermeidung moralisch abgewerteter Sprachzeichen sowie für die Verwendung bzw. das Zur-Schau-Stellen moralisch aufgewerteter Sprachzeichen (s. 3.3.4). Diese Anreizstrukturen erhöhen letztlich die Wahrscheinlichkeit mechanischer lexikalischer Substitution ohne eine Änderung der kontextuellen Gebrauchsweisen (s. 3.2.1.5 und 3.2.2); und derartige Substitutionen bzw. Imitationen können wiederum die verschiedenen quasi-ökonomischen Dynamiken von Prestige und Bedeutung in Gang setzen, die in Kapitel 4 beschrieben werden sollen.
 
                
                  3.3.1 Moralisierung politischen Dissenses
 
                  Im Folgenden soll die Vermengung der politischen und der moralischen Aspekte eines (Wort-)Streits als Moralisierung zu fassen versucht werden. Auch wenn der Terminus Moralisierung qua Suffix eine Richtung hin zur Dimension des Moralischen insinuiert, sollen in diesem Zusammenhang auch die im Politischen bereits angelegte Affektivität und Moralität der Positionierungen berücksichtigt werden (s. Mouffe 2014 in 3.2.1) sowie die umgekehrte Möglichkeit der Politisierung sozialer, moralischer Normen wie Tabus und Euphemismen (vgl. Allan & Burridge 2007: 110). Eine erste Annäherung an den Begriff der Moralisierung liefert die Definition von Felder & Müller (2022: 242): „Moralisierungspraktiken liegen vor, wenn bestimmte Themenaspekte – aus Sicht des Sprechers – auf Grund der Gültigkeit bestimmter Werte nicht weiter diskutiert werden sollen“. Als besonders entscheidend für die vorliegenden Fragestellungen wird sich in diesem Moralisierungsverständnis das Moment der Letztbegründung erweisen:
 
                   
                    Vor diesem theoretischen Hintergrund verstehen wir unter ‚Moralisierung‘ zunächst die Einschreibung von moralischen Kategorien und Bewertungen in Debatten und den daraus erwachsenden diskursstrategischen Verweis auf eine Form der Unhintergehbarkeit (Letztbegründung) eines Sachverhalts, der seine tatsächliche oder vermeintliche Gültigkeit dadurch erhält, dass er als moralischer Wert keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung bedarf. Mit der Diskursivierung bestimmter moralischer Werte – also dadurch, dass Werte mobilisiert werden – geht der (implikatierte) Anspruch einher, dass diese Werte unstrittiger Bestandteil eines öffentlichen Reflexions- und Argumentationsprozesses sind bzw. werden sollen. Er soll quasi der diskursiven Aushandlung enthoben, um nicht zu sagen als universal gültig transzendiert werden. (Felder & Müller 2022: 246)
 
                  
 
                  Auch Knobloch (2020: 126) fokussiert dieselbe diskursive Funktion der Letztbegründung, wenn er schreibt, „dass Moralisierung derzeit eine zentrale Strategie im öffentlichen Kampf um Deutungshoheit und Zustimmung ist“. In diesem Aspekt der Unhintergehbarkeit deutet sich bereits die zentrale These an, dass eine zunehmende Moralisierung politischer Diskurse (und auch eine zunehmende moralische Bewertung von Wörtern mit potenzieller politischer Ausdrucksfunktion) die in 3.2.1.4 beschriebenen demokratischen Effekte politischen Wortstreits gefährden kann (s. u.). Aus zwei Gründen scheint für das Phänomen der Moralisierung die lexikalische Ebene, die ja im Zentrum des Erkenntnisinteresses der vorliegenden Arbeit steht, besonders relevant: Einerseits drückt sich Moralisierung auf der sprachlichen Oberfläche oftmals durch „Delimitationswörter“ (Felder & Müller 2022: 250) bzw. „Kontaminationsbegriffe“ (Knobloch 2020: 131) aus. „Das sind solche Wörter, die die Grenze des moralischen Fundaments der Gemeinschaft von außen markieren. Der moralische Konsens verlangt also eine Ablehnung, Überwindung, Bekämpfung der entsprechenden Konzepte und Sachverhalte“ (Felder & Müller 2022: 250). Andererseits sind es oftmals affektiv-moralisch abgelehnte Tabuwörter, deren Gebrauch (oder auch nur Erwähnung) die Überwölbung politisch-sachlicher Diskurse durch moralische Aspekte zu initiieren scheint.86 Damit geht in der Regel eine Verschiebung von der politischen nicht nur auf die moralische Ebene einher, sondern auch auf die metasprachliche Ebene, wie sie auch für das Phänomen der Political Correctness im engeren Sinne charakteristisch ist (vgl. Klug 2020: 81 f.): „Wenn jemand ein echtes oder vermeintliches Naziwort benutzt, werden politische Debatten schnell auf linguistisches Terrain gelenkt“ (Heine 2019: 21).
 
                  Im Gegensatz zu Felder & Müller (2022), die sich auf die minimalen Einheiten von Moralisierungen als je individuelle sprachliche Praktik (ebd.: 242), Strategie (ebd.: 246) oder auch „Pragmem“ (ebd.: 247) und somit auf die Mikroebene konzentrieren, soll hier der Fokus auf die Makroebene gerichtet werden, um Moralisierung als überindividuellen, gesamtgesellschaftlichen und nicht volitiv steuer- oder verhinderbaren Prozess greifbar zu machen. Entsprechend können auch die in den folgenden Kapiteln beschriebenen potenziellen Auswirkungen einer solchen Moralisierung nicht durch Entscheidungen bewusst beeinflusst werden, sondern sind in ihrer Kontingenz immer als emergente Phänomene der dritten Art zu verstehen.
 
                  Erkenntnisstiftende Konzeptualisierungen derartiger Prozesse finden sich vor allem in der Politischen Philosophie – etwa bei Mouffe (2014). Nachdem sie zusammen mit Laclau (1991: 31 f.) die „Anerkennung der Vielfalt sozialer Logiken und der Notwendigkeit ihrer Artikulation“ fordert (s. 3.2.1.4), spezifiziert sie diesen Gedanken später im Begriff des Agonismus, der sich dadurch auszeichnet, dass die Konfliktparteien nicht die jeweils „Anderen“ bekämpfen, sondern deren Ideen, ohne dass ersteren das Recht abgesprochen wird, letztere zu vertreten und zu artikulieren. „Anders ausgedrückt: Wichtig ist, dass Konflikte nicht die Form eines »Antagonismus« annehmen (eines Kampfes zwischen Feinden), sondern die eines »Agonismus« (einer Auseinandersetzung zwischen Kontrahenten)“ (Mouffe 2014: 28). Die schwer zu trennenden Dimensionen des Politischen und des Moralischen lassen sich somit anhand dieses Maßstabes zumindest graduell unterscheiden: Wird ein politischer Gegner von der eigenen Position zu überzeugen versucht, sodass der ergebnisoffene Persuasionsversuch auch mit einem Agree to disagree aufgegeben werden kann, oder wird ein moralischer Feind bekämpft und am Äußern seiner (vermeintlich unmoralischen) Position gehindert? Im letzteren Fall wird das politische I disagree ersetzt durch ein affektiv-moralisches I am offended (vgl. Pfaller 2017: 55; Knobloch 2020: 127), das jede kohärente Anschlusskommunikation abseits einer adjazenten Entschuldigung erschwert bis unmöglich macht. Für Mouffe (2014: 41) ist demnach „die strenge Ethik des Unbedingten […] mit dem Feld der Politik, die sich stets mit dem Bedingten befasst, offensichtlich unvereinbar“. Dementsprechend warnt sie vor dem Einzug einer kompromisslosen Moralität in den Raum des Politischen: „Politisches Handeln wird somit zu einem ethischen und quasireligiösen Bemühen“ (Mouffe 2014: 40); indem das Politische „ins moralische Register verlagert“ (Mouffe 2014: 208) wird, wird links und rechts durch Gut und Böse, „politische Auseinandersetzung durch moralische Verurteilung ersetzt“ (ebd.).87 Vor diesem Hintergrund ist auch die zivil-religiöse Komponente von Kulturkämpfen (Culture Wars) zu verstehen, in der bestimmte Werte des Kulturerbes sakralisiert und konsekriert werden und somit der politisch-diskursiven Aushandlung enthoben werden sollen (vgl. Harnisch, Felder & Leypoldt 2020). Auch Knobloch (2020: 137) knüpft an die Gedanken von Mouffe (2014) an, wenn er schreibt: „Demokratische Argumente sollten Gegenrede wenn nicht ermutigen, so doch ermöglichen. Und dazu müssen alle Teilnehmer ihre Standpunkte und Interessen als solche kenntlich machen, anstatt sie hinter Moralfassaden zu verbergen“.
 
                  Über diese normativen Idealvorstellungen der diskursiven Aushandlung von politischem Dissens hinaus muss jedoch hinterfragt werden, in wessen Verantwortung die Moralisierung desselben bzw. die Vermeidung ebendieser überhaupt liegen kann. Schnell ergeben sich hier paradoxe Problematiken aus dem Bereich des Toleranz-Paradoxons (vgl. Popper 1957/1945), etwa wenn Äußerungen in politischen Diskursen selbst als intolerant und somit als nicht tolerierbar wahrgenommen werden. Anstatt einzelnen diskursiv Agierenden die Verantwortung für eine Moralisierung zuzuschreiben, soll hier daher ein „Mut der Hoffnungslosigkeit“ (Žižek 2018) gefordert werden, der es als gänzlich unumgänglich versteht, politische Fragen, die konstitutiv für die eigene soziale Identität (vgl. Mouffe 2014: 24 ff.) sowie entscheidend für das Wohlergehen der betreffenden Gesellschaft sind, (zumindest auch) anhand moralischer Maßstäbe zu messen. „Empathy is an antidote to righteousness, although it’s very difficult to empathize across a moral divide“ (Haidt 2012: 58). Gleichzeitig finden sich etwa mit Knobloch (2020: 134), zahlreiche politische Themen, die in ihren absehbaren Folgen durchaus teleologisch-ethische bzw. „moralisierbare“ Komponenten haben (z. B. „Prekarisierung, Ökonomisierung, Zerstörung von Gemeingütern, Privatisierung von Bildung, Gesundheit, Rente, Wohnen, Grundversorgung“), jedoch keineswegs auf dieselbe Weise oder in dem Maße moralisiert werden, wie dies z. B. bei Themen der sogenannten Identitätspolitik oder der Political Correctness von beiden Seiten getan wird (vgl. hierzu auch Della Porta 2017: 62; Fraser 2017: 83 f.). Diese Tatsache legt bereits den Verdacht nahe, dass die diskursive Moralisierung politischer Themen nicht von den rational antizipierbaren Auswirkungen konkreter Policies abhängt, sondern von anderen sozialen Größen wie etwa Modeerscheinungen politischer „hot-button issues“ (Leypoldt 2021: 254) oder der Dimension des Prestiges (s. 3.3.4).
 
                  Die sozialen Folgen der beschriebenen Tendenzen der Moralisierung politischer Diskurse können nun in unterschiedliche Richtungen wuchern, die z. B. in Volands (2007: 35) Ausführungen zur „Wir-Psychologie“ bereits angedeutet werden:
 
                   
                    Die moralische Gewissheit, besser zu sein als die anderen, ist hier zu nennen; sie kann sich irgendwo zwischen bloß snobistischer Hochnäsigkeit, sozialer Diskriminierung und aggressiver Ablehnung ansiedeln. Hierhin gehören ferner Anreizstrukturen für gruppendienliches Verhalten, das von der Gemeinschaft mit dem sozial wertvollen Gut des Prestige entlohnt wird. Und natürlich zählt eine Affinität für all jene Rituale dazu, die den Gemeinschaftszusammenhalt symbolisch kommunizieren und immer und immer wieder kollektivistisches Denken, Fühlen und Handeln beschwören. (Voland 2007: 35 f.)
 
                  
 
                  In diesen komplexen Zusammenhängen scheint es sinnvoll, bei Culture Wars im Sinne von moralisierten politischen Diskursen (vgl. 5) zu unterscheiden zwischen der Kommunikation innerhalb einer Wir-Gruppe einerseits und der Kommunikation (sowie ggf. deren Mangel) zwischen „konkurrierende[n] moralisierte[n] Wirgruppen und Wiridentitäten“ (Knobloch 2020: 127) andererseits. Haidt (2012: 58) fasst diese beiden Dimensionen moralischen bzw. moralisierten Dissens in der Möglichkeit einer Mehrfachadressierung zusammen:
 
                   
                    our righteous minds so readily shift into combat mode. […] The performance may impress our friends and show allies that we are committed members of the team, but no matter how good our logic, it’s not going to change the minds of our opponents if they are in combat mode too.
 
                  
 
                  In den genannten Zitaten deutet sich bereits an, dass Moralisierung im Verhältnis zwischen politischen Gruppierungen zu Polarisierung führen kann und im Diskurs innerhalb einer Gruppierung zu Normierung, aber auch zu einer Art Vertikalisierung bzw. einer moralischen Anordnung von Zentrum und Peripherie, in der die einzelnen Gruppenmitglieder auch gegeneinander konkurrieren. Beiden Phänomenen soll im Folgenden nachgespürt werden.
 
                 
                
                  3.3.2 Horizontal: Polarisierung zwischen Akteursgruppen
 
                  Die Vermengung der Dimensionen des Politischen und des Moralischen scheint ihren Ursprung nicht nur in der beschriebenen Außerrationalität und Affektivität politischer Haltungen im Allgemeinen zu haben (s. 3.2.1.4), sondern auch in moralischen, ekel-ähnlichen Affekten gegenüber stark divergierenden politischen Haltungen im Allgemeinen; ganz in dem Sinne, wie sie in 3.1 vorgestellt wurden. „In the west, diversity is sacrosanct, but often at odds with our responses to difference and non-conformity. Sometimes, difference is distasteful; it makes us angry, fearful, insecure and vulnerable. What most people want, it seems, is the comfort of the familiar“ (Allan & Burridge 2007: 105). Die zunehmende gegenseitige affektiv-moralische Ablehnung divergierender politischer Gruppierungen, die hier schlicht als Polarisierung bezeichnet wird, ist in Politik- und Sozialwissenschaften bereits auf verschiedene Arten zu fassen versucht worden: etwa als „affective polarization“ (Iyengar et al. 2019: 129), „social polarization“ (Mason 2018: 17), „attitude polarization“ (Haidt 2012: 100) oder auch als „political sectarianism“ (Finkel et al. 2020: 533).88 Mit der religiösen Metapher des sectarianism, also des Sektenwesens oder Sektierertums bezeichnen Finkel et al. (2020) die zunehmende „tendency to adopt a moralized identification with one political group and against another“ (Finkel et al. 2020: 533) bei gleichzeitigem „strong faith in the moral correctness and superiority of one’s sect“ (ebd.). Neben der Betrachtung des politischen Gegners – oder nun Feinds – als essentiell anders- und fremdartig (Othering) und der affektiven Abneigung ihm gegenüber (Aversion) ist die Moralisierung im Sinne einer Betrachtung der Gegenseite als nicht nur politisch ungleich sondern als moralisch ungleichwertig (Moralization) konstitutiv für die Polarisierung in politische Sekten (vgl. Finkel et al. 2020: 533). Eine solche Polarisierung scheint zuweilen geradezu um ihrer selbst willen aufrechterhalten zu werden und empfindlich dafür zu sein, von verschiedensten Faktoren gar verstärkt zu werden. So wurde etwa immer wieder argumentiert, dass eine gemeinsame Bedrohung Polarisierung abbauen könne, indem sie stärkeren Zusammenhalt fordert und weitere Identifikationsmöglichkeiten bietet. Globale Probleme wie die Corona-Pandemie oder die nahende Klima-Katastrophe zeigen jedoch immer wieder, dass bei bestehender Polarisierung auch externe Bedrohungen wiederum nur als Aufhänger für eine gegenseitige Abgrenzung dienen können (vgl. Finkel et al. 2020: 536).
 
                  Auch die mediale Verbreitung politischer Informationen scheint der Polarisierung kaum entgegenwirken zu können. „Several studies have documented the ‚attitude polarization’ effect that happens when you give a single body of information to people with differing partisan leanings“ (Haidt 2012: 100). So rücken bspw. US-amerikanische Conservatives und Liberals in ihrer Meinung weiter auseinander, nachdem sie dieselben Informationen über die Todesstrafe lesen (vgl. Haidt 2012: 100). In der Regel konsumieren die Mitglieder politischer Lager jedoch in dem Maße, in dem sie moralisierende bzw. sektiererische Tendenzen haben, auch ausschließlich passende Nachrichten, die ihre Überzeugungen bestärken (vgl. Finkel et al. 2020: 534). Auch vonseiten der Medien wird dieser Effekt genutzt, indem diese ihre Berichterstattung moralisieren und polarisieren, um somit größere Aufmerksamkeit zu erregen (vgl. Finkel et al. 2020: 534). Was für Polarisierung im Allgemeinen gilt, gilt auch für polarisierte Wortstreite im Speziellen: „Linguistic changes, whether or not PC-motivated, are seen by many as the thin end of a wedge that will fragment society into factional interest groups. Such hostility is fueled by media hyperbole and misrepresentation“ (Allan & Burridge 2007: 101).
 
                  Für soziale Medien vermuten Finkel et al., dass die polarisierende mediale Voreingenommenheit umso drastischer ausfällt: “Social-media technology employs popularity-based algorithms that tailor content to maximize user engagement, increasing sectarianism within homogeneous networks (SM), in part because of the contagious power of content that elicits sectarian fear or indignation” (Finkel et al. 2020: 534). Speziell im digitalen Raum kann eine bestehende gesellschaftliche Spaltung auch bewusst destruktiv befeuert werden, wie etwa die Internet-Aktionen der russischen Internet Research Agency (IRA) im Vorfeld der US-Wahl 2016 zeigen. Russische User erstellten bspw. bewusst polarisierende bzw. sektiererische Facebook-Gruppen wie blacktivists oder army of jesus und stachelten so die bereits polarisierten Teile der Gesellschaft weiter gegeneinander auf (vgl. Finkel et al. 2020: 535; DiResta et al. 2019). Politolinguistisch betrachtet zeigt dieser Fall auch: Wenn die Fahnenwörter einer politischen Sprechergruppe konventionell als charakteristisch für diese gelten, entsprechend jedoch auch über die Sprechergruppe hinaus bekannt sind, desto einfacher können diese politischen Varietäten auch imitiert und inszeniert werden und desto zuverlässiger gelingt auch eine künstliche Inszenierung der jeweiligen politischen Gruppierung (vgl. Hermanns 1982: 89 in 3.2.1).
 
                  Zuletzt sehen auch politische Eliten in der Verwendung politischer Codes die Möglichkeit, ihre zentrale Zielgruppe gezielt zu adressieren und gleichzeitig ihre relative Nähe zu derselben auszudrücken. In 3.2.1 wurden einer solchen Heterogenität des politischen Diskurses positive demokratische Effekte zugeschrieben (vgl. Laclau & Mouffe 1991; Mouffe 2014). Finkel et al. (2020: 534) warnen jedoch auch davor, dass ein solches „disciplined messaging“ die ideologische Unterscheidung in der öffentlichen Wahrnehmung als zu groß erscheinen lassen und daher eine Polarisierung verstärken kann. Versöhnt werden können beide Ansätze wohl mit Verweis erstens auf das Maß der sprachlichen Divergenz zwischen politischen Gruppen, das sowohl zu hoch als auch zu gering ausfallen kann, und zweitens auf den Aspekt der sprachlichen Moralisierung. So können Kandidierende gerade durch eine „strongly moralized language“ (Finkel et al. 2020: 534) Wahlerfolge erzielen und haben somit den Anreiz sich einer „rhetoric of moral outrage“ (ebd.: 534 f.) zu bedienen. Gerade durch eine moralisierende Versprachlichung der eigenen Position sowie der des Gegners droht jedoch die Gefahr einer verstärkten Polarisierung im hier beschriebenen Sinne.
 
                 
                
                  3.3.3 Normierung innerhalb von Akteursgruppen
 
                  Zwischen politischen Lagern führt Moralisierung also zu einer Polarisierung, indem sie einen konstruktiven Dissens mit dem nunmehr moralisch verwerflichen Feind verhindert. Innerhalb einer sich als Gemeinschaft verstehenden Gruppierung verhindert Moralisierung ebenfalls politischen Dissens, indem durch den Verweis auf moralische Werte Konsens hergestellt und als unhintergehbar aufrechterhalten wird. Kurzum: „Moralisierung erschwert Dissens und erzwingt Zustimmung“ (Knobloch 2020: 127). Der Verweis auf eine geteilte Moral, auf gemeinsame Werte erfüllt somit die dialektisch verbundenen Funktionen der Abgrenzung nach Außen und der Homogenisierung nach Innen innerhalb einer kollektiven Identität (vgl. Wodak et al. 1998: 54, 76 f.; Eickelpasch & Rademacher 2004: 68; Zambrano 2015: 122 f.). So sind auch Tabus als affektiv-moralische Wortverbote „among the common values that link the people of a community together. What one group values, another scorns. Shared taboos are therefore a sign of social cohesion“ (Allan & Burridge 2007: 9).
 
                  Entsprechend lässt sich eine zusammengehörige soziale Gruppe gerade über ihre geteilten sozialen und moralischen (Sprach-)Normen und Tabus identifizieren:
 
                   
                    Dabei ist es oft unwichtig, ob die Normen berechtigt sind und objektiv ermittelt wurden. Größere Gruppen regulieren das Verhalten ihrer Mitglieder durch ungeschriebene und geschriebene Satzungen. Die Satzungen schaffen Selbstverständlichkeiten, Routinen und Rituale, die nicht mehr in Frage gestellt werden können, obwohl ihre rationale Begründung oftmals problematisch ist. […] Das Rütteln an solchen Selbstverständlichkeiten kommt daher vielfach einem Verstoß gegen ein Tabu gleich. (Fisch 2004: 428)
 
                  
 
                  Neben geteilten Normen und Werten lässt sich eine Gruppe vor allem durch die vergleichsweise hohe Interaktionsdichte zwischen ihren Mitgliedern sowie durch die relative Distanz zu den Mitgliedern anderer Gruppen definieren (vgl. Fisch 2004: 423). „Auf diese Weise wird die soziale Binnen-Distanz verringert, die Außen-Distanz vergrößert“ (Fisch 2004: 427), was durch die Abgrenzung von einem gemeinsamen moralischen Feind noch verstärkt wird (ebd.). Interaktionsdichte ist damit nicht nur auf der Mikroebene direkter sozialer Interaktion zu denken, sondern in einem komplexen Netz mittelbarer sowie unmittelbarer Interaktionen; entsprechend können sich aus Kleingruppen auch Großgruppen wie z. B. Nationen zusammensetzen, in denen nicht alle Mitglieder unmittelbar miteinander kommunizieren (vgl. Fisch 2004: 423). Relevant ist jedoch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Binnen-Kommunikation:
 
                   
                    Gruppen, die länger bestehen, können Zeichensysteme und eine eigene Sprache mit Ausdrücken entwickeln, die nur von Mitgliedern der Gruppe richtig verstanden werden (können), als Erkennungszeichen benutzt werden und die Zugehörigkeit signalisieren, so dass Abgrenzungen möglich werden im Sinn einer „Wir“-Gruppe und einer „Die“-Gruppe“. (Fisch 2004: 426)
 
                  
 
                  Politische Meinungen und sprachliche Zeichen, die solche symptomatisch indizieren sollen, dienen also in der Binnen-Kommunikation einer Gruppe als „badges of social membership“ (Kinder 1998; zit. n. Haidt 2012: 100). „They’re like the array of bumper stickers people put on their cars showing the political causes, universities, and sports teams they support. Our politics is groupish, not selfish“ (Haidt 2012: 100). Als ein Beispiel für solche Gruppen-bezogenen semiotischen Phänomene nennt Haidt (2012: 230) den „rally-round-the-flag reflex“: „[I]t refers to the reflex to come together and show signs of group solidarity in response to an external threat“ (ebd.: 420).89
 
                  In Zusammenführung der geteilten Werte mit Umfang und Art der Kommunikation lässt sich eine Gruppe schließlich definieren als eine „Anzahl von Personen, die untereinander dependente Beziehungen haben, d. h., die Mitglieder beeinflussen sich wechselseitig in ihrem Verhalten und Erleben“ (Fisch 2004: 423). Mit Blick auf die erwähnten normativen und moralischen Aspekte ist vor allem diese zweite Eigenschaft von Gruppen von Interesse, einen Maßstab dafür zu geben „welche Verhaltensweisen man an den Tag legt oder nicht, wie man spricht, welche Einstellungen und Werte man vertritt und Ähnliches“ (Fisch 2004: 428). In diesem Zusammenhang wird auch von Bezugsgruppen gesprochen. Diese „vermitteln soziale Gewissheit in unsicheren Lagen der Beurteilung. Sie spielen damit eine wichtige Rolle für das Phänomen der Konformität und der Uniformität im alltäglichen Umgang miteinander“ (Fisch 2004: 428). Auch diese Funktion wird durch Tabus und Euphemismen erfüllt, indem sie unsichere Situationen sprachlich zu vermeiden gebieten respektive zu umgehen ermöglichen: „Verbal taboos are imposed by social conventions; they strengthen social cohesion and serve human interest by censoring out bald mention of things wich threaten danger, distress and offence“ (Allan & Burridge 2007: 110). Bei großen Gruppen (etwa Nationalstaaten) gefährdet eine allzu große Homogenität von Meinungen und Bezeichnungspraktiken wiederum die in 3.2.1 angeführten demokratischen Effekte von Bezeichnungskonkurrenzen und politischem Wortstreit: „Eine zu große Konsensorientierung führt in Verbindung mit einer Abneigung gegen Konflikte zu Apathie und Entfremdung von der politischen Partizipation“ (Mouffe 2014: 29). Nach Mouffe muss eine Demokratie daher stattdessen „Formen der politischen Identifikation anbieten, die auf klar unterscheidbaren demokratischen Positionen beruhen“ (Mouffe 2014: 29). Entsprechend sollte jedwede Ordnung, „die von einer bestimmten hegemonialen Machtkonfiguration hervorgebracht wird, […] niemals als von höherer Stelle diktiert gerechtfertigt und als einzig legitime hingestellt werden“ (Mouffe 2014: 41). Genau dieses Moment der Letztbegründung (s. 3.3.1) bringt eine zunehmende Moralisierung der politischen sowie sprachlichen Ordnung jedoch mit sich.
 
                  Die Normierung des (sprachlichen) Verhaltens der Mitglieder einer (Bezugs-)Gruppe erfolgt über die jeweilige Reaktion der anderen Gruppenmitglieder auf dieses Verhalten: „Die anderen Gruppenmitglieder achten auf die Normeinhaltung und sanktionieren Über- und Unterschreitungen“ (Fisch 2004: 428). Dies gilt auch für sprachliche Normen sowie die Vermeidung von Tabu- und anderen unangenehmen, affektiv aufgeladenen Wörtern (vgl. Allan & Burridge 2007: 8). Mit einer solchen Normierung durch soziale Sanktionierung geht also auch eine Hierarchisierung bzw. eine Aufteilung in Zentrum und Peripherie innerhalb der Gruppe einher. Wer sich an die Normen hält, befindet sich im Zentrum der Gruppe und steigt in ihrem Ansehen; in dem Maße, in dem ein Mitglied von den Normen abweicht, rückt es in die Peripherie der Gruppe und schließlich in relative Nähe des gemeinsamen Feindes. Wird dieser wie beschrieben als unmoralisch betrachtet, geht mit der Bewegung in Richtung Peripherie auch ein Abstieg im sozialen Ansehen innerhalb der Gruppe einher, den es also durch Normentreue zu vermeiden gilt (vgl. Voland 2007: 39 f., 120).
 
                   
                    Moralisierung und Normalisierung sind, so gesehen, sprachlich-kommunikative Techniken zur Begrenzung der Handlungsspielräume des Einzelnen. Wer die Regeln der Normalisierung missachtet, der verliert den kognitiven Kredit, wer die Regeln der Moralisierung missachtet, der verliert die Achtung seiner Mitmenschen. (Knobloch 2020: 136 f.)
 
                  
 
                  Gerade durch den drohenden Achtungsentzug als soziale Sanktionen einer als unmoralisch bewerteten Meinung – oder eines Wortgebrauchs, der eine solche symptomatisch indizieren könnte, und daher tabuisiert ist – tritt die normierende Funktion der Schweigespirale nach Noelle-Neumann (1996) in Kraft (s. u.): „Öffentliche Meinung stabilisiert und integriert die Gesellschaft, weil Konflikte durch eine Schweigespirale beendet und gesellschaftlicher Zwist zugunsten einer Auffassung beigelegt wird“ (Roessing 2019: 14). Die Normierung der innerhalb einer gesellschaftlichen Gruppe vertretenen Meinungen und verwendeten Ausdrucksformen wird also bedingt durch deren Hierarchisierung, indem diese die moralischen Normen durch soziale Anreizstrukturen erst etabliert und aktualisiert.
 
                 
                
                  3.3.4 Vertikal: Prestige in Akteursgruppen und öffentlicher Meinung
 
                  Gerade für die Formierung eines Konsenses innerhalb einer Gruppe sowie für die öffentliche Meinung in einer Großgruppe spielen soziale Anreizstrukturen aus gewonnenen/erhaltenen und verlorenen Beziehungen, aus Zugewinn oder Verlust an Prestige, aus Wahrung oder Bedrohung des Gesichts90 eine entscheidende Rolle:
 
                   
                    Unter öffentlicher Meinung versteht man wertgeladene, insbesondere moralisch aufgeladene Meinungen und Verhaltensweisen, die man – wo es sich um festgewordene Übereinstimmungen handelt, zum Beispiel Sitte, Dogma – öffentlich zeigen muß, wenn man sich nicht isolieren will; oder bei im Wandel begriffenem ‚flüssigen‘ […] Zustand öffentlich zeigen kann, ohne sich zu isolieren. (Noelle-Neumann 1996: 343 f.)
 
                  
 
                  Da privat Interagierende sowie vor allem öffentlich Agierende demnach nicht nur Meinungen um ihrer selbst willen austauschen, sondern auch, „um dabei Beachtung zu beziehen, geraten die Meinungen unter den Druck der Anpassung an diesen Zweck“ (Franck 1998: 101). Je stärker verschiedene Meinungen moralisch aufgeladen sind, desto eher werden sie auch in ihrem gesellschaftlichen Ansehen hierarchisiert und desto stärker steht bei ihrer Versprachlichung die Wertschätzung des Gesprächspartners bzw. der gesamten Gruppe auf dem Spiel (vgl. ebd.). In diesem Fall werden diskursiv Agierende durch Moralisierung und Hierarchisierung politischer Meinungen, „dazu verleitet, dem Gesprächspartner nach dem Mund zu reden“ (Franck 1998: 102), sofern sie außerhalb ihrer Gruppe keine alternative Quelle für soziales Ansehen haben (vgl. ebd.).
 
                  Dies bedeutet einerseits, dass innerhalb der konsensualen Wir-Gruppe aus dem diskursiven Vertreten bzw. Darstellen moralisch aufgewerteter Meinungen sowie aus der moralisierenden Distanzierung von abweichenden Meinungen Prestige im Sinne sozialer Wertschätzung (vgl. Strasser & Brömme 2004: 412) errungen werden kann, was einen Anreiz für das demonstrative Zur-Schau-Stellen ebendieser sprachlichen Praktiken schafft. Umgekehrt droht demnach – und sei es nur in der subjektiven Antizipation der Sprechenden – durch das Ausdrücken einer abweichenden Meinung das Abrutschen in die Peripherie der Wir-Gruppe und somit eine soziale Geringschätzung, die als Gegenpol zum Prestige als Stigma bezeichnet werden kann (vgl. Strasser & Brömme 2004: 412). Die Furcht vor Gesichtsverlust, Stigma und Isolation (unabhängig davon, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht) stellt umgekehrt einen Anreiz zum Vermeiden von Äußerungen dar, die von Rezipierenden als ein Abweichen von den moralischen Normen der Wir-Gruppe interpretiert werden könnten. Für die Funktionsweisen und potenziellen sprachlichen sowie gesellschaftlichen Folgen einer solchen Anreizstruktur öffentlicher Meinung, wird es sich – wie in 3.3.1bereits angedeutet – als entscheidend erweisen, ob sich die moralisch motivierten sozialen Reaktionen von Prestige und Stigma auf komplexe Meinungsäußerungen auf propositionaler Ebene oder aber auf moralisch aufgewertete Fahnenwörter sowie moralisch abgelehnte Tabuwörter auf lexikalischer Ebene beziehen (s. u. und v. a. 4).
 
                  So wie die Affektivität moralischer Urteile sich evolutionär erklären lässt (s. 3.1.1), scheint sich auch die Anpassung des Verhaltens an die entsprechenden moralischen Normen in dieses evolutionäre Bedingungsgefüge einzureihen. In 3.1.1 wurde mit Verweis auf Glaukon bereits der Publikumseffekt erwähnt, der nahelegt, dass Menschen die Befolgung (zumindest einiger) moralischer Normen primär an der Antizipation der Auswirkungen für ihre soziales Ansehen, also an „appearance and reputation“ (Haidt 2012: 86) orientieren. Entsprechend beeinflusst das Befolgen oder Nicht-Befolgen moralischer aber auch trivialer sozialer Normen wie Etikette (diese beiden Kategorien greifen ineinander, s. u.) öffentliche Urteile, die wiederum Chancen auf Sexual- und Kooperationspartner beeinflussen und somit evolutionär fitnessrelevant sind (vgl. Voland 2004: 185 ff.). Normeinhaltung dient also „der Werbung um soziale Anerkennung“ (Voland 2004: 186) und ist „eine Prestige bildende Maßnahme mit möglichen Konsequenzen für Liebe und Business“ (ebd.). Auch in komplexeren Großgruppen der Neuzeit scheint die Intuition für derartige soziale Dynamiken keineswegs einen Atavismus darzustellen.
 
                  Als Kehrseite derselben Dynamik, durch die bestimmte politische Haltungen und auch ein bestimmter Sprachgebrauch als Normentreue anerkannt werden, werden bestimmte politische Haltungen innerhalb einer Gruppe konsensual moralisch abgewertet. Die Verwendung der mit diesen Haltungen (symptomfunktional) assoziierten Ausdrücke birgt demnach das Risiko, soziale Geringschätzung (also Stigma) zu erfahren und so dem eigenen Prestige zu schaden. Dies ist die Kehrseite derselben moralisierenden Dynamik, die den beschriebenen sozialen Anreiz für mechanische Substitutionen und Euphemisierungen entsprechend aus der anderen Richtung verstärkt; man denke an Zuckerbrot und Peitsche des sozialen Ansehens. Auf propositionaler Ebene der Meinungsäußerung beschreibt Noelle-Neumann (1982; 1996) dieses soziale Anreiz-System als Schweigespirale.
 
                   
                    Von zwei Meinungslagern ist eines entweder tatsächlich größer oder es erscheint durch stärkere Aktivität der Anhänger größer. Aus Furcht, sich zur Seite des (scheinbaren) Verliererlagers zu bekennen, trauen sich in der Folge immer weniger Menschen, die Meinung dieses Lagers öffentlich zu vertreten. (Roessing 2019: 10)
 
                  
 
                  In der Folge nimmt dieses „Verliererlager“ immer weniger diskursiven Raum ein, wird immer weniger wahrgenommen und die Furcht, die Außenseiter-Meinung zu vertreten, wächst, was schließlich den selbstverstärkenden Prozess der Schweigespirale konstituiert. Dabei ist, wie das Zitat bereits andeutet, nicht die tatsächliche numerische Größe der jeweiligen Meinungslager entscheidend, wie dies z. B. bei direkten demokratischen Prozessen der Fall wäre; sondern die artikulatorische Aktivität sowie die moralische Vehemenz, mit der eine politische Meinung im Diskurs vorgebracht und wahrgenommen wird: „Die Meinung einer Minderheit kann in der Öffentlichkeit als Mehrheit erscheinen, wenn ihre Anhänger nur selbstbewusst genug auftreten und ihre Meinung öffentlich mit Nachdruck vertreten“ (Roessing 2019: 13).
 
                  Dabei verweist der erwähnte Nachdruck primär auf die moralischen bzw. moralisierenden Aspekte des antagonistischen Diskurses: „Schweigespiralen können sich nur bei Themen entwickeln, die emotional aufgeladen sind, ‚moralische Ladung‘ haben. Themen bei denen es nicht um die Frage geht, wer richtig oder falsch liegt, sondern wer die ‚gute‘ und wer die ‚schlechte‘ Meinung vertritt“ (Roessing 2019: 12). Erst aus dieser emotionalen und moralischen Ladung erwächst für im Diskurs Agierende die Gefahr, sich mit der „schlechten“ Meinung sozial zu isolieren. Denn wer gegen moralische Normen verstößt, lenkt die affektive Abneigung seiner Mitmenschen auf sich und riskiert nicht nur Kritik, sondern auch soziale Ausgrenzung (vgl. Haidt 2012: 1028). Dabei ist weniger entscheidend, wie häufig oder wahrscheinlich moralisierende, ausgrenzende oder zensierende Reaktionen auf bestimmte Meinungsäußerungen tatsächlich sind, sondern vielmehr, wie groß die (berechtigte oder unberechtigte) Furcht vor derartigen sozialen Konsequenzen ist. Denn diese „Isolationsfurcht“ (Noelle-Neumann 1982: 98) ist es, die den Anreiz schafft, bestimmte Haltungen nicht oder zumindest nicht öffentlich zu verbalisieren. Die öffentliche Meinung zu moralischen bzw. moralisierten Themen wird somit nicht etwa durch zentral gesteuerte Zensur (censorship), sondern emergent durch affektiv gesteuerte Selbstzensur (censoring) normiert (vgl. Allan & Burridge 2007: 24), was die jeweilige Gesellschaft nach Noelle-Neumann (1982: 192 ff.) wiederum stabilisiert und integriert.
 
                  Gerade für die sprachliche Selbstzensur spielt jedoch nicht nur die Äußerungsebene, sondern mehr noch die lexikalische Ebene eine entscheidende Rolle. In 3.1.2 wurde bereits beschrieben, inwiefern v. a. Einzelzeichen wie Tabuwörter moralische Affekte hervorrufen und entsprechend soziale Sanktionen nach sich ziehen können. Entsprechend werden nicht nur bewusste Tabubrüche, sondern auch versehentliche, aus Unwissenheit oder (sub-)kulturellen Unterschieden begangene Verstöße gegen die lexikalischen Normen sozial sanktioniert: „The conclusion must be that any violation of taboo, however innocently committed, risks condemnation“ (Allan & Burridge 2007: 6). Umso höher ist dieses Risiko bei Tabuwörtern, die nicht nur mit unangenehmen, aber unpolitischen Affekten, sondern mit moralisch abgelehnten politischen Haltungen assoziiert und daher diskursiv stark verurteilt werden – nicht zuletzt auch zum Prestige-bezogenen Zweck der Darstellung der eigenen moralischen Güte (s. o.):
 
                   
                    Online and face-to-face, some in the vanguard of advocacy for social and accompanying linguistic changes (or wanting to claim affiliation with the reformers) not only themselves scrupulously adopt proposed reforms but also sometimes set themselves up as language ‘police.’ They may deride someone using a dis-preferred term as ‘ignorant’ or not ‘woke,’ or ‘bigoted,’ or worse. Of course, bigotry may be at play in deliberately discounting widely discussed and widely adopted terminological shifts. In many cases, however, reasoned discussion might be far more effective than derision. (McConnell-Ginet 2020: 236)
 
                  
 
                 
                
                  3.3.5 Zwischenfazit: Vom Politischen zum Moralischen zum Prestige
 
                  Wenn Bezeichnungskonkurrenzen nicht mehr in ihrer Ausdrucksfunktion divergierende, aber in der öffentlichen Wahrnehmung prinzipiell gleichwertige politische Haltungen ausdrücken, sondern in größeren Teilen der Gesellschaft antizipierbar Anerkennung oder eben soziale Geringschätzung erfahren, so entstehen reputationelle Anreize zur Verwendung eines bestimmten Ausdrucks unabhängig von der eigenen politischen Haltung (oder der Abwesenheit einer solchen). Eine zunehmende Moralisierung politischer Meinungen, vor allem aber politischer Schlagwörter führt also zu all den beschriebenen Nebeneffekten: Polarisierung zwischen politischen Gruppen bei gleichzeitiger Normierung innerhalb derselben einerseits sowie andererseits Prestige-bezogene Anreizsysteme für die Vermeidung bestimmter moralisierter Wörter und ihre Substitution durch andere Wörter. Wird die so normierte Konsens-Gemeinschaft repräsentativ für eine Gesamtgesellschaft (im Sinne einer Großgruppe wie etwa eines Nationalstaats), so liefert diese erstens nicht mehr ausreichend verschiedene Identifikationsmöglichkeiten für Dissens-orientierte politische Identifikation, was wiederum „zu Apathie und Entfremdung von der politischen Partizipation“ führt (Mouffe 2014: 29). Zweitens vervielfältigen sich analog zu Größe, Diskursmacht und (nicht explizierter) Heterogenität dieser Gruppe auch die kontextsensitiven Gebrauchsweisen der durch diese sozialen Anreize etablierten Ausdrucksformen. Durch heterogene Gebrauchsweisen wiederum verliert das einstige Fahnenwort sowohl seine spezifische Darstellungs- als auch seine charakteristische Ausdrucksfunktion. Moralisierung führt zu oberflächlicher, rein formaler Anpassung; diese wiederum führt zu Aushöhlung und Bedeutungsverlust der entsprechenden Formen.
 
                  Bevor dieser Gedankengang in Kapitel 4.3 wieder aufgegriffen und als Inflation des Zeichenwerts beschrieben wird, muss in den folgenden Kapiteln zunächst ein ökonomisches Erklärungsmodell sowohl von Bedeutung als sprachlichem Wert (s. 4.1) als auch von Prestige als sozialem Wert (s. 4.2) erarbeitet werden.
 
                 
               
            
 
           
           
             
              4 Prestigeökonomie und die Ökonomie der Sprache
 
            
 
             
              Die in 3.2 behandelten politischen Unterscheidungszeichen treten durch ihre Vermengung mit moralischen Affekten (s. 3.1), über den Weg der Moralisierung, Polarisierung und Normierung sowie über reputationelle Anreize zur sprachlichen Anpassung (s. 3.3) in eine Prestigeökonomie ein. Was dies genau bedeutet, soll Gegenstand dieses Kapitels sein. Um die ökonomischen Dynamiken des Prestiges, des Politischen und des Sozialen überhaupt (s. 4.2) sowie deren Auswirkungen auf ökonomische Phänomene der Auf- und Abwertung, der Exklusivität, der Mode und der Inflation sprachlicher Einheiten (s. 4.3) adäquat darlegen zu können, muss jedoch zunächst grundständig hergeleitet werden, inwiefern ökonomische Phänomene und Gesetze für die Sprache beobachtbar sind (s. 4.1).
 
              Einen ersten Zugang zu den hier zu behandelnden Phänomenen bietet das aus den Einleitungen zu 2 und 3 bekannte Beispiel der Bezeichnungskonkurrenz Flüchtling vs. Geflüchtete✶r vs. Asylant. In Kapitel 2 wurde der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die initiale Durchsetzung einer neutral bis positiv konnotierten Bezeichnung wie Geflüchtete✶r für die kollektive Wahrnehmung bzw. Konzeptualisierung des bezeichneten Sachverhalts hätte. Hier wurde zugunsten einer umgekehrten Kausalität argumentiert, nach der ein neutrales bis positives Konzept von ›Flüchtlingsschutz‹, ›Immigration‹ etc. bereits gesellschaftlich etabliert sein müsste, damit eine entsprechende Bezeichnung sich etablieren könnte, ohne ihre Darstellungsfunktion (ein solches positives Konzept zu evozieren) im Zuge der Konventionalisierung zu verlieren.
 
              In Kapitel 3 wurde gefragt, warum bestimmte Ausdrücke wie z. B. Flüchtling dennoch Vermeidungsbedürfnissen oder gar Meidungsgeboten unterworfen sind. Neben den oft antizipierbaren beleidigenden und verletzenden perlokutionären Effekte aufseiten der Bezeichneten, die Sprechende i. d. R. vermeiden wollen, wurden zwei Erklärungsversuche unternommen: Erstens unangenehme Affekte, die bei Produktion und Rezeption bestimmter Wörter auftreten (insb. im Zusammenhang mit Tabuthemen wie bei Flüchtling z. B. ›Krieg‹, ›Rassismus‹) – und dies auch in großen Teilen der Sprachgemeinschaft, die nicht direkt durch das Tabuwort bezeichnet werden. Zweitens die politische Ausdrucksfunktion vieler Bezeichnungen, durch die Sprechende Rezipierenden (ob bewusst oder unbewusst) Hinweise auf ihre Haltung zum Versprachlichten, ggf. auf eine politische Nähe zu einer bestimmten Community of Practice geben. Ist Sprechenden diese Ausdrucksfunktion bewusst, werden sie Bezeichnungen vermeiden, die sie in die Nähe eines politischen Lagers rücken, dem sie sich nicht zugehörig fühlen. Gilt etwa Asylant als immigrationskritische oder -feindliche Vokabel, haben Sprechende, die sich nicht immigrationskritisch äußern wollen, allen Grund, den Ausdruck zu vermeiden. Gilt umgekehrt Geflüchtete✶r als Indiz für eine immigrationsbefürwortende oder gar eine besonders engagierte Position, so lässt sich auch diese Position damit ausdrücken oder eben vermeiden.
 
              In Kapitel 3.3 wurde bereits angerissen, inwiefern eine diskursiv etablierte Polarisierung und moralische Bewertung politischer Haltungen und insb. der Bezeichnungen selbst Anreize schafft, stets die „richtige“ Bezeichnung zu verwenden, um nicht sozial sanktioniert zu werden. Geschieht dies in großem Ausmaß, werden die entsprechenden Wörter von verschiedensten Akteuren in verschiedensten Kontextualisierungen verwendet und verlieren im Zuge der Konventionalisierung im Sprachgebrauch die beschriebene spezifische Darstellungs- (s. 2) und Ausdrucksfunktion (s. 3). Die grundsätzlichen Prinzipien zur Beantwortung der Leitfrage sind damit umrissen: Ob sich mit einem bestimmten Ausdruck auch ein bestimmtes Konzept diskursiv und kulturell durchsetzt, hängt davon ab, in welchem Maße dieser Ausdruck moralisch aufgeladen und entsprechend opportunistisch imitiert wird. Entweder, der Ausdruck bleibt fest mit einer bestimmten Perspektive verbunden, wird dann auch nur von den Sprechenden mit dieser Perspektive verwendet und behält entsprechend seine Darstellungs- und Ausdrucksfunktion. In diesem Fall etabliert er sich nur dann, wenn sich auch die entsprechende Perspektive etabliert. Oder aber der Ausdruck wird aus reputationellen Gründen unabhängig von der eigenen Perspektive gebraucht und verliert entsprechend seine Verbindung zu einer bestimmten Perspektive in Form von Darstellungs- und Ausdrucksfunktion.
 
              Im folgenden Kapitel soll einerseits ebendieser Verlust von Darstellungs- und Ausdrucksfunktion als Inflation des Zeichenwerts beschrieben werden und andererseits dargelegt werden, welche Dynamiken auf das Phänomen der sprachlichen Inflation folgen. Am vorliegenden Beispiel der Bezeichnungskonkurrenz Flüchtling – Geflüchtete✶r ließe sich das Phänomen der Inflation im folgenden Gedankenexperiment veranschaulichen (vgl. hierzu auch Bloching & Felder 2024).91 Angenommen, der Ausdruck Flüchtling wird in großen Teilen der Sprachgemeinschaft als moralisch falsch, als verwerflich wahrgenommen. Dies kann geschehen, wenn der Ausdruck allzu oft in fremdenfeindlichen, rassistischen Kontexten rezipiert und schließlich mit diesen assoziiert wird (s. 3.2). Oder aber die unangenehmen Empfindungen gegenüber den heiklen Themen ›Krieg‹, ›Flucht‹, ›Rassismus‹ etc. schwingen beim Hören des Ausdrucks mit, wie dies auch bei klassischen Tabuwörtern der Fall ist (s. 3.1). Sprechende würden entsprechend für die Verwendung des Ausdrucks korrigiert bzw. sozial sanktioniert – auch, wenn sie den Ausdruck innerhalb Immigrations-befürwortender Aussagen verwenden. Um ihr Gesicht zu wahren, würden sie den „falschen“ Ausdruck vermeiden, unabhängig von ihrer politischen Haltung zum Thema ›Flucht‹. Denn über Politik lässt sich streiten, aber unmoralisch sein oder falsch sprechen möchte niemand. In diesem Szenario böte der Ausdruck Geflüchtete✶r nicht mehr ein politisches Fahnenwort, sondern einen Euphemismus, der von allen verwendet werden kann, um die unangenehmen Gefühle, die mit dem Ausdruck Flüchtling assoziiert werden, zu vermeiden (s. 3.3). Darüber hinaus könnte der Ausdruck Geflüchtete✶r Sprechende nicht nur vor Stigma schützen, sondern, insofern er mit einer besonders politisch engagierten, sozial achtsamen Perspektive assoziiert wird, auch aufs eigene Prestige einzahlen. Denn dort, wo ein besonderes Engagement im Zusammenhang mit Flüchtlingen anerkannt und mit Prestige versehen wird, werden sprachliche Indikatoren eines solchen Engagements darüber hinaus zu Prestigesymbolen (s. 4.2). In der Alltagskommunikation böte der Ausdruck Geflüchtete also die Möglichkeit, auch neutrale, ambivalente oder kritische Aussagen zum Thema ‚Flucht‘ treffen zu können, ohne in eine politische Schublade gesteckt und/oder moralisch verurteilt zu werden. Durch die Verwendung in solchen Sätzen und aus solchen Perspektiven würde Geflüchtete✶r sowohl seinen Wert als positiv konnotierte Bezeichnung (in der Darstellungsfunktion) als auch seinen Wert als Fahnenwort sowie schließlich auch seinen Wert als Prestigesymbol (in der Ausdrucksfunktion) verlieren. Dieser semantische Wertverlust kann als Inflation verstanden werden. Politische Akteure könnten sich dann zwar sprachlich auf der richtigen Seite wähnen, könnten jedoch mit dem so inflationierten Ausdruck ihre je spezifische Haltung nicht mehr in Abgrenzung zu anderen Haltungen artikulieren; hierfür müssten sie wiederum einen neuen, „unbefleckten“ Ausdruck etablieren.
 
              Dieser Kreislauf aus anhaltender Distinktion, Imitation, Inflation und Substitution konstituiert eine „permanente Revolution“ (Bourdieu 1999: 379) der sprachlichen Zeichen, die in diesem Kapitel unter ökonomischen Gesichtspunkten greifbar gemacht werden soll. Um die Konstitution und Inflation (s. 4.3) des relativen sprachlichen Verweiswertes (des Valeur) von Wörtern (s. 4.1) sowie des reputationellen Werts von Wörtern als Prestigesymbolen (s. 4.2) ökonomisch beschreiben zu können, soll im folgenden Teilkapitel zunächst die theoretische Grundlegung einer Ökonomie der Sprache erarbeitet werden.
 
              
                4.1 Die Zeichen stehen auf Wechselkurs
 
                Bevor anknüpfend an die Ausführungen zur Moralisierung politischer Zeichen (s. 3.3) deren Übergang in eine semiotische Prestigeökonomie untersucht werden kann (s. 4.2), sollen im Folgenden zunächst die diesem Gedanken zugrundeliegenden Analogien von Zeichen als Währungseinheiten, Sprache als Geld, Semiotik als Markt grundständig hergeleitet und auf ihr erkenntnisstiftendes Potenzial geprüft werden. Der Terminus der Sprachökonomie ist bereits weit verbreitet, jedoch nur in seiner Funktion, den linguistischen Konsens zu beschreiben, dass Sprachnutzende ihre Äußerung in aller Regel ohne unnötigen Aufwand – eben ökonomisch – tätigen (vgl. auch Grice‘ Maxime der Quantität). Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, ob die beiden sozialen, überindividuellen Bereiche des Marktes und der Sprache als Phänomene der dritten Art (vgl. Keller 2014: 87 ff.)92 nicht noch weitere Gemeinsamkeiten, evtl. sogar gemeinsame anthropologische Grundlagen haben. Dass Geld „als ein omnipräsentes Kulturphänomen […] strukturell und funktionell viele Analogien zur Sprache aufweist […], wird insbesondere dann deutlich, wenn wir Geld und Sprache als Zeichen-, Tausch- und Interaktionsphänomene betrachten“ (Köller 2012: 398). Hierbei stellt sich die Frage, welche grundlegenden Gemeinsamkeiten der sozialen Phänomene ›Sprache‹ und ›Geld‹ diese Metapher sichtbar machen kann, und welchen Unterschieden zwischen diesen beiden Phänomenen sie ggf. nicht gerecht wird. Auch der Fachbegriff des Valeur, der Bedeutung als relativen Wert konzipiert, scheint ein ökonomisches Verständnis von Sprache aufzuzeigen – genauso wie die alltagssprachliche Metapher, ein Wort inflationär zu gebrauchen. Rossi-Landi (1974: 82) beobachtet zahlreiche vergleichbare metaphorische Ausdrucksweisen in westeuropäischen Sprachen und resümiert: „Es ist schwierig, diese Analogien als bloß zufällig aufzufassen, und es ist seltsam, daß ihnen so wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde“. In diesem Kapitel soll den Parallelen von Sprache und Markt daher die Aufmerksamkeit zukommen, die sie als fruchtbares Erklärungsmodell für kollektiv-sprachliche, nicht volitiv steuerbare, semantische Phänomene wie Bedeutungsfixierung, Bedeutungskonkurrenz und Bedeutungswandel verdienen.
 
                Dass die Sprache „ökonomischen Gesetzmäßigkeiten“ (Weinert 2021: 203) folgt, stellt in der Linguistik eine Binsenweisheit dar. Zumeist werden diese Gesetzmäßigkeiten jedoch auf die Beobachtung beschränkt, dass natürliche Sprachen sich wandeln respektive nicht wandeln, „um auf die ökonomischste Weise den Erfordernissen der Mitteilung in der sie sprechenden Gesellschaft zu genügen“ (Martinet 1970: 17). Weit darüber hinaus gibt es in Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft eine lange, aufschlussreiche, innerhalb der Germanistischen Linguistik jedoch weitestgehend vernachlässigte Tradition, auch umfassendere Analogien zwischen den Phänomenen Sprache und Markt bzw. Geld zu ziehen. Diese philosophische Tradition soll im Folgenden von der Antike bis zum Strukturalismus knapp nachgezeichnet und für die vorliegende Arbeit fruchtbar gemacht werden (s. 4.1.1), bevor anschließend systematischer auf die zentralen Aspekte von Arbeit (s. 4.1.2), (Materialität von) Währung (s. 4.1.3), Selbstreferenzialität (4.1.4), Gebrauchs- und Tauschwert (4.1.5) und Inflation (4.1.6) in verschiedenen Ansätzen einer Geld-Sprache-Analogie eingegangen wird.
 
                In seinen Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie schreibt Marx (1983/1857–1858: 96):
 
                 
                  Das Geld mit der Sprache zu vergleichen ist nicht minder falsch. Die Ideen werden nicht in die Sprache verwandelt, so dass ihre Eigentümlichkeit aufgelöst und ihr gesellschaftlicher Charakter neben ihnen in der Sprache existiere, wie die Preise neben den Waren. Die Ideen existieren nicht getrennt von der Sprache.
 
                
 
                Diesem überzeugenden nominalistischen Einwand gilt es bei Vergleichen zwischen Sprache und ökonomischen Phänomenen wie Geld, Markt, Arbeit etc. zu begegnen. Wie sich im Folgenden zeigen wird, verstehen die meisten ökonomischen Konzeptualisierungen der Sprache vor sowie nach Marx die Wörter nicht etwa als Preise, mit denen Waren/Ideen beschriftet werden, sondern als Währungseinheiten, deren Wert (bzw. Bedeutung) sich konzeptuell ganz unterschiedlich beziehen lässt:
 
                
                  	 
                    aus der in ihnen sich manifestierenden gesellschaftlichen (sprachlichen) Arbeit (vgl. Rossi-Landi 1974),


                  	 
                    aus ihrer Deckung von einem materiellen Goldwert (vgl. Attig 2021) respektive einem ideellen Gegenwert, etwa in „Sacherfahrungen“ (Köller 2012: 463),


                  	 
                    oder – in der von Marx angesprochenen Ermangelung eines solchen Bezuges – als Gebrauchswert, der einem Wort für verschiedenste Bedürfnisse im Sprachgebrauch zukommt (vgl. Baudrillard 2011; Köller 2012),


                  	 
                    sowie – strukturalistisch betrachtet – als Tauschwert, den die einzelnen Währungs- respektive Spracheinheiten in Relation zueinander erhalten (vgl. Barthes 1988; Baudrillard 2011).


                
 
                Über diese verschiedenen Möglichkeiten der Analogiebildung zwischen sprachlichen und Währungseinheiten darf jedoch nicht aus dem Blick geraten, dass zwischen beiden ein ganz wesentlicher Unterschied in ihrer Verfügbarkeit bzw. Knappheit besteht:
 
                 
                  Geldstücke, die ich gegen etwas anderes eintausche, gehen von meinem Besitz in den eines anderen über. Sprachstücke, die ich im Kommunikationsverkehr verwende, gehen nicht in gleicher Weise in den Besitz eines anderen über, da sie im Prinzip den anderen nur dazu anregen, sich ähnliche Vorstellungen über einen Sachverhalt zu machen, wie ich sie mir selbst gemacht habe. Mit sprachlichen Einheiten werden also nicht in demselben Sinne Werte übertragen wie mit geldlichen. (Köller 2012: 462 f.)
 
                
 
                Dem stellt Köller jedoch auch entscheidende Gemeinsamkeiten von Geld- und Spracheinheiten gegenüber – in Form ihrer gesellschaftlichen Vertrauensbasis als Grundlage ihrer konventionalisierten Wertschöpfung:
 
                 
                  Sowohl der Gebrauch von geldlichen als auch von sprachlichen Zeichen basiert auf dem Vertrauen des Empfängers auf die Wahrhaftigkeit des Gebers. Vom Kaufmann wird erwartet, dass seine Waren und sein Geld echt sind bzw. den jeweiligen Erwartungsnormen entsprechen. Von einem Sprecher wird erwartet, dass seine Aussagen zutreffen und er sprachliche Zeichen verwendet, deren Inhalt den jeweiligen Konventionen entspricht bzw. auch durch entsprechende Sacherfahrungen gedeckt ist. (Köller 2012: 463)
 
                
 
                In dem folgenden knappen, möglichst chronologischen historischen Abriss über die sprachphilosophischen Analogien zwischen Geld und Sprache wird sich zeigen, dass diese trotz der genannten Unterschiede und konzeptuellen Problematiken durchaus in der Lage sind, ein erkenntnisstiftendes Licht auf bestimmte Aspekte der Sprache und ihrer lexikalischen Einheiten als gesellschaftliche Prozesse bzw. Produkte zu werfen.
 
                
                  4.1.1 Historischer Abriss über ökonomische Sprachtheorien
 
                  Der wohl älteste Hinweis für eine analoge Konzeptualisierung von ›Geld‹ und ›Sprache‹ bzw. ›Wörtern‹ findet sich in der Etymologie der jeweiligen altgriechischen Bezeichnungen. Das altgriechische Wort nomisma (νόμισμα = ‚Währung‘, ‚Münze‘)93 – wohlbekannt in der Numismatik – leitet sich ab von altgr. nomos (νόμος = ‚Gesetz‘, ‚Brauch‘, ‚Sitte‘, ‚Konvention‘)94 (vgl. Stern 2019: 241) – noch erkennbar im Wort Ökonomie. Nomos wiederum ist verwandt mit altrgriech. onoma (ὄνομα = ‚Bezeichnung‘, ‚Name‘)95 sowie mit lat. nomen (= ‚Name‘, ‚Benennung‘)96 (vgl. Gardt 2002: 89): beide Wörter lassen sich zurückführen auf denselben proto-indo-europäischen Wortstamm ✶nem-, der ‚nehmen‘, ‚(ver-)teilen‘, ‚zuweisen‘ bedeuten kann.97 Aristoteles bezieht sich in der nikomachischen Ethik (Aristoteles 1911: 5. Buch, 8. Kapitel, 1133) auf diese etymologische Verbindung, wenn er den Wert des Geldes in der Konvention begründet:
 
                   
                    Nun ist aber kraft Übereinkunft das Geld gleichsam Stellvertreter des Bedürfnisses geworden, und darum trägt es den Namen Nomisma (Geld), weil es seinen Wert nicht von Natur hat, sondern durch den Nomos, das Gesetz, und es bei uns steht, es zu verändern und außer Umlauf zu setzen. […] Es muß also ein Eines geben, welches das gemeinsame Maß vorstellt, und zwar kraft positiver Übereinkunft vorstellt, weshalb es auch Nomisma heißt, gleichsam vom Gesetz, Nomos, aufgestelltes Wertmaß. Denn alles wird nach ihm gemessen.
 
                  
 
                  Plutarch wiederum spinnt diesen Gedanken weiter, wenn er den Wert einer Währung mit der Bedeutung eines Wortes vergleicht (vgl. Stern 2019: 241; Hamann 1762: 23).
 
                  Die Gedanken Aristoteles‘ und Plutarchs werden bereits von Hamann (1762: 22 f.) explizit zusammengeführt in einem Essay, in dem dieser eine umfängliche Analogiebildung zwischen Geld und Sprache unternimmt und den er wie folgt eröffnet:
 
                   
                    Das Geld und die Sprache sind zween Gegenstände, deren Untersuchung so tiefsinnig und abstract, als ihr Gebrauch allgemein ist. Beyde stehen in einer näheren Verwandschaft, als man muthmaßen sollte. Die Theorie des einen erklärt die Theorie des andern; sie scheinen daher aus gemeinschaftlichen Gründen zu fließen. (Hamann 1762: 21)
 
                  
 
                  Damit spricht Hamann bereits die erwähnten gemeinsamen anthropologischen, sozialen Ursprünge der Phänomene Geld und Sprache an, jedoch ohne diese zu präzisieren. Stern (2019: 241 f.) kondensiert Hamanns Analogie auf die folgenden gemeinsamen Eigenschaften: Sowohl Sprache als auch Geld einerseits grenzenlos, insofern alles potenziell mit einem monetären sowie mit einem sprachlichen Wert, einem Preis und einem Namen versehen werden kann, und andererseits zugleich sehr begrenzt, denn Geld wird gerade durch seine Begrenztheit zum Tauschmittel und auch Sprache manifestiert sich auf der Ausdrucksebene „in particular and constrained material means that make a mockery of its attempts to name an infinite creation“ (Stern 2019: 241). Ferner bestehen sowohl Geld als auch Sprache einzig in Konventionen (s. o. nomos) und sind somit gänzlich abhängig vom Kontext, in dem sie „existieren“, also praktiziert werden, sowie von der Gemeinschaft, die sich die entsprechenden Konventionen teilt. Beide werden jedoch allzu leicht gleichgesetzt mit ihrem Signifikanten, sodass dem Geldschein ein intrinsischer Wert und dem Wort die intrinsische Kraft seines Bezeichneten zugeschrieben wird (vgl. die metonymische Gleichsetzung in der Sprachmagie in 2.1.1). In diesem Sinne kann ein komplexer Sachverhalt (egal, ob sprachlich konstruiert oder nicht) in dem gleichen Maße auf seine Nomenklatur, seine Bezeichnung reduziert werden, in dem jedes Objekt auf seinen monetären Tauschwert reduziert werden kann (vgl. Stern 2019: 242).
 
                  Zuletzt sieht Stern (ebd.) in Hamanns Essay (1762) sogar bereits den Gedanken angelegt, dass die Bedeutung von Wörtern als Wert nicht unabhängig von den Regularitäten ihres Austausches betrachtet werden kann, sondern vollständig von diesen abhängig ist.98 Für das Geld findet sich ein streng relationales, auf Wechselwirkungen basierendes Wertverständnis auch bei Simmels (2020/1900) Philosophie des Geldes. Zwar expliziert dieser „kein direktes Analogieverhältnis zwischen Geld und Sprache, aber seine Überlegungen machen es doch unmittelbar plausibel, ein solches Verhältnis anzunehmen“ (Köller 2012: 399). Dieser Gedanke mutet bereits recht strukturalistisch an (s. 2.1.2); und in der Tat finden sich gerade im (Post-)Strukturalismus und seinen Vordenkern Konzepte von sich wechselseitig bestimmenden sprachlichen sowie monetären Werten (s. u.).
 
                  Wie schon in den Ausführungen zur strukturalistischen Wende der Bedeutungstheorien (s. 2.1.2) lässt sich auch in diesem Aspekt Nietzsche als Vordenker des Strukturalismus verstehen. Im Gegensatz zu Hamann (s. o. Stern 2019: 242) sieht Nietzsche (1873) die gemeinsame Illusion von Sprache und Geld nicht in der Gleichsetzung der Sprach-/Währungseinheit mit ihrem konventionalisierten Wert, sondern gerade umgekehrt in der Reduktion auf deren Materialität. Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Kritik daran, dass über die irrtümliche Gleichsetzung von Signifikant und Signifikat als quasi natürliche Einheit (vgl. Stern 2019: 230) deren konventioneller und somit arbiträrer, kontingenter Zusammenhang ignoriert wird.
 
                   
                    Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. (Nietzsche 1873)
 
                  
 
                  Insofern wird „[d]as Zeichen […] bei Nietzsche als ökonomische Notwendigkeit, welche an sich jedoch keinen Wert besitzt, sondern erst in einem differentiellen Feld von Kräften und Wertungen ins Spiel kommt, dargestellt“ (Hofbauer 1995: 155). Demnach lässt sich nicht nur Nietzsche als Vordenker des Strukturalismus verstehen; auch die Analogie von Währungs- und Spracheinheiten als ihren Wert wechselseitig, relational bestimmende Zeichen erweist sich quasi als Vorgedanke des strukturalistischen Konzepts der relationalen Sinnstiftung in der Differenz (vgl. z. B. Saussure 2001/1916: 135).
 
                  Auch beim Wittgenstein der Untersuchungen, der in 2.1.2 als Wegbegleiter des Strukturalismus mit vielen konzeptuellen Berührungspunkten mit demselben aufgefasst wurde, findet sich die Analogie zwischen Geld und Sprache – wie im Übrigen auch zuvor bei dessen Vordenker Mauthner (vgl. Stern 2019: 230). So kritisiert Wittgenstein (1969) etwa die kontext-abstrahierte philosophische Analyse von Wörtern oder auch Sätzen (vgl. hierzu auch Mauthner 1923: 51 in 2.1.2), indem er diese mit der Analyse des Wertes einer Währungs-Einheit vergleicht, die keinen Wert hat, wenn sie „aus dem Verkehr gezogen“ (Wittgenstein 1969: § 500) wurde (vgl. Stern 2019: 286 f.):
 
                   
                    Man sagt: Es kommt nicht aufs Wort an, sondern auf seine Bedeutung; und denkt dabei an die Bedeutung, wie an eine Sache von der Art des Worts, wenn auch vom Wort verschieden. Hier ist das Wort, hier die Bedeutung. Das Geld und die Kuh, die man dafür kaufen kann. (Anderseits aber: das Geld, und sein Nutzen.) (Wittgenstein 1969: § 120)
 
                  
 
                  In Wittgensteins ökonomischer Kritik an der Vorstellung von Bedeutungen als metaphysischen Eigenschaften der Wörter selbst findet sich ferner ein Bezug zu den in 2.1.1 behandelten Abbildtheorien (vgl. Stern 2019: 286 f.).99 Insofern sieht auch Wittgenstein gerade in der relationalen, kontextuellen Fundierung der Werte die Gemeinsamkeit von Sprache und Geld: „Was jetzt geschieht, hat Bedeutung—in dieser Umgebung. Die Umgebung gibt ihm die Wichtigkeit.“ […] Und die Institution des Geldes gibt es in einer andern Umgebung auch nicht“ (Wittgenstein 1969: § 583–§ 584).
 
                  Wie nun bereits mehrmals angeklungen ist, ist ein ökonomisches Verständnis der Sprache in besonderem Maße mit der relationalen Konzeptualisierung sprachlicher Werte (Valeur) im Strukturalismus kompatibel. Entsprechend finden sich schon bei Saussure vielsagende Vergleiche der Phänomene Geld und Sprache. Etwa klingen bei seiner Erklärung der Normierung der Sprache bzw. den Sprachen wiederum deren Gemeinsamkeiten zur Ökonomie an, wenn er diese auf „Handel und Wandel“, „gegenseitige[n] Austausch“, die einigende „Macht des Verkehrs und Umgangs“ etc. (Saussure 2001/1916: 246) zurückführt, die jeweils dazu beitragen, dass Menschen sich konventionell auf einen bestimmten Wert für eine bestimmte sprachliche respektive monetäre Einheit einigen. Ein zentrales Beispiel soll hier jedoch besonders hervorgehoben werden: Saussure begründet die moderne Sprachwissenschaft nicht zuletzt dadurch, dass er sie explizit an den „Wirtschaftswissenschaften“ orientiert (Saussure 2001/1916: 94), wenn er vorschlägt,
 
                   
                    die Sprachwissenschaft in zwei prinzipiell verschiedene Teile zu gliedern. Das kommt daher, daß hier wie bei der Nationalökonomie der Begriff des Wertes eine Rolle spielt; in beiden Wissenschaften handelt es sich um ein System von Gleichwertigkeiten zwischen Dingen verschiedener Ordnung: in der einen eine Arbeit und ein Lohn, in der andern ein Bezeichnetes und ein Bezeichnendes. (Saussure 2001/1916: 94)
 
                  
 
                  Hiermit kommt auch erstmals ein Vergleich von Sprachgebrauch und Arbeit auf, der sich als ein zentraler Zugang zum Verständnis der Sprache als Geld anbietet und im Folgenden genauer untersucht werden soll.
 
                 
                
                  4.1.2 Arbeit in Sprache und Markt
 
                  Rossi-Landi (1974) kritisiert in seinem Werk mit dem vielsagenden Titel Sprache als Arbeit und als Markt bisherige ökonomische Konzeptualisierungen der Sprache dafür, dass sie den Aspekt der Arbeit als Grundlage der Wertschöpfung vernachlässigen. „[S]elbst Saussure, der doch darüber ausführlich spricht, scheint keine Theorie der sprachlichen Arbeit zu besitzen, die seiner Theorie der sprachlichen Werte doch allein eine Grundlage geben könnte“ (Rossi-Landi 1974: 82). In der Tat stellt sich bei der Metapher des sprachlichen Wertes die Frage, ob sich auch die Fundierung des Wertes in einer Form menschlicher Arbeit auf die Sprache übertragen lässt. Für Edelmetalle (sowie Münzen aus ebensolchen) zumindest ist dieser Zusammenhang Konsens, da diese „wie sie aus den Eingeweiden der Erde herauskommen […] die unmittelbare Inkarnation aller menschlichen Arbeit sind“ (Marx 2012/13: 107). Analog dazu ist für Rossi-Landi (1974: 76) auch „eine Sprache ein institutionalisierter Gesamtkomplex von Produkten vorausgegangener sprachlicher Arbeit“. Mit einer Sprache meint er in diesem Zusammenhang eine Einzelsprache (langue) und unter den Produkten lassen sich alle konventionalisierten Einheiten – also Konstruktionen im Sinne der Konstruktionsgrammatik – sowie Regeln dieses Sprachsystems verstehen. Genauerer Aufmerksamkeit bedarf jedoch Rossi-Landis Verständnis der sprachlichen Arbeit: Dass die Sprache (langue) ein unbestreitbar gemeinschaftliches Produkt ist, legt für ihn nahe, „auf dem gesellschaftlichen Charakter der Sprache selbst (langage) zu insistieren, das heißt, auf dem gesellschaftlichen Charakter der sprachlichen Arbeit, die der Bildung und dem In-Bewegung-setzen des Materials, aus dem die Sprachen bestehen, vorausgeht“ (Rossi-Landi 1974: 64). Beispielweise ist hier an aktive Verstehensarbeit zur Ko-Konstruktion sprachlichen Sinns bei der Rezeption zu denken (s. 2.1.3) oder gar an die schier unüberschaubaren Prozesse der Bedeutungskonventionalisierung auf Makro-Ebene (s. u.). Entsprechend kritisiert Rossi-Landi (1974: 64): „Viele noch offen oder heimlich neo-idealistisch orientierte Linguisten und Philosophen versteifen sich jedoch merkwürdigerweise darauf, das Produkt als gesellschaftlich, die Arbeit, die es hervorbringt jedoch als individuell zu betrachten“ (Rossi-Landi 1974: 64). Somit findet sich auch in der Über-Individualität der sprachlichen Arbeit eine Entschärfung der bereits zuvor kritisierten Postulate individueller Einflussmöglichkeiten und teleologischer Verantwortung für sprachsystematische Prozesse jenseits des unmittelbaren Gebrauchskontextes (s. 2.1.3, 3.1.2).
 
                  Hieraus folgt jedoch nicht, dass individuelle Gesprächsbeiträge auf parole-Ebene nicht ebenfalls als sprachliche Arbeit gelten können. Ein solcher individueller Beitrag kann erstens gesehen werden in den Elementen, die „das Individuum ausnahmsweise dem Sprachbestand (langue) hinzufügt“ (Rossi-Landi 1974: 64), auch wenn hier wiederum dahingehend relativiert werden muss, dass etwas zum gemeinschaftlichen Sprachbestand „hinzuzufügen“ doch von kollektiven Wissensbeständen und Verstehensleistungen abhängig ist und somit nicht auf die lineare, individuelle Handlung eines einzelnen Subjektes reduziert werden kann.100 Ferner findet sich individuelle sprachliche Arbeit auch zweitens in der konkreten, idiosynkratischen Formulierung einer einzelnen Äußerung (vgl. Rossi-Landi 1974: 64). Zuletzt lässt sich individueller Sprachgebrauch mit Rossi-Landi (1974: 64) auf trivialerer Ebene als sprachliche Arbeit verstehen drittens „als die tautologische Behauptung der Tatsache, daß jeder Sprecher – selber spricht“ sowie viertens „als die bloße physiologische Aktivität“ (ebd.) des Produzierens und Rezipierens von Sprache, unabhängig von Sinn und Bedeutung des kommunizierten. Für all die vier genannten Fälle betont Rossi-Landi (1974: 65) jedoch, dass „der individuelle Beitrag nicht die gesellschaftliche Tatsache erklären kann, daß schließlich gesprochen wird, und zwar sowohl in als auch mit einer schon fertigen Sprache (langue). Umso weniger kann er sie ersetzen“.
 
                  Dennoch lohnt sich ein genauerer Blick auf zwei der genannten Aspekte individueller sprachlicher Arbeit. Der Aspekt der Sprachproduktion und -rezeption als physiologische Arbeit (s. o. viertens) mag zunächst banal wirken, für die hier verfolgten Erkenntnisinteressen erweist es sich jedoch als durchaus erwägenswert, ob sich auch allein in artikulatorischer Mehr-Arbeit eine sprachliche Wertschöpfung und somit eine kommunizierte Wertschätzung begründen kann (s. 4.3).101 Vor allem aber der Aspekt der kontext-sensitiven Ausgestaltung einer konkreten Äußerung (s. o. zweitens) scheint für die vorliegende Untersuchung besonders interessant, da er gleich zwei Perspektiven eröffnet: Erstens gleichen lexikalische Einheiten in diesem Zusammenhang Rohmaterialien, deren spezifische Verbindung zu einer syntaktischen Äußerungseinheit erst die sprachliche Arbeit darstellt. Zweitens legt dies jedoch auch die Vermutung nahe, dass ebendiese individuelle Arbeit der kontext-spezifischen Gebrauchsweise eines Wortes zur Konventionalisierung der Bedeutung und somit zu Wertschöpfung desselben Wortes beiträgt. So lässt sich bspw. der Wert eines Hochwertwortes wie Freiheit (s. 3.2.2) von der sprachlichen Arbeit herleiten, dieses Wort als Hochwertwort zu gebrauchen – sprich: das Wort durch entsprechende Formulierungen und Kontextualisierungen zu Hochwertwort zu machen. Jede dementsprechende Verwendung des Wortes kann demnach als individueller Beitrag zu einer solchen Wertschöpfung betrachtet werden und auch politolinguistische Konzepte wie die „Arbeit an der Wortbedeutung“ (Januschek 2005: 161) lassen sich somit in diesem ökonomischen Sinne individueller sprachlicher Arbeit verstehen. Wimmer macht beide hier genannten Aspekte sprachlicher Arbeit – Sprechen als Verwenden sprachlich erarbeiteten „Materials“ sowie Sprechen als wertstiftende Arbeit an diesem Material – für die Rechtslinguistik fruchtbar: „Es ist eine Binsenweisheit, dass Rechtsarbeit […] immer Spracharbeit ist, in dem doppelten Sinn von »Arbeit mit der Sprache« und »Arbeit an der Sprache«. Man kann sagen, das Gericht macht seine Rechtsarbeit, indem es Spracharbeit macht“ (Wimmer 2009: 237).
 
                  Für die Frage nach den individuellen Einflussmöglichkeiten auf den Diskurs durch eine solche sprachliche Arbeit ist jedoch eine weitere Schlussfolgerung entscheidend: Zwar gleicht das aktualisierte Zeichen (Token) dem Rohmaterial, das in der individuellen sprachlichen Arbeit verarbeitet wird, das virtuelle Zeichen (Type) ist in seiner Konventionalisierung jedoch als Produkt ebendieser sprachlichen Arbeit zu verstehen. So betrachtet bspw. auch Ryle sprachliche Einheiten wie Wörter (und andere konventionalisierte Konstruktionen) als Produkte sprachlicher Arbeit, die im Sprachgebrauch getauscht werden (vgl. Rossi-Landi 1974: 66), wenn er schreibt: „Roughly, as Capital stands to Trade, so Language stands to Speech“ (Ryle 1971: 54). Die beiden Perspektiven von Wörtern als Materialen und als Produkten sprachlicher Arbeit sind hier keineswegs widersprüchlich, sondern vielmehr komplementär zu verstehen, wie dies auch Marx (2019/1867: 150) schon allgemein für Entittäten in der Dynamik des Marktes festgestellt hat: „Ob ein Gebrauchswerth als Rohmaterial, Arbeitsmittel oder Produkt erscheint, hängt ganz und gar ab von seiner bestimmten Funktion im Arbeitsprozesse, von der Stelle, die er in ihm einnimmt“. Somit lässt sich auch für die Sprache zusammenfassen: Mit den Worten und ihrer konventionalisierten Bedeutung „liefert die Sprache (langue) uns Materialien und Arbeitsmittel im technischen Sinn der Produkte vorangegangener Arbeit, an denen und mit denen man arbeitet“ (Rossi-Landi 1974: 76) und die somit eine „unendliche Möglichkeit zu weiterer Ausarbeitung“ (ebd.: 77) offenlassen. Diese Perspektive von Wörtern als blockverfügbaren Produkten, die individuell getauscht und weiterverarbeitet werden können, legt ferner die Frage nahe, ob es auch Verwendungsweisen von Wörtern (und andere Konstruktionen) gibt, die sich ebendiese Arbeit aneignen und somit langfristig zum Wertverlust, zur Inflation des Wortes beitragen (s. 4.1.6), wenn dessen Wert öfter gebraucht wird, als er durch sprachliche Arbeit abgesichert wird (vgl. Rossi-Landi 1974: 77, 83; s. 4.3).
 
                 
                
                  4.1.3 Materialität von Sprache und Währung
 
                  Der kontingente Wert eines Wortes und vor allem dessen Begründung in menschlicher Arbeit lassen sich nun auch mit einer bereits behandelten ökonomischen Perspektive auf die Sprache verbinden: dem Verständnis von Wörtern als Währungseinheiten. Als Summe der verfügbaren Produkte vorangegangener sprachlicher Arbeit ist die Sprache ein „universelles Tauschmittel für jegliche Kommunikation“ (Rossi-Landi 1974: 77) und weist somit „auch den oft bemerkten Aspekt eines Geldes auf, mit dem alle anderen Waren gekauft und verkauft werden“ (ebd.). Wenn der Wert (also die Bedeutung) eines Wortes jedoch auf der sprachlichen Arbeit, die zu dessen Konventionalisierung führt, beruhen soll, stellt sich in Bezug auf die Währungsmetapher die entscheidende Frage, ob sich Wörter eher mit Münzgeld aus Edelmetallen oder aber mit Papiergeld vergleichen lassen. Zwar ist auch der Wert von Münzen letztlich arbiträr und konventionell, doch in Bezug auf die Wertschöpfung in menschlicher Arbeit sei nochmals an Marx‘ (2012/13: 107) Beobachtung erinnert, dass diese in erster Linie bei Edelmetallen, die aus der Erde geborgen werden müssen, gegeben ist (s. o.). Entsprechend fragt sich Marx in Bezug auf Geldscheine aus Papier, „warum das Gold durch bloße wertlose Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann“ (Marx 2012/13: 142). Marx’ Verständnis von Papierscheinen als Zeichen für Gold muss jedoch vor dem Hintergrund des im 19. Jahrhunderts geltenden Goldstandards betrachtet werden, bei dem Währungen zu einem festen Wechselkurs ein Gegenwert in Gold zugeschrieben wurde (s. u.). Saussure weist ferner darauf hin, „daß die Bindung des Papiers an das Gold, des Signifikanten an das Signifikat wandelbar, labil ist; durch nichts garantiert“ (Barthes 1988: 162). Ein analoges Verständnis der Zeichenform als Papiergeld und des Zeicheninhalts als dessen (Gold-)Wert wird der Arbitrarität und Konventionalität der sprachlichen Bedeutung also in besonderem Maße gerecht.
 
                  Der Unterschied zwischen Münzgeld und Papiergeld lässt sich mit Köller (2012: 417 ff.) auch auf Peirce‘ Zeichentypologie beziehen, indem ersteres als ikonische und letzteres als symbolische Geldform verstanden wird. Damit wird er dem Umstand gerecht, dass Edelmetalle die menschliche Arbeit in einer unmittelbaren, unwillkürlichen Art und Weise belegen, in der Papierscheine dies nicht tun (s. o.); statt von Ikonizität könnte hier jedoch eher von Indexikalität ausgegangen werden. Diese Zuordnung ermöglicht den Vergleich mit den drei verschiedenen Zeichentypen in der Sprache. Unter ikonischen Sprachzeichen versteht Köller (2012: 418) nicht nur – wie in der Linguistik üblich – Onomatopoetika, die Laute sprachlich abbilden, sondern vor allem auch Phänomene auf grammatischer Ebene wie Thema-Rhema-Strukturen, Ellipsen etc.; auch die Kompositionalität (s. 2.2.2) wird zuweilen als „strukturelle Ikonizität“ (Wiese 2003: 128) aufgefasst, in jedem Fall aber der Arbitrarität lexikalischer Zeichen gegenübergestellt (vgl. Linke et al. 2004: 157 ff.). Als indexikalische Phänomene in der Sprache können mit Blick auf die bisherigen Ausführungen vor allem kontext-sensitive Referenzhandlungen wie die Verwendung von Metaphern (s. 2.2.1), Fahnenwörtern (s. 3.2.1) oder auch generell der Gebrauch eines bestimmten Ausdrucks im Verhältnis zum Bezeichneten (s. 3.2) angesehen werden, da diese Formen kontextuellen Sprachgebrauchs jeweils die Perspektive der Sprechenden – ob bewusst oder unbewusst – indexikalisch ausweisen können. Indexikalische Sprachzeichen konstituieren sich also ebenfalls weniger auf lexikalischer, sondern eher auf kontextuell-pragmatischer Ebene, auf der sich das Verhältnis zwischen lexikalischer Einheit und Referenzobjekt ausdrückt.
 
                  Die Unterschiede zwischen Papier- und Münzgeld lassen sich in Köllers Analogie demnach ebenfalls auf symbolische und ikonische bzw. indexikalische (Sprach-)Zeichen übertragen. So ermöglicht etwa das gänzlich auf Konvention beruhende Papiergeld eine wesentlich flexiblere Verwendung als das ressourcenaufwändige Waren- und Münzgeld, ist gerade dadurch jedoch auch stärker den Gefahren von Fälschung und Inflation ausgesetzt (vgl. Köller 2012: 418). Analog dazu lassen sich auch symbolische Sprachzeichen flexibler und heterogener gebrauchen i. e. mit Bedeutung aufladen (vgl. Köller 2012: 466), was sie jedoch gleichermaßen für ähnliche Phänomene von „falschem“ Gebrauch bzw. „Missbrauch“, Aneignung und Inflation anfällig macht. Genau wie beim symbolischen Papiergeld
 
                   
                    kann man auch über symbolische bzw. konventionelle Sprachzeichen den Sprachgebrauch flexibler gestalten als über ikonische und indexikalische Sprachzeichen. Aber ebenso wie Banknoten gegenüber Manipulationen gefährdeter sind als Goldmünzen, so sind auch symbolische Sprachzeichen gegenüber Sprachmanipulationen gefährdeter als ikonische und indexikalische. (Köller 2012: 419)
 
                  
 
                  Rückblickend auf Nietzsches Warnung vor der Reduktion der Währungseinheit auf deren Materialität lässt sich feststellen, dass auch hier Sprachzeichen eher mit dem Papier- als dem Münzgeld vergleichbar sind, insofern das bilaterale, konventionelle Zeichen vonseiten der Sprachgemeinschaft weniger mit den Schallwellen bzw. der Druckerschwärze des Signifikanten gleichgesetzt zu werden droht, als vielmehr mit dem ideellen Wert des Signifikats – sei dies eine auszudrückende politische Haltung, Forderung etc.
 
                 
                
                  4.1.4 Selbstreferenzialität von Sprach- und Geldzeichen
 
                  Beim Geld- sowie beim Sprachzeichen wird die Gleichsetzung der Zeichenform mit ihrem konventionellen Wert so interessant wie problematisch, wenn die Zeichenform auf nichts außerhalb des Zeichensystems mehr verweist. Bei Papierscheinen ist dies der Fall, sobald diese nicht mehr – wie oben mit Marx beschrieben – zu einem festen Wechselkurs einen Gegenwert in Gold repräsentieren, sondern das Prinzip des Goldstandards sukzessive aufgeweicht und schließlich aufgehoben wird, wie dies mit der Abschaffung des Bretton-Woods-Systems 1973 endgültig konsolidiert wurde. Bezeichnenderweise wird der Strukturalismus genau in diesem Zeitraum zum Poststrukturalismus radikalisiert, indem der zuverlässige Verweis der Sprachzeichen auf einen außersprachlichen Signifikanten genauso aufgegeben wird wie der Verweis des Geldscheins auf eine Entität außerhalb des Geldes. Barthes bezieht Saussures Gedanken des Valeur entsprechend eindrücklich auf den des Geldwerts:
 
                   
                    Wie schön wäre diese Zeit, diese Ordnung, diese Welt, diese Sprache, in der ein Signifikant in alle Ewigkeit für sein Signifikat einstünde, in der der Lohn der »gerechte« Preis der Arbeit wäre, in der die Papierwährung immer ihrem Goldwert entspräche! Denn dabei handelt es sich um eine allgemeine Reflexion über den Tausch: Für Saussure sind der Sinn, die Arbeit und das Gold die Signifikate des Lautes, des Lohns und des Geldscheins: das Gold des Signifikats! So schallt es uns aus allen Hermeneutiken entgegen, aus diesen Semiologien, die bei der Bedeutung innehalten: Für sie begründet das Signifikat den Signifikant ganz genauso wie in der gesunden Geldwirtschaft das Gold die Währung begründet; eine typisch gaullistische Auffassung: Behalten wir die Goldwährung und Drückt Euch klar aus, so lauten die zwei Losungen des Generals. (Barthes 1988: 161)
 
                  
 
                  In diesem Fall definiert sich der Wert der verschiedenen Währungseinheiten (und im Übrigen auch der Währungen selbst)102 nur noch im Verhältnis zu anderen Währungseinheiten (und Währungen), die wiederum selbst nicht auf etwas außerhalb der Geld-Semiotik (wie etwa ein Edelmetall oder eine wertschöpfende Arbeit) verweisen.103 Marx spricht daher auch von der „Autoreferenzialität des Geldzeichens“ (zitiert nach Attig 2021: 74), was in der Semiotik z. T. als eine „Zäsur in der Geschichte der Zeichentheorie“ (Attig 2021: 74) verstanden wird, die in der „tendenziellen Absorption des Symbolisierten durch das Symbol“ (Frerichs 2002: 356) besteht.
 
                  Analog dazu lässt sich auch Saussures Valeur verstehen; mit diesem „gelangt er aus der Sackgasse der Bedeutung heraus: Da die Beziehung zum Signifikat (zum Gold) ungewiß, brüchig ist, stabilisiert sich das gesamte System (der Sprache, der Währung) durch die Stellung der Signifikanten zueinander (der Währungen zueinander)“ (Barthes 1988: 162). Entsprechend wird das Gold des Signifikats (s. o.) ersetzt durch das „Gold des Signifikanten“ (Barthes 1988: 163). Dies führt sowohl beim Geld als auch in der Sprache zu einer „Verselbständigung der nominellen Valenz gegenüber der reellen, die sie verdrängt oder ersetzt“ (Attig 2021: 67): So verdrängt die Selbstbezüglichkeit der Geldscheine das Gold und die der Signifikanten das Referenzobjekt bzw. den abstrakten Signifikat. Durch diese Selbstbezüglichkeit offenbaren „sowohl Geld- als auch Sprachzeichen auf exemplarische Weise ein grundsätzliches zeichentheoretisches Problem […], das dem linearen Kausaldenken erhebliche Schwierigkeiten bereitet“ (Köller 2012: 400).
 
                  Schon vor Barthes und nur kurz nach der endgültigen Abschaffung des Goldstandards verwarf bereits Baudrillard (2011/1976: 17) die zuverlässige Referenz von Zeichen auf einen Referenten zugunsten des relationalen Valeur in der Gesamtstruktur:
 
                   
                    Vorbei ist es mit den Referenzialen der Produktion, der Signifikation, […] mit der ganzen Äquivalenzbeziehung zu »realen« Inhalten […]. Die andere Bahn des Werts setzt sich durch: die der totalen Beziehbarkeit und der allgemeinen Austauschbarkeit, Kombinatorik und Simulation.
 
                  
 
                  An die Stelle der Referenz des Sprach- oder Geldzeichens „zu einem Realen der Produktion oder gar zu einem Goldstandard“ (Baudrillard 2011/1976: 18) tritt somit das bloße „Flottieren der Währungen und Zeichen“ (ebd.). Entsprechend wird nach Baudrillard durch dieses ökonomische Prinzip der Zeichen auch die Sprachmagie abgelöst: „[E]s war noch Magie, eine Art magischer Verbindlichkeit, die das Zeichen mit dem Realen verknüpfte; das Kapital hat die Zeichen von dieser »Naivität« befreit, um sie der reinen Zirkulation auszuliefern“ (ebd.). Insofern erhalten sowohl Geld- als auch Sprachzeichen erstens ihren Wert in wechselseitiger Referenz aufeinander und zweitens erfahren dadurch beide außerhalb dieses letztlich selbstreferenziellen Geld- oder Sprachsystems keine sinnvolle Verwendung (vgl. Attig 2021: 71). Baudrillard legt seiner Theorie der semiotischen Selbstbezüglichkeit – der reinen Zirkulation oder Simulation – jedoch eine weitere ökonomische Analogie zugrunde: die von Gebrauchs- und Tauschwert der Zeichen (vgl. Baudrillard 2011/1976: 81), die es im Folgenden zu ergründen gilt.
 
                 
                
                  4.1.5 Gebrauchs- und Tauschwert von Wörtern und Waren
 
                  Schon vor Baudrillard leitet Rossi-Landi (1974/1968: 81) von seiner Theorie der sprachlichen Arbeit (s. 4.1.2) den Gedanken eines Gebrauchs- und Tauschwertes der Wörter ab. Unter dem Gebrauchswert der Wörter versteht er deren Eignung, kommunikative Bedürfnisse zu befriedigen (Rossi-Landi 1974: 83). Der Tauschwert der Wörter ist für ihn hingegen „in den wechselseitigen Relationen zu suchen, in welche sie innerhalb der Sprache, zu der sie gehören, eintreten“ (Rossi-Landi 1974: 81) und die schon in Saussures Valeur beschrieben sind. Rossi-Landi (1974: 83) betont dabei, dass „jeder Ausdruck und jede Nachricht als Einheit von Gebrauchs- und Tauschwert“ zu verstehen ist. Baudrillard fasst einen ähnlichen Gedanken, führt diesen jedoch radikal weiter und gibt die Einheit von Gebrauchs- und Tauschwert letztlich zulasten des ersteren auf. Den Gebrauchswert, der „die konkrete Behandlung der Ware im Konsum“ bestimmt (Baudrillard 2011/1976: 17), versteht er in Bezug auf das Zeichen ähnlich wie Rossi-Landi als dessen funktionalen Wert oder „Referenzwert“ (ebd.: 16), der auf dem Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat beruht. Dem Tauschwert, der „auf die Austauschbarkeit aller Waren untereinander in der Äquivalenzform“ hinweist (Baudrillard 2011/1976: 17), ordnet er aufseiten der Sprache den strukturellen Wert der Zeichen zu, den er ebenfalls im Verhältnis zwischen den Signifikanten selbst begründet sieht (vgl. ebd.: 16 f.).
 
                  Die Selbstreferenzialität von Sprache und Markt (s. 4.1.4) lässt sich vor diesem Hintergrund als eine Überwölbung des Gebrauchswertes durch den Tauschwert begreifen, wie vor allem Baudrillard sie beschreibt. Indem Baudrillard und Rossi-Landi dem Zeichen einen Gebrauchs- und einen Tauschwert zuschreiben, konzipieren sie es weniger als Währungseinheiten, sondern vielmehr als konsumierbare Ware (s. o. Baudrillard 2011/1976: 17), die sich nach Marx gerade durch diese „Zwieschlächtigkeit“ (Attig 2021: 4), diesen Dualismus von Gebrauchs- und Tauschwert auszeichnet (vgl. ebd.: 4 f.). Diese Konzeption von Zeichen als Waren muss der Analogie zum Geld nicht widersprechen, sondern kann diese vielmehr ergänzen, wenn man sich an Marx‘ (2019/1867: 150) Diktum erinnert, nach dem dieselbe Entität je nach Zusammenhang die Funktion eines Rohmaterials, eines Arbeitsmittels, eines Produktes bzw. einer Ware sowie eines Geldes erfüllen kann104 – und so auch sprachliche Einheiten. Man denke auch an Köllers (2012: 418) Ausführungen zum Warengeld (wie z. B. Zigaretten), das im einen Kontext als Ware konsumiert, im anderen (z. B. im Gefängnis) als Währung getauscht werden kann. Die Überwölbung des Gebrauchswertes durch den Tauschwert der Zeichen lässt sich also insbesondere an Waren z. B. in der kulturellen Semiotik der Mode verstehen, von der auch Saussure wie viele seiner Zeitgenossen fasziniert war (vgl. Barthes 1988: 160). Auch Baudrillard (2011/1976: 92) widmet sich insbesondere Phänomenen aus der Mode, um die „Mutationen“ der Ordnung sprachlicher Zeichen und Zeichen allgemein zu veranschaulichen. Baudrillard geht dabei von einer Art gesellschaftlich-historischen Wandel der semiotischen Verweisfunktionen überhaupt aus, der im Folgenden unter dem Vorbehalt vorgestellt werden soll, diese verschiedenen Funktionsweisen von Zeichen nicht als diachrone Abfolge zu verstehen, sondern als bestehende Potenziale und als kontingentes Beschreibungsinstrumentarium zu bewahren.
 
                  An der Mode zeichnet Baudrillard vor allem das erste Schema der semiotischen Werte nach, das für die vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse ist: die Imitation. „Die Imitation (und gleichzeitig auch die Mode) entsteht mit der Renaissance, mit der Auflösung der feudalen Ordnung durch die bürgerliche Ordnung und dem Beginn des offenen Wettbewerbs auf dem Gebiet der Distinktionszeichen“ (Baudrillard 2011/1976: 92). Zuvor, in einer Stände- oder Kastengesellschaft kann es keine Mode geben, da die Imitation der Distinktionszeichen unmöglich, zumindest aber strengstens untersagt ist: „Ein Verbot schützt die Zeichen und sichert ihnen eine absolute Klarheit: Jedes verweist zweifelsfrei auf einen Status […] – und entsprechend wird auch die Vermischung von Zeichen bestraft: als schwerer Verstoß gegen die Ordnung der Dinge selbst“ (Baudrillard 2011/1976: 92 f.).105 Ökonomisch betrachtet sind die Zeichen durch das Verbot der Imitation „zahlenmäßig begrenzt, ihre Verbreitung ist beschränkt“ (Baudrillard 2011: 93); ihr Wert ist entsprechend durch ihre Knappheit gedeckt. Mit dieser Beschränkung ist auch ihr Gebrauchswert verbunden, insofern sie zur Referenz auf vermeintlich außersprachliche Unterschiede gebraucht werden können. Die Aufhebung der Ständegesellschaft und damit der „Exklusivität der Zeichen“ (Baudrillard 2011/1976: 95) leitet jedoch die Möglichkeit der Imitation ein, die Distinktionszeichen ihrer starren Ordnung enthebt und einem freien Wettbewerb – bzw. einem Wettlauf zwischen Delimitation und Assimilation, zwischen Abgrenzung und Nachahmung ausliefert; „die Mode, diese überstürzte Nachahmung einer stets eingeholten Neuigkeit, ist der Triumph dieser gesellschaftlichen Nachahmung (sie zwingt die Bourgeoisie, sich außerhalb der Mode in der bloßen und schwierigen »Distinktion« zu behaupten“) (Barthes 1988: 160). So beschreibt auch Bourdieu (1974: 58) für neuzeitliche Klassengesellschaften zwar die besondere Rolle von Distinktions- bzw. „Unterscheidungszeichen, kraft derer Subjekte ihre Stellung in der Sozialstruktur ausdrücken und zugleich für sich selbst und die anderen […] konstituieren“; zugleich führen die Möglichkeiten der Imitation ebendieser Zeichenformen jedoch zu einem Verlust der Eindeutigkeit in der Ausdrucksfunktion der sozialen Stellung. Werden die Unterscheidungszeichen von ebenjenen imitiert, von denen man sich unterscheiden will, bedarf es neuer Unterscheidungszeichen, die wiederum nicht vor Imitation und Inflation (s. 4.1.6, vgl. 4.3) bewahrt werden können. Bourdieu beschreibt diese Dynamik später als „Dialektik der Distinktion“ (Bourdieu 1999: 205; vgl. ebd: 379), die sich darauf gründet, dass sich die Zeichen untereinander tauschen und formal voneinander abgrenzen, was wiederum ihren Tauschwert konstituiert (s. 4.3.4).
 
                  Die beiden weiteren von Baudrillard beschriebenen Zeichen-Schemata bzw. „Simulakren“ (ebd.: 2011/1967: 92) bauen auf dem grundlegenden Prinzip der Imitation auf und sollen hier nur knapp umrissen werden. Als Simulakrum zweiter Ordnung beschreibt Baudrillard das der Produktion, das er mit dem industriellen Zeitalter in Verbindung bringt. Auch in der Produktion von Zeichen werden die Beschränkungen ihres Gebrauchs aufgehoben, die Imitation wird jedoch nicht bloß ermöglicht, sondern durch die Regeln ihrer Produktion und Vermehrung (auch hier entsprechen die Zeichen also konsumierbaren Waren) geradezu notwendig (vgl. Baudrillard 2011/1976: 93 f.). Die Voraussetzung der Produktion ist entsprechend nicht mehr die Nachahmung, sondern
 
                   
                    die Serie, das heißt die Möglichkeit, zwei oder n identische Objekte zu produzieren. Zwischen ihnen besteht kein Verhältnis wie zwischen Original und Imitation, auch kein Verhältnis der Analogie oder Spiegelung, es herrscht die Äquivalenz, die Indifferenz. […] Nur durch das Verschwinden der ursprünglichen Referenz kann das allgemeine Äquivalenzgesetz sich durchsetzen, das heißt, es ist die Voraussetzung für die Möglichkeit jeglicher Produktion. (Baudrillard 2011/1976: 101)
 
                  
 
                  Eine solche Dynamik der Zeichen bei Baudrillard ähnelt insofern der von Adorno & Horkheimer (2017/1944: 128 ff.) beschriebenen Kulturindustrie, in der erstrebenswert erscheinende Modetrends nicht nur individuell nachgeahmt, sondern in einer Art „Massenbetrug“ (ebd.: 128) jedem Lebensbereich als einem potenziellen Absatzmarkt aufgezwungen und übergestülpt werden.
 
                  Wird mit dem Simulakrum der Produktion die Unterscheidung zwischen Original und Kopie zugunsten der Serienproduktion identischer Werte aufgehoben, so geht das Simulakrum der dritten Ordnung nach Baudrillard noch einen Schritt weiter, indem es die Produktion der Werte durch deren Simulation ersetzt. Im Simulakrum der Simulation, das nach Baudrillard die Gegenwart beherrscht, macht die
 
                   
                    Serienproduktion der Erzeugung von Modellen Platz. Es handelt sich dabei um eine Verkehrung von Ursache und Wirkung, denn alle Formen ändern sich von dem Moment an, wo sie nicht mehr mechanisch reproduziert, sondern im Hinblick auf ihre Reproduzierbarkeit selbst konzipiert werden. (Baudrillard 2011/1976: 103 f.)
 
                  
 
                  Entsprechend werden Zeichen nicht mehr als Original und Imitation erzeugt und auch nicht mehr als eine Serie gleichwertiger Massenwaren, sondern als „Modelle, aus denen alle Formen durch eine leichte Modulation von Differenzen hervorgehen. Nur die Zugehörigkeit zum Modell ergibt einen Sinn, nichts geht mehr einem Ziel entsprechend vor, alles geht aus dem Modell hervor“ (Baudrillard 2011/1976: 104). Demnach vermögen die Zeichen nicht mehr, Unterschiede zwischen den Referenten oder den Zeichenbenutzern auszudrücken oder sprachlich zu konstruieren, sondern verweisen nur noch auf die Unterschiede zwischen einander und somit letztlich auf sich selbst. Später fasst Baudrillard (1991/1983: 10) Mode und Simulation in diesem Zusammenhang auch unter einer Ekstase der Formen zusammen: „Die Mode ist die Ekstase des Schönen: sie ist die reine und leere Form einer um sich selber kreisenden Ästhetik. Die Simulation ist die Ekstase des Realen: […] alle realen Ereignisse folgen dort in einem rein ekstatischen Verhältnis aufeinander“. Statt die Simulation hier jedoch als zwangsläufig vorherrschende Ordnung der Zeichen überhaupt anzunehmen, sollen ihre Dynamiken im Folgenden nur zur Beschreibung einzelner, kontingenter semiotischer Phänomene dienen. Von nachhaltiger Relevanz bleibt für die vorliegende Untersuchung vor allem das Prinzip der Imitation bzw. prinzipiellen Imitierbarkeit arbiträrer Zeichen, das für Baudrillards letztlich schwer greifbare Konzeptionen von deren Produktion und Simulation grundlegend bleibt.
 
                  Mit den Umbrüchen von einer strikten Beschränkung der Zeichen, die ihre Gebrauchsfunktion sichern, über ihre Imitation, Produktion und Simulation, in der sich ihre Referenz in wechselseitiger Differenzierung zunehmend auf einander richtet, beschreibt Baudrillard eine Überwölbung des Gebrauchswertes von Zeichen durch ihren Tauschwert106: Statt dass sie zur zuverlässigen Referenz auf außersprachliche Sachverhalte gebraucht werden könnten, bestimmt sich ihre Position im System nur noch durch die Tauschbedingungen zu anderen Zeichen: „Der Referenzwert wird abgeschafft und übrig bleibt allein der strukturelle Wertzusammenhang. Die strukturelle Dimension verselbständigt sich durch den Ausschluss der Referenzdimension, sie gründet sich auf deren Tod“ (Baudrillard 2011/1976: 92). Rückblickend auf Rossi-Landi (1974: 83) lässt sich diese Überwölbung so auffassen, dass Wörter ihren Gebrauchswert zum Verweis auf ein Referenzobjekt nicht von selbst erhalten, sondern erst durch die wiederum sprachliche Arbeit, in der ihre komplexen Gebrauchsmöglichkeiten erst als Tauschwert konventionalisiert wurden. Lassen sich die Wörter nicht mehr auf eine entsprechende sprachliche Arbeit zurückführen, verlieren sie ihren Tausch- und damit auch ihren Gebrauchswert. Durch die Selbstreferenzialität des Geldes (s. 4.1.4) sowie die soeben dargelegte Überwölbung des Gebrauchs- durch den Tauschwert der Ware ist ihr jeweiliger Wert verschiedensten Kontingenzen ausgeliefert. Es entsteht die Gefahr der Inflation – des Warenwerts, des Geldwerts und gleichsam auch des sprachlichen Zeichenwerts.
 
                 
                
                  4.1.6 Inflation von Wörtern und Währungen
 
                  Schon Baudrillard (2011/1967: 18) selbst erkannte, dass die Selbstreferenzialität der flottierenden Geld- und Sprachzeichen „mit einer unbegrenzten Spekulation und Inflation einher[geht]“. Grundsätzlich lässt sich die Metapher der Inflation sprachlicher Werte mit Köller wie folgt verstehen:
 
                   
                    Das Problem der Inflation wird beim Geld immer dann aktuell, wenn sich herausstellt, dass die jeweiligen Geldstücke bzw. Geldzeichen nicht mehr den eigentlich zu erwartenden Kaufwert haben, und in der Sprache immer dann, wenn sich herausstellt, dass die jeweiligen Sprachzeichen nicht mehr die eigentlich zu erwartenden Differenzierungs- bzw. Informationsaufgaben erfüllen. (Köller 2012: 460)
 
                  
 
                  Beim Geldzeichen ergibt sich die Grundlage der Inflationsgefahr im Verlust der Materialität des Geldes, wenn die Währungseinheiten die Edelmetalle als Produkte menschlicher Arbeit nicht mehr physisch enthalten, sondern konventionell auf diese verweisen; oder der Zusammenhang zwischen Geldschein und Materialität bzw. Arbeit gar gänzlich aufgegeben wird (s. 4.1.2, 4.1.3).107
 
                  Auch in der Sprache ergibt sich die Inflationsgefahr aus der fehlenden Erkennbarkeit menschlicher Arbeit im Zeichen, wenn erstere letzteres nicht mehr konventionell stützt und die Zeichenbedeutung somit nicht mehr als Produkt sprachlicher Arbeit gesehen wird, sondern als kostengünstige bzw. angeeignete Ware zur kurzfristigen Erfüllung der eigenen kommunikativen Zwecke (vgl. Rossi-Landi 1974: 77 in 4.1.2; vgl. ebd.: 83 in 4.1.5). In Analogie zu Währungseinheiten, deren Wert nicht in dem Maße das Produkt menschlicher Arbeit darstellen, mit dem sie getauscht werden sollen, ist bei einem inflationären Wortgebrauch auch von sprachlicher Falschmünzerei die Rede (Köller 2012: 464; Leoni in Rossi-Landi 1974: 271). Köller (2012: 464) fasst das Problem wie folgt zusammen:
 
                   
                    Der Gebrauch manipulierter Geld- und Sprachformen kann den jeweiligen Verwendern kurzfristig bestimmte Vorteile bringen, aber keineswegs langfristig. Falschgeld und Lügen bzw. erfahrungsferne Begriffe haben immer kurze Beine. Ein täuschender Geld- und Sprachgebrauch desavouiert langfristig nicht nur diejenigen, die ihn praktizieren, sondern auch Geld und Sprache als Medien und als Zeichensysteme, weil beide unter Betrugs- oder Inflationsverdacht geraten, wenn ihre Nominalwerte keinen fassbaren Realwert mehr besitzen.
 
                  
 
                  Die Inflation von Zeichen ergibt sich für Köller also durch einen generalisierenden Gebrauch derselben und äußert sich in einem „semantischen Wertverlust“ (Köller 2012: 465), also im Verlust der Nützlichkeit des Signifikanten, mit ihm auf ein spezifisches, konventionalisiertes Signifikat verweisen zu können – im Verlust des Gebrauchswerts (s. 4.1.5). Köller illustriert eine solche Inflation am Beispiel von Modewörtern wie „kreativ, kritisch, modern, emanzipatorisch […], die durch einen ausufernden Gebrauch zu Worthülsen geworden sind, die sich mit allen möglichen Vorstellungsinhalten füllen lassen“ (Köller 2012: 465).
 
                  Dabei bezieht Köller den semantischen Wertverlust der Zeichen jedoch nur auf deren Verweisfunktion auf die versprachlichten Sachverhalte und Konzepte, im Sinne eines Verlusts der Darstellungsfunktion. Diese sieht er im Beispiel der Modewörter durch die symptomatische Ausdrucksfunktion der Wörter überschrieben (vgl. 3.2).
 
                   
                    Durch diesen inflatorischen Gebrauch haben sie an semantischer Differenzierungsschärfe verloren und sind zu Zeichen eines bestimmten emotionalen Stallgeruchs bzw. Jargons geworden, die uns eher etwas über die Gruppenzugehörigkeit und Befindlichkeit der jeweiligen Verwender mitteilen als über die Besonderheit eines Sachverhalts. (Köller 2012: 465)
 
                  
 
                  In 3.2 wurde eine solche politische Ausdrucksfunktion als essentieller Teil des demokratischen Wortstreits und der politischen Positionierungsmöglichkeiten im Diskurs vorgestellt. Eine Überwölbung der Darstellungs- durch die Ausdrucksfunktion würde einen umstrittenen Sprachzeichen also keineswegs das Potenzial nehmen, eine konstruktive Rolle bei der Diskursprogression zu spielen. Im Hinblick auf den vorgestellten Verlust der Exklusivität der Zeichen, deren Imitation und den Verlust ihrer Funktion als Distinktionszeichen (s. 4.1.5) muss jedoch für Modewörter genauso wie für Mode-Waren angenommen werden, dass auch die symptomatische Ausdrucksfunktion einer Inflation anheimfallen kann.
 
                  Die potenzielle Inflation der symptomatischen Ausdrucksfunktion, bei der ein Zeichen seine Funktion als Distinktionsmarker, als Fahnenwort verliert, hängt also vom Maße der Imitation des Zeichens außerhalb der zu repräsentierenden Gruppe ab. Wie weitläufig der Anreiz für eine solche Imitation im Diskurs wiederum ist, hängt u. a. davon ab, welche Auswirkungen der Gebrauch des jeweiligen Zeichens auf das Prestige des jeweiligen Zeichenverwenders hat (vgl. 3.3). So hebt auch Baudrillard für die von ihm beschriebenen Umbrüche des semiotischen Werts (s. 4.1.5) die Rolle des Prestiges hervor; etwa bedeuten die Zeichen vor der Möglichkeit ihrer Imitation für ihn noch „etwas materiell Unterscheidendes, sie haben eine Finalität und ihre Verwendung hängt mit dem Prestige, dem Status, den sozialen Unterschieden zusammen“ (Baudrillard 2011/1976: 104). Die Imitation und die Ökonomisierung der Zeichen jedoch gehen „[m]it der Übertragung der Prestigewerte und -zeichen von einer Klasse auf die andere“ (Baudrillard 2011/1976: 93 f.) einher, die die Zuverlässigkeit der symptomatischen Ausdrucksfunktion der Distinktionszeichen und Prestigesymbole untergräbt. Diese Zusammenhänge sollen im folgenden Kapitel als Prestigeökonomie beschrieben werden.
 
                 
               
              
                4.2 Prestigeökonomie und die Ökonomie des Sozialen
 
                
                  4.2.1 Kommunikative Grundlagen der Prestigeökonomie
 
                  Nicht nur den Zeichen wird – wie in 4.1 beschrieben – ein konventioneller Wert zugeschrieben, der sich in ökonomischen Prozessen fassen lässt; auch das Soziale im Allgemeinen ist, wie wiederum Baudrillard (1991/1983: 67) feststellt, „wie jede beliebige Ware dem Gesetz der Knappheit, der Produktion und des Tausches unterworfen“. Wenn sprichwörtlich z. B. im Englischen davon die Rede ist, to take/get/give credit for something, dann werden Prestige und soziales Ansehen als privates Kapital verstanden, auf das eingezahlt werden kann.
 
                  In Kapitel 3.3 wurde synoptisch vorgezeichnet, wie die symptomatische Ausdrucksfunktion von Einzelzeichen für bestimmte politische Haltungen an Präzision und Zuverlässigkeit verliert, wenn die Unterscheidungszeichen nicht mehr zur politischen, sondern zur moralischen Abgrenzung gebraucht werden und wenn so durch Auswirkungen auf das soziale Ansehen Anreize zur Imitation bestimmter Zeichen entstehen. Nachdem ein solcher Verlust der symptomatischen Ausdrucksfunktion nun als ökonomischer Prozess der Inflation des Zeichenwertes begriffen werden kann (s. 4.1), sollen im folgenden Kapitel auch die sozialen Dynamiken, die die erwähnten Anreizstrukturen zu einer solchen Imitation von Zeichen schaffen, als quasi-ökonomische Prozesse, als Formen einer Prestigeökonomie beschrieben werden. Dabei soll nacheinander auf die folgenden Aspekte eingegangen werden:
 
                  
                    	 
                      die Ökonomie als Erklärungsmodell für das Phänomen des Prestiges im Allgemeinen (s. 4.2.1.1),


                    	 
                      die Prestigeökonomie als evolutionspsychologisches Prinzip im Speziellen (s. 4.2.1.2),


                    	 
                      Prestigesymbole als teure Signale einer indexikalischen Kommunikation (s. 4.2.1.3),


                  
 
                  
                    4.2.1.1 Ökonomische Erklärungsansätze des Prestiges
 
                    Bevor das Konzept der Prestigeökonomie auf seine evolutionspsychologischen Grundlagen zurückgeführt und weiter ausdifferenziert wird, kann zunächst der Begriff des Prestiges im Allgemeinen mit der Ökonomie als Erklärungsmodell in Verbindung gebracht werden. In 3.3 wurde Prestige bereits mit Strasser & Brömme (2004: 412) als soziale Wertschätzung definiert und als graduelles Phänomen verstanden, an dessen gegenüberliegendem Pol das Stigma als soziale Geringschätzung angesiedelt werden kann. Durch diese skalare, eindimensionale Abstufung unterscheidet sich das dynamische Prestige auch vom Status, der nach Strasser & Brömme (2004: 413) eine relativ feste Position im sozialen System beschreibt, von der jede Person je nach Kontext mehrere einnehmen kann. Entscheidend ist, dass Prestige insbesondere in Industriegesellschaften – im Gegensatz zu feudalen Ständegesellschaften – nach der individuellen Leistung im Zusammenhang mit zentralen gesellschaftlichen Werten vergeben wird; seien diese mit Fleiß, Bildung, Frömmigkeit oder mit Rücksichtnahme, Sensibilität und sogenannter „Wokeness“108 verbunden (vgl. Strasser & Brömme 2004: 414). Mit Franck (1998: 119 f.) kann Prestige auch als unspezifischer Oberbegriff verstanden werden für verschiedene, mit positiver Aufmerksamkeit verbundene Phänomene wie Ansehen, Beachtung, Anerkennung, Reputation, bis hin zu Prominenz und Ruhm.
 
                    Nun ist die Frage, wie sich das so begriffene Phänomen des Prestiges unter ökonomischen Gesichtspunkten fassen lässt. Franck (1998: 22) stellt fest, „daß sich die Ökonomik ganz allgemein mit der Entmaterialisierung des Wirtschaftsprozesses schwertut“ (vgl. 4.1) und bemängelt daher: „Es fehlt eine Einkommens- und Verteilungstheorie der Beachtung. Es fehlt die ökonomische Theorie des Prestiges“ (ebd.). Ein problematischer Aspekt einer solchen Theorie ist nach Franck (1998: 21) die für die Ökonomie zentrale „Unterstellung, daß die Individuen, deren Zusammenspiel untersucht wird, rational ihren Vorteil verfolgen“. Mit dieser Unterstellung gehen zwar keinerlei Einschränkungen über die getauschten Güter oder deren Materialität bzw. Immaterialität einher (vgl. Franck 1998: 22); problematisch ist bei der Übertragung der ökonomischen Unterstellung von Rationalität jedoch die Tatsache, dass die gesellschaftlichen Quellen von Prestige kontingent, unentwegt im Wandel und (etwa wenn sie sich aus moralischen Intuitionen ableiten; s. 3.1, 3.3) nicht immer rational greifbar sind (vgl. Strasser & Brömme 2004: 412). Entsprechend lassen sich die ökonomischen Prinzipien von Rationalität und Antizipierbarkeit nur partikular auf die Anreizstrukturen beziehen, die aus bestehenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen hervorgehen (vgl. Strasser & Brömme 2004: 414), nicht aber uneingeschränkt auf Phänomene wie Aufmerksamkeit, Selbstbild und Prestige insgesamt, die „sich nicht auf den Bereich des Kalkulierbaren einschränken“ lassen (Franck 1998: 24).
 
                    Dennoch lassen sich innerhalb dieser Einschränkungen diverse Parallelen, aber auch direkte Interdependenzen zwischen Prestige und Ökonomie ausmachen. Zum einen steht Prestige in einer wechselseitigen Abhängigkeit zu ökonomischen Aspekten wie Beruf, Bildung, Einkommen etc., insofern diese einerseits Quelle andererseits aber auch Folge von Prestige sein können (vgl. Strasser & Brömme 2004: 413). Bourdieu (1982: 279 ff., 439 ff., 447) beschreibt diese Zusammenhänge, indem er Prestige als eine Form symbolischen Kapitals versteht, das zu sich wandelnden Wechselkursen in ökonomisches Kapital eingetauscht werden kann – und umgekehrt (vgl. hierzu auch Magerski 2005: 120 f.). Die „Dialektik von sozialer Lage und Habitus“ (Bourdieu 1982: 281) ist demnach die Grundlage eines „Prozesses, worin die Verteilungsstruktur des Kapitals […] in die Verteilungsstruktur des in seiner objektiven Wahrheit verkannten symbolischen und legitimen Kapitals verwandelt wird“ (ebd.). Zum anderen beschreibt Prestige somit nicht nur eine Form positiver Aufmerksamkeit, sondern gerade die nachhaltigen, angehäuften persönlichen Vorteile, die eine Person aus dieser Aufmerksamkeit bezieht. Für Franck (1998: 119) ist Prestige daher „[d]ie unspezifische Form kapitalisierter Beachtung“ bzw. die „wichtigste [ … und] ursprüngliche Form der Kapitalisierung eingenommener Aufmerksamkeit“ (ebd.: 120).
 
                    Somit ergeben sich für das Prestige nicht nur Berührungspunkte, sondern auch Parallelen in der Funktionsweise zu ökonomischen Phänomenen. Ähnlich wie ökonomisches Kapital kann Prestige erarbeitet bzw. erworben und angehäuft werden – durch sprachlichen (Aus-)Tausch sowie aktive „Imagearbeit“ (Holly 2017: 882; hier im politischen Kontext) bzw. face-work (vgl. Franck 1998: 99 f.). Das face oder Gesicht einer Person „as the positive social value a person effectively claims for himself by the line other assume he has taken during a particular contact” (Goffman 1955: 213) stellt somit die partikulare, lokale Größe der Inter- bzw. Transaktion dar, die auf das Prestige der Beteiligten eingezahlt wird. Face-work verhält sich also zum Prestige in etwa wie der Handel zum Kapital.109 I. d.R. geht es dabei nicht nur um den antizipierten Eindruck, den man auf das unmittelbare Gegenüber macht, sondern um eine darüber hinausreichende „öffentliche Schauseite“ (Franck 1998: 98). Diese Schauseite konstituiert sich entweder unmittelbar über weitere Rezipierende der Interaktion, mittelbar über die antizipierten Konversationen, die das Gegenüber anschließend über einen führen könnte und die das eigene soziale Ansehen als Fremdbild bestimmen, oder aber – eng damit verbunden – über das Konstrukt des „generalisierten Dritten“ (Franck 1998: 99), das als introjizierte Fremdwahrnehmung verstanden werden kann, von der die Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung abhängen (vgl. Franck 1998: 99 f.); oder auch als Introjektion gesellschaftlicher Gebote und Verbote, mit denen sich das Subjekt nicht notwendigerweise identifiziert (vgl. Fromm 1991/1976: 37)., sondern die es ggf. lediglich durch „Imitation oder Unterordnung“ einhält (ebd.).110 Hierin deutet sich bereits an, inwiefern Normentreue respektive -Untreue sich (unabhängig von der dahinterstehenden Motivation) auf das Prestige auswirken kann (s. u., vgl. 3.3). Auch und gerade über die bloße Normeinhaltung hinaus kann das Zur-Schau-Stellen der eigenen Moral – ggf. in Abgrenzung zu Amoralität eines Dritten – als ein sprachliches Verhalten angesehen werden, mit dem unter den richtigen Umständen auf das eigene Prestige-Konto eingezahlt wird (vgl. 3.3): „Das Moralisieren ist eine unspezifische Ressource, zugleich Währung und Zirkulationsmittel für die Machtlosen und Ressource für die Mächtigen“ (Knobloch 2020: 127).
 
                    Fromm (1991/1976: 141) spricht in diesem Zusammenhang vom „Marketing-Charakter“ zwischenmenschlichen Verhaltens, „weil der einzelne sich selbst als Ware und den eigenen Wert nicht als »Gebrauchswert«, sondern als »Tauschwert« erlebt. Der Mensch wird zur Ware auf dem »Persönlichkeitsmarkt«“ (ebd.). Debord (1996/1967: § 17) sieht hierin die „Herrschaft der Wirtschaft über das gesellschaftliche Leben“ vorangetrieben, deren erste Phase – nämlich die „Degradierung des Seins zum Haben“ (ebd.) – auch Fromm (1991/1976) in Haben oder Sein beschreibt. Debord (1996/1967: § 17) schließt dieser Verschiebung nun in seiner Gesellschaft des Spektakels eine zweite Phase an:
 
                     
                      Die gegenwärtige Phase der völligen Beschlagnahme des gesellschaftlichen Lebens durch die akkumulierten Ergebnisse der Wirtschaft führt zu einer verallgemeinerten Verschiebung vom Haben zum Scheinen, aus welchem jedes tatsächliche „Haben“ sein unmittelbares Prestige und seinen letzten Zweck beziehen muß.
 
                    
 
                    Dies lässt sich so verstehen, dass auch das ökonomische Kapital (Haben) keine Finalität darstellt, sondern nur Mittel zum Zweck der Erlangung größeren symbolischen Kapitals (Scheinen) darstellt – etwa in Form von Prestigesymbolen (s. 4.2.1.3).
 
                    Vom Tauschwert oder auch Buchwert des Prestiges kann ferner deshalb gesprochen werden, weil es sich als Gut tauschen und weitergeben lässt: „In den Buchwert der Aufmerksamkeit, die ich von jemandem beziehe, geht auch ein, wieviel die bezogene Seite ihrerseits bezieht. Die Beachtung seitens derer, die reich an Beachtung sind, zählt mehr als die Beachtung seitens derer, die unscheinbar bleiben“ (Franck 1998: 116).111 So lässt sich bspw. auch das Berufsprestige nicht derart simpel ablesen wie etwa ökonomisches Kapital, sondern nur in der Anerkennung Anderer, die wiederum selbst nur dann einen Wert hat, wenn diese Anderen wiederum ein hohes Berufsprestige im entsprechenden Bereich aufweisen (vgl. Strasser & Brömme 2004: 414). Somit lässt sich für den Tauschwert des Prestiges dieselbe Selbstbezüglichkeit feststellen wie für den des Geldes, der Waren und der Zeichen (s. 4.1).
 
                   
                  
                    4.2.1.2 Prestigeökonomie als evolutionspsychologisches Prinzip
 
                    Nachdem nun grob erste ökonomische Ansätze zur Erklärung der Funktionsweisen von Prestige nachgezeichnet wurden, soll im Folgenden ein spezifischeres Konzept der Prestigeökonomie für die vorliegende Untersuchung fruchtbar gemacht werden. Das Ansammeln von Prestige durch Zur-Schau-Stellen von Werten, die bei potenziellen Kooperations- und Sexualpartnern Anerkennung finden sollen, löst in sozialen Gruppen das moralische Prinzip der direkten Reziprozität ab, wenn die anerkannten Werte moralischen bzw. altruistischen Charakter haben. Während direkte Reziprozität ein ausgewogenes Geben und Nehmen zwischen zwei Kooperationspartnern darstellt, lässt sich das „Image-Scoring“ (Voland 2004: 178) in einer Prestigeökonomie eher als indirekte Reziprozität verstehen: „Wer viel gibt, steigert sein gesellschaftliches Ansehen, und dies kommt ihm in Notlagen zu Gute“ (ebd.). Dieser Prestige-Aspekt moralischen Verhaltens erklärt auch den in 3.1.1 beschriebenen Publikumseffekt, nach dem Menschen sich unter Beobachtung eher moralischen Normen entsprechend verhalten als unbeobachtet: „Wo kein Prestige zu ernten ist, lohnt sich auch keine altruistische Kostenübernahme“ (Voland 2004: 186).
 
                    Für soziale Gruppen stellt die Prestigeökonomie somit eine Lösung für das Allmende-Problem – auch „Schwarzfahrer-Problem“ genannt (Voland 2004: 186) – dar, das in egalitären Jäger-Sammler-Gesellschaften schnell aufkommt. Rein nach dem Prinzip der Nutzen-Maximierung wäre es zunächst immer ökonomisch vorteilhaft, individuell errungene Jagdbeute nicht zu teilen oder aber umgekehrt keine Energie beim Jagen zu verschwenden, wenn Andere ihre Jagdbeute mit einem teilen. Um dies zu verhindern, müssen soziale Gegenanreize zu altruistischem Verhalten wie Teilen, Fleiß und Mäßigung geschaffen werden, was durch die Prestigeökonomie gelingt. Einerseits werden in ihr egoistisches Verhalten und Verstöße gegen moralische Normen mit Stigma, also sozialer Geringschätzung bis hin zur Ächtung bestraft: „Morality is, in large part, an evolved solution to the free rider problem. Hunter-gatherer groups and also larger tribes can compel members to work and sacrifice for the group by punishing free riders” (Haidt 2012: 412). Andererseits wird in der Prestigeökonomie umgekehrt „der altruistische Akt ganz unmittelbar, zeitgleich mit Prestige entlohnt“ (Voland 2004: 186).
 
                    Voland illustriert das prestigeökonomische Prinzip am Teilen von Jagdbeute in der Jäger-Sammler-Gesellschaft der Hadza in Tansania: „Die Hadza entgehen auf Grund ihrer Prestige-Ökonomie der Allmende-Falle, denn gute Jäger werden mit gesellschaftlicher Reputation entlohnt. Die so gewonnen Reputation kann dann gegen Vorteile in anderen Lebensbereichen eingetauscht werden, zum Beispiel im Bereich von Sexualität und Partnerwahl“ (Voland 2004: 185; vgl. auch Haidt 2012: 197; Boehm 1999). Sind die moralischen Normen in einer sozialen Gruppe erst konsensual etabliert (wie hier die Normen des Arbeitens bzw. Jagens und des Teilens) ersetzt der mittelbare Tausch von Gütern oder Arbeit gegen Prestige und anschließend von Prestige gegen andere Vorteile den unmittelbaren Tausch von Arbeit oder Gütern untereinander im Sinne der Reziprozität. „Normengehorsam dient hier der Werbung um soziale Anerkennung und nicht etwa einem Tausch im Sinne von Reziprozität“ (Voland 2004: 186).
 
                    Als vielseitig einsetzbares Tauschmittel bildet Prestige „jenes knappe Gut, um das zu konkurrieren sich offensichtlich lohnt. Bekanntlich tun Menschen sehr viel, um in der lokalen Hierarchie ihrer (Sub-)Gruppe möglichst weit oben zu rangieren, um also kulturell möglichst erfolgreich zu sein“ (Voland 2007: 40). Die prestigeökonomischen Anreize führen also nicht nur zur Befolgung sozialer und moralischer Normen, sondern auch zu einer „Prestigekonkurrenz“ (Voland 2007: 43), in der Menschen durch Menschen als „moral exhibitionism“ (Pinker 2002: 106), durch Zur-Schau-Stellung ihrer Moralität – und damit ihrer Prestige-Würdigkeit – um ihren Rang in der sozialen Hierarchie wetteifern (vgl. Voland 2007: 39). Somit ersetzt die Prestigeökonomie nicht zur das Prinzip direkter Reziprozität, es überwölbt auch das ökonomische Prinzip der persönlichen Nutzen-Maximierung und Unkosten-Minimierung: „Man beobachtet nicht selten, dass Menschen […] anstatt um Verringerung altruistischer Vorleistungen bemüht zu sein, gerade im Gegenteil diese erhöhen und mehr noch: Sie konkurrieren um den höchst möglichen Altruismus-Einsatz“ (Voland 2004: 179). Im Beispiel der Jäger-Sammler-Gesellschaften wie der Hadza – aber auch in „ausnahmslos allen daraufhin untersuchten Gesellschaften“ (Voland 2004: 179) – führt dies dazu, dass die Jäger einen Kalorien-Überschuss produzieren, also durchschnittlich mehr Fleisch erwirtschaften, als sie zur Versorgung ihrer selbst und ihrer Angehörigen benötigen würden, was sich nicht durch Reziprozität erklären lässt, sondern nur durch Entlohnung in Prestige für den kompetitiv zur Schau gestellten Altruismus (vgl. Voland 2004: 179 f.). „Normengehorsam ist also nicht nur teuer, sondern wird unter Umständen sogar noch „freiwillig“ verteuert“ (Voland 2004: 180).
 
                    Dieses Phänomen erklärt sich ferner durch die Art und Weise, wie Prestige kommunikativ erworben wird. Nach dem Handicap-Prinzip der Costly-Signaling-Theory (vgl. Zahavi 1975; Voland 2004: 180) eignen sich nur Kommunikate, die für den Emittenten in irgendeiner Form teuer sind, zum zuverlässigen Zur-Schau-Stellen der prestigewürdigen Qualitäten und damit als Prestigesymbole.
 
                   
                  
                    4.2.1.3 Prestigesymbole als teure Signale
 
                    Wenn im Zusammenhang mit moralisierten Zeichenformen von Virtue-Signalling die Rede ist (z. B. bei McConnell-Ginet 2020: 235; Nagle 2018: 13 ff.), so bedient sich dieses Sprachbild eines evolutionspsychologischen Verständnisses von prestige-ökonomischer Kommunikation zwischen Menschen und auch zwischen anderen Lebewesen, das im Folgenden in einer Form expliziert, reflektiert und für zeitgenössische Problemstellungen des Wortstreits fruchtbar gemacht werden soll, wie sie in der Linguistik m.W. bisher nicht geleistet wurde. An der Schnittstelle von Natur und Kultur, Nature und Nurture, Evolution und Zivilisation wurde der Term Virtue-Signalling zunächst verwendet, um eine indexikalische Kommunikation von Werten zu bezeichnen – sei dies durch das bunte Federkleid beim Pfau oder durch materielle Statussymbole sowie die Inszenierung eines kultivierten Habitus beim Menschen (vgl. Voland 2007: 128): „cultural evolutionary models show that prestige and success biases may combine with imitative learning and virtue-signalling“ (Bulbulia 2012: 22).
 
                    Bevor im Folgenden genauer auf die evolutionspsychologischen Konzeptionen der Kommunikation prestigewürdiger Eigenschaften im Speziellen eingegangen werden soll, lohnt sich auf philosophischer Ebene die Feststellung, dass derartige Kommunikation einem besonderen Spannungsverhältnis ausgesetzt ist: Einerseits zeichnen sich moralische und prestigewürdige Eigenschaften selbst oftmals auch (bzw. manchmal wohl nur) durch eine gewisse Negativität aus, also durch die Abwesenheit unmoralischen Verhaltens – etwa durch Gewaltlosigkeit, Bescheidenheit, Verzicht auf (z. B. klimaschädlichen) Konsum, aber auch durch die Abwesenheit diskriminierender sprachlicher Äußerungen etc.112 Andererseits ist der Weg von ebendiesen Eigenschaften zum Prestige durch eine unvermeidbare Positivität gekennzeichnet: Sie müssen in wahrnehmbarem Verhalten ausgedrückt werden, um zu einem Prestige-Gewinn beitragen zu können. Die Prestigeökonomie unterliegt demnach – wie übrigens auch die Sprache und der Markt überhaupt – dem Prinzip des Phallogozentrismus. Dieses lässt sich zurückführen auf Irigarays Kritik an einem männlich orientierten Logozentrismus:
 
                     
                      Diese Dominanz des philosophischen Logos verdankt sich nun aber zu einem guten Teil seinem Vermögen, alles Andere in die Ökonomie des Gleichen zurückzuführen. Das Vorhaben teleologischen Konstruierens ist immer auch ein Vorhaben […], die Differenz der Geschlechter in den selbstrepräsentativen Systemen eines ‚männlichen Subjekts‘ auszulöschen. (Irigaray 1979: 97; Hervorhebungen im Original)
 
                    
 
                    Das Prinzip des Phallogozentrismus beschreibt also die zentrale Stellung einer Verbindung des Logos mit dem Phallus, also der Sprache mit der sichtbaren, hervorstechenden Präsenz und Positivität. Dass die Sprache, der Markt und vor allem das Prestige phallogozentrisch organisiert sind, bedeutet, dass sie einer „Ökonomie der Repräsentation“ (Münker & Roesler 2012: 149) unterliegen, die „an der Sichtbarkeit ausgerichtet ist, an dem Identifizierbaren“ (ebd.). Und so wird Prestige nicht einfach durch moralisches und anderes prestigewürdiges Verhalten (oder eben Nicht-Verhalten) geerntet, sondern nur durch die Wahrnehmung Anderer eines sichtbaren (An-)Zeichens dieses (Nicht-)Verhaltens.113 Daher bemühen sich Menschen in der Regel um einen „demonstrativen Ausdruck“ (Strasser & Brömme 2004: 413) durch „Prestigesymbole“ (ebd.), mit denen bestehendes Prestige gewahrt, aber auch neues Prestige gewonnen werden kann.114 Die phallogozentrische Positivität des Prestige-Gewinns überträgt sich insofern auch kontingent und kulturabhängig auf die Sprache. So stellt etwa Schröter (2015: 39) fest, dass historisch betrachtet „das Schweigen als Schutz und Diskretion positiv wahrgenommen wurde“, zeigt jedoch eine historische kulturelle Entwicklung auf, die dazu führt, dass das Schweigen wie „auch das Tabu gegenwärtig mit zunehmender Skepsis betrachtet wird“ (ebd., vgl. 3.1) und dass „mit Kommunikation mehr und mehr soziale Gratifikationen einhergehen“ (ebd.).
 
                    Um also nicht nur negativ soziale Sanktionen und Stigmata zu vermeiden, sondern positiv einen Zugewinn für das eigene Ansehen im Sinne von Prestige zu erreichen, genügt es demnach nicht, nur Normverstöße und Tabubrüche zu unterlassen, da sich deren Abwesenheit nicht positiv darstellen lässt. Stattdessen müssen Menschen, um jenseits der moralischen und reputierlichen Neutralität Prestige zu erlangen, ihren moralischen Wert in einer wahrnehmbaren Form darstellen bzw. kommunizieren (vgl. Haidt 2012: 37). Genau wie die Güte der Gene ist auch moralische Integrität nicht unmittelbar erkennbar und „in einer Welt persönlicher Nutzenmaximierer a priori sogar unglaubwürdig“ (Voland 2004: 184). Hieraus folgt die Frage nach einer glaubhaften Darstellung moralischer Integrität, die sich über die Investitionsbereitschaft in teure Signale, in Handicaps beantworten lässt.
 
                    Das für die Evolutionsbiologie und die Verhaltensforschung sehr einflussreiche115 Handicap-Prinzip versteht Handicaps als Körper- oder auch Verhaltensmerkmale, die keinen direkten Nutzen bei Selbsterhaltung oder Reproduktion haben, sondern „als ehrliche Signale verborgene Nützlichkeit anzeigen“ (Voland 2004: 181). Ein hierfür oft bedientes Beispiel liefert das bunte Pfauenrad, das bei Kampf, Flucht oder Energieersparnis nicht etwa hilfreich, sondern vielmehr hinderlich ist und gerade in dieser Art der Verschwendung einen Signalwert hat, der z. B. potenziellen Sexualpartnern ansonsten verborgene Eigenschaften wie gute Gene, Gesundheit und überschüssige Energie zuverlässig anzeigt (vgl. Voland 2007: 142). Das Handicap-Prinzip besagt also: „Je teurer ein Signal, desto zweifelsfreier belegt es die Qualität des Absenders“ (Voland 2007: 132).
 
                    Beispiele für vergleichbare Handicaps, die auch in menschlicher Kommunikation als teure Signale fungieren, wären etwa eine aufrechte, stolze Körperhaltung, die empfindliche Körperteile wie das Kinn und den Torso schutzlos exponiert (vgl. Tracy & Matsumoto 2008) und gerade durch die Kosten dieses Risikos die Stärke und das Selbstvertrauen des Emittenten belegen (vgl. Al-Shawaf & Lewis 2021: 3626 f.); oder auch das Insistieren darauf, eine gemeine Rechnung zu bezahlen: „[P]eople are attempting to publicly handicap themselves with a financial burden in order to reliably convey their socioeconomic standing to their peers“ (Al-Shawaf & Lewis 2021: 3627). Entsprechend können nicht nur gute Gene durch Handicaps oder „Show-Merkmale“ (Voland 2004: 182) des Körpers oder Verhaltens signalisiert werden, sondern verschiedenste verborgene Eigenschaften wie Jagdgeschick, Reichtum, Macht, Bildung, Intelligenz, Kultiviertheit, Empfindsamkeit, „Moralität“ (ebd.: 184) etc. – kurzum „alles was je nach vorherrschender Lebensweise zur ökonomischen und sozialen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und dessen öffentliche Zurschaustellung Prestige einfährt“ (ebd.: 183 f.).116 Entsprechend lässt sich auch Bourdieus (1982: 440) Beschreibung der „Konvertierungstechniken, mit denen die Bildung und Akkumulation von symbolischem Kapital beabsichtigt ist“, genau in der Logik des Handicap-Prinzips verstehen, wenn er prestigeträchtige (z. B. intellektuelle, bildungsbürgerliche) Praktiken als ostentative Verschwendung wertvoller Ressourcen wie Geld, Zeit, kognitive Anstrengung etc. versteht:
 
                     
                      Von höchstem Distinktionsgewinn ist das, was am besten auf die Qualität der Aneignung, also auf die des Besitzers schließen läßt, weil seine Aneignung Zeit und persönliche Fähigkeiten voraussetzt, da es – wie Vertrautheit mit Bildender Kunst oder Musik – nur durch anhaltende Investition von Zeit und nicht rasch oder auf fremde Rechnung erworben werden kann, und daher als sicherstes Zeugnis für die innere Qualität der Person erscheint. Daraus erklärt sich der Rang, den das Streben nach Distinktion all den Praktiken einräumt, die – wie der Kunstgenuß – eine reine Gratisausgabe dessen voraussetzen, was namentlich für die das Wertvollste und Rarste ist, deren hoher Marktwert die sinnlose Ausgabe verbieten müßte: die Verschwendung von Zeit, Zeit für den Genuß oder Zeit zum Erwerb jener Kultur, die der adäquate Genuß voraussetzt. (Bourdieu 1982: 440; Hervorhebungen im Original)
 
                    
 
                    Die Zuverlässigkeit des Prestigesymbols und die Ehrlichkeit der Kommunikation entstehen also gerade aus den Kosten, die beim Produzieren oder Aneignen des symbolischen Kapitals entstehen: Nur wer tatsächlich die entsprechenden Eigenschaften hat – z. B. einen Überschuss an Energie oder an Zeit und Verstandeskraft – kann sich das teure Signal auch leisten – z. B. ein buntes Pfauenrad oder reputierliches Wissen (vgl. Voland 2007: 128). „Ehrlichkeit entsteht durch die Herstellungskosten, die sich andere nicht leisten können, mithin durch ein teures Aufzeigen von Differenz“ (Voland 2007: 136). Damit entsprechen Handicaps als teure Signale Baudrillards Bild der Zeichen einer strengen feudalen Ordnung, deren Imitation ausgeschlossen und deren Zuverlässigkeit daher garantiert ist (s. 4.1). Ebendiese kommunikative Zuverlässigkeit ist es also, die verlorengeht, wenn die Distinktionszeichen, wie schon in Kapitel 4.1 beschreiben wurde, imitiert werden können: „Nützliche Merkmale verlieren nicht an Nützlichkeit, wenn ihr Preis sinkt. Signale hingegen verlieren ihre Funktion, wenn ihre Herstellung inflationär billig wird“ (Voland 2004: 182; vgl. Voland 2007: 130). Und so können auch „Prestigesymbole“ (Strasser & Brömme 2004: 413) – wie Kleidung, Wohngegend, Kontaktkreise oder ein bestimmter (sprachlicher) Habitus – durch Imitation inflationieren und ihren Signalwert, ihre Bedeutung verlieren (vgl. Strasser & Brömme 2004: 414).
 
                    Diese Erkenntnis ist ausschlaggebend für die Frage, inwiefern Diskursakteure durch Distinktionszeichen ihre Gruppenzugehörigkeit bzw. politische Haltung zum Referenzobjekt ausdrücken können (s. 3.2): Wenn die Moralisierung politischer Zeichen diese zu Prestigesymbolen erhebt und so soziale Anreize zu deren Imitation schafft (s. o., vgl. 3.3, 4.2.2), so können nur die Produktionskosten der teuren Signale ihre kommunikative Zuverlässigkeit und ihre Distinktionsfunktion sichern. Symbolische, arbiträre und demnach prinzipiell immer günstig imitierbare Sprachzeichen scheinen entsprechend keine guten Kandidaten für teure und zuverlässige Signale in diesem Sinne darzustellen: „Das bloße Wort taugt dafür nicht. Es ist billig, und deshalb ist die Lüge nicht weit“ (Voland 2007: 132). Diese Problematik soll abschließend in Kapitel 4.3 genauer erörtert werden – zusammen mit Möglichkeiten der „Verteuerung“ sprachlicher Zeichen im Sinne einer Art „Resubstantialisierung […] als Gegenbewegung zur Entqualifizierung“ (Attig 2021: 75).
 
                    Um jedoch untersuchen zu können, inwiefern auch für sprachliche Zeichen die hier vorgestellten Phänomene des Virtue-Signalling durch Show-Merkmale und Prestigesymbole als soziales Kapital überhaupt infrage kommen, soll im folgenden Kapitel untersucht werden, inwiefern bestimmte politische Unterscheidungszeichen nicht nur über Moralisierung (s. 3.3), sondern auch über das soziale Ansehen sowie gar den sozioökonomischen Stand der jeweiligen Sprechergruppe mit Prestige versehen werden.
 
                   
                 
                
                  4.2.2 Ökonomische Dynamiken von Prestige und Gesellschaft
 
                  Um in Kapitel 4.3 varietätenlinguistisch nachzeichnen zu können, inwiefern politische Distinktionszeichen zu Distinktionszeichen von Prestige und Klasse und somit zu symbolischem Kapital werden können, sollen im Folgenden in einer Tour de Force die komplexen und verworrenen gesellschaftspolitischen Dynamiken angesprochen werden, durch die bestimmte sprachliche Zeichen aber auch bestimmte metasprachliche Haltungen (jeweils v. a. im Zusammenhang mit der Zuschreibung von Political Correctness) mit bestimmten sozioökonomischen Milieus assoziiert werden können. Ein Blick auf die sozialen Verhältnisse hinter dem Diskurs und somit außerhalb der zu untersuchenden sprachlichen Phänomene selbst ist für ein Verständnis der metadiskursiven Bewertung von Einzelzeichen unerlässlich, wenn man mit Fairclough (2003: 23) bedenkt: „discourses do not come out of nowhere”. Auf die folgenden Aspekte soll dabei eingegangen werden:
 
                  
                    	 
                      die Korrelation von Einstellungen zu Political Correctness mit Einkommen und Bildung (s. 4.2.2.1)


                    	 
                      der gewandelte Fokus der politischen Linken von ökonomischen zu kulturellen Fragen (s. 4.2.2.2)


                    	 
                      die Rolle einer erstarkende Zeichen- und Informationsindustrie im progressiven Neoliberalismus (s. 4.2.2.3)


                    	 
                      die aushöhlende Spektakularisierung politischer Zeichen (s. 4.2.2.4)


                    	 
                      die Rekuperation subversiver Kräfte und die Kooptation politischer Zeichen zur Stabilisierung der Machtverhältnisse (s. 4.2.2.5)


                    	 
                      die elitäre Vorstellung einer semiotischen Steuerung der „verwirrten Herde“ (s. 4.2.2.6)


                  
 
                  All diese Aspekte können dazu beitragen, dass bestimmte einst politische Unterscheidungszeichen zu reputationellen Unterscheidungszeichen werden und in der Diskursgemeinschaft im Sinne des „Bildungsindikators Sprache“ (Felder 2022a: 205) als Indizien von Bildung, Stand, Klasse, Intellekt, Prestige etc. wahrgenommen werden. Diesen Argumentationsfaden aufgreifend, sollen im abschließenden Kapitel 4.3 Überlegungen angestellt werden, welche Auswirkungen eine solche metadiskursive reputationelle Aufwertung bestimmter lexikalischer Einheiten auf deren Gebrauch hat. Hier reihen sich die reputationellen Anreize für den Gebrauch bestimmter Wörter ein in die normierenden Effekte, die schon aus der moralischen Bewertung einzelner Zeichen abgeleitet wurden (s. 3.3.3). Vor dem Hintergrund eines ökonomischen Verständnisses der Konventionalisierung von Wortbedeutung (s. 4.1) soll jedoch insbesondere synoptisch untersucht werden, welchen Einfluss die Durchsetzung eines Ausdrucks unter welchen diskursiven Bedingungen auf dessen Ausdrucks- und Darstellungsfunktion und somit auf das durchzusetzende Konzept hat.
 
                  Im Rahmen dieses Blicks „hinter“ die Sprache soll jedoch auch nachgezeichnet werden, welche gesellschaftlichen Nebeneffekte aus einer reputationellen Auf- und Abwertung bestimmter sprachlicher Zeichen entstehen können. Führt eine solche Bewertung in den diskursiven Gemeinschaften, die den Bildungsindikator Sprache für das eigene Prestige nutzen wollen, zur sprachlichen Übernahme, so kann sie außerhalb dieser Kreise im Gegenteil eine verstärkte Abneigung gegen die als „elitären Jargon“ wahrgenommenen Distinktionszeichen hervorrufen. Während ersteres Phänomen mit den normierenden Effekten moralischer Bewertung zusammenwirkt (s. 3.3.3), verstärkt letzteres die polarisierenden Effekte sprachlicher Moralisierung (s. 3.3.2). Auf folgende gesellschaftliche Nebeneffekte soll demnach eingegangen werden:
 
                  
                    	 
                      das Noise eines reputationell motivierten Sprechens über Unterdrückte, das die Voice derselben übertönt (s. 4.2.2.7)


                    	 
                      die Reaktanz auf sprachliche Änderungen und ihre populistische Instrumentalisierung (s. 4.2.2.8)


                  
 
                  Zuvor sind jedoch die gesellschaftlichen Phänomene anzusprechen, die dazu beitragen können, dass politische Distinktionszeichen zunehmend als Distinktionszeichen von Prestige und Klasse wahrgenommen werden.
 
                  
                    4.2.2.1 Einstellungen zu Political Correctness nach Einkommen und Bildung
 
                    Verschiedene Umfragen weisen darauf hin, dass Menschen mit geringerem Einkommen sowie niedrigerem Bildungsstand größere Ablehnung dem gegenüber haben, was sie unter Political Correctness verstehen. Dies zeigt sich nicht nur in Studien zur US-amerikanischen Gesellschaft, in denen unter den Befragten die mit Abstand reichste (vgl. Hawkins et al. 2018: 143) und gebildetste (vgl. ebd.: 142) Gruppe der Progressive Activists Political Correctness als einzige Gruppe nicht mehrheitlich ablehnt (vgl. ebd.: 14). Auch in Deutschland haben z. B. Krause & Gagné (2019) zu verschiedensten politischen Themen „4.000 nach repräsentativen Kriterien ausgewählte Menschen befragt“ (ebd.: 5) und deren soziodemographische Angaben wie Bildung oder Gehalt gesammelt. In ihren Ergebnissen unterteilen sie die Befragten in sechs Bevölkerungssegmente oder „Typen“ (Krause & Gagné 2019: 27). Für die Frage nach soziodemographischen Zusammenhängen zu Einstellungen über Political Correctness sind vor allem drei dieser Typen von Interesse: Menschen vom Typ der Offenen „positionieren sich im politischen Spektrum links“ (Krause & Gagné 2019: 37), wohnen eher in West- als in Ostdeutschland und haben von allen Typen das höchste Bildungsniveau sowie „den höchsten Anteil an Spitzenverdienern“ (ebd.); so gehören Sie mit Abstand am häufigsten den Gruppen mit einem monatlichen Einkommen von 4000–5000€ sowie von über 5000€ an – hier ist ihr Anteil sogar doppelt so hoch wie im Durchschnitt (6%)117 (vgl. Krause & Gagné 2019: 161). 72% der Offenen – und damit bilden sie hier die zweitkleinste Gruppe – halten Political Correctness118 für übertrieben (vgl. Krause & Gagné 2019: 102).
 
                    Die beiden Bevölkerungssegmente, die sich hingegen am deutlichsten gegen (ihr jeweiliges Verständnis von) Political Correctness aussprechen, sind die Wütenden (91%) und die Enttäuschten (88%), die gemeinsam 33% der deutschen Bevölkerung ausmachen (vgl. Krause & Gagné 2019: 35). Erstere haben einen geringen Bildungsgrad; so haben sie den größten Anteil an Menschen mit maximal Hauptschul- oder gar keinem Schulabschluss (43%) und sind auch bei der mittleren Reife deutlich überrepräsentiert, bei den Menschen mit Hochschulreife und Hochschulabschluss hingegen deutlich unterrepräsentiert (vgl. Krause & Gagné 2019: 161). Obwohl die Wütenden beim monatlichen Einkommen nur leicht unterm Durchschnitt liegen,119 „neigen sie eher dazu, sich in der unteren Gesellschaftshälfte zu verorten“ (Krause & Gagné 2019: 57) und fühlen sich durch „eine abgehobene politische und mediale Elite“ benachteiligt (ebd.). „Political Correctness wird ihres Erachtens völlig übertrieben und diene ihrer Ansicht nach dazu, das Volk mundtot zu machen“ (Krause & Gagné 2019: 57). Die Gruppe mit der zweitgrößten Ablehnung gegenüber Political Correctness, die Enttäuschten, zeichnet sich ebenfalls durch ein niedriges Bildungsniveau aus. So haben sie (nach den Wütenden) den zweitgrößten Anteil an Menschen mit maximal Hauptschul- oder gar keinem Schulabschluss (39%) und den höchsten Anteil an Menschen mit mittlerer Reife (36 %). Bei den Menschen mit Hochschulreife sind sie unterrepräsentiert und bei den Hochschulabschlüssen haben sie (knapp vor den Wütenden) den geringsten Anteil (8%) (vgl. Krause & Gagné 2019: 161). Sie bilden ferner die ärmste Gruppe: Bei den niedrigsten monatlichen Einkommen unter 1000€ findet sich bei ihnen mit Abstand der größte Anteil (22%) und auch Einkommen zwischen 1000–2000€ bilden bei ihnen knapp vor den Wütenden den größten Anteil (32%). Die hohen Einkommen über 4000€ bilden bei ihnen von allen Gruppen den geringsten, die sehr hohen über 5000€ sogar den mit Abstand geringsten Anteil (1%). Entsprechend herrscht unter den Enttäuschten das Gefühl vor, dass „man selbst für seine (meist niedrige) soziale Schicht sowie die (meist gering entlohnte) Arbeit und die (häufig einfachere) Bildung verachtet werde“ (Krause & Gagné 2019: 53). Enttäuscht sind sie, weil sie ihre zentralen ökonomischen Themen, u. a. Alterssicherung, bezahlbaren Wohnraum, gerechte Löhne (vgl. Krause & Gagné 2019: 54) „von der Politik überhört, nicht gesehen, vernachlässigt“ sehen (ebd.: 53).
 
                   
                  
                    4.2.2.2 Ökonomischer vs. kultureller Fokus der politischen Linken
 
                    Unter den beiden Bevölkerungssegmenten mit dem geringsten Einkommen und dem niedrigsten Bildungsniveau herrscht also die größte Ablehnung gegenüber Political Correctness. Ein noch deutlicheres Bild zeichnet sich bei den Einstellungen zur freien Meinungsäußerung ab. Der Aussage „Heutzutage können selbst berechtigte politische Meinungen nicht mehr öffentlich geäußert werden, ohne dass man dafür angegriffen wird“ (Krause & Gagné 2019: 101) stimmt die reichste und gebildetste Gruppe der Offenen an wenigsten zu (54%). Mit Abstand am meisten Zustimmung erfährt die Aussage jedoch bei den beiden ärmsten und ungebildetsten Bevölkerungssegmenten der Enttäuschten (89%) und der Wütenden (ganze 98%).120 Dass gerade die Teile der Bevölkerung mit niedrigeren Einkommen und Bildungsabschlüssen größere Schwierigkeiten mit (meta-)sprachlichen Phänomenen wie Political Correctness und moralisierender Kritik an der eigenen Ausdrucksweise angeben, steht im Zusammenhang mit einem Wandel in der politischen Schwerpunktsetzung von ökonomischen hin zu kulturellen Fragen, wie z. B. Fairclough (2003: 20) bemerkt: „the controversy over ‘political correctness’ […] is located within the shift to ‘cultural’ politics“. Diesen Shift verortet Fairclough – und damit ist er bei Weitem nicht allein (z. B. Fraser 2017; Della Porta 2017; Nagle 2018; Mouffe 2014) – vor allem auf Seiten linkspolitischer Diskurse, die sich immer weniger auf ökonomische Verteilungsfragen konzentrieren und immer mehr auf kulturelle Fragen von Anerkennung und Repräsentation: „They are no longer centred upon the political parties and social classes but oriented to ‘single issues’ and to a politics of recognition, identity and difference as much as to a politics of re-distributive social justice“ (Fairclough 2003: 20).
 
                    Dass sich linkspolitische Diskurse inzwischen eher um kulturelle denn um ökonomische Fragen drehen, muss nicht verwundern, wenn man sich die sozioökonomischen Daten aus den genannten Studien vor Augen führt: Progressive Activists sind die Gruppe, in der hohe Bildungsabschlüsse und hohe Einkommen am häufigsten sind (noch vor den Devoted Conservatives); niedrige und sehr niedrige Einkommen sind bei ihnen weit seltener (vgl. Hawkins et al. 2018: 143). Eine sehr ähnliche, wenn auch etwa gemäßigtere Tendenz zeigen die sich links verortenden Offenen in Deutschland (vgl. Krause & Gagné 2019: 161). In der Politikwissenschaft ist die Beobachtung nicht neu, dass die gesellschaftliche Basis linken Protests sich von einer industriellen Arbeiterschaft ab den 1960er-Jahren sukzessive hin zu einer neuen Mittelschicht (vgl. Della Porta 2017: 58, 62) verlagert hat, sodass auch die sozialistischen Parteien sich verstärkt von den Interessen der Arbeiterschaft ab- und den Interessen dieser Mittelschicht zugewandt haben (vgl. Mouffe 2014: 180 f.). Oft wird in der politischen und kritischen Theorie dieser Verlust „einer echten Linken“ (Mouffe 2014: 177; vgl. Fraser 2017: 83) – wenn man so will, zugunsten einer „Pseudolinken“ (Pfaller 2017: 67) – für das Erstarken rechtspopulistischer Parteien verantwortlich gemacht, die nunmehr als einzige „die Sorgen der Arbeiterschaft aufgreifen“ (Mouffe 2014: 180 f.; vgl. auch Krastev 2017: 122, 131; Žižek 2017: 302; Pfaller 2017: 42), um diese strategisch für die eigenen politischen Ziele zu instrumentalisieren (s. 4.2.2.8).
 
                   
                  
                    4.2.2.3 Zeichen- und Informationsindustrie im progressiven Neoliberalismus
 
                    Der Shift des politischen Fokus von ökonomischen zu kulturellen und auch sprachlichen Fragen geht ferner mit einem weiteren sozioökonomischen Phänomen einher: dem Erstarken einer Zeichen- und Informationsindustrie. Öffentliche sowie institutionalisierte Sprachkritik – sei es in Form von Artikeln, Tweets, Bundestagsreden oder auch Sprachleitfäden – tragen dazu bei, verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit auf die Sprache als Thema zu lenken (vgl. McConnell-Ginet 2020: 234). Dies wiederum kommt einer zunehmend auf sprachlichen Phänomenen wie Wissen und Informationen basierenden Ökonomie zugute (vgl. Fairclough 2003: 19), die das so im Wert steigende semiotische Wissen, das über Sprache erworben wird und sich zudem auf ggf. Sprache bezieht, als teures Gut handeln kann (vgl. Pfaller 2017: 20 f.).121 Liu (2021) spricht daher bei der sich nur mit geistiger (also v. a. sprachlicher) Arbeit befassenden Professional-Managerial Class auch von Virtue Hoarders, von Tugendpächtern, die ihre sprachliche Kultiviertheit, ihre habituelle Progressivität zum moralischen Maßstab erheben, um sich darüber von der Arbeiterklasse abzuheben. Progressive und kritisch-politische Standpunkte, die teure Umverteilungen oder systemische Umwälzungen verwerfen und sich stattdessen auf günstige Formen symbolischer Anerkennung beschränken, spielen somit im Zweifelsfall „Vertretern hoch technisierter, »symbolischer« und dienstleistungsbasierter Wirtschaftssektoren“ (Fraser 2017: 78) in die Karten:
 
                     
                      Wenn auch unbeabsichtigt leihen sie Letzteren dabei ihren Charme und ihr Charisma. Seither bemänteln – prinzipiell für sehr unterschiedliche Ziele einsetzbare – Ideale wie Diversität und Empowerment neoliberale Politiken, die zu einer Verheerung der alten Industrien mitsamt der Mittelklasse-Lebenswelten der in ihnen Beschäftigten geführt haben. (Fraser 2017: 78)
 
                    
 
                    Denn nicht nur für Vertreter einer solchen „wissensbasierten Wirtschaft“ (Fraser 2017: 78), auch für mächtige ökonomische Akteure im Allgemeinen ist es von Vorteil, wenn sich linke Kritik weniger auf Profit-gefährdende Verteilungsfragen und mehr auf kostengünstige oder gar kommodifizierbare Formen symbolischer Anerkennung konzentriert. So entsteht eine Interessengemeinschaft, die Fraser als progressiven Neoliberalismus bezeichnet. In diesem Begriff vereinen sich nach Fraser zwei Transformationen des ordoliberalen Kapitalismus in den U. S. A. und in Europa. Einerseits wurden im Zuge der Emanzipationsbewegungen der 1960er- und -70er-Jahre die mit diesem staatlich verwalteten Kapitalismus verbundenen Unterdrückungsformen bekämpft; etwa die „Ausbeutung des Globalen Südens, die Institutionalisierung weiblicher Abhängigkeit via »Familieneinkommen« und die rassistisch motivierte Exklusion der Beschäftigten in Landwirtschaft und Haushalt aus den sozialen Sicherungssystemen“ (Fraser 2017: 82). Zur selben Zeit wurde auch die andere Säule der sozialen Marktwirtschaft abgebaut: Durch Marktderegulierung, ökonomische Globalisierung, Zerschlagung von Gewerkschaften etc. wurden jegliche staatliche Regulierungen des Marktes zugunsten eines übernehmenden Neoliberalismus zurückgedrängt. Die Befürworter einer solchen neoliberalen, marktradikalen Ökonomie fanden nun mit den „Neuen Sozialen Bewegungen, die auf den Umsturz der alten Hierarchien in den Bereichen Gender, »Rasse«/Ethnie und Geschlecht abzielten“ (Fraser 2017: 82) ein gemeinsames Feindbild in den sozialdemokratischen Verfechtern des staatlich regulierten Kapitalismus,
 
                     
                      die ihre vom Kosmopolitismus der neuen Finanzmarktökonomie bedrohten überkommenen Lebensverhältnisse und Vorrechte verteidigen wollten. Der Zusammenprall beider Fronten brachte eine neue Konstellation hervor: Die Vertreter der Emanzipationsbewegungen verbündeten sich mit den Partisanen des Finanzkapitalismus zum Angriff auf die sozialen Sicherungssysteme. Das Ergebnis ihres Team-ups war: der progressive Neoliberalismus. (Fraser 2017: 82; Hervorhebung im Original)
 
                    
 
                    Aus ökonomischen Machtpositionen und neoliberalen Interessen heraus konnten sich diese linke Spaltung zwischen Arbeiterbewegungen mit Interesse an ökonomischer Gerechtigkeit einerseits und Emanzipationsbewegungen mit Interesse an repräsentativer Gerechtigkeit andererseits sowie die Gewichtung weg von ersteren, hin zu letzteren (s. 4.2.2.2) bestens für die eigenen Zwecke nutzen; denn Umverteilung und Sozialstaat sind schlecht fürs Geschäft, während symbolische Anerkennung, Sprachgepflogenheiten, Anti-Diskriminierungsrichtlinien etc. nicht nur kostengünstig sind (vgl. Pfaller 2017: 20 f.; Knobloch 2020), sondern sogar noch als Waren und Dienstleistungen gewinnbringend gehandelt werden können (s. o.). Zuweilen zeigt sich daher „das Großkapital stolz Seit‘ an Seit‘ mit der Theorie der politischen Korrektheit“ (Žižek 2018: 296), was auch als „woke capitalism“ (Rhodes 2021) bezeichnet wird.
 
                   
                  
                    4.2.2.4 Aushöhlende Spektakularisierung politischer Zeichen
 
                    Durch die Vereinigung mit neoliberalen Akteuren, die in dieser Zweck-Allianz weiter erfolgreich ihre finanziellen Interessen verfolgen, droht emanzipatorischen Bewegungen und ihren Zeichen die Gefahr der Rekuperation, die wiederum an eine Entwicklung anschließt, bei der rebellische Kräfte zum bloßen Spektakel verkommen. Im Sinne der Situationistischen Internationale (vgl. Debord 1996; Grigat, Grenzfurthner & Friesinger 2006; BBZN 2006; Ford 2007) beschreibt der Begriff der Rekuperation die Vereinnahmung bzw. die Simulation von Rebellion, insbesondere durch den Markt, der dieselbe somit zur konsumierbaren Ware formt. In diesem Sinne trägt nach Debord (1996: § 59) „die rein spektakuläre Empörung“122 nicht etwa zu einer Veränderung der empörungswürdigen Verhältnisse bei, sondern vielmehr dazu, „daß die Unzufriedenheit selbst zu einer Ware geworden ist“ (ebd.). Die Kommodifizierung von subversiven Aktivitäten, Gedanken und v. A. Zeichen basiert für ihn demnach auf deren Aushöhlung zum bloßen Spektakel.
 
                    Ähnliche Ansätze zur Spektakularisierung des Politischen finden sich auch bei anderen Denkern; z. B. bei Fromm (1991: 176), wenn er beklagt, dass ohne die Macht der Entscheidungsdurchsetzung „die in einer Demokratie geäußerten Meinungen kaum mehr Gewicht [haben] als der Applaus bei einer Sportveranstaltung“; oder bei Kopperschmidt (1991: 86), wenn er sich eines geflügelten Wortes aus dem Hause Daimler Benz bedient: „Die Politik macht die Rhetorik, die Wirtschaft die Realität“123. Vor allem aber Baudrillard (2011: 10 f.) formuliert den Übergang von einem subversiven Potenzial zum Spektakel gewohnt fatalistisch:
 
                     
                      All diese Befreiungen geben sich als Idealgehalt die Phantome, die das System in seinen aufeinanderfolgenden Revolutionen verschlungen hat und die es nun als Revolutionsphantasmen listig wiederaufleben lässt. Alle Befreiungen sind nur Übergänge zu einer allgemeinen Manipulation. Im Stadium aleatorischer Kontrollmechanismen ist auch die Revolution selbst bedeutungslos geworden.
 
                    
 
                    Derartige Revolutionsphantasmen beschreibt Baudrillard (1991: 9) auch als Rausch oder Ekstase und Žižek (2018: 274) später als „jenes stupide, allumfassende »ozeanische« Gefühl“, das aufkommt, wenn alle Anwesenden sich in einer Art und Weise rebellisch geben, die mit bestehenden Machtstrukturen derart vereinbar ist, dass gegen niemanden mehr wirklich rebelliert wird, alle tatsächlichen Antagonismen bzw. Agonismen zugunsten des rebellischen Rausches bzw. Scheins verwaschen (vgl. Žižek 2018: 274 f.).124
 
                    In diese Konzepte reiht sich auch das Verständnis des Spektakels der Situationistischen Internationale (S. I.) ein, das schließlich die Rekuperation der Rebellion ermöglicht: „Das Spektakel ist, seinen eigenen Begriffen nach betrachtet, die Behauptung des Scheins und die Behauptung jedes menschlichen, d. h. gesellschaftlichen Lebens als eines bloßen Scheins“ (Debord 1996: § 10). In dieser Konzeption des Spektakels lassen sich viele Stränge der bisher beschriebenen Phänomene zusammenführen. Ganz grundlegend reiht sich das spektakuläre „Monopol des Scheins“ (Debord 1996: § 12) in die phallogozentrische, auf das Wahrnehmbare beschränkte Ausrichtung der Sprache, des Marktes, der moralisch-sittlichen Reputation und des Prestiges ein (vgl. schon Debord 1996: § 17 in 4.2.1.1): „Das Spektakel stellt sich als eine ungeheure, unbestreitbare und unerreichbare Positivität dar. Es sagt nichts mehr als: ‚Was erscheint, das ist gut; und was gut ist, das erscheint.‘“ (Debord 1996: § 12). Genauso führt das Konzept des Spektakels aber auch den Gedanken einer Zeichenökonomie, ein Verständnis von Zeichen als Waren fort (vgl. 4.1): So ist der Einstieg in Debords Die Gesellschaft des Spektakels eindeutig an Marx Einstieg in Das Kapital angelehnt, wobei Debord das Spektakel bezeichnenderweise an die Stelle der Marx‘schen Ware treten lässt (vgl. Ford 2007: 113 f.): „Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln“ (Debord 1996: § 1).125 Für die Ware (und in einer Analogie auch für die Zeichen) wurde bereits beschrieben, wie die Überwölbung Gebrauchswerts durch den Tauschwert (s. 4.1.5) zur Selbstreferenzialität des Tauschsystems führt (s. 4.1.4). Auch für Debord (1996: § 46) „ist der Tauschwert endlich dazu gekommen, den Gebrauch zu steuern“ und genauso führt auch die „Verschiebung vom Haben zum Scheinen“ (Debord 1996: § 17; s. 4.2.1.1) dazu, dass das Spektakel nur noch auf sich selbst verweist: „Der zutiefst tautologische Charakter des Spektakels geht aus der bloßen Tatsache hervor, daß seine Mittel zugleich sein Zweck sind“ (Debord 1996: § 13).126
 
                    Ebendiese Tautologie des Spektakels droht auch eine potenziell subversive Sprache einzuholen: Durch einen sprachmagischen Fokus auf die lexikalische Ebene, der einzelne Wörter nicht mehr als kontingente Unterscheidungszeichen verstehen, die auf eine bestimmte Haltung verweisen sollen (s. 3.2), sondern als souverän vollzogene Handlung der Realitätskonstruktion (s. 2), droht die Gefahr, dass Wortgebrauch zum Selbstzweck erhoben wird und dadurch zum selbstbezüglichen Spektakel verkommt – selbstbezüglich nicht nur in dem in 4.1. beschriebenen Sinne, dass Wörter nur auf einander und auf nichts außerhalb der Sprache verweisen, sondern in dem Sinne, dass das einzelne Wort auf nichts verweist außer auf sich selbst, da in ihm selbst bereits die Realität stecke (s. hierzu ausführlicher 4.3).
 
                   
                  
                    4.2.2.5 Rekuperation und Kooptation subversiven Scheins
 
                    Die spektakuläre Fokussierung auf den (sprachlichen) Schein begünstigt also den bereits angesprochenen Prozess der Rekuperation, bei dem subversive Potenziale durch den Markt vereinnahmt und nach einer kapitalistischen Logik weiterverarbeitet werden. Denn je stärker subversive Bewegungen das Äußere, die Repräsentativität, das Zeichen, kurz: den Schein propagieren – in der Hoffnung, der Schein bestimme das Sein (s. 2.1) – desto leichter fällt es, diesen Schein zu simulieren, die Zeichen zu imitieren und für eigene Zwecke zu vereinnahmen.127 Kapitalistische Systeme eignen sich für derartige Prozesse der Vereinnahmung in besonderem Maße aufgrund ihrer fortwährenden Anpassungsfähigkeit. Schumpeter beschrieb diese mit seinem berühmten Konzept der schöpferischen Zerstörung, die er versteht als einen
 
                     
                      Prozeß einer industriellen Mutation – wenn ich diesen biologischen Ausdruck verwenden darf –, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Dieser Prozeß der «schöpferischen Zerstörung» ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Darin besteht der Kapitalismus und darin muß auch jedes kapitalistische Gebilde leben. (Schumpeter 2020/1946: 106; Hervorhebung im Original)
 
                    
 
                    Schumpeter (2020/1946: 106) versteht das Prinzip der schöpferischen Zerstörung also „in dem Sinne, daß immer entweder Revolution oder Absorption der Ergebnisse der Revolution im Gang ist; beides zusammen bildet das, was als Konjunkturzyklus bekannt ist“. Daraus geht hervor, dass der Kapitalismus mit verschiedenen Formen der Kritik, der Revolution und des Wandels nicht nur besonders gut umgehen kann, sondern dass er auf dieselben regelrecht angewiesen ist, um sich immer wieder erneuern und so seine Bedingung des grenzenlosen Wachstums erfüllen zu können. Da der Kapitalismus – genau wie die Sprache und jede Struktur (s. 2.1.2) – selbst als Macht zu verstehen ist, muss seine Anpassungsfähigkeit vor allem auch transitiv verstanden werden, insofern er nicht nur sich selbst an neue Gegebenheiten, sondern auch alle neuen Gegebenheiten an seine eigene Logik der Verwertbarkeit anpasst, um sich diese einzuverleiben. Dörre (2009) beschreibt diese Notwendigkeit der expansiven Vereinnahmung verschiedenster Lebensbereiche speziell durch den Finanzkapitalismus seit den 1970er-Jahren als Prozesse „einer neuen Landnahme“ (ebd.: 22).128 Mit Baudrillard (2011), für den das Kapital ein bestimmtes Schema der Funktionsweise der Zeichen als dessen Simulakrum oder Code bedingt (ebd.: 9 f., 18, 93 ff.; vgl. 4.1.5), lässt sich die Rekuperation durch Marktmechanismen wie folgt verstehen:
 
                     
                      Alles, was sich in das entfinalisierte Raum-Zeit-Gefüge des Codes einschaltet oder in es einzugreifen sucht, wird von seinen eigenen Zweckbestimmungen getrennt, zersetzt und absorbiert – das ist der bekannte Effekt der Vereinnahmung, der Manipulation, der Aufbereitung und Wiederaufbereitung auf allen Ebenen. (Baudrillard 2011/1976: 12)
 
                    
 
                    Was in Baudrillards allgemeiner Formulierung des Codes bereits anklingt, ist, dass das Phänomen der Rekuperation nicht auf den Markt oder das Kapital beschränkt ist, sondern in Machtstrukturen im Allgemeinen wirken kann, weshalb z. B. auch Žižek (2018: 21) betont, „dass der Machtapparat seit 1968 eine außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen hat, kritische Bewegungen als Quelle zur eigenen Erneuerung zu nutzen“. Vor dem Hintergrund des subversiven Potenzials einzelner Zeichen geht ist hier also einerseits deren Spektakularisierung und kapitalistische Verwertung zu beachten (s. o. woke capitalism) andererseits aber auch deren Vereinnahmung aus hegemonialen Positionen heraus, die sich letztlich auch auf die konventionalisierte Bedeutung der Zeichen auswirkt (s. 4.3). Die Frage nach der Vereinnahmung von politischen, moralisierten und Prestigesymbolen ist also auch die Frage nach der „power behind discourse“ (Fairclough 1989: 73): Welche Gruppierungen und Meinungslager haben eher Zugang zum Diskurs und die Möglichkeiten, ihre Interessen aktiv in massenmedialen Texten zu vertreten? (vgl. Reisigl 2018: 170). Nach Marx‘ und Engels‘ materialistischer Geschichtsauffassung wird ein solcher Zugang zum Diskurs wiederum durch materielle, ökonomische Machtverhältnisse bestimmt:
 
                     
                      Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d. h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, sodaß ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. (Marx & Engels 1932: 35)
 
                    
 
                    Will man diese materiellen Grundlagen für diskursive Hegemonie auf sozioökonomisches Gatekeeping des Zugangs zum Diskurs übertragen, hilft bspw. ein Blick auf die soziale Herkunft von Menschen mit journalistischen Berufen: „Der Anteil von Akademikerhaushalten in der Elterngeneration der Journalistenschüler ist hoch: 71% der Journalistenschüler haben mindestens einen Elternteil mit Hochschulabschluss“ (Lueg 2012: 73). 67% der Menschen im journalistischen Feld „stammen aus Angestellten- und Beamtenfamilien, woraus man auf eine relativ gesicherte und eventuell auch auf eine leicht privilegierte soziale Herkunft schließen kann.“ (Lueg 2012: 54). Mit der Verbreitung potenziell subversiver Meinungen durch die Linse eines sozialen Feldes, das reich an „inkorporiertem Kulturkapital“ (Bourdieu 2005: 52, 61) ist, innerhalb eines journalistischen Feldes, das auf die „Konvertibilität zwischen kulturellem und ökonomischem Kapital“ (Bourdieu 2005: 62) angewiesen ist, ist die Möglichkeit verbunden, dass diese potenziell subversiven Meinungen im Zuge der Vergrößerung und Professionalisierung ihrer Meinungslager und deren „Macht hinter dem Diskurs“ (Reisigl 2018: 170) sich zusehends zugunsten ebendieser Macht- bzw. privilegierten Position wandeln und von dieser kooptiert werden, sodass ihr subversives Potenzial in eine stabilisierende und Macht- bzw. Privilegien-erhaltende Kraft umgewandelt wird.129
 
                    Die Sorge vor einer solchen Kooptation und Rekuperation wird bspw. auch in feministischen Binnen-Debatten geäußert, insofern etwa Forderungen nach Repräsentation die bestehenden Machtstrukturen nicht nur unhinterfragt ließen, sondern bei ihrer oberflächlichen Erfüllung sogar hälfen, diese langfristig zu stärken, indem sie die Kritik an ihnen verstummen ließen. Nach Hooks (2020: 188) untergraben vor allem beschwichtigende Reformen, die auserwählten Frauen einen höheren Klassenstatus verschaffen, solang diese sich nicht wesentlich anders verhalten als die Männer, eine feministische Politik. „Reformistische feministische Themen konzentrierten sich auf die Erlangung sozialer Gleichberechtigung mit privilegierten Männern innerhalb der bestehenden sozialen Struktur“ (Hooks 2020: 116). Salopp gesagt: Solang es genug Milliardärinnen gibt und genug hungernde Männer, müssen die Ursachen für ungleiche Gehälter zwischen den Geschlechtern (z. B. die Unterbezahlung sozialer Berufe durch einen schwachen Sozialstaat und die Überbezahlung wirtschaftlicher Berufe durch einen starken Finanzmarkt) gar nicht hinterfragt werden – geschweige denn die stark ungleichen Gehälter und Vermögen zwischen Menschen überhaupt.
 
                     
                      Als privilegierte Frauen durch Männer privilegierter Klassen vermehrt Zugang zu wirtschaftlicher Macht erhielten, waren feministische Diskussionen über Klassen nicht mehr alltäglich. Stattdessen wurden Frauen ermutigt, den wirtschaftlichen Gewinn wohlhabender Frauen als positives Zeichen für alle Frauen zu sehen. In Wahrheit änderten diese Errungenschaften selten das Schicksal der armen Frauen und der Arbeiterinnen (Hooks 2020: 117)
 
                    
 
                     
                      Am Ende des Tages wollten die meisten weißen Frauen privilegierter Klassen […] mehr Klassenprivilegien und soziale Gleichberechtigung mit den Männern ihrer Klassen, als Freiheit für sich selbst und ihre ausgebeuteten und unterdrückten Schwestern. Diese Absprache trug zur Destabilisierung der feministischen Bewegung bei. (Hooks 2020: 118)
 
                    
 
                    Auch Fraser (2017: 81) kritisiert einen solchen „meritokratischen Aufsteigerinnen-Feminismus“ als „Wunschpartner“ der „Interessengruppen, die die Entfesselung der kapitalistischen Wirtschaft betrieben“, und setzt diesem einen Feminismus für die 99% entgegen (vgl. Arruzza, Bhattacharya & Fraser 2019).
 
                    In diesem Sinne kann Kooptation durch bestehende Mächte potenziell alle auf marginalisierte Identitäten bezogenen Forderungen betreffen, wie z. B. das Ziel der Diversität. So resümiert zuletzt etwa Degen (2022: 229) in ihrer ausgiebigen Untersuchung des Diversity Managements, dass dieses die „neoliberal kapitalistische Einverleibung von Subjekt, Widerstand und Moral“ darstellt. Sie erklärt: „Diversität wird nicht mehr von marginalisierten Gruppen eingefordert. Diese Funktion hat sich der Kapitalismus einverleibt“.130
 
                    Als Teil rekuperativer Prozesse, die bestehende Machtverhältnisse stabilisieren können, wie etwa die von Degen beschriebene kapitalistische Einverleibung von Moral, sieht Knobloch auch das beschriebene Phänomen der Moralisierung (s. 3.3.1). „Das Moralisieren ist eine unspezifische Ressource, zugleich Währung und Zirkulationsmittel für die Machtlosen und Ressource für die Mächtigen“ (Knobloch 2020: 127). Werden bestimmte Wörter diskursiv als Selbstzweck etabliert, da sie selbst schon die mit ihnen verbundenen moralischen Werte durchsetzen sollen (s. 4.2.2.4), ist es gerade mit einem privilegierten Zugang zum Diskurs probat und auch buchstäblich günstig (s. 4.3), die eigene privilegierte Position unter den „Schutz durch zustimmungspflichtige Wertfassaden“ (Knobloch 2020: 127) zu stellen.131 Der ökonomische Aspekt dieser Kooptation moralisierter Hochwertwörter zeigt sich nicht nur im beschriebenen Zusammenhang zwischen ökonomischer Macht und der Macht hinter dem Diskurs (s. o.), sondern auch in der Schnittmenge zwischen einer sprachmagischen Verantwortungsethik und einer neoliberalen „strategische[n] Ausweitung der Eigenverantwortungskultur“ (Knobloch 2020: 130): „Weil Moralisierung immer auf Individuen zurechnet, schützt sie zugleich die gesellschaftlichen Systeme gegen Zurechnung, Bewertung, Kritik“ (Knobloch 2020: 127). Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang mit dem Fokus auf den eigenverantwortlichen Sprachgebrauch: Wenn alle Sprechenden die Macht haben, durch die richtige Wortwahl Wirklichkeit und somit bessere Verhältnisse zu schaffen, so liegt es in der Hand der Individuen, sich durch das richtige sprachliche „Framing“ gegenseitig zu kritischem Konsum, Spenden, ehrenamtlicher Arbeit etc. zu bewegen. Strukturelle Menschheitsprobleme wie globale Erwärmung und wachsende Ungleichheit können so – ganz im Sinne einer neoliberalen Ideologie – der individuellen Verantwortung überlassen werden, die einen starken (den Markt regulierenden) Staat obsolet macht. Zur Erhaltung der Machtverhältnisse in neoliberalen Strukturen ist die moralische Aufladung der Sprache und v. a. einzelner Wörter also nicht nur hinnehmbar, sondern besonders opportun: „Die unsichtbare Hand des Marktes tritt uns entgegen mit einem (penetrant sichtbaren) moralischen Zeigefinger“ (Knobloch 2020: 138; vgl. Neckel 2008: 37). Wie die Gefahr von Kooptation und Rekuperation durch ökonomische Mächte mit den ökonomischen Eigenheiten sprachlicher Zeichen (s. 4.1) zusammenhängt, soll abschließend in Kapitel 4.3 untersucht werden.
 
                   
                  
                    4.2.2.6 Semiotischer Elitismus und die „verwirrte Herde“
 
                    Gerade vor dem Hintergrund der Kooptation in politisch-ökonomischen Machtzusammenhängen fällt eine mechanistische Vorstellung von einem Social Engineering, einer sprachlichen Erziehung der Öffentlichkeit und einer Steuerung der öffentlichen Meinung – wie in Kapitel 2.1.3 bereits angedeutet – auf fruchtbaren Boden. Dass Menschen, die über ökonomisches, soziales sowie symbolisches Kapital politischen Einfluss nehmen können, „rationalere“ Entscheidungen für die Allgemeinheit treffen könnten, ist ein alter Gedanke. In 2.1.3 wurden zentralisierte sprachliche Durchsetzungsversuche bereits mit Lippmanns (1922) Idee der verwirrten Herde in Verbindung gebracht, nach der nur eine kleine spezialisierte Klasse die „Angelegenheiten der Allgemeinheit“ (Chomsky 2003: 31) verstehen und lenken könne, denen alle anderen planlos ausgeliefert seien als „verwirrte Herde […], von deren »Getrampel und Gelärm« wir, die Spezialisten uns schützen müssen“ (Chomsky 2003: 31). Bezeichnenderweise findet sich ein ganz ähnlicher Ansatz auch in ökonomischen Zusammenhängen, etwa bei Andrew Carnegie. In The Gospel of Wealth argumentiert Carnegie (1906), dass es nur recht und billig sei, wenn sich Vermögen bei einer wohlhabenden Elite ansammle, da diese aufgrund ihres vermeintlichen ökonomischen Geschicks und ihrer Weisheit sinnvolle Spenden tätigen und so den sozialen Fortschritt in die richtige Richtung lenken könne. Diese Spenden und Investitionen seien auf lange Sicht auch für die Armen besser als eine gleichmäßigere Verteilung des Wohlstands, da die Armen nicht über das spezielle Wissen verfügten und ihr Geld nicht derart sinnvoll investieren könnten, wie eine reiche Elite dies für sie entscheiden könne.
 
                    Zieht man hier wieder die Parallele zwischen den beiden chaotischen, überindividuellen Systemen Geld und Sprache als Phänomene der dritten Art (s. 4.1), zwischen ökonomischem und symbolischem Kapital (s. 4.2.1), so kann eine wohlmeinende ökonomische und Bildungs-Elite auch bei sprachlichen Zusammenhängen für sich in Anspruch nehmen, über ein privilegiertes Wissen über die geheimen, manipulativen Funktionsweisen bestimmter Wörter zu verfügen und daher besser als die restliche Sprachgemeinschaft ganz allgemein beurteilen zu können, mit welchen Worten welche Realität konstruiert werden könne, ohne dafür den konkreten Gebrauchskontext kennen zu müssen. So warnt wiederum Chomsky (in Fitzpatrick und Chomsky 1978: 119 f.) mit Bezug auf Bakunin132 wohlmeinende Intellektuelle vor dem Vorhaben, eine meinungsherrschende Klasse bilden zu wollen, dabei jedoch hauptsächlich Ideologie zu (re-)konstruieren (vgl. ebd. 121). In einem ähnlichen Sinne warnt auch Krüger (2016: 105 ff.) vor einer „Verantwortungsverschwörung“ im journalistischen Feld, bei der die journalistisch Agierenden es in ihrer Verantwortung sehen, in politischen – oder nunmehr moralisierten (s. 3.3) – auf der richtigen Seite zu stehen und ihre Leserschaft von dieser zu überzeugen, um nicht zu sagen: sie zu dieser Meinung zu erziehen. Auch hierin steckt nicht nur die Überzeugung, es qua Zugehörigkeit zu einer intellektuellen Elite133 besser zu wissen als die Anderen, sondern – und das ist hier entscheidender – die Überzeugung, die Meinung der verwirrten Herde durch die eigenen Worte steuern zu können. Nicht-steuerbare Nebeneffekte auf der Makroebene wie der allgemeine Vertrauensverlust in „die Medien“ (vgl. Krüger 2016) oder die Gefahren verstärkter Polarisierung (s. 3.3) und Reaktanz (s. 4.2.2.8) lassen sich dabei jedoch nur schwer überblicken.
 
                    Dabei werden die Überzeugung von der eigenen moralischen Überlegenheit einerseits und von der intellektuellen Hellsichtigkeit andererseits gleichermaßen gestützt durch ein rationalistisches Modell von Moralität (s. 3.1). Wenn moralische Urteile keine Frage von subjektiven, (sub-)kulturabhängigen Intuitionen sind, sondern eine Frage der rationalen Fähigkeiten, so müssen die Unterschiede in moralischen (Sprach-)Einstellungen nicht auf individuelle, kulturelle, sozioökonomische etc. Unterschiede oder auf je interessengeleitete Voreingenommenheiten zurückgeführt und damit einander gleichgestellt werden. Stattdessen können dann diejenigen, die über höheres berufliches Prestige und symbolisches Kapital verfügen, schlichtweg eine höhere Rationalität für sich in Anspruch nehmen und divergierende Moralempfindungen als irrational abwerten: „[T]he rationalist delusion is not just a claim about human nature. It’s also a claim that the rational caste (philosophers or scientists) should have more power, and it usually comes along with a utopian program for raising more rational children“ (Haidt 2012: 103). Ein rationalistisches Modell von Moral dient somit zur argumentativen Stützung des vorgestellten elitistischen Glaubenssatzes, nach dem die „Klugen“ für alle entscheiden sollten, was richtig und falsch ist. So warnt wiederum Chomsky vor genau dieser Verbindung von Rationalismus und Elitismus in Theorien wie der Reinhold Niebuhrs: „die meisten Leute ließen sich von Gefühlen und Impulsen leiten. Die mit Rationalität Begabten hätten die Aufgabe, »notwendige Illusionen« und emotional einflußreiche »Übervereinfachungen« zu schaffen, um die naiven Einfaltspinsel auf Kurs zu halten“ (Chomsky 2003: 32).
 
                    Auch hier fallen sprachmagische Vorstellungen (s. 2.1) auf den fruchtbaren Boden des Elitismus: So erlaubt insbesondere eine rationalistisch-elitäre Unterscheidung zwischen „den Rationalen“ und „den Affekt-Gesteuerten“ die Konzeption von geheimen manipulativen Kräften, die einzelne Wörter ausüben; jedoch nur in den vermeintlich schlichten Gemütern der „einfachen Leute“; der überlegene Verstand der Intellektuellen ist gegen die manipulativen Kräfte der Wörter aufgrund seiner Rationalität immun. Einerseits lässt sich so der prinzipiell ubiquitäre „Third-Person-Effekt“ (Schweiger 2013: 21) rationalisieren, nach dem Menschen zuverlässig der Überzeugung sind, dass Dritte von negativen medialen Wirkungen stärker betroffen seien als sie selbst. Andererseits kann die Rationalisierung divergierender sprachlicher Moralvorstellungen von reputierlichen Positionen aus zur Festigung und Vermehrung des eigenen symbolischen Kapitals genutzt werden, sodass die jeweiligen Bezeichnungen die Funktion von Prestigesymbolen einnehmen (s. 3.3). Pfaller (2017: 28) vermutet hinter vielen moralisch motivierten Bezeichnungsfixierungsversuchen gar „einen Mittelstand mit hehren moralischen Gefühlen für ferne Benachteiligte und hohem, daraus entspringenden Distinktionsgewinn von einer Unterschicht, die sich solche Gefühle und den dazugehörigen verklemmten akademischen Jargon immer weniger leisten kann“. Werden sprachmagische, also banalisierte Vorstellungen über die Steuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse vermittels einzelner Zeichen in derartige paternalistische Dynamiken überführt – oder gar in einen regelrechten Elitismus nach der Art Lippmanns, Carnegies oder Niebuhrs –, so drohen auch die aus dieser elitären Position heraus verwendeten kooptierten Zeichen in der restlichen Sprachgemeinschaft als Teil eines elitären Jargons wahrgenommen zu werden (vgl. Allan & Burridge 2007: 96), mit dem die „verwirrte Herde“ kognitiv gesteuert werden soll.
 
                    Bevor in 4.3 fortführend der Frage nachgegangen wird, welche Folgen die hier vorgestellten Dynamiken für die Konventionalisierung der Wortbedeutung und somit für die Durchsetzung eines bestimmten Konzeptes haben, sollen im Folgenden zunächst noch zwei weitere unerwünschte Nebeneffekte nachgezeichnet werden, die auf gesamt-diskursiver Ebene (abseits der Bedeutungskonventionalisierung einzelner Lexeme) aus den beschriebenen sozio- und prestigeökonomischen Dynamiken hervorgehen können: Einerseits können insbesondere die Spektakularisierung (s. 4.2.2.4) sowie die hegemoniale Kooptation (s. 4.2.2.5) sprachlicher Zeichen, Themen und ganzer Diskurse dazu führen, dass die Voice marginalisierter kollektiver Identitäten im Noise des nun von verschiedensten, insbesondere auch privilegierteren Positionen aus geführten Diskurses untergeht (s. 4.2.2.7). Zweitens verstärkt eine mehrheitliche Wahrnehmung vermeintlich politisch-progressiver Zeichen als Teil eines distinguierten, elitären Jargons die beschriebene gesellschaftliche Polarisierung (s. 3.3.2), indem sie zu Reaktanz führt, die wiederum von populistischen Akteuren mobilisiert werden kann (s. 4.2.2.8).
 
                   
                  
                    4.2.2.7 Das Übertönen derer, über die gesprochen wird
 
                    Wenn moralische Sprachkritik und meliorative Bezeichnungsfixierungen – etwa in Formen, die als Political Correctness verstanden werden, – einerseits zunehmend von ökonomisch besser gestellten sozialen Milieus (s. 4.2.2.1) und durch einen privilegiertem Zugang zum Diskurs (s. 4.2.2.5) in Umlauf gebracht werden und andererseits zum Spektakel verkommen (s. 4.2.2.4), das aus hegemonialen Positionen allzu leicht imitiert und den eigenen Zwecken entsprechend kooptiert werden kann (s. 4.2.2.5, 4.2.2.6), so können auch in Diskursen um Marginalisierung und Unterdrückung die Stimmen der tatsächlich Betroffenen von denen der diskursiv überlegenen Wohlmeinenden, jedoch Nicht-Betroffenen übertönt werden. In antikolonialen und anderen anti-hegemonialen Diskursen warnt insbesondere Spivak (1990; 1996) davor, stellvertretend für unterdrückte Gruppen zu sprechen, die sie, angelehnt an Gramsci, mit dem relationalen Begriff der Subalterne zu fassen versucht.134 Spivaks Warnung lässt sich dabei direkt auf die hier behandelte Frage nach der Selbstdarstellung und dem Prestige-Gewinn der Sprechenden beziehen, insofern das Für-Andere-Sprechen mit einem „will to hear oneself speak“ (Spivak 1996: 33) und gar mit einer „narzisstischen Verführung“ (Castro Varela & Dhawan 2020: 195) in Verbindung gebracht wird. Dieses Prestige wiederum muss auch mit Spivak als symbolisches Kapital verstanden werden, das sich in ökonomisches Kapital ummünzen lässt. So sehen Castro Varela & Dhawan in ihrer kritischen Einführung in die postkoloniale Theorie (2020) die von Spivak erwähnte Verführung gerade darin, „die Position der legitimen Stimme der Unterdrückten und Entrechteten dieser Welt einzunehmen und dadurch Vorteile für sich zu erheischen. Das vermarktbare Gehör steht dann der Repression der subalternen Stimmen gegenüber“ (ebd.: 195 f.; Hervorhebung im Original). Für die vorliegende Untersuchung ist ferner ausschlaggebend, dass Spivak (1990: 104) auch vor der Subsumierung minorisierter Gruppen unter von außen angeführte abstrakte Sammelbegriffe wie die Arbeiter, die Frauen oder die Kolonisierten warnt, deren Gebrauch sie als eine Praxis der „masterwords“ (ebd.) ablehnt.
 
                     
                      Dasselbe gilt auch für die selbst ernannten und gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen, die im Namen unterdrückter Gruppen so sprechen, als gäbe es ein einheitliches politisches Subjekt, welches kollektiv durch sie sprechen würde. Die bei dieser Praxis hergestellte Kohärenz sei nichts anderes als ein Effekt dominanter Diskurse, während die Sprache eines universalen politischen Kampfes immer potentiell gewalttätig ist. Gewalt erfahren dabei vor allem die, die unter die machtvollen Bezeichnungen subsumiert und damit assimiliert werden. Ihre Stimmen würde, so Spivak, gerade von den radikalen Gegendiskursen zum Verstummen gebracht, die vorgeben, für sie zu sprechen. (Castro Varela & Dhawan 2020: 195; Hervorhebung im Original)
 
                    
 
                    Entsprechend können vom Schicksal solcher kollektiver Sammelbegriffe auch die moralisch motivierten und ggf. im Zusammenhang mit Political Correctness durchgesetzten Gruppenbezeichnungen betroffen sein (vgl. Klug 2020: 81).
 
                    Die Gefahr des Reden-Über statt Reden-Mit droht in dem Maße, in dem die moralisierten Bezeichnungsalternativen in symbolisches Kapital überführt werden, zu dem auch Bildung, Bewusstsein für Trends und Moden und eben erlesene Kontaktkreise gehören (s. 4.2.1.3). So spitzt etwa Pinker (1994: 21) polemisch zu: „Using the latest term for a minority often shows not sensitivity but subscribing to the right magazines or going to the right cocktail parties.“ In dem Maße, in dem der Gebrauch potenziell progressiver Alternativbezeichnungen in Szenarien wie die beschriebenen sozioökonomischen Zusammenhänge verwickelt wird (s. 4.2.2.1–4.2.2.6), trifft auch die folgende generelle Beobachtung von Knobloch zu:
 
                     
                      Moralkommunikation thematisiert bevorzugt Schwache, Minderheiten, Opfergruppen, wirkliche oder vermeintliche. Sie richtet sich aber als Botschaft an die (in der Regel bessergestellte) eigene community. Man spricht moralisierend über andere Gruppen, aber meist mit seinesgleichen. Die gesellschaftliche Trägerschicht des moralisierten Diskurses ist die liberale, gut ausgebildete, meist akademische Mittelschicht (Knobloch 2020: 128; Hervorhebungen im Original).
 
                    
 
                    Während Knobloch als vor allem die sprachliche Abgrenzung nach außen bzw. nach „unten“ einer „Gated Community der Wohlmeinenden“ betont (Knobloch 2020: 133), lassen sich moralisch diskursivierte Bezeichnungskonkurrenzen auch als Teil einer „Prestigekonkurrenz“ (Voland 2007: 43; s. 4.2.1.2) innerhalb einer gebildeten Mittelschicht verstehen.135 Die moralisch „richtige“ Ausdrucksweise, vor allem aber der Vorwurf einer moralisch „falschen“ Ausdrucksweise dienen dabei als „Waffe, mit deren Hilfe man mehr oder weniger Gleichgestellte wirksam zu Ungleichen machen kann“ (Pfaller 2017: 40). Entsprechend ergehen derartige Vorwürfe laut Pfaller (2017: 40) meist „von einem nichtdiskriminierten Angehörigen aus den Mittelschichten an einen anderen“. Ausgegrenzte, unterdrückte, subalterne Gruppen selbst drohen dabei lediglich als Referenzobjekte zu derartigen Zwecken gebraucht, nicht jedoch direkt angesprochen zu werden: „The socially down and out are so inferior to third parties that they are unlikely to campaign for their support, just as they are unlikely to receive it“ (Campbell & Manning 2014: 701). Auch im Fall der symbolischen Prestigekonkurrenz handelt es sich nach Pfaller (2017: 40) also um ein „Sprachspiel unter Privilegierten, das sich in der Regel in Abwesenheit derer vollzieht, um die es dabei angeblich geht“.
 
                   
                  
                    4.2.2.8 Sprachliche Reaktanz und ihre populistische Instrumentalisierung
 
                    Wenn derartige Sprachspiele außerhalb solcher gebildeten Communities of Practice, wie bereits hergeleitet wurde (s. 4.2.2.1–4.2.2.6), als Teil eines distinguierten, elitären Jargons wahrgenommen werden, kann dies weiter zu dem Eindruck beitragen, dass „man selbst für seine (meist niedrige) soziale Schicht sowie die (meist gering entlohnte) Arbeit und die (häufig einfachere) Bildung verachtet werde“ (Krause & Gagné 2019: 53; s. 4.2.2.1). Dies wiederum kann führen zum zweiten hier beschriebenen gesellschaftlichen Nebeneffekt: zur Reaktanz gegenüber den als elitär wahrgenommenen Bezeichnungsalternativen, ihren Sprechergruppen und sogar ihrer gesellschaftlichen Zielsetzung. Reaktanz kann mit Haidt (2012: 201) verstanden werden als ein „righteous anger“, der in Subjekten aufkommt, wenn sie den Eindruck haben, dass ihnen von einer ungerechtfertigt und repressiv erscheinenden Autorität (oder in autoritär erscheinender Manier) Handlungseinschränkungen auferlegt werden. „[T]he rise of a would-be dominator triggers a motivation to unite as equals with other oppressed individuals to resist, restrain, and in extreme cases kill the oppressor“ (Haidt 2012: 201). Reaktanz kann demnach als ein moralischer Affekt im in Kapitel 3.1 beschriebenen Sinne verstanden werden,136 der gleichsam post hoc rationalisiert werden kann.
 
                    Metadiskursive Praktiken in Form von Bezeichnungsfixierungsversuchen, vor allem aber in Form von moralischer Sprachkritik haben das Potenzial, eine solche Reaktanz auszulösen: „PC euphemism is perceived to arise directly out of linguistic intervention. […] people generally dislike linguistic change, especially change that smacks of deliberate manipulation“ (Allan & Burridge 2007: 100). Erstens speist sich die sprachliche Reaktanz aus dem Eindruck, auch für den unbedarften Gebrauch eines Wortes (wie z. B. Flüchtling, Indianer, dritte Welt etc.) moralisch abgewertet zu werden (s. 3.3.4):
 
                     
                      One reason for hostility towards political correctness is that a breach of PC protocol can quickly become an inquiry into a miscreant’s character. When people without natural cover express themselves in an ‘incorrect’ way, there is always the danger that their audience will judge them on what is known about the character of others who have spoken in a similar way: […] real bigots, whose motives are malevolent. (Allan & Burridge 2007: 102)
 
                    
 
                    Auch hier spielen ökonomisch-politische Phänomene weiterhin eine Rolle, insofern gerade so wahrgenommene „Riss zwischen dem Moralsprech der Besserverdienenden und den eigenen Machtlosigkeitserfahrungen (Arbeitsplatz, Leistungsdruck, Miete, Rente, Gesundheitswesen, Kita, Verkehr, Altersvorsorge etc.)“ die Reaktanz verstärkt (Knobloch 2020: 135).137 Zweitens wird die Moralisierung politischen Wortstreits durch das Einführen eines Letztbegründungsmoments (s. 3.3.1) auch als ein Versuch der Diskursbeendigung wahrgenommen, gegen das Teile der Sprachgemeinschaft sich reaktant verwehren. So beschreibt etwa auch Mouffe (mit Verweis auf Honig, Nietzsche und Arendt) die Besonderheit des Agonismus (s. 3.3.1) gerade in dem gesellschaftlichen Bedürfnis, „dafür zu sorgen, dass die Diskussion über politische Maßnahmen und Ideen nicht abreißt, und gegen jeden Versuch, die Debatte zu beenden, vehement zu protestieren“ (Mouffe 2014: 34) – und so auch in Bezug auf die Diskussionen und Debatten über sprachliche Maßnahmen und Ideen. Um ein Letztbegründungsmoment handelt es sich bei reinen Worttabus – im Gegensatz zu thematischen Kommunikationstabus – (s. 3.1.2) jedoch nur auf metasprachlicher Ebene, wenn Sprachthematisierungen den Gebrauch (oder gar auch die Erwähnung) eines Wortes Kontext-unabhängig als unmoralisch kennzeichnen. Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit geht mit lexikalischen Meidungsgeboten keineswegs einher, da prinzipiell jede Meinung mit verschiedenstem Vokabular ausgedrückt werden kann (vgl. Allan & Burridge 2007: 110 f.; Stefanowitsch 2021: 209).138 Jedoch gehen mit einer moralischen Bewertung einzelner Wörter soziale Sanktionen einher, die bei bestimmten Sprechergruppen die Sorge auslösen können, sich nicht in jedem gesellschaftlichen Kontext mit ihren eigenen Worten zu gesellschaftlich brisanten Themen äußern zu können, ohne (unabhängig vom politischen Gehalt ihrer Äußerung) für ihren Wortschatz als unmoralisch kritisiert zu werden (s. 3.3). Dass diese Form der Kritik nicht mit einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleichzusetzen ist, verhindert nicht, dass sie als solche wahrgenommen wird (vgl. Krause & Gagné 2019: 57, 101; s. 4.2.2.1, 4.2.2.2) und strategisch als solche inszeniert werden kann (vgl. Schröter 2015: 56; Schröder 2014: 52; Stefanowitsch 2021: 193), um gesellschaftlich wabernde Reaktanzen zu politischen Zwecken zu mobilisieren (s. u.).
 
                    Ferner darf nicht unterschätzt werden, welche Rolle auch die Möglichkeit eines humorvollen, ironischen, kontextsensitiven Umgangs mit Tabubrüchen für das Phänomen der Reaktanz spielt, wenn ein solcher durch totale Wortverbote ausgeschlossen wird. In Bloching (2020) ist beschrieben, inwiefern ritualisierte Tabubrüche (etwa im Zusammenhang mit der karnevalesken, bewussten Umkehr der allgemein akzeptierten Normen) als humoristisches Ablassventil dienen können, so den Druck der alltäglichen Konformität lindern und somit das Tabu selbst dauerhaft stärken (vgl. hierzu vor allem Schröder 2002; Rothe & Schröder 2002). Das Lachen ist Teil dieser karnevalesken Verkehrung, indem es markiert, dass Objekt des Lachens (der Tabubruch als Pointe) sich vom zuvor Geschehenen grundsätzlich unterscheidet (vgl. Rothe & Schröder 2002: 11). An dieser Stelle muss jedoch reflektiert werden, dass Parallelen zwischen Tabubrüchen, die klassische Tabuthemen wie Sexualität, Tod und Körperausscheidungen betreffen, einerseits und Tabubrüchen, die Political Correctness und rassistisch, sexistisch etc. aufgeladene Schimpfwörter betreffen, andererseits nur eingeschränkt und sehr vorsichtig gezogen werden können. So sieht bspw. Stefanowitsch (2021: 203) nur für erstere Art der Tabubrüche, die mit ihm als Vulgarismen bezeichnet werden können, die Möglichkeit, „eine Kritik an gesellschaftlichen Sittlichkeitsvorstellungen“ auszudrücken. Tabuisierte Personenbezeichnungen, die er Slurs nennt, drücken nach ihm hingegen in jedem Fall ausschließlich eine abwertende politische Haltung aus (vgl. Stefanowitsch 2021: 206).
 
                    Für die hier zu behandelnden Effekte von ironisierenden Tabubrüchen, angestaute Aggression aus der Selbstunterdrückung des Wortverbots spielerisch zu entladen (vgl. hierzu Freud 2006/1905), ist diese Unterscheidung jedoch nicht zentral. Vielmehr kann erstens ergänzt werden, dass auch politisch inkorrekte Ausdrücke gerade dann einen inszenierten Tabubruch aus Selbstzweck ermöglichen, wenn sie nicht mehr (nur) mit einer bestimmten politischen Haltung assoziiert werden, sondern insbesondere mit einem moralischen Wortverbot (s. 3.3). So ist in verschiedenen sozialen Zusammenhängen – wie etwa Fluchen, Frotzeln, schwarzem Humor, Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit, Provokation, Stilisierung einer Außenseiterrolle etc. – der inszenierte Verstoß gegen soziale Normen ein probates Mittel, unabhängig von potenziellen politischen Bedeutungsaspekten des Tabuwortes. So warnt bspw. auch Marx (2018: 49) davor, jedes Vorkommen eines gruppenbezogenen Schimpfwortes oder Slurs mit sprachlicher Diskriminierung oder Hassrede gleichzusetzen:139
 
                     
                      Es ist jedoch wichtig, dass von der Verwendung von Schimpfwörtern oder pejorativ konnotierten Bezeichnungen nicht automatisch rückgeschlossen wird, dass es sich um Hate Speech handelt. Beim sogenannten Bantern (oder auch Dissen) dienen degradierende Bezeichnungen der gruppeninternen Hierarchisierung und Ratifizierung als Gruppenmitglied, sie werden gleichzeitig scherzhaft verhandelt.
 
                    
 
                    Der numinose Reiz des ironisierenden Tabubruchs zeichnet sich dadurch aus, etwas zu tun, nicht obwohl, sondern gerade weil es „verboten“ bzw. gesellschaftlich verpönt ist. So ist es in der Tabuforschung eine Binsenweisheit, dass unanständige Witze und ähnliche ritualisierte Tabubrüche stets eine absichtliche Verkehrung der (deshalb jedoch nicht tatsächlich hinterfragten) sozialen Normen darstellen (vgl. Bloching 2020): Beispielsweise beruhen im Deutschen im Vergleich zu anderen Sprachgemeinschaften sowohl Flüche und Schimpfwörter (vgl. Meinunger 2018: 114) als auch Witze (vgl. Balle 1990: 43) nicht trotz, sondern gerade „aufgrund der strengen Hygieneerziehung vor allem auf Skatologischem“ (ebd.). Zweitens ist die Möglichkeit zu bedenken, dass auch vulgäre Witze, die etwa Themenbereiche wie Sexualität berühren, aufgrund ihrer Anstößigkeit subjektiv etwa als sexistisch, frauenfeindlich oder homophob moralisch abgewertet werden, um post hoc die Anstößigkeit am Vulgären zu einer teleologisch-moralischen Sorge zu rationalisieren (vgl. 3.1).140 Subjektiv können Sprechende ihr Bedürfnis nach Vulgarität also durch solche sozialen Sanktionen eingeschränkt sehen und diese Einschränkung wiederum mit ihrem Konzept einer „Political Correctness“ in Verbindung bringen. Aus diesen Gründen soll im Folgenden daher zusammenfassend von ironisierenden oder inszenierten Tabubrüchen gesprochen werden.
 
                    Die gesellschaftspolitische Rolle von vulgären und allgemein tabubrechenden Witzen ist bei der Frage nach der intersubjektiven sozioökonomischen Zuordnung moralischer Meidungsgebote (also dem Eindruck, dass ein Wortverbot „von oben“ kommt, der wiederum die Reaktanz verursacht) nicht zu unterschätzen. Einen Hinweis hierauf liefert schon die Etymologie des Wortes vulgär (von lat. vulgaris = ‚allgemein, alltäglich, allbekannt, öffentlich, gemein’), die auch in Wortbedeutungen ‚gewöhnlich, ordinär, oberflächlich, unwissenschaftlich‘ (neben der nun wohl verbreiteteren Bedeutung ‚von abstoßender Derbheit‘) enthalten geblieben ist.141 Und so bilden auch bei Bourdieu (1982: 281) die Sprache und andere Aspekte des Lebensstils – als Produkte eines klassenspezifischen Habitus – „Systeme gesellschaftlich qualifizierter Merkmale (wie »distinguiert«, »vulgär«, etc.)“. Das klassen-spezifische Moment vulgärer und grotesker Witze beschreibt vor allem Bachtin (1990: 35):
 
                     
                      In der Klassenkultur ist der Ernst offiziell und autoritär, er ist mit Gewalt, Verbot und Einschränkung verquickt. […] Das Lachen setzte im Gegenteil die Überwindung der Furcht voraus. Das Lachen verfügt keine Verbote und Einschränkungen. Macht, Gewalt, Autorität sprechen niemals die Sprache des Lachens.
 
                    
 
                    Klassischerweise misstraut nach Bachtin (1990: 45) daher „das Volk […] jeder Ernsthaftigkeit, es hatte sich daran gewöhnt, die offene und freie Wahrheit im Lachen zu suchen“. Bachtin führt diese gesellschaftliche Beurteilung u. a. zurück auf das 17. Jahrhundert, als Zeit der Stabilisierung der Monarchie und einer rationalistischen Philosophie (s. 3.1), die „von autoritärem Ernst durchdrungen ist“ (Bachtin 1990: 45).
 
                     
                      Es entstanden neue Begriffe, welche sich die neue herrschende Klasse, laut Marx, notwendig als ewige Wahrheiten vorstellt. In der neuen offiziellen Kultur nehmen die Tendenzen zur Stabilität und Abgeschlossenheit des Seins, zur eindeutigen und eintönigen Ernsthaftigkeit der Gestalten überhand. Die Ambivalenz des Grotesken wird inakzeptabel. (Bachtin 1990: 45)
 
                    
 
                    Regeln, Ernsthaftigkeit und Humorlosigkeit werden also klassischerweise mit der herrschenden Klasse assoziiert, während der Witz als (semantischer, grammatischer oder auch kultureller) Regelbruch (vgl. Balle 1990: 42; Bloching 2020: 16 f.; Bloching & Landschoff 2018) und das Lachen als dessen Markierung mit den Unterdrückten, dem „einfachen Volk“ assoziiert werden.
 
                    Auch abseits humoristischer Effekte gilt für die absichtliche Verwendung tabuisierter Sprachformen im Allgemeinen, dass sie gesellschaftlich der Herrschaft, Autorität und Ungerechtigkeit diametral gegenübergestellt wird. Ohne die karnevaleske Ritualisierung und das Lachen wird eine tabubrechende Sprache jedoch nicht mit dem „einfachen Volk“, sondern im Gegenteil mit gesellschaftlichen Randgruppen, Rebellion, Jugend und Subkultur assoziiert (vgl. Balle 1990: 41). Auch hier werden tabuisierte Wörter unabhängig von potenziellen Bedeutungen verwendet, sondern einzig zum Zweck des Tabubruchs selbst: „The outsider must cultivate what the representatives of the acceptable norm reject“ (Spalding 1969: 120). Zur Schau gestellte Tabubrüche erfüllen insofern gerade über die Ablehnung, die sie aus der gesellschaftlichen Mitte erfahren, auch eine identitätsstiftende und -wahrende Funktion (vgl. Bloching 2020: 22 ff.): „Die Umgrenzung der Gruppenidentität entsteht somit im nur teilweise kalkulierten Wechselspiel von aktiver Abgrenzung und passiver Ausgrenzung“ (Bloching 2020: 28). Somit können absichtliche Tabubrüche „durch ein Bekenntnis zur stigmatisierten Eigenschaft“ (Strasser & Brömme 2004: 416) – wie etwa geringe Bildung, sprachliche Unsensibilität etc. – von Individuen als „Wagnis der Ächtung“ (ebd.) gelesen werden und somit in entsprechenden Kreisen sogar einen Prestigegewinn erzielen.
 
                    Auch in den Studentenrevolten der 1960er- und -70er-Jahre war eine vulgäre und ordinäre Ausdrucksweise mit antiautoritären Strömungen der politischen Linken assoziiert, die einen „Kontrast zur offiziellen Politik und deren geschliffener Sprache“ darstellte (Žižek 2018: 333). Im engen Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Phänomenen – nicht zuletzt mit der demographischen und sozioökonomischen Verschiebung der linken und rechten Wählerschaften (s. 4.2.2.1, 4.2.2.2) – ist jedoch inzwischen „die vulgäre Sprache fast ausschließlich das Vorrecht der radikalen Rechten, so dass sich die Linke unverhofft in der Position der Verteidigerin von Anstand und öffentlichen Manieren wiederfindet“ (Žižek 2018: 333).142 So werden bspw. Tabus rund um Sexualität zuweilen gleichzeitig mit Political Correctness und mit einem bürgerlichen, Vulgarität und Sexualität einschränkenden „Puritanismus“ assoziiert (Pfaller 2017: 57).143 Wenn moralische Meidungsgebote teleologisch, zielgerichtet (s. 3.1) und sprachmagisch (s. 2.1) mit Blick auf die vermeintliche gesamtgesellschaftliche Wirkung des Wortgebrauchs verargumentiert werden, kann dies zusätzlich das von Bachtin beschriebene Misstrauen gegen die ernste, rationalistische, humorlose Sprache hervorrufen: „Magic is often practical. It is businesslike, not therapeutic or ornamental: it expects to work. It is therefore humorless“ (McCloskey 1991: 291). Innerhalb der politischen Linken findet sich daher auch eine Gegenströmung in Form einer Dirtbag Left, die eine vulgäre, anstößige und ggf. auch politisch inkorrekte Sprache bewusst von der politischen Rechten zurückzuerobern versucht:
 
                     
                      Reclaiming vulgarity from the Trumps of the world is imperative because if we do not embrace the profane now and again, we will find ourselves handicapped by our own civility. Vulgarity is the language of the people, and so it should be among the grammars of the left, just as it has been historically. (Frost 2016)
 
                    
 
                    An diesem Punkt ist jedoch zu fragen, wie die aufmerksamkeitsökonomisch und populistisch144 wertvollen sprachlichen Mittel der Vulgarität, der Provokation und des ironisierenden Tabubruchs von der politischen Rechten vereinnahmt werden konnten, und welche Rolle Reaktanz bei diesem Prozess spielt. Dies lässt sich gut veranschaulichen am Beispiel Donald Trumps. So sieht bspw. Fraser (2017: 83) in Trumps Popularität auch eine Trotzreaktion auf die kaum hinterfragte Hegemonie des eines progressiven Neoliberalismus (s. 4.2.2.3), der insbesondere Industriearbeiter, Angestellte, kleine Selbstständige und insgesamt Menschen aus bildungsfernen und ökonomisch schwachen Schichten ökonomisch sowie kulturell abwertete: „Aus Sicht dieser Bevölkerungsgruppen tritt neben die Katastrophe der Deindustrialisierung nun noch die Zumutung eines progressiven Moralismus, der sie pauschal als kulturell zurückgeblieben abtut“ (Fraser 2017: 83); „diese Kombination ist es, die Trumps Wähler in toto zurückgewiesen haben“ (ebd.). Pfaller (2017: 68) spitzt ganz in diesem Sinne zu: „Dass sie Trumps Vulgaritäten akzeptierten oder sogar bejahten, liegt aber wohl auch daran, dass sie darin einen Protest erblickten – nämlich dagegen, von den immer privilegierteren Eliten ständig auch noch moralisch abqualifiziert zu werden“.
 
                    Die Reaktanz gegenüber einer Moralisierung und Tabuisierung einzelner Wörter artikuliert sich einerseits gerade in sozialen Medien und Imageboards in chaotischen, unorganisierten, provokativen Tabubrüchen aus Spott und Häme. So beschreibt etwa Nagle (2018: 9) vehement Tabu-brechende Online-Kulturen als eine spöttische Trotzreaktion „auf die Ernsthaftigkeit und moralische Überheblichkeit eines liberalen intellektuellen Konformismus“: „Der hysterische liberale Aufschrei bereitete den Nährboden für eine respektlos spöttelnde und political correctness verhöhnende Gegenbewegung“ (Nagle 2018: 17). Vor allem aber wurde die wabernde gesellschaftliche Reaktanz auf die moralisierten Bezeichnungsfixierungsversuche, die als moralische Abwertung empfunden wurden, strategisch von der politischen Rechten instrumentalisiert: Assorted right-wing critics were quick to take advantage of the more wacky PC-inspired coinages in order to discredit liberal initiatives, possibly even coining some of the more outrageous examples themselves” (Allan & Burridge 2007: 93). So fasst auch Nagle (2018: 29) für die effektive online Rekrutierung der Neuen Rechten zusammen:
 
                     
                      Was wir heute die Alt-Right nennen, ist in Wirklichkeit diese Ansammlung vieler verschiedener Strömungen, die teilweise voneinander unabhängig entstanden sind, sich aber während der Kulturkämpfe der vergangenen Jahre unter der Flagge einer Reaktion gegen politische Korrektheit versammelt haben.
 
                    
 
                    Das Schreckgespenst der Political Correctness fungiert somit als konstitutives Außen für eine heterogene Menschengruppe, die abseits ihrer Abneigung für moralisierte Wortgebote und -Verbote ggf. gar keine gemeinsamen Interessen hat mit den rechtspopulistischen Akteuren, die diese Reaktanz zu mobilisieren verstehen (vgl. Kämper 2020: 60 f.). Fairclough (2003: 27) stellt für Neue Rechte entsprechend fest: „the critique of ‘PC’ remains an effective and damaging strategy“. Einerseits ist zu bedenken, inwiefern allzu rasante und vehement vorgebrachte Sprachnormierungsversuche bei einigen Individuen direkt eine konservatorische bis reaktionäre Gegenreaktion hervorrufen, wenn man mit Lilla (2016: xiv) das reaktionäre Denken auf das Gefühl zurückführt „heute in der Welt ein modernes, ständigem sozialem und technologischem Wandel unterworfenes Leben zu führen“ (übersetzt nach Krastev 2017: 130). Vor allem aber ist es als spezifisches Kalkül in der politischen Kommunikation der Neuen Rechten zu verstehen, sich volksnah zu geben, indem die diffus vorherrschende Reaktanz gegenüber moralisierenden Wortverboten und -geboten weiter befeuert, populistisch aufgegriffen und zu politischen Zwecken mobilisiert wird:
 
                     
                      Die Neue Rechte kapitalisiert dieses verbreitete Gefühl, moralisch bevormundet und mit rituellen Sprachtabus überzogen zu werden, ausgesprochen professionell. Die Linke lässt sich durch das progressiv-liberale Milieu [s. 4.2.2.3: progressiver Neoliberalismus] einbinden, während die Neue Rechte dessen Feindschaft sucht und so den allgemeinen Unmut auf die eigenen Mühlen lenken kann. Und das, obwohl sie die neoliberale „Grundordnung“ von Wirtschaft und Gesellschaft nicht thematisiert (und schon gar nicht antastet oder infrage stellt). Und indem die Linke ihrerseits keine dezidierte Kritik am moralisierenden liberalen mainstream äußert, macht sie es der Neuen Rechten leicht, diesen liberalen mainstream als „links“, als linke Hegemonie, zu kodieren. (Knobloch 2020: 132)
 
                    
 
                    Žižek (2017: 302) fasst daher zusammen, „dass die rechtspopulistische Wut eine verzerrte Form des Klassenkampfes darstellt – wie dies schon im Faschismus der Fall war“.145
 
                    Auch kalkulierte Tabubrüche spielen hierbei eine entscheidende Rolle; jedoch nicht etwa, wie oben z. T. beschrieben, eindeutig ironisierende, scherzhaft inszenierte Tabubrüche, sondern solche, deren Modus und intendierte Lesart bewusst offen gelassen wird, sodass rückwirkend nach Bedarf zwischen Ernst und Scherz gewechselt werden kann, die beschriebene identitätsstiftende Stilisierung des mutigen Tabubrechers jedoch in jedem Fall gelingt (vgl. Knobloch 2020: 135). Das mit absichtlichen Tabubrüchen assoziierte „Wagnis der Ächtung“ (Strasser & Brömme 2004: 416; s. o.) wird so erfolgreich als Mut zur Wahrheit verkauft. So beschreibt etwa Schröter (2015: 40) die Strategie aus Tabuvorwurf und kalkuliertem Tabubruch, bei der die Reaktanz auf Tabus die Möglichkeit schafft,
 
                     
                      dass es mit Prestigegewinn einhergehen kann, wenn man sich als Tabubrecher inszeniert. Es erfordert Mut, Tabus zu brechen und Dinge in den Diskurs einzubringen, über die zuvor nicht gesprochen werden konnte. Wenn sich zusätzlich noch antagonistisch Tabuisierer positionieren lassen, die andere zum Schweigen bringen wollen, kann aus dem Tabu-Vorwurf unter Umständen symbolisches Kapital geschlagen werden.
 
                    
 
                    Auch handelt es sich bei den kalkulierten Provokationen der Neuen Rechten nicht einfach um Verstöße gegen Worttabus, die auf Satzebene ironisiert würden (s. o.), und allgemein nicht nur um Tabubrüche, sondern auch um propositionale und illokutionäre Akte, mit denen rechtspopulistische Akteure sich „offensiv und grundsätzlich außerhalb des demokratischen Konsenses“ positionieren (Roth 2004: 244). Mouffe (2014: 176) versteht das Erstarken der Neuen Rechten daher auch als eine Folge des „postpolitische[n]“146 Trends zum „Konsens der Mitte“, der auch die Hegemonie des Neoliberalismus unangetastet lässt und durch den den Bürgern einer Demokratie die Chance abhandenkommt,
 
                     
                      sich im Rahmen einer antagonistischen Debatte Gehör zu verschaffen und zwischen echten Alternativen zu wählen. Bis vor Kurzem waren es in erster Linie rechtsgerichtete populistische Parteien, die den Menschen ein Ventil boten, um ihrer Wut über diese postpolitische Situation Luft zu machen. (Mouffe 2014: 176)
 
                    
 
                    Für Krastev (2017: 131) bedeutet daher der „Aufstieg populistischer Gefühle […] eine Rückkehr zu politischer Polarisierung und einem stärker auf Konfrontation ausgerichteten Politikstil (was nicht in jedem Fall eine negative Entwicklung sein muss).“ Hier spielen wiederum die in Kapitel 3.3 beschriebenen Phänomene der sprachlichen Moralisierung, Normierung und Polarisierung eine Rolle: Wenn politische Bezeichnungskonkurrenzen durch moralische Aufladung sprachlich normiert werden, gehen lexikalische Distinktionsmerkmale verloren und es schwindet der Eindruck, dass echte ideologische und politische Alternativen angeboten würden. Nach Mouffe (2014: 205) entsteht gerade hierdurch eine ideologische Lücke für rechtspopulistische Parteien, „die sich als die Einzigen darstellen, denen es gelingt, Alternativen anzubieten und denjenigen, die von den etablierten Parteien enttäuscht wurden, eine Stimme zu verleihen“.
 
                   
                  
                    4.2.2.9 Zwischenfazit: Von politischen zu reputationellen Distinktionszeichen
 
                    All die hier beschriebenen Phänomene, von der Korrelation von metadiskursiven Haltungen zu PC und Meinungsfreiheit mit sozioökonomischen Milieus (s. 4.2.2.1) bis hin zur elitären Vorstellung der sprachlichen Steuerung einer „verwirrten Herde“ (s. 4.2.2.6) können schließlich dazu beitragen, dass einige Alternativbezeichnungen (sowie andere Symbole), die eine kulturell progressive Haltung ausdrücken sollen, mit der Zeit von politischen zu reputationellen Unterscheidungszeichen und somit zu symbolischem Kapital werden. Die Frage nach der Wortwahl ist dann entsprechend keine Frage mehr der horizontalen Unterschiede, der politischen Positionierung (s. 3.2), und auch nur übergangsweise eine Frage des moralischen Empfindens (s. 3.1), sondern nunmehr primär eine Frage der vertikalen Unterschiede zwischen soziokulturell aufgewerteten und abgewerteten Zeichenformen und Zeichennutzenden. Dies wiederum schafft innerhalb der diskursiv dominanten, konsensualen, aber weiterhin potenziell perspektivisch heterogenen Großgruppe Anreize zur Imitation der aufgewerteten sowie zum Vermeiden der abgewerteten Zeichen und somit zur erwähnten sprachlichen Normierung (s. 3.3.3), deren mögliche Dynamiken in Kapitel 4.3 genauer beschrieben werden sollen.
 
                    Außerhalb dieser diskursiv dominanten Gruppe führt der Wandel von politischen zu moralisierten Unterscheidungszeichen und somit zu Prestigesymbolen und symbolischem Kapital dazu, dass die jeweiligen Unterscheidungszeichen als Teil eines elitären Sprachgebrauchs wahrgenommen werden, als sprachliche Selbstüberhöhung einer kulturellen und auch ökonomischen Elite über die Außenstehenden, die sich nicht „richtig“ ausdrücken (vgl. hierzu Krause & Gagné 2019: 53 zu den Enttäuschten in 4.2.2.1). In Kapitel 4.3 soll nun ab diesem Punkt weiter untersucht werden, welche Folgen es für die Konventionalisierung der Bedeutung und somit für die Durchsetzung eines bestimmten Konzeptes haben kann, wenn bestimmte Bezeichnungen metadiskursiv nicht mehr (nur) als politische Unterscheidungszeichen, sondern (vor allem) als Teil eines Jargons und somit einer diastratischen Varietät wahrgenommen werden.
 
                    Auch die Phänomene des Reden-Über statt Reden-Mit (s. 4.2.2.7) und der populistisch instrumentalisierbaren Reaktanz (s. 4.2.2.8) wurden beschriebenen als gesamtdiskursive Nebeneffekte dieser zunehmenden Verschiebung der Dimension von Bezeichnungskonkurrenzen – weg von der horizontalen Dimension politischer Unterscheidungszeichen, hin zur vertikalen Dimension moralische und intellektuelle Überlegenheit ausdrückender Prestigesymbole; also als Einheiten eines nunmehr reputationell gekennzeichneten, elitären Jargons. Im an- und abschließenden Kapitel soll jedoch der zentrale Gedankengang eines ökonomischen Verständnisses von Sprache und Prestige fortgeführt werden. Vor einem diskursiv-gebrauchsbasierten (s. 2.1.2, 2.2) und sprachlich-ökonomischen Hintergrund (s. 4.1) sollen diachron-lexikalische Überlegungen darüber angestellt werden, welche Auswirkungen die beschriebene Verschiebung auf die Gebrauchsweise und somit auf die konventionelle Bedeutung (insbesondere in Form von Ausdrucks- und Darstellungsfunktion) der jeweiligen Zeichen haben kann und wie sich diese mit einem ökonomischen Verständnis von Wortbedeutung beschreiben lassen.
 
                   
                 
               
              
                4.3 Synopse: sprachliche Dynamiken der sozialen Prestigeökonomie
 
                Im vorangegangenen Kapitel wurden die gesamtdiskursiven und gesellschaftlichen Dynamiken illustriert, die dazu beitragen können, dass lexikalische Bezeichnungskonkurrenzen sich in der intersubjektiven Wahrnehmung von politischen zu nicht nur moralischen (s. 3.3), sondern auch zu reputationellen Distinktionszeichen entwickeln, die konventionell die Zugehörigkeit zu einer gebildeten, achtsamen, prestigeträchtigen Sprechergruppe indizieren. Im folgenden Kapitel soll dieses Phänomen synoptisch mit einem ökonomischen Verständnis von Sprache (s. 4.1) in Verbindung gebracht werden, um zu fragen: Welchen Einfluss hat der Wandel von politischen zu reputationellen Distinktionszeichen auf deren Gebrauch? Und welchen Einfluss hat dieser Gebrauch wiederum auf deren Bedeutung? Damit liefert dieses Kapitel abschließend ein Modell zur Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Frage: Welchen Einfluss hat die diskursive Durchsetzung eines einzelnen Ausdrucks bzw. mehrerer Ausdrücke auf die gesamtgesellschaftliche Etablierung bestimmter Konzepte und Perspektiven? So lässt sich diese Frage abschließend vor allem in Abhängigkeit von ebendiesem Wandel politischer zu reputationellen Distinktionszeichen beantworten: Setzen sich die Ausdrücke im Diskurs durch, weil sich die durch sie indizierte politische Perspektive durchsetzt (s. 3.2)? Oder setzen sie sich durch, weil ihr Gebrauch mit Prestige versehen und dadurch opportun geworden ist?
 
                Um diesen Fragen nachzugehen, werden politische sowie reputationelle Distinktionszeichen zunächst als Teil einer diastratischen Varietät verstanden, deren metadiskursive Bewertungen sich durch die in 4.2 geschilderten Zusammenhänge wandeln können (s. 4.3.1). Zweitens wird beschrieben, wie diese metadiskursiven Bewertungen diastratischer Varietäten und damit ihrer Sprechergruppen den Gebrauch der lexikalischen Einheiten dieser jeweiligen Varietäten beeinflussen. Im vorliegenden Fall liefert die metadiskursive Vergabe von Prestige und Ansehen einen Anreiz zur Imitation der jeweiligen Distinktionszeichen (s. 4.3.2). Schließlich wird nachgezeichnet, inwiefern eine solche Imitation durch eine heterogene Sprechergruppe langfristig zum Verlust des relativen, konventionellen und somit gebrauchsbasierten Werts sprachlicher Einzelzeichen in der Darstellungs- sowie der Ausdrucksdimension beitragen kann, was im Rahmen eines ökonomischen Erklärungsmodells des Zeichenwerts (s. 4.1) als Inflation verstanden werden kann (s. 4.3.3). Dabei wird sich auch zeigen, dass Einzelzeichen zwar entscheidende Eigenschaften symbolischen Kapitals aufweisen, jedoch nur wenig zu teuren und zuverlässigen Signalen im Sinne des Handicap-Prinzips taugen (vgl. 4.2.1.3). Abschließend werden die sprachlichen Strategien untersucht, die Inflation eines Wortes im Vorfeld durch Verteuerung einzudämmen oder im Nachgang durch Wortneubildungen zu überwinden, was schließlich den Kreis zu einer permanenten Revolution der sprachlichen Zeichen schließt (s. 4.3.4). Dieser gesamte Zirkel – aus Distinktion, Anreizen zur Imitation, gebrauchsbasierter Inflation und schließlich sprachlicher Substitution zur fortwährenden Distinktion – soll final rückgebunden werden an die grundlegende Frage nach dem progressiven Potenzial der diskursiven Durchsetzung von Einzelwörtern, die mit folgendem Paradoxon beantwortet werden soll: Gerade durch die forcierte Durchsetzung eines Wortes (durch moralischen Druck und reputationelle Anreize) löst sich das Wort als Form-Bedeutungs-Paar auf und die versuchte Durchsetzung eines „entsprechenden“ Konzeptes scheitert (s. 4.3.5).
 
                
                  4.3.1 Distinktionszeichen als Teil diastratischer Varietäten
 
                  Die zu behandelnde Frage lautet zunächst, welchen Einfluss die sprachgemeinschaftliche Wahrnehmung bestimmter lexikalischer Varianten als Teil eines gehobenen Jargons auf deren Gebrauch hat. Um dieser Frage linguistisch nachgehen zu können, liefert ein varietätenlinguistisches Verständnis von Wörtern als sozial (ob politisch oder reputationell) variierende Distinktionszeichen eine erkenntnisstiftende Grundlage. Dabei lassen sich derartige Distinktionszeichen sowohl als Teil einer diastratischen Varietät, als Stil als auch als Teil des individuellen Registers der jeweiligen Sprechenden und somit gewissermaßen als deren symbolisches Kapital verstehen. Mit Felder (2016: 9) lassen sich Varietäten definieren als „Subsprachen mit regional (z. B. Semmeln), fachlich (z. B. Klemmmuffe) oder sozial (z. B. gehst du Bus?) bestimmbaren Sprachvarianten, die von zusammengehörenden Akteuren oder Gruppen verwendet werden (spezifische Sprachgebrauchsformen)“. Die hier diskutierten, sozial sowie fachlich variierenden Einzelzeichen ließen sich in diesem Zusammenhang verstehen als lexikalische Varianten, die die jeweiligen Leerstellen im Sprachsystem (Variablen) unterschiedlich realisieren (vgl. Felder 2016: 10) – z. B. durch Flüchtlinge oder durch Geflüchtete, durch Obdachlose oder Wohnungssuchende, durch Homo-Ehe oder durch Ehe für alle.
 
                  Mit einem varietätenlinguistischen Verständnis politischer Bezeichnungskonkurrenzen kann versucht werden, Hermanns‘ (1982: 99) Forderung nachzukommen, die politischen distinktiven Sprachgebrauchsformen, die er Parteisprachen nennt, als eigene Gruppensprachen im Sinne von Varietäten zu systematisieren. Die hier untersuchten, von progressiver Seite durchzusetzenden Alternativbezeichnungen ließen sich demnach als lexikalische Varianten einer Varietät verstehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch politisch korrekte Sprache genannt wird. Einerseits wurde diese Varietät bereits durch außersprachliche Differenzierungsmerkmale bestimmt (vgl. Felder 2016: 9, 118), also durch ein kulturell linkspolitisches, überdurchschnittlich (besonders geistes- und sozialwissenschaftlich) gebildetes Milieu, das als Sozietät (ebd.: 82 f.) mit dieser Varietät assoziiert wird (s. 4.2.2). Andererseits lassen sich für politisch korrekte Sprache auch innersprachliche Varietäten-Merkmale ausmachen, die mit Felder (2016: 81–111) in vier Dimensionen systematisiert werden können: Medialitätstypik (1), Ausdrucksreichweite (2), inhaltliche Funktionsreichweite (ggf. im Bereich X) (3) und historische Zeitstufe (4). Wollte man versuchen, politisch korrekte Sprache als eigene Varietät zu fassen, ließe sie sich in Felders Vier-Dimensionen-Modell wohl am ehesten beschreiben als multimediale (1), standardlektale (2) Fach- und Vermittlungssprache (insbesondere in sozialwissenschaftlichen Bereichen wie etwa kollektiver Identität147) (3) des Spätneuhochdeutschen (4). Die moralischen Aspekte von Political Correctness legen jedoch nahe, dass politisch korrekte Alternativbezeichnungen auch kontextuell und situativ bedingt verwendet werden, und zwar vornehmlich im öffentlichen Sprachgebrauch, wenn verletzende perlokutionäre Effekte (s. 3.1) sowie die moralische Bewertung der eigenen Person (s. 3.3) schlechter antizipiert werden können. In dieser euphemistischen Funktion sind politisch korrekte Alternativbezeichnungen auch Teil eines sprachlichen Stils, insofern sie nicht nur auf der langue-, sondern vor allem auf der parole-Ebene kontext-abhängig, handlungs- und akteursorientiert Stilerwartungen an Texte-in-Funktion erfüllen (vgl. Felder 2016: 50).
 
                  Trotz des vorgestellten Versuchs, sollen politisch korrekte Alternativbezeichnungen für das hier verfolgte Erkenntnisinteresse daher nicht als Teil einer konkreten Varietät im Sinne einer „in sich relativ ‚abgeschlossene[n] Sprache‘“ (Felder 2016: 8), sondern abstrakter und kontextsensitiver als Teil eines sprachlichen Registers verstanden werden. Ein Register lässt sich definieren als das Repertoire an sprachlichen Varianten, die einem Individuum in einer bestimmten Äußerungssituation zur Bewältigung bestimmter kommunikativer und sozialer Aufgaben zur Verfügung stehen (vgl. Felder 2016: 44). Entsprechend ist ein Register „associated, culture-internally, with particular social practices and with persons who engage in such practices“ (Agha 2005: 24), z. B. mit verschiedenen fachlichen kommunikativen Praktiken, aber auch mit “the observance of respect and etiquette, the expression of civility, status, ethnicity, gender” etc. (ebd.). Daraus ergibt sich eine Entscheidende Rolle sprachlicher Register für die sprachliche Konstruktion sozialer sowie politischer Identität und entsprechend auch für die sprachliche Selbstdarstellung zu Prestige-Zwecken; denn die Differenz verschiedener Register „generates paradigms of social identity linked to speech forms. Hence for audiences familiar with the register a competent display of its forms makes palpable a recognizable persona of the speaker“ (Agha 2005: 33). Hieraus ergibt sich die Frage, wie Rezipierende eine solche kompetente Darstellung eines Registers erkennen, und vor allem, welche Folgen umgekehrt eine „inkompetente“, unglaubhafte Verwendung einzelner Elemente eines Registers erstens für das Ansehen der jeweils Sprechenden und zweitens vor allem für die indexikalische Ausdrucksfunktion ebendieser Elemente haben (s. 4.3.2–4.3.4).
 
                  Zunächst soll jedoch dargelegt werden, inwiefern lexikalische Einheiten eines bestimmten Registers nicht nur als politische (s. 3.2), sondern vor allem als reputationelle Distinktionsmarker und somit als Formen symbolischen Kapitals fungieren können. Genau wie Varietäten (vgl. Felder 2016: 118) können auch Register Zugehörigkeit und Abgrenzung ausdrücken und so Gruppen bzw. Sozietäten sprachlich relational ausweisen; seien diese institutionell klar umrissen oder auch wandelbar, amorph und unbestimmt (vgl. Agha 2005: 42 f.).148 Somit indizieren unterschiedliche Register als „Unterschiede in der Fähigkeit, bestimmte Gespräche bzw. Gesprächsinhalte zu beherrschen“ (Strasser & Brömme 2004: 414) nicht nur eine Trennung fachspezifischer Codes und beruflicher Subkulturen (ebd.), sondern (nicht zuletzt auch über das ökonomische und symbolische Kapital in ebendiesen Berufen) auch eine Trennung zwischen sozioökonomischen Klassen (vgl. Agha 2005: 23) und ihren jeweiligen Prestigeansprüchen (vgl. Felder 2022a: 203). So wird „das Vorhandensein sprachlicher Kompetenz zum Definitionsmerkmal von Status“ (Hammel 2013: 161). “Differences of register competence are thus often linked to asymmetries of power, socioeconomic class, position within hierarchies, and the like” (Agha 2005: 24). In diesem Falle bilden die Einheiten eines Registers weniger politische Distinktionszeichen, sondern vielmehr Bourdieu’sche (1974: 58), „Unterscheidungszeichen, kraft derer Subjekte ihre Stellung in der Sozialstruktur ausdrücken und zugleich für sich selbst und die anderen […] konstituieren” (ebd.: 58). Register sind somit für Klassen-Unterschiede sowohl indexikalisch als auch konstitutiv, insofern sie „Systeme gesellschaftlich qualifizierter Merkmale (wie »distinguiert«, »vulgär«, etc.) konstituieren“ (Bourdieu 1982: 281). Der genannte Prestigeanspruch bestimmter Register leitet sich dabei insbesondere durch „bildungssprachliche Ausdrücke“ (Felder 2022a: 203) ab, durch die bestimmte Register Indikatoren für Bildung, andere wiederum Indikatoren für Nicht-Bildung darstellen können (ebd.: 205). Eine solche metapragmatische auf- respektive abwertende Differenzierung verschiedener Register kann wiederum den Gebrauch eines bestimmten Registers als erstrebenswert erscheinen lassen, beim Gebrauch des anderen wiederum „kollateral Unterdrückungs- und Angstmomente für diejenigen mit sich bringen, die in ihrer Alltags- und Berufswelt nicht mit sprachaffinen Aufgaben und Tätigkeiten betraut sind“ (Felder 2022a: 205) – insbesondere Angst vor Stigma im Sinne sozialer Geringschätzung (vgl. 3.3).
 
                  Die reputationelle Auf- oder Abwertung eines Registers und dessen potenzielle Eigenschaft als symbolisches Kapital ist also keineswegs eine direkte Kategorisierung im Rahmen einer varietätenlinguistischen Analyse, sondern ein metadiskursives Phänomen innerhalb einer Sprachgemeinschaft: „Several genres of metapragmatic discourse occur naturally in all language communities, for example, […] proscriptions on usage; standards of appropriate use; positive or negative assessments of the social worth of the register“ (Agha 2005: 26). Entsprechend entstehen sowohl die Haltungen gegenüber verschiedenen Registern als auch die Regelmäßigkeit der Register selbst „not from aspects of language structure but from a metapragmatic model of language use“ (Agha 2005: 31).149 Die metapragmatischen Modelle des Sprechens, durch die inner- und metasprachlich verschiedene Register identifiziert und mit bestimmten Eigenschaften, Werten, Communities of Practice etc. assoziiert werden (vgl. Agha 2005: 25), entstehen also emergent aus explizit metasprachlichen „reflexive social processes whereby such models are formulated and disseminated in social life and become available for use in interaction by individuals“ (ebd.: 23). Auch das Register der politisch korrekten Sprache erwächst aus dieser metasprachlichen Explizitheit, entsteht es doch nach Žižek (2018: 333) gerade dadurch, dass „die ungeschriebenen Sitten nicht mehr dazu geeignet sind, alltägliche Interaktionen wirksam zu regulieren – an die Stelle von spontanen Gebräuchen, die unreflektiert befolgt werden, treten dann explizite Regeln“. Für eine linguistische Methodik, die verschiedene Register und ihre jeweilige Stellung und Wertung im Sprachsystem analysieren will, folgt daraus, dass sie sich auf die metasprachliche Wertungen der Diskursakteure selbst konzentrieren muss, um aus diesen musterhaft metapragmatische Stereotype über die jeweiligen Register rekonstruieren zu können (vgl. Agha 2005: 26 f.).
 
                  Wie für das Register der Political Correctness bereits angedeutet (s. 3.3, 4.2.2), können für Register im Allgemeinen konkurrierende Modelle und Wertungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft koexistieren, z. B. „when two different stereotypes associated with the same form have different social domains“ (Agha 2005: 38). So kann eine Alternativbezeichnung aus einem progressiven Register wie z. B. MAPA (Most Affected People and Areas) in dem einen Milieu als affektiert oder prätentiös wahrgenommen werden, in dem anderen als ein Indikator für Bildung und politische Achtsamkeit (s. o. Felder 2022a). Gerade in dieser Hinsicht verschiedener Register als Bildungsindikatoren ist nicht nur die souveräne Verwendung eines prestigeträchtigen Registers eine opportune Strategie (s. o.); auch und gerade die metasprachliche Reflexion der eigenen und insbesondere der abweichenden Register trägt zur Wertschöpfung eines Registers als symbolischen Kapitals in Abgrenzung zu anderen Registern bei: „demonstrating linguistic expertise is another relevant metapragmatic strategy in dealing with language norms“ (Frick 2022: 106). Frick beschreibt für metapragmatische Diskussionen und sprachliche Berichtigungen (im Sinne von Man sagt nicht X, sondern Y) die Strategie „Doing being an expert“ (Frick 2022: 106), bei der Akteure sprachliches Wissen metasprachlich zur Schau stellen, „presenting themselves as educated, as having a high status and as equipped with social capital […], in this case of a linguistic kind“ (ebd.). Zur Darstellung sowie zur Wertschöpfung sozialen sowie symbolischen Kapitals spielen also gerade sprachliche Kenntnisse und ihre metasprachliche Darstellung eine entscheidende Rolle, denn „linguistic knowledge has a higher value than other expertise […], one considers, for example, the significance of language as a social symbol of the bourgeoisie“ (Frick 2022: 107; vgl. hierzu auch Felder 2022a: 205). Auch die bereits mehrfach adressierte konstitutive Kehrseite des Prestiges, das Stigma wird durch metasprachliche Strategien auf bestimmte sprachliche Register bezogen. Da sich genau wie die Darstellungs- auch die Ausdrucksfunktion eines Zeichens nur in Differenz zu anderen Zeichen und ihren Communities of Practice definiert (vgl. Bourdieu 1982: 279), können sprachliche Bildungsindikatoren und Prestigesymbole ihren sozialen Wert nur in Differenz zu einem divergenten „Sprachgebrauch als Indikator für Nicht-Bildung“ (Felder 2022a: 205) und dessen entsprechendem Stigma sichern. „In contrast, norm deviant writing is in some cases associated with a low level of education and thus stigmatized“ (Frick 2022: 106).150 Neben dem metasprachlichen Zur-Schau-Stellen von linguistischem Expertentum trägt entsprechend auch eine weitere metapragmatische Strategie zur relativen intellektuellen Selbsterhöhung bei, die Frick (2022: 103) „Mockery“ nennt. Nach Meinunger (2008: 50) kommt auch beim Korrigieren fremden Sprachgebrauchs „unwillentlich diese Emotion des Sprachekels auf und damit einhergehend eine gewisse Arroganz der Gewissheit: Der oder die wissen es nicht besser – ich schon“ (zu Sprachekel s. 3.1.2).
 
                  Erfahren Register eine entsprechende metapragmatische Aufwertung als „prestige registers“ (Agha 2005: 36), schafft dies in weiten Teilen der Sprachgemeinschaft soziale bzw. reputationelle Anreize zur Imitation bestimmter Erkennungszeichen dieser Register, wie im Folgenden dargelegt werden soll. Da eine solche Imitation eines Registers sich nur an den beschriebenen stereotypen Modellen sprachlicher Register orientieren kann, ist jedoch zunächst festzuhalten, dass diese Modelle keineswegs ein detailliertes Abbild des gesamten Registers und seiner Community of Practice wiedergeben: „[S]tereotype judgments typically underdifferentiate the semiotic orders of lexeme and text. Native judgments about registers are often formulated as models of the pragmatic values of isolable words and expressions (e.g., that some words are inherently polite, some not)” (Agha 2005: 30). Auch hier findet sich also wieder der sprachgesellschaftliche Fokus auf die lexikalische Ebene, der bereits für sprachmagische, intuitiv-moralische sowie politische Aspekte der Sprache herausgestellt wurde.
 
                 
                
                  4.3.2 Imitation lexikalischer Varianten
 
                  Wird ein sprachliches Register in Teilen einer Sprachgemeinschaft als Prestige-Register wahrgenommen, so schafft dies Anreize, ebendieses Register zu imitieren, um das damit verbundene Prestige einzufahren. Auch Agha (2005: 36) versucht dieses Phänomen in ökonomischen Begriffen zu fassen, wenn er schreibt: „[T]he register, now a scarce good, becomes a sought-after commodity – even one that can be purchased for a price, through schooling, elocution lessons, and the like“. Da sich, wie in 4.1 beschrieben wurde, Wert – und so auch der sprachliche Wert sowie der Wert von Prestige-Symbolen – in der Regel aus Arbeit bezogen wird, lässt sich die Imitation von Prestigesymbolen zur Steigerung des eigenen Ansehens zunächst als eine Aneignung sprachlicher Arbeit verstehen. Januschek (2005: 167) spricht in diesem Zusammenhang von Arbeit an der Wortbedeutung, die – wie bei Marx – darin besteht, das Be- und Verarbeitete sinnvoll zu machen, konkret also Zeichenformen durch ihren spezifischen Gebrauch in einem bestimmten Sinne mit ebendiesem Sinn aufzuladen, d. h. zu konventionalisieren (s. 4.1.2). Erst durch diese sprachliche Arbeit entsteht die konventionalisierte Aufwertung einer Zeichenform; entweder in der Darstellungsfunktion, wo sich der Wert des Zeichens (für die Rezipierenden) auf das Bezeichnete überträgt, oder in der Ausdrucksfunktion, wo er sich (für die Rezipierenden) auf die Sprechenden überträgt. In diesem Sinne lässt sich vorangegangene sprachliche Arbeit in Form ihres Produkts, nämlich des Werts „[a]usbeuten“ (Wengeler 2005: 189) bzw. aneignen. In einem verwandten Sinne ist auch die Situationistische Internationale (S.I.) zu verstehen, wenn sie die beschriebene Rekuperation (s. 4.2.2.5) von Wörtern wiederum auf den Faktor der Arbeit zurückführt: „Die wirkliche Aneignung der arbeitenden Worte kann nicht außerhalb der Aneignung der Arbeit selbst verwirklicht werden“ (S.I. 1995: 194; Hervorhebung im Original; zitiert nach BBZN 2006: 125). Das situationistische Autorenkollektiv Biene Baumeister Zwi Negator zitiert die S.I. in Bezug auf den Zusammenhang zwischen sprachlicher Arbeit und der Übernahme von Wörtern entsprechend wie folgt:
 
                   
                    der Kampf um die Begriffe ist Dimension des Klassenkriegs, die darin rekuperierten ‚Worte sind wie die Waffen der Partisanen, die auf einem Schlachtfeld zurückgelassen wurden: sie fallen in die Hände der Konterrevolution; und wie Kriegsgefangene sind sie dem Regime der Zwangsarbeit unterworfen‘. (BBZN 2006: 101; vgl. S.I. 1977: 199).
 
                  
 
                  Auch speziell in Bezug auf die Ausdrucksfunktion und den Prestigegewinn lässt sich die Imitation von Zeichenformen als eine Art Aneignung sprachlicher Werte verstehen: Gerade dann, wenn die materiellen und sozialen Voraussetzungen zu einer vollständigen Aneignung eines bestimmten Habitus fehlen (etwa überschüssige Zeit- und kognitive Ressourcen sowie die entsprechenden sozialen Netzwerke zum Erwerb eines Prestige-Registers oder auch reputierlichen Fachwissens), stellt die Imitation derjenigen Einzelzeichen, die im stereotypen Modell eines Prestige-Registers proklamiert werden (s. 4.3.1), eine probate Vergünstigung dar (vgl. Bourdieu 1982: 441).
 
                  Insbesondere den „dominierten, ökonomisch schlechtergestellten, daher fast ausschließlich auf symbolische Aneignung verwiesenen Fraktionen“ (Bourdieu 1982: 441) bleiben oftmals nur diese lexikalischen (und somit günstigen, vgl. 4.3.3) Strategien übrig, sofern sie das nicht erwerbbare Register nicht aus Reaktanz (s. 4.2.2.8) oder als alternative Strategie systematisch abwerten (vgl. ebd.). So führt Bourdieu (1982: 447) diese günstige oder „asketische“ Strategie zum Prestige-Erwerb am Beispiel der Lehrer aus, die nach ihm
 
                   
                    dazu neigen, die durch und für die frühere Akkumulation erworbenen asketischen Dispositionen in die Akkumulation kulturellen Kapitals umzusetzen, und dies mit um so bezeichnenderer Hingabe, als ihr schwaches ökonomisches Kapital ihnen die Spekulation auf viele andere Gewinne und Lustbarkeiten nicht gestattet. (ebd.)
 
                  
 
                  Bourdieus Beobachtungen zur vergünstigten Akkumulation kulturellen und symbolischen Kapitals lassen sich entsprechend auch auf die Imitation einzelner lexikalischer Einheiten eines Prestige-Registers übertragen, deren Aneignung vergleichsweise günstig ist, aber dennoch einen Prestige-Gewinn verspricht. So beobachtet bspw. Fairclough (2003: 25 f.) auch für das Register der Political Correctness eine solche strategische Imitation: „[R]elatively successful enactment does not guarantee relatively successful inculcation: there is a stage short of inculcation at which people may acquiesce to new discourses without accepting them – they may mouth them rhetorically, for strategic and instrumental purposes”. Agha schränkt den reputationellen Erfolg solcher Strategien jedoch wie folgt ein: „[S]uch a usage may confer some legitimacy – a peppering of prestige – upon its speaker/author, particularly when the target audience is unfamiliar with authentic uses of the source register“ (Agha 2005: 35). Hierin zeigt sich, dass der reputationelle Erfolg der rein lexikalischen Imitation eines Prestige-Registers darauf angewiesen ist, dass die Rezipierenden zwar über die Kompetenz verfügen, das Register passiv zu identifizieren, jedoch nicht über ausreichende Kompetenzen des aktiven Gebrauchs dieses Registers, um die Unvollständigkeit der Imitation zu erkennen (vgl. Agha 2005: 35; vgl. hierzu auch Hermanns 1982: 89). „Such asymmetries of competence may even function as principles of value maintenance“ (Agha 2005: 35).151
 
                  Die reputationellen Anreize zur Aneignung von Prestigesymbolen können entsprechend auch als Trend oder Mode verstanden werden:
 
                   
                    [I]n der kulturellen Ordnung und ganz besonders in der Kleidung beginnen die Mittelschichten, sich die bürgerlichen Werte durch Nachahmung anzueignen; die Mode, diese überstürzte Nachahmung einer stets eingeholten Neuigkeit, ist der Triumph dieser gesellschaftlichen Nachahmung. (Barthes 1988: 160)
 
                  
 
                  Bereits Saussure bezog das Phänomen der Mode auf die normierenden Kräfte in der Sprache: „Die Ausbreitung sprachlicher Erscheinungen untersteht denselben Gesetzen wie jede beliebige sonstige Gewohnheit, z. B. die Mode“ (Saussure 2001/1916: 246). So beschreibt Saussure die sprachliche Mode als „inter-course“ (zitiert nach Barthes 1988: 160) und als Form des Verkehrs, also des Handels und Austauschs, der als einigende und normierende Kraft auf die Sprache wirkt: „[E]r fördert die Einheit, indem er eine Neuerung aufnimmt und verbreitet“ (Saussure 2001/1916: 247).152 Werden bestimmte sprachliche Einheiten also konventionell mit Prestige aufgeladen, können sie zur Modeerscheinung werden und sich entsprechend auch jenseits ihres ursprünglichen Registers verbreiten.
 
                  Wie in Kapitel 3.3 bereits angedeutet, steuert auch die Moralisierung von Einzelzeichen einen weiteren Anreiz zur Imitation bestimmter sprachlicher Zeichen bei. Insofern ist nicht nur die Imitation reputationeller Distinktionszeichen ein probates Mittel zur Akkumulation von Prestige, sondern auch die Übernahme euphemistischer Ausdrücke erscheint zur Vermeidung von Stigma und zur Wahrung des sozialen Ansehens opportun. Werden im Sinne der Moralisierung bestimmte politische Haltungen innerhalb einer Gruppe konsensual moralisch aufgewertet, bietet die Verwendung der mit diesen Haltungen assoziierten Fahnenwörter (die funktional nun eher Hochwertwörtern gleichen) die Möglichkeit, entsprechend moralische Güte darzustellen, um soziale Wertschätzung aus der Gruppe zu erfahren und Prestige zu erlangen. Auch eine moralisierte Lexik kann im Zuge dieser Prestige-Jagd demnach zum Modetrend werden: „Perhaps for some, being appropriately linguistically ‘inclusive’ is like being up on current youth slang“ (McConnell-Ginet 2020: 238). Umgekehrt liefert die moralische Abwertung bestimmter Ausdrücke und der jeweiligen Sprechenden einen negativen Anreiz zur Vermeidung und Ersetzung derselben und somit wiederum zur Imitation der moralisch aufgewerteten Zeichenformen. Allan & Burridge (2007: 102) kommen entsprechend zu der Einschätzung: „Use non-PC terms now, and doubts are raised about your basic moral commitments; the safest course to steer is one which carries the PC stamp of approval”. So führt die Furcht vor moralischer bzw. moralisierter Kritik sowie vor Stigma und sozialer Isolation zu Kontext-unabhängigen, mechanischen Substitutionen politisch unkorrekter Tabuwörter, wobei meliorative Alternativbezeichnungen kurzfristig dankbare sprachliche Hilfestellung zur Wahrung des eigenen sozialen Ansehens sind:
 
                   
                    Any derogatory or unfavourable denotation or connotation within language expressions will dominate the interpretation of their immediate context. Speakers will not risk appearing to use a taboo term when none was intended; therefore they are quick to drop the homonyms of taboo terms. (Allan & Burridge 2007: 102)
 
                  
 
                  So ist es etwa in der Politik nicht nur vielversprechend, die vermeintlichen Verfehlungen des Gegners als moralische Vergehen zu versprachlichen (s. 3.3.2), auch das Vermeiden eigener sprachlicher Fehltritte und Tabubrüche folgt opportun der kalkulierten Antizipation des öffentlichen Urteils: „Almost all politicians dislike displeasing almost all groups of people if they can avoid it, and therefore are usually willing to agree on euphemistic terms for them“ (Hoggart 1985: 176).153 Analog dazu agieren jedoch auch Individuen im Diskurs „like intuitive politicians striving to maintain appealing moral identities in front of our multiple constituencies” (Haidt 2012: 87 f.).
 
                  Indem politisch-perspektivische Bezeichnungen zunehmend affektiv-moralisch bewertet werden, dient die Verwendung der konventionell bevorzugten Bezeichnung nicht mehr einer kleinen politischen Sprechergruppe zur Darstellung einer bestimmten Konzeption oder zum Ausdruck der eigenen politischen Identität (in Abgrenzung zu anderen politischen Identitäten); sondern sie dient dem Vermeiden unangenehmer Affekte sowie sozialer Sanktionen und somit dem Aufrechterhalten des eigenen Face (vgl. Klug 2020: 86; Allan & Burridge 2007: 237, 110).
 
                   
                    This is political correctness as good manners; not legally enforceable fairness or tolerance, but discourse wiping its feet before it enters the public domain and leaving before it breaks wind. While there is the same intention not to offend any person or group, reference to a political position has disappeared, along with sympathetic concern for members of minority groups – indeed, mention of any current social issue. (Allan & Burridge 2007: 95)
 
                  
 
                  Das politische Phänomen von Bezeichnungskonkurrenzen wird so im Zuge zunehmender Moralisierung zum gesamtgesellschaftlichen Phänomen von anständigen und unanständigen Wörtern, von Tabu und Euphemismus und somit eine Frage der Höflichkeit. Durch die Anreiz-Struktur aus Prestige und Stigma, Höflichkeitserwartungen und (antizipierten) sozialen Sanktionen erweitert und verallgemeinert sich erstens die Sprechergruppe, wodurch die entsprechende symptomfunktionale Bedeutung des einstigen Fahnenwortes verlorengeht (vgl. Hermanns 1982: 88), da es nun nicht mehr charakteristisch für den Sprachgebrauch einer bestimmten politischen Gruppierung oder Haltung ist. Zweitens vervielfältigen sich damit auch die Kontextualisierungen, die syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen, die der Ausdruck eingehen kann, was wiederum auch seine Darstellungsfunktion generalisiert, wodurch der Wert des Ausdrucks, auf eine ganz spezifische Konzeptualisierung des Referenzobjektes zu verweisen, verlorengeht. Diese beiden Phänomene sollen in 4.3.4 unter dem Gesichtspunkt der semiotischen Inflation näher untersucht werden. Um nachvollziehen zu können, wie Ausdrucks- und Darstellungsfunktion von Einzelzeichen inflationieren können, soll jedoch im folgenden Kapitel zunächst ausgeführt werden, inwieweit diese beiden Werte gebrauchsbedingt und somit relational und kontingent sind.
 
                 
                
                  4.3.3 Inflation von Distinktionszeichen und Prestige-Registern
 
                  Die beschriebenen reputationellen Anreize können zu mechanischen Substitutionen auf lexikalischer Ebene führen (vgl. McConnell-Ginet 2020: 233), bei denen die propositional quasi identischen Äußerungen mit einer neuen, reputierlichen Lexik versprachlicht werden. Auch für moralisch und reputationell aufgeladene Wörter im Zusammenhang mit Political Correctness beobachten etwa Allan & Burridge (2007: 97) dieses Phänomen: „Many people probably remain oblivious to the political message. It is more a case of mouthing the right-sounding words, consistent with the political correctness ethos“. Inwiefern der entsprechend schwankende Gebrauch eines Wortes somit zu einer Bedeutungskonkurrenz bzw. zu einer Generalisierung der konventionalisierten, also gebrauchsbedingten Darstellungsfunktion des jeweiligen Wortes beitragen kann, wurde bereits in Kapitel 2.2 in Bezug auf die Phänomene der Kompositionalität und der Metaphorik sowie in Kapitel 3.2.2 nochmals aus politolinguistischer Perspektive dargelegt. Diese Ausführungen sollen hier daher nur knapp um eine Anwendung der ökonomisch-semiotischen Analogie (s. 4.1) auf konkrete Sprachwandelphänomene ergänzt werden. Sowohl für metaphorische Ausdrücke (s. 2.2.1) als auch für Komposita und Phraseme (s. 2.2.2) wurde bereits festgehalten, dass ihr jeweiliges Potenzial, eine bestimmte Bedeutung kontext-unabhängig auf der lexikalischen Ebene zu fixieren, gerade im Zuge eines häufigen Gebrauchs von einer konventionalisierten, gebrauchsabhängigen Bedeutung gleichsam überschrieben wird. Die Bedeutungen von Wörtern sowie komplexeren Konstruktionen „verändern sich in dem Maße, wie der Sprachgebrauch variiert […] Maßgebend ist dabei die Annahme, dass Prozesse der sprachlichen Verfestigung und Musterbildung als Frequenzeffekte im Diskurs zu bewerten sind“ (Ziem 2018: 117). Der Faktor der Gebrauchshäufigkeit ist hier von besonderer Relevanz, da er erstens der sprachmagischen Logik nach umgekehrt zu einer kognitiven Verfestigung der „eigentlichen“ (also kompositionellen oder nicht-metaphorischen) Bedeutung führen solle;154 und da er zweitens Parallelen zu anderen Formen des Wertverlustes aufzeigt, bei denen Häufigkeit und Verfügbarkeit zu Inflation, Seltenheit und Verknappung  hingegen zu Wertsteigerung führen. Dementsprechend spricht z. B. auch Heine (2019: 11) von der Inflation bestimmter Metaphern und Köller (2012: 466) erklärt in einer expliziten Analogie zum Geld:
 
                   
                    Ebenso wie man für Geldscheine im Rahmen neuer Gebrauchskonventionen im Gegensatz zu Edelmetallmünzen relativ leicht einen neuen Kaufwert festlegen kann, so lässt sich auch für Wörter über neue Gebrauchstendenzen […] relativ leicht ein neuer semantischer Wert ausbilden. Das exemplifizieren sehr gut tote Metaphern […].
 
                  
 
                  Doch auch an zwei weiteren Phänomenen zeigt sich, inwiefern in der Sprache als einem nicht volitiv steuerbaren Phänomen der dritten Art die konventionalisierte Wortbedeutung vom Gebrauch und entsprechend auch vom Gebrauch der „Anderen“ abhängig ist: erstens im Präzisions- und somit Wertverlust der denotativen Darstellungsfunktion von Fachbegriffen und zweitens in der nachlassenden aufwertenden Konnotation etwa von Hochwertwörtern, Euphemismen und Höflichkeitsformen. Im ersten Fall liefert das in Kapitel 2.1.1 bereits angesprochene „Ideal referentieller Eindeutigkeit und damit letztlich der sprachlichen Beherrschung von Wirklichkeit durch den Menschen“ (Gardt 2002: 93) insbesondere einen Anspruch der Austerität an Fachsprachen, „deren Wörter wie mentale Münzen mit einem exakten und unveränderlichen semantischen Gehalt ausgestattet“ sein sollen (ebd.). Gerade wenn Fachbegriffe in Alltags- und Umgangssprache übergehen, übertragen sich damit jedoch keineswegs die vermeintlich „in ihnen steckenden“ Konzepte auf die Sprechenden und Rezipierenden. Denn durch die nun vielfältigeren Gebrauchsweisen und Kontextualisierungen, „verlieren sie ein wesentliches Charakteristikum wissenschaftlicher Termini: ihre exakt definierte Bedeutung“ (Niehr 2020: 92). Pörksen (1988) bezeichnet die so in die Umgangssprache überführten und in ihrem fachsemantischen Gebrauchswert gleichsam inflationierten Ausdrücke auch als Plastikwörter, bzw. als „konnotative Stereotype“ (ebd.: 11), insofern sie eher für ihre fachlich anmutende Konnotation als für ihre präzise Denotation verwendet werden (s. 4.3.1: doing being an expert). Zur Erhaltung des sprachlichen Werts von Fachbegriffen plädiert Pörksen also dazu, „zwei verschiedene Formen von Wirklichkeitserfassung, zwei Sphären, die wissenschaftliche und die soziale, alltägliche, auseinanderzuhalten und die Eigenständigkeit beider – auch sprachlich – anzumahnen“ (Schiewe 2003: 131).155 Der semantische Wertverlust rührt also auch hier gerade vom „inflatorischen Gebrauch“ (Köller 2012: 465), also daher, dass der (einstige) Fachbegriff zu häufig, zu heterogen und daher nicht einer bestimmten Gebrauchskonvention entsprechend verwendet wird. Anders ausgedrückt, wird der semantische Wert des Fachbegriffs nicht mehr durch die sprachliche Arbeit der sinngebenden/sinnerhaltenden Kontextualisierung geschöpft/gesichert.156 Was für die lexikalischen Elemente von Fachjargons gilt, kann auch für die eines bestimmten politischen oder auch politisch korrekten Registers gelten (vgl. Niehr 2020: 91 ff.): Werden die Ausdrücke landläufig übernommen und in verschiedensten Bedeutungen gebraucht, verliert sich die spezifische Darstellungsfunktion und damit der semantische Wert des Wortes. Je größer, diskursiv mächtiger (s. 4.2.2.5) und ideologisch heterogener die Sprechergruppe ist, die den sozialen Anreiz zur lexikalischen Imitation (s. 4.3.2) verspürt und ihm nachgeht, desto stärker wird die Gebrauchsbedeutung des fraglichen Ausdrucks generalisiert.
 
                  Im zweiten Falle des Nachlassens einer aufwertenden Konnotation kann einerseits von einem graduellen Verlust der Darstellungsfunktion gesprochen werden (nämlich das Referenzobjekt aufzuwerten), andererseits aber auch von einem Verlust der Appellfunktion (die rezipierenden aufzufordern, das Referenzobjekt wertzuschätzen). Auch hier wird der semantische Wertverlust durch einen inflatorischen Gebrauch in verschiedensten Lebensbereichen bewirkt. Etwa wird auch eine politische Verwendung von Hochwertwörtern zur Aufwertung eines durchzusetzenden politischen Konzeptes u. a. dadurch erschwert, dass diese auch in der Warenwerbung massenhaft gebraucht werden (vgl. Wengeler 2005: 190 f.; Klein 2017: 787) und entsprechend zu Modewörtern verkommen bzw. „durch einen ausufernden Gebrauch zu Worthülsen geworden sind, die sich mit allen möglichen Vorstellungsinhalten füllen lassen“ (Köller 2012: 465). Versuchen politische Akteure daraufhin, den Begriff durch eine erhöhte Frequenz zu besetzen, kann es erst recht zu „kommunikativem Überdruß“ (Kuhn 1991: 101) kommen, was auch Wengeler (2005: 190) als „Inflationsproblem“ beschreibt.
 
                  Auch für nachlassende aufwertende Wirkung von Höflichkeitsformen erweist sich ein ökonomischer Erklärungsansatz als hilfreich, wie er bspw. von Keller expliziert wird. So exemplifiziert er die nachlassende aufwertende Wirkung positiv wertender Bezeichnungen am Beispiel der diachronen Pejorisierung des Wortes Frau. Im mhd. Sprachgebrauch war das Wort frouwe ausschließlich zur Bezeichnung sozial hochgestellter bzw. adeliger Herrinnen reserviert. Wurde der Ausdruck auch auf eine nicht-adelige Frau angewandt (statt des im Mhd. Gebräuchlichen neutralen Begriffs wîp), so wurde sie durch diesen Euphemismus innerhalb der feudalen Logik sprachlich aufgewertet. Indem es jedoch Usus wurde, „Frauen gegenüber oder beim Reden über Frauen Ausdrücke zu wählen, die eher einer höheren Stil- oder Sozialebene angehören als einer niedrigeren“ (Keller 2014: 108), verblasste mit der Zeit die aufwertende Wirkung des Ausdrucks, da dieser zum standardmäßigen Signifikanten für das Signifikat ›weibliche Person‹ generalisierte (vgl. auch Köller 2012: 465 f.). „Fazit: das Motiv der Galanterie auf der Ebene der Individuen führt auf der Ebene der Sprache langfristig wie von unsichtbarer Hand geleitet zur Pejorisierung. Es handelt sich dabei um eine Form der Inflation“ (Keller 2014: 109).157
 
                  Doch nicht nur „Galanterie“ stellt ein Motiv zur sprachlichen Aufwertung von bezeichneten Personen(gruppen) dar, wie Robin Lakoff ebenfalls am Beispiel der Bezeichnung von Frauen zeigt. Im zeitgenössischen Lexikon können weibliche Personen eher durch Ausdrücke wie Dame (bzw. im Englischen lady) sprachlich aufgewertet werden. Lakoff (1973: 58 f.) versteht eine solche Verwendung von lady explizit als euphemistisch, für die sie dieselbe Beobachtung macht wie Keller historisch für frouwe: „[I]t it is discouraging to note that at least one euphemism for ‘woman’ does exist, and is very much alive. The word, of course, is ‘lady’, which seems to be replacing ‘woman’ in a great many contexts“ (Lakoff 1973: 58). “Discouraging” ist diese Beobachtung für Lakoff deshalb, weil sie den Ursprung für diesen Euphemismus nicht etwa in wohlmeinenden Motiven gegenüber Frauen sieht, sondern umgekehrt in unangenehmen Affekten gegenüber dem Themenbereich ›Frauen‹, ›Geschlecht‹ etc., die durch die Verwendung des Euphemismus produktiv sowie rezeptiv umgangen werden sollen (vgl. 3.1.2). Diese sprachlichen Unsicherheiten sind nach Lakoff (1973: 58) vor allem dadurch bedingt, dass – etwa in Bezeichnungen wie Weiber (bzw. englisch: broads) – sprachliche und somit auch gedankliche kollektive Abwertungen derselben Personengruppe existieren, von denen Sprechende sich möglichst distanzieren möchten: „One might even say that when a derogatory epithet exists, a parallel euphemism is deemed necessary“ (Lakoff 1973: 58). Sowohl das Bedürfnis nach einer euphemistischen Bezeichnung, als auch deren euphemistische Funktion sind also nicht nur abhängig vom Gebrauch des Euphemismus selbst, sondern auch von den referenzidentischen Bezeichnungen, die den Wert des Euphemismus durch paradigmatische Relationen mitbestimmen. Diese Gebrauchsweisen wiederum sind abhängig von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen weit über die Bezeichnungsalternativen selbst hinaus: „The point here is that, unless we start feeling more respect for women, and at the same time, less uncomfortable about them and their roles in society in relation to men, we cannot avoid ladies more than we can avoid broads“ (Lakoff 1973: 58 f.; Hervorhebungen im Original). Mit Lakoff (1973: 58 f.) lässt sich dieses Prinzip auch auf sprachliche Unsicherheiten bei anderen Gruppenbezeichnungen übertragen – wie z. B. „Afro-American“ bzw. „blacks“–, die wiederum für den Streit Political Correctness konstitutiv sind (vgl. Klug 2020: 81).
 
                  Durch die erwähnten paradigmatischen Relationen zwischen Euphemismen und den durch sie ersetzen referenzidentischen Bezeichnungen erklärt sich demnach auch die nachlassende Wirkung des Euphemismus, i. e. dass ein Ausdruck an konnotativem Wert, an aufwertender Kaufkraft verliert und inflationiert. Da sich der Valeur eines Wortes immer auch in Distinktion zu anderen Worten aus einem gemeinsamen Paradigma bestimmt (s. 2.1.2), verweist das Wort tendenziell auch auf ebendiese anderen Wörter. Vor allem bei „Ersetzungsfiguren“ (Blumenthal 1983: 5) wie z. B. Euphemismen sind demnach „paradigmatische Assoziationen“ (ebd.) möglich, bei denen gerade die ersetzten Signifikanten mehr oder minder in Bewusstsein treten. Mit Lacan (1966: 515; 1975: 30 ff.) lässt sich dies so verstehen, dass sich der ersetzte Signifikant als weiteres Signifikat in den neuen, ersetzenden Signifikanten sukzessive einschreibt. Ist diese ersetzte Signifikant (z. B. Weiber) oder aber ein Aspekt des Signifikats selbst (z. B. ›Sexismus‹) mit negativen Affekten verbunden, können diese auch bei Produktion und Rezeption des ersetzenden Signifikanten auftreten (vgl. Münker & Roesler 2012: 12 f.). Pfaller (2017: 30) schlussfolgert aus dieser Beschreibung Lacans auch für politisch und moralisch motivierte meliorative Alternativbezeichnungen:
 
                   
                    Es ist naiv, zu meinen, dass »angemessene« Worte einfach an die Stelle von »unangemessenen« treten könnten, ohne dass diese Operation Spuren hinterließe. Jacques Lacan hat darauf hingewiesen, dass die Ersetzung eines Signifikanten durch einen anderen immer einen Dritten erzeugt. Das neue Wort bezeichnet nach der Ersetzungsoperation nicht einfach dasselbe wie das alte, unpassende Wort. Vielmehr bezeichnet es von nun an sowohl das alte Wort als auch die Ersetzungsoperation sowie das bisher Bezeichnete.158
 
                  
 
                  Wird das ersetzende Wort, der Euphemismus im Zuge seiner Konventionalisierung von den Assoziationen des ersetzten Wortes bzw. den negativen Bedeutungsaspekten des gemeinsamen Signifikats eingeholt, so führt dies zum bekannten Verblassungseffekt (vgl. Forster 2005: 205). Wenn „der euphemistische Ausdruck die negativen Konnotationen des tabuisierten Ausdrucks übernimmt“ (Forster 2009: 57), verliert er also seine Funktion, diese negativen Konnotationen zu vermeiden bzw. zu verhüllen und somit seinen Wert als Euphemismus. Wie in den bisherigen Fällen geht der spezifische Wert des Wortes in Abhängigkeit von der Gebrauchsweise und v. a. der Gebrauchshäufigkeit verloren, weshalb von Inflation gesprochen werden kann. Der Wertverlust von Euphemismen zeigt sich auch darin, dass diese immer wieder durch neue Signifikanten in euphemistischer Funktion (quasi als neue Währungseinheiten) ersetzt werden müssen, wie in 4.3.4 nachgezeichnet werden soll.
 
                  Bevor jedoch diese ökonomische Sicht auf die Konventionalisierung als Inflation der Darstellungsfunktion in eine Beschreibung ihrer möglichen Implikationen überführt werden soll (s. 4.3.4.), ist im Zusammenhang mit der Prestigeökonomie ferner zu fragen, wie eine solche partielle Imitation eines Prestige-Registers auch zur Inflation der Ausdrucksfunktion führen kann, inwiefern also auch die Ausdrucksfunktion gebrauchsbedingt ist. Agha (2005: 30) ergänzt den beschriebenen lexikalischen Fokus stereotyper Modelle sprachlicher Register (s. 4.3.1) wie folgt:
 
                   
                    But since lexemes are never experienced in isolation from other signs in interaction, the effects of co-textual signs (i. e., signs cooccurring with the lexeme) may on a given occasion of use either be congruent with or, by degrees, may cancel the stereotypic effects of the lexeme in question.
 
                  
 
                  Aus einer wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Register-Element und seiner Kontextualisierung kann eine Reihe von unmittelbaren Effekten entstehen, die weit vielfältiger sind als das stereotype Modell des Registers vorsehen würde (vgl. Agha 2005: 30 f.) – z. B. Höflichkeit oder doing being an expert (s. 4.3.1). Einerseits kann eine solche kontrastive Kontextualisierung bewusst vorgenommen werden: etwa zu humoristischen Zwecken oder auch zur verschleierten Äußerung von Aggression (vgl. Agha 2005: 30), wie etwa bei der inzwischen prototypischen Verwendung der einstigen Höflichkeitsformel gefälligst. Andererseits kann, wie das obige Zitat von Agha beschreibt, auch eine unbewusste konfligierende Kontextualisierung eines Register-Elements die stereotypen Effekte einschränken oder gar umkehren (vgl. auch Agha 2005: 25, 43), sodass sich Sprechende durch einen als ungenau, unkonventionell oder gar falsch wahrgenommenen Gebrauch eines Elements eines Prestige-Registers auch regelrecht blamieren können. Langfristig haben derartige Inkongruenzen zwischen Register-Element und Kontextualisierung jedoch auch Effekte auf die konventionelle Bewertung des jeweiligen Register-Elements. Ein solcher Versuch der Aneignung symbolischen Kapitals, ohne dass dessen Wert durch eine entsprechende kontextuelle sprachliche Arbeit gesichert würde (s. 4.3.2, vgl. 4.1.2), trägt auf lange Sicht zur Inflationierung des jeweiligen Prestigesymbols bei. Das bedeutet, dass das Zeichen seinen spezifischen Wert verliert, eine bestimmte Eigenschaft der Sprechenden oder eine Zugehörigkeit zu einer umgrenzten Community of Practice indexikalisch auszudrücken; wie etwa auch im Politischen ein vormals besetzter Begriff „sich so allgemein durchsetzen kann, dass das Wort nicht mehr mit der eigenen Position verbunden wird“ (Wengeler 2005: 190).
 
                  Die ökonomische Grundlage für diesen Wertverlust findet sich ferner darin, dass der reputationelle Wert von Einzelzeichen als Prestigesymbolen von vornherein sehr fragil ist, da ihr Gebrauch aufgrund ihrer kostengünstigen Imitierbarkeit keine zuverlässigen Indikatoren für eine prestigewürdige Eigenschaft oder Leistung darstellen. Gemäß dem Handicap-Prinzip muss ein Kommunikat, um zuverlässig einen nicht unmittelbar wahrnehmbaren Wert der Kommunizierenden belegen zu können (z. B. Bildung, Intelligenz, Fleiß, moralische Güte etc.), derart schwer zu erwerben bzw. einzusetzen sein, dass nur Individuen mit den fraglichen Eigenschaften über die Zeichen verfügen (s. 4.1). Insofern Prestigesymbole als reputationelle Distinktionszeichen fungieren, bietet hier Bourdieu (1982: 440) eine Hilfestellung:
 
                   
                    Von höchstem Distinktionsgewinn ist das, was am besten auf die Qualität der Aneignung, also auf die des Besitzers schließen läßt, weil seine Aneignung Zeit und persönliche Fähigkeiten voraussetzt, da es – wie Vertrautheit mit Bildender Kunst oder Musik – nur durch anhaltende Investition von Zeit und nicht rasch oder auf fremde Rechnung erworben werden kann, und daher als sicherstes Zeugnis für die innere Qualität der Person erscheint.
 
                  
 
                  Tugendhafte Haltungen sowie umfassende Wissensbestände über gesellschaftlich wertgeschätzte Themenbereiche – sei es Kunst oder Geschlechter(un)gerechtigkeit – erfüllen diese Bedingungen und versprechen somit in den Kreisen, die sie erkennen, die Akkumulation von Prestige. Die ökonomische und kommunikative Schwierigkeit besteht nun jedoch darin, den Erwerb dieses Wissens auch in sprachlichen Formen wahrnehmbar zu machen, die zuverlässige Indikatoren für die jeweiligen Eigenschaften des Emittenten darstellen. „Tue Gutes und rede darüber“ (Voland 2007: 135) lautet demnach das kommunikative Prinzip, das von prestigewürdigem (z. B. gemeinnützigem) Verhalten zu den eigenen reputationellen Vorteilen führen soll. Wieder wird hierbei der Fokus auf die lexikalische Ebene zum Hindernis, denn der Erwerb einzelner Wörter ist weit billiger als komplexere, kontextsensitive Formen der sprachlichen Darstellung von Haltung, Wissen, moralischer Integrität etc. und somit kein zuverlässiger Indikator für dieselben: „Das bloße Wort taugt dafür nicht. Es ist billig, und deshalb ist die Lüge nicht weit“ (Voland 2007: 132).159
 
                  Der Fokus auf die lexikalische Ebene rührt jedoch nicht nur von stereotypen Modellen komplexer Register her, sondern wird – gerade in politischen und moralischen Zusammenhängen – entscheidend verstärkt durch die sprachmagische Vorstellung, dass der Gebrauch einzelner Wörter nicht etwa ein Indikator (im Sinne der semiotischen Ausdrucksfunktion) für eine prestigewürdige Eigenschaft oder Leistung ist, sondern in sich selbst die prestigewürdige Leistung darstellt, da mit dem Wortgebrauch eine bessere Wirklichkeit konstruiert würde (s. 2.1): „But the victories through words and names, of course, are cheap. This is the economic problem with magic. If mere saying is enough, and if the saying is not somehow restricted, then evil eyes proliferate“ (McCloskey 1991: 290). Durch die moralische Aufwertung des kontextunabhängigen Gebrauchs einzelner Zeichen (s. 3.3) sowie deren sprachmagische Rationalisierung (s. 2.1.3, 3.1.2) wird das Diktum Tue Gutes und rede darüber entsprechend abgekürzt zu Rede gut, da das moralisierte Wort nun nicht mehr im Sinne seiner Ausdrucksfunktion auf erworbene Eigenschaften, Haltungen oder vorangegangene Leistungen (Tue Gutes) verweist, sondern kausal vorgezogen wird und somit stattdessen auf sich selbst als gleichzeitige moralische Sprachhandlung verweist. Gerade dadurch drohen einzelne Elemente von Prestige-Registern zum bloßen Spektakel zu verkommen (s. 4.2.2.4), denn: „Der zutiefst tautologische Charakter des Spektakels geht aus der bloßen Tatsache hervor, daß seine Mittel zugleich sein Zweck sind“ (Debord 1996: § 13). Ohne die entsprechende sprachliche Arbeit der kongruenten Kontextualisierung, die erst den Wert eines sprachlichen Prestigesymbols schöpft bzw. sichert (s. 4.3.2), verweist der Schein des Signifikanten entsprechend nicht mehr auf ein Sein, ein Tun oder auch ein Haben, sondern „Sein und Schein haben sich in einer einzigen Substanz, der von Produktion und Arbeit, aufgelöst“ (Baudrillard 2011/1976: 100). Der reputationelle Wert eines Zeichens und seiner Ausdrucksfunktion hängt also in erster Linie von der distinktiven Kontextualisierung dieses Zeichens ab – sowohl von der sprachlichen sowie von der außersprachlichen, z. B. weiteres Wissen über die Sprechenden. Prestigesymbole
 
                   
                    verlieren ihre Bedeutung dann, wenn sie von den mit der jeweiligen Gruppe verbundenen Qualitäten losgelöst werden (z. B. im Ausland wegen Kenntnismangel oder durch Inflationierung, wie das bei akademischen Diplomen oder Konsumartikeln der Fall sein kann). (Strasser & Brömme 2004: 414)
 
                  
 
                  Die Häufigkeit, Heterogenität und Kontextualisierung des Gebrauchs bestimmen als, ob ein Zeichen weiterhin zuverlässig auf eine bestimmte Qualität des Zeichenbenutzers verweisen und somit als Prestigesymbol dienen kann oder nicht.
 
                 
                
                  4.3.4 Euphemistische Tretmühle und Dialektik der Distinktion
 
                  Bisher wurde zunächst dargelegt, inwiefern die relative moralische und reputationelle Aufwertung bestimmter Zeichen Anreize zu deren Imitation liefern (s. 4.3.2, vgl. 3.3). Anschließend wurde nochmals aus ökonomischer Perspektive zusammengefasst, inwiefern Darstellungsfunktion (vgl. 2.2, 3.2.2) und Ausdrucksfunktion (vgl. 3.2.1) eines Zeichens in ihrer Arbitrarität und Konventionalität von einem distinktiven kontextuellen Gebrauch abhängig sind und wie eine Vervielfältigung der Gebrauchskontexte zu einem Verlust der konventionalisierten Darstellungs- sowie Ausdrucksfunktion führen kann. Verliert ein Zeichen gebrauchsbedingt die Ausdrucksfunktion, auf eine prestigewürdige Eigenschaft der jeweiligen Zeichenbenutzenden zu verweisen, lässt sich dies in der ökonomischen Analogie als Inflation des Zeichenwerts verstehen. Gleiches gilt für den Verlust der spezifischen Darstellungsfunktion eines Wortes, einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Wertung des Bezeichneten intersubjektiv zu konzeptualisieren (s. 4.3.3).
 
                  Beide Inflationsphänomene lassen sich an dieser Stelle nochmals am Beispiel des Gendersterns veranschaulichen. So kritisiert bspw. Stefanowitsch (2019) Sprachleitfäden im öffentlichen Dienst (hier der Stadt Hannover), die zum Verwenden des Gendersterns verpflichten, da letzterer dadurch sowohl seine Darstellungs- als auch seine Ausdrucksfunktion verliere. Stefanowitsch versteht den Genderstern als soziolinguistischen Marker, der Sprechende in seiner Ausdrucksfunktion als Teil bestimmter sozialer Gruppen ausweist: „Gruppen von Menschen mit ähnlichen Zielen und Wertvorstellungen, wie eben die queere Community, die Frauenbewegung und andere“ (Stefanowitsch 2019). Erst über die spezifischen Perspektiven dieser Community of Practice auf Geschlecht – als vielfältig, kontingent und/oder individuell definierbar – und die entsprechend perspektivischen Aussagen, in denen der Genderstern verwendet wird, erhält dieser auch die entsprechende Darstellungsfunktion, ein solches Konzept von Geschlecht zu vermitteln bzw. interpretierbar zu machen. „In der Sprachgemeinschaft insgesamt dürfte aber keine der genannten Schreibweisen ausreichend etabliert sein, um eine bestimmte Interpretation vorauszusetzen“ (Stefanowitsch 2019), weshalb der Genderstern schließlich von heterogenen Sprechergruppen auch in heterogenen Äußerungsakten imitiert wird, ohne dass er mit anderen Elementen des Registers dieser Community of Practice kontextualisiert würde (s. 4.3.1, 4.3.3); also auch in Äußerungen, die von der beschriebenen Perspektive auf Geschlecht abweichen, denn „diese Perspektive dürfte kaum ausreichend selbstverständlich sein, um die Bediensteten der Stadt Hannover per Dienstanweisung darauf zu verpflichten“ (ebd.). Die Imitation (s. 4.3.2) bzw. „Simulation“ (Stefanowitsch 2019) dieses soziolinguistischen Markers folgt in diesem Fall nicht seiner reputationellen Aufwertung, sondern einer behördlichen Verpflichtung, umso mehr trägt diese jedoch nach Stefanowitsch zur Inflationierung der Darstellungsfunktion des Gendersterns bei. Entsprechend wird der Genderstern nach Stefanowitsch (2019) langfristig „nicht mehr mit einem tatsächlich empfundenen Willen zur Geschlechterinklusivität verbunden sein, sondern eben mit dessen behördlicher Simulation“. Damit ist vor allem aber auch die Inflation der Ausdrucksfunktion angesprochen, denn wenn das einstige Distinktionszeichen aus behördlicher Verpflichtung statt aus einer bestimmten Haltung bzw. aus Zugehörigkeit zu einer politischen oder gesellschaftlichen Community of Practice verwendet wird, „löst man damit dann die Verbindung des Markers zu dieser Gemeinschaft auf“ (Stefanowitsch 2019). Die Inflation von Darstellungs- und Ausdrucksfunktion des Zeichens folgen somit gleichermaßen aus einer forcierten Verbreitung des Signifikanten, gleichsam als Selbstzweck (s. 4.3.3) unabhängig von seiner Community of Practice sowie deren Gebrauchskonventionen. „Das Gendersternchen verliert so nicht nur seine Bedeutung im engeren Sinne, sondern auch seine Fähigkeit, die Weltsicht derjenigen zu vermitteln, die es verwenden“ (Stefanowitsch 2019).
 
                  Im Folgenden sollen Überlegungen angestellt werden, welche weiteren sprachlichen Effekte eine solche Inflation von Darstellungs- und Ausdrucksfunktion bestimmter Zeichen haben kann. Gerade am Beispiel des Genderns ist etwa zu fragen, ob die fortwährenden Änderungen von Schrägstrichen, Klammern und Binnen-Is über Partizipien und Latinismen, über Gendergaps und Gendersterne bis hin zu Ausrufezeichen und Gender-Doppelpunkten nicht nur mit orthographischen Details, sondern auch mit fortwährenden sprachlichen Distinktionsbedürfnissen zu tun haben. Letztere können aus einer ebensolchen Inflationierung des jeweiligen Zeichens erwachsen, wenn diese den einstigen Referenzfixierungsversuch (in Ausdrucks- sowie Darstellungsfunktion) als gescheitert ausweist und weitere Versuche der sprachlichen Fixierung antreibt. So zeichnet schon Mauthner ein Bild von Sprachreflexion, Sprachkritik und Sprachwandel als gleichzeitig schöpferischem und zerstörerischem Prozess, wie dies bereits mit Schumpeter (2020/1946: 106) auch für die Innovativität des Kapitalismus festgehalten wurde (s. 4.2.2.5). Mauthner zeichnet ein Bild von einem durch Sprachkritik (im Sinne eines Reflektierens über das gesamte Sprachsystem) vorangetriebenen geistigen bzw. gesellschaftlichen Fortschritt als Leiter, die zugleich Möglichkeiten und Einschränkungen schafft:
 
                   
                    In der Luft ist kein Halt. Auf Stufen muß man emporsteigen und jede Stufe ist ein neuer Trug, weil sie nicht frei schwebt. Auf jeder Stufe, und wäre sie noch so niedrig, und hielte sich der Emporstrebende noch so flüchtig bei ihr auf, berührte er sie auch nur mit seinen Zehenspitzen: im Augenblicke der Berührung schwebt auch er nicht frei, ist auch er gefesselt an die Sprache dieses Augenblicks, dieser Stufe. Und hätte er sich auch Stufe und Sprache für diesen Augenblick selbst gebaut. (Mauthner 1923: 1)
 
                  
 
                  Aus dieser oft beobachteten160 „semiotischen Gefangenschaft“ (Felder 2009a: 29) folgert Mauthner die Notwendigkeit einer fortwährenden Zerstörung und Rekonstruktion sprachlicher Einheiten:
 
                   
                    Will ich emporklimmen in der Sprachkritik, die das wichtigste Geschäft der denkenden Menschheit ist, so muß ich die Sprache hinter mir und vor mir und in mir vernichten von Schritt zu Schritt, so muß ich jede Sprosse der Leiter zertrümmern, indem ich sie betrete. Wer folgen will, der zimmere die Sprossen wieder, um sie abermals zu zertrümmern. (Mauthner 1923: 1)
 
                  
 
                  Für die vorliegende Untersuchung folgt daraus, dass der sprachkritische Streit in einem Themenbereich nicht zu einem konsensualen Ende gebracht werden kann, solang der inhaltliche Streit in diesem Bereich fortwährt. Soll der Streit um Worte mit einer Fixierung und kausalen Überhöhung der sprachlichen Formen selbst zum Halten gebracht werden, wird dies zu einer Inflation ebendieser Zeichenform führen und die Bildung neuer Formen erfordern.
 
                  Bevor dieser Kreislauf aus sprachlicher Neubildung, Übernahme, Inflationierung und wieder Neubildung genauer betrachtet werden soll, lohnt sich ein Blick auf einige Versuche, dem Wertverlust von Zeichen entsprechend ökonomischer Prinzipien entgegenzuwirken. In Kapitel 4.1.6 (Fußnote 107) wurde bereits kurz die Möglichkeit einer „Resubstantialisierung von Ware und Geld als Gegenbewegung zur Entqualifizierung“ angesprochen (Attig 2021: 75). Von einer Resubstantialisierung eines Wortes zu dessen Werterhalt kann zwar eher in Hinblick auf dessen phonetische oder graphematische Materialität die Rede sein; doch auch hier geht es ggf. darum, „in einer Umgebung, in der ‚Gutsein‘ die Währung ist, […] Knappheit zu erzeugen“ (Nagle 2018: 94). Um auch für Signifikanten Knappheit erzeugen zu können, wäre eine Rückkehr zu einer „Exklusivität der Zeichen“ (Baudrillard 2011/1976: 95) nötig, wie sie in Kapitel 4.1 für Ständegesellschaften beschrieben wurde. Nur bei einer strengen Reglementierung dessen, wer welches Zeichen verwenden darf, „sind die Zeichen zahlenmäßig begrenzt, ihre Verbreitung ist beschränkt“ (Baudrillard 2011/1976: 93), was sie wiederum vor der Inflation schützen kann. Baudrillard sieht nur in einem solchen strengen System (wie eben der feudalen Ordnung) den Zeichenwert gesichert, „denn die Klarheit und die Grausamkeit der Zeichen gehören zusammen“ (Baudrillard 2011/1976: 93).
 
                  Weniger grausame Varianten der künstlichen Verknappung und Wert-Erhaltung zumindest von nicht-sprachlichen Distinktionszeichen finden sich etwa in Online-Communities. Etwa gibt es bei diversen Youtube-Chanels die Möglichkeit, „Mitglied“ des Kanals zu werden, in dem man monatlich bspw. 5 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlt. Der einzige Vorzug einer solchen Mitgliedschaft ist es, Emojis verwenden zu können, die mit dem Kanal assoziiert werden. Somit haben diese Emojis einen gesicherten Wert, insofern sie indexikalisch für die Mitgliedschaft der Zeichenbenutzenden stehen. Die Gruppenzugehörigkeit wird zuverlässig markiert und abgesteckt dadurch, dass Identifikationsmöglichkeiten und deren Symbolisierung nicht einfach imitiert bzw. simuliert werden können, sondern buchstäblich erkauft werden müssen, was zu einer „Exklusivität der Zeichen“ (Baudrillard 2011/1976: 95) beiträgt.
 
                  Für natürliche Sprachen sind derartige technologische Verfahren der Verknappung nicht denkbar, doch auch hier ist fortwährend „die Nostalgie einer natürlichen Referenz des Zeichens lebendig“ (Baudrillard 2011/1976: 94), die in Kapitel 2.1 als Sprachmagie zu fassen versucht wurde; und auch Baudrillard (ebd.: 18) beschreibt diese gedankliche Nostalgie als „Magie, eine Art magischer Verbindlichkeit, die das Zeichen mit dem Realen verknüpfte; das Kapital hat die Zeichen von dieser »Naivität« befreit, um sie der reinen Zirkulation auszuliefern“. Um die Zeichen vor der reinen Zirkulation und somit der Inflation zu bewahren, muss die Magie des Zeichens eingeschränkt, verknappt werden. „ Naturally: if magic could be done on any day, in any place, it would not have the scarcity that protects its claim of power. There would be too much of it around, selling cheaply“ (McCloskey 1991: 293). Einerseits kann eine solche Knappheit durch personale Beschränkungen erzeugt werden; etwa auf wenige Priester, deren Magie umso stärker ist, je länger sie ausgebildet wurden (vgl. McCloskey 1991: 293); oder auf wenige geisteswissenschaftlich Gebildete, die einen privilegierten Einblick in die „wahre“ Macht eines Wortes haben, wie dies für die elitistischen Potenziale der Sprachmagie herausgearbeitet wurde (s. 2.1.3, 4.2.2.6). Damit wird jedoch nur die vermeintliche Macht eines Wortes verknappt und im Wert erhalten; der jeweilige Signifikant selbst kann personal unabhängig imitiert werden und so seinen Wert als Unterscheidungszeichen verlieren. Andererseits kann der Wert des Zeichens – die Magie der Verbindung von Signifikant und Signifikat – durch eine Art sprachliche Verteuerung bewahrt werden, die die Imitation des Sprachzeichens erschwert und so vor Inflation bewahren kann. „More economistically, one could argue that people will not put a high value on what is cheap. Magic must be more expensive than merely snapping one’s fingers, or else it will not be accounted powerful“ (McCloskey 1991: 290).
 
                  Doch auch unabhängig von sprachmagischen Vorstellungen, wurde bereits mehrfach festgestellt, dass der Wert eines Sprachzeichens – ob in Darstellungs- oder Ausdrucksfunktion – aus der sprachlichen Arbeit der Produktion und Kontextualisierung desselben geschöpft wird. Jenseits der lexikalischen Ebene wurde diese Rückführbarkeit auf Arbeit bereits beobachtet: Das Erlernen eines komplexen Registers bzw. einer komplexen Varietät muss teuer erkauft werden; es erfordert Zeit und soziale Nähe zur jeweiligen Community of Practice und lässt sich somit nicht billig imitieren. Die kompetente Verwendung eines bestimmten Registers ist also gerade aufgrund dieser Knappheit bzw. Verteuerung ein zuverlässiges Indiz. Um wieder zum Beispiel des Genderns zu kommen: Oft wird kritisiert, es sei unökonomisch (vgl. z. B. Zifonun 2021: 49), doch unter dem Gesichtspunkt der Verknappung der sprachlichen Formen als signifikanten Unterscheidungsmerkmalen ist es gerade diese unökonomische Verteuerung, die Gender-Formen zumindest in einem gewissen Rahmen vor einer allzu opportunen Imitation und somit der Inflation der Ausdrucksfunktion bewahrt.161 So stellen bspw. Allan & Burridge (2007: 97) auch für gendersensible Sprache im Englischen gerade die Sperrigkeit der Sprachformen als potenziell produktive Eigenschaft heraus: „[T]here is the emphasis on the role of PC language as a form of public action. By drawing attention to form, it forces us to sit up and take notice. […] Some people intend the use of he/she and him/her to be deliberately clumsy“. Politisch korrekter Sprachgebrauch könnte also auch in dieser Hinsicht Prinzipien der Höflichkeit folgen, in der gerade die Umständlichkeit der Formulierung unverkennbar belegt, dass sich die jeweils Sprechenden die Mühe machen und entsprechend auch ehrlich bemüht sind.162 Der Wert wird also in der sprachlichen Arbeit zur Produktion des sprachlichen Materials immer wieder neu geschaffen; wer das Unterscheidungsmerkmal imitieren möchte, muss zumindest die sprachliche Arbeit (plus i. d. R. einen vorigen Lernaufwand) investieren und erfüllt somit zumindest tendenziell bereits Kriterien der Zugehörigkeit zur jeweiligen Community of Practice.
 
                  Damit stellt sich die Frage, ob sich auch einige lexikalische Einheiten gerade aufgrund ihrer Verteuerung innerhalb einer bestimmten Community of Practice (ob bewusst oder unbewusst) durchsetzen, da sie so schwerer aus reinem Opportunismus imitiert bzw. kooptiert werden können und weniger leicht inflationieren. In Kapitel 3.1.2 wurden Fremdwörter und Akronyme als Formen der Euphemisierung behandelt (s. Tabelle 3 auf S. 112). Jedoch lässt sich mutmaßen, ob diese Wortbildungsformen nicht auch die Funktion teurer Signale, also schwerer imitierbarer Zeichen erfüllen. Wer das lange Akronym LGBTQIA + souverän und flüssig ausspricht, belegt unter Umständen, über Themen wie sexuelle Vielfalt oder auch Homo- und Transphobie informiert und in deren sprachlicher Aushandlung routiniert zu sein. Wer hingegen nach LGBT-weiß-nicht-was163 abbricht, macht erkennbar, dass er nicht die Zeit investiert hat, um sich das teure Signal erfolgreich aneignen zu können, und konsolidiert gerade in diesem Scheitern den Wert des Akronyms. Ferner kann die Bedeutung von Akronymen im Gegensatz zu z. B. Komposita nicht leicht erschlossen werden, sondern muss aktiv erlernt werden (vgl. z. B. auch MAPA für Most Affected People and Areas oder BIPoC für Black, Indigenous, People of Color). Ähnliche Potenziale lassen sich im thematischen Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit für Fremdwörter vermuten; so etwa für fachsprachliche Latinismen (z. B. Inklusivität, Intersektionalität), vor allem aber Anglizismen (vgl. neben den erwähnten englischsprachigen Akronymen z. B. auch queer, Awareness, Diversity, Community, Cultural Appropriation, First Nations etc.) oder auch Kombinationen aus beidem (z. B. Cisgender). So könnte resümiert werden: Mit je mehr Lern- und sprachlicher Arbeit Aneignung und Produktion eines Wortes verbunden ist, desto besser bleibt sein Wert erhalten, da es zumindest auf diese Bemühungen beim Erlernen und Produzieren der umständlicheren Versprachlichung indexikalisch und somit einigermaßen zuverlässig verweist. Ob die Motivation für die sprachlichen Bemühungen jedoch eine idealistisch-altruistische oder aber eine reputationell-egoistische ist, lässt sich auch an diesen teuren Signalen nicht erkennen.
 
                  Abgesehen von diesen leichten Tendenzen der Verteuerung und Verknappung sprachlicher Zeichen, bleiben sie jedoch ganz grundsätzlich billig, also leicht zu imitieren. In 4.3.2 und 4.3.3 wurde bereits ausgeführt, wie der reputationelle Anreiz zur Imitation eines Wortes zu einem vielfältigen Gebrauch desselben aus verschiedensten Perspektiven und in verschiedenen Kontextualisierungen führt und somit schließlich zu dessen semantischer Inflation. Wohlbekannt ist dieses Phänomen bereits bei den soeben von Tabelle 3 (s. S. 112) wieder aufgegriffenen Euphemismen. Der in 4.3.3 beschriebene Verblassungseffekt, laut dem einstige Euphemismen durch sprachlichen „Kontakt“ mit dem tabuisierten Konzept ihre euphemistische Funktion auf Dauer nicht mehr erfüllen zu können scheinen, wird immer wieder an der fortwährenden onomasiologischen Erneuerung euphemistischer Ausdrücke veranschaulicht. Dieses Phänomen hat in der Fachliteratur viele Namen wie „euphemism treadmill“ (Pinker 1994: 21), „Euphemismusketten“ (Forster 2010) oder auch „Aufwertungs-Abwertungs-Zyklus“ (Germann 2007: 13). Beschrieben wird damit jedoch einheitlich der onomasiologische Austausch eines durch vielmaligen Gebrauch verblassten bzw. inflationierten Euphemismus durch einen neuen, noch „unschuldigen“ Ausdruck, der wiederum nicht vor der Verblassung bewahrt werden kann, solang das Signifikat tabuisiert bleibt oder in irgendeiner Weise unangenehme Affekte hervorruft (vgl. Bloching 2020: 9 ff.). „Ein deutsches Beispiel für ‚Euphemismenketten‘ sind die schwer erziehbaren Kinder, die in offiziellen Kontexten zu verhaltensgestörten Kindern, dann verhaltensauffälligen Kindern und schließlich verhaltensoriginellen Kindern werden“ (Forster 2010; Hervorhebungen im Original). Als ein Resultat dieser euphemistischen Tretmühlen zeigt sich gerade in der Versprachlichung tabuisierter, gesellschaftlich verpönter und/oder affektiv aufgeladener Sachverhalte eine vergleichsweise sehr hohe lexikalische Vielfalt, wie etwa Bachtin (1990: 19) dies für die vielfältigen Bezeichnungen intimer bzw. „grotesker“ Körperteile feststellt: “In allen Sprachen gibt es eine Vielzahl von Ausdrücken für die Geschlechtsorgane, den After, den Bauch, den Mund und die Nase, jedoch sehr wenig Ausdrücke für Körperteile wie Arme, Beine, Gesicht oder Augen” (ebd.). Für Tabus und Euphemismen im Allgemeinen fasst Crystal (1997: 8) dementsprechend zusammen:
 
                   
                    The usual way of coping with taboo words and notions is to develop euphemisms and circumlocutions. Hundreds of words and phrases have emerged to express basic biological functions, and talk about death has its own linguistic world, with its morticians, caskets, and innumerable ways of dying.
 
                  
 
                  Insoweit auch mehrheitlich (zumindest explizit) abgelehnte Haltungen wie Rassismus, Sexismus oder Homophobie sowie auch die Angst, mit einer solchen Haltung versehentlich assoziiert und stigmatisiert zu werden, negative Affekte hervorrufen, wird auch in zahlreichen Arbeiten zu Political Correctness (vgl. z. B. Klug 2020: 83; Germann 2007: 13 f.; Forster 2010; Simon 2019) das Phänomen der euphemistischen Tretmühle beobachtet:
 
                   
                    Many euphemisms are short-lived: they degenerate into dysphemisms through contamination by the taboo topic and they are then replaced. PC language tramps the same treadmill. Many terms are subject to precisely the same narrowing and deterioration that accompanies any taboo term. (Allan & Burridge 2007: 99)
 
                  
 
                  So können meliorative Alternativbezeichnungen zwar zunächst die beschriebenen negativen Affekte und Unsicherheiten für Sprechende und Rezipierende umgehen und in ihrer Darstellungsfunktion abwertende Konnotationen vermeiden, die aufgrund vorangegangener abwertender Sprachpraktiken mit dem nun zu ersetzenden Ausdruck assoziiert werden. Forster (2010) führt jedoch aus: „Unbestritten ist, dass sich die neuen, ‚politisch korrekten‘ Ersatzausdrücke abnutzen können, wenn sich die negative Konnotation nach einer Weile auch auf die Neubildung überträgt“. Wenn sich nämlich die „gesellschaftliche Haltung gegenüber dem betreffenden Denotat“ (Germann 2007: 14), das ja aufgrund einer Tabuisierung, moralischer Bedenken oder Sorge um die eigene Reputation sprachlich verhüllt werden sollte (s. 3.1.2), nicht ändert, so wird auch der nächste Euphemismus mit der Zeit von diesen unerwünschten Konnotationen eingeholt und muss wiederum ersetzt werden (vgl. Klug 2020: 83). Denn wie bisher immer wieder ausgeführt wurde, beeinflussen diese gesellschaftlichen Haltungen den Gebrauch des Wortes und dieser Gebrauch beeinflusst schließlich dessen konventionalisierte Bedeutung samt aller Konnotationen: „The connotation just happily hops onto the next best word. People use it in the previous sense and it becomes equivalent“ (Simon 2019). Als Beispiel für Euphemismusketten im Zusammenhang mit Political Correctness werden immer wieder Ersatzbezeichnungen für rassistisch wahrgenommene Wörter genannt (vgl. Pinker 1994: 21). „Ein US-amerikanisches Beispiel ist hier die Kette Negros – black people – coloured people – African-Americans für Menschen mit einer dunklen Hautfarbe (ähnlich für den deutschen Sprachraum Neger – Schwarze – Farbige – Afro-Amerikaner)” (Forster 2010; Hervorhebungen im Original).164 Im Englischen sowie im Deutschen lässt sich diese Kette um die aktuellste Bezeichnung People of Color (POC)165 ergänzen, genau wie die Reklamation der zuvor euphemistisch ersetzten Bezeichnungen black und schwarz.
 
                  Gerade im Zusammenhang mit Political Correctness ist jedoch auch die auf die jeweils Sprechenden verweisende Dimension der Ausdrucksfunktion zu berücksichtigen, bei der sich ganz ähnliche, jedoch linguistisch bisher weniger systematisierte Phänomene beobachten lassen, die in Anlehnung an Bourdieu (1999: 205) einer „Dialektik der Distinktion“ zugeordnet werden können, die eine „permanente Revolution“ bewirkt (ebd.: 379).166 Die zuvor beschriebenen Versuche der Verteuerung von Zeichen, die sie verknappen und vor der Inflation bewahren sollen, sind deshalb nicht langfristig erfolgreich, weil die beständige Kopier- und Imitierbarkeit sprachlicher Zeichen es immerzu ermöglicht „die Exklusivität der Zeichen aufzubrechen. Der Weg ist frei für unerhörte Kombinationen, für alle Spiele, für alle Imitationen“ (Baudrillard 2011/1976: 95). Dieses beständige Potenzial der Nachahmung zwingt soziale Gruppen (ob politische Gruppierungen, Klassen oder Professionen), sich ausdrucksseitig vom eingeholten und sinnentleerten Modewort zu distanzieren, um nicht in der Unterschiedslosigkeit unterzugehen, sondern sich in der Ausdrucksfunktion als Teil einer spezifischen Community of Practice ausweisen zu können. Insofern gilt auch für die Sprache, was Barthes (1988: 160) bereits für die Semiotik der Mode herausgestellt hat; „die Mode, diese überstürzte Nachahmung einer stets eingeholten Neuigkeit, ist der Triumph dieser gesellschaftlichen Nachahmung (sie zwingt die Bourgeoisie, sich außerhalb der Mode in der bloßen und schwierigen »Distinktion« zu behaupten“.167 Denn genau wie sich die Bedeutung von Worten struktural betrachtet nur durch ihre Stellung im System und ihre Differenz zueinander bestimmt (s. 2.1.2), bestimmt sich auch die kollektive Identität sozialer Gruppen nur in relativer auch sprachlicher Homogenität der einzelnen Individuen innerhalb der Gruppe (vgl. 3.3.3) sowie relativer Differenz zu anderen sozialen Gruppen (vgl. 3.3.2) (vgl. Eickelpasch & Rademacher 2004: 69; Delitz 2018: 28). Bourdieu (1982: 279) bringt dies wie folgt auf den Punkt: „Eine jede soziale Lage ist mithin bestimmt durch die Gesamtheit dessen, was sie nicht ist, insbesondere jedoch durch das ihr Gegensätzliche: soziale Identität gewinnt Kontur und bestätigt sich in der Differenz“. In Anlehnung an Bourdieu (1999: 205) kann dieser Zusammenhang als „Dialektik der Distinktion“ bezeichnet werden.
 
                  In sprachlicher Hinsicht folgt daraus, dass die spezifische Ausdrucksfunktion eines Wortes (z. B. für eine progressive, sozial gerechte oder auch für eine besonders gebildete Community of Practice zu stehen) sich vor allem in Differenz zu denjenigen Wörtern definiert, die eine andere Ausdrucksfunktion nicht haben (und z. B. für eine konservative oder politisch indifferente oder auch für eine ungebildete Community of Practice stehen). Wenn das Wort wie beschrieben auch außerhalb der Community of Practice imitiert wird und so seine spezifische Ausdrucksfunktion verliert, nötigt dieser der Zwang zur identitätsstiftenden Differenz die jeweilige Community of Practice zur wiederholten sprachlichen Abgrenzung und so zur Verwendung immer neuer, distinktiver Zeichen. Mit Bourdieu (1999) gesprochen bewirken Versuche der sprachlichen Imitation in Kombination mit der anhaltenden „Dialektik der Distinktion“ (ebd.: 205) also eine „permanente Revolution“ (ebd.: 379) der Sprache und der Unterscheidungszeichen (vgl. auch Magerski 2005: 122).
 
                  Gerade für die beschriebenen Prestige-Register (s. 4.3.1) lassen sich solche Tretmühlen-artigen Phänomene der permanenten Revolution beobachten: „For instance, when prestige registers used by upper-class/caste speakers are imitated by other groups, the group whose speech is the soughtafter variety often innovates in its own speech habits, seeking to renew or transform the emblem of distinction“ (Agha 2005: 30). Politische Unterscheidungszeichen laufen also gerade dann Gefahr, in den Kreislauf von Imitation, Inflation und Substitution einzutreten, wenn sie als Zeichen eines Prestige-Registers wahrgenommen werden (s. 4.3.1), sei es als Register einer höheren Klasse (s. 4.2.2) oder einer Gruppe mit höherer moralischer Güte und Sensibilität (s. 3.3), höherer Bildung (s. 4.2.2, vgl. 4.3.1) oder beliebigen anderen als erstrebenswert geltenden Eigenschaften wie Jugend und „Coolness“. So führt Agha (2005: 25) etwa auch in Bezug auf die Jugendsprache aus:
 
                   
                    [W]hen prestige registers […] are emulated by others they are often perceived as ‘devalued’ by speakers of that privileged group; the group frequently innovates in its speech, creating hyperlectal distinctions within prestige forms. In the case of repertoires of youth slang, which change very rapidly, forms that were once ‘cool’ soon become passé and are replaced by new emblems of in-group identity […].
 
                  
 
                  Das Spannungsverhältnis zwischen Imitation und Distinktion lässt sich also wiederum ökonomisch durch die gesellschaftliche und auch sprachliche Konkurrenz um den verbleibenden Wert von Prestigesymbolen und damit um das knappe Gut des Prestiges selbst erklären. Indem Prestigesymbole mangels Einschränkung ihrer Verwendung zur Allmende werden, scheint ihre Imitation zunächst probat, führt jedoch wie beschrieben zur Inflation derselben und somit zur anhaltenden Konkurrenz um die Deklassierung der alten und die Bewerbung der neuen Prestigesymbole. „Auf die Endogamie der Zeichen, die der Rangfolge des Status entsprachen, folgt die Demokratie der Konkurrenz. Mit der Übertragung der Prestigewerte und -zeichen von einer Klasse auf die andere geht man notwendigerweise zugleich auch zur Imitation über“ (Baudrillard 2011/1976: 93; Hervorhebung im Original). Werden Bezeichnungsalternativen also reputationell unterschiedlich bewertet (s. 4.3.1, vgl. 4.2.2), so folgen Bezeichnungskonkurrenzen weniger politischen Antagonismen zwischen konfligierenden Artikulationen (s. 3.2.1, 3.3; Laclau & Mouffe 1991), sondern mehr der Dauerschleife einer anhaltenden sprachlichen „Prestigekonkurrenz“ (Voland 2007: 43). Dies ist nach Pfaller (2017: 40) ein Grund dafür, „dass die Bemühungen um Korrektheit nie ein zufriedenstellendes Ende finden: Denn das kostbare Gut des angemessenen Benennens muss immer weiter verknappt werden, damit man weitere Konkurrenten deklassieren kann“. Wenn reputationelle Anreize zur Imitation sowie ausdrucksseitige Distinktionsbedürfnisse gleichermaßen anhalten, bleibt der Streit um Worte in die mit Bourdieu (s. o.) beschriebene Dialektik der Distinktion und somit in die permanente Revolution der Sprache eingebunden und wird entsprechend kein zufriedenstellendes Ende finden.
 
                 
                
                  4.3.5 Zwischenfazit: Wortstreit als paradoxe Sysiphusarbeit
 
                  Als Fazit zur Frage nach dem kulturell progressiven Potenzial der diskursiven Durchsetzung einzelner Wörter sollen hier deren paradoxe Dynamik, deren absurdistische und geradezu fatalistische Tendenzen festgehalten werden, insofern der beschriebene Kreislauf aus Distinktion, Imitation, Inflation und wieder Distinktion durch Substitution weder durchbrochen noch, so scheint es, im Vorfeld vermieden werden kann. Denn zunächst erscheint die beschriebene Vermengung politischer (als Dissens-orientierter), moralischer (als Konsens-orientierter) und reputationeller (als Prestige-orientierter) diskursiver Kräfte erstens als Auslöser für den Kreislauf von fortwährender Imitation, Inflation und Substitution und zweitens als gleichsam unvermeidbar. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des affektiven Primats der menschlichen Wahrnehmung (s. 3.1.1), scheint es überall dort, wo Menschen sich voller Überzeugung für eine und gegen eine andere politische Seite einsetzen, gänzlich unvermeidlich, dass eine moralische (s. 3.3) und reputationelle (s. o.) Aufladung von Haltungen und den sie (vermeintlich) repräsentierenden Zeichen zumindest in gewissem Maße stattfindet. Auch für politisch weniger aktivistische, ggf. auch weniger informierte Akteure entsteht dadurch ein doppelter Anreiz zur Imitation der aufgewerteten Zeichen: Einerseits bieten sie sprachliche Sicherheit, die davor bewahrt, für einen unmoralischen Sprachgebrauch kurzfristig sozial sanktioniert sowie langfristig sozial geringgeschätzt, also stigmatisiert zu werden (s. 3.3). Andererseits bietet die beschriebene permanente Revolution sich ständig erneuernder Prestige-Register einen reputationellen Anreiz, sich möglichst mit dem neuesten Modewort als sprachlichem Prestigesymbol zu schmücken (s. o., vgl. 4.2). Die aus diesen Anreizen resultierenden vielfältigen Gebrauchsweisen wiederum vervielfältigen und generalisieren den Valeur des jeweiligen Zeichens, sodass dessen spezifische Darstellungs- und Ausdrucksfunktion inflationieren (s. 4.3.3). Das durchzusetzende Wort verliert dadurch sowohl seine Darstellungsfunktion, bestimmte Bedeutungsaspekte hervorzuheben und andere auszuschließen, als auch seine Ausdrucksfunktion, auf die Sprechenden als Teil einer ganz spezifischen Community of Practice zu verweisen, und muss daher durch ein neues Wort ersetzt werden, mit dem diskursiv Agierende sich und ihre spezifische Perspektive auf das jeweilige Referenzobjekt vom inflationierten Begriff abgrenzen können (s. 4.3.4).
 
                  Die so entstehende permanente Revolution stellt einerseits eine Absage an ein monokausales, mechanistisches, sprachmagisches Modell der Durchsetzung von Weltsichten vermittelst einer Durchsetzung von Einzelwörtern dar. Andererseits sind die gesuchten progressiven und demokratisierenden Potenziale des Wortstreits womöglich gar nicht erst in den Durchsetzungsversuchen selbst zu suchen, sondern gerade in dieser permanenten Revolution der Sprache und des Sprechens: „Nur die Revolution wäre wahrhaft nicht-totalitär, die permanent würde“ (Frank 1988: 21; Hervorhebung im Original). Diese Erkenntnis reiht sich nicht nur ein in politolinguistische Theorien, nach denen der Streit um Worte zwar sprachdogmatische Motive, jedoch emergent demokratische Effekte hat (s. 3.2.1.4, vgl. Wengeler 2005: 177); sondern dieses Fazit steht somit auch in der Tradition einer postmodernistischen Philosophie, die nicht mehr auf eine finale Diskursbeendigung durch Konsensfindung hofft (vgl. Mouffe 2014: 11), sondern von der Hoffnungslosigkeit selbst ausgeht (vgl. Lyotard 1985: 38) und das so etwas wie kulturellen Fortschritt stattdessen in der Kultivierung eines fruchtbareren Dissens sieht (vgl. Mouffe 2014: 28 ff.). Demnach stellt der Kreislauf der permanenten Revolution nicht nur ein fatalistisches Bild dar, sondern birgt aufgrund der anarchischen Momente in der Sprache immer auch das Potenzial des demokratischen Paradoxons (vgl. Mouffe 2010) bzw. einer radikalen Demokratie (vgl. Laclau & Mouffe 1991), in der anerkannt werden muss, „daß die wahre Existenz der modernen Demokratie die Möglichkeit ihrer vollen Verwirklichung ausschließt“ (ebd.: 32).
 
                  Das unvermeidliche Paradoxon der sprachlichen Durchsetzungsversuche lässt sich also wie folgt zusammenfassen: Politische Akteure haben in ihrer „semiotischen Gefangenschaft“ (Felder 2009a: 29; vgl. Felder 2009b: 32) keine andere Möglichkeit, ein Konzept im Diskurs durchzusetzen, als es über Bezeichnungsfixierungsversuche mit einer Ausdrucksform zu konventionalisieren und letztere in den Diskurs einzubringen, in der Hoffnung, dass sie sich etabliere (vgl. Laclau & Mouffe 1991: 188; Münker & Roesler 2012: 180 f.). Gerade diese Etablierung wird jedoch – sofern das durchzusetzende Konzept nicht bereits kulturell etabliert und damit vorgängig ist (vgl. Deleuze 1993/1969: 48; Koselleck 1989/1979: 37 f.; Wengeler 2005: 190 f.) – begleitet von den beschriebenen Effekten der Normierung des Signifikanten bei gleichzeitiger Vervielfältigung und Generalisierung des Signifikats. Das, worauf Akteure, die ein Wort als Form-Bedeutungs-Paar im Diskurs einbringen wollen, nur hoffen können, ist also auch genau das, was ebendieses Form-Bedeutungs-Paar auflöst. Das Paradoxon besteht also darin, dass Sprechergruppen, die mit einem bestimmten Ausdruck auch ein bestimmtes, nicht-hegemoniales Konzept diskursiv durchsetzen wollen, gerade durch diese Durchsetzungsversuche die Durchsetzung verhindern.
 
                  Man denke hier an Camus‘ (2019) Illustration seiner Auffassung des Absurdismus am Beispiel des Sisyphos: Genau wie dieser dazu verdammt ist, immer wieder einen Stein den Berg hinauf zu befördern, woraufhin dieser wieder denselben Berg hinunterrollt, ist auch der Mensch – gerade in sozialen Zusammenhängen – dazu verdammt, immer wieder Anstrengungen zu unternehmen, deren Bewältigung nie einen langfristigen, zufriedenstellenden Zustand herbeiführen. Das Moment des Absurden besteht nun darin, dass der Mensch (genau wie Sisyphos) nicht etwa akzeptieren muss (oder auch nur kann), dass die Anstrengung zwecklos ist, sondern darüber hinaus akzeptieren muss, dass er keine andere Wahl hat, als dieser zwecklosen Anstrengung nachzugehen. Es bleibt einzig die Hoffnung, dass in der Anstrengung selbst, nicht etwa in dem Erreichen ihres Zieles, ein Selbstzweck gefunden werden kann: „Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“ (Camus 2019/1942: 145).
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              Aus den theoretischen Überlegungen sollte klar geworden sein, dass es zur Untersuchung der kulturellen, moralischen und politischen Potenziale bestimmter umkämpfter Ausdrücke nicht genügt, diese etymologisch oder morphologisch zu betrachten. Ein solcher Versuch käme dem von Wittgenstein (1969/1953: § 31) angeführten Vorhaben gleich, die Funktion einer Schachfigur zu er- bzw. vermitteln, indem deren Form genauestens beschrieben wird (s. 2.1.2). Stattdessen müssen in Wittgensteins Schachmetapher die Züge untersucht und beschrieben werden, die mit einer Figur (also einem Wort oder einer anderen Konstruktion) im Schachspiel (also im Sprachspiel) gemacht werden können.
 
              Dies gelingt nur, indem die Gebrauchsweisen eines Wortes in seiner natürlichen Umgebung analysiert werden – im Diskurs. Als Diskurs soll hier eine Menge von Aussagen in einem komplexen, interdependenten, intertextuellen Beziehungssystem verstanden werden. Als philosophische Grundlage dient hierbei der Diskursbegriff bei Foucault, wo er jedoch nicht einheitlich definiert oder gebraucht wird (vgl. Spitzmüller & Warnke 2011: 65). Grundsätzlich kann man nach Foucault (1973: 170) den Diskurs „eine Menge von Aussagen nennen, insoweit sie zur selben diskursiven Formation gehören“. Eine Formation oder ein Formationssystem wiederum lässt sich als
 
               
                ein komplexes Bündel von Beziehungen verstehen, die als Regel funktionieren: Es schreibt das vor, was in einer diskursiven Praxis in Beziehung gesetzt werden mußte, damit diese sich auf dieses oder jenes Objekt bezieht, damit sie diese oder jene Äußerung zum Zuge bringt, damit sie diesen oder jenen Begriff benutzt, damit sie diese oder jene Strategie organisiert. Ein Formationssystem in seiner besonderen Individualität zu definieren, heißt also, einen Diskurs oder eine Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu charakterisieren. (Foucault 1973: 108)
 
              
 
              Indem sich der Diskurs so aus der sprachlichen Praxis ableitet, lässt er sich im weitesten Sinne auch als Sprache im Gebrauch verstehen (vgl. Brown & Yule 1983).
 
              Als Untersuchungsgegenstand einer Diskursanalyse jedoch handelt es sich bei einem Diskurs konkreter um eine Menge von Aussagen zu einem definierten Thema in einem definierten Zeitraum (vgl. Busse & Teubert 1994: 14). Die Analyse eines solchen – durch ein Textkorpus möglichst umfassend repräsentierten (s. 6.1) – Diskurses bedeutet also, sich über die Sprachoberfläche einen positivistischen (vgl. Foucault 1973: 182), wenngleich notwendig hermeneutischen (vgl. Hermanns 2009) Zugang zu ansonsten kaum erreichbaren kognitiven und sozialen Größen zu verschaffen. Es geht bei einer Diskursanalyse also darum, „soziokognitive Gegebenheiten wie kollektive Einstellungen, Wissensformationen, und Mentalitäten oder gesellschaftliche Asymmetrien an der Analyse sprachlicher Muster auszuweisen“ (Felder, Müller & Vogel 2012: 12).
 
              In der vorliegenden Arbeit soll eine solche Diskursanalyse durchgeführt werden für den gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Diskurs um den Themenkomplex der ›gleichgeschlechtlichen Ehe‹ in Deutschland als besonderer Zugang zum sich wandelnden kollektiven Verständnis der Ehe im Allgemeinen. Der Schritt vom kollektiven Verständnis der ›gleichgeschlechtlichen Ehe‹ zum kollektiven Verständnis der Ehe überhaupt folgt der Logik einer Untersuchung der Devianz, in der sich gesellschaftliche Vorstellungen von Normalität reflektieren. Denn das vermeintlich Normale kann implizit bleiben und vorausgesetzt werden; über es muss nicht gesprochen werden, solange es nicht vom vermeintlich Unnormalen in seinem Norm-Status hinterfragt und herausgefordert wird. Genau wie nach Marx (2019/1867) die Untersuchung von Wirtschaftskrisen als Ausgangspunkt für das Verständnis der regulären Funktionsweise des Kapitalismus dient, genau wie nach Žižek (2018: 314) mit den Ängsten queerer Menschen begonnen werden muss, um den gesellschaftlichen Status von Heterosexualität zu untersuchen, genauso liefert auch der Diskurs um die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe einen besonders vielversprechenden Zugang zu Konzeptualisierungen der Ehe allgemein, die ansonsten nicht versprachlicht würden.1
 
              In diesem Zusammenhang soll die Institution der Ehe als ein immaterielles kulturelles Erbe verstanden werden, das im kollektiven Gedächtnis aller Individuen, die sich als Teil derselben Kultur verstehen, immer wieder aktualisiert und kuratiert, aber auch intersubjektiv ausgehandelt wird. Dieses Verständnis der Ehe als kulturelles Erbe bildet den konzeptuellen Ausgangspunkt, um die verschiedenen semantischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Veränderungen, die das Konzept der Ehe im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vollzogen hat, systematisch untersuchen und beschreiben zu können. Entsprechend können die semantischen Kämpfe, die Bezeichnungs- und Bedeutungskonkurrenzen im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe als meta-diskursiver Aspekt der Kulturkämpfe um das kulturelle Erbe der Ehe angesehen werden (s. 5). Ausgehend von diesem Grundgedanken werden im darauffolgenden Teil der Arbeit die Korpora vorgestellt (s. 6), die die Grundlage der quantitativen und qualitativen Analyse des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe darstellen, deren genaue Methodik im Anschluss dargelegt werden soll (s. 7).
 
              Die hier verfolgte Methodik (von griech. metá: ‚nach, mit, zwischen‘ und hodós: ‚Weg‘) einer linguistischen Diskursanalyse soll in zweierlei Hinsicht einen Weg darstellen: Erstens vom theoretischen Erkenntnisinteresse (s. Teil II) hin zu entsprechenden Erkenntnissen über die Rolle einzelner meta-diskursiv ausgehandelter Ausdrücke für einen kulturellen und rechtlichen Wandel. Zweitens stellt die Methodik einen Weg dar vom Ausgangspunkt des Konzeptes ›Ehe‹ als kulturellem Erbe (s. u. 5) hin zum Ziel, Erkenntnisse über Kulturkämpfe im Zusammenhang mit dem diskursiven Wandel eines kulturellen Erbes zu gewinnen (s. Abbildung 3).
 
              
                [image: Pfeile von theoretischem Erkenntnisinteresse und empirischem Ausgangspunkt jeweils über die Methodik zu Erkenntnissen theoretischer sowie empirischer Art.]
                  Abbildung 3: Methodik als Weg von Fragestellungen hin zu Erkenntnissen.

               
            
 
           
           
             
              5 Grundgedanken: Die Ehe als kulturelles Erbe
 
            
 
             
              Im ersten Teil der Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen erarbeitet für die Frage, ob mit dem diskursiven Durchsetzen einer Ausdrucksform auch das kulturelle Durchsetzen eines bestimmten Inhalts einhergeht und welche mannigfaltigen Faktoren hierbei eine Rolle spielen können. Empirisch analysiert werden soll diese Frage am Untersuchungsgegenstand des Diskurses um die ›gleichgeschlechtliche Ehe‹, i. e. um die Einführungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes 2001 sowie des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts 2017. Dieser Diskurs bietet insbesondere aus zwei Gründen einen geeigneten Untersuchungsgegenstand: Auf der einen Seite beinhaltet er metasprachliche Äußerungen zu umkämpften Begriffen wie Homo-Ehe, Ehe für alle oder schlichtweg Ehe. Auf der anderen Seite wird der kulturelle Wandel, den der Diskurs reflektiert und konstituiert, durch die genannten Gesetzesbeschlüsse sowie durch diverse gerichtliche Entscheidungen auf eine überprüfbare Weise rechtlich konsolidiert. Ziel der Untersuchung ist ein diskursanalytischer Abgleich zwischen diesen beiden Phänomenen – den metasprachlichen Einschätzungen einzelner Ausdrücke einerseits und deren Rolle für Diskursprogression sowie kulturellen und schließlich rechtlichen Wandel andererseits. Mit anderen Worten: Welche qualitativen Einschätzungen und Hoffnungen äußern Diskursakteure in Bezug auf bestimmte Ausdrücke; welche Gebrauchsmuster derselben lassen sich erkennen und welche Funktion lässt sich für diese Ausdrücke letztlich im gemeinsprachlichen, im politischen und im rechtlichen Diskurs linguistisch ermitteln. Das Mittel der Untersuchung ist entsprechend eine korpusgestützte sowie korpusbasierte Diskursanalyse.
 
              Als Ausgangspunkt dieser Analyse kann der deutsche Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe – ähnlich wie der Streit zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhundert (vgl. 5.1; 5.2) sowie der Streit um die Gay Marriage im US-amerikanischen Diskurs (vgl. Zimmermann 2010) – als Kulturkampf verstanden werden. Denn wenn es um die „(vermeintlich) ‚richtige‘ Vorstellung von Ehe und Familie“ geht (Zimmermann 2010: 131), dann vor dem Hintergrund der „Re-Legitimation und Neu-Objektivierung von Wissen“ (ebd.) sowie der Rolle des kulturellen Erbes ›Ehe‹ für das „kulturelle[] Selbstverständnis“ (ebd.) der sich im Kulturkampf befindenden Gesellschaft (vgl. Harnisch, Felder & Leypoldt 2020: 2). Um die Bedeutungswandel kulturell aufgeladener Begriffe wie ›Ehe‹ sowie die semantischen Kämpfe (vgl. Felder 2006; Eckerlin 2021) um deren Verwendung und Bedeutung angemessen beschreiben und in kulturelle Zusammenhänge einordnen zu können, stützt sich die Analyse auf das Konzept des (immateriellen) kulturellen Erbes. Entsprechend soll der kulturelle und rechtliche Wandel des Ehebegriffs – speziell in Bezug auf die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – als umkämpfter Wandel eines kulturellen Erbes nachvollzogen werden. Die semantischen Kämpfe um Verwendung und Bedeutung von Ausdrücken wie Ehe, Homo-Ehe, Ehe für alle etc. sind somit als Teil eines Kampfes um dieses kulturelle Erbe, als Culture War anzusehen. Im Folgenden wird zuerst das zugrundeliegende Verständnis von kulturellem Erbe und Culture Wars vorgestellt (5.1), bevor ein kurzer Abriss über den konkret zu untersuchenden (v. a. rechtlichen) Wandel des Ehebegriffs dargelegt wird (5.2). Zuletzt werden die Konzepte des kulturellen Erbes mit dem Wandel des Ehebegriffs zusammengeführt; diese Synopse mündet in der zentralen Hypothese zum kulturellen Wandel der Ehe, der als eine Dynamik von Kontestation einzelner Teilaspekte und darauffolgender Tilgung ebendieser Aspekte zur Bewahrung des Gesamt- bzw. Kardinalerbes konzeptualisiert werden soll (5.3).
 
              
                5.1 Kämpfe ums kulturelle Erbe
 
                In der avisierten Analyse wird der Wandel des Ehebegriffs als Transformationsprozess eines kulturellen Erbes begriffen. Hierzu sollen im Folgenden die zentralen Termini kulturelles Erbe, Dark Heritage, Kuration und Verdunkelung erläutert und für die Analyse fruchtbar gemacht werden. Die folgenden Ausführungen bauen dabei vornehmlich auf der gemeinsam erarbeiteten Basis des interdisziplinären Tandemprojekts Culture Wars: Kämpfe ums kulturelle Erbe2 auf (Barkhausen, Bloching & Maasböl 2021).
 
                Kulturelles Erbe3 als immaterielles oder materielles Artefakt einer Gesellschaft stellt ein kollektiv identitätsstiftendes, potenziell emotional aufgeladenes soziales Bezugsphänomen dar, das vergangenes Orientierungswissen für Gegenwart und Zukunft einer Gesellschaft oder Gesellschaftsgruppe relevant setzt (Harnisch, Felder & Leypoldt 2020: 2). Für die Analysierbarkeit eines kulturellen Erbes ist dabei entscheidend, dass es sich aus mehreren Aspekten zusammensetzen kann, die Erbteile genannt werden können. Diese Erbteile können von je unterschiedlicher Relevanz für das kulturelle Erbe sein. So kann ein kulturelles Erbe einen Nukleus temporal beständiger Interpretation besitzen, ein Kern- oder Kardinalerbe, das mit periphereren, variabel verhandelten, umrahmenden Erbteilen versehen ist – einem Rahmenerbe, das wiederum den Kern der Interpretation stützt. Kulturelles Erbe wird dabei – trotz der notwendigen metaphorischen Sprache – nicht positivistisch als ontologische Gegebenheit mit inhärenten Eigenschaften oder Werten verstanden, sondern als materielles oder immaterielles Artefakt einer – sich selbst als zusammenhörig verstehenden – Gruppe, die dieses als von vorhergehenden Generationen vererbt wahrnimmt bzw. konstruiert. Sprich: Kulturelles Erbe ist immer das, was zu einem Zeitpunkt von einer Gruppe intersubjektiv als kulturelles Erbe verstanden wird. Dieser Begriff von kulturellem Erbe knüpft dabei an jüngere, aber bereits etablierte Konzepte von kulturellem Erbe als „contemporary product shaped from history“ (Tunbridge und Ashworth 1996: 20) und somit als fortgehend aktualisiertes und strittiges “political, cultural, and social phenomenon” (Gentry & Smith 2019: 1148).
 
                Damit kulturelles Erbe als solches existiert, muss es also von Akteuren, die sich mit ihm identifizieren, kuratiert werden. Kuration bezeichnet dabei die Aushandlung des Status eines kulturellen (Teil-)Erbes, die innerhalb von Kurationskulturen durch aktive Kuratoren vorgenommen wird. Unter Kuratoren sind entsprechend Akteure zu verstehen, die die Rolle des gesellschaftlichen Erbverwalters für sich in Anspruch nehmen oder diese von der jeweiligen Gesellschaft zugewiesen bekommen haben. Kuration stellt somit einen Prozess des Heritage-Making dar, also der wertbasierten Auswahl, Definition und diskursiven Pflege des Anspruchs und des Status kulturellen Erbes für die sich als Kulturgemeinschaft begreifende Gruppe oder Gesellschaft. Heritage-Making lässt sich dabei heuristisch in zwei Vorgänge unterteilen – den der Konsekration und den der Symbolisierung: Konsekrationsprozesse verleihen Kulturgütern Autorität, die oft auch institutionell gesichert sein kann. Dabei werden diese den rein funktionalen Gebrauchslogiken der Alltagspraxis entzogen, mit gesellschaftlicher Bedeutung aufgeladen und in ihrem Status als schützenswert, handlungsleitend und identitätsstiftend hervorgehoben. Analog zur Metapher der Verdunkelung kann hier auch vom gesellschaftlichen „Strahlen“ eines Kulturguts gesprochen werden. Die symbolische Komponente des funktionalen kulturellen Erbes wiederum betrifft den konventionalisierten Bedeutungsgehalt der Kulturgüter. Welche Bedeutungsaspekte des kulturellen Erbes in einem bestimmten Diskurs dominant gesetzt werden, spiegelt wider, welche entsprechenden Normen, Werte und Ideologien zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft den öffentlichen Raum und das geteilte Kulturbewusstsein bewohnen. Kuration im Sinne des Heritage-Making kann dabei somit abstrakt als selektiver, sowohl potentiell konservativ-originalistischer als auch progressiver Akt unterschiedlicher Akteure verstanden werden. Unter Kuration fällt also auch jede „social practice, transforming cultural heritage […] as a call to try to consciously change the temporal, power- or affect-related dimensions of a certain cultural heritage of an individual, a group or society ” (Harnisch, Felder & Leypoldt 2020: 2).
 
                Kuration findet also weder linear noch im luftleeren Raum statt, sondern innerhalb verschiedener, mit einander verbundener Kurationskulturen. Eine Kurationskultur ist dabei zu verstehen als mehr oder weniger allgemein zugänglicher Praxisraum der Kuration, in dem Initiativen der Definition, Artikulation und Pflege kulturellen Erbes auf der einen, der Kontestation und Neubewertung auf der anderen Seite stattfinden. Dabei werden in der jeweiligen Kurationskultur die entscheidenden gesellschaftlichen Deutungskämpfe gesellschaftlicher Artefakte ausgefochten. Hier wird entschieden, was (in den Augen der Mitglieder der Kurationskultur) kulturelles Erbe ist, was nicht und vor allem, was dieser Status konkret bedeutet. Einerseits wird der Praxisraum einer Kurationskultur bestimmt von einzelnen Kuratoren, die im Prozess des Heritage-Making häufig ein hohes Maß an Professionalisierung, institutionalisierter Autorität sowie gesellschaftlicher Autonomie und somit Diskurs- und Deutungsmacht besitzen. Andererseits existieren jedoch auch solche Kurationskulturen, die im Zuge eines Bottom-Up-Prozesses erweitert werden, wobei sich einzelne Akteure nicht selten auch explizit gegen die etablierten Kuratoren stellen.
 
                In diesem stetigen Aushandlungsprozess der Kurationskulturen kommt kulturellem Erbe dreierlei relationale Qualität zu (s. Abbildung 4): Mit dem Anspruch und der Definition kulturellen Erbes verstetigt sich dessen besonderer Status als schützenswerte temporale Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Gleichzeitig geht mit eben dieser Inanspruchnahme die Zuschreibung besonderer Bedeutung und Autorität einher, sodass kulturelles Erbe stets eine politische Qualität besitzt. Diese wird bspw. bei der Kuration kultureller Güter offenbar: Indem zwischen kulturelles Erbe von anderen gesellschaftlich-historischen Artefakten unterschieden wird, findet eine hierarchische Ordnung unterschiedlicher Vergangenheitsbezüge Einzug. So verstetigen sich politische Gruppenidentitäten, soziale Ordnungen und Herrschaftsstrukturen. Letztlich übt kulturelles Erbe gegenüber der Trägergruppe zudem stets eine emotional-affektive Bindewirkung der Selbstvergewisserung aus. Deren Ablehnung durch oppositionelle Gesellschaftsgruppen wiederum ist zugleich häufig mit starken negativen Emotionen verbunden. Teilt ein ausreichend großer Teil der jeweiligen Gesellschaftsgruppe eine solche negative Interpretation gegenüber dem kulturellen Artefakt, wird von Dark Heritage gesprochen.
 
                
                  [image: Drei Achsen: „temporal“, „political“ und „affective“ überschneiden sich.]
                    Abbildung 4: Die drei relationalen Dimensionen kulturellen Erbes nach Harnisch, Felder & Leypoldt (2020: 1).

                 
                Eine besondere Rolle kommt entsprechend der relationalen Dimension der Affektivität zu, die die intuitive bzw. emotionale Haltung von Subjekten gegenüber einem kulturellen Erbe fasst und somit dessen intersubjektiven Übergang zur Dark Heritage als Verdunkelung (s. u.) beschreibbar und induktiv analysierbar macht (vgl. Harnisch, Felder & Leypoldt 2020: 3 f.). Teil eines Dark Heritage sind also gesellschaftliche Artefakte, die mit negativer zeitlicher, politischer und emotional-affektiver Qualität behaftet sind und vom Großteil der jeweiligen Gesellschaft entsprechend erkannt werden. Dabei wirkt das kulturelle Erbe nicht positiv handlungsleitend, sondern als mahnende Erinnerung. Vor allem werden mit dem historischen Erbe aber starke negative – „toxische“ – Emotionen wie Scham, Ekel oder Wut verbunden, die zu existentieller Ablehnung führen (vgl. Haidt 2008; 2012 in 3.1). Hier zeigt sich wiederum die Schnittstelle mit moralischen Sprachintuitionen (s. 3.1), insofern ablehnende Affekte von einem verdunkelten Referenzobjekt auf das Signifikant übertragen werden können, mit dem dieses konventionell bezeichnet wird.
 
                Dark Heritage entsteht also nicht aus sich selbst heraus, sondern ist das Ergebnis eines intersubjektiven, sozialen, kulturellen Transformationsprozesses, der hier als Verdunkelung gefasst werden soll. Verdunkelung beschreibt also die Neuinterpretation eines zuvor konsekrierten, also gesellschaftlich hochgehaltenen Erbes, bei der das Symbolisierungsspektrum in Frage gestellt und zunehmend auf die problematische Bedeutung verengt wird. Dies impliziert einerseits eine nachlassende Validität – im Sinne gesellschaftlicher Anerkennung – des kulturellen Erbes, andererseits eine nachlassende Faktizität – im Sinne der handlungsleitenden Geltung, die das Erbe für die Akteure derjenigen Gesellschaft hat, deren kulturelles Selbstbild es mitbegründet. Vor allem stellt Verdunkelung aber eine spezifisch affektive Form der kulturellen Kontestation dar, bei der gesellschaftlich als Kulturerbe akzeptierte Güter und Artefakte mit einer alternativen, negativ-toxischen Interpretation aufgeladen werden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Verdunkelung eines kulturellen Erbes von dessen bloßem Verblassen oder abgleiten in das „unbewohnte“ kulturelle Gedächtnis im Sinne Aleida Assmanns (2018: 133). Das verdunkelte Erbe gerät nicht etwa in Vergessenheit, sondern ist im kollektiven Gedächtnis gerade im Zuge der Verdunkelung mindestens so präsent wie zuvor, da es Gegenstand eines affektiv aufgeladenen Kulturkampfes ist (s. u.). Insbesondere vor dem Hintergrund des in 3.1 erarbeiteten Primats der Intuition bei moralischen Urteilen ist anzunehmen, dass in Anfangsstadien der Verdunkelung beziehungsweise der negativ gerichteten Neuinterpretationen vor allem eine affektive Komponente eine tragende Rolle spielt. Verdunkelungsprozesse verlaufen dabei graduell, ergebnisoffen und nicht irreversibel. Verdunkelung kann jedoch einen temporären Abschluss finden, wenn der Perspektivenwechsel und die neue gesellschaftliche Mehrheitsmeinung gesellschaftlich kuratiert werden – bis hin zur legislativen Konsolidierung (s. Abbildung 5).
 
                
                  [image: Ablauf-Diagramm, bei dem ein dunkler Kreis in drei Phasen einen hellen Kreis, der für ein Kulturerbe steht, überwölbt.]
                    Abbildung 5: Idealtypischer Verdunkelunkgsprozess des kulturellen Erbes nach Felder, Harnisch & Leypoldt (2020: 5).

                 
                Die beschriebenen Kurations-, Konsekrations-, Symbolisierungs-, und Verdunkelungsprozesse rund um kulturelles Erbe lassen sich nun, bei entsprechender Agonalität und Polarisierung als Culture Wars bzw. als Kulturkämpfe bezeichnen.4 Mit Kulturkampf ist hier nicht etwa Huntingtons (1998) kontroverser „Clash of Civilizations“ gemeint (ins Deutsche als „Kampf der Kulturen“ übersetzt) – als geopolitischer Konflikt zwischen essentialistisch abgetrennten Kulturen. Vielmehr stellen Kulturkämpfe im hier verstandenen Sinne das polarisierende Ringen um moralische Deutungshoheit über die eigene kulturelle Identität im Zuge gesellschaftlichen Wandels dar – innerhalb einer sich als dieselbe Kultur verstehenden Gesellschaft. Der Terminus Culture Wars bezieht sich hierbei explizit auf Hunters (1991) gleichnamiges Buch, in dem dieser Kulturkämpfe als Ausdruck ideologischer Spaltungen in der US-amerikanischen Öffentlichkeit beschreibt, die sich in zutiefst polarisierten Debatten über die Trennung von Kirche und Staat, Abtreibungsfragen, Evolutionslehre, Sexualunterricht oder auch die Öffnung der Ehe zeigen.5 Diese “political and social hostility rooted in different systems of moral understanding” (Hunter 1991: 42) lässt dabei in der öffentlichen Debatte bestehende Cleavages – Religionszugehörigkeit, Einkommen, Klassenunterschiede sowie regionale Differenzen zwischen Stadt und Land – in den Hintergrund treten. In den Vordergrund der Debatte tritt vielmehr eine moralische Polarisierung in konservative und liberale Wertgemeinschaften mit sich gegenüberstehenden Lebensstilen (vgl. hierzu auch den Political Sectarianism von Finkel et al. (2020) in 3.3). Kulturkämpfe im hier verstandenen Sinne sind also moralisch und affektiv aufgeladene, diskursive Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit über ein bestimmtes kulturelles Erbe.
 
               
              
                5.2 Untersuchungsgegenstand
 
                Die Institution der Ehe– auch mit ihrer kulturellen sowie rechtlichen Engführung zum Konzept der ›Familie‹ – wird hier als immaterielles kulturelles Erbe im oben beschriebenen Sinne verstanden. Die diskursiven, politischen und juristischen Auseinandersetzungen um die verschiedene Transformationsprozesse dieses kulturellen Erbes stellen entsprechend Kämpfe ums kulturelle Erbe – Culture Wars – dar. Immer wieder traten innerhalb der „Kontinuitäten tradierter Strukturen und Wahrnehmungsmuster“ (Schmidt-Voges 2010: 15) rund um die Institution Ehe auch kulturelle sowie schließlich rechtliche „Umbrüche“ zutage (ebd.). Dass diese umkämpften Umbrüche das Potenzial zu Kämpfen um das kulturelle Erbe haben, zeigt bereits der frühe Namensgeber der Culture Wars aus dem 19. Jahrhundert: der Kulturkampf zwischen Staat und Kirche um gesellschaftliche Deutungsmacht – auch über die Institution der Ehe.
 
                Bereits ab der französischen Revolution beginnt in Deutschland eine sukzessive „Säkularisation der Ehe und des Eherechts“ (WD10 2017: 4) im Sinne einer „Trennung des Instituts der Ehe als christlich-kirchliches Sakrament einerseits und eines rechtlichen Vertrages zwischen den Eheleuten andererseits“ (ebd.). Während in Frankreich bereits 1798 eine obligatorische Zivilehe eingeführt wird (WD10 2017: 4), entwickelte sich in den Ländern des Deutschen Staatenbundes zwischen 1848 und 1855 allmählich eine fakultative Zivilehe (ebd.). Mit dem 1875 in Kraft tretenden Reichspersonenstandgesetz installierten Liberale und Sozialisten eine „obligatorische Zivilehe für das gesamte Deutsche Reich“ (Kersten 2012: 118), was zu einem erbitterten Kulturkampf mit den Katholiken führte (ebd.: 117). Dieser drehte sich unter anderem um die Möglichkeit sogenannter „Mischehen“ – zwischen Menschen unterschiedlicher Konfession (Kersten 2012: 119 f.). Vor allem aber trat damit ein Verbot der religiösen Voraustrauung in Kraft, das die Bedeutung der Kirche für die Ehe weiter zurückdrängte. Auch dieses Verbot wurde jedoch mit dem Personenstandsrechtsreformgesetz am 1. Januar 2009 abgeschafft; „die kirchliche Trauung hat nun überhaupt keine zivilrechtliche Relevanz mehr und ist daher keinen staatlichen Beschränkungen mehr unterworfen“ (WD10 2017: 5).
 
                Schon an den frühen Beispielen des Kulturkampfes um die Ehe zeigt sich, dass der Institution Recht bei all diesen Umbrüchen einerseits eine „Zubereitungsfunktion“ zukommt (Jeand’Heur 1999: 1292), insofern sie außerrechtliche Sachverhalte für rechtliche Wissensrahmen zubereitet, um Rechtstexte auf diese anwenden und eine eindeutige Entscheidung treffen zu können (Felder 2005: 137). Andererseits ist im Zusammenspiel mit kulturellem Wandel vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Statik und Dynamik der Rechtssprache im Speziellen (vgl. Felder 2018a: 275 f.) sowie im Allgemeinen der Sprache (vgl. Felder 2009a: 31, 57, 65) und „sozio-kultureller Praxis und deren Entwicklungen“ (Felder 2018c: 381) von Interesse: Dem Recht kommt vor dem Hintergrund kulturellen Erbes einerseits die Aufgabe zu, kulturelles Erbe im tradierten Verständnis statisch zu wahren. Andererseits muss das Recht auf die sich wandelnden kulturellen Gegebenheiten und intersubjektiven Einstellungen reagieren und Rechtsbegriffe vor deren Hintergrund entsprechend dynamisch deuten – es ist „mal Motor mal Bremser“ (Janisch 2022). Das Recht nimmt somit Kuration in beiden oben beschriebenen Sinnen vor (s. 5.1): im Sinne eines konservierenden Wahrens kulturellen Erbes und im Sinne eines potenziell progressiven Selektierens und auch Tilgens eines einzelnen kulturellen (Teil-)Erbes. Relevant ist hierbei entsprechend auch Felders (2003: 60 f.) rechtlinguistische Unterscheidung zwischen einer lebensweltlichen Sicht, aus der Sachverhalte mit bestimmten Eigenschaften fixiert werden, einer juristischen Sicht, aus der Tatbestände mit bestimmten Merkmalen fixiert werden und einer linguistischen Sicht, aus der Bedeutungen mit bestimmten Teilbedeutungen fixiert werden. In ganz ähnlichem Sinne soll in der vorliegenden Untersuchung unterschieden werden zwischen einer objektsprachlichen Sicht, aus der bestimmte Wesensmerkmale für Referenzobjekte fixiert werden sollen, und einer metasprachlichen Sicht, aus der bestimmte Bedeutungsaspekte für Wörter fixiert werden sollen (s. 5.2.1). Im Sinne der Zubereitungsfunktion des Rechts spiegelt, verdichtet und konsolidiert sich der gesellschaftliche, konventionelle Wandel der Bedeutung von Ehe bzw. der kollektiven Konzeptualisierung des Referenzobjekts ›Ehe‹ in einem rechtlichen Wandel, der im Folgenden wiedergegeben werden soll.
 
                
                  5.2.1 Bedeutungsaspekte der Ehe und ihr Wandel
 
                  Im Hinblick auf die Ehe im Speziellen lässt sich das Spannungsverhältnis von Statik und Dynamik des Rechts vor allem an den impliziten sowie expliziten, juristisch kuratierten und fixierten Bedeutungsaspekten des Ehebegriffs nachvollziehen. Im Zuge gesellschaftlicher, kultureller Umbrüche des Ehe-Konzeptes (s. o. Schmidt-Voges 2010: 15), ergibt sich auch für die Verfassung und ihre Auslegung eine Herausforderung:
 
                   
                    Es liegt auf der Hand, dass die Normativität der Verfassung sowohl bei einem zu rigiden und daher gesellschaftliche Veränderungen nicht mehr erfassenden als auch bei einem zu offenen und damit die stabilisierende Funktion der Verfassung verfehlenden Verständnis gefährdet ist. (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 2)
 
                  
 
                  So lässt sich mit einem kurzen Blick in die Geschichte des Ehebegriffs feststellen, „dass einzelne Aspekte der Ehe einen Wandel vollzogen haben, der auch das Begriffsverständnis des Art. 6 Abs. 1 GG geändert hat“ (Froese 2017: 1153). Verschiedene Erbteile des kulturellen Erbes ›Ehe‹, die im Recht auch als „Strukturmerkmal“ (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 122) bzw. „Wesensmerkmal“ (Froese 2017: 1153) der Ehe verstanden werden, hatten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen Stellenwert im Ehebegriff. In der vorliegenden Arbeit sollen die verschiedenen Erbteile der ›Ehe‹ dann als Bedeutungsaspekte bezeichnet werden, wenn semantische Prozesse oder metasprachliche Diskursbeiträge über das Wort Ehe reflektiert werden. Von Wesensmerkmalen ist hingegen die Rede, wenn in der Arbeit objektsprachliche, ontologisch ausgerichtete Diskursbeiträge über „die Ehe“ nachvollzogen und behandelt werden, ohne dass damit jedoch ein naiver, metaphysischer Blick auf die Ehe als ontologische Entität selbst übernommen werden soll. Die weniger bestimmte Bezeichnung Erbteile wird fortan nur im Zusammenhang mit der Ehe als kulturellem Erbe verwendet.
 
                  Die folgende Liste bietet einen Überblick über mögliche Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, sondern der Explikation einzelner kultureller sowie rechtlicher Wandel des Ehebegriffs eine Grundlage bieten soll. Somit zeichnete sich die Ehe aus durch bzw. als:
 
                  
                    	 
                      institutionalisierte Monogamie (Kersten 2012: 112 f.) bzw. personelle Exklusivität (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 122)


                    	 
                      eine gegenseitige Verantwortlichkeit der Ehepartner (Wegner 1995: 177 f.; Kersten 2012: 112 f.)


                    	 
                      eine Beschränkung auf Menschen im „heiratsfähigen Alter“ (WD3 2017: 6)


                    	 
                      einen Ausschluss inzestuöser Verbindungen (vgl. § 173 StGB)


                    	 
                      ein Angelegt-Sein auf Dauer (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 122) bzw. Unauflöslichkeit (Froese 2017: 1153)


                    	 
                      Geschlechtsvormundschaft: Letztentscheidungsrecht des Mannes und Abhängigkeit der Frau (Kersten 2012: 112 f.; Schmidt-Voges 2010: 17; Janisch 2022: 18),


                    	 
                      eine Zweckbindung der Fortpflanzung/Familiengründung (Schmidt-Voges 2010: 25; Kersten 2012: 112 f.; Froese 2017: 1155)


                    	 
                      die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepartner (Froese 2017; Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018),


                  
 
                  Für einige dieser historischen, kontingenten und kulturabhängigen Strukturmerkmale des Ehebegriffs lassen sich in Deutschland kulturelle Transformationen sowie rechtliche Reformationen feststellen. Neben dem zu analysierenden Wegfall des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner‹ betreffen diese Veränderungen in erster Linie die Merkmale der Unauflöslichkeit (I), der Geschlechtsvormundschaft (II) und der Engführung mit dem Familienbegriff (III).
 
                   
                    	 
                      Verbunden mit einem Geltungsverlust des katholischen Eherechts führten viele Staaten des Deutschen Bundes im Zuge des Kulturkampfes zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhundert bereits die Möglichkeit der Ehescheidung ein. Mit der reichseinheitlichen Einführung der Zivilehe 1875 verschwand auch der Bedeutungsaspekt der Unauflöslichkeit aus dem Ehebegriff (vgl. Froese 2017: 1153).

 
                    	 
                      Bereits die Möglichkeit der Ehescheidung und die sogenannte „Trennung von Tisch und Bett“ (Kersten 2012: 116) führten zu einer „Erschütterung der männlichen Machtstellung“ (ebd.). Doch obwohl Männer und Frauen per Grundgesetz schon seit dessen Inkrafttreten 1949 für gleichberechtigt erklärt werden (Art. 3 Abs. 2 GG), bestimmte das Verfassungsrecht erst sukzessive die Rechtsprechung und damit die Lebensrealität von Ehe und Familie. Etwa wurde erst 1959 das männliche Letztentscheidungsrecht in der Erziehung vom Bundesverfassungsgericht gekippt (vgl. Janisch 2022: 18).6

 
                    	 
                      Hartnäckig hielt sich die kulturelle und v. a. rechtliche Engführung des Ehebegriffs mit dem Familienbegriff als „master narrative[]“ (Schmidt-Voges 2010: 13, 26). So reduzierte das Recht die Institution der Familie lange Zeit auf „die einer Ehe entsprossenen Kinder“ (Schmidt-Voges 2010: 26), was der Lebensrealität vieler Menschen jedoch nicht gerecht wurde. Nur durch diese Einordnung der Ehe als Vorstufte der Familie rechtfertigte sich Privilegierung verheirateter vor unverheirateten Paaren. Erst im Laufe des späten 20. Jahrhunderts löste sich diese Engführung und damit die Benachteiligung unehelicher Kinder allmählich auf – etwa durch entsprechende Entscheide des Bundesverfassungsgerichts.7 „Insbesondere durch die jüngere Auslegung des Familienbegriffs des Art. 6 GG und dessen Abkopplung vom Ehebegriff durch das Bundesverfassungsgericht, sind Grund und Rechtfertigung für die Privilegierung der Institute fragwürdig geworden“ (Froese 2017: 1155). So ist nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2009 „die verfassungsrechtlich zulässige und geforderte Förderung von Eltern im Übrigen in erster Linie Gegenstand des Grundrechtsschutzes der Familie und als solche nicht auf verheiratete Eltern beschränkt“8.

 
                  
 
                  Für die avisierte Analyse des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe zeigt sich an diesen Rechtswandeln zweierlei: Erstens ist nicht nur entscheidend, welche Formulierungen im Grundgesetz vorliegen, sondern wie diese vom Bundesverfassungsgericht und anderen Gerichten in der konkreten Rechtsprechung ausgelegt werden. Diese Auslegung kann sich kulturellem Wandel anpassen, diesen aber auch vorantreiben. Zweitens lässt sich durch einen stattfindenden Perspektivwechsel auf einzelne sich wandelnde Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs deren kulturelle Verdunkelung feststellen, die schließlich in der rechtlichen Tilgung dieser Strukturmerkmale konsolidiert wird. So erwies sich z. B. das Merkmal der Geschlechtsvormundschaft durch dessen sich durchsetzende negative Bewertung als repressiv und diskriminierend als unvereinbar mit dem Gleichstellungsparagrafen des Grundgesetzes. Da für die Analyse des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe ein grundständiges Verständnis von deren rechtlicher Geschichte unerlässlich ist, soll diese im Folgenden detaillierter nachvollzogen werden. Dabei belegen die jeweiligen rechtlichen Schritte der gleichgeschlechtlichen Ehe eine nachlassende Validität und Faktizität des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ der Ehe als zwei Aspekte von dessen Verdunkelung. Die affektive Ablehnung als dritter Aspekt der Verdunkelung muss in einer Analyse des Diskurses aufgedeckt werden (s. D.).
 
                 
                
                  5.2.2 Heteronormativität des Ehebegriffs
 
                  Den Ausgangspunkt des rechtlichen Werdeganges der gleichgeschlechtlichen Ehe bildet das erwähnte Strukturmerkmal der Verschiedengeschlechtlichkeit des Ehebegriffs. Wie viele der oben beschriebenen Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs wird auch die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepartner im Grundgesetz nicht expliziert (Art. 6 Abs 1 GG). Für das Verhältnis zwischen Verfassung und Rechtsprechung in Bezug auf das Strukturmerkmal ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ arbeitet der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages (WD3 2017: 4 f.) im internationalen Vergleich sieben verschiedene Modelle heraus. So kann die Verfassung die Ehe bspw. explizit als Verbindung zwischen Mann und Frau definieren und der Rechtsprechung somit keinen Auslegungsraum dahingehend bieten.9 Die Verfassung kann den Begriff der Ehe aber auch nutzen, ohne ihn näher zu definieren, wie dies etwa in Belgien, Estland, Italien, Zypern auch in Deutschland der Fall ist (WD3 2017: 4). In diesem Fall kann eine Entscheidung des Verfassungsgerichts vorliegen, „die den Begriff als offen für gleichgeschlechtliche Eheleute interpretiert“ (WD3 2017: 8), wie dies z. B. in Portugal der Fall ist. In Deutschland musste sich eine solche geschlechtsunabhängige10 Lesart des Art. 6 Abs. 1 GG erst im Laufe der Zeit durchsetzen.
 
                  Zunächst verstand der Parlamentarische Rat unter dem Ehebegriff anknüpfend an die Weimarer Reichsverfassung „eine fortdauernde Lebensgemeinschaft von Mann und Frau“ (Froese 2017: 1153). Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) expliziert das Merkmal der Verschiedengeschlechtlichkeit: „Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen“ (Art. 12 EMRK). Gegen dieses heteronormative Verständnis der Ehe musste sich eine geschlechtsunabhängige Lesart also erst durchsetzen. Zwar handelt es sich bei Art. 6 Abs. 1 um normgeprägtes Grundrecht, dass vom Gesetzgeber ausgestaltet werden muss, sodass eine „dynamische Interpretation“ (Froese 2017: 1153) abhängig von den gesellschaftlichen Anschauungen auch gleichgeschlechtliche Verbindungen als Ehen erfassten könnte (ebd.). Eine verfassungsrechtliche Herausforderung hierbei war jedoch, dass das Strukturmerkmal der Verschiedengeschlechtlichkeit juristisch prinzipiell als ein „Kernmerkmal[] der Ehe“ (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 121) verstanden wurde, das „nur im Wege der Verfassungsänderung modifizierbar“ sei (ebd.; vgl. Froese 2017: 1153). Noch im Juli 2017 resümierte der Wissenschaftliche Dienst (WD) des Deutschen Bundestages: „Es ist umstritten, ob der Gesetzgeber es durch einfaches Gesetz gleichgeschlechtlichen Partnern ermöglichen kann, eine Ehe einzugehen“ (WD3 2017: 3). Selbst bei entsprechendem politischem Willen und gesellschaftlichem Rückhalt war mit dieser Ausgangslage also nicht klar, ob eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verfassungsrechtlich möglich war.
 
                 
                
                  5.2.3 Erste Schritte zur eingetragenen Lebenspartnerschaft
 
                  Trotz der herausfordernden verfassungsrechtlichen Ausgangslage nahm bereits 1989 die politische Diskussion um eine gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland Fahrt auf, nachdem Dänemark eine eingetragene Partnerschaft als eheähnliches Institut für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt hatte (Wegner 1995: 179). 1990 brachte die Fraktion DIE GRÜNEN einen Antrag zur „Abschaffung der rechtlichen Diskriminierung von Homosexuellen“11 in den Bundestag ein, der auch ein Recht auf Eheschließung verlangte. Am 19.08.1992 „stürmten lesbische und schwule Paare die Standesämter, um zu heiraten“12. Dieses vom Schwulenverband in Deutschland (SVD) und von den Schwulen Juristen (SchwiPs) organisierte Aufgebot mit dem Namen Aktion Standesamt führte zu einer „Intensivierung der Diskussion“ (Wegner 1995: 179) um die gleichgeschlechtliche Ehe und schließlich auch zu einer Reaktion des Bundesverfassungsgerichts. In seinem Beschluss von 1993 legte das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz explizit so aus,
 
                   
                    dass die Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG die Vereinigung von Mann und Frau zu einer Lebensgemeinschaft ist […]. Daraus folgt, dass aus dieser Grundrechtsnorm ein Recht auf Eingehung einer Ehe mit einem gleichgeschlechtlichen Partner nicht hergeleitet werden kann.13
 
                  
 
                  Wegner (1995: 170) kritisierte diese Entscheidung, „da ihre Argumentation weder soziologische Erkenntnisse über gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften noch den stattgefundenen Wandel in der Beurteilung der Homosexualität ausreichend würdigt“. Insbesondere weist er darauf hin, dass es auch unter gleichgeschlechtlichen Paaren „Lebensgemeinschaften im Sinne dauerhafter ‚Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaften‘14 gibt, die sich in ihrer sozialen Erscheinung von heterosexuellen nichtehelichen oder ehelichen Lebensgemeinschaften kaum bis gar nicht unterscheiden“ (Wegner 1995: 177; vgl. 178). Damit setzt er explizit das Strukturmerkmal der gegenseitigen Verantwortung dominant – quasi als Kern des kulturellen Erbes ›Ehe‹ – gegenüber dem vergleichsweise unwichtigen Aspekt der Verschiedengeschlechtlichkeit. Wegner resümiert zu dieser Zeit jedoch auch: „Ob die Möglichkeit der Eheschließung für Homosexuelle dazu beiträgt, daß Vorurteile und Verachtung gegenüber Schwulen und Lesben abgebaut werden und die Selbstachtung Homosexueller zunimmt, bleibt abzuwarten“ (Wegner 1995: 182).
 
                  Weitere entscheidende Schritte zur Gleichberechtigung Homosexueller folgten 1994. Am 8. Februar empfahl das Europäische Parlament in einer „Entschließung zur Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der EG“15, auch gleichgeschlechtlichen Paaren die „vollen Rechte und Vorteile, wie sie sich aus Eheschließungen ergeben“16 zu gewähren – etwa in „der amtlichen Eintragung der Lebensgemeinschaft“17 (vgl. Wegner 1995: 180). Außerdem forderte das EU-Parlament darin „die Mitgliedstaaten zur Abschaffung aller Gesetzesvorschriften auf, die sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen kriminalisieren und diskriminieren“18. Am 11. Juni 1994 wurde entsprechend das Deutsche Strafgesetzbuch dahingehend überarbeitet, sodass auch § 175 StGB ersatzlos gestrichen wurde. Der Paragraf hatte vor allem den Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern unter Strafe gestellt.19
 
                  Während die Forderungen nach der Abschaffung des § 175 StGB sowie dessen endgültige Streichung unter Lesben und Schwulen in Deutschland ungeteilte Zustimmung fanden (Wegner 1995: 180), schien die Forderung nach dem Recht auf Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare auch unter Schwulen und Lesben für Dissens zu sorgen. Während die Einen eine Politik der kleinen Schritte zur Gleichberechtigung verfolgten, wollten die Anderen (z. B. Bode 1994: 171; Oesterle-Schwerin 1991: 28, 37) diese durch die gänzliche Abschaffung der Ehe und ihrer Privilegien erreichen. Wegner (1995: 180 f.) fasst diese zweite Position wie folgt zusammen:
 
                   
                    Folgerichtig ist der Ruf nach der „Homoehe“ für letztere assimilatorischer und nicht emanzipatorischer Art sowie auch kein Provokationsakt. Da verheiratete Paare eine Vielzahl von Vorrechten gegenüber nichtverheiratet Zusammenlebenden und Alleinstehenden zu Unrecht genießen würden, wäre die Forderung nach der „Homoehe“ das unausgesprochene Einverständnis mit dieser Ungleichbehandlung. Auch würde die repressive Funktion der Ehe gegenüber Frauen festgeschrieben. […] Es wäre nur ein halbherziger Kompromiß, die Ehe für Homosexuelle zu fordern. Dadurch würde die durch Staat und Gesetz vorgegebene Abwertung aller anderen als den ehelichen Beziehungen übernommen werden.
 
                  
 
                  Wohlgemerkt waren derartige subversive Standpunkte jedoch nicht deckungsgleich mit den heterogenen Forderungen verschiedener nicht-heterosexueller Menschen. Wegner entgegnet den Sorgen um den Verlust einer homosexuellen Randgruppen-Identität und um ein Verschwinden der „gay community“ (heute eher queer Community) im Mainstream (vgl. hierzu Wegner 1995: 181):
 
                   
                    Die Masse der Lesben und Schwulen leben auch heute schon mehr oder weniger angepaßt. Durch die Diskussion um die „Homoehe“ wird lediglich deutlicher, daß es den Schwulen oder die Lesbe nie gegeben hat, sowenig wie das verschiedengeschlechtliche Verlangen die Heterosexuellen alle egalisiert. Die „gay community“ machte immer nur einen Teil der Lesben und Schwulen aus. Es ändert sich folglich nichts, sondern es stirbt die Illusion, daß Homosexualität für sich genommen etwas Besonderes ist. (Wegner 1995: 182)
 
                  
 
                  Damit adressiert Wegner zwar die Sorgen um eine vermeintliche Assimilation sexueller Identitäten nicht aber die Sorge um die Kooptation subversiver politischer Stimmen – wie die Forderung nach der Gleichbehandlung verheirateter und unverheirateter Paare überhaupt (unabhängig von deren jeweiligem Geschlecht), etwa durch die Abschaffung der Institution Ehe. Derartige Befürchtungen stehen in Verbindung zu politisch-linken Konzeptionen der Recuperation von Markt- und anderer Machtstrukturen durch die Aufnahme potenziell subversiver Kräfte, die nach vorherrschender Logik verarbeitet werden und so zur Konsolidierung des Etablierten beitragen (s. 4, vgl. Ford 2007; BBZN 2006). Somit deutet die Sorge um die Kooptation subversiver, sich gegen die Institution der Ehe richtender Positionen bereits eine konservierende Dynamik des Ehebegriffs an, die in der Synopse in 5.3 genauer untersucht werden soll.
 
                 
                
                  5.2.4 Die eingetragene Lebenspartnerschaft 2001
 
                  Ähnlich wie viele Staaten im Deutschen Bund Mitte des 19. Jahrhunderts die Notzivilehe als separates Institut für „Personen, die nicht kirchlich getraut werden konnten“ einführten (WD10 2017: 4; vgl. eingangs 5.2), wurde auch 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft als separates Institut ausschließlich für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. So wie die Notzivilehe es ermöglichte, die kirchliche Ehe als „eigentliche“ Ehe (zumindest eine Zeit lang) zu bewahren, stellte auch das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) eine Behelfslösung dar, die es ermöglichte, den Bedeutungsaspekt der Verschiedengeschlechtlichkeit als Strukturmerkmal des Ehebegriffs beibehalten zu können. So argumentierte auch das Bundesverfassungsgericht in seiner verfassungsrechtlichen Prüfung des LPartG weiterhin:
 
                   
                    Allerdings kann die Ehe nur mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts geschlossen werden, da ihr als Wesensmerkmal die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner innewohnt (vgl. BVerfGE 10, 59 <66>) und sich nur hierauf das Recht der Eheschließungsfreiheit bezieht.20
 
                  
 
                  So scheint es, dass für die eingetragene Lebenspartnerschaft ebendiese Tatsache, dass sie nicht als Ehe bezeichnet oder semantisch mit dieser gleichgesetzt wird, zu ihrer Durchsetzbarkeit beigetragen hat (vgl. Wegner 1995: 191; WD3 2017: 4). Entsprechend argumentiert das Bundesverfassungsgericht:
 
                   
                    Die Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare verletzt Art. 6 Abs. 1 GG nicht. Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen. Dem Institut der Ehe drohen keine Einbußen durch ein Institut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe eingehen können.21
 
                  
 
                  Die Verfassungsmäßigkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurde also unmittelbar aus der Tatsache abgeleitet, dass es sich bei ihr um keine Ehe und um keine konkurrierende Institution handelte, die derselben Menge von Menschen zugänglich wäre, sodass das Strukturmerkmal der Verschiedengeschlechtlichkeit des Ehebegriffs nicht aufgegeben werden musste. Entsprechend hielt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil an diesem vermeintlich kultur-unabhängigen Strukturmerkmal fest, wenn es fürderhin begründete:
 
                   
                    Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist […].22
 
                  
 
                  Somit schien sich zunächst zu bestätigen, was Wegner zuvor für die Möglichkeit einer eingetragenen Lebensgemeinschaft antizipierte: nämlich, dass die explizite Ungleichheit zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft zwar zur politischen Durchsetzbarkeit der Letzteren beitrage, dies aber wiederum „die Ungleichheit von Homo- und Heterosexualität wiederum festschreiben [würde], denn es gibt keinen anderen Grund, die Partnerschaft verschieden- und gleichgeschlechtlicher Paare in zwei unterschiedlichen Gesetzen zu regeln“ (Wegner 1995: 191).
 
                  Entsprechend war die eingetragene Lebenspartnerschaft zwar in vielerlei Hinsicht an die Ehe angelehnt – etwa in Bezug auf das Recht auf einen gemeinsamen Familiennamen oder auf das Recht zur Übertragung des Mietverhältnisses (WD7 2006: 5). Vollständig gleiche Rechte für verpartnerte Paare beinhaltete das LPartG jedoch noch nicht – etwa in Bezug auf Hinterbliebenenversorgung, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Familienzuschlag, Grunderwerbssteuer, Ehegattensplitting oder Adoptionsrecht. In all diesen Bereichen musste die rechtliche Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe erst sukzessive durchgesetzt werden.
 
                 
                
                  5.2.5 Rechtliche Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft
 
                  In den Jahren 2004 bis 2013 erfolgten vom Gesetzgeber sowie vom Bundesverfassungsgericht mehrere Beschlüsse und Entscheidungen, die die eingetragene Lebenspartnerschaft mit der Ehe in verschiedener Hinsicht gleichstellten. Der WD des Bundestages weist darauf hin, dass all diese Entscheidungen zur rechtlichen Gleichstellung nicht etwa vom rechtlichen Ehebegriff (Art. 6 Abs. 1 GG) abgeleitet wurden, sondern vom Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) (WD3 2017: 4). So verabschiedete der Bundestag etwa im Oktober 2004 einen Gesetzesbeschluss, der für die Lebenspartnerschaft Angleichungen in Güterrecht sowie Unterhaltsrecht vornahm und die Stiefkindadoption zuließ (vgl. Kersten 2012: 154). Im Zuge des Gesetzes zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts23 2005 folgten weitere Angleichungen an die Ehe, z. B. in Güterstandsrecht (vgl. WD7 2006: 6), wechselseitiger Versicherung (ebd.: 7), Stiefkindadoption und Scheidungsrecht (vgl. Kania 2020: 140).
 
                  Die gerichtlichen Entscheidungen um die Hinterbliebenenrente für eingetragene Lebenspartnerschaften der Jahre 2004–2009 liefert Hinweise auf einen Perspektivwechsel des Ehebegriffs, die sich für die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe als entscheidend erweisen sollten. Zwar wurden Lebenspartner schon mit der Überarbeitung des LPartG 2005 Eheleuten hinsichtlich der Hinterbliebenenrente offiziell gleichgestellt (vgl. WD7 2006: 8). Doch 2004 und selbst noch 2007 lehnten verschiedene Gerichte Klagen für eine lebenspartnerschaftliche Hinterbliebenenrente, die der der Ehe entspricht, ab.24 Begründet wurden diese Entscheidungen oftmals durch eine Engführung des Ehebegriffs mit dem Familienbegriff: Da Ehen häufiger zu Kindern führten als eingetragene Lebenspartnerschaften, seien hier Erziehungslast und Einkommensverlust entsprechend höher (vgl. Kersten 2012: 162). 2009 erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Urteile für verfassungswidrig im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG. Die Begründung dieses Beschlusses stellt einen Konzeptwandel des rechtlichen Ehebegriffs dar, insofern dessen Strukturmerkmal von ›Fortpflanzung und Familiengründung‹ stark relativiert wird:
 
                   
                    Die Rechtfertigung der Privilegierung der Ehe, und zwar auch der kinderlosen Ehe, liegt, insbesondere wenn man sie getrennt vom Schutz der Familie betrachtet, in der auf Dauer übernommenen, auch rechtlich verbindlichen Verantwortung für den Partner. In diesem Punkt unterscheiden sich eingetragene Lebenspartnerschaft und Ehe aber nicht. Beide sind auf Dauer angelegt und begründen eine gegenseitige Einstandspflicht.25
 
                  
 
                  Dieser Wandel des konzeptualisierten Zusammenhangs von Ehe und Familie lieferte auch eine entscheidende rechtliche Grundlage für das Tilgen des Bedeutungsaspekts der Verschiedengeschlechtlichkeit aus dem Ehebegriff. Denn durch den Wegfall des Strukturmerkmals ›Fortpflanzung und Familiengründung‹ aus dem Ehebegriff wird es „fragwürdig, gleichgeschlechtliche Paare nicht in den Schutz miteinzubeziehen“ (Froese 2017: 1155). Sprich: Wenn die Begriffe ›Ehe‹ und ›Lebenspartnerschaft‹ auch in diesem entscheidenden Bedeutungsaspekt von einer solchen Deutungshoheit als gleich angesehen werden, schwinden die Gründe, auf der Ausdrucksebene zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft zu unterscheiden, da der Aspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nunmehr den einzigen Bedeutungsunterschied darstellt.
 
                  Ein weiterer Entscheid, der zwar nicht unmittelbar die eingetragene Lebenspartnerschaft betrifft, sich jedoch als entscheidend für die Diskussion um das Merkmal der Geschlechtsverschiedenheit der Ehe erweisen wird, folgte 2008: Hier erklärte das Bundesverfassungsgericht die Vorgabe des Transsexuellengesetzes (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 TSG), nach der verheiratete Transsexuelle ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag nur nach einer Scheidung ändern könnten, für verfassungswidrig.26 In der Folge waren fortan bereits de facto Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern möglich, insofern geschlossene Ehen auch nach einer personenstandsrechtlichen Änderung der Geschlechtszugehörigkeit eines der Ehepartner bestehen blieb. Gleichgeschlechtlichen Paaren wird dadurch jedoch noch „nicht die Eheschließung ermöglicht, sondern die bereits geschlossene Ehe zweier – zum maßgeblichen Zeitpunkt verschiedengeschlechtlicher Personen – wird in ihrem Bestand geschützt“ (Froese 2017: 1154).
 
                  In den nächsten Jahren folgten weitere rechtliche Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe. 2010 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der sich explizit auf „Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter“ bezieht (s. o.), auch auf gleichgeschlechtliche Paare Anwendung findet. Dennoch blieb die Entscheidung über die Zulassung gleichgeschlechtlicher Ehen dabei dem jeweiligen Nationalstaat überlassen (vgl. WD3 2017: 6).27 Im Mai 2013 folgten Gleichstellungen in Bezug auf den Splittingtarif – vom Verfassungsgericht wiederum begründet durch den Gleichstellungssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) (vgl. Modrzejewski 2018: 269 f.).28 Ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2013 ermöglichte die Sukzessivadoption durch eingetragene Lebenspartner.29 Konnte bisher nur einer der Lebenspartner ein Kind allein adoptieren, konnte ein so adoptiertes Kind nun durch den zweiten Lebenspartner – als zweiten Elternteil – ebenfalls adoptiert werden (vgl. Kania 2020: 140). Da dieser Vorgang in ein und demselben Termin beim Familiengericht möglich ist, wurde der Unterschied zwischen einer Sukzessivadoption und einer gemeinsamen Adoption vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) als „in der Praxis insofern praktisch bedeutungslos“30 aufgefasst.
 
                  Da die verwehrte Möglichkeit einer gemeinsamen Adoption durch eingetragene Lebenspartner dennoch eine formelle und somit auch symbolische Ungleichbehandlung darstellte, brachte die Fraktion DIE GRÜNEN im Juni 2015 einen ersten Gesetzesentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts31 in den Bundestag ein. Etwa einen Monat zuvor hatte das Aktionsbündnis gegen Homophobie e.V. die Kampagne für die „Ehe für alle“ – in Anlehnung an die französische mariage pour tous – gestartet. Jedoch kam es zunächst nicht zur Abstimmung über ein solches Gesetz, da diese gemeinsam durch CDU, CSU und SPD blockiert wurde (Kania 2020: 140 f.). Erst ein zweiter Anlauf im Jahr 2017 sollte zu politischem Erfolg führen.
 
                 
                
                  5.2.6 Die Öffnung der Ehe 2017
 
                  Am 30. Juni 2017 – in der letzten Bundestagssitzung der 18. Legislaturperiode – wurde der Gesetzesentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen erfolgreich auf die Tagesordnung gesetzt. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frage nach einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zur sogenannten Gewissensentscheidung erklärt, was für eine mögliche Abstimmung den Fraktionszwang aufhob. Mit 393 zu 226 Stimmen wurde die Gesetzesvorlage an den Bundesrat gereicht, der diese am 7. Juli 2017 passieren ließ (vgl. Mangold 2018). Am 1. Oktober 2017 trat das „Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“32 in Kraft. Auch wenn sich der rechtliche Ehebegriff dadurch wandelte, blieb Art. 6 Abs. 1 GG von diesem Gesetz unberührt. Stattdessen änderte sich der Wortlaut des § 1353 Abs. 1 Satz 1 im Bürgerlichen Gesetzbuch von „Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen“ zu „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen“. Der kirchliche Ehebegriff änderte sich dadurch jedoch zunächst nicht, da er in keiner direkten Verbindung zu staatlicher Gesetzgebung und Rechtsprechung steht (Eckerlin 2021: 5; WD10 2017: 5).
 
                  Begleitet wurde die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch von anhaltenden politischen sowie juristischen Vermutungen darüber, ob der Ehebegriff weitere Strukturmerkmale verlieren könnte. Diese Vermutungen äußern sich entweder als Hoffnungen auf einen sukzessiven Abbau der Privilegierung bestimmter Beziehungsformen über andere (vgl. Wegner 1995: 180) oder aber „Befürchtung eines Konturen- und Bedeutungsverlustes“ der Ehe (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 121). Insbesondere geht es dabei um die Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹ respektive ›Angelegt-Sein auf Dauer‹, nämlich wenn über die Möglichkeit von Vielehen und Ehen auf Zeit diskutiert wird. Wie schon bei der Öffnung der Ehe und dem Strukturmerkmal der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ scheint hierüber auch innerhalb des Rechts keine Einigung zu bestehen. So postulieren die Einen, dass es für eine derartige Änderung der Strukturmerkmale der Ehe „einer besonderen Rechtfertigung bedarf, wofür ein bloßer Anschauungswandel keinesfalls genügt. Schon dies beschränkt einen Wandel erheblich, der zudem erst einmal die parlamentarische Mehrheit finden muss“ (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 122). Andere halten hingegen „[k]ünftige Infragestellungen anderer herkömmlicher Merkmale der Ehe [für … ] nicht unwahrscheinlich“ (Froese 2017). So prognostiziert etwa Žižek (2018: 301) für die nahe Zukunft weitere Antidiskriminierungsforderungen nach polygamen und polyandrischen Ehen, und sogar nach Ehen mit Tieren. Zwar lassen Forderungen nach letzterem noch auf sich warten, doch die Öffnung der Ehe für polyamouröse Beziehungen wird teilweise bereits gefordert – z. B. im Wahlprogramm der Piratenpartei zur Bundestagswahl 2021.33 Hier fordert die Piratenpartei im Übrigen auch, dass der Ausdruck Ehe gänzlich abgeschafft und durch den Ausdruck eingetragene Lebenspartnerschaft ersetzt werden solle – jedoch explizit ohne einen inhaltlichen Unterschied der damit einhergehenden Rechte und Pflichten.
 
                  Auf der anderen Seite findet sich die konservative Hoffnung sowie die progressive Befürchtung einer Stärkung und Konsolidierung der Institution Ehe durch die Kooptation ehemaliger kritischer Stimmen (vgl. 5.3). In dem Maße, in dem einige Progressive in der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einen unbefriedigenden Kompromiss sehen bzw. sahen, der die grundsätzliche Privilegierung der Ehe weiter rechtfertige (s. o. Wegner 1995: 181), hoffen einige Konservative im Zuge dieser Modernisierung auf eine Stärkung zentraler Bedeutungsaspekte der Ehe, die sie in der gesellschaftlich gelebten Realität gefährdet sehen – wie ›gegenseitige Verantwortung‹, ›Monogamie‹ und ggf. auch ›Familiengründung‹ (vgl. Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 123).
 
                  Ein besonderer Kritikpunkt des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts betrifft den genauen Wortlaut des umformulierten § 1353 Abs. 1 Satz 1 BGB. Da dieser nun „positiv auf die Gleich- oder Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepartner abstellt, setzt er das Vorhandensein eines Geschlechts voraus“ (Froese 2017: 1154). Damit stellt der Satz eine gewisse Inkohärenz zum Personenstandsgesetz (§ 22 Abs. 3 PStG) dar, nach dem das Offenlassen des Geschlechtseintrages möglich ist. Bis 2018 hatten demnach Menschen, die nach der Geburt weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden konnten, nicht etwa ein drittes Geschlecht, sondern in der Regel gar keines (vgl. Schwab 2017: 1286). Für § 1353 Abs. 1 Satz 1 BGB bedeutete dies, dass nun zwar Männer und Frauen untereinander heiraten konnten, die etwa 100.000 Menschen in Deutschland ohne Geschlechtseintrag vom Recht auf Ehe jedoch explizit ausgeschlossen waren.34 Zuweilen werden diese und weitere Unstimmigkeiten des Gesetzes dem Zeitdruck der auslaufenden Legislaturperiode – und damit eher den realpolitischen als den rechtlichen Rahmenbedingungen – zugeschrieben: „Die überraschende Eile ließ den Gesetzesmachern nicht die Zeit, die Rechtsordnung insgesamt auf eine stimmige Terminologie durchzusehen“ (Schwab 2017: 1285). Froese (2017: 1154) weist darauf hin, dass § 1353 BGB stattdessen auch „konsequenterweise das Geschlecht als Kriterium streichen“ könnte, dabei expliziert auch dessen ursprüngliche Formulierung den Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ genauso wenig wie Art. 6 Abs. 1 GG. Die Frage ist also vielmehr, ob § 1353 BGB trotz des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts im Wortlaut hätte belassen werden können, sodass der Wegfall des Strukturmerkmals ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ genauso implizit wäre wie dessen vorige Anwesenheit. Auch bei zwingender Umformulierung des BGB würde eine bewusst geschlechtsneutrale Formulierung – wie bspw. in Art. 9 der Europäischen Grundrechtecharta (vgl. WD3 2017: 5) – „auch Personen, deren Geschlechtseintrag nach § 22 Abs. 3 PStG offen bleibt, erfassen“ (Froese 2017: 1154).
 
                  In Anbetracht der bisher dargelegten
 
                  
                    	 
                      Rolle der Ehe für alle als Politikum und Wahlkampfthema (vgl. Eckerlin 2021: 5),


                    	 
                      bestehenden weitestgehenden rechtlichen Gleichstellung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft (s. 5.2.5.) sowie der


                    	 
                      formellen Inkohärenz mit dem Personenstandsgesetz (s. o.)


                  
 
                  stellte die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 für einige Beobachter „eher einen symbolischen Akt dar“ (Froese 2017: 1154; vgl. Gärditz 2018). Damit ist jedoch die Relevanz dieses Gesetzes nicht zwangsweise eingeschränkt. Gerade der Sprache des Rechts kommt schließlich ein „zuschreibender und prägender Charakter“ zu (Froese 2017: 1155), insofern auch rechtlich regulierte gleichgeschlechtliche Beziehungen im Zweifelsfall erst dann gesellschaftlich als Ehe bezeichnet und angesehen werden können, wenn dies auch mit dem rechtlichen Ehebegriff vereinbar ist, da sonst sprachlich nicht auf rechtliche Ungleichheiten und ggfs. Ungerechtigkeiten reagiert werden kann (s. 10.1). Insofern übt der Staat in Gesetzen nicht nur eine gesetzgebende bzw. rechtsprechende Gewalt, sondern auch eine symbolische Gewalt aus (vgl. Bourdieu 1987: 222 ff.). Für die Frage nach der Rolle der Sprache bzw. einzelner Bezeichnungen für die Konstruktion sozialer Realität bedeutet dies jedoch auch, dass Signifikanten wie Ehe, Lebenspartnerschaft, Ehe für alle, Homo-Ehe etc. den Rechtswandel nicht etwa linear beeinflussen, sondern auch und vor allem auf die referenziellen Möglichkeiten reagieren, die dieser schafft (s. 10). Die gemeinsame, geschlechtsunabhängige sprachliche Bezeichnung Ehe steht also am Ende einer komplexen kulturellen, politischen und rechtlichen Kausalitätskette, in der auch andere politische Realitäten wie Einkommensverteilung (Corrales 2015: 9 ff.), Einfluss von Religion in der Politik (ebd.: 24 ff.), allgemeine Stärke der Demokratie etc. eine große Rolle spielen (vgl. CFR 2022).
 
                  Nach all dem Dargelegten stellt sich im Zusammenhang mit der theoretischen Fragestellung nach dem möglichen kulturellen Einfluss einzelner Ausdrücke für die Analyse also konkret folgende Frage: Mit welchen Ausdrücken verbinden Diskursakteure die Hoffnung, auf den kulturellen und rechtlichen Konzeptwandel der ›Ehe‹ Einfluss zu nehmen und welche genaue Rolle spielen diese Ausdrücke im Diskurs um die gleichgeschlechtlichen Ehe. Zuvor soll dieser Wandel des Ehekonzeptes synoptisch mit dem Ausgangspunkt des kulturellen Erbes zusammengeführt werden, sodass der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe angemessen als Kulturkampf beschrieben werden kann.
 
                 
               
              
                5.3 Synopse: Die Nekrose des kulturellen Erbes ›Ehe‹
 
                In Zusammenführung der Ausgangspunkte des kulturellen Erbes (5.1) und des rechtlichen Ehebegriffs (5.2) soll im Folgenden der Bedeutungsverlust des Strukturmerkmals ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als Verdunkelung eines Erbteils des Kulturerbes ›Ehe‹ verstanden werden. Die Verdunkelung des gesamten kulturellen Erbes konnte nur dadurch verhindert werden, dass der verdunkelte Erbteil aus vom restlichen kulturellen Erbe abgetrennt wurde. Semantisch ausgedrückt: Der verdunkelte Bedeutungsaspekt (Sem) wurde aus der Intension der Begriffsbedeutung (Semem) getilgt. Eine metaphorische Verdeutlichung kann hierbei das – zugegebenermaßen makabere – Bild der Nekrose bieten: Wenn in einem Organismus Teile eines Gewebes absterben (Nekrose), besteht ein hohes Risiko für Infektionen, die sich über die Blutbahn im gesamten Körper ausbreiten und zu dessen Tod führen können. Bei fortgeschrittenen Nekrosen kann nur eine Amputation des betroffenen Gewebes (eine sogenannte Nekrektomie) den restlichen Körper vor einer tödlichen Infektion bewahren. Gleichsam konnte das kulturelle Erbe der ›Ehe‹ nur durch ein Abtrennen des verdunkelten Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ vor der Verdunkelung bewahrt werden. Wichtig zu beachten ist bei dieser Metapher jedoch: Genauso wie die Verdunkelung eines kulturellen Erbes (s. 5.1) ist auch die metaphorische „Infektion“ eines kulturellen Erbes durch den abgestorbenen Erbteil keineswegs metaphysisch-ontologisch zu verstehen, sondern als ein intersubjektiver Wandel in dessen kollektiver Konstruktion.35
 
                Um die Übertragung aus dem metaphorischen Quellbereich der Nekrose und der Nekrektomie zu vervollständigen, kann – analog zum medizinischen und chirurgischen Fachpersonal, dass die Nekrose diagnostiziert und die Nekrektomie durchführt – die Rolle des Agens auch bei der der abgewehrten Verdunkelung der Ehe gefüllt werden. Schließlich spiegeln die staatlichen Anreize zur Eheschließung wie z. B. Ehegattensplitting (vgl. Boeckh et al. 2015: 37)
 
                 
                  auch ein gesamtwirtschaftliches (staatliches) Interesse am Schutz, der Pflege und dem Erhalt des Produktionsfaktors Arbeit sowie der Schaffung vergleichbarer Rahmenbedingungen innerhalb der Wirtschaftsordnung wider. Sozialpolitische Maßnahmen begünstigen im Idealfall stabile soziale Verhältnisse, die Sozialtransfers erhalten Kaufkraftpotenziale, eine aktive Beschäftigungs- und Gesundheitspolitik unterstützt ebenso wie eine aktive Bildungspolitik die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. Damit haben Sozialpolitik und Sozialstaat teilweise auch eine (ökonomisch wünschenswerte) Produktivitätsfunktion. (Boeckh et al. 2015: 48)
 
                
 
                Die gegenseitige finanzielle Absicherung und Verantwortungsübernahme innerhalb einer Ehe trägt also zur „Entlastung des Staates“ (Rust 2010: 141) bei, etwa durch die gegenseitige Unterhaltspflichten innerhalb der ehelichen Bedarfsgemeinschaft (vgl. ebd.: 144 ff.). So ist z. B. auch die „finanzielle Situation des getrenntlebenden oder geschiedenen, alleinerziehenden Elternteils […] hauptsächlich von der Unterstützung durch den früheren Ehepartner abhängig“ (Vaskovics 1991: 3). Daraus lässt sich folgern, dass der Staat als Institution in Legislative, Judikative sowie Exekutive durchaus einen Vorteil davon und somit ein Interesse daran hat, dass möglichst viele Menschen ihrer Verantwortung zur gegenseitigen finanziellen Absicherung einen rechtsverbindlichen Rahmen geben (vgl. hierzu auch Berghahn 2004: „Warum der Staat so an der Ehe hängt“). Entsprechend gilt es aus staatlicher Sicht, eine Verdunkelung des Konzeptes Ehe – bzw. dieses zentralen Aspektes der gegenseitigen Verantwortlichkeit (s. 5.2.1) – zu verhindern, da mit ihr eine nachlassende gesellschaftliche Anerkennung (Validität) einherginge.
 
                Für die Betrachtung diskursiver und sozialer Prozesse auf der Makroebene ist jedoch entscheidend, dass das Bewahren vor der Verdunkelung keineswegs als intentionaler, teleologischer Akt eines bestimmten Agens verstanden werden muss; vielmehr lässt es sich als überindividueller, teleonomischer Prozess konzeptualisieren, wie dies auch etwa für Prozesse des Sprachwandels (s. 4.2) oder der Evolution (vgl. erstmals Pittendrigh 1958) beschrieben wird. Dabei werden mit Hilfe des Konzeptes der Teleonomie in Evolutionsbiologie und Biophilosophie Vorgänge beschrieben, die zielgerichtet (teleologisch) scheinen, jedoch kein willensfähiges, bewusstes handelndes Agens voraussetzen, das den Vorgang bewirken würde, sondern sich aus einer inneren Logik bzw. inneren Sachzwängen ableiten lassen (vgl. Ros 1982: 333 f.). So kann bspw. ein Satz wie Büffel haben Fell, damit sie nicht frieren einen finalen, quasi-teleologischen Zusammenhang ausdrücken (vgl. Zifonun, Hoffmann & Strecker 1997: 830 f.); damit vereinfacht er jedoch nur die teleonomische Tatsache, dass all diejenigen Büffel mit Fell überlebt haben, während alle Artverwandten ohne Fell durch den evolutionären Nachteil des Frierens ausgestorben sind. Genau wie in diesem Beispiel kein Schöpfer angenommen werden muss, der Büffel bewusst mit Fell ausgestattet hat, muss auch beim Prozess der Nekrektomie – also bei der Abtrennung eines verdunkelten Erbteils vom Gesamterbe – kein bewusstes Agens angenommen werden, das diesen Vorgang zielgerichtet entwirft. Vielmehr scheint analog zum vorigen Beispiel die Tatsache naheliegend, dass es bei einem Kulturerbe mit einem verdunkelten Teilaspekt die Möglichkeit des Verschwindens gibt oder die Möglichkeit der Anpassung. Notwendigerweise sind demnach einige Kulturgüter gänzlich verdunkelt (und ausgestorben) und andere haben sich – etwa in Form einer Nekrektomie – angepasst (und überlebt). Dieser zweite Fall wird für das hier untersuchte kulturelle Erbe der Ehe angenommen.
 
                Dengler (2022: 52) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Tilgung der verdunkelten Teilkonzepte“, die den graduellen Prozess der Verdunkelung aufhalten bzw. revidieren kann. Entsprechend erweitert sie den idealtypischen Verdunkelungsprozess (vgl. Abbildung 5) um diese Möglichkeit der Erholung des kulturellen Erbes (s. Abbildung 6).
 
                
                  [image: Erweiterung von Abbildung 5 um die tilgung verdunkelter Teilkonzepte zur Widerherstellung des hegemonialen Kulturerbes.]
                    Abbildung 6: Erweiterter Verdunkelungsprozess des kulturellen Erbes nach Dengler (2022: 53).

                 
                Im hier verstandenen Sinne einer Nekrose (samt Nekrektomie) eines kulturellen Erbes lassen sich deren einzelne Aspekte im Allgemeinen wie in Abbildung 7 darstellen.
 
                
                  [image: Von links nach rechts mit Pfeilen verbunden: 1. Verdunkelung eines Erbteils, 2. drohende Verdunkelung des Gesamterbes, 3. Abtrennen des verdunkelten Erbteils, 4. Stärkung des Gesamterbes.]
                    Abbildung 7: Die vier Aspekte der Nekrose kulturellen Erbes.

                 
                Für Nekrose und Nekrektomie des kulturellen Erbes ›Ehe‹ im Speziellen gilt es also, diese Aspekte jeweils empirisch zu überprüfen. Einige Hinweise bieten jedoch schon die bisher vorgestellten Grundgedanken.
 
                Da die Verdunkelung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (1.) die Voraussetzung für dessen rechtliche Tilgung (3.) darstellt, wird erstere durch letztere bestätigt. Dies gilt jedoch wohlgemerkt nur für die Aspekte der nachlassenden Validität (gesellschaftliche Anerkennung) und Faktizität (handlungsleitende Geltung) des Strukturmerkmals ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹. Dass dieser Erbteil darüber hinaus auch mit einer negativen Affektivität aufgeladen wird, sodass von einer Verdunkelung gesprochen werden kann, muss im Diskurs anhand affektiver, emotionaler und moralisierender Ausdrücke aufgezeigt werden (vgl. Felder & Müller 2022).36 Im Sinne der Nekrose-Metapher wäre der verdunkelte Erbteil somit als abgestorbener Körperteil zu verstehen, der seine Funktion nicht mehr erfüllt (nachlassende Validität und Faktizität) und darüber hinaus auch starke abstoßende Emotionen wie Ekel und Angst erregt (negative Affektivität).
 
                Die graduelle bzw. drohende Verdunkelung des Gesamterbes ›Ehe‹ (2.) wird bereits in der Literatur angedeutet, bspw. wenn vom „Verständnis der Ehe als Auslaufmodell“ (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 123) die Rede ist. Weitere, nicht unmittelbar diskursive, jedoch etwas uneindeutige Hinweise bieten etwa die sinkenden Heiratszahlen zwischen 1950 und 2013,37 die steigenden Scheidungsraten zwischen 1960 und 200338 oder auch der schwächere Zusammenhang zur Familiengründung.39 Parallel lassen sich Verdunkelungsmomente des kulturellen Erbes ›Ehe‹ empirisch an affektiv sowie moralisch ablehnenden Äußerungen in Bezug auf das Gesamtkonzept Ehe ausmachen. In Einklang mit der Hypothese müssten negative Zuschreibungen des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (z. B. als diskriminierend) sich auf das Gesamterbe ›Ehe‹ ausweiten. Dies gilt es diskursanalytisch zu prüfen. Im Bild der Nekrose käme dieses Phänomen der sukzessiven „Vergiftung“ des gesamten Organismus, ausgehend vom abgestorbenen Gewebe gleich; was konstruktivistisch betrachtet bedeutet, dass das Gesamterbe intersubjektiv zunehmend als „vergiftet“ und „toxisch“ wahrgenommen und somit nicht mehr als handlungsleitend anerkannt wird.
 
                Das Abtrennen des verdunkelten Erbteils (3.) wurde mit dem rechtlichen Werdegang der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nachgezeichnet (s. 5.2). Im Bild der Nekrose kommt dieses Abtrennen des verdunkelten Erbteils der chirurgischen Amputation eines abgestorbenen Gewebes (Nekrektomie) gleich.
 
                Die Stärkung intersubjektiver Validität, Faktizität und Affektivität des kulturellen Erbes ›Ehe‹ (4.) stellt entsprechend den Gegenprozess zur beginnenden Verdunkelung des Gesamterbes (2.) dar. Entsprechend kann sie nur in dem Maße aufgedeckt werden, in dem auch die Verdunkelung nachgezeichnet werden konnte. Wie für die anfängliche finden sich auch für diese nachlassende Verdunkelung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ Hinweise in der einschlägigen Literatur – etwa wenn die Öffnung der Ehe 2017 als „Gegenakzent“ (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 123) zum erwähnten Abwärtstrend der Ehe aufgefasst wird. In dieselbe Richtung deuten auch die beschriebenen Sorgen radikalerer politischer Strömungen, die ein gänzliches Überwinden des Ehe-Konzeptes anstreben, in der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare jedoch eine Konsolidierung desselben sehen (vgl. Bode 1994: 171 und Wegner 1995: 180 in 5.2.3). Gleichsam liefern auch Umfragen40 und Statistiken41 abseits einer Diskursanalyse erste Indizien auf eine zunehmende Validität und positivere Affektivität in Bezug auf das Kulturerbe ›Ehe‹ seit 2017. Doch auch nach der Nekrektomie in Form der Ehe für alle 2017 finden sich vereinzelt noch starke Kontestationen und Verdunkelungsversuche der Ehe als Gesamtkonzept,42 was die Stärkung des Gesamterbes wiederum relativiert bzw. ihrer Flüchtigkeit überführt. In Reflexion der anfänglichen Verdunkelung des Gesamterbes (2.) muss eine Diskursanalyse entsprechend vor allem die positivere affektive Bewertung der Ehe im zeitlichen sowie thematischen Zusammenhang mit der „Ehe für alle“ aufzeigen. In der Metapher der Nekrose und der Nekrektomie entspricht diese verhinderte Verdunkelung des Gesamterbes durch die Tilgung des verdunkelten Erbteils der verhinderten Vergiftung des gesamten Organismus durch das Abtrennen des abgestorbenen Gewebes.
 
                Für die Diskursanalyse bleibt in diesem Prozess der gesellschaftlichen Verdunkelung und juristischen Tilgung eines kulturellen Erbteils die Frage nach dem potenziellen Hineinwirken der einzelnen Diskursakteure und Diskursdomänen ineinander: Wie reagieren z. B. der politische und der rechtliche Teil-Diskurs auf Zeitungs- oder sogar Social-Media-Diskurse und umgekehrt? Verbunden mit der theoretischen Fragestellung nach dem (kulturell, politisch und juristisch) progressiven und subversiven Potenzial einzelner Ausdrücke gilt das Interesse der Analyse hier den Fragen: Welche Ausdrücke werden von Diskursakteuren in Wortstreiten metadiskursiv ausgehandelt, welche Rolle spielen diese Ausdrücke für den politischen und rechtlichen Prozess der Tilgung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und welche komplexeren Sprachgebrauchsmuster liefern Indizien für ein Hineinwirken des gemeinsprachlichen Diskurses in die relevanten Gesetzgebungen und gerichtlichen Entscheidungen oder umgekehrt. Zur Analyse dieser Fragen und Zusammenhänge wurde verschiedene Korpora erstellt, die nach einer allgemeinen Reflexion der Rolle von Korpuserstellung für die Diskursanalyse (s. 6.1) im folgenden Kapitel vorgestellt werden (s. 6.2).
 
               
            
 
           
           
             
              6 Korpuserstellung
 
            
 
             
              
                6.1 Zur Bedeutung von Korpora für die Diskursanalyse
 
                Für eine Diskursanalyse im hier verfolgten Sinne, die sich nicht nur für „die Analyse der Seltenheit“ (Foucault 1973: 182), sondern auch für „die Analyse der Häufung“ (ebd.) interessiert, sind Korpora eine entscheidende Größe. Da Diskurse zwar als solche wahrgenommen, jedoch nicht unmittelbar überprüfbar analysiert werden können, bieten Textkorpora die Möglichkeit, zumindest „Teilmengen von Diskursen für die linguistische Analyse verfügbar zu machen“ (Niehr 2014: 33). Strenggenommen wird in einer Diskursanalyse also nicht unmittelbar der Diskurs analysiert, sondern ein Korpus, das möglichst zuverlässige Rückschlüsse auf einen bestimmten Diskurs zulässt. Dadurch entsteht eine gewisse Doppeldeutigkeit des Diskursbegriffs, die auch bei Foucault schon zu finden ist, wenn dieser etwa vom Diskurs im Singular (vgl. Foucault 1974a: 10), aber auch von Diskursen im Plural spricht (vgl. ebd.: 26): einerseits der Diskurs als omnipräsente Struktur der sozialen Konstruktion von Realität(en), andererseits Diskurse im synekdochischen Sinne totum pro parte für thematisch bestimmte Textgeflechte, als „Diskursausschnnitte“ (Felder 2012a: 116) oder „Teildiskurse“ (Niehr 2014: 36). In diesem zweiten Sinne wird der Ausdruck Diskurs fortan verwendet.
 
                Forschungspraktisch lassen sich Diskurse in diesem Sinne als virtuelle Textkorpora verstehen (Busse & Teubert 1994: 14), insofern ein analysierter Diskurs durch thematische, zeitliche und sonstige Definitionen (ebd.) ein Konstrukt des jeweils analysierenden Menschen darstellt, der somit „sein Untersuchungsobjekt selbst konstituiert“ (Niehr 2014: 32). Im Gegensatz zum konkreten Korpus werden in einem solchen virtuellen Korpus alle Diskursbeiträge im definierten Zeitraum, zum definierten Thema etc. mitgedacht. Allerdings lassen sich Diskurse nur in konkreten Korpora tatsächlich untersuchen, was diese einerseits unverzichtbar macht (Niehr 2014: 31). Andererseits zeichnen bei der Korpuserstellung zum Zwecke der Diskursanalyse die Interessen und Vorannahmen der Analysierenden die spätere Analyse zu einem gewissen Grad bereits vor (vgl. Niehr 2014: 30 f.; Busse & Teubert 1994: 14), was bei späteren Analyseschritten immer wieder kritisch reflektiert werden muss.
 
                Aus diesem Grund gibt es gewisse Handreichungen für die Erstellung eines Korpus zum Zwecke der Diskursanalyse. Da ein Korpus als „Stichprobe für den gesamten Diskurs“ (Niehr 2014: 33) gelten soll, fordert z. B. Gries (2009: 7) vom konkreten Korpus eine gewisse Repräsentativität für den entsprechenden Diskurs. Um Verwirrungen mit Repräsentativität im statistischen Sinne zu vermeiden, die in diskurslinguistischen Untersuchungen nicht das Ziel ist (Niehr 2014: 34 f.), soll hier jedoch mit Busch (2007: 151 ff.) eher von Generalisierung oder Generalisierbarkeit statt von Repräsentativität gesprochen werden. Dabei geht es darum, im Korpus das Musterhafte des Diskurses greifbar zu machen, indem es viele und auch typische Fälle des zu untersuchenden Phänomens enthält und somit plausible Generalisierungen vom Korpus auf den Diskurs zulässt (Busch 2007: 153). Als weitere Gütekriterien nennt Busch (2007: 151 ff.) Validität und Reliabilität der Korpuserstellung und schließlich auch der Diskursanalyse. Diese Kriterien zielen darauf ab, die einzelnen Schritte der Korpuserstellung (s. 6.2–6.4) sowie der Diskursanalyse (s. 7) offenzulegen (Reliabilität) und dadurch überprüfbar, nachvollziehbar und replizierbar zu machen (vgl. Niehr 2014: 36), was in den folgenden Abschnitten und Kapiteln geschehen soll.
 
                In der vorliegenden Analyse ergeben sich aus den theoretischen Forschungsinteressen und dem methodischen Ausgangspunkt spezielle Anforderungen an die Korpuserstellung. Die theoretische Fragestellung nach dem progressiven und subversiven Potenzial einzelner Ausdrücke im Diskurs (s. Teil II) sowie die gegenstandsbezogene Fragestellung nach der jeweiligen Rolle verschiedener Kuratoren und Kurationskulturen bei der intersubjektiven Aushandlung kulturellen Erbes (s. 5) lassen sich für die Analyse zusammenführen zur Frage nach dem kontingenten wechselseitigen Einfluss verschiedener „Diskursdomänen“ (Vogel et al. 2020: 207) aufeinander. Um die hier relevanten Diskursdomänen (bzw. Kurationskulturen; s. 5.1) Politik, Recht und Gesellschaft/Öffentlichkeit analysieren und miteinander vergleichen zu können, müssen also verschiedene Korpora für die diskursiven Kämpfe ums kulturelle Erbe ›Ehe‹ (und speziell für die Verdunkelung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹) in Politiksprache, Rechtssprache und Gemeinsprache erstellt werden. Damit wird die Korpuserstellung Gries‘ (2009: 7) Forderung gerecht, dass „the different parts of the linguistic variety you’re interested in are all manifested in the corpus“ – wie etwa auch variationslinguistische Analysen verschiedene Varietäten über verschiedene Korpora miteinander vergleichen (Felder, Müller & Vogel 2012: 8). Kurz sei in diesem Zusammenhang bereits die besondere Rolle von Social-Media-Daten hervorgehoben (s. Twitter-Korpus in 6.2). Während die Bevorzugung leichter erschließbarer Korpora oftmals zu einer Konzentration auf die professionalisierte Presse- und Literatursprache sowie auf akademische Diskursausschnitte führt (Felder, Müller & Vogel 2012: 18), lassen sich durch Social-Media-Daten auch niederschwelligere Diskursbeiträge außerhalb der üblichen professionalisierten und akademischen Daten finden. Derartige Daten versprechen einen besseren analytischen Zugang zu den erwähnten Bottom-Up-Prozessen von Kuration und Aushandlung kulturellen Erbes, bei denen nicht-professionalisierte Diskursakteure noch nicht etablierte Perspektiven und Deutungen im Diskurs durchzusetzen versuchen (s. Barkhausen, Bloching & Maasböl 2021 in 5.1).
 
                Die Art der Zusammenstellung der untersuchten Korpora hat also Einfluss darauf, was sich in der induktiven Analyse (s. 10) als signifikante Hinweise auf sprachliche Muster und Handlungsroutinen ergeben wird. Zur Validität und Reliabilität der Analyse seien im Folgenden deren zugrundeliegenden Korpora und Subkorpora vorgestellt. Umfänglich wurde die Erstellung thematischer Korpora für das Teilprojekt Ehe und Familie als kulturelles Erbe bereits in (Bloching & Felder 2025) dargelegt. An dieser Stelle sollen darüber hinaus diejenigen Korpora vorgestellt werden, die für die vorliegende Analyse des Diskurses speziell um die gleichgeschlechtliche Ehe erstellt wurden, sowie deren jeweilige Relevanz für die vorgestellten Forschungsinteressen.
 
               
              
                6.2 Gemeinsprachliche Korpora
 
                Für die wohl am wenigsten spezifische und eher ex negativo verstandene Diskursdomäne der (im Gegensatz zu Politik und Recht nicht-institutionalisierten) „Gesellschaft/Öffentlichkeit“ wurden drei verschiedene gemeinsprachliche Korpora erstellt, die jeweils öffentlichkeitswirksame, doch im Vergleich zu Politik und Recht weniger professionalisierte und autorisierte Textformen enthalten. Die Kategorie Gemeinsprache kann mit Hilfe von Felders (2016) Modell greifbar gemacht werden als diejenige Varietät, die sich erstens durch einen Standardlekt auszeichnet, also keinen bestimmten Dialekt oder Regiolekt beinhaltet (vgl. Felder 2016: 134). Zweitens zeichnet sich die Gemeinsprache durch eine Alltagssemantik aus (vgl. Felder 2016: 135 f.) – im Gegensatz z. B. zur Fachsemantik der richterlichen Entscheidungstexte (s. 6.4). Beide definitorischen Merkmale müssen jedoch für das hier zugrundeliegende Verständnis von Gemeinsprache eher als hinreichende denn als notwendige Bedingungen verstanden und dahingehend flexibilisiert werden. So werden sowohl dialektale Elemente auf Twitter (bei Felder 2016: 135: „Alltagssprache“) als auch vermittlungssemantische Elemente in Zeitungstexten (bei Felder 2016: 134: „Standardsprache“) in die gemeinsprachlichen Korpora aufgenommen und als Teil der Diskursdomäne „Gesellschaft/Öffentlichkeit“ untersucht.
 
                
                  6.2.1 Benutzerdefiniertes Korpus im Deutschen Referenzkorpus (G-DeReKo)
 
                  Für Fragen nach gesellschaftlichen metasprachlichen Aushandlungen sowie nach der potenziellen Diffusion diskursiv durchgesetzter Ausdrucksformen von der Gemeinsprache in Politik- und Rechtssprache sind verschiedene Korpora veröffentlichten, nicht-reglementierten Sprachgebrauchs vonnöten. Das umfangreichste solche Korpus stellt für die geschriebene deutsche Sprache das Archiv W des Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) auf Cosmas II dar.43 Das darin erstelle benutzerdefinierte Korpus sollte zweierlei Anforderungen genügen:
 
                   
                    	 
                      Textsorten-Spezifik: Das Korpus soll auf die diskursive Domäne der Gemeinsprache im hier verstandenen Sinne zugeschnitten sein – das heißt, es soll möglichst alle gemeinsprachlichen Texte des Archivs enthalten (Zeitungstexte, Wikipedia-Artikel, Sachbücher etc.) und möglichst keine nicht-gemeinsprachlichen Texte (Plenarprotokolle oder belletristische Texte).

 
                    	 
                      Thematische Spezifik: Das Korpus soll auf das Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ zugeschnitten sein – das heißt, es soll möglichst alle Texte des Archivs enthalten, die sich mit diesem Thema befassen, und möglichst keine Texte enthalten, die dieses Thema nicht behandeln.

 
                  
 
                  Die beiden Bedingungen wurden in zwei entsprechenden Schritten der Korpuserstellung erfüllt:
 
                   
                    	 
                      Erstellung eines benutzerdefinierten Korpus im Archiv W unter Ausschluss von Plenarprotokollen und belletristischen Quellen.44

 
                    	 
                      Thematisch bestimmte Suchanfrage innerhalb dieses gemeinsprachlichen Korpus. Dabei ergeben sich die einzelnen Ausdrücke der Suchanfrage in einem ersten Schritt aus der intuitiven Einschätzung potenziell relevanter Schlagwörter (vgl. Felder 2012a: 135) zweitens aus einer Erweiterung dieses Wortschatzes mithilfe des Dornseiff-Wörterbuches (Dornseiff 2020; vgl. Bubenhofer 2015: 499) und drittens aus einer Sichtung der Textbelege dieser ersten Suchwörter, die zu einer induktiven Erweiterung und Präzisierung der Suchanfrage beiträgt (vgl. Vogel et al. 2020: 212). In der Suchanfragesprache von Cosmas II lautet diese Suchanfragei wie folgt:

 
                  
 
                   
                    Suchanfrage 1: ((Ehe ODER Ehen) /+1w für /+1w (alle ODER Alle)) ODER (Öffnung /+w1 der /+w1 Ehe) ODER Homosexuell✶Ehe+ ODER Homosexuell✶ehe+ ODER Homo+Ehe+ ODER Homo+ehe+ ODER Schwul✶Ehe+ ODER Schwul✶ehe+ ODER Lesb✶Ehe+ ODER Lesb✶ehe+ ODER ((Ehe ODER Ehen ODER Heirat✶ ODER heirat✶) /+w0:4,s0 (✶Gleichgeschlechtliche✶ ODER ✶gleichgeschlechtliche✶ ODER ✶Homosex✶ ODER ✶homosex✶ ODER ✶Lesb✶ ODER ✶lesb✶ ODER ✶Schwul✶ ODER ✶schwul✶)) ODER ((✶Gleichgeschlechtliche✶ ODER ✶gleichgeschlechtliche✶ ODER ✶Homosex✶ ODER ✶homosex✶ ODER ✶Lesb✶ ODER ✶lesb✶ ODER ✶Schwul✶ ODER ✶schwul✶) /+w0:4,s0 (Ehe ODER Ehen ODER Heirat✶ ODER heirat✶)) ODER ((Eingetragene✶ ODER eingetragene✶ ODER Anerkannte✶ ODER anerkannte✶) /+1w (✶Partnerschaft✶ ODER ✶partnechaft✶ ODER ✶Lebens+gemeinschaft✶))45
 
                  
 
                  Aus den Texten innerhalb des gemeinsprachlichen benutzerdefinierten Korpus (s. o. 1.), die mindestens einen Treffer dieser Suchanfrage enthalten, wurde für die Analyse ein thematisch spezifisches Korpus mit folgenden zentralen Metadaten erstellt (s. Tabelle 4).
 
                  
                    
                      Tabelle 4:Metadaten des benutzerdefinierten Korpus im DeReKo (G-DeReKo).

                    

                           
                          	Texte 
                          	26.007 
  
                          	Tokens 
                          	25.714.806 
  
                          	Zeitraum 
                          	1952–2021 
  
                          	häufigste Quellen 
                          	die tageszeitung, Süddeutsche Zeitung, Spiegel-Online, Die Presse, Rhein-Zeitung, Tages-Anzeiger, NZZ, Berliner Morgenpost …46 
 
                    

                  
 
                  Aus einigen der häufigsten Quellen des Korpus (Die Presse, Tages-Anzeiger, NZZ) ist bereits ersichtlich, dass DeReKo und so auch G-DeReKo nicht nur Zeitungstexte aus Deutschland, sondern auch deutschsprachige Texte aus Österreich und der Schweiz sowie auch aus Luxemburg enthält. Wie sich im empirischen Teil der Arbeit immer wieder zeigen wird (s. Teil IV), wirkt sich dieser Aspekt der Korpuszusammenstellung insbesondere auf die quantitativen Ergebnisse der Analyse aus. Zwar hätten die Texte aus Österreich, Luxemburg und der Schweiz auch aus dem Korpus ausgeschlossen werden können, um eine bessere Vergleichbarkeit mit den politik- und rechtssprachlichen Korpora gewährleisten zu können, die ebenfalls nur Texte aus Deutschland enthalten. Da ein solcher Ausschluss jedoch bei der Erstellung des Korpus G-Twitter nicht möglich war (s. u.), wurden diese Texte in die Untersuchung miteingeschlossen, um stattdessen eine Vergleichbarkeit zwischen diesen beiden gemeinsprachlichen Korpora zu ermöglichen. Dies ermöglichte ferner auch Vergleiche zwischen den Diskursen um die gleichgeschlechtliche Ehe in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern (s. z. B. 8.2).
 
                  Abschließend soll eine methodische Schwäche dieses Korpus in Bezug auf dessen spätere Analyse reflektiert werden. Für die induktive Genese von Subthemen und agonalen Zentren (s. 7.4) sind Frequenz- und Keywordlisten ein unabdingbarer quantitativer Zugang zum Korpus und darüber zum Diskurs. Cosmas II stellt jedoch kein Tool für die Erstellung solcher Listen zur Verfügung, wie z. B. Sketch Engine oder CQPweb (s. u.) dies tun. Daher mussten mit einem aufwendigen Verfahren Frequenzlisten erstellt und aus diesen wiederum Keywordlisten errechnet werden, wie in Kapitel 7.1.2 erläutert werden soll.
 
                  In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit G-DeReKo (für gemeinsprachliches Korpus im Deutschen Referenzkorpus) abgekürzt.
 
                 
                
                  6.2.2 Die Zeitschrift konkret (G-Konkret)
 
                  Einen besonderen Bereich der gemeinsprachlichen Datengrundlage stellt ein eigens erstelltes Korpus aus Artikeln der Zeitschrift konkret dar. Die separate Untersuchung der konkret ist dadurch bedingt, dass die Zeitschrift auf Cosmas II nicht verfügbar ist und daher als eigenes Korpus analysierbar gemacht werden musste. Ferner erscheint ihre separate Analyse in Bezug auf die politische Perspektive auch lohnend: Da die konkret sich selbst als „einzige linke Publikumszeitschrift Deutschlands“47 versteht, vom Verfassungsschutz (2004: 203) hingegen „im Spektrum des undogmatischen Linksextremismus“ verortet wird, ermöglicht ein Korpus ihrer Texte die Analyse auch innerhalb progressiver Diskursakteure einzigartiger Diskurspositionen.
 
                  Durch Sammlung von konkret-Texten, Annotation der Metadaten, Tokenisierung, Lemmatisierung und Part-of-speech-Tagging entsteht ein Gesamtkorpus mit den folgenden zentralen Metadaten (s. Tabelle 5).
 
                  
                    
                      Tabelle 5:Metadaten des Gesamtkorpus der Zeitschrift konkret.

                    

                           
                          	Texte 
                          	15.500 
  
                          	Tokens 
                          	25.330.954 
  
                          	Zeitraum 
                          	1974–2009 
  
                          	Quelle 
                          	monatliche Ausgaben + Sonderausgaben der konkret 
 
                    

                  
 
                  Aus diesem Gesamtkorpus an konkret-Ausgaben wurde auf der Korpusanalyse-Plattform CQPweb wiederum ein themenspezifisches Subkorpus erstellt, das möglichst alle Texte zum Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ enthält. Die hierfür verwendete Suchanfrageii, die mit der Suchanfrage zur Erstellung des Korpus auf Cosmas II möglichst gleichbedeutend sein sollte, stellt sich in der CQP-Language wie folgt dar:
 
                   
                    Suchanfrage 2: ([word="Ehe.?"] [word="für"] [word="alle"]) | ([lemma="Ehe"] [lemma="für|zwischen"] [lemma=".✶gleichgeschlechtlich.✶"%c]) | ([lemma="Ehe"] [lemma="für|zwischen"] [lemma=".✶homosex.✶"%c]) | ([lemma="Ehe"] [lemma="für|zwischen"] [lemma=".✶lesb.✶"%c]) | ([lemma="Ehe"] [lemma="für|zwischen"] [lemma=".✶schwul.✶"%c]) | ([word="Homo.?Ehe.?"%c]) | ([word="Homosex.+Ehe.?"%c]) | ([lemma="homosexuell"] [lemma="Ehe"]) | ([lemma="gleichgeschlechtlich"] [lemma="Ehe"]) | ([lemma="schwul.+Ehe"%c]|([lemma="schwul"] [lemma="Ehe"])) | ([lemma="lesb.+Ehe"%c]|([lemma="lesbisch"] [lemma="Ehe"])) | ([lemma="eingetragen|anerkannt"%c] [lemma=".✶partnerschaft"%c]) | ([lemma="eingetragen|anerkannt"%c] [lemma="Lebensgemeinschaft"%c]) | ([lemma="Öffnung"] [word="der"] [lemma="Ehe"])
 
                  
 
                  Aus den Texten des Gesamtkorpus, die mindestens einen Treffer dieser Suchanfrage enthalten, wurde ein thematisch spezifisches Subkorpus mit den folgenden zentralen Metadaten erstellt (s. Tabelle 6).
 
                  
                    
                      Tabelle 6:Metadaten des themenspezifischen Subkorpus der Zeitschrift konkret (G-Konkret).

                    

                           
                          	Texte 
                          	30 
  
                          	Tokens 
                          	54.426 
  
                          	Zeitraum 
                          	1986–2009 
  
                          	Quelle 
                          	monatliche Ausgaben + Sonderausgaben der konkret 
 
                    

                  
 
                  Auch für das Gesamt- und das Subkorpus aus Texten der konkret müssen abschließend deren Schwachstellen für die korpuslinguistische Untersuchung festgehalten werden. Zunächst fällt der begrenzte zeitliche Umfang der verfügbaren Texte ins Auge: Da ab 2009 keine Artikel der konkret mehr verfügbar sind, lässt sich der (Teil-)Diskurs um das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (in der Gemeinsprache eher bekannt als Ehe für alle) mithilfe dieses Korpus nicht untersuchen. Zumindest der (Teil-)Diskurs um das Lebenspartnerschaftsgesetzes 2001 dürfte mit diesem Zeitraum jedoch abgedeckt werden. Ferner muss für quantitative Vergleiche der sehr geringe Umfang des thematisch spezifischen Subkorpus bedacht werden: Nur 30 der Texte scheinen sich mit dem Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ zu befassen. Aufgrund seines geringeren Umfangs und des begrenzten verfügbaren Zeitraums werden sich in der Analyse für dieses Korpus meist nur wenige Treffer finden, weshalb es meist nicht für statistische Auswertungen zu Rate gezogen wird, sondern stattdessen für die qualitative Analyse einzelner Textbelege (s. etwa 9).
 
                  In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit G-Konkret (für Gemeinsprachliches Korpus der Zeitschrift konkret) abgekürzt.
 
                 
                
                  6.2.3 Twitter (G-Twitter)
 
                  Für eine möglichst umfassende Analyse der in einem Diskurs zirkulierenden Meinungsäußerungen und sprachlichen Muster stellen Daten aus den sozialen Medien eine wichtige Ergänzung dar. In 6.1 wurde bereits erwähnt, dass Korpora aus Social-Media-Posts Zeitungskorpora entscheidend ergänzen können. Dies betrifft nicht zuletzt die Textsorte und die Art der Textgenese, die sich in sozialen Medien in aller Regel dialogischer gestaltet als in Zeitungstexten. Derartige Kommentarverläufe (Threads) sind vor allem in Bezug auf die Frage nach der potenziellen Wirkung bestimmter Äußerungen oder einzelner Ausdrücke auf Rezipierende von Interesse. Indem verschiedene User auf denselben Post antworten, geben sie ihr jeweiliges Verständnis des Posts zu erkennen und machen so im Thread verschiedene Lesarten derselben Äußerung auf der Sprachoberfläche analysierbar.48 Während bei Zeitungs- und ähnlichen Texten die Dimension der subjektiven Sinnstiftung durch den Rezipienten (vgl. 2.1.2, 2.2) der Analyse verborgen bleibt, lässt sich in den Kommentarstrukturen sozialer Medien die kommunikative (also interaktive) Sinnstiftung mit Verweis auf die subjektiven Eindrücke der Kommunikationspartner selbst analysieren – ganz im Sinne der „procedural consequentiality“ in der Gesprächsanalyse (vgl. Deppermann 2001: 70). Somit kann die Analyse von Twitter-Daten und insbesondere von interaktionalen Kommentar-Threads einen geforderten „Impuls […] für eine stärker pragmatisch-interaktionale Ausrichtung der Diskurssemantik insgesamt leisten“ (Roth 2018: 364).
 
                  Speziell die Kurztexte (sog. Tweets) des Mikroblogging-Dienstes Twitter49 eröffnen dabei auch neue Perspektiven auf politolinguistische Fragestellungen, indem sie die politischen Texte von Profis aus Politik und Journalismus um Diskursbeiträge der wählenden Bevölkerung (vgl. Burkhardt 1996: 96) – und auch von politischen Laien (vgl. Eckerlin 2021: 16) – ergänzen. Dabei ist festzuhalten, dass Tweets keineswegs eine belanglose oder politisch epiphänomenale Textsorte darstellen. Für den politischen Einfluss von Twitter (bzw. die politische Einflussnahme über Twitter) finden sich zahlreiche Beispiele wie Obamas Twitter-Kampagne 2008 und Trumps PR auf Twitter 2016 (Jungherr 2015: 16), aber auch Twitters (umstrittene) Rolle bei subversiven Bottom-Up-Bewegungen wie dem arabischen Frühling 2011 (Pfaffenberger 2016: 14). Speziell in Bezug auf die Frage nach individuellen lexikalischen Einflussmöglichkeiten auf diskursiven und kulturellen Wandel scheint Twitter somit vielversprechend.
 
                  Vor allem aber machen Tweets die Perspektiven einer großen Menge von Diskursakteuren der Analyse zugänglich, die in Zeitungstexten aus verschiedenen Gründen nicht vertreten sind. Das stark akademisch geprägte journalistische Feld, in dem „soziale Herkunft eine bedeutende Rolle“ spielt (Lueg 2012: 41), kann somit durch Perspektiven aus einem Feld ergänzt werden, in dem weit weniger durch soziales Kapital und Gate-Keeping vorsortiert wird. Die Verbindung aus dieser geringeren Professionalisierung und der Möglichkeit, anonym die eigene Perspektive in den Diskurs einzubringen, erhöht im Vergleich zu überarbeiteten Zeitungstexten die Wahrscheinlichkeit, auch potenziell stigmatisierte Positionen abseits der Mehrheitsmeinung zu finden (vgl. 3.3). Andererseits ist dieser Nutzen von Twitter-Daten für die Analyse auch wieder einzuschränken, da auch Twitter-Nutzende keineswegs einen repräsentativen Querschnitt durch die Bevölkerung darstellen. Hölig bezeichnet Twitter-User vielmehr als eine „meinungsstarke Minderheit“ (Hölig 2018) und fasst die Ergebnisse seiner Befragung derselben wie folgt zusammen:
 
                   
                    Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich aktive Twitterer in demographischer, politischer und vor allem in Hinsicht der Persönlichkeitsmerkmale vom Durchschnitt der Internetnutzer unterscheiden. Das Stimmungsbild auf Twitter wird im Vergleich eher von Persönlichkeiten geprägt, die höhere Werte in der Tendenz zum Narzissmus aufweisen, die persönlichkeitsstärker, extrovertierter und weniger ängstlich sind. Eine Orientierung an den Meinungen und Trends auf Twitter kann daher verzerrte Relevanzrahmen und Stimmungsbilder suggerieren, welche mit denen der Gesamtbevölkerung nur wenig zu tun haben. (Hölig 2018: 140)
 
                  
 
                  Vor diesem Hintergrund kritisiert Hölig die Tendenz in Politik und Journalismus, Twitter „als informelles Stimmungsbarometer öffentlicher Meinung“ zu nutzen (Hölig 2018: 140). Auch die bloßen Zahlen der Twitter-Nutzenden mahnen zur Vorsicht: In Deutschland hat Twitter etwa 8 Millionen User und steht damit weit hinter den meist genutzten sozialen Medien Facebook (47 Mio.) und Instagram (32 Mio.) zurück – aber auch hinter Plattformen wie Xing, Pinterest, Tiktok, Reddit und LinkedIn.50
 
                  Der große forschungspraktische Vorteil von Twitter gegenüber anderen sozialen Medien ist jedoch, dass Twitter einen Academic Research access gewährt, der es erlaubt, über eine API (eine Programmierschnittstelle) bis zu 10 Millionen Tweets samt Metadaten im Monat herunterzuladen. Mit Hilfe dieser API wurden in der gesamten Datenbank von Twitter alle deutschen Tweets gesucht und heruntergeladen, die eine Nähe zum Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ aufweisen. Da die Twitter-API mit einer eigenen Suchanfragesprache operiert, wurden die Suchanfragen von Cosmas II bzw. CQPweb (s. o.) möglichst gleichbedeutend umformuliertiii:
 
                   
                    Suchanfrage 3: (((Ehe OR Ehen) für alle) OR (Homo-Ehe OR Homo-Ehen OR Homoehe OR Homoehen OR "Homo Ehe" OR "Homo Ehen") OR (Homosexuellen-Ehe OR ((homosexuelle OR homosexuellen OR homosexueller) (Ehe OR Ehen)) OR Homosexuellenehe) OR (gleichgeschlechtliche OR gleichgeschlechtlichen OR gleichgeschlechtlicher (Ehe OR Ehen)) OR (((schwule OR schwulen OR schwuler)(Ehe OR Ehen)) OR (Schwulen-Ehe OR Schwulen-Ehen) OR (Schwulenehe OR Schwulenehen)) OR (((lesbische OR lesbischen OR lesbischer) (Ehe OR Ehen))) OR (Lesben-Ehe OR Lesben-Ehen) OR (Lesbenehe OR Lesbenehen) OR ((eingetragene OR eingetragenen OR eingetragener OR anerkannte OR anerkannten OR anerkannter)(Lebenspartnerschaft OR Lebenspartnerschaften OR Partnerschaft OR Partnerschaften OR Lebensgemeinschaft OR Lebensgemeinschaften OR Gemeinschaft OR Gemeinschaften)) OR (Öffnung der (Ehe OR Ehen))) lang:de -is:retweet51
 
                  
 
                  Aus allen Tweets, die mindestens eines der gesuchten Wörter oder Phraseme enthalten und entsprechend die ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ thematisieren, wurde ein Korpus mit den folgenden zentralen Metadaten erstellt (s. Tabelle 7).52
 
                  
                    
                      Tabelle 7:Metadaten des themenspezifischen Korpus aus Tweets (G-Twitter).

                    

                           
                          	Texte 
                          	267.918 
  
                          	Tokens 
                          	5.309.059 
  
                          	Zeitraum 
                          	Aug. 2007–Mai 2021 
  
                          	Quelle 
                          	einzelne deutschsprachige Beiträge des Mikroblogging-Dienstes Twitter 
 
                    

                  
 
                  Wie bei G-DeReKo bereits erwähnt, setzt sich auch das Twitter-Korpus nicht nur aus Tweets aus Deutschland, sondern aus deutschsprachigen Tweets überhaupt zusammen, da sich die Suche zwar auf die automatisiert erkannte Sprache des Tweets, nicht aber auf Nationalgrenzen einschränken lässt. Entsprechend werden beim Twitter-Korpus auch Texte außerhalb Deutschlands, insbesondere aus Österreich und der Schweiz bei den quantitativen Analysen ins Gewicht fallen, wobei sich auch Unterschiede zwischen den Diskursen in Deutschland, Österreich und der Schweiz abzeichnen werden (s. z. B. 8.2).
 
                  In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit G-Twitter (für Gemeinsprachliches Korpus mit Daten aus Twitter) abgekürzt.
 
                  Innerhalb dieses Korpus wurde wiederum ein Subkorpus erstellt aus Tweets derjenigen Accounts, die sich in ihrem Namen explizit als LGBTQ + oder queer bezeichnen. Hierfür wurden manuell alle relevanten im Korpus versprachlichten Nutzernamen – genauer gesagt: die einmaligen Twitter-Handles – gesammelt, die durch folgende Suchanfrageiv in der CQP-Language gefunden wurden:
 
                   
                    Suchanfrage 4: [word="@.✶(LGB|queer).✶"%c]
 
                  
 
                  Zusätzlich wurde das Subkorpus induktiv um solche Accounts ergänzt, die sich im Diskurs selbst durch queer-aktivistische Arbeit hervortun und die sich auch abseits des Namens, insbesondere in der eigenen Account-Beschreibung als queer, schwul oder lesbisch identifizieren. Ein solches Subkorpus soll verhindern, dass die Diskursanalyse zu einem bloßen Reden-über verkommt (vgl. 4.2.2.7) und gerade die Stimmen der Betroffenen bei der Analyse in der Menge untergehen.53 Ferner kann in diesem Subkorpus speziell die Perspektive einer aktivistischen queeren Szene isoliert untersucht und mit anderen Perspektiven verglichen werden. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass diese Unterscheidung keineswegs eine Differenzierung zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Akteuren darstellt. Erstens sind auch in allen anderen Korpora– rein stochastisch qua ihrer Größe – nicht nur heterosexuelle Akteure vertreten; und zweitens ist davon auszugehen, dass die in einem solchen Subkorpus analysierte aktivistische queere Community wie schon in den 90ern „immer nur einen Teil der Lesben und Schwulen“ ausmacht (Wegner 1995: 182). Um also eine essentialistische Fremdzuschreibung sexueller Orientierung zu vermeiden, beschränkt sich das Subkorpus auf Accounts mit entsprechenden Selbstzuschreibungen. Das Subkorpus verfügt über die folgenden zentralen Metadaten (s. Tabelle 8).
 
                  
                    
                      Tabelle 8:Metadaten des queer-aktivistischen Subkorpus auf Twitter (G-Sub-Twitter).

                    

                           
                          	Texte 
                          	2.447 
  
                          	Tokens 
                          	46.377 
  
                          	Zeitraum 
                          	Nov. 2008–Mai 2021 
  
                          	Quelle 
                          	Einzelne Beiträge des Mikroblogging-Dienstes Twitter 
 
                    

                  
 
                  In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit G-Sub-Twitter (für Gemeinsprachliches queer-aktivistisches Subkorpus mit Daten aus Twitter) abgekürzt.
 
                  Zuletzt seien auch für das Twitter-Korpus (samt Subkorpus) Schwächen und Herausforderungen für die Analyse reflektiert. Zunächst muss die einschränkende Umgebung von Twitter für die Analyse beachtet werden: Einzelne Tweets waren bis Ende 2017 auf 140 Zeichen begrenzt, seitdem auf 280 (vgl. Jungherr 2015: 13). Daraus ergibt sich ein besonderes Verhältnis zwischen Text- und Tokenzahl, die sich auch in der Signifikanz der Keywords niederschlagen wird. Des Weiteren lässt sich der Zeitraum um die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 2001 auf Twitter nicht untersuchen, da Twitter erst 2006 gegründet wurde. In dieser Hinsicht ergänzen jedoch Twitter- und konkret-Korpus einander, da ersteres Diskursbeiträge ab 2007, letzteres solche bis 2009 enthält. Ein zentrales Problem in Twitter-Korpora sind Bots – Algorithmus-gesteuerte Fake-Accounts, die automatisiert und wiederholt Posts verfassen und mit keiner einfachen technischen Lösung aussortiert werden können (vgl. Jungherr 2015: 25). Im Zuge der Analyse lassen sich Bots jedoch meist aufgrund ihres Post-Verhaltens erahnen, oftmals anhand einer Beschreibung verifizieren und auf dieser Grundlage von den Ergebnissen ausschließen.54 Eine schwerer zu umschiffende Grauzone stellen genuine Tweets (keine Retweets) von unterschiedlichen Accounts dar, die einen derart identischen Wortlaut aufweisen, dass ein Copy-and-Paste-Vorgehen naheliegt. Da derartige Tweets in gewisser Weise eine technische Fortführung der in Diskursen ohnehin vorherrschenden Musterhaftigkeit und Imitation von Sprachgebrauch darstellen und nach wie vor die Perspektive oder Diskursposition der jeweiligen Twitter-Nutzenden indizieren können, werden sie von der Analyse nicht gänzlich ausgeschlossen. Stellenweise muss dieses Phänomen jedoch für die Deutung der Aussagekraft reiner Frequenzwerte berücksichtigt werden.
 
                 
               
              
                6.3 Politiksprachliches Korpus (P-Bundestag)
 
                Neben der gemeinsprachlichen Diskursdomäne ist ein weiterer spezifischer Bereich des zu untersuchenden Diskurses, zumal dieser sich um politisch durchzusetzenden rechtlichen und auch kulturellen Wandel dreht, die Domäne der Politik. Durch politische Mediensprache, die in gemeinsprachlichen Korpora wie Cosmas II untersucht werden kann (Bopp 2013: 324), ist die Politiksprache im engeren Sinne auch mit einem Sprechen über Politik im Austausch (Burkhardt 1996: 81). Nach Burkhardt (1996: 79 ff.) setzt sich die Politiksprache in diesem Sinne zusammen aus der institutionsinternen Sprache in der Politik einerseits und der an die wählende Bevölkerung gerichteten Politikersprache andererseits. Auch wenn für die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung prinzipiell beide Formen der Politiksprache von Interesse sind, wird im nachfolgend beschriebenen Korpus der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages vor allem die Sprache in der Politik untersucht (vgl. Bopp 2013: 322).
 
                Die Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages sind in grundständig annotierter Form bereits über die Forschungsplattform Discourse Lab zugänglich, die mit CQPweb operiert. Entsprechend konnten mit der bekannten Suchanfrage in der CQP-Language (s. o. Suchanfrage 2) all diejenigen Redebeiträge gefunden werden, die das zu untersuchende Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ behandeln oder zumindest erwähnen. Aus diesen Redebeiträgen in den Bundestags-Plenarprotokollen entsteht ein Subkorpus mit den folgenden zentralen Metadaten (s. Tabelle 9).
 
                
                  
                    Tabelle 9:Metadaten des themenspezifischen Subkorpus in den Plenarprotokollen (P-Bundestag).

                  

                         
                        	Texte 
                        	453 
  
                        	Tokens 
                        	453.713 
  
                        	Zeitraum 
                        	Sep. 1992–Apr. 2021 
  
                        	Quelle 
                        	Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags 
 
                  

                
 
                Im Vergleich zu den gemeinsprachlichen Korpora aus Tweets und konkret-Artikeln weist das Subkorpus in den Plenarprotokollen den Vorteil auf, dass es über den gesamten zentralen Zeitraum des Diskurses über die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren Daten bereithält.
 
                In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit P-Bundestag (für Politiksprachliches Korpus aus Plenarprotokollen des Deutschen Bundestags) abgekürzt.
 
               
              
                6.4 Rechtssprachliches Korpus (R-Entscheidungen)
 
                Die letzte untersuchte Diskursdomäne ist die des Rechts. Für eine erkenntnisstiftende Untersuchung kulturellen Wandels spielt diese Domäne eine besondere Rolle, da in ihr höchstrichterliche Kuratoren kulturellen Erbes den Wandel desselben mit größter denkbarer intersubjektiv anerkannter Autorität (Validität) und handlungsleitender Geltung (Faktizität) konsolidieren. Sprich: Wenn ein Konzept-, Bedeutungs- oder Kulturwandel sich in der Diskursdomäne des Rechts etabliert, kann er als gesellschaftlich durchgesetzt angesehen werden (s. 5). Auf der anderen Seite kann das Recht auch eine beschleunigende Rolle bei kulturellem Wandel spielen und Transformationsprozesse kulturellen Erbes dynamisieren (s. 5.2; vgl. Felder 2018a: 275 f.). Eine Analyse des rechtlichen Wandels in der Analyse der Rechtssprache soll entsprechend dem Umstand gerecht werden, dass „die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im Recht an die Sprachlichkeit des Rechts gebunden ist, weil die Rechtssprache und Rechtskommunikation die Schnittstelle zwischen rechtlichem Wissen und seinen regulativen Funktionen in Gesellschaft und Staat darstellen“ (Ekkehard und Friedemann 2017: XIf.). In Anlehnung an die GfDS soll Rechtssprache verstanden werden als „eine Fachsprache, die in den Bereichen Justiz, Verwaltung und privatem Rechtsverkehr zur optimalen Verständigung unter Fachleuten verwendet wird. Sie umfasst sowohl die Sprache der rechtlichen Normen […] als auch die Verwaltungssprache“55, wobei für die vorliegende Untersuchung insbesondere die Sprache der Rechtsprechung von Relevanz ist.
 
                Für die Untersuchung solcher judikativen Zubereitungs- und Dynamisierungsprozesse wurde ein Korpus aus gerichtlichen Entscheidungen rund um das Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ erstellt, das auch alle hierfür relevanten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts enthält. Zur Suche der entsprechenden Entscheidungen in den hierfür einschlägigen juristischen Datenbanken wurden genau diejenigen Suchausdrücke und Mehrwort-Verbindungen verwendet, die auch die bisherigen Suchanfragen (1–3) konstituierten.v
 
                 
                  Suchanfrage 5: "Ehe für alle" ODER "Ehe für gleichgeschlechtliche" ODER "Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen" ODER "Ehe für Personen gleichen Geschlechts" ODER "Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts" ODER "Ehe für homosexuelle" ODER "Ehe zwischen homosexuellen" ODER "Homoehe" ODER "Homo-Ehe" ODER "Homosexuelle Ehe" ODER "Gleichgeschlechtliche Ehe" ODER "Öffnung der Ehe" ODER "Eheöffnung" ODER "Eheöffnungsgesetz" ODER "Eingetragene Lebenspartnerschaft" ODER "Eingetragene Lebensgemeinschaft" ODER "Anerkannte Lebenspartnerschaft" ODER "Anerkannte Lebensgemeinschaft"
 
                
 
                Aus denjenigen Entscheidungen, die mindestens einen dieser Treffer enthalten, wurde ein Korpus mit den folgenden zentralen Metadaten erstellt (s. Tabelle 10).
 
                
                  
                    Tabelle 10:Metadaten des themenspezifischen Korpus aus Entscheidungen (R-Entscheidungen).

                  

                         
                        	Texte 
                        	790 
  
                        	Tokens 
                        	3.554.986 
  
                        	Zeitraum 
                        	Jun. 1973–Aug. 2021 
  
                        	Quelle 
                        	Entscheidungen verschiedener deutscher Gerichte 
 
                  

                
 
                In der restlichen Arbeit wird dieses Korpus auch mit R-Entscheidungen (für Rechtssprachliches Korpus aus gerichtlichen Entscheidungen) abgekürzt.
 
                Damit sind für alle zu untersuchenden Diskursdomänen die analysierten Korpora vorgestellt. Im Folgenden sollen die konkreten Analyseschritte für die Untersuchung dieser Korpora aufgezeigt werden.
 
               
            
 
           
           
             
              7 Methoden der quantitativen und qualitativen Diskursanalyse
 
            
 
             
              Im vorigen Kapitel 6 wurden die Korpora vorgestellt, die verschiedene qualitative und quantitative Analysen und darüber möglichst generalisierbare Erkenntnisse über die abstrakte Größe des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglichen sollen. Wollen Erkenntnisse über den Diskurs gewonnen werden, gelingt dies nur über eine an der sprachlichen Oberfläche ausgerichteten Analyse dieser Korpora, denn schon bei Foucault muss der Nachvollzug der Wissenskonstitutionen und sonstigen Wirkmächte des Diskurses an den wahrnehmbaren Größen nachgezeichnet werden, in denen sie wirken: „Eine diskursive Formation zu analysieren, heißt also, eine Menge von sprachlichen Performanzen auf der Ebene der Aussagen und der Form der Positivität, von der sie charakterisiert werden, zu behandeln“ (Foucault 1973: 182). Und so halten auch Felder, Müller & Vogel (2012: 12) für ihre korpuspragmatische linguistische Diskursanalyse fest: „In Diskursanalysen nach Foucault geht es meist darum, soziokognitive Gegebenheiten wie kollektive Einstellungen, Wissensformationen, und Mentalitäten oder gesellschaftliche Asymmetrien an der Analyse sprachlicher Muster auszuweisen“. In diesem Kapitel soll entsprechend ein diskursanalytisches Untersuchungsprogramm vorgestellt werden, mit dem unter Zuhilfenahme verschiedenster diskurs- und korpuslinguistischer Methoden derartige sprachliche Muster induktiv erarbeitet (s. 7.1 und 7.2), kontextspezifisch im Hinblick auf ihre pragmatische Charakteristik analysiert (s. 7.3) und anschließend in Form kategorialer Typen von sprachlichen Mustern, die für ein bestimmtes thematisches (s. 8), pragmatisches oder auch metapragmatisches (s. 9–10) Phänomen stehen (s. 7.4), entlang verschiedener Parameter wie Zeit, Diskursdomäne und Akteursgruppe quantifiziert werden können (s. 7.5).
 
              Abbildung 8 veranschaulicht die Zusammenhänge der einzelnen Schritte der hier gewählten Methodik, die in den folgenden Teilkapiteln einzeln genauer vorgestellt werden. Die klassischen Unterscheidungen zwischen korpusbasiert (bzw. corpus driven) und korpusgestützt (bzw. corpus based) sowie vor allem zwischen qualitativ und quantitativ erweisen sich hier oftmals als schwer haltbar. Denn bei der konkreten Analyse greifen stets beide Dimensionen ineinander, sodass die eine ohne die andere gar nicht erkennbar wird. Etwa richten sich auch quantitative Verfahren immer auf Elemente einer bestimmten, hermeneutisch erschlossenen Qualität und stellen auch auf der Makroebene durchaus hermeneutische Verfahren dar (vgl. Bender & Jacob 2024). Umgekehrt sind auch die hier durchgeführten qualitativen Analysen stets „quantitativ-informiert“ (Bubenhofer 2013: 110), behandeln selbst eine bestimmte Quantität von Belegen und werden nach Möglichkeit noch weiter quantifiziert (s. 7.5). Die im Folgenden vorgestellten einzelnen Analyseschritte sind also in gewissem Maße das Ergebnis einer künstlichen Trennung, die die vielschichtige Analyse nachvollziehbarer machen soll, bei der letztlich immer sowohl die qualitative als auch die quantitative Dimension, wenn auch in je unterschiedlichem Maße, relevant sind.
 
              Insgesamt soll dieses Bündel an einander ergänzenden Verfahren Erkenntnisse darüber liefern, welche sprachlichen Muster und kommunikativen Routinen im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe besonders relevant sind und wie diese mit bestimmten den Diskurs prägenden Wissensbeständen, politischen Haltungen, Bewertungen, Präsuppositionen, Wahrnehmungs-, Denk-, und Argumentationsmustern etc. zusammenhängen, um in diesem Komplex wiederum die diskursive Rolle und das Wirkpotenzial einzelner umkämpfter Wörter einordnen zu können.
 
              
                [image: Kreislauf von 1. Keyword-Analyse zu quantitativen Werten, über 2. Kookkurrenzanalyse zu signifikanten Hinweisen, über 3. hermeneutische Analyse zu Interpretationsangeboten, über 4. Kategorienbildung zu qualitativen Ergebnissen, über 5. quantitative Reflexion zurück zu quantitativen Werten.]
                  Abbildung 8: Methodische Schritte der quantitativ-qualitativen Diskursanalyse.

               
              
                7.1 Induktive Genese quantitativer Werte
 
                In diesem ersten Analyseschritt wird induktiv und abseits theoretischer Vorannahmen (die jedoch bereits in die Korpuserstellung geflossen sind; vgl. 6.1) an die themenspezifischen Korpora und Subkorpora herangetreten.56 Eine solche induktive Herangehensweise an das Korpus wird auch als korpusbasiert oder corpus-driven bezeichnet (vgl. Tognini-Bonelli 2001; Bubenhofer 2009; Spitzmüller & Warnke 2011: 38 f.). Standardmethoden hierfür sind semi-automatische Analysen von
 
                
                  	 
                    Frequenzlisten (s. 7.1.1),


                  	 
                    Keywordlisten (s. 7.1.2) und


                  	 
                    N-Gramm-Listen (s. 7.1.3).


                
 
                Sie finden sowohl in der linguistischen Korpus- und Diskursanalyse Anwendung (vgl. Teubert 2005; Felder 2012a: 135; Bubenhofer 2015: 487 ff.; Felder 2018b: 30 f.) als auch in der Lexikometrie, die sich auf die Diskurstheorie von Mouffe und Laclau (s. 3.2.1, 3.3) bezieht (vgl. Glasze 2008: 201 f.; Amri-Henkel 2021: 110 f.). Im Folgenden soll vorgestellt werden, wie diese Verfahren allgemein funktionieren und in der konkreten Analyse an den zu untersuchenden Korpora angewandt wurden.
 
                
                  7.1.1 Absolute Frequenzen
 
                  Das basalste quantitative Verfahren für einen corpus-driven Zugang zum Diskurs ist die Analyse von Frequenzlisten, also der häufigsten Wörter im jeweiligen Korpus. Mit CQPweb lassen sich solche Frequenzlisten für die Korpora G-Konkret, G-Twitter, G-Sub-Twitter, P-Bundestag und R-Entscheidungen automatisiert erstellen und lemmatisieren. Da Cosmas II jedoch keine vergleichbare Funktion bereithält, musste für das Korpus G-DeReKo eine solche Frequenzliste mit einem aufwändigeren Verfahren erstellt werden. Dengler (2022) hat eine Regex-basierte Suchanfrage für Cosmas entwickelt, die jede Wortform im Korpus findet.vi „Durch Zusammenfügen der nach Frequenz sortierten Ergebnisse nach Wort-Types mit aktivierter Lemmatisierung erhält man so die entsprechende Frequenzliste“ (Dengler 2022: 16). Die somit für alle fünf Korpora erstellten Frequenzlisten wurden jeweils bis zum einhundertsten Treffer auf autosemantische und potenziell relevante Lexeme abgesucht. Für die Entscheidung, ob ein Lexem relevant in dem Sinne ist, dass es ein semantisches oder gar pragmatisches Phänomen indizieren könnte, ist wiederum eine „kontextsensitive[] Interpretation“ (Felder 2018b: 31) derselben in Form von hermeneutischen Analyse (s. 7.3) und ggf. Kookkurrenzanalysen (s. 7.2) vonnöten.
 
                 
                
                  7.1.2 Relative Frequenzen: Keywords
 
                  Die absolute Häufigkeit zeugt jedoch noch nicht von der „diskursspezifischen Auffälligkeit eines Lexems“ (Felder 2012a: 144), die für einen quantitativ-induktiven Zugang von Interesse ist. Für solche lexikalischen „Charakteristika“ (Glasze 2008: 202) eines Diskurses sind relative Häufigkeiten in Form von Keywords von Belang.57 Keywords sind „Ausdrücke, die im Vergleich zu einem Referenzkorpus signifikant häufiger vorkommen und außerdem als diskurs-charakterisierend eingeschätzt werden“ (Felder 2012a: 135). Diese Signifikanz wird im Log-Likelihood-Value angegeben.58 Zur Erstellung von Keyword-Listen sind also Vergleichskorpora nötig, die die errechnete Relevanz der Keywords und somit deren „Keyness“ entscheidend mitbeeinflussen. Wenn zusätzlich zum themenspezifischen (Sub-)Korpus ein großes Korpus zur Verfügung steht, das alle sonstigen Variablen des untersuchten Korpus teilt (Textsorte, Zeitraum etc.), nicht aber die zu untersuchende Themenspezifik, so bietet es sich an, dieses Korpus als Referenzkorpus zu nehmen. Die themenspezifischen Subkorpora in vollständig verfügbaren Gesamtkorpora konnten zu diesem Zweck invertiert werden, sodass komplementär zum untersuchten Korpus alle übrigen Texte des Gesamtkorpus als Referenzkorpus dienten. Wo dies nicht möglich war, wurde möglichst große und unspezifische Korpora als Referenzkorpora gewählt. In Tabelle 11 sollen die Referenzkorpora transparent gemacht werden, die für die errechneten Keywords der (Sub-)Korpora jeweils den Vergleichswert lieferten.
 
                  
                    
                      Tabelle 11:Referenzkorpora für die Berechnung von Keywords der jeweils untersuchten Korpora.

                    

                           
                          	untersuchtes Korpus 
                          	Referenzkorpus 
   
                          	G-DeReKo 
                          	DeReWo59 
  
                          	G-Konkret 
                          	invertiertes Subkorpus 
  
                          	G-Twitter 
                          	Public frequency list: Referenzkorpus | Deutschland 
  
                          	G-Sub-Twitter 
                          	invertiertes Subkorpus 
  
                          	P-Bundestag 
                          	invertiertes Subkorpus 
  
                          	R-Entscheidungen 
                          	Public frequency list: Referenzkorpus | Deutschland 
 
                    

                  
 
                  Für die Korpora G-Twitter und R-Entscheidungen ergibt der Vergleich mit einem Referenzkorpus, das Texte einer anderen Textsorte enthält (nämlich ausschließlich Zeitungstexte) strenggenommen eine Ungenauigkeit. Hierdurch werden in der Keyword-Liste nicht nur solche Lexeme als signifikant ausgegeben, die charakteristisch für das Diskursthema sind, sondern auch solche, die charakteristisch für die jeweilige Textsorte (Tweet respektive Entscheidungstext) sind.60 Derartige Keywords müssen bei der Durchsicht der Keyword-Listen und der jeweiligen Belege ausgeschlossen werden.
 
                  Detaillierter ist ferner die Referenz für Lexem-Häufigkeiten in G-DeReKo zu beschreiben. Da Cosmas II für die (benutzerdefinierten) Korpora weder Frequenz- noch Keyword-Listen bereitstellt, wurde die nach Dengler (2022) selbst erstellte Frequenzliste (s. o.) stattdessen mit der korpusbasierten Wortgrundformenliste DeReWo verglichen, die auf dem gesamten DeReKo basiert (zu diesem Verfahren vgl. Felder & Stegmeier 2012: 382 f.). Hierfür wurde zunächst für jedes Lexem der Frequenzliste eine Häufigkeitsklasse errechnet, die die Frequenz des jeweiligen Lexems in Relation setzt zur Frequenz des häufigsten Lexems im selben Korpus und somit zur Korpusgröße.61 Die so errechnete Häufigkeitsklasse wurde für jedes Wort im Korpus abgeglichen mit dessen Häufigkeitsklasse im DeReWo. Für derart lange Wortlisten war ein solcher exhaustiver Vergleich nur durch ein maschinelles Verfahren anzustellen.62 Da mit diesem Verfahren nicht nur für einen Teil (vgl. Felder & Stegmeier 2012: 382 f.), sondern für alle Wörter im Korpus die jeweilige diskursive Charakteristik errechnet wird, lassen sich so auch stärker induktiv, ohne theoretische Vorannahmen diskursspezifische Lexeme erschließen – ähnlich wie mit automatisch ermittelten Keywords.63 Zur Einheitlichkeit werden daher im Folgenden auch die Lexeme, die in diesem Verfahren als diskursiv charakteristisch ermittelt wurden, als Keywords bezeichnet. Da Keywords in Hinsicht ihrer diskurs-charakteristischen Verweisfunktion aussagekräftiger sind als bloße Frequenzlisten, wurden für jedes Korpus die 250 Keywords mit dem höchsten Log-likelihood-Value (resp. der niedrigsten Häufigkeitsklasse im Vergleich zum DeReWo, s. o.) und einer Mindestfrequenz von 3 gesichtet und nach potenziell relevanten Lexemen abgesucht.
 
                 
                
                  7.1.3 N-Gramme
 
                  Einen weiteren induktiven, jedoch translexikalischen Zugang zum Diskurs bietet die Analyse von N-Grammen. N-Gramme sind Syntagmen aus unmittelbar aufeinanderfolgenden Wörtern, die aus 2-n Wörtern bestehen können (Bigramme, Trigramme, …, n-Gramme) (vgl. Bubenhofer 2009: 118). Wenn ein solches N-Gramm besonders häufig in einem Korpus auftaucht, lassen sich darüber musterhafte Strukturen im Korpus und somit im Diskurs ausfindig machen (Bubenhofer 2009: 111). In der vorliegenden Analyse konnten frequente N-Gramme auf CQPweb durch einfache Suchanfragen für eine Folge von beliebigen Token („[]“) induktiv erschlossen werden:64
 
                   
                    Bigramme: [][]
 
                    Trigramme: [][][]
 
                     …
 
                    Heptagramme: [][][][][][][]
 
                  
 
                  Mit diesen Suchanfragen wurden für jedes themenspezifische Korpus – außer G-DeReKo – Listen mit den häufigsten Wortfolgen bestehend aus 2–7 Wörtern generiert. Die Beschränkung auf maximal 7 aufeinanderfolgende Wörter (sog. Heptagramme) ergibt sich aus der begrenzten Rechenleistung von CQPweb, die ab einer gewissen Korpusgröße keine umfangreicheren Suchanfragen verarbeiten kann. In jeder solchen Liste wurden die 250 häufigsten N-Gramme auf Indizien hin überprüft, sofern diese eine Mindestfrequenz von 5 Vorkommen hatten. In einem zweiten Schritt wurden die jeweiligen N-Gramm-Listen (also alle Bi- bis Heptagramme) nach den häufigsten Folgen von Wortarten (kurz auch POS für „part of speech“) ausgegeben. Mit solchen POS-Grammen lassen sich auch abstraktere Muster morphosyntaktischer Art aufspüren (Bubenhofer 2015: 487 f.; vgl. auch jüngste Ansätze der Diskursgrammatik in Bloching, Kiemes & Kückelhaus 2022). In jeder solchen POS-Gramm-Liste unterschiedlicher Länge für jedes Korpus wurden jeweils die fünf häufigsten POS-Gramme auf ihre konkreten lexikalischen Ausformulierungen hin untersucht – also je eine Liste für die fünf häufigsten POS-Bigramme, eine für die fünf häufigsten POS-Trigramme usw. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Eines der häufigsten POS-Pentagramme im Korpus G-Twitter ist eine Wortfolge mit den folgenden POS-Tags ART NN APPR ART NN (≙Artikel, Nomen, Präposition, Artikel, Nomen). Wird nach dieser Abfolge von Wortarten gesucht, ergibt sich eine Liste an frequenten Pentagrammen, die diese syntaktische Gemeinsamkeit haben, jedoch semantisch sowie pragmatisch je ganz unterschiedliche Hinweise liefern können.65 Mit diesen N-Gramm-Listen wurde wiederum verfahren wie mit den syntaktisch unbestimmten Wortfolgen aus dem ersten Schritt: Die 100 häufigsten N-Gramme wurden nach Indizien durchsucht, sofern sie eine absolute Frequenz von mindestens 5 Vorkommen hatten.
 
                  Wie für Frequenzlisten bereits erwähnt, ist auch für die Entscheidung der potenziellen Relevanz eines N-Gramms oder Keywords i. d.R. eine „kontextsensitive[] Interpretation“ (Felder 2018b: 31) von dessen Gebrauch im Diskurs vonnöten. Jedoch indizieren v. a. längere N-Gramme, aber auch einige Keywords recht unmittelbar und sehr zuverlässig bestimmte Themenbereiche oder Subthemen im Diskurs, sodass durch eine Sichtung der Belege (s. 7.3) metaphorische Verwendungsweisen und Ähnliches schnell ausgeschlossen werden können. Andere Keywords und kurze N-Gramme können hingegen stärker ambig sein, sodass ihre verschiedenen Bedeutungspotenziale über ihre häufigsten Verwendungsweisen erschlossen werden müssen. Hinweise auf Musterhaftigkeiten im disambiguierenden Kotext66 bietet hier eine quantitative Analyse desselben – in Form einer Kookkurrenzanalyse.
 
                 
               
              
                7.2 Kookkurrenzanalyse
 
                Bereits in den theoretischen Ausführungen (v. a. 2) wurde problematisiert, dass sich die Bedeutung eines Wortes nicht einfach aus der Wortform erschließen oder gar stabil in dieser fassen lässt. Dasselbe gilt also auch für die in 7.1 ermittelten diskursspezifischen Indikatoren, aber auch für metadiskursiv umkämpfte Ausdrücke sowie alle anderen im Zuge der Diskursanalyse untersuchten lexikalischen Phänomene. Die theoretische Folgerung aus dieser immerwährenden Kontingenz von Wortbedeutung war, dass diese sich im konkreten Gebrauch, durch kotextuelle sowie weitere kontextuelle Faktoren ergibt. Um ebendiesen bedeutungsstiftenden Gebrauchskontext linguistisch untersuchen zu können, muss ein Zugang zu diesem gefunden werden, der sich nicht auf Willkür, sondern auf Signifikanz und Musterhaftigkeit stützt. Einen solchen Zugang bieten Verfahren der Kookkurrenzanalyse.
 
                Als Kookkurrenzen eines Suchwortes X wird das Ko-Vorkommen anderer Ausdrücke bezeichnet, die in einem Korpus in der unmittelbaren Nähe von X auftauchen. Von analytischem Interesse wird die Kookkurrenzen zweier Ausdrücke aber i. d.R. erst dann, wenn sie „häufiger zu beobachten ist, als bei einer Zufallsverteilung aller Wörter zu erwarten wäre“ (Engelberg 2009: 18). Wenn im Folgenden von Kookkurrenzen die Rede ist, so sind also signifikant auftretende Kookkurrenzen gemeint. Genau wie die Signifikanz einer bestimmten Worthäufigkeit in einem Korpus wird auch die Signifikanz der Häufigkeit einer Kookkurrenz zweier Wörter im Log-Likelihood-Value angegeben (Bubenhofer 2015: 495 f.). Bei überzufällig häufig kookkurrierenden Wörtern wird oftmals auch von Kollokationen gesprochen. In einem engeren Verständnis zeichnen sich Kollokationen jedoch auch durch eine bestimmte syntaktische Beziehung der beiden Kollokationen zueinander aus (vgl. Lemnitzer & Zinsmeister 2006: 148; Engelberg 2009: 18; Bubenhofer 2009: 114), sodass hier der Oberbegriff Kookkurrenz vorzuziehen ist (vgl. Felder 2012a). Die Wortumgebung, in der nach Kookkurrenzpartnern gesucht wird, kann entsprechend des Erkenntnisinteresses frei gewählt werden. Meist wird der Suchradius auf 3, 5 oder 10 Wörter links oder rechts vom Suchwort festgelegt (vgl. Baker 2006: 100), oder auch durch syntaktische Einschränkungen wie die Satz- oder gar Phrasenebene bestimmt (vgl. Bubenhofer 2015: 494).
 
                Für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung ist die Kookkurrenzanalyse deshalb von hervorgehobener Bedeutung, weil sie hilft, die „musterhafte Verwendungsweise“ (Bubenhofer 2015: 486) eines Wortes im jeweiligen Korpus zu ermitteln. Wie in den theoretischen Ausführungen (s. 2) immer wieder betont wurde, ergibt sich die Bedeutung eines Wortes aus seinem konkreten Gebrauch, über den sie, sofern dieser regelmäßig genug ist, auch konventionalisiert wird. Mit Saussure gesprochen: „Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der anderen Zeichen um dieses herum gelagert ist“ (zitiert nach Hofbauer 1995: 138). Daraus folgt, dass über die Kookkurrenzen eines sprachlichen Zeichens analysiert werden kann, in welcher Bedeutung dieses Zeichen im jeweiligen (Sub-)Korpus konkret verwendet wird (vgl. Bubenhofer 2015: 491 ff.). Können solche Bedeutungsfixierungsversuche (s. 3.2.2) für verschiedene Akteursgruppen, Zeiträume etc. unterschieden werden, so lässt sich aufzeigen, dass dieselbe Zeichenform nicht von jedem Akteur zu jedem Zeitraum in derselben Bedeutung verwendet wird (vgl. Felder 2017: 47).
 
                Vor allem wegen dieses letzten Zusammenhangs ist die Kookkurrenzanalyse nicht nur vor dem Hintergrund (post-)strukturalistischer Theorien im Allgemeinen von besonderem Interesse, sondern auch für die Anwendung der Diskurstheorie nach Laclau & Mouffe im Speziellen (s. 3.2.1.4). Artikulationen nach Laclau & Mouffe (1991: 55) stellen Bedeutungsfixierungsversuche in dem Sinne dar, dass beim Artikulieren das „Gleiten der Bedeutung“ (Münker & Roesler 2012: 180) auf der Makroebene des Sprachsystems für die Mikroebene des Sprachgebrauchs kurzfristig angehalten werden muss, um „überhaupt eine Sache vertreten zu können“ (ebd.: 181). „Die Unmöglichkeit einer endgültigen Fixierung bedeutet gleichzeitig, dass immer neue partielle, temporäre Fixierungen möglich werden“ (Glasze 2008: 190). Diese temporäre Fixierung der Bedeutung (eines Wortes) vollzieht sich lokal über ein paradigmatisches, aber auch über ein syntagmatisches In-Bezug-Setzen, das sich im komplexeren referenziellen Kontext, aber auch im unmittelbaren sprachlichen Kotext des Wortes entfaltet. Glasze (2008: 195) schlägt daher zur korpusanalytischen Operationalisierung der Diskurstheorie nach Laclau und Mouffe „lexikometrische Verfahren“ vor, um dieses kotextuelle In-Bezug-Setzen auf der sprachlichen Oberfläche analysieren und quantifizieren zu können. Methodisch sind lexikometrische Verfahren dabei mit Kookkurrenzanalysen im Allgemeinen zu vergleichen, ihr Erkenntnisinteresse bezieht sich jedoch speziell auf Bedeutungsfixierungen des untersuchten Wortes, indem sie „untersuchen, wie Bedeutungen durch Beziehungen zwischen lexikalischen Elementen hergestellt werden“ (Glasze 2008: 195). Für die Untersuchung von Bedeutungskonkurrenzen (s. 3.2.2) lohnen sich vor diesem Hintergrund insbesondere lexikometrische Analysen der Gebrauchsweisen eines umkämpften Ausdrucks zu verschieden Diskurszeiträumen, um das diachrone Gleiten der Bedeutung nachzuzeichnen (vgl. Glasze 2008: 200), sowie bei verschiedenen Diskursakteuren, um das Besetzen der Begriffe aus verschiedenen politischen Haltungen herauszuarbeiten (vgl. Glasze 2008: 203).
 
                Aus all den genannten Gründen spielt die Methode der Kookkurrenzanalyse auch für die vorliegende Untersuchung eine bedeutende Rolle. Konkret wurden für drei Arten von untersuchten Wörtern die Kookkurrenzen analysiert:
 
                
                  	 
                    Kookkurrenzen von Keywords (s. 7.2.1)


                  	 
                    Kookkurrenzen von adversativen und konzessiven Konnektoren (s. 7.2.2)


                  	 
                    Kookkurrenzen von metadiskursiv umstrittenen Bezeichnungen (s. 7.2.3)


                
 
                
                  7.2.1 Kookkurrenzen von Keywords
 
                  Wie in 7.1 beschrieben, muss die genaue Bedeutung der Keywords für den untersuchten Diskurs unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kotexte ermittelt werden. Die Kookkurrenzanalyse liefert einen quantitativen Zugang zu musterhaften Kotexten, in denen das jeweilige Keyword auftaucht (vgl. Felder 2018b: 30; Felder & Stegmeier 2012: 380). Gerade bei sehr häufigen Keywords kann eine Kookkurrenzanalyse effizient Hinweise darauf geben, aus welchem Grund das jeweilige Lexem für den untersuchten Diskurs charakteristisch ist, indem die Äußerungen, in denen das Lexem musterhaft verwendet wird, aufgezeigt werden. Auf diese Weise stellen Kookkurrenzanalysen (zusammen mit qualitativen, hermeneutischen Analysen, s. 7.3) eine hilfreiche Ergänzung für Keyword-Analysen dar; sie bilden eine Brücke vom induktiven Zugang in Richtung erkenntnisstiftender Kategorien. In der vorliegenden Analyse wurden Kookkurrenzanalysen kursorisch angewandt und mit qualitativen Konkordanzanalysen (s. 7.3) kombiniert. Hierbei konnten erstens Konstruktionen für idiomatische und andere „uneigentliche“ Verwendungsweisen des Keywords aufgespürt werden, die die Zuverlässigkeit der Indikatorfunktion für eine bestimmte Kategorie unterminieren würden.67 Zweitens lieferte die Analyse der Kookkurrenzen genauere Hinweise auf der Mehrwortebene für detailliertere Subthemen und z. T. auch pragmatische Kategorien (s. 7.4). So kann eine Analyse der Kookkurrenzen von Keywords die N-Gramm-Analyse um weitere aussagekräftige Mehrwort-Verbindungen ergänzen – auch in Form „diskontinuierlichen N-Grammen“ (Bubenhofer 2009: 118), die beliebige Elemente zwischen den kookkurrierenden Wörtern zulassen.
 
                 
                
                  7.2.2 Kookkurrenzen von adversativen und konzessiven Konnektoren
 
                  Einen besonderen Zugang zum Diskurs bietet die Analyse der Kookkurrenzpartner von adversativen und konzessiven Konnektoren, die einen inhaltlichen Kontrast zwischen den umliegenden Aussagen signalisieren.68 Prototypische Beispiele sind aber, allerdings, obwohl und trotzdem. Auf Satzebene reflektieren adversative und konzessive Konnektoren metadiskursiv zentrale Streitfragen des Diskurses, die Felder (2012a; 2015; 2018b) agonale Zentren nennt. Entsprechend finden sich in der sprachlichen Umgebung der Konnektoren die beiden einander gegenübergestellten Aussagen dieser agonalen Zentren, die Felder (ebd.) wiederum handlungsleitende Konzepte nennt. Er fasst zusammen:
 
                   
                    Durch die Untersuchung der adversativen und konzessiven Konnektoren-Kotexte nach signifikanten Lexemen entstehen extensional geprägte onomasiologische Vernetzungen, die auf handlungsleitende Konzepte zurückgeführt werden können und dadurch operationalisierbar sind. (Felder 2012a: 138)
 
                  
 
                  Konkret wird hierfür eine Suchanfrage formuliert, die möglichst viele adversative und konzessive Konnektoren beinhaltet, jedoch allzu ambige Wortformen, die zu falschen Positiven führen würden, ausschließt. Felder (2012a: 154) verwendet hierzu eine Liste an adversativen und konzessiven Konnektoren von Grammis, deren potenzielle Fehltreffer er hermeneutisch ausschließt. Schedl und Münch präzisieren diese Liste jeweils, indem sie ambige Wortformen wie wo, dabei, während, nur, dafür, allein, einmal, wieder (Schedl 2017: 10 f.), dafür dass, einmal und bald … bald (Münch 2018: 11) aus der Suchanfrage ausschließen und somit schon vor der hermeneutischen Analyse signifikantere Ergebnisse erzielen. Aufbauend auf ihr Verfahren lässt sich im bspw. für das themenspezifische Korpus G-DeReKo in der Sprache von Cosmas II die folgende Suchanfragevii,viii formulieren:
 
                   
                    Suchanfrage 6: indessen ODER indes ODER aber ODER jedoch ODER dahingegen ODER wiederum ODER einesteils ODER andernteils ODER wohingegen ODER alldieweil ODER hinwiederum ODER hinwieder ODER einerseits ODER hingegen ODER wogegen ODER derweil ODER derweilen ODER demgegenüber ODER freilich ODER andererseits ODER allerdings ODER dementgegen ODER obgleich ODER nichtsdestoweniger ODER wiewohl ODER sosehr ODER wennschon ODER obwohl ODER wenngleich ODER obzwar ODER nichtsdestotrotz ODER gleichwohl ODER dennoch ODER trotzdem ODER obschon ODER wobei ODER nichtsdestominder ODER zum einen ODER nur dass ODER nur bloß ODER wenn auch ODER unbeschadet dessen ODER dessen ungeachtet69
 
                  
 
                  Nachdem eine solche Menge an adversativen und konzessiven Konnektoren in jedem Korpus gefunden wurde, wurden aus dem Ko-Text von 10 Wörtern vor und nach dem Konnektor (vgl. Lemnitzer & Zinsmeister 2006: 147 f.) Kookkurrenzprofile erstellt (vgl. Felder 2012a: 155). Die Kookkurrenzprofile der adversativen und konzessiven Konnektoren wurden wiederum nach Hinweisen auf umstrittene Positionierungen im Diskurs (handlungsleitende Konzepte) abgesucht – in der Form signifikant häufiger Autosemantika (vgl. Felder 2012a: 156). So konnten aus den quantitativ-statistischen Hinweisen der Kookkurrenzprofile im Zuge der qualitativ-hermeneutischen Analyse der Einzelbelege (s. 7.3) schließlich handlungsleitende Konzepte und agonale Zentren als Interpretationskonstrukte (Felder 2018b) abgeleitet werden (s. 7.4).
 
                 
                
                  7.2.3 Kookkurrenzen konkurrierender Bezeichnungsalternativen
 
                  Zuletzt wurden detailliert die Kookkurrenzen der verschiedenen Bezeichnungsalternativen für das Diskursthema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ untersucht. Diese sind für die vorliegende Untersuchung von besonderer Relevanz, weil mit ihnen das theoretische Erkenntnisinteresse an den diskursiven Möglichkeiten der Bezeichnungs- und Bedeutungsfixierung systematisch verfolgt werden kann. Im theoretischen Teil der Arbeit wurde einerseits dargelegt, wie Akteure versuchen, ihre spezifischen Perspektiven auf einen Sachverhalt als Bedeutung einer bestimmten Bezeichnung (für diesen Sachverhalt) zu fixieren (s. 3.2). Andererseits wurde gezeigt, dass die genaue Bedeutung ebendieser Bezeichnung –wie die Bedeutung eines jeden Wortes– arbiträr und konventionell ist und somit von ihrer konkreten Verwendung im Diskurs bestimmt wird (s. o.; vgl. 4). Die Kookkurrenzanalyse liefert nun einen induktiven Zugang zu Regel- und Musterhaftigkeiten in ebendieser Verwendung und somit zur konventionalisierten Bedeutung der jeweiligen Bezeichnung. Somit wird über die Untersuchung verschiedener Bezeichnungskonkurrenzen die paradigmatische und über die Untersuchung ihrer jeweiligen Wortumgebung die syntagmatische Dimension des Valeurs ausgeleuchtet. Die Frage, welche Bezeichnungen für den Konzeptbereich ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ entsprechend untersucht werden sollten, lässt sich mit Hilfe der sorgfältig erstellten Suchanfragen für die Korpuserstellung beantworten (s. Suchanfrage 1 in 6.2). Da Kookkurrenzanalysen erst ab einer gewissen Treffermenge aussagekräftig sind, wurden selten verwendete Ausdrücke nicht systematisch auf ihre Kookkurrenzen untersucht. Ein Blick auf die absoluten Trefferzahlen im DeReKo – dem größten und vielfältigsten der verfügbaren Korpora – hilft hier bei der Prioritätensetzung (s. Tabelle 12).
 
                  
                    
                      Tabelle 12:Häufigkeit der verschiedenen Bezeichnungen im Archiv W des Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) (Stand März 2023).

                    

                            
                          	Nr. 
                          	Bezeichnung(+ Suchanfrage in Cosmas II)70 
                          	Häufigkeit im
DeReKo 
   
                          	1 
                          	Homo-Ehe
Homo + Ehe + 
                          	17.448 
  
                          	2 
                          	eingetragene (Lebens-)Partnerschaft
eingetragene✶ / + 1w ✶Partnerschaft✶ 
                          	10.033 
  
                          	3 
                          	Ehe für alle
(Ehe ODER Ehen) / + 1w für / + 1w (alle ODER Alle) 
                          	7.935 
  
                          	4 
                          	Gleichgeschlechtliche Ehe
gleichgeschlechtlich✶ / + 1w (Ehe ODER Ehen) 
                          	4.925 
  
                          	5 
                          	Schwulen-Ehe
Schwul✶Ehe + 
                          	1.528 
  
                          	6 
                          	Öffnung der Ehe
Öffnung / + 1w der / + 1w Ehe 
                          	1.478 
  
                          	7 
                          	Homosexuellen-Ehe
Homosexuell✶Ehe + 
                          	1.243 
  
                          	8 
                          	Ehe für/zwischen homosexuelle(n) …
(Ehe ODER Ehen) / + 1w (für ODER zwischen) / + 1w Homosex✶ 
                          	852 
  
                    

                            
                          	Nr. 
                          	Bezeichnung(+ Suchanfrage in Cosmas II) 
                          	Häufigkeit im
DeReKo 
   
                          	9 
                          	Ehe für/zwischen gleichgeschlechtliche(n) …
(Ehe ODER Ehen) / + 1w (für ODER zwischen) / + 1w gleichgeschlechtlich✶ 
                          	791 
  
                          	10 
                          	homosexuelle Ehe
Homosex✶ / + 1w (Ehe ODER Ehen) 
                          	511 
  
                          	11 
                          	eingetragene Lebensgemeinschaft
eingetragene✶ / + 1w Lebensgemeinschaft✶ 
                          	334 
  
                          	12 
                          	Lesben-Ehe
Lesb✶Ehe + 
                          	85 
  
                          	13 
                          	anerkannte (Lebens-)Partnerschaft
anerkannte✶ / + 1w Lebenspartnerschaft✶ 
                          	62 
  
                          	14 
                          	anerkannte Lebensgemeinschaft
anerkannte✶ / + 1w Lebensgemeinschaft✶ 
                          	22 
 
                    

                  
 
                  Um die Analyse auf die relevantesten und ggf. auch am stärksten ausgehandelten Bezeichnungen zu konzentrieren, wurde für die systematische Kookkurrenzanalyse eine Untergrenze von 1000 Vorkommen im DeReKo gewählt. Konkret wurden also in jedem themenspezifischen Korpus Kookkurrenzprofile für folgende Ausdrücke erstellt: Homoehe/Homo-Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft, Ehe für alle, gleichgeschlechtliche Ehe, Schwulen-Ehe, Öffnung der Ehe, Homosexuellen-Ehe. Zuletzt wurden auch die Kookkurrenzen des Ausdrucks Ehe analysiert, da speziell dessen Bedeutungsfixierungsversuche untersucht werden sollen und da er schließlich als Überbegriff ebenfalls ein mögliches Referenzmittel für das Konzept ›Ehe (auch) zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren‹ darstellt (s. 9). Hierfür wurde Ehe, wenn möglich, nicht nur in den themenspezifischen Korpora, sondern auch im Gesamtkorpus untersucht.71
 
                  Da die Bedeutungsfixierungsversuche rund um diese Bezeichnungsalternativen von besonderem Interesse für die Forschungsfragen sind, wurden deren Kookkurrenzen aufwändiger errechnet als für die bisherigen Suchwörter. Einerseits wurde durch eine Suche im Ko-Text von 10 Token vor und nach dem Ausdruck die umfassende syntaktische und vor allem thematische Einbettung des jeweiligen Ausdrucks untersucht. Separat wurde für unmittelbare sprachliche Anschlüsse nach Kookkurrenzpartnern direkt vor und nach dem Ausdruck gesucht, die somit Bigramme ergaben. Für die Untersuchung direkter sprachlicher Zuschreibungspraktiken zu einem bestimmten Ausdruck (bzw. dessen Signifikat) wurde nach speziellen syntaktischen Kookkurrenzen (vgl. Bubenhofer 2015: 494) in Form von Attributen der Nominalphrase und von Prädikativa auf lexikalischer sowie auf Satzebene gesucht. Die Suchanfragen hierfür gestalteten sich z. B. für das Suchwort Ehe in Cosmas II wie in Tabelle 13 zu sehen.72
 
                  
                    
                      Tabelle 13:Suchanfragen für syntaktische Kookkurrenzen.

                    

                            
                          	syntaktische Kookkurrenz 
                          	Suchanfrage 
                          	Kookkurrenzfenster 
   
                          	Attribut mit unbestimmtem Artikel 
                          	(eine ODER einer) /w + 2:2,s0 Ehe 
                          	1 Wort rechts vom ersten Treffer 
  
                          	Attribut mit bestimmtem Artikel 
                          	(die ODER der) /w + 2:2,s0 Ehe 
                          	1 Wort rechts vom ersten Treffer 
  
                          	Prädikativ 
                          	(Ehe ODER Ehen) / + w1 (ist ODER sind) 
                          	2 Wörter rechts vom ersten Treffer 
  
                          	Prädikativ 
                          	(Ehe ODER Ehen) / + w1 (ist ODER sind) 
                          	20 Wörter rechts vom ersten Treffer 
 
                    

                  
 
                  Aus diesem Verfahren ergeben sich für jeden Ausdruck mehrere Kookkurrenzprofile, die in weiteren Schritten thematisch geclustert werden können (vgl. Amri-Henkel 2021: 113 f.; Kania 2020: 142) zu semantischen Feldern (s. 7.4), die quantifizierbare Hinweise (s. 7.5) darauf geben sollen, in welcher Richtung die jeweilige Bezeichnung perspektiviert wird. Da Kookkurrenzen zwar quantitative Hinweise darauf geben, mit welchen Ausdrücken die untersuchte Bezeichnung in Verbindung gebracht wird, jedoch noch nicht aufzeigen, welche Qualität diese Verbindung hat (vgl. Amri-Henkel 2021: 114) – man denke z. B. nur an Möglichkeiten der Negation –, ist eine kontextsensitive Deutung einzelner Belege (vgl. Felder 2018b: 31) für die Kategorisierung unerlässlich (s. 7.3).
 
                 
               
              
                7.3 Hermeneutische Analyse
 
                An dieser Stelle soll noch einmal in aller Kürze die zentrale Bedeutung hermeneutischer Analysen für das vorgestellte Untersuchungsprogramm betont werden. Bevor aus den induktiv erschlossenen quantitativen Hinweisen der Analyseschritte in 7.1. und 7.2. erkenntnisstiftende Kategorien abgeleitet werden können, muss die konkrete Verwendung der jeweiligen Wörter und Syntagmen überprüft werden. Schließlich bedeutet eine gebrauchsbasierte, pragmatische Analyse nicht nur, dass 1. authentische, natürliche Sprachdaten als Untersuchungsgegenstand dienen und dass 2. Ko-Texte quantitativ-statistisch ausgewertet werden, sondern auch, dass 3. Sprache möglichst in der Form untersucht wird, in der sie auch rezipiert wird – unter Berücksichtigung aller verstehensrelevanten kontextuellen Faktoren (vgl. Spitzmüller & Warnke 2011: 57 ff., 151; Felder & Gardt 2015: 16).
 
                Das bedeutet, dass eine rein quantitative, statistische Auswertung des Ko-Textes nicht genügt, um die Rolle eines Ausdrucks in einem bestimmten Diskurs angemessen zu analysieren, weil in die Bedeutungskonstitution auch „Relationen oberhalb der Wort- und Satzebene, häufig sogar oberhalb der Ebene einzelner konkreter Texte“ einfließen (Glasze, Husseini & Mose 2009: 293). Da von korpuslinguistisch ermittelten seriellen Phänomenen nicht auf individuelle soziopragmatische Größen geschlossen werden kann, müssen individuelle Verwendungen eines Ausdrucks oder Syntagmas qualitativ und kontextsensitiv analysiert werden (vgl. Müller 2012: 55). Dies kann z. B. in der Form von Konkordanzanalysen geschehen, bei denen viele Belege einer bestimmten Konstruktion auf einen Blick im jeweiligen Ko-Text ausgewertet werden können (vgl. Felder 2015: 104; Amri-Henkel 2021: 114). Um das richtige Verständnis der jeweiligen Gebrauchsweise zu sichern, kann der untersuchte Ko-Text bei Bedarf erweitert werden und im Zweifelsfall müssen ganze Texte gründlich gelesen werden (vgl. Kania 2020: 150). Zum verstehensrelevanten Wissen können bei der Deutung eines Belegs auch außertextuelle Kontextfaktoren wie Informationen über Akteur, Zeitraum, Kommunikationssituation, intertextuelle Bezüge etc. zählen, die über die Metadaten des jeweiligen Belegs eingesehen werden können. Wie bereits erwähnt, können für häufige Einzellexeme die typischsten und häufigsten Verwendungsweisen über die Kookkurrenzanalyse vorsortiert werden (s. 7.2.1), sodass sich die hermeneutische Analyse auf die so konventionalisierte Gebrauchsbedeutung konzentrieren kann.
 
                Erkenntnisstiftend und effizient ist also vor allem eine komplementäre Kombination von quantitativen und qualitativen, von corpus-driven bzw. korpusbasierten und corpus-based bzw. korpusgestützten Verfahren (vgl. Spitzmüller & Warnke 2011: 39; Felder 2012a: 125), wie auch Kania (2020: 141) dies speziell für den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe tut. So können qualitative Analysen dazu dienen, Erklärungen für die Häufigkeit eines bestimmten Sprachmusters zu liefern (vgl. Bubenhofer 2015: 498 f.). Bubenhofer (2013) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer qualitativ informierten qualitativen Diskursanalyse. Dabei können auch die singulären Interpretationen einzelner sprachlicher Ereignisse bereits eine umfassende Aussagekraft für den Diskurs haben: „it may be that we can come up with findings of some considerable generality by looking at very singular, particular things. By asking what it takes for those things to have come off “ (Sacks 1992: 298). Diese Perspektive steht letztlich in der Tradition von Foucault, für den die diskursiven Regeln und Grenzen nicht etwa nur bestimmten, was gesagt werden darf, sondern auch, was in einem bestimmten Kontext mit der Sprache überhaupt ausgedrückt werden kann (Foucault 1973: 68). So kann für die vorliegende Analyse schon ein einzelner Beleg von Interesse sein, wenn mit ihm gezeigt werden kann, dass und wie es prinzipiell möglich ist, mit (oder trotz) einem bestimmten umstrittenen Ausdruck eine bestimmte sprachliche Konzeptualisierung vorzunehmen. Umgekehrt können die Ergebnisse quantitativ informierter qualitativer Analysen (s. 7.4) aber auch wieder zu sprachoberflächlichen Indizien verdichtet werden, sodass sich die so aufgedeckten Form-Funktions-Korrelationen (vgl. Felder, Müller & Vogel 2012: 17) wiederum quantifizieren lassen (s. 7.5). Die kontextsensitive qualitative Analyse von Einzelbelegen erfüllt also erstens den Zweck, die induktiv erschlossenen quantitativen Auffälligkeiten auf ihre Zuverlässigkeit als Indizien für bestimmte diskursive Phänomene zu überprüfen; zweitens liefert eine hermeneutische Analyse einzelner Belege auch weitere kontextuelle Erkenntnisse, die sich in emergenten Kategorien verdichten lassen.
 
               
              
                7.4 Kategorienbildung
 
                Mit den bisherigen Schritten wurden die häufigsten Ausdrücke im Diskurs aufgespürt (s. 7.1), deren musterhafte syntagmatische Kombinatorik (s. 7.2) sowie individuelle verstehensrelevante Kontextualisierungshinweise (s. 7.3). Bei den einzelnen Schritten wurde bereits angedeutet, welche Art Erkenntnisse über den Diskurs sich aus ihnen ableiten lassen könnten. Im Folgenden soll es nun darum gehen, diese induktiv erarbeiteten Hinweise heuristisch zu generalisierbaren Kategorien zu verdichten, um diese wiederum quantifizieren und so für verschiedene Zeiträume, Akteure und Diskursdomänen vergleichen zu können (s. 7.5). Abbildung 9 stellt eine Spezifikation der einzelnen Schritte in Abbildung 8 dar und zeigt, welche Art Kategorien aus welchen methodischen Verfahren gewonnen werden können.
 
                
                  [image: Die 5 Analyseschritte der Kapitel 7.1–7.5 sind durch Pfeile mit den Zwischenergebnissen verbunden, die im jeweiligen Kapiteln erläutert werden.]
                    Abbildung 9: Einzelne Schritte und Zwischenergebnisse der quantitativ-qualitativen Diskursanalyse.

                 
                Im Folgenden sollen die verschiedenen Typen von Kategorien grob vorgestellt werden, sodass der Weg von den induktiv erschlossenen Werten und hermeneutisch untersuchten Einzelbelegen hin zu den emergenten Kategorien prinzipiell nachvollziehbar wird. Detaillierter hergeleitet und vorgestellt werden die einzelnen Kategorien im Analyseteil (Teil IV).
 
                Subthemen und Themenbereiche: Werden frequente und Diskurs-charakteristische Lexeme (Keywords) sowie N-Gramme wie oben beschrieben analysiert, lassen sie sich bestimmten Subthemen im Diskurs zuordnen. Dadurch kann ihr Auftreten später als ein quantifizierbares, möglichst zuverlässiges Indiz für die sprachliche Aushandlung ebendieses Subthemas darstellen (s. 7.5). Die Kategorisierung der Subthemen orientiert sich hierbei an der pragma-semiotischen Textarbeit nach Felder (2012a; 2018b). In diesem Verfahren sind die errechneten Keywords „als Schibboleth (Erkennungszeichen und Verdichtungsmarker) zu sehen und führen gegebenenfalls zu Subthemen“ (Felder 2012a: 135). Die so hergeleiteten Subthemen können nach Felder (ebd.) mit entsprechender Fachliteratur abgeglichen werden. Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand bieten einschlägige Forschungen zum Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe in den U. S. A. sowie in Deutschland einen hilfreichen Bezugsrahmen. So arbeiten Crehan & Rickenbacker (2006) die folgenden fünf Hauptthemen für den US-amerikanischen Diskurs heraus:1. Religion/Moral, 2. Fortpflanzung/Kindeswohl, 3. Familienwerte, 4. (Grund-)Rechte und 5. juristischer Aktivismus. Kania (2020: 140) stellt fest, dass diese fünf Hauptthemen sich in unterschiedlichem Maße in allen bisher untersuchen kulturellen und linguistischen Zusammenhängen finden. Ihre Übertragung dieser fünf Hauptthemen auf den deutschen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe ergibt erstens, dass die Themenbereiche ›Familienwerte‹ und ›Fortpflanzung/Kindeswohl‹ hier untrennbar verknüpft sind, und zweitens, dass ›Religion/Moral‹ sowie ›juristischer Aktivismus‹ im deutschen Diskurs „not salient at all“ sind (Kania 2020: 150). Auch für die vorliegende Analyse kann diese thematische Einteilung als flexibles Gerüst zur Kategorisierung der Subthemen dienen, um Vergleichbarkeit mit vorigen Analysen zum deutschen sowie anderen Diskursen herzustellen. Da diese Hauptthemen bei Crehan und Rickebacker sowie bei Kania sehr allgemein gefasst und schlagwortartig formuliert sind, dienen sie hier jedoch vor allem als zusammenfassende thematische Kategorien, die fortan Themenbereiche genannt werden sollen. Die induktiv erarbeiteten Subthemen im Sinne Felders lassen sich spezifischer formulieren73 und somit den übergeordneten Themenbereichen zuordnen. Letztere müssen hierfür gegebenenfalls ausdifferenziert, ergänzt oder gar verworfen werden (s. 8).
 
                Handlungsleitende Konzepte und agonale Zentren: Die qualitative Analyse von N-Grammen sowie von Kookkurrenzen rund um adversative und konzessive Konnektoren ermöglicht die Identifikation zentraler Streitthemen des Diskurses, die Felder (2012a; 2015; 2018b) agonale Zentren nennt. Ein agonales Zentrum besteht bei Felder demnach aus zwei konfligierenden handlungsleitenden Konzepten (Felder 2012a: 130), die jeweils dominant versprachlichte Konzeptualisierungen eines umstrittenen Sachverhaltes darstellen (vgl. Felder 1995: 3; 2006: 18). Im theoretischen Teil (s. 3.2, 3.3) wurde bereits die besondere Rolle von Agonalität für politische Momente im Diskurs sowie für lexematische Entscheidungen von Diskursakteuren herausgearbeitet.
 
                Speziell für Kulturkämpfe um die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht die Analyse von handlungsleitenden Konzepten und agonalen Zentren, über die heuristische Größe des Subthemas hinaus die Positionen herauszuarbeiten, die verschiedene Diskursakteure zum jeweiligen Subthema einnehmen. So bleiben auch Crehan & Rickenbacker (2006) bei ihrer thematischen Einteilung des Diskurses (s. o.) nicht stehen, sondern suchen nach den genauen thematischen Verschiebungen im Wandel der gesellschaftlichen Einstellung zur gleichgeschlechtlichen Ehe (vgl. Kania 2020: 139). In Zimmermanns (2010) Analyse von Kulturkämpfen um die gleichgeschlechtliche Ehe spielen ferner konkurrierende kulturelle Selbstverständnisse als jeweils „handlungsleitendes Orientierungssystem“ (Zimmermann 2010: 130) eine Rolle. Ganz zentral geht es bei Kulturkämpfen also, wie auch in 5.1 gezeigt wurde, um konfligierende Deutungsansprüche desselben (bzw. als identisch verstandenen) kulturellen Erbes – in diesem Fall ›Ehe‹. Agonale Zentren bieten kondensierende Interpretationsgrößen dieser zentralen Streitfragen, denn sie reflektieren einen „sich in Sprachspielen manifestierenden Wettkampf um strittige Akzeptanz von Ereignisdeutungen, Handlungsoptionen, Geltungsansprüchen, Orientierungswissen und Werten in Gesellschaften“ (Felder 2012a: 136). Ebenso lassen sich mit ihnen die zu untersuchenden Transformationsprozesse kulturellen Erbes als kollektive Verschiebungen, als wechselnde Dominanz verschiedener handlungsleitender Konzepte diachron nachzeichnen: „Agonale Zentren haben also nichts Statisches, sondern sind im Gegenteil stets dem diskursiven Aushandlungsprozess ausgesetzt“ (Felder 2012a: 136). Da agonale Zentren aber auch thematisch orientiert sind, lassen sie sich ebenfalls den oben erwähnten Themenbereichen und z. T. auch einzelnen Subthemen des Diskurses zuordnen.
 
                Zuletzt erlaubt die Erarbeitung metasprachlicher agonaler Zentren die gewinnbringende Verknüpfung des theoretischen Erkenntnisinteresses (an der diskursiven Rolle umstrittener Einzellexeme) mit der erkenntnisstiftenden Analyse des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe. Denn für letzteren stellen die metasprachliche Reflexion sowie der Wandel der Bezeichnungsalternativen eine entscheidende Größe dar, wie sich in der empirischen Analyse bestätigen wird. So legt z. B. auch Vigo (2015) in seiner Arbeit zum italienischen sowie britischen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nahe, dass ein Wandel in der lexikalischen Bezeichnung der gleichgeschlechtlichen Ehe auch einen Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber derselben aufdecken. Die sprachliche Aushandlung solcher lexikalischen Entscheidungen soll in der vorliegenden Arbeit in Form von metasprachlichen agonalen Zentren gefasst werden. Diese stellen also konfligierende Geltungsansprüche in Bezug auf die Bedeutung oder Angemessenheit einzelner Ausdrücke dar – sowie deontische Handlungsanleitungen zu Verwendung respektive Vermeidung bestimmter Ausdrücke.
 
                Semantische Felder und Gebrauchsbedeutungen: Umstrittene Bezeichnungsalternativen im Sinne Vigos (2015) können auch durch eine semantische Kategorisierung ihrer Wortumgebung genauer analysiert werden. Diese soll aufdecken, in welcher Bedeutung eine Bezeichnung (in welchem Zeitraum vom welchem Akteur etc.) verwendet wird, indem sie syntagmatische – und durch den Vergleich zwischen den Bezeichnungsalternativen auch paradigmatische – Beziehungen aufdeckt und somit ihrem Valeur erarbeitet (vgl. Felder 2009a: 20; 31 ff.). Somit soll die Analyse der bloßen Häufigkeit einer bestimmten Bezeichnung im Sinne Vigos (2015) um qualitative Analysen musterhafter Verwendungen ergänzt werden. Hierzu werden die in Schritt 7.2.3 erarbeiteten Kookkurrenzen der häufigsten Bezeichnungsalternativen (Homoehe/Homo-Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft, Ehe für alle, gleichgeschlechtliche Ehe, Schwulen-Ehe, Öffnung der Ehe, Homosexuellen-Ehe und Ehe) zunächst in ihrem konkreten Gebrauch untersucht (s. 7.3). Anschließend wurden diejenigen Kookkurrenzpartner, die möglichst zuverlässig eine bestimmte Bedeutungskonstitution indizierten, semantischen Feldern zugeordnet (vgl. „key semantic field[s]“ in Analysen zur gleichgeschlechtlichen Ehe bei Kania 2020: 142; Bachmann 2011). Diese semantischen Felder sollen aufdecken, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Bezeichnung mit bestimmten anderen Bedeutungsaspekten – merkmalssemantisch gesprochen: mit bestimmten Semen – in Verbindung gebracht wird (zu Bedeutungsfeldern und syntagmatischen Bedeutungsbeziehungen vgl. auch schon Porzig 1950: 71). Auch dieses Verfahren steht in der Tradition des Übergangs vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus (s. 2.1.2), insofern es „signifikante Komplexe“ aufdeckt, wie sie Barthes (zitiert nach Schiwy 1984: 83) schon für Foucaults Methodik beschrieben hat: „[D]as sind, wenn man will, Klassen von Signifikaten, von riesigen ›Semantemen‹, deren Signifikanten selbst veränderlich sind“ (ebd.).
 
                In der vorliegenden Analyse orientieren sich die semantischen Felder, nach denen die Kookkurrenzen kategorisiert wurden, erstens an den Erkenntnisinteressen des methodischen Deutungsrahmens ›Kämpfe ums kulturelle Erbe‹ (s. 5.1., vgl. Harnisch, Felder & Leypoldt 2020: 1 f.) und zweitens am theoretischen Erkenntnisinteresse an der metasprachlichen Reflexion einzelner Ausdrücke. Konkret teilten sich die semantischen Felder auf oberster Ebene also in die Kategorien politische, zeitliche sowie affektive Relationalität und metasprachliche Reflexion. Diese erste Kategorisierung wurde induktiv zu einer detaillierteren Taxonomie semantischer Felder, vor allem aber zu Kategorien verschiedener Gebrauchsformen der strittigen Begriffe ausgearbeitet (s. 10.2). Parallelen zu den oben beschriebenen Themenbereichen und Subthemen können und müssen hier nicht vermieden werden. Unterschiedlich bleibt hier die analytische Perspektive: Die Themenbereiche und Subthemen fokussieren thematische Schwerpunkte des Diskurses auf Textebene (unabhängig von der konkreten Bezeichnung für die gleichgeschlechtliche Ehe); die hier beschriebenen semantischen Felder fokussieren die Bedeutungsbeziehungen, die bestimmte kontingente Bezeichnungen für die gleichgeschlechtliche Ehe auf Satzebene eingehen.
 
                Bei der Kookkurrenzanalyse nach semantischen Feldern besteht nicht nur Interesse an bestimmten thematischen Verknüpfungen, sondern auch an den syntaktischen Beziehungen, die je eine bestimmte Konzeptualisierung (i. e. Bedeutungsfixierung) gleichsam „hinter“ der jeweiligen Bezeichnung offenlegen. Z. B. fixiert ein Syntagma wie eine gescheiterte Ehe das Konzept einer bestimmten, individuellen ehelichen Partnerschaft, während ein Syntagma wie die bürgerliche Ehe das Konzept der Institution der Zivilehe im Allgemeinen versprachlicht. Besonders unter diesem syntaktischen Gesichtspunkt lassen sich aus den quantitativ zusammengefassten semantischen Feldern auch qualitativ einzelne unterschiedliche Gebrauchsbedeutungen herausarbeiten. Gebrauchsbedeutung bezeichnet hier die genaue Bedeutung, die ein Ausdruck in einer konkreten Verwendung über verschiedene Kontextfaktoren erhält. Sind die Gebrauchskontexte eines Ausdrucks ausreichend einheitlich, so kann eine konkrete Gebrauchsbedeutung konventionalisieren und (für die Sprechergruppe, die diese Konvention teilt) in die kontext-abstrakte Kernbedeutung des Wortes Einzug nehmen. Insgesamt soll durch dieses Verfahren für jede sinn- und sachverwandte Bezeichnung ein Vergleich angestellt werden zwischen den ihr metasprachlich zugeschriebenen Bedeutungspotenzialen einerseits und ihren sich syntagmatisch entfalteten Gebrauchsbedeutungen andererseits.
 
               
              
                7.5 Deduktive Analyse von Form-Funktions-Korrelationen
 
                In Weiterführung von 7.4 wurden die dort corpus-driven (induktiv) ermittelten Indizien für Themenbereiche und Subthemen, agonale Zentren und handlungsleitende Konzepte sowie für semantische Felder und Gebrauchsbedeutungen der Bezeichnungsalternativen gesammelt. Hierdurch ergeben sich jeweils relativ stabile Form-Funktions-Korrelationen (vgl. Felder 2015: 88; Felder & Gardt 2015: 15; Felder, Müller & Vogel 2012: 4 f.) bzw. Form-Bedeutungs-Paare im Sinne der Konstruktionsgrammatik (vgl. 2.2.2; Ziem und Lasch 2013: 1). Diese möglichst zuverlässigen sprachoberflächlichen Indizien können nun wiederum quantifiziert und corpus-based (deduktiv) in den verschiedenen Korpora untersucht werden (vgl. Abbildung 8). Durch die höhere quantitative Leistungsfähigkeit dieses verdichtenden Verfahrens können auch thematische und pragmatische Interessen kondensierter an der sprachlichen Oberfläche untersucht werden, was zu einem gewissen Grad auch einen quantitativen Vergleich dieser abstrakteren Forschungsinteressen zwischen verschiedenen Akteuren, Zeiträumen und Textsorten bzw. Diskursdomänen (s. 6: Twitter, Zeitungen, Plenarprotokolle, Gerichtsentscheidungen) erlauben soll.
 
                Insofern ergänzt das vorgestellte Verfahren die pragma-semiotische Textarbeit um einen weiteren quantifizierenden Schritt, der die induktiv erarbeiteten Kategorien quantitativ rückbindet und in Relation setzt. Während die ersten corpus-driven Schritte der Diskursanalyse also der Frage nachgegangen sind „Wie kann man von sprachstrukturellen Befunden auf sprachpragmatische schließen […]?“ (Felder, Müller & Vogel 2012: 17), behandelt dieser letzte Schritt die umgekehrte Frage: „Welche typisierten Sprachgebrauchs- und Handlungskonstellationen weisen bestimmte Spezifika im Sprachmaterial auf […]?“ (ebd.). Das vorgestellte Verfahren versucht also insgesamt, die korpuspragmatische Frage zu beantworten: „Wie lassen sich Klassen funktionsäquivalenter Ausdrücke bilden und quantitativ plausibilisieren?“ (Felder, Müller & Vogel 2012: 17). Stellte eine solche Triangulation von quantitativen und qualitativen Verfahren nach Felder, Müller & Vogel (2012: 19) noch „weitgehend ein Desiderat“ dar, gibt es inzwischen zahlreiche methodische Bestrebungen, auch abstraktere diskursive Phänomene über sprachoberflächliche Indizien quantifizierbar zu machen (vgl. z. B. die Ansätze der Tagung „Diskursgrammatik“ zusammengefasst von Bloching, Kiemes & Kückelhaus 2022). Ein Beispiel hierfür stellt das DiskursBarometer von Vogel et al. (2020) dar; es ergänzt qualitative Auswertungen um „quantifizierende „Diskursmetriken“, die Veränderungen typisierbarer sprachlicher Diskursstrukturen über die Zeit hinweg sichtbar machen“ (Vogel et al. 2020: 212). In eine ähnliche Richtung weisen auch Ansätze, die versuchen, „einen Zusammenhang zwischen dem eruierten Strukturmuster und dem angenommenen Sprechakttyp plausibel zu machen“ (Felder, Müller & Vogel 2012: 7) und so „Aussagen über die quantitative Typizität von Illokutionen“ (ebd.: 7) zu treffen. Ein frühes Beispiel hierfür liefern Biber, Connor & Upton (2007) mit ihrer move-analysis. In diesem top-down, corpus-based Verfahren (Biber, Connor & Upton 2007: 13, 23) verbinden sie die rein qualitative Analyse einer Stichprobe sowie die manuelle Kodierung von „move types“ (ebd.: 36) mit einer anschließenden Analyse der linguistischen Charakteristika der verschiedenen moves. Auf dieser Grundlage können prototypische sprachliche Muster zur Realisation der jew. move types erarbeitet und schließlich quantitativ untersucht werden (Biber, Connor & Upton 2007: 37). Im Gegensatz zur move-analysis geht dem hier vorgestellten Analyseschritt ein bottom-up, corpus-driven Erschließen der relevantesten Ausdrucksformen voraus, aus denen sich die Kategorien erst induktiv erschließen. Im Anschluss verfolgt Schritt 5 jedoch ebenfalls das Ziel, die sprachlichen Realisationsmöglichkeiten einer bestimmten semantischen oder pragmatischen Kategorie zu sammeln und schließlich zu quantifizieren. Dabei kann die Frequenz eines solchen Realisationsmusters einerseits die diskursive Relevanz des dahinterstehenden semantischen oder pragmatischen Phänomens anzeigen. Andererseits lässt sich durch die Quantifizierung auf der sprachlichen Oberfläche auch die Varianz zwischen Akteuren/Sprachgemeinschaften, Zeiträumen und diskursiv-thematischen Zusammenhängen untersuchen (vgl. Ziem 2018: 117).
 
                Konkret wurden hierzu die Keywords, n-Gramme und Kookkurrenzpartner aus den Schritten 1–2 gesammelt und je so spezifisch wie möglich bestimmten Themenbereichn, Subthemen, agonalen Zentren, handlungsleitenden Konzepte sowie semantischen Feldern zugeordnet (s. 7.4). Hieraus ergaben sich induktiv für jedes solche zu untersuchende Phänomen Listen ausdrucksseitiger Indizien (auf Einwort- sowie Mehrwort-Ebene). Diese konnten wiederum mit sinn- und sachverwandten Wörtern (vgl. Dornseiff 2020) ergänzt werden, sodass auch Ausdrücke genutzt werden konnten, die für sich genommen nicht signifikant häufig auftauchen, zusammengenommen jedoch ein bestimmtes Phänomen frequent ausdrücken (vgl. Kania 2020: 142; Felder 2012a: 135). Durch diese Ergänzung kann ausdrucksseitige Varianz nicht über inhaltlich saliente Phänomene hinwegtäuschen. Insgesamt gelingt es so, „rein deduktive Wortlisten-basierte Verfahren einschließlich der damit verbundenen methodischen Probleme zu überwinden und mit induktiven Ansätzen zu kombinieren“ (Vogel et al. 2020: 212).
 
                Die so erarbeiteten Sammlungen ausdrucksseitiger Indizien wurden schließlich zu umfassenden Suchanfragen formuliert, mit denen – je nach Fragestellung – auf zwei verschiedene Weisen corpus-based in den Korpora gesucht wurde. Die allgemein diskursiven Phänomene der Themenbereiche, Subthemen, agonalen Zentren und handlungsleitenden Konzepte wurden auf Textebene in den themenspezifischen Korpora gesucht (s. 8). Die Ergebnisse lassen sich jeweils nach verschiedenen Metadaten sortieren, sodass daraus hervorgeht, ob z. B. ein Subthema zu einer Zeit besonders oft angesprochen wurde, oder ob z. B. eine Partei ein bestimmtes agonales Zentrum besonders häufig behandelt. Die Suchanfragen zu semantischen Feldern und Gebrauchsbedeutungen wurden hingegen im unmittelbaren Kotext der zu untersuchenden umstrittenen Bezeichnungen angewandt (s. 10.2.3). Hier geht es schließlich um die Kookkurrenz eines semantischen Feldes mit einer bestimmten Bezeichnung für den konzeptuellen Komplex ›gleichgeschlechtliche Ehe‹. Auch hier können die Ergebnisse nach Metadaten sortiert und somit die Bedeutungsfixierungen in verschiedenen Diskursdomänen und durch verschiedene Akteure aufgedeckt werden. Vor allem kann durch eine diachrone Kookkurrenzanalyse (also durch einen diachronen Vergleich der Kookkurrenz einer bestimmten Bezeichnung mit einem bestimmten semantischen Feld) „die Dynamik von Bedeutung analysiert werden“ (Glasze 2008: 203; vgl. Amri-Henkel 2021: 110). Zuletzt können auch spezifischere Gebrauchsbedeutungen der jeweiligen Bezeichnung (s. 7.4) durch komplexere syntagmatische Muster (etwa (un)bestimmte Artikel, Adjektivattribute, Valenzstrukturen etc.) identifiziert und so entsprechend quantitativ ge- und untersucht werden.
 
                Damit ist die Methodik der quantitativ-qualitativen Diskursanalyse vorgestellt: Ein Kreislauf von einem quantitativen, induktiven Zugang zum Korpus (7.1) über signifikante Hinweise auf musterhaften Wortverwendungen (7.2), qualitative Analysen solcher prototypischer Sprachgebrauchsmuster (7.3), Verdichtung der Erkenntnisse zu heuristischen Kategorien (7.4) zu wiederum quantitativen Analysen der so gewonnenen Kategorien (7.5). Im nächsten Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse dieses Analyseverfahrens für den untersuchten Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vorgestellt und diskutiert werden.
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              Im Methodenteil III wurde dargelegt, wie die grundlegende Fragestellung nach dem progressiven Potenzial einzelner Wörter im Diskurs im Einklang mit den im Theorieteil II problematisierten Phänomenen empirisch untersucht werden kann. Für die vorliegende Arbeit wurde diese Methodik beispielhaft angewandt auf den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe bzw. auf die entsprechenden thematischen Korpora (s. 6) als konkrete Untersuchungsgegenstände. Dieser Diskurs eignet sich deshalb besonders für die Untersuchung eines kulturell progressiven Potenzials einzelner Wörter, Bezeichnungsfixierungsversuche und Sprachthematisierungen, da diese metasprachlichen Phänomene hier anschaulich mit einer allgemeinen „Diskursprogression“ (Wallis 2016: 56) in den unterschiedlichen Diskursdomänen Gesellschaft/Öffentlichkeit, Politik und Recht abgeglichen werden können, wobei besonders die letztgenannte Domäne kulturelle Transformationsprozesse konsolidiert und für eine empirische Analyse objektiviert (vgl. Felder, Harnisch & Leypoldt 2020: 4 f.; Felder 2005: 137).
 
              Für einen solchen Abgleich zwischen kulturellem und diskursivem Wandel einerseits und Sprachthematisierungen andererseits wurden die drei Diskursdomänen in separaten Korpora (s. 6.2–6.4) zum einen auf zentrale Themenbereiche und Streitpunkte (agonale Zentren) qualitativ sowie quantitativ analysiert (s. 8); insbesondere mit Fokus auf das Konzept der Ehe als kulturelles Erbe und die vorgestellte Hypothese (s. 5.3) der Nekrose der Ehe, also der Verdunkelung einzelner Erbteile und ihrer gesellschaftlichen sowie rechtlichen Tilgung, die das Gesamterbe vor der Verdunkelung bewahrt (s. 9). Zum anderen wurden in den Korpora zentrale Bezeichnungskonkurrenzen sowie Bezeichnungsfixierungsversuche für die diskursiv ausgehandelte Möglichkeit der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare qualitativ sowie quantitativ untersucht (s. 10). Diese Bezeichnungsfixierungsversuche betreffen einerseits die Möglichkeit einer geschlechtsunabhängigen Verwendung des Wortes Ehe (s. 10.1) sowie andererseits die metasprachliche Reflexion sowie objektsprachliche Verwendung der strittigen Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle (s. 10.2).
 
            
 
           
           
             
              8 Zentrale Streitthemen des Diskurses
 
            
 
             
              Im folgenden Kapitel werden die übergeordneten Themenbereiche des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe sowie innerhalb dieser Themenbereiche zentrale Subthemen und agonale Zentren vorgestellt. Die Subthemen und agonalen Zentren wurden im Rahmen der bereits vorgestellten (s. 7.4) pragma-semiotischen Textarbeit nach Felder (2012a; 2018b) herausgearbeitet, wobei alle vorgestellten Analyseschritte (s. 7) zum Einsatz kamen. Die folgenden Ausführungen zu Subthemen und Streitpunkten des Diskurses erheben keinerlei Anspruch auf Exhaustivität und könnten in einer Analyse, die sich rein auf die pragma-semiotische Textarbeit fokussiert, gewiss umfangreicher erfolgen. Vielmehr geht es hier darum, einerseits eine thematische Grundlage zu erarbeiten, auf der die Einzelbelege sowie die quantitativen Muster informiert gedeutet werden können. Andererseits liefern die hier vorgestellten Subthemen und agonalen Zentren allgemein diskursive Vergleichswerte für den Abgleich mit den Untersuchungen der Bezeichnungskonkurrenzen und Sprachthematisierungen (s. 10), um der Frage nachgehen zu können: In welchem Verhältnis stehen Bezeichnungsfixierungsversuche und Sprachthematisierungen einerseits zur thematischen und agonalen Diskursprogression andererseits?
 
              Als Ausgangspunkt für die Unterteilung des Diskurses in übergeordnete Themenbereiche dienen, wie in 7.4 erwähnt, die Hauptthemen des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe in den U. S. A. von Crehan & Rickenbacker (2006) sowie deren Modifikation für den Diskurs in Deutschland nach Kania (2020: 140 ff.). Angelehnt an dieses induktiv erweiterte Grundgerüst ließen sich die hier pragma-semiotisch erarbeiteten Subthemen und agonalen Zentren des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe den folgenden übergeordneten Themenbereichen zuordnen.
 
               
                	 
                  Religion (vgl. Crehan & Rickenbacker 2006; Kania 2020)

 
                	 
                  Familie (vgl. Kania 2020: 150)

 
                	 
                  (Verfassungs-)Recht (vgl. Crehan & Rickenbacker 2006; Kania 2020)

 
                	 
                  Politik

 
                	 
                  öffentliche Meinung

 
                	 
                  sprachliche Präzision und Angemessenheit

 
                	 
                  gleichgeschlechtliche Ehe im Ausland

 
              
 
              Da das folgende Kapitel keine bloße methodische Reproduktion der pragma-semiotischen Textarbeit nach Felder (2012a; 2018b) darstellen, sondern eine Erweiterung derselben durch quantifizierende Methoden vorstellen soll (s. 7.5), und demnach eher in die Tiefe als in die Breite gehen soll, werden in den folgenden Teilkapiteln nur die beiden Themenbereiche A Religion (s. 8.1) und B Familie (s. 8.2) durch die methodische Brille von Subthemen und agonalen Zentren betrachtet. Die übrigen Themenbereiche C-G ergeben sich ebenfalls induktiv als für den untersuchten Diskurs relevant und salient, eignen sich aufgrund ihrer stärker metadiskursiven Ausrichtung jedoch insbesondere für diejenigen Untersuchungen, die sich mit den metasprachlich ausgerichteten Grundfragen der vorliegenden Arbeit befassen, weshalb sie dort dezidiert als metadiskursive Phänomene untersucht werden. In besonderem Maße gilt dies für C die (verfassungs-)rechtliche Frage nach der Bedeutung des Ehebegriffs (s. 9) sowie für F die verschiedenen sprachreflexiven, sprachkritischen Äußerungen und Sprachnormierungsbestrebungen im Diskurs (s. 10).
 
              In den folgenden Teilkapiteln sollen diese beiden Themenbereiche samt den zentralen Subthemen und agonalen Zentren, die sich ihnen zuordnen lassen, vorgestellt werden. Dabei wird sich zeigen, dass sich letztere oftmals nicht eindeutig einem (letztlich für die Analyse konstruierten) Themenbereich zuordnen lassen und stattdessen thematische Berührungspunkte und Schnittstellen zwischen den verschiedenen Themenbereichen offenbaren, wie Abbildung 10 veranschaulichen soll.
 
              
                [image: Kreise (O) überschneiden sich und sind innerhalb sowie außerhalb der Schnittstellen von Kreuzen (x) durchsetzt.]
                  Abbildung 10: vereinfachte Darstellung des Verhältnisses zwischen Subthemen (O) und agonalen Zentren (x).

               
              Wie im methodischen Schritt der deduktiven Analyse von Form-Funktions-Korrelationen vorgestellt (s. 7.5), wurden für jeden Themenbereich und – wo eine ausreichende Disambiguierung möglich war – exemplarisch auch für spezifischere Subthemen, agonale Zentren und handlungsleitende Konzepte möglichst zuverlässige sprachliche Oberflächenindikatoren ausgemacht, die quantitative Hinweise darauf geben, wie häufig der jeweilige Themenbereich (respektive z. B. das jeweilige Subthema) abhängig von Zeitraum, Diskursdomäne und/oder Akteursgruppe (insb. Parteien und Zeitungen) sprachlich behandelt wurde.
 
              Die folgenden Teilkapitel sind entsprechend wie folgt einheitlich strukturiert: Zunächst werden die Subthemen des jeweiligen Themenbereichs vorgestellt – zusammen mit den agonalen Zentren, aus denen diese sich diskursiv konstituieren. Diese Kombination aus einem Subthema, das ja auch vergleichsweise neutrale Diskursbeiträge beinhaltet, und dem für dieses konstitutiven agonalen Zentrum (bzw. manchmal mehreren agonalen Zentren) soll im Folgenden auch vereinfacht als Streitthema bezeichnet werden. Die Darstellung folgt dabei immer dem folgenden Schema, wobei sich das Abstraktum des agonalen Zentrums aus der Gegenüberstellung der beiden konfligierenden handlungsleitenden Konzepte ergibt (vgl. Felder 2012a: 130):
 
              
                        
                      	Subthema 
   
                      	›handlungsleitendes Konzept 1 (pro
gleichgeschlechtliche Ehe)‹ 
                      	vs. 
                      	›handlungsleitendes Konzept 2 (kontra
gleichgeschlechtliche Ehe)‹ 
 
                

              
 
              Werden die beiden handlungsleitenden Konzepte eines agonalen Zentrums einander gegenübergestellt, wird abkürzend jeweils auch vom progressiven (pro gleichgeschlechtliche Ehe) und vom konservativen (kontra gleichgeschlechtliche Ehe) handlungsleitenden Konzept gesprochen. Oft wird sich eines der konfligierenden handlungsleitenden Konzepte als initiativ erkennen lassen, also als dasjenige Konzept, mit dem das jeweilige Streitthema zuerst in den Diskurs eingebracht wird; das andere handlungsleitende Konzept lässt sich dann entsprechend als reaktiv verstehen, insofern hiermit agonal und meist explizit negierend auf das initiative handlungsleitende Konzept reagiert wird, es jedoch ohne letzteres wohl nicht versprachlicht würde (bzw. aufgrund der Negation gar nicht versprachlicht werden könnte).
 
              Die handlungsleitenden Konzepte werden zusammen mit Beispielbelegen vorgestellt, anhand derer transparent gemacht werden soll, wie sich aus repräsentativen Einzelbelegen, die aufgrund ihrer quantitativ-induktiven Auswahl für eine Vielzahl vergleichbarer Belege stehen (s. 7.1, 7.2), hermeneutisch (s. 7.3) Analysekategorien abstrahieren lassen (s. 7.4). Zuletzt werden die sprachlichen Oberflächenindikatoren für den jeweiligen Themenbereich genannt, die zu einer deduktiv einsetzbaren Suchanfrage aus möglichst zuverlässigen Form-Funktions-Korrelationen verdichtet werden (s. 7.5). Diese Suchanfrage wiederum ermöglicht die beschriebenen quantitativen Vergleiche innerhalb jedes Themenbereichs zwischen verschiedenen Zeiträumen, Diskursdomänen und Akteursgruppen, die zum Abschluss jedes Teilkapitels vorgestellt werden sollen. Wo sich entsprechende zuverlässige Form-Funktions-Korrelationen finden, sollen derartige quantitative Vergleiche auch für kleinteiligere Analysekategorien wie Subthemen, agonale Zentren oder gar handlungsleitende Konzepte angestellt werden.
 
              
                8.1 Religion
 
                
                  8.1.1 Zentrale Streitthemen des Themenbereichs ‚Religion‘
 
                  Dem Themenbereich Religion lassen sich die folgenden quantitativ auffälligen Subthemen und agonalen Zentren zuordnen, die durch die beschriebenen Analyseschritte der pragma-semiotische Textarbeit (7.1–7.4) induktiv ermittelt wurden:
 
                   
                    	 
                      Verhältnis von gleichgeschlechtlicher Ehe und Christentum (s. 8.1.1.1)

 
                    	 
                      Rolle des religiösen Ursprungs des Ehebegriffs (s. 8.1.1.2)

 
                    	 
                      Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare (s. 8.1.1.3)

 
                  
 
                  Diese zentralen Streitthemen des Themenbereichs Religion sollen im Folgenden mit Beispielbelege vorgestellt und z. T. auch quantitativ untersucht werden, bevor abschließend der gesamte Themenbereich einer quantitativen Analyse unterzogen wird.
 
                  
                    8.1.1.1 Verhältnis von gleichgeschlechtlicher Ehe und Christentum
 
                    
                              
                            	Verhältnis von gleichgeschlechtlicher Ehe und Christentum 
   
                            	›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum vereinbar‹ 
                            	vs. 
                            	›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum nicht vereinbar‹ 
 
                      

                    
 
                    Das handlungsleitende Konzept ›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum vereinbar‹ findet sich etwa in Belegen wie den folgenden:
 
                    (1)
                      
                        Aus aktuellem Anlass nochmal: Die Ehe für alle ist sowas von christlich. Toleranz und Nächstenliebe sind christlich. Diskriminierung nicht.1

                      

                    
 
                    (2)
                      
                        In der Diskussion um die Ehe für alle gibt es für mich nur eine Haltung: Wer sich liebt und füreinander einstehen möchte, dem darf der Gesetzgeber das nicht verwehren. Werte wie Treue und Verantwortung, die eine Ehe kennzeichnen, sind zutiefst christliche Werte. Da spielt es keine Rolle, welches Geschlecht die Partner haben.2

                      

                    
 
                    In Beleg (1) zeigt sich zum einen bereits eine zumindest sprachliche Schnittstelle mit dem zweiten moralischen Themenbereich Liebe (s. u.). Zum anderen wird aus Versprachlichungen wie diesen beiden Belegen das handlungsleitende Konzept deutlich, nach dem die gleichgeschlechtliche Ehe nicht nur mit dem Christentum vereinbar sei, sondern sogar durch zentrale christliche Werte geboten werde.
 
                    Das hiermit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum nicht vereinbar‹ lässt sich durch die folgenden Belege illustrieren:
 
                    (3)
                      
                        Der Teufel agiert in anderen Weltgegenden weiter sehr rustikal blutig. Bei ist er zum eher subtilen Influencer geworden, bei Themen wie Abtreibung, Homo-Ehe und Genderverwirrung.3

                      

                    
 
                    (4)
                      
                        Wir haben Respekt vor der Haltung eines jeden Kollegen und einer jeden Kollegin. – Wenn ich die Diskussionen der letzten Zeit an mir vorüberziehen lasse, dann habe ich aber allen Grund, auch zu sagen: Auch diejenigen, die sagen, dass sie dem Gesetzentwurf „Ehe für alle“ aufgrund ihrer christlichen und ihrer persönlichen Überzeugung nicht zustimmen können, haben denselben Respekt verdient.4

                      

                    
 
                    Beleg (3) stellt verhältnismäßig ein Extrembeispiel für eine religiös begründete ablehnende Haltung der gleichgeschlechtlichen Ehe dar. Weit häufiger jedoch finden sich moderatere Formulierungen für das entsprechende handlungsleitende Konzept wie etwa Beleg (4).
 
                    Oftmals wird die Frage nach der Vereinbarkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe mit christlichen Werten auch als eine Frage der zeitgemäßen Auslegung dieser Werte versprachlicht, wie der folgende Beleg zeigt, der sich in seiner Perspektivität ebenfalls dem handlungsleitenden Konzept ›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum vereinbar‹ zuordnen lässt:
 
                    (5)
                      
                        Wenn der Kern des Gesetzes die Nächstenliebe ist, ist er auch das, was in keiner Zeit verloren gehen darf. Wer Homosexuellen die Ehe verbietet. Wer von Frauen und Männer in bestimmte Rollen hineinzwängen will, hält zwar das alte Gefäß, das Gottes Wort mal transportiert hat, noch in den Händen, hat aber den Inhalt, die Nächstenliebe, nicht mehr da drin.5

                      

                    
 
                   
                  
                    8.1.1.2 Rolle des religiösen Ursprungs des Ehebegriffs
 
                    Der Aspekt der Temporalität und potenziellen Wandelbarkeit religiöser Dogmen und Werte ist auch entscheidend für das folgende Subthema und agonale Zentrum:
 
                    
                              
                            	Rolle des religiösen Ursprungs des Ehebegriffs 
   
                            	›Der Ehebegriff ist seinem religiösen Ursprung
entwachsen; dieser sollte für die Zivilehe keine
Rolle mehr spielen‹ 
                            	vs. 
                            	›Der Ehebegriff ist von seinem religiösen
Ursprung untrennbar; dieser sollte für die
Zivilehe ausschlaggebend sein‹ 
 
                      

                    
 
                    Da in diesem handlungsleitenden Konzept auch die verschiedenen semantischen Auslegungen des Ehebegriffs explizit behandelt werden, berührt es auch den Themenbereich der sprachlichen Präzision und Angemessenheit (s. o. F, vgl. 9 und 10). Hierin zeigt sich also eine der erwähnten Schnittstellen zwischen verschiedenen Themenbereichen in Form konkreter Streitthemen.
 
                    Das handlungsleitende Konzept ›Der Ehebegriff ist seinem religiösen Ursprung entwachsen; dieser sollte für die Zivilehe keine Rolle mehr spielen‹ lässt sich mit den folgenden Belegen veranschaulichen.
 
                    (6)
                      
                        Getoppt wird dies nur noch vom Vatikan: Einer seiner Sprecher sagte laut Presseberichten, das Ergebnis in Irland sei eine Niederlage für die Menschheit. […] Lieber Vatikan, mit einer etwas weniger dogmatischen Interpretation der Bibel würden wir alle besser fahren, und der Kirche würden nicht so viele junge Menschen davonlaufen.6

                      

                    
 
                    (7)
                      
                        Bullshit, die Ehe ist rechtlich geregelt und so lange ich mich nicht kirchlich trauen lasse hat die Kirche nen scheißdreck damit zu tun. Und wo das Konzept der Ehe ursprünglich herstammt ist in diesem Kontext mal komplett irrelevant7

                      

                    
 
                    Das hiermit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Der Ehebegriff ist von seinem religiösen Ursprung untrennbar; dieser sollte für die Zivilehe ausschlaggebend sein‹ zeigt sich etwa in einer vielzitierten Äußerung der Deutschen Bischofskonferenz (8), aber auch in vielen vergleichbaren Belegen:
 
                    (8)
                      
                        Die Deutsche Bischofskonferenz kritisiert den Vorstoß. Die Ehe sei die Lebens- und Liebesgemeinschaft von Frau und Mann, heißt es. Wir bedauern, wenn dieser Ehebegriff aufgelöst werden soll und damit die christliche Auffassung von Ehe und das staatliche Konzept weiter auseinandergehen.8

                      

                    
 
                    (9)
                      
                        […] Auf der anderen Seite hat aber nicht erst unsere Rechtsordnung den Begriff der Ehe erfunden. Er hat eine lange kulturgeschichtliche Vorgeschichte, auch eine religiöse Vorprägung. Damit wird durchgängig die offizielle Verbindung von Frau und Mann gemeint. […] Deshalb habe ich meine Zweifel, dass wir diesen Begriff der Ehe einfach hernehmen und umdefinieren können.9

                      

                    
 
                    Diese Belege zeigen – teils implizit wie (6) und (7), teils explizit wie (8) und (9) –, dass der hierbei umstrittene Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs das Wesensmerkmal der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ betrifft, das im letztgenannten handlungsleitenden Konzept als weiterhin konstitutiv betrachtet wird, im erstgenannten jedoch kontestiert bzw. später als obsolet betrachtet wird. Es handelt sich bei diesem agonalen Zentrum also auch um den religiösen Aspekt eines diskursiven Verdunkelungsprozesses des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (s. 5.3), worauf in Kapitel 9 nochmals gesondert und ausführlicher eingegangen werden soll.
 
                   
                  
                    8.1.1.3 Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare
 
                    Das sich in den vorigen Belegen zeigende Spannungsverhältnis zwischen christlichem und zivilrechtlichem Ehebegriff wird auch im folgenden Streitthema erkennbar:
 
                    
                              
                            	Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare 
   
                            	›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen
christlichen Segen erhalten‹ 
                            	vs. 
                            	›Gleichgeschlechtliche Paare sollten keinen
christlichen Segen erhalten‹ 
 
                      

                    
 
                    Das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ lässt sich aus Belegen wie den folgenden erschließen:
 
                    (10)
                      
                        Segen für alle! Mein Segen und meine Ehe sind nicht weniger wert, nur weil andere sie auch bekommen. Ganz im Gegenteil! Liebe und gegenseitige Verantwortung – segensreicher geht es nicht. Trauung für alle = überfällig! #ELKB #trauungfüralle #segenfüralle10

                      

                    
 
                    (11)
                      
                        „Jetzt sagen Sie jemandem, der in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt: Wir akzeptieren dich als Person, aber nicht deine Beziehung. Das ist eine unzumutbare Trennung von Person und der Lebensweise der Person“ #MehrSegen https://liebegewinnt.de11

                      

                    
 
                    Beleg (10) thematisiert bereits den relativen Wert der Institution Ehe sowie die Frage nach dessen Abhängigkeit von ihrer Exklusivität und Privilegierung; und verweist damit bereits auf das Streitthema, ob die Institution Ehe durch eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare an Wert verliere, das in Kapitel 9.2 ausführlich behandelt wird. Auch werden für die affirmative Argumentation die Bedeutungsaspekte ›gegenseitige Verantwortung‹ sowie ›Liebe zwischen den Partnern‹ des kulturellen Erbes ›Ehe‹ fokussiert (s. 9.1). Vor allem aber geht es hier nicht um eine rein rechtliche Öffnung der Zivilehe, sondern darüber hinaus um die gelebte, soziale Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare in kulturellen Praktiken, hier speziell in der Religion, die hier befürwortet wird. In Beleg (11) zitiert der LSVD (Lesben- und Schwulenverband Deutschland) auf Twitter den katholischen Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose,12 wodurch beide Akteure das progressive handlungsleitende Konzept vorbringen. Ferner veranschaulichen beide Belege auch die schlagwortartige Verdichtung des progressiven handlungsleitenden Konzepts auf Phraseme wie Segen für alle (eine der zahlreichen Analogiebildungen zu Ehe für alle) oder auch die Hashtags #trauungfüralle und #MehrSegen. Wenn sich diese Phraseme musterhaft gebrauch werden und sich so diskursiv verfestigen, können sie einerseits aufseiten der jeweiligen Diskursakteure die Funktion von Schlag- und Fahnenwörtern (s. 3.2.1) einnehmen, durch die diese ihre politische Haltung ausdrücken und kommunikativ für diese werben können (vgl. Hermanns 1982: 91 ff.). Andererseits stellen diese Phraseme und Hashtags durch diese Verfestigung recht zuverlässige Form-Funktions-Korrelationen nicht nur für das agonale Zentrum allgemein, sondern ggf. auch speziell für dieses handlungsleitende Konzept dar und ermöglichen somit in gewissem Maße auch eine quantitative Analyse dieser komplexen Inhaltsgrößen (s. u.).
 
                    Das hiermit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten keinen christlichen Segen erhalten‹ lässt sich mit den folgenden beiden Belegen veranschaulichen.
 
                    (12)
                      
                        @katholisch_de Eine Segnung einer unmoralischen homosexuellen Partnerschaften ist eine Parodie der sakramentaller Ehe. Der Weihbischof Karrer soll mal die Lehre der Kirche und des Papstes Franziskus kennenlernen. Der gute Hirte oder ein bezahlter Knecht?13

                      

                    
 
                    (13)
                      
                        Gestern Nachmittag traf der Papst dann mit der französischen Bischofskonferenz zusammen. In diesem Zusammenhang bekräftigte er den Widerstand der Katholischen Kirche gegen Ehescheidungen […]. Was Gott vereint habe, solle der Mensch nicht trennen. Auch Bestrebungen, «irreguläre Vereinigungen» zu segnen, könnten nicht zugelassen werden, erklärte der Papst in Anspielung auf Homosexuellen-Ehen.14

                      

                    
 
                    In Beleg (12) wird im weiteren Kotext im Rahmen einer Kritik an Ehescheidungen ferner der Erbteil der Unauflöslichkeit des kulturellen Erbes Ehe (s. 5.2) fokussiert, der in Kapitel 9 genauer untersucht werden soll. Das konservative handlungsleitende Konzept wird hier nicht performativ versprachlicht bzw. vertreten, sondern nur zitierend und explizit distanzierend wiedergegeben. Dennoch zeigt sich auch an beiden Belegen gleichermaßen, dass eine ablehnende Haltung gegenüber der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durchaus als handlungsleitendes Konzept im Diskurs flottiert und wahrnehmbar ist.
 
                    Auch Beleg (12) ist insofern repräsentativ für das Vorkommen dieses handlungsleitenden Konzepts in den untersuchten Korpora, als sich performative, nicht-zitierende Belege in den Korpora über den quantitativ-induktiven Zugang (s. 7.1) schwerer finden als für das progressive handlungsleitende Konzept. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die unmittelbaren performativen Versprachlichungen des konservativen handlungsleitenden Konzeptes meist (aber nicht nur, s. Beleg (12)) von institutionell-christlichen Akteuren kommen, deren Diskursbeiträge hier nicht in einem eigenen Korpus, sondern nur mittelbar über die anderen Korpora untersucht werden können.
 
                    Allgemein ist jedoch auffällig, dass sich für das progressive handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ induktiv durchaus zahlreiche quantitativ auffällige Sprachgebrauchsmuster wie Segen für alle ergeben (s. o.), die auf dieses handlungsleitende Konzept verweisen (und es meist auch performativ versprachlichen), für die Gegenposition jedoch nicht. Neben den möglichen Ursachen in der Korpuszusammenstellung legt diese Diskrepanz ferner die Deutungsmöglichkeiten nahe, dass das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten keinen christlichen Segen erhalten‹ logisch dem konfligierenden progressiven handlungsleitenden Konzept nachgängig ist, insofern es (gemäß dem Phallogozentrismus der Sprache; s. 4.2.1.3) auf dieses reagiert und entsprechend sprachlich zunächst auf es verweisen muss, um ihm widersprechen zu können. Dieser diskursive Zugzwang kann der Grund dafür sein, dass die Proponenten des konservativen handlungsleitenden Konzepts sich nicht hinter einem vergleichbaren schlagwortartigen Slogan versammeln, sondern es onomasiologisch vielfältiger ausdrücken als die programmatische Forderung nach Gleichstellung. Ein möglicher und wahrscheinlicher Grund für diese Diskrepanz ist jedoch auch, die geringere Anzahl oder diskursive Aktivität der Proponenten des konservativen handlungsleitenden Konzepts. Auch kann sich bis zum Zeitpunkt, da das Streitthema des Segens für gleichgeschlechtliche Paare diskursiv ausgehandelt wird (s. u.) eine Schweigespirale gebildet haben (s. 3.3.3–3.3.4), durch die mögliche Proponenten des konservativen handlungsleitenden Konzeptes ihre ggf. immernoch vorherrschende Meinung aus „Isolationsfurcht“ (Noelle-Neumann 1982: 98) sukzessive seltener in den öffentlichen Diskurs einbringen.
 
                    Unabhängig von den möglichen Deutungen für dieses wahrnehmbare Ungleichgewicht zwischen den Versprachlichungen der konfligierenden handlungsleitenden Konzepte, liefert die schlagwortartige Verdichtung bei vielen Versprachlichungen des progressiven handlungsleitenden Konzepts recht zuverlässige Form-Funktions-Korrelationen, die eine entsprechende quantitative Untersuchung desselben ermöglichen. Die bisher vorgestellten handlungsleitenden Konzepte wurden demgegenüber so heterogen versprachlicht (bzw. ihre möglichen sprachlichen Indikatoren waren umgekehrt derart ambig), dass sich keine vergleichbar zuverlässigen, quantifizierbaren Form-Funktions-Korrelationen herausarbeiten ließen. Die folgenden häufig auftretenden Wörter und syntagmatischen Muster (vgl. n-Gramme in 7.1) stellten die zuverlässigsten Indikatoren für das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ dar:
 
                     
                      Segen für alle, #Segenfüralle, Trauung für alle, #Trauungfüralle, #Mehrsegen, Gegen das (#)Segnungsverbot für
 
                    
 
                    Eine Suche dieser sprachlichen Indikatoren in einer gemeinsamen Suchanfrageix, x liefert quantitative Erkenntnisse darüber, wann das handlungsleitende Konzept wo wie häufig versprachlicht wurde. Generalisierende Aussagen lassen sich aus einer solchen quantitativen Analyse aber dennoch nur mit Bedacht folgern, da die (semasiologische) Zuverlässigkeit der sprachlichen Indikatoren zwar händisch geprüft wurde, die Suchanfrage jedoch keinen Anspruch auf (onomasiologische) Exhaustivität erheben kann, insofern abweichende Versprachlichungen desselben handlungsleitenden Konzepts weiterhin zahlreich und vielfältig bleiben. So zeigen auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse, dass die erarbeiteten sprachlichen Indikatoren in erster Linie im Korpus G-Twitter zu finden sind, was ferner nahelegt, dass eine sprachliche Verdichtung eines handlungsleitenden Konzepts zu einem wiederholt performativ aufgegriffenen Fahnenwort, Slogan oder Hashtag in so kurzer Zeit in diesem Fall nur auf Twitter stattgefunden hat.
 
                    So ergibt die Suche nach den genannten zuverlässigen Indikatoren für das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ im Korpus G-Twitter insgesamt 106 Treffer, die sich diachron aufteilen wie in Abbildung 11 zu sehen.
 
                    
                      [image: Verlaufskurve, die in 2016 und 2021 höhere relativen Werte anzeigt, davor und dazwischen vergleichsweise niedrigere.]
                        Abbildung 11: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-Twitter.

                     
                    Die beiden Spitzen in der relativen Häufigkeit 2016 und 2021 lassen sich nach einer qualitativen Sichtung der entsprechenden Belege auf folgende Themen zurückführen: Die Belege 2016 thematisieren fast ausschließlich die Entscheidung der evangelischen Kirche in Berlin, die kirchliche Trauung eingetragener Lebenspartnerschaften zu ermöglichen, und versprachlichen dies allesamt neutral bis befürwortend mit dem Phrasem Trauung für alle, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:
 
                    (14)
                      
                        Vor Gott und dem Altar sind alle Menschen gleich, – Trauung für alle in Berlin? http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/homo-ehe-in-der-kirche-trauung-fuer-alle-in-berlin/13416326.html15

                      

                    
 
                    Viele Tweets verweisen außerdem auf einen entsprechenden Artikel im tagesspiegel bzw. in dessen Online-Angebot Queerspiegel16, wo das Phrasem ebenfalls im Titel angeführt wird. Durch diese ersten Treffer für das progressive handlungsleitende Konzept im April 2016 (also über ein Jahr vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) zeigt sich, dass auch der Themenbereich Religion nicht zwangsläufig nur auf kulturellen und rechtlichen Wandel reagiert. Stattdessen können kirchliche Akteure als Kuratoren des kulturellen Erbes Ehe (s. 5.1) auch unabhängig von der rechtlichen Lage diskursiven und kulturellen Wandel beeinflussen, wie in diesem Beispiel die evangelische Landeskirche Berlin und schon vor ihr die Landeskirche Hessen und Nassau sowie die rheinischen Kirche.17 Die erhöhte relative Häufigkeit 2021 lässt sich nach Sichtung der Belege auf eine vergleichbare Diskussion innerhalb der katholischen Kirche zurückführen, das Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Ehepaare, das auch ab 2017 noch galt, aufzuheben.
 
                    Die beschriebenen Indikatoren für das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ lassen sich in den Korpora der Diskursdomänen Politik (P-Bundestag) und Recht (R-Entscheidungen) nicht finden. Im anderen gemeinsprachlichen Korpus G-DeReKo erzielt die entsprechende Suchanfrage lediglich 30 Treffer, die sich diachron anders verteilen als im Korpus G-Twitter (s. Abbildung 12).
 
                    
                      [image: Verlaufskurve, die ab 2017 stark zunimmt, 2019 ihren Höhepunkt erreicht und 2020 auf der Nulllinie verweilt.]
                        Abbildung 12: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo.

                     
                    Hier finden sich mit der Suchanfrage 2016 kaum Treffer für das handlungsleitende Konzept und auch 2021 wird es nicht wieder – wie auf Twitter – mit den gesuchten schlagwortartigen Indikatoren wie Segen für alle oder Trauung für alle wieder aufgegriffen. Die Spitze in der relativen Häufigkeit 2019 ergibt sich durch verschiedene sowohl retrospektive als auch prospektive Verweise auf eine mögliche christliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die allesamt mit dem Phrasem Trauung für alle versprachlicht werden. So behandelt auch das folgende Beispiel gleichzeitig retrospektiv den erwähnten Vorschub einzelner evangelischer Kirchen 2016 sowie prospektiv die mögliche Ausweitung dieser Praxis:
 
                    (15)
                      
                        Die „Offene Kirche“ kündigte an, weiter für das Recht auf Trauung gleichgeschlechtlicher Paare zu kämpfen. Im selben Bundesland, nur ein paar Kilometer westlich, ist das kein Problem. Im badischen Landesteil von Baden-Württemberg hat die evangelische Kirche schon seit 2016 die Trauung für alle eingeführt.18

                      

                    
 
                    Die Beschränkung der Suchergebnisse auf die gemeinsprachlichen Korpora liegt jedoch nicht nur in der erwähnten Unvollständigkeit der Suchanfrage sowie der vermuteten schnelleren sprachlichen Verdichtung in sozialen Medien begründet, sondern auch in der unterschiedlichen thematischen Schwerpunksetzung zwischen den verschiedenen Diskursdomänen Gesellschaft/Öffentlichkeit, Politik und Recht. Dies zeigt sich in den folgenden umfassenderen quantitativen Analysen des gesamten Streitthemas um den Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare sowie des Themenbereichs Religion insgesamt.
 
                    Werden die sprachlichen Indikatoren weniger restriktiv ausgewählt, sodass sie nicht zuverlässig nur auf das progressive handlungsleitende Konzept verweisen müssen, sondern Indikatoren für das Streitthema um den Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare überhaupt darstellen, so lässt sich bspw. der gesamte Lexemverband rund um Segen, Segnung, segnen ergänzen, da nahezu jedes Vorkommen des Wortstamms seg- innerhalb der thematischen Korpora einen Bezug zum gesuchten Streitthema herstellt.19 Entsprechend gestaltet sich die erweiterte Liste an Wörtern und syntagmatischen Mustern, die relativ zuverlässige Indikatoren für das Streitthema um den Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare darstellen, wie folgt:
 
                     
                      Segen, Segnung, segnen, #Segenfüralle, (#)Segnungsverbot, kirchliche Trauung, Trauung für alle, #Trauungfüralle, #Mehrsegen, Homo-Ehe vor Altar gleich
 
                    
 
                    Die entsprechend erweiterte Suchanfragexi findet im Korpus G-Twitter 1996 Treffer für das Streitthema um die Segnung, die sich diachron wie in Abbildung 13 zu sehen verteilen.
 
                    
                      [image: Verlaufskurve, die 2008 einen leicht und 2021 einen stark erhöhten relativen Wert anzeigt.]
                        Abbildung 13: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-Twitter.

                     
                    Die erste wahrnehmbare Spitze in der relativen Häufigkeit 2008 erklärt sich in erster Linie durch den geringen Vergleichswert, da das thematische Twitter-Korpus nur 266 Tweets aus dem Jahr 2008 enthält. Die lediglich 4 Treffer, die für die hohe FpMW sorgen, behandeln allesamt – wie schon die vorigen Treffer aus 2016 – die Segnung eingetragener Lebenspartnerschaften durch einzelne institutionelle kirchliche Akteure:
 
                    (16)
                      
                        tagesschau: Dekan verliert Amt nach Segnung einer Schwulen-Ehe […]20

                      

                    
 
                    Die entscheidendere Spitze in der relativen und auch absoluten Häufigkeit 2021 zeigt, dass das agonale Zentrum um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in diesem Jahr auf Twitter quantitativ am salientesten ist. Inhaltlich spiegelt diese Häufigkeitsspitze die stärkere diskursive Aushandlung um Verbot oder Genehmigung der katholischen Trauung und Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wieder, wie auch ein Blick in die signifikantesten Kookkurrenzen der Treffer in diesem Jahr offenbart (s. Tabelle 14).
 
                    
                      
                        Tabelle 14:Kookkurrenzen der Indikatoren für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ im Jahr 2021 (5 Wörter links bis 5 Wörter rechts, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                      

                               
                            	Nr. 
                            	Lemma 
                            	Häufigkeit 
                            	Log-likelihood 
   
                            	1 
                            	Paar 
                            	303 
                            	1062.253 
  
                            	2 
                            	gleichgeschlechtlich 
                            	400 
                            	751.131 
  
                            	3 
                            	Vatikan 
                            	67 
                            	288.23 
  
                            	4 
                            	homosexuell 
                            	83 
                            	224.138 
  
                            	5 
                            	Priester 
                            	45 
                            	219.506 
  
                            	6 
                            	katholisch 
                            	70 
                            	213.846 
  
                            	7 
                            	Paar|Paaren 
                            	67 
                            	213.656 
  
                            	8 
                            	Münchner 
                            	26 
                            	199.408 
  
                            	9 
                            	Kirche 
                            	86 
                            	192.184 
  
                            	10 
                            	Sünde 
                            	39 
                            	166.932 
 
                      

                    
 
                    Eine entsprechende Suchanfragexii zum Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ liefert im anderen gemeinsprachlichen Korpus G-DeReKo 2.953 Treffer, die sich wie in Abbildung 14 zu sehen auf die häufigsten Zeitungen bzw. Quellen verteilen.
 
                    
                      [image: Balken und Datenpunkte, die für verschiedene, nachfolgend genannte Quellen hohe absolute respektive relative Frequenzen anzeigen.]
                        Abbildung 14: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                     
                    Nach relativer Häufigkeit sind hier am auffälligsten (wenig überraschend) die Zeit Christ und Welt, die österreichischen Zeitungen Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung und Neue Kronen-Zeitung. Die hohe relative Häufigkeit des Streitthemas ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ in den drei österreichischen Zeitungen erklärt sich nach Sichtung der Belege insbesondere durch Artikel über einzelne österreichische kirchliche Akteure, die schon in den 90-Jahren gleichgeschlechtliche Paare segneten. Durch dieses Phänomen erklärt sich auch die Spitze in der relativen Häufigkeit 1996, die in der folgenden diachronen Verteilung des Streitthemas ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ zu sehen ist (s. Abbildung 15).
 
                    
                      [image: Verlaufskurve, die 1989 und 1996 hohe relative Werte anzeigt, und Balken, die 2009, 2011 und 2021 hohe absolute Werte anzeigen.]
                        Abbildung 15: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo.

                     
                    Tatsächlich findet sich der erste Beleg für eine Thematisierung des Streitthemas ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ in G-DeReKo schon 1989:21
 
                    (17)
                      
                        Ein ungewöhnlicher Heirats-Boom könnte den Dänen ins Haus stehen, falls ein Gesetzentwurf der Mitte-Links-Opposition im Kopenhagener Parlament verabschiedet wird. Danach dürften Homosexuelle demnächst heiraten. Auch im Renten-, Erbschafts- und Scheidungsrecht sollen sie gleichberechtigt werden. […] Kinderadoptionen und kirchliche Trauungen bleiben ihnen jedoch auch künftig verwehrt. Freilich segnen schon heute einige protestantische Pfarrer in ihren Kirchen den umstrittenen Bund fürs Leben.22

                      

                    
 
                    In Beleg (17) wird ferner der Blick aufs Ausland – hier Dänemark – gerichtet, was wiederum Berührungspunkte mit einem weiteren Themenbereich schafft (s. o. G). Ähnliches gilt für die 109 Treffer aus dem Jahr 1996, die die größte Spitze in der relativen Häufigkeit bilden. Auch hier bilden Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare außerhalb Deutschlands, in Österreich den Fokus, die jedoch hauptsächlich von österreichischen Zeitungen in den Diskurs eingebracht werden (s. o.), wie auch im folgenden Beleg aus der Neuen Kronen-Zeitung:
 
                    (18)
                      
                        Die umstrittene Segnung eines Lesben-Paares in Wien-Simmering sehen viele als Auftakt zu einer Welle von „Homo-Heiraten“ an. Jutta und Irene empfingen übrigens nicht als erste gleichgeschlechtliche Partnerschaft den Segen der evangelischen Kirche – bereits vor einer Woche hat ein Grazer Homosexuellen-Paar seinen Lebensbund nach viereinhalb Jahren von einem evangelischen Pfarrer segnen lassen.23

                      

                    
 
                    Wie schon bei den Treffern aus 2008 und 2016 in G-Twitter geht es auch bei den Texten aus 1996, wie Beleg (18) veranschaulicht, meist um einzelne institutionelle kirchliche Akteure, die gleichgeschlechtlichen Paare den Segen der Kirche geben. Im Gegensatz zu den Segnungen in Deutschland geschieht dies in Österreich 1996 jedoch gänzlich ohne, dass diese Beziehungen staatlich institutionalisiert wären, denn eingetragene Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare wurden in Österreich erst 2010 eingeführt.24 Erst die späteren häufigen Treffer 2009–2021 stellen – wie schon in G-Twitter – grundsätzliche diskursive Aushandlungen pro und kontra Segnung gleichgeschlechtlicher Paare im Allgemeinen dar.
 
                    Durch die relative Häufigkeit derartiger Belege in 1996, 2008 und 2016 lässt sich die zuvor angesprochen Deutung bestärken, dass einzelne kirchliche Akteure nicht nur eine konservative, oder gar regressive, sondern auch eine progressive Rolle bei der Transformation des kulturellen Erbes Ehe spielen können – und dies oft weniger durch unmittelbare öffentliche Diskursbeiträge, sondern eher durch deklarative Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare selbst, die erst im Anschluss mittelbar von anderen Akteuren in den öffentlichen Diskurs überführt werden. Dadurch lässt sich ferner das progressive handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten einen christlichen Segen erhalten‹ tendenziell ein initiativer Status feststellen, während das damit konfligierende konservative handlungsleitende Konzept eher eine reaktive Rolle im Diskurs einnimmt.
 
                    Im Gegensatz zu den beiden großen gemeinsprachlichen Korpora lassen sich selbst diese umfangreichen Indikatoren für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag (6 Treffer) und im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen (13 Treffer) kaum finden.25 Dies lässt sich wohl am ehesten dadurch erklären, dass der Streit um den christlichen Segen für gleichgeschlechtliche Paare keine institutionell-politischen Aspekte hat und im Sinne der Trennung von Staat und Kirche nicht in legislativen oder judikativen Texten Zusammenhängen sprachlich verhandelt wird. Ähnliches gilt demnach für den Themenbereich Religion im Allgemeinen, der in den gemeinsprachlichen Korpora insgesamt weit häufiger angesprochen wird als in den übrigen (s. u.). Entsprechend sind auch die wenigen Treffern in den Plenarprotokollen eher anekdotischer als politischer Natur. Eine Ausnahme bildet der folgende Beleg, der aufzeigt, dass die beschriebenen kirchlichen Transformationsprozesse für den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe keineswegs epiphänomenal sind, sondern auch in die Diskursdomäne der Politik hineinwirken:
 
                    (19)
                      
                        Doch selbst in der katholischen Kirche, jedenfalls in Deutschland, spüre ich eine wachsende Offenheit, vielleicht noch nicht beim Rütteln am Sakrament der Ehe, aber im Umgang mit gleichgeschlechtlich Liebenden. Da sind übrigens die vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken im Mai letzten Jahres in Würzburg beschlossenen Erklärungen ein ermutigendes Signal. Man sucht nach Wegen, die Verbindung zweier Menschen gleichen Geschlechts in einer Feier vor Gott segnen zu können. Warum also tun wir uns als Gesetzgeber so schwer?26

                      

                    
 
                    Die wenigen Belege im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen stellen oftmals Vergleiche an; etwa zwischen kirchlichem Segen einer Beziehung und kirchlicher Trauung (20) oder zwischen kirchlicher Trauung und eingetragener Lebenspartnerschaft (21).
 
                    (20)
                      
                        Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht gewährleiste es, dass die tragenden Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre in die arbeitsvertraglichen Gestaltungen der Mitarbeiter Niederschlag finden könnten. Zu diesen Grundsätzen gehöre der Leitbildcharakter von Ehe und Familie. Nach den verbindlichen Festlegungen der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland könnten gleichgeschlechtliche Paare nicht kirchlich getraut werden, sondern nur eine Segensspendung erhalten.27

                      

                    
 
                    Neben der Schnittstelle zum Themenbereich ‚Familie‘ (s. 8.2) zeigt sich in diesem Beleg aus 2006, wie auch schon in Beleg (19) angedeutet wird, dass die Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen nicht mit einer kirchlichen Trauung einhergeht und auch aus diesem Grund bereits vor der rechtlichen Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2017 erfolgte. Will man Parallelen zwischen den Transformationsprozessen der Zivilehe und religiöser Ehe ziehen, so stellen etwa eingetragene Lebenspartnerschaft und Segnung gleichgeschlechtlicher Paare miteinander vergleichbare Stufen dar; genau wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und die kirchliche Trauung derselben. Zeitgleich dürfen diese Prozesse jedoch nicht gesehen werden, da der Streit um in Segnung gleichgeschlechtlicher Paare besonders in der katholischen Kirche auch mit der Ehe für alle 2017 nicht beigelegt ist und sogar erst 2021 besonders salient wird. Vor dem Hintergrund dieser Parallelen muss die Deutung der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare als progressives Moment im Diskurs auf frühe Einzelfälle (etwa Segnungen in Österreich 1996 oder kirchliche Trauungen in Deutschland 2016) beschränkt werden; quantitativ betrachtet scheint die Transformation der religiösen Ehe gegenüber der Transformation der Zivilehe im Diskurs insgesamt weiter verzögert.
 
                    In Rechtsfragen jedoch sind die für die Transformation der Ehe gezogenen Parallelen zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und kirchlichem Segen nicht relevant, wie der folgende Beleg zeigt:
 
                    (21)
                      
                        Die Klägerin habe sowohl im Rahmen der Anhörung vor dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge am 24. Januar 2001 als auch in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2001 ausdrücklich angegeben, mit O … M … nur kirchlich, nicht aber standesamtlich verheiratet zu sein. Damit liege nach dem Recht des Heimatlandes keine gültige Ehe i.S. von § 43 Abs. 3 AsylVfG vor. Demgegenüber trägt die Klägerin im Zulassungsantrag vor, das Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl I S. 266) habe für gleichgeschlechtliche Paare zu einer weitgehenden Gleichstellung mit Eheleuten geführt. Es wäre deshalb unbillig, verschieden geschlechtliche Partner, die (noch) nicht die standesamtliche Ehe eingegangen seien, erheblich schlechter zu stellen.28

                      

                    
 
                    In diesem Beleg, der das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ nicht explizit behandelt, wird nicht nur deutlich, dass auch eine kirchliche Trauung zivilrechtlich weniger gewichtet wird als eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Vor allem zeigt er, dass die Institution der Zivilehe durch die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft durchaus in ihrer Absolutheit hinterfragbarer wurde, insofern die Forderung der Klägerin, ihre kirchliche Trauung bzw. ihre Beziehung allgemein (asyl-)rechtlich anzuerkennen, sich argumentativ auf die vergleichbare rechtliche Anerkennung anderer nicht-ehelicher Beziehungen stützt. Dies jedoch, wie der folgende Beleg zeigt, ohne juristischen Erfolg:
 
                    (22)
                      
                        Die bloße kirchliche Trauung der Klägerin mit Oleg Machaschew ist demgemäss keine rechtsgültige Ehe. Dass die Klägerin offenbar die Absicht hat, mit ihrem Ehemann auch eine standesamtliche Ehe einzugehen, vermag daran nichts zu ändern. […] Ob das Ehepartnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Paare zu einer weitgehenden Gleichstellung mit Eheleuten geführt hat und was die orthodoxe Kirche unter Ehe versteht, kann deshalb dahinstehen.29

                      

                    
 
                   
                 
                
                  8.1.2 Quantitative Untersuchung des Themenbereichs ‚Religion‘
 
                  Abschließend lässt sich das quantifizierende Verfahren nicht nur auf einzelne Streitthemen, sondern auf den gesamten Themenbereich Religion anwenden. Wie im Methodenteil (7.1–7.2) beschrieben, lieferten der quantitative Zugang zu den Korpora induktive Hinweise um einerseits aussagekräftige Belege sowie andererseits quantifizierbare Form-Funktions-Korrelationen für zentrale Streitthemen des Diskurses zu finden, die sich induktiv bei der Analyse ebendieser Belege erweitern lassen. Die sprachlichen Indikatoren für den Themenbereich Religion bestehen aus folgenden Wörtern und syntagmatischen Mustern:
 
                   
                    Kirche, kirchlich, Religion, religiös, Vatikan, Papst, Segen, Segnung, segnen, #Mehrsegen, #Segenfueralle, Sekte, Sünde, Sünder, evangelisch, evangelikal, Evangelium, katholisch, Katholiken, protestantisch, Bibel, biblisch, Taufe, Scientology, Bischof, Gott, Franziskus, Christlich, Christentum, Nächstenliebe, Das Böse, Satan, Teufel, vor dem/den Altar, Trauung für alle, #Trauungfueralle
 
                  
 
                  Aus der Sichtung der Treffer ergibt sich ggf., dass einige Suchwörter wie bspw. Gott oder Teufel durch weitere Kotext-Informationen disambiguiert werden müssen, um falsche Positive auszuschließen und so als möglichst zuverlässige Indikatoren für den Themenbereich Religion zu dienen. Ferner müssen gerade für das Twitter-Korpus (G-Twitter) weitere Fehltreffer (z. B. „christlichen“ Kulturtechniken) ausgeschlossen werden, deren Häufigkeit im Korpus sich einzig aus manuellen Kopien desselben Tweets bzw. Bots ergibt und die keine aussagekräftigen Ergebnisse versprechen (s. 6.2). Die Ergebnisse der Suche dieser sprachlichen Indikatorenxiii,xiv in den verschiedenen Korpora lassen sich nun nach den Größen Zeitraum, Diskursdomäne und Akteursgruppe unterteilen, sodass sie zuverlässige Informationen darüber geben, zu welcher Zeit in welchem Gesellschafsbereich vom wem der Themenbereich Religion im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe angesprochen wurde.
 
                  Wieder soll hier mit den gemeinsprachlichen Korpora begonnen werden. In G-Twitter zeigt sich in den 31.008 Treffern30 zum Themenbereich Religion vor allem in der relativen Häufigkeit, dass Religion von Beginn an ein wichtiges Thema im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe darstellt und im Laufe der Zeit auch nicht an Relevanz verliert. Vielmehr wird der Themenbereich durch die oben beschriebene Behandlung des Streitthemas ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ im Jahr 2021 sogar noch häufiger angesprochen (s. Abbildung 16).
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die ab 2012 immer wieder zu- und abnimmt und 2021 einen hohen relativen Wert anzeigt.]
                      Abbildung 16: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-Twitter.

                   
                  Auch im anderen großen gemeinsprachlichen Korpus G-DeReKo hat der Themenbereich Religion von Beginn des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe bis zu den letzten verfügbaren Daten gleichmäßig relevant. So finden sich in 41% der Texte im Korpus zur gleichgeschlechtlichen Ehe (10.603 von 25.776) die gesuchten Versprachlichungen des Themenbereichs Religion. Die insgesamt 108.820 Treffer verteilen sich diachron wie in Abbildung 17 zu sehen.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die eine recht gleichmäßige Verteilung der relativen Häufigkeit über die Jahre 1990–2021 anzeigt.]
                      Abbildung 17: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo.

                   
                  Eine erhöhte Häufigkeit der Versprachlichungen des Themenbereichs Religion im Jahr 2021 lässt sich hier nicht wie auf Twitter beobachten.
 
                  Auch die quantitative Verteilung der Treffer über die verschiedenen Zeitungen in G-DeReKo scheint gemessen am jeweiligen Umfang der Quellen – bis auf eine Ausnahme (s. u.) – recht gleichmäßig (s. Abbildung 18).
 
                  
                    [image: Balken und Datenpunkte, die für verschiedene Quellen ähnlich hohe relative Frequenzen anzeigen, mit der Ausnahme „Zeit Christ und Welt“.]
                      Abbildung 18: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                   
                  Die einzige Zeitung, die unter den Quellen, die den Themenbereich am absolut häufigsten ansprechen, in relativer Häufigkeit heraussticht, ist die Zeit Christ und Welt. Diese Häufigkeitsspitze erklärt sich nach Sichtung der Belege in erster Linie dadurch, dass in diesen Texten der Themenbereich Religion nicht nur unter anderen Themenbereich angesprochen wird, sondern prinzipiell alle Diskursbeiträge zur gleichgeschlechtlichen Ehe in eine religiöse Sprache eingebettet sind, wie folgendes Beispiel veranschaulicht:
 
                  (23)
                    
                      Aus dem kaum versiegenden Quell der Worte und Gesten des Papstes sucht sich jeder seinen ideologischen Happen aus und löst ihn fein aus dem Zusammenhang heraus wie ein schmackhaftes Filet. Wenig Gehör fanden etwa die kontinuierlichen Angriffe des Papstes auf die ‚Gender-Ideologie‘ oder auf Phänomene wie die ‚ideologische Kolonialisierung‘. Schon als Erzbischof von Buenos Aires hatte Bergoglio die Homo-Ehe als ‚Versuch des Vaters der Lügen, die Kinder Gottes zu verwirren und zu täuschen‘ gebrandmarkt.31

                    

                  
 
                  Da jedes Token (wie z. B. Papstes, Erzbischof, Gottes) dieser religiösen Sprache als Treffer für die Suchanfrage gewertet wird, erklärt sich vor allem hieraus die höhere relative Häufigkeit sprachlicher Indikatoren für Religion in dieser Zeitung.
 
                  Im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag lassen sich mit immerhin 239 Treffern schon mehr Versprachlichungen für den Themenbereich Religion finden als für das Streitthema ‚Christlicher Segen für gleichgeschlechtliche Paare‘ (s. o.). Dennoch kommt der Themenbereich hier im Vergleich zu den gemeinsprachlichen Korpora weit weniger zur Sprache: In nur 19% (88 von 453) aller Texte zur gleichgeschlechtlichen Ehe wird Religion mit einem der gesuchten Indikatoren angesprochen, was sich wie oben beschrieben als angestrebte Trennung zwischen religiösen Aspekten des Diskurses und Diskursakteuren in institutionell-politischen Rollen deuten lässt. Die Thematisierung von Religion verteilt sich in P-Bundestag diachron wie in Abbildung 19 zu sehen.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve und Balken, die für 2014 eine hohe und ab 2019 niedrige absolute sowie relative Frequenzen anzeigen.]
                      Abbildung 19: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  In Abbildung 19 zeigt sich, dass sich die verhältnismäßig wenigen Treffer zu Religion im Korpus P-Bundestag weit weniger gleichmäßig über den Zeitraum des Diskurses verteilen als in den gemeinsprachlichen Korpora (s. o.). Insbesondere die hohen absoluten sowie relativen Frequenzwerte in den Jahren 2014 und 2016 fallen hier ins Auge. Diese erklären sich in erster Linie durch Plenarreden, in denen zwar häufig die gesuchten sprachlichen Indikatoren aus dem Themenbereich Religion vorkommen, in denen jedoch nur indirekt über die gleichgeschlechtliche Ehe oder die eingetragene Lebenspartnerschaften gesprochen wird. Dies veranschaulicht exemplarisch Beispiel (24) aus einer Plenarrede, in der es in erster Linie um kirchliche Arbeitgeber und deren Umgang mit Familienstandsdaten geht.
 
                  (24)
                    
                      Wie gehen wir mit der Übermittlung von Familienstandsdaten an Religionsgemeinschaften um? […] Die beste Lösung wäre: Die katholische Kirche versichert uns, dass sie in Zukunft weder wiederverheiratet Geschiedenen noch eingetragenen homosexuellen Lebenspartnern kündigen wird.32

                    

                  
 
                  Selbst diese frequenten Belege erhärten also den Eindruck, dass der Themenbereich Religion in der Diskursdomäne Politik eine weit geringere Rolle für den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe zu spielen scheint als in der Diskursdomäne Gesellschaft/Öffentlichkeit.
 
                  Etwas aussagekräftiger scheint hier hingegen die Verteilung der Treffer auf die unterschiedlichen Parteien im Bundestag (s. Abbildung 20).33
 
                  
                    [image: Balken und eine Linie, die eine leicht abnehmende relative Frequenz von linken zu rechten Parteien anzeigt.]
                      Abbildung 20: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Im Verhältnis zum Redeanteil in P-Bundestag (FpMW) fällt auf, dass gerade die beiden linken Parteien Linke und Grüne relativ häufiger den Themenbereich Religion ansprechen als die übrigen Parteien. Ein Blick in die Belege verrät, dass sich die häufigeren Treffer insbesondere durch Kritik an der Kirche (s. Beispiel (24)), aber auch durch die sprachliche Aushandlung des Streitthemas ‚Verhältnis von gleichgeschlechtlicher Ehe und Christentum‘ ergeben, wobei Linkspartei und Grüne das progressive handlungsleitende Konzept vertreten (s. o.). So versprachlicht die Linkspartei in vielen Belegen das handlungsleitende Konzept ›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mit dem Christentum vereinbar‹, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:
 
                  (25)
                    
                      Sollen zwei Menschen, die sich lieben, auch heiraten dürfen? Aber natürlich, und zwar völlig unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Mann und eine Frau, um zwei Frauen oder um zwei Männer handelt. Das sollte heutzutage doch selbstverständlich sein. (Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90 / DIE GRÜNEN) In sehr vielen europäischen Ländern wurde das inzwischen auch erkannt. Finnland, Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Holland, Portugal, aber auch so katholische Länder wie Irland und Spanien haben die Ehe für alle längst eingeführt, ohne dass der heilige Sankt Patrick vom Sockel gefallen wäre oder die heilige Jungfrau Maria blutige Tränen geweint hätte. Meine Damen und Herren, es wird höchste Zeit, dass Deutschland hier endlich aufholt.34

                    

                  
 
                  Auch in diesem Beleg zeigt sich wieder die thematische Überschneidung mit dem Themenbereich ‚Gleichgeschlechtliche Ehe im Ausland‘ (vgl. eingangs 8 G). Relativ zu ihrer Redezeit behandeln die FDP, die SPD und selbst die Parteien mit explizitem Bekenntnis zum Christentum CDU/CSU und AfD dieses Streitthema sowie den Themenbereich Religion dagegen deutlich seltener. Insgesamt lässt sich diese Diskrepanz so deuten, dass im institutionell-politischen Kontext der Themenbereich eher zur Argumentation für als zur Argumentation gegen die gleichgeschlechtliche Ehe (ob nun die Öffnung der Ehe oder aber die rechtliche Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft) verwendet werden kann (vgl. auch Beispiel (19)).
 
                  Genau wie im politiksprachlichen Korpus finden sich auch im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen weit weniger Versprachlichungen des Themenbereichs Religion als in den gemeinsprachlichen Korpora. In ca. 19% der Texte, die die gleichgeschlechtliche Ehe behandeln, wird auch der Themenbereich Religion angesprochen. Die insgesamt 1677 Treffer in R-Entscheidungen verteilen sich diachron wie in Abbildung 21 zu sehen.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die 2006 und 2011 hohe Werte anzeigen, dazwischen jedoch sehr niedrige, 2021 wieder etwas höhere.]
                      Abbildung 21: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Religion in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Auch in R-Entscheidungen ist der Themenbereich Religion von den ersten Diskursbeiträgen zur eingetragenen Lebenspartnerschaft 2001 mit Unterbrechungen durchweg eine Rolle. Allerdings werden die Themen ‚gleichgeschlechtliche Ehe‘ und ‚Religion‘ in den Entscheidungstexten meist anders verknüpft als dies für die Streitthemen dargelegt wurde, die in den anderen Korpora häufiger zu finden waren; etwa oftmals in Bezug auf die Kirche als Arbeitgeber. Dies zeigt auch ein Blick in die Entscheidungstexte mit den häufigsten Treffern zu Religion, die verschiedene Klagen betreffen; z. B. eine Klage gegen Diskriminierung durch die katholische Kirche als Arbeitgeber aufgrund einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (26) oder auch gegen die Ungleichbehandlung von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe in Bezug auf den Ortszuschlag wiederum durch die Kirche als Arbeitgeber (27).
 
                  (26)
                    
                      Das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, das Praktizieren von Homosexualität stellt für den kirchlichen Arbeitgeber einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß dar, der die Beschäftigung und damit auch die Einstellung einer Arbeitnehmerin ausschließt. (Rn.64) 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.35

                    

                  
 
                  (27)
                    
                      Enthält eine kirchliche Vergütungsregelung (hier: BAT-KF) hinsichtlich eines an den Familienstand anknüpfenden Vergütungsbestandteils (Ortszuschlag) für Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine Regelungslücke, kann diese von den staatlichen Arbeitsgerichten nicht durch Gleichstellung der Lebenspartner mit Verheirateten geschlossen werden, solange nicht feststeht, dass ein solcher Lückenschluss mit dem Selbstverständnis der beteiligten Kirchen im Einklang steht.36

                    

                  
 
                  Zusammenfassend lässt sich für den Themenbereich Religion festhalten, dass er im gemeinsprachlichen Korpus G-DeReKo weit häufiger behandelt wird (in 41% der Texte) als in den politik- und rechtsprachlichen Korpora (jeweils in etwa 20% der Texte). Vergleiche mit dem Korpus G-Twitter, das aufgrund seiner zahlreichen und sehr kurzen Texte nur einen geringen Anteil an Texten (7%) jedoch eine hohe relative Trefferfrequenz (5840.58 Treffer pMW)37 aufweist, gestalten sich schwierig. In den Plenarprotokollen (P-Bundestag) wird der Themenbereich eher von linken als von rechten Parteien angesprochen, was die Deutung nahelegt, dass sowohl Kritik an Religion als auch die Forderung nach einer säkular ausgerichteten Anpassung in institutionell-politischen Kontexten salonfähiger ist als eine religiös begründete Opposition zu rechtlichen Neuerungen. In der Rechtsprechung (R-Entscheidungen) finden sich diese Streitthemen zur gleichgeschlechtlichen Ehe weniger explizit versprachlicht; stattdessen wird hier oftmals reagierend auf Anklagen der Umgang der Kirche mit Homosexualität allgemein (z. B. mit queeren Angestellten) behandelt. Zeitlich fällt auf, dass besonders das Streitthema des christlichen Segens sowie der kirchlichen Trauung gleichgeschlechtlicher Paare nicht nur im Nachgang der juristischen Gleichstellung mit bzw. in der Zivilehe eine Rolle spielt; vielmehr finden sich hier vereinzelt auch progressive Momente durch kirchliche Akteure, die auch von politischen Akteuren als solche verstanden und befürwortend in den politischen Diskurs eingebracht werden (vgl. etwa Beispiel (19)). Ferner ist der Themenbereich zeitlich recht gleichmäßig über den Diskurs verteilt mit einer steigenden Tendenz auf Twitter ab 2021. Diese Ergebnisse widersprechen denen von Kania (2020: 150), nach denen der Themenbereich Religion im deutschen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe auch in der Gemeinsprache „not salient at all“ sei.38
 
                 
               
              
                8.2 Familie
 
                Dem großen und komplexen Themenbereich ‚Familie‘ lassen sich verschiedene Streitthemen zuordnen, die sich wiederum untereinander in Beziehungen von Über- und Unterordnung setzen lassen. Ferner stellen ›Familiengründung‹ und ›Fortpflanzung‹ auch potenzielle Bedeutungsaspekte des Wortes Ehe bzw. Erbteile des kulturellen Erbes Ehe dar, deren diskursive Aushandlung in Kapitel 9.1 als Teil einer Bedeutungskonkurrenz um das Wort Ehe untersucht werden soll. Folgende quantitativ-induktiv ermittelten Streitthemen lassen sich an dieser Stelle dem Themenbereich ‚Familie‘ zuordnen:
 
                 
                  	 
                    Fortpflanzung und Reproduktion (s. 8.2.1)

 
                  	 
                    Möglichkeiten der Familiengründung (s. 8.2.2)

 
                  	 
                    Kindeswohl (s. 8.2.3)

 
                
 
                
                  8.2.1 Fortpflanzung und Reproduktion
 
                  Im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Bezug auf das Thema Fortpflanzung und Reproduktion vor allem die Streitfrage salient, inwiefern eine natürliche Reproduktionsfähigkeit der Partner konstitutives Merkmal einer Ehe bzw. einer ehefähigen Partnerschaft sei. Da diese Frage jedoch primär die diskursive und immer wieder auch metadiskursive Bedeutungskonkurrenz um die umkämpften Erbteile der Ehe bzw. Bedeutungsaspekte von Ehe betrifft (s. 5.2.1), soll sie in Kapitel 9 behandelt werden. Eine zweite quantitativ auffällige Gruppe an Diskursbeiträgen zum Thema Fortpflanzung/Reproduktion betrifft Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Das agonale Moment dieses Streitthemas begründet sich in erster Linie in der Auseinandersetzung um das Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf Zugang zu reproduktionsmedizinische Fortpflanzungsmöglichkeiten. Daher ist die agonale Struktur des Streitthemas eher mit der des Streitthemas Adoption vergleichbar und soll entsprechend im folgenden Abschnitt Möglichkeiten der Familiengründung behandelt werden.
 
                  An dieser Stelle bleibt zunächst nur ein quantitativ weniger auffälliges und diskursiv weniger salientes Streitthema im Zusammenhang mit Fortpflanzung und Reproduktion zu behandeln, das sich wie folgt darstellen lässt:
 
                  
                            
                          	Ehe und Reproduktion der Bevölkerung 
   
                          	›Die Öffnung der Ehe wirkt sich nicht negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹ 
                          	vs. 
                          	›Die Öffnung der Ehe wirkt sich negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹ 
 
                    

                  
 
                  Aus den folgenden Belegen dieses Streitthemas lässt sich bereits ablesen, dass in diesem Fall das konservative handlungsleitende Konzept das initiative ist, während das damit konfligierende progressive handlungsleitende Konzept entsprechend reaktiv ist, insofern es negierend auf ersteres reagiert. Demnach soll in diesem Fall auch zunächst das konservative handlungsleitende Konzept ›Die Öffnung der Ehe wirkt sich negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹ vorgestellt werden, dass sich aus Belegen wie (28), (29) und (30) ableiten lässt.
 
                  (28)
                    
                      Angesichts der auffälligen Vorliebe der GroKo für die Befriedigung von Kleinstinteressengruppen, wie zum Beispiel mit der Ehe für alle, woraufhin sich bundesweit sehr wenige Paare das Jawort gegeben haben, stellt sich die Frage, wie viele Familien aus dieser ebenfalls sehr speziellen Gesetzesinitiative prognostisch Nutzen ziehen werden. Sie feiern 27 Prozent Inanspruchnahme bereits als Erfolg. Wieso denken Sie, dass angesichts der fatalen Gesamtsituation eines sich nicht reproduzierenden Deutschlands (Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) eine solche Nischenpolitik Berechtigung hat? (Beifall bei der AfD – Widerspruch bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)39

                    

                  
 
                  (29)
                    
                      Lebenspartnerschaft und Ehe seien keine gleichgelagerten Lebenssachverhalte. In ihren Rechtsfolgen beständen erhebliche Unterschiede. Die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft sei zur Reproduktion der Bevölkerung ungeeignet, was bereits einen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung darstelle.40

                    

                  
 
                  (30)
                    
                      Der Staat hat nichts davon, wenn er sterile Homo-Pärchen privilegiert, denn die Rente dieser Menschen muss von den Kindern aus fertilen Mann-Frau-Ehen aufgebracht werden – eine Ungerechtigkeit ersten Ranges41

                    

                  
 
                  Beispiel (29) stellt ein indirektes Zitat einer im entsprechenden Urteil wegen Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften Angeklagten dar, Beispiel (30) ein direktes Zitat des wegen Beleidigung verurteilten (jedoch unter Berufung auf die Meinungsfreiheit in nächster Instanz freigesprochenen)42 Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera. An den hier angeführten Beispielen lässt sich ferner erkennen, dass dieses konservative handlungsleitende Konzept im Diskurs unterschiedlich drastisch formuliert wird. Mal werden gleichgeschlechtliche Paare als quasi epiphänomenal für die Fertilitätsrate betrachtet, was ihre Ungleichbehandlung im Vergleich zu verschiedengeschlechtlichen Paaren rechtfertige (29); mal wird umgekehrt die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare geradezu als Gefahr für die Fertilitätsrate und den Erhalt der Bevölkerung angesehen (28), (30). Die zugrundeliegende Argumentationsstruktur, nach der gleichgeschlechtliche Partnerschaften mangels Reproduktionsfähigkeit keinen vergleichbaren Verdienst am Erhalt der Bevölkerung leisten würden und daher nicht mit verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften gleichgestellt werden dürften, bleibt jedoch die gleiche. Diese Argumentation geht also mit einer Betonung des Bedeutungsaspekts der ›Fortpflanzung‹ einher (s. 9.1), der auf die gesamtgesellschaftliche Eben bezogen und erst dann als Grundlage für die rechtliche Privilegierung der Ehe herangezogen wird.
 
                  Agonalität zu diesem handlungsleitende Konzept findet sich nicht nur im Lachen und dem explizierten „Widerspruch“ in Beispiel (28), sondern auch in Belegen des konfligierenden handlungsleitenden Konzepts ›Die Öffnung der Ehe wirkt sich nicht negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹. Die Versprachlichungen dieses reaktiven handlungsleitenden Konzepts finden sich bspw. auf Twitter in den Kommentaren zu entsprechenden Posts; so auch die Beispiele (31) und (32), deren letzteres einen reagierenden Kommentar zum Post aus Beispiel (36) beinhaltet.
 
                  (31)
                    
                      Dieses Argument ist halt einfach so Bullshit. Der „Staat“ wird niemals aussterben, schon gar nicht durch die Ehe für Alle. Es werden immer Kinder geboren, macht euch darum mal keine Sorgen43

                    

                  
 
                  (32)
                    
                      Es ist einfach nur krass wie Rechte immer wieder ihren Hass und Hetze mit irgendwelchen Pseudowissenschafltichen Ausfällen versuchen zu begründen. Es gibt genügend Spezies die gleichgeschlechtlichen Sex sogar vorziehen und trotzdem nicht ausgestorben sind … 44

                    

                  
 
                  In beiden Belegen zeigt sich wiederum der reaktive Charakter des progressiven handlungsleitenden Konzepts, insofern beide Kommentare explizit auf das initiative konfligierende handlungsleitende Konzept ›Die Öffnung der Ehe wirkt sich negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹ beziehen und dieses negieren sowie kritisieren. Eine Umkehrung der Argumentation findet sich in den Korpora interessanterweise nicht. Wenn nämlich die rechtliche Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften sich aus deren fehlenden Beitrag zur Reproduktion der Bevölkerung abgeleitet wird, so könnte auch im Umkehrschluss geschlussfolgert werden, dass ein rechtlicher Ausbau der Möglichkeiten zur Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare (durch Reproduktionsmedizin sowie Adoption; s. u.) der Fertilitätsrate zuträglicher wäre als ein Verbot derselben, bei dem gleichgeschlechtliche Paare kinderlos blieben. Einzig Beispiel (33) weist eine vergleichbare Argumentation auf.
 
                  (33)
                    
                      Der Gayby-Boom bringt das letzte Argument ins Wanken, mit dem Politik und Rechtsprechung in Deutschland bislang die vollständige Gleichstellung homosexueller Paare mit Ehepaaren verhindert haben: Die Ehe sei verfassungsrechtlich besonders geschützt, weil sie Mann und Frau bei der Gründung einer Familie absichern soll, während homosexuelle Paare ja kinderlos blieben – so hat das Bundesverfassungsgericht 1993 in seiner Entscheidung zur „Aktion Standesamt“ die Ungleichbehandlung gerechtfertigt. Auf dieses Argument baute die Rechtsprechung in der Folgezeit auf. So verweigerte das Bundesarbeitsgericht 1997 homosexuellen Paaren, die als Beamte tätig sind, den Ortszuschlag (den auch kinderlose Ehepaare erhalten) – mit der Begründung, „die gleichgeschlechtliche Gemeinschaft“ sei „jedenfalls in einem Punkt mit der Ehe nicht vergleichbar“: Sie sei „im Gegensatz zur Ehe nicht zur Reproduktion der Bevölkerung geeignet“.45

                    

                  
 
                  Mit Verweis auf einen „Gayby-Boom“ – also eine steigende Zahl gleichgeschlechtlicher Paare mit Kinderwunsch – wird hier nicht nur das konservative handlungsleitende Konzept negiert, sondern auch eine positiv formulierbare Schlussfolgerung nahegelegt, nach der denkbare, jedoch rechtlich eingeschränkte Möglichkeiten der Familiengründung in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften durchaus „zur Reproduktion der Bevölkerung geeignet“ seien. Damit ist bereits ein entscheidendes Streitthema im Zusammenhang mit dem Themenbereich Familie angesprochen, das die rechtlichen Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare betrifft und im folgenden Kapitel untersucht werden soll.
 
                 
                
                  8.2.2 Möglichkeiten der Familiengründung
 
                  Der im vorigen Kapitel behandelte Aspekt der Fortpflanzung findet sich auch im folgenden Kapitel zu den Möglichkeiten der Familiengründung. Hier sollen diejenigen Diskursbeiträge beispielhaft angeführt und systematisiert werden, die sich dem folgenden übergeordneten Streitthema zuordnen lassen:
 
                  
                            
                          	Möglichkeiten der Familiengründung 
   
                          	›Auch gleichgeschlechtliche Paare sollten die
Möglichkeit bekommen, eine Familie zu
gründen‹ 
                          	vs. 
                          	›Gleichgeschlechtliche Paare sollten keine
Möglichkeit bekommen, eine Familie zu
gründen‹ 
 
                    

                  
 
                  Im Anschluss lässt sich dieses Streitthema in die beiden zentralen Möglichkeiten der Familiengründung, künstliche Befruchtung und Adoption untergliedern (s. u.). Sowohl bei diesem übergeordneten agonalen Zentrum als auch bei den spezifischeren Streitthemen zu Reproduktionsmedizin und Adoption wird sich zeigen, dass jeweils das progressive handlungsleitende Konzept die initiative Position im Diskurs einnimmt, während das konservative reaktiv ist. Zuerst wird die Forderung in den Diskurs eingebracht, dann wird die Ablehnung dieser Forderung versprachlicht. Zunächst lassen sich beide Möglichkeiten der Familiengründung an dieser Stelle auch zusammenfassen, da sie oftmals gemeinsam sprachlich ausgehandelt werden, wie bereits die beiden folgenden Belege für das handlungsleitende Konzept ›Auch gleichgeschlechtliche Paare sollten die Möglichkeit bekommen, eine Familie zu gründen‹ beispielhaft veranschaulichen:
 
                  (34)
                    
                      Es gibt keine sachliche Begründung, weshalb zwei sich Verbundene nur die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft haben sollten, denn die Geschlechter sind gesetzlich gleichgestellt. Oder irre ich mich? Haben Homosexuelle kein Recht auf Ehepartner, Adoption oder Fortpflanzungsmedizin?46

                    

                  
 
                  (35)
                    
                      Hier geht es um das Privatleben, um die ganz persönliche Entscheidung jedes Einzelnen dafür, mit wem er sein Leben teilen möchte. Es ist anmaßend, dass sich Dritte einmischen. Und in Deutschland ist es leider immer noch die Bundesregierung, die hier Diskriminierungen und Verbote vorschreibt. Die Familiengründung etwa ist für homosexuelle Paare in Deutschland oft nicht möglich, ohne sich in die Illegalität zu begeben, weil es Verbote zur Fortpflanzungsmedizin und zur Adoption gibt, an denen CDU und CSU immer noch festhalten.47

                    

                  
 
                  In beiden Beispielen (34) und (35) zeigt sich, dass das abstrakte Konzept der Möglichkeiten zur Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare vonseiten der Proponenten in konkreten Forderungen geäußert wird, die im Anschluss genauer untersucht werden.
 
                  Die Versprachlichungen des hiermit konfligierenden handlungsleitenden Konzepts ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten keine Möglichkeit bekommen, eine Familie zu gründen‹ behandeln zwar auch die konkreten Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und der Adoption, behandeln das agonale Zentrum aber auch auf einer abstrakten Ebene. Besonders augenfällig und auch als n-Gramm quantitativ salient sind hierbei die Nominalphrasen Recht auf Kinder bzw. Recht auf ein Kind, die auch in den folgenden Beispielen zu finden sind:
 
                  (36)
                    
                      Nein. Es gibt kein Recht auf ein Kind. Und kein Recht auf Reproduktion. Und es ist übrigens keine Diskriminierung, sondern ein Naturgesetz, das sich Lesben miteinander nicht fortpflanzen können.48

                    

                  
 
                  (37)
                    
                      Der eingetragene Lebenspartner des Adoptivvaters beabsichtigt, das Kind ebenfalls zu adoptieren, und stellte einen entsprechenden Antrag. Das Amtsgericht H. wies den Adoptionsantrag zurück. Die dagegen eingelegte Beschwerde wies das Landgericht H. zurück. Insbesondere seien weder Grundrechte des Kindes noch solche der eingetragenen Lebenspartner verletzt. Im Zentrum stünden das Interesse und das Wohl des Kindes. Man dürfe das Recht eines jeden, ein „sexuelles Leben nach seiner Wahl“ zu führen, nicht verwechseln mit einem „Recht auf Kinder“. Art. 3 Abs. 1 GG gebiete keine Gleichbehandlung der Ehe mit der Lebenspartnerschaft.49

                    

                  
 
                  (38)
                    
                      Schon damals wollten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, regeln, dass für die Annahme eines Kindes durch Lebenspartner die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Annahme eines Kindes durch Ehegatten entsprechend anzuwenden sind. Schon damals, vor nicht einmal einem Jahr, hat die CDU/CSU-Fraktion Ihren Antrag abgelehnt. Das tun wir auch heute, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass es für niemanden ein Recht auf ein Kind gibt (Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Darum geht es in der Regelung nicht! Das ist wirklich Volksverhetzung, was Sie da erzählen!) und dass wir uns im Rahmen unserer staatlichen Wächterfunktion allein am Kindeswohl zu orientieren haben.50

                    

                  
 
                  Beispiel (36) zeigt eine direkte Antwort auf Twitter auf eine Versprachlichung des progressiven handlungsleitenden Konzepts, die auch in Beispiel (60) vorgestellt wird. Auffällig ist ferner, dass sowohl im rechtssprachlichen Beispiel (37) als auch im politiksprachlichen Beispiel (38) das konservative handlungsleitende Konzept weiter durch Berufung auf das Streitthema des Kindeswohls argumentativ gestützt wird, das später genauer vorgestellt werden soll (s. 8.2.3). Hierin zeigt sich wiederum, wie verschiedene handlungsleitende Konzepte auf Textebene ineinandergreifen und zu argumentativen Zwecken verknüpft werden. Dies scheint auch in Zusammenhang damit zu stehen, dass in allen drei Beispielen das progressive handlungsleitende Konzept für die Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare zunächst als Recht auf ein Kind bzw. als Recht auf Kinder versprachlicht wird, um es innerhalb dieser Perspektivierung abzulehnen. Indem in Sätzen wie Niemand hat ein Recht auf ein Kind das Wort Kind von der Präposition auf abhängig gemacht und somit als Teil des Akkusativobjekts versprachlicht wird, wird die Deutung nahegelegt, dass Menschen Rechte über ein Kind erhielten und dem Kind diese entsprechend genommen würden. Insofern scheint es kein Zufall, dass in den Belegen (37) und (38) in der unmittelbaren Textumgebung auch das Konzept ›Kindeswohl‹ angesprochen wird. Hierin zeigt sich, dass diese Phrase durchaus kompositionell eine bestimmte negative Konzeptualisierung des versprachlichten Sachverhalts nahelegt, die von ablehnender Seite wohl fixiert und in den Diskurs eingebracht werden soll. Sprich: Es erscheint den jeweiligen Akteuren eine erfolgversprechendere sprachliche Strategie, einem Recht auf Kinder zu widersprechen als z. B. einem Recht auf künstliche Befruchtung oder gar einer Gleichstellung im Adoptionsrecht (s. z. B. Beleg (40)).
 
                  Dieser Bedeutungsfixierungsversuch ist jedoch nicht derart manipulativ, dass er nicht von der Gegenseite erkannt und kritisiert würde, wie bereits Volker Becks Widerspruch in Beispiel (38) zeigt. Direkte Antworten auf Versprachlichungen des konservativen handlungsleitenden Konzepts, die die Phrase Recht auf Kinder verwenden, in (zumindest teilweise) interaktionalen Daten wie den Plenarprotokollen oder auch Twitter lassen in „procedural consequentiality“ (Deppermann 2001: 70) analysieren, dass die oben gedeutete Lesart der Phrase auch von anderen Diskursteilnehmenden entsprechend gedeutet und als negative Perspektivierung wahrgenommen wird. Dies veranschaulicht bspw. Beleg (39), der einen Kommentar zu dem Tweet aus Beispiel (36) zeigt, aber auch negierende Erwähnungen der Phrase von progressiver Seite in späteren antwortenden Diskursbeiträgen wie in Beispiel (40):
 
                  (39)
                    
                      @Birgit_Kelle Es geht auch nicht um das Recht auf ein Kind, das sich gar nicht durchsetzen ließe, sondern um das Recht, die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin in Anspruch zu nehmen – auch für Singles und gleichgeschlechtliche Paare. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.51

                    

                  
 
                  (40)
                    
                      […] wir sprechen hier über Gleichstellung. Kinder sind kein Vehikel zur Gleichstellung, sondern entweder man ist gleich oder man ist es nicht. Sie haben vollkommen recht: Es gibt kein Recht auf ein Kind – logischerweise. Es geht uns nur darum, dass man gleichbehandelt wird, dass man sich wie jeder andere um eine Adoption bewerben kann. Fachlich entscheidet das sowieso das Jugendamt.

                    

                  
 
                  In Beispiel (40) wird die ablehnenden Versprachlichung Recht auf ein Kind nicht nur negiert, sondern es wird ihr eine positive Kontextualisierung durch das Hochwertwort Gleichstellung entgegengesetzt. Ferner werden auch hier wieder – wie schon in den Eingangsbeispielen (34) und (35) – die Frage nach den Möglichkeiten der Familiengründung konkretisiert, indem sie als das Recht, die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin in Anspruch zu nehmen respektive als das Recht, sich wie jeder andere um eine Adoption [zu] bewerben versprachlicht wird. Die diskursive Aushandlung dieser beiden Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare soll im Folgenden separat analysiert werden.
 
                  
                    8.2.2.1 Adoption
 
                    
                              
                            	Adoption 
   
                            	›Eingetragene Lebenspartner sollten Kinder
adoptieren dürfen‹ 
                            	vs. 
                            	›Eingetragene Lebenspartner sollten keine
Kinder adoptieren dürfen‹ 
 
                      

                    
 
                    Das Streitthema Adoption ist insofern ein analytischer Glücksfall, als hier bereits der Wortstamm adopt- selbst innerhalb der thematischen Korpora einen relativ zuverlässigen Indikator für die sprachliche Behandlung des Streitthemas bildet. Daher soll hier die quantitative Analyse des Streitthemas Adoption über diesen Indikatorxv,xvi schon vor den beispielhaften Belegen erfolgen. Belege für das handlungsleitende Konzept ›Eingetragene Lebenspartner sollten Kinder adoptieren dürfen‹ finden sich z. B. in (44), (46), (48) und (50). Belege für das konfligierende handlungsleitende Konzept ›Eingetragene Lebenspartner sollten keine Kinder adoptieren dürfen‹ finden sich z. B. in (47).
 
                    In den beiden gemeinsprachlichen Korpora findet sich das Streitthema Adoption recht häufig und über den gesamten Zeitraum verteilt. Die 7267 in G-Twitter verteilen sich diachron wie in Abbildung 22 zu sehen, die 10058 Treffer in G-DeReKo (15% der Texte) wie in Abbildung 23 zu sehen.
 
                    
                      [image: Verlaufskurve, die eine recht gleichmäßige Verteilung der relativen Häufigkeit über die Jahre 2007–2021 anzeigt.]
                        Abbildung 22: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Adoption in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                     
                    
                      [image: Verlaufskurve, die höhere relative Frequenzen für 1994 und deutlich für 2013 anzeigt.]
                        Abbildung 23: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Adoption in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                     
                    Auch hier ergeben sich wieder durch die niedrigen Vergleichswerte hohe relative Frequenzen in der frühen Phase des Diskurses. Die Spitze in der relativen Häufigkeit in G-DeReKo 1994 erklärt sich durch 18 Belege zum Streitthema Adoption, die allesamt weniger initiativen Charakter haben, sondern auch in dieser frühen Phase schon auf Initiativen aus der Diskursdomäne Politik reagieren, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:
 
                    (41)
                      
                        Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, hat am Montagabend bei der Eröffnung der Frühjahrs-Vollversammlung im Kloster Reute (Bad Waldsee) beklagt, daß in Europa der Glaube an Gott und die Achtung vor der Menschenwürde stirbt. Der Mainzer Bischof wandte sich heftig gegen die vom Europäischen Parlament geforderte Möglichkeit einer Ehe gleichgeschlechtlicher Paare mit der Erlaubnis, Kinder zu adoptieren.52

                      

                    
 
                    Auch die auffällig hohe absolute sowie relative Frequenz in beiden gemeinsprachlichen Korpora im Jahr 2013 erklärt sich durch die diskursive Reaktion auf Entwicklungen in einer anderen Diskursdomäne; nämlich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 19.02.2013, das die Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner ermöglicht und das in der Gemeinsprache diskursiv begleitet wird. Vereinzelt finden sich hier zwar auch prospektive Belege, die dem BVerfG-Urteil vorausgehen (vgl. Beispiel (42)); bei weitem die meisten Diskursbeiträge reagieren jedoch zeitlich sowie inhaltlich auf das Urteil (vgl. Beispiel (43)).
 
                    (42)
                      
                        Wenn das Ehegattensplitting fällt, bleibt als letzte große Ungleichheit noch die Adoption. Schon jetzt dürfen Schwule und Lesben als Einzelperson zwar Kinder adoptieren, jedoch nicht gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Für die Union ist das die letzte konservative Bastion, die es zu retten gilt. Steht die Union auf verlorenem Posten?53

                      

                    
 
                    (43)
                      
                        Karlsruhe/Berlin. Schwule und Lesben in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft dürfen künftig auch Adoptivkinder ihres Partners adoptieren, damit das Kind rechtlich zwei Eltern hat. Bislang war eine solche „Sukzessivadoption“ nur bei heterosexuellen Ehepaaren möglich. Dies verstoße gegen das Recht auf Gleichbehandlung, entschied das Bundesverfassungsgericht.54

                      

                    
 
                    Ähnliches gilt für die Spitze in der relativen Frequenz in G-Twitter 2014. Zum Teil finden sich hier initiative Forderungen nach einer Erweiterung des Adoptionsrechts für eingetragene Lebenspartnerschaften, wie im folgenden Beispiel:
 
                    (44)
                      
                        Gleichgeschlechtliche Paare:

                         
                          	 
                            Stiefkindadoption ✓

 
                          	 
                            Fremdkindadoption ×

 
                          	 
                            Sukzessivadoption ×

                            Es gibt noch viel zu tun.55
 
 
                        

                      

                    
 
                    Beleg (44) stellt ein Beispiel für das handlungsleitende Konzept ›Eingetragene Lebenspartner sollten Kinder adoptieren dürfen‹ dar, das sich hier zeitlich zwischen dem BVerfG-Urteil vom 19.02.2013 und dem entsprechenden Bundestagsbeschluss vom 22.05.2014 befindet, ohne jedoch explizit auf ersteres zu verweisen. Die meisten Belege in G-Twitter von 2014 beziehen sich jedoch direkt auf die genannten Entwicklungen in den Diskursdomänen Recht und Politik, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:
 
                    (45)
                      
                        Bundestag stärkt Rechte gleichgeschlechtlicher Paare: Koalition beschließt erweitertes #Adoptionsrecht […] #LGBT #BVerfG56

                      

                    
 
                    Die häufigeren Treffer 2020 in den gemeinsprachlichen Korpora erklären sich ferner durch Tweets zu Adoptionsmöglichkeiten für gleichgeschlechtliche Paare im Ausland; insbesondere in der Schweiz, wo der Nationalrat 2020 über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und zugleich über Adoptions- und reproduktionsmedizinische Rechte entschied. Dieses Phänomen wird sich nochmals im folgenden Kapitel zum Streitthema Reproduktionsmedizin zeigen (s. 8.2.2), wo es ausführlicher behandelt werden soll.
 
                    Am zeitlichen Verlauf der Treffer sowie an den ausgewählten Belegen zeigt sich, dass der gemeinsprachliche Diskurs zum Streitthema Adoption stark vom rechtssprachlichen und vom politiksprachlichen Diskurs beeinflusst wird. Ob sich dies auch umgekehrt feststellen lässt, verrät ein quantitativer Blick in die Korpora P-Bundestag und R-Entscheidungen.
 
                    
                      [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2004, 2006, 2013–2015 und 2020 anzeigen.]
                        Abbildung 24: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Adoption in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                     
                    In der zeitlichen Verteilung der 499 Treffer (30% der Texte) in P-Bundestag (s. Abbildung 24) zeigt sich, dass das Streitthema Adoption immer wieder im Bundestag vorgebracht wird, zuletzt 2020 sehr häufig im Zusammenhang mit geforderten Änderungen des Abstammungsrechts, das auch lesbische Elternpaare als gleichwerte Mütter anerkennen soll (s. hierzu ausführlich 8.2.2.3). Daraus, dass hier die höchsten relativen, nicht jedoch die höchsten absoluten Frequenzen für das Subthema Adoption in P-Bundestag vorliegt, lässt sich folgern, dass im Jahr 2020 insgesamt seltener von der gleichgeschlechtlichen Ehe die Rede ist und wenn, dann auffällig häufig im Zusammenhang mit Adoption sowie mit diesem speziellen Thema der automatischen Co-Mutterschaft. Doch auch bereits 2000 ist bei der Aushandlung des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) vereinzelt von Adoption die Rede, das letztlich jedoch keine Adoption ermöglichte; oder auch 2004 bei einem vorgebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des LPartG (s. Beispiel (46)), der 2005 in der im Recht auf Stiefkindadoption für eingetragene Lebenspartner mündete. Die häufigsten absoluten Frequenzen finden sich in den Jahren 2013 und 2014, in denen im Bundestag das erwähnte BVerfG-Urteil vom 19.02.2013 zur Sukzessivadoption und, dadurch angestoßen, auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Volladoption für eingetragene Lebenspartner diskutiert wird.
 
                    (46)
                      
                        Ein zentraler Punkt unseres Gesetzentwurfs ist die Begründung eines gemeinschaftlichen Adoptionsrechts für eingetragene Lebenspartner. Nach geltendem Recht ist die Einzeladoption bereits möglich. Für uns ist einzig und allein das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Ein Kind hat gute Entwicklungschancen in einer stabilen und gefestigten Beziehung, wie sie auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft bieten kann. (Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD) Die FDP ist daher der festen Überzeugung, dass eine gemeinschaftliche Adoption zweier Partner dem Kindeswohl eher entspricht als eine heute zulässige Einzeladoption.57

                      

                    
 
                    (47)
                      
                        Wir beschäftigen uns heute in abschließender Beratung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner sowie mit dem Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen, der die gemeinschaftliche Volladoption durch gleichgeschlechtliche Partnerschaften festschreiben will. […] Das Gericht befasst sich in seiner Entscheidung ausschließlich mit der Sukzessivadoption und verpflichtet den Gesetzgeber nicht, die gemeinschaftliche Volladoption zuzulassen. […] Wir haben also noch nicht die notwendige Sicherheit, um der Volladoption zuzustimmen.58

                      

                    
 
                    Die Beispiele (46) und (47) veranschaulichen außerdem das für das Streitthema Adoption zentrale agonale Zentrum, das sich zusammensetzt aus den konfligierenden handlungsleitenden Konzepten ›Eingetragene Lebenspartner sollten Kinder adoptieren dürfen‹ (s. Beispiel (46)) und ›Eingetragene Lebenspartner sollten keine Kinder adoptieren dürfen‹ (s. Beispiel (47)). Interessant ist an Beispiel (46) ferner, dass Funke hier – unter Verweis auf das progressive handlungsleitende Konzept zum Streitthema Kindeswohl (s. 8.2.3) – von gemeinschaftlicher Adoption spricht, die im Gesetzentwurf der FDP im Gegensatz zu dem der Regierungskoalition auch vorgesehen war,59 jedoch keinen Einzug in die Änderung des LPartG 2005 gefunden hat. Eine gemeinschaftliche Adoption durch eingetragene Lebenspartner wurde erst 2014 im Zusammenhang mit dem in Beispiel (47) erwähnten Gesetzentwurf explizit behandelt, letztlich jedoch erst durch das resultierende Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts 2017 ermöglicht. Die Behandlung dieses Streitthemas im Jahr 2014 bezieht sich also nach wie vor auf das erwähnte BVerfG-Urteil, dessen Überführung in eine Gesetzesänderung des LPartG zur Ermöglichung der Sukzessivadoption die hohen Trefferzahlen 2013 und 2014 erklärt. Hier zeigt sich, dass auch die politiksprachliche Aushandlung des Streitthemas Adoption zeitlich sowie inhaltlich stark auf den Rechtsdiskurs reagiert.
 
                    Bevor die entscheidenden BVerfG-Urteile also mit Blick auf das rechtssprachliche Korpus R-Entscheidungen untersucht werden sollen, lohnt sich ein Blick auf die Verteilung der Treffer in P-Bundestag zwischen den verschiedenen Parteien (s. Abbildung 25).
 
                    
                      [image: Balken und eine Linie, die hohe Werte für FDP sowie CDU/CSU, Nullwerte für die AfD und mittlere Werte für die übrigen Parteien anzeigen.]
                        Abbildung 25: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Adoption in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                     
                    In Abbildung 25 zeigt sich, dass insbesondere CDU/CSU und FDP das Streitthema Adoption im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe ansprechen. So scheint es, dass innerhalb des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe dieses Subthema für FDP und CDU/CSU von höherer Relevanz ist als für die übrigen Parteien, wie sich dies später auch für den Themenbereich Familie im Allgemeinen zeigen wird (s. Abbildung 43 auf S. 412). Allerdings vertreten die beiden Parteien im Zusammenhang mit diesem Subthema meist nicht denselben Standpunkt: Wie aus den vorigen Belegen z. T. schon hervorgeht (s. Beispiel (46), (47)), artikulieren dabei Akteure von der FDP – genau wie auch die von der Linkspartei und den Grünen – i. d. R. das progressive handlungsleitende Konzept für das Adoptionsrecht in eingetragenen Lebenspartnerschaften, während Akteure von der CDU meist das entsprechend konservative handlungsleitende Konzept gegen ein solches Adoptionsrecht versprachlichen.
 
                    Zuletzt erweist sich das Streitthema Adoption auch im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen immer wieder als salient. Die 1677 Treffer zu ‚Adoption‘ (in ca. 15% der Texte) verteilen sich diachron wie in Abbildung 26 zu sehen.
 
                    
                      [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2010, 2013, 2015 und 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 26: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Adoption in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                     
                    Auffällig ist hier vor allem die Häufigkeitsspitze 2013, die sich insbesondere aus dem bereits angesprochenen BVerfG-Urteil zur Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner ergibt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die Häufigkeitsverteilung jedoch auch der Verfahrensgang dieses Urteils, insofern explizit auf eine Reihe an Vorlagebeschlüssen kleinerer Gerichte an das BVerfG zwischen 2009 und 2010 eingeht. Beleg (48) soll diese Vorlagebeschlüsse beispielhaft veranschaulichen.
 
                    (48)
                      
                        Es ist verfassungsrechtlich nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind (vgl. BVerfGE 105, 313, 348). Hier bedarf es jenseits der bloßen Berufung auf Art. 6 Absatz 1 GG eines hinreichend gewichtigen Sachgrundes, der gemessen am jeweiligen Regelungsgegenstand und -ziel die Benachteiligung anderer Lebensformen rechtfertigt.“ 39 Gewichtige Gründe für die dargestellte Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartner im derzeitigen Adoptionsrecht sind aber nicht ersichtlich. Zwischen Ehen und Lebenspartnerschaften gibt es im Hinblick auf die Adoption von Kindern keine erheblichen Unterschiede. 40 Nach alldem kommt der Senat zu der Überzeugung, dass die derzeitige Rechtslage, wonach die Zweitadoption adoptierter Kinder durch Ehegatten gemäß § 1742 BGB zulässig ist, diese Lebenspartnern aber gemäß § 9 Absatz 7 LPartG verwehrt ist, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Absatz 1 GG verstößt.60

                      

                    
 
                    Im nachgehenden Verfahrensgang reagiert das BVerfG auf derartige Vorlagebeschlüsse gesammelt mit einem Urteil, das das Verbot der Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner für verfassungswidrig erklärt (s. Beispiel (49)). Aus diesem Urteil allein ergeben sich 308 der 430 Treffer zu ‚Adoption‘ in R-Entscheidungen 2013. Beispiel (50) zeigt diejenige Passage des Urteils, die letztlich auch Einfluss auf die Gesetzgebung hatte, insofern sie im Bundestag wörtlich zitiert und in die Argumentation auch für eine gemeinsame Adoption durch gleichgeschlechtliche Lebens- bzw. Ehepartner eingebunden wurde (vgl. hierzu etwa Beispiel (51)).
 
                    (49)
                      
                        § 9 Abs 7 LPartG verletzt Art 3 Abs 1 GG, soweit er keine Sukzessivadoption durch eingetragene Lebenspartner zulässt […]61

                      

                    
 
                    (50)
                      
                        Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, welche die ungleiche Ausgestaltung der Adoptionsmöglichkeiten rechtfertigen könnten, bestehen nicht; insbesondere sind beide Partnerschaften gleichermaßen auf Dauer angelegt und rechtlich verfestigt (s.o., IV. 2.e)cc)). VII. 105 § 9 Abs. 7 LPartG verstößt auch insofern gegen Art. 3 Abs. 1 GG, als er eingetragene Lebenspartner eines Adoptivelternteils im Vergleich zu eingetragenen Lebenspartnern eines leiblichen Elternteils benachteiligt, weil nur Letzteren die Adoption des Kindes des Lebenspartners rechtlich möglich ist. Auch dies ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.62

                      

                    
 
                    (51)
                      
                        Beim Adoptionsrecht haben Sie das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch nicht einmal umgesetzt. Das Gericht hat Ihnen gesagt: Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, welche die ungleiche Ausgestaltung der Adoptionsmöglichkeiten rechtfertigen könnten, bestehen nicht … […] Trotzdem bestehen sie im geltenden Recht leider weiterhin. Aufgrund der durchgehenden Beschlusslage des Bundesverfassungsgerichts ist klar, wie entsprechende Urteile in der nächsten Zeit ausgehen werden.63

                      

                    
 
                    Die anschließenden Treffer 2015–2017 ergeben sich durch verschiedene Einzelfallentscheidungen, in denen weiterhin ungeklärte Fragen im Verhältnis zwischen dem Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare und dem Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ (s. u. 8.2.2.2) behandelt werden. Ein Blick auf die Titel derjenigen Entscheidungen von 2015 und 2017, die die meisten Treffer zum Streitthema Adoption haben, verschaffen hier einen kurzen Überblick:
 
                    (52)
                      
                        Stiefkindadoption: Adoptionspflegezeit bei Adoption des durch anonyme Samenspende gezeugten Kindes der Lebenspartnerin64

                      

                    
 
                    (53)
                      
                        Auslandsadoption: Bindungswirkung familiengerichtlicher Anerkennungsentscheidungen; Annahme eines Kindes durch zwei gleichgeschlechtliche Partner ohne familienrechtliche Bindung65

                      

                    
 
                    (54)
                      
                        Adoptionsverfahren zur Annahme des durch Samenspende gezeugten Kindes der eingetragenen Lebenspartnerin durch die andere Lebenspartnerin: Erforderlichkeit der Einwilligung des möglichen leiblichen Vaters; Entbehrlichkeit einer Benachrichtigung des möglichen Vaters von dem Verfahren zur Sicherung dessen Beteiligungsmöglichkeit66

                      

                    
 
                    (55)
                      
                        Adoption: Annahme von im Wege der Leihmutterschaft geborenen Kindern durch einen eingetragenen Lebenspartner67

                      

                    
 
                    (56)
                      
                        Kindschaftssache: Stiefkindadoption durch Lebenspartnerin bei Samenspende68

                      

                    
 
                    (57)
                      
                        Adoptionsverfahren: Adoption eines Kindes durch die Partnerin der Kindsmutter bei aufgehobener Lebenspartnerschaft69

                      

                    
 
                    Die jüngste Steigung in der Häufigkeit bis 2021 zeigt sich einerseits in weitere vergleichbaren Einzelfallentscheidungen, wie Beleg (58) beispielhaft veranschaulicht.
 
                    (58)
                      
                        Umgangsrecht des leiblichen Vaters bei privater Samenspende an ein lesbisches Paar: Begründung der anderweitigen rechtlichen Vaterschaft durch Stiefkindadoption der eingetragenen Lebenspartnerin der Mutter; Ausschluss bei Einwilligung des leiblichen Vaters in die Adoption; Umgangsregelung bei ernsthaftem Interesse an dem Kind70

                      

                    
 
                    Vor allem aber behandeln viele der Entscheidungstexte 2020 und 2021 mit Treffern zu ‚Adoption‘ das Streitthema um die automatische Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen nach einer künstlichen Befruchtung, die die Notwendigkeit der Stiefkindadoption durch die nicht-gebärende Mutter auflösen soll. Da das Streitthema der Mit-Mutterschaft somit Aspekte der beiden Streitthemen ‚Adoption‘ und ‚Reproduktionsmedizin‘ miteinander verbindet, soll es im Anschluss an die folgenden Analysen zum Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ vorgestellt werden.
 
                    Zusammenfassend lässt sich für das Streitthema Adoption festhalten, dass es in allen Diskursdomänen quantitativ sowie inhaltlich eine große Rolle spielt. Im diachronen Abgleich zeigt sich, dass vor allem im Bundestag von Beginn an das Thema Adoption immer wieder in den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe eingebracht wird, insbesondere von der Linkspartei und den Grünen. Im Rechtsdiskurs zeichnet sich diese Diskursprogression vor allem 2009–2010 durch Einzelklagen und Vorlagebeschlüsse an das BVerfG ab, die letztlich 2013 zur wegweisenden Entscheidung für die Sukzessivadoption gebündelt werden. Diese Entscheidung fließt wiederum auch in die Diskursdomäne Politik ein und gibt durch die Deutungshoheit des BVerfG auch dem Gesetzentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts und damit der Ermöglichung gemeinsamer Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare Auftrieb. Auch die gemeinsprachlichen Korpora reagieren zeitlich sowie inhaltlich stark auf die Diskursprogression im Recht aber auch in der Politik, zumal die häufigsten Versprachlichungen des Streitthemas Adoption sich unmittelbar nach den entscheidenden Gesetzgebungen und Gerichtsentscheidungen 2013 respektive 2017 finden. Zwar finden sich auch Treffer außerhalb dieses legislativ und judikativ ereignisreichen Zeitraums (etwa 1994 oder 2020), doch auch diese stellen zumeist diskursive Reaktionen auf politische und juristische Entscheidungen im Ausland dar (s. die Beispiele (41), (63) und (64)). Letztlich zeigen die jüngsten Belege in R-Entscheidungen (52)-(58) eine große Schnittmenge sowie juristische Problemstellungen zwischen den Streitthemen ‚Adoption‘ und ‚Reproduktionsmedizin‘ auf. Diese Schnittmenge lässt sich auch im folgenden Kapitel immer wieder beobachten und soll anschließend nochmals reflektiert sowie quantifiziert werden.(52)
 
                   
                  
                    8.2.2.2 Reproduktionsmedizin
 
                    
                              
                            	Reproduktionsmedizin 
   
                            	›Gleichgeschlechtliche Paare sollten
Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin
nutzen dürfen‹ 
                            	vs. 
                            	›Gleichgeschlechtliche Paare sollten
Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin nicht
nutzen dürfen‹ 
 
                      

                    
 
                    Wie zu Beginn von Kapitel 8.2.2 gezeigt, wird das handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten Zugang zu Reproduktionsmedizin haben‹ oft zusammen mit einem vergleichbaren progressiven handlungsleitenden Konzept zu Adoptionsmöglichkeiten (s. o.) versprachlicht. Derartige Forderungen finden sich auch bereits im Jahr 2000 in der Bundestagsdebatte um das Lebenspartnerschaftsgesetz, wie Beispiel (59) zeigt. Zugleich finden sich jedoch auch Belege wie Beispiel (60), die das progressive handlungsleitende Konzept unabhängig vom Thema Adoption versprachlichen.
 
                    (59)
                      
                        Die Forderung nach gleichen Rechten für Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, schließt die nach der vollständigen Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare mit ein. Es gibt keinen einzigen Grund, Lesben und Schwulen die Rechte vorzuenthalten, die heterosexuelle Menschen haben. (Beifall bei der PDS) Herausgekommen ist jedoch ein Gesetz, das Homosexuelle zu Paaren zweiter Klasse stempelt. Lesbischen und schwulen Paaren werden gegenüber Ehenleuten lediglich reduzierte Rechte zugestanden. Es fehlen wichtige Kindschaftsrechte wie das Recht zur Adoption und zur gemeinsamen Sorge. Der Zugang zur Insemination bleibt Lesben verwehrt.71

                      

                    
 
                    (60)
                      
                        In Deutschland muss endlich gesetzlich klargestellt werden, dass assistierte Reproduktion auch lesbischen Frauen offensteht. Zudem sollte Kostenerstattung auch Kinderwunschbehandlung von Frauen mit Fremdspermien umfassen. #Reproduktionsmedizingesetz72

                      

                    
 
                    Das hiermit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Gleichgeschlechtliche Paare sollten Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin nicht nutzen dürfen‹ wiederum drückt sich z. B. in simplen negierenden Reaktionen auf derartige initiative Forderungen aus – wie etwa in Beispiel (61), das einen Kommentar zum Tweet in Beispiel (60) zeigt. Das konservative handlungsleitende Konzept kann aber auch mit Hinblick auf vermeintliche Folgen einer künstlichen Befruchtung versprachlicht werden, wie das Zitat eines wegen Beleidung, Verleumdung und Volksverhetzung Angeklagten in Beispiel (62) veranschaulicht.
 
                    (61)
                      
                        Klare Antwort: Nein73

                      

                    
 
                    (62)
                      
                        Das Problem künstlicher Befruchtungen lesbischer Pärchen, wobei nach Geburt eines Kindes eine Frau die Vater-Rolle übernimmt, kann hier nicht im Detail thematisiert werden. Das bemitleidenswerte Befruchtungs-Produkt muss dann z. B. im Kindergarten sagen: „Mein Papa ist meine zweite Mama“.74

                      

                    
 
                    Aus den quantitativen Indizien und erwähnenden Belegen dieses Streitthemas sowie aus den Belegen für die jeweiligen handlungsleitenden Konzepte lassen sich wieder relativ zuverlässige sprachliche Indikatoren für das Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ sammeln. Diese finden sich in folgenden Wörtern und syntagmatischen Mustern:
 
                     
                      Assistierte/artifizielle Reproduktion, Reproduktionsmedizin, in vitro/IVF, Fertilisation, Befruchtung/befruchten, Insemination, Rechtliche Mutter, Fortpflanzungsklinik/-medizin, Samenspende, Eizellspende, Leihmutter(schaft), Reproduktionstourismus
 
                    
 
                    Aus Sichtung der Belege ergibt sich einerseits, dass auch simple Wörter wie Befruchtung oder befruchten allein schon relativ zuverlässige Indikatoren für das Streitthema sind, da sich in den thematischen Korpora zur gleichgeschlechtlichen Ehe keine Verwendungsweisen im Sinne einer Befruchtung durch Geschlechtsverkehr finden lassen. Andererseits zeigt sich, dass auch das Thema ‚Leihmutterschaft‘ fast ausschließlich im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung angesprochen wird, weshalb es ebenfalls im Zusammenhang dem Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ untersucht werden soll.
 
                    Aus den entsprechenden Suchanfragenxvii,xviii ergibt sich für die gemeinsprachlichen Korpora folgendes Bild: Die 1047 Treffer in G-Twitter verteilen sich diachron so, wie in Abbildung 27 dargestellt. Die 3655 Treffer in G-DeReKo (in ca. 5% der Texte) verteilen sich diachron wie in Abbildung 28 dargestellt.
 
                    
                      [image: Balken und eine Verlaufskurve, die die ab 2017 exponentiell ansteigen und nach dem Höhepunkt 2020 wieder steil sinken.]
                        Abbildung 27: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Reproduktionsmedizin in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                     
                    
                      [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2015, 2019 und insbesondere für 2020–2021 anzeigen.]
                        Abbildung 28: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Reproduktionsmedizin in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                     
                    In beiden gemeinsprachlichen Korpora findet sich eine zunehmende diskursive Aushandlung des Themas Reproduktionsmedizin bis 2020. Viele Treffer behandeln hier die Frage nach der Mit-Mutterschaft bei lesbischen Ehepaaren nach einer künstlichen Befruchtung, die abschließend als eigenes Streitthema behandelt werden soll (s. u.). Besonders salient ist jedoch in beiden Korpora, die ja auch deutschsprachige Diskursbeiträge aus Österreich, Luxemburg und der Schweiz enthalten, eine Berichterstattung über die Debatte und Abstimmung des Schweizer Nationalrats über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die 2020 stattfanden.75 Zeitgleich wurde hier auch über Adoptions- und reproduktionsmedizinische Rechte entschieden,76 wie auch die folgenden Beispiele aus 2020 veranschaulichen sollen:
 
                    (63)
                      
                        Schweiz stimmt für „Ehe für alle“. Nationalrat beschloss zugleich, Samenspenden für lesbische Paare zu erlauben.77

                      

                    
 
                    (64)
                      
                        Heute sind kinderlose Paare nicht mehr in erster Linie auf Adoptionen angewiesen. Neue Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Der Nationalrat hat sich in der Sommersession für die «Ehe für alle» ausgesprochen und dem legalen Zugang zur Samenspende, wie sie für verheiratete Paare möglich ist, auch für lesbische Paare zugestimmt. Mit der «Ehe für alle» bahnt sich auch die «Familie für alle» an. […] Für männliche homosexuelle Paare hat der Nationalrat noch keine äquivalente Alternative zum offensichtlich anerkannten Recht auf ein Kind, das lesbischen Paaren zugestanden wird, formuliert. In der Schweiz ist Leihmutterschaft nicht erlaubt, noch nicht (ebenso wenig wie Eizellenspende).78

                      

                    
 
                    In G-DeReKo lässt sich auch der frühere Anstieg in der Häufigkeit bis 2015 auf zahlreiche Schweizer Diskursbeiträge über reproduktionsmedizinische Fragen zurückführen wie etwa eine vielzitierte Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts 2015:
 
                    (65)
                      
                        Ein homosexuelles Ostschweizer Paar hat mit Hilfe einer anonymen Eizellenspenderin und einer Leihmutter in Kalifornien legal eine Familie gegründet. Gestern nun hat das Bundesgericht dem nichtgenetischen Vater die Vaterschaft aberkannt.79

                      

                    
 
                    Insgesamt spielt der Schweizer Diskurs also innerhalb des deutschsprachigen Diskurses eine hervorgehobene Rolle für das Streitthema Reproduktionsmedizin. Dies zeigt auch ein Blick auf die häufigsten Quellen zum Thema Reproduktionsmedizin in G-DeReKo (s. Abbildung 29), die nach relativer Häufigkeit allesamt aus der Schweiz stammen: St. Galler Tagblatt, NZZ, Tages-Anzeiger, Die Südostschweiz, Sonntagsblick, SonntagsZeitung, Weltwoche.
 
                    
                      [image: Balken und Datenpunkte, die für die bereits genannten Quellen hohe relative Frequenzen anzeigen.]
                        Abbildung 29: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Reproduktionsmedizin in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                     
                    Insgesamt behandeln mit 541 Texten über 10% der 5189 Schweizer Texte zur gleichgeschlechtlichen Ehe auch das Thema Reproduktionsmedizin, während dies in den Texten aus Deutschland nur unter 3% tun (518 von insg. 17298 Texten). Dieser markante Unterschied lässt sich wohl unter anderem (aber nicht nur) durch die zeitliche Verdichtung des Schweizer Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe und auch reproduktionsmedizinische Rechte 2020 erklären. Ein systematischer Vergleich der Diskurse verschiedener deutschsprachiger oder auch anderer Länder kann hier nicht vollzogen werden, scheint aufgrund dieser Ergebnisse für zukünftige Analysen jedoch durchaus lohnend.
 
                    Im Gegensatz zu den stark vom Schweizer Diskurs geprägten gemeinsprachlichen Korpora finden sich im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag nur wenige Treffer zum Streitthema Reproduktionsmedizin. Einer von ihnen wurde bereits in Beispiel (59) als Versprachlichung des progressiven handlungsleitenden Konzepts zur Reproduktionsmedizin vorgestellt. Einige weitere Belege behandeln die Frage nach der verpflichtenden Beteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung an den Kosten für eine künstliche Befruchtung bei eingetragenen Lebenspartnerschaften, aber auch bei nicht-verheirateten Paaren unabhängig vom Geschlecht. So wurde etwa 2014 ein entsprechender Gesetzentwurf der Grünen80 im Bundestag diskutiert.81 Die konfligierenden Positionen zu dieser Streitfrage lassen sich wiederum als agonales Zentrum innerhalb des Streitthemas Reproduktionsmedizin darstellen:
 
                    
                              
                            	›Die gesetzliche Krankenkasse sollte die Kosten der künstlichen Befruchtung eingetragener Lebenspartner anteilig übernehmen‹ 
                            	vs. 
                            	›Die gesetzliche Krankenkasse sollte die Kosten der künstlichen Befruchtung eingetragener Lebenspartner nicht anteilig übernehmen‹ 
 
                      

                    
 
                    Diese Frage wurde unter den zahlreichen Treffern in den gemeinsprachlichen Korpora auffallend selten behandelt, spielt jedoch auch im rechtssprachlichen Korpus eine größere Rolle (s. u.). Die folgenden Beispiele können das progressive (66) sowie das konservative (67) handlungsleitende Konzept dieses agonalen Zentrums in aller Kürze veranschaulichen:
 
                    (66)
                      
                        Das Wunschkind meiner beiden besten lesbischen verpartnerten Freundinnen ist inzwischen ein selbstbewusstes Schulkind. […] Letzten Endes hatte meine beste Freundin einen fünfstelligen Geldbetrag zu zahlen, um den gemeinsamen Kinderwunsch tatsächlich umsetzen zu können. Die Krankenkasse hat diese Kosten noch nicht einmal anteilig übernommen – das ist der Punkt, um den es geht –: weder für die Behandlung im Zusammenhang mit der künstlichen Befruchtung noch für die Versuche, die nötig waren, um eine Eizelle zu befruchten. […] Wir müssten diese Debatte hier und heute nicht führen, wenn sich der Gesetzgeber endlich entschließen würde, die Ehe für Lesben, Schwule, Transsexuelle oder Intersexuelle zu öffnen oder wenigstens die eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der Ehe gleichzustellen.82

                      

                    
 
                    (67)
                      
                        Sicherlich haben sie auch im positiven Sinne wichtige gesellschaftliche Debatten in den letzten Jahren angeregt. Mit diesem Gesetzentwurf jedoch schießen sie aus meiner Sicht eindeutig über jedes Ziel hinaus. Beim Lesen des Gesetzentwurfes habe ich mich gefragt, wann sie die Eizellspende und Leihmutterschaft auf Kassenschein einfordern. (Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das ist totaler Blödsinn!) Man muss schon unterscheiden können, was die Menschheit wirklich nach vorne bringt und wann ein größerer Schaden als Nutzen entsteht. (Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): Ihr redet doch immer vom demografischen Wandel! – Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)83

                      

                    
 
                    Beleg (67) ist ferner aus zwei weiteren Gründen besonders relevant: Erstens wird hier nochmal die Unterscheidung zwischen künstlicher Befruchtung durch Samenspende (z. B. für lesbische Paare) einerseits und Leihmutterschaft sowie ggf. Eizellspende (z. B. für schwule Paare) andererseits expliziert, die auch in Beispiel (64) bereits in Bezug auf die Schweizer Gesetzeslage angesprochen wurde. Denn in Deutschland sind Leihmutterschaft und Eizellspende durch das Embryonenschutzgesetz (ESchG) explizit verboten, während künstliche Befruchtung durch Samenspende vom ESchG nicht betroffen ist.84 Zweitens stellt Matthias Birkwalds Zwischenruf durch die Kontextualisierung mit dem „demografischen Wandel“ einen Bezug zum Streitthema ‚Ehe und Reproduktion der Bevölkerung‘ her (s. 8.2.1), wobei er das handlungsleitende Konzept ›Die Öffnung der Ehe wirkt sich nicht negativ auf die Reproduktion der Bevölkerung aus‹ positiv versprachlicht. Im gegebenen Kontext ist seine Äußerung also so zu verstehen, dass eine anteilige Kostenübernahme der künstlichen Befruchtung für unverheiratete Paare (s. progressives handlungsleitendes Konzept) die Familiengründung erleichtert und somit der Reproduktion der Bevölkerung sogar zuträglich ist.
 
                    Finanzielle Fragen wie die anteilige Beteiligung der gesetzlichen Krankenkasse an den Kosten einer künstlichen Befruchtung spielen, wie sich zeigen wird, auch im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen eine hervorgehobene Rolle. Die 1258 Treffer zum Streitthema Reproduktionsmedizin (in knapp 8% der Texte im Korpus) verteilen sich diachron wie in Abbildung 30 zu sehen.
 
                    
                      [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2014, 2016, 2020 und 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 30: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Reproduktionsmedizin in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                     
                    Ähnlich wie in den gemeinsprachlichen und politiksprachlichen Korpora spielt auch in R-Entscheidungen das Streitthema Reproduktionsmedizin insbesondere in den Zeiträumen 2012–2016 sowie ab 2020 eine größere Rolle. Im Gegensatz zu den gemeinsprachlichen Korpora ist die diskursive Behandlung von ‚Reproduktionsmedizin‘ in den Entscheidungstexten aus Deutschland jedoch nicht vom Schweizer Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe geprägt, sondern vielmehr von den erwähnten Fragen zur Finanzierung künstlicher Befruchtungen. So behandeln schon die ersten Treffer aus 2003 die Frage nach einer finanziellen Beteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung an der künstlichen Befruchtung auch bei nicht verheirateten Paaren (einschließlich eingetragener Lebenspartner), wie Beispiel (68) veranschaulicht:
 
                    (68)
                      
                        Nicht verheiratete Paare haben keinen Anspruch auf künstliche Befruchtung nach § 27a SGB 5 gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung. 2. Die Regelung des § 27a Abs 1 Ziff 3 SGB 5 begründet weder einen Verstoß gegen Art 3 Abs 1 GG noch gegen Art 6 Abs 5 GG. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Potsdam vom 27. März 2003 wird zurückgewiesen. […] Auch auf Dauer angelegte und nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetragene Lebensgemeinschaften sind mit den Ehen nicht wesensgleich, sie können jederzeit durch einfache Willenserklärungen aufgelöst werden und bereits der Gesetzgeber des Lebenspartnerschaftsgesetztes hat dadurch, dass er in diesem Gesetz eine völlige Gleichstellung mit der Ehe nicht vorgenommen hat, diese Wesensungleichheit gesetzlich normiert.85

                      

                    
 
                    Neben weiteren Treffern zum Streitthema um die Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen nach künstlicher Befruchtung, das abschließend gesondert behandelt werden soll (s. u.), behandeln auch die Gerichtsentscheidungen der nächsten Jahre ähnliche finanzielle Fragen; wie etwa die Frage, ob die Kosten einer künstlichen Befruchtung als „außergewöhnliche Belastung“ steuermindernd geltend gemacht werden können. Stand 2016 war dies empfängnisunfähigen Frauen in verschiedengeschlechtlichen Ehen möglich, empfängnisunfähigen Frauen in eingetragenen Lebenspartnerschaften jedoch nicht, wie auch Beispiel (69) veranschaulicht:
 
                    (69)
                      
                        Unterzieht sich eine empfängnisunfähige, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebende Frau einer Sterilitätsbehandlung in Form einer In-Vitro-Fertilisation im Rahmen einer heterologen Insemination, so sind die Kosten für die eigentliche Heilbehandlung (insbesondere hormonelle Stimulation der Eierstöcke und anschließende Entnahme von Eizellen zur Durchführung der In-Vitro-Fertilisation) als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig, nicht jedoch die im Zusammenhang mit der Fremdsamenspende getätigten Aufwendungen (zur Fremdsamenspende so auch FG Münster, Urteil vom 23.07.2015 6 K 93/13 E) (Rn.32)(Rn.33). 2. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt in diesem Fall nicht vor, da angesichts der unterschiedlichen biologischen Gegebenheiten eine Ungleichbehandlung zwischen einem gleichgeschlechtlichen Paar und einem verschiedengeschlechtlichen Paar gerechtfertigt ist […].86

                      

                    
 
                    Im direkten Nachgang wurde diese Entscheidung 2017 vom Bundesfinanzhof jedoch revidiert, sodass gleichgeschlechtliche Paare (ob in eingetragener Lebenspartnerschaft oder in der zu diesem Zeitpunkt seit nur vier Tagen möglichen Ehe) auch in dieser Hinsicht rechtlich gleichgestellt wurden (vgl. Beispiel (70)).
 
                    (70)
                      
                        Aufwendungen einer empfängnisunfähigen (unfruchtbaren) Frau für eine heterologe künstliche Befruchtung durch In-vitro-Fertilisation (IVF) sind als außergewöhnliche Belastung (Krankheitskosten) auch dann zu berücksichtigen, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt (Rn.13)(Rn.14)(Rn.16)(Rn.17). 2. NV: Da die Aufwendungen dazu dienen, die Fertilitätsstörung der Steuerpflichtigen auszugleichen, sind sie als insgesamt –einschließlich der auf die Bereitstellung und Aufbereitung des Spendersamens entfallenden Kosten– auf dieses Krankheitsbild abgestimmte Heilbehandlung darauf gerichtet, die Störung zu überwinden.87

                      

                    
 
                    Auch der Anstieg in der Häufigkeit ab 2020 lässt sich einerseits durch Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit der finanziellen Beteiligung der gesetzlichen Krankenkasse erklären, wie auch Beispiel (71) veranschaulicht:
 
                    (71)
                      
                        Zur Frage der Kostenerstattung für Maßnahmen einer künstlichen Befruchtung in Form einer heterologen Insemination bei einem gleichgeschlechtlichen Ehepaar. (Rn.43) Die Regelung des § 27a Abs 1 Nr 4 SGB 5, wonach bei einer künstlichen Befruchtung ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden dürfen, ist verfassungsgemäß.88

                      

                    
 
                    Vor allem jedoch findet sich in diesem Zeitraum besonders häufig die Streitfrage um die Mit-Mutterschaft zweier Ehefrauen versprachlicht, die abschließend gesondert behandelt werden soll.
 
                    Zusammenfassend lässt sich für das Streitthema Reproduktionsmedizin festhalten, dass es erstens in allen drei Diskursdomänen quantitativ weniger ausschlaggebend ist als das Streitthema Adoption und dass es zweitens erst im späteren Verlauf des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe an Salienz gewinnt. Besonders auffällig ist in den gemeinsprachlichen Korpora die diskursive Reaktion auf die Schweizer Gesetzgebung 2020–2021, insbesondere auch durch Schweizer Medien (vgl. Abbildung 29). In den politik- und rechtssprachlichen Korpora hingegen behandeln die Meisten Texte zu Reproduktionsmedizin finanzielle Fragen wie vor allem die Beteiligung der gesetzlichen Krankenkasse an den Kosten für eine künstliche Befruchtung unfruchtbarer Frauen in einer gleichgeschlechtlichen oder ohne Ehe. Hierin findet sich ein (Stand 2023) anhaltender Disput, dessen Ausgang sich in Anlehnung an die Hypothese der Nekrose (s. 5.3) wie folgt prognostizieren ließe. Da die Förderung einer künstlichen Befruchtung zwar einerseits oftmals die ausschließliche Verwendung der Ei- und Samenzellen der Ehepartner voraussetzt,89 die Beschränkung der Förderung jedoch andererseits durch die Dauerhaftigkeit der Verhältnisse, in denen das jeweilige Kind aufwächst, begründet wird (vgl. WD9 2023: 6), ist es wahrscheinlicher, dass die anteilige Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse auch auf gleichgeschlechtliche Ehepaare ausgeweitet wird, als dass hier die Unterscheidung zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren aufgegeben würde, wie dies bspw. Im Gesetzentwurf der Grünen gefordert wurde (s. Fußnoten 80 und 81). In diesem Fall würde das kulturelle Erbe der Ehe respektive der Familie also seinen privilegierten Status gerade dadurch aufrecht erhalten, dass es einen kontestierten Erbteil tilgt (›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für ›Ehe‹ respektive ›biologische Verwandtschaft‹ für ›Familie‹) und die Privilegierung durch die Fokussierung eines nicht bzw. weniger umstrittenen Erbteils begründet (›Dauerhaftigkeit‹). Das Prinzip hinter dieser Prognose soll in Kapitel 9 rückblickend detaillierter für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Allgemeinen vorgestellt werden.
 
                    Abschließend lässt sich wie schon beim Streitthema Adoption auch beim Streitthema Reproduktionsmedizin beobachten, dass der öffentliche gemeinsprachliche Diskurs zeitlich sowie inhaltlich stark auf politische und rechtliche Entscheidungen reagiert, für selbige jedoch keine messbare progressive Diskursmacht darstellt. Natürlich folgt hieraus nicht, dass die Diskursdomänen Politik und Recht nicht von gemeinsprachlichen Diskursbeiträgen beeinflusst würden. Doch diese kontingenten und wohl eher emergenten Phänomene lassen sich in den untersuchten deutschsprachigen Zeitungsartikeln und Tweets nicht auf häufige Versprachlichungen bestimmter Streitthemen zurückführen. Ferner zeigt sich auch bei zahlreichen Diskursbeiträgen zu ‚Reproduktionsmedizin‘ eine große thematische Schnittmenge mit ‚Adoption‘, die im folgenden Kapitel beim Streitthema ‚Automatische Mit-Mutterschaft‘ exemplarisch untersucht sowie anschließend knapp quantifiziert werden soll.
 
                   
                  
                    8.2.2.3 Schnittstelle von Adoption und Reproduktionsmedizin
 
                    Bereits in der Untersuchung der vorangegangenen Streitthemen ‚Adoption‘ und ‚Reproduktionsmedizin‘ tauchte immer wieder – insbesondere ab 2020 – die Frage nach der möglichen Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen eines in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeborenen Kindes auf. Dieses Streitthema befindet sich insofern an der Schnittstelle von ‚Adoption‘ und ‚Reproduktionsmedizin‘, als einerseits die Geburt eines Kindes in eine Ehe zwischen zwei Frauen in aller Regel eine künstliche Befruchtung voraussetzt und andererseits die automatische Mit-Mutterschaft der nicht-gebärenden Ehefrau den bestehenden Weg der Stiefkindadoption des Kindes ablösen soll. Das Streitthema lässt sich wie folgt als agonales Zentrum formulieren:
 
                    
                              
                            	Automatische Mit-Mutterschaft durch Geburt 
   
                            	›Ein in eine gleichgeschlechtliche Ehe
hineingeborenes Kind sollte automatisch beide
Ehefrauen als Mütter haben (ohne Adoption)‹ 
                            	vs. 
                            	›Ein in eine gleichgeschlechtliche Ehe hinein-
geborenes Kind sollte nur die gebärende
Ehefrau automatisch als Mutter haben (die
andere durch Stiefkindadoption)‹ 
 
                      

                    
 
                    Um der Chronologie der diskursiven Behandlung dieses Streitthemas gerecht zu werden, soll im Folgenden zunächst ein früher Beleg für das handlungsleitende Konzept ›Ein in eine gleichgeschlechtliche Ehe hinein-geborenes Kind sollte nur die gebärende Ehefrau automatisch als Mutter haben‹ vorgestellt werden (72); ein weiterer Beleg hierfür findet sich in Beispiel (74). Belege für das konfligierende handlungsleitende Konzept ›Ein in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeborenes Kind sollte automatisch beide Ehefrauen als Mütter haben‹ findet sich in den Beispielen (73), (76) und mittelbar auch in Beispiel (75). Da auch der früheste Beleg für das konservative handlungsleitende Konzept eine Reaktion auf eine juristische Forderung darstellt, die das progressive handlungsleitende Konzept ausdrückt, lässt sich letzteres als im Diskurs initiativ verstehen, ersteres als reaktiv. Zuerst wird also von progressiver Seite die Forderung nach automatischer Mit-Mutterschaft in den Diskurs eingebracht, bevor diese anschließend von konservativer Seite abgelehnt bzw. negiert wird.
 
                    In R-Entscheidungen findet sich bereits 2010 ein Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen:
 
                    (72)
                      
                        Nichtannahmebeschluss: Verweigerung der Eintragung einer der Partnerinnen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in die Geburtsurkunde eines von der anderen Partnerin zur Welt gebrachten Kindes verletzt keine Grund- oder Menschenrechte […] Schließlich ist auch Art 3 Abs 1 GG nicht verletzt. Gegenüber der Vergleichsgruppe biologischer oder rechtlicher Väter besteht aufgrund der aus der Vaterschaft folgenden Rechtsbeziehung ein relevanter Unterschied. Ein Gleichbehandlungsgebot besteht auch nicht hinsichtlich der für Ehegatten geltenden Abstammungsvermutung.90

                      

                    
 
                    Anschließende Belege für dieses Streitthema finden sich erst wieder ab 2018, da eine entsprechende Forderung der Grünen in ihrem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts im Bundestag diskutiert wird. Die folgenden Beispiele veranschaulichen das agonale Zentrum, das sich in dieser Diskussion in der Diskursdomäne Politik konstituiert:
 
                    (73)
                      
                        Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist: Wenn ein Kind in eine heterosexuelle Ehe geboren wird, hat es automatisch zwei rechtliche Elternteile. Es ist damit doppelt abgesichert, auch bei Trennung oder Tod eines Elternteils. Und der Ehemann ist automatisch der rechtliche Vater des Kindes, wobei keine Rolle spielt, ob er tatsächlich der biologische Vater ist. Wenn ein Kind hingegen in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeboren wird, hat das Kind automatisch nur einen rechtlichen Elternteil: die leibliche Mutter. Die Ehefrau kann nicht als zweiter rechtlicher Elternteil alle Sorgen und Pflichten für das Kind von Anfang an übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regelung widerspricht dem Kindeswohl. Sie widerspricht auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz. (Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Und sie ist ungerecht für alle Kinder, die in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hineingeboren wurden. Diese Diskriminierung wollen wir beenden.91

                      

                    
 
                    (74)
                      
                        Sie übertragen im Wesentlichen alle Regelungen, die bisher für das Abstammungsrecht bei einer Ehe zwischen Mann und Frau gelten, nahezu wortgleich auf eine Ehe zwischen zwei Frauen. Okay, das klingt im ersten Augenblick nach fairer Gleichbehandlung, […] offenbart aber bei genauerem Hinsehen erhebliche Schwierigkeiten, die das Potenzial haben, neue Ungerechtigkeiten zu schaffen. Wenn Sie Biologie und Genetik als Basis des Abstammungsrechtes teilweise verlassen wollen, wenn also in Ihrem Fall eine Frau automatisch mit der Geburt Elternteil, also zweite Mutter, werden soll, die genetisch mit dem Kind gar nicht verwandt ist, (Dr. Franziska Brantner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das ist bei Vätern auch keine Pflicht! Nicht jeder Ehemann ist der Vater!) dann müssen Sie schon sehr genau hinschauen, damit das angemessen juristisch lösbar ist und nicht zu Merkwürdigkeiten führt, falls es sich auf dem Wege des Abstammungsrechts überhaupt sinnvoll lösen lässt, was zu prüfen wäre.92

                      

                    
 
                    In Beispiel (73) zeigt sich die Agonalität dieses Streitthemas nicht nur unmittelbar in der Deontik der konfligierenden handlungsleitenden Konzepte, sondern auch mittelbar im Bezug zu Artikel 3 des Grundgesetzes: Während die fehlende Mit-Mutterschaft im Urteil von 2010 (72) noch als mit Artikel 3 GG vereinbar versprachlicht wird, wird sie in Beispiel (73) gegenteilig konzeptualisiert. Hieraus ergibt sich auch die Prädikation dieser Ungleichheit mit dem Delimitationswort Diskriminierung, das bereits in seiner deontischen Bedeutung die Forderung nach einer Abschaffung dieser Ungleichheit verstehbar macht. Auch hier wirken also zwei handlungsleitende Konzepte zusammen, insofern das handlungsleitende Konzept ›Ein in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeborenes Kind sollte automatisch beide Ehefrauen als Mütter haben‹ durch das handlungsleitende Konzept ›Die rechtliche Ungleichbehandlung gleichgeschlechtlicher und verschiedengeschlechtlicher Paare ist verfassungswidrig‹ (vgl. hierzu ausführlicher 9.1) argumentativ gestützt wird. Gleiches lässt sich für die Kontextualisierung mit dem Streitthema Kindeswohl feststellen, das im folgenden Teilkapitel vorgestellt werden soll. In Beispiel (74) lässt sich ferner an Franziska Brantners Zwischenruf beobachten, dass auch mit dem vorliegenden Streitthema wieder eine Bedeutungskonkurrenz um den Bedeutungsaspekt der ›biologischen Verwandtschaft‹ als konstitutiven vs. obsoleten Erbteil des kulturellen Erbes ›Familie‹ einhergeht (s. 9.1).
 
                    Nachdem die Forderung nach der automatischen Anerkennung der Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen im Bundestag keine Mehrheit fand,93 wird sie erst 2021 wieder in den Diskurs eingebracht, insbesondere durch die eine entsprechende publike Klage der Ehefrauen Verena Akkermann und Gesa Teichert-Akkermann vor dem Oberlandesgericht Celle, die auch vielfach medial begleitet wurde, wie Beispiel (75) veranschaulicht.
 
                    (75)
                      
                        Paulas Mütter wollen vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle eine Änderung des Abstammungsrechts erwirken. Inzwischen sind sie für andere gleichgeschlechtliche Eltern Vorkämpferinnen geworden. Auf Twitter haben Zehntausende ihren Hashtag #PaulaHatZweiMamas geteilt, auf Instagram und Facebook erzählen andere lesbische Mütter, wie die deutsche Gesetzgebung ihren Ehealltag erschwert, und unter der Adresse www.nodoption.de haben sich Regenbogeneltern organisiert, die sich ebenfalls nicht mit der derzeitigen Gesetzeslage abfinden wollen.94

                      

                    
 
                    Im Korpus G-Twitter finden sich lediglich 45 Treffer für den Hashtag #PaulaHatZweiMamas – davon 26 allein am 13.01.2021 und anschließend schnell auslaufend, was wiederum die Kurzlebigkeit thematischer diskursiver Aushandlungen auf Twitter aufzeigt. Die Entscheidung des OLG Celle folgte jedoch erst im März 2021 in Form eines Vorlagebeschlusses an das BVerfG, den Beispiel (76) auszugsweise veranschaulichen soll.
 
                    (76)
                      
                        § 1592 BGB ermöglicht nicht die abstammungsrechtliche Zuordnung eines zweiten Elternteils, wenn ein Kind in einer gleichgeschlechtlichen Ehe zweier Frau geboren wird, und ist aus diesem Grund mit Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG nicht vereinbar.(Rn.77) 2. Zugleich ist das Grundrecht des betroffenen Kindes aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG auf Gewährleistung von Pflege und Erziehung durch seine Eltern verletzt.95

                      

                    
 
                    Erwähnenswert ist an diesem Beleg, dass hier wiederum – wie schon im politiksprachlichen Beleg (73) – ein Verstoß gegen Artikel 3 GG versprachlicht wird, sodass diese Verknüpfung handlungsleitender Konzepte sich durch alle Diskursdomänen zieht. Tatsächlich wird der erwähnte Gesetzentwurf der Grünen im Urteil des OLG Celle auch explizit zitiert:
 
                    (77)
                      
                        Bereits mit einem „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ vom 12. Juni 2018 hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen darauf hingewiesen […] Zur Begründung wird in dem Entwurf ausgeführt, dass die „unmittelbare rechtliche Zuordnung der Kinder zu ihrem zweiten Elternteil die gleichberechtigte Wahrnehmung der Elternverantwortung durch beide Mütter“ ermögliche, dadurch das Kind eine verlässliche Zuordnung erfahre und dies dem Kindeswohl entspreche. Darüber hinaus verstoße die Tatsache, dass Kinder aus gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften von zwei Frauen nur über eine Stiefkindadoption einen zweiten rechtlichen Elternteil erlangen können, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 GG […].96

                      

                    
 
                    Damit zeigt sich beim Streitthema ‚Automatische Mit-Mutterschaft durch Geburt‘ auch ein transtextuelles Hineinwirken von der Diskursdomäne Politik in die Diskursdomäne Recht hinein. Da die Klage 2021 parallel auf Twitter und in deutschsprachigen Zeitungen diskursiv begleitet und somit schon vor dem Ausgang des Verfahrens gemeinsprachlich ausgehandelt wurde – und damit deutlich vor dem nach wie vor ausstehenden Urteil des BVerfG (Stand September 2023) –, zeigt sich hier eine stärkere zeitliche Parallelität zwischen den Diskursdomänen Recht und Gesellschaft/Öffentlichkeit als bei den meisten bisher vorgestellten Streitthemen (z. B. Reproduktionsmedizin; s. 8.2.2.2), auch wenn kausale Zusammenhänge zwischen medialen Forderungen und juristischen Entscheidungen sich kaum verifizieren oder falsifizieren lassen. Ferner findet sich das Streitthema schon drei Jahre zuvor in der Diskursdomäne Politik ausgehandelt.
 
                    Neben der hier behandelten inhaltlichen Schnittstelle zwischen ‚Adoption‘ und ‚Reproduktionsmedizin‘ im Streitthema ‚Automatische Mit-Mutterschaft durch Geburt‘ finden sich auch quantifizierbare Überschneidungen zwischen diesen unterschiedenen Möglichkeiten der Familiengründung, die in den Teilkapiteln zu den jeweiligen Streitthemen bereits angedeutet wurden. Zusammenfassen lässt sich dabei festhalten, dass die diskursive Aushandlung der Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin meist auch zu einer Thematisierung von ‚Adoption‘ führt, da diese bei gleichgeschlechtlichen Paaren nach einer künstlichen Befruchtung (etwa auch nach einer Leihmutterschaft im Ausland) i. d. R. (noch) nötig ist. Umgekehrt jedoch impliziert die diskursive Aushandlung von Adoptionsmöglichkeiten in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften keineswegs die Thematisierung reproduktionsmedizinischer Möglichkeiten, da erstere rechtlich auch ohne letztere möglich sind – etwa durch Stiefkind-, Sukzessiv- oder gemeinsame Adoption. Quantifizieren lässt sich diese thematische Überschneidung am Beispiel von R-Entscheidungen wie folgt: Da das Streitthema Adoption insgesamt in mehr Texten thematisiert wird als das Streitthema Reproduktionsmedizin, machen die 47 Texte in R-Entscheidungen, in denen beide Streitthemen versprachlicht werden, nur knapp 39% an den Texten zu ersterem aus, jedoch über 73% an den Texten zu letzterem.97 Sprich: 73% der Texte zu ‚Reproduktionsmedizin‘ beinhalten auch Ausdrücke aus dem Lexemverband um den Wortstamm adopt-, während nur knapp 39% der Texte zu ‚Adoption‘ auch einen Ausdruck zum Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ beinhalten. Das Thema Reproduktionsmedizin wird also meistens im Zusammenhang mit Adoption versprachlicht, das Thema Adoption jedoch meistens unabhängig von Reproduktionsmedizin, was sich aus der soeben dargelegten rechtlichen Lage erklären lässt.
 
                   
                 
                
                  8.2.3 Kindeswohl
 
                  Insbesondere im Kotext der Streitthemen rund um Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare (s. 8.2.2) fanden sich bereits mehrfach sprachliche In-Bezug-Setzungen zum Kindeswohl. Das zentrale agonale Zentrum dieses Streitthemas lässt sich wie folgt darstellen:
 
                  
                            
                          	Kindeswohl 
   
                          	›Die Geschlechter der Eltern spielen für das
Kindeswohl keine Rolle‹ 
                          	vs. 
                          	›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ 
 
                    

                  
 
                  Aus dem Zusammenhang der Versprachlichungen der jeweiligen handlungsleitenden Konzepte ergibt sich eher das konservative handlungsleitende Konzept als initiativ im Diskurs, das progressive als reaktiv. Zunächst werden also von konservativer Seite – meist als stützendes Argument gegen Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare – vermeintliche negative Auswirkungen für das Kindeswohl versprachlicht, bevor diese anschließend von progressiver Seite negiert werden. Diese Relation der konfligierenden handlungsleitenden Konzepte zeigt sich auch in den Parallelen ihrer Versprachlichung, etwa in den analogen Konstruktionen Kinder brauchen X/Y und Kinder haben ein Recht auf X/Y. Bei beiden Konstruktionen lässt sich die entscheidende Leerstelle jeweils der eigenen Haltung entsprechend ausfüllen und somit zur Versprachlichung des jeweiligen handlungsleitenden Konzeptes verwenden. Für das initiale handlungsleitende Konzept ›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ veranschaulichen dies die Beispiele (78) und (79).
 
                  (78)
                    
                      Ich möchte gerne begründen, warum wir das genau so meinen und warum die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts deshalb nicht auf die Volladoption angewandt und entsprechend umgesetzt werden kann. Kinder brauchen für eine gedeihliche Entwicklung Mutter und Vater. Beide Rollenbilder sind für die Entwicklung des Kindes wichtig.98

                    

                  
 
                  (79)
                    
                      Es gibt kein Recht auf ein Kind! Allerdings hat das Kind ein Recht auf Mutter und Vater!!!99

                    

                  
 
                  Beispiel (78) bezieht sich auf die Entscheidung des BVerfG zur Sukzessivadoption durch eingetragene Lebenspartner. Das konservative handlungsleitende Konzept wird hier versprachlicht, indem die Leerstelle in Kinder brauch X/Y durch Mutter und Vater gefüllt wird. Ähnliches gilt für Beispiel (79): Auch hier wird die Leerstelle in Kinder haben ein Recht auf X/Y durch Mutter und Vater gefüllt, um so Abweichungen dieses vermeintlichen Rechts als Gefährdung des Kindeswohl zu versprachlichen. Im Kotext findet sich auch die Nominalphrase Recht auf ein Kind, die im vorigen Teilkapitel (8.2.2) bereits als typische Konstruktion zur Versprachlichung des konservativen handlungsleitenden Konzepts gegen Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare ausfindig gemacht wurde. In beiden Beispielen zeigt sich also der thematische Zusammenhang, der eine argumentative Verknüpfung der jeweiligen handlungsleitenden Konzepte ermöglicht.
 
                  Gleiches gilt auch für das hiermit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Die Geschlechter der Eltern spielen für das Kindeswohl keine Rolle‹, das ebenso in erster Linie im Zusammenhang mit Möglichkeiten der Familiengründung versprachlicht wird. Ferner werden zur Versprachlichung dieses reaktiven handlungsleitenden Konzepts auffallend häufig dieselben erwähnten Konstruktionen aufgegriffen, wobei die Leerstellen wiederum abweichend gefüllt werden, wie die Beispiele (80) und (81) veranschaulichen:
 
                  (80)
                    
                      Beenden wir also die unterschiedliche Behandlung zwischen Lebenspartnerschaft und Ehe. Geben wir den Kindern in unserer Gesellschaft Geborgenheit. Die Kinder brauchen Familien. Sie brauchen sie nicht nur am Sonntag, sondern von Montag bis Sonntag, die ganze Woche über. Dort, wo Kinder sind, muss auch eine Familie sein. Dabei ist es egal, ob zwei Frauen, zwei Männer oder eine Frau und ein Mann die Eltern sind: Kinder brauchen Geborgenheit.100

                    

                  
 
                  (81)
                    
                      Außerdem fehlt noch immer ein Stück bis zur vollen Gleichberechtigung – als nächstes Streitthema steht das Adoptionsrecht im Raum. Der gängige Einwand, es gehe hier auch um die Rechte der Kinder, geht an der Sache vorbei. Kinder haben das Recht auf ein liebevolles Zuhause – das Geschlecht der Eltern spielt dabei keine Rolle.101

                    

                  
 
                  In beiden Belege wird das Geschlecht der Eltern, das in den Versprachlichungen des konservativen handlungsleitenden Konzepts mit Vater und Mutter angesprochen wird, ebenfalls versprachlicht, um es explizit zu negieren. Entsprechend werden auch die offenen Leerstellen der übernommenen Konstuktionen Kinder brauchen und Kinder haben ein Recht auf hier mit Ausdrücken gefüllt, die vom Geschlecht der Eltern unabhängig sind: Geborgenheit, liebevolles Zuhause. Auch diese Konstruktionen lassen sich typischerweise in initiativer Verwendung auf konservativer Seite und erst in reaktiver Verwendung im konfligierenden handlungsleitenden Konzept auf progressiver Seite finden. Dies veranschaulicht kondensiert das Beispiel (82) aus einem Text, der häufige Argumente gegen die gleichgeschlechtliche Ehe zunächst widergibt und dann zu entkräften versucht:
 
                  (82)
                    
                      6. Kinder brauchen Vater und Mutter. Kinder brauchen liebende Bezugspersonen, die sich um sie kümmern und ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Das ist nicht ans Geschlecht gebunden.102

                    

                  
 
                  Sowohl an der expliziten Negation des Faktors ›Geschlecht‹ in allen drei Beispielen (80), (81) und (82) als auch an der unterschiedlichen Ausformulierung der parallel verwendeten Konstruktionen Kinder brauchen und von Kinder haben ein Recht auf zeigt sich also die reaktive Position des progressiven handlungsleitenden Konzeptes im Diskurs. Da das initiative konservative handlungsleitende Konzept ›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ jedoch meist zur Stützung des entsprechenden reaktiven handlungsleitenden Konzepts gegen Möglichkeiten der Familiengründung versprachlicht wird (s. 8.2.2), lässt sich der diskursive Zusammenhang dieser beiden Streitthemen und ihrer jeweiligen konfligierenden handlungsleitenden Konzepte etwa so verstehen, wie in Abbildung 31 dargestellt.
 
                  
                    [image: Beziehungsgeflecht mit Pfeilen, bei dem das progressive respektive konservative handlungsleitende Konzept zum Subthema Kindeswohl die jeweilige übergeordnete Diskursposition stützt.]
                      Abbildung 31: Diskursiver und argumentativer Zusammenhang handlungsleitender Konzepte am Beispiel der Streitthemen ‚Möglichkeiten der Familiengründung‘ und ‚Kindeswohl‘.

                   
                  In den divergierenden Füllformen für die Leerstellen, sprich: in den divergierenden Versprachlichungen dessen, was Kinder vermeintlich brauchen und worauf sie vermeintlich ein Recht haben, finden sich zuverlässige quantifizierbare Indikatoren für die jeweiligen handlungsleitenden Konzepte. Diese können ferner um vergleichbare Indikatoren aus quantitativ auffälligen n-Grammen sowie aus qualitativ auffälligen Belegen ergänzt werden. Für das initiative konservative handlungsleitende Konzept finden sich solche Indikatoren in erster Linie in der sprachlichen Verbindung weiblicher und männlicher Elternteile, also in syntagmatischen Mustern wie:
 
                   
                    Vater sowie Mutter, Mama und Papa, sowohl männlich als auch weiblich
 
                  
 
                  Eine Suchanfrage aus entsprechenden Indikatorenxix,xx findet einerseits performative Belege des handlungsleitenden Konzeptes (83) vor allem aber auch solche, die es explizit erwähnen, um ihm zu widersprechen (84). Abseits davon finden sich bei diesen Indikatoren im Vergleich zum progressiven handlungsleitenden Konzept auch mehr Fehltreffer, die das konservative handlungsleitende Konzept zum Kindeswohl gar nicht thematisieren.
 
                  (83)
                    
                      In diesen Vorschriften manifestiert sich der vom Gesetzgeber mit der Adoption (auch) verfolgte soziale Zweck der Kindesfürsorge: Das Kind soll in einer lebenstüchtigen Familie aufwachsen (BT-Drs. 7/3061 S.1 und 7/5087 S. 1; Palandt/Diederichsen, BGB, 68. Aufl., Einf v § 1741 Rn 1), in der es soziale Verhaltensweisen von der Sprache bis zu Wertvorstellungen einübt (MünchKommBGB/Maurer, a.a.O., Rn 2), die ihm von einer weiblichen und männlichen Bezugsperson vorgelebt werden. In dieser Beziehung bilden sie auch ihre eigene geschlechtliche Identität aus. Das Gesetz stellt damit wesentlich auf den Schutz des Kindes ab, der von der Gesetzessystematik und nach der Gesetzesbegründung am ehesten in einer aus Mutter, Vater und Kind bestehenden Familie gewährleistet werden soll. 12 Eine gleichzeitige oder nachfolgende mehrfache Adoption durch einen Lebenspartner schließt das geltende Recht aus.103

                    

                  
 
                  (84)
                    
                      A-Es gibt kein „Recht auf Mutter und Vater“ B-Es gibt genug Studien die belegen, das Kinder die in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwachsen keinerlei „Defizite“ haben.104

                    

                  
 
                  Für das damit konfligierende progressive handlungsleitende Konzept wiederum finden sich Indikatoren in den folgenden syntagmatischen Mustern:
 
                   
                    Liebevolle/liebende Eltern, Kinder brauchen Liebe/Geborgenheit/Fürsorge, Hetero-Eltern, heterosexuelle Eltern
 
                  
 
                  Eine Suche dieser sprachlichen Indikatorenxxi,xxii in den Korpora einerseits, dass fast jede Verwendung der Ausdrücke liebevoll oder liebend im Zusammenhang mit Eltern das progressive handlungsleitende Konzept auch performativ vertritt (vgl. Beispiel (85)); nur zitierende bzw. widersprechende Belege finden sich im Gegensatz zu den vorigen Indikatoren kaum. Andererseits zeigt sich, dass auch vermeintlich neutrale Formen wie Hetero-Eltern fast ausschließlich in Äußerungen zu finden sind, die das progressive handlungsleitende Konzept performativ versprachlichen (vgl. Beispiel (86)). Dieser Befund ließe sich auf die Hyponymie-Konstruktion durch Determinativkomposition zurückführen und entsprechend so deuten, dass die Spezifikation des Geschlechter-Verhältnisses bzw. der sexuellen Orientierung im Determinans Hetero erst dann notwendig wird, wenn die Extension des Determinatums Eltern bereits dergestalt erweitert wurde, dass es als Hyperonym auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern miteinbezieht. Sprich: Nur wer auch gleichgeschlechtliche Paare als Eltern versteht, bezeichnet verschiedengeschlechtliche Paare als Hetero-Eltern oder heterosexuelle Eltern; wer dies nicht tut, tritt mit der extensionalen Generalisierung von Eltern in Bedeutungskonkurrenz, um weiterhin nur gleichgeschlechtliche Paare schlicht als Eltern bezeichnen zu können. Ein sehr ähnliches Phänomen wird sich auch für die umstrittene Bezeichnung Homo-Ehe beobachten lassen.
 
                  (85)
                    
                      Ich halte das klassische Familienleben für überholt. Stattdessen glaube ich an vielfältige Familienleben. Auch Homosexuelle können liebevolle Eltern sein. Sie sollten Kinder adoptieren dürfen.105

                    

                  
 
                  (86)
                    
                      „Die vorhandenen Unterschiede weisen sogar auf Vorteile von Kindern und Jugendlichen aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften hin“, erklärte Fabienne Hornfeck vom Deutschen Jugendinstitut in München. Sie hätten ein höheres Selbstwertgefühl und mehr Autonomie in der Beziehung zu ihren Eltern. Auch andere internationale Studien hätten gezeigt, dass sich Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern mindestens ebenso gut entwickelten wie solche mit Hetero-Eltern. Eine Studie zu fremdadoptierten Kindern wies darauf hin, dass Homo-Paare sogar besondere Elternkompetenzen zeigen würden. Insgesamt bilanzieren die Adoptionsexperten des Deutschen Jugendinstituts: „Die Familienform ist weniger entscheidend als die Art und Weise, wie Familie gelebt wird.“106

                    

                  
 
                  Diese speziellen Suchanfragen zu Versprachlichungen der beiden konfligierenden handlungsleitenden Konzepte zum Kindeswohl erzielen in den untersuchten Korpora nicht viele Treffer, wie Tabelle 15 veranschaulicht.
 
                  
                    
                      Tabelle 15:Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für die beiden konfligierenden handlungsleitenden Konzepte zum Streitthema ‚Kindeswohl‘.

                    

                             
                          	 
                          	›Die Geschlechter der Eltern spielen für das Kindeswohl keine Rolle‹ 
                          	›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ 
   
                          	G-Twitter 
                          	Treffer 
                          	92 
                          	327 
  
                          	Anteil der Texte 
                          	0,03% 
                          	0,12% 
  
                          	G-DeReKo 
                          	Treffer 
                          	58 
                          	745 
  
                          	Anteil der Texte 
                          	0,21% 
                          	2,37% 
  
                          	P-Bundestag 
                          	Treffer 
                          	5 
                          	30 
  
                          	Anteil der Texte 
                          	1,10% 
                          	4,86% 
  
                          	R-Entscheidungen 
                          	Treffer 
                          	1 
                          	43 
  
                          	Anteil der Texte 
                          	0,13% 
                          	3,92% 
 
                    

                  
 
                  Vor allem zu den rein performativen Versprachlichungen des progressiven handlungsleitenden Konzepts finden sich wenige Treffer, etwas mehr hingegen zum konservativen handlungsleitenden Konzept. Dass dies so ist, obwohl der Diskurs sich letztlich doch zugunsten des übergeordneten progressiven handlungsleitenden Konzepts für Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare (vgl. Abbildung 31) entwickelt hat, zeigt einmal mehr, wie zahlreich die zitierenden und widersprechenden Belege für Indikatoren wie Vater und Mutter sind, wie auch Beispiel (87) ein weiteres Mal veranschaulicht:
 
                  (87)
                    
                      In Artikel 5 des vorliegenden Gesetzentwurfes wird die Eintragung der Kinder vorgegeben, und wieder werden dort „Vater“ und „Mutter“ genannt. Das geht doch nicht. Es muss einem doch der gesunde Menschenverstand sagen, dass das nicht geht. Nicht jedes Paar, das sich für eine Elternschaft entscheidet, besteht aus Vater und Mutter. Aber jeder Mensch kann Elternteil sein. Wir schlagen deshalb vor, die Bezeichnungen „Vater“ und „Mutter“ durch „Elternteil 1“ und „Elternteil 2“ zu ersetzen, um Diskriminierung keinen Vorschub zu leisten.107

                    

                  
 
                  Zuletzt lohnt sich zumindest für das größte Korpus mit den meisten Treffern für beide handlungsleitenden Konzepte ein vergleichender Blick in die diachrone Verteilung derselben, den ein Vergleich zwischen Abbildung 32 und Abbildung 33 bietet.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2013, 2017 und 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 32: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das konservative handlungsleitende Konzept ›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2017 und 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 33: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das progressive handlungsleitende Konzept ›Die Geschlechter der Eltern spielen für das Kindeswohl keine Rolle‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  An der jeweiligen diachronen Verteilung des progressiven sowie des konservativen handlungsleitenden Konzepts zum Kindeswohl zeigt sich einerseits, dass das Streitthema immer wieder eine Rolle spielt, spätestens seit der Diskurs um die eingetragene Lebenspartnerschaft Fahrt aufnahm, und dass die sich auch in jedem Zeitraum die herausgearbeiteten Formulierungen für die jeweiligen handlungsleitenden Konzepte finden, insbesondere für das konservative. Andererseits belegt ein Vergleich der diachronen Verteilungen ein weiteres Mal die initiative Position im Diskurs des konservativen handlungsleitenden Konzepts zum Kindeswohl, das bereits 1996 versprachlicht wurde (vgl. Beispiel (88)) und schon bei der Diskussionen um die Sukzessivadoption 2013 eine erste Häufigkeitsspitze erreicht, während das reaktive progressive handlungsleitende Konzept erst mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 in den hier herausgearbeiteten typischen Versprachlichungen ausgedrückt wird.
 
                  (88)
                    
                      Was allerdings nie passieren darf und für alle Zeiten ein Tabu bleiben muß: Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder großziehen, ob adoptiert oder künstlich befruchtet. Ein Kind braucht Mutter und Vater, um zu reifen. Eine „Tochter“ aus einer Lesbenehe wird schwerlich eine gesunde Sexualität entwickeln können.108

                    

                  
 
                  Bevor diese quantitative Methode auf das Streitthema ‚Kindeswohl‘ im Allgemeinen ausgeweitet werden soll, werden im folgenden zwei untergeordnete Streitthemen vorgestellt, die sich dem Streitthema ‚Kindeswohl‘ zuordnen lassen.
 
                  
                            
                          	Sexueller Missbrauch 
   
                          	›Es besteht kein Zusammenhang zwischen gleichgeschlechtlichen Eltern und dem Risiko für sexuellen Kindesmissbrauch‹ 
                          	vs. 
                          	›In Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern besteht ein höheres Risiko für sexuellen Kindesmissbrauch‹ 
 
                    

                  
 
                  Eine spezifischere Form des handlungsleitenden Konzeptes ›Das Kindeswohl wird durch gleichgeschlechtliche Eltern gefährdet‹ findet sich in der konzeptuellen Verbindung gleichgeschlechtlicher Eltern mit einem vermeintlichen Risiko für sexuellen Missbrauch, das sich im handlungsleitenden Konzept ›In Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern besteht ein höheres Risiko für sexuellen Kindesmissbrauch‹ ausdrücken lässt. So wie das übergeordnete konservative handlungsleitende Konzept lässt sich auch dieses als deutlich initiativ ausmachen gegenüber dem hiermit konfligierenden handlungsleitenden Konzept ›Es besteht kein Zusammenhang zwischen gleichgeschlechtlichen Eltern und dem Risiko für sexuellen Kindesmissbrauch‹. Zunächst wird also von konservativer Seite eine Verbindung zwischen gleichgeschlechtlichen Eltern und sexuellem Missbrauch sprachlich hergestellt, bevor diese von progressiver Seite negiert wird. Dementsprechend lässt sich zunächst das konservative handlungsleitende Konzept durch folgende Beispiele veranschaulichen:
 
                  (89)
                    
                      Kinder sind heute unfreier und unglücklicher geworden. Sexueller Missbrauch, Depressionen, Unglücklichsein – typische Folgen der HomoEhe109

                    

                  
 
                  (90)
                    
                      „Homosexuelle neigen dreimal häufiger zur Pädophilie als Heterosexuelle. Fakt ist: Wer die gleichgeschlechtliche Ehe und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare fordert, macht sich indirekt des Kindesmissbrauchs schuldig. […]“110

                    

                  
 
                  (91)
                    
                      Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann- bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen.111

                    

                  
 
                  (92)
                    
                      Wenn Wahrheit vor’s Gericht gezerrt wird: „Bei einem Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare sehe er „staatlich geförderte #Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen““112

                    

                  
 
                  Bezeichnend ist für dieses handlungsleitende Konzept, dass es nur in G-Twitter unmittelbar versprachlicht zu finden ist (s. Beispiel (89)); in P-Bundestag findet es sich unter Suchwörtern wie Missbrauch überhaupt nicht und in den übrigen öffentlichen Korpora R-Entscheidungen und G-DeReKo finden sich nur zitierte Versprachlichungen dieses handlungsleitenden Konzepts. So zeigt Beispiel (90) ein Zitat des damaligen FPÖ-Politikers Karlheinz Klement von 2007. Beispiel (91) zeigt eine weitere zitierte Äußerung des Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera in dessen bereits erwähntem Prozess wegen Beleidigung (s. 8.2.1). Diese Versprachlichung des konservativen handlungsleitenden Konzepts zum sexuellen Missbrauch wird auch auf Twitter vielfach zitiert – teils widersprechend, teils unkommentiert und teils befürwortend, wie auch Beispiel (92) zeigt, indem die Äußerung hier als Wahrheit bezeichnet wird, die gewaltsam vor’s Gericht gezerrt werde.
 
                  Dass sich auch das hiermit konfligierende progressive handlungsleitende Konzept entsprechend nur in direkter Reaktion auf ebendiese Versprachlichungen findet, zeigt wiederum dessen reaktive Position im Diskurs. So zeigt Beispiel (93) einen direkt antwortenden Kommentar auf den Tweet in Beispiel (89), der mit 41 Likes weit mehr Zuspruch auf Twitter bekam als der Tweet selbst. Die Entgegnung in Beispiel (94) findet sich im selben Urteil direkt im nachfolgenden Kotext der zitierten Äußerung aus Beispiel (91). Beispiel (95) wiederum bezieht sich auf kein direktes Zitat, sondern fasst in indirekter Rede verschiedene Versprachlichungen des konservativen handlungsleitenden Konzepts zu sexuellem Missbrauch zusammen, um es im Anschluss explizit zu entkräften.
 
                  (93)
                    
                      Wow, soviel Schrott in so wenigen Zeichen. Dazu gratuliere ich recht herzlich.113

                    

                  
 
                  (94)
                    
                      Die Ausführungen des Angeschuldigten waren in ihrer dargebrachten Form, insbesondere durch die Bezugnahme auf – angebliche – wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und dazu bestimmt, Homosexuelle im Allgemeinen und gleichgeschlechtliche Paare im Besonderen in ihrer Geltung und in ihrem Ansehen gegenüber heterosexuellen Mitmenschen als ungleichberechtigte Personen herabzuwürdigen und zu verletzen, was der Angeschuldigte jedenfalls billigend in Kauf nahm. Seine öffentliche Unterstellung, Homosexuelle würden aufgrund einer „genetischen Falschpolung“ die staatliche Rechtsordnung in einem besonders verwerflichen, von der Öffentlichkeit als besonders verabscheuungswürdig beurteilten Kriminalitätsbereich, missachten, ist jedenfalls kriminologisch nicht haltbar und tatsächlich nicht feststellbar. 6 Die Betroffenen, unter anderem die Zeugen „ … … “ und „ … … “; wurden durch die öffentlichen Äußerungen des Angeschuldigten in ihrer Ehre und Würde zutiefst verletzt.114

                    

                  
 
                  (95)
                    
                      Natürlich wurde auch das Argument laut, dass Schwule kleine Buben sexuell missbrauchen. Aber Pädophilie und Homosexualität können unmöglich in einen Topf geworfen werden. Es gibt Männer, die kleine Mädchen missbrauchen, Frauen, die sich an Knaben vergreifen, und wir nehmen ja nicht an, dass sie dies tun, weil sie heterosexuell sind. Kindsmissbrauch ist ein hässliches Verbrechen, das von hetero- wie homosexuellen Erwachsenen begangen wird;115

                    

                  
 
                  Ein weiteres Streitthema, dass sich thematisch dem Kindeswohl zuordnen lässt betrifft die rechtliche Absicherung von Kindern, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen. Interessant ist hierbei, dass hier von progressiver Seite ein Nachteil für das Kindeswohl bei gleichgeschlechtlichen Eltern versprachlicht wird. Dieser wird jedoch nicht wie beim konservativen handlungsleitenden Konzept zum Kindeswohl unmittelbar von den Eltern selbst hergleitet, sondern mittelbar über die rechtliche Benachteiligung der Eltern in ihrer Beziehung zum Kind.
 
                  
                            
                          	Rechtslage für Kinder in Regenbogenfamilien 
   
                          	›Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern
werden unrechtmäßig benachteiligt‹ 
                          	vs. 
                          	›Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern
werden nicht unrechtmäßig benachteiligt‹ 
 
                    

                  
 
                  Dieses Streitthema findet sich in erster Linie im Zusammenhang mit dem bereits behandelten Streitthema ‚Automatische Mit-Mutterschaft durch Geburt‘ (s. 8.2.2.3). Entsprechend findet sich auch in Beispiel (73) eine Versprachlichung für das handlungsleitende Konzept ›Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern werden unrechtmäßig benachteiligt‹, die in Beispiel (96) noch einmal in Kurzform vorgestellt wird. Auch Beispiel (97) bezieht sich auf diesen thematischen Zusammenhang.
 
                  (96)
                    
                      Die Ehefrau kann nicht als zweiter rechtlicher Elternteil alle Sorgen und Pflichten für das Kind von Anfang an übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regelung widerspricht dem Kindeswohl. Sie widerspricht auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz. (Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Und sie ist ungerecht für alle Kinder, die in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hineingeboren wurden.116

                    

                  
 
                  (97)
                    
                      Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen werden in eine unsichere Situation hinein geboren, obwohl sie eigentlich zwei Elternteile haben. Das Kindswohl steht bisher nicht im Mittelpunkt. Das muss sich ändern! #nodoption117

                    

                  
 
                  Bei beiden Beispielen zeigt sich somit, dass die Versprachlichung der rechtlichen Benachteiligung von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare zur argumentativen Stützung der Forderung nach automatischer Mit-Mutterschaft dient. Dementsprechend lässt sich genau wie beim Streitthema um die Mit-Mutterschaft auch hier das progressive handlungsleitende Konzept als initiativ ausmachen.
 
                  Das damit konfligierende handlungsleitende Konzept ›Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern werden nicht unrechtmäßig benachteiligt‹ findet sich entsprechend in reaktiver Position im Diskurs, etwa in ablehnenden Urteilen (z. B. Nichtannahmebeschlüssen) zu Forderung nach automatischer Mit-Mutterschaft, insofern diese Frage für das Kindeswohl als irrelevant versprachlicht wird (s. Beispiel (98)).
 
                  (98)
                    
                      Der Schutzbereich von Art 6 Abs 1 GG ist nicht eröffnet. Das Zusammenleben des Kindes mit seinen Eltern im Rahmen der Familie wird durch die Eintragung in der Geburtsurkunde nicht berührt. (Rn.27) cc. Auch Art 6 Abs 2 GG ist nicht verletzt. […] Dabei kann dahinstehen, ob das Kind ein grundrechtlich gewährleistetes Recht auf Eintragung bestimmter Personen in seine Geburtsurkunde hat.118

                    

                  
 
                  Beispiel (98) versprachlicht das konservative handlungsleitende Konzept zur Rechtslage für Kinder in Regenbogenfamilien zwar insoweit, als die Frage der automatischen Mit-Mutterschaft für das Kindeswohl als irrelevant versprachlicht wird. Im späteren Kotext wird dies jedoch wiederum in gewissem Maße relativiert, insofern ein potenzielles Recht des Kindes auf Eintragung bestimmter Personen in seine Geburtsurkunde angesprochen, jedoch offengelassen wird. Bezeichnenderweise gehen Versprachlichungen des konservativen handlungsleitenden Konzeptes gegen eine automatische Mit-Mutterschaft jedoch nur selten auf den hier behandelten Aspekt des Kindeswohls ein, sondern negieren meist nur eine Diskriminierung der Mütter (vgl. auch Beispiel (72)).
 
                  Abschließend lässt sich auch das Streitthema Kindeswohl inklusive der hier vorgestellten untergeordneten Streitthemen quantitativ betrachten. Möglichst zuverlässige sprachliche Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl finden sich dabei einerseits in den bereits herausgearbeiteten Versprachlichungen verschiedener handlungsleitender Konzepte, die jedoch induktiv um verschiedene weitere häufige Wörter und n-Gramme ergänzt werden können. Folgende Wörter und syntagmatische Muster liefern also relativ zuverlässige Indikatoren dafür, dass das Streitthema Kindeswohl angesprochen wird:
 
                   
                    Kindeswohl, Kindswohl, Wohl des Kindes/ der Kinder, elterliche Sorge/Verantwortung, für das Kind/ die Kinder, für die Entwicklung des Kindes/ der Kinder, Kinder in/aus Regenbogenfamilien, Kind braucht/ Kinder brauchen, Vater sowie Mutter/ Mama und Papa/ sowohl männlich als auch weiblich / etc., Hetero-Eltern, Eltern/Kinder … aufwachsen/ aufwachsen … in Regenbogenfamilien / etc., liebende Eltern/ Eltern … liebevoll
 
                  
 
                  Durch entsprechende Suchanfragenxxiii, xxiv finden sich in den verschiedenen Korpora zahlreiche Treffer, die sich diachron wie folgt verteilen.
 
                  Die drei Korpora G-Twitter, G-DeReKo und R-Enscheidungen weisen in ihren Häufigkeitsverläufen gewisse Parallelen auf, weshalb sie zunächst gemeinsam behandelt werden sollen. Die 1274 Treffer zu ‚Kindeswohl‘ in G-Twitter verteilen sich wie in Abbildung 34 zu sehen. Die 2880 Treffer in G-DeReKo (in 6% der Texte) sind in Abbildung 35 dargestellt, die 896 Treffer in R-Entscheidungen (in 19% der Texte) in Abbildung 36.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die leicht höhere Werte zwischen 2017 und 2021 anzeigen, den höchsten relativen Wert für 2021.]
                      Abbildung 34: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2013, 2017 und insbesondere für 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 35: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2013, 2018 und 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 36: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Im Sinne einer gewissen chronologischen Behandlung der Belege muss zunächst auf das Alleinstellungsmerkmal von G-DeReKo hingewiesen werden, dass sich hier im Gegensatz zu allen anderen Korpora bereits in den 1990er Jahren erste Belege finden, die das Streitthema Kindeswohl im Zusammenhang mit der (damals potenziellen) gleichgeschlechtlichen Ehe versprachlichen. Ein Beispiel hierfür fand sich bereits in Beleg (88), der durch Beleg (99) ergänzt werden kann.
 
                  (99)
                    
                      Das Thema Homosexuelle und Adoption von Kindern bewegt mittlerweile auch Schweden, wo die homosexuelle Ehe ebenfalls institutionalisiert ist. Etwa 40 000 Kinder leben dort bereits in gleichgeschlechtlichen Ehen. Die sozialdemokratische Regierung untersucht derzeit die Konsequenzen eines Adoptionsrechts. „Ist es gut für das Kind, in einer homosexuellen Partnerschaft aufzuwachsen und zwei gleichgeschlechtliche gesetzliche Elternteile zu haben?” ist dabei die Leitfrage. Während kirchlich-konservative Kreise erwartungsgemäß kritisch sind, mehren sich jedoch in Schweden die positiven Stimmen.119

                    

                  
 
                  Beispiel (99) zeigt ferner, dass die verhältnismäßig frühe Thematisierung von Adoptionsrecht und Kindeswohl auch und insbesondere mit der diskursiven Behandlung gleichgeschlechtlicher Ehen im Ausland zusammenhängt (vgl. einleitend 8 G).
 
                  Gemeinsamkeiten im diachronen Verlauf der Versprachlichungen des Streitthemas Kindeswohl in den drei genannten Korpora finden sich vor allem in den hohen Häufigkeitswerten 2013 und 2021. Erstere erklärt sich in erster Linie durch die Entscheidung des BVerfG zur Sukzessivadoption in eingetragenen Lebenspartnerschaften 2013, die auch in R-Entscheidungen viele Versprachlichungen zu ‚Kindeswohl‘ liefert, sowie deren anschließende diskursive Behandlung in den gemeinsprachlichen Korpora. Die Häufigkeitsspitze 2021 wiederum erklärt sich in R-Entscheidungen einerseits durch Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit der reproduktionsmedizinischen Fragestellungen (vgl. Beispiel (58)), die auch das Kindeswohl thematisieren, andererseits aber vor allem im Zusammenhang mit dem Streitthema um die automatische Mit-Mutterschaft. So wird allein in dem vorgestellten Vorlagebeschluss des OLG Celle für eine konkrete Normenkontrolle zur Mit-Mutterschaft120 42 Mal das Kindeswohl angesprochen (vgl. auch Beispiel (77)). In den gemeinsprachlichen Korpora G-Twitter und G-DeReKo andererseits finden sich in diesem Zeitraum weniger Treffer zum Streitthema um die automatische Mit-Mutterschaft, sondern die Häufigkeitsspitze erklärt sich einerseits Linie durch diskursive Reaktionen auf die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz 2020–2021, im Zuge derer auch über Adoptions- und reproduktionsmedizinische Rechte entschieden bzw. abgestimmt wurde (s. 8.2.2.2), sodass im Diskurs entsprechend immer wieder auch das Kindeswohl thematisiert wird. Andererseits finden sich in den gemeinsprachlichen Korpora aber auch 2021 noch anhaltende Grundsatzdiskussionen ohne jeglichen aktuellen politischen oder juristischen Bezug, wie Beispiel (100) veranschaulicht.
 
                  (100)
                    
                      Gegner der #EhefürAlle argumentieren mit dem Kindeswohl dagegen. Sie sorgen sich, dass Kinder von homosexuellen Paaren leiden, weil sie von den Gegnern der „Ehe für alle“ gemobbt werden könnten. ????121

                    

                  
 
                  Im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag gestaltet sich der diachrone Verlauf der Versprachlichungen des Streitthemas Kindeswohl zum Teil etwas anders als in den rechts- und gemeinsprachlichen Korpora. Hier verteilen sich die 168 Treffer (in 17% der Texte) diachron wie in Abbildung 37 zu sehen.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2004, 2012–2015, 2018 und 2020 anzeigen.]
                      Abbildung 37: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  In Abbildung 37 fällt deutlich der parallele Verlauf der Häufigkeiten des Subthemas Kindeswohl im Vergleich zum Subthema Adoption (s. 8.2.2.1) ins Auge (vgl. Abbildung 23 auf S. 363). Das bedeutet, dass im politischen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vor allem im Zusammenhang mit Adoptionsmöglichkeiten für eingetragene Lebenspartner über Kindeswohl gesprochen wird oder aber, wie zuletzt 2020, im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Adoption durch die nicht-gebärende Co-Mutter eines lesbischen Ehepaars (s. 8.2.2.3). Auch wenn der BVerfG-Entscheid zur Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner auch in P-Bundestag bereits 2013 häufig angesprochen wird, findet sich die Spitze in der relativen Häufigkeit für Thematisierungen des Kindeswohls auch hier erst 2014. Das hat den Grund, dass erst 2014 verschiedene Gesetzentwürfe zur Umsetzung des BVerfG-Entscheids im Bundestag eingebracht wurden, in deren Kotext auch sprachliche Bezüge zum Kindeswohl hergestellt wurden, wie Beispiel (101) veranschaulicht.
 
                  (101)
                    
                      Wir beschäftigen uns heute in abschließender Beratung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner sowie mit dem Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen, der die gemeinschaftliche Volladoption durch gleichgeschlechtliche Partnerschaften festschreiben will. […] Wir müssen uns nun fragen, ob diese Diskriminierungen so schwer wiegen, dass es uns unsere staatliche Wächterfunktion hinsichtlich des Kindeswohls verbietet, Kinder in eine für sie unbekannte homosexuelle Partnerschaft zu geben.122

                    

                  
 
                  2021 sind in P-Bundestag im Gegensatz zu den anderen Korpora keine Treffer zum Kindeswohl zu finden, da hier weder (wie in den gemeinsprachlichen Korpora) die Öffnung der Ehe in der Schweiz noch (wie v. a. in R-Entscheidungen) die Frage der automatischen Mit-Mutterschaft thematisiert wird (vgl. auch Abbildung 24). Letztere wurde bereits 2018 im Bundestag angesprochen und insbesondere 2020 nochmals ausführlich behandelt, was wiederum die beiden späteren Häufigkeitsspitzen erklärt.
 
                  Ein abschließender Blick auf die Verteilung der Versprachlichungen des Streitthemas Kindeswohl nach Partei (s. Abbildung 38) liefert ein Bild, das bereits aus den vorigen Streitthemen vertraut ist.
 
                  
                    [image: Balken und eine Linie, die hohe Werte für CDU/CSU, Nullwerte für die AfD und mittlere Werte für die übrigen Parteien anzeigen.]
                      Abbildung 38: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für das Streitthema Kindeswohl in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Ganz ähnlich wie beim Streitthema Adoption (vgl. Abbildung 25) fallen auch hier insbesondere die häufigen Versprachlichungen von ‚Kindeswohl‘ durch die CDU/CSU ins Auge. Linkspartei und Grüne sprechen zwar im Vergleich zu ihrem Redeanteil ebenfalls viel über das Kindeswohl im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, jedoch auch deshalb, weil sie allgemein viel über die gleichgeschlechtliche Ehe sprechen im Vergleich zu ihrem relativ geringen Redeanteil. Die CDU hingegen spricht verglichen mit ihrem hohen Redeanteil relativ wenig über die gleichgeschlechtliche Ehe; wenn sie dies tut, dann jedoch auffallend häufig im Zusammenhang mit dem Kindeswohl. Dabei dienen die Versprachlichungen des Kindeswohls der jeweiligen Partei, wie bereits gezeigt wurde, zur argumentativen Stützung ihres jeweiligen handlungsleitenden Konzeptes z. B. für respektive gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare (vgl. Abbildung 31). Linkspartei, Grüne und auch SPD sowie FDP versprachlichen dabei jeweils die vorgestellten progressiven handlungsleitenden Konzepte zum Kindeswohl (vgl. die Beispiele (80) und (87)), während die CDU/CSU die vorgestellten konservativen handlungsleitenden Konzepte zum Kindeswohl versprachlicht (vgl. Beispiel (78)).
 
                  Somit bestätigt auch die quantitative Analyse, was sich auch schon qualitativ als Charakteristikum des Streitthemas Kindeswohl erwiesen hat: In aller Regel wird es im Zusammenhang mit Möglichkeiten der Familiengründung für gleichgeschlechtliche Paare (s. 8.2.2) versprachlicht. Dabei dient es der argumentativen Stützung des jeweiligen handlungsleitenden Konzeptes für respektive gegen mehr Adoptionsrechte oder mehr reproduktionsmedizinische Möglichkeiten für gleichgeschlechtliche Lebens- bzw. Ehepartner, insofern die eigene Position als dem Kindeswohl zuträglich, die gegnerische als dem Kindeswohl abträglich versprachlicht wird (vgl. Abbildung 31). Dies lässt sich so deuten, dass das Hochwertwort Kindeswohl bzw. das Hochwertkonzept ›Kindeswohl‹ in verschiedenen Formulierungen diskursiv besetzt und mit der eigenen Position verbunden werden soll, um dieser eine der positiven Konnotation entsprechende Deontik und Legitimation zu verleihen (s. 3.2.2; vgl. Hermanns 1982: 95; Wengeler 2005: 189). Mit den beiden vorgestellten untergeordneten Streitthemen ‚Sexueller Missbrauch‘ und ‚Rechtslage für Kinder in Regenbogenfamilien‘ finden sich verschiedene Konkretisierungen dieses übergeordneten Streitthemas zum Kindeswohl. Dabei wird in ersterem ein so tabuisierter und drastischer Zusammenhang fingiert, dass sich die entsprechenden initiativen handlungsleitenden Konzepte nur in G-Twitter unmittelbar versprachlicht finden, in den anderen Korpora jedoch nur in Form anschließend dementierter Zitate. Während von progressiver Seite in aller Regel ein positiver Zusammenhang von gleichgeschlechtlichen Eltern und Kindeswohl hergestellt wird, ist dies im speziellen Streitthema zur Rechtslage für Kindes in Regenbogenfamilien umgekehrt: Hier wird jedoch mittelbar die ungeklärte Rechtslage insbesondere von Kindern zweier Ehefrauen (s. 8.2.2.3) als dem Wohl des Kindes gleichgeschlechtlicher Paare abträglich versprachlicht, um wiederum die progressive Forderung nach automatischer Mit-Mutterschaft argumentativ zu stützen. Auch in diesen Fällen dienen die handlungsleitenden Konzepte des Streitthemas Kindeswohl also vor allem argumentativen Zwecken für respektive gegen stärkere Rechte gleichgeschlechtlicher Paare in Sachen Familiengründung.
 
                 
                
                  8.2.4 Quantitative Untersuchung des Themenbereichs ‚Familie‘
 
                  Da die zentralen Streitthemen den Themenbereichs Familie – Adoption, Reproduktionsmedizin und Kindeswohl – bereits gesondert quantitativ analysiert worden sind, soll die quantitative Untersuchung des gesamten Themenbereichs an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber und entsprechend in aller Kürze erfolgen. Für eine quantitative Suche nach allen Thematisierungen des Themenbereichs können die bereits vorgestellten Suchanfragen für die Streitthemen entsprechend um grundsätzlichere Ausdrücke aus dem Themenbereich Familie ergänzt werden, sodass sich insgesamt folgende Sammlung an Wörtern und syntagmatischen Mustern ergibt, die möglichst zuverlässige Indikatoren für eine Thematisierung von ‚Familie‘ darstellen:
 
                   
                    Familie, Eltern, elterlich, Vater, Mutter, parent, Kind, Adoption, adoptieren, Sorgerecht, Erziehung/erziehen, Mama, Papa, Art. 6 Abs. 2 GG, § 63/32 EStG, § 40 BBesG, § 1592 BGB, assistierte/artifizielle Reproduktion, Reproduktionsmedizin, in vitro/IVF, Fertilisation, Befruchtung/befruchten, Insemination, rechtliche Mutter, Fortpflanzungsklinik/-medizin, Samenspende, Eizellspende, Leihmutter(schaft), Reproduktionstourismus
 
                  
 
                  Die Verweise auf bestimmte Artikel oder Paragraphen in Gesetzesbüchern ergeben sich aus den häufigsten n-Grammen insbesondere des rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen und verweisen auf verschiedene Rechtsnormen bezüglich Kindererziehung (Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz), Kinderfreibeträge (§ 32 Einkommensteuergesetz), Kindergeld (§ 63 Einkommensteuergesetz), Familienzuschlag (§ 40 Bundesbesoldungsgesetz) oder Vaterschaft (§ 1592 Bundesgesetzbuch). Somit stellen auch diese Zeichenfolgen zuverlässige Indikatoren dafür dar, dass im jeweiligen Text der Themenbereich Familie behandelt wird. Insbesondere aufgrund häufiger, weiter eingeschränkter Suchwörter wie Familie oder Kind findet eine entsprechende Suchanfragexxv, xxvi zahlreiche Treffer in allen untersuchten Korpora.
 
                  Auch hier sollen im Folgenden zunächst die gemeinsprachlichen Korpora vorgestellt werden. Die 37.536 Treffer in G-Twitter (in 9% der Texte) verteilen sich diachron wie in Abbildung 39 zu sehen, die 105.985 Treffer in G-DeReKo (in knapp 60% der Texte) wie in Abbildung 40 dargestellt.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die einen leichten, sehr unregelmäßigen Anstieg zwischen 2007 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 39: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2010–2021 anzeigen im Vergleich zum Zeitraum 1968–1009]
                      Abbildung 40: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  In beiden Verläufen in den gemeinsprachlichen Korpora zeigt sich, dass der Themenbereich Familie von den ersten Texten zur gleichgeschlechtlichen Ehe an eine Rolle spielt, weshalb die relative Frequenz sich durch die Zeit recht gleichmäßig hält. Dies zeigt sich vor allem ab dann, sobald in den Korpora eine etwas höhere Textmenge vorliegt, mit der sich aussagekräftigere relative Werte berechnen lassen. So ist etwa in G-DeReKo erst ab 1992 überhaupt über 10 Texte im Jahr zur gleichgeschlechtlichen Ehe und genau ab dann genügt auch die Korpusgröße um zu zeigen, wie zuverlässig und gleichmäßig der Themenbereich Familie im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe versprachlicht wird. Einzelne Versprachlichungen von ‚Familie‘ finden sich jedoch schon unter den ältesten Texten im Korpus, wie Beispiel (102) veranschaulicht.
 
                  (102)
                    
                      Das Bild, das die Gesellschaft von einer sexuellen Minderheit hat, ist ein Zerrbild; das Urteil, das sie fällt, resultiert aus einem Vorurteil. Man kennt die „Schwulen“ und „Schwuchteln“, die Exhibitionisten und Stricher. Tatsächlich leben aber Hunderttausende Homosexueller in bürgerlicher Partnerschaft – und ihre homosexuelle Ehe ist eine getreue Reproduktion der heterosexuellen Ehe, mit den gleichen kurzen Liebeserlebnissen oder lebenslangen Bündnissen, mit Treuebruch und Eifersucht. Nur eines gibt es, freilich, nicht: Kinder.123

                    

                  
 
                  Nicht nur über die Zeit, sondern auch über die verschiedenen Zeitungen verteilen sich die sprachlichen Indikatoren für den Themenbereich Familie recht gleichmäßig, wie Abbildung 41 zeigt.
 
                  
                    [image: Balken und Datenpunkte, die recht gleichmäßige relative Frequenzen anzeigen.]
                      Abbildung 41: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                   
                  Einzig das St. Galler Tagblatt lässt sich hier in der relativen Frequenz als Ausreißer ausmachen, was sich durch die häufige Thematisierung reproduktionsmedizinischer Fragen im Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz 2020–2021 erklären lässt (vgl. Abbildung 29 in 8.2.2.2).
 
                  Im politiksprachlichen Korpus hingegen verteilt sich der Themenbereich Familie stärker ungleichmäßig über die Jahre sowie über die Parteien. Die insgesamt 2729 Treffer in P-Bundestag (in über 71% der Texte) verteilen sich diachron wie in Abbildung 42 dargestellt.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die höhere relative Frequenzen für 2004, 2006, 2014, 2018 und 2020 anzeigt.]
                      Abbildung 42: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  Bei der Verteilung der Versprachlichungen des Themenbereichs Familie (s. Abbildung 42) fallen wiederum deutliche Parallelen zu den Verteilungen der zentralen Streitthemen auf, die dieser Themenbereich beinhaltet, namentlich zu Adoption (s. Abbildung 24 auf S. 365) und zum Kindeswohl (s. Abbildung 37 auf S. 405). Dies bedeutet also schlichtweg, dass sich die Versprachlichungen des Themenbereichs Familie in erster Linie durch Thematisierungen von oder aber im textuellen Zusammenhang mit Adoption und Kindeswohl ergeben, die in den jeweiligen Teilkapiteln bereits ausführlich qualitativ und quantitativ untersucht wurden.
 
                  Einerseits muss dies nicht überraschen, insofern diese beiden Streitthemen ja induktiv als prägend für den Themenbereich Familie herausgearbeitet worden waren, andererseits ist eine solche parallele Verteilung des Themenbereichs mit den zentralen Subthemen auch nicht selbstverständlich, wie die Verteilung nach Partei in Abbildung 43 zeigt.
 
                  
                    [image: Balken und eine Linie, die höhere absolute sowie relative Frequenzen für die CDU/CSU anzeigen.]
                      Abbildung 43: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  In Abbildung 43 ist zu sehen, dass die Verteilung der Thematisierungen von Familie über die verschiedenen Parteien im Bundestag durchaus Ähnlichkeiten mit den Verteilungen der Subthemen Adoption (s. Abbildung 25 auf S. 367) und Kindeswohl (s. Abbildung 38 auf S. 406) aufzeigt. In allen Fällen spricht die CDU/CSU sowohl in absoluter als auch in relativer Frequenz am häufigsten das jeweilige Thema im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe an. Insgesamt fällt hier der Unterschied in den absoluten, vor allem aber in den relativen Frequenzen zwischen der CDU/CSU einerseits und den drei linkspolitischen Parteien andererseits jedoch oftmals schwächer aus als bei den einzelnen Streitthemen. Daraus lässt sich folgern, dass die CDU/CSU den Themenbereich Familie häufig über diese beiden Streitthemen Adoption und Kindeswohl anspricht, Linkspartei, Grüne und SPD jedoch auch häufiger durch andere Wortformen, die dafür bei der CDU/CSU seltener vorkommen. Dies bestätigt auch ein vergleichender Blick in die Wortformlisten der Treffer zum Themenbereich Familie zwischen den verschiedenen Parteien. So tauchen etwa bei der Linkspartei Ausdrücke wie Regenbogenfamilien oder Patchworkfamilien unter den häufigsten Wortformen im Themenbereich Familie auf, die bei der CDU/CSU weit seltener oder gar nicht vorkommen. Insgesamt thematisiert die CDU/CSU also den Themenbereich Familie im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe am häufigsten, jedoch besetzt sie diesen keineswegs allein, insofern, wie schon die qualitativen Analysen gezeigt haben, auch frequente Hochwertwörter wie Kindeswohl aus verschiedensten politischen Haltungen besetzt werden können und insofern, wie dieser Vergleich der Häufigkeitsverteilungen gezeigt hat, auch seltenere Wörter sowie kleinere Subthemen aus dem Themenbereich Familie von anderen Parteien häufiger versprachlicht werden.
 
                  Im rechtssprachlichen Korpus zeichnet sich für die Versprachlichungen des Themenbereichs Familie über die Jahre zunächst ein gänzlich anderes Bild ab, als dies für die bisherigen Korpora festgehalten wurde. Die 29.583 Treffer in R-Entscheidungen (in knapp 85% der Texte) verteilen sich diachron wie in Abbildung 44 zu sehen.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die ab 2001 eine leichte, unregelmäßige Zunahme verzeichnen und die höchsten Werte 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 44: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Im Gegensatz zu den gemeinsprachlichen und politiksprachlichen Korpora, wo der Themenbereich Familie von den ersten bis zu den ältesten bis zu den jüngsten Texten durchweg eine gleichmäßig große Rolle spielt, lässt sich in R-Entscheidungen eine Zunahme an Versprachlichungen des Themenbereichs beobachten. Zwar wird auch hier vom ersten Text 1973 an der Themenbereich Familie versprachlicht (s. Beispiel (103)); doch im diachronen Vergleich lässt sich eine recht stetige Zunahme der absoluten und vor allem der relativen Häufigkeiten feststellen, die in 2021 ihren Höhepunkt findet.
 
                  (103)
                    
                      Nach dem Scheitern einer zweiten Ehe nach dem Tod des Beschädigten, regelmäßig also nach der dritten Ehe der Witwe des Beschädigten, lebt der Witwenrentenanspruch nicht mehr auf, weil nunmehr das Risiko des Scheiterns dieser zweiten und aller weiteren Versuche einer neuen Familienverbindung nicht mehr vom System des staatlichen Versorgungsrechts übernommen werden kann. […] Die Klägerin übersieht, daß der wesentliche Unterschied hier nur zu der sog. Nichtehe besteht, also jener eigentlich gar nicht mehr als „Ehe“ bezeichnungsfähigen Verbindung, die überhaupt nicht zustande gekommen ist, zB. weil sie gar nicht vor einem Standesbeamten geschlossen wurde (vgl. § 11 EheG) oder im Falle der „Eheschließung“ zwischen Gleichgeschlechtlichen (vgl. Palandt, Komm. z. BGB, 31. Aufl. Anm. 5 zu § 11 EheG und Einf.1) vor § 16 EheG).

                    

                  
 
                  Ein Blick in die Belege von 2021 bestätigt die Ergebnisse der quantitativen Analysen der einzelnen Streitthemen: So finden sich 1.147 sprachliche Indikatoren für den Themenbereich ‚Familie‘ allein im bereits mehrfach behandelten Vorlagebeschluss des OLG Celle zur Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen. Allein im Titel finden sich schon drei Versprachlichungen des Themenbereichs Familie, wie Beispiel (104) veranschaulicht.
 
                  (104)
                    
                      Konkrete Normenkontrolle zur Mit-Mutterschaft kraft Gesetzes: Abstammungsrechtliche Zuordnung eines zweiten Elternteils bei Geburt eines Kindes in einer gleichgeschlechtlichen Ehe zweier Frauen124

                    

                  
 
                  Auch weitere entsprechende Gerichtsentscheidungen zur Mit-Mutterschaft finden sich unter den häufigsten Thematisierungen von ‚Familie‘ in 2021.125
 
                  Ein anderes Bild ergibt sich hingegen, wenn man sich den Anteil an Texten im Korpus betrachtet, in denen ‚Familie‘ überhaupt thematisiert, also mindestens einmal angesprochen wird (s. Abbildung 45). Dann entspricht die Verteilung der relativen Häufigkeiten dem Bild, das sich auch in den übrigen Korpora abgezeichnet hat: Sobald das Korpus eine zuverlässigere Größe von mindestens 10 Texten pro Jahr aufweist (ab 2001), verteilen sich die Texte, in denen ‚Familie‘ thematisiert wird, auch hier sehr gleichmäßig über alle Jahre.
 
                  
                    [image: Eine Verlaufskurve, die 1973–1999 meist sehr niedrige, ab 2000 gleichmäßig hohe relative Frequenzen anzeigt.]
                      Abbildung 45: Häufigkeit der Texte mit sprachlichen Indikatoren für den Themenbereich Familie in absoluten Treffern verglichen mit allen Texten im Korpus R-Entscheidungen.

                   
                  Die Diskrepanz zwischen der relativen Häufigkeit der Versprachlichungen von ‚Familie‘ (Abbildung 44) und der relativen Häufigkeit an Texten, in denen ‚Familie‘ überhaupt thematisiert wird (Abbildung 45) verlangt jedoch nach einer Begründung, die sich in der folgenden Deutung finden könnte: Schon zu Beginn des rechtssprachlichen Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe spielt der Themenbereich Familie eine Rolle, was den hohen Anteil an Texten mit mindestens einer Versprachlichung von ‚Familie‘ erklärt; jedoch eher eine randständige, was die wenigen Erwähnungen in diesem Zeitraum erklärt und wie auch die älteren Belege (105) und (106) veranschaulichen.
 
                  (105)
                    
                      Die Europäische Kommission für die Menschenrechte hat entschieden, daß gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht unter den Schutz des Rechts auf Achtung des Familienlebens fallen […].126

                    

                  
 
                  (106)
                    
                      Das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (BGBl I S. 266; im Folgenden: LPartDisBG) führt mit dem Ziel, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften einen rechtlichen Rahmen zu geben, ein neues familienrechtliches Institut, die eingetragene Lebenspartnerschaft, ein. Diese kann von zwei Personen gleichen Geschlechts vor der zuständigen Behörde begründet werden.127

                    

                  
 
                  Insofern werden eherechtliche Fragen fast immer auch im kontextuellen Zusammenhang mit familienrechtlichen Fragen behandelt, diese stehen jedoch noch nicht im Zentrum der Debatte. Erst als ab 2010 immer wieder reproduktionsmedizinische128 sowie adoptionsrechtliche129 Forderungen in den rechtssprachlichen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe eingebracht werden, wird der Themenbereich Familie ins Zentrum der Debatte gerückt und die Versprachlichungen dieses Themenbereichs häufen sich entsprechend, wie auch Beispiel (107) veranschaulicht (vgl. hierzu auch Beispiel (98)).
 
                  (107)
                    
                      Wird ein als Wunschkind beider Lebenspartnerinnen durch Insemination mit dem Samen eines anonymen Spenders entstandenes Kind durch die Lebenspartnerin der Mutter angenommen, so ist kein Adoptionspflegejahr abzuwarten.130

                    

                  
 
                  Während ‚Familie‘ zu Beginn des rechtssprachlichen Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe also nur ein randständiger Themenbereich war, dessen Bezug zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sogar explizit negiert wurde (s. Beispiel (105)), wird es ab 2010 durch verschiedene rechtliche Gesuche im Zusammenhang mit Adoption und Reproduktionsmedizin ins Zentrum des Diskurses gerückt.
 
                  Über die detaillierteren Fazite zu den einzelnen Streitthemen über ‚Familie‘ hinaus lässt sich für den Themenbereich Familie zusammenfassend in erster Linie festhalten, dass er in allen Diskursdomänen und allen Zeiträumen des Diskurses eine entscheidende Rolle spielt. Dies deckt sich auch mit den bestehenden Ergebnissen in der Forschungsliteratur zum deutschen Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe (vgl. Kania 2020: 150). Im Vergleich zum Themenbereich Religion, der im gemeinsprachlichen Zeitungskorpus häufiger versprachlicht wurde als in den politik- und rechtssprachlichen (s. 8.1.2), zeigt sich hier ein umgekehrtes Bild: Während in G-DeReKo knapp 60% der Texte ‚Familie‘ thematisieren, tun dies in P-Bundestag über 71% und in R-Entscheidungen sogar knapp 85% der Texte. Somit finden sich jedoch in jedem Korpus mehr Texte zum Themenbereich Familie als zu ‚Religion‘; auch in G-DeReKo (60% zu ‚Familie‘, 41% zu Religion). Daraus ließe sich deuten, dass im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe eher deren Zusammenhang mit dem Familienbegriff sowie dem Familienrecht ausgehandelt wird (etwa in konkreten Fragestellungen zu Möglichkeiten der Familiengründung) als deren Zusammenhang oder Vereinbarkeit mit einem religiösen Ehebegriff, der insbesondere in den institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht eine weit geringere Rolle spielt als der Themenbereich Familie.
 
                 
               
              
                8.3 Zwischenfazit
 
                Wie zu Beginn von Kapitel 8 bereits ausgeführt, sollte dieses Kapitel eher einen Blick in die Tiefe als in die Breite der thematischen Schwerpunkte des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe bieten. Zum einen sollten dabei Möglichkeiten exploriert und vorgestellt werden, die bereits etablierte Methode der pragma-semiotischen Textarbeit nach Felder (2012a; 2018b) methodisch zu erweitern, insbesondere durch quantifizierende Verfahren, die Vergleiche zwischen verschiedenen Diskursdomänen, Zeiträumen und Akteuren zulassen und somit makroskopische Deutungen über den jeweiligen untersuchten Diskurs sowie über diskursive Zusammenhänge überhaupt erlauben. Zum anderen sollten mit diesen thematischen Schwerpunkten des Diskurses verschiedene Bezugs- und Anknüpfungspunkte herausgearbeitet werden, vor deren Hintergrund sich die nachfolgenden, stärker auf metasprachliche Diskursbeiträge orientierten Analysen in den Kapiteln 9 und 10 detaillierter in den Gesamtdiskurs einordnen lassen. Insbesondere gilt dies für den hier ausführlich behandelten Themenbereich Familie (s. 8.2), der sich in den nachfolgenden Kapiteln immer wieder als wichtiger Bezugspunkt verschiedener metasprachlicher und metadiskursiver Sprachnormierungsversuche erweisen wird. Im gegebenen Umfang musste hierbei einerseits auf einen systematischen Vergleich der Diskurse verschiedener deutschsprachiger oder auch anderer Länder verzichtet werden, der aufgrund der häufigen Versprachlichungen in den gemeinsprachlichen Korpora G-DeReKo und G-Twitter sowie aufgrund der diskursiven Bezüge zwischen den verschiedenen Ländern jedoch für zukünftige Analysen durchaus lohnend erscheint. Andererseits wurden hier nicht alle eingangs aufgezählten, theoretisch zusammenfassbaren Themenbereiche (s. 8. A-G) mit der Methode der pragma-semiotischen Textarbeit und durch die analytischen Brillen von Subthemen und agonalen Zentren analysiert. Vielmehr weisen viele dieser induktiv erschlossenen Themenbereiche Aspekte auf, die sich durch die analytische Brille von metasprachlich und metadiskursiv ausgerichteten Sprachnormierungsversuchen bzw. objekt- sowie metasprachlichen Sachverhalts-, Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierungsversuchen weit erkenntnisstiftender beschreiben lassen – zumal im Zusammenhang mit der grundlegenden Fragestellung der Arbeit nach den Möglichkeiten und Einschränkungen der Einflussnahme auf diskursiven, kulturellen und rechtlichen Wandel durch ebensolche lexikalischen, metasprachlichen Steuerungsversuche. Dies trifft etwa zu auf metadiskursive Diskursbeiträge zu sprachlicher Präzision und Angemessenheit (s. 8. F), zur öffentlichen Meinung über die Ehe, ihre Bedeutung und ihren Wert (s. 8. E) oder auch zu verfassungsrechtlichen Aspekten der Ehe sowie ihrer potenziellen Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare (s. 8. C), die allesamt in den folgenden Kapiteln 9 und 10 in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen behandelt werden.
 
                Insgesamt zeigt sich in den hier untersuchten Streitthemen zum einen, dass diese keineswegs separate Entitäten oder „diskursive Sackgassen“ darstellen, die jeweils unabhängig voneinander sprachlich ausgehandelt würden, sondern dass sie vielmehr eng miteinander verwoben sind und von verschiedensten Diskursakteuren in verschiedenste argumentative Beziehungen gesetzt werden (vgl. z. B. den Zusammenhang zwischen den Streitthemen ‚Möglichkeiten der Familiengründung‘ und ‚Kindeswohl‘ in Abbildung 31 auf S. 392). Zum anderen zeigt sich gerade durch die vergleichenden quantitativen und diachronen Analysen der verschiedenen Streitthemen, dass die sprachoberflächliche, thematische Schwerpunktsetzung in der Diskursdomäne Gesellschaft/Öffentlichkeit zeitlich oftmals eher auf die Diskursdomänen Politik und Recht zu reagieren scheint, als dass dies umgekehrt der Fall wäre (vgl. insbesondere 8.2.2). Wie schon am Ende von Kapitel 8.2.2.2 resümiert wurde, folgt daraus keineswegs, dass der gemeinsprachliche Diskurs sowie außerinstitutionelle Erfahrungen der Diskursakteure in Politik und Recht keinen Einfluss auf die thematische und agonale Diskursprogression in diesen Diskursdomänen hätte, denn auch hier gilt: „discourses do not come out of nowhere“ (Fairclough 2003: 23). Zum Beispiel hat sich bei der automatischen Mit-Mutterschaft durch Geburt (s. 8.2.2.3) gezeigt, wie dieses Streitthema zunächst (ab 2010) durch mehrere, oftmals erfolglose Klagen in den Rechtsdiskurs eingebracht wurde, bevor wegweisende Gerichtsentscheide (ab 2018) im Bundestag und anschließend erst (ab 2021) in Zeitungen und auf Twitter diskutiert wurden. Mit Luhmann (z. B. 1984) ließen sich die institutionellen Diskursdomänen Politik und Recht als autopoietische Sinnsysteme verstehen, die sich nicht ohne weiteres von außen beeinflussen lassen, sondern jeden solchen Beeinflussungsversuch nach ihrer je eigenen Systemlogik verarbeiten (vgl. hierzu ausführlicher 2.1.2). In jedem Fall muss ein solcher Einfluss in die institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht also komplexer, heterogener, zum Teil auch subtiler und vor allem weniger linear und steuerbar angenommen werden, als dass von der Gemeinsprache in die Politik- und Rechtssprache bloße thematische Schlagwörter oder auch Bedeutungsfixierungsversuche (s. 9) oder Alternativbezeichnungen (s. 10) übernommen würden, die in den folgenden Kapiteln analysiert werden.
 
               
            
 
           
           
             
              9 Der Wandel der Ehe als Bedeutungswandel von Ehe
 
            
 
             
              In Kapitel 2 wurden überblicksartig die zentralen Themenbereiche sowie darin die wichtigsten agonalen Zentren des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe vorgestellt. Dies sollte einerseits einen groben Überblick verschaffen über flottierende Haltungen und Konzepte im Diskurs sowie über die Diskursprogression im Sinne eines diachronen Wandels des Diskurses und damit des diskursiv kuratierten kulturellen Erbes der Ehe. Andererseits sollte damit eine Vergleichsfolie geschaffen werden, vor deren Hintergrund im folgenden Kapitel untersucht werden kann, in welchem Verhältnis der Wandel des Kulturerbes Ehe (bzw. der Kulturkampf um dieses) zum Bedeutungswandel des Wortes Ehe steht (bzw. zur Bedeutungskonkurrenz um dieses). Denn aus den theoretischen Überlegungen (s. Teil II) ergibt sich nicht nur die Frage, wie mit Sprache im Allgemeinen ein diskursiver und kultureller Wandel bewirkt wird, sondern vor allem, welche Rolle hierbei der Verwendung einzelner Wörter zugerechnet werden kann. Bevor in Kapitel 10 abschließend der Fokus auf die zentrale Bezeichnungskonkurrenz des Diskurses – zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle – sowie die entsprechenden metasprachlichen Bezeichnungsfixierungsversuche gelegt wird, sollen in diesem Kapitel konkurrierende Bedeutungsfixierungsversuche für das Wort Ehe untersucht werden. Dies ermöglicht anschließend wiederum einen Abgleich davon, welche Rolle verschiedene Sachverhalts- und Bezeichnungsfixierungsversuche sowie metasprachlich ausgetragene Bezeichnungskonkurrenzen für den Bedeutungswandel von Ehe und somit den kulturellen Wandel der Ehe potenziell gespielt haben (s. 10).
 
              Als empirischer Gegenentwurf zu einer prototypisch sprachmagischen Sichtweise (s. 2), nach der sich vor allem durch Einführung eines neuen Wortes auch ein neues Konzept in den Diskurs einbringen ließe, soll im Folgenden nachvollzogen werden, wie sich der kulturelle Wandel bzw. die Kulturkämpfe um die Ehe im Bedeutungswandel bzw. in Bedeutungskonkurrenzen um das Wort Ehe widerspiegelt (vgl. 3.2.2). Hierzu sollen zunächst die (meta-)sprachliche Konkurrenz und Transformation der in 5.2.1 vorgestellten Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs untersucht werden (9.1), bevor anschließend auf eine grundlegendere (meta-)diskursive Konkurrenz zwischen verschiedenen deontischen sowie prognostischen Aussagen über den sprachlichen und gesellschaftlichen Wert der Ehe eingegangen werden soll (9.2). Abschließend wird speziell die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in den größeren Zusammenhang dieser diskursiven Aushandlung der Ehe überhaupt eingebunden, indem sie vor dem Hintergrund der Hypothese der Nekrose des Kulturerbes ›Ehe‹ (s. 5.3) analysiert wird (9.3).
 
              Unter Metadiskurs wird hier ein metasprachlicher Diskurs verstanden, in dem mehr oder weniger explizit auf Wortbedeutungen oder auch auf sprachliche Ausdrucksformen referiert wird. Da dies oftmals auch implizit geschieht, wenn vermeintlich objektsprachliche Verweise auf gleichsam metaphysische Referenzobjekte vorgenommen werden, lassen sich Objekt- und Metasprache, Sachverhalts- und Bedeutungsfixierung sowie Diskurs und Metadiskurs nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen. Zusammenfassend ist daher zuweilen auch von sprachlichen Fixierungen oder von einem (Meta-)Diskurs die Rede.
 
              
                9.1 Bedeutungskonkurrenzen um Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs
 
                In Kapitel 5.2.1 wurden bereits historische sowie gegenwärtige Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs vorgestellt. Von diesem Ausgangspunkt soll im Folgenden untersucht werden, wie bestimmte Bedeutungsaspekte aus divergierenden politischen Perspektiven heraus jeweils fokussiert respektive kontestiert werden, dadurch konventionell in Zentrum oder Peripherie der Gesamtbedeutung von Ehe rücken und somit schließlich zum emergenten Bedeutungswandel des Ehebegriffs zusammenspielen. Folgende Bedeutungsaspekte erweisen sich hierbei im Diskurs als entscheidend:
 
                
                  	 
                    ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ der Ehepartner (s. 9.1.1)


                  	 
                    ›Familiengründung‹ im Sinne der ›Fortpflanzung‹ (s. 9.1.2)


                  	 
                    ›gegenseitige Verantwortung‹ der Ehepartner (s. 9.1.3)


                  	 
                    ›Liebe‹ zwischen den Ehepartnern (s. 9.1.4)


                
 
                Die verschiedenen Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ werden dabei, so wird sich zeigen, in erster Linie reflektiert zur mehr oder minder metadiskursiven Behandlung der Frage, inwiefern – also in welchen Aspekten – gleich- und verschiedengeschlechtliche Partnerschaften einander gleichen bzw. welche Aspekte einer Ehe gleichgeschlechtliche Paare erfüllen (können) oder nicht und ob diese wiederum jeweils hinreichende oder notwendige Bedingungen für die Ehefähigkeit einer Partnerschaft sind. Einerseits können Akteure hierbei den jeweiligen Bedeutungsaspekt als zentral für den Ehebegriff fokussieren oder aber als peripher, irrelevant, überholt etc. kontestieren; dies käme eher semasiologischen Bedeutungsfixierungsversuchen gleich (vgl. Felder 2018a: 280). Andererseits können Akteure in weniger metasprachlichen Diskursbeiträgen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften bestimmte Wesensmerkmale (s. 5.2.1) zu- oder absprechen und diese in Verbindung mit den Bedeutungsaspekten des Ehebegriffs bringen; dies käme eher onomasiologischen Sachverhaltsfixierungen gleich (vgl. Felder 2018a: 280). Da die metasprachlichen Akte der Fixierung eines Bedeutungsaspekts und die objektsprachlichen Akte der Zuschreibung eines Wesensmerkmals zu einem Sachverhalt eng miteinander verstrickt sind und sich nicht immer sinnvoll trennen lassen, wird im Folgenden das Wort Bedeutungsaspekt in abstrakten Zusammenhängen auch als Oberbegriff verwendet, oder es ist auch unbestimmt von sprachlichen Fixierungsversuchen die Rede.
 
                Zwar könnten die verschiedenen Streitthemen um die eherechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher mit verschiedengeschlechtlichen Paaren wie in Kapitel 8 in Form von agonalen Zentren und handlungsleitenden Konzepten primär im Themenbereich (Verfassungs)Recht (s. 8 C) analysiert werden, wie das folgende, hier auch durchaus zentrale agonale Zentrum veranschaulicht.
 
                
                          
                        	Verhältnis von gleichgeschlechtlicher Ehe und Grundgesetz 
   
                        	›Die gleichgeschlechtliche Ehe wird durch das Grundgesetz geboten; eine Ungleichbehandlung ist verfassungswidrig‹ 
                        	vs. 
                        	›Die gleichgeschlechtliche Ehe ist
verfassungswidrig; eine Ungleichbehandlung
wird durch das Grundgesetz geboten ‹ 
 
                  

                
 
                Jedoch sollen hier im Zusammenhang mit der grundlegenden Fragestellung nach metasprachlichen Einflussmöglichkeiten auf diskursiven, kulturellen und rechtlichen Wandel insbesondere die beschriebenen sprachlichen Fixierungsversuche im Zusammenhang mit dem Ehebegriff analysiert werden.
 
                Von der Gegnerseite der gleichgeschlechtlichen Ehe werden entsprechend solche Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ fokussiert, die nur für verschieden- nicht aber für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ein Wesensmerkmal darstellen können. Sie fixieren entsprechend den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als konstitutiv für den Ehebegriff sowie eine natürliche ›Fortpflanzung‹ als konstitutiv für den Familien- und damit wiederum für den Ehebegriff. Die Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe wiederum kontestieren einerseits die Relevanz dieser Bedeutungsaspekte für den Ehebegriff, um mit den nunmehr irrelevanten Ungleichheiten zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren keine Legitimation einer rechtlichen Ungleichbehandlung zuzulassen. Andererseits fokussieren sie stattdessen diejenigen Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs, die sie gleichzeitig prinzipiell als Wesensmerkmal auch gleichgeschlechtlicher Beziehungen und somit als wesentliche Gleichheit versprachlichen können. Sie fixieren demnach Bedeutungsaspekte wie ›gegenseitige Verantwortung‹ und damit ›Angelegt-Sein auf Dauer‹, ›Monogamie‹ oder auch ›Liebe‹ als konstitutive Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs und als prinzipiell gemeinsame Wesensmerkmale von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften. Während also die Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe die Ungleichheiten zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften betonen, um damit ihre sprachliche und rechtliche Ungleichbehandlung zu legitimieren, rücken die Befürworter die Gemeinsamkeiten aller Partnerschaften unabhängig vom Geschlecht in den Vordergrund, um ausgehend von dieser wesentlichen Gleichheit den Gleichheitssatz geltend zu machen, nach dem Gleiches auch gleich zu behandeln sei – sowohl rechtlich durch eine Ermöglichung der Eheschließung als auch sprachlich durch eine Extensionserweiterung des Ehebegriffs. Die erfolgreiche Extensionserweiterung des Ehebegriffs geht demnach mit einer intensionalen Tilgung gewisser Bedeutungsaspekte und Betonung anderer Bedeutungsaspekte einher, die im Folgenden beschrieben werden sollen.
 
                
                  9.1.1 ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹
 
                  Der Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ist für den hier untersuchten Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe selbstredend der zentrale Gegenstand der Bedeutungskonkurrenz um das Wort Ehe. In Kapitel 9.2 soll der Prozess der Tilgung dieses Bedeutungsaspekts daher nochmals gesondert im Zusammenhang mit der Hypothese der Nekrose des kulturellen Erbes ›Ehe‹ behandelt werden. Zuvor lohnt sich jedoch im Folgenden ein analytischer Blick auf die metasprachlichen bzw. metadiskursiven Diskursbeiträge, die den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und dessen Rolle für den Ehebegriff mehr oder minder explizit behandeln. Diese konfligierenden Diskursbeiträge ließen sich entsprechend zu einem metasprachlich formulierten agonalen Zentrum abstrahieren:
 
                  
                            
                          	›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ 
   
                          	›Der Bedeutungsaspekt
›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ist nicht
konstitutiv für den Ehebegriff‹ 
                          	vs. 
                          	›Der Bedeutungsaspekt
›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ist konstitutiv
für den Ehebegriff‹ 
 
                    

                  
 
                  Der politische Versuch einer extensionalen Erweiterung des Begriffs ›Ehe‹, sodass dieser auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften umfassen kann, geht also mir einer intensionalen Kontestation von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als konstitutivem Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs einher. Entsprechend wird dieser Bedeutungsaspekt von Befürwortern der gleichgeschlechtlichen Ehe als weniger zentral für den Ehebegriff angesehen, von ihren Gegnern jedoch im Gegenzug fokussiert, wie Beispiel (108) veranschaulicht:
 
                  (108)
                    
                      Ich kann nachvollziehen, dass es gerade nach der Vorgeschichte eine besondere emotionale Bedeutung hätte, den Begriff der Ehe auch auf Lebenspartnerschaften anzuwenden. Auf der anderen Seite hat aber nicht erst unsere Rechtsordnung den Begriff der Ehe erfunden. Er hat eine lange kulturgeschichtliche Vorgeschichte, auch eine religiöse Vorprägung. Damit wird durchgängig die offizielle Verbindung von Frau und Mann gemeint. (Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Salomo hatte tausend Frauen! Lange Geschichte! – Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD – Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das steht in der Bibel!) – Auch da, Herr Beck, immer Mann und Frau. (Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Oder ganz viele!) Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil aus dem Jahr 2002 zum Lebenspartnerschaftsgesetz und auch seither immer wieder von der Verschiedengeschlechtlichkeit als einem Wesensmerkmal der Ehe gesprochen und davon, dass der Gesetzgeber die wesentlichen Strukturprinzipien beachten muss, die sich aus der Anknüpfung des Artikels 6 Grundgesetz an die vorgefundene Lebensform der Ehe ergeben. (Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Was hat das Verfassungsgericht 2008 dazu gesagt?) Deshalb habe ich meine Zweifel, dass wir diesen Begriff der Ehe einfach hernehmen und umdefinieren können.131

                    

                  
 
                  In Beispiel (108) lassen sich gleich mehrere Aspekte der Bedeutungskonkurrenz um die Rolle des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff beobachten.
 
                  Erstens wird hier der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zu einem anderen Bedeutungsaspekt der Ehe ins Verhältnis gesetzt, was sich in den folgenden Teilkapiteln noch öfter beobachten lässt. In diesem Fall diskutieren Elisabeth Winkelmeier-Becker und Volker Beck implizit das Verhältnis der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Monogamie‹. Auf der einen Seite kontrastiert Volker Beck den aktuellen Ehebegriff mit dem biblischen, indem er in der Intension des letzteren den fehlenden Bedeutungsaspekt der ›Monogamie‹ herausstellt. Damit konzipiert er die Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs als prinzipiell kontingent und dessen Gesamtbedeutung somit als wandelbar. Auf der anderen Seite versprachlicht Elisabeth Winkelmeier-Becker das Verhältnis der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹ und ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ implizit dergestalt, dass erstere letzterer untergeordnet wird. Aus ihrer Antwort auf Volker Becks beschriebenen Zwischenruf Auch da, Herr Beck, immer Mann und Frau lässt sich deuten, dass Abweichungen vom Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ keinerlei Abweichungen vom Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ rechtfertigen, was sich wohl nur dann verstehen lässt, wenn letzterer für den Ehebegriff als zentraler angesehen wird als ersterer. In den folgenden Teilkapitel wird sich häufiger der umgekehrte Fall beobachten lassen, in dem der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ anderen zentralen Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs wie insbesondere ›Verantwortung‹ untergeordnet und somit von diesem als Kardinalerbe abgelöst wird (s. 9.1.3).
 
                  Zweitens ist für die Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ im vorliegenden Beispiel (108) wie in vielen vergleichbaren metadiskursiven Äußerungen der Verweis auf eine „eigentliche“ Wortbedeutung von Ehe unter Berufung auf eine Deutungshoheit grundlegend. Zum einen findet sich diese Deutungshoheit im Bundesverfassungsgericht, dessen diachron sich wandelnden Ausdeutungen bzw. Bedeutungsfixierungen sich argumentativ gegeneinanderhalten lassen; dies beweist auch Volker Beck in seinem letzten Zwischenruf, in dem er auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Transsexuellengesetz anspielt, die im Anschluss nochmals behandelt werden soll (s. Beispiele (111)-(113)). Zum anderen wird die Zugehörigkeit des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zum Ehebegriff unter Verweis auf dessen Gebrauchsgeschichte (dessen lange kulturgeschichtliche Vorgeschichte, auch eine religiöse Vorprägung) als bedingungslos und unentbehrlich versprachlicht, was wiederum den beschriebenen Disput um den biblischen Ehebegriff auslöst. Derartige argumentative Verweise auf die Gebrauchsgeschichte des Wortes Ehe im Allgemeinen und auch auf die Deutungshoheit der Bibel im Speziellen finden sich unter den metadiskursiven Fixierungsversuchen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ immer wieder, wie auch Beleg (109) exemplarisch veranschaulichen soll.
 
                  (109)
                    
                      Die Ehe zwischen Mann und Frau ist schon in der Bibel unmissverständlich definiert. Wenn sich nun gleichgeschlechtliche Paare für ein Zusammenleben entscheiden, können sie doch für ihre Gemeinschaft einen eigenen Namen kreieren und nicht den biblischen Namen der Ehe verwenden.132

                    

                  
 
                  In der gleichzeitigen Thematisierung des Themenbereichs Religion (s. 8.1) durch derartige Diskursbeiträge zeigt sich ferner, dass die hier behandelten metadiskursiven Phänomene der Bedeutungsfixierungsversuche quer zu den eingangs vorgestellten thematischen Kategorien liegen. Aufseiten der Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe geht die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ im Gegenzug auch mit einer Kontestation der Bibel als zeitgemäßer semantischer Autorität und mit Verweisen auf den Wandel der Institution Ehe sowie der Bedeutung des Wortes Ehe einher. Dies zeigt sich nicht nur in Volker Becks Zwischenrufen in Beispiel (108), sondern auch in zahlreichen vergleichbaren Diskursbeiträgen, die Beispiel (110) exemplarisch veranschaulichen soll.
 
                  (110)
                    
                      Wenn man anfange, beim Thema Homosexualität die Bibel wörtlich zu nehmen, dann müsse man das auch bei anderen Fragen machen, etwa der Versklavung der Töchter oder dem Anspruch eines Mannes auf mehrere Frauen […] Interessant ist ja, dass die Ablehnung der „Ehe für alle“ oft mit dem „biblischen Ehebegriff“ begründet wird, der so gar nichts mit unserem heutigen Begriff von Ehe zu tun hat.133

                    

                  
 
                  Typisch ist für derartige Bedeutungsfixierungsversuche vonseiten der Befürworter einer gleichgeschlechtlichen Ehe die Explikation der Temporalität von Wortbedeutung. Entsprechend wird hier oft dem konservativen, traditionellen, althergebrachten, uralten etc. Ehebegriff ein zeitgemäßer, heutiger, gegenwärtiger, moderner etc. Ehebegriff gegenübergestellt.
 
                  Neben diesen strategischen Verweisen auf das historische respektive zeitgenössische Verständnis des umkämpften Begriffs im Allgemeinen, scheint bei der metadiskursiven Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch der diskursive Zusammenhang zur Änderung des Transsexuellengesetzes (TSG) im Speziellen erwähnenswert, insofern diese erstmals eine Zäsur im heteronormativen Verständnis der Ehe erkennen lässt. In Beispiel (108) findet sich bereits ein Verweis darauf, was das Verfassungsgericht 2008 dazu gesagt habe. Aus dem weiteren Kotext ergibt sich, dass Volker Beck damit auf den bereits in 5.2.5 behandelte Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2008 referiert, in dem die Vorgabe des Transsexuellengesetzes (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 TSG), nach der verheiratete Transsexuelle ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag nur nach einer Scheidung ändern könnten, für verfassungswidrig erklärt wurde. Da diese Vorgabe die Exklusivität der Ehe für verschiedengeschlechtliche Paare wahren sollte und ihre Auflösung nun mehr gleichgeschlechtliche Ehen in ihrem Bestand schützte, wurde im entsprechenden Urteil in besonders expliziter Weise der Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ reflektiert, wie Beispiel (111) auszugsweise veranschaulichen soll.
 
                  (111)
                    
                      Art. 6 Abs. 1 GG schützt sowohl die Ehe als Rechtsinstitut, zu deren Gehalt gehört, dass sie Mann und Frau zu einer Lebensgemeinschaft vereint, als auch geschlossene Ehen sowie die Ehegatten in der Freiheit der Gestaltung ihres Ehelebens und in dem Interesse auf den Bestand ihrer Ehe. Die Ehe als Institut in ihrer tradierten Gestalt erhalten zu wollen und sie deshalb nur verschiedengeschlechtlichen Paaren vorzubehalten, ist nicht mehr oder minder von Gewicht wie [sic!] der Schutz des Vertrauens eines Paares, mit der Ehe eine Verantwortungsgemeinschaft eingegangen zu sein, die auf Dauer trägt und nicht vom Staat gegen den Willen der Ehegatten aufgelöst werden soll. Das gesetzgeberische Interesse am Erhalt des Instituts der Ehe als Vereinigung von Mann und Frau muss deshalb grundsätzlich nicht hinter das Interesse eines gleichgeschlechtlichen Ehepaares am Erhalt ihrer Ehe zurücktreten, ebenso wie sich der Gesetzgeber nicht ohne weiteres über das Interesse eines Ehepaares an der Beibehaltung ihrer bestehenden Ehe hinwegsetzen kann.134

                    

                  
 
                  Beispiel (112) zeigt einen sinnverwandten Beschluss von 2005, der § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG – in Verbindung mit sonstigen Einschränkungen im TSG und im LPartG – für verfassungswidrig erklärt, insofern dort homosexuell orientierten Transsexuellen eine Ehe nur ermöglicht wird, wenn sie durch ihren personenstandsrechtlichen Eintrag und ihren Vornamen den Eindruck der Heterosexualität erwecken.
 
                  (112)
                    
                      Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist, begründet auf freiem Entschluss unter Mitwirkung des Staates (vgl. BVerfGE 10, 59 <66>; 29, 166 <176>; 62, 323 <330>; 105, 313 <345>). Mit diesem sich aus Art. 6 Abs. 1 GG ergebenden Gehalt der Ehe steht in Einklang, wenn der Gesetzgeber verhindert, dass auch gleichgeschlechtliche Partner die Ehe schließen können, wobei er dabei bisher ganz offensichtlich von der personenstandsrechtlichen Geschlechtszuordnung der Partner ausgeht. Um dem Nachdruck zu verleihen und die Ehe von anderen Rechtsinstituten abzugrenzen, ist es auch legitim, Regelungen zu treffen, mit denen der Gesetzgeber versucht, schon den Anschein zu vermeiden, die Ehe stehe auch für gleichgeschlechtliche Partner offen. Diesem Anliegen dient § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG, der beim Eheschluss eines Transsexuellen mit “kleiner Lösung” durch den Vornamensentzug und das Wiederaufleben des früheren, dem personenstandsrechtlichen Geschlecht entsprechenden Vornamens verdeutlichen soll, dass auch in diesem Fall eine Ehe vorliegt, die von verschiedengeschlechtlichen Personen geschlossen wurde.135

                    

                  
 
                  Die Beispiele (111) und (112) explizieren gleichermaßen die konstitutive Rolle des Bedeutungsaspekts der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff zur gegebenen Zeit. In Beispiel (111) von 2008 stellt jedoch das BVerfG diesem Bedeutungsaspekt den Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ gegenüber und betont, deren Gleichwertigkeit. Im speziellen Fall des Fortbestehens einer Ehe nach der Änderung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrages impliziert BVerfG-Beschluss jedoch, dass der Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ gleichsam überwölbt, insofern letzterer in diesem Ausnahmefall umgangen werden kann, um ersteren bedingungslos aufrecht erhalten zu können.
 
                  Dementsprechend finden sich insbesondere bei der Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ Verweise auf ebendiesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2008, wie Beispiel (113) – wiederum von Volker Beck – veranschaulicht.
 
                  (113)
                    
                      Das Bundesverfassungsgericht selbst und der Gesetzgeber, dieses Hohe Haus, messen der Geschlechtsverschiedenheit bei der Ehe keine entscheidende Bedeutung mehr zu. Im Transsexuellenurteil hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass sich jemand nicht scheiden lassen darf [sic!], bevor er eine Geschlechtsumwandlung vornimmt, und dem Gesetzgeber die Möglichkeit gegeben, die Geschlechtsverschiedenheit zu verteidigen. Davon haben wir keinen Gebrauch gemacht. Wir lassen die Leute verheiratet und transponieren sie nicht in ein gleichwertiges Ersatzinstitut. Das zeigt: Wir glauben selber nicht mehr an die Geschlechtsverschiedenheit der Ehe. Ihr kommt inzwischen weder verfassungsrechtlich noch einfachrechtlich eine prägende Bedeutung zu.136

                    

                  
 
                  Volker Beck deutet den Beschluss des BVerfG und dessen sprachliche Reflexionen über den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ so, dass diesem keine entscheidende bzw. prägende Bedeutung mehr zukomme. Eine solche Lesart entspricht der aus Beispiel (111) gedeuteten Überwölbung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ durch den nunmehr ggf. zentraleren Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹. In beiden Sätzen, die die „Bedeutung“ (im Sinne der Relevanz) von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ behandeln, finden sich Adverbiale bzw. Attribute wie (keine …) mehr, (nicht …) mehr oder inzwischen, die die Temporalität dieses Relevanz-Verlustes markieren und somit einen Bedeutungswandel des Ehebegriffs ausdrücken. Die so versprachlichte zeitliche Verschiebung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ vom Zentrum des Ehebegriffs in die relative Peripherie konzeptualisiert diesen als prinzipiell wandelbar und kontingent und somit auch als potenziell vernachlässigbar.
 
                  Um jedoch umgekehrt den Bedeutungsaspekts der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ weiterhin als konstitutiv und bedingungslos für den Ehebegriff zu fixieren, lassen sich aufseiten der Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe auf dieselben Urteile des BVerfG zum TSG verweisen, insofern diese die ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zwar in ihrer Relevanz relativieren, jedoch nicht aufgeben und weiterhin als gültig explizieren (s. Beispiele (111) und (112)). Zwar schränkt das BVerfG auch in seinem Beschluss 2005 (s. Beispiel (112)) den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ letztlich ein, insofern es den Verlust des zum gefühlten Geschlecht passenden Vornamens (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG) zum Wahren des Scheins einer verschiedengeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig erklärt: „Er [der Gesetzgeber] kann zum einen die Regelung in § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG ersatzlos streichen“137. Dennoch verweisen auch Fixierungsversuche des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ unter anderem auf ebendiesen Beschluss, wie auch Beispiel (114) veranschaulicht.
 
                  (114)
                    
                      Es unterliegt in Deutschland allerdings keinem Zweifel, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes bei der Formulierung von Art. 6 des Grundgesetzes den Begriff der Ehe als dauerhafte Verbindung von Mann und Frau verstanden haben. Sie haben das für so selbstverständlich gehalten, dass sie es nicht ausdrücklich in das Grundgesetz hineingeschrieben haben. […] Auch in seiner Entscheidung zum Transsexuellengesetz vom 6. Dezember 2005 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass – ich zitiere – „zum Gehalt der Ehe gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist“. Diese Interpretation hat das Bundesverfassungsgericht in Kenntnis der gesetzgeberischen Entscheidung zum Lebenspartnerschaftsgesetz bekräftigt, das am 1. August 2001 in Kraft getreten ist. Die Ehe ist also von Verfassungs wegen der Beziehung von Mann und Frau vorbehalten, und deswegen scheidet eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Partner für uns aus.138

                    

                  
 
                  Einerseits findet sich in Beispiel (114) mit Väter und Mütter des Grundgesetzes wiederum der Verweis auf eine Deutungshoheit, der die Ursprünglichkeit des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in der Bedeutung von ›Ehe‹ stützen soll. Andererseits wird hier auch auf den soeben behandelten BVerfG-Beschluss von 2005 verwiesen (s. Beispiel (112)), obwohl dieser erstens den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ wie beschrieben relativiert und obwohl zweitens seither ein weiterer BVerfG-Beschluss von 2008 vorliegt (s. Beispiel (111)), der dies noch deutlicher tut und de facto Ehen zwischen (nun mehr) gleichgeschlechtlichen Partnern ermöglicht bzw. in ihrem Bestand wahrt. Dennoch lässt sich mit Verweis auf die Explikation und auch sprachliche Konsolidierung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch dieser BVerfG-Beschluss als Deutungshoheit für die Fixierung ebendieses Bedeutungsaspekts zitieren. Mit dem Verweis die Implizitheit des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in Art. 6 GG, die dessen zentrale Stellung für den Ehebegriff jedoch nicht infrage stellte, sondern eher voraussetzte (s. 5.2.2), ergibt sich ein Hinweis auf die Frage nach dem initiativen und dem reaktiven handlungsleitenden Konzept dieser metadiskursiven Aushandlung. In diesem Fall lässt sich zwar das progressive handlungsleitende Konzept ›Der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ist nicht konstitutiv für den Ehebegriff‹ nur als Negation des konfligierenden handlungsleitenden Konzeptes verstehen; da letzteres jedoch bis zu seiner Kontestation in aller Regel implizit blieb, lässt sich hier dennoch das negierende handlungsleitende Konzept als initiativ verstehen, insofern es den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ initial im Diskurs explizierte und auch dessen metadiskursive Fixierung erst durch diese Kontestation in der vorliegenden Explizitheit erforderlich machte. Letztlich zeigt sich in den Verweisen auf die BVerfG-Beschlüsse zum Transsexuellengesetz und ihrer argumentativen Einbindung in die konkurrierenden Bedeutungsfixierungsversuche von Ehe, inwiefern die kulturellen Entwicklungen auch in solchen queerfeministischen  Fragen, die nicht auf den ersten Blick etwas mit der gleichgeschlechtlichen Ehe zu tun zu haben scheinen, sowie die damit zusammenhängenden politischen und juristischen Entwicklungen (in Sachen Personenstandsrecht etc.) in den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe hineinwirken.
 
                  Die verschiedenen vorgestellten Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ können sprachliche Indikatoren darstellen, die über bloße Erwähnungen von Geschlecht hinaus möglichst zuverlässig auf eine explizite metadiskursive Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und dessen Rolle für den Ehebegriff hinweisen. Folgende Wörter und syntagmatische Muster erfüllen im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe diese Funktion:
 
                   
                    Mann und Frau, #1Mann1Frau, Geschlechtsverschieden(heit), Verschiedengeschlechtlichkeit
 
                  
 
                  Eine entsprechende Suchexxvii,xxviii nach diesen sprachoberflächlichen Indikatoren einer metadiskursiven Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ liefert unterschiedliche quantitative Ergebnisse in den unterschiedlichen Diskursdomänen. So zeigt sich etwa, dass der Bedeutungsaspekt in den gemeinsprachlichen Korpora auch nach 2017 noch expliziert wird, wobei dies in G-DeReKo139 ab 2018 jedoch weit seltener geschieht als etwa zu den diskursiven Stoßzeiten 2015 und 2017 (s. Abbildung 47). In G-Twitter140 lässt sich demgegenüber ab 2017 nur ein Rückgang in absoluten Zahlen in den sprachlichen Verweisen auf ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ erkennen, keineswegs jedoch in der relativen Häufigkeit, was bedeutet: Ab 2018 wird auf Twitter allgemein seltener über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen (geringere Korpusgröße); wenn dies geschieht, dann jedoch (mindestens) genauso häufig mit Verweis auf den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ wie zuvor (s. Abbildung 46).
 
                  
                    [image: Eine Verlaufskurve, die in eine stagnierende Zunahme der relativen Werte zwischen 2013 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 46: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Eine Verlaufskurve, die in eine stagnierende Zunahme der relativen Werte zwischen 2013 und 2021 anzeigt. ]
                      Abbildung 47: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  In beiden gemeinsprachlichen Korpora G-Twitter und G-DeReKo erklären sich die bestehenden Explikationen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in erster Linie durch Verweise auf mögliche Öffnungen der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Ausland sowie auch den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe in der Schweiz, der durch deutschsprachige Schweizer Zeitungen und Schweizer Twitter-Accounts unmittelbar in die jeweiligen Korpora einfließt (s. Beispiel (115)). Ferner finden sich in beiden Korpora auch im Zusammenhang mit dem etwa ab 2020 zunehmenden Teildiskurs um die Co-Mutterschaft durch Geburt beider Ehefrauen (vgl. 8.2.2.3) Versprachlichungen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, etwa bei Vergleichen zu verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren (s. Beispiel (116)). Dies sollen die folgenden Beispiele exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (115)
                    
                      Das Ringen um die Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau geht in der Schweiz in die nächste Runde. Nachdem der Nationalrat der Homo-Pseudo-Ehe – inklusive Samenspende für lesbische Paare – bereits zugestimmt hat, muss nun der Ständerat darüber abstimmen.141

                    

                  
 
                  (116)
                    
                      Sind die Eltern Mann und Frau, haben die Kinder eine doppelte Absicherung. Wird ein Kind aber in einer lesbischen Ehe geboren, dann gilt die erste Mutter als alleinerziehend. Stößt ihr etwas zu, hat es gegenüber dem zweiten Elternteil keine Unterhaltsansprüche.142

                    

                  
 
                  Vergleichbare Belege finden sich im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag143 nicht, welches zwar keine Schweizer Diskursbeiträge, wohl aber solche zur Co-Mutterschaft enthält. Im Gegensatz zu den gemeinsprachlichen Korpora klingt hier die Explikation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nach 2018 so schlagartig ab, dass sich hierzu ab 2019 überhaupt keine Belege mehr finden, wie Abbildung 48 zeigt.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2009–2018 anzeigen sowie sehr niedrige bzw. Nullwerte davor und danach.]
                      Abbildung 48: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  Wie in Abbildung 48 zu sehen, finden sich in P-Bundestag ab 2019 keinerlei Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ mehr, wohl aber noch 2018, also auch nach der Verabschiedung und Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes. Die meisten dieser Treffer beziehen sich rückblickend auf ebendiese Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, um diese zu kritisieren und den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ weiterhin für den Ehebegriff zu fixieren, wie dies auch Beispiel (117) exemplarisch veranschaulicht.
 
                  (117)
                    
                      Etwa 75 Prozent – Sie erinnern sich vielleicht – der CDU/CSU-Abgeordneten insgesamt, darunter nahezu alle CSU-Abgeordneten, sprachen sich gegen dieses rot-grüne Ideologieprojekt aus, (Axel Müller [CDU/CSU]: Der einzig richtige Satz in Ihrer Rede!) gegen ein Projekt, mit dem das verfassungsrechtlich geschützte Institut der Ehe als dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Altar der bunten Beliebigkeit geopfert wurde, (Beifall bei der AfD)144

                    

                  
 
                  Neben der AfD, von der die meisten Explikationen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ 2018 stammen, überwiegt bis einschließlich 2017 und auch insgesamt deutlich die CDU/CSU mit ihren Versprachlichungen dieses Bedeutungsaspekts, wie Abbildung 49 klar erkennen lässt.
 
                  
                    [image: Balken und eine Linie, die die höchste absolute und relative Frequenz bei CDU/CSU, mittlere relative Werte bei der AfD und sehr niedrige Werte bei den übrigen Parteien anzeigen.]
                      Abbildung 49: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Wie auch Beispiel (117) metadiskursiv andeutet, verweisen die zahlreichen Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ bei CDU/CSU durchaus auf entsprechende Bedeutungsfixierungsversuche von ›Ehe‹, mit denen eine ablehnende Haltung gegenüber einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausgedrückt wird. Dies soll Beispiel (118) exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (118)
                    
                      Ich selbst habe mehrfach öffentlich erklärt, dass ich nach intensivem Nachdenken und Überlegen der Meinung bin, dass die Ehe die Verbindung von Mann und Frau ist. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)145

                    

                  
 
                  Im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen146 schließlich finden sich für die Explikationen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ weder Zunahmen im Zeitraum des Eheöffnungsgesetztes 2017 noch anschließende Abnahmen in der Häufigkeit, wie dies etwa in G-DeReKo (s. Abbildung 47) oder in P-Bundestag (s. Abbildung 48) der Fall ist. Vielmehr scheint hier der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ bereits in den Jahren 2002–2008 häufig expliziert zu werden, bevor die Häufigkeit seiner Versprachlichungen anschließend nachhaltig nachlässt, wie in Abbildung 50 zu sehen ist.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die höhere relative Werte für 1996 und 2002 anzeigt, anschließend abnimmt und ab etwa 2010 gleichmäßig niedrig bleibt.]
                      Abbildung 50: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Die häufigen Explikationen des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in R-Entscheidungen in den Jahren 2002–2008 ergeben sich durch verschiedene Entscheidungen, die die eingetragene Lebenspartnerschaft in bestimmten Punkten mit der Ehe gleichstellen (vgl. 5.2.6) oder aber, reagierend auf Normenkontrollanträge, grundsätzlich für mit dem Grundgesetz vereinbar erklären, wie auch Beispiel (119) exemplarisch veranschaulicht.
 
                  (119)
                    
                      Jeder ehefähigen Person steht auch nach Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft durch das LPartDisBG der Weg in die Ehe offen. Allerdings kann die Ehe nur mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts geschlossen werden, da ihr als Wesensmerkmal die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner innewohnt (vgl. BVerfGE 10, 59) und sich nur hierauf das Recht der Eheschließungsfreiheit bezieht. Gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt auch nach dem LPartDisBG die Ehe verschlossen. Ihnen wird für eine dauerhafte Bindung als Rechtsinstitut allein die eingetragene Lebenspartnerschaft eröffnet.147

                    

                  
 
                  Beispiel (119) zeigt ein BVerfG-Urteil, das verschiedene Normenkontrollanträge zum Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (kurz: LPartDisBG) behandelt und dieses schließlich für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Die Bedeutungsfixierung des Ehebegriffs wird objektsprachlich ausgedrückt, wenn das BVerfG schreibt, dass der Ehe als Wesensmerkmal die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner innewohnt. In diesem Fall wird durch Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zwar auch der Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von der Ehe gerechtfertigt (Gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt auch nach dem LPartDisBG die Ehe verschlossen), gleichzeitig aber auch die eingetragene Lebenspartnerschaft verfassungsrechtlich legitimiert gerade dadurch, dass es sich um ein eigenes Institut mit einem anderen Namen handelt (Ihnen wird für eine dauerhafte Bindung als Rechtsinstitut allein die eingetragene Lebenspartnerschaft eröffnet).
 
                  Insgesamt stellt die Bedeutungskonkurrenz um die Rolle des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff eine z. T. implizit, z. T. aber auch explizit metasprachliche Facette des grundlegenden Streits über die gleichgeschlechtliche Ehe dar. Von konservativer Seite wird der Bedeutungsaspekt für den Ehebegriff zu fixieren versucht, wie insbesondere die häufigen Versprachlichungen vonseiten der CDU/CSU zeigen (s. Abbildung 49). Zugleich zeigt sich in Belegen wie Beispiel (119), wie die eingetragene Lebenspartnerschaft auch gerade dadurch durchgesetzt werden konnte, dass sie den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ des kulturellen Erbes ›Ehe‹, sprich: den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ des Wortes Ehe nicht infrage stellte, da sie schlichtweg einen anderen Namen hatte (vgl. auch Beispiel (109)). Welche Rolle auch sprachoberflächliche Aspekte der Bezeichnung für diese Wahrung eines Abstandsgebots zur Ehe (s. u. Beispiel (202)) spielten, soll im Zusammenhang mit den Bezeichnungsfixierungsversuchen in Kapitel 10.1 genauer untersucht werden.
 
                 
                
                  9.1.2 ›Familiengründung‹/›Fortpflanzung‹
 
                  Da der besondere Schutz der Ehe verfassungsrechtlich im engen Zusammenhang mit dem Schutz der Familie steht (vgl. Art. 6 Abs. 1 GG: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“), war und ist der Bedeutungsaspekt der ›Familiengründung‹ ein zentrales Merkmal des Ehebegriffs. Die Bedeutungsfixierungsversuche rund um diesen Bedeutungsaspekt betreffen nicht nur konfligierende Ansichten über dessen Relevanz für den Ehebegriff, sondern vor allem auch die Frage, ob dieser ausschließlich oder hauptsächlich im Sinne einer natürlichen Fortpflanzung zu verstehen ist oder nicht. Der Bedeutungsaspekt der ›Familiengründung‹ ist also auch insoweit eng mit dem Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ verbunden, als er stereotypisch im Sinne von ›natürlicher Fortpflanzung‹ durch eine natürliche Befruchtung verstanden wird. Insofern die paradigmatische Beziehung zwischen den Wörtern Ehe und Familie also deren jeweilige Bedeutung mitbestimmt (vgl. 2.1.2, 7.2), entfaltet sich die Bedeutungskonkurrenz um Ehe also auch in Form einer Bedeutungskonkurrenz um Familie. Die metadiskursive Aushandlung der angemessenen Konzeptualisierung von Ehe- und Familienbegriff ließe sich demnach in Form zweier separater, jedoch eng miteinander verbundener agonaler Zentren formulieren:
 
                  
                            
                          	›Familiengründung‹ 
   
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ ist
nicht konstitutiv für den Ehebegriff‹ 
                          	vs. 
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ ist
konstitutiv für den Ehebegriff‹ 
 
                    

                  
 
                  
                            
                          	›Fortpflanzung‹ 
   
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ ist nicht
konstitutiv für den Familienbegriff‹ 
                          	vs. 
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ ist
konstitutiv für den Familienbegriff‹ 
 
                    

                  
 
                  Zunächst sei der Blick auf die metadiskursive Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ gerichtet, also auf den Disput darüber, inwiefern dieser konstitutiv für den Ehebegriff ist. Auch hier ist oft von Fortpflanzung die Rede; jedoch wird Fortpflanzung hier nicht als Bedeutungsaspekt des Familien-, sondern des Ehebegriffs behandelt, insofern sie oftmals als stereotypische Form der Familiengründung angesehen wird und daher die Privilegierung verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften über den Schutz der Familie legitimieren soll. Der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ wird in solchen Fällen nicht nur für den Ehebegriff fokussiert, sondern auch auf ›Fortpflanzung‹ verengt, um gleichgeschlechtlichen Paaren ›Familiengründung‹ als Wesensmerkmal absprechen zu können. Um den Bedeutungsaspekt der ›Familiengründung‹ im Ehebegriff und somit die Privilegierung verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften zu kontestieren, wird ebendieser Zusammenhang zwischen Ehe und Familie explizit hinterfragt, wie die Beispiele (120) und (121) veranschaulichen.
 
                  (120)
                    
                      Die Behauptung, die Ehe und nur die Ehe sei auf Kinder ausgerichtet und müsse deshalb besonders gefördert werden, offenbart, mit Verlaub, eine blühende Fantasie, hat aber mit der Realität nichts mehr zu tun. (Beifall bei der PDS) Zum einen nimmt die Zahl kinderloser Ehen zu. Zum anderen wachsen immer mehr Kinder bei allein erziehenden oder bei unverheirateten Eltern auf. Die Ehe ist nicht per se – das möchte ich ganz deutlich auch an die Adresse von Herrn Geis sagen – verlässlicher, verantwortlicher oder für Kinder förderlicher als andere Lebensformen.148

                    

                  
 
                  (121)
                    
                      Die Ehe für alle sollte vor das Verfassungsgericht. Denn Ehe und Familie haben inzwischen nur noch wenig miteinander zu tun: Ein Drittel aller Kinder wird unehelich geboren. Das sind 238 000 pro Jahr. Dazu werden jährlich 132 000 Kinder zu Scheidungskindern. Die Eltern all dieser Kinder zahlen Steuern wie Singles und finanzieren damit indirekt den Splitting-Gewinn kinderloser Ehepaare. Hierdurch sind Trennungskinder extrem benachteiligt, was gegen Grundgesetz Artikel 6, Absatz 5 verstößt. Diese Ungleichbehandlung hat ein viel größeres Ausmaß als die, die gerade zu Recht vom Bundestag aufgehoben wurde. Weil Politiker aller Couleur dies völlig ignorieren, bedarf es eines Anstoßes des Bundesverfassungsgerichts, endlich im Sinne der Gleichbehandlung ehelicher und unehelicher Kinder zusätzlich zum Ehegattensplitting, nicht stattdessen!149

                    

                  
 
                  In beiden Beispiele (120) und (121) wird der Zusammenhang zwischen Ehe und Familie von beiden Seiten aufgelöst: einerseits mit Verweisen auf Ehen ohne Familie (kinderlose Ehen, kinderlose Ehepaare), andererseits mit Verweisen auf Familien ohne Ehe (Kinder bei allein erziehenden oder bei unverheirateten Eltern, unehelich geboren, Scheidungskinder). In beiden Beispielen wird ausgehend von dieser mangelnden Deckungsgleichheit von Ehe und Familie der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ als notweniger oder zuverlässiger Teil des Ehebegriffs kontestiert (Die Ehe ist nicht per se für Kinder förderlicher, Ehe und Familie haben inzwischen nur noch wenig miteinander zu tun), sodass sich die Privilegierung der Ehe (besonders gefördert, Splitting-Gewinn, Ungleichbehandlung) nicht mehr über den Schutz der Familie rechtfertigen lasse. Interessant ist ferner, dass sich von dieser Argumentation nicht nur die Forderung nach einer eherechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare ableiten ließe, sondern insbesondere auch die Benachteiligung nichtehelicher Familienkonstellationen angefochten werden kann, was in Beispiel (121) auch geschieht: Diese Ungleichbehandlung hat ein viel größeres Ausmaß als die, die gerade zu Recht vom Bundestag aufgehoben wurde. Die Frage, inwiefern der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe sowie ihre rechtliche Umsetzung die Hinterfragung der Privilegierung der Ehe allgemein befördert oder aber besänftigt und abgeschwächt hat, soll in Kapitel 9.2 ausführlich behandelt werden.
 
                  In erster Linie wird im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe ausgehend von der Kontestation des Zusammenhangs von Ehe und Familie jedoch eine Forderung nach ebendieser, nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitet. Wie bereits erwähnt, geschieht dies auch oft mit Verweis auf Fortpflanzung als stereotypischer Fall der Familiengründung, insofern die Kontestation des Zusammenhangs von Ehe und Fortpflanzung auch mit einer Kontestation des Zusammenhangs von Ehe und Familie einhergeht. Die Belege (122) und (123) sollen dies beispielhaft veranschaulichen:
 
                  (122)
                    
                      Ehe ist nicht jenen vorbehalten, die Kinder zeugen können. Diese Bestimmung ist eine Bedrohung für alle kinderlosen Ehepaare, alle Senior_innenverheirateten, alle Heteros, die immer schon oder jetzt zeugungsunfähig oder unfruchtbar sind. Sie sind genauso ein Teil der Natur.150

                    

                  
 
                  (123)
                    
                      Von Woche zu Woche, von Debatte zu Debatte wird die Liste der Staaten, die inzwischen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet haben, immer länger. Letzte Woche haben wir debattiert, weil das irische Volk den gleichgeschlechtlichen Paaren das Eheschließungsrecht zugestanden hat. Diese Woche ist Mexiko dazugekommen. Der Oberste Gerichtshof von Mexiko hat in einem Urteil gesagt: Weil der Zweck der Eheschließung nicht die Fortpflanzung ist, gibt es keinen angemessenen Grund, dass die Partner bei einer Eheschließung heterosexuell sein müssen. Die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau zuzulassen, ist nichts als Diskriminierung von Homosexuellen.151

                    

                  
 
                  In Beispiel (122) wird der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ bzw. ›Familie‹ überhaupt als Kern des Ehebegriffs kontestiert, indem – wie schon in den Beispielen (120) und (121) – verschiedene Formen von Ehen ohne Familie versprachlicht werden. Zusätzlich wird hier jedoch ›Fortpflanzung‹ als Form der Familiengründung in den Blick genommen (zeugungsunfähig oder unfruchtbar), wobei diese mit der Explikation von Heteros mit dem Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in Verbindung gebracht wird. In Beispiel (123) finden sich einerseits gleich mehrere Verweise auf die gleichgeschlechtliche Ehe im Ausland (vgl. 8 G), andererseits wird auch hier explizit – mit Verweis auf eine Deutungshoheit: Der Oberste Gerichtshof von Mexiko – von der Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹ im Speziellen auch die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ abgeleitet, was in der Forderung nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe mündet. In diesen Beispielen zeigt sich wiederum, wie eng die Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ (als stereotypische Form der ›Familiengründung‹) diskursiv verbunden sind und wie sie einander stützen: Wird ein Aspekt fixiert oder kontestiert, betrifft dies in der Regel auch den jeweils anderen.
 
                  Soll der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ umgekehrt als konstitutiv für den Ehebegriff fixiert werden, so geschieht dies nicht selten durch expliziten Widerspruch zu den vorgestellten Kontestationsversuchen. Die Beispiele (124) und (125) greifen sprachliche Versuche der Trennung von Ehe und Familie explizit auf, um sie negieren zu können, indem sie diese etwa als Ausnahmen einer nach wie vor notwendigen Regel versprachlichen. Damit markieren sie hier das progressive handlungsleitende Konzept ›Der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ ist nicht konstitutiv für den Ehebegriff‹ trotz seiner negierenden Formulierung als im Diskurs initiativ. Wie schon bei ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zeigt sich also auch bei ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹, dass die einzelnen Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ so lange kaum affirmativ expliziert werden müssen, sondern meist vorausgesetzt werden können, wie sie nicht explizit kontestiert werden.
 
                  (124)
                    
                      Für einen grundlegenden Wandel des Eheverständnisses in dem von den Beschwerdeführern behaupteten Sinne spricht auch nicht, daß die Eingehung einer Ehe nicht von der Fortpflanzungsfähigkeit der Partner abhängig ist und daß die Zahl der kinderlosen Ehen zugenommen hat, während eine wachsende Zahl von Kindern außerhalb einer Ehe geboren wird. Mit diesen Erwägungen wird die Annahme nicht widerlegt, daß die Ehe vor allem deshalb verfassungsrechtlich geschützt wird, weil sie eine rechtliche Absicherung der Partner bei der Gründung einer Familie mit gemeinsamen Kindern ermöglichen soll (vgl. auch den Hinweis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf den Zusammenhang zwischen Eheschließungsfreiheit und Familiengründung in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Urteil im Fall Rees, Serie A, Bd. 106, unter Nr. 49).152

                    

                  
 
                  (125)
                    
                      Oder der Begriff der Heirat wird weiter gefasst, nämlich als das Recht zweier sexuell wie auch immer veranlagter Menschen, öffentlich ihren Willen zu bekunden, ihr Leben miteinander zu teilen. Warum also, so lautet dann immer die Frage, sollten die Schwulen davon ausgeschlossen bleiben? Diese zweite Definition birgt freilich ein Problem: Wenn die Institution der Heirat ihren letzten Zweck nicht in der Fortpflanzung findet, warum sollte man die Ehe dann auf zwei Personen beschränken? Warum nicht auch die Heirat von drei oder vier Personen erlauben?153

                    

                  
 
                  In Beispiel (125) wird aus der Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹ nicht nur die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitet, sondern – genau wie Beispiel (121) – auch weitere grundsätzlichere Infragestellung des Instituts der Ehe selbst. Im Gegensatz zu Beispiel (121) mündet die so hergeleitete Infragestellung der Ehe hier jedoch nicht in einer Forderung nach einer Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Familienkonstellationen, sondern wird umgekehrt als Problem versprachlicht, dessen deontische Ablehnung dann auch auf die deontische Ablehnung seines Antezedenz (die Kontestation von ›Familiengründung‹) übertragen wird. Diese deontische Form eines Modus Tollens lässt sich also so zusammenfassen: Aus A folgt B. B darf nicht sein. Also darf auch A nicht sein. Das Problem, das aus der Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ hier im Speziellen gefolgert wird, ist die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ (auf zwei Personen beschränken). Somit findet sich hier eine Art Dammbruchargument, das in Kapitel 9.2.1 nochmals gesondert behandelt werden soll, das aber gerade in Fixierungsversuchen des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹ häufig auftritt, wie auch Beispiel (126) exemplarisch veranschaulichen soll.
 
                  (126)
                    
                      Das, liebe Leute, kommt nach der Ehe für alle. Wieso soll die Ehe auf zwei Menschen begrenzt sein? Wenn Fortpflanzung kein Zweck der Ehe mehr ist, lässt sich auch kein Dualismus mehr rechtfertigen. Das Kind schafft man sich dann irgendwie künstlich. https://www.berliner-zeitung.de/news/amtlich-die-kleine-piper-hat-jetzt-drei-vaeter-li.152249154

                    

                  
 
                  Beispiel (126) verweist auf einen Artikel der Berliner Zeitung über „[d]rei polyamouröse Männer aus den USA[, die … ] allesamt als Väter in der Geburtsurkunde eines kleinen Mädchens eingetragen [sind]“155. Auch hier wird mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eine Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff, insofern solche Kontestationen zur argumentativen Stützung der Forderungen nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe expliziert wurden (s. Beispiele (120) und (121), vor allem aber (122) und (123)). Aus dem Wegfall dieses Bedeutungsaspekts wiederum wird auch die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ geschlussfolgert, sodass insgesamt zwischen der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Kontestation von ›Monogamie‹ ein temporaler und implizit konsekutiver (kommt nach) Zusammenhang hergestellt wird. Die ablehnende Lesart dieses versprachlichten Zusammenhangs wird durch verschiedene subtile sprachliche Mittel nahegelegt, die sich jeweils wiederum nur deuten lassen; wie etwa durch die ironisierte Anrede liebe Leute, durch den warnenden Appellcharakter der Konstruktion Das kommt nach bzw. das kommt davon und vor allem die versprachlichte Objektivierung und Entnaturalisierung des Kindes (vgl. hierzu 8.2.2), das dann irgendwie künstlich geschaffen werde.156 Die Versprachlichung dieses Zusammenhang sowie dessen suggerierte Ablehnung bündelt sich effektiv zu einer Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff und einer gleichzeitigen Ablehnung von gleichgeschlechtlicher Ehe. Entsprechend sind auch in diesen Beispielen die Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ diskursiv eng miteinander verbunden, insofern sie sich in diesem Fall gegenseitig argumentativ stützen.
 
                  Wie eingangs besprochen, führen die paradigmatischen Zusammenhänge zwischen den Wörtern bzw. den Konzepten ›Ehe‹, ›Familie‹ und ›Fortpflanzung‹ nicht nur zu Bedeutungskonkurrenzen um den Ehebegriff, sondern auch zu Bedeutungskonkurrenzen um den damit eng verbundenen Familienbegriff, bei denen sich ebenfalls Kontestations- und Fixierungsversuche des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ konfligierend gegenüberstehen. Wie das an dieser Stelle wiederholte agonale Zentrum nochmals veranschaulichen soll, geht es hierbei als nicht wie bisher um die Rolle des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff, sondern um dessen Rolle bzw. die Rolle der biologischen Abstammung für den Familienbegriff.
 
                  
                            
                          	›Fortpflanzung‹ 
   
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ ist nicht
konstitutiv für den Familienbegriff‹ 
                          	vs. 
                          	›Der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ ist
konstitutiv für den Familienbegriff‹ 
 
                    

                  
 
                  Wie stark die Bedeutungskonkurrenzen um ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als Bedeutungsaspekt von ›Ehe‹ einerseits und um ›Fortpflanzung‹ als Bedeutungsaspekt von ›Familie‹ andererseits diskursiv miteinander verflochten sind, zeigt sich insbesondere in den entsprechenden sprachlichen Bedeutungsfixierungsversuchen, die gleichzeitig in eine Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe eingebunden sind (s. Beispiel (127)). Beispiel (128) zeigt außerdem, wie auch im rechtssprachlichen Diskurs der Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ und der damit verbundenen ›biologischen Abstammung‹ fixiert werden kann, um familienrechtliche bzw. abstammungsrechtliche Ungleichheiten zwischen Familien mit gleichgeschlechtlichen und Familien mit verschiedengeschlechtlichen Eltern zu rechtfertigen.
 
                  (127)
                    
                      Die ganze Welt schaut auf uns, weil die Franzosen sich ein weiteres Mal gegen die Tyrannei einer Minderheit und ihrer Handlanger aufgebäumt haben. Wir werden diesen Kampf fortsetzen! Wir werden nicht aufhören, die Mann-Frau-Ehe zu verteidigen sowie die Abstammung Vater-Mutter-Kind und die Familie als Basis jeder Gesellschaft. Wir werden gegen die Ideologie einer Lebensweise kämpfen, welche die Grundlage des Gesetzes “Ehe für alle” ist.157

                    

                  
 
                  (128)
                    
                      Dass bei Lebenspartnern anders als bei Ehegatten nicht gesetzlich vermutet wird, der Partner der Mutter sei der andere Elternteil des Kindes, stellt keine Ungleichbehandlung dar. Denn diese Vermutung beruht auf der biologischen Herkunft des Kindes und ist bei Lebenspartnern nicht begründet.158

                    

                  
 
                  Beispiel (127) zeigt ein Zitat von Ludovine de La Rochère, die vom Focus im weiteren Kotext als „konservative Aktivistin“ vorgestellt wird. Sie ist Mitbegründerin der französischen Partei „La Manif pour tous“ (dt.: „Protest für alle“), die 2012 als Gegenbewegung zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Frankreich („mariage pour tous“, dt. „Ehe für alle“) ihren Anfang nahm. Auch in diesem Beispiel wird der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (Mann-Frau-Ehe) enggeführt mit dem Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ als zu fixierende Teilbedeutung des Familienbegriffs (die Abstammung Vater-Mutter-Kind und die Familie als Basis jeder Gesellschaft), um so eine entsprechende Bedeutung des Ehebegriffs zu fixieren. Beispiel (128) zeigt einen frühen ablehnenden Beschluss zur Forderung nach Mit-Mutterschaft der Ehefrau einer gebärenden Mutter (vgl. 8.2.2.3). Hier wird im Hinblick auf die Elternschaft der Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ (biologische Herkunft des Kindes) als Teil des Familienbegriffs fixiert, um davon ausgehend eine familien- bzw. abstammungsrechtliche Ungleichheit zu legitimieren: Von wem das Kind nicht biologisch abstamme, der gehöre auch nicht zur Familie.
 
                  Es ist bereits mehrfach angeklungen, wie sehr die drei Bedeutungskonkurrenzen um ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ sowie ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹ als Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ und um ›Fortpflanzung‹ bzw. ›biologische Abstammung‹ als Bedeutungsaspekt von Familie diskursiv ineinandergreifen. Die Verbindung dieser verwobenen Bedeutungsfixierungsversuche lässt sich hier verdichtet an den Beispielen (129) und (130) veranschaulichen.
 
                  (129)
                    
                      Sicher, eine gleichgeschlechtliche Ehe kann nie auf eigene leibliche Kinder ausgerichtet sein. Wer nun die Ehe vor diesem Hintergrund als eine ausschließliche Verbindung von Mann und Frau definiert, hat die Kulturgeschichte und die Tradition, ja sogar die entsprechend geprägte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf seiner Seite.159

                    

                  
 
                  (130)
                    
                      Der Verfassungsgeber hat seinerzeit in der Verfassung festgeschrieben, dass die Ehe privilegiert ist. Es geht um die Verbindung zwischen Mann und Frau und die Gründung einer Familie. Die Privilegierung soll den Müttern und Vätern vorbehalten bleiben; sachliche Gründe, das zu ändern, gibt es nicht und sind auch nicht vorgetragen worden. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren mit keinem Thema so oft und so intensiv wie mit diesem Thema befasst, zuletzt vor drei Monaten. Es gibt keinen Grund, dass wir die Rechtslage zur Adoption nun über den Umweg der Ehe ändern.160

                    

                  
 
                  In Beispiel (129) wird zunächst der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ (eigene leibliche Kinder) für den Ehebegriff fixiert, um davon ausgehend wiederum den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (Verbindung von Mann und Frau) für den Ehebegriff fixieren und die gleichgeschlechtliche Ehe entsprechend ablehnen zu können. Auch hier findet sich ferner der Verweis auf die Gebrauchsgeschichte von Ehe (die Kulturgeschichte und die Tradition) sowie auf eine semantische Deutungshoheiten (Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts), wie dies für die Fixierung von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ schon in 9.1.1 mehrfach beobachtet wurde. Auch in Beispiel (130) werden die Bedeutungsaspekte ›Familiengründung‹ und ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ enggeführt und als konstitutiv für den Ehebegriff fixiert (Verbindung zwischen Mann und Frau und die Gründung einer Familie). Gerade durch diese Verbindung wird jedoch der Bedeutungsaspekt ›Familiengründung‹ implizit auf ›Fortpflanzung‹ eingeschränkt, sodass der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ auch für den Familienbegriff fixiert und absolut gesetzt wird. Gerade durch die Schlussfolgerung der Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehe aus der Familiengründung selbst wird also wiederum impliziert, dass Familiengründung nur in verschiedengeschlechtlichen Beziehungen möglich sei, was wiederum den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ für den Familienbegriff fixiert (s. Abbildung 51).
 
                  
                    [image: Schaubild mit zwei Pfeilen: Die zuvor genannte Schlussfolgerung impliziert selbst die vermeintlich Notwendigkeit natürlicher Fortpflanzung für den Familienbegriff.]
                      Abbildung 51: argumentativer Zusammenhang der verschiedenen Bedeutungskonkurrenzen um ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, ›Familiengründung‹ und ›Fortpflanzung‹.

                   
                  Auch bei der Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ bzw. ›biologische Abstammung‹ für den Familienbegriff greifen verschiedene Bedeutungskonkurrenzen ineinander, gerade im Zusammenhang mit der Debatte um die automatische Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen. Genau wie Unfruchtbarkeit und Kinderlosigkeit angeführt wurden, um den Bedeutungsaspekt der ›Familiengründung‹ zu relativieren bzw. zu kontestieren (s. Beispiele (120)-(123)), finden sich auch einige Beispiele, in denen die Nicht-Verwandtschaft heterosexueller Väter mit ihren rechtlichen Kindern angeführt wird, um entsprechend den Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ bzw. der ›biologischen Abstammung‹ als Teil des Familienbegriffs zu hinterfragen. Dies veranschaulicht etwa Beispiel (131), das bereits aus Kapitel 8.2 bekannt ist (s. Beispiel (73)). In Beispiel (132) wird die Frage nach der Rolle des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ hingegen allgemeiner behandelt.
 
                  (131)
                    
                      Wenn ein Kind in eine heterosexuelle Ehe geboren wird, hat es automatisch zwei rechtliche Elternteile. Es ist damit doppelt abgesichert, auch bei Trennung oder Tod eines Elternteils. Und der Ehemann ist automatisch der rechtliche Vater des Kindes, wobei keine Rolle spielt, ob er tatsächlich der biologische Vater ist. Wenn ein Kind hingegen in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeboren wird, hat das Kind automatisch nur einen rechtlichen Elternteil: die leibliche Mutter. Die Ehefrau kann nicht als zweiter rechtlicher Elternteil alle Sorgen und Pflichten für das Kind von Anfang an übernehmen.161

                    

                  
 
                  (132)
                    
                      Die im Grundgesetz geschützte Elternstellung zu einem Kind werde nicht allein durch die biologische Abstammung, sondern auch durch rechtliche, soziale und familiäre Gründe vermittelt, argumentierten die Richter. Soziale und leibliche Elternschaften seien gleichberechtigt zu betrachten. Die leibliche Elternschaft nehme gegenüber der sozial-familiären Elternschaft keine Vorrangstellung ein. Die Richter weisen in ihrem Urteil auf den gesellschaftlichen Wandel des Rechtsverständnisses von Elternschaft hin.162

                    

                  
 
                  In Beispiel (131) wird der Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ bzw. der ›biologischen Abstammung‹ auch für Familien mit verschiedengeschlechtlichen Eltern relativiert. Das Argument lautet hier: Wenn auch nicht-leibliche Väter mit der Geburt des Kindes ihrer Ehepartnerin automatisch rechtliche Väter werden, ist der Bedeutungsaspekt der ›biologischen Abstammung‹ keine notwendige Bedingung für die Elternschaft bzw. die Familie und somit auch kein Hindernis für eine entsprechende rechtliche Gleichbehandlung der Ehefrau nach der Geburt des Kindes ihrer Ehepartnerin. Auch wenn die Kontestation des Bedeutungsaspekts (wobei keine Rolle spielt, ob er tatsächlich der biologische Vater ist) zwar nicht explizit metasprachlich formuliert oder auf den Eltern- oder Familienbegriff abstrahiert wird, spielt sie also dennoch eine entscheidende Rolle für die Argumentation für eine automatische Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen. Allgemeiner geht Beispiel (132) auf den Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ im Sinne einer biologischen Abstammung ein. Zwar wird hier die biologische Abstammung weiterhin als Teil der Elternschaft anerkannt, jedoch nicht als hinreichende und auch nicht als notwendige Bedingung der geschützten Elternstellung, insofern diese nicht allein durch die biologische Abstammung begründet sei. So wie etwa in Beispiel (111) der Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff zum Bedeutungsaspekt des ›Angelegt-Seins auf Dauer‹ in Relation gesetzt wird und dadurch seine absolute Stellung verliert (s. 9.1.1), so wird in Bezug auf den Eltern- und Familienbegriff der Bedeutungsaspekt der ›Fortpflanzung‹ bzw. der ›biologischen Abstammung‹ zu verschiedenen Bedeutungsaspekten der sozialen Elternschaft in Relation gesetzt, wodurch auch dieser entsprechend seine absolute Stellung verliert. Erwähnenswert ist ferner die Explikation von Temporalität und die explizite Orientierung der Diskursdomäne Recht an der Diskursdomäne Öffentlichkeit/Recht im Verweis auf den gesellschaftlichen Wandel des Rechtsverständnisses von Elternschaft. Hierin lässt sich erneut die Dynamik des Rechts beobachten (vgl. Felder 2018a: 275 f.), sowie die Verwobenheit und das In-einander-hinein-Wirken der verschiedenen Diskursdomänen.
 
                  Der Text aus Beispiel (132) verweist auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, nach einer Vorlage durch das Amtsgericht Schweinfurt zur Stiefkindadoption. Die entsprechende Textstelle wird in Beispiel (133) auszugsweise vorgestellt.
 
                  (133)
                    
                      Soweit das Gericht meint, § 9 Abs. 7 Satz 2 LPartG in Verbindung mit § 1754 Abs. 1, Abs. 3 BGB sei verfassungswidrig und nichtig, weil die Norm gegen das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG verstoße, indem durch den Verweis auf § 1754 Abs. 1, Abs. 3 BGB der annehmende Lebenspartner dem leiblichen Elternteil des Kindes gleichgestellt wird, geht das Gericht nicht darauf ein, dass die Gleichstellung des Annehmenden mit dem leiblichen Elternteil nicht nur bei Annahme eines Kindes durch einen Lebenspartner erfolgt, sondern auch bei Annahme durch einen Ehepartner. Auch setzt es sich nicht damit auseinander, dass für die Vermittlung des Elternrechts neben der biologischen Abstammung auch rechtlichen und sozialen Tatbeständen Bedeutung beigemessen werden kann (vgl. BVerfGE 92, 158 <178>), die Elternstellung zu einem Kind im Sinne des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG damit nicht allein durch die Abstammung, sondern auch aufgrund der sozial-familiären Verantwortungsgemeinschaft vermittelt wird (vgl. BVerfGE 56, 363 <382>; 61, 358 <372>; 103, 89 <107>), diese gleichermaßen den Gehalt von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ausmacht (vgl. BVerfGE 108, 82 <101, 106>) und dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die leibliche Elternschaft gegenüber der rechtlichen und sozial-familiären Elternschaft keine Vorrangstellung einnimmt (vgl. BVerfGE 108, 82 <105 f.>).163

                    

                  
 
                  Im ersten Satz von Beispiel (133) findet sich eine implizite Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Familienbegriff, insofern hier die Abwesenheit dieses Bedeutungsaspekts auch für die Stiefkindadoption durch (damals nur verschiedengeschlechtliche) Ehepartner betont wird, was wiederum eine strukturelle Parallele zu Belegen wie Beispiel (131) aufzeigt. Im zweiten Satz zeigt sich die allgemeine, in Beispiel (132) aufgegriffene, metadiskursive Behandlung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ bzw. ›biologische Abstammung‹, die gerade vor dem Hintergrund der Adoption für den Eltern- und Familienbegriff zur sozialen Elternschaft in Relation gestellt und ihr explizit nebengeordnet wird. Im Gegensatz zu den Fixierungen und Absolut-Setzungen der Bedeutungsaspekte ›Fortpflanzung‹ und ›biologische Abstammung‹ (s. Beispiele (127) und (128)) findet hier also eine Relativierung desselben statt, die wiederum in eine weitere (hier adoptionsrechtliche) Gleichstellung verschiedengeschlechtlicher Paare mündet.
 
                  Auch die verschiedenen Versprachlichungen der Bedeutungsaspekte ›Familiengründung‹ und ›Fortpflanzung‹ lassen sich quantitativ analysieren. Um eine sinnvolle Ergänzung zur quantitativen Untersuchung des Themenbereichs Familie im Allgemeinen inkl. Adoption und künstlicher Befruchtung (s. 8.2) zu liefern, konzentriert sich die Analyse hier auf sprachoberflächliche Phänomene, die speziell auf eine explizite Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff hinweisen. Daher soll im Folgenden auch vereinfacht von ›Fortpflanzung‹ statt von ›Fortpflanzung‹ und ›Familiengründung‹ gesprochen werden. Die folgenden Wörter und syntagmatischen Muster stellen derartige Indikatoren dar:
 
                   
                    Biologie, biologisch, Fortpflanzung, fortpflanzen, Zeugung, zeugen, zeugungs(un)fähig, (un-)fruchtbar, kinderlos, Kinder kriegen/bekommen/gebären/hervorgehen/in die Welt setzen, eigene Kinder, die Natur, Weitergabe von Leben
 
                  
 
                  Eine entsprechende Suchexxix,xxx dieser Indikatoren zeigt zunächst, dass der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in allen Zeiträumen und Diskursdomänen expliziert wird. So fluktuiert die relative Frequenz der Versprachlichungen etwa in G-Twitter164 mit einer leichten Zunahme insgesamt (s. Abbildung 52), während sie in G-DeReKo165 (zumindest ab den Zeiträumen mit zuverlässiger Korpusgröße) recht gleichmäßig bleibt, bis sie zuletzt 2021 ansteigt (s. Abbildung 53).
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die eine unregelmäßige Zunahme der Frequenzen zwischen 2007 und 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 52: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Verlaufskurve, die eine recht gleichmäßige Verteilung der relativen Häufigkeit anzeigt.]
                      Abbildung 53: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  Die hohen relativen Frequenzen von Explikationen des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ im frühen Zeitraum des gemeinsprachlichen Diskurses in G-DeReKo 1999–2003 in Abbildung 53 erklären sich durch verschiedene metadiskursive Aushandlungen des Ehebegriffs, die durch die Forderungen nach der eingetragenen Lebenspartnerschaft angestoßen wurden (vgl. etwa Beispiel (125)). Die stark zunehmende Häufigkeit 2021 wiederum erklärt sich durch die bereits in 8.2.2.3 behandelten, jüngsten Diskussionen um die automatische Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen bei der Geburt des Kindes, die auch Beispiel (134) nochmal exemplarisch veranschaulicht.
 
                  (134)
                    
                      Das heißt, die Regelung im Wortlaut geht davon aus, dass die Person, die ein Kind gebärt, eine Frau ist, und der zweite Elternteil ein Mann. Heute gibt es aber auch andere Konstellationen von Ehepaaren, in die ein Kind hineingeboren wird. Etwa wenn der zweite Elternteil eine Frau ist oder eine Person mit einem diversen Geschlechtseintrag.166

                    

                  

                  In Beispiel (134) werden die diskutierten Forderungen nach Änderung des Personenstandsrechts mit dem Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ (in die ein Kind hineingeboren wird) in Zusammenhang gebracht, der gleichsam auch als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher bzw. nicht-heterosexueller Beziehungen expliziert wird.
 
                  Auch im politiksprachlichen Korpus P-Bundestag167 wird der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ im gesamten Zeitraum des Diskurses immer wieder expliziert, wie Abbildung 54 zeigt. In Abbildung 55 zeigt sich darüber hinaus, dass ›Fortpflanzung‹ von konservativen Parteien insgesamt häufiger angesprochen wird als von linken Parteien. Die insgesamt nur 53 Treffer der gesuchten sprachlichen Indikatoren können jedoch nur vorsichtig gedeutet werden.
 
                  
                    [image: Balken und eine Verlaufskurve, die höhere Werte für 2000, 2014, 2018 und 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 54: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  
                    [image: Eine Linie, die linear zunehmende relative Frequenzen von der Mitte des politischen Spektrums bis zur AfD anzeigt sowie mittlere Werte für die Linkspartei/PDS.]
                      Abbildung 55: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Die frühen häufigen Treffer im Jahr 2000 in Abbildung 54 erklären sich, wie schon bei G-DeReKo, auch in P-Bundestag durch die explizite Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff bzw. des Wesensmerkmals ›Fortpflanzung‹ als Rechtfertigung für eheliche Privilegien, die durch die Forderungen nach der eingetragenen Lebenspartnerschaft ausgelöst wurde. Hier tut sich quantitativ insbesondere die damalige PDS hervor (s. Abbildung 55), die den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff kontestiert, indem sie auch gegen ›Fortpflanzung‹ auch als Wesensmerkmal von Ehen argumentiert und diese somit nicht als Rechtfertigungsgrund für eheliche Privilegien akzeptiert (vgl. etwa Beispiel (120)). Mit Ausnahme der Linkspartei/PDS wird der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ jedoch von den linken Parteien (Grüne und SPD) seltener expliziert als von den übrigen. Während die CDU/CSU hierbei den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ meist für den Ehebegriff fixiert und als Wesensmerkmal von gleichgeschlechtlichen Paaren dementiert (s. Beispiele (129) und (130)), um davon ausgehend die Ungleichbehandlung zu legitimieren, finden sich bei der AfD insbesondere Treffer zu kinderlos und Kinderlosigkeit, die in einer Kritik der ehelichen Privilegien im Vergleich zu Familien Verwendung finden, wie Beispiel (135) veranschaulicht.
 
                  (135)
                    
                      In Ihrem „Familienreport 2017“ gestehen Sie ein, dass in Deutschland Familien gegenüber kinderlosen Paaren ungleich gestellt sind. Sie schreiben, das durchschnittliche Nettoeinkommen von Familien liege weiterhin um circa 21 Prozent unter dem von kinderlosen Paaren.168

                    

                  
 
                  In Beispiel (135) wird – ähnlich wie in Beispiel (120) von der PDS – durch den Verweis auf kinderlose Paare ›Fortpflanzung‹ als Wesensmerkmal von Ehen hinterfragt, um davon ausgehend die Privilegierung von Ehe gegenüber Familien zu kritisieren.
 
                  Auch im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen169 schließlich wird der Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ immer wieder expliziert, bis die Trefferfrequenz 2021 ihren Höhepunkt erreicht (s. Abbildung 56).
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die höhere Werte für 2015 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 56: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Die Häufigkeitsspitzen für die Explikation von ›Fortpflanzung‹ in R-Entscheidungen ergeben sich zunächst durch Entscheidungen zu Sukzessivadoption und Leihmutterschaft 2015170 und dann durch Entscheidungen zur Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen 2021,171 die schon in 8.2.2.3 ausführlich behandelt wurden (vgl. auch Beispiel (128)).
 
                  Im Hinblick auf die grundlegende Frage nach den kausalen Zusammenhängen von kulturellem und sprachlichem Wandel im Allgemeinen bzw. dem Bedeutungswandel von ›Ehe‹ im Speziellen zeigt sich auch für den Bedeutungsaspekt ›Fortpflanzung‹ Ambivalentes: Einerseits finden sich mehr oder minder metasprachliche Bedeutungsfixierungsversuche, die ›Fortpflanzung‹ als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs kontestieren und durch eine entsprechende Bedeutungsfixierung von ›Ehe‹ sowie auch ›Familie‹ ohne diesen Bedeutungsaspekt auch zu einem Wandel hin zu einem inklusiveren Ehebegriff ohne den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ beitragen. Andererseits beinhalten auch diese Bedeutungsfixierungsversuche objektsprachliche Kontestationen des Wesensmerkmals ›Familiengründung‹ für verschiedengeschlechtliche Ehen bzw. Fixierungen des Wesensmerkmals ›Familiengründung‹ für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die sich wiederum auf vorgängige Wissensbestände und Wahrnehmungsinhalte außerhalb des semantischen Kampfes selbst berufen. Diese vorgängigen Wissensbestände beinhalten z. B. Statistiken zu kinderlosen Ehen (etwa Beispiele (120) und (121)) oder Wissen über Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern (etwa Beispiel (134)). Ferner kann das allgemeinere Konzept ›Familiengründung‹ gerade dann überzeugend als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Partnerschaften fixiert werden, wenn die rechtlichen Bedingungen für eine Familiengründung erfüllt sind, in Form von Adoptionsrechten und Zugang zu Reproduktionsmedizin für eingetragene Lebenspartner. Ohne diesen rechtlichen Wandel wäre es von der Seite kontra Eheöffnung ein Leichtes gewesen, die Eheprivilegien von der notwendigen Bedingung der Familiengründung abhängig zu machen und diese gleichgeschlechtlichen Paaren als Wesensmerkmal gleichzeitig abzusprechen und rechtlich zu verwehren. Das zirkuläre Argument ohne einen solchen rechtlichen Wandel wäre bzw. war dann: Nur wer eine Familie gründen kann, darf eine Ehe eingehen. Eingetragene Lebenspartner können keine Familie gründen (z. B. durch Adoption), weil sie ja nicht in einer Ehe leben und es ihnen daher verboten ist. Sowohl die Möglichkeit der Fixierung des Wesensmerkmals ›Familiengründung‹ für eingetragene Lebenspartner, als auch die gesamtgesellschaftliche, konventionelle Abschwächung des Bedeutungsaspekts ›Familiengründung‹ für den Ehebegriff, die wiederum auch Teil des sprachlichen und kulturellen Wandels im Zusammenhang mit ›Ehe‹ ist, sind demnach von vorausgehenden kollektiven Wahrnehmungen und rechtlichen Möglichkeitsbedingungen abhängig.
 
                 
                
                  9.1.3 ›gegenseitige Verantwortung‹
 
                  In den beiden bisherigen Teilkapiteln wurden diejenigen Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs vorgestellt, die von Befürwortern der gleichgeschlechtlichen Ehe kontestiert und von ihren Gegnern wiederum zu fixieren versucht wurden: ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Familiengründung‹ bzw. ›Fortpflanzung‹. In den folgenden beiden Kapiteln soll es umgekehrt um diejenigen Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs gehen, die vonseiten der Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe fixiert, also als „eigentlicher Kern“ des Ehebegriffs ausgemacht werden und somit gleichsam den nunmehr freien Platz der kontestierten und ggf. erfolgreich getilgten Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ ausfüllen.
 
                  In erster Linie und in quantitativ auffälligster Weise betrifft dies den Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹, der von Befürwortern der gleichgeschlechtlichen Ehe initiativ im Diskurs versprachlicht und als zentraler Bedeutungsaspekt von ›Ehe‹ fixiert wird, um die kontestierten Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ zu überschreiben. Oftmals wird hier aber auch nicht implizit metasprachlich über den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹, sondern stärker objektsprachlich über rechtliche Spezifika wie Unterhaltspflichten gesprochen. In diesen Fällen soll im Einklang mit der juristischen Nomenklatur nicht von Bedeutungsaspekten, sondern von Wesensmerkmalen bzw. Merkmalen die Rede sein (vgl. 5.2.1). Besonders auffällig ist beim Bedeutungsaspekt bzw. Wesensmerkmal ›gegenseitige Verantwortung‹, dass sich kaum Belege finden, die eine Kontestation desselben für den Ehebegriff ausdrücken. Vielmehr lässt sich im Diskurs ein Unterschied darin ausmachen, auf welche Weise der unstrittige Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ von Befürwortern respektive Gegnern der gleichgeschlechtlichen Ehe jeweils fixiert und zu den anderen umstrittenen Bedeutungsaspekten in Bezug gesetzt wird, was im Folgenden weiter untersucht und gedeutet werden soll. Zunächst ergibt sich aus dieser Beobachtung jedoch, dass sich der Fixierung des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ kein konfligierendes handlungsleitendes Konzept gegenüberstellen und somit an dieser Stelle kein metadiskursives agonales Zentrum abstrahieren lässt, wie dies für die vorigen Bedeutungsaspekte vorgestellt wurde. Stattdessen ist die Zugehörigkeit dieses Bedeutungsaspekts zum Ehebegriff im untersuchten Diskurs weitgehend unumstritten, wie sie etwa im § 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB auch nach der Gesetzesänderung 2017 (vgl. 5.2.6) weiterhin expliziert wird:
 
                  (136)
                    
                      Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.

                    

                  
 
                  Vonseiten der Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe wird der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ nun insbesondere expliziert und metadiskursiv fixiert, um von seiner zentralen Stellung aus die Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlichen und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften zu relativieren und ihrer Gleichheit in diesem zentralen Bedeutungsaspekt Gewichtung zu geben. Diese Form der Bedeutungsfixierung sollen die folgenden Beispiele (137) und (138) veranschaulichen.
 
                  (137)
                    
                      Gleiches gleich behandeln, z.B. Staatsbürger jeden Geschlechts? Finde ich gut. Dann freue ich mich auf Ihre Stimme zur Beibehaltung der Ehe für alle. Zwei erwachsene Menschen, die dauerhaft für einander Verantwortung übernehmen, sollte der Staat nicht willkürlich anders behandeln172

                    

                  
 
                  (138)
                    
                      Letztlich ist die Ehe DAS konservative Symbolbild. Daher unverständlich, dass sich die Union mit der Ehe für Alle so schwer getan hat.173 [Kommentar:] Zumal die Ehen zwischen Schwulen die ich persönlich so kenne 10 mal konservativer sind als die Hetero-Ehen in meinem Umfeld … . Am Ende geht es doch um den Gedanken füreinander Verantwortung zu übernehmen, ich hab bis heute keine Ahnung was das mit Geschlecht zu tun hat.174

                    

                  
 
                  Beispiel (137) zeigt einen Tweet des FDP-Politikers Jens Brandenburg aus einem Diskussionsthread mit dem AfD-Politiker Thomas Seitz. Seine Forderung nach rechtlicher Gleichbehandlung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren (Beibehaltung der Ehe für alle) stützt er hier auf den Gleichheitssatz als verfassungsrechtlichen Grundsatz (Gleiches gleich behandeln). Damit der Gleichheitssatz hier Anwendung findet, müssen gleich- und verschiedengeschlechtliche Paare jedoch in einem für die geforderte Gleichbehandlung entscheidenden Wesensmerkmal als gleich konzeptualisiert werden; dieses entscheidende Merkmal stellt für Brandenburg die ›gegenseitige Verantwortung‹ dar (dauerhaft für einander Verantwortung übernehmen), neben der andere Merkmale wie eben ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als willkürliche Unterscheidungen betrachtet werden könnten, die keine Ungleichbehandlung rechtfertigten. Hierbei wird ferner eine sprachliche Verbindung zum Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ hergestellt, was sich an Belegen zum Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ immer wieder beobachten lässt und daher nochmals gesondert behandelt werden soll (s. u.). Beispiel (138) zeigt ebenfalls einen Twitter-Thread, in dessen erstem Tweet die Vereinbarkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe mit konservativen Werten betont wird. Worin diese konservativen Werte liegen könnten, lässt sich jedoch erst dem Kommentar entnehmen, in dem wiederum der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ für den Ehebegriff fixiert wird. Durch die Formulierung Am Ende geht es doch um wird dieser Bedeutungsaspekt (den Gedanken füreinander Verantwortung zu übernehmen) mit einer gewissen Finalität und Unhintergehbarkeit versprachlicht und somit als zentraler Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs hervorgehoben. Auch hier geht die Fixierung des bei gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren gemeinsamen Wesensmerkmals ›gegenseitige Verantwortung‹ einher mit einer expliziten Kontestation des divergierenden Wesensmerkmals ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, das im Vergleich dazu irrelevant gesetzt wird (ich hab bis heute keine Ahnung was das mit Geschlecht zu tun hat).
 
                  Auch vonseiten der Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe wird der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹, wie eingangs erwähnt, nicht kontestiert, da diese in der Regel am unveränderten Ehebegriff mitsamt allen Bedeutungsaspekten festhalten. Einzig finden sich diskursive Reaktionen auf die Fixierung dieses Bedeutungsaspekts, in denen er explizit ausgeklammert, thematisch irrelevant gesetzt wird, um davon ausgehend wiederum den Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zu fixieren und als notwendige Bedingung für den Ehebegriff hervorzuheben, wie dies schon aus Kapitel 9.1.1 bekannt ist. Beispiel (139) veranschaulicht diese Formen der Bedeutungsfixierung im Zusammenhang mit der expliziten Ausklammerung des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹.
 
                  (139)
                    
                      Es geht auch nicht um die Frage, ob auch in Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Partnern Liebe, Treue, Aufmerksamkeit gelebt werden können, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Frage, ob der Begriff der Ehe, die in unserem Kulturraum seit Jahrhunderten als Verbindung von Mann und Frau definiert wird, nun auch geöffnet wird. Da kann ich nur sagen: Es bleibt für mich schon klar, dass das nicht dasselbe ist, weshalb es durchaus gerechtfertigt ist, den Begriff „Ehe“ als Beziehung von Mann und Frau zu definieren.175

                    

                  
 
                  In Beispiel (139) wird zunächst der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ (Liebe, Treue, Aufmerksamkeit) als nicht-relevant versprachlicht (Es geht auch nicht um die Frage, ob), woraus gefolgert wird, dass dieses Wesensmerkmal keine relevante Gemeinsamkeit von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren darstelle, aus der eine Gleichbehandlung gefolgert werden könnte. Umgekehrt zu den vorigen Beispielen wird ausgehend von der Relativierung dieses gemeinsamen Merkmals ›gegenseitige Verantwortung‹ der umstrittene Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ fokussiert und als entscheidendes, zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften unterschiedliches Wesensmerkmal fixiert. Interessant ist hierbei jedoch, dass mit diesem Unterschied keine rechtliche Ungleichbehandlung legitimiert wird (so wie in den vorigen Beispielen ausgehend von der relevanten Gleichheit eine Gleichbehandlung gefordert wurde), sondern eine sprachliche Unterscheidung: Es bleibt für mich schon klar, dass das nicht dasselbe ist, weshalb es durchaus gerechtfertigt ist, den Begriff „Ehe“ als Beziehung von Mann und Frau zu definieren. Hierin zeigt sich wieder explizit, wie eng der rechtliche Kampf um die gleichgeschlechtliche Ehe mit dem semantischen Kampf um das Wort Ehe im Zusammenhang steht. Ferner zeigt sich in diesem Beispiel, dass der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ genau wie von der Befürworter-Seite nicht nur als Treue, sondern auch im Zusammenhang mit Liebe versprachlicht wird. Auf die Versprachlichung von Liebe und ihren Zusammenhang zum Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ wird in Kapitel 9.1.4 nochmal gesondert eingegangen.
 
                  Bereits bei Beispiel (137) ist angeklungen, inwiefern der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ auch mit dem Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ diskursiv enggeführt werden kann. Aus einer Vielzahl vergleichbarer Belege ergibt sich, dass diese beiden Bedeutungsaspekte oft so eng miteinander verbunden sind, dass es so scheint, als könnten sie kaum getrennt voneinander gedacht werden. Bemerkenswert ist hierbei, dass sowohl eine Fixierung als auch eine Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ in Argumentationen für die gleichgeschlechtlichen Ehe eingebunden werden kann. Die Beispiele (140) und (141) veranschaulichen, wie die Bedeutungsaspekte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ sprachlich verknüpft werden, um so wiederum die relevante Gleichheit von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Beziehungen hervorzuheben und daraus eine rechtliche Gleichbehandlung abzuleiten.
 
                  (140)
                    
                      Eine Lebenspartnerin würde am Vermögen der anderen Partnerin genauso partizipieren wie dies bei Ehegatten der Fall sei. Es läge eine auf Dauer ausgerichtete Bindung vor, sowie ein gegenseitiges Fürsorgeverhältnis. Diese Bindung sei durch ein Versprechen ähnlich der Ehe herbeigeführt worden. Dadurch sei die Lebenspartnerschaft der Ehe vergleichbar, so dass nach § 15 ErbStG die entsprechende Steuerklasse anzuwenden sei. Hier läge eine Gesetzeslücke vor, die entsprechend zu schließen sei.176

                    

                  
 
                  (141)
                    
                      Herr von Klaeden, Konservative beklagen – manchmal durchaus mit unserer Unterstützung –, daß es in der Gesellschaft zunehmend an Mitmenschlichkeit fehle, daß der Egoismus zunehme, daß Vereinzelungstendenzen dazu führten, daß Menschen vereinsamen und Solidaritätsstrukturen in der Gesellschaft zusammenbrechen, und daß nach dem Staat gerufen werde, weil es in der Gesellschaft an entsprechenden Kräften fehle. Wenn wir dies aber beklagen, dann dürfen wir nicht da wegschauen, wo Mitmenschlichkeit vorhanden ist, wo Verantwortung von Menschen füreinander auf Dauer übernommen wird und wo Menschen über Jahre und Jahrzehnte füreinander einstehen. Dann dürfen wir uns als Gesetzgeber nicht nach einer gesellschaftspolitischen Fiktion richten, sondern müssen uns hier an den Realitäten ausrichten. Das heißt, wir brauchen die Anerkennung auch gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften im Familienrecht.177

                    

                  
 
                  Beispiel (140) gibt in indirekter Rede einen Bedeutungsfixierungsversuch wieder, bei dem Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ (Bindung, gegenseitiges Fürsorgeverhältnis, Versprechen) mit Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ (auf Dauer ausgerichtet, Versprechen) sprachlich verknüpft werden. Der Ausdruck Versprechen lässt sich hier beiden Konzepten zuordnen, insofern er sowohl eine gewisse Verantwortung für die Einhaltung des Versprechens konnotiert, als auch eben dadurch implizit auf die Zukunft ausgerichtet ist. Indem diese beiden Bedeutungsaspekte nicht nur als Wesensmerkmal der (damals nur verschiedengeschlechtlichen) Ehe, sondern auch der eingetragenen Lebenspartnerschaft versprachlicht werden, werden die beiden Institutionen einander in dieser relevanten Hinsicht explizit gleichgesetzt (genauso wie bei Ehegatten, ähnlich der Ehe, die Lebenspartnerschaft der Ehe vergleichbar). Wie in den vorigen Beispielen, wird erst auf Grundlage dieser entscheidenden Gleichheit die Gleichbehandlung gefordert. Dasselbe lässt sich in Beispiel (141) beobachten. Auch hier finden sich Versprachlichungen des Konzepts ›gegenseitige Verantwortungen‹ (Mitmenschlichkeit, Verantwortung von Menschen füreinander, füreinander einstehen) textuell eng verwoben mit Versprachlichungen des Konzepts ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ (auf Dauer, über Jahre und Jahrzehnte). In der abschließenden Forderung nach einer Anerkennung auch gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften im Familienrecht zeigt sich nicht nur, dass beide Konzepte als Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs verstanden werden, sondern auch, dass mithilfe ihrer Fokussierung der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ rechtlich irrelevant gesetzt wird. Auch hier werden also geteilte Wesensmerkmale relevant und unterschiedliche Wesensmerkmale irrelevant gesetzt, sodass aus den nunmehr entscheidenden Gleichheiten eine Gleichbehandlung gefordert werden kann, ohne dass die nunmehr irrelevanten Ungleichheiten eine Ungleichbehandlung rechtfertigten.
 
                  Wie bereits angedeutet, lassen sich auch Kontestationen und Relativierungen des Bedeutungsaspekts ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ finden. Diese betreffen jedoch nicht – wie die vorstehenden metadiskursiven Fokussierungen des Bedeutungsaspekts – die Konzepte ›Ehe‹ und ›eingetragene Lebenspartnerschaft‹ bzw. ›gleichgeschlechtliche Paare‹ gleichermaßen, sondern beziehen sich ausschließlich auf den Ehebegriff. Dies sollen hier die Beispiele (142) und (143) exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (142)
                    
                      Sind wir mal ehrlich: Die #Scheidungsrate macht klar, dass die #Ehe zwischen Mann und Frau auch nicht immer das Gelbe vom Ei ist.

                      […]

                      Und die Auflösungsrate von eingetragenen Partnerschaften ist besser als bei der Scheidung von der Ehe 
                          [image: ] soviel zu Treue und bis das der tot uns scheidet 
                          [image: ] 
                          [image: ] 178

                    

                  
 
                  (143)
                    
                      Wer glaubt, eine gleichgeschlechtliche Ehe gefährdet Familie und Kinder (“Recht auf Vater und Mutter”), ist auch für Verbot von Scheidungen.179

                    

                  
 
                  Beispiel (142) zeigt zwei aufeinander Bezug nehmende Kommentare zu einem Tweet, der Schweizer JUEF („Jugend für Ehe und Familie“), der sich explizit „für die Ehe von Mann und Frau“ und gegen eine gleichgeschlechtliche Ehe ausspricht.180 In beiden Kommentaren wird mit Verweis auf die Scheidungsrate bzw. Auflösungsrate der Bedeutungsaspekt ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ des Ehebegriffs relativiert, um davon ausgehend einerseits das Gesamtkonzept der Ehe zu kontestieren (auch nicht immer das Gelbe vom Ei, soviel zu Treue und bis das der tot uns scheidet). Andererseits wird damit insbesondere der Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, der im Post der JUEF noch fixiert wird (#Ehe zwischen Mann und Frau), kontestiert, insofern das ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ als Wesensmerkmal von eingetragenen Lebenspartnerschaften explizit weniger abgeschwächt wird als für die (in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt rein verschiedengeschlechtliche) Ehe. Beispiel (143) leitet die Relativierung bzw. Einschränkung des Bedeutungsaspekts ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ ebenfalls von der Möglichkeit sowie der Realität der Ehescheidung ab, verbindet diese jedoch mit dem Bedeutungsaspekt der ›Familie‹ bzw. ›Familiengründung‹. Ausgehend von dieser Relativierung wird wiederum die Verbindung der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Familiengründung‹ (Recht auf Vater und Mutter) für den Ehebegriff aufgelöst (s. 9.1.2), die häufig vonseiten der Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe in Bezug auf das Streitthema ‚Kindeswohl‘ gezogen wird (s. 8.2.3). Hierin zeigt sich wieder, wie die verschiedenen Bedeutungsaspekte von Ehe – und so auch ihre diskursiven Kontestationen – einander bedingen und stützen können. Nachdem der Bedeutungsaspekt der ›Unauflöslichkeit‹ wegfällt, kann er den Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nicht mehr über die Verbindung des ›Angelegt-Seins auf Dauer‹ mit der ›gemeinsamen Verantwortung‹ einer ›Familie‹ stützen.
 
                  Neben der Verbindung mit dem ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ wird der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ auch häufig mit dem ebenfalls für den Ehebegriff zentralen Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ verknüpft. Besonders der Ausdruck Treue wird im Diskurs einerseits im Sinne seiner Wörterbuch Definition als „Beständigkeit und Zuverlässigkeit in der engen Bindung zu jmdm.“181 verwendet, gleichzeitig aber auch im Sinne einer monogamen Sexualität. In diesem Fall wird Treue oftmals durch eine explizite Attribution mit sexuell disambiguiert; so auch in den Beispielen (144) und (145), die den argumentativen Verweis auf Monogamie aus jeweils gegensätzlicher Perspektive veranschaulichen.
 
                  (144)
                    
                      Die gleichgeschlechtlichen Paare, die ich (sehr gut und sehr lange) kenne, sind was soziale und sexuelle Treue betrifft, nicht anders, als ich oder heterosexuelle Paare182

                    

                  
 
                  (145)
                    
                      Ein weiterer Faktor, wo sich heterosexuelle Ehen von homosexuellen Partnerschaften deutlich unterscheiden, ist der Stellenwert der sexuellen Treue. Ich will damit nicht sagen, dass alle Homosexuellen beliebig herumvögeln, aber für Homosexuelle wird die Treue (sexuell oder nur emotional) in der Partnerschaft von den Partnern definiert. Für Homosexuelle ist bei dieser Frage ja eine eventuelle Schwangerschaft sicher kein Problem. Für Heteros gehört aber die sexuelle Treue als fester Bestandteil zur Ehe, und das ist nicht nur für konservative Christen wichtig, sondern für das allgemeine Publikum – sonst hätte der Fall Tiger Woods keine solche negative Publicity gehabt. Die meisten Heteros (und erst recht Heteras) wollen nicht, dass die sexuelle Treue in der Ehe auf einmal verhandelbar oder nicht mehr so wichtig ist.183

                    

                  
 
                  In Beispiel (144) wird, wie schon bei den Bedeutungsaspekten ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ beobachtet, auch im Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ eine semantische Schnittstelle zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren expliziert. ›Monogamie‹ wird als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen fixiert, um davon ausgehend wieder eine wesentliche Gleichheit zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren zu fokussieren (nicht anders, als ich oder heterosexuelle Paare), die eine entsprechende rechtliche Gleichbehandlung fordern ließe, was im weiteren Kotext des Beispiels auch explizit geschieht. Beispiel (145) zeigt einen gegenteiligen Fall, in dem der Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ im Sinne einer sexuellen Treue als Wesensmerkmal der Ehe fixiert, gleichzeitig aber für gleichgeschlechtliche Beziehungen kontestiert, zumindest aber relativiert wird. Während in Beispiel (144) auf persönliche Erfahrung referiert wird, wird die Unterscheidung hier u. a. vorgenommen, indem ›Monogamie‹ kausal auf den Bedeutungsaspekt der natürlichen ›Fortpflanzung‹ (s. 9.1.2) zurückgeführt wird (eine eventuelle Schwangerschaft). Abschließend wird ein Szenario vorgezeichnet, bei dem eine Gleichbehandlung angesichts dieser vermeintlichen Unterschiede im Wesensmerkmal ›Monogamie‹ dazu führte, dass ebendieser Bedeutungsaspekt für den Ehebegriff überhaupt verlorenginge (dass die sexuelle Treue in der Ehe auf einmal verhandelbar oder nicht mehr so wichtig ist).
 
                  Die Bedeutungsaspekte ›gegenseitige Verantwortung‹, ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ und ›Monogamie‹ sind demnach einerseits auf lexikalischer Ebene eng verknüpft (etwa in Ausdrücken wie Versprechen oder Treue), weshalb sie auch in einer auf sprachoberflächliche Indikatorenden basierenden quantitativen Analyse vornehmlich gemeinsam untersucht werden können. Andererseits haben die vorstehenden Beispiele gezeigt, dass die Bedeutungsaspekte auch auf propositionaler und textueller Ebene eng miteinander verwoben sind, was die Deutung nahelegt, dass eine ›gegenseitige Verantwortung‹ zum einen oft als ›Monogamie‹ verstanden wird, also als ungeteilte Aufmerksamkeit und Verantwortlichkeit für einen einzelnen Partner, und zum anderen als ›Angelegt-Sein auf Dauer‹, also als eine implizit auf die Zukunft ausgerichtete Zuverlässigkeit und Planungssicherheit.
 
                  Abschließend soll noch auf eine entscheidende Dynamik im Zusammenhang mit dem Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ eingegangen werden. Zuweilen wird die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gerade aufgrund dieses Bedeutungsaspekts versprachlicht als vereinbar nicht nur mit dem Ehebegriff überhaupt, sondern auch mit einem explizit konservativen Beziehungskonzept und konservativen Werten im Allgemeinen (s. Beispiel (146). Wie die folgenden Beispiele veranschaulichen, geschieht dies sowohl von konservativer Seite selbst (s. Beispiel (147)) als auch von progressiver Seite (s. Beispiel (148)) und insbesondere zur Persuasion konservativer Rezipierender.
 
                  (146)
                    
                      Die CSU […] lehnt auch die Ehe für Alle ab, obwohl es nichts Konservativeres gibt, als wenn zwei Menschen sich lebenslange Treue schwören. Dummerweise in diesem Fall 2 Männer oder 2 Frauen.184

                    

                  
 
                  (147)
                    
                      Ich habe in der ganzen Zeit manchmal das Gefühl gehabt, dass aus dem Blick geraten ist, worum es bei der Ehe im Kern geht. Für mich ist die Ehe der wunderbare Liebesbeweis von zwei Menschen, die in guten und schlechten Zeiten füreinander einstehen wollen – bis dass der Tod sie scheidet. Zwei Menschen sind bereit, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Es geht um Treue; es geht um Beständigkeit; es geht um Verlässlichkeit. All dies sind zutiefst konservative Werte, die Anerkennung, die Respekt verdienen. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) Ich kann nicht erkennen, wieso das Geschlecht hierbei einen Unterschied machen soll. (Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) Ich bin für die Öffnung der Ehe, aber nicht, obwohl ich Christdemokrat bin, sondern gerade weil ich Christdemokrat bin: Es geht um konservative, bürgerliche Werte. (Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)185

                    

                  
 
                  (148)
                    
                      Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich kann Sie vielleicht nicht mit meinen Worten überzeugen, aber vielleicht mit den Worten von Herrn Cameron, die er auf dem Parteitag der Tories 2011 gesprochen hatte: Konservative glauben an die Bindungen, die uns unterstützen. Die Gesellschaft ist stärker, wenn wir uns gegenseitig verpflichten und uns unterstützen. Ich unterstütze die Öffnung der Ehe nicht, obwohl ich ein Konservativer bin, sondern weil ich ein Konservativer bin. – Wenn Sie heute etwas für konservative Werte und für den Fortschritt in der Gesellschaft tun wollen, dann stimmen Sie unseren Vorlagen zu.186

                    

                  
 
                  In Beispiel (146) wird nicht nur die Ehe per se als konservatives Institut versprachlicht, sondern durch lebenslange Treue speziell die Bedeutungsaspekte ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ und ›gegenseitige Verantwortung‹. Dass Treue auch im Sinne von ›Monogamie‹ verstanden werden kann, deutet sich durch die vorige Explikation der Monogamie in zwei Menschen an. Auch hier ist es also das Bündel aus diesen dreien Bedeutungsaspekten, das fokussiert und im Vergleich zu ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zentral gesetzt wird. In diesem Fall werden jedoch auch speziell diese drei Konzepte als besonders konservativ versprachlicht, insofern es nichts Konservativeres gebe als sie, also nicht einmal das Festhalten am Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹. Die Bedeutungsaspekte ›Angelegt-Sein auf Dauer‹, ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Monogamie‹ werden entsprechend nicht nur als zentral für den Ehebegriff versprachlicht, sondern auch als zentrale Aspekte einer konservativen Auffassung von Beziehungen im Allgemeinen. Auch in Beispiel (147) werden diese Bedeutungsaspekte ganz explizit als zentrale Wesensmerkmale der Ehe versprachlicht (worum es bei der Ehe im Kern geht); insbesondere der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ (füreinander einstehen, Verantwortung füreinander zu übernehmen, Treue, Verlässlichkeit) und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ (in guten und schlechten Zeiten, bis dass der Tod sie scheidet, Beständigkeit) werden wiederholt und auf verschiedenste Weise angesprochen. Ferner werden sie eng mit dem Konzept der ›Liebe‹ als Bedeutungsaspekt des Ehebegriff in Verbindung gebracht (Liebesbeweis), der im folgenden Teilkapitel genauer untersucht werden soll. Auch hier werden die entsprechenden Konzepte nicht nur als zentral für den Ehebegriff versprachlicht, sondern auch explizit als zutiefst konservative Werte (vgl. gerade weil ich Christdemokrat bin, konservative, bürgerliche Werte). Mit der Fokussierung und expliziten Zentral-Setzung dieser Bedeutungsaspekte wird der letztlich zur Debatte stehende Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in die Peripherie des Ehebegriffs gerückt und letztlich explizit kontestiert (Ich kann nicht erkennen, wieso das Geschlecht hierbei einen Unterschied machen soll). Auch hier werden die explizit konservativen Erbteile von ›Ehe‹ durch die Forderung nach einer Öffnung der Ehe also keineswegs hinterfragt, sondern vielmehr sprachlich fixiert und somit inhaltlich konsolidiert, um anschließend ihre Vereinbarkeit mit der gleichgeschlechtlichen Ehe zu betonen. In Beispiel (147) wird von progressiver Seite ebendiese Vereinbarkeit mit dem zentral gesetzten und als konservativ konzeptualisierten Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in einem ganz vergleichbaren Zitat aufgegriffen und zudem in einen explizit persuasiven Zusammenhang eingebunden (überzeugen). Im Zitat von Cameron wird mehrfach der Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ angesprochen (Bindungen, die uns unterstützen, uns gegenseitig verpflichten und uns unterstützen) und – wie schon in Beispiel (147) – mit einem Konservativismus in einen kausalen Zusammenhang gebracht (weil ich ein Konservativer bin). Wie schon im Zitat selbst wird auch in dessen textueller Einbettung wird dieser Bedeutungsaspekt nicht nur als zentral für den Ehebegriff, sondern auch als konservatives Konzept versprachlicht, woraus gefolgert wird, dass eine gleichgeschlechtliche Ehe nicht nur prinzipiell mit dem Ehebegriff vereinbar, sondern explizit auch konservativen Werten förderlich sei (etwas für konservative Werte tun).
 
                  In Belegen wie diesen wird eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nicht mehr als Subversion des Ehe- und Familienrechts, einer vermeintlichen Biopolitik, eines bürgerlichen Konservativismus oder Ähnlichem verstanden, sondern vielmehr als Ausweitung zentraler konservativer Werte auf weitere Beziehungsformen und somit gar als eine Stärkung konservativer Ideale von Partnerschaft und Beziehung. Dieses Verständnis des Bedeutungswandels der Ehe deckt sich einerseits mit der in 5.3 vorgestellten und abschließend in 9.3 spezifisch untersuchten Hypothese der Nekrektomie eines verdunkelten Erbteils, die das restliche kulturelle Erbe vor einer vollständigen Verdunkelung bewahrt. Andererseits können derartigen Diskursbeiträgen auch solche gegenübergestellt werden, in denen aus der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch die Kontestation weiterer Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs abgeleitet und wiederum unterschiedlich bewertet werden, was in Kapitel 9.2.1 genauer beleuchtet werden soll.
 
                  Zunächst seien jedoch denjenigen Belegen, die mit der Vereinbarkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe mit den als konservativ verstandenen Bedeutungsaspekten rund um ›gegenseitige Verantwortung‹ eine Forderung für ebendiese stützen, solche Belege gegenübergestellt, in denen der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ – ggf. sogar mit Verweis auf die ebenfalls explizierte politische Konservativität dieses Konzepts (s. Beispiel (150)) – kontestiert und die gleichgeschlechtliche Ehe z. T. sogar gerade wegen ihrer Vereinbarkeit mit diesem konservativen Konzept explizit abgelehnt wird. Wie eingangs erwähnt, finden sich derartige Belege in den untersuchten Korpora nur äußerst selten und fast ausschließlich in den gemeinsprachlichen Korpora; charakteristisch scheint eine solche Perspektive jedoch für die Zeitschrift konkret, die sich als „einzige linke Publikumszeitschrift Deutschlands“187 versteht und im Korpus G-konkret untersucht wurde.
 
                  (149)
                    
                      Die gegenseitigen #Verpflichtungen gleich mit abschaffen – #Unterhalt fuer den Partner uebernimmt die #Allgemeinheit! http://sueddeutsche.de/politik/gleich188

                    

                  
 
                  (150)
                    
                      »Ein herausragendes Beispiel dafür, wohin es führt, wenn der homosexuelle Konservatismus das angestammte randständige Biotop verläßt, sind die Reden von Abgeordneten der Regierungsfraktionen anläßlich der ersten Lesung des erwähnten »LPartG«. Sie machen klar, wie wenig »Antidiskriminierung« oder »gleich viel Recht für gleich viel Liebe« – so ein weiterer dummer LSVD-Slogan – Ziel dieses Vorhabens sind. Angesagt ist eine neue Durchhierarchisierung der Lebensweisen unter Beibehaltung der repressiven Grundstruktur. Und zwar jenseits der Sexualitäten, auch wenn der Gesetzgeber unmittelbar erst einmal die Homosexuellen in den Griff zu bekommen versucht. […] Der Entwurf wählt den Weg eines eigenen Rechtsinstituts und schafft vor allem (!) gegenseitige Unterhaltspflichten – auch nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft«, steht bereits auf dessen Deckblatt. Da steht auch »Alternativen: Keine.« Eine weitere Lüge. Finger weg also von der »natürlichen Ordnung«! Was pervers ist, muß pervers, was unmoralisch ist, unmoralisch bleiben: »Das Leitbild als Respekt der Unverheirateten vor Ehe und Familie wird durch das, was wir vorhaben, nicht beschädigt. Im Gegenteil … steigern wir die Bedeutung des von der Ehe und Familie ausgehenden Magnetismus, der Aura der Begeisterung für wechselseitige Verantwortung.« Eine letzte Attacke der Margot von Renesse gegen die Freiheit189

                    

                  
 
                  In Beispiel (149) wird explizit die rechtliche Tilgung des Wesensmerkmals der ›gegenseitigen Verantwortung‹ aus dem Ehekonzept gefordert. Der Kontext ist hier die steuerrechtliche Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe im Hinblick auf das Ehegattensplitting, auf die mit gleich mit implizit bezuggenommen wird. Der verlinkte Artikel der Süddeutschen findet sich auch im Korpus G-DeReKo und spricht sich selbst gegen das Ehegattensplitting als solches aus: „Das Steuerprivileg Ehegattensplitting aber von der klassischen einfach auf die Homo-Ehe auszudehnen, wäre falsch. Eine Gleichbehandlung im Unsinn sollte es nicht geben.“190 Auch hier deutet sich bereits ein grundlegender Disput an zwischen Ausweitung der ehelichen Privilegien auf eingetragene Lebenspartnerschaften einerseits und gänzlicher Aufhebung der Privilegien andererseits, der in Kapitel 9.2.2 eigens aufgearbeitet wird. An dieser Stelle ist vor allem relevant, dass die bestehende Kritik an der steuerlichen Privilegierung der Ehe zuvorderst auf einer expliziten Kontestation des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ aufbaut. Noch ausführlicher wird in Beispiel (150) der Gesetzentwurf zum Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) vom 07.07.2000 in Bezug auf das Wesensmerkmal der ›gegenseitigen Verantwortung‹ kritisiert. Mehrfach wird die Ehe und parallel dazu auch die eingetragene Lebenspartnerschaft aufgrund dieses Merkmals mit konservativen Werten in Verbindung gebracht (der homosexuelle Konservatismus) und gleichsam abgelehnt, etwa indem der Fokus des LPartG auf vor allem (!) gegenseitige Unterhaltspflichten kritisiert wird oder indem es bezeichnet wird als eine neue Durchhierarchisierung der Lebensweisen unter Beibehaltung der repressiven Grundstruktur. Aufschlussreich ist auch das abschließende Zitat der SPD-Politikerin Margot von Renesse, in dem diese ähnlich zu den Beispielen (146)-(148) das Konzept ›gleichgeschlechtliche Beziehungen‹ gerade im Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ als vereinbar mit konservativen Werten versprachlicht (steigern wir die Bedeutung des von der Ehe und Familie ausgehenden Magnetismus, der Aura der Begeisterung für wechselseitige Verantwortung). Genau wie in Beispiel (148) wird also auch hier eine Aussage über die die Stärkung konservativer Werte durch die Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zitiert; im Gegensatz dazu wird die zitierte Äußerung hier jedoch nicht etwa persuasiv zur Forderung einer solchen Institutionalisierung eingebunden, sondern als Attacke gegen die Freiheit kritisiert und somit umgekehrt zur Distanzierung von einer solchen Institutionalisierung gebraucht. Die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ drückt hier also sowohl eine Kritik an den als konservativ verstandenen Werten selbst aus als auch an der darauf beruhenden Institution Ehe sowie dem Konzept einer gleichgeschlechtlichen Ehe, die aufgrund ebendieses gemeinsamen Merkmals gleichsam konservativ sei.
 
                  Für eine quantitative Analyse der Explikationen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ lassen sich so vielseitig verwendbare Ausdrücke wie Verantwortung und Unterstützung kontextuell disambiguieren, indem sie in einem syntaktischen Zusammenhang mit Ausdrücken gesucht werden, die die Reziprozität der Verantwortung der Ehepartner versprachlichen:
 
                   
                    füreinander/gegenseitig/wechselseitig/für den andern … Verantwortung, verantwortlich, Sorge, sorgen, Absicherung, absichern, Pflicht, verpflichten, Unterstützung, unterstützen, versprechen, bürgen, schwören, einstehen, Beistand, beistehen, binden, verbindlich, Verbindlichkeit, Treue
 
                  
 
                  Eine Suchanfrage,xxxi,xxxii die diese sprachlichen Indikatoren für Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ enthält, erzielt in G-Twitter191 nur sehr wenige Treffer (193) – verglichen mit den zahlreichen Versprachlichungen der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (1.905) und ›Fortpflanzung‹ (2.137). In Abbildung 57 zeigt sich jedoch, dass die Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ mit der Zeit zunehmen.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die stetig zunehmende Werte ab 2012 und den höchsten relativen Wert für 2019 anzeigt.]
                      Abbildung 57: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  Wie schon bei der diskursiven Aushandlung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ sowie verschiedener agonaler Zentren im Themenbereich Familie (s. 8.2) ergeben sich auch hier zahlreiche Treffer durch den Schweizer Diskurs um die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in den Jahren 2019–2021 (vgl. auch Beispiel (142)). Darüber hinaus zeigen die häufigeren Versprachlichungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ jedoch auch, dass dieser Bedeutungsaspekt auch im Diskurs in Deutschland in der Rückschau auf die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare an Relevanz gewonnen hat, wie der folgende Tweet von Jens Spahn exemplarisch veranschaulichen soll:
 
                  (151)
                    
                      Heute vor 3 Jahren hat der Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Die Entscheidung war ein wichtiges Signal. Sie ermöglicht gleichgeschlechtlichen Paaren, auch vor dem Gesetz Verantwortung füreinander zu übernehmen. Solche Werte sind mir als Christdemokrat wichtig. #Ehefueralle192

                    

                  
 
                  Insgesamt bleibt die Zahl der Versprachlichungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ in G-Twitter verglichen mit anderen Bedeutungsaspekten sowie mit anderen Korpora jedoch auffallend gering.
 
                  Welche zentrale Rolle der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ dagegen in anderen Korpora auch schon von Beginn an im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe spielt, zeigen etwa die sehr frühen Belege in G-DeReKo193, die aufgrund der insgesamt wenigen Texte in diesem Zeitraum zu hohen relativen Frequenzwerten führen, wie Abbildung 58 zeigt.
 
                  
                    [image: 
Verlaufskurve, die recht gleichmäßig niedrige relative Werte für 1951–2021 anzeigt – mit einem ersten Ausreißer 1952.]
                      Abbildung 58: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  Auch früheste Belege des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe thematisieren bereits die ›gegenseitige Verantwortung‹ der Ehepartner füreinander; so auch bereits 1952, als Homosexualität in Deutschland noch strafbar war (§ 175 StGB), wie Beispiel (152) wiederum mit einem Blick ins Ausland veranschaulicht.
 
                  (152)
                    
                      Der Verband der schwedischen Homosexuellen, der von der Regierung keine weitere Lockerung der einschlägigen Paragraphen fordern kann (Homosexualität ist nach dem schwedischen Gesetz nicht strafbar), kam trotzdem mit einer neuen Bitte zu den schwedischen Gesetzgebern. Die Brüderschaft wünscht eine Legalisierung homosexueller Ehen. Grund: Bei einem Todesfall soll der Lebensbruder, mit dem man in treuer Gemeinschaft verbunden gewesen ist, auch gesetzlicher Erbe sein können. Der bisherige Ausweg, den Gefährten einer wilden homosexuellen Ehe testamentarisch als Erben einzusetzen, sei unbefriedigend. Wegen der höheren Steuern.194

                    

                  
 
                  In Beispiel (152) zeigt sich, dass auch früheste Forderungen nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe bereits auf die gegenseitige, auch finanzielle Absicherung der Partner abzielen und sich hierzu auf den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ stützen, der zugleich als Wesensmerkmal auch gleichgeschlechtlicher Beziehungen fixiert wird (der Lebensbruder, mit dem man in treuer Gemeinschaft verbunden gewesen ist). Wird das Schaubild auf den jüngeren Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe fokussiert (s. Abbildung 59), so zeigt sich, dass sich die Versprachlichungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ nach einer weiteren Häufung im Zusammenhang mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft 1999–2000 recht gleichmäßig über die Jahre verteilen.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die eine recht gleichmäßige Verteilung der relativen Häufigkeit zwischen 1998 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 59: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  Trotz der eindrücklichen frühen Belege von Explikationen ›gegenseitiger Verantwortung‹ bleibt auch in G-DeReKo die Zahl der Versprachlichungen insgesamt überraschend gering (1.664) – verglichen mit den Bedeutungsaspekten ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (3.566) und ›Fortpflanzung‹ (4.081).
 
                  Dies gilt jedoch nicht für das politiksprachliche Korpus P-Bundestag195, wo sich mit 138 Versprachlichungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ sogar mehr Treffer finden als zu den Bedeutungsaspekten ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (110) und ›Fortpflanzung‹ (53). In Abbildung 60 ist zu sehen, dass auch in P-Bundestag der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ immer wieder eine Rolle spielt – insbesondere auch hier im Zusammenhang mit Forderungen nach einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (vgl. Beispiel (141)).
 
                  
                    [image: Verlaufskurve und Balken, die höhere Werte für 1999, 2006–2007 und 2015–2017 anzeigen; dazwischen niedrige bis Nullwerte.]
                      Abbildung 60: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  
                    [image: Linie, die höhere relative Werte für FDP und CDU/CSU anzeigt, und Balken, die höhere absolute Werte für CDU/CSU und Grüne anzeigen.]
                      Abbildung 61: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Wie Abbildung 61 zeigt, wird der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ am häufigsten von CDU/CSU (s. die Beispiele (139) und (147)) und von den Grünen (s. die Beispiele (141) und (148)) explizit angesprochen. In relativer Häufigkeit fällt hier ferner die FDP ins Auge, die den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹, wie es auch in den Belegen der Grünen sowie z. T. der CDU/CSU zu sehen ist, ebenfalls für den Ehebegriffs fixieren und ferner als Wesensmerkmal auch gleichgeschlechtlicher Beziehungen postulieren, um ausgehend von dieser entscheidenden Gleichheit eine Gleichbehandlung zu fordern. Bei der AfD wiederum, die die Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (s. Abbildung 49) und ›Fortpflanzung‹ (s. Abbildung 55) in relativer Häufigkeit noch überdurchschnittlich häufig expliziert, finden sich für ›gegenseitige Verantwortung‹ gar keine Versprachlichungen, was sich wohl einerseits durch die allgemein wenigen Treffer ergibt seit die AfD 2017 in den Bundestag eingezogen ist (s. Abbildung 60), was aber andererseits auch nochmal zeigt, dass der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ besonders schwer für Argumente gegen die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzbar scheint.
 
                  Auch im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen196 finden sich viele Explikationen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ (848) – verglichen mit den beiden Bedeutungsaspekten ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (358) und ›Fortpflanzung‹ (742). Wie Abbildung 62 zeigt, finden sich hier jedoch – ganz im Gegensatz zu G-DeReKo und P-Bundestag – keinerlei Treffer im Vorfeld des LPartG.
 
                  
                    [image: Balken und Verlaufskurve, die höhere Werte für 2005, 2015 und 2019 anzeigen.]
                      Abbildung 62: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Die höchsten Frequenzwerte für Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ ergeben sich im Nachgang des LPartG sowie des LPartDisBG durch Entscheidungen über bestimmte Gleichstellungen zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe, die wiederholt auf konkrete Formen gegenseitiger finanzieller Verantwortung Bezug nehmen. Dies veranschaulicht auch Beispiel (153) aus dem Jahr 2015 exemplarisch.
 
                  (153)
                    
                      Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt entgegen der vom SG Düsseldorf (Beschluss vom 16.02.2005, Az: S 35 SO 28/05 ER und Beschluss vom 22.02.2005, Az: S 35 SO 23/05 ER) vertretenen Auffassung, auf die sich der Antragsteller bezieht, nicht darin, dass durch §§ 7 Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe b, 9 Abs. 2 Satz 1 SGB II eine Einkommens- und Vermögensberücksichtigung des Partners nur bei eheähnlichen Gemeinschaften ebenso wie bei nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten und Lebenspartnern, nicht aber auch bei anderen Lebens-, Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaften – wie etwa Gemeinschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, die nicht Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sind, oder Verwandten – vorgeschrieben ist. Zwar gebietet Art. 3 Abs. 1 GG eine Gleichbehandlung von wesentlich gleichen Sachverhalten und erlaubt eine Differenzierung nur aus sachlichen Gründen (BVerfG, Beschluss vom 07.10.1980, Az.: 1 BvL 50/79). Die beiden zu vergleichenden Sachverhalte sind aber nicht wesentlich gleich (a.A.: SG Düsseldorf, Beschluss vom 16.02.2005, Az.: S 35 SO 28/05 ER und Beschluss vom 22.02.2005, Az: S 35 SO 23/05 ER). Denn insofern sind nicht jegliche Gemeinschaften heterosexueller und homosexueller Prägung zu vergleichen, weil der Gesetzgeber auch die Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes zur Bedarfsgemeinschaft und damit zur Einkommensanrechnung herangezogen hat (§ 7 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. c SGB II, § 33b SGB I). Als Vergleichsgruppen sind daher nur die Mitglieder eheähnlicher und partnerschaftsähnlicher Lebensgemeinschaften heranzuziehen. Die eheähnliche Gemeinschaft ist auch heute noch eine typische, häufiger anzutreffende Erscheinung des sozialen Lebens als eine homosexuelle Gemeinschaft.197

                    

                  
 
                  In Beispiel (153) lässt sich ›gegenseitige Verantwortung‹ nicht nur für gleichgeschlechtliche Partnerschaften bzw. eingetragene Lebenspartnerschaften, sondern auch für verschiedengeschlechtliche nichteheliche, eheähnliche Gemeinschaften als Wesensmerkmal attribuieren, insofern auch diese als Bedarfsgemeinschaft behandelt werden, insbesondere im Hinblick auf die Bedarfsfeststellung für Arbeitslosengeld. Im vorliegenden Fall wird mit dem gemeinsamen Wesensmerkmal ›gegenseitige Verantwortung‹ eine Gleichbehandlung von Ehen, eingetragenen Lebenspartnerschaften und ehe- bzw. partnerschaftsähnlichen Gemeinschaften gestützt, während zugleich die Ungleichbehandlung von anderen Formen des Zusammenlebens mit dieser postulierten Ungleichheit legitimiert wird, insoweit diese keine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB darstellen. Somit zeigt sich an diesem Beispiel, dass vom Verweis auf das Wesensmerkmal ›gegenseitige Verantwortung‹ nicht nur Gleichstellungen eingetragener Lebenspartnerschaften, sondern auch verschiedengeschlechtlicher nichtehelicher Partnerschaften mit der Ehe abgeleitet werden können; wenn auch, wie im Falle der Bedarfsfeststellung, nicht nur zum Vorteil der jeweiligen Partnerschaften.
 
                  Insgesamt ergibt die quantitative Analyse der Versprachlichungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ ein recht durchwachsenes Bild. Während die Suchanfrage in den gemeinsprachlichen Korpora weit weniger Treffer erzielte als die Suchanfragen zu ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und zu ›Fortpflanzung‹, fanden sich in den politik- und rechtssprachlichen Korpora hierzu sogar mehr Belege. Ein Teil dieses Effekts lässt sich mit Sicherheit auf die Formulierung der jeweiligen Suchanfragen zurückführen, die induktiv durch Sammlung der Belege erstellt wurden und keinen Anspruch auf Exhaustivität oder stilistische Ausgewogenheit erheben können. Das Ungleichgewicht der Treffer kann jedoch auch auf eine unterschiedliche thematische sowie rhetorische Schwerpunktsetzung zwischen den verschiedenen Diskursdomänen hinweisen. So wird sich im anschließenden Teilkapitel zeigen, dass sich in den gemeinsprachlichen Korpora umgekehrt mehr Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹ finden als im politik- und vor allem im rechtssprachlichen Korpus. Wie sich bereits in einigen Beispiele gezeigt hat (etwa (139), (147), (150)), steht ›gegenseitige Verantwortung‹ im engen Zusammenhang zum Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ steht, sodass Suchwörter wie Liebe und z. B. gegenseitige Verantwortung, füreinander sorgen etc. auch als alternative Versprachlichung sinnverwandter Konzepte verstanden werden könnten.
 
                  Insbesondere aus denjenigen Belegen, die aus progressiver Perspektive pro gleichgeschlechtliche Ehe Konzepte wie ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ als Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs zentral stellen und als Wesensmerkmale gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hervorheben, lassen sich an dieser Stelle entscheidende Hinweise für die grundlegende Fragestellung der vorliegenden Arbeit ableiten. Etwa zeigt sich in Beispiel (141), dass die Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ sich nicht etwa – wie ihre metadiskursiven Fixierungsversuche – auf die Gebrauchsgeschichte des Wortes Ehe, sondern auf wahrnehmbare Realitäten abseits des umstrittenen Begriffs selbst stützt (vgl. hierzu schon 9.1.1). Derartige Belege sind für die vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse, insofern hier ersichtlich wird, dass der Bedeutungswandel von Ehe, auch wenn dieser sich nun in veränderten Gebrauchsformen oder im Prozess metadiskursiver Bedeutungsfixierungsversuche äußert und festigt, seinen Ursprung außerhalb des Zeichens selbst nehmen muss. Ob diese Realitäten nun außersprachlich wahrgenommen werden können, oder wiederum rein diskursiv konstruiert sind, ist, wie in 2.1.3 ausgeführt wurde, nicht entscheidend. Entscheidend ist hier vielmehr, dass eine subjektive Auffassung der Konzepte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ als Wesensmerkmale von gleichgeschlechtlichen Beziehungen bereits die Voraussetzung dafür ist, dass Bedeutungsfixierungsversuche wie in Beispiel (141) überhaupt geäußert werden können. Auf der Makroebene folgt daraus, dass eine entsprechende intersubjektive, konventionelle Auffassung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen die Voraussetzung dafür ist, dass das Konzept ›gleichgeschlechtliche Beziehungen‹ auf Grundlage dieser semantischen Schnittmenge in die konventionalisierte Extension des Ehebegriffs aufgenommen werden kann und sich so emergent ein Bedeutungswandel sedimentiert. Ähnliches lässt sich auch in Beispiel (144) beobachten, wo der versprachlichten Gleichheit von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren im Hinblick auf ›Monogamie‹ entsprechende persönliche Erfahrungen vorausgegangen sind (Die gleichgeschlechtlichen Paare, die ich (sehr gut und sehr lange) kenne) (vgl. etwa auch Beispiel (138)). Dasselbe gilt auch für die umgekehrten Fälle, in denen Konzepte wie ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ als Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs respektive als Wesensmerkmale der gelebten Ehen kontestiert werden. So zeigt etwa Beispiel (142), dass auch die Kontestation einer konstitutiven Rolle dieser Bedeutungsaspekte für den Ehebegriff sich auf vorangegangene Wissensbestände außerhalb des Zeichens selbst beziehen, etwa auf wahrgenommene Statistiken zu Scheidungsraten. Der Bedeutungswandel von Ehe ist also abhängig von verschiedenen vorangegangenen Transformationen der gesellschaftlichen Konzepte ›Ehe‹ und ›gleichgeschlechtliche Beziehungen‹ in Hinblick auf all die hier behandelten Bedeutungsaspekte. Im Zwischenfazit (s. 9.4) wird auf den Erkenntnisgewinn dieser Beobachtungen für die grundlegende Fragestellung der vorliegenden Arbeit nochmal gesondert eingegangen.
 
                  Schließlich ist für ›gegenseitige Verantwortung‹ besonders auffällig, dass er im Gegensatz zu den bisherigen Bedeutungsaspekte weder als Bedeutungsaspekt des Ehebegriff noch als Wesensmerkmal bestimmter Partnerschaften kontestiert oder infrage gestellt wird. Auch Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe scheinen den vonseiten ihrer Befürworter fixierten Bedeutungsaspekt nicht reaktiv hinterfragen oder relativieren zu wollen, sondern haben auf derartige Bedeutungsfixierungsversuche keine weitere Reaktion als eine wiederholte Fixierung der im Diskurs zentral umstrittenen Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹. Insofern lässt sich insbesondere diese Fixierung des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ als Ergänzung zur Kontestation der umstrittenen Bedeutungsaspekte auf diskursiver Ebene als besonders erfolgreiche Strategie deuten. Es scheint, dass sich die Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ deshalb in besonderem Maße zur Argumentation für eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eignen, weil aus dieser anscheinend unumstrittenen Gemeinsamkeit zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften in wohl persuasiv wirksamer Weise eine Forderung nach Gleichbehandlung gefolgert werden kann. Umso mehr gilt dies für das Hochwertwort bzw. Hochwertkonzept ›Liebe‹, das im folgenden und abschließenden Teilkapitel behandelt werden soll.
 
                 
                
                  9.1.4 ›Liebe‹
 
                  Im vorigen Kapitel ist bereits mehrfach angeklungen, inwiefern auch Ausdrucksformen im Zusammenhang mit ›Liebe‹ oftmals im Kontext von ›gegenseitiger Verantwortung‹ und ggf. auch ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ und ›Monogamie‹ genannt und in konzeptuellen Zusammenhang gebracht werden (vgl. Beispiele (139), (147) und (150)). Auch die Beispiele (154) und (155) veranschaulichen, wie die Konzepte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹ sprachlich enggeführt werden. Insofern ließen sich Versprachlichungen des Konzepts ›Liebe‹ bzw. viele Vorkommen des Wortstamms lieb- auch dem Bedeutungsaspekt der ›gegenseitigen Verantwortung‹ zuordnen und als unterschiedliche, auch Textsorten-abhängige Versprachlichungen desselben verstehen. Da hier jedoch kein ontologisches Urteil darüber gefällt werden soll, inwiefern ›Liebe‹ und ›gegenseitige Verantwortung‹ sich konzeptuell oder gar in verschiedenen Lebensrealitäten überschneiden, lohnt sich stattdessen eine Orientierung an der sprachlichen Oberfläche, die hier (anders als bei den sprachlichen Überschneidungen mit ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ und ›Monogamie‹ in ambigen Wortformen wie Versprechen oder Treue) eine gesonderte, auch quantitative Untersuchung des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹ erlaubt.
 
                  (154)
                    
                      Ganzseitiger Artikel im @Volksfreund über gleichgeschlechtliche Liebe und Probleme gerade an Weihnachten. Wichtig und lesenswert. Danke und Frohe Weihnachten 
                        [image: ] 
                        [image: ] an alle. Es ist sooooo schön, wenn Menschen sich lieben und Verantwortung füreinander übernehmen. Egal wen. 
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                  (155)
                    
                      Wie wäre es mal mit Respekt vor der Liebe und Bindungen von Menschen, die sich gegenseitig versprechen & sich gegenseitig verpflichten? Kann es sein, dass Sie ein Problem mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen haben und darum die sprachliche Abgrenzung zum Wohlbefinden benötigen?199

                    

                  
 
                  Beispiele (154) und (155) zeigen gleichermaßen, wie die Konzepte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹ textuell verknüpft und auch in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht werden – ob als Wesensmerkmale von Partnerschaften im Allgemeinen (154) oder von ›Ehe‹ (155) im Speziellen. Beispiel (155) zeigt eine Antwort auf einen Tweet mit dem Wortlaut „warum muss es eigentlich Ehe heißen???? Muss eigentlich heutzutage alles gleich sein, kann es keine Unterschiede mehr geben???“200. Es handelt sich also eindeutig auch um eine metasprachliche Aushandlung, insofern über die Extension des Ehebegriffs gestritten wird und die Antwort in Beispiel (155) explizit die Verweigerung gegen eine Extensionserweiterung benennt (sprachliche Abgrenzung) und kritisiert. Genau wie beim Konzept ›gegenseitige Verantwortung‹ wird hier auch ›Liebe‹ als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen versprachlicht und gleichzeitig als zentraler Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs fokussiert (im Vergleich zu ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹).
 
                  In einigen Belegen wird das Konzept ›Liebe‹ weniger für den Ehebegriff bzw. für ehefähige Partnerschaften, sondern für das Familienleben und Kindeswohl als zentrales Wesensmerkmal hervorgehoben. Interessanterweise kann das Konzept ›Liebe‹ jedoch nicht nur als Wesensmerkmal sogenannter Regenbogenfamilien fokussiert werden, um davon in bereits bekannter Weise eine Forderung nach Gleichstellung abzuleiten (s. Beispiel (156)), sondern auch, um ausgehend von ebendieser Fokussierung die rechtliche Gleichstellung selbst als weniger relevant zu perspektivieren (s. Beispiel (157)).
 
                  (156)
                    
                      Der Nationalrat hat sich in der Sommersession für die «Ehe für alle» ausgesprochen und dem legalen Zugang zur Samenspende, wie sie für verheiratete Paare möglich ist, auch für lesbische Paare zugestimmt. Mit der «Ehe für alle» bahnt sich auch die «Familie für alle» an. Bundesrätin Keller-Sutter befürwortete die Samenspende für lesbische Paare, indem sie sagte, entscheidend sei die Liebe, die ein Kind von seinen Eltern erhalte, und nicht etwa, welches Geschlecht die Eltern hätten.201

                    

                  
 
                  (157)
                    
                      In diesem Zusammenhang kann auch nicht die Auffassung der Beteiligten geteilt werden, die sorgerechtliche Ausgestaltung beinhalte nicht nur Rechte der jeweiligen Eltern, sondern auch ein Anrecht der Kinder auf emotionale Versorgung. Tatsächlich handele es sich bei dem Sorgerecht der Eltern lediglich um einen rechtlichen Aspekt, nämlich vornehmlich um die Frage, wer in rechtlicher Hinsicht die Entscheidungsbefugnis über das Wohl und Wehe der Kinder hat. In tatsächlicher Hinsicht stellt sich dem gegenüber die Frage, wie die Kinder im täglichen Leben mit Zuneigung und Liebe, d. h. emotional versorgt werden. Dieses emotionale Band zwischen den Beteiligten und den Kindern ist ohnehin vorhanden und lässt sich auch unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens auf Dauer erhalten.202

                    

                  
 
                  Beispiel (156) ist in Auszügen bereits aus dem Streitthema ‚Reproduktionsmedizin‘ bekannt (s. 8.2.2.2), wo es veranschaulichte, wie in der Schweiz eherechtliche Gleichstellungen («Ehe für alle») parallel mit familienrechtlichen und reproduktionsmedizinischen Gleichstellungen («Familie für alle») entschieden wurden. Hier zeigt sich, dass gerade letztere Gleichstellungen auch von einer Gleichheit im Wesensmerkmal ›Liebe‹ hergeleitet werden, das als entscheidend bezeichnet und explizit dem Wesensmerkmal ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (nicht etwa, welches Geschlecht die Eltern hätten) übergeordnet wird (vgl. auch 9.1.2).
 
                  Auch in Beispiel (157) wird ›Liebe‹ gegenüber den Kindern (wie die Kinder im täglichen Leben mit Zuneigung und Liebe, d. h. emotional versorgt werden) explizit als potenzielles Wesensmerkmal von Eltern unabhängig vom Geschlecht fokussiert und als entscheidender Aspekt für das Kindeswohl versprachlicht (In tatsächlicher Hinsicht). Aus dieser wesentlichen Gleichheit von verschieden- und gleichgeschlechtlichen Elternpaaren wird jedoch nicht etwa wie in Beispiel (156) eine Forderung nach rechtlicher Gleichstellung abgeleitet, sondern vielmehr umgekehrt eine solche Gleichstellung als geradezu obsolet versprachlicht (lässt sich auch unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens auf Dauer erhalten). Der Beschluss betrifft den Antrag eines Mannes, das Kind seines Lebenspartners, das durch Leihmutterschaft im Ausland gezeugt wurde, zu adoptieren. Das AG Düsseldorf beschloss dazu:
 
                  (158)
                    
                      Eine Adoption ist zum Kindeswohl nicht erforderlich, wenn das faktisch gelebte Verhältnis sich durch eine Adoption nicht verbessern lassen wird, da die Kinder zwei in einer Lebenspartnerschaft lebende Väter haben, die sie lieben und für sie sorgen. Der Antrag des Antragstellers vom 25. Mai 2010 auf Ausspruch der Annahme des Kindes … als Kind des Antragstellers wird zurückgewiesen.203

                    

                  
 
                  In den Beispiel (157) und (158) wird diese Entscheidung u. a. gerade mit einer Fokussierung des Konzepts ›Liebe‹ für das Kindeswohl begründet, für das die geforderte Adoption und das Sorgerecht nicht entscheidend sei. Demgegenüber lassen sich jedoch auch diametral gegensätzliche Belege finden, in denen die Entscheidung für eine Adoption gerade durch deren Förderlichkeit für das Kindeswohl begründet wird:204
 
                  (159)
                    
                      Die Annahme dient dem Wohl des Kindes (§ 1741 Abs. 1 BGB). Zwischen der Annehmenden und der Angenommenen besteht ein Mutter-Kind-Verhältnis. Durch die Adoption wird die bereits bestehende soziale Elternschaft rechtlich bekräftigt.205

                    

                  
 
                  (160)
                    
                      Die Annahme war zu beschließen, weil bereits ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden ist und für das Kindeswohl innerhalb der stabilen Lebenspartnerschaft eine positive Prognose besteht.206

                    

                  
 
                  Diese Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung wirft die Frage auf, inwiefern oder in welchen Fällen zuerst verschiedene Faktoren, Argumente und Zusammenhänge erörtert werden, aus denen dann das Urteil gefällt wird, und inwiefern selbst im Recht bereits unmittelbar und ggf. sogar intuitiv eine Entscheidung gefällt wird, die dann unter Zuhilfenahme zweckdienlicher Argumente post hoc gerechtfertigt wird (vgl. 3.1). Zwar kann dieser Frage in der vorliegenden Arbeit nicht nachgegangen werden, für spätere Arbeiten wäre sie jedoch genauso lohnenswert wie die Frage, welchen Einfluss der Weg der Kindeszeugung auf die Entscheidung hat (Samenspende vs. gesetzes- und sittenwidriger Leihmuttervertrag207) oder auch das Geschlecht der jeweils beantragenden Eltern. Entscheidend ist hier im Zusammenhang mit dem Wesensmerkmal ›Liebe‹ jedoch, dass dessen sprachliche Zuschreibung für gleichgeschlechtlichen (Eltern-)Paaren nicht zwangsläufig eine rechtliche Gleichstellung impliziert, sondern auch, wie in den Beispielen (157) und (158) gezeigt, zur Ablehnung einer solchen angeführt werden kann.
 
                  Da sich die Ablehnung einer rechtlichen Gleichstellung sprachlich selbst mit der Fokussierung von ›Liebe‹ begründen lässt, scheinen diese (ebenfalls äußerst seltenen) Fälle für die Gegnerseite der gleichgeschlechtlichen Ehe eine probatere sprachliche Strategie zu verfolgen, als das Konzept ›Liebe‹ entweder als Bedeutungsaspekt von ›Ehe‹ zu relativieren oder aber als Wesensmerkmal von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften anzuzweifeln. Ähnlich wie beim Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ finden sich dementsprechend auch zu ›Liebe‹ im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe kaum Belege, die das Konzept als irrelevant für den Ehebegriff versprachlichen würden (s. aber Beispiele (163) und (164)). Die meisten Verwendungen von Liebe fokussieren, wie schon für Beispiel (155) gezeigt, das Konzept ›Liebe‹ einerseits als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs und andererseits als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen, um von dieser relevanten Gleichheit eine Forderung nach Gleichstellung ableiten zu können. Diesen Komplex spiegeln in verdichteter Form auch die häufigsten syntagmatischen Muster wider, in die Liebe in den untersuchten Korpora, insbesondere in G-Twitter verwendet wird: z. B. Gleiches Recht für gleiche Liebe bzw. Gleiche Liebe, gleiche Rechte (s. Beispiel (161)) oder auch Liebe ist (gleich) Liebe (s. Beispiel (162)).
 
                  (161)
                    
                      @tagesspiegel Gleiche Liebe = Gleiche Rechte! Schluss mit Diskriminierung! #Ehefueralle #SameLove #HomoEhe208

                    

                  
 
                  (162)
                    
                      Herr Kaufmann, seien Sie nicht nur stolz auf das alte Partnerschaftsgesetz, sondern nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass man am Ende sagen muss: Jetzt habe ich Mut, meine Stimme zu erheben und entsprechend abzustimmen. Ich habe den Mut, endlich die Ungleichbehandlung von Dingen, die gleich sind, zu beenden. – Denn Liebe ist gleich Liebe. Verantwortung ist gleich Verantwortung. Es gibt keine Liebe zweiter Klasse. Wenn wir den § 1353 BGB endlich öffnen und das Wort „gleichgeschlechtlich“ hineinschreiben würden, dann wäre weder Herrn Harbarth noch Herrn Kauder noch sonst jemandem in dieser Republik, der verheiratet ist, etwas genommen.209

                    

                  
 
                  In Beispiel (161) wird zunächst das Wesensmerkmal ›Liebe‹ als entscheidende Gemeinsamkeit von Partnerschaften relevant gesetzt (Gleiche Liebe). Die beiden Vergleichswerte dieser versprachlichten Gleichheit werden durch verschiedene Kontextualisierungshinweise als gleich- und verschiedengeschlechtliche Partnerschaften identifizierbar – etwa durch die Hashtags #Ehefueralle und #Homoehe, die sich auch im Originalpost finden, auf den der Kommentar in Beispiel (161) antwortet. Das Gleichheitszeichen drückt hier eine Schlussfolgerung oder Implikation im Sinne von „daraus folgt“ aus, sodass die nachstehende Forderung Gleiche Rechte unmittelbar aus der versprachlichten Gemeinsamkeit ›Liebe‹ gefolgert wird. Erst vor dem Hintergrund dieser relevant gesetzten Gemeinsamkeit von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren sowie der daraus gefolgerten Notwendigkeit einer rechtlichen Gleichstellung, wird eine Ungleichbehandlung derselben als Diskriminierung bezeichnet. Als Delimitationswort impliziert Diskriminierung eine moralische Bewertung sowie eine deontische Bedeutungskomponente, die die Vermeidung oder Beendigung des jeweiligen Referenzobjekts fordert (vgl. Felder & Müller 2022: 250). Durch Schluss mit wird diese Forderung zusätzlich expliziert. In Beispiel (162) wird umgekehrt zuerst die Forderung der Gleichstellung geäußert (endlich die Ungleichbehandlung von Dingen, die gleich sind, zu beenden), bevor diese Forderung mithilfe des kausalen Konnektors denn durch die wesentliche Gleichheit ebendieser Dinge begründet wird. In welcher Hinsicht verschieden- und gleichgeschlechtliche Partnerschaften (bzw. Ehen und eingetragene Lebenspartnerschaften) gleich seien, wird im Anschluss expliziert durch Verantwortung und Liebe. Die Konzepte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹ werden damit einerseits als Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs fokussiert und andererseits zugleich als identische Wesensmerkmale von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften versprachlicht. Letzteres geschieht insbesondere durch die vermeintlich tautologische Formel X ist gleich X, bei der weniger die Konzepte ›Verantwortung‹ respektive ›Liebe‹ mit sich selbst, sondern viel mehr ihre einzelnen Vorkommen miteinander gleichgesetzt werden. Durch diese relevant gesetzte Gleichheit zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften im Wesensmerkmal ›Liebe‹ wird die Forderung nach einer rechtlichen Gleichstellung begründet.
 
                  Für die quantitative Analyse liegt beim Bedeutungsaspekt ›Liebe‹ der besondere Fall vor, dass sich einige sprachliche Muster finden, die zuverlässig nicht nur eine Erwähnung von Liebe, sondern eine sprachliche Fixierung von ›Liebe‹ als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs und als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Partnerschaften anzeigen, mit der eine Gleichstellung der letzteren vorausblickend gefordert oder rückblickend positiv bewertet wird. Eine quantitative Analyse auf mittlerer Abstraktionsstufe, die einerseits auch kontestierende Versprachlichungen des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹ beinhaltet, jedoch andererseits auch Verwendungen von Liebe oder lieben in anderen Themenzusammenhängen zuverlässig ausschließt, erscheint hingegen aufgrund der häufigen Vorkommen und hohen Ambiguität dieser Lexeme nicht möglich. Daher soll an dieser Stelle die Quantifizierung der vorgestellten Fixierungsversuche von ›Liebe‹ vorgestellt werden, bevor anschließend qualitativ auf diejenigen Diskursbeiträge eingegangen wird, die explizit auf den Bedeutungsaspekt ›Liebe‹ im Zusammenhang mit Ehe und gleichgeschlechtlichen Beziehungen eingehen, dies jedoch relativierend tun, um gegen eine Gleichstellung zu argumentieren. Für die sprachliche Fixierung von ›Liebe‹ zur deontischen Forderung oder positiven Bewertung einer Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare liefern also die folgenden Wörter und syntagmatischen Muster zuverlässige, quantifizierbare Indikatoren:
 
                   
                    Liebe ist, #Liebe, love, #love, Sieg für die Liebe, gleichgeschlechtliche Liebe, gleiche Liebe, Liebe gewinnt/hat gewonnen
 
                  
 
                  Eine Suchexxxiii,xxxiv dieser sprachlichen Indikatoren liefert vor allem zahlreiche Treffer in den gemeinsprachlichen Korpora. So ergeben sich in G-Twitter 4.246 Treffer und somit allein für die Fixierungsversuche von ›Liebe‹ weit mehr Belege als für fixierende sowie kontestierende Versprachlichungen der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (1.905), ›Fortpflanzung‹ (2.137) und ›Verantwortung‹ (193). Wie Abbildung 63 zeigt, wird ›Liebe‹ insbesondere in den Jahren vor dem Eheöffnungsgesetz 2017 als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen fixiert (s. auch Beispiel (161)).
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die die höchsten Werte von 2014–2016 anzeigt.]
                      Abbildung 63: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für die Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  Im Gegensatz zu G-Twitter finden sich in G-DeReKo mit 587 Treffern weniger Belege für die Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungen von ›Liebe‹ als für die Versprachlichungen der bisherigen Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (3.566), ›Fortpflanzung‹ (4.081) und ›gegenseitige Verantwortung‹ (1.664). Dies kann darin begründet liegen, dass Twitter gerade in diesem Zusammenhang über eine feste sprachliche Muster- und Routinehaftigkeit mit Hashtags und kopierten Slogans wie Sieg für die Liebe verfügt, während ›Liebe‹ in Zeitungstexten in variationsreicheren Formulierungen fixiert wird, die nicht vollständig von der Suchanfrage aufgespürt werden können. Genau wie in G-Twitter spielt die Bedeutungs- bzw. Sachverhaltsfixierung von ›Liebe‹ auch in G-DeReKo zumindest in absoluten Zahlen besonders in den Jahren vor dem Eheöffnungsgesetz 2017 eine besondere Rolle (s. Abbildung 64).
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die 1995–2017 im Mittelbereich schwankende und ab 2018 deutlich steigende relative Werte anzeigt.]
                      Abbildung 64: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für die Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  Weit deutlicher noch als in G-Twitter nehmen die progressiven Fixierungen von ›Liebe‹ zwischen 2018 und 2021 in G-DeReKo zu, was sich wiederum insbesondere durch den Schweizer Diskurs um die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ergibt, in dem ›Liebe‹ immer wieder als Wesensmerkmal von gleichgeschlechtlichen Beziehungen und als zentraler Bedeutungsaspekt der Ehe fixiert wird (vgl. auch Beispiel (156)).
 
                  Im Gegensatz zur Gemeinsprache und insbesondere zu Twitter finden sich in den institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht kaum sprachliche Fixierungen des Bedeutungsaspekts ›Liebe‹. So liefert eine Suche nach den entsprechenden sprachlichen Indikatoren in P-Bundestag lediglich 18 Treffer und in R-Entscheidungen keinen einzigen. Zwar ist in R-Entscheidungen durchaus von Liebe die Rede, jedoch meist im Zusammenhang mit der elterlichen Fürsorge (s. etwa die Beispiele (157) und (158)) und nicht in Form der sprachlichen Muster, die zuverlässig eine progressive Fixierung von ›Liebe‹ als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen erkennen lassen. In P-Bundestag wiederum finden sich die entsprechenden Indikatoren einer sprachlichen Fixierung von ›Liebe‹ bei allen Parteien außer der AfD, wobei in jedem Fall von der Zuschreibung des Wesensmerkmals ›Liebe‹ an gleichgeschlechtliche Partnerschaften eine Forderung ihrer Gleichstellung abgeleitet wird (s. etwa Beispiel (162)).
 
                  Zwar wird durch die quantitative Analyse bzw. Analysierbarkeit nochmals bestätigt, wie stark diejenigen Belege quantitativ überwiegen, die das Konzept ›Liebe‹ als Bedeutungsaspekt von ›Ehe‹ sowie als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Partnerschaften fokussieren, um davon ausgehend eine rechtliche Gleichstellung zu fordern oder zu beschreiben. Doch ein Blick auf die einzelnen Belege, die von diesem Muster abweichen, scheint der Vollständigkeit halber dennoch lohnend. Anstatt dass ›Liebe‹ als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Partnerschaften angezweifelt würde, wird das Konzept zuweilen als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs zwar nicht kontestiert, aber zumindest in seiner Relevanz abgeschwächt, sodass demnach das Vorhandensein von ›Liebe‹ in einer Partnerschaft nicht die hinreichende Bedingung für das Eingehen einer Ehe und entsprechend auch nicht für die Referenz auf diese Partnerschaft mit dem Wort Ehe darstelle. Dies veranschaulichen die Beispiele (163) und (164).
 
                  (163)
                    
                      Das BGB wurde vor drei Jahren von links-grünen Ideologen auf diese Weise verunstaltet. Davor hieß es einfach: “Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen.” Natürlich können zwei Gleichgeschlechtliche sich lieben. Wo hätte ich dagegen etwas geschrieben? Nur eine Ehe ist das nicht.210

                    

                  
 
                  (164)
                    
                      Aeschbacher: Die Befürworter argumentieren immer mit der Liebe. Jeder und jede soll meinetwegen so leben und lieben, wie es ihm oder ihr zusagt. Aber aus der Liebe allein einen Anspruch auf Privilegien abzuleiten, das geht nicht. Geschwister oder andere Lebensgemeinschaften können sich ebenso stark und verlässlich unterstützen und damit den Staat entlasten wie homosexuelle Paare. Für sie stellt das Partnerschaftsgesetz folglich eine Diskriminierung dar.211

                    

                  
 
                  In dem Twitter-Kommentar aus Beispiel (163) wird ›Liebe‹ explizit nicht als Wesensmerkmal von gleichgeschlechtlichen Beziehungen kontestiert (Natürlich können zwei Gleichgeschlechtliche sich lieben), sondern stattdessen für den Ehebegriff als nicht-hinreichender Bedeutungsaspekt relativiert, sodass Forderungen nach Gleichbehandlung und Gleichbenennung, die sich auf diese wesentliche Gleichheit stützen (s. o.), zurückgewiesen werden können. In Gegensatz etwa zum vergleichbaren, aber stärker metasprachlich formulierten Beispiel (139) suggeriert hier die rein objektsprachlich formulierte Assertion eine Ehe ist das nicht, dass es eine Ehe als ontische oder metaphysische Größe gebe, deren Existenz und genaue Qualität von gesellschaftlichen und so auch sprachlichen Konventionen sowie von rechtlichen Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungen (vgl. Felder 2018a: 280) unabhängig sei.
 
                  Beispiel (164) zeigt einen Auszug aus einem gedruckten Streitgespräch des Schweizer EVP-Politikers Ruedi Aeschbacher, in dem dieser explizit auf die bereits beschriebenen Fixierungsversuche von Befürworterseite eingeht. Auch hier wird ›Liebe‹ explizit nicht als prinzipielles Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Beziehungen kontestiert (Jeder und jede soll meinetwegen so leben und lieben, wie es ihm oder ihr zusagt), sondern wiederum als nicht hinreichend für den Ehebegriff bzw. für das Institut Ehe versprachlicht. Gleiches gilt für das Wesensmerkmal der ›gegenseitigen Verantwortung‹, das im Anschluss mit sich ebenso stark und verlässlich unterstützen angesprochen wird und dessen Funktion bzw. potenzieller Privilegierungsgrund darin gesehen wird, den Staat zu entlasten. Aus keiner dieser beiden Merkmale einer Partnerschaft lasse sich deren Privilegierung ableiten, was mit dem Vergleich zu anderen Lebensgemeinschaften verdeutlicht werden soll, die diese Kriterien erfüllten und dennoch keinen Anspruch auf Privilegien haben. Besonders augenfällig ist hierbei, dass die Wesensmerkmale ›Liebe‹ und ›gegenseitige Verantwortung‹ explizit nur zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften und nicht-privilegierten Lebensgemeinschaften (z. B. Geschwister) sprachlich gleichgesetzt werden, jedoch nicht explizit auch mit verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften bzw. Ehen. Dennoch wird nur die Privilegierung von eingetragenen Lebenspartnern als Diskriminierung versprachlicht, nicht jedoch die Privilegierung von Ehepartnern überhaupt, was vor diesem Hintergrund schließlich auch möglich wäre (s. Beispiel (182)). Daraus folgt, dass zwischen verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften einerseits und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sowie weiteren nichtehelichen Lebensgemeinschaften andererseits ein divergierendes Wesensmerkmal versprachlicht werden muss, dass eine Privilegierung der ersteren über die letzteren zu rechtfertigen versucht. Dieses findet sich auch im weiteren Kontext versprachlicht, wenn Aeschbacher schreibt:
 
                  (165)
                    
                      Denn das absolut Wichtigste in unserer Gesellschaft sind die Fortpflanzung und die Erziehung der nachfolgenden Generationen. Homosexuelle Paare können hier nichts leisten. Deshalb ist es richtig, dass der Gesetzgeber einzig die Ehe und Familie privilegiert und für sie die besten Voraussetzungen schafft.212

                    

                  
 
                  Beispiel (165) zeigt, dass wieder die Bedeutungsaspekte der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (s. 9.1.1) und der ›natürlichen Fortpflanzung‹ (s. 9.1.2) für den Ehebegriff fixiert werden, um die rechtliche Privilegierung verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu rechtfertigen. Einmal mehr zeigt sich hierbei, wie eng die Fixierung und Kontestation der jeweiligen Bedeutungsaspekte mit einander zusammen- und voneinander abhängen. In Beispiel (164) läge die Kontestation der Bedeutungsaspekte ›Liebe‹ und ›gegenseitige Verantwortung‹ eine Hinterfragung der rechtlichen Privilegierung institutionalisierter Partnerschaften überhaupt nahe, würde diese nicht durch die Fokussierung der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ wiederum sprecherseitig legitimiert. Im folgenden Kapitel 9.2 soll genau der hier nicht eingetretene Fall analysiert werden, in dem die Ehe als Gesamtkonzept dergestalt hinterfragt wird, dass keiner ihrer Bedeutungsaspekte bzw. keines der Wesensmerkmale der entsprechenden Partnerschaften eine Privilegierung zu rechtfertigen scheint.
 
                  Zuvor lässt sich für den Bedeutungsaspekt ›Liebe‹ jedoch abschließend zusammenfassen, dass sich dieser in mindestens gleichem Maße wie der Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ zur argumentativen Stützung einer Forderung nach Gleichstellung gleich- und verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften zu eigenen scheint. Nicht nur wird hier, wie es schon für ›gegenseitige Verantwortung‹ beschrieben wurde, eine entscheidende Gemeinsamkeit versprachlicht, die kontestierte Erbteile wie ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›natürliche Fortpflanzung‹ in die Peripherie des kulturellen Erbes ›Ehe‹ zu drängen vermag. Zusätzlich kann das Hochwertwort Liebe positive moralische Intuitionen evozieren (s. 3.1; vgl. Haidt 2008: 1036), gegen öffentlich schwer argumentiert werden kann. Diese moralischen Intuitionen und deontischen Impulse können auch rationale Argumente ersetzen bzw. ergänzen, wenn letztere im Diskurs ihre Wirkung nicht erzielen. Insofern wird zwar konkret von Wesensmerkmalen wie ›gegenseitige Verantwortung‹ oder ›Familiengründung‹ zu einer Forderung (etwa nach steuerlichen Privilegien) übergeleitet, nicht aber vom Wesensmerkmal ›Liebe‹. Vielmehr scheint das Wort Liebe eher wegen dessen deontischer und emotionaler Bedeutung als wegen dessen Denotation in Argumentationen für die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare verwendet zu werden. Insofern sich sprachliche Fixierungen von ›Liebe‹ also thematisch kaum im Zusammenhang mit konkreten rechtlichen Forderungen der Gleichstellung finden, scheinen sie den von Froese (2017: 1154) angesprochenen Aspekt des „symbolischen Akt[s]“ der Eheöffnungsgesetzes von 2017 aufzuzeigen. Hieraus könnte sich auch erklären, warum sich etwa auf G-Twitter so zahlreiche sprachliche Fixierungen von ›Liebe‹ finden, in R-Entscheidungen hingegen keine einzige.
 
                  Insbesondere im Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 scheint die Fixierung von ›Liebe‹ als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs sowie als Wesensmerkmal gleichgeschlechtlicher Partnerschaften eine erfolgreiche Strategie des Begriff-Besetzens, insofern hierbei zugleich das Hochwertwort Liebe für die Perspektive pro Eheöffnung vereinnahmt werden konnte. Ob jedoch das Hochwertwort Liebe erfolgreich besetzt werden kann, hängt wiederum von weiteren, den sprachlichen Fixierungsversuchen jeweils vorgängigen Faktoren ab; etwa davon, dass Liebe nicht etwa von der Gegenseite für andere sprachliche Praktiken verwendet wird, die ›Liebe‹ als Bedeutungsaspekt der Ehe oder als Wesensmerkmal von gleichgeschlechtlichen Paaren dementieren; oder auch davon, dass die Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungsakte auch ausreichend vielen Rezipierenden nachvollzogen und affirmativ angenommen werden können (dass dies nicht der Fall sein muss, zeigen etwa die Beispiele (163) und (164)). Diese Faktoren hängen wiederum keineswegs nur von den metasprachlichen Strategien der sprechenden Subjekte selbst ab. Vielmehr ist eine erfolgreiche Bedeutungsfixierung in diesem Sinne vor allem davon abhängig, ob die jeweiligen Äußerungsakte auch auf fruchtbaren gesellschaftlichen Boden fallen. Im Vergleich zu einigen Belegen des Bedeutungsaspekts ›gegenseitige Verantwortung‹ werden diese Faktoren für ›Liebe‹ weniger explizit angesprochen und lassen sich somit nur schwer positivistisch analysieren, müssen aber dennoch angenommen werden, um das erfolgreiche Besetzen von Liebe erklären zu können. Im Zwischenfazit in Kapitel 9.4 soll auf diese Faktoren ausführlicher eingegangen werden.
 
                 
               
              
                9.2 Prognosen über die künftige Bedeutung der Ehe
 
                In Kapitel 9.1 wurde die metadiskursive Aushandlung einzelner Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs vorgestellt; im folgenden Kapitel soll es um grundsätzlichere Infragestellungen des Ehekonzepts überhaupt gehen, insbesondere im Sinne der (v. a. steuerlichen) Privilegierung bestimmter Partnerschaftsformen über andere. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich die grundsätzlicheren Infragestellungen der Ehe zu den in 9.1 behandelten Bedeutungsfixierungsversuchen – in Form von Fokussierungen respektive Kontestationen einzelner Bedeutungsaspekte – und vor allem zur Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ verhalten. Während die bisher behandelten Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs im Diskurs meist im Zusammenhang mit der Frage ausgehandelt wurden, welches Wesensmerkmal die Privilegierung bestimmter Partnerschaften gegenüber anderen rechtfertigt, finden sich im Diskurs auch Äußerungen, die eine Abschaffung der Ehe im Sinne der Privilegierung bestimmter Partnerschaften insgesamt in Aussicht stellen – entweder fordernd oder aber warnend.
 
                Im Zusammenhang mit den verschiedenen Bedeutungsaspekten des Ehebegriffs finden sich hier insbesondere Diskursbeiträge, die von der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch die Infragestellung und Tilgung weiterer Bedeutungsaspekte wie ›Monogamie‹, ›Volljährigkeit‹, ›Ausschluss von Inzest‹ etc. als mögliche Folge ableiten. Sie werden in 9.2.1 behandelt werden. Ferner werden hier auch solche Diskursbeiträge vorgestellt, die aus der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ganz allgemein einen Bedeutungsverlust im Sinne eines Wertverlusts folgern, insofern sie das Institut sowie den Begriff der Ehe in ihrer Exklusivität und Distinguiertheit bedroht sehen. Dem gegenüber stehen solche Diskursbeiträge, die in der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nicht etwa einen Beitrag zur Schwächung der Ehe, sondern umgekehrt einen Beitrag zur Aufwertung bzw. Rehabilitierung des Gesamtkonzepts ›Ehe‹ bzw. seiner sonstigen Bedeutungsaspekte sehen. Derartige Diskurspositionen wurden bereits im Zusammenhang mit dem Bedeutungsaspekt ›gegenseitige Verantwortung‹ angedeutet (s. 9.1.3) und werden in 9.2.2 genauer untersucht.
 
                Im Zusammenhang mit ebendieser antizipierten oder wahrgenommenen Abmilderung der Hinterfragung der Ehe steht auch die in 9.3 untersuchte Hypothese der Nekrose des kulturellen Erbes ›Ehe‹. Wie im Methodenteil (5.3) beschrieben, wird die zunehmende diskursive Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ hier als Nekrose, als Verdunkelung eines Erbteils des kulturellen Erbes ›Ehe‹ verstanden. Die Tilgung des verdunkelten bzw. zunehmend verdunkelnden Erbteils wird dementsprechend als Nekrektomie verstanden, die die Nekrose an der Ausbreitung auf das gesamte kulturelle Erbe hindert und dieses vor der Verdunkelung bewahrt. Dieses metaphorische Erklärungsmodell soll in Kapitel 9.3 mit diskurslinguistischen Methoden in seinen verschiedenen Wahrheitsbedingungen untersucht und qualitativ sowie quantitativ veranschaulicht werden.
 
                
                  9.2.1 Der (Meta-)Diskurs um weitere Transformationen der Ehe
 
                  Im folgenden Kapitel werden Diskursbeiträge analysiert, die aus der Möglichkeit bzw. aus der konkreten Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe verschiedene Auswirkungen auf den rechtlichen Status der ›Ehe‹ sowie metadiskursiv auf die Begriffsbedeutung von Ehe versprachlichen. Diese unterschiedlichen Antizipationen betreffen einerseits die Möglichkeit des Zugangs für weitere Partnerschaftsformen (allen voran Polygamie) zu ehelichen Privilegien und andererseits die allgemeine Abschwächung/Abschaffung vs. Stärkung/Konsolidierung der ehelichen Privilegien überhaupt; sowie jeweils befürwortend-fordernde und widersprechend-warnende Diskursbeiträge zu diesen Möglichkeiten (s. u. Tabelle 16).
 
                  Den in Kapitel 9.1 untersuchten Kontestationen der Bedeutungsaspekte ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff lassen sich zunächst solche Diskursbeiträge anschließen, die daraus auch für weitere Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs eine prinzipielle Hinterfragbarkeit, Kontingenz oder Vergänglichkeit ableiten. Derartige metadiskursive Prognosen wurden zum einen bereits korpuslinguistisch herausgearbeitet und analysiert (vgl. insbesondere „[t]he redefinition of marriage and family as a ‘slippery slope’“ bei Kania 2020: 150), finden sich zum anderen aber auch in der juristischen Literatur zur gleichgeschlechtlichen Ehe; so schreibt etwa Froese (2017: 1155): „Künftige Infragestellungen anderer herkömmlicher Merkmale der Ehe sind dabei nicht unwahrscheinlich: So wird mitunter auch dafür plädiert, die Ehe für mehr als zwei Personen zu öffnen“. Aus den untersuchten Korpora lassen sich induktiv insgesamt vier Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs ausmachen, deren prognostizierte Tilgung aus der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gefolgert wird:
 
                  
                    	 
                      ›Monogamie‹: Prognose von Vielehen (s. 9.2.1.1)


                    	 
                      ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹: Prognose von Verwandtenehen (s. 9.2.1.2)


                    	 
                      ›Altersbeschränkung‹: Prognose von Kinderehen (s. 9.2.1.3)


                    	 
                      ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹: Prognose von Zoogamie (s. 9.2.1.4)


                  
 
                  Zu diesen Bedeutungsaspekten finden sich jeweils konfligierende Aussagen einerseits prognostische Art darüber, ob eine Tilgung dieses Bedeutungsaspekts aus dem Ehebegriff und eine Öffnung des Instituts der Ehe für die entsprechenden Beziehungsformen möglich oder wahrscheinlich ist, und andererseits deontischer Art darüber, ob eine solche Eheöffnung erfolgen sollte oder nicht. Oftmals beinhaltet derselbe Diskursbeitrag sowohl eine prognostische als auch eine deontische Aussage; dies jedoch nicht explizit, wenn die Prognose einer Eheöffnung als unwahrscheinlich oder gar unmoralisch zurückgewiesen wird (Tabelle 16).
 
                  
                    
                      Tabelle 16:unterschiedliche Diskurspositionen zu möglichen Öffnungen der Ehe für weitere Beziehungs- und Sexualitätsformen.

                    

                             
                          	deontisches agonales Zentrum:
prognostisches agonales Zentrum: 
                          	›Es sollte weitere Eheöffnungen geben‹ 
                          	vs. 
                          	›Es sollte keine weiteren Eheöffnungen geben‹ 
  
                          	›Die gleichgeschlechtliche Ehe führt zu weiteren Eheöffnungen‹ 
                          	Vielehe: (175), (176), (177)
Verwandtenehe: (182), (183)
Kinderehe: –
Zoogamie: – 
                          	vs. 
                          	Vielehe: (166), (167), (168), (169), (170), (171)
Verwandtenehe: (178), (179)
Kinderehe: (184), (185), (186)
Zoogamie: (191), (192) 
  
                          	vs. 
                          	vs. 
  
                          	›Die gleichgeschlechtliche Ehe führt nicht zu weiteren Eheöffnungen‹ 
                          	Vielehe: (172), (173), (174)
Verwandtenehe: (180), (181)
Kinderehe: (187), (188), (189)
Zoogamie: (195), (196) 
 
                    

                  
 
                  Tabelle 16 zeigt ferner, dass sich zu allen Bedeutungsaspekten Diskursbeiträge finden, die deren Tilgung aus dem Ehebegriff und eine Öffnung des Instituts der Ehe für die entsprechenden Beziehungsformen prognostizieren und deontisch ablehnen. Explizite Forderungen finden sich jedoch nicht gleichermaßen für alle Formen der Verbindung. Im Folgenden sollen die konfligierenden Diskursbeiträge zu den einzelnen prognostizierten Tilgungen respektive Eheöffnungen vorgestellt werden.
 
                  
                    9.2.1.1 Prognose von Vielehen
 
                    Wie im obigen Zitat von Froese betreffen auch die meisten entsprechenden Belege aus den untersuchten Korpora den Bedeutungsaspekt der ›Monogamie‹, der durch Prognosen einer möglichen Vielehe, also einer eherechtlichen Institutionalisierung polygamer Beziehungen – je nach Perspektive – als gefährdet respektive als obsolet versprachlicht wird. Zuweilen wird die potenzielle Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ explizit aus vorangegangenen Kontestationen und Tilgungen anderer Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs wie ›Fortpflanzung‹ gefolgert, wie bereits in Beispiel (126) in Kapitel 9.1.2 gezeigt wurde, das hier nur auszugsweise wiedergeben werden soll (s. Beispiel (166)). Doch auch aus der Fokussierung anderer Bedeutungsaspekte wie z. B. ›Liebe‹, die diese vermeintlich als je hinreichendes Wesensmerkmal für die Eheschließung konzeptualisierten (vgl. 9.1.4), wird der mögliche Wegfall des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ gefolgert, insofern dieser wiederum nicht deckungsgleich mit dem Bedeutungsaspekt ›Liebe‹ ist (s. Beispiel (167)).
 
                    (166)
                      
                        Das, liebe Leute, kommt nach der Ehe für alle. Wieso soll die Ehe auf zwei Menschen begrenzt sein? Wenn Fortpflanzung kein Zweck der Ehe mehr ist, lässt sich auch kein Dualismus mehr rechtfertigen.213

                      

                    
 
                    (167)
                      
                        Die Ehe könne nicht für jeden offen sein, nur unter dem Vorwand der Liebe. Denn sonst müssten auch andere Formen des Zusammenlebens legalisiert werden, wie Polygamie, Dreiecksbeziehungen oder Gruppenehen.214

                      

                    
 
                    Im Titel des Artikels aus Beispiel (167) wird die gleichgeschlechtliche Ehe aufgrund ihrer vermeintlichen Begünstigung auch als Büchse der Pandora bezeichnet (s. Fußnote 214); eine Bezeichnung, zu der sich in den späteren Beispielen noch viele sinn- und sachverwandte Formulierungen finden werden. Beide Beispiele leiten somit von vorangegangenen Bedeutungsfixierungsversuchen (Kontestation von ›Fortpflanzung‹ respektive Fokussierung von ›Liebe‹) über zu einer Warnung vor Vielehen als einem weiteren vergleichbaren und Rechts- und Bedeutungswandel im Zusammenhang mit der Ehe.
 
                    Derartige warnende und ablehnende Prognosen von Vielehen als Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ finden sich besonders in den gemeinsprachlichen Korpora häufig und vielseitig versprachlicht, wie die Beispiele (168) und (169) exemplarisch veranschaulichen.
 
                    (168)
                      
                        Durch die „Homo-Ehe“ kommt die Polygamie – Einfallspforte für die Islamisierung http://www.katholisches.info/2016/08/08/durch-die-homo-ehe-kommt-die-polygamie-einfallspforte-fuer-die-islamisierung/215

                      

                    
 
                    (169)
                      
                        Wer die Ehe für ALLE will, hat logisch auch ein Problem, die Ehe mit vielen NICHT zu tolerieren.216

                      

                    
 
                    Beispiel (168) versprachlicht die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (die „Homo-Ehe“) als einen Übergang zur Vielehe (Polygamie), was nicht zuletzt durch die Präposition durch geschieht. Diese „bestimmt mit nachfolgender NP einen Faktor, der den Übergang von einer Sachlage zu eine[r] veränderten Sachlage vermittelt“217. Die nachfolgende Nominalphrase die „Homo-Ehe“ wird somit versprachlicht als Faktor zum Übergang von der Sachlage der verschiedengeschlechtlichen bzw. hetero-exklusiven Ehe (die im transformativen Moment der Eheöffnung bzw. Homo-Ehe implizit bleibt) zur veränderten Sachlage der Vielehe (Polygamie). Dieser Übergangsfaktor wird im Anschluss auch als Einfallspforte bezeichnet, jedoch nicht nur für Polygamie, sondern vor allem für eine damit implizit verknüpfte Islamisierung. Beispiel (168) steht somit auch exemplarisch für häufigere Diskursbeiträge, die vor der Veränderung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ auch mit anderen konservativen bis reaktionären Warnungen, speziell vor transkulturellen Phänomenen textuell verknüpfen. Auch in Beispiel (169) wird die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – hier von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch – als Übergang versprachlicht und der Zusammenhang darüber hinaus gar als logisch bezeichnet. Einen Kontextualisierungshinweis, wie dieser vermeintlich logische Zusammenhang zu verstehen ist, liefert die emphatische Großschreibung von ALLE, die die Aufmerksamkeit weg von der konventionalisierten Bedeutung der Phrasenkonstruktion Ehe für alle lenkt und hin zur Wortbedeutung des einzelnen Pronomens alle. Insofern das unbestimmte Pronomen alle eine potenziell allumfassende und somit größere Extension hat als das Pronomen viele, soll ersteres letzteres subsumieren und somit logisch implizieren. Ignoriert wird dabei nicht nur der semantisch entscheidende Wechsel der Präposition von Ehe für alle zu Ehe mit vielen, insofern eine logisch implizierte Ehe für viele derart unbestimmt wäre, dass die Anspielung auf Polygamie hier weniger leicht deutbar wäre. Ignoriert wird dabei insbesondere auch die konventionalisierte Konstruktionsbedeutung des Phrasems Ehe für alle, die die Bedeutung der einzelnen Teile der Konstruktion und so auch des Pronomens alle überschreibt (vgl. 2.2.2). Dieses Phänomen begegnet im Zusammenhang mit metasprachlichen Diskursbeiträgen zu Ehe für alle häufig und soll entsprechend in Kapitel 10 ausführlich behandelt werden (s. v. a. 10.2.1 und 10.2.2.3).
 
                    Ein besonders prominentes und im Diskurs immer wieder intertextuell aufgegriffenes Beispiel für eine von der gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitete Warnung vor Vielehen stellt Annegret Kramp-Karrenbauers Äußerung in der Saarbrücker Zeitung dar (s. Beispiel (170)), die auch im untersuchten Korpus G-DeReKo vielfach zitiert wird (s. exemplarisch Beispiel (170)).
 
                    (170)
                      
                        Es stellt sich die Frage, ob wir grundlegende Definitionen unserer Gesellschaft verändern wollen, und zwar mit womöglich weitreichenden Folgen. Wir haben in der Bundesrepublik bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen. Wollen wir das wirklich?218

                      

                    
 
                    (171)
                      
                        Der Saarbrücker Zeitung hatte Kramp-Karrenbauer gesagt, es gebe in Deutschland bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. „Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen“.219

                      

                    
 
                    Kramp-Karrenbauer expliziert in Beispiel (170) neben dem zur Disposition stehenden Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (Mann und Frau) gleich mehrere weitere Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs, die nach dessen Tilgung den Ehebegriff konstituieren würden: ›Angelegt-Sein auf Dauer‹ (auf Dauer angelegte), ›gegenseitige Verantwortung‹ (Verantwortungspartnerschaft), ›Monogamie‹ (zweier), ›Altersbeschränkung‹ (erwachsener), ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ (Menschen). Obwohl der Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ in einer solche Definition des Ehebegriffs also expliziert wäre, schlussfolgert Kramp-Karrenbauer im Obersatz zu diesem Konditionalsatz, also im Konsequenz zum Antezedenz dieser Definition eine mögliche Kontestation nicht nur des Bedeutungsaspekts ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, der ja in der Definition nicht expliziert wird, sondern auch des Bedeutungsaspekts ›Monogamie‹ (mehr als zwei Menschen).
 
                    Beleg (170) ist vor allem deshalb relevant, da sich sowohl viele Negationen einer solchen Schlussfolgerung von der gleichgeschlechtlichen Ehe zur Vielehe, als auch befürwortende Forderungen nach einer Vielehe explizit auf diese Äußerung von Kramp-Karrenbauer beziehen, wodurch diese im Zusammenhang mit der Frage nach Polygamie eine zentrale Position im intertextuellen Netz des Diskurses einnimmt. Die Beispiele (173) und (174) veranschaulichen, wie die Äußerung in Beispiel (170) bzw. vergleichbare Äußerungen von Kramp-Karrenbauer auf Twitter indirekt zitiert und negiert sowie moralisch abgelehnt werden.
 
                    (172)
                      
                        Die Union blockiert das Vorhaben mit Rücksicht auf ihre konservative Wählerschaft. Den Vogel hat Frau Kramp- Karrenbauer abgeschossen, die tatsächlich sinngemäß sagte: Wenn die Homoehe kommt, dann kommen auch Inzest und Polygamie. (Sabine Weiss (CDU/CSU): Nein! Das hat sie nicht gesagt! – Manfred Grund (CDU/CSU): Das hat sie nicht gesagt! Immer dicht bei der Wahrheit bleiben! Auch bei dem Thema!) Das ist eine handfeste Beleidigung von Lesben und Schwulen. Sie ist völlig unakzeptabel. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)220

                      

                    
 
                    (173)
                      
                        Die neue @CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erhält den Negativpreis #MissHomophobia von “Enough is Enough” (@_OpenYourMouth). Bis heute warnt @_A_K_K_ davor, dass die Ehe für alle zu Polygamie und Inzest führt221

                      

                    
 
                    (174)
                      
                        Äh … Alternative Fakten oder so? Die Realität hat doch längst bewiesen, dass es durch Einführung der Ehe für alle nicht mehr Polygamie in Deutschland oder sonstwo gegeben hat. Auf welcher Welt hat diese erbärmlich homophobe Frau recht?222

                      

                    
 
                    In Beispiel (172) wird Kramp-Karrenbauers Äußerung aus Beispiel (170) paraphrasiert, was vonseiten der CDU/CSU starken Widerspruch hervorruft. Eine naheliegende Erklärung hierfür wäre, dass Kramp-Karrenbauer im originären Interview aus der gleichgeschlechtlichen Ehe explizit nur Forderungen nach weiteren Öffnungen ableitet (sind andere Forderungen nicht auszuschließen), nicht jedoch den in Beispiel (172) versprachlichten realen Eintritt entsprechender Öffnungen (dann kommen auch Inzest und Polygamie). Genau wie auch in den Beispielen (173) und (174) findet sich auch in Beispiel (172) eine moralische Ablehnung von Kramp-Karrenbauers Äußerung versprachlicht (Vogel abgeschossen, handfeste Beleidigung, völlig unakzeptabel), die auf eine allgemeine diskursive Moralisierung des hier untersuchten Teil-Diskurses um Polygamie hinweist (vgl. 3.3). Interessanterweise scheint die moralische Ablehnung ein explizites inhaltliches Widersprechen hier obsolet zu machen, insofern Kramp-Karrenbauers Prognose zwar als unakzeptabel nicht jedoch unwahr bzw. unwahrscheinlich bezeichnet wird. Gleiches gilt auch für Beispiel (173), das vom Twitter-Account des Online-Magazins Queer.de stammt und sich auf eine Online-Abstimmung bezieht, die von der LGBTIQ*-Menschenrechtsorganisation Enough is Enough durchgeführt wurde. Im Delimitationswort Homophobie (vgl. Becker, Brocai & Tapken 2023)223 bzw. Homophobia zeigt sich sowohl im Tweet als auch in der von ihm zitierten Abstimmung eine moralische Ablehnung Kramp-Karrenbauers Äußerung in (170) sowie insbesondere ihrer Person. Genau wie in Beispiel (172) bleibt es jedoch auch hier bei dieser moralischen Ablehnung, durch die sich ein inhaltliches Widersprechen gegen Kramp-Karrenbauers Aussage zu erübrigen scheint. Ein solches findet sich erst in Beispiel (174), das einen Kommentar zu dem Tweet aus Beispiel (173) zeigt, die wiederum auf einen weiteren, inzwischen gelöschten Kommentar antwortet. Nur hier finden sich – neben weiteren Versprachlichungen moralischer Ablehnung wie erbärmlich homophobe Frau – insbesondere auch Formulierungen, die Kramp-Karrenbauers Äußerung in (170) als unwahr bzw. in ihrer Prognostik als fehlerhaft bezeichnen; so etwa der Verweis auf alternative Fakten, der sich wohl auf den inzwischen gelöschten Kommentar bezieht, der Kramp-Karrenbauer recht zu geben scheint, sowie die Formulierung Die Realität hat doch längst bewiesen, dass gefolgt von einer negierten Paraphrase der Äußerung in (170) und schließlich die rhetorische Frage, die Kramp-Karrenbauer in diesem Zusammenhang als im Unrecht versprachlicht.
 
                    Zuletzt finden sich neben solchen moralischen sowie inhaltlichen Widersprüchen gegen Kramp-Karrenbauers Warnung in (170) auch solche Diskursbeiträge, die die Antizipation der Tilgung von ›Monogamie‹ inhaltlich aufgreifen, jedoch von einer Warnung zu einer Forderung umwerten. So verweist etwa Beispiel (175) auf einen Artikel von Deutschlandfunk Kultur, der in Beispiel (176) auszugsweise zu sehen ist.
 
                    (175)
                      
                        Verwandtschaft, #Polyamorie, #CoParenting: Warum öffnen wir die #Ehe nicht tatsächlich für alle? #CDU-Politikerin @_A_K_K_ fürchtet Forderungen wie die nach einer Heirat von mehr als 2 Menschen. Zu Recht, meint @antjeschrupp: http://bit.ly/2KpELo9 #Ehefueralle (via @dlfkultur)224

                      

                    
 
                    (176)
                      
                        Warum öffnen wir die Ehe nicht tatsächlich für alle? […] Und so gibt es tatsächlich inzwischen gesellschaftliche Gruppen, die noch weiter denken, auch wenn sie bislang nicht im Mainstream angekommen sind. Eine wachsende Polyamorie-Bewegung wirbt um öffentliche Akzeptanz von Liebesbeziehungen zwischen mehr als zwei Personen.225

                      

                    
 
                    (177)
                      
                        Wenn Volljährige aus freiem Willen eine Gemeinschafft eingehen nennen wir es Ehe. Wieso sollte wir es nur auf zwei Individuen einschränken? Den Begriff EHE haben wir schon mit der Homo-Ehe für alle Interpretationen geöffnet.226

                      

                    
 
                    Der Tweet in Beispiel (175) zitiert eine Passage aus dem Text in Beispiel (176), die auf Kramp-Karrenbauers Äußerung in (170) eingeht und ihrer Prognose von Forderungen nach polygamen Ehen explizit Recht gibt (zu Recht). Jedoch prognostiziert der Text, wie Beispiel (176) zeigt, derartige Forderungen nicht nur, sondern verweist auf bestehende Forderungen und versprachlicht zudem deren deren potenzieller Erfolg (bislang nicht im Mainstream angekommen) sowie deren prinzipielle Anknüpfung an konzeptuelle Transformation hin zu gleichgeschlechtlichen Ehe (noch weiter denken), insofern das Adverb weiter „die Fortsetzung, Fortdauer einer Bewegung, einer Handlung“227 beschreibt. Der Bezug zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare findet sich auch im Titel Warum öffnen wir die Ehe nicht tatsächlich für alle?, der implizit auf das Phrasem Ehe für alle verweist und – wie auch Beispiel (169) – insbesondere das Pronomen alle, betont, indem diesem das Adverb tatsächlich vorgebschoben wird. Der Titel drückt somit aus, dass die Ehe nicht tatsächlich für alle geöffnet sei, was sich durch verschiedene Kontextualisierungshinweise (Polyamorie-Bewegung, Akzeptanz von Liebesbeziehungen zwischen mehr als zwei Personen) speziell im Sinne eines Ausschlusses polygamer Beziehungsformen verstehen lässt. In Kombination mit der Negation lässt sich die Warum-Frage als implizite Forderung verstehen (Warum nicht?), ebendiesen Ausschluss von der Ehe zu beenden, insofern diese die Rechtfertigungspflicht nun an eine implikatierte beantwortende Instanz übergibt. Auch in Beispiel (177) findet sich mit Wieso sollte eine ähnlich fordernd formulierte Frage, die jedoch nicht explizit auf rechtliche Erweiterungen des Eherechts abzielt, sondern auf referenzielle Praktiken (nennen wir es Ehe) und somit indirekt auf extensionale Erweiterungen des Ehebegriffs. Damit findet sich hier ein noch deutlicherer metasprachlicher Bezug als in Beispiel (176), wo auch reflektierend auf eine Bezeichnung für die gleichgeschlechtliche Ehe (Ehe für alle) selbst eingegangen wurde. In Beispiel (177) wird stattdessen der Ausdruck Homo-Ehe verwendet, jedoch nicht metasprachlich, sondern objektsprachlich, wie die fehlende graphematische Markierung (im Vergleich zur Großschreibung bei der metasprachlichen Erwähnung von EHE) und der bestimmte Artikel der erkennen lassen. Da Homo-Ehe ferner von der Präposition mit regiert wird, wird die beschriebene Ermöglichung weiterer extensionaler Erweiterungen des Begriffs (für alle Interpretationen geöffnet) ebendieser Homo-Ehe zugeschrieben, worunter sich ganz verschiedene kulturelle und rechtliche transformative Prozesse hin zu einer gleichgeschlechtlichen Ehe verstehen lassen (vgl. 5.2.3–5.2.6, ausführlicher hierzu in 10). Insofern werden also vergangene sowie potenzielle Bedeutungswandel des Wortes Ehe als abhängig von kulturellen und rechtlichen Wandeln beschrieben. Jedoch spielt hierbei nicht nur die kontextspezifische referenzielle Funktion des Ausdrucks Homo-Ehe eine Rolle, sondern ggf. auch dessen formale Eigenschaften selbst, insofern durch die Determinativkomposition ein Hyperonym des Determinans Ehe konzeptualisiert wird, was in diesem Fall mit einer Extensionserweiterung desselben einhergeht, wie in Kapitel 10.1 ausführlicher beschrieben werden soll.
 
                   
                  
                    9.2.1.2 Prognose von Verwandtenehen
 
                    In einigen der bisher angeführten Beispiele zu Polygamie (insbesondere Beispiel (170)) wurde bereits ersichtlich, dass zuweilen auch die Möglichkeit von inzestuösen Ehen aus der gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitet wird, wodurch sich auch zeigt, dass die verschiedenen Prognosen weiterer Öffnungen oft gemeinsam in einer Äußerung versprachlicht werden (vgl. z. B. auch (178), (179), (184) etc.). Aus diesem Grund, und weil die übrigen Bedeutungsaspekte ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, ›Altersbeschränkung‹ und ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ sich in den untersuchten Korpora weit seltener versprachlicht finden, werden sie im Folgenden nur in aller Kürze vorgestellt.
 
                    Insofern der Bedeutungsaspekt ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹ bzw. dessen prognostizierte Kontestation oder Tilgung oftmals gemeinsam mit dem Bedeutungsaspekt ›Monogamie‹ versprachlicht wird, finden sich auch hier recht viele derartige Warnungen, etwa vor der vermeintlichen Möglichkeit von Geschwisterehen. Auch in den folgenden Beispielen finden sich warnende Prognosen vor einer Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, die aus der gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitet und mit ebenfalls Warnungen weiterer Tilgungen verbunden werden.
 
                    (178)
                      
                        Homoehe? Warum nicht gleich Polygamie oder Inzest?! Künstliche Befruchtung? Unfair fürs Kind, da spaltet mal wieder die Homolobby und ihre Medien unsere Gesellschaft!!228

                      

                    
 
                    (179)
                      
                        „Nachdem die Homo-Ehe praktisch vom Staat eingeführt und legalisiert wurde, wurde kürzlich die weitergehende Forderung laut, die ‚Ehe für alle‘ einzuführen.“ Dies sei abzulehnen, findet der Pfarrer: „Die ‚Ehe für alle‘ würde in der Konsequenz nämlich in der Tat bedeuten, dass auch die Ehe unter nahen Verwandten (z. B. zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern) dann ebenfalls möglich wäre; oder auch die ‚Ehe‘ zwischen einem Menschen und seinem geliebten (Haus-)Tier (z.B. mit seinem Hund, seiner Katze, seinem Pferd, seinem Schaf, seiner Kuh usw.).“ Er frage sich deshalb: „Wie dekadent und pervers müssen einzelne Vertreter unserer Politik und Gesellschaft eigentlich sein, um auf solche Ideen und Forderungen zu kommen?“229

                      

                    
 
                    Wie schon in Beispiel (170) wird auch in Beispiel (178) die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ mit potenziellen Tilgungen der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹ und ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹ verknüpft. Beispiel (179) zeigt ein direktes Zitat des evangelischen Pfarrers Günter Weigel, in dem dieser warnend die Tilgung der Bedeutungsaspekte ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹ (Ehe unter nahen Verwandten) gemeinsam mit ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ (‚Ehe‘ zwischen einem Menschen und seinem geliebten (Haus-)Tier) prognostiziert. Diese Prognose leitet er wiederum nicht etwa von Gesetzesänderungen, sondern von einer bestimmten kompositionellen Lesart des Phrasems Ehe für alle selbst ab (vgl. die Beispiele (169) und (176)), dessen Bedeutung er von der des Ausdrucks Homo-Ehe abzugrenzen scheint.
 
                    Auch für die Prognose von Verwandtenehen finden sich im Diskurs widersprechende und negierende Diskursbeiträge, die sich wiederum oftmals auf verschiedene Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer beziehen; so auch die Beispiele (180) und (181).
 
                    (180)
                      
                        Die Vorbehalte gegen die neue CDU-Chefin bündelt er in der Feststellung, wer die Ehe für alle in einen Satz packe mit Inzest und Polygamie, der sei nicht konservativ, sondern reaktionär.230

                      

                    
 
                    (181)
                      
                        Inzest und Homosexualität sind nicht vergleichbar – außer darin, dass beides tabuisiert wurde bzw. wird. Biologisch betrachtet ist Inzest tatsächlich problematisch, wenn daraus Kinder entstehen. Gegen Homosexualität existieren keine sachlichen Vorbehalte. Zur Frage inzestuöser Homosexualität siehe Inzest. Kurz: Unter Strafe steht in Deutschland nur der vaginale Geschlechtverkehr. Bei zehn Verurteilungen 2003 scheint es sich nicht um ein verbreitetes Phänomen zu handeln. Da stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt eine Strafbarkeit besteht. Möglicherweise ein Relikt aus Zeiten, in denen die Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammenlebten und Inzest noch ein echtes Problem darstellte.231

                      

                    
 
                    Beispiel (180) zeigt ein indirektes Zitat des FDP-Politikers Christian Lindner, der sich auf eine wiederholte Äußerung Kramp-Karrenbauers bezieht, die mit der in Beispiel (170) sinnverwandt ist. Durch der Prädikation Kramp-Karrenbauers mit dem Delimitationswort reaktionär (vgl. Becker, Brocai & Tapken 2023)232 drückt Lindner moralische Ablehnung gegenüber ihrer Äußerung aus, durch die er wiederum seine Vorbehalte gegen die neue CDU-Chefin begründet. Wie schon in einigen widersprechenden Diskursbeiträgen zu Kramp-Karrenbauers Äußerung in Beispiel (170) in Bezug auf Polygamie (s. Beispiele (172) und (173)) wird auch hier die moralische Ablehnung nicht durch einen inhaltlichen Einwand gegen die Äußerung begleitet; vielmehr wird sie daraus abgeleitet, dass die Konzepte ›gleichgeschlechtliche Ehe‹, ›Inzest‹ und ›Polygamie‹ überhaupt in einem gemeinsamen versprachlicht werden (wer die Ehe für alle in einen Satz packe mit Inzest und Polygamie). Inhaltliche Gegenrede findet sich jedoch in Beispiel (181), das sich nicht auf Kramp-Karrenbauers Aussage selbst, sondern auf ähnliche Vergleiche zwischen gleichgeschlechtlicher Ehe und Verwandtenehen bezieht. Hier findet sich keine moralische Ablehnung eines solchen Vergleichs, sondern eine explizite inhaltliche Negation einer Gleichsetzung der beiden Entitäten bzw. den mit ihnen jeweils verbundenen Formen der Sexualität (Inzest und Homosexualität sind nicht vergleichbar). Insbesondere werden für Inzest sachliche Vorbehalte genannt, indem dieser als biologisch betrachtet tatsächlich problematisch bezeichnet und damit der Homosexualität explizit gegenübergestellt wird; ferner werden zwischen Inzest und Homosexualität quantitative Unterschiede im jeweiligen Vorkommen hervorgehoben (scheint es sich nicht um ein verbreitetes Phänomen zu handeln).
 
                    Belege, die das antizipierende Moment der Warnungen beibehalten, diese jedoch zu positiven Forderungen umformulieren, wie sie bei der Vielehe häufig zu finden sind (s. Beispiele (175), (176), (177)), finden sich für das Konzept einer ›Verwandtenehe‹ nur selten und nur in abgeschwächter Form (s. Beispiel (182)). Prominentere und vielzitierte Diskursbeiträge fordern stattdessen, wenn auch nicht eine eherechtliche Gleichstellung, so doch zumindest eine Entkriminalisierung inzestuöser Partnerschaften (s. Beispiel (183)).
 
                    (182)
                      
                        Und wenn die Verantwortungsgemeinschaft mit Recht als Grund für die volle Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft angeführt wird, warum bleiben dann Geschwistern, die in Gemeinschaft leben und dauerhaft füreinander sorgen, die Rechte und Vorteile der Partnerschaft wegen der „Eheverbote“ im Partnerschaftsgesetz versagt? Der Inzest, dessen Verbot kürzlich der Deutsche Ethikrat mit Hinweis auf das Beispiel anderer europäischer Länder infrage gestellt hat, würde ihnen mit der rechtlichen Aufwertung ihrer Lebensgemeinschaft weder erlaubt noch vorgeschrieben.233

                      

                    
 
                    (183)
                      
                        In seiner heute veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Inzestverbot plädiert die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Ethikrates dafür, den einvernehmlichen Beischlaf unter erwachsenen Geschwistern zukünftig nicht mehr unter Strafe zu stellen.234

                      

                    
 
                    In Beispiel (182) werden auch für dauerhaft zusammenlebende Geschwister Rechte und Vorteile der Partnerschaft gefordert, indem ihre Negation in eine Warum-Frage eingebettet und dadurch als rechtfertigungspflichtig versprachlicht wird (vgl. Beispiel (176)). Hergeleitet wird diese Forderung durch eine Fokussierung des Konzepts ›gegenseitige Verantwortung‹, das einerseits als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs fixiert (die Verantwortungsgemeinschaft mit Recht als Grund für die volle Anerkennung) und andererseits als Wesensmerkmal geschwisterlicher Lebensgemeinschaften versprachlicht wird (Geschwistern, die in Gemeinschaft leben und dauerhaft füreinander sorgen) (vgl. auch Beispiel (164)). Die Forderung nach rechtlicher Gleichstellung von gemeinsam lebenden Geschwister- mit Ehepaaren bzw. nach einer rechtlichen Aufwertung ihrer Lebensgemeinschaft meidet jedoch explizit eine Forderung nach Gleichstellung inzestuöser Verbindungen, insofern sexuelle Beziehungen den Geschwisterpaaren im Rahmen der Forderung weder erlaubt noch vorgeschrieben seien. Somit stellt Beispiel (182) keine explizite Forderung nach Tilgung der Bedeutungsaspekts ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹ dar, insofern Inzest Sexualität impliziert, die hier explizit von der Forderung ausgeschlossen wird. Ferner verweist Beispiel (182) auf eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, deren Kernaussage in Beispiel (183) wiedergegeben ist. Somit verbleiben im Zusammenhang mit den Konzepten ›Inzest‹ und ›Verwandtenehe‹ vielfältige Fragen offen, die jedoch – wohl aufgrund der Tabuisierung von Inzest, die auch in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats thematisiert wird (vgl. Angerer et al. 2014: 43 ff.) – in den untersuchten Korpora weitestgehend unbehandelt bleiben. Insbesondere stellt sich die Frage, was eine Entkriminalisierung inzestuöser Sexualität für die eherechtlichen Ansprüche inzestuöser Partnerschaften bedeuten würde. Insofern der Bedeutungsaspekt der ›Familiengründung‹ zwar weiterhin konstitutiv für den Ehebegriff ist, jedoch – unter anderem im Zuge der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – nicht auf ›Fortpflanzung‹ reduziert wird (s. 9.1.2), stellt auch dieser Bedeutungsaspekt keinen Hindernisgrund dar, warum volljährige Geschwister nicht einvernehmlich heiraten und durch Adoption oder künstliche Befruchtung (mit Fremdsamen) eine Familie gründen dürften.235
 
                   
                  
                    9.2.1.3 Prognose von Kinderehen
 
                    Ebenso einheitlich moralisch abgelehnt wie die Möglichkeit bzw. z. T. auch die Versprachlichung einer inzestuösen Ehe scheint auch die Möglichkeit einer Kinderehe, mit der die mögliche Tilgung eines weiteren Bedeutungsaspekts, der ›Altersbeschränkung‹ thematisiert wird. Auch hier finden sich zunächst Warnungen vor einem solchen eherechtlichen Wandel, dessen Antizipation aus der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sprachlich hergeleitet wird. Derartige Warnungen sollen die Beispiele (184), (185) und (186) veranschaulichen.
 
                    (184)
                      
                        Der Begriff #Ehefueralle ist nicht umsonst so gewählt. D.h. Tür-&-Tor-Öffnung nicht nur für Homo-Ehe, sondern auch Polygamie, Kinderehe etc.236

                      

                    
 
                    (185)
                      
                        Aber so ist das eben, wenn man innerhalb weniger Jahre beträchtliche Teile der Dritten Welt zu sich holt. Dann bekommt man eben auch leider sehr schnell Probleme der Dritten Welt, und dann geht es eben sehr schnell nicht mehr um das x-te Geschlecht, sondern leider um den x-ten Ehrenmord. […] Dann geht es sehr schnell nicht mehr um die Ehe für alle, sondern dann reden wir von Kinderehen und Zwangsheirat.237

                      

                    
 
                    (186)
                      
                        Neubrandenburg. SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben am Donnerstag mit viel Spott auf die Empörung des stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden Sascha Ott nach dem Ja des Bundestags zur gleichgeschlechtlichen Ehe reagiert. Die Ehe für alle fördere “die Viel- und Kinderehe und damit den Umbau unserer Gesellschaft in eine islamische” hatte der Unionspolitiker in einer Einladung zu einer Sondersitzung des Konservativen Kreises der CDU in Anklam an seine Parteikollegen geschrieben.238

                      

                    
 
                    Beispiel (184) zeigt einen Tweet der damaligen AfD-Politikerin Anette Schultner, in dem diese die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als Tür-&-Tor-Öffnung für die Tilgung weiterer Bedeutungsaspekte wie ›Monogamie‹ (s. o.) und ›Altersbeschränkung‹ bezeichnet. Auch hier liegt ein metasprachlicher Beleg vor, insofern der Begriff #Ehefueralle selbst als bewusst eingesetztes Mittel zur vermeintlichen Durchsetzung weiterer Eheöffnungen versprachlicht wird (ist nicht umsonst so gewählt). Insofern hier direkt aus der Bezeichnung Ehe für alle gesellschaftliche und rechtliche Folgen abgeleitet werden, lässt sich bereits eine Art sprachmagischer Argumentation erkennen (s. 2), die im Zusammenhang mit der Bezeichnungskonkurrenz zwischen Ehe für alle und Homo-Ehe noch ausführlich behandelt werden soll (s. 10.2.2.3). Auch Beispiel (185) stammt von einer AfD-Politikerin, die in ihrer Bundestagsrede den behaupteten Übergang von einer Ehe für alle zu Kinderehen jedoch nicht aus der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ selbst schlussfolgert; stattdessen wird ebendieser eingebettet in eine übergeordnete Textfunktion, die sich als persuasiver Ausdruck einer Immigrations-ablehnenden Haltung verstehen lässt. Ähnliches gilt für Beispiel (186), in dem eine Äußerung des CDU-Politikers Sascha Ott wiedergegeben wird, laut der die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch die Tilgung der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹ und ›Altersbeschränkung‹ fördere. Während in Beispiel (185) ein Übergang von der gleichgeschlechtlichen zur Kinderehe von transkulturellen Einflüssen herzuleiten versucht wird, wird in Beispiel (186) ein umgekehrter kausaler Zusammenhang konstruiert: Das Kausaladverb damit verbindet hier die von der gleichgeschlechtlichen Ehe vermeintlich geförderte Viel- und Kinderehe mit einem vermeintlichen Umbau unserer Gesellschaft in eine islamische, sodass Erstere als Mittel oder Ursache von Letzterem versprachlicht wird.239 In den beiden letzteren Beispielen zeigt sich also in je unterschiedlicher Richtung, wie konservative Haltungen gegen binnenkulturellen Wandel und puristisch-protektionistische Haltungen gegen interkulturellen Austausch argumentativ miteinander verknüpft werden (vgl. auch Beispiel (168)).240
 
                    In Beispiel (186) ist mit dem Spott von SPD und Linke bereits die gegenüberliegende Diskursposition angedeutet, aus der eine sprachliche Engführung von gleichgeschlechtlichen Ehen und Kinderehen aus moralischen und oder sachlichen Gründen zurückgewiesen wird. Beispiel (187) zeigt einen Auszug aus demselben Artikel, in dem die Entgegnung von SPD und Linkspartei weiter ausgeführt wird. Darüber hinaus veranschaulichen die Beispiele (188) und (189) exemplarisch weitere Negationen eines Zusammenhangs zwischen einer gleichgeschlechtlichen Ehe und der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Altersbeschränkung‹ aus dem Ehebegriff.
 
                    (187)
                      
                        Die SPD Mecklenburg-Vorpommern verbreitete Donnerstagnachmittag auf Twitter eine Grafik, in der sie Otts Kritik völlige Willkür vorwarf. Im Stil eines Spielautomaten zeigt das Bild scherzhaft neun “Probleme” wie “Hochzeitstorten-Knappheit“ oder “teureren Eheringen”, die sich mit neun beliebigen Profiteuren wie “irische Kobolde” oder “arabische Zuckerbäcker” kombinieren lassen. Das Ganze erhält die Überschrift: “Ehe-für-alle-ist-Übel-für-alles” CDU-Stimmungs-Generator. Die Linke ging dagegen den klassischen Weg und veröffentlichte eine Presseerklärung, äußerte sich aber nicht weniger bissig über den stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden.241

                      

                    
 
                    (188)
                      
                        Evangelisch.de vergleicht Homoehe mit Kinderehe Wie pervers sind unsere Kirchen? https://philosophia-perennis.com/2016/11/01/evangelisch-de-vergleicht-homoehe-mit-kinderehe/242

                      

                    
 
                    (189)
                      
                        Kinderehen sind und bleiben verboten. Das Ehealter wird nicht runtergesetzt. Bitte bei den Fakten bleiben. Danke. Es ist absurd, Ehe für alle als Kinderehe oder Sodomie zu interpretieren.243

                      

                    
 
                    Beispiel (187) gibt verschiedene Ironisierungen der Äußerung in Beispiel (186) vonseiten der SPD wieder, die die dortige sprachliche Verbindung von gleichgeschlechtlicher Ehe einerseits und Kinderehen sowie einem vermeintlichen Umbau unserer Gesellschaft in eine islamische andererseits ad absurdum führen und somit zu widerlegen versuchen.244 Sowohl dieser Tweet der SPD als auch die widersprechende Presseerklärung der Linkspartei werden im Artikel aus Beispiel (187) gleichermaßen als bissig bezeichnet, was wiederum eine wahrgenommene moralische Aufladung innerhalb dieses Sub-Diskurses suggeriert. Eine deutlichere moralische Ablehnung zeigt sich in Beispiel (188), in dem ein Vergleich von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Kinderehen im Zusammenhang mit der jeweiligen Anerkennung nach ausländischem Recht geschlossener Ehen als pervers bezeichnet und so moralisch abgelehnt wird. Eine inhaltliche Entgegnung auf diesen konstruierten Zusammenhang findet sich auch hier nicht, insofern der Vergleich zwar als pervers nicht aber als ungenau, inkorrekt oder unwahr bezeichnet wird. Letzteres geschieht jedoch in Beispiel (189), das eine Antwort auf einen Tweet zeigt, der in der vorgestellten Weise aus der gleichgeschlechtlichen Ehe eine Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Altersbeschränkung‹ und somit die Möglichkeit von Kinderehen folgert. Dieser Folgerung werden hier Fakten gegenübergestellt, die in Form verschiedener Assertionen expliziert werden: Kinderehen sind und bleiben verboten. Das Ehealter wird nicht runtergesetzt. Wird eine Verknüpfung von gleichgeschlechtlichen Ehen und Kinderehen in Beispiel (187) ad absurdum geführt und somit implizit als absurd zurückgewiesen, wird sie in Beispiel (189) explizit als absurd bezeichnet und zusammen mit verschiedenen Erwiderungen sachlich zu widerlegen versucht. Ferner wird in diesem Beispiel bereits der letzte hier zu untersuchende Bedeutungsaspekt der ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ angesprochen (Sodomie), indem seine Tilgung aus dem Ehebegriff negiert wird.
 
                    Bevor abschließend die metadiskursiven Prognosen zum Bedeutungsaspekt ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ untersucht werden sollen, sei für die versprachlichte Kontingenz des Bedeutungsaspekts ›Altersbeschränkung‹ (sowie der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹ und ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹) noch ein letzter Beleg angeführt, der sich weder als Warnung noch als Negation (s. o.) einordnen lässt. Auch eine Forderung nach der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Altersbeschränkung‹ stellt der folgende Beleg nicht dar, zumal sich in den Korpora derartige Forderungen nach Kinderehen noch schwerer finden lassen als Forderungen nach Verwandtenehen (s. Beispiele (182) und (183)). Während all die bisherigen Belege die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als „Vorstufe“ zu einer Legalisierung von Vielehen, Verwandtenehen, Kinderehen versprachlichen (ob nun warnend oder fordernd) oder aber ebensolche Verknüpfungen negieren, vergleicht Beispiel (190) gleichgeschlechtliche Ehen und Kinderehen in gleichsam umgekehrter Weise.
 
                    (190)
                      
                        Der Senat verkennt hierbei nicht, dass es Bigamie, Ehe zwischen Geschwistern und Kinderehen in vielen Kulturkreisen gab und gibt, so dass für die gesetzlich aufgeführten Ehehindernisse, die nicht so selbstverständlich sind wie der weltweit und seit Urzeiten anerkannte Grundsatz, dass nur Mann und Frau heiraten können, Regelungsbedarf besteht.245

                      

                    
 
                    Der Beschluss in Beispiel (190) betrifft die „Ehe einer Frau mit einem als Mädchen geborenen Transsexuellen“246 und erklärt diese für gültig, „sofern vor der Eheschließung gem. § 9 TSG die Zugehörigkeit des Transsexuellen zu dem männlichen Geschlecht vorab festgestellt worden ist“247. In der zitierten Textstelle aus Beispiel (190) werden vereinzelte Abweichungen von den Bedeutungsaspekten ›Monogamie‹ (Bigamie), ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹ (Ehe zwischen Geschwistern) und ›Altersbeschränkung‹ (Kinderehen) aufgezählt. Jedoch werden diese nicht etwa als mögliche nachgängige Öffnungen nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe genannt, sondern umgekehrt als global betrachtet wahrscheinlichere Abweichungen vom Ehebegriff, insofern diese Ehehindernisse nicht so selbstverständlich seien wie der weltweit und seit Urzeiten anerkannte Grundsatz, dass nur Mann und Frau heiraten können. Insofern stellt dieser Beleg also weder eine fordernde oder warnende noch eine negierende Antizipation von Viel-, Verwandten oder Kinderehen dar, die aus der gleichgeschlechtlichen Ehe folgen würden, sondern stattdessen eine Feststellung dieser in vielen Kulturkreisen bestehenden Eheformen, aus der für die betreffenden Bedeutungsaspekte gar eine größere Kontingenz und Wandelbarkeit gefolgert wird als für den Bedeutungsaspekt der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹.
 
                   
                  
                    9.2.1.4 Prognose von Zoogamie
 
                    Abschließend soll nun die Diskursbeiträge zum letzten Bedeutungsaspekt vorgestellt werden, der sich erst induktiv aus ebendiesen, insbesondere gemeinsprachlichen Diskursbeiträgen erschließt, insofern er so selbstverständlich scheint, dass er in der Fachliteratur über die Ehe i. d. R. nicht expliziert werden muss: ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹. Beispiele für Warnungen vor Ehen zwischen Menschen und Tieren, die hier mit Zoogamie bezeichnet werden sollen, finden sich bereits in den Belegen (179) und (189). Weitere Beispiele für vergleichbare Warnungen finden sich in den folgenden Belegen (191) und (192):
 
                    (191)
                      
                        Mögen auch islamische Religionsvertreter etwa in der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die Homo-Ehe in Frankreich zurückhaltender auftreten als die katholische Kirche, so werden gerade sie von Malek Chebel besonders ins Visier genommen. Sie täten gut daran, sich zur Lektüre einiger Stellen aus „Tausendundeiner Nacht“ zu überwinden, mahnt er den der Muslimbrüderschaft nahestehenden Verband islamischer Organisationen in Frankreich, der unlängst davor warnte, die Homo-Ehe könnte auch der Polyandrie – der weiblichen Variante von Polygamie – oder gar der Zoophilie das Tor öffnen.248

                      

                    
 
                    (192)
                      
                        Nach Homo-Ehe, “Kinderehen” und Polygamie ist Gleichschaltung für Tiere und demnächst Zoogamie nur der konsequente nächste Schritt. 
                          [image: ] #Lima #SPD #GroKO #NoGroKO

                      

                    
 
                    Beispiel (191) zeigt ein indirektes Zitat des Verbands islamischer Organisationen in Frankreich, das im weiteren Kotext des Artikels kritisiert wird. Die prognostizierte Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ aus dem Ehebegriff (Zoophilie) wird auch hier explizit aus der gleichgeschlechtliche Ehe (die Homo-Ehe) gefolgert, insofern Letztere der Ersteren das Tor öffnen soll. Ferner handelt es sich um einen der sehr wenigen Belege in den untersuchten Korpora, die nicht Polygamie allgemein (s. o.), sondern speziell Polyandrie thematisieren und vor ihr als Folge der gleichgeschlechtlichen Ehe warnen. In Beispiel (192) wird zwischen der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (Homo-Ehe) und der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ (Gleichschaltung für Tiere und demnächst Zoogamie) nicht nur ein temporaler (nach), sondern auch ein konsekutiver Zusammenhang hergestellt (nur der konsequente nächste Schritt). Mögliche Tilgungen der Bedeutungsaspekte ›Altersbeschränkung‹ (Kinderehen) und ›Monogamie‹ (Polygamie) werden durch die Ikonizität des Satzbaus als Zwischenschritte interpretierbar, die jedoch innerhalb der von der temporalen Präposition nach regierten Aufzählung in Verbindung mit dem Präsens ist als bereits abgeschlossene Prozesse bzw. Zustände versprachlicht werden. Jede Differenzierung zwischen gleichgeschlechtlichen Ehen, Kinder- und Vielehen ist rezipientenseitig nur unter Rückgriff auf Weltwissen möglich. Erkenntnisstiftend ist hier ferner das Emoji, das ein sich übergebendes Gesicht darstellt und so einen Affekt von starkem Ekel ausdrückt. Offen bleibt hierbei, ob sich dieser ablehnende Affekt nur auf das letztgenannte Element, die Zoogamie bezieht oder aber auf alle genannten Eheformen einschließlich der gleichgeschlechtlichen Ehe. Inwiefern hier Ekel die affektive Grundlage für die moralische Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe darstellt (s. 3.1), bleibt entsprechend eine Frage der Deutung.
 
                    Neben derartigen warnenden Prognosen finden sich speziell auf Twitter vor allem ironisierende Antizipationen zoogamer Ehen, die weniger vom rechtlichen Wandel der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare selbst, sondern eher von der Bezeichnung Ehe für alle abgeleitet werden, wie die Beispiele (193) und (194) exemplarisch veranschaulichen.
 
                    (193)
                      
                        Parteitag der Grünen: Ehe für alle – darunter geht nichts http://spon.de/aeZ06 – Kann ich dann auch meinen Hund heiraten? @Die_Gruenen249

                      

                    
 
                    (194)
                      
                        Ehe für Alle bedeutet auch, dass man Kinder oder seinen Hund heiraten kann. Und das ist ja wohl nicht Sinn der Sache.250

                      

                    
 
                    Beispiel (193) fokussiert gleich in zweierlei Hinsicht das Personalpronomen alle in der Bezeichnung Ehe für alle: Einerseits bezieht sich das deiktische Moment in darunter geht nichts wohl auf das generalisierende Personalpronomen alle, sodass die mit Ehe für alle ausgedrückte Forderung quasi als zu hohe Forderung deutbar wird. Andererseits bezieht sich auf das Personalpronomen alle aber vor allem der kausale bzw. konditionale Zusammenhang, der durch das Adverb dann ausgedrückt wird und die Ermöglichung zoogamer Ehen (meinen Hund heiraten) geradezu als Folge der Bezeichnung Ehe für alle selbst versprachlicht. Noch deutlicher zeigt sich dieser metasprachliche Charakter in Beispiel (194), wo Zoogamie nicht als tatsächliche mögliche Folge der gleichgeschlechtlichen Ehe, sondern lediglich als Bedeutungsaspekt einer kompositionellen Lesart des Phrasems Ehe für alle geschlussfolgert wird. Eine rechtliche Ermöglichung zoogamer Ehen wird explizit als nicht Sinn der Sache versprachlicht, wodurch die Bedeutungsebene mit einer Sachebene kontrastiert wird, um in diesem Kontrast wiederum die Kritik am Ausdruck Ehe für alle als der „Sache“ nicht angemessen zu begründen. Aus der kompositionellen Lesart, die die idiomatische Konstruktionsbedeutung des Phrasems Ehe für alle außer Acht lässt (s. hierzu 10.2), wird also die Tilgung der Bedeutungsaspekte ›Altersbegrenzung‹ (dass man Kinder …) sowie ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ ( … oder seinen Hund heiraten kann) abgeleitet.
 
                    Abseits ironisierender Folgerungen wie in Beispiel (193) finden sich – genau wie bei Kinderehen (s. o.) – auch für zoogame Ehen keineswegs ernsthafte Forderungen oder befürwortende Antizipationen. Vielmehr werden sowohl die warnenden Prognosen als auch die ironisierenden Erwähnungen von Zoogamie in verschiedenen Diskursbeiträgen negiert und kritisiert, wie dies schon in Beispiel (191) zu sehen ist und wie die Beispiele (195) und (196) zusätzlich veranschaulichen.
 
                    (195)
                      
                        Das typische Dammbruchargument des Rechtspopulismus: wenn wir die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben, dann will das Volk als nächstes sein Haustier heiraten und Kindesmissbrauch legalisieren251

                      

                    
 
                    (196)
                      
                        Ja, ich glaube Rödder fand sein DFG-Projekt insgeheim auch nicht so innovativ und ergiebig. Die skrupellose reaktionäre Rhetorik (slippery slope von Homoehe zur Zoophilie) steigert das Relevanzemfinden des Historikers. Wertewandel nicht nur beschreiben, sondern mitgestalten!252

                      

                    
 
                    In Beispiel (195) werden die vorgestellten warnenden Prognosen von Zoogamie gebündelt wiedergegeben (als nächstes sein Haustier heiraten), auf metasprachlicher Ebene reflektiert und als typisches Dammbruchargument abstrahiert. Ferner wird unter Verwendung des Delimitationswortes Rechtspopulismus253 moralische Ablehnung diesem Argumentationstopos gegenüber ausgedrückt. Auch in Beispiel (196), in dem die Ergebnisse eines DFG-Projektes des Historikers Andreas Rödder kritisiert werden, wird die Herstellung eines Zusammenhangs von gleichgeschlechtlicher Ehe und Zoogamie nicht einfach negiert oder als inkorrekt abgelehnt. Stattdessen wird die metasprachliche Kritik auf eine argumentative Ebene abstrahiert (slippery slope von Homoehe zur Zoophilie), wobei slippery slope die englische Bezeichnung für ein Dammbruch-Argument darstellt. Mit den Delimitationswörtern skrupellos und reaktionär254 wird auch hier auf metasprachlicher Ebene eine moralische Ablehnung dieser Rhetorik ausgedrückt.
 
                    Neben der Thematisierung von Zoogamie wird die mögliche Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ vereinzelt auch durch die Versprachlichung weitere Paraphilien, etwa Objektophilie prognostiziert. Dies geschieht jedoch ebenfalls zumeist ironisierend, wie auch die Beispiele (198) und vor allem (197) zeigen.
 
                    (197)
                      
                        “Ehe für alle” sollte schon auch konsequent gehandhabt werden. Objektophilie ist schließlich eine Minderheit, der man sich unbedingt noch annehmen müßte, weil sie sehr diskriminiert wird. Die Zoophilen, Nekrophilen, Inzestler fühlen sich benachteiligt.255

                      

                    
 
                    (198)
                      
                        „[…] Die Ehe für alle ist eine solche Apfelbirnenbeere. Eine Apfelbirnenbeere gibt es zwar nicht, aber es gibt ja Obstsalat! Der wird uns nun angeboten. Zerschnippeltes Obst, darunter auch unreifes, faules und giftiges. […] Alles kommt in die Obstschale: Pädophilie, Inzest, Polyamorie, Zoophilie – nicht zu vergessen: die Liebe zu sich selbst sowie zu Gurken und Bananen.“256

                      

                    
 
                    In Beispiel (197) wird die eherechtliche Gleichstellung nicht nur von Zoophilie und Inzest (s. o.), sondern auch von weiteren Paraphilien wie Objektophilie und Nekrophilie als Folge, als Konsequenz (konsequent gehandhabt) der Ehe für alle versprachlicht. Wie schon in vorigen Beispielen (etwa (169), (184) und (194)) wird auch hier die vermeintliche Möglichkeit weiterer Eheöffnungen nicht etwa von einer Gesetzesreform selbst, sondern von der Bezeichnung Ehe für alle abgeleitet, die mithilfe von Anführungszeichen auf metasprachlicher Ebene angesprochen wird. Hyperbolische Formulierungen Extreme case formulations (vgl. Pomerantz 1986) wie unbedingt oder sehr diskriminiert sowie das eine naheliegende Schlussfolgerung markierende Adverb schließlich257 geben insgesamt deutliche Ironisierungshinweise, insofern sie bei entsprechendem diskursivem Wissen einen Kontrast darstellen zur geringen diskursiven Relevanz des behandelten Themas. Weniger deutlich ironisierend scheint hingegen Beispiel (198). Es zeigt ein Zitat des Autors Bernhard Lassahn, in dem von der gleichgeschlechtlichen Ehe metaphorisch all die bereits vorgestellten Formen von Beziehungen und Sexualität abgeleitet bzw. gar als Teil dieser Ehereform versprachlicht werden (Der wird uns nun angeboten, Alles kommt in die Obstschale). Hinzu kommt jedoch zuletzt eine Anspielung auf objektophile sexuelle Praktiken, indem die Liebe zu Früchten mit phallischer Form als Folge bzw. als Bestandteil des kulturellen Wandels der Ehe angesprochen wird. Die Konstruktion nicht zu vergessen hebt dieses letzte Element der Aufzählung ironisierend hervor. Eine konkrete Prognose rechtlicher Änderungen findet sich hier jedoch nicht; vielmehr scheinen hier aus der (durch die gleichgeschlechtliche Ehe ersichtlich gewordenen) Kontingenz und Wandelbarkeit des kulturellen Erbes Ehe sowie kultureller Normen um Sexualität und Beziehung im Allgemeinen absichtlich Absurditäten gefolgert zu werden, um ebendiesen kulturellen Wandel zu diskreditieren. Der Beleg stellt damit eine anschauliche Extremform der meisten Warnungen vor weiteren Eheöffnungen dar, die sich somit insgesamt als sprachliche Konkretisierungen einer abstrakteren Unsicherheit deuten lassen, welche aus der verstärkten Wahrnehmung einer Kontingenz sozialer Normen entstehen kann. Diese Deutung soll abschließend nach einer kurzen quantitativen Analyse genauer ausgeführt werden.
 
                    Aus den meisten Beispielen geht bereits hervor, dass die Prognosen verschiedener Ehereformen selten allein auftauchen, sondern meist mit einander kombiniert werden. Daher lohnt sich eine gemeinsame quantitative Untersuchung, insofern die verschiedenen Prognosen unabhängig von der genauen abgeleiteten Ehereform dasselbe Dammbruch-Argument – ob nun persuasiv oder aber reflektiv und ggf. negieren – versprachlichen. Aus den vorgestellten und weiteren untersuchten Belegen für derartige Prognosen weiterer Eheöffnungen ergeben sich induktiv die folgenden sprachoberflächlichen Indikatoren für dieselben:
 
                     
                      Bigam(ie), Polygam(ie), Polyamor(ie), Vielehe(n), Mehrehe(n), (Ehe/Heirat) von/zwischen mehreren/mehr als zwei Personen/Menschen/Partnern, Inzucht, Inzest(uös), Ehe/Heirat zwischen Geschwistern/Verwandten, Geschwisterehe(n), Verwandtenehe(n), Kinderehe, Kind(er) heiraten, Zoogam(ie), Zoophil(ie), Hund/(Haus-)Tier heiraten
 
                    
 
                    Es wurde bereits erwähnt, dass sich derartige Belege hauptsächlich in den gemeinsprachlichen Korpora finden und so ergibt auch eine entsprechende Suchanfrage dieser sprachlichen Indikatorenxxxv,xxxvi nur wenige Treffer in den Korpora P-Bundestag und R-Entscheidungen (s. Tabelle 17). In Relation zur jeweiligen Textmenge im Korpus sind diese Treffer zwar durchaus mit den zahlreicheren Treffern in den gemeinsprachlichen Korpora G-Twitter und G-DeReKo vergleichbar, in Relation zur Tokenzahl überwiegen aber wiederum die Treffer in den gemeinsprachlichen Korpora (s. Tabelle 17).258
 
                    
                      
                        Tabelle 17:Absolute und relative Häufigkeit von Versprachlichungen einer möglichen Aufhebung der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹, ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, ›Altersbeschränkung‹ oder ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ in den untersuchten Korpora.

                      

                               
                            	Korpus 
                            	absolute Treffer 
                            	Treffer pro Million Wörter 
                            	Anteil der Treffer-Textean allen Texten 
   
                            	G-Twitter 
                            	3229 
                            	608,2 
                            	1,0% 
  
                            	G-DeReKo 
                            	524 
                            	77,2 
                            	2,0% 
  
                            	P-Bundestag 
                            	18 
                            	39,7 
                            	1,8% 
  
                            	R-Entscheidungen 
                            	82 
                            	23,1 
                            	2,4% 
 
                      

                    
 
                    Die seltenere Versprachlichung dieser Formen der Sexualität in den stärker professionalisierten und institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht ließe sich durch ihre Tabuisierung erklären, wohl aber auch durch die (ob bewusst oder unbewusst ausgedrückte) Absurdität der entsprechenden Schlussfolgerungen. Hierfür spricht auch, dass sich auch in den gemeinsprachlichen Korpora die allermeisten (86,5% in G-Twitter und 95,3% in G-DeReKo) Treffer auf die Phänomene Polygamie und Inzest beziehen, die einerseits verhältnismäßig schwächer tabuisiert sind als etwa Kinderehen bzw. gar Pädophilie und Zoophilie und die andererseits für eine rechtliche Anerkennung von Partnerschaften weniger unwahrscheinlich scheinen, insofern sich hier im Diskurs entsprechende Forderungen und Fürsprachen finden lassen (vgl. die Beispiele (175), (176), (177), (182) und (183)). Zwar finden sich auch in P-Bundestag mit 7 Treffern überraschend viele Belege zu Kinderehen, diese betreffen jedoch eher die Frage nach der rechtlichen Anerkennung im Ausland geschlossener Kinderehen (vgl. Beispiel (185)). Ferner zeigt sich das Muster eines selteneren Vorkommens der hier vorgestellten Prognosen weiterer Eheöffnungen in stärker professionalisierten Diskursdomänen auch mit einem Blick auf die Verteilung der Treffer über die Quellen in G-DeReKo (s. Abbildung 65).
 
                    
                      [image: Balken und Datenpunkte, die die mit Abstand höchste absolute sowie relative Frequenz für die Quelle „Wikipedia“ anzeigen.]
                        Abbildung 65: Häufigkeit von Versprachlichungen einer möglichen Aufhebung der Bedeutungsaspekte ›Monogamie‹, ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, ›Altersbeschränkung‹ oder ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ gemeinsam in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                     
                    In Abbildung 65 ist zu sehen, dass in den einzigen nicht-professionalisierten Textsorten des Korpus G-DeReKo, den Wikipedia-Artikeln und den Wikipedia-Diskussionen die nicht-institutionalisierten Formen von Beziehungen und Sexualität weit häufiger versprachlicht werden als in den Zeitungen; im Falle der ersteren ist der Unterschied in der relativen Häufigkeit sogar sehr deutlich. Damit zeigt sich insgesamt, dass die hier vorgestellten Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs, die sich in den entsprechenden von der Ehe ausgeschlossenen Beziehungsformen und Paraphilien widerspiegeln, umso seltener thematisiert werden, je professionalisierter und institutionalisierter die jeweiligen Diskursdomänen sind bzw. je stärker das Gatekeeping zu jeweiligen Kurationskultur ausgeprägt ist: Twitter > Wikipedia > Zeitungen > Bundestag > Gerichtsentscheidungen.
 
                    Insgesamt lassen sich die qualitativen und quantitativen Untersuchungen zur folgenden Deutung zusammenführen: Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hat das kulturelle Erbe ›Ehe‹ als konstruiert, kontingent und wandelbar ausgewiesen. In konservativen Teilen der Bevölkerung kann diese Erkenntnis zu Unsicherheiten führen, insofern von dem Wandel der Ehe auch auf andere gesellschaftliche Normen und Institutionen abstrahiert werden kann, deren genaue Bestimmung nun ebenfalls stärker verhandelbar und mit gesellschaftlichen Veränderungen wandelbar erscheint. Diese Unsicherheit („Was kommt als Nächstes?“) drückt sich schließlich in hyperbolischen Spekulationen aus, die jede Veränderung am kulturellen Erbe ›Ehe‹ bzw. an der Wortbedeutung von Ehe (stellvertretend für kulturelle Normen sowie Wortbedeutungen überhaupt) ad absurdum führen und anfechten sollen.
 
                    Dies erklärt auch, warum sich viele warnende Prognosen für Verwandtenehen, Kinderehen und sogar zoogame Ehen finden, die im Diskurs gar nicht gefordert werden: Diese Warnung sind diskursinitiativ, insofern sie nicht auf entsprechende Forderungen, sondern auf die Unsicherheit der Diskursakteure selbst reagieren, die durch den schlagartig sichtbar gewordenen und rechtlich konsolidierten kulturellen Wandel der Ehe hervorgerufen wird. Erst in Reaktion auf diese Warnungen setzt sich auch die Befürworter-Seite der gleichgeschlechtlichen Ehe explizit mit den Bedeutungsaspekten ›Ausschluss inzestuöser Verbindungen‹, ›Altersbegrenzung‹, ›Beschränkung auf menschliche Ehepartner‹ und oftmals selbst ›Monogamie‹ explizit auseinander, die ansonsten auch im Zuge der gleichgeschlechtlichen Ehe stillschweigend vorausgesetzt werden zu können scheinen. Sprachliche Verknüpfung der gleichgeschlechtlichen Ehe mit der prognostizierten Tilgung dieser Bedeutungsaspekte aus dem Ehebegriff werden dabei, wie sich gezeigt hat, zumeist nicht in ihrer Logik oder Wahrscheinlichkeit kritisiert, sondern moralisch abgelehnt. Ferner erklärt sich durch die abstrakte Unsicherheit, die sich in den vorgestellten Warnungen sprachlich konkretisiert, auch, warum in den meisten Belegen gleich mehrere Tilgungen von Bedeutungsaspekten des Ehebegriffs, also mehrere Eheöffnungen zugleich prognostiziert werden: Schließlich werden nicht aus bestimmten rechtlichen Formalia spezifische juristische Potenziale geschlussfolgert, sondern die abstrakte Unsicherheit über die Kontingenz kultureller Normen konkretisiert sich sprachlich in verschiedenen Szenarien kulturellen Wandels, einfach weil sie vorstellbar und somit ausdrückbar sind. Letztlich weist auch die ungleichmäßige quantitative Verteilung derartiger Beiträge in den verschiedenen Diskursdomänen auf eine solche abstrakte Unsicherheit hin, insofern diese sich eher in weniger professionalisierten und institutionalisierten Textsorten, insbesondere in Tweets in der rhetorischen Figur des Ad-absurdum-Führens manifestiert.
 
                    Die Ergebnisse des Dammbruch-Arguments bzw. der warnenden Prognosen vor weiteren Transformationen des Ehebegriffs decken sich auch mit den Ergebnissen anderer Diskursanalysen zur gleichgeschlechtlichen Ehe etwa im Vereinigten Königreich (vgl. Bachmann 2011) sowie in Deutschland (vgl. Kania 2020). Besonders mit Kania (2020: 151) lässt sich dieses „‘slippery slope‘ argument“ als eher abstrakt und diffus beschreiben: „It is assumed that the introduction of same-sex marriage would have a severe negative impact on society as a whole. These consequences are rarely ever spelled out in any detail, though“ (ebd.). Die hier untersuchten Warnungen vor weiteren Ehereformen stellen also vereinzelte sprachliche Konkretisierungen einer weit allgemeineren und abstrakteren, meist weniger konkret explizierten Sorge vor einem grundsätzlichen Kultur- und Wertewandel dar. Diese Sorgen drücken sich jedoch nicht nur in den vorgestellten Warnungen vor Tilgungen einzelner Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs aus, sondern auch in Warnungen vor einem grundsätzlichen Bedeutungs- und Werteverlust des Ehebegriffs und der Ehe selbst, deren diskursive und metadiskursive Aushandlungen im folgenden Teilkapitel untersucht werden.
 
                   
                 
                
                  9.2.2 Der (Meta-)Diskurs um den Bedeutungs- und Wertverlust der Ehe
 
                  Im vorigen Teilkapitel wurden konkrete Prognosen über bestimmte Transformationen des Instituts Ehe vorgestellt, die – mal mehr mal weniger explizit metadiskursiv – einen bestimmten Bedeutungswandel von Ehe thematisieren, der sich als intensionale Tilgung bestimmter Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs sowie als entsprechende extensionale Erweiterung desselben nachvollziehen lässt. Im folgenden Teilkapitel sollen diese konkreten, warnenden oder aber fordernden Prognosen durch abstraktere und allgemeinere Diskursbeiträge über die sich wandelnde und auch zukünftige Bedeutung der Ehe ergänzt werden, wobei die Bedeutung in zweierlei Sinn (meta-)diskursiv behandelt wird: sowohl als gesellschaftliche Relevanz der Institution Ehe (vgl. 5.1: Validität) als auch als sprachlicher Wert des Zeichens Ehe (vgl. 4). Das Spannungsverhältnis der in diesem Teilkapitel zu untersuchenden Fragen lässt sich auch am folgenden Beispiel illustrieren:
 
                  (199)
                    
                      Da gab es etwa vor fast genau drei Wochen eine von allen Medien ausführlich behandelte Aktion mit dem Ziel, gleichgeschlechtliche Partnerschaften amtlich mit Trauschein als Ehe anzuerkennen. Andere wiederum vertreten den Standpunkt, die Ehe sei überhaupt ein auslaufendes Modell ohne Zukunft. Und es ist für mich teilweise ausgesprochen interessant gewesen, daß es oft dieselben Personengruppen waren, die sich einerseits mit Vehemenz für die gleichgeschlechtliche Ehe eingesetzt haben, andererseits aber immer noch von der Ehe als einer überholten Institution gesprochen haben. Das materielle Privileg der Ehe lasse sich nicht mehr rechtfertigen, so wird manchmal behauptet, und alle Lebensgemeinschaften müßten rechtlich und auch materiell gleichgestellt sein.259

                    

                  
 
                  Während die Diskursbeiträge in den vorangegangenen Teilkapiteln die Fragen behandeln, welche Wesensmerkmale die rechtliche Privilegierung bestimmter Beziehungsformen rechtfertigen sollten (s. 9.1) und auch über die gleichgeschlechtliche Ehe hinaus in Zukunft potenziell rechtfertigen könnten (s. 9.2.1), behandeln die Diskursbeiträge in diesem Teilkapitel also die grundsätzlichere Frage, ob überhaupt bestimmte Beziehungsformen kulturell und auch sprachlich unterschieden sowie rechtlich privilegiert werden sollten und ob dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Der deontische und der prognostische Teil dieser Frage liegen dabei quer zueinander, sodass sich die entsprechenden agonalen Zentren wie in Tabelle 18 zu sehen zueinander in Beziehung setzen lassen:
 
                  
                    
                      Tabelle 18:prognostische und deontische handlungsleitende Konzepte über die Ehe.

                    

                             
                          	deontisches agonales Zentrum:
prognostisches agonales Zentrum: 
                          	›Es sollte eine Ehe im Sinne einer Privilegierung bestimmter Beziehungsformen geben‹ 
                          	vs. 
                          	›Es sollte keine Ehe im Sinne einer Privilegierung bestimmter Beziehungsformen geben‹ 
  
                          	›Die gleichgeschlechtliche Ehe senkt/untergräbt den Wert der Ehe‹ 
                          	Sorge um Wertverlust (s. 9.2.2.1) 
                          	vs. 
                          	Hoffnung auf Abbau der Privilegien (s. 9.2.2.2) 
  
                          	vs. 
                          	vs. 
                          	 
                          	vs. 
  
                          	›Die gleichgeschlechtliche Ehe steigert/festigt den Wert der Ehe‹ 
                          	Hoffnung auf Konsolidierung (s. 9.2.2.3) 
                          	vs. 
                          	Sorge um Verfestigung der Privilegien (s. 9.2.2.4) 
 
                    

                  
 
                  In der Formulierung der prognostischen handlungsleitenden Konzepte in Tabelle 18 deutet sich bereits an, dass gerade im Zusammenhang mit der diskursiven Aushandlung der gleichgeschlechtlichen Ehe derartige grundlegende Infragestellungen der Ehe verstärkt sprachlich behandelt werden, insofern der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe eine Explikation des bisher Impliziten, Voraussetzbaren erfordert (vgl. Teil III), wie sich auch in den folgenden Beispielen zeigen wird. Ferner wird der gesellschaftliche Wert (Validität) des Instituts der Ehe somit einerseits als Selbstwert verstanden, andererseits aber vor allem als intersubjektive Rechtfertigungsgrundlage für die rechtliche (z. B. steuerliche) Privilegierung der Ehe (Faktizität), die somit stark von dem gesellschaftlichen Wert, dem „Strahlen“ des kulturellen Erbes Ehe abhängig ist (vgl. 5.1).
 
                  
                    9.2.2.1 Sorge um Wertverlust der Ehe
 
                    Die in 9.2.1 beschriebenen Prognosen konkreter weiterer Transformationen der Ehe und des Ehebegriffs – etwa von Polygamie – finden ihr abstrakteres Pendant in den Prognosen eines Wert- und Bedeutungsverlusts der Ehe, also im handlungsleitenden Konzept ›Die gleichgeschlechtliche Ehe senkt/untergräbt den Wert der Ehe‹. Den zuvor behandelten Warnungen vor weiteren Transformationen entsprechen auf abstrakterer Ebene demnach Warnungen vor einem Bedeutungsverlust der Ehe im Sinne eines intensionalen Verlusts von Bedeutungsaspekten, aber auch eines gesellschaftlichen Wertverlusts mangels „Exklusivität“ (hierzu mehr im Zwischenfazit in 9.4). Dies veranschaulichen auch die folgenden gemeinsprachlichen Beispiele:
 
                    (200)
                      
                        Homosexuelle werden durch eine inflationierte Ehe keine Anerkennung bekommen, die sich bei Heteros aus der Fortpflanzungsfähigkeit speist.260

                      

                    
 
                    (201)
                      
                        Konservative Vertreter der bürgerlichen Opposition sowie Sprecher von Religionsgemeinschaften kritisieren die Initiative als Vorwand zur Legalisierung von “Schwulen-Ehen” und warnen vor der Entwertung der Institution der Zivilehe. Repräsentanten des liberalen Flügels wären dagegen bereit, “gewisse rechtliche, steuerliche und soziale Fragen nichtehelichen Zusammenlebens auf andere Weise” als durch den Pacs zu regeln.261

                      

                    
 
                    In Beispiel (200) wird eine Inflationierung der Ehe durch deren Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare angesprochen, die von der Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ abgeleitet wird (vgl. 9.1.2). Diese behauptete Inflationierung ist als eine prestigeökonomische zu verstehen (s. 4.2), insofern das angesprochene Prestige (Anerkennung) weiterhin nur durch das Wesensmerkmal der Fortpflanzungsfähigkeit eingeworben werden könne, was durch den gewandelten Begriff der Ehe nun nicht mehr gelinge. Die postulierte Inflation des Instituts Ehe wird also abgeleitet von der intensionalen Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Fortpflanzung‹ bzw. ›Fortpflanzungsfähigkeit‹ und der damit verbundenen extensionalen Erweiterung des Ehebegriffs. Die Institution der Ehe selbst verliere somit an prestigeökonomischem Wert durch ihre höhere Inklusion und ihre damit sinkende Exklusivität. Auch in Beispiel (201) wird eine Warnung wiedergegeben, die auf ähnlichen Schlussfolgerungen beruht. Den Kontext bilden die politischen Bemühungen der französischen Regierung um den PACS (Pacte civil de solidarité), der mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft vergleichbar ist und im Titel des Beitrags auch als „Alternativ-Ehe“ bezeichnet wird (s. Fußnote 261). Auf den entsprechenden Gesetzentwurf reagieren konservative Akteure mit der Warnung vor einer Entwertung der Institution der Zivilehe. Mit dem von liberaler Seite vorgebrachten Kompromissvorschlag wird auch die Grundlage der Sorge um die Entwertung deutbar: Insofern gewisse rechtliche, steuerliche und soziale Fragen nichtehelichen Zusammenlebens auf andere Weise als – wie im PACS vorgeschlagen – in der Ehe gehandhabt werden sollen, wird eine zu große rechtliche Nähe dieser „Alternativ-Ehe“ zur Ehe als Grund für die Sorge um die vermeintliche Entwertung ausgewiesen. Insofern die Ehe ihre Einmaligkeit einbüße verlöre sie an Knappheit und damit an Wert.
 
                    Die Sorge um die Entwertung des Instituts Ehe durch eine postulierte zu große Nähe eines Parallel-Instituts spielt auch im politik- und rechtssprachlichen Diskurs um die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland eine entscheidende Rolle. Wie die Beispiele (202), (203) und (204) veranschaulichen, wird hierbei für die Ehe zuweilen ein Abstandsgebot und/oder Differenzierungsgebot postuliert, das diese entsprechend in ihrer Differenziertheit, Exklusivität, also ihrer Knappheit bewahren und somit ihren Wert erhalten soll.
 
                    (202)
                      
                        Da wir das Gesetz formell und materiell für verfassungswidrig hielten, insbesondere weil das Lebenspartnerschaftsgesetz mit dem nach Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz gebotenen besonderen Schutz von Ehe und Familie nicht im Einklang stehe und auch das in dieser Grundrechtsnorm enthaltene Abstandsgebot nicht wahre, wurde von Bayern, Sachsen und Thüringen das Bundesverfassungsgericht mit der Bitte um Entscheidung angerufen.262

                      

                    
 
                    (203)
                      
                        Die Normenkontrollanträge der Länder Bayern und Sachsen gegen das Lebenspartnerschaftsgesetz sind zulässig und nicht offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang des Normenkontrollverfahrens sind die jeweils eintretenden Folgen gegeneinander abzuwägen. 3a. Bei einem In-Kraft-Treten des angegriffenen Gesetzes sind irreversible Nachteile für das Institut der Ehe nicht zu erwarten. Das rechtliche Fundament der Ehe erfährt keine Veränderung. Sämtliche Rechtsfolgen der Ehe bleiben unberührt. Ob die Einführung des neuen Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft einem aus GG Art 6 Abs 1 hergeleiteten Abstands- oder Differenzierungsgebot zuwiderläuft, ist eine verfassungsrechtliche Frage, die bei der Entscheidung über den Erlass einer eA grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat […].263

                      

                    
 
                    (204)
                      
                        Aus der Zulässigkeit, die Ehe gegenüber anderen Lebensformen zu privilegieren, lässt sich kein Gebot herleiten, diese gegenüber der Ehe zu benachteiligen. Das Fördergebot des GG Art 6 Abs 1 kann nicht als Benachteiligungsgebot für andere Lebensformen als die Ehe verstanden werden. 2d. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist auch keine Ehe mit falschem Etikett, sondern ein aliud zur Ehe. Sie kann mit der Ehe nicht in Konkurrenz treten, weil der Adressatenkreis, an den sich das Institut richtet, nicht den der Ehe berührt.264

                      

                    
 
                    Die Beispiele (202) und (203) zeigen eine einstweilige Anordnung (eA) einiger Bundesländer gegen das kurz zuvor erlassene Lebenspartnerschaftsgesetz. In Beispiel (202) begründet Antje Vollmer diese einstweilige Anordnung in einer wahrgenommenen Verletzung des Abstandsgebots zwischen der (damals rein verschiedengeschlechtlichen) Ehe und anderen (ggf. auch institutionalisierten) Beziehungsformen wie eben gleichgeschlechtlichen Beziehungen und der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Die in Beispiel (203) auszugsweise gezeigt Ablehnung ebendieser einstweiligen Anordnung vom BVerfG gibt die Angriffspunkte der klagenden Länder gegen das LPartG indirekt wieder, insofern dieses vermeintlich einem aus GG Art 6 Abs 1 hergeleiteten Abstands- oder Differenzierungsgebot zuwiderläuft. Da das BVerfG die hier wiedergegebene Sorge um einen Differenzierungs- und Wertverlust des Instituts Ehe jedoch nicht teilt bzw. explizit dahinstehen lässt, bewegt sich die Textaussage insgesamt auf dem Spektrum bereits zwischen dem hier behandelten Pol der Sorge um Wertverlust der Ehe und der Hoffnung auf Konsolidierung der Ehe (s. 9.2.2.3). Umso mehr gilt dies für Beispiel (204), das einen Auszug aus einer Normenkontrolle des BVerfG für das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften (LPartG) zeigt. Wohlgemerkt geht es bei den drei hiesigen Belegen im Zusammenhang mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht um einen befürchteten sprachlichen Wertverlust, sondern um einen kontingenten Wertverlust des Instituts Ehe durch ein vermeintliches Konkurrenz-Institut, trotz und gerade wegen dessen divergierenden Namens – also um eine vermeintliche Ehe mit falschem Etikett. Der noch im Normenkontrollantrag befürchtete Wertverlust der Ehe wird in Beispiel (204) jedoch explizit negiert (vgl. den Titel in Fußnote 264: „keine Beschädigung oder Beeinträchtigung der Ehe“) genau wie auch die Abhängigkeit dieses Werts und der Privilegierung der Ehe von ihrem alleinstehenden Status überhaupt: Das Fördergebot des GG Art 6 Abs 1 kann nicht als Benachteiligungsgebot für andere Lebensformen als die Ehe verstanden werden. Dieser Satz widerspricht der These der Wertstiftung durch Differenz, aber nur insofern eine Privilegierung der Ehe nicht zwangsläufig eine Benachteiligung aller anderen Lebensformen impliziere. In strukturalistischer Betrachtungsweise ist jedoch eine Privilegierung, also Besserstellung (man beachte den Komparativ) einer Entität nur denkbar in Relation zur Benachteiligung, also Schlechterstellung zumindest einer anderen Entität. Auch wenn das Fördergebot der Ehe also nicht für jede andere Lebensform eine vergleichbare Privilegierung ausschließt, so doch für alle anderen Lebensformen insgesamt, insofern bei einer solchen Gleichbehandlung die genuin relationale Bedingungen einer Förderung oder Privilegierung nicht mehr erfüllt wären. Dies ist genau die Sorge um den Verlust der exklusiven Identität der Ehe, die sich in den warnenden Prognosen vor weiteren Eheöffnungen konkretisiert (s. 9.2.1). Auf der anderen Seite entspricht der mit diesem Wertverlust einhergehende Abbau von Privilegierung respektive Benachteiligung unterschiedlicher Beziehungs- und Lebensformen gerade der Hoffnung, die sich in den nachfolgend vorgestellten Diskursbeiträgen ausdrückt.
 
                   
                  
                    9.2.2.2 Hoffnung auf Aubbau der Eheprivilegien
 
                    Auch aufseiten derjenigen im Diskurs Agierenden, die dem Institut der Ehe prinzipiell kritisch gegenüberstehen, wird zuweilen die Prognose ausgedrückt, eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare senke den Wert der Ehe. Im Gegensatz zu den soeben vorgestellten Warnungen, werden hier mit dem prognostizierten Wertverlust jedoch nicht etwa Sorgen, sondern umgekehrt Hoffnungen oder Forderungen ausgedrückt, insofern hier die deontische Haltung gegenüber einem potenziellen Wert- und Privilegienverlust hier eine positiv-befürwortende ist. Schon in Beispiel (149) deutete sich bereits an, dass auch für das Kardinalerbe der ›gegenseitigen Verantwortung‹ zuweilen eine Abschaffung gefordert wird. Wie in diesem Beispiel, finden sich auch viele andere vergleichbare Forderungen insbesondere im Zusammenhang mit dem Ehegattensplitting, das als eheliches Privileg wahrgenommen wird, so auch in den Beispielen (205) und (206):
 
                    (205)
                      
                        da das #ehegattensplitting jetzt auch für die #homo-ehe gilt, muss dieses aus der zeit gefallene privileg abgeschafft werden265

                      

                    
 
                    (206)
                      
                        Heute vor 3 Jahren wurde die #Ehefueralle beschlossen – gut, dass es endlich so kam, jetzt bitte noch Diskriminierung lesbischer Ehepaare im Abstammungsrecht beenden, #Ehegattensplitting abschaffen und Verantwortungsgemeinschaften besserstellen.266

                      

                    
 
                    Beispiel (205) zeigt einen Tweet von der Auslandskorrespondentin der Deutschen Welle Ines Pohl, in dem diese von der Übertragung des Ehegattensplittings auf eingetragene Lebenspartnerschaften (s. 5.2.5) eine Forderung nach der Abschaffung dieses aus der Zeit gefallenen Privilegs ableitet. Besonders erwähnenswert ist hierbei der kausale Konnektor da, der zwischen diesen beiden versprachlichten Konzepten ›Ehegattensplitting für Lebenspartner‹ und ›Abschaffung des Ehegattensplittings‹ einen solchen Zusammenhang ausdrückt, dass aus ersterem letztere kausal hervorgehe bzw. hervorgehen muss. Insofern wird also auch hier ein Abbau ehelicher Privilegien explizit aus der sukzessiven eherechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften geschlussfolgert, im Gegensatz zu den Diskursbeiträgen in 9.2.2.1 jedoch nicht etwa als Hindernisgrund für ebendiese versprachlicht, sondern umgekehrt explizit gefordert (muss abgeschafft werden). Ähnliches lässt sich auch beim jüngeren Beispiel (206) beobachten, das einen Tweet der Linkspartei-Politikerin Doris Achelwilm zeigt. Hier wird nicht wie im vorigen Beispiel ein explizit kausaler, sondern ein temporaler Zusammenhang hergestellt (jetzt noch) zwischen der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (#Ehefueralle) und u. a. der Abschaffung des Ehegattensplittings, sodass sich die mit bitte ausgedrückte Forderung selbst konsekutiv aus der zuvor versprachlichten gleichgeschlechtlichen Ehe ableitet. Neben einem Abbau der ehelichen Besserstellung (#Ehegattensplitting abschaffen) fordert Achelwilm auch einen Abbau der Schlechterstellung nichtehelicher Lebens- und Beziehungsformen (Verantwortungsgemeinschaften besserstellen), sodass das Institut der Ehe insgesamt an relativer Privilegierung und somit rein realpolitisch betrachtet an relativem Wert verlieren soll.
 
                    Diese Engführung oder überhaupt das parallele Existieren der beiden Forderungen nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings einerseits und einer vollwertigen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die auch ein Ehegattensplitting beinhaltet, andererseits wird der Linkspartei zuweilen von anderen Parteien als Widerspruch vorgehalten. Dies zeigt exemplarisch auch das folgende Beispiel (207) des CDU-Politikers Olav Gutting aus einer Plenarsitzung zum Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartner. Beispiel (209) zeigt eine deutlich ältere Entgegnung der damaligen PDS-Politikerin Christina Schenk auf einen ähnlichen Vorwurf des Widerspruchs, der zur Nachvollziehbarkeit in Beispiel (208) wiedergegeben wird.
 
                    (207)
                      
                        Was ich bei dieser Debatte allerdings nicht ganz verstehe: Die Opposition setzt sich zwar vehement und massiv für die Ausdehnung des Ehegattensplittings ein, gleichzeitig fordert sie aber die Abschaffung des Ehegattensplittings. (Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Ja!) Ich kann Ihnen an dieser Stelle nicht die Frage ersparen: Was wollen Sie denn eigentlich? Wollen Sie es abschaffen, oder wollen Sie es ausdehnen?267

                      

                    
 
                    (208)
                      
                        Abschließend muß ich noch ein Wort an die PDS richten. Sie haben es denen auch verdammt leicht gemacht. Sie haben einen unserer Anträge aus der 11. Wahlperiode abgepinnt und in Fragen umformuliert. Sie haben ihn dabei juristisch so vermurkst, daß es auf Grund der unklaren Rechtsbegriffe, die Sie in Ihren Fragen verwenden, für die Bundesregierung ein leichtes war, Ausflüchte zu finden. Die Probleme, die Sie angesprochen haben, sehe ich genauso. Aber wo ist Ihr Lösungskonzept? Ich höre drei verschiedene Stimmen aus Ihrer Fraktion, Ihre, Frau Schenk, die Sie die Ehe abschaffen wollen, und die Stimmen von Herrn Heuer und Herrn Gysi, die die Ehe für Homosexuelle einführen wollen.268

                      

                    
 
                    (209)
                      
                        Die Forderung, die Ehe für Lesben und Schwule zu öffnen, ist selbstverständlich. Es ist eine Diskriminierung, wenn Menschen von der Möglichkeit zu heiraten ausgeschlossen werden. Was Sie jedoch noch immer nicht verstanden haben, ist, daß es überhaupt keinen Widerspruch gibt zwischen der Forderung nach Öffnung des Instituts der Ehe für Lesben und Schwule und der Forderung nach Abschaffung der damit verbundenen Privilegien bzw. der Benachteiligungen für Nichtverheiratete.269

                      

                    
 
                    In Beispiel (207) werden der Opposition allgemein zwei politische Forderungen zugeschrieben: die nach der Ausdehnung des Ehegattensplittings auf eingetragene Lebenspartnerschaften und die nach der allgemeinen Abschaffung des Ehegattensplittings. Durch die adversativen respektive konzessiven Konnektoren zwar und aber (vgl. Breindl 2004: 225) sowie die ebenfalls konzessive Verwendung von gleichzeitig (vgl. Breindl, Volodina & Waßner 2014: 545 ff.) wird zwischen den beiden wiedergegebenen Forderungen ein Widerspruch konstruiert, der später durch die Alternativfrage mit exklusivem Oder noch einmal deutlicher ausgedrückt wird.270 Bereits im einfachen Ja im Zwischenruf der Linkspartei-Politikerin Barbara Höll zeigt sich, dass diese den konstruierten Widerspruch zurückweist. Einen expliziteren Beleg für eine solche Zurückweisung stellt das deutlich ältere Beispiel (209) dar, in dem Christina Schenk auf einen vergleichbaren Vorwurf des innerparteilichen Widerspruchs von Volker Beck (s. Beispiel (208)) reagiert. Explizit wird hier ein Widerspruch negiert zwischen den beiden wiedergegebenen Forderungen nach einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einerseits und einem Abbau der Eheprivilegien andererseits. Bei letzterem geht es hingegen nicht wie zuvor nur um das Ehegattensplitting, sondern um eheliche Privilegien im Allgemeinen (vgl. auch Beispiel (208): Frau Schenk, die Sie die Ehe abschaffen wollen), deren relationaler Wert hier bemerkenswerter Weise von beiden Perspektiven einerseits als Privilegien für Verheiratete, andererseits als Benachteiligungen für Nichtverheiratete expliziert wird. Somit wird die Forderung nach einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch hier mit einem geforderten Wert- und insbesondere Privilegienverlust der Ehe enggeführt.
 
                   
                  
                    9.2.2.3 Hoffnung auf Konsolidierung der Ehe
 
                    Den Prognosen von einem Wertverlust der Ehe und der Abschaffung ehelicher Privilegien, die jeweils aus dem Konzept einer gleichgeschlechtlichen Ehe abgeleitet oder aber diesem nebenangestellt werden, stehen auf der anderen Seite Prognosen einer Verfestigung oder gar Steigerung des gesellschaftlichen Werts der Ehe gegenüber, die sich aus der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ergebe. Allgemein finden sich etwa vereinzelte, jedoch prominente Beispiel von verschiedengeschlechtlichen Paaren, für die das Institut der Ehe keinen ausreichenden Wert hat, um eine Ehe einzugehen, gerade durch die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare jedoch ausreichend an Wert bzw. an Validität zugewinnen würde, wie Beispiel (210) veranschaulicht.
 
                    (210)
                      
                        Die beiden Schauspieler Charlize Theron (33) und Stuart Townsend (35) werden vorerst nicht heiraten. Das Paar lernte sich vor sieben Jahren bei Dreharbeiten kennen. «Ich liebe sie. Was will man mehr? Und nun genug damit!», sagte Townsend. Seine Freundin hatte einmal verkündet, sie würde erst dann heiraten, wenn dies auch gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt werde.271

                      

                    
 
                    Aus Beispiel (210) geht hervor, dass der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ das Gesamtkonzept bzw. kulturelle Erbe der Ehe für Charlize Theron in ihrer Validität und ihrem gesellschaftlichen Wert derart zu senken scheint, dass es für sie nicht in Frage kommt. Erst durch eine Tilgung dieses verdunkelten Bedeutungsaspekts bzw. Erbteils (vgl. 9.3, 5.3), also durch eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare würde die Ehe für sie ausreichend an Validität gewinnen, um eine Heirat einzugehen.
 
                    Aufschlussreicher sind ferner solche Diskursbeiträge, die eine Wert-erhaltende oder Wert-steigernde Auswirkung der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mehr oder weniger explizit prognostizieren. Dies kann auf verschiedene Weisen und in verschiedenen Ausmaßen ausgedrückt werden:
 
                    
                      	 
                        indem der gesellschaftliche Wert als Rechtfertigungsgrund für die Privilegierung der Ehe schon unabhängig von deren Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare sprachlich relativiert und abgeschwächt wird (s. Beispiele (211), (212) und (213)), oder:


                      	 
                        indem eine negative Auswirkung der Öffnung der Ehe auf deren gesellschaftlichen Wert zunächst nur negiert wird (s. Beispiele (214) und (215)) oder:


                      	 
                        indem explizit und positiv eine Erhaltung und/oder Steigerung des gesellschaftlichen Werts der Ehe durch deren Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare prognostiziert wird (s. Beispiele (216), (217) und (218)).


                    
 
                    Die folgenden Belege zeigen somit ein Spektrum auf, das sich zwischen prognostiziertem Wertverlust (s. 9.2.2.1) und prognostizierter Wertsteigerung (s. 9.2.2.3) auftut, vom Mittelfeld eines negierten Wertverlusts über die Festigung und Konsolidierung hin zum Pol der Steigerung des Werts der Ehe.
 
                    Zunächst kann ein prognostizierter Wertverlust der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare implizit negiert werden, indem der rein verschiedengeschlechtlichen Ehe der zu verlierende Wert bereits zuvor abgesprochen wird. Die Ehe könne demnach durch eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare kaum an Wert verlieren, insofern sie auch ohne die Öffnung kaum Wert habe bzw. bereits an Wert verloren habe. Derartige Diskursbeiträge drücken zwar oft (s. etwa Beispiel (213)), aber nicht immer eine positive Deontik gegenüber dem Institut der Ehe aus (s. etwa Beispiel (212), vgl. schon (142) auf S. 460) und sind auch deshalb nur bedingt der Kategorie ‚Hoffnung auf Konsolidierung‘ zuzuordnen, insofern sie sich in dem beschriebenen Mittelfeld zwischen den Polen bewegen. Beispiel (211) etwa zeigt einen Diskursbeitrag, der den Wertverlust der Ehe unabhängig von der kontingenten Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare vergleichsweise neutral beschreibt und weder eine positive noch eine negative Deontik gegenüber dem Institut der Ehe ausdrückt.
 
                    (211)
                      
                        Die Ehe ist älter als der Staat, aber sie hat schon bessere Tage gesehen. Es gibt sie natürlich noch, aber sie gilt nicht mehr so viel; rechtlich nicht, gesellschaftspolitisch auch nicht. Die Ehe ist etwas eher Innerliches geworden. […] Sie hat ihre Exklusivität und die Legitimität der Normalität, die sie lange genossen hat, eingebüßt. Man kann das sehr bedauern, aber es ist ein Faktum: Die Ehe hat ihren alten Wert verloren. Das Ehegattensplitting versucht diesen Wert vergeblich zu verteidigen.272

                      

                    
 
                    (212)
                      
                        Es gibt keinen sachlichen Grund für eine rechtliche Ungleichbehandlung lesbischer oder schwuler Lebensgemeinschaften gegenüber heterosexuellen Verbindungen. Verheiratet zu sein ist schon lange nicht mehr Ausdruck einer besonderen Verantwortungswahrnahme. Der Trauschein schützt weder Kinder vor Vernachlässigung noch Frauen vor Altersarmut. Es ist an der Zeit, die Lebenswirklichkeit endlich zur Kenntnis zu nehmen. Normal ist heute eine außerordentliche Vielfalt an Formen, in denen die Menschen Geborgenheit, Fürsorge, Unterstützung und Zusammengehörigkeit erfahren. Diese vielfältigen Lebensformen gilt es rechtlich gleichzustellen.273

                      

                    
 
                    (213)
                      
                        Madeleine. Ach, Ursi, du hast alles falsch verstanden. Bei der Initiative «Schutz der Ehe» geht es nicht darum, die Ehe zu schützen, sondern den Homosexuellen die Ehe zu verbieten. Ursi: Nein, das wäre eine Schnapsidee: ausgerechnet jetzt, wo die Ehe an Wert verliert, sie Menschen vorzuenthalten, die eine Ehe für wertvoll erachten.274

                      

                    
 
                    In Beispiel (211) finden sich zahlreiche Formulierungen, die einen Wertverlust der Ehe im hier verstandenen Sinne ausdrücken (sie gilt nicht mehr so viel, hat ihren alten Wert verloren etc.).
 
                    Hierbei wird auch auf einen Verlust an Faktizität im Sinne von handlungsleitender Geltung (rechtlich nicht) und an Validität im Sinne von gesellschaftlicher Anerkennung (gesellschaftspolitisch auch nicht) eingegangen (vgl. 5.1). Die Formulierung, die Ehe habe ihre Exklusivität eingebüßt, lässt sich hingegen auch auf die eingetragene Lebenspartnerschaft beziehen, die zum Zeitpunkt des Artikels 2012 schon in vielen Punkten mit der Ehe gleichgestellt war (s. 5.2.5). Insofern lassen sich Teile diese Diskursbeitrages auch als Assertion eines Wertverlusts gerade durch die sukzessive Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare deuten, womit der Diskursbeitrag sich nicht nur – qua relativer Neutralität – im Mittelfeld des deontischen Spektrums, sondern auch im Mittelfeld des prognostischen Spektrums zwischen 9.2.2.1 und 9.2.2.3 befindet. Für Beispiel (213) trifft letzteres, nicht jedoch ersteres zu: Hier werden positive Zuschreibungen der Ehe bewusst zurückgewiesen (schon lange nicht mehr Ausdruck einer besonderen Verantwortungswahrnahme, Vernachlässigung, Altersarmut etc.), um sich aufgrund dieser mangelnden Rechtfertigungsgrundlage einer Privilegierung der Ehe gegen dieselbe aussprechen zu können. Das handlungsleitende Konzept ›Es sollte keine Ehe im Sinne einer Privilegierung bestimmter Beziehungsformen geben‹ wird demnach gerade vom – auch prozessual konzeptualisierten (schon lange nicht mehr) – Wertverlust der Ehe abgeleitet. Eine Hoffnung auf einen weiteren Wertverlust der Ehe (s. 9.2.2.2) oder gar eine Sorge vor einer Wertsteigerung der Ehe (s. 9.2.2.4) durch eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare findet sich hier jedoch nicht. Insofern bewegt sich dieser Beleg also ebenfalls in einem Mittelfeld zwischen den Kategorien 9.2.2.2 und 9.2.2.3, da er zwar eine negative Deontik gegenüber der Ehe insgesamt, jedoch eine positive Deontik gegenüber der gleichgeschlechtlichen Ehe ausdrückt und dabei keine eindeutige Prognose über deren Auswirkungen auf den bereits gesunkenen Wert der Ehe äußert. Eindeutiger lässt sich hingegen Beispiel (214) einordnen, das einen fingierten Dialog eines Ehepaares über die Schweizer Volksinitiative Schutz der Ehe zeigt, die die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verhindern sollte, jedoch 2016 mehrheitlich abgelehnt wurde.275 Die Äußerung der fiktiven Figur Ursi verbindet den postulierten Wertverlust der Ehe nicht etwa mit deren Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare, sondern im Gegenteil mit dem Ausschluss derselben von der Ehe und somit mit dem Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹. Das Adverb ausgerechnet „verstärkt den folgenden Satzteil und gibt dem ganzen Satz ärgerlichen, ungeduldigen, bedauernden Charakter“276, und drückt somit einen verstärkten Wertverlust der Ehe gerade durch ihre Nicht-Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare aus. Im Umkehrschluss ließe sich hieraus eine prognostizierte Erhaltung oder gar Steigerung des Werts der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare deuten, insofern dadurch mehr Menschen eine Ehe eingingen, die diese für wertvoll erachten.
 
                    Wie bereits angedeutet, kann ein vermeintlicher Wertverlust der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare nicht nur implizit negiert werden, indem ihr voriger Wert infrage gestellt wird, sondern er kann auch explizit negiert werden, wobei der Ehe ein gesellschaftlicher Wert grundsätzlich nicht abgesprochen oder auch explizit zugesprochen wird (vgl. auch Beispiel (10) auf S. 332). Dies veranschaulichen auch die folgenden Beispiele:
 
                    (214)
                      
                        Es sollte nie jemanden etwas abgesprochen werden. Doof sind nur die, die glauben das ihnen etwas weg genommen wird, nur weil andere endlich ihr Recht bekommen. Nur weil es die Ehe für Alle gibt ist meine Ehe nicht weniger wert277

                      

                    
 
                    (215)
                      
                        Wenn wir den § 1353 BGB endlich öffnen und das Wort „gleichgeschlechtlich“ hineinschreiben würden, dann wäre weder Herrn Harbarth noch Herrn Kauder noch sonst jemandem in dieser Republik, der verheiratet ist, etwas genommen. Es ist genug Ehe für alle da. Wir müssen es jetzt nur anpacken.278

                      

                    
 
                    Die Beispiele (214) und (215) argumentieren gleichermaßen gegen eine Logik der Verknappung (genug Ehe für alle da), nach der die Ehe durch ihre Öffnung für einen größeren Personenkreis an Wert verlieren würde (s. 9.2.2.1). In beiden Belegen findet sich die Formulierung, dass heterosexuellen Ehepaaren durch eine Öffnung etwas (weg) genommen würde, negierend wiedergegeben. Ein vermeintlicher Wertverlust wird hier somit explizit negiert (nicht weniger wert), von einer Sicherung oder gar Steigerung ihres Werts ist jedoch auch hier noch nicht die Rede.
 
                    In den folgenden Diskursbeiträgen zeigt sich nicht nur, wie soeben beschrieben, eine Negation des prognostizierten Wertverlusts der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare, sondern darüber hinaus auch eine umgekehrte Prognose der Wertsteigerung der Ehe gerade durch ebendiese Öffnung. Damit befinden sich die folgenden Diskursbeiträge (s. auch Beispiele (218) und (219)) auf dem beschriebenen Spektrum nahe am Pol der Hoffnung auf Konsolidierung der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare. Die Beispiele (216) und (217) zeigen insofern metadiskursive Beiträge, als dort die Sorge um den Wertverlust reflexiv aufgegriffen, anschließend jedoch negiert und zu einer Prognose der Wertsteigerung umgekehrt wird.
 
                    (216)
                      
                        Auch die Vertreter aller Religionen, allen voran die katholische Kirche, hatten ihre Gegnerschaft zur Homo-Ehe erklärt. Der Erzbischof von Lyon, Philippe Kardinal Barbarin, warnte sogar, sie öffne auch Inzest und Pädophilie Tür und Tor. Premierminister Jean-Marc Ayrault sagte hingegen, das Gesetz werde nicht die Institution Ehe schwächen, sondern ausweiten und stärken.279

                      

                    
 
                    (217)
                      
                        Nun haben viele Kritiker einer Eheöffnung Sorge, dass die Ehe als Institution entwertet wird. Aber ist nicht genau das Gegenteil der Fall? Wird das Institut der Ehe nicht vielmehr gestärkt? Freuen wir uns doch darüber, dass diese klassische Institution Ehe und die mit ihr verbundenen Werte im Kontext der aktuellen Debatte geradezu eine Renaissance erleben.280

                      

                    
 
                    Beispiel (216) gibt zunächst Sorgen um den Wertverlust der Ehe wieder (s. 9.2.2.1), wie sie sich in Prognosen über weitere Eheöffnungen ausdrücken (vgl. 9.2.1.2 und 9.2.1.3). Diesen Äußerungen wird mit dem adversativen Konnektor hingegen erst eine Negation (nicht schwächen) und anschließend eine gegenteilige Prognose gegenübergestellt, nach der die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare diese ausweiten und stärken werde. Auch Beispiel (217) greift zunächst metadiskursiv und explizit die Sorge auf, dass die Ehe als Institution entwertet wird, wenn sie für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird. Die umgekehrte Prognose einer Wertsteigerung durch die Eheöffnung wird hier explizit als Gegenteil eingeleitet. Die beiden negierten Entscheidungsfragen lassen sich als rhetorische Fragen verstehen, die also die Prognose der Wertsteigerung affirmativ ausdrücken: „Die indirekte Behauptung ist ein affirmiertes Pendant zu einer negativ formulierten Entscheidungsfrage“281. Zuletzt wird die prognostizierte Wertsteigerung der Ehe durch die Eheöffnung bzw. im Zuge der aktuellen Debatte um dieselbe als Renaissance der Ehe und der mit ihr verbundenen Werte (s. u.) versprachlicht, was innerhalb der Metapher auch das Konzept eines vorausgehenden ›Mittelalters‹ verfügbar macht. Metaphorisch wird also auch hier ein gewisser Wertverlust, ein Verlust an gesellschaftlicher Relevanz und Validität (›Mittelalter‹) deutbar, der gerade durch die (Debatte um die) Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare umgekehrt werde (›Renaissance‹), sodass diese den gesellschaftlichen Wert der Ehe steigere.
 
                    Zuletzt zeigt sich die Hoffnung auf Konsolidierung der Ehe auch in weniger metadiskursiven Beiträgen, etwa wenn diese die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als Stärkung der konservativen Werte, Aspekte oder Momente der Ehe konzeptualisieren. Dies sollen die folgenden Beispiele veranschaulichen:
 
                    (218)
                      
                        Ich werde der Öffnung der Ehe zustimmen. Weil ich es gut finde, wenn Menschen konservative Werte leben. #Ehefueralle282

                      

                    
 
                    (219)
                      
                        interessant finde ich aber noch die Frage ob die Ehe für alle nicht doch noch einen Konservativen Aspekt hochhält, da sie die Ehe als Institution hochhält und nicht abschaffen will, wie die Linken es eigentlich schon wollen.283

                      

                    
 
                    Beispiel (218) zeigt einen Tweet von der damaligen Bundestagsabgeordnete der CDU Kristina Schröder, in dem diese mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eine Konsolidierung konservativer Werte sprachlich verbindet, insofern diese von Ehepaaren im Allgemeinen gelebt würden. Ähnliches gilt für den offener, weil als indirekte Frage formulierten Tweet des Schweizer SVP-Politikers Severin Spillmann in Beispiel (219). Auch hier lässt sich die negierte Entscheidungsfrage, ob die Ehe für alle nicht doch noch einen Konservativen Aspekt hochhält, als rhetorische Frage verstehen, die eine entsprechende Affirmation nahelegt. Syntaktisch eindeutiger wird anschließend expliziert, dass die gleichgeschlechtliche Ehe die Ehe als Institution hochhält, worin sich schließlich eine konzeptualisierte Wertsteigerung der Ehe ausdrückt. Worin die in diesen beiden Beispielen angesprochenen konservativen Werte oder konservativen Aspekte der Ehe liegen (vgl. auch Beispiel (217)), wird nicht weiter ausgeführt. Mit Blick auf die Entlastungsfunktion des Staates (s. 5.3) lassen sich diese jedoch als kommunitaristische Werte der familiären, individuell-reziproken Verantwortung verstehen, die die Verantwortung des Staates für seine Bürger ergänzen bzw. zu Teilen ersetzen kann (vgl. hierzu auch bereits Beispiel (148) auf S. 463). Zuletzt wird in Beispiel (219) Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch dadurch als Form ihrer Konsolidierung erkennbar, dass sie der Alternative einer Abschaffung der Ehe gegenübergestellt wird; eine Gegenüberstellung, die im folgenden Kapitel aus der gegenüberliegenden Perspektive betrachtet werden soll.
 
                   
                  
                    9.2.2.4 Sorge um Verfestigung der Eheprivilegien
 
                    Neben den soeben vorgestellten positiv wertenden Prognosen über eine Festigung und Steigerung des Wertes der Ehe finden sich auch Diskursbeiträge, die aus der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zwar ebenfalls eine solche potenzielle Wertsteigerung ableiten, dieser gegenüber jedoch eine ablehnende Haltung ausdrücken, insofern sie allgemein der Ehe gegenüber eine negative Deontik und somit das folgende handlungsleitende Konzept vertreten: ›Es sollte keine Ehe im Sinne einer Privilegierung bestimmter Beziehungsformen geben‹. Eine solche linkspolitische Position, die auch aus der potenziellen Konsolidierung der abgelehnten Ehe auch eine Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe folgern kann, wurde mit Wegner (1995: 180 f.) in 5.2.3 grob vorgestellt und lässt sich auch bereits in Beispiel (150) auf S. 466 erkennen. In dieser Position drückt sich die Sorge aus, dass die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zur Kooptation von Ehegegnern und zur Rekuperation ehekritischer Positionen beiträgt, sodass die kritisch gegen die Ehe gerichtete diskursive Energie nun zur stärkenden Kraft verkehrt bzw. angeeignet wird (vgl. 4.2.2.4–4.2.2.5).
 
                    Auch für diese Diskursposition lassen sich Belege finden, die sich deontisch gegenüber der Ehe zwar eindeutig ablehnend äußern, sich in ihrer prognostischen Aussage auf dem Spektrum zwischen Wertverlust und Wertsteigerung der Ehe durch ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare jedoch in einem Mittelfeld bewegen. Etwa lassen sich anknüpfend an 9.2.2.2 zur sprachlichen Verbindung der Forderungen nach Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einerseits und nach Abbau der Eheprivilegien andererseits auch solche Belege anführen, die die beiden Forderungen nicht wie etwa in Beispiel (205) explizit in einen kausalen Zusammenhang bringen, sondern einander zu einem gewissen Grad gegenüberstellen. Dies veranschaulichen etwa die folgenden Beispiele.
 
                    (219)
                      
                        Längerfristig bin ich nicht für „Ehe für alle“, sondern für die Abschaffung der Ehe und eingetragene Formen gemeinsamer Verantwortung für alle.284

                      

                    
 
                    (220)
                      
                        […] eine überkommene staatliche Privilegierung von Heterosexuellen wurde kürzlich auf Homosexuelle ausgedehnt. Die Abschaffung der staatlichen Ehe wäre die Antwort.285

                      

                    
 
                    In Beispiel (220) wird eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nicht befürwortet, insofern die twitternde Person angibt, nicht für „Ehe für alle“ zu sein; gleichzeitig wird damit jedoch auch noch keine konkrete Ablehnung einer Eheöffnung expliziert. Durch den Anschluss an die Negation mit dem Konnektor sondern wird die im externen Konnekt genannte Ehe für alle zurückgewiesen und durch die im internen Konnekt genannte Abschaffung der Ehe korrigiert.286 Abgeschwächt wird die Gegenüberstellung dieser beiden Forderungen jedoch gleich im Vorfeld durch das Adverb längerfristig, sodass diese als nicht zwangsläufig konfligierende, sondern ggf. aufeinanderfolgende und somit vereinbare Forderungen deutbar werden: die Ehe für alle als kurzfristiges Ziel, die Abschaffung der Ehe als langfristiges. Worin sich die eingetragenen Formen gemeinsamer Verantwortung, die als Substitut für die abzuschaffende Ehe gefordert werden, von dieser unterscheiden sollten, wird dabei nicht weiter ausgeführt. Auch in Beispiel (221) wird explizit eine Abschaffung der staatlichen Ehe gefordert, insofern diese als die Antwort bezeichnet wird. Indem zuvor die staatliche Privilegierung, die mit dem Institut der Ehe einhergeht, als überkommen bezeichnet wird, wird auch für deren Ausdehnung eine ablehnende Haltung nahegelegt. Durch den Anschluss der Forderung nach einer Abschaffung der Ehe mit dem Konjunktiv II (Irrealis) wird deren Nicht-Faktizität ausgedrückt, sodass die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare also nicht als Teil ebendieser geforderten Abschaffung versprachlicht wird. Ob die Eheöffnung jedoch der geforderten Abschaffung im Gegenzug hinderlich ist, ob also die überkommene staatliche Privilegierung durch ihre Ausdehnung an Wert oder Legitimität gewinnt, wird hier nicht expliziert. Daher bewegt sich auch dieser Diskursbeitrag eher im Mittelfeld des Spektrums hin zur Sorge um Verfestigung der Eheprivilegien.
 
                    Etwas deutlichere, konfligierendere Gegenüberstellungen von Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einerseits und Abschaffung der ehelichen Privilegien andererseits finden sich etwa in manchen Bundestagsreden der Linkspartei, in denen deren Ablehnung der LPartG-Entwurfs oder auch späterer Gesetzentwürfe zur Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften begründen. In diesem Fällen werden nicht nur wie etwa in Beispiel (206) die Forderungen nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe um Forderungen nach einer Aufhebung der Eheprivilegien ergänzt, sondern erstere wird für letztere als Hindernis versprachlicht, insofern sie die Eheprivilegien ausweite (vgl. schon Beispiel (221)) und damit konsolidiere. Exemplarisch hierfür sei an dieser Stelle folgende Bundestagsrede von Barbara Höll angeführt:
 
                    (221)
                      
                        Ich möchte kurz aus dem Antrag der FDP zitieren: Alle Lebensgemeinschaften, in denen die Partner füreinander Verantwortung übernehmen, sind wertvoll und müssen vom Staat unterstützt werden. Das ist richtig. Aber es ist auch richtig, dass nicht alle Lebensweisen so organisiert sind, dass die Menschen in einer Ehe oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Vielmehr gibt es darüber hinaus noch andere Lebensweisen. Es gibt Alleinerziehende, Konstellationen, in denen Geschwister zusammenleben – vielleicht noch mit Kindern -, Patchworkfamilien, zum Teil verheiratet, zum Teil unverheiratet. Heutzutage ist alles recht bunt. Daraus ergibt sich, warum die PDS den Gesetzentwurf zuerst abgelehnt hat. Denn wir haben hier letztendlich eine Ausweitung der Privilegierung, nämlich von einer bestimmten Form der Ehe auf eine andere Form. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass unsere Zielstellung die Entprivilegierung sein muss, um so die Förderung von Familien zu erreichen. Familie ist da, wo Nähe ist, wo Verantwortung füreinander und Verantwortung für Kinder übernommen wird. (Beifall bei der LINKEN) Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es in dieser Beziehung noch viele Ungerechtigkeiten gibt, die nicht dadurch zu beseitigen sind, dass wir uns nur auf die Ehe und die eingetragene Lebenspartnerschaft fokussieren. Wir müssen weiter gehen. Wir können das, was wir jetzt anstreben, durchaus auch mit anderen Maßnahmen begleiten, zum Beispiel mit dem Kampf für die weitere Individualisierung des Steuerrechts. Wir sagen: Es geht den Staat nichts an, in welcher Form Menschen miteinander leben. Sie sollen ihre Steuern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bezahlen. Wenn besondere Leistungen erbracht und beispielsweise Kinder erzogen werden, dann hilft der Staat. Dann ist es letztendlich auch egal, in welcher Lebensform die Kinder aufwachsen.287

                      

                    
 
                    Beispiel (222) zeigt eine Entgegnung auf die Entwürfe von Grünen und FDP zur Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft, die unter anderem das Steuerrecht, das Besoldungs- und das Beamtenversorgungsrecht und die bundeseinheitliche Behördenzuständigkeit betrafen. Barbara Hölls Begründung, warum die PDS den Gesetzentwurf zuerst abgelehnt hat, kann sich zwar auf diese Gesetzesentwürfe selbst beziehen, aber auch auf den Gesetzentwurf des LPartG von 2000 selbst,288 dem die Linkspartei bzw. die damalige PDS ebenfalls nicht zugestimmt hat: „Die Mehrheit der Fraktion der PDS wird dem Gesetzentwurf von Rot-Grün zur eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht zustimmen.“289 An die versprachlichte Ablehnung des Gesetzentwurfs wird mit dem kausalen Konnektor denn eine postulierte Ausweitung der Privilegierung durch die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft angeschlossen, die somit als Grund für die Ablehnung des Gesetzentwurfs genannt wird. Dieser Ausweitung der Privilegierung von einer bestimmten Form der Ehe auf eine andere Form wird im Folgesatz eine Entprivilegierung gegenübergestellt, die deontisch (sein muss) als Zielsetzung bezeichnet wird. Die Gegenüberstellung der beiden Forderungen als miteinander konfligierend und zu gewissem Grade unvereinbar wird hier mit einer kohärenten visuellen Metaphorik ausgedrückt: Gerade dadurch, dass politische Akteure (wir) den Blick nur auf die Ehe und die eingetragene Lebenspartnerschaft fokussieren liefen sie Gefahr, die Zielstellung die Entprivilegierung aus den Augen bzw. aus dem Blick zu verlieren, was Höll wiederum deontisch ablehnt (wir dürfen nicht).
 
                    Daraus konstruiert sich ein aufmerksamkeitsökonomisches Argument, nach dem alles, was an der begrenzten Ressource der politischen Aufmerksamkeit in eine Forderung (eingetragene Lebenspartnerschaft) eingezahlt werde (fokussieren), für die wohl dringlichere Forderung (Entprivilegierung) fehle (aus den Augen / dem Blick verlieren). Es drück sich somit ein Konflikt aus zwischen Abbau der Eheprivilegien einerseits und Angleichung der eingetragenen Lebenspartnerschaft an ebendiese andererseits, sodass letztere erstere im Diskurs verdränge und die Privilegierung der ehe somit konsolidiere.
 
                    Während die Sorge um die Verfestigung der Eheprivilegien durch die gleichgeschlechtliche Ehe auch im vorigen noch recht implizit blieb und aufwändig gedeutet werden musste, finden sich abschließend auch Diskursbeiträge, die eine solche Sorge noch deutlicher explizieren. Die Beispiele (223) und (224) sollen dies veranschaulichen.
 
                    (223)
                      
                        Wenn Neue Mitte und christliche Großsekten sich einer Minderheit annehmen und dabei von Integration und Toleranz »für diese Menschen« schwafeln, wird’s »für diese Menschen« Zeit, die Gültigkeit ihres Reisepasses zu prüfen. War einst der Ausschluß von freiheitsberaubenden, charakter- und gesundheitsschädlichen Instituten wie Militär und Ehe das Glück des Perversen, macht sich Rotgrün nun daran, dies zu ändern. Schwule und Lesben dürfen überall mitmischen – jetzt soll die »Eingetragene Partnerschaft« die Heimatfront begradigen. Was Pro und Kontra dabei einigt, ist ihre latente Homophobie. Als Margot von Renesse (SPD) den Entwurf am 7. Juli in den Bundestag einbrachte, sagte sie dem »um sich greifenden Individualismus« den Kampf an: Schluß mit freier Entfaltung der Lesben und Schwulen! Das Gesetz diene »der Stärkung von Bindung und Partnerschaft«, echote Herta Däubler-Gmelin. Die Justizministerin hatte es bei Geheimtreffen von parteinahen Schwulen-Gruppen absegnen lassen und ehekritische Vereine, allen voran Deutsche Aids-Hilfe und Lesbenring, davon ausgeschlossen. Die lehnen nämlich das ganze Konzept als undemokratisch ab.290

                      

                    
 
                    (224)
                      
                        Es ist nicht zum ersten Mal so, dass vermeintlich progressive Kräfte der Schweizer Gesellschaftspolitik versuchen, konservative Strukturen zu verändern – und diese Strukturen genau damit stärken. Seit es darum geht, die Rechte von homosexuellen Paaren denjenigen von heterosexuellen Paaren gleichzustellen, spricht die Politik über die sogenannte Ehe für alle. Die Folge davon ist, dass die Ehe als gesellschaftliches Ideal gestärkt wird. Die Ehe notabene, in der man weiterhin nicht individuell, sondern gemeinsam besteuert wird – und die Zweitverdienerin (meistens die Frau) steuerlich benachteiligt wird. Die andere, viel freiheitlichere Variante wäre, die eingetragene Partnerschaft (bisher nur für homosexuelle Paare möglich) und die Ehe (bisher nur für heterosexuelle Paare möglich) einander gleichzustellen.291

                      

                    
 
                    Beispiel (223) zeigt einen konkret-Artikel, in dem gleich zu Beginn Distanz ausgedrückt wird zu denjenigen Akteuren, die sich für die eingetragene Lebenspartnerschaft einsetzen. Christliche Großsekten verweist hierbei auf den religiösen Charakter der Ehe (vgl. 8.1); als Neue Mitte lässt sich ferner vor allem die damalige rot-grüne Bundesregierung verstehen, auf die im Weiteren eindeutiger referiert wird. Ein Grund für die Ablehnung der eingetragenen Lebenspartnerschaft findet sich in ehekritischen Formulierungen, die sich gegen freiheitsberaubende, charakter- und gesundheitsschädliche Institute wie Militär und Ehe richten.292 Die z. T. bereits umgesetzte, z. T. avisierte Beendigung des Ausschlusses queerer Menschen aus diesen Institutionen wird hier somit gleichsam als ein Einschluss derselben in diese Institutionen geschildert, der Schluß mit freier Entfaltung der Lesben und Schwulen mache. Der Diskurs um die eingetragene Lebenspartnerschaft wird hier als moderater Reform-Diskurs verstanden, der in der Gänze abzulehnen sei, da beide Seiten dieser Diskussion, also rot-grüne Befürworter und christ-demokratische Gegner der eingetragenen Lebenspartnerschaft sich durch eine latente Homophobie auszeichneten. Auch hier wird die Sorge um die Verfestigung der kritisierten Institution Ehe also weniger explizit vorgebracht als in Beispiel (224); sie findet sich vor allem in der Kritik an ebendiesem Reform-Diskurs der eingetragenen Lebenspartnerschaft, der die Ehe dadurch stärke und vor grundlegenderer Kritik schütze, dass er einen radikaleren, ehekritischen Diskurs untergrabe und verdränge, insofern auch ehekritische Vereine, die das ganze Konzept als undemokratisch ablehnen, von parteinahen Schwulen-Gruppen verdrängt und aus dem Geheimtreffen zum LPartG ausgeschlossen worden seien.
 
                    Im weitaus jüngeren Beispiel (224), das sich nicht mit dem LPartG in Deutschland, sondern mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz befasst, werden deren Folgen für die gesellschaftliche Validität der Ehe noch expliziter reflektiert. Ähnlich wie schon in Beispiel (223) findet auch hier eine Distanzierung von den reformierenden Akteuren statt, etwa indem diese als vermeintlich progressive Kräfte bezeichnet werden, die somit in Distanz zu später ausgeführten und selbst beanspruchten „tatsächlich“ progressiven Kräften konzeptualisiert werden. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird hier als Versuch verstanden, konservative Strukturen zu verändern, der zwar nicht explizit beinhalte, jedoch dazu führe, dass diese Strukturen genau damit gestärkt würden. Hiermit wird deutlich das Prinzip der Rekuperation angesprochen, bei dem progressive Diskursmomente zur Verfestigung ebenjener Verhältnisse beitragen, die sie zu verändern versuchen (s. 4.2.2.4–4.2.2.5); in diesem Falle also, dass die Ehe als gesellschaftliches Ideal gestärkt wird. Besonders bemerkenswert ist hierbei, dass diese Konsolidierung der Validität der Ehe nicht nur als Folge der politischen Reformbemühungen, sondern auch der diskursiven bzw. sogar der lexikalischen Strategien versprachlicht wird, was erst bei einem genaueren Blick auffällt. Eingeleitet wird die behauptete Stärkung der Ehe als Folge des Referenzträgers der Textdeixis davon. Aus mindestens drei Gründen ist eine Lesart, die nicht etwa die rechtliche Gleichstellung (die Rechte von homosexuellen Paaren denjenigen von heterosexuellen Paaren gleichzustellen), sondern die lexikalische Bezeichnung (spricht die Politik über die sogenannte Ehe für alle) als Referenzträger der Textdeixis und somit als Ursache für die Stärkung der Ehe identifiziert, hier die wahrscheinlichste: Erstens gibt es nach der Centering Theory (vgl. Walker, Joshi & Prince 1998) für Textdeiktika eine Zugänglichkeitshierarchie bzw. eine rückwärtsgewandte Salienz, die den nächstgelegenen Kandidaten als deren Referenzträger bevorzugt (vgl. Krifka 2009: 8; Missing 2017: 67). Dies betrifft in diesem Falle das zuletzt angesprochene Sprechen über die Ehe für alle. Zweitens stellt auch ein vorangegangener Hauptsatz in dieser Zugänglichkeitshierarchie einen wahrscheinlicheren Referenzträger für eine Textdeixis dar als ein vorangegangener Nebensatz (vgl. Poesio et al. 2004: 317), was hier ebenfalls in dieselbe Richtung deutet. Und drittens versperrt hier auch der nachfolgende Kotext eine Deutung der rechtlichen Gleichstellung als Referenzträger und als Ursache für die Stärkung der Ehe, insofern ebendiese als viel freiheitlichere Variante befürwortet wird. Die Ursache für die hier abgelehnte Konsolidierung der Ehe stellt nach dem Autor also das Sprechen über die Ehe für alle dar, was einerseits konkret metasprachlich auf die lexikalische Bezeichnungsstrategie Ehe für alle bezogen sein kann, andererseits aber auch allgemeiner metadiskursiv auf den symbolpolitischen Diskurs um die Überführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft in die Ehe, der der Autor abschließend eine befürwortete rechtliche Gleichstellung ohne eine solche symbolische Subsumption unter dem Namen Ehe gegenüberstellt. Dies ist insofern interessant, also die allermeisten metasprachlichen Beiträge von progressiver Seite eine solche Extensionserweiterung der Ausdrucks Ehe explizit einfordern (s. 9.1). Vergleichbare metasprachliche Kritik an der Bezeichnung Ehe für alle von progressiver Seite wird sich jedoch auch in Kapitel 10.2.2 finden.
 
                    Die zuletzt vorgestellten warnenden Prognosen einer Konsolidierung und Verfestigung der ehelichen Privilegien durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eröffnet eine neue Perspektive auf das hier untersuchte Verhältnis von semantischem, diskursivem und kulturellem Wandel. Es zeigen sich mehrere Dimensionen der Diskursprogression, die in komplexen Bedingungen zueinander zu stehen scheinen. So zeigt sich neben einer reformatorisch-progressiven Diskursströmung, die auf eine Ausweitung der ehelichen Privilegien (bzw. des Zugangs zu diesen) zusteuert, auch einer radikal-progressive, die eine gänzliche Abschaffung ebendieser Privilegien anvisiert, um damit im Umkehrschluss alle Benachteiligungen und Ungleichbehandlungen auf einmal abzuschaffen. Diese beiden Strömungen werden z. T. als symbiotisch, zumindest aber als widerspruchsfrei koexistent verstanden (vgl. etwa Beispiel (209)); z. T. erscheinen Sie im Diskurs jedoch auch als miteinander unvereinbar, insoweit radikalere Strömungen die reformatorischen Strömungen letztlich als legitimierenden Schutz der ehelichen Privilegien vor den Forderungen nach deren gänzlicher Abschaffung verstehen (vgl. etwa Beispiele (223), (224)). Eine konzeptualisierte Unvereinbarkeit oder Gegenläufigkeit dieser beiden Forderungen nach Ausweitung respektive Abschaffung der Eheprivilegien und ein deontischer Vorrang der letzteren finden sich dabei nicht nur bei radikal-progressiven Diskursakteuren, sondern zuweilen selbst in der juristischen Fachliteratur. So stellt etwa Froese (2017: 1155) fest: „Durch die Entkopplung der Begriffe Ehe und Familie ist die Privilegierung der Ehe als solche nicht mehr stimmig“; und weiter: „Der Sache wäre es dienlich gewesen, ein kohärentes Konzept von Ehe und Familie, das den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht wird, zu erarbeiten. Mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist dies nicht geschehen“ (ebd.), sodass diese nach Froese (ebd.: 1154) „eher einen symbolischen Akt dar[stellt]“ (vgl. 5.2.6). Im Folgenden soll in einer abschließenden Synopse insbesondere dieser Aspekt einer potenziellen Konsolidierung des Instituts Ehe und seiner Privilegien aus einer Perspektive des kulturellen Erbes genauer untersucht und so mit dem in 5.3 vorgestellten Erklärungsmodell der Nekrose in Verbindung gebracht werden.
 
                   
                 
               
              
                9.3 Synopse: Nekrose des Ehebegriffs und Nekrektomie der Eheöffnung
 
                Im vorangegangenen Kapitel 9.2 wurden verschiedene Äußerungen und Prognosen über Folgen der Öffnung der Ehe für deren Wert untersucht. Da dieser Wert einerseits ein sprachlicher Wert des Ehebegriffs ist, der durch die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ geändert wird, und andererseits ein gesellschaftlicher Wert, der gleichsam diskursiv hergestellt und ausgedrückt wird, handelt es sich bei der sprachlichen Aushandlung dieses Werts immer auch unterschwellig um metadiskursive Aussagen. Die Analyse ebendieser Aushandlung bewegte sich demnach auf einer meta-metadiskursiven Ebene, die für das folgende synoptische Kapitel jedoch verlassen werden muss. Denn das folgende Kapitel zeichnet mithilfe des Erklärungsmodells der Nekrose (s. 5.3) den Verlauf des gesellschaftlichen Werts der Ehe selbst nach, die hierfür als kulturelles Erbe verstanden wird. Auch wenn der Diskurs selbst damit auf der Metaebene analysiert wird, muss reflektiert werden, dass mit dem Übergang von der Meta-Metaebene der Analyse in 9.2 zur Metaebene der Analyse hier in 9.3 auch eine gewisse Stellungnahme im Metadiskurs aus 9.2 stattfindet. Demnach wird im Rahmen der Nekrose-Metapher beschrieben, wie der Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ aus dem Gesamterbe der ›Ehe‹ getilgt wird und somit auch als Bedeutungsaspekt aus der Intension des Ehebegriffs – mit allen impliziten Folgen, die dies für die Rolle des Bedeutungsaspekts der ›natürlichen Fortpflanzung‹ für den Ehebegriff hat (s. 9.1). Im Metadiskurs um die Auswirkungen der Ermöglichung gleichgeschlechtlicher Ehen auf den gesellschaftlichen Wert der Ehe (s. 9.2.2) stimmt das Erklärungsmodell der Nekrose bzw. der Nekrektomie eher mit den zuletzt vorgestellten Prognosen einer Festigung oder Steigerung des Werts der Ehe überein, ohne jedoch eine deontische Beurteilung vorzunehmen. Im Folgenden sollen demnach auch die bereits vorgestellten diskursiven Phänomene wiederaufgegriffen werden, um das Phänomen der Nekrektomie für das kulturelle Erbe der Ehe plausibel zu machen. Dabei wird gesondert eingegangen auf die in 5.3 (s. Abbildung 7) vorgestellten Faktoren der Nekrose und der Nekrektomie:
 
                
                  	 
                    Verdunkelung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ der Ehe (s. 9.3.1)


                  	 
                    graduelle oder drohende Verdunkelung des Gesamterbes ›Ehe‹ (s. 9.3.2)


                  	 
                    durch die Tilgung des verdunkelten Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ abgewandte Verdunkelung des Gesamterbes ›Ehe‹ (s. 9.3.3)


                
 
                
                  9.3.1 Verdunkelung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ der Ehe
 
                  Die Verdunkelung eines kulturellen Erbes wurde in 5.1 beschrieben als ein Zusammenwirken von erstens einer nachlassenden Validität – im Sinne gesellschaftlicher Anerkennung –, zweitens einer nachlassenden Faktizität – im Sinne handlungsleitender Geltung – und drittens einer zunehmenden affektiven Ablehnung des kulturellen Erbes. Im Sinne der Nekrose-Hypothese (s. 5.3) kann ein kulturelles Erbe nicht nur in seiner Gesamtheit verdunkeln, sondern auch durch die Verdunkelung eines bestimmten Erbteils, die sich mit der Zeit auf das Gesamterbe überträgt. Für den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ des Gesamterbes ›Ehe‹ lässt sich eine solche Verdunkelung in allen drei beschriebenen Gesichtspunkten beobachten. Wie in 5.3 beschrieben wurde, konsolidieren zunächst die Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und später die rechtswirksame Tilgung der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als Wesensmerkmal der Ehe bzw. ehefähiger Partnerschaften deren nachlassende Faktizität, insofern diesem Erbteil keine handlungsleitende Geltung im Recht mehr zukommt. In einer demokratisch legitimierten Rechtsprechung und Gesetzgebung spiegelt eine solche nachlassende Faktizität idealiter auch eine entsprechend nachlassende Validität wider, insofern die sich für die Eheöffnung einsetzenden Parteien ausreichend Stimmen erhalten haben, um diese auch politisch durchzusetzen. Ebenso zeigt sich die nachlassende Validität des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch in verschiedenen Umfragen im späteren Zeitraum der untersuchten Diskurses, in denen sich eine deutliche Mehrheit der Befragten für eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausspricht.293 Darüber hinaus zeigen sich die nachlassende Validität und Faktizität des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch exemplarisch in dessen expliziten Kontestationen und Relativierungen (s. 9.1.1). So reflektiert etwa Volker Beck die nachlassende Validität und Faktizität dieses Erbteils gleichsam metadiskursiv in Beispiel (113), das hier nochmal auszugsweise angeführt werden soll:
 
                  (225)
                    
                      Das Bundesverfassungsgericht selbst und der Gesetzgeber, dieses Hohe Haus, messen der Geschlechtsverschiedenheit bei der Ehe keine entscheidende Bedeutung mehr zu. […] Wir lassen die Leute verheiratet und transponieren sie nicht in ein gleichwertiges Ersatzinstitut. Das zeigt: Wir glauben selber nicht mehr an die Geschlechtsverschiedenheit der Ehe. Ihr kommt inzwischen weder verfassungsrechtlich noch einfachrechtlich eine prägende Bedeutung zu.294

                    

                  
 
                  Damit für den Erbteil der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ von einer intersubjektiven Verdunkelung gesprochen werden kann, muss nun noch der dritte Faktor der Affektivität untersucht werden. Da das Phänomen der Verdunkelung auch eine zunehmende affektive Ablehnung einschließt, muss eine solche affektive Ablehnung gegenüber dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ quantitativ und qualitativ aufgespürt werden.
 
                  Eine quantitative Annäherung an eine diachron sich entwickelnde intersubjektive affektive Ablehnung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ermöglicht, wie in 5.3 bereits angedeutet wurde, ein zunächst corpus-based Zugang über eine Liste von affektiv negativ konnotierten Wörtern nach Felder & Müller (2022) sowie in der Erweiterung von Becker, Brocai & Tapken (2023). Felder & Müller (2022: 250) bezeichnen derartige Wörter als Delimitationswörter, deren Verwendung im moralischen Konsens „eine Ablehnung, Überwindung, Bekämpfung der entsprechenden Konzepte und Sachverhalte“ verlangt. Das Vorkommen eines Delimitationswortes in einem Text stellt dabei noch keine hinreichende Bedingung dafür dar, dass in dem Text selbst eine explizite moralische Abwertung vorgenommen wird; wohl aber einen recht zuverlässigen Hinweis darauf, dass ein Referenzobjekt (in diesem Fall im Zusammenhang mit der Forderung nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe) auf eine Art und Weise bezeichnet wird, die indexikalisch eine vorgängige gesamtgesellschaftliche moralische Ablehnung wiedergibt – sei es beschreibend, negierend oder zustimmend –, oder aber eine solche ablehnende Lesart des Delimitationswortes (z. B. Ungleichbehandlung) in der Rezeption nahelegt. Der corpus-based Zugang über eine Liste solcher Delimitationswörter lässt sich corpus-driven ergänzen, indem Delimitationswörter, die in den untersuchten Korpora entweder gar nicht vorkommen oder aber – wie bspw. Pädophilie oder Problem – in aller Regel keine affektive Ablehnung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, sondern eines anderen Referenzobjektes wiedergeben (vgl. auch 8.2.3), von der quantitativen Analyse ausgeschlossen werden. So ergibt sich eine Suchanfragexxxvii,xxxviii, mit der Delimitationswörter in den Korpora zur gleichgeschlechtlichen Ehe quantifiziert und darüber Momente der affektiven Ablehnung zumindest annäherungsweise zwischen verschiedenen Diskursdomänen, Zeiträumen sowie Akteuren verglichen werden können.
 
                  Eine Suche nach solchen relevanten Delimitationswörtern liefert in allen Korpora zahlreiche Treffer. Tabelle 19 gibt einen Überblick darüber, welche konkreten Delimitationswörter in den untersuchten Korpora insgesamt am häufigsten vorkommen.
 
                  
                    
                      Tabelle 19:absolute Häufigkeit der häufigsten Delimitationswörter in den untersuchten Korpora.

                    

                               
                          	Delimitationswort 
                          	gesamt 
                          	G-Twitter 
                          	G-DeReKo 
                          	P-Bundestag 
                          	R-Entscheidungen 
   
                          	Diskriminierung 
                          	7674 
                          	1589 
                          	4,740 
                          	334 
                          	1011 
  
                          	diskriminieren 
                          	2674 
                          	730 
                          	1,762 
                          	68 
                          	114 
  
                          	Homophobie 
                          	2167 
                          	616 
                          	1483 
                          	50 
                          	18 
  
                          	Ungleichbehandlung 
                          	2042 
                          	241 
                          	510 
                          	62 
                          	1229 
  
                          	homophob 
                          	2387 
                          	1284 
                          	1066 
                          	17 
                          	20 
  
                          	Benachteiligung 
                          	1380 
                          	249 
                          	600 
                          	59 
                          	472 
 
                    

                  
 
                  Eine qualitative Sichtung der Belege erhärtet den Zusammenhang zwischen den vorkommenden Delimitationswörtern und dem Bedeutungsaspekt der Verschiedengeschlechtlichkeit, wie auch die zehn signifikantesten Kookkurrenzen der Delimitationswörter in G-DeReKo in exemplarisch veranschaulichen sollen.
 
                  
                    
                      Tabelle 20:Kookkurrenzpartner der gesuchten Delimitationswörter in G-DeReKo (5 Wörter links bis 5 Wörter rechts, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                    

                            
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-Likelihood 
   
                          	homosexuell 
                          	1200 
                          	11574 
  
                          	gleichgeschlechtlich 
                          	457 
                          	4799 
  
                          	schwul 
                          	553 
                          	4433 
  
                          	Paar 
                          	158 
                          	3503 
  
                          	Lesbe 
                          	73 
                          	3186 
  
                          	sexuell 
                          	513 
                          	2979 
  
                          	Lebenspartnerschaft 
                          	144 
                          	2090 
  
                          	Orientierung 
                          	18 
                          	1775 
  
                          	Ehe 
                          	163 
                          	1575 
  
                          	eingetragen 
                          	81 
                          	1539 
 
                    

                  
 
                  Eine Perspektive, die den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ als ›Diskriminierung‹, ›homophob‹, ›Benachteiligung‹ etc. konzeptualisiert, wird zwar nicht zwangsläufig mit jeder Verwendung eines Delimitationswortes eingenommen, wohl aber durch diese wiedergegeben und somit in ihrer diskursiven Relevanz aktualisiert. Die zahlreichen Treffer für Delimitationswörter konzentrieren sich ferner nicht in einem nur kleinen Teil der Texte; vielmehr enthalten insgesamt hohe Anteile der Texte zur gleichgeschlechtlichen Ehe mindestens ein relevantes Delimitationswort: über 40% in G-DeReKo, über 74% in P-Bundestag und sogar über 92% in R-Entscheidungen. Insofern spielen rein quantitativ betrachtet Versprachlichungen affektiver und moralischer Ablehnungen in den Texten zur gleichgeschlechtlichen Ehe (insbesondere in P-Bundestag und R-Entscheidungen) mindestens ebenso häufig eine Rolle wie der größte Themenbereich ›Familie‹ (s. 8.2.4). Wie darüber hinaus die relativen Häufigkeitswerte jeweils in Abbildung 66–71 zeigen, verteilen sich diese zahlreichen Treffer auch im Hinblick auf Zeit und Akteure295 recht gleichmäßig über den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe, was bereits folgende Deutung nahelegt: Wenn die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe und somit die Relevanz des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ sprachlich ausgehandelt wird, so wird zu jeder Zeit und von jedem Akteur wiederholt auf eine affektive Ablehnung dieses oder eines ähnlichen Aspektes der Ehe eingegangen – sei es beschreibend, negierend oder zustimmend.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die recht gleichmäßige relative Werte zwischen 2007 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 66: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Verlaufskurve, die recht gleichmäßige relative Werte zwischen 1971 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 67: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo.

                   
                  
                    [image: Datenpunkte, die recht gleichmäßige relative Werte für verschiedene Quellen anzeigen.]
                      Abbildung 68: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                   
                  
                    [image: Verlaufskurve, die recht gleichmäßig schwankende Werte zwischen 1990 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 69: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag.

                   
                  
                    [image: Linie, die recht gleichmäßige relative Werte für die verschiedenen Bundestagsparteien anzeigt.]
                      Abbildung 70: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts, mit dem Kabinett in der Mitte).

                   
                  
                    [image: Verlaufskurve, die recht gleichmäßige relative Werte zwischen 2001 und 2021 anzeigt.]
                      Abbildung 71: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in R-Entscheidungen.

                   
                  Gemeinsam zeigen die hohen Anteile an Texten mit Delimitationswörtern und die gleichmäßige Verteilung derselben auf, dass eine affektiv-ablehnende Perspektive auf den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ im Diskurs eine dominante Rolle spielt, ob diese durch die Verwendung eines Delimitationswortes im Einzelfall nun performativ eingenommen wird, oder auch von Gegnern der gleichgeschlechtlichen Ehe explizit reflektiert werden muss, um negiert werden zu können.
 
                  Für die bisherigen relativen Häufigkeitswerte wurde errechnet, wie häufig Delimitationswörter im Diskurs um die Ehe vorkommen im Verhältnis zur gleichsam thematisch bestimmten Korpusgröße im jeweiligen Jahr oder beim jeweiligen Akteur, um die Frage zu beantworten: Wenn über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen und somit der Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ausgehandelt wird, wie häufig geschieht dies dann mit Verweis auf eine affektive Ablehnung? Da nun eine potenzielle Tilgung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zumeist zusammen mit einer in Delimitationswörtern ausgedrückten oder wiedergegebenen affektiven Ablehnung dieses Erbteils versprachlicht wird, scheint hier ein größerer Referenzwert erst recht erkenntnisstiftend, um der Frage nachzugehen: Wie häufig wird eine affektive Ablehnung im Zusammenhang mit dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ überhaupt, also im Vergleich zur gesamten Diskursdomäne versprachlicht. Nur durch diesen Vergleich lässt sich ermitteln, wann und von wem eine solche affektiv-ablehnende Perspektive auf den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ überhaupt in den Diskurs eingebracht wird, insofern auch diejenigen Diskursbeiträge als Referenzwert berücksichtigt werden müssen, die das Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ überhaupt nicht versprachlichen und somit den bis dato präsupponierten Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nicht hinterfragen. Für einen solchen Vergleich lassen sich zumindest für die in größere Korpora eingebetteten Subkorpora G-DeReKo und P-Bundestag auch die jeweiligen Gesamtkorpora als Referenzwerte nehmen. Setzt man die Trefferzahlen für Delimitationswörtern in den thematischen Subkorpora zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Relation zur gesamten Tokenzahl der jeweiligen Gesamtkorpora, ergeben sich neue relative Häufigkeitswerte, die in Abbildung 72–74 zu sehen sind.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die eine unregelmäßige Zunahme ab 1999 und den höchsten relativen Wert für 2017 anzeigt.]
                      Abbildung 72: Häufigkeit von Delimitationswörtern in G-DeReKo in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im DeReKo (Archiw W) insgesamt.

                   
                  In Abbildung 72 zeichnet sich bereits ab, dass Delimitationswörter gerade im Zeitraum zwischen der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 2001 und der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 mit zunehmender Häufigkeit auftauchen, sodass ihre relative Häufigkeit gerade bei der medialen Begleitung der letzteren in 2017 ihren Höhepunkt findet, bevor sie anschließend wieder leicht absinkt. Dabei erklären sich gerade die hohen absoluten und relativen Häufigkeiten in Jahren wie 2010 oder 2013 durch rechtliche Gleichgestellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe (vgl. 5.2.5), die in G-DeReKo oftmals als Abschaffung einer Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung versprachlicht werden, wie Beispiel (226) exemplarisch veranschaulichen soll.
 
                  (226)
                    
                      Aus Sicht der SPD-Abgeordneten Heike Hofmann war es höchste Zeit für die Gleichstellung und ein Ende der Diskriminierung homosexueller und lesbischer Beamten und Beamtinnen. Das neue Gesetz verbessert ihre Stellung vor allem bei Beamtenbesoldung und -versorgung.296

                    

                  
 
                  Die vergleichsweise nach wie vor hohen Häufigkeitswerte für Delimitationswörter auch nach 2017 erklären sich oftmals durch Berichterstattungen über potenzielle Eheöffnungen im Ausland (vgl. hierzu 8 G), durch eine Rückschau auf die Öffnung der Ehe in Deutschland 2017 oder aber durch die Thematisierung bestehender Ungleichbehandlungen gleichgeschlechtlicher Ehepaare. Beispiel (227) soll diese letzten beiden Fälle exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (227)
                    
                      Der Gesetzgeber habe zwar durch die im Jahr 2017 eingeführte Ehe für alle Diskriminierungen beenden wollen, stellte der BGH fest. Von einer Reform des Abstammungsrechts habe er aber bislang “bewusst Abstand genommen”. Die Ehe zweier Frauen sei auch nicht mit der im Gesetz geregelten Elternschaft des mit der Mutter verheirateten Manns zu vergleichen, erklärte der BGH.297

                    

                  
 
                  Beispiel (227) behandelt einerseits im Zusammenhang mit der Nicht-Anerkennung der Co-Mutterschaft bei der Geburt (vgl. hierzu 8.2.2.3) eine bestehende Ungleichheit zwischen verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Paaren; andererseits bezieht sich hier das Delimitationswort Diskriminierung nicht etwa auf diese Ungleichbehandlung, sondern retrospektiv auf den Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von der Ehe bis 2017.
 
                  Noch deutlicher zeigen die absolute und relative Häufigkeit von Delimitationswörtern in P-Bundestag, zu sehen in Abbildung 73, wie stark deren Gebrauch mit den einschlägigen Gesetzgebungen korreliert.
 
                  
                    [image: Balken und Verlaufskurve, die die höchsten Werte für 2000, 2013, 2015 und 2017 anzeigen.]
                      Abbildung 73: Häufigkeit von Delimitationswörtern in P-Bundestag in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in den Plenarprotokollen insgesamt.

                   
                  Zumal hier als Referenzwert für die relative Häufigkeit bewusst nicht die Tokenzahl in P-Bundestag selbst (vgl. Abbildung 69), sondern in den Plenarprotokollen insgesamt gewählt wurde, ist eine naheliegende Erklärung für diesen diachronen Häufigkeitsverlauf: Die Verwendung von Delimitationswörtern im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nimmt natürlich zu, wenn der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe zunimmt, also quantitativ umfangreicher geführt wird. Etwas weniger intuitiv, jedoch genauso plausibel und für die vorliegende Untersuchung aufschlussreicher ist eine umgekehrte Deutung des Kausalzusammenhangs: Der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nimmt dann zu oder ab, wenn auch die affektive Ablehnung gegenüber dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zu oder abnimmt, die einerseits ebendiesen Diskurs antreibt und sich andererseits in Delimitationswörtern ausdrückt. Diese Ablehnung nimmt entsprechend ab, wenn die aus ihr resultierenden Forderungen durchgesetzt sind, wie sich dies etwa 2001 nach dem LPartG und 2018 nach der Öffnung der Ehe beobachten lässt. Umgekehrt drückt sich die affektive und moralische Ablehnung am häufigsten aus, wenn ebendiese Forderungen in den Diskurs eingebracht und dort agonal verhandelt werden. Letzteres soll Beispiel zusammenfassen (228), in dem Elisabeth Winkelmeier-Becker sich metadiskursiv, aber unbestimmt auf vorangegangene Reden von Grünen und Linkspartei bezieht.
 
                  (228)
                    
                      Die These der heutigen Diskussion lautet offenbar: Wer nicht für die Ehe für alle ist, der ist homophob, der ist diskriminierend.298

                    

                  
 
                  Auch in P-Bundestag erklären sich die Delimitationswörter nach 2017 einerseits durch Verweise auf bestehende gesetzliche Ungleichbehandlungen sowie auf individuelles diskriminierendes Verhalten und andererseits durch eine retrospektive Thematisierung der gesetzlichen Ungleichbehandlung vor der Öffnung der Ehe 2017, wie hier Beispiel (229) exemplarisch veranschaulichen soll.
 
                  (229)
                    
                      Diskriminierung und Homo- und Transfeindlichkeit sind aber tief in der Gesellschaft verankert, und leider auch – wir haben es gerade eben wieder gehört – in diesem Bundestag. So liegt derzeit ein Gesetzentwurf dieser menschenfeindlichen Fraktion vor, die die Ehe für alle wieder abschaffen will.299

                    

                  
 
                  In Beispiel (229) wird der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe mit Diskriminierung und Homo- und Transfeindlichkeit in Zusammenhang gebracht, indem ersterer expliziert, inwiefern letztere auch in diesem Bundestag verankert sei. Gleichzeitig wird die AfD-Fraktion mit dem Delimitationswort menschenfeindlich attribuiert, das starke moralische Ablehnung gegenüber dem Gesetzentwurf und somit gegenüber dem darin zu fixierenden Erbteil ›Verschiedengeschlechltichkeit‹ ausdrückt.
 
                  Letztlich ergibt sich durch die Relation zum Gesamtkorpus auch ein deutlicheres Bild für das Vorkommen von Delimitationswörtern im Zusammenhang mit dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ bei den verschiedenen Parteien, wie Abbildung 74 zeigt.
 
                  
                    [image: Linie, die hohe relative Werte bei Linkspartei, Grünen und der AfD sowie eine Parabel niedrigerer Werte für die mittleren Parteien anzeigt.]
                      Abbildung 74: Häufigkeit von Delimitationswörtern in P-Bundestag in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in den Plenarprotokollen insgesamt (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts, mit dem Kabinett in der Mitte).

                   
                  Wie etwa auch in Beispiel (228) metadiskursiv reflektiert wird, finden sich die relativ häufigsten Vorkommen von Delimitationswörtern u. a. bei der Linkspartei und den Grünen. Beispiel (229) steht hier exemplarisch für viele vergleichbare Versprachlichungen affektiver und moralischer Ablehnung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ im Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare vonseiten dieser beiden Fraktionen. Die absolut häufigen Vorkommen von Delimitationswörtern bei der CDU erklären sich oft durch metadiskursive Reaktionen auf entsprechende Vorwürfe von den linken Parteien (vgl. Beispiel (228)) und führen im Vergleich zum gesamten Redeanteil der CDU nun zu deutlich geringeren relativen Werten – wie auch bei SPD und dem Kabinett. Überraschend ist hierbei jedoch die hohe relative Häufigkeit von Delimitationswörtern bei der AfD, die sich durch den Vergleich zum insgesamt sehr geringen Redeanteil dieser jungen und kleinen Partei ergibt, die aber dennoch ein weiteres Mal darauf hinweist, dass nicht jedes Vorkommen eine Delimitationswortes auch performativ eine affektive Ablehnung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ausdrückt. Denn wie schon bei der CDU finden sich auch hier metadiskursive Reaktionen auf Verwendungen von Delimitationswörtern der linken Parteien, wie Beispiel (230) veranschaulicht. Darüber hinaus finden sich bei der AfD jedoch auch Belege wie etwa Beispiel (231), in denen Delimitationswörter wie Verfassungsbruch eine affektive Ablehnung der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausdrücken, um somit wiederum den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zu fixieren.
 
                  (230)
                    
                      Verschonen Sie uns bitte jetzt und auch in Zukunft mit diesem wirklich stupiden Vorwurf von Homophobie (Johannes Kahrs [SPD]: Das ist doch ein Unsinn, den Sie hier veranstalten!) denn Sie machen sich damit wirklich nur lächerlich.300

                    

                  
 
                  (231)
                    
                      Wenn Merkels Treiben 2013 geendet hätte, wären viele deutsche Steuermilliarden nicht in Fässer ohne Boden wie Griechenland geflossen (Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wahnsinn, was der da ablässt! Es wird immer schlimmer!) und es hätte auch keinen Verfassungsbruch wie die Ehe für alle gegeben.301

                    

                  
 
                  Letztendlich lässt sich auch hier die höhere relative Häufigkeit von Delimitationswörtern im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vonseiten der Linken und der Grünen in beide Richtungen deuten: Wenn Linke und Grüne sich zu diesem Thema häufig zu Wort melden, mehr Reden halten etc., werden sie auch häufig Delimitationswörter verwenden. Andererseits legt der Vergleich zu der absolut vergleichbaren jedoch relativ weit selteneren Verwendung von Delimitationswörtern bei SPD, CDU und besonders im Kabinett in Anbetracht ihres insgesamt höheren Redeanteils auch die umgekehrte Deutung nahe, dass Linkspartei und Grüne gerade deshalb häufig den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe eröffnen, um ihre Ablehnung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zum Ausdruck zu bringen und letztlich dessen Tilgung zu fordern.
 
                  Dennoch lässt sich aus allem hier Gezeigten insgesamt festhalten, dass eine affektive, moralische Ablehnung im Zusammenhang mit dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe durchaus eine Rolle spielt, und dass diese gerade dann vermehrt sprachlichen Ausdruck in Delimitationswörtern findet, wenn der Erbteil von der gegnerischen Seite als Bedeutungsaspekt und als fester Bestandteil des kulturellen Erbes ›Ehe‹ fixiert werden soll (s. v. a. Abbildung 73). Im folgenden Kapitel gilt es nun zu plausibilisieren, inwiefern sie die affektive Ablehnung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ auch auf das Gesamterbe der ›Ehe‹ bezog bzw. zu beziehen drohte.
 
                 
                
                  9.3.2 Graduelle bzw. drohende Verdunkelung des Gesamterbes ›Ehe‹
 
                  Das Erklärungsmodell der Nekrose geht von der Möglichkeit aus, dass sich die Verdunkelung von einem Erbteil, wie sie in 9.3.1 für ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ beschrieben wurde, auf das Gesamterbe überträgt, insofern Diskursakteure als Kuratoren (s. 5.1) den verdunkelten Erbteil dem Gesamterbe zurechnen und diesem entsprechend weniger Validität und Faktizität zuerkennen sowie ihn stärker affektiv ablehnen. Dieser Aspekt des Erklärungsmodells käme einem „Verständnis der Ehe als Auslaufmodell“ gleich (Wollenschläger & Coester-Waltjen 2018: 123), wie es auch in der Fachliteratur beschrieben wird. Während die nachlassende Validität und Faktizität des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare rechtlich konsolidiert wurde und somit eindeutig ablesbar ist, gilt dies für das Gesamterbe der Ehe nicht im gleichen Maße. Hierzu lassen sich, wie in 5.3 beschrieben, lediglich ambivalente statistische Hinweise finden wie etwa die sinkenden Heiratszahlen zwischen 1950 und 2013,302 die steigenden Scheidungsraten zwischen 1960 und 2003,303 die jedoch jeweils anschließend eine Trendwende erkennen lassen. Einen Zusammenhang dieser subtilen statistischen Trendwenden mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft und ihrer sukzessiven rechtlichen Gleichstellung im Sinne von 9.3.3 plausibel aufzuzeigen, ist mit rein linguistischen Mitteln nur schwer möglich. Darüber hinaus finden sich jedoch zahlreiche diskursive Belege für Kontestationen des Gesamterbes ›Ehe‹ und somit für dessen lückenhafte Validität im Sinne gesellschaftlicher Anerkennung – etwa in den bereits vorgestellten Forderungen nach einer Abschaffung der Ehe bzw. ihrer rechtlichen Privilegien und somit ihrer Faktizität im Sinne einer handlungsleitenden Geltung (s. etwa die Beispiele (205), (206), (209), (211)-(213), (220)-(224)).
 
                  Am zuverlässigsten lässt sich jedoch auch hier die affektive Dimension der Verdunkelung untersuchen, insofern mithilfe der Delimitationswörter Momente der moralischen Ablehnung auch im Zusammenhang mit dem Konzept ›Ehe‹ im Allgemeinen quantitativ und diachron untersucht werden können. Hierzu dienen wiederum die beiden auch jenseits des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe verfügbaren Korpora des DeReKo (Archiv W) und der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags. Genau wie in den beiden Korpora Subkorpora zum Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ erstellt wurden, lassen sich nun auch thematische Subkorpora zu ›Ehe‹ im Allgemeinen erstellen, um darin untersuchen zu können, wann und wie im Zusammenhang mit der Ehe Delimitationswörter verwendet werden und somit moralische Ablehnung versprachlicht wird. Diese Subkorpora zum Thema ›Ehe‹ werden im Folgenden als G-DeReKo-Ehexxxix respektive P-Bundestag-Ehexl bezeichnet. Eine diachrone quantitative Analyse von Delimitationswörtern in diesen Subkorpora liefert hinweise sowohl für die hier untersuchte zunehmende Verdunkelung des kulturellen Erbes Ehe als auch für die abnehmende Verdunkelung desselben im Zusammenhang mit der sukzessiven Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare (s. 9.3.3). Daher werden die Ergebnisse dieser Analyse für G-DeReKo-Ehe hier und für P-Bundestag-Ehe erst in Kapitel 9.3.3 vorgestellt.
 
                  Eine Suche nach Delimitationswörtern304 im Subkorpus G-DeReKo-Ehe liefert insgesamt 306.326 Treffer in über 24% der Texte (142.257 von 584.137 Texten in G-DeReKo-Ehe), deren Verteilung nach Quellen in Abbildung 75 und deren diachrone Verteilung in Abbildung 76 und Abbildung 77 zu sehen ist.
 
                  
                    [image: Datenpunkte, die recht gleichmäßige relative Frequenzen für die verschiedenen Quellen anzeigen.]
                      Abbildung 75: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im Korpus G-DeReKo-Ehe (nur die 30 häufigsten Quellen, sortiert nach absoluter Häufigkeit pro Quelle).

                   
                  Ähnlich wie schon in 9.3.1 für G-DeReKo zu sehen (s. Abbildung 68), zeigt Abbildung 75, dass sich auch im Zusammenhang mit der Ehe die Delimitationswörter nach relativer Häufigkeit recht gleichmäßig über die verschiedenen Quellen verteilen. Einzig die Wikipedia-Diskussionen zeigen hier einen Ausreißer, auf den weiter unten zur Häufigkeitsspitze 2010 noch weiter eingegangen wird.
 
                  
                    [image: Verlaufskurve, die sehr gleichmäßige relative Werte zwischen 1946 und 2021 anzeigt, und Balken, die hohe absolute Werte 2011 anzeigen.]
                      Abbildung 76: Häufigkeit von Delimitationswörtern in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-DeReKo-Ehe.

                   
                  
                    [image: Verlaufskurve, die recht wechselhafte Werte von 1947–1995 und sehr gleichmäßige, niedrigere Werte von 1996–2021 anzeigt.]
                      Abbildung 77: Häufigkeit von Delimitationswörtern in G-DeReKo-Ehe in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im DeReKo (Archiw W) insgesamt.

                   
                  Wie schon im Korpus G-DeReKo in 9.3.1 kann auch in im Korpus G-DeReKo-Ehe die Häufigkeit der Delimitationswörter in Relation gesetzt werden sowohl zur jeweiligen Tokenzahl im untersuchten Korpus G-DeReKo-Ehe selbst (s. Abbildung 76) als auch zur Tokenzahl im gesamten Archiv W des Deutschen Referenzkorpus (s. Abbildung 77). Aus einem Vergleich der beiden Diagramme ergibt sich etwa, dass sich die hohen absoluten Häufigkeiten in den Jahren 1993 und 1995 nicht etwa durch eine ungleichmäßige Korpusgröße des DeReKo selbst ergeben kann, sondern vielmehr mit einer häufigeren Nennung von Ehe und somit einer höheren Korpusgröße von G-DeReKo-Ehe in diesen Jahren zusammenhängt. Wie schon bei Abbildung 73 in 9.3.1 können auch hier beide Deutungen der Datenlage gleichberechtigt nebeneinanderstehen: Einerseits tauchen Delimitationswörter natürlich häufiger in den Jahren auf, in denen das Korpus größer ist, andererseits ist das Korpus gerade dadurch 1993 und 1995 größer, dass viel und auch kontrovers über Ehe gesprochen wird, was gleichermaßen die Korpusgröße von G-DeReKo-Ehe als auch die Häufigkeit der Delimitationswörter in diesen Jahren beeinflusst. Sprich: Wenn Konsens über die Ehe herrscht, wird weniger über sie gesprochen; wenn viel über die Ehe gesprochen wird, dann auch deshalb, weil bestimmte Erbteile dieses Gesamterbes zunehmend auf Ablehnung stoßen, die etwa in Form von Delimitationswörtern versprachlicht wird.
 
                  Die Belege aus den Jahren 1993 und 1995 zeigen verschiedene solcher Erbteile problematisiert, etwa bereits den Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare (s. Beispiel (232)) oder die Straflosigkeit von Vergewaltigung in der Ehe (s. Beispiel (233)), die gerade 1995 viel diskutiert und erst 1997 abgeschafft wurde (s. u.).
 
                  (232)
                    
                      Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob ein gleichgeschlechtliches Paar Anspruch auf die standesamtliche Trauung hat. […] Die Frage sei überhaupt “nicht klärungsbedürftig”, da sich nach ständiger Rechtsprechung der Begriff “Ehe” im Grundgesetz auf Lebensgemeinschaften von Mann und Frau beziehe. Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte für einen grundlegenden Wandel dieses Eheverständnisses. Anders verhalte es sich bei der Frage, ob Behinderungen der Beschwerdeführer in ihrer privaten Lebensgestaltung und Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Paare gegenüber Ehepaaren mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Diesem Problem könne grundsätzliche Bedeutung zukommen. Deshalb könnte sich auch die Frage stellen, ob der Gesetzgeber verpflichtet sei, lesbischen und homosexuellen Partnern eine rechtliche Absicherung ihrer Lebensgemeinschaft zu ermöglichen.305

                    

                  
 
                  (233)
                    
                      Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) erinnerte an die mehr als 20jährige Diskussion zur Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. ‘Hier geht es nicht um eine Frauen-, sondern um eine Menschenrechtsfrage’, sagte die CDU-Politikerin. Frauenministerin Claudia Nolte (CDU) sieht Ehefrauen durch das geltende Recht benachteiligt, weil es nur die außereheliche Vergewaltigung als Verbrechen einstuft. Auch Nolte versicherte, sie werde sich entschlossen für eine Neuregelung einsetzen. Details sollten bei einer Anhörung diskutiert werden.306

                    

                  
 
                  Belege wie diese tauchen aufgrund von Delimitationswörtern wie Benachteiligung, Problem (232) Vergewaltigung oder benachteiligt (233) in den Treffern auf. In beiden Fällen wird u. a. mithilfe dieser Delimitationswörter eine Ablehnung gegenüber dem jeweiligen Erbteil der Ehe (Ausschluss von gleichgeschlechtlichen Paaren, Straflosigkeit von Vergewaltigung) wiedergegeben. Auf deontischer Ebene impliziert Delimitationswörter auch eine Forderung nach einer Abschaffung des so versprachlichten Erbteils (vgl. Felder & Müller 2022: 253), die im Kotext jeweils auch expliziter vorgebracht wird (könnte sich auch die Frage stellen, ob der Gesetzgeber verpflichtet sei … ; sich entschlossen für eine Neuregelung einsetzen) und der in beiden Fällen auch in den darauffolgenden Jahren vom Gesetzgeber nachgegangen wird.
 
                  Eine zweite Spitze in der absoluten und auch relativen Häufigkeit von Delimitationswörtern in Texten über die Ehe zeigt sich in den Jahren 2010 und 2011. Unter Ausschluss der älteren und weniger zahlreichen Belege lässt sich ihre Dominanz besser erkennen, wie in Abbildung 78 zu sehen ist.
 
                  
                    [image: Balken und Verlaufskurve, die höhere Werte für 2010 und 2011 anzeigen.]
                      Abbildung 78: Häufigkeit von Delimitationswörtern in G-DeReKo-Ehe in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im DeReKo (Archiw W) insgesamt.

                   
                  Ein Blick in die zahlreichen Treffer in 2010 zeigt, dass hier insbesondere sehr umfangreiche Wikipedia-Diskussion entscheidend ins Gewicht fallen, deren genauer Anteil an den Treffern speziell in 2010 in G-DeReKo-Ehe jedoch auf Cosmas II nicht automatisiert errechnet werden kann. Hier zeigt sich jedoch, dass die Verteilung der Korpuszusammenstellung von DeReKo durchaus die Ergebnisse beeinflussen kann, zumal die Wikipedia-Diskussionen die größte Quelle im Archiv W des DeReKo darstellen. Dieser Effekt betrifft zum Teil auch die noch zahlreicheren Treffer 2011. Andererseits erklären sich diese wiederum – wie schon 1993 – auch durch verschiedenste abgelehnte Erbteile der Ehe; so insbesondere auch die historische Abhängigkeit der Frau vom Mann (s. 5.2.1), die in Form einer finanziellen Abhängigkeit auch für die Gegenwart postuliert und steuerlichen Anreizen wie dem Ehegattensplitting zugerechnet wird. Dies veranschaulicht hier exemplarisch Beispiel (234).
 
                  (234)
                    
                      Warum sollen Gattinnen arbeiten, wenn ihr am Ende des Monats von ihrem Gehalt so viel abgezogen wird, dass fast nichts mehr übrig bleibt? Nicht wenige Frauen haben dann gerade mal so viel, wie die Splittingsumme ausmacht, oder sogar noch weniger. Auf diese Weise fördert der Staat die Einverdienerehe und verhindert, dass eine Gesellschaft sich so umstrukturiert, dass auch Frauen Familie und Beruf vereinbaren können. Minijobs und Teilzeitstellen werden auf diese Weise steuerlich begünstigt. Lassen sich die Frauen darauf ein, bleiben sie von ihren Ehemännern finanziell abhängig.307

                    

                  
 
                  Auch Beispiel (234) taucht wegen eines Delimitationswortes (abhängig) in den Treffern auf, das hier eine Ablehnung ausdrückt gegenüber einem ehelichen Erbteil, der als ›ungleiche Aufgabenverteilung‹, ›stereotype Geschlechterrollen‹ oder auch als ›ungleiche finanzielle Absicherung‹ sowie ›finanzielle Abhängigkeit‹ verstanden werden könnte. Auf Textebene wird dieser Erbteil mit Ehegattensplitting in Zusammenhang gebracht, das Ehepaaren bei großen Gehaltsunterschieden steuerliche Vorteile in Form einer Splittingsumme bietet, den geringer verdienenden Ehepartner jedoch höher besteuert und dadurch umso stärker vom Einkommen des Ehepartners abhängig mache. Da ausschließlich negative Folgen des Ehegattensplittings betont werden und dieses explizit abgelehnt wird, ist Äußerungen wie dieser eine Forderung nach Änderung oder Abschaffung des Ehegattensplittings und damit nach einem Abbau der handlungsleitenden Geltung (Faktizität) der Ehe implizit. Dies ist eine häufige Kritik am ehelichen Erbteil der ›finanziellen Abhängigkeit‹ und an deren Verstärkung durch das Ehegattensplitting, die gerade im Zusammenhang mit dem Diskurs um die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare jedoch zugunsten einer Forderung nach Ausweitung des Ehegattensplittings auf die eingetragene Lebenspartnerschaft an Salienz zu verlieren scheint und daher in Kapitel 9.3.3 genauer behandelt werden soll.
 
                  Bisher wurde aufgezeigt, inwiefern ablehnende Haltungen im Zusammenhang mit bestimmten Erbteilen der Ehe immer wieder versprachlicht werden und so konstant diskursive Momente und Potenziale der Verdunkelung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ darstellen, die mit Dengler (2022) auch als Verdunkelungsmomente bezeichnet werden können. Ein Zusammenhang speziell zum Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, von dem aus diese gesellschaftliche Ablehnung im Sinne einer Nekrose in besonderem Maße ausgehen würde, konnte dabei jedoch noch nicht nachgewiesen werden. Dieser Zusammenhang ließe sich erst im Kontrast zu einer Abnahme der versprachlichten Ablehnung, etwa einer Abnahme der Delimitationswörter erkennen. Eine solche Abnahme zeigt sich zwar gewissermaßen in G-DeReKo-Ehe, insofern die relativen Häufigkeiten an Delimitationswörtern von 1993 und 1995 seitdem nicht mehr im Zusammenhang mit der Ehe erreicht werden (s. Abbildung 77). Gleichzeitig lässt sich dieses Phänomen keineswegs monokausal etwa auf das Lebenspartnerschaftsgesetz von 2001 zurückführen, insofern etwa auch die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 einen Einfluss auf das seltenere Vorkommen des Delimitationswortes Vergewaltigung im Vergleich zu 1995 hat. Insofern lässt sich für diesen Erbteil, der als ›Verlust der körperlichen Selbstbestimmung‹ oder auch als ›sexuelle Besitzansprüche der Ehepartner‹ gefasst werden könnte,308 ein weiteres diskursives Moment der Verdunkelung der Ehe erkennen. Ferner gehen die höheren relativen Werte vor den 1990er-Jahren vermutlich eher auf die unzuverlässigere Gesamtgröße des Korpus-Querschnitts und somit auf die unausgewogene Zusammenstellung des Archiv W im Allgemeinen zurück. Für aufschlussreichere Häufigkeitswerte lohnt sich daher ein Blick auf die Verwendung von Delimitationswörtern im Zusammenhang mit der Ehe in den Bundestagsplenarprotokollen, der – im Gegensatz zu den Delimitationswörtern in G-DeReKo-Ehe (s. Abbildung 77) – nicht nur einzelne diskursive Momente der Verdunkelung erkennen lässt, sondern auch deren Abnahme im Zusammenhang mit entscheidenden Schritten der Gleichstellung für gleichgeschlechtliche Paare. Daher soll die Analyse von Delimitationswörtern in P-Bundestag-Ehe im folgenden Kapitel vorgestellt werden, der die drohende Nekrose des kulturellen Erbes ›Ehe‹ und die Nekrektomie durch die sukzessive Abtrennung des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ parallel aufzeigen soll.
 
                 
                
                  9.3.3 Tilgung des verdunkelten Erbteils und abgewandte Verdunkelung des Gesamterbes
 
                  Die Herausforderung bei der Analyse dieses dritten Aspekts der Nekrose-Metapher – der nachlassenden Verdunkelung durch die Abtrennung eines verdunkelten Erbteils – liegt darin, diese negative Aussage des Nachlassens positivistisch zu prüfen, was also nur parallel zu einer Analyse kontestierender und ablehnender Diskursbeiträge selbst gelingt (s. o.). Die in 9.3.2 vorgestellten und im Folgenden weiter ausgeführten Verdunkelungsmomente lassen sich nicht nur wie bisher im gemeinsprachlichen, sondern auch im politiksprachlichen Diskurs untersuchen, insofern in den Plenarprotokollen auch dieser über den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe hinaus umfänglich analysierbar ist. Bei einer Analyse von Delimitationswörtern im entsprechenden Korpus über die Ehe P-Bundestag-Ehe fallen nicht nur die Verdunkelungsmomente selbst in den Blick, sondern auch qualitative (s. Beispiele (236)–(247)) sowie quantitative (s. Abbildung 80) Hinweise auf eine Abnahme an diskursiven Kontestationen und affektiven Ablehnungen, die die Ehe als Gesamterbe betreffen.
 
                  Eine Suche nach Delimitationswörtern309 in P-Bundestag-Ehe310 liefert 9,395 Treffer in über 45% der Texte (3,724 von insgesamt 8,272) und damit in einem weit höheren Anteil der Texte zur Ehe als in G-DeReKo-Ehe (dort sind es nur 24%, s. o.). Wie bisher ist auch hier ein Vergleich zum Gesamtkorpus aufschlussreicher, insofern er den Effekt berücksichtigt, der bei einem bloßen Vergleich mit dem Subkorpus zur Ehe selbst statistisch verwaschen würde, dass nämlich die Ehe wohl gerade dann häufiger in den Diskurs eingebracht wird, wenn einer ihrer Aspekte bzw. Erbteile abgelehnt, kontestiert und zu ändern versucht wird (s. o., vgl. Teil III). Mit der Tokenzahl der gesamten Plenarprotokolle als Referenzwert verteilen sich die Vorkommen von Delimitationswörtern auf die verschiedenen Parteien wie in Abbildung 79 zu sehen.
 
                  
                    [image: Linie, die eine leichte Abnahme relativer Frequenzen von der Linkspartei über die mittleren Parteien bis zur AfD zeigt.]
                      Abbildung 79: Häufigkeit von Delimitationswörtern in P-Bundestag-Ehe in absoluten Treffern und Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in den Plenarprotokollen insgesamt (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts).

                   
                  Die relativen Vorkommen von Delimitationswörtern im textuellen Zusammenhang mit der Ehe verteilen sich in etwa so, wie es wohl zu erwarten wäre: Je linker bzw. liberaler die Partei auf dem Spektrum verortet ist, desto häufiger verwendet sie Delimitationswörter im Zusammenhang mit der Ehe, relativ zu ihrem gesamten Redeanteil im Bundestag. Überraschend scheint hier eher noch die Schwäche dieses Effekts – etwa der geringe Unterschied an relativer Häufigkeit zwischen den Grünen und der CDU/CSU. Dies ruft einmal mehr in Erinnerung, dass Delimitationswörter nicht nur dazu gebraucht werden können, Kontestationen im Zusammenhang mit der Ehe performativ in den Diskurs einzubringen, sondern auch dazu, ebendiese Kontestationen metadiskursiv zu reflektieren, um sie abzumildern, umzulenken oder ggf. zu dementieren, wie schon Beispiel (228) und ferner auch Beispiel (235) veranschaulicht.
 
                  (235)
                    
                      Wenn es darum geht, eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Homosexuellen zu beseitigen, wenn es darum geht, in diesem Land Homophobie abzubauen, wenn es darum geht, das Recht auf sexuelle Orientierung zu schützen, dann bin ich auf Ihrer Seite. Aber wenn Sie schreiben, dass “das Konzept der Geschlechtsverschiedenheit der Ehegatten überholt ist”, (Caren Marks [SPD]: Ja!) kann ich Ihnen nicht folgen.311

                    

                  
 
                  Beispiel (235) bestätigt außerdem ein weiteres Mal, inwiefern sich Diskursakteure auch unabhängig von ihrer politischen Position (hier contra gleichgeschlechtliche Ehe) von moralisch konsensual abgelehnten Positionen distanzieren (müssen), wobei letztere inhaltlich weit weniger genau umrissen sind als erstere und sich primär erst an Delimitationswörtern selbst (hier: nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, Homophobie) erkennen lassen. Mit anderen Worten: Wenn darüber, dass Homophobie und Diskriminierung moralisch verwerflich sind, Konsens herrscht, so verschiebt sich der Dissens (oftmals wie hier nur implizit) auf die Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt als Homophobie und Diskriminierung bezeichnet werden kann, und somit auch (wiederum meist implizit) auf die metasprachliche Bedeutungskonkurrenz darum, was die Wörter Homophobie und Diskriminierung genau bedeuten (vgl. 3.2.2–3.3). Ein ähnliches Phänomen lässt sich insbesondere auch bei der Moralisierung von Fahnenwörtern beobachten, die im abschließenden Kapitel 10 untersucht wird.
 
                  Einen für die Hypothese der Nekrektomie entscheidenden quantitativen Hinweis liefert vor allem die diachrone Verteilung der Delimitationswörter im Zusammenhang mit der Ehe, die in Abbildung 80 zu sehen ist.
 
                  
                    [image: Balken und Verlaufskurve, die durchgehend hohe Werte von 1949–2000 zeigen, ein deutliches Tal 2001–2006, anschließend steigende Werte und eine Spitze 2013 und wieder stark abfallende Werte bis zu einem Tiefpunkt 2021.]
                      Abbildung 80: Häufigkeit von Delimitationswörtern in P-Bundestag-Ehe in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in den Plenarprotokollen insgesamt.

                   
                  Abbildung 80 zeigt, dass im Laufe der Jahre im Bundestag immer wieder Delimitationswörter in Reden verwendet werden, die auch über die Ehe sprechen; mit einer durchschnittlichen Frequenz von 35,88 Delimitationswörtern pro Million Wörter (pMW) in den Plenarprotokollen insgesamt. Es findet sich jedoch eine Ausnahme: Die mit Abstand niedrigsten relativen Häufigkeiten an Delimitationswörtern zeigen sich unmittelbar nach dem Erlass des LPartG im Februar 2001. So beträgt die relative Frequenz in den Jahren 2001–2006 durchweg nur einen Wert zwischen 7,27 und 13,87 Delimitationswörtern pMW. Vergleichbar niedrige Werte finden sich nur in einem anderen Zeitraum, und zwar unmittelbar nach dem Erlass des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts im Juli 2017: In den Jahren 2018–2021 beträgt die relative Frequenz einen Wert zwischen 12,18 und 17,77 Delimitationswörtern pMW. In keinem sonstigen Zeitraum finden sich in P-Bundestag-Ehe so geringe relative Frequenzen von Delimitationswörtern, geschweige denn konsekutive Werte über mehrere Jahre hinweg. Diese quantitativen Ergebnisse lassen sich so deuten, dass die legislativen Schritte des LPartG 2001 und der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 diskursive Verdunkelungsmomente zumindest für einige Jahre in beispielhafter Weise zurückgedrängt und das kulturelle Erbe der Ehe somit in Validität und Affektivität gestärkt haben.
 
                  Ein qualitativer Blick in die jüngeren Belege seit 1990 mit den häufigsten Delimitationswörtern zeigt darüber hinaus, dass sich durch den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Kontestationen der Ehe in einer Art und Weise gewandelt haben, die ihre Validität und Faktizität weniger grundsätzlich infrage stellen. Zunächst muss jedoch auf die Häufigkeitsspitze 1995 eingegangen werden, die von dem hier behandelten Effekt nicht betroffen ist, insofern sie sich durch die diskursive Kontestation der Straffreiheit von Vergewaltigung in der Ehe ergibt, welche wiederum durch eine entsprechende Gesetzesänderung 1997 abebbt. Beispiel (236) veranschaulicht diese diskursiven Kontestationen exemplarisch:
 
                  (236)
                    
                      Herr Kollege Eylmann, in unserer Position besteht überhaupt kein Widerspruch, denn bei der Vergewaltigung in der Ehe besteht, wie Sie wissen, das Problem darin, daß die Vergewaltigung von Frauen außerhalb der Ehe mit Strafe bedroht ist. Dadurch, daß die eheliche Vergewaltigung ausgeklammert wird, kann der Eindruck entstehen, daß die Ehefrau schutzlos sei.312

                    

                  
 
                  Belege wie Beispiel (236) tauchen durch Delimitationswörter wie Problem oder Vergewaltigung in den Treffern in Abbildung 80 auf, stellen jedoch keine Kontestationen des Gesamterbes Ehe dar, die durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare abnähmen. Vielmehr zeigen sie Verdunkelungsmomente des bereits erwähnten Erbteils ›Verlust der körperlichen Selbstbestimmtheit‹ der Ehe, der 1997 durch eine Änderung des § 177 StGB getilgt und somit vom Gesamterbe ›Ehe‹ abgetrennt wurde. Entsprechend könnte hier evtl. von einer separaten Nekrektomie des Erbteils ›Verlust der körperlichen Selbstbestimmtheit‹ gesprochen werden, insofern die Ehe durch die öffentliche Kontestation dieses Erbteils ohne eine rechtliche Abtrennung desselben möglicherweise auf Dauer an Attraktivität verloren hätte (insbesondere für Frauen), was hinsichtlich nachlassender Validität (also gesellschaftlicher Anerkennung) sowie negativer Affektivität einer Verdunkelung des Gesamterbes nahekäme. Dies müsste jedoch durch eine weitere analoge Analyse speziell zum Diskurs um die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe überprüft werden.
 
                  Belege wie Beispiel (236) relativieren den quantitativen Effekt, der zu Abbildung 80 beschrieben wurde, insofern auch sie zur relativen Gesamtfrequenz von 35,88 Delimitationswörtern pMW beitragen, jedoch nicht etwa aufgrund der gleichgeschlechtlichen Ehe in ihrer Häufigkeit abnehmen. Zu diesem Effekt der Abnahme der Kontestationen der Ehe nach den rechtlichen Schritten zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare tragen jedoch erstens offensichtlich die Kontestationen des Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ bei (s. 9.3.1), die gerade kurz vor den einschlägigen Gesetzesänderungen zu hohen Frequenzen von Delimitationswörtern führen, durch diese jedoch anschließend obsolet werden und abklingen (s. in Abbildung 73). Zweitens finden sich jedoch auch andere, grundsätzlichere Kontestationen der Ehe, die zwar nicht unmittelbar die gleichgeschlechtliche Ehe betreffen, aber dennoch durch den Diskurs um diese qualitativ beeinflusst werden und anschließend quantitativ abnehmen. Erst durch die Abnahme auch dieser Kontestationen lässt sich die starke Abnahme von Delimitationswörtern ab 2000 sowie ab 2017/18, die die Hypothese der Nekrektomie stützen, erklären.
 
                  Zu einem solchen Phänomen weist etwa die Häufigkeitsspitze 2013, die sich vor allem durch eine diskursive Aushandlung um das Ehegattensplitting erklärt, die 2013 im Bundestag zur Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 führte. Die Versprachlichungen von Ablehnung im Zusammenhang mit der Ehe sind 2013 im Bundestag also vor allem von der Forderung geprägt, das Ehegattensplitting, das bis dahin Ehepartnern vorbehalten war, auch eingetragenen Lebenspartnern in gleichem Maße zu ermöglichen, wie sie von Beispiel (237) exemplarisch veranschaulicht wird.
 
                  (237)
                    
                      Ändern Sie Ihr gesellschaftliches Bild und nutzen Sie die nächste Gelegenheit, dass wir die steuerliche Ungleichbehandlung beenden und endlich das Problem des Ehegattensplittings angehen.313

                    

                  
 
                  In Beispiel (237) drücken Delimitationswörter wie Ungleichbehandlung oder Problem eine Ablehnung der Sprecherin Barbara Höll gegenüber dem Ehegattensplitting aus. Erst aus dem weiteren Kotext ergibt sich, welcher Aspekt der Ehe bzw. des Ehegattensplittings hier als Problem verstanden wird und mit welcher Forderung diese deontische Versprachlichung verknüpft ist, nämlich mit der Ermöglichung des Ehegattensplittings für eingetragene Lebenspartnerschaften. Ohne weitere Kontextinformationen ließen sich Forderungen wie steuerliche Ungleichbehandlung beenden oder das Problem des Ehegattensplittings angehen nicht nur auf die eingetragene Lebenspartnerschaft beziehen, sondern als grundsätzliche Kritik am Ehegattensplitting und als eine Forderung nach dessen allgemeiner Einschränkung oder Abschaffung verstehen, wie sie schon in zahlreichen bisherigen Beispielen vorgestellt wurden (vgl. etwa die Beispiele (121), (205), (206) und (234)). Dies umso mehr, als sich von derselben Politikerin, Barbara Höll, zahlreiche ältere Belege finden, in denen eine genau solche grundständige Kritik am Ehegattensplitting geübt wird. Beispiel (238) steht stellvertretend für insgesamt 47 Belege aus der 12.-16. Legislaturperiode, in denen Barbara Höll das Ehegattensplitting grundsätzlich kritisiert und/oder dessen Abschaffung fordert.
 
                  (238)
                    
                      Lassen Sie mich zum Schluß noch auf ein Relikt der Steuergesetzgebung in Deutschland eingehen, bei dem wir auch im europäischen Maßstab hinterherhinken. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, endlich zu einem modernen System der Individualbesteuerung überzugehen. Aber Sie halten krampfhaft am Ehegattensplitting fest, wohl wissend, daß das im konkreten Tarifverlauf zu einer unberechtigten Förderung von Ehen führt. Das ist keine Familienförderung. Die Bundesregierung läßt sich hier bewußt Steuern in Milliardenhöhe entgehen und nutzt das indirekt dazu aus, Frauen zu behindern, sich durch eigene Erwerbstätigkeit eine eigene unabhängige Existenz aufzubauen.314

                    

                  
 
                  Beispiel (238) aus dem Jahr 1995 zeigt, dass Barbara Hölls Kritik am Ehegattensplitting sich hier noch nicht gegen dessen ungleiche Anwendung zwischen Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften bezieht, die damals noch nicht existierten. Nicht die steuerliche Ungleichbehandlung der Ehe im Vergleich zur eingetragenen Lebenspartnerschaft wird hier als unberechtigt versprachlicht, sondern die steuerliche Ungleichbehandlung der Ehe im Vergleich zu allen nichtehelichen Lebensgemeinschaften und auch Familien (Das ist keine Familienförderung). Weitere Kritikpunkte am Ehegattensplitting sind hier der Verlust von Steuereinnahmen (Die Bundesregierung läßt sich hier bewußt Steuern in Milliardenhöhe entgehen) sowie der steuerliche Anreiz für Paare, die Einkommensungleichheit zu erhöhen und damit die finanzielle Abhängigkeit eines Ehepartners (meist der Frau) vom anderen zu verstärken (Frauen zu behindern, sich durch eigene Erwerbstätigkeit eine eigene unabhängige Existenz aufzubauen) (vgl. Beispiel (234)). Keiner dieser Kritikpunkte findet sich hingegen in Beispiel (237), was auch nicht überrascht, da die geforderte Ausdehnung des Ehegattensplittings diese Kritikpunkte nicht berührt bzw. im Falle der verlorenen Steuereinnahmen sogar eher noch verschärft. An diesen beiden Beispielen von Barbara Höll zeigt sich, wie sich die Kritik am Ehegattensplitting zuweilen gewandelt hat von einer Forderung nach deren Abschaffung zu einer Forderung nach deren Übertragung auf die eingetragene Lebenspartnerschaft.
 
                  Zwar können die Beispiele (237) und (238) nicht allzu sehr verallgemeinert werden, insofern die beiden Forderungen nach Abschaffung des Ehegattensplittings und nach dessen Übertragung auf die eingetragene Lebenspartnerschaft auch parallel vorgebracht werden können (vgl. die Beispiele (205) und (209)). Dass die hier gezeigte inhaltliche Änderung der Kritikpunkte am Ehegattensplitting jedoch auch Einzelfall ist, sondern Teil einer gewissen diskursiven Fokus-Verschiebung der Kritik am Ehegattensplitting, zeigt ein diachroner Blick in die Kookkurrenzen von Ehegattensplitting in P-Bundestag-Ehe, wie er in Tabelle 21 zu sehen ist.
 
                  
                    
                      Tabelle 21:Signifikanteste Kookkurrenzen von Ehegattensplitting in P-Bundestag-Ehe bis einschl. 2012 und ab einschl. 2013 im Vergleich (jew. 5 Wörter links bis 5 Wörter rechts, Mindestfrequenz 5, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                    

                                
                          	Kookkurrenzen von Ehegattensplitting 
  
                          	 
                          	bis 2012 (865 Treffer) 
                          	ab 2013 (239 Treffer) 
  
                          	Nr. 
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-
likelihood 
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-
likelihood 
   
                          	1 
                          	Kappung 
                          	50 
                          	565,86 
                          	abschaffen 
                          	24 
                          	183,593 
  
                          	2 
                          	Abschaffung 
                          	62 
                          	471,114 
                          	Minijob 
                          	9 
                          	76,592 
  
                          	3 
                          	abschaffen 
                          	53 
                          	355,081 
                          	Familiensplitting 
                          	7 
                          	65,389 
  
                          	4 
                          	die 
                          	1420 
                          	336,529 
                          	abschmelzen 
                          	5 
                          	51,267 
  
                          	5 
                          	durch 
                          	90 
                          	169,824 
                          	profitieren 
                          	7 
                          	49,835 
  
                          	6 
                          	Vorteil 
                          	24 
                          	135,701 
                          	Lebenspartnerschaften 
                          	7 
                          	46,664 
  
                          	7 
                          	abschmelzen 
                          	13 
                          	126,867 
                          	eingetragen 
                          	7 
                          	44,192 
  
                          	8 
                          	Begrenzung 
                          	18 
                          	115,728 
                          	die 
                          	342 
                          	43,751 
  
                          	9 
                          	Einschränkung 
                          	20 
                          	113,693 
                          	wollen 
                          	27 
                          	42,608 
  
                          	10 
                          	Individualbesteuerung 
                          	11 
                          	105,105 
                          	Ehegattensplitting 
                          	8 
                          	40,536 
  
                          	11 
                          	Familiensplitting 
                          	13 
                          	104,831 
                          	Abschaffung 
                          	7 
                          	40,236 
  
                          	12 
                          	Steuervorteil 
                          	12 
                          	98,534 
                          	– 
                          	19 
                          	25,688 
  
                          	13 
                          	Umwandlung 
                          	10 
                          	80,038 
                          	fördern 
                          	10 
                          	25,513 
  
                          	14 
                          	profitieren 
                          	13 
                          	75,673 
                          	festhalten 
                          	5 
                          	23,619 
  
                          	15 
                          	kappen 
                          	8 
                          	71,163 
                          	Einführung 
                          	5 
                          	18,277 
  
                          	16 
                          	Streichung 
                          	13 
                          	70,518 
                          	steuerlich 
                          	5 
                          	15,922 
 
                    

                  
 
                  In Tabelle 21 zeigt sich, dass der Diskus um das Ehegattensplitting im Bundestag bis 2012 noch stark von verschiedenen Reformbemühungen geprägt ist, die von progressiver Seite vorgebracht und von konservativer Seite sprachlich reflektiert werden. Signifikante Kookkurrenzpartner wie Kappung, Begrenzung, Einschränkung und kappen drücken die Forderung nach einer Verringerung des Splittings-Vorteils aus,315 Kookkurrenzpartner wie Abschaffung, abschaffen, Abschmelzen und Streichung sogar eine Forderung nach gänzlicher Tilgung des Ehegattensplittings, was wiederum einer nachlassenden Faktizität des kulturellen Erbes ›Ehe‹ gleichkäme, insofern sie mit den steuerlichen Privilegien auch an handlungsleitender Geltung verlöre. Weitere signifikante Kookkurrenzpartner wie Individualbesteuerung, Familiensplitting und Umwandlung stehen für positive Gegenentwürfe, die der Abschaffung des Ehegattensplittings zur Seite gestellt werden, wie etwa Beispiel (239) noch von 2011 veranschaulicht.
 
                  (239)
                    
                      Wir brauchen auch die Abschaffung des Ehegattensplittings, wir müssen zur Individualbesteuerung kommen. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)316

                    

                  
 
                  Auch unter den signifikantesten Kookkurrenzpartnern ab 2013 (Tabelle 21 rechts) finden sich noch solche, die Forderungen nach Tilgung des Ehegattensplittings (abschaffen, abschmelzen und Abschaffung) oder entsprechende Gegenentwürfe (Familiensplitting) erkennen lassen. Jedoch sind diese Kookkurrenzpartner hier nicht nur weniger vielfältig und absolut seltener, was bei dem kürzeren Zeitraum nicht verwundern darf; sie haben auch allesamt einen weit geringeren Log-Likelihood-Value, der die Signifikanz der Häufigkeit eines Kookkurrenzpartners im Vergleich zur erwartbaren Häufigkeit angibt – gerade unter Berücksichtigung solcher Faktoren wie Korpusgröße und Häufigkeit des Suchworts im vorgegebenen Zeitraum etc. Zusammen mit den insgesamt niedrigeren Log-Likelihood-Werten der Kookkurrenzen ab 2013 lässt sich dies so deuten, dass der Diskurs um das Ehegattensplitting weniger eindeutig von Reformbemühungen geprägt und stattdessen thematisch stärker zerdehnt bzw. geteilt ist.
 
                  Gründe hierfür finden sich nicht nur bei dem Kookkurrenzpartner Minijob, dessen signifikantes Vorkommen sich durch weiter nicht bestimmte Aufzählungen von Grünen-Politikern ergibt, sondern insbesondere auch bei den signifikanten Kookkurrenzpartnern Lebenspartnerschaften und eingetragen. Diese Ausdrücke kookkurrieren überhaupt erst ab 2011317 mit Ehegattensplitting und im Zeitraum ab 2013 schließlich signifikanter als z. B. Abschaffung, insofern sich ihre Vorkommen vor allem durch die Plenardebatte 2013 über die Übertragung des Ehegattensplittings auf die eingetragene Lebenspartnerschaft ergeben. Auch Beispiel (237) lässt sich dieser Plenardebatte zuordnen, die auch die implizite Forderung in Beispiel (240) und der metadiskursive Verweis in Beispiel (241) weiter veranschaulichen sollen.
 
                  (240)
                    
                      Wie kann es sein, dass Lebenspartnerschaften nicht vom Ehegattensplitting profitieren dürfen, obwohl die gleichen gegenseitigen Pflichten wie zwischen Ehepartnern bestehen? Das versteht kein Mensch.318

                    

                  
 
                  (241)
                    
                      Sie als Opposition wollen das Ehegattensplitting auf Eingetragene Lebenspartnerschaften übertragen, gehen aber davon aus, dass Sie im nächsten Jahr – so lauten Ihre Wahlprogramme – den Splittingtarif insgesamt – sowohl für Ehegatten als auch für Eingetragene Lebenspartnerschaften – abschaffen. Ist das konsequente Politik?319

                    

                  
 
                  Forderungen nach einer Übertragung des Ehegattensplittings auf eingetragene Lebenspartnerschaften ersetzen die Forderungen nach Abschaffung des Ehegattensplittings keineswegs, wie auch Tabelle 21 zeigt. Jedoch werden sie i. d. R. dieser Forderung unabhängig versprachlicht und lassen diese im unmittelbaren Kotext ausgeklammert, wie die Beispiele (237) und (240) exemplarisch zeigen. Bezüge zwischen den beiden Forderungen der Opposition werden eher von der konservativen Gegenseite hergestellt, die versucht, die beiden Forderungen miteinander in Konflikt zu bringen (s. Beispiel (241) und vgl. auch Beispiel (207)). Im Gegensatz zu Forderungen nach der Abschaffung des Ehegattensplittings lassen solche Forderungen nach dessen Übertragung auf die eingetragene Lebenspartnerschaft das kulturelle Erbe ›Ehe‹ in seiner Faktizität unberührt, sodass diese, obwohl sie viel jünger sind, schließlich weit früher durchgesetzt werden konnten als die Forderungen nach Einschränkung, Abschaffung und/oder Ersetzung des Ehegattensplittings, die sich noch immer nicht durchgesetzt haben.
 
                  Selbstverständlich muss der Effekt dieser vergleichsweise jungen Reform von 2013 nicht ewig anhalten, zumal Forderungen nach Abschaffung des Ehegattensplittings auch aktuell wieder vorgebracht werden.320 Was diese Forderungen nach Abschaffung jedoch zumindest unmittelbar nach der Übertragung des Ehegattensplittings auf die eingetragene Lebenspartnerschaft erschwert haben könnte, sind einerseits die Inkonsequenz-Vorwürfe von konservativer Seite (s. Beispiele (207) und (241)) sowie selbst von progressiven Reformern des LPartG (s. Beispiel (208)). Andererseits scheinen Forderungen nach der Abschaffung steuerlicher Privilegien unmittelbar nach deren Ausweitung auf eingetragene Lebenspartner ggf. schwer kommunizierbar, insofern ihre Durchsetzung die dahingehenden Bemühungen ex post obsolet und überflüssig erscheinen ließe. Zudem können Forderungen nach der Abschaffung des Ehegattensplittings unmittelbar nach dessen Übertragung auf eingetragene Lebenspartnerschaften auch dem Vorwurf erliegen, insbesondere letztere nicht privilegieren zu wollen. Dies verdeutlicht etwa auch ein Kommentar zu dem Tweet aus Beispiel (205), in dem die Auslandskorrespondentin der Deutschen Welle, Ines Pohl die Abschaffung des Ehegattensplittings fordert. In Beispiel (242) wird dieser Tweet nochmal dargestellt, Beispiel (243) zeigt den besagten Kommentar zu diesem Tweet.
 
                  (242)
                    
                      da das #ehegattensplitting jetzt auch für die #homo-ehe gilt, muss dieses aus der zeit gefallene privileg abgeschafft werden321

                    

                  
 
                  (243)
                    
                      @inespohl Auch wenn das nicht so gemeint war, aber das klingt jetzt echt homophob!322

                    

                  
 
                  Im Tweet in Beispiel (242) wird, wie bereits zu Beispiel (205) beschrieben, die Forderung nach Abschaffung des Ehegattensplittings explizit auf deren kurz zuvor durchgesetzte Übertragung auf eingetragene Lebenspartnerschaften bezogen und sogar in einen kausalen Zusammenhang gestellt. Der Kommentar zu diesem Tweet in Beispiel (243) zeigt, dass eine solche explizite Verknüpfung kurz nach der Ermöglichung des Ehegattensplittings für eingetragene Lebenspartner den Eindruck erwecken kann, dass gegen weitere Rechte für gleichgeschlechtliche Paare argumentiert würde (das klingt jetzt echt homophob), auch wenn hier Zweifel an der Intention hinter der Äußerung explizit ausgeräumt werden (Auch wenn das nicht so gemeint war). Werden derartige Rezeptionen und diskursive Reaktionen auf entsprechende Forderungen nach Abschaffung des Ehegattensplittings in diesem Zeitraum antizipiert und wird der Image-Schaden abgewogen, der durch Delimitations- und Stigmawörter wie homophob für die eigene Person entstehen kann, so kann die Vermeidung entsprechender Forderungen in dem Maße als Mittel zur Stigma-Vermeidung dienen (vgl. 3.3), in dem zuvor die Forderung nach Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartner einem Prestige-Gewinn diente (vgl. 4.2). Derartige Dynamiken der öffentlichen Meinung liefern somit eine weitere mögliche Teil-Erklärung für den relativen und ggf. nur temporären Rückgang der Forderungen nach Abschaffung des Ehegattensplittings ab 2013, in dem sich die Konsolidierung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ und seiner Faktizität, Validität und Affektivität zeigt.
 
                  Ein anderes Verdunkelungsmoment, dass im Rahmen der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare findet sich in der späteren Häufung an Delimitationswörtern in 2017 (s. Abbildung 80). Nach einer beispiellosen Ruhephase in den Jahren 2001 bis 2006 steigt die absolute und relative Häufigkeit bis 2013 wieder an, was sich durch verschiedene Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe erklärt, zuletzt durch die Übertragung des Ehegattensplittings (s. o.). Der anschließende Anstieg in der relativen Häufigkeit von Delimitationswörtern 2017, dem wiederum eine anhaltende Ruhephase folgt, erklärt sich durch die Plenardebatte um das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Eheöffnungsgesetz). Einen weiteren Hinweis auf die genauen Versprachlichungen affektiver Ablehnung eines bestimmten ehelichen Erbteils liefert das häufigste Delimitationswort in diesem Jahr: Diskriminierung. In Blick in die Belege für das Delimitationswort Diskriminierung in P-Bundestag-Ehe zeigt: Während beim Ehegattensplitting die Faktizität der Ehe ausgehandelt wird, im Sinne einer handlungsleitenden Geltung in Form steuerlicher Privilegierung (erst im Vergleich zu nichtehelichen, dann im Vergleich zu eingetragenen Lebenspartnerschaften), geht es im Zusammenhang mit dem Delimitationswort Diskriminierung um die Validität der Ehe, insofern die gesellschaftliche Anerkennung der Ehe ihre faktische Privilegierung (in Steuerrecht, Erbrecht etc., s. u.) entweder zu legitimieren vermag oder aber nachlässt und nicht mehr legitimiert, sodass es schließlich zu einer affektiv-moralischen Ablehnung ebendieser Privilegierung als Diskriminierung kommt.
 
                  Wie Beispiel (244) exemplarisch veranschaulicht, bezieht sich diese Diskriminierung 2017 zu allererst auf den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, insofern die Ungleichbehandlung zwischen der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft als Diskriminierung versprachlicht und entsprechend abgelehnt wird.
 
                  (244)
                    
                      Ich habe wenig Vertrauen, weil ich feststelle, dass seit Anbeginn dieser Legislatur das, was wir vereinbart haben, nämlich rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartner schlechterstellen, zu beseitigen, bis zum heutigen Zeitpunkt mit ganz wenigen Ausnahmen verschleppt, verzögert und verhindert wird. Ich sage ganz offen: Diskriminierung abzubauen, Lebenspartner gleich welchen Geschlechtes, die sich als Ehepartner lieben und als solche leben, in dieser Gesellschaft zu achten, ist unsere dringende Pflicht, die wir laut Grundgesetz haben.323

                    

                  
 
                  Angesichts der quasi vollständigen rechtlichen Gleichstellung von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe zum Zeitpunkt dieser Plenardebatte (vgl. Froese 2017: 1154; s. 5.2.6) finden sich, wie auch bei Beispiel (244), bei den meisten Verwendungen von Diskriminierung keine Verweise auf konkrete Ungleichbehandlungen zwischen diesen beiden Instituten. Stattdessen muss die konzeptualisierte ›Ungleichbehandlung‹ zu diesem Zeitpunkt weniger in rechtlichen Details, sondern eher in der symbolischen Gewalt einer unterscheidenden oder eben einer vereinenden Referenzfixierung vonseiten des Rechts gesehen werden. Dies veranschaulicht etwa auch die metadiskursive Reflexion von konservativer Seite 2017 in Beispiel (245) sowie bereits die Forderung von 2015 in Beispiel (246).
 
                  (245)
                    
                      Wir entscheiden heute nicht darüber, ob wir homosexuelle Menschen diskriminieren oder nicht. Das ist längst entschieden, weil wir hier im Deutschen Bundestag klar und deutlich gesagt haben: Mit der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wird Diskriminierung aufgehoben. Um diese Frage geht es hier also gar nicht. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) Es geht auch nicht um die Frage, ob auch in Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Partnern Liebe, Treue, Aufmerksamkeit gelebt werden können, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Frage, ob der Begriff der Ehe, die in unserem Kulturraum seit Jahrhunderten als Verbindung von Mann und Frau definiert wird, nun auch geöffnet wird.324

                    

                  
 
                  (246)
                    
                      Wie kann es sein, dass man etwas, was gleich ist, nicht auch gleich nennen kann? Warum ist es, Gott verdammt noch mal, nicht möglich, dies auch Ehe zu nennen? (Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie der Abg. Halina Wawzyniak [DIE LINKE]) Es muss doch möglich sein, dass wir uns in diesem Hohen Hause einmal tief ansehen und sagen, dass Menschen, die füreinander einstehen, die Pflichten und Rechte haben, auch in einer Ehe sind. Die Privilegierung der Ehe ist nicht gefährdet, wenn Lesben und Schwule auch in einer Ehe sind; denn den anderen wird nicht etwas weggenommen, sondern es gibt dann eine Gleichstellung.325

                    

                  
 
                  In Beispiel (245) werden von konservativer Seite aus die Plenardebatte um die einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare metadiskursiv reflektiert, wobei als Streitpunkte der Debatte Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft in Sachen Faktizität – in Form einer rechtlichen Ungleichbehandlung (Mit der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wird Diskriminierung aufgehoben) – sowie in Sachen Validität – in Form einer ungleichen gesellschaftlichen Anerkennung (ob auch in Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Partnern Liebe, Treue, Aufmerksamkeit gelebt werden können) – explizit ausgeschlossen werden (Um diese Frage geht es hier also gar nicht). Die Delimitationswort Diskrimierung und diskriminieren werden hier entsprechend nur im Zusammenhang mit Negationen verwendet. Stattdessen wird der Streitpunkt der vorherrschenden Plenardebatte als ein metasprachlicher expliziert (es geht schlicht und ergreifend um die Frage, ob der Begriff der Ehe … nun auch geöffnet wird). In Beispiel (246) wird auch von progressiver Seite deutlich, dass die Forderung nach Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu diesem Zeitpunkt (auch das Recht auf Sukzessivadoption für eingetragene Lebenspartner war bereits 2014 vom Bundestag verabschiedet worden; s. 5.2.5) auch bzw. hier insbesondere metasprachlich vorgebracht wird (dies auch Ehe zu nennen) und auf eine neue, rechtliche Referenzfixierung abzielt (s. 3.2.2): Durch eine Bedeutungsfixierung des Ehebegriffs, die gleichgeschlechtliche Paare inkludiert, sowie eine Sachverhaltsfixierung institutionalisierter gleichgeschlechtlicher Partnerschaften als Ehe soll eine sprachliche, symbolische und somit auch eine kulturelle, konzeptuelle Gleichheit rechtlich konsolidiert werden (damit man etwas, was gleich ist, auch gleich nennen kann). Zum Ende des Textauszugs wird auf die Auswirkungen einer Öffnung der Ehe auf deren Wert eingegangen (vgl. 9.2.2.1 vs. 9.2.2.2, etwa Beispiel (214)), wobei eine Entprivilegierung der Ehe nicht nur nicht gefordert, sondern durch deren Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare explizit ausgeschlossen wird (Die Privilegierung der Ehe ist nicht gefährdet).
 
                  Die Forderung nach Gleichstellung eingetragener Lebenspartner mit Eheleuten hat insofern sukzessive die grundsätzlichere Forderung nach Gleichstellung aller Partnerschaftsformen ersetzt, wie ein Blick in ältere Vorkommen von Diskriminierung im Zusammenhang mit der Ehe zeigt. Während nach Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft Diskriminierung in erster Linie auf eine konkret rechtliche oder auch symbolische Ungleichbehandlung zwischen Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern referiert (s. Beispiele (244) und (246), vgl. auch Ungleichbehandlung in den Beispielen (235) und (237)), scheinen ältere Belege mit Diskriminierung häufiger auf die rechtliche Ungleichbehandlung zwischen der Ehe und allen nicht-institutionalisierten Partnerschaften zu referieren. Dies sollen die Beispiele (247) und (248) exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (247)
                    
                      Ich habe schon früher gesagt: Die Privilegierung der Ehe bedeutet die Diskriminierung von anderen Lebensformen. Dagegen müssen wir etwas machen. (Beifall bei Abgeordneten der SPD und der PDS) Wir kämpfen gegen das sogenannte Ehegattensplitting; da haben wir ein Stichwort. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, für zwei Menschen, die zusammenleben, eine steuerliche Privilegierung einzuführen. Wir sind einer Meinung, daß das Ehegattensplitting abzuschaffen ist. Aber Sie wollen es für andere Lebensformen einführen. Da sind Wir anderer Meinung. Wir stimmen aber vollkommen darin überein, daß die Diskriminierung abgebaut werden muß.326

                    

                  
 
                  (248)
                    
                      Es kann auch nicht sein, dass über die Erbschaftsbesteuerung die Diskriminierung nichtehelicher Lebensgemeinschaften fortbesteht. Noch einmal zur Verdeutlichung: Heute ist es so, dass selbst der geschiedene Ehegatte durch die Einstufung in eine günstigere Steuerklasse im Erbfall immer noch besser behandelt wird als der überlebende nichteheliche Lebenspartner. Das kann doch keine Politik von Rot-Grün sein!327

                    

                  
 
                  Auch in Beispiel (247) wird der gesellschaftliche Wert der Ehe behandelt, insofern hier ein relationales Verständnis der Besserstellung dieses Instituts gegenüber der Schlechterstellung des definierenden Außen, der Nicht-Ehe ausgedrückt wird (vgl. 9.2.2.1 vs. 9.2.2.2): Die Privilegierung der Ehe bedeutet die Diskriminierung von anderen Lebensformen. Indem auf diese Schlechterstellung mit dem Delimitationswort Diskriminierung referiert wird, wird diese Ungleichbehandlung als ungerechtfertigt perspektiviert und ihr gegenüber negative Affektivität ausgedrückt. Im Anschluss wird die Ungleichbehandlung konkret als Ehegattensplitting identifiziert, das eine Form dieser Diskriminierung von anderen Lebensformen darstelle, weshalb letztlich die Forderung expliziert wird, es abzuschaffen bzw. dass es abgebaut werden müsse. In Beispiel (248) wird eine weitere rechtliche Ungleichbehandlung zwischen Ehepaaren und Nicht-Ehepaaren – hier konkret nichtehelichen Lebensgemeinschaften – identifiziert und als Diskriminierung moralisch abgelehnt. Dem nicht vorhandenen Erbrecht für nichteheliche Lebenspartner gegenüber wird nicht nur in der deontischen Bedeutung von Diskriminierung Ablehnung ausgedrückt, sondern deutlicher noch in der Konstruktion Es kann nicht sein, dass, die eine volitiv-deontische Modalität der Ablehnung und somit eine Aufforderung zur Änderung der im abhängigen Nebensatz beschriebenen Verhältnisse ausdrückt (vgl. Cosic in Vorb.). Genau wie beim Ehegattensplitting (s. o.) bleibt auch im Erbrecht der rechtliche Unterschied zwischen ehelichen und nichtehelichen Partnerschaften bestehen328 – und damit auch die Faktizität des kulturellen Erbes ›Ehe‹, insofern ihm in handlungsleitende Geltung etwa in Steuer- und Erbrecht zukommt.
 
                  Indem die rechtlichen Ungleichbehandlungen von verheirateten und nicht-verheirateten Paaren in Diskursbeiträgen wie (247) und (248) als Diskriminierung bezeichnet wird, wird nicht nur eine negative Affektivität gegenüber dieser Ungleichheit ausgedrückt; zugleich wird über die deontische Bedeutung dieses Delimitationswortes auch die Abschaffung ebendieser Ungleichbehandlung gefordert, was einer Forderung nach einer nachlassenden Faktizität des kulturellen Erbes ›Ehe‹ gleichkommt. Die affektive und deontische Ablehnung des faktischen Status der Ehe zeugen wiederum von einer niedrigen Anerkennung der Ehe und somit von einem Fall niedriger subjektiver Validität, womit sich in derartigen Belegen alle drei Aspekte der Verdunkelung zeigen. Dass diese Unterschiede in den Verwendungsweisen des Delimitationswortes Diskriminierung zwischen älteren (s. Beispiele (247) und (248)) und jüngeren (s. Beispiele (244) und (245)) Belegen keine Einzelfälle sind, sondern einem musterhaften Trend im Korpus P-Bundestag-Ehe folgen, zeigt über diese qualitativen Analysen hinaus ein quantitativer Vergleich der Kookkurrenzen von Diskriminierung, der in Tabelle 22 zu sehen ist.
 
                  
                    
                      Tabelle 22:Signifikanteste Kookkurrenzen von Diskriminierung in P-Bundestag-Ehe bis einschl. 1998 und ab einschl. 1999 im Vergleich (jew. 5 Wörter links bis 5 Wörter rechts, Mindestfrequenz 5, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                    

                                 
                          	Kookkurrenzen von Diskriminierung 
  
                          	 
                          	bis 1998 (331 Treffer) 
                          	 
                          	ab 1999 (525 Treffer) 
  
                          	Nr. 
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-
likelihood 
                          	 
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-
likelihood 
   
                          	1 
                          	Frau 
                          	58 
                          	106.789 
                          	 
                          	von 
                          	180 
                          	215.351 
  
                          	2 
                          	Mutter 
                          	21 
                          	82.516 
                          	 
                          	Beseitigung 
                          	28 
                          	213.049 
  
                          	3 
                          	Beseitigung 
                          	12 
                          	81.732 
                          	 
                          	Form 
                          	36 
                          	181.625 
  
                          	4 
                          	von 
                          	88 
                          	73.432 
                          	 
                          	gleichgeschlechtlich 
                          	25 
                          	163.873 
  
                          	5 
                          	Lebensform 
                          	9 
                          	69.189 
                          	 
                          	gegen 
                          	42 
                          	127.452 
  
                          	6 
                          	nichtehelich 
                          	11 
                          	57.21 
                          	 
                          	Beendigung 
                          	13 
                          	112.005 
  
                          	7 
                          	Form 
                          	13 
                          	51.53 
                          	 
                          	Lesbe 
                          	15 
                          	101.183 
  
                          	8 
                          	bedeuten 
                          	14 
                          	50.885 
                          	 
                          	Homosexuelle 
                          	13 
                          	100.024 
  
                          	9 
                          	jegliche 
                          	7 
                          	49.96 
                          	 
                          	Abbau 
                          	17 
                          	99.957 
  
                          	10 
                          	eine 
                          	113 
                          	45.945 
                          	 
                          	Lebenspartnerschaften 
                          	15 
                          	99.533 
  
                          	11 
                          	abbauen 
                          	8 
                          	43.478 
                          	 
                          	Schwule 
                          	14 
                          	92.696 
  
                          	12 
                          	gegen 
                          	17 
                          	38.103 
                          	 
                          	jede 
                          	35 
                          	88.628 
  
                          	13 
                          	die 
                          	442 
                          	37.434 
                          	 
                          	abbauen 
                          	15 
                          	86.579 
  
                          	14 
                          	homosexuell 
                          	6 
                          	34.989 
                          	 
                          	jegliche 
                          	11 
                          	78.496 
  
                          	15 
                          	Homosexuelle 
                          	5 
                          	33.392 
                          	 
                          	beenden 
                          	12 
                          	70.25 
  
                          	16 
                          	beseitigen 
                          	8 
                          	32.577 
                          	 
                          	eingetragen 
                          	12 
                          	70.017 
  
                          	17 
                          	unehelich 
                          	6 
                          	31.662 
                          	 
                          	beseitigen 
                          	15 
                          	65.947 
  
                          	18 
                          	Abbau 
                          	6 
                          	28.407 
                          	 
                          	Frau 
                          	58 
                          	64.859 
  
                          	19 
                          	Verbot 
                          	5 
                          	27.125 
                          	 
                          	lesbisch 
                          	9 
                          	59.93 
  
                          	20 
                          	Minderheit 
                          	5 
                          	25.893 
                          	 
                          	“ 
                          	20 
                          	57.838 
  
                          	21 
                          	darstellen 
                          	7 
                          	24.948 
                          	 
                          	verfassungswidrig 
                          	9 
                          	51.05 
  
                          	22 
                          	Hausfrau 
                          	5 
                          	24.641 
                          	 
                          	aufgrund 
                          	10 
                          	49.015 
 
                    

                  
 
                  In Tabelle 22 zeigen sich für die Zeiträume vor und seit den ersten Plenardebatten um die eingetragene Lebenspartnerschaft (1999) zwar einige gemeinsame Kookkurrenzpartner wie Beseitigung/beseitigen, Form, abbauen/Abbau, jede/jegliche die sich durch thematisch nicht weiter bestimmte syntagmatische Muster wie Beseitigung/Abbau von Diskriminierung, Diskriminierung abbauen oder jede/jegliche Form von Diskriminierung etc. erklären. Vor allem aber fallen hier entscheidende Unterschiede zwischen den Kookkurrenzpartnern vor und seit 1999 ins Auge, die eine deutliche Veränderung in der Gebrauchsweise von Diskriminierung im Diskurs um die Ehe anzeigen. Zum einen kookkurrieren die weniger zahlreichen Treffer bis einschließlich 1998 signifikant mit Wörtern wie Frau, Mutter oder Hausfrau, die je nach Kontext eine Schlechterstellung von verheirateten Frauen gegenüber ihrem Ehepartner oder aber von nichtverheirateten Frauen gegenüber verheirateten Frauen versprachlichen können. Zum Teil verweisen diese Kookkurrenzpartner als auch auf familienpolitische Ungleichbehandlungen, die ab 1999 wohl auch deshalb seltener versprachlicht werden, weil sie rechtlich beseitigt worden sind, wie etwa Beispiel (249) veranschaulicht.
 
                  (249)
                    
                      Wir haben im Jahre 1969, während der Großen Koalition, ein hervorragendes, modernes Nichtehelichen-Gesetz gemacht. Ich glaube, es ist eines der modernsten Gesetze dieser Art in der ganzen Welt. Es sieht u. a. einen Erbanspruch des nichtehelichen Kindes vor. Ich war maßgeblich am Zustandekommen dieses Gesetzes beteiligt. Ich war Berichterstatter meiner Fraktion für dieses Gesetz. Ich bin heute noch stolz darauf, daß es uns mit diesem Gesetz gelungen ist, daß das nichteheliche Kind und dessen Mutter aus der Diskriminierung herausgeholt wurden.329

                    

                  
 
                  Vor allem aber kookkurriert Diskriminierung bis einschließlich 1998 noch signifikant mit Wörtern wie nichtehelich, unehelich und Lebensform, die in jedem Fall auf eine Ungleichbehandlung zwischen der Ehe und anderen Lebensformen (s. Beispiel (247)) bzw. nichtehelichen Lebensweisen (s. Beispiel (250)) referieren. Diese Vorkommen referieren nicht nur auf die soeben erwähnten, bereits abgebauten Ungleichbehandlungen, sondern insbesondere auch auf nach wie vor bestehende Unterschiede zwischen ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften, wie die Beispiele (247), (248) und im Folgenden auch (250) veranschaulichen.
 
                  (250)
                    
                      Sie zementieren nicht nur Ungleichheiten, sie begleiten die Privilegierung des Reichtums und damit natürlich die Zementierung von politischen und sozialen Machtpositionen mit einer fortdauernden Diskriminierung nichtehelicher Lebensweisen. […] Die Privilegierung der Ehe kann man an einem Beispiel festmachen: Von einem Erbe in Höhe von 2 Millionen DM zahlt der erbende Ehegatte 100 000 DM an Erbschaftsteuern. Der erbende nichteheliche Partner bezahlt nach Ihren Freibeträge [sic!] 550 000 DM. Nichtehelichen Lebenspartnern werden also geringere Freibeträge gewährt.330

                    

                  
 
                  Obwohl viele dieser bis 1998 noch häufig als Diskriminierung bezeichneten Ungleichheiten zwischen verheirateten und nicht-verheirateten Partnerschaften also nach wie vor bestehen, werden sie ab 1999 kaum noch im unmittelbaren Kotext von Diskriminierung erwähnt. So finden sich die Ausdrücke nichtehelich, unehelich und Lebensform ab 1999 nicht nur nicht unter den signifikantesten Kookkurrenzen (s. Tabelle 22), sondern trotz der weit häufigeren Vorkommen von Diskriminierung auch in absoluten Zahlen weit seltener.331 Stattdessen finden sich ab 1999 unter den signifikantesten Kookkurrenzen von Diskriminierung zahlreiche Ausdrücke, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Allgemeinen oder aber auf eingetragene Lebenspartnerschaften bezeichnen: gleichgeschlechtlich, Lesbe, Homosexuelle, Lebenspartnerschaften, Schwule, eingetragen, lesbisch. Im Vergleich finden sich hiervon nur die Ausdrücke Homosexuelle und homosexuell unter den signifikantesten Kookkurrenzen bis 1998; und auch dies mit weit geringeren Log-Likelihood-Werten. So scheint es, dass sich mit dem Diskurs um die eingetragene Lebenspartnerschaft die Verwendungsweise des Delimitationswortes Diskriminierung im Hinblick auf den Slot des Patiens gewandelt hat, also im Hinblick auf die Frage, wer Diskriminierung erfährt. Während bis 1998 noch in erster Linie Ungleichbehandlungen zwischen verheirateten und nicht-verheirateten Paaren als Diskriminierung bezeichnet werden, scheinen ab 1999 hauptsächlich Ungleichbehandlungen zwischen verschiedengeschlechtlichen (und somit ehefähigen) und gleichgeschlechtlichen (und somit zunächst nicht ehefähigen) Paaren bzw. zwischen verheirateten und verpartnerten Paaren als Diskriminierung bezeichnet zu werden, wie dies schon die Beispiele (244) und (245) sowie im Folgenden auch Beispiel (251) exemplarisch aufzeigen sollen.
 
                  (251)
                    
                      Das Ja zur Ehe für alle nimmt niemandem etwas weg, es beendet lediglich die Diskriminierung der Lesben und Schwulen. Ich appelliere an die Konservativen hier im Saal – ich spreche da keine Partei an, sondern eine Wertehaltung –: Konservativ sein heißt, im zu Bewahrenden das Bewahrenswerte zu erkennen und zu erhalten. Und was ist an der Ehe bewahrenswert? Die Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft zweier Menschen, aber nicht die Diskriminierung von Homosexuellen.332

                    

                  
 
                  Beispiel (251) veranschaulicht nochmal, wie das Delimitationswort Diskriminierung um die Häufigkeitsspitze 2017 (s. Abbildung 80) nicht mehr auf nichteheliche oder andere Lebensformen etc. bezogen wird, sondern auf Lesben und Schwule sowie auf Homosexuelle. Im Gegensatz zur postulierten Diskriminierung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften gegenüber der Ehe bis 1998, die sich meist auf steuer-, erbrechtliche oder sonstige konkrete rechtliche Ungleichbehandlungen beziehen (s. Beispiele (247)–(250)), wird hier – wie schon in Beispiel (244) – die postulierte Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare um 2017 nicht in derartigen faktischen Ungleichbehandlungen konkretisiert. Vielmehr scheint hier die postulierte Diskriminierung im bestehen zweier separater Institute selbst und somit in der formalen und auch sprachlichen Ungleichbehandlung gesehen zu werden (vgl. auch Beispiele (245) und (246)).
 
                  Der Vergleich der Ehe mit nichtehelichen Lebensweisen im Allgemeinen konnte potenziell jeden Vergleichswert miteinschließen – Alleinerziehende, polygame Beziehungen, nichtverheiratete Paare mit oder ohne Kinder und damit auch gleichgeschlechtliche Paare. Indem Ungleichbehandlungen zwischen der Ehe und diesen Vergleichswerten als Diskriminierung affektiv und deontisch abgelehnt wurden, wurde die Ehe grundsätzlich in ihrer Validität und Faktizität infrage gestellt. Denn würden die entsprechenden, deontisch implizierten Forderungen durchgesetzt, sodass es es faktisch keinen Unterschied macht, ob ein Paar verheiratet ist oder nicht, so würde dies der Ehe nicht nur ihre Faktizität im Sinne handlungsleitender Geltung nehmen, sondern es würde auch konsolidieren, dass die Ehe im Vergleich zu den anderen Lebensformen keine größere Validität im Sinne gesellschaftlicher Anerkennung genießt. Diese Forderungen und grundsätzlichen Kontestationen der Ehe nehmen jedoch ab 1999 stetig ab und werden ersetzt durch Forderungen zur eingetragenen Lebenspartnerschaft bzw. deren Gleichstellung mit der Ehe. An die Stelle des unbestimmten Vergleichswerts ›nichteheliche Lebensweisen‹ tritt nun eine bestimmte Teilmenge dieser Vergleichsgruppe: ›gleichgeschlechtliche Paare mit Heiratswunsch‹. Versprachlichte Ungleichbehandlungen zwischen diesen Vergleichsgruppen und Forderungen nach Beendigung der postulierten Diskriminierung stellten nun die Faktizität und Validität der Ehe nicht mehr grundsätzlich infrage. Statt mit einer (steuerlichen, erbrechtlichen etc.) Gleichbehandlung von verheirateten und unverheirateten Menschen konnten die Forderungen nun mit einer sukzessiven Institutionalisierung und rechtlichen Gleichbehandlung der Partnerschaften aus dieser neuen Vergleichsgruppe ›gleichgeschlechtliche Paare mit Heiratswunsch‹ erfüllt werden. Dadurch wurde die Ehe in ihrer Faktizität gefestigt, insofern es nach wie vor einen Unterschied macht, ob ein Paar verheiratet ist oder nicht, was wiederum die Validität der Ehe konsolidiert, die diesen Unterschied in einer höheren gesellschaftlichen Anerkennung dieser Lebensweisen im Vergleich zu anderen Lebensweisen legitimiert. Indem der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe also den Diskurs um die Ungleichbehandlung verheirateter und nicht-verheirateter Menschen ersetzte bzw. überwölbte, verschob sich der diskursive Fokus auf ein Verdunkelungsmoment, das die Ehe weniger grundsätzlich kontestierte und so durch eine Transformation des kulturellen Erbes ›Ehe‹ abgewandt werden konnte. Somit wurde das kulturelle Erbe ›Ehe‹ durch den zunehmenden diskursiven Fokus auf den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und die darauffolgende Abtrennung dieses verdunkelten Erbteils vor der vollständigen Verdunkelung bewahrt.
 
                 
               
              
                9.4 Zwischenfazit: Gemeinsamer Kultur-, Rechts- und Bedeutungswandel der ›Ehe‹
 
                Für die Analysen der (meta-)diskursiven, auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgerichteten Aussagen über Bedeutung und Wert der Ehe lässt sich folgendes gemeinsames Zwischenfazit festhalten. Die in Kapitel 9.1 analysierten, mal mehr mal weniger explizit metasprachlichen Bedeutungsfixierungsversuche verschiedener Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs zeigen zunächst den empirischen Nutzen der Untersuchung diskursiver Transformationsprozesse auf: Erst durch die Infragestellung des Bestehenden und bisher Selbstverständlichen wird die Explikation des Impliziten erforderlich und somit einer empirischen Analyse der sprachlichen Oberfläche zugänglich (vgl. Teil III). Die Bedeutungsfixierungsversuche und Bedeutungswandel, die mit dem Wandel des kulturellen Erbes ›Ehe‹ einhergehen, erweisen sich als vielfältig und komplex. So wurde gezeigt, dass die Ermöglichung gleichgeschlechtlicher Ehen nicht nur trivialerweise mit einer Kontestation des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff einhergeht, sondern auch mit einer Kontestation des Bedeutungsaspekts ›natürliche Fortpflanzung‹ für den Familienbegriff sowie einer Sachverhaltsfixierung des Wesensmerkmals ›Familie/Familiengründung‹ für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ferner werden auch diejenigen Wesensmerkmale, die verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare nicht unterscheiden, sondern als Gemeinsamkeiten verbinden, als Bedeutungsaspekte des Ehebegriffs fixiert und als Kardinalerbe (vgl. 5.1) ins Zentrum des kulturellen Erbes ›Ehe‹ gerückt. Dabei scheint die Fixierung der Bedeutungsaspekte ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹ für den Bedeutungswandel entscheidend, da sie erstens auch von konservativer Seite nicht als zentral für den Ehebegriff bestritten werden und da sie zweitens den zu negierenden Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ durch eine positive Formulierung für das Kardinalerbe der Ehe ersetzen, das drittens ein entscheidendes gemeinsames Wesensmerkmal von verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften darstellt. Damit die Forderungen nach Gleichbehandlung gesellschaftliche und politische Mehrheiten erreichen konnten, musste also nicht nur die Relevanz der Unterschiede (›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›natürliche Fortpflanzung‹) für den Ehebegriff relativiert werden, sondern es musste vor allem auch die Relevanz der Gemeinsamkeiten (›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹) für den Ehebegriff zentral gesetzt werden. Da der Gleichheitssatz (Art. 3 GG) die Gleichbehandlung von Gleichem erfordert, musste zur Durchsetzung der Forderung nach Gleichbehandlung durch die Aushandlung dieser Bedeutungsaspekte sprachlich und gesellschaftlich etabliert werden, inwiefern verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare in entscheidender Weise gleich bzw. nicht in entscheidender Weise ungleich sind.
 
                Zur Konventionalisierung eines bestimmten Bedeutungswandels gehören demnach nicht nur metasprachliche Bedeutungsfixierungsversuche bestimmter Bedeutungsaspekte des jeweiligen Begriffs (hier des Ehebegriffs), sondern gleichermaßen auch objektsprachliche Sachverhaltsfixierungsversuche der entsprechenden Wesensmerkmale für das jeweilige Referenzobjekt (hier gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, für die somit eine entscheidende Gleichheit als Grundlage der Gleichstellung versprachlicht wird). Diese objektsprachlichen Fixierungen bestimmter Wesensmerkmale, so hat sich in zahlreichen Beispielen gezeigt, basieren wiederum auf konkreten Wissensbeständen – wie statistischem Wissen über aktuelle Lebensverhältnisse oder auch persönlichen Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Paaren usw. –, deren Existenz wiederum von komplexen kulturellen Bedingungen abhängig ist, die weit über die konkrete Äußerungssituation hinausgehen. Ferner kann ein Wesensmerkmal wie ›Familiengründung‹ gerade dann überzeugend für gleichgeschlechtliche Paare postuliert werden, wenn die rechtlichen Bedingungen dafür erfüllt sind, dass gleichgeschlechtliche Paare eine Familie gründen können – sprich: reproduktionsmedizinische sowie Adoptionsmöglichkeiten. Das Besetzen eines Begriffes wie Ehe, Verantwortung, Familie oder Liebe ist demnach erstens bereits im Versuch des Besetzens davon abhängig, dass die entsprechenden Diskursakteure über bestimmte Wissensbestände und Einstellungen verfügen, die in den entsprechenden Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungen diskursiviert werden. Zweitens scheint das Besetzen eines Begriffes nur dann zu gelingen, wenn der Begriff nicht von der politischen Gegenseite in einer Weise verwendet oder metasprachlich fixiert wird, die eine divergierende Perspektive auf das Wort oder dessen kontingente Referenzobjekte ausdrückt. Und drittens ist das erfolgreiche Besetzen eines Begriffes „weniger von den Steuerungsbemühungen abhängig als davon, inwieweit in Medien und Gesellschaft Voraussetzungen und Bereitschaft existieren, die jeweilige Kreation oder Variante zu übernehmen“ (Klein 2017: 774; vgl. 3.2.2). Diese Bereitschaft wiederum hängt von der vorherrschenden Episteme ab, also von vorherrschenden kollektiven Einstellungen, Werten, Wissensbeständen, Wahrnehmungsschemata usw. (vgl. Foucault 1974a: 22). Und diese Episteme wiederum kann – wie im Fall des Wandels des Familienbegriffs durch Adoptions- und Reproduktionsmöglichkeiten – auch von gesetzlichen Voraussetzungen beeinflusst werden. Die Bedeutungskonkurrenz und der Bedeutungswandel bestimmter Aspekte des Ehebegriffs zeigen also, „daß man nicht in irgendeiner Epoche über irgendetwas sprechen kann; es ist nicht einfach, etwas Neues zu sagen“ (Foucault 1973: 68; vgl. 2.1.2).
 
                In der Synpose des (Meta-)Diskurses um die Ehe und ihren kulturellen sowie rechtlichen Wandel in Kapitel 9.3 wurde gezeigt, wie vielfältig der Diskurs um die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare die Diskussion um Bedeutung und Wert der Ehe ingesamt beeinflusste. So zeigte sich bereits augenfällig eine Abnahme an Delimitationswörtern im Zusammenhang mit der Ehe gerade durch die entscheidenden Gesetzgebungen zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare 2001 und 2017 (s. Abbildung 80). Dieser quantitative Effekt ließ sich durch die Analysen von Einzelbelegen sowie von Kookkurrenzen noch durch einen qualitativen Effekt ergänzen. Die exemplarischen diachronen Vergleiche der Verwendungsweisen von Ehegattensplitting sowie Diskriminierung haben gezeigt, dass sich zentrale Kontestationen der Ehe im Zuge des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe ab etwa 1999 sukzessive gewandelt haben. Grundsätzliche Kontestationen der Privilegien der Ehe durch generelle Vergleiche mit nichtehelichen Lebensweisen wurden ersetzt durch Forderungen nach gleichberechtigtem Zugang zu den bestehenden ehelichen Privilegien für gleichgeschlechtliche Zweierpaare mit Heiratswunsch. Gerade im Hinblick auf steuerliche Ungleichbehandlungen scheint sich das kulturelle Erbe ›Ehe‹ auch dadurch seine Faktizität in Form einer steuerlichen Privilegierung gegenüber nichtehelichen Lebensformen gegen grundsätzlichere Reformbemühungen bewahren zu können, dass der Kreis der Privilegierten erweitert wurde. Mit einer solchen Deutung ließe sich der in 4.2.2 angeführte Punkt bestätigen, dass sich partikulare Forderungen nach der gleichberechtigten Privilegierung einzelner Vertreter bestimmter marginalisierter kollektiver Identitäten leichter durchsetzen lassen als wirtschaftlich disruptive Forderungen zu grundsätzlicheren ökonomischen Verteilungsfragen, wobei erstere letztere zurückdrängen und somit – ob gewollt oder ungewollt – zur Wahrung ökonomischer Privilegien beitragen. Denn die neuen Forderungen nach Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare mit Heiratswunsch konnten durch eine Erweiterung statt durch eine Abschaffung der Ehe erfüllt werden, sprich durch eine Abtrennung des nun fokussierten verdunkelten Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, wodurch weitere Verdunkelungsmomente abebbten und das kulturelle Erbe ›Ehe‹ in Faktizität, Validität und Affektivität gefestigt wurde. Ferner hat sich hierin auch gezeigt, dass nicht nur durch die Tilgung des verdunkelten Erbteils ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ein Verdunkelungsmoment im Sinne einer Nekrektomie abgewandt wurde (s. 5.3), sondern dass schon zuvor weitere potenzielle Verdunkelungsmomente in Bezug auf verschiedene faktische Praktizierungen der Ehe (z. B. das Ehegattensplitting; s. o.) diskursiv umgeleitet und vom Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe überwölbt wurden. Das Erklärungsmodell der Nekrose erweist sich für das kulturelle Erbe der Ehe somit als nicht allumfassende Erklärung für kulturellen Wandel, sondern als vereinfachende Erklärungsmöglichkeit komplexer, multi-kausaler Transformationsprozesse mit verschiedensten, ineinander wirkenden Ursachen und Folgen. Lohnend für künftige Untersuchungen scheint hierbei, inwiefern das Erklärungsmodell der Nekrose auch auf weitere Transformationen des kulturellen Erbes ›Ehe‹ angewandt werden kann, wie z. B. die mehrfach erwähnte Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 oder auch die Abschaffung der sogenannten Hausfrauenehe, etwa durch die Änderung des § 1356 Abs. 1 BGB, nach dem bis 1977 die Ehefrau „den Haushalt in eigener Verantwortung“ führen sollte (vgl. hierzu Dengler 2022: 21–39).
 
                Gerade die jüngsten Kontestationen von 2015–2017 im Zusammenhang mit dem Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹, die weniger auf eine konkrete rechtliche Gleichbehandlung von verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Paaren (bzw. eingetragenen Lebenspartnern) abzielen (s. etwa Beispiele (244) und (251)), sondern insbesondere auf formale und auch sprachliche Gleichheit (s. v. a. Beispiele (245) und (246)), zeigten zuletzt nochmals eindrücklich, wie eng der politische Streit und der rechtliche Wandel des kulturellen Erbes ›Ehe‹ auch mit der Bedeutungskonkurrenz und dem Bedeutungswandel des Wortes Ehe verwoben sind. Der rechtlichen Konsolidierung dieses Bedeutungswandels von Ehe ging jedoch ein langer, oft auch unterschwelliger Metadiskus aus verschiedenen Referenzfixierungsversuchen im Zusammenhang mit dem Ehebegriff voraus. Insbesondere gingen dabei verschiedene Kontestationen einzelner Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ (wie ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹) sowie Fixierungsversuche einzelner Wesensmerkmale für Partnerschaften unabhängig vom Geschlecht (wie ›gegenseitige Verantwortung‹, ›Angelegt-Sein auf Dauer‹, ›Monogamie‹ und ›Liebe‹) der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare voraus (s. 9.1). Jedoch muss den metasprachlichen Kontestationen (von Bedeutungsaspekten) sowie den objektsprachlichen Zuschreibungen (von Wesensmerkmalen) wiederum ein kultureller Wandel insoweit vorausgehen, als die jeweiligen Äußerungen ein vorgängiges Wissen, vorgängige Wahrnehmungen über die bezeichneten Sachverhalte offenlegen. Etwa müssen gleichgeschlechtliche Beziehungen in irgendeiner Form als Instanzen von ›gegenseitiger Verantwortung‹ (s. 9.1.3) oder ›Liebe‹ (s. 9.1.4) wahrgenommen werden, damit diese Konzepte als Wesensmerkmale von gleichgeschlechtlichen Beziehungen fixiert und somit als entscheidende Gleichheit postuliert werden können, auf der wiederum die Forderung nach Gleichbehandlung begründet wird. Dieses Wissen muss nicht vor- oder außersprachlich begründet sein, kann jedoch nicht in jedem Fall von genau gleichen sprachlichen Zuschreibungen herrühren, insofern Zuschreibung und Wahrnehmung der Zuschreibung dann keinen vorstellbaren Anfang nähmen: „discourse does not come out of nowhere“ (Fairclough 2003: 23).
 
                Strukturalistisch betrachtet wird bei der diskursiven Aushandlung und Konstruktion des Ehekonzepts bzw. der Bedeutung des Wortes Ehe die Frage relevant, inwiefern gleichgeschlechtliche Beziehungen für das Ehekonzept das definierende Außen darstellten, inwiefern also erst durch die Differenz zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Beziehungen in ihren rechtlichen Ansprüchen, erstere letztere mitbestimmt und definiert haben (vgl. 2.1.2). Wie in den theoretischen Ausführungen geschlossen wurde (s. 4), bestimmt sich der Wert eines Konzepts letztlich auch durch seine Knappheit: Privilegierung gibt es nur im Vergleich zu Schlechterstellung, Exklusivität nur durch Exklusion. Insofern wird in den Teil-(Meta-)Diskursen um den Wert der Ehe (s. 9.2) auch unterschwellig die Frage behandelt, inwieweit eine Institution wie die Ehe und ein Wort wie Ehe auf die definierenden Ausschlussmechanismen des Diskurses angewiesen ist (vgl. Foucault 1974b). Die in 9.2.1 versprachlichten Formen von Beziehung, Sexualität und Paraphilien können vor diesem Hintergrund auch als diskursive Suche nach einem neuen definierenden Außen für den Ehebegriff verstanden werden. In 9.2.2 wird hingegen grundlegender behandelt, inwiefern das Konzept der Ehe bzw. der ehefähigen Beziehungsformen überhaupt Exklusivität und Privilegierung implizieren darf, insofern diese nur durch Exklusion und Schlechterstellung bestehen können. Kontestationen verschiedener ehelicher Privilegien stellen insofern verschiedene Verdunkelungsmomente dar, die zuweilen eine affektive Ablehnung der Ehe im Sinne einer Privilegierung bestimmter Lebensweisen über andere aufzeigen, durch eine Forderung nach Beseitigung dieser Privilegierung auch auf die Faktizität der Ehe abzielen und dadurch letztlich die Validität der Ehe hinterfragen, insofern sich die Faktizität der ehelichen Privilegierung nicht mehr in gesellschaftlicher Anerkennung legitimiere. Wie in 9.2.2 in metadiskursiven Äußerungen gezeigt und in 9.3 diachron für die Diskursdomäne Politik nachgezeichnet wurde, hat sich im Zuge des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe der Fokus von derartigen Forderungen zu Forderungen nach gleichberechtigtem Zugang zu ehelichen Privilegien verschoben, wodurch letztere nicht mehr hinterfragt, sondern vielmehr konsolidiert wurden.
 
                Für den kulturellen und rechtlichen Wandel des Ehebegriffs rückt daher der Bedeutungsaspekt bzw. der Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ in den Fokus, für dessen Verdunkelung hin zur Abtrennung die von ihm überschriebenen sonstigen Verdunklungsmomente (s. 9.3) nur den größeren thematischen Rahmen darstellen. Für diesen speziellen Begriffs- und Rechtswandel der ›Ehe‹ hin zur Inklusion gleichgeschlechtlicher Paare hat sich gezeigt, wie verschiedenste metadiskursive Kontestationen in Form neuer Bedeutungsfixierungsversuche von ›Ehe‹ sowie objektsprachliche Zuschreibungen in Form neuer Sachverhaltsfixierungsversuche von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften bzw. von ›Homosexualität‹ zum emergenten Wandel des Ehebegriffs beitragen. Hierauf verweisen auch die quantitativen Untersuchungen, die zeigen, dass die entsprechenden Sachverhalts- und Bedeutungsfixierungsversuche den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe bis hin zum Eheöffnungsgesetz 2017 zeitlich begleiten. Diese zeitlich-quantitative Beobachtung wird sich als entscheidend erweisen, denn wie sich im folgenden Kapitel 10 zeigen wird, gilt dies nicht für die Bezeichnungskonkurrenz bzw. den Bezeichnungswandel von Homo-Ehe hin zu Ehe für alle.
 
                Doch auch diese Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungsversuche sowie diskursiven Aushandlungen um den gesellschaftlichen Wert der Ehe müssen ihren Ursprung in einem vorgängigen kulturellen Wandel der Wahrnehmungen von ›Ehe‹, ›Homosexualität‹ etc. nehmen, der wiederum insgesamt sprachlich konstruiert sein mag, sich jedoch unendlich komplexer konstituieren muss als die Bedeutungsfixierungsversuche selbst, in denen er sich erst ausdrückt.333 Wie zu Beginn des Zwischenfazits 9.4 ausgeführt wurde, gilt dies nicht nur für die Produktion, sondern auch für eine entsprechende Rezeption derartiger Bedeutungsfixierungsversuche, die letztlich in einem konventionellen, nicht individuell steuerbaren Bedeutungswandel von Ehe mündet. Sowohl für die Produktion als auch für die Rezeption dieser neuen Bedeutungen, Sinnzusammenhänge und referenziellen Praktiken ist also mit Deleuze (1993/1969: 48) festzuhalten, dass eine Äußerung in einer ewigen Regression auf einen schon vorgängiges Wissen verweisen muss: „Indem ich etwas bezeichne unterstelle ich, dass der Sinn bereits erfasst worden ist, dass er vorhanden ist“ (vgl. 2.1.2). Im Zusammenspiel dieser Faktoren entscheiden sich die Bedeutungskonkurrenzen (vgl. 3.2) im untersuchten Fall schließlich zugunsten einer Bedeutung von Ehe, die intensional den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ausschließt und dadurch extensional auch gleichgeschlechtliche Beziehungen einschließen kann.
 
                Der entsprechende Bedeutungswandel des Ehebegriffs wird durch den rechtlichen Wandel einerseits konsolidiert, weshalb die Öffnung der Ehe 2017 aus einigen juristischen Perspektiven auch „eher einen symbolischen Akt dar[stellt]“ (Froese 2017: 1154; vgl. Gärditz 2018)“ und aufgrund ihrer Fokussierung der verbleibenden formalen, sprachlichen und somit symbolischen Ungleichheit sogar als an der Erscheinung ausgerichtetes „Spektakel“ im Sinne Debords (1996/1967) aufgefasst werden könnte (vgl. 4.2). Andererseits haben diese Gesetzänderung und der dahinterstehende rechtliche Wandel den sprachlichen und kulturellen Wandel aber auch umgekehrt erst vollständig ermöglicht, insofern die sprachliche Unterscheidung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren erst dann hinfällig werden kann, wenn nicht mehr sprachlich auf eine rechtliche Ungleichheit reagiert werden kann bzw. muss. Somit haben der dargelegte interdependente Rechtswandel der Ehe und Bedeutungswandel von Ehe gezeigt, wie die Verwendungsweisen und auch die Verwendungsmöglichkeiten von Symbolen wie Ehe von kulturellen und auch rechtlichen Bedingungen abhängen. Gerade auf diesen Aspekt von Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierungsversuchen soll im folgenden und abschließenden Kapitel 10 gesondert eingegangen werden, um im Konkreten derjenigen Frage nachzugehen, die im Abstrakten auch im Zentrum des theoretischen Erkenntnisinteresses (s. Teil II) liegt: Welche Rolle spielen explizite Bezeichnungsfixierungsversuche für den hier in Kapitel 9 vorgestellten sprachlichen, kulturellen und auch rechtlichen Wandel des Ehebegriffs. 
 
               
            
 
           
           
             
              10 Bedeutungsfixierung durch Bezeichnungsfixierung: Möglichkeiten und Grenzen
 
            
 
             
              Die Grundfrage der vorliegenden Arbeit lautet, vereinfacht ausgedrückt, wie kultureller und rechtlicher Wandel mit sprachlichem Wandel zusammenhängen und inwiefern erstere über letzteren gewollt beeinflusst werden können. In Kapitel 9 wurde dargelegt, wie interdependent der kulturelle und rechtliche Wandel von Ehe mit verschiedenen Bedeutungskonkurrenzen und Referenzfixierungsversuchen in Bezug auf das Wort Ehe zusammenhängen. Daraus folgt einerseits, dass auch metadiskursive Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungsversuche nicht bloße „Begleitmusik“ (Januschek 2005: 175) für den vermeintlich „eigentlichen“ oder objektsprachlichen Diskurs darstellen, sondern durchaus eng mit diskursivem, kulturellem und schließlich auch rechtlichem Wandel verwoben sind und zu diesen Transformationsprozessen auch emergent beitragen können. Andererseits folgt hieraus jedoch auch, dass die Möglichkeiten für sprachliche Fixierungsversuche wiederum selbst von vorherrschenden kulturellen und rechtlichen Bedingungen abhängig sind, wie in 9.4 abschließend ausgeführt wurde. Auf diesen letzten Punkt soll im folgenden Kapitel genauer eingegangen werden, um an die Feststellung, dass der Bedeutungswandel von Ehe eng und interdependent mit dem kulturellen und rechtlichen Wandel der Institution Ehe verbunden ist, mit der Frage anzuknüpfen, was daraus für die metadiskursive Steuerbarkeit des Diskurses durch Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierungen folgt. Während es in den (meta-)diskursiven Aushandlungen des vorigen Kapitels also um die Frage ging, was ›Ehe‹ genau bedeutet und bedeuten soll, geht es in den metasprachlichen Aushandlungen in diesem Kapitel um die Frage, wie, also mit welcher Bezeichnung auf den Komplex von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, ihrem Verhältnis zur Ehe und der geforderten Inklusion der ersteren in der letzteren verwiesen werden soll.
 
              In 10.1 soll noch einmal, anknüpfend an Kapitel 9, dargelegt werden, inwiefern im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe versucht wird, zunächst metasprachlich eine inklusive Bedeutung des Ehebegriffs zu fixieren, um darüber eine „entsprechende“ kulturelle und rechtliche Konzeption der Ehe durchzusetzen, und inwiefern dies nicht unabhängig von einem vorangehenden Wandel der Verhältnisse möglich ist. Dabei zeigt sich auch, dass sich selbst mit einer erfolgreichen, rechtlich konsolidierten Bedeutungsfixierung von Ehe nicht die onomasiologischen Möglichkeiten des Bezeichnens einer ›verschiedengeschlechtlichen Ehe‹ einschränken lassen (z. B. durch traditionelle Ehe, christliche Ehe, echte Ehe etc.). Sprich: Dass sich die Bedeutung von Ehe konventionell dahingehend gewandelt hat, dass sie den Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlich‹ nicht mehr umfasst, führt keineswegs dazu, dass ein entsprechendes Konzept einer ›rein verschiedengeschlechtlichen Ehe‹ undenkbar oder auch nur unsagbar wird. Anschließend soll in 10.2 der Blick auf eine zentrale Bezeichnungskonkurrenz des Metadiskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe gerichtet werden – Homo-Ehe und Ehe für alle –, um daran nachzuzeichnen, wie im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe versucht wird, über bestimmte Bezeichnungsfixierungsversuche auch bestimmte Konzeptualisierungen des Referenzobjektes ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ im Diskurs zu fixieren und diesen dadurch zu beeinflussen. Ferner soll darauf eingegangen werden, inwiefern auch diese Bezeichnungsfixierungsversuche nicht etwa beliebig einsetzbare Steuerungsmittel für souveräne Subjekte im Diskurs darstellen, sondern wie auch ihre Bedeutung und ihr Potenzial zur Diskursprogression wiederum von den rezeptiven sowie produktiven bedeutungskonstituierenden Prozessen durch andere Diskursakteure abhängen, die wiederum von bestehenden, vorherrschenden kulturellen Haltungen, Perspektiven, Stereotypen usw. geprägt sind. Abschließend sollen in 10.3 die Ergebnisse dieses Kapitels abstrahiert und zugespitzt werden zu der Formel: Bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt Bedeutungsfixierung zu Bezeichnungskonkurrenz und Bezeichnungsfixierung zu Bedeutungskonkurrenz.
 
              
                10.1 Ehe: zum Verhältnis zwischen Bedeutungswandel und Bezeichnungsfixierungsversuchen
 
                Das vorige Kapitel 9 wurde mit der Erkenntnis beschlossen, wie stark der kulturelle und insbesondere der rechtliche Wandel im Zusammenhang mit der Institution Ehe zum Bedeutungswandel des Wortes Ehe beigetragen hat bzw. für diesen sogar notwendige Voraussetzung war. Diese Beobachtung erscheint konträr zu Hoffnungen respektive Befürchtungen sprachlicher Steuerungsmöglichkeiten kulturellen Wandels, wie sie in den theoretischen Ausführungen vorgestellt wurden (s. v. a. 2, 3.2). In diesem Kapitel soll daher zunächst dargelegt werden, inwiefern es auch vor dem rechtlich konsolidierten Wandel des Ehebegriffs metasprachliche Steuerungsversuche des Wortes Ehe und damit des Konzepts ›Ehe‹ gab und inwiefern diese nicht souverän, unabhängig von kulturellen Bedingungen gelingen können (s. 10.1.1). Hieraus soll anschließend gefolgert werden, inwieweit diese kulturellen Voraussetzungen entsprechend alternative Versprachlichungen der Forderung nach Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare bedingten (s. 10.1.2). Bevor von dieser Erkenntnis zu den Bezeichnungskonkurrenzen übergeleitet wird, soll zunächst vorgestellt werden, inwiefern auch die erfolgreiche Bedeutungsfixierung eines inklusiven Ehebegriffs das vorige exklusive (bzw. heteronormative) Ehekonzept nicht unsagbar und entsprechend auch nicht undenkbar machte (s. 10.1.3). Hierbei wird sich zeigen, dass auch eine konventionell gefestigte Bedeutungsfixierung eines bestimmten Wortes die jeweilige Bedeutung bzw. das jeweilige Konzept nicht von sich aus als das dominante im Diskurs wahren kann. Vielmehr kann Bedeutungsfixierung zu Bezeichnungskonkurrenzen führen, wenn von der fixierten Bedeutung abweichende Konzepte (vgl. Konzeptualisierungs-Konkurrenz bei Felder 2003: 59) nach wie vor in der Sprachgemeinschaft existieren und onomasiologisch Ausdruck finden.
 
                
                  10.1.1 „Nennt es einfach Ehe“ – Versuche der Bezeichnungsfixierung
 
                  In Kapitel 9, insbesondere in 9.1 wurden verschiedene Bedeutungsfixierungsversuche des Ehebegriffs vor 2017 vorgestellt, die neue Perspektiven in den (Meta-)Diskurs um die Ehe bzw. die gleichgeschlechtliche Ehe einbringen konnten und emergent zum Bedeutungswandel des Ehebegriffs beigetragen haben können. Diese Diskursbeiträge und ihre diachrone, quantitative Verteilung liefern einerseits Indizien für eine kausale Wirkung des metasprachlichen Diskurses selbst auf den Verlauf kulturellen und rechtlichen Wandels. Hierdurch könnte die Hoffnung auf eine strategische oder persuasive gesellschaftliche Einflussnahme durch die Sprache aufkommen, nach der erst sprachliche Gleichheit durchzusetzen wäre, damit kulturelle und rechtliche Gleichheit als deren Folge eintreten kann. Die Sprache wäre demnach ein Werkzeug zum Social Engineering der sozialen Verhältnisse (vgl. 2.1). Andererseits wurde in 9.4 jedoch resümiert, dass auch der gemeinsprachliche konventionalisierte Bedeutungswandel des Wortes Ehe – die intensionale Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und die extensionale Erweiterung auf gleichgeschlechtliche Paare334 – erst durch das Eheöffnungsgesetz und die Änderung des § 1353 BGB, also erst durch die rechtliche Bedeutungsfixierung von Ehe möglich wurde. Erst hierdurch haben sich auch die gemeinsprachlichen Gebrauchsbedingungen und -möglichkeiten des Wortes Ehe verändert. Diese entscheidende Einschränkung der sprachlichen Steuerbarkeit soll im Folgenden genauer untersucht werden.
 
                  Zur Untersuchung der Beschränktheit einer (meta-)sprachlichen Einflussnahme auf kulturellen Wandel lohnt sich ein Blick auf metasprachliche Belege, die sich von den Sachverhalts- und Bedeutungsfixierungsversuchen in Kapitel 9 durch ihre explizite Fokussierung der sprachlichen Oberfläche unterscheiden. Die progressiven Bedeutungsfixierungsversuche in Kapitel 9.1 stellen deontische Aussagen über die Bedeutung des Ehebegriffs dar, die zumeist als objektsprachliche Aussagen über das „Wesen“ der Ehe formuliert sind. Sie verbinden i. d. R. diese nur implizit metasprachlichen Bedeutungsfixierungsversuche mit objektsprachlichen Sachverhaltsfixierungsversuchen gleichgeschlechtlicher Paare und folgen meist dem Schema: Das Entscheidende bei der Ehe ist X. Auch gleichgeschlechtliche Paare haben/sind X. Daher sollten auch gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen können. Hierbei wird X (etwa ›Familie‹, ›gegenseitige Verantwortung‹ oder ›Liebe‹) als hinreichende Bedingung für die Eheöffnung versprachlicht. Oder aber sie folgen dem umgekehrten Schema Gleichgeschlechtliche Paare haben/sind zwar nicht Y, aber Y ist nicht das Entscheidende bei der Ehe. Daher sollten auch gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen können. Hierbei wird wiederum Y (etwa ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ oder ›natürliche Fortpflanzung‹) als nicht notwendige Bedingung für Nicht-Öffnung der Ehe versprachlicht. Demgegenüber finden sich jedoch auch metasprachliche Belege, die nur indirekt Bedeutungsfixierungsversuche des Ehebegriffs darstellen, unmittelbar jedoch auf die sprachliche Oberfläche abzielen und somit zunächst Bezeichnungsfixierungsversuche darstellen. Die Beispiele (252) und (253) stehen hier stellvertretend für eine Vielzahl vergleichbarer gemeinsprachlicher Bezeichnungsfixierungsversuche im Zusammenhang mit Ehe, insbesondere in G-Twitter.
 
                  (252)
                    
                      Eine Gleichstellung kann erst dann stattfinden, wenn man die Partnerschaft nicht als Homo- oder Hetero-Ehe, sondern einfach als Ehe bezeichnet.335

                    

                  
 
                  (253)
                    
                      @taz_news Bitte, bitte, bitte, bitte hört auf es “Homo-Ehe” zu nennen. Es ist einfach Ehe, nur halt mit einem gleichgeschlechtlichen Paar336

                    

                  
 
                  Zunächst sind die Beispiele (252) und (253) auch insofern repräsentativ, als die Bezeichnungsfixierungsversuche von Ehe meist Gegenvorschläge zur abgelehnten Bezeichnung Homo-Ehe darstellen. So zeigt auch Beispiel (253) einen Kommentar unter einem Tweet der taz, in dem diese den Ausdruck Homo-Ehe verwendet: „Mexiko will Homo-Ehe einführen: Präsident mit Regenbogenfarben“337. Für die Ablehnung des Ausdrucks Homo-Ehe finden sich mehrere, ganz unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, die in Kapitel 10.2 genauer vorgestellt werden sollen. Im Gegensatz zur Bedeutungskonkurrenz in Kapitel 9 (s. o.) folgen metasprachliche Fixierungsversuche wie die in den Beispielen (252) und (253) dem Schema Man soll auch zu X „Ehe“ sagen und explizieren somit in erster Linie eine Bezeichnungsfixierung, insofern sie die Bezeichnung Ehe fixieren wollen – für die Referenz auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder aber die Forderung nach Öffnung der Ehe für diese. Nur mittelbar über diese Bezeichnungsfixierung drückt sich in diesen metasprachlichen Belegen auch eine Bedeutungsfixierung aus, insofern sich aus ihnen auch das folgende Schema rekonstruieren lässt: ›Ehe‹ soll X in seiner Extension einschließen (damit man mit „Ehe“ auf X verweisen kann).338 Was genau dieses X ist, worauf also mit Ehe referiert werden soll, wird in Beispiel (253) versprachlicht als Ehe, nur halt mit einem gleichgeschlechtlichen Paar; in Beispiel (252) wird dieses X nicht expliziert, sondern lässt sich nur durch den metasprachlichen Verweis Homo- oder Hetero-Ehe im Kontext auf gleichgeschlechtliche Paare beziehen bzw. eine geforderte Möglichkeit der Eheschließung für diese. Da beide Beispiele vor dem Eheöffnungsgesetz 2017 versprachlicht wurden, müsste in beiden Fällen der Bedeutungswandel von Ehe, der metasprachlich forciert bzw. fixiert werden soll, gleichsam als bereits vollendet vorausgesetzt werden, um ›gleichgeschlechtliche Ehepaare‹ in dessen Extension aufnehmen zu können. Dass dies nicht gelingt, dass also mit Ehe noch nicht auf verschieden- und gleichgeschlechtliche Ehepaare gleichermaßen referiert werden kann, zeigt die Tatsache, dass mit Ausdrücken wie mit einem gleichgeschlechtlichen Paar oder Homo-Ehe zusätzlich auf gleichgeschlechtliche Paare referiert werden muss. Damit eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gefordert werden kann, kann der Ausdruck Ehe also nicht ohne weitere Erklärungen in der inklusiven Bedeutung gebraucht werden, die mit der Eheöffnung erst etabliert würde.
 
                  Das Wort Ehe unterscheidet sich in dieser institutionalisierten Kuration seiner Bedeutung also stark von anderen Ausdrücken wie Verantwortung oder Liebe etc. (s. 9.1), mit denen problemlos eine subjektive Wahrnehmung der jeweiligen Referenzobjekte ausgedrückt werden kann. Dass die Möglichkeit, mit dem Wort Ehe überhaupt auf eine bestimmte Partnerschaft zu verweisen, also von der institutionellen Deklaration einer Ehe abhängt, expliziert auch ein BSG-Urteil von 1973 in Beispiel (254).
 
                  (254)
                    
                      Die Klägerin übersieht, daß der wesentliche Unterschied hier nur zu der sog. Nichtehe besteht, also jener eigentlich gar nicht mehr als “Ehe” bezeichnungsfähigen Verbindung, die überhaupt nicht zustande gekommen ist, zB. weil sie gar nicht vor einem Standesbeamten geschlossen wurde (vgl. § 11 EheG) oder im Falle der “Eheschließung” zwischen Gleichgeschlechtlichen (vgl. Palandt, Komm. z. BGB, 31. Aufl. Anm. 5 zu § 11 EheG und Einf.1) vor § 16 EheG).339

                    

                  
 
                  Wie Beispiel (254) zeigt, können Partnerschaften also nur dann als Ehe im Sinne einer rechtlichen Zivilehe bezeichnet werden, wenn diese u. a. durch einen deklarativen Sprechakt (Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau) durch eine entsprechende staatliche Autorität (vor einem Standesbeamten) zu einer Ehe gemacht wurden.340 Solang ein solcher staatlicher Vollzug der Ehe durch einen deklarativen Sprechakt etc. (Hiermit erkläre ich Sie zu Eheleuten) für gleichgeschlechtliche Paare per Gesetz nicht stattfindet, existieren demnach auch keine Ehen (in diesem institutionalisierten Sinne des Wortes) zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, auf die mit dem Wort Ehe referiert werden könnte.
 
                  Auch in der Gemeinsprache finden sich ganz ähnliche metasprachliche Reflexionen über die Gebrauchsmöglichkeiten und -bedingungen des Wortes Ehe; so etwa in dem Tweet in Beispiel (255) und dem darauf bezogenen Kommentar derselben Nutzerin in Beispiel (256), insbesondere aber in zahlreichen widersprechenden Kommentaren zu diesem Tweet, die durch die Beispiele (257)-(259) veranschaulicht werden.
 
                  (255)
                    
                      Wie oft muss man es noch sagen, liebe 
                          [image: ]@sonntagszeitung? Es gibt keine „Homo-Ehe“, es gibt nur die Ehe. Wenn Schwule einen Kaffee trinken, wird er deshalb auch nicht zum Schwulen-Kaffee. Wenn eine Lesbe in einem Bus mitfährt, ist es immer noch ein Bus.341

                    

                  
 
                  (256)
                    
                      Sprache ist mächtig und ein verantwortungsvoller und präziser Umgang damit ist wichtig.342

                    

                  
 
                  Beispiel (255) zeigt einen Tweet der Co-Chefredakteurin des Schweizer Magazins Republik Bettina Hamilton, der ein Bild einer Schlagzeile der Schweizer SonntagsZeitung mit folgendem Wortlaut beinhaltet: Mehrheit der CVP ist für die Homo-Ehe.343 Auch hier wird zunächst Ablehnung gegenüber dem Ausdruck Homo-Ehe ausgedrückt, bevor die Bezeichnung Ehe in einer inklusiveren Referenz vorgeschlagen wird (es gibt nur die Ehe). Die anschließenden Vergleiche (Schwulen-Kaffee, Bus) spezifizieren, dass sich die Kritik am Ausdruck Homo-Ehe gegen die darin vorgenommene sprachliche Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Menschen bzw. Paaren richtet (vgl. zu diesem Beispiel auch Eckerlin 2021: 70 f). In Bezeichnungsfixierungsversuchen wie in den Beispielen (253), (255) und insbesondere in (252) drückt sich zuweilen die Hoffnung auf eine Steuerung gesellschaftlicher Änderungen über den Gebrauch bestimmter Bezeichnungen aus. Diese Hoffnung wird auch von Bettina Hamilton selbst in Beispiel (256) im späteren Threadverlauf ihres Tweets (255) deutlicher expliziert. Eine solche Hoffnung erweist sich in dem Maße als eine sprachmagische, in dem sie monokausal und von den kulturellen Interdependenzen abgekoppelt formuliert wird, insoweit sie also die dargelegten kulturellen und insbesondere institutionellen Veränderungen der Ehe nicht auch als Bedingungen, sondern einzig als Folgen eines inklusiveren Gebrauchs von Ehe versteht.
 
                  Dies veranschaulichen auch die widersprechenden Kommentare zu diesem Tweet in den Beispielen (257)-(259).
 
                  (257)
                    
                      und wie sollte der titel dann lauten? mehrheit der cvp ist für die ehe? das würde nicht ausdrücken, was der artikel besagen sollte: dass die mehrheit für eine ehe gleichgeschlechtlicher partner ist. also müsste es dann mindestens heißen: “ … für die heirat gleichgeschl. partner344

                    

                  
 
                  (258)
                    
                      Ich finde das Beispiel ungeeignet:/ Ich dachte Ehe sei ein kirchliches Konstrukt, dass vor Jahrhunderten halt so definiert wurde, dass es zwischen Mann und Frau stattfindet. Nach meinem Gefühl ist das Wort Homo-Ehe legitim, solange die Kirche ihre Definition nicht ändert?345

                    

                  
 
                  (259)
                    
                      Leider falsch. Stand heute gibt es ja nicht “die Ehe”, sondern Schwule und Lesben sind davon ausgeschlossen. Daher ist die Ermöglichung der Ehe für die entsprechenden Paare sehr wohl eine Homo-Ehe.346

                    

                  
 
                  In den Kommentaren in den Beispielen (257)-(259) wird die in Beispiel (255) kritisierte sprachliche Unterscheidung (zwischen Ehe und Homo-Ehe) aus verschiedenen Gründen als notwendig erachtet, insofern sie etwa auf eine rechtliche Unterscheidung wiedergibt, die in der Schweiz zum Zeitpunkt des Tweets 2019 noch vorherrschte. Hierauf geht etwa der Kommentar in Beispiel (257) ein, der die vorgeschlagene Ersetzung von Homo-Ehe durch Ehe im Sinne einer „mechanical substitution“ (McConnell-Ginet 2020: 233; vgl. 3.2.1) probehalber vornimmt (mehrheit der cvp ist für die ehe?). Diese Formulierung wird anschließend verworfen (das würde nicht ausdrücken, was der artikel besagen sollte), da eine Explikation der bisher aus der Extension des Ehebegriffs Ausgeschlossenen für einen Verweis auf deren (hier nur potenzielle) Inklusion für nötig erachtet wird (eine ehe gleichgeschlechtlicher partner, die heirat gleichgeschl. partner). Damit mit dem Wort Ehe auch auf gleichgeschlechtliche Ehepaare referiert werden könne, müsse es also zunächst gleichgeschlechtliche Ehepaare geben, was wiederum in erster Linie von den zentralen Kuratoren des kulturellen Erbes ›Ehe‹ abhängt (vgl. 5.1). In den meisten derartigen Belegen wird der Staat bzw. werden Gesetzgebung und Rechtsprechung implizit oder explizit als zentrale Kuratoren bzw. Deutungshoheiten des kulturellen Erbes ›Ehe‹ angenommen: Eine Ehe ist (nur), was vom Staat (vertreten durch ein Standesamt) deklarativ zu Ehe gemacht wurde (vgl. auch Beispiel (254)). Beispiel (258) zeigt hingegen, dass zuweilen auch die Kirche als zentraler Kurator des kulturellen Erbes ›Ehe‹ angesehen wird, insofern die Ehe hier nicht wie in den meisten anderen Belegen als Zivilehe, sondern als religiöse Institution (als kirchliches Konstrukt) angesehen wird. Mit Ehe könne demnach nur auf gleichgeschlechtliche Ehepartner verwiesen werden, wenn es gleichgeschlechtliche Paare gibt, die durch den christlichen Segen deklarativ zu Ehepartnern erklärt wurden. Wieder reiben sich hier also mit Recht und Kirche rivalisierende Kuratoren und Kurationskulturen in der Aushandlung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ aneinander. (vgl. 8.1). Auch in Beispiel (259) wird die Möglichkeit einer inklusiven Verwendungsweise von Ehe bzw. einer solchen Extensionserweiterung von ›Ehe‹ von einer entsprechend inklusiven Institution Ehe vorausgesetzt, hier wiederum implizit in Bezug auf die Zivilehe. Hierbei wird insbesondere auf den temporalen Aspekt der Gebrauchsbedingungen und -möglichkeiten von Ehe eingegangen: Mit der Äußerung Stand heute gibt es ja nicht “die Ehe” wird die Bedeutung des Ehebegriffs als zeitlich kontingent und zukünftig wandelbar versprachlicht, sodass eine Verwendung des Ausdrucks Ehe, mit der auch auf gleichgeschlechtliche Ehepaare referiert werden kann, in Abhängigkeit von entsprechenden rechtlichen Änderungen für die Zukunft antizipiert, zumindest aber offengelassen wird.
 
                  Die Temporalität der Gebrauchsbedingungen und -möglichkeiten des Wortes Ehe wird dann auch nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare expliziert, wo mit Ehe nunmehr auf institutionalisierte Partnerschaften unabhängig von den Geschlechtern der Eheleute referiert werden kann. Dies zeigen entsprechend auch die folgenden Beispiele (260)-(262), die zeitlich nach einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare artikuliert werden oder aber eine solche für die inklusive Verwendung des Wortes Ehe perspektivisch voraussetzen.
 
                  (260)
                    
                      +++ Ab sofort heißt es einfach Ehe, für alle! +++ Aktivist_innen haben lange dafür gekämpft, nun ist es Realität … .347

                    

                  
 
                  (261)
                    
                      Wo die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet ist, da ist ganz einfach Ehe. Keine Sonderform. Keine Unterform. Einfach nur Ehe.348

                    

                  
 
                  (262)
                    
                      Es reicht dann wohl tatsächlich, von Ehe zu sprechen. Bislang war das ja anders. Ehe und Lebenspartnerschaft waren zwei unterschiedliche Dinge, und deswegen waren wir auch der Meinung, dass man das so benennen sollte. […] An einer Stelle wird es bald leichter: Wenn Lesben und Schwule zukünftig auf dem Standesamt nicht mehr diskriminiert werden, kann man einfach auch von Ehefrau und Ehemann sprechen.349

                    

                  
 
                  Beispiel (260) zeigt einen Tweet vom inzwischen gelöschten, offiziellen Twitter-Account des CSD-Darmstadt (Cristopher Street Day) vom 30.06.2017, also dem Tag, an dem das Eheöffnungsgesetz vom Bundestag verabschiedet wurde. Hier wird die Möglichkeit einer einheitlichen Bezeichnung (heißt es einfach Ehe) explizit von der institutionellen Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare abhängig gemacht, was wiederum temporal ausgedrückt wird (Ab sofort). Beispiel (261) zeigt einen Beitrag in einer Wikipedia-Diskussion über die Öffnung der Institution Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in verschiedensprachigen Ländern und deren Einfluss auf die Übersetzungsmöglichkeiten der jeweiligen Bezeichnungen für die (dadurch z. T. rein verschiedengeschlechtliche, z. T. geschlechtsunabhängige) Ehe. Im weiteren Kotext wird dabei auf Länder verwiesen, die zum Zeitpunkt der Äußerung 2010 bereits die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hatten, wie etwa Belgien, Spanien und die Niederlande (vgl. auch 5.2.6). Entsprechend wird hier die Möglichkeit, Ehe in einer inklusiven, also geschlechtsunabhängigen Bedeutung zu verwenden, nicht wie in den Beispielen (260) und (262) in einer temporalen, sondern einer lokalen Abhängigkeit versprachlicht: Wo (die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet ist), da (ist ganz einfach Ehe). Beispiel (262) schließlich zeigt einen Interviewbeitrag von Axel Bach, einem Vorstandsmitglied im Bund Lesbischer und Schwuler JournalistInnen vom 20.06.2017, also noch einen Tag vor der Verabschiedung des Eheöffnungsgesetzes im Bundestag. Der Konnektor dann (in Es reicht dann wohl tatsächlich, von Ehe zu sprechen) ist somit nicht nur in temporalem, sondern auch in konditionalem Bezug auf die antizipierte Verabschiedung des Eheöffnungsgesetzes zu verstehen.350 Gleiches gilt für den Konnektor wenn im letzten Satz: Die im Wenn-Satz versprachlichte Ermöglichung der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare bezeichnet also nicht nur temporal den Zeitpunkt, ab dem, sondern auch konditional die Bedingung, unter der Wörter wie Ehe, Ehefrau und Ehemann geschlechtsunabhängig gebraucht werden können. Vor der Verabschiedung bzw. dem Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes werden die Gebrauchsbedingungen einer inklusiven Verwendung von Ehe entsprechend nicht als erfüllt angesehen: Bislang war das ja anders. Ehe und Lebenspartnerschaft waren zwei unterschiedliche Dinge, und deswegen waren wir auch der Meinung, dass man das so benennen sollte.
 
                  Damit wird schließlich nicht nur negativ ausgedrückt, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft aufgrund der ungleichen Rechte zur Ehe nicht ohne Weiteres als Ehe bezeichnet werden konnte, sondern auch positiv ausgedrückt, dass Konzepte und Referenzobjekte wie die eingetragene Lebenspartnerschaft und die geforderte Eheöffnung mit eigenen Ausdrücken bezeichnet werden müssen bzw. mussten, die in den Kapiteln 10.2 und 10.2.3 genauer analysiert werden. Zuvor soll jedoch im folgenden Kapitel kurz auf die Frage eingegangen werden, inwiefern gerade der divergierende Name der eingetragenen Lebenspartnerschaft diese (verfassungs-)rechtlich überhaupt erst ermöglichte, inwiefern also gerade die Vermeidung des Wortes Ehe der Forderung nach der eingetragenen Lebenspartnerschaft dienlich war.
 
                 
                
                  10.1.2 Bezeichnungsalternativen für gleichgeschlechtliche Ehekonzepte
 
                  Dass das Wort Ehe erst dann problemlos bzw. ohne weitere Ergänzungen in diesem inklusiven Sinne verwendet werden konnte, als die gleichgeschlechtliche Ehe auch rechtlich durchgesetzt wurde (s. 10.1.1), bedeutet auch, dass zur Formulierung bzw. Artikulation (im Sinne von Laclau & Mouffe 1991; s. 3.2.1) der entsprechenden Forderung nach Inklusion gleichgeschlechtlicher Paare in die Ehe und den Ehebegriff andere Wörter verwendet werden mussten. Neben den gemeinsprachlichen Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle, die das Wort Ehe beinhalten und auf die Rechtslage und entsprechende Forderungen zuspitzen (s. hierzu ausführlich 10.2 und 10.2.3), ist hier chronologisch zunächst die rechtssprachliche Bezeichnung eingetragene Lebenspartnerschaft zu nennen.
 
                  In Kapitel 9 wurde bereits angedeutet, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft und speziell das LPartDisBG unter anderem gerade dadurch verfassungsrechtlich legitimiert und durch Normenkontrollen des BVerfG konsolidiert wurde, dass sie kein konkurrierendes Institut zur Ehe darstellte, sondern ein eigenes Institut mit einem eigenen Namen (vgl. 9.1.1 Beispiel (119)). Eine ähnliche Deutung drängte sich auch im Zusammenhang mit dem diskutierten Abstands- bzw. Differenzierungsgebot zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft auf. Dieses konnte gerade auch dadurch als gewahrt erachtet werden und somit die eingetragene Lebenspartnerschaft konsolidieren, dass auch eine sprachliche Differenzierung zwischen diesen beiden Instituten vorgenommen wurde (vgl. 9.2.2 Beispiele (202)-(204)). Deutlicher veranschaulicht diesen Aspekt der Textauszug in Beispiel (263) aus demselben BVerfG-Urteil zum LPartDisBG von 2002.
 
                  (263)
                    
                      Die Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare verletzt Art 6 Abs 1 GG nicht. Der besondere Schutz der Ehe in Art 6 Abs 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen. Dem Institut der Ehe drohen keine Einbußen durch ein Institut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe eingehen können.351

                    

                  
 
                  Wie Beispiel (263) zeigt, legt das Abstands- bzw. Differenzierungsgebot zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft keineswegs eine faktische Ungleichbehandlung in Hinsicht auf Rechte und Pflichten dieser beiden Institute nahe (für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen). Eine faktische Gleichstellung gleich- und verschiedengeschlechtlicher Paare mit identischen Rechten und materiellen Privilegien wäre demnach also verfassungsrechtlich gesehen unproblematisch. Problematisch wäre vielmehr eine konzeptuelle Identität der Institute, auch in Form einer sprachlichen Über- und Unterordnung. Denn das Differenzierungsgebot wird gerade dadurch als gewahrt erachtet, dass gleichgeschlechtliche Paare ausschließlich eine eingetragene Lebenspartnerschaft, nicht aber eine Ehe eingehen können (vgl. 5.2.4). Dass gleichgeschlechtliche Paare keine Ehe eingehen können, bedeutet aus metasprachlicher bzw. aus nominalistischer Sicht nicht mehr und nicht weniger, als dass das Institut, das sie eingehen können, nicht Ehe genannt wird. Würde es jedoch Ehe genannt bzw. mit staatlicher Kurations- und Deutungshoheit zu einer (Unter-)Art der Ehe erklärt, so könnten gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen, insofern ein solcher Satz wahrheitsgemäß geäußert werden könnte. Entsprechend wäre bei einer Erklärung der eingetragenen Lebenspartnerschaft zur Ehe, so geht aus der Formulierung hervor, zum Zeitpunkt dieses Urteils nicht mehr gesichert, dass dem Institut der Ehe keine Einbußen drohen; nicht etwa wegen der rechtlichen (s. o.), sondern wegen der konzeptuellen und auch sprachlichen Gleichstellung der beiden Institute.
 
                  Dass die eingetragene Lebenspartnerschaft einerseits also in der Politik- und Rechtssprache von der Ehe abgegrenzt werden musste, andererseits aber in der Gemeinsprache dennoch in der Nähe der Ehe konzeptualisiert wurde, zeigt der Ausdruck Homo-Ehe sowie metasprachliche Reflexionen desselben, die in Kapitel 10.2 ausführlich vorgestellt werden. Für das hier behandelte konzeptuelle Verhältnis zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft ist an dieser Stelle dennoch ein Vorgriff vonnöten. Dass nämlich die eingetragene Lebenspartnerschaft gemeinsprachlich als Homo-Ehe oder auch Homosexuellen-Ehe bezeichnet wurde, zeigt, dass sie trotz der institutionellen Bemühungen der strikten konzeptuellen Trennung dieser beiden Institute als eine Art ›Ehe‹ verstanden wurde. Zumindest rein kompositionell betrachtet (vgl. 2.2.2) drückt das Kompositum Homo-Ehe ein „Determinationsverhältnis zwischen den Konstituenten“ aus (Klos 2011: 172). Das Wort Homo-Ehe kann somit ausdrücken und ggf. auch bei der Rezeption konzeptuell nahelegen, dass es ein Hyponym zu Ehe und das Referenzobjekt somit eine Art ›Ehe‹ darstellt; „same-sex marriage becomes a banal subcategory of the more general notion“ (Fauconnier & Turner 1998: 154). Diese kompositionellen und sonstigen lexematischen Bedeutungspotenziale von Homo-Ehe sollen in 10.2.1 genauer untersucht werden. Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass mit dem Kompositum Homo-Ehe schon vor dem inkludierenden Bedeutungswandel von Ehe gleichgeschlechtliche Partnerschaften als eine Art Ehe bezeichnet bzw. als eine Art ›Ehe‹ konzeptualisiert werden konnten.
 
                  Nicht nur die Differenzierung im Determinans Homo (vgl. etwa Beispiel (255)), sondern auch gerade diese Gleichbenennung im Determinatum Ehe gab jedoch Anlass zu metasprachlicher Distanzierung vom Wort Homo-Ehe, wie die Beispiele (264) und (265) veranschaulichen.
 
                  (264)
                    
                      Kein Zweifel: Schwule Paare sollen exakt die gleiche Chance bekommen, die das Ausländergesetz für den “Ehegattennachzug” schon stets vorsieht. Dennoch muss SPD-Fraktionschef Peter Struck wider allen Augenschein darauf beharren, das Projekt habe mit Ehe nichts zu tun: „Der Begriff Homo-Ehe ist falsch“, zur Ehe gebe es auch kuenftig „deutliche Unterschiede“.352

                    

                  
 
                  (265)
                    
                      Wenn die Zeitung mit den großen Buchstaben „HomoEhe“ schreibt, dann ist das eine schlagzeilenartige Verkürzung. Erlauben Sie mir einen ironischen, saloppen Einwand: Genauso wie der Leberkäs kein Käse ist, ist die so genannte Homo-Ehe keine Ehe im Sinne des Grundgesetzes, sondern eine eingetragene Lebenspartnerschaft. […] In der Titelzeile unseres Gesetzentwurfes steht, worum es uns geht: um die Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften.353

                    

                  
 
                  Die beiden Beispiele (264) und (265) zeigen, wie die Forderung nach rechtlicher Gleichbehandlung von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren gerade beim Versuch der Etablierung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 2000 gerade in sprachlicher Distanzierung zum Wort Ehe artikuliert wird. In Beispiel (264) aus dem Spiegel wird avisiert, dass gleichgeschlechtliche Paare in einem bestimmten Rechtsbereich exakt die gleiche Chance bekommen sollen wie Ehepaare. Dass Peter Struck in der zitierten Äußerung für dieses politische Vorhaben des LPartG die Bezeichnung Homo-Ehe als falsch ablehnt, begründet er anschließend objektsprachlich durch deutliche Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft. Die Bezeichnung Homo-Ehe wird von ihm also als so aufgefasst, dass sie die eingetragene Lebenspartnerschaft als zu ähnlich zur Ehe versprachlicht und wird von ihm gerade deshalb abgelehnt, um sie politisch besser durchsetzen zu können. Noch eindrücklicher und expliziter zeigt dies Beispiel (265) aus dem Bundestag, in dem Hanna Wolf explizit metasprachlich die Hyponymbildung durch Determinativkomposition im Ausdruck Homo-Ehe dementiert, um dadurch wiederum objektsprachlich zu betonen, dass der Referenten dieser Bezeichnung, also die eingetragene Lebenspartnerschaft eben keine Ehe im Sinne des Grundgesetzes sei. Dies veranschaulicht sie durch eine exemplarische Analogie zum Determinativkompositum Leberkäse, um an diesem Beispiel zu zeigen, dass durch Komposition nicht in jedem Fall ein Hyponym des Determinatums gebildet werden muss, sondern die Konstruktionsbedeutung des Kompositums nach wie vor arbiträr und konventionalisiert ist (vgl. hierzu 2.2.2). Auch sie sieht also in der Bezeichnung Homo-Ehe für die eingetragene Lebenspartnerschaft die Gefahr, dass diese nicht etwa konzeptuell zu different von der Ehe wahrgenommen wird (wie etwa in den Beispielen (252), (253) und (255)), sondern umgekehrt als zu ähnlich zur Ehe aufgefasst und deshalb als Bedrohung für diese gesehen wird (vgl. hierzu auch die Wertstiftung der Ehe durch Distinktion in 9.2.2). Belege wie diese zeigen also um ein weiteres Mal, wie komplex und problematisch sprachliche Annäherungsversuche zwischen Ehe und gleichgeschlechtlicher Partnerschaft in diesem neuralgischen Diskurs-Zeitraum vor der gänzlichen Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare waren.
 
                  Wie in Kapitel 9.1 ausführlich gezeigt wurde, wurden Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft nach deren Einführung jedoch zunehmend als wesentlich gleich konzeptualisiert und versprachlicht, um davon ausgehend deren rechtliche Gleichstellung zu fordern. Auf Grundlage dieser etablierten konzeptuellen und auch rechtlichen Gleichheit konnte dann wiederum die formale und auch symbolische Gleichstellung von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe gefordert werden, wie die Beispiele (266) und (267) veranschaulichen.
 
                  (266)
                    
                      Aber die Rechtslage ist doch eindeutig: Juristisch gibt es keinen Unterschied zwischen Ehe und einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. (Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das sagt das Verfassungsgericht anders!) Beide sind auf Dauer angelegt und gründen auf der für den Partner übernommenen Verantwortung. […] Darum sage ich Ihnen: Die Position der SPD ist eindeutig. Wir fordern die Öffnung der Ehe, […]354

                    

                  
 
                  (267)
                    
                      Es ist so normal, dass 83 Prozent unserer Bürger und Bürgerinnen der gleichgeschlechtlichen Ehe, der Ehe für alle, zustimmen würden. […] Abseits von Einstehens- und Wirtschaftsgemeinschaften sind es wertvolle Dinge wie Liebe und Geborgenheit, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. In der Verantwortung, die Ehepartner füreinander übernehmen, besteht kein Unterschied.355

                    

                  
 
                  In beiden Beispielen (266) und (267) wird die Forderung nach einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (Wir fordern die Öffnung der Ehe; der gleichgeschlechtlichen Ehe, der Ehe für alle, zustimmen) argumentativ unterstützt durch Verweise auf eine wesentliche Gleichheit zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe (Juristisch gibt es keinen Unterschied; besteht kein Unterschied). Diese wesentlichen Gemeinsamkeiten konnten z. T. aber erst durch die entsprechenden rechtlichen Gleichstellungen (Erbrecht, Hinterbliebenenversorgung, Ehegattensplitting, Adoptionsrecht … ; vgl. 5.2.5) besser als Wesensmerkmale eingetragener Lebenspartnerschaften postuliert werden können (vgl. auch 9.1).
 
                  Die Rolle der eingetragenen Lebenspartnerschaft für die vollständige eherechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare erscheint gerade vor dem Hintergrund dieser symbolischen Zusammenhänge komplex und ambivalent. Gerade im Vorfeld des LPartG wurde ein separates Institut für gleichgeschlechtliche Paare zwar bereits als leichter durchsetzbar, jedoch auch als Verfestigung einer konzeptuellen Ungleichheit zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften antizipiert:
 
                   
                    Auch wenn ein solches Partnerschaftsgesetz derzeit politisch eher durchzusetzen wäre als die Forderung nach einem Eheschließungsrecht für Homosexuelle, würde die Verabschiedung eines solchen Gesetzes dennoch die Ungleichheit von Homo- und Heterosexualität wiederum festschreiben. (Wegner 1995: 191)
 
                  
 
                  Mit Blick auf die hier vorgestellten, verschiedenen Bezeichnungsfixierungsversuche der eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie in der allgemeinen Rückschau auf den Gesamtverlauf der rechtlichen Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft bis hin zur Eheöffnung 2017 (s. 5.2) bietet sich jedoch auch eine geradezu entgegengesetzte Deutung dafür an, welche Rolle die eingetragene Lebenspartnerschaft paradoxerweise gerade als differentes Institut für die rechtliche und auch konzeptuelle Angleichung gleich- und verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften spielte: Wie Wegner schreibt, ließ sich ein separates Institut für gleichgeschlechtliche Paare zunächst leichter politisch durchsetzen als eine tatsächliche Öffnung der Ehe. Belege wie die Beispiele (263), (264) und (265) zeigen, dass diese leichtere Durchsetzbarkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft auch in deren konzeptueller und auch sprachlicher Differenz zur Ehe begründet lag, sodass das Abstandsgebot auch auf der sprachlichen Oberfläche als gewahrt erschien. Dass eingetragene Lebenspartnerschaft und Ehe aber dennoch weitverbreitet als in entscheidender Weise gleich konzeptualisiert wurden, zeigt nicht nur das Kompositum Homo-Ehe, sondern auch die Forderungen nach rechtlicher Gleichstellung dieser beiden Institutionen. Diese berufen sich auf den Gleichheitssatz, versprachlichen Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft also als im Wesentlichen gleich (s. 9.1) und wurden schließlich auf Grundlage des Gleichheitssatzes (Art. 3 GG) auch vom BVerfG entschieden und durchgesetzt (WD3 2017: 4; s. 5.2.5). Nachdem die eingetragene Lebenspartnerschaft also als different von der Ehe versprachlicht wurde und so durchgesetzt werden konnte, wurde sie wiederum als wesentlich gleich versprachlicht, um dadurch rechtlich gleichgestellt werden zu können. Wie die Beispiele (266) und (267) nochmal veranschaulichen, konnte gerade auf Grundlage dieser etablierten wesentlichen und rechtlichen Gleichheit wiederum auch die formale und symbolische Gleichheit der Institute gefordert und durchgesetzt werden (vgl. auch 9.3 Beispiele (244)-(246)).
 
                  Erst durch diesen komplexen gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Prozess war also auch der gemeinsprachliche Bedeutungswandel von Ehe möglich. Wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soll, machte dieser Bedeutungswandel ein heteroexklusives Konzept im Sinne des vorigen Ehebegriffs jedoch keineswegs unsagbar oder gar undenkbar, wohl aber weniger selbstverständlich und damit stärker explikationsbedürftig.
 
                 
                
                  10.1.3 Bezeichnungsalternativen für ein heteroexklusives Ehekonzept
 
                  Wie in den bisherigen Ausführungen gezeigt wurde, war der Bedeutungswandel des Wortes Ehe nicht souverän über metasprachliche Fixierungsversuche für dessen Gebrauch steuerbar, die einen antizipierbaren kulturellen und rechtlichen Wandel zur Folge gehabt hätten, sondern dieser kulturelle Wandel war umgekehrt vielmehr die Bedingung für den erhofften Bedeutungswandel. Dies zeigt auch im Nachhinein die Tatsache, dass auch die erfolgreiche, rechtlich konsolidierte Bedeutungsfixierung des Ehebegriffs keineswegs zu einer kollektiven konzeptuellen Vereinheitlichung des sprachlich ausgehandelten Referenzobjekts führt. Wie die Beispiele in diesem Kapitel zeigen werden, macht auch die Tilgung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ aus dem Ehebegriff ein Konzept, das dem vorigen Ehebegriff samt diesem Bedeutungsaspekt entspricht, weder unsagbar noch undenkbar. Denn bei bestehenden konfligierenden (handlungsleitenden) Konzepten im Zusammenhang mit dem umkämpften Begriff führt auch eine Bedeutungsfixierung, die wie im Fall der Ehe von einer staatlichen Deutungshoheit kuratiert ist, wiederum zu gemeinsprachlicher Bezeichnungskonkurrenz. So finden sich gerade ab der gesetzlichen Bedeutungsfixierung eines inklusiven Ehebegriffs 2017 zunehmend Formulierungen wie Hetero-Ehe, traditionelle Ehe, richtige Ehe, Ehe im christlichen Sinne etc., mit denen auf ein heteroexklusives Verständnis der Ehe verwiesen wird. Wie diese Beispiele bereits andeuten, gelingt ein Verweis auf ein solches Eheverständnis jedoch nicht mehr durch Verwendung des Wortes Ehe allein, sondern nur durch eine zusätzliche disambiguierende Kontextualisierung. Genau wie vor der Bedeutungserweiterung eine inklusive Referenz auch auf gleichgeschlechtliche Ehepaare nur durch Explikation dieser Gleichgeschlechtlichkeit möglich war (s. o. Homo-Ehe, vgl. auch Beispiele (252) und (253)) macht nun die Bedeutungserweiterung von Ehe umgekehrt für eine exklusive Referenz allein auf verschiedengeschlechtliche Ehepaare die Explikation dieser Verschiedengeschlechtlichkeit nötig, da ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nun keinen konventionellen Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs mehr darstellt.
 
                  Die sprachlichen Mittel, mit denen Ehe kotextuell zu einer rein heteroexklusiven Bedeutung hin disambiguiert wird, lassen sich nicht nur syntaktisch in Kompositums-Determinantien, Adjektiv-, Genitiv und Präpositionalattribute unterscheiden; vor allem lassen sie sich auch semantisch unterscheiden und geben dann Aufschluss darüber, wie der heteroexklusive Ehebegriff in Differenz (bzw. in paradigmatischer différence; vgl. 2.1.2) zum inklusiven Ehebegriff konzeptualisiert wird. In explizitester Form kann ein heteroexklusives Verständnis der Ehe durch Versprachlichungen von ›Geschlecht‹ ausgedrückt werden, wie dies schon in vorigen Beispielen wie etwa Mann-Frau-Ehe in Kapitel 8.2.1 (Beispiel (30)) und 9.1.2 (Beispiel (127)) zu sehen war. Die folgenden Beispiele (268) und (269) veranschaulichen, dass eine solche sprachliche Differenzierung durch die Explikation von ›Geschlecht‹ auch nach Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetztes nicht nur zur Forderung einer Ungleichbehandlung (268), sondern auch umgekehrt zur Forderung einer Abschaffung bestehender Ungleichbehandlungen (269) zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren vorgenommen werden muss.
 
                  (268)
                    
                      Ich finde, dass der Staat sich aus allem raushalten soll, woran er kein Interesse hat. Aus einer Hetero-Ehe gehen Kinder hervor, aus einer Homo-Ehe nicht. Also sollte er ersteres fördern, letzteres nicht. Da hat der Staat NICHTS, aber auch gar nichts drin rumzupfuschen!356

                    

                  
 
                  (269)
                    
                      Das Grundrecht der Ehefrau aus Art. 3 Abs. 1 GG ist verletzt. 87 Die Regelung des § 1592 Nr. 1 BGB verstößt insoweit gegen Art. 3 Abs. 1 GG, als sie den Ehegatten der Mutter einer gleichgeschlechtlichen Ehe gegenüber dem Ehegatten der Mutter einer verschiedengeschlechtlichen Ehe benachteiligt. Die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung unterliegt hier hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen, weil die Ungleichbehandlung die sexuelle Identität betrifft (BVerfG, Urteil vom 19. Februar 2013 – 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 -, juris Rn. 104). Unterschiede bestehen aus den eben dargelegten Gründen nicht, weil der Gesetzgeber das Prinzip der „Statuswahrheit“ in der hier vorliegenden Fallkonstellation nicht mehr verfolgt.357

                    

                  
 
                  In den Beispielen (268) und (269), die beide aus der Zeit nach der Eheöffnung 2017 stammen, zeigt sich, wie gerade im Zusammenhang mit der Explikation einer gleichgeschlechtlichen Ehe (Homo-Ehe respektive gleichgeschlechtliche Ehe) zur Differenzierung nicht mehr einfach von Ehe gesprochen werden kann, um ausschließlich auf verschiedengeschlechtliche Ehen zu verweisen. Vielmehr muss der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nun, da er nicht mehr als voraussetzbare Assoziation des Konzeptes ›Ehe‹, durch zusätzliche sprachliche Arbeit expliziert werden (vgl. hierzu 4.1.2), was in beiden Fällen in Analogie zur Explikation der ›Gleichgeschlechtlichkeit‹ geschieht (Hetero-Ehe respektive verschiedengeschlechtliche Ehe). Der Grund bzw. das verfolgte kommunikative Ziel, für das die anhaltende sprachliche Unterscheidung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren als nötig erachtet wird, kann vielfältig sein. So wird in Beispiel (268) der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ mit ›natürlicher Fortpflanzung‹ in Verbindung gebracht, wobei nur letztere als Legitimationsgrund ehelicher Privilegien fixiert wird. Die sprachliche Unterscheidung ist hier also notwendig und hinreichend für die Forderung nach einer rechtlichen Unterscheidung, um also eine Position für die staatliche Förderung verschiedengeschlechtlicher Ehen und gegen eine Förderung gleichgeschlechtlicher Ehen artikulieren zu können. Ein gewissermaßen umgekehrter Fall liegt bei Beispiel (269) vor. Hier wird mit der sprachlichen Unterscheidung zwischen dem Ehegatten der Mutter einer gleichgeschlechtlichen Ehe und dem Ehegatten der Mutter einer verschiedengeschlechtlichen Ehe erst auf die bereits bestehenden rechtlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Entitäten reagiert, sodass diese kritisiert werden können (benachteiligt; Die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung …; Unterschiede bestehen aus den eben dargelegten Gründen nicht). Insoweit zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren auch nach 2017 noch Unterschiede im Abstammungsrecht bestehen (s. dazu ausführlich 1.2.2.3), ist für eine Forderung nach Abschaffung dieser Unterschiede, wie sich in diesem Beispiel zeigt, also wiederum eine sprachliche Unterscheidung nötig: Um Gleichstellung fordern zu können, muss aus der Formulierung der Forderung hervorgehen, was womit gleichgestellt werden soll.
 
                  Dass die sprachliche Unterscheidung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren nicht immer derart explizit vorgenommen wird, zeigen die folgenden Beispiele, bei denen die Attribuierung von Ehe semantisch zunächst einen temporalen Hinweis gibt.
 
                  (270)
                    
                      Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im übrigen in einem anderen Zusammenhang Art. 12 der Konvention so ausgelegt, dass er sich nur auf die herkömmliche Ehe zwischen zwei Personen verschiedenen biologischen Geschlechts bezieht. Demnach sind nach dem genannten Urteil des Europäischen Gerichtshofs beim gegenwärtigen Stand des Rechts innerhalb der Gemeinschaft die festen Beziehungen zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts den Beziehungen zwischen Verheirateten nicht gleichgestellt.358

                    

                  
 
                  (271)
                    
                      Es geht um Ihre Angst, dass Menschen, die ganz normal lesbisch und schwul lieben und leben und ganz selbstverständlich Verantwortung für Kinder tragen, (Manfred Grund [CDU/CSU]: Ich habe kein Problem damit!) mit Ehegatten in der traditionellen Ehe auf Augenhöhe kommen.359

                    

                  
 
                  Beispiel (270) zeigt eine Entscheidung des Sozialgerichts Oldenburg über bzw. gegen die Witwenrente für eingetragene Lebenspartner, die im ersten Leitsatz verkündet: „Der überlebende Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG hat keinen Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerrente“360. Im Zusammenhang mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft und festen Beziehungen zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts werden diese hier von einem heteroexklusiven Verständnis der Ehe abgegrenzt, indem letzteres als herkömmliche Ehe bezeichnet wird. Zusätzlich wird Ehe hier jedoch mit dem präpositionalen Attribut zwischen zwei Personen verschiedenen biologischen Geschlechts erweitert, das Konzept der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ wiederum expliziert, insofern die Phrase herkömmliche Ehe den Ehebegriff noch nicht ausreichend zu disambiguieren scheint. In den meisten Fällen scheint eine Attribuierung von Ehe mit Adjektiven wie herkömmlich, traditionell, ursprünglich, tradiert oder klassisch im entsprechenden Kontext jedoch zur Disambiguierung zu genügen; so auch in Beispiel (271), in dem die Phrase traditionelle Ehe durch keinerlei explizite Verweise auf ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ ergänzt wird. In Gegenüberstellung zu Menschen, die ganz normal lesbisch und schwul lieben und leben und ganz selbstverständlich Verantwortung für Kinder tragen scheint hier die Attribuierung traditionell zu genügen, aber auch notwendig zu sein, um Ehe zu einer heteroexklusiven Lesart des Wortes zu disambiguieren. Im Gegensatz zu Beispiel (270) wird diese sprachliche Differenzierung hier nicht vorgenommen, um eine bestehende Ungleichbehandlung zu legitimieren, sondern um diese umgekehrt zu kritisieren und ihre Aufhebung zu fordern (auf Augenhöhe kommen). Gemeinsam ist beiden Belege aber, dass mit dem Verweis auf die Temporalität bzw. die Herkömmlichkeit und Traditionalität eines heteroexklusiven Ehekonzepts bereits ein potenzieller oder sich anbahnender Bedeutungswandel des Ehebegriffs reflektiert wird, insofern diese Bedeutung von Ehe nur dann als herkömmlich oder traditionell expliziert werden muss, wenn es auch eine nicht-herkömmliche und nicht-traditionelle Bedeutung von Ehe gibt, namentlich eine, die gleichgeschlechtliche Paare in der Extension einschließt. Die Beispiele (270) und (271) zeigen damit damit, dass auch vor 2017 die eingetragene Lebenspartnerschaft bereits stellenweise als eine Art ›Ehe‹ bzw. in konzeptueller Überlappung mit ›Ehe‹, eben als Homo-Ehe verstanden wurde (vgl. Fauconnier & Turner 1998: 154), insofern der Bedeutungsaspekt ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für das Wort Ehe in diese Beispielen nicht mehr so selbstverständlich zu sein scheint, dass es ohne weitere Explikation desselben hätte in einem heteroexklusiven Sinne gebraucht werden können.
 
                  Im Zusammenhang mit der älteren, traditionelleren heteroexklusiven Bedeutung des Ehebegriffs finden sich auch disambiguierende Attribuierungen, die dieser älteren Bedeutung gegenüber der inklusiven Bedeutung von Ehe eine ›Eigentlichkeit‹ oder ›Normalität‹ zuschreiben. Dies veranschaulichen auch die Beispiele
 
                  (272)
                    
                      Es ging um die “Ehe für alle”. Ich mache deutlich, daß es einen signifikanten Unterschied zur richtigen Ehe gibt. Zusätzlich zur fehlenden Möglichkeit, selbt [sic!] Kinder zu zeugen.361

                    

                  
 
                  (273)
                    
                      Dass Homosexuelle eine «normale» Ehe eingehen können wie Mann und Frau, ist in den meisten westeuropäischen Ländern Tatsache geworden. Die Schweiz hinkt hier der Entwicklung hinterher, doch zeigen alle Umfragen, dass die «Ehe für alle» auch hierzulande breite Unterstützung im Volk geniesst. Grösser ist der Widerstand bei der Frage, ob Schwule und Lesben Kinder adoptieren können, die nicht von einer der Partnerinnen oder einem der Partner stammen.362

                    

                  
 
                  In den Beispielen (272) und (273) zeigt sich, dass eine Disambiguierung des Ehebegriffs im Sinne einer rein verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft auch durch deren Attribuierung einer ›Eigentlichkeit‹ oder ›Normalität‹ versprachlicht werden kann bzw. im Zusammenhang mit der (antizipierten) Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch expliziert werden muss. In Beispiel (272) wird in diesem Sinne dem inklusiven Ehebegriff („Ehe für alle“) ein heteroexklusiver Ehebegriff gegenübergestellt, der als richtige Ehe bezeichnet wird. Diese Gegenüberstellung beeinflusst jedoch die Lesart beider Vergleichswerte, nicht nur der richtigen Ehe, sondern auch der „Ehe für alle“. Gerade der postulierte Unterschied der fehlenden Möglichkeit, selbst Kinder zu zeugen lässt sich weniger auf ein geschlechtsunabhängiges Konzept der ›Ehe‹ beziehen, sondern vielmehr rein auf gleichgeschlechtliche Ehen. Somit wird der Ausdruck Ehe für alle, mit dem der Vergleichswert der rein verschiedengeschlechtlich verstandenen richtigen Ehe bezeichnet wird, nicht in einer inklusiven, geschlechtsunabhängigen Bedeutung gebraucht, sondern in einer rein gleichgeschlechtlichen Bedeutung. Somit kommt hier die Gegenüberstellung von Ehe für alle und richtiger Ehe konzeptuell der Gegenüberstellung Homo-Ehe und Hetero-Ehe gleich (vgl. etwa Beispiel (268)) und die ansonsten konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle werden in gleicher Bedeutung, für die gleiche sprachliche Unterscheidung aus der gleichen politischen Position gegen eine Öffnung der Ehe gebraucht (vgl. hierzu ausführlich 10.2.3). Im Gegensatz zum Ausdruck Homo-Ehe in Beispiel (268) wird Ehe für alle hier zur Artikulation dieser Position jedoch mit distanzierenden Anführungszeichen verwendet (vgl. Wallis 2016: 47), die Ehe für alle als Fahnenwort mit einer divergierenden konventionellen Ausdrucksfunktion kennzeichnen (s. 3.2.1; vgl. 10.2.2). In Beispiel (273) zeigt sich wiederum, dass auch die Attribuierung des Ehebegriffs mit einer Versprachlichung von ›Normalität‹ nicht nur von Gegnern der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare formuliert werden muss. In diesem Fall wird der «normalen» Ehe zwar auch ein rein gleichgeschlechtliches Institut, die eingetragene Lebenspartnerschaft gegenübergestellt, die es in der Schweiz seit 2007 gab. Die Differenzierung wird jedoch nicht zwischen der jeweiligen Geschlechtlichkeit der beiden Institutionen vorgenommen, sondern zwischen den jeweiligen rechtlichen Status der Institution. Dies wird darin deutlich, dass die «normalen» Ehe nicht in einem rein heteroexklusiven Sinne verstanden wird, insofern sie auch dann noch als «normalen» Ehe bezeichnet wird, wenn Homosexuelle sie eingehen können. Was die der «normalen» Ehe implizit gegenübergestellte eingetragene Lebenspartnerschaft zur ›nicht-normalen Ehe‹ macht, ist also nicht die Gleichgeschlechtlichkeit der Partner, sondern vielmehr die Tatsache selbst, dass es sich um ein separates Institut mit einem eigenen Namen handelt (vgl. wiederum 10.1.2). Die Lesart von normal im Sinne von ›verschiedengeschlechtlich‹ scheint insofern zwar nicht intendiert, jedoch als potenzielle Lesart antizipiert zu werden, was die distanzierenden bzw. absichernden Anführungszeichen erklären würde, die eine apologetische Zurückhaltung weiterer Bedeutungspotenziale von normal in diesem Zusammenhang anzeigen (vgl. Härtl 2018: 143 f.; vgl. auch „scare quotes“ bei Predelli 2003). Dass konkrete eheliche Rechte wie etwa eines gemeinsames Adoptionsrecht hier getrennt von der Frage nach einer normalen Ehe für Homosexuelle behandelt werden und dass auch die Meinungen zu diesen getrennten Fragen als potenziell divergierend wiedergegeben werden, macht ferner deutlich, dass es in gemeinsprachlichen Beiträgen wie diesem bei der Ehe für alle eben nicht oder höchstens zweitrangig um substanzielle, rechtliche Gleichbehandlung ging, sondern in erster Linie um formale und symbolische Gleichstellung – nicht zuletzt im Namen Ehe –, wie dies vergleichbar auch schon für den Diskurs in Deutschland beobachtet wurde (s. 9.3, 9.4; vgl. Froese 2017: 1154).
 
                  In engem Zusammenhang mit Versprachlichungen einer ›Eigentlichkeit‹ oder ›Normalität‹ stehen auch Attribuierungen einer ›Natürlichkeit‹, mit denen die verschiedengeschlechtliche Ehe von der gleichgeschlechtlichen Ehe oder auch einem geschlechtsunabhängigen Ehebegriff abgegrenzt wird. Dies veranschaulichen die Beispiele (274) und (275).
 
                  (274)
                    
                      Homosexuelle Liebe hat tatsächlich Vor- und Nachteile, mit der “biologischen Ehe->Kinder”gleichstellt, kann man bedenken, zwingend nötig? […] in der klassischen biologischen Ehe geht es in der Hauptsache um die dringend erforderliche Wohlfahrt der hilfebedürftigen Kinder363

                    

                  
 
                  (275)
                    
                      Das Foto von Salvini und Krah ist im norditalienischen Verona entstanden. Dort machte am letzten Märzwochenende der christlich-fundamentalistische World Congress of Families Station, das weltweit wichtigste Treffen ultrakonservativer und rechter AntifeministInnen. Propagiert wird die “natürliche Ehe” aus Vater, Mutter und vielen Kindern – damit einher geht der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche, gleichgeschlechtliche Ehen und Rechte von Trans- und Interpersonen.364

                    

                  
 
                  In Beispiel (274) wird ein rein verschiedengeschlechtliches Ehekonzept dadurch disambiguiert, dass es von Homosexueller Liebe im Kotext abgegrenzt wird. Attribuiert wird diesem Ehekonzept gegenüber einem geschlechtsunabhängigen Ehebegriff eine ›Natürlichkeit‹, indem eine rein verschiedengeschlechtliche Ehe als biologische Ehe bezeichnet wird. Verbunden wird diese Attribuierung mit einer Fixierung des Konzeptes ›Familie‹ als Wesensmerkmal verschiedengeschlechtlicher Partnerschaften bzw. Ehen und als Bedeutungsaspekt des Ehebegriffs (s. 9.1.2), wodurch der Familienbegriff wiederum implizit auf ›natürliche Fortpflanzung‹ reduziert wird (vgl. 9.1.2, Abbildung 51). Beispiel (275) zeigt einen taz-Artikel über eine ultrakonservative Bewegung, die eine rein verschiedengeschlechtliche Ehe propagiert (aus Vater, Mutter und vielen Kindern), diese jedoch nicht so benennt, sondern selbst als natürliche Ehe bezeichnet, wie die zitierenden Anführungsstriche anzeigen. Tatsächlich stellen Verweise auf diese Bewegung und Zitate ihrer Bezeichnung eine Vielzahl der Belege des Phrasems natürliche Ehe dar.
 
                  Bemerkenswert ist hierbei, dass auch von Akteuren einer ultrakonservativen Bewegung der Bedeutungswandel von Ehe dahingehend anerkannt wird, dass sie die heteroexklusive Bedeutung von Ehe nicht mehr für selbstverständlich, sondern für zusätzlich explikationsbedürftig halten. Ferner scheint in der Unterscheidung zwischen ›natürlich‹ und ›unnatürlich‹ eine Bewertung derart immanent zu sein, dass sie hier – im Gegensatz zu den bisher behandelten Attributen – keine Verwendungen vonseiten der Befürworter einer eherechtlichen Gleichstellung finden, in denen diese etwa auf rechtliche Ungleichbehandlungen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren bzw. Lebenspartnern verweisen würden.
 
                  Schließlich finden sich auch Versprachlichungen eines heteroexklusiven Ehebegriffs, deren Attribuierungen von Ehe sich dem semantischen Feld um ›Religion‹ bzw. speziell ›Christentum‹ zuordnen lassen. Die Beispiele (276) und (277) sollen dies exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (276)
                    
                      «Also Roger Köppel hat gesagt: Ein Tisch heisst Tisch, ein Stuhl ist ein Stuhl. Und die Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau. Vielleicht lässt sich so etwas machen.» «Nichts gegen Köppels Höhlengleichnis. Aber ein Stuhl ist ja nur ein Stuhl, weil es die Idee eines Stuhls gibt. Und Ideen wandeln sich, das ist ja hier genau das Problem.» «Dann machen wir es doch umgekehrt: Wir erheben einfach die traditionelle Ehe, so wie es Bischof Joseph Bonnemain empfohlen hat. Er will die biblische Ehe künftig Bio-Ehe nennen. Unser Slogan könnte also lauten: Ehe – nur bio ist nachhaltig.»365

                    

                  
 
                  (277)
                    
                      Für Weihbischof Matthäus Karrer schließt die sakramentale Ehe eine Segnung homosexueller Paare nicht aus. Er fordert ein “sowohl als auch”. Die pastorale Praxis habe Rom längst überholt. https://www.katholisch.de/artikel/29482-weihbischof-karrer-ehe-nicht-gegen-homosexuellen-segnung-ausspielen366

                    

                  
 
                  Beispiel (276) zeigt einen Dialog aus der Neuen Zürcher Zeitung, in dem es zunächst um den Bedeutungs- und auch Konzeptwandel im Zusammenhang mit der Ehe geht (Ideen wandeln sich, das ist ja hier genau das Problem). Von einer Seite wird ein rein verschiedengeschlechtliches Konzept der Ehe in diesem Zuge zunächst als traditionelle Ehe und anschließend als biblische Ehe bezeichnet, um es von eben jenem geschlechtsunabhängigen Konzept sprachlich zu differenzieren, demgegenüber es erhoben werden solle. Somit dient hier eine religiöse, speziell eine christliche Bedeutungskomponente im Attribut biblisch der auch 2021 noch möglichen sprachlichen Fixierung eines rein heteroexklusiven Ehebegriffs, bevor anschließend metasprachlich ein entsprechender Bezeichnungsfixierungsversuch der Bio-Ehe wiedergegeben wird, der diesem heteroexklusiven Ehekonzept wiederum eine ›Natürlichkeit‹ attribuiert (s. o.). In Beispiel (277) wiederum ist zu sehen, was für viele der Belege von Phrasen wie kirchliche Ehe, sakramentale Ehe etc. gilt: Hier dient die Attribuierung von Ehe mit dem Adjektiv sakramental nicht wie bei Beispiel (276) einer Abgrenzung von gleichgeschlechtlichen Ehen oder einem geschlechtsunabhängigen Ehekonzept, sondern einer Abgrenzung von der Zivilehe. Dies zeigt sich gerade darin, dass das Phrasem sakramentale Ehe explizit nicht unter Ausschluss gleichgeschlechtlicher Ehepaare verwendet, sondern auch im Zusammenhang mit deren potenzieller Segnung als solche bezeichnet wird. Eine Attribuierung von Ehe mit Adjektiven aus dem semantischen Feld um ›Religion‹ oder ›Christentum‹ stellt insofern also kein hinreichendes Indiz für eine sprachliche Fixierung eines heteroexklusiven Ehebegriffs dar.
 
                  Die hier vorgestellten Belege haben einerseits gezeigt, dass eine sprachliche Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren bzw. zwischen einem heteroexklusiven und einem inklusiven Ehekonzept auch durch den konventionalisierten Bedeutungswandel hin zum letzteren weiterhin möglich bleibt und sogar mit vielen verschiedenen sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden kann. Andererseits aber wird durch die Belege ersichtlich, dass dieses heteroexklusive Ehekonzept im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nicht mehr in einer einfachen Verwendung von Ehe impliziert, also als einzige Lesart von ›Ehe‹ vorausgesetzt werden kann, sondern mit zusätzlichen sprachlichen Mitteln expliziert werden muss, was den konventionellen Bedeutungswandel von Ehe reflektiert. Die Formen dieser nötig gewordenen Explikation geben darüber hinaus Hinweise darauf, wie ein rein heteroexklusiver Ehebegriff im Vergleich zu einem inklusiven Ehebegriff konzeptualisiert wird: nämlich als gekennzeichnet durch eine vorrangige ›Temporalität‹ (herkömmliche Ehe, traditionelle Ehe), eine ›Eigentlichkeit‹ oder ›Normalität‹ (richtige Ehe, normale Ehe), ›Natürlichkeit‹ (biologische Ehe, natürliche Ehe, Bio-Ehe) oder auch durch eine ›Religiosität‹ (biblische Ehe, sakramentale Ehe). Ob die von der fixierten Bedeutung abweichenden Konzeptionen von ›Ehe‹ in diesen Bezeichnungen konventionalisiert Ausdruck finden und den agonalen (Meta-)Diskurs um die ›Ehe‹ dadurch aufrecht erhalten, hängt in erster Linie davon ab, wie häufig diese konkurrierenden Bezeichnungen versprachlicht werden, was wiederum davon abhängt, wie weit verbreitet das Artikulationsbedürfnis einer entsprechenden heteroexklusiven Konzeption von ›Ehe‹ ist. Wie gezeigt wurde, kann dieses sprachliche Differenzierungsbedürfnis sowohl durch Forderungen nach Ungleichbehandlung als auch – bezogen auf bestehende Ungleichbehandlungen – durch Forderungen nach Gleichbehandlung entstehen und ist somit wiederum von vorgängigen kulturellen Bedingungen abhängig.
 
                  In diesem Zusammenhang lohnt sich also eine quantitative Untersuchung der verschiedenen expliziten Artikulationen eines heteroexklusiven Ehekonzeptes, um einerseits die Notwendigkeit von dessen zusätzlicher Explikation sowie andererseits das Bedürfnis nach dessen Differenzierung von einem gleichgeschlechtlichen oder geschlechtsverschiedenen Ehekonzept zeitlich verorten zu können. Hierzu lassen sich die bereits aus den Belegen (268)-(277) bekannten attribuierenden Adjektive, Phrasen und Determinantien um diesen entsprechende sprachliche Muster ergänzen mithilfe der in 7.2 vorgestellten umfangreichen Kookkurrenzanalyse. So vermitteln die signifikantesten Kookkurrenzen direkt links von Ehe etwa in G-DeReKo bereits einen ersten Eindruck davon, wie relevant attributive Explikationen eines heteroexklusiven Ehekonzeptes im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe sind (s. Tabelle 23).
 
                  
                    
                      Tabelle 23:Kookkurrenzen von „Ehe“ in G-DeReKo (1 Wort links, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                    

                             
                          	Nr. 
                          	Lemma 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-Likelihood 
   
                          	1 
                          	gleichgeschlechtlich 
                          	4895 
                          	88150 
  
                          	2 
                          	homosexuell 
                          	493 
                          	5305 
  
                          	3 
                          	heterosexuell 
                          	374 
                          	5271 
  
                          	4 
                          	traditionell 
                          	391 
                          	2663 
  
                          	5 
                          	klassisch 
                          	215 
                          	1225 
  
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
  
                          	14 
                          	herkömmlich 
                          	76 
                          	509 
  
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
  
                          	20 
                          	sakramental 
                          	20 
                          	266 
  
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
                          	[…] 
  
                          	23 
                          	normal 
                          	66 
                          	245 
 
                    

                  
 
                  Eine aus diesen Indizien formulierte Suchanfragexli,xlii kann wiederum keinen Anspruch auf Vollständigkeit für die sprachliche Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren erheben, liefert aber dennoch erkenntnisstiftende quantitative Hinweise für ebendiese. Die Ergebnisse der Suche nach diesen sprachlichen Indikatoren (s. Abbildung 81–86) sollen im Folgenden gebündelt vorgestellt und gedeutet werden.
 
                  
                    [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für 2013, 2015 und 2017 anzeigen, und eine Verlaufskurve, die einen höheren relativen Wert 2010 anzeigt.]
                      Abbildung 81: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in G-Twitter.

                   
                  
                    [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für 2011, 2013, 2015 und 2017 anzeigen, und eine Verlaufskurve, die einen höheren relativen Wert 2000 anzeigt.]
                      Abbildung 82: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in G-DeReKo.

                   
                  
                    [image: Gestapelte Säulen und Verlaufskurve, die höhere Werte für 2009, 2013, 2015 und 2018 anzeigen.]
                      Abbildung 83: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in P-Bundestag.

                   
                  
                    [image: Gestapelte Säulen und Verlaufskurve, die höhere Werte für 2004, 2018 und insbesondere 2021 anzeigen.]
                      Abbildung 84: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in R-Entscheidungen.

                   
                  Bevor die quantitativen Ergebnisse der Suchanfrage für sprachliche Explikationen eines verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes gedeutet werden können, müssen die Einschränkungen dieser Suchanfrage reflektiert werden, die in den qualitativen Analysen der Attribuierungen bereits angeklungen sind. So können Versprachlichungen aus den Kategorien ›Eigentlichkeit/Normalität‹ und ›Religiosität‹ zu falschen Positiven führen, etwa wenn eine normale Ehe in einem durchaus inklusiven Sinne gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht werden soll (vgl. Beispiel (273)), oder wenn eine religiöse bzw. sakramentale Ehe eher der Zivilehe als dem Konzept der gleichgeschlechtlichen Ehe gegenübergestellt wird (vgl. Beispiel (277)). Die weitaus häufigsten Versprachlichungen eines explizit verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes stellen jedoch explizite Attribuierungen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ dar und sind somit vollständig zuverlässige Indikatoren. Ähnliches gilt für die zweithäufigste Gruppe an Attribuierungen von ›Temporalität‹, die nur selten und insbesondere in den vereinzelten, hier nicht aufgeführten Treffern vor 1990 die traditionelle Ehe z. B. von einer wilden Ehe differenzieren, ansonsten jedoch zuverlässige Indikatoren für eine Explikation eines verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes in Abgrenzung zum Konzept einer gleichgeschlechtlichen respektive einer geschlechtsunabhängigen Ehe darstellen. Mit Bedacht auf diese Einschränkungen sind die quantitativen Daten also insgesamt für eine erkenntnisstiftende Deutung recht belastbar.
 
                  Die erste Beobachtung, dass Attribuierungen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Temporalität‹ für das Wort Ehe weit häufiger sind als die übrigen untersuchten Attribuierungen lässt sich noch präzisieren und ergänzen um die Feststellung, dass diese Versprachlichungen quasi die einzigen sind, die in außerhalb der Gemeinsprache in P-Bundestag und R-Entscheidungen vorkommen. Einzig in R-Entscheidungen finden sich eine einzelne Attribuierung von ›Eigentlichkeit/Normalität‹ sowie einige Attribuierungen von ›Religiosität‹ (s. Abbildung 84), die jedoch zu den soeben erwähnten falschen Positiven gezählt werden müssen, insofern sie allesamt die Anerkennung im Ausland geschlossener religiöser Ehen in Abgrenzung zu staatlich anerkannten Zivilehen behandeln. Während die sprachliche Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehen respektive Lebenspartnerschaften also durchaus in allen Diskursdomänen eine Rolle spielt, divergiert die Art der Differenzierung und die Art der Versprachlichung eines heteroexklusiven Ehekonzeptes zwischen den Diskursdomänen in dieser Hinsicht deutlich. Für die Attribuierungen von ›Religiosität‹ ließe sich diese Divergenz in erster Linie durch die Trennung von Staat und Kirche erklären, durch die sich eine religiöse Begründung der Heteroexklusivität der Zivilehe in institutionellen Zusammenhängen wie Plenardebatten im Bundestag oder Gerichtsentscheidungen verbietet, nicht aber in persönlichen Meinungsäußerungen auf Twitter oder in Zeitungsartikeln. Für die Attribuierungen von ›Eigentlichkeit/Normalität‹ ließe sich die starke Divergenz der Vorkommen in den unterschiedlichen Korpora bzw. Diskursdomänen so deuten, dass mit Formulierungen wie richtige oder echte Ehe eine starke Bewertung einhergeht, insofern diese für gleichgeschlechtliche Ehen bzw. ein geschlechtsunabhängiges Ehekonzept in paradigmatischer Differenz ein Konzept als ›falsch‹ oder ›unecht‹ nahelegen. Derartige wertende bzw. abwertende Meinungsäußerungen scheinen in Zeitungen und insbesondere in Tweets zwar vorzukommen, in den stärker institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht jedoch für nicht angemessen oder rhetorisch nicht probat gehalten zu werden, was wiederum mit der Antizipation einer moralischen Ablehnung solcher Äußerungen und der potenziellen Folgen für das eigene Ansehen zusammenhängen kann (vgl. 3.1, 3.3). Stärker noch scheint dies für Attribuierungen von ›Natürlichkeit‹ zu gelten, die nicht nur in P-Bundestag und R-Entscheidungen gänzlich gemieden werden, sondern auch in den gemeinsprachlichen Korpora G-Twitter und G-DeReKo nur äußerst selten vorkommen (vgl. die Beispiele (274)-(276)). Während biologische bzw. biologistische Argumente für die Privilegierung verschiedengeschlechtlicher Paare durchaus vorgebracht werden (vgl. 8.2.1, 9.1.2), scheint sich eine explizite Attribuierung verschiedengeschlechtlicher Ehen als natürlich und damit eine implizite Attribuierung gleichgeschlechtlicher Ehen als ›unnatürlich‹ in den untersuchten öffentlichen Diskursen nicht durchgesetzt zu haben.
 
                  Die diachrone Verteilung der sprachlichen Indikatoren für eine Explikation eines heteroexklusiven Ehekonzeptes gibt wiederum Hinweise darauf, wann und wodurch eine solche Explikation nötig wurde; wann also ein solches Konzept nicht mehr als konventionelle Bedeutung des Wortes Ehe ausgedrückt werden konnte und in welchen Zusammenhängen eine sprachliche Unterscheidung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren für nötig befunden wurde. Nach den bisherigen Ausführungen überrascht es wenig, dass in allen Korpora gerade im zeitlichen Zusammenhang mit dem LPartG die Explikation eines heteroexklusiven Ehekonzeptes erstmals nötig wird (s. Abbildung 82–84). Diese frühen Treffer zwischen 2000 und 2017 belegen nochmals, dass auch die eingetragene Lebenspartnerschaft bereits in konzeptueller Nähe zu ›Ehe‹ verstanden wurde, insofern ihre Konzeptualisierungen und sprachlichen Aushandlungen die Heteroexklusivität des Ehebegriffs anscheinend derart infrage stellten, dass diese nicht mehr in jedem Fall präsupponiert werden konnte, sondern eben expliziert werden musste. Insofern wurde also oftmals nicht der eingetragenen Lebenspartnerschaft schlichtweg die Ehe sprachlich gegenübergestellt, sondern dieser bzw. der Homo-Ehe wurde die nun explikationsbedürftige Hetero-Ehe gegenübergestellt, wie auch ein exemplarischer Blick in die Kookkurrenzen der gesuchten Attribuierungen in G-DeReKo veranschaulicht (s. Tabelle 24).
 
                  
                    
                      Tabelle 24:Kookkurrenzen der Explikationen eines verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes (s. Suchanfrage in Endnote xlii) in G-DeReKo (10 Wörter links bis 10 Wörter rechts, sortiert nach Log-Likelihood-Value).

                    

                             
                          	Nr. 
                          	Wortform 
                          	Häufigkeit 
                          	Log-Likelihood 
   
                          	1 
                          	Gleichstellung 
                          	168 
                          	1807 
  
                          	2 
                          	Homo-Ehe 
                          	102 
                          	1767 
  
                          	3 
                          	Partnerschaften 
                          	92 
                          	1527 
  
                          	4 
                          	gleichgestellt 
                          	79 
                          	1455 
  
                          	5 
                          	gleichgeschlechtliche 
                          	63 
                          	1108 
  
                          	6 
                          	homosexuelle 
                          	54 
                          	920 
  
                          	7 
                          	Lebenspartnerschaften 
                          	24 
                          	818 
  
                          	8 
                          	Paare 
                          	28 
                          	733 
  
                          	9 
                          	gleichgeschlechtlichen 
                          	28 
                          	710 
  
                          	10 
                          	Lebenspartnerschaft 
                          	37 
                          	687 
  
                          	11 
                          	homosexueller 
                          	2 
                          	662 
  
                          	12 
                          	homosexuellen 
                          	26 
                          	548 
  
                          	13 
                          	Homo-Ehen 
                          	23 
                          	490 
  
                          	14 
                          	gleichzustellen 
                          	8 
                          	413 
  
                          	15 
                          	Lebensgemeinschaften 
                          	12 
                          	392 
  
                          	16 
                          	eingetragene 
                          	8 
                          	390 
  
                          	17 
                          	Homosexuelle 
                          	34 
                          	384 
  
                          	18 
                          	Partnerschaft 
                          	24 
                          	370 
  
                          	19 
                          	Schutz 
                          	66 
                          	366 
  
                          	20 
                          	Homosexuellen 
                          	17 
                          	343 
  
                          	21 
                          	Grundgesetz 
                          	39 
                          	332 
  
                          	22 
                          	eingetragenen 
                          	5 
                          	329 
  
                          	23 
                          	Homoehe 
                          	16 
                          	296 
 
                    

                  
 
                  Die Kookkurrenzen in Tabelle 24 zeigen, dass gerade im unmittelbaren Kotext der gleichgeschlechtlichen Ehe bzw. der eingetragenen Lebenspartnerschaft ein heteroexklusives Verständnis der Ehe explikationsbedürftig wird, insofern die Bezeichnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften selbst gemessen an ihren häufigen Vorkommen im Korpus in dieser Wortumgebung überzufällig häufig, sogar besonders signifikant auftreten. Bemerkenswerterweise scheint dabei die explizite Differenzierung eines verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes nicht nur im Kotext expliziter sprachlicher Annäherungen wie Homo-Ehe nötig zu werden (s. o. 10.1.2; vgl. 10.2), sondern auch im Kotext von Bezeichnungen wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften, eingetragene Lebenspartnerschaften, homosexuelle Lebensgemeinschaften etc. (vgl. auch Beispiele (270) und (274)). Dieser Befund legt die Deutung nahe, dass auch bei solchen gänzlich von Ehe divergenten Bezeichnungen für eingetragene Lebenspartnerschaften (und ggf. auch andere Formen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften) eine derartige konzeptuelle Nähe bzw. Schnittmenge zum Konzept ›Ehe‹ besteht, dass die Exklusion gleichgeschlechtlicher Paare aus der Bedeutung von Ehe nicht mehr selbstverständlich ist, sondern mit Attribuierungen wie traditionelle oder heterosexuelle Ehe expliziert werden muss. Ferner deuten die Kookkurrenzen auch darauf hin, dass gerade im Zusammenhang mit der Gleichstellung (s. Nr. 1, 4, 14) bzw. verschiedenen rechtlichen Gleichstellungen zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe sprachlich zwischen diesen differenziert und die bis dahin bestehende Heteroexklusivität des Ehebegriffs expliziert werden muss.
 
                  So ergeben sich auch die späteren Treffer im weiteren Zeitverlauf insbesondere durch sprachliche Vergleiche zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und (bis dahin rein verschiedengeschlechtlicher) Ehe, die in den Zeiträumen ihrer Häufung wiederum – zum Teil fordernd, meist aber reagierend – mit rechtlichen Gleichstellungen dieser beiden Institute zusammenhängen (vgl. hierzu 5.2.5). So lassen sich die Häufigkeitsspitzen zurückführen etwa auf die Rechtsstreite um gleichberechtigter Hinterbliebenenversorgung 2004–2007 (s. Abbildung 84), ungleiche standesamtliche Traukosten in Baden-Württemberg 2010367 (s. Abbildung 81), Gleichstellungen hinsichtlich Ehegattensplitting und Sukzessivadoption 2013 (s. Abbildung 83) oder eben die sich verdichtende Debatte um die vollständige Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2015–2017 (s. Abbildung 81–83). Letztere wurde 2018 insbesondere von der AfD nochmals im Bundestag kritisiert, was zu wiederholten Diskussionen und expliziten Differenzierungen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren in diesem Jahr führte (s. Abbildung 83). Viele der jüngsten Treffer zwischen 2018 (s. Abbildung 83, Abbildung 84) und insbesondere mit steigender Häufigkeit bis 2021 (s. Abbildung 81, Abbildung 82 und Abbildung 84) ergeben sich jedoch durch ein sprachliches Differenzierungsbedürfnis, das auf eine bestehende rechtliche Differenzierung reagiert, die schon mehrfach angesprochen wurde: die abstammungsrechtliche Ungleichbehandlung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren durch eine fehlende automatische Mit-Mutterschaft beider Ehefrauen bei Geburt des Kindes (vgl. insb. 1.2.2.3). Dieses Thema sorgt in allen Diskursdomänen und Korpora für steigende Häufigkeiten der Explikation verschiedengeschlechtlicher Ehen 2021, insofern hier sprachlich auf die bestehende rechtliche Ungleichbehandlung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehen reagiert werden muss, um diese Ungleichbehandlung benennen und ihre Abschaffung fordern zu können (vgl. etwa Beispiel (269)). Allein in P-Bundestag finden sich ab 2020 überhaupt keine derartigen expliziten Differenzierungen mehr (s. Abbildung 83), insofern das Thema der Mit-Mutterschaft hier bereits 2018 behandelt wurde. Auch der diachrone Verlauf der Frequenz von Attribuierungen wie klassische Ehe oder Ehe zwischen Mann und Frau zeigt also einmal mehr, dass erstens die sprachliche Unterscheidung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren selbst nach dem Bedeutungswandel des Ehebegriffs weiterhin vorgenommen werden kann, und dass zweitens die Häufigkeit dieser expliziten Unterscheidungen insbesondere von bestehenden rechtlichen Unterschieden abhängig ist, auf die durch eine sprachliche Unterscheidung sowohl konservativ als auch progressiv reagiert werden kann. Wie schon beim Bedeutungswandel des Ehebegriffs (s. 10.1.1) setzt also auch bei diesen Bezeichnungen eine vollständige sprachliche Gleichbehandlung eine vollständige rechtliche Gleichbehandlung als Möglichkeitsbedingung voraus – nicht umgekehrt.
 
                  Bis zu einer vollständigen ehe- und familienrechtlichen Gleichstellung können und müssen sprachliche Differenzierungen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren also weiterhin vorgenommen werden, um deren Gleich- respektive Ungleichbehandlung agonal aushandeln zu können. Dass die explizite Differenzierung sowohl zur Legitimation von als auch zur Kritik an Ungleichbehandlungen zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren ausgedrückt werden kann und muss, zeigt nochmals eindrücklich ein Vergleich zwischen den verschiedenen Bundestagsparteien in Abbildung 85.
 
                  
                    [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für die CDU/CSU anzeigen, und eine Linie, die höchste relative Werte für die AfD, anschließend für CDU/CSU, Linkspartei und FDP anzeigt.]
                      Abbildung 85: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts, mit dem Kabinett in der Mitte).

                   
                  Abbildung 85 zeigt, dass die Explikation verschiedengeschlechtlicher Ehepaare zwar am charakteristischsten für Parteien ist, die klassischerweise gegen eine Öffnung der Ehe sind (für die CDU/CSU gilt dies insbesondere in den späteren Jahren wohlgemerkt nur noch eingeschränkt), jedoch auch von links-progressiven Parteien, insbesondere von der Linkspartei häufig und charakteristisch (s. FpMW) versprachlicht wird.
 
                  Der perspektivische Unterschied zwischen Kritik an bestehender Ungleichbehandlung bei linken Parteien und Legitimation derselben bei rechten Parteien drückt sich nicht nur auf propositionaler Ebene aus (s. Beispiele (278) und (279)), sondern verdichtet sich auch in divergierenden Bezeichnungsalternativen für verschiedengeschlechtliche Ehen. So drücken etwa Linkspartei und Grüne die Attribuierung von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ zusammen in fast 82% der Fälle (9 von 11) bestimmter Ehen durch Ausdrücke aus dem Lexemverband um hetero aus – etwa heterosexuelle Ehe, Ehe zwischen Heteros oder auch Heteroehe (vgl. etwa Beispiel (279)).368 CDU/CSU und AfD hingegen verwenden in über 76% der Fälle (13 von 17) die Formulierung Ehe(n) zwischen/von Mann und Frau, um zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren zu unterscheiden (vgl. etwa Beispiel (278)).
 
                  (278)
                    
                      Meine Damen, meine Herren, eine Ehe zwischen Mann und Frau und eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft sind etwas Unterschiedliches, schon aus biologischen Gründen.369

                    

                  
 
                  (279)
                    
                      Ein beliebtes und aus meiner Sicht das einzig wirklich ernstzunehmende Argument der Gegnerinnen und Gegner ist, die Ehe für alle würde dem Grundgesetz widersprechen. Ich lese dort allerdings nirgends, dass mit dem Schutz der Ehe nur der Schutz der Heteroehe gemeint ist. Vielmehr lese ich in Artikel 3 Absatz 1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“370

                    

                  
 
                  Neben den drei Belegen für verschiedengeschlechtliche Ehe bei CDU/CSU und AfD (knapp 19% der insgesamt 16 Belege) bleibt hier nur ein einziger Beleg, in dem ebenfalls mit hetero auf verschiedengeschlechtliche Ehepaare verwiesen wird, wie dies bei den linken Parteien so häufig der Fall ist (s. Beispiel (280)).
 
                  (280)
                    
                      Wenn nun demgegenüber argumentiert wird, gleichgeschlechtliche Ehen seien ein Angriff auf Familien, so möchte ich entgegnen: Es wird nicht ein einziges Kind weniger geboren und es wird nicht eine einzige Ehe zwischen Heterosexuellen weniger geschlossen, nur weil es zukünftig auch Schwulen und Lesben erlaubt ist, zu heiraten.371

                    

                  
 
                  Dass dieser einzige Beleg von hetero im Zusammenhang mit Ehe bei der CDU/CSU sowie der AfD (dort gibt es keinen Beleg) ebenfalls in eine Forderung nach Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare eingebunden ist, legt die Deutung nahe, dass es sich bei den Bezeichnungsalternativen Ehe zwischen Mann und Frau einerseits und Ehe zwischen Heterosexuellen/Heteroehe/ … andererseits nur sekundär um eine Variation zwischen divergierenden Parteisprachen, und primär um eine Variation zwischen den politischen Positionen pro und contra Eheöffnung handelt. Über die genauen Zusammenhänge zwischen gewählter Formulierung und politischer Position lässt sich nur mutmaßen; etwa könnten starke Moralintuitionen in Bezug auf Sexualität einerseits zu einer affektiven Ablehnung von Homosexualität und andererseits zu einer Hemmung der Versprachlichung von Sexualität, auch von Heterosexualität führen (vgl. 3.1). Vor allem aber muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass sich die divergierenden Bezeichnungspraktiken mehr oder minder zufällig entwickelt haben, in der gegenseitigen Abgrenzung von der Sprache des politischen Gegners und der sprachlichen Annäherung bzw. Imitation der Sprache der Akteure der jeweils eigenen politischen Position (vgl. 3.3). Somit wurden die Bezeichnungsalternativen Ehe zwischen Heterosexuellen/Heteroehe/heterosexuelle Ehe einerseits und Ehe zwischen Mann und Frau andererseits ggf. einfach konventionell in unterschiedlichen Ausdrucksfunktionen wahrgenommen, die sich nicht allein kompositionell rekonstruieren lassen oder im Vorfeld hätten antizipieren lassen.
 
                  Abschließend sei noch auf den möglichen Einwand eingegangen, dass die explizite Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren allein im untersuchten Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe eine Rolle spiele und außerhalb dieses speziellen (Teil-)Diskurses durch den Bedeutungswandel des Ehebegriffs vernachlässigbar sei. Dass diese durchaus naheliegende Vermutung nicht ganz zutreffend ist, zeigt ein exemplarischer Blick in das gemeinsprachliche Korpus zum Thema ›Ehe‹ insgesamt G-DeReKo-Ehe (vgl. hierzu 9.3), in dem die explizite Differenzierung von verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren sich wie in Abbildung 86 zu sehen diachron verteilt.
 
                  
                    [image: Gestapelte Säulen und Verlaufskurve, die höhere Werte für 2013, 2015 und 2017 anzeigen.]
                      Abbildung 86: Häufigkeit relativ zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für eine explizite Differenzierung eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzepts in absoluten Treffern pro Kategorie der Attribuierung und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) insgesamt in G-DeReKo-Ehe.

                   
                  Wie sich in Abbildung 86 bereits andeutet, tauchen explizite Differenzierungen verschiedengeschlechtlicher Ehen bei weitem nicht nur in Texten über die gleichgeschlechtliche Ehe auf. Da falsche Positive aus den Kategorien ›Temporalität‹, ›Eigentlichkeit/Normalität‹ und ›Religiosität‹ ohne den kontextuellen Zusammenhang der gleichgeschlechtlichen Ehe eine noch größere Gefahr darstellen als im Korpus G-DeReKo (s. o.) sei dies nur anhand der Häufigkeit expliziter Attribuierungen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ veranschaulicht: Den 1350 Treffern von Attribuierungen wie heterosexuelle Ehe oder Ehe zwischen Mann und Frau etc. im Korpus zur gleichgeschlechtlichen Ehe G-DeReKo (vgl. Abbildung 82) stehen 2239 Treffer im Korpus zur Ehe allgemein G-DeReKo-Ehe gegenüber (vgl. Abbildung 86). Da letzteres ersteres als Teilmenge subsumiert, bedeutet dies: 880 Belege und damit über 39% der expliziten Attribuierungen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ finden sich außerhalb des Korpus zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Ein Teil dieses Effekts ist sicher auf eine nicht-exhaustive Korpuserstellung zurückzuführen, insofern bei der lexikalisch fokussierten Erstellung von G-DeReKo (s. 6.2) gewiss nicht alle Texte gefunden wurden, die einen thematischen Bezug zur gleichgeschlechtlichen Ehe haben. Andererseits finden sich jedoch durchaus zahlreiche Verwendungen von Formulierungen wie Heterosexuelle Ehe, die keinerlei textuellen Bezug zur gleichgeschlechtlichen Ehe aufweisen, wie dies die Beispiele (281) und (282) exemplarisch veranschaulichen.
 
                  (281)
                    
                      Viele der so genannten Zweitverdienerinnen, also meist Frauen, die in einer heterosexuellen Ehe weniger verdienen als der Mann und einen kleinen Teil zum Familieneinkommen beitragen, entscheiden sich wegen der Steuerlast häufig für einen Minijob, der sich insbesondere in der Corona-Pandemie aber als besonders krisenanfällig erwiesen hat. Diese Jobs bringen große Nachteile vor allem bei der Absicherung gegen Arbeitslosigkeit und auch bei der Altersvorsorge – was vor allem zum Problem wird, wenn die Beziehung endet.372

                    

                  
 
                  (282)
                    
                      Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, der weißen mittelalten Frau, die in einer heterosexuellen Ehe mit zwei Kindern unter zehn Jahren lebt, dass ich mich von keiner Partei angesprochen und gemeint fühle. Wie geht es weiter, wie retten wir die Erde, wir werden wir arbeiten, wie werden wir leben? Es scheint schon jetzt klar, dass es meinen Kindern einmal schlechter gehen wird als mir, dass sie wahrscheinlich einen rasanten Arbeitswandel mit Outsourcing und Robotisierung erleben werden, Hitzewellen, Überflutungen, weitere Pandemien. Über Schlagworte hinaus hört man wenig.373

                    

                  
 
                  Wie in den Beispielen (281) und (282) zu sehen, ist auch in Texten, die thematisch gänzlich unabhängig von der gleichgeschlechtlichen Ehe sind, die Explikation der ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ bestimmter Ehen nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare möglich und gerade durch den damit einhergehenden Bedeutungswandel von Ehe auch in dieser expliziten Form nötig. Beide Beispiele stehen in keinem direkten Zusammenhang zum Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹,374 können aber dennoch nicht einfach von Ehe sprechen, wenn es etwa um die Rolle der Ehe für unterschiedliche Arbeitsverhältnisse zwischen Männern und Frauen geht (s. Beispiel (281). Entsprechend zeigt auch die diachrone Verteilung der Treffer (s. Abbildung 86), dass sich auch in G-DeReKo-Ehe vor allem seit den Diskussionen um das LPartG 2000 und auch noch nach der rechtlichen Konsolidierung des Bedeutungswandels von Ehe 2017 die gesuchten Explikationen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ finden. Gemeinsam folgt aus diesen beiden Beobachtungen, dass die explizite Differenzierung von verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren zwar durch den Bedeutungswandel hin zu einem inklusiven Ehebegriff nötig wurde, dies jedoch nicht nur im Zusammenhang mit gleichsam explizierten gleichgeschlechtlichen Ehepaaren, sondern auch in gänzlich anderen thematischen Zusammenhängen (s. Beispiele (281) und (282)).
 
                 
                
                  10.1.4 Zwischenfazit: Bedeutungsfixierung führt zu Bezeichnungskonkurrenz
 
                  Die zuletzt vorgestellten Belege (s. 10.1.3) haben einerseits gezeigt, dass eine Referenz ausschließlich auf verschiedengeschlechtliche Ehepaare schon seit Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft immer weniger selbstverständlich mit Ehe vollzogen werden konnte, sondern nur durch eine explizite attributive Einschränkung, insofern auch die eingetragene Lebenspartnerschaft zuweilen als eine Art ›Ehe‹ verstanden bzw. als eine Art Ehe bezeichnet wurde (s. 10.1.2). Dennoch zeigen diese attributiven Explikationen von ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ andererseits, dass eine sprachliche Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren auch nach einer rechtlich konsolidierten Bedeutungsfixierung von Ehe, selbst nach dieser denkbar erfolgreichen Begriffsbesetzung noch gedacht, ausgedrückt und verstehbar gemacht werden kann. Das zeigt, dass die rechtliche Gleichstellung eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für eine sprachliche Gleichstellung darstellt, insofern selbst bei der keineswegs selbstverständlichen Begriffsbesetzung, also bei der Fixierung einer inklusiven Bedeutung von Ehe Akteure keineswegs auf ein entsprechend inklusives Konzept von ›Ehe‹ verpflichtet werden (s. 10.1.1), sondern ihre konkurrierenden Konzepte jederzeit onomasiologisch artikulieren können. In Abhängigkeit von sprachlichen, gesellschaftlichen und auch rechtlichen Konventionen gelingt die Artikulation des jeweiligen Konzeptes mal durch die Verwendung des Wortes Ehe allein, mal muss Ehe durch weitere Attribuierungen disambiguiert werden. Dabei können diese Attribuierungen dazu dienen, ein rein verschiedengeschlechtliches Ehekonzept gegenüber einem geschlechtsunabhängigen aufzuwerten (vor allem ›Eigentlichkeit‹ und ›Natürlichkeit‹); dazu, eine bestehende rechtliche Ungleichbehandlung zu benennen und zu kritisieren; aber ggf. auch als Euphemismen für die öffentlich sensibel ausgehandelten Themen ›Geschlecht‹ und ›Sexualität‹ bzw. speziell ›Homosexualität‹, insbesondere wenn die zunehmend affektiv aufgeladene Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren (s. die Delimitationswörter in 9.3) zwar propositional vorgenommen, aber sprachoberflächlich abgemildert und verhüllt werden soll (vgl. 3.1, 3.3). Auch die erfolgreiche Begriffsbesetzung und Bedeutungsfixierung des Ehebegriffs im Sinne einer inklusiven Bedeutung macht also konkurrierende Konzepte nicht weniger kommunizierbar oder propagierbar, sondern verdrängt diese stattdessen auf die unmittelbare Wortumgebung (bzw. Wortkomposition). Ein heteroexklusives Ehekonzept kann also selbst nach dem Bedeutungswandel von Ehe jederzeit ausgedrückt werden, wird aber, wie die quantitative Analyse zuletzt gezeigt hat, vor allem in der agonalen Aushandlung um Gleich- und Ungleichbehandlung von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren expliziert. Die explizite Unterscheidung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren ist also von progressiver Seite erst dann nicht mehr nötig, wenn mit ihr nicht mehr auf eine rechtliche Unterscheidung reagiert werden muss, und findet von konservativer bzw. reaktionärer Seite erst dann nicht mehr statt, wenn kein Bedürfnis mehr nach rechtlicher, kultureller oder sonstiger Unterscheidung mehr besteht, was wiederum von unzähligen, unüberschaubaren gesellschaftlichen Faktoren abhängig ist (vgl. Corrales 2015; CFR 2022 in 5.2.6). Solang in der Sprachgemeinschaft konkurrierende Konzepte bestehen (heteroexklusives vs. inklusives Ehekonzept) kann also auch die Fixierung einer Wortbedeutung (letzteres Konzept als Bedeutung von Ehe) onomasiologisch und/oder syntaktisch umgangen werden, um das jeweilige Konzept artikulieren zu können (traditionelle Ehe, Bio-Ehe, Ehe zwischen Mann und Frau etc.). Abstrakter lautet die Schlussfolgerung also: Bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt Bedeutungsfixierung zu Bezeichnungskonkurrenz.
 
                 
               
              
                10.2 Homo-Ehe vs. Ehe für alle: Bezeichnungskonkurrenz und Konzeptualisierungs-Konkurrenz
 
                Im vorigen Kapitel 10.1 ging es um die Frage, inwiefern vor der diskursiv und politisch erst durchzusetzenden rechtlichen Gleichstellung eine sprachliche Gleichstellung nicht vollständig möglich war (s. 10.1.1). Dabei wurde auch auf die Notwendigkeit divergierender, differenzierender Bezeichnungen eingegangen, mit denen bspw. die eingetragene Lebenspartnerschaft als etwas bezeichnet werden konnte, das eben nicht mit der Ehe übereinstimme, sondern mit ihr erst noch gleichzustellen sei (s. 10.1.2). In diesem Zusammenhang sind bereits in mehreren Belegen (s. etwa die Beispiele (252), (258), (264)-(268), (272), (273), (279)) die Ausdrücke Homo-Ehe bzw. Homoehe und Ehe für alle in Erscheinung getreten. Um diese beiden Bezeichnungen soll es im Folgenden gehen. Bevor im anschließenden Kapitel 10.2.3 kontextabhängige Gebrauchsbedeutungen dieser beiden Bezeichnungen qualitativ und quantitativ untersucht werden, um darauf schließen zu können, welche konkreteren Konzepte mit welchem Ausdruck versprachlicht werden, soll es im folgenden Kapitel um die Frage gehen, inwiefern Homo-Ehe und Ehe für alle eine Bezeichnungskonkurrenz konstituieren (vgl. 3.2) und welche Rolle sie für den Metadiskurs um eine erhoffte respektive gefürchtete lexikalische Einflussnahme auf kulturellen Wandel spielen (vgl. 2). Die Bezeichnungsalternativen Homo-Ehe und Ehe für alle stehen somit als exemplarische Untersuchungsgegenstände für die im Theorieteil der Arbeit ausgeführten erkenntnisleitenden Fragen und Überlegungen, lassen jedoch auch abstrahierende Aussagen über den (Meta-)Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe selbst zu, insofern sie nicht willkürlich ausgewählt, sondern als repräsentativ für Bezeichnungskonkurrenzen in diesem Metadiskurs induktiv erschlossen wurden. Sie ergaben sich induktiv einerseits, wie in Kapitel 7.2 gezeigt wurde (vgl. Tabelle 12), durch ihre hohe Frequenz im Vergleich zu anderen sinnverwandten Bezeichnungen. Darüber hinaus finden sich für diese beiden Ausdrücke im Gegensatz zum ebenfalls sehr frequenten Ausdruck eingetragene Lebenspartnerschaft zahlreiche metasprachliche Kookkurrenzpartner (s. u. 10.2.3; vgl. 7.2) sowie Belege, die sowohl Homo-Ehe als auch Ehe für alle in einem Satz anführen und sie explizit metasprachlich zueinander in Bezug setzen (s. u. 10.2.2.1). Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass eingetragene Lebenspartnerschaft eher ein institutionell festgelegter Fachbegriff ist, der in die Gemeinsprache übernommen wurde, während die Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle vergleichsweise „organisch“ in der Gemeinsprache selbst aufgekommen sind und demnach von Anfang an metasprachlichen Aushandlungen ausgesetzt waren. Unabhängig von mutmaßlichen Ursachen bleibt jedoch festzuhalten, dass Homo-Ehe und Ehe für alle sich für eine exemplarische Untersuchung einer Bezeichnungskonkurrenz am besten eignen, da sie nicht nur vielfach verwendet, sondern auch metasprachlich reflektiert und ausgehandelt werden, wie sich im folgenden Kapitel immer wieder zeigen wird. Insbesondere wird sich hierbei zeigen, dass Homo-Ehe und Ehe für alle zwar metasprachlich als politische Bezeichnungskonkurrenzen verstanden und als solche auch moralisch behandelt werden (s. 10.2.2.1–10.2.2.3); verschiedene metasprachliche Belege sowie die quantitative Verteilung der beiden Bezeichnungen selbst (s. 10.2.1.1) und metasprachlicher Distanzierungen von den Bezeichnungen (s. 10.2.2.4) machen jedoch deutlich, dass die beiden Bezeichnungen weder derart einheitlich gebraucht, noch derart einheitlich kritisiert werden. Vielmehr werden sich für beide Ausdrücke ganz vielfältige Lesarten und Distanzierungsbedürfnisse finden, die auch eine monokausale oder mechanistische Auffassung ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen verbieten. Zudem wird sich mit einem Blick auf die kontextsensitiven Gebrauchsformen und Gebrauchsbedeutungen der beiden Bezeichnungen (s. 10.2.3) zeigen, dass diese nicht immer eng sinnverwandt oder gar referenzidentisch gebraucht werden (vgl. Felder 2006: 36 f.), sodass nicht immer von einer Bezeichnungskonkurrenz gesprochen werden kann.
 
                Vor einer solchen Untersuchung der diskursiven Konstitution der Bezeichnungskonkurrenz sollen die beiden Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle zunächst rein lexikologisch bzw. lexematisch, also gebrauchs- und kontextunabhängig auf ihre kompositionell erschließbaren denotativen und konnotativen Bedeutungspotenziale hin untersucht werden (s. 10.2.1), um Vergleichswerte und semantische Anknüpfungspunkte dafür zu schaffen, welche dieser möglichen Bedeutungen und Konnotationen der jeweiligen Ausdrücke in metasprachlichen Bezugnahmen expliziert (s. 10.2.2) oder auch in bestimmten kontextsensitiven Gebrauchsweisen interpretierbar wird (s. 10.2.3). Um ferner auch einen Vergleichswert für diachrone Verläufe verschiedener Gebrauchsweisen sowie für metasprachliche Äußerungen über die Zusammenhänge von gemeinsprachlichem Wortgebrauch und rechtlichem Wandel zu schaffen, werden im folgenden Kapitel 10.2.1 zunächst auch die quantitativen Verteilungen der beiden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle vorgestellt.
 
                
                  10.2.1 Lexematische Vor-Analyse von Homo-Ehe und Ehe für alle – quantitativ und qualitativ
 
                  Im vorigen Kapitel wurden bereits einige Bedeutungspotenziale der Bezeichnung Homo-Ehe angesprochen (s. 10.1.2). Eine solche lexematische Analyse soll im Folgenden fortgeführt und ergänzt sowie anschließend auch analog für die konkurrierende Bezeichnung Ehe für alle durchgeführt werden. Hierfür soll zunächst rein formal und gebrauchsunabhängig auf die kompositionell sich ergebenden Bedeutungspotenziale dieser beiden Ausdrücke eingegangen werden, insofern diese oftmals Gegenstand sprachkritischer Argumentationen sind (s. 2.2.2; vgl. auch hier 10.2). Die zu behandelnde Frage ist also zunächst, was sich aus einem quasi naiven, erstmaligen und kontextunabhängigen Blick auf die komplexen Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle aus dem konventionellen Wissen über ihre Komponenten und der Art ihrer Zusammensetzung über deren Bedeutung vermuten ließe. Dieses konventionelle Wissen über die Semantik der einzelnen Komponenten der komplexen Ausdrücke ist selbstredend wiederum subjektiv und von der Wahrnehmung des Gebrauchs dieser Komponenten abhängig; ein Umstand, dem im Folgenden durch kurze gebrauchsbasierte Analysen der einzelnen Komponenten Rechnung getragen werden soll. Zunächst wird jedoch ein diachroner Blick auf die quantitative Verteilung der beiden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle vorgestellt (s. 10.2.1.1), der als Hintergrundwissen dienen kann für eine Analyse der kompositionellen respektive phraseologischen Zusammensetzung der beiden Ausdrücke (s. 10.2.1.2) und der Konnotationspotenziale der einzelnen Konstituenten (s. 10.2.1.3) sowie für die späteren Analysen der metasprachlichen (s. 10.2.2) und gebrauchsbasierten (s. 10.2.3) Bedeutungskonstitution der beiden konkurrierenden Bezeichnungen.
 
                  
                    10.2.1.1 Quantitative Verteilung der Bezeichnungen
 
                    Bevor im anschließenden Kapitel die rein kompositionell ableitbaren Bedeutungspotenziale von Homo-Ehe und Ehe für alle vorgestellt werden (s. 10.2.1.2), ist für die Frage nach den potenziellen Effekten eines kollektiven Lexem-Gebrauchs auf kulturellen und rechtlichen Wandel zunächst eine diachrone quantitative Analyse entscheidend. Der zeitliche Verlauf der Gebrauchshäufigkeiten von Homo-Ehe und Ehe für alle soll somit zunächst eine Vergleichsfolie liefern, vor der metasprachliche Aussagen z. B. über Zusammenhänge zwischen Wortverwendung und kulturellen oder rechtlichen Veränderungen besser eingeordnet werden können (s. 10.2.). Da die beiden hier untersuchten Bezeichnungen auch ausschlaggebende Suchwörter für die Korpuserstellung darstellten (s. 6.2–6.4) und die zeitliche Konstitution der Korpora maßgeblich mitbestimmen, erübrigen sich hier relative Werte, sodass im Folgenden nur die absoluten Häufigkeiten von Homo-Ehe und Ehe für alle im zeitlichen Verlauf verglichen werden sollen. Wie sich in Abbildung 88 zeigen wird, dominieren die absoluten Häufigkeiten in den gemeinsprachlichen Korpora (insb. in G-Twitter) deutlich, was einerseits an deren höherer Text- respektive Tokenzahl liegen wird (s. 6.2–6.4), andererseits aber wohl auch an der erwähnten Alltagssprachlichkeit der beiden Ausdrücke, die in den stärker institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht tendenziell gemieden und ggf. durch die amtliche Bezeichnung eingetragene Lebenspartnerschaft ersetzt werden (vgl. auch 10.2.3).375 Da die Treffer in P-Bundestag und R-Entscheidungen aufgrund dieser Diskrepanz in einem gemeinsamen Schaubild kaum zu erkennen sind (s. Abbildung 88) sei zunächst in Abbildung 87 die Häufigkeit von Homo-Ehe und Ehe für alle in diesen beiden Korpora vorgestellt.
 
                    
                      [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für 2015, 2017, 2018 und – zusammen mit einem Farbwechsel – für 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 87: Häufigkeit der Ausdrücke „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern pro Jahr in P-Bundestag und R-Entscheidungen.

                     
                    In Abbildung 87 zeigt sich, dass in P-Bundestag und R-Entscheidungen in den früheren Jahren 2000–2011 – meist im Zusammenhang mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft – ausschließlich die Bezeichnung Homo-Ehe verwendet wird. Erst ab 2012 kommt in P-Bundestag sukzessive der Ausdruck Ehe für alle auf, bis dieser dann ab 2015 schließlich weit häufiger verwendet wird als Homo-Ehe. Dieser plötzliche Anstieg steht im Zusammenhang mit dem ersten Gesetzentwurf des Bundesrates zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, der jedoch den Ausdruck Ehe für alle selbst gar nicht enthält.376 Bemerkenswert ist ferner, dass in R-Entscheidungen beide Bezeichnungen erst 2020 und vor allem 2021 häufiger verwendet auftauchen. Zahlreiche Beispiele in den Kapiteln 8 und 9 zeigen, dass in R-Entscheidungen zuvor eher von Vergleichen sowie rechtlichen Gleichstellungen zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe die Rede ist. Wird der Sachverhalt der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare jedoch 2020–2021 im Zusammenhang mit der Mit-Mutterschaft wieder aufgegriffen (vgl. 8.2.2.3), gibt es anscheinend keine vergleichbar etablierte, amtliche Bezeichnung wie eingetragene Lebenspartnerschaft, sodass hier öfter die Bezeichnung Ehe für alle übernommen, aber auch nach wie vor Homo-Ehe verwendet wird.
 
                    Weit häufiger als in den stärker institutionalisierten Diskursdomänen Politik und Recht kommen die Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle in der Diskursdomäne Gesellschaft/Öffentlichkeit und somit den gemeinsprachlichen Korpora G-DeReKo und G-Twitter vor, wie in Abbildung 88 zu sehen ist.
 
                    
                      [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für 2013, 2015, und – zusammen mit einem Farbwechsel – für 2017 anzeigen.]
                        Abbildung 88: Häufigkeit der Ausdrücke „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern pro Jahr in allen Korpora.

                     
                    In Abbildung 88 zeigt sich, dass Ehe für alle in den gemeinsprachlichen Korpora erst 2013 sowie vor allem 2015 erkennbar auftritt. Im Gegensatz zu P-Bundestag überwiegt jedoch sowohl in G-DeReKo als auch in G-Twitter bis einschließlich 2016 der Ausdruck Homo-Ehe. Dies legt bereits den Verdacht nahe, dass die Diskursdomäne Gesellschaft/Öffentlichkeit sich in diesem Fall lexikalisch eher an der Diskursdomäne Politik bzw. an der Gesetzgebung selbst orientiert, als diese etwa zu beeinflussen. Dieser Verdacht erhärtet sich, wenn man die Häufigkeitsverteilung im Jahr des lexikalischen Wandels von Homo-Ehe zu Ehe für alle in den Blick nimmt, die in Abbildung 89 zu sehen ist.
 
                    
                      [image: Gestapelte Säulen, die den höchsten Wert für den Monat 6 anzeigen, einen ca. halb so hohen Wert für den Monat 7 sowie ansonsten sehr niedrige Werte.]
                        Abbildung 89: Häufigkeit der Ausdrücke „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern pro Monat im Jahr im Jahr 2017 in allen Korpora.

                     
                    Wie Abbildung 89 zu entnehmen ist, finden sich die meisten Belege von Ehe für alle 2017 in den gemeinsprachlichen Korpora im Juni oder Juli,377 also als Bündnis 90/Die Grünen, FDP und SPD auf ihren jeweiligen Parteitagen die Eheöffnung bereits zur „Bedingung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen“ (Mangold 2018) gemacht hatten und in etwa begleitend zur Abstimmung über das Eheöffnungsgesetz Ende Juni 2017.
 
                    Wie genau sich der Wechsel von Homo-Ehe zu Ehe für alle zeitlich zu eben dieser Abstimmung über das Eheöffnungsgesetz verhält, zeigt ein noch detaillierterer Blick in den Häufigkeitsverlauf im Juni 2017 über die Tage hinweg, wie ihn Abbildung 90 liefert.
 
                    
                      [image: Gestapelte Säulen, die höhere absolute Werte für die Tage 27–29 und den weitaus höchsten Wert für Tag 30 anzeigen; zuvor verschwindend niedrige Werte.]
                        Abbildung 90: Häufigkeit der Ausdrücke „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern pro Tag im Monat Juni 2017 in allen Korpora.

                     
                    In Abbildung 90 ist zu sehen, dass die Verwendung von Ehe für alle den ganzen Juni 2017 zumindest in G-Twitter gegenüber Homo-Ehe überwiegt; in G-DeReKo hingegen überwiegt Homo-Ehe noch in der ersten Juni-Hälfte (insg. 59 Treffer bis einschl. 15 Juni) gegenüber Ehe für alle (insg. 20 Treffer bis einschl. 15 Juni). Darüber hinaus zeigt sich aber auch, dass Ehe für alle überhaupt erst am 27.06.2017 auffällig in der Frequenz steigt, als die Abstimmung im Bundestag nicht nur bereits bekannt gegeben, sondern auch von der CDU zur sogenannten Gewissensfrage unter Aufhebung des Fraktionszwangs erklärt worden ist (vgl. Mangold 2018). Der mit Abstand größte Peak findet sich schließlich erst am 30.06.2017, also an dem Tag, an dem bereits morgens die Plenardebatte mit anschließender Abstimmung über das Eheöffnungsgesetz stattfand.
 
                    Insgesamt vermittelt die diachrone Betrachtung der Frequenzen von Homo-Ehe und insbesondere von Ehe für alle eher den Eindruck, dass ein Einfluss des kollektiven Lexemgebrauchs von Ehe für alle auf die diskursive und rechtliche Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe unwahrscheinlich ist. Zum einen war das Phrasem im Zeitraum der einschlägigen rechtlichen Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe 2004–2013 (s. 5.2.5) noch fast gar nicht im Gebrauch (s. Abbildung 87, Abbildung 88). Zum anderen etablierte sich der Ausdruck auch im Zusammenhang mit der finalen, „eher […] symbolischen“ (Froese 2017: 1154) Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare erst in den letzten Tagen (s. Abbildung 90) vor der bereits medial bekanntgewordenen Abstimmung im Bundestag (und somit fast zwei Jahre nach dem Gesetzentwurf des Bundesrats von 2015; s. o. Fußnote 376) sowie in der anschließenden massenmedialen Behandlung des bereits Geschehenen (s. Abbildung 89). Gleichzeitig darf jedoch nicht unterschätzt werden, dass auch vor der Abstimmung am 30.06.2017 sowie selbst vor dem Gesetzentwurf 2015 in allen Korpora außer R-Entscheidungen durchaus einige Verwendungen von Ehe für alle zu finden sind, die zwar neben den zahlreichen zeitgleichen Verwendungen von Homo-Ehe und anschließenden Verwendungen von Ehe für alle in den Schaubildern untergehen, deren potenzieller Einfluss auf den Gesetzentwurf 2015 sowie das Abstimmungsverhalten 2017 jedoch nicht aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Häufigkeit gänzlich ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus ist ein anschließender Einfluss der Verwendungen von Ehe für alle auf die gesellschaftliche Akzeptanz des Eheöffnungsgesetzes sowie auf spätere richterliche Entscheidungen – insbesondere zur Mit-Mutterschaft zweier Ehepartnerinnen –, in denen Ehe für alle selbst häufig verwendet wird (s. Abbildung 87), ebenfalls nicht auszuschließen. Aus diesen Gründen lohnt sich in den folgenden Abschnitten eine lexematische Analyse der kompositionell erschließbaren Bedeutungs- und Konnotationspotenziale von Homo-Ehe und Ehe für alle, an die anschließend mit Blick auf die metasprachliche Aushandlung dieser Bezeichnungskonkurrenz (s. 10.2.2) sowie auf die Bedeutungen, in denen die Bezeichnungen kontextabhängig gebraucht werden können (s. 10.2.3), angeknüpft werden kann.
 
                    Zuvor lohnt sich neben dem zeitlichen Verlauf auch ein vergleichender Blick in die Gebrauchshäufigkeiten von Homo-Ehe und Ehe für alle bei verschiedenen Akteuren, die sich in P-Bundestag sowie in G-Twitter differenzieren lassen, um so erste quantitative Hinweise auf eine mögliche politische Perspektivität oder Ausdrucksfunktion der jeweiligen Bezeichnung aufzuspüren. Zu Beginn von Kapitel 10.2 wurde bereits angekündigt, dass die Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle im (Meta-)Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe oftmals als politische Bezeichnungskonkurrenz zwischen Gegnern und Befürwortern einer Eheöffnung wahrgenommen (s. 10.2.2.1) und als solche auch moralisch bewertet werden (s. 10.2.2.2). Insbesondere vor diesem Hintergrund scheint eine Untersuchung der Gebrauchshäufigkeit etwa pro Partei in P-Bundestag (s. Abbildung 91) lohnend, insofern diese einige erkenntnisreiche Kontraste zu einer solchen Einschätzung liefert.
 
                    
                      [image: Balken, die höhere absolute Werte für SPD und CDU/CSU anzeigen, und Linie, die höhere relative Werte für SPD, Linksparte und AfD anzeigt.]
                        Abbildung 91: Häufigkeit von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in P-Bundestag (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts mit dem Kabinett in der Mitte).

                     
                    Abbildung 91 zeigt zum einen, dass der Ausdruck Ehe für alle nicht ausschließlich und nicht einmal hauptsächlich von Befürwortern der Eheöffnung verwendet (oder metasprachlich erwähnt) wird, sondern auch von CDU/CSU und AfD – dort in Relation zur Tokenzahl in P-Bundestag sogar häufiger als von den Grünen. Ehe für alle verteilt sich in dieser Hinsicht weniger wie ein politisches Fahnenwort als vielmehr wie eine neu etablierte Standardbezeichnung (s. o.) oder auch ein Euphemismus, mit dem potenzielle unangenehme Bedeutungsaspekte wie ›Sexualität‹ allgemein und ›Homosexualität‹ im Speziellen sowie evtl. ›Homophobie‹ (s. u. 10.2.1.3, vgl. 10.2.2.2) auf der Sprachoberfläche gemieden, verhüllt oder verschleiert werden können (vgl. 3.1.2). Zum anderen erscheint in der quantitativen Verteilung in Abbildung 91 auch Homo-Ehe weniger wie ein einheitliches Fahnenwort, insofern der Ausdruck bei den linken Parteien, die eine rechtliche Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe bzw. die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet und proaktiv gefordert haben, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zur Tokenzahl häufiger vorkommen als bei der CDU/CSU, dem einzigen mehrheitlichen Gegner dieser rechtlichen Änderungen, der schon vor Verabschiedung des Eheöffnungsgesetz im Bundestag war. Allerdings wird Homo-Ehe in relativer Frequenz durchaus am häufigsten von den wohl offenkundigsten Gegnern der Eheöffnung, der AfD verwendet. Insofern die AfD erst 2017 nach Verabschiedung des Eheöffnungsgesetzes in den Bundestag einzog und die Häufigkeit von Homo-Ehe genau in diesem Zeitraum in P-Bundestag insgesamt allmählich nachlässt (s. Abbildung 87), ließe sich vermuten, dass Homo-Ehe erst mit der Eheöffnung mit einer ablehnenden Haltung gegenüber dieser konventionell verknüpft wurde. Ein Blick in die jüngsten Belege von Homo-Ehe in P-Bundestag bestätigt diesen Verdacht. Während die beiden Treffer 2017 (beide im März, also noch vor dem Eheöffnungsgesetz) von Politikern der Grünen und der Linkspartei stammen (Volker Beck und Harald Petzold), stammt einer der 5 Treffer ab 2018 von der CDU/CSU und 4 davon von der AfD. So scheint es also, dass Homo-Ehe erst mit der Eheöffnung aufseiten der diese befürwortenden Mehrheit eine negativ-affektive Konnotation erhielt, die (nur bei dieser Mehrheit) zu einer Meidung des Ausdrucks führte.
 
                    Ähnliches lässt sich beobachten, wenn man die absoluten sowie relativen Frequenzen von Homo-Ehe und Ehe für alle im Subkorpus G-Sub-Twitter in den Blick nimmt, das alle Tweets in G-Twitter von Twitter-Accounts enthält, die sich im Namen oder in der Account-Beschreibung selbst als LGBTQ + oder queer bezeichnen (vgl. 6.2). Einen Vergleich dieses Subkorpus mit den restlichen Tweets in G-Twitter (also mit einem invertierten, komplementären Subkorpus, das alle anderen Tweets in G-Twitter enthält, die nicht in G-Sub-Twitter enthalten sind), zeigt Tabelle 25.
 
                    
                      
                        Tabelle 25:„Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in G-Sub-Twitter und im invertierten Subkorpus in absoluter Häufigkeit sowie in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) innerhalb des jeweiligen Subkorpus.

                      

                                
                            	 
                            	Homo-Ehe 
                            	Ehe für alle 
  
                            	 
                            	absolut 
                            	in FpMW 
                            	absolut 
                            	in FpMW 
   
                            	G-Sub-Twitter 
                            	527 
                            	11.363,39 
                            	352 
                            	7.589,97 
  
                            	restliche Tweets in G-Twitter 
                            	87.399 
                            	16.607,31 
                            	55,596 
                            	10.471,91 
 
                      

                    
 
                    Der Vergleich in Tabelle 25 scheint zunächst die erwähnte und in Kapitel 10.2.2 genauer analysierte metapragmatische Zuordnung von Homo-Ehe als Gegnervorkabel und Ehe für alle als Befürwortervokabel tendenziell zu bestätigen. Schließlich kommt Homo-Ehe im Subkorpus G-Sub-Twitter, bestehend aus designiert queeren Accounts,378 im Verhältnis zur jeweiligen Korpusgröße seltener vor als in den übrigen Tweets. Allerdings wird erstens auch Ehe für alle in G-Sub-Twitter in vergleichbarem Ausmaß seltener verwendet als im restlichen Korpus und zweitens wird auch in G-Sub-Twitter Homo-Ehe insgesamt doch häufiger verwendet als Ehe für alle. Hieraus ergibt sich also insgesamt keineswegs ein eindeutiges Bild, nach dem selbsterklärte queere Accounts stärker den Ausdruck Homo-Ehe meiden oder den Ausdruck Ehe für alle verwenden würden als in dieser Hinsicht unbestimmte Accounts. Erkenntnisstiftend ist jedoch ferner eine Unterscheidung zwischen der unmarkierten Verwendung der jeweiligen Bezeichnung einerseits und einer zitierenden oder distanzierenden Erwähnung des Wortes andererseits, die in Kapitel 10.2.2.4 für alle untersuchten Korpora und so auch für G-Sub-Twitter qualitativ sowie quantitativ analysiert werden soll.
 
                    Innerhalb des hiesigen Fokus auf die bloßen Worthäufigkeiten in G-Sub-Twitter und dem komplementären Restkorpus von G-Twitter liefert jedoch zunächst auch der diachrone Häufigkeitsverlauf in diesen beiden Korpora (s. Abbildung 92 und Abbildung 93) einige Ergänzungen zum ambivalenten Bild, das sich aus Tabelle 25 ergibt.
 
                    
                      [image: Balken und Verlaufskurven, die um 2015 einen Wechsel in der Frequenz von „Homo-Ehe“ zu „Ehe für alle“ anzeigen.]
                        Abbildung 92: Häufigkeit von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Sub-Twitter.

                     
                    
                      [image: Balken und Verlaufskurven, die zwischen 2016 und 2017 einen Wechsel in der Frequenz von „Homo-Ehe“ zu „Ehe für alle“ anzeigen.]
                        Abbildung 93: Häufigkeit von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluten Treffern und in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) im invertierten, komplementären Subkorpus zu G-Sub-Twitter.

                     
                    Vor dem Hintergrund der erwähnten metadiskursiven Einschätzung von Homo-Ehe und Ehe für alle als politische Fahnenwörter oder konfligierende Perspektivmarker zeigt sich für G-Sub-Twitter nicht nur in Tabelle 25, sondern auch im Vergleich zwischen Abbildung 92 und Abbildung 93 eine überraschend ähnliche Gebrauchshäufigkeit zu den restlichen Tweets (und auch zu den restlichen Korpora; vgl. Abbildung 88). Ein zentraler Unterschied lässt sich jedoch darin erkennen, dass in G-Sub-Twitter (s. Abbildung 92) Ehe für alle bereits 2015 sowohl in absoluter als auch in relativer Frequenz fast gleichauf ist mit Homo-Ehe und 2016 bereits die häufigere Bezeichnungsalternative darstellt. Bei den restlichen Tweets in G-Twitter (s. Abbildung 93) ist dies erst ab 2017 der Fall und, wie gezeigt wurde (s. Abbildung 89 und Abbildung 90), erst in unmittelbarem Zusammenhang mit der bereits angekündigten Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Die Jahre 2015 und 2016 markieren also eine entscheidende Diskursphase, in der sich Ehe für alle in queeren Kreisen auf Twitter bereits als Bezeichnung etabliert – so wie auch im Bundestag (s. Abbildung 87) –, jedoch noch nicht in der sonstigen Gemeinsprache, in der weiterhin weit häufiger Homo-Ehe verwendet wird. In Anbetracht dieser divergierenden Gebrauchshäufigkeiten kann Ehe für alle gerade in diesen beiden Jahren durchaus als politisches Fahnenwort bzw. als Perspektivmarker verstanden werden, mit dem eine politische Forderung artikuliert und auch indexikalisch Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community of Practice ausgedrückt werden kann (vgl. 4.3). In den Analysen der Metasprache (s. 10.2.2) wird sich ferner zeigen, dass Ehe für alle, wohl gerade aufgrund dieser zunächst kleinen Community of Practice zuweilen auch als fachsprachlich markiert wahrgenommen wird (vgl. etwa Beispiel (289) auf S. 646). Mit der Eheöffnung 2017 scheint sich dieses Verhältnis zwischen designiert queerer sowie institutionell-politischer Ausdrucksweise einerseits und gemeinsprachlicher Ausdrucksweise andererseits jedoch dahingehend aufzulösen, dass Ehe für alle ab dann in allen Korpora und Subkorpora die etablierte, häufiger verwendete Variante darstellt. Im Gegensatz zu den sonstigen Tweets kommt Homo-Ehe in G-Sub-Twitter nach 2017 jedoch nur noch in verschwindend geringem Ausmaß vor, obwohl dieser Ausdruck zuvor auch hier sehr häufig verwendet wird, in manchen Jahren auch häufiger als in den restlichen Tweets.
 
                    Somit zeigt sich hier zunächst, dass die Entscheidung für oder gegen eine Bezeichnung in der gesamten Sprachgemeinschaft sowie in einer kleineren Community of Practice nicht etwa nur von der morphologischen oder kompositionellen Konstitution des Wortes selbst abhängt, insofern etwa Homo-Ehe nicht allein aus diesen Gründen von Beginn an als Stigmawort verstanden und verwendet wurde. Da Komposita mit häufigerer Verwendung und zunehmender Konventionalisierung gerade weniger kompositionell oder „wörtlich“ verstanden, sondern stärker in einer lexikalisierten, gebrauchsabhängigen Bedeutung wahrgenommen werden (vgl. 2.2.2.5), kann die abnehmende Verwendung von Homo-Ehe in G-Sub-Twitter gerade nicht durch dessen kontextunabhängig, rein kompositionell erschließbaren Bedeutungspotenziale erklärt werden. Vielmehr scheinen diese metapragmatischen Einschätzungen von Wörtern und die Entscheidungen für und gegen Wörter zeitlich stark zu fluktuieren und von verschiedenen diskursiven, gesellschaftlichen und auch rechtlichen Faktoren abzuhängen, die schließlich entscheidenden Einfluss auf die intersubjektive Konventionalisierung der Bedeutung eines Wortes wie Homo-Ehe haben können. Dennoch soll im Folgenden dieser erste grobe quantitative Überblick über die Gebrauchshäufigkeiten von Homo-Ehe und Ehe für alle ergänzt werden um einen qualitativen Versuch, kontextunabhängig ebendiese morphologisch und kompositionell erschließbaren Bedeutungs- und Konnotationspotenziale herauszuarbeiten, um so Anknüpfungspunkte zu schaffen für die anschließend untersuchten metasprachlichen Einordnungen (s. 10.2.2) und kontextspezifischen Gebrauchsformen und Semantisierungsmöglichkeiten (s. 10.2.3) der beiden Bezeichnungen.
 
                   
                  
                    10.2.1.2 Kompositionelle Zusammensetzung der Bezeichnungen
 
                    Für eine kompositionelle Betrachtung der beiden Bezeichnungen muss zunächst spezifiziert werden, dass es sich beim Ausdruck Homo-Ehe um ein Determinativkompositum handelt, bei Ehe für alle jedoch um ein Phrasem; dass jedoch beide Ausdrücke sekundäre Einheiten darstellen, die aus mehreren lexikalischen Einheiten bestehen (vgl. Klos 2011: 67). Besonders für Ehe für alle wäre qua Getrennt-Schreibung jedoch erst noch zu eruieren, inwiefern es sich um ein festes Phrasem handelt, also um eine Kombination von Wörtern, die „nicht für dieses eine Mal zusammengestellt“ (vgl. Burger 2015: 11) sind, sondern „die uns als Deutschsprechenden genau in dieser Kombination (eventuell mit Varianten) bekannt sind“ (ebd.). Die relative Festigkeit von Ehe für alle zeigt sich also erst durch das besonders häufige Vorkommen dieses Phrasems (s. Abbildung 88; vgl. 7.2 Tabelle 12) und auch Kriterien für Phraseme oder „Mehrwortlexeme“ (Ortner & Ortner 1984: 16) wie die Nicht-Trennbarkeit (vgl. ebd.) lassen sich nur gebrauchsbasiert bewerten: Lässt sich etwas wie Ehe endlich für alle oder Ehe für fast alle sagen und das Phrasem somit trennen? Oder handelt es sich um unabhängige Formulierungen, die nur zufällig ähnlich lauten? Auch diese Fragen lassen sich nicht mit einem isolierten Blick auf die sprachliche Oberfläche final beantworten, sondern erst mit einem Blick auf die Gebrauchsweisen des Phrasems und seiner Varianten. An dieser Stelle soll jedoch in einem Vorgriff zunächst festgehalten werden, dass Ehe für alle durchaus als relativ festes Phrasem mit einem konventionellen, nicht vorhersagbaren Bedeutungsanteil und somit als eigenständige Konstruktion gefasst werden kann (vgl. 2.2.2). Hierfür spricht nicht nur die erwähnte hohe Frequenz und mehrheitliche Nicht-Trennbarkeit des Phrasems, sondern insbesondere auch die jeweilige Bedeutung seiner einzelnen Komponenten, die nicht ohne weiteres auf die idiomatische Konstruktionsbedeutung von Ehe für alle schließen lässt. Denn die „freie Bedeutung“ (Burger 2015: 61) der einzelnen Komponenten Ehe, für und alle lässt sich nicht rein syntaktisch zu der Bedeutung ›Recht auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts‹ kombinieren. Diese Bedeutung kann somit als „phraseologische Bedeutung“ (Burger 2015: 11) verstanden werden, die Ehe für alle als Phrasem konventionell zukommt. Ein Versuch einer rein kompositionellen Dekodierung müsste zumindest an der Komponente alle scheitern, insofern ihre freie Bedeutung keineswegs allein auf gleichgeschlechtliche Paare verweisen würde. Diese freie Bedeutung von alle und die auf ihr basierende „wörtliche Bedeutung“ (Burger 2015: 11) von Ehe für alle wurden bereits in einigen Belegen in Kapitel 9.2.1 metasprachlich aufgegriffen und werden im Anschluss an dieses Kapitel in 10.2.2 (v. a. 10.2.2.3) nochmals anhand weiterer Beispiele verdeutlicht.
 
                    Wie in 2.2.2 gezeigt wurde, ergibt sich die Bedeutung von Komposita und Phrasemen also nicht allein aus ihren Konstituenten und der Art ihrer Zusammensetzung, sondern sie erhalten darüber hinaus konventionelle und arbiträre Bedeutungsaspekte. Diese Lexikalisierung ist als graduell zu betrachten und kann zumindest für Komposita mit bestimmten Testverfahren genauer eingeschätzt werden (vgl. hierzu etwa Kürschner 1974: 33 ff.); diese Testverfahren können jedoch wiederum nur vor dem Hintergrund des Wissens über den konventionellen Gebrauch des jeweiligen komplexen Ausdrucks durchgeführt werden. So ist etwa eine der Fragen zur Beurteilung des Lexikalisierungsgrades, ob aus dem komplexen Ausdruck „eine koordinierte Struktur (nach dem Muster Plastik- und/ oder Papierbeutel) gebildet werden“ kann (Klos 2011: 67); wenn dies möglich sei, sei die sekundäre Einheit regulär gebildet und nicht lexikalisiert. Ob das Ergebnis eines solchen Tests als sinnvoll akzeptiert wird, ist jedoch wiederum von subjektivem Wissen über die konventionalisierte Bedeutung abhängig. So bestehen beide hier untersuchten komplexen Ausdrücke diesen Test durchaus: Homo- und/oder Heteroehe (vgl. testweise auch: Ehe und Familie für alle). Worin der Unterschied zum Ergebnis bei eindeutig lexikalisierten Komposita wie etwa Frauenschuh als Bezeichnung für eine Pflanzengattung besteht (Frauen- und Männerschuh), lässt sich jedoch wiederum nur durch Wissen über die konventionalisierte, gebrauchsabhängige Bedeutung der jeweiligen komplexen Ausdrücke erkennen. Gleiches gilt für die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Konstituenten, die gerade bei Komposita oftmals unklar bleibt. So lässt sich durchaus eine koordinierte Struktur wie Arbeits- und Raucherpause bilden; das bedeutet jedoch noch nicht, dass sich die genaue Bedeutung von Arbeitspause (etwa ›Pause von der Arbeit‹) oder von Raucherpause (etwa ›Pause zum Rauchen‹) rein kompositionell ergäbe. Klos (2011: 67 f.) hält daher „Kürschners Testverfahren für kein Allweckmittel bei der Unterscheidung zwischen regulären und lexikalisierten Komposita“ und hält fest: „Ein gewisser Grad an Unvorhersagbarkeit betrifft alle Komposita und zwar unabhängig von ihrer Lexikalisiertheit“ (ebd.: 68). Auch wenn das Kompositum Homo-Ehe also zunächst recht regulär gebildet scheint, muss diese Unvorhersagbarkeit auch für dessen Semantik weiterhin gelten.
 
                    Über die – letztlich nur gebrauchsbasiert zu beantwortende (s. 10.2.3) – Frage nach der Lexikalisierung hinaus erlauben derartige Testverfahren jedoch auch eine Annäherung an die kompositionell sich ergebende Bedeutung der komplexen Ausdrücke. Das verbreitetste dieser Testverfahren ist die Bildung einer möglichst knappen Paraphrase „in der beide Konstituenten des Kompositums als autonome lexikalische Einheiten enthalten sind“ (Ortner & Ortner 1984: 11; vgl. auch Kürschner 1974: 36), wie sie bereits zur Explikation des Verhältnisses der Konstituenten von Arbeits-/Raucherpause exemplarisch durchgeführt wurde (s. o.). Auch dieses Testverfahren bezieht sich ausschließlich auf Komposita und bietet daher zunächst nur einen Zugang zum Kompositum Homo-Ehe. Hier zeigt sich jedoch wiederum eine Schwierigkeit, insofern Homo-Ehe sowohl als Nomen-Nomen-Kompositum betrachtet und etwa mit Ehe für Homo(s) paraphrasiert werden kann oder aber als Adjektiv-Nomen-Kompositum, was zu einer Paraphrase wie Ehe, die homo ist führen würde (vgl. auch andere Adjektiv-Nomen-Komposita wie Buntpapier oder Kleingarten).379 Diese Ambiguität hängt also mit der Frage zusammen, ob Homo-Ehe eine Kurzform der Nominalphrase homosexuelle Ehe oder aber des Kompositums Homosexuellen-Ehe darstellt. Unstrittig bleibt dabei jedoch die Rolle des Determinatums Ehe, insofern alle genannten möglichen Paraphrasen Ehe als Phrasenkopf der Nominalphrase behalten und die kompositionelle Bedeutung des Ausdrucks Homo-Ehe somit in jeder Lesart als eine Art der ›Ehe‹ verstehen lassen.
 
                    Dieses Bedeutungspotenzial speziell des Determinatums Ehe bedarf hier einer kurzen Ergänzung, bevor anschließend auf die möglichen Konnotationen des Determinans Homo eingegangen wird. Wie im vorigen Kapitel (s. 10.2.1.2) bereits angesprochen, wird durch Determinativkomposition der komplexe Ausdruck Homo-Ehe als Hyponym zu Ehe gebildet. Selbstredend gilt dies auch für das Phrasem Ehe für alle, in dem Ehe den Phrasenkopf bildet, der durch das Präpositionalattribut für alle spezifiziert wird. Durch diese Hyponymbildung wird auch eine gewisse „semantische Verträglichkeit“ (Blumenthal 1983: 8) zwischen Determinans und Determinatum, also zwischen Homo und Ehe ausgedrückt (vgl. ebd.). Fauconnier & Turner (1998) beschreiben für den vergleichbar gebildeten Ausdruck same-sex marriage380 im Englischen diese semantische Verträglichkeit kognitionslinguistisch als blend bzw. als generic space (s. 2.2.1), in dem Konzepte wie ›homosexuelle/gleichgeschlechtliche Partnerschaft‹ einerseits und ›Ehe‹ andererseits eine semantische Schnittmenge finden:
 
                     
                      For same-sex marriage, the Inputs are the traditional scenario of marriage on the one hand, and an alternative domestic scenario involving two people of the same sex on the other. The cross-space mapping may link prototypical elements like partners, common dwellings, commitment, love, etc. (Fauconnier & Turner 1998: 154)
 
                    
 
                    Dem Kompositum Homo-Ehe kommen dadurch im Verhältnis zum Ausdruck Ehe ambivalente Rollen zu, insofern er einerseits ein differenzierendes Determinans enthält, das andererseits ein inklusiveres, generischeres Konzept des Determinatums Ehe impliziert, insofern nur durch ein solches die semantische Verträglichkeit zwischen Determinans und Determinatum konzeptualisiert und das Kompositum überhaupt verstanden werden kann. Hier sei bereits angemerkt, dass sich für beide Konstituenten und ihre semantischen Rollen, sowohl für das differenzierende Determinans Homo als auch für das inkludierende Determinatum Ehe Distanzmarker und sprachkritische Äußerungen finden werden (s. 10.2). Fauconnier und Turner gehen in diesem Zusammenhang noch einen Schritt weiter und schreiben dem komplexen Ausdruck same-sex marriage qua Kompositionalität ein progressives Potenzial zu, insofern seine Verwendung bzw. seine bloße Existenz einen diskursiven Druck hin zu Bedeutungsfixierungen der geschlechtsunspezifischen Bedeutungsaspekte von ›Ehe‹ ausübe, wie sie in Kapitel 9.1 untersucht wurden – und somit hin zu einer inklusiveren Bedeutung von Ehe, die eine sinnvolle Verwendung und Rezeption des Kompositums Homo-Ehe bzw. same-sex marriage überhaupt erst ermöglicht:
 
                     
                      At that stage of the construction, same-sex marriage will not be a subcategory of marriage for those who view marriage as having criterial attributes (e.g. heterosexual union for the sake of children) that same-sex marriage does not have. But now there can be pressure for these criterial attributes to change. The pressure comes from the activated generic space which made the blend possible. If that generic space (people living in a household, division of labor, mutual protection, financial planning done as a unit, or whatever) is understood to provide the essential criteria for the notion marriage, then same-sex marriage becomes a banal subcategory of the more general notion. (Fauconnier & Turner 1998: 154)
 
                    
 
                    Da einem komplexen Ausdruck wie same-sex marriage also ein derart progressives Potenzial für den Diskurs zugeschrieben wird, stellt sich die Frage, warum das deutschsprachige Pendant Homo-Ehe gerade von progressiver Seite metasprachliche Kritik erfährt und explizit abgelehnt wird (s. etwa Beispiele (252), (253) und (255)).
 
                   
                  
                    10.2.1.3 Konnotationspotenziale der Konstituenten der Bezeichnungen
 
                    Einen Hinweis auf die Frage, warum gerade der Ausdruck Homo-Ehe im Deutschen vermehrt Wortkritik erfährt, liefert wiederum ein vorgreifender Vergleich zu anderen möglichen, z. T. noch strenger wörtlichen Übersetzungen von same-sex marriage, die im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe ebenfalls vorkommen: gleichgeschlechtliche Ehe, Schwulen-Ehe, Homosexuellen-Ehe, homosexuelle Ehe (s. 7.2 Tabelle 12). So hat die Kookkurrenzanalyse dieser Bezeichnungen ergeben, dass Distanzmarker wie sogenannt oder auch Anführungszeichen, die für Homo-Ehe und Homosexuellen-Ehe die weitaus signifikantesten Kookkurrenzpartner darstellen (vgl. 10.2.2.4), für die sinnverwandten, ebenfalls verbreiteten Bezeichnungen Schwulen-Ehe und gleichgeschlechtliche Ehe jedoch keine signifikante Rolle spielen. Insofern solche metasprachlichen Distanzmarker also ein Distanzierungsbedürfnis von der jeweiligen Bezeichnung ausdrücken, lässt sich zunächst festhalten: Die schlichte Tatsache, dass im Determinans (Homo-, Homosexuellen-, Schwulen-) respektive im Attribut (gleichgeschlechtliche) differenziert wird, kann also nicht der zentrale Grund für das Distanzierungsbedürfnis vom und die Sprachkritik am Ausdruck Homo-Ehe sein. Vielmehr ist dieser Grund wohl in der Form der Differenzierung selbst, in der Form Homosexuell bzw. v. a. Homo zu suchen. Nachdem soeben die Konstituente Ehe fokussiert wurde, lohnt sich nun entsprechend ein isolierender Blick auf die Konstituenten Homo und für alle, um deren emotives bzw. affektives Konnotationspotenzial abzuschätzen (vgl. 3.1.2).
 
                    Für den Ausdruck homosexuell bzw. die Kurzform homo findet sich auch in der kritisch ausgerichteten Linguistik einige Wortkritik. So bezeichnet etwa Luise Pusch (1994: 247) den Terminus homosexuell nach einer isolierten, nicht gebrauchsbasierten Betrachtung als „irreführend in vieler Hinsicht“, etwa weil er „an Geschlechtsverkehr denken läßt“ oder auch weil er „an homo = Mann denken läßt“ (ebd.). Würde man in einem Versuch einer isolierten Betrachtung diesen Mutmaßungen über rezipientenseitige Assoziationen qua Etymologie folgen, ergäben sich für den Ausdruck Homo-Ehe einerseits potenzielle Assoziationen mit ›Mann‹, andererseits aber auch viel naheliegendere Assoziationen mit den tabuisierten Konzepten ›Homosexualität‹ im Speziellen und ›Sexualität‹ im Allgemeinen (vgl. 3.1). Diese möglichen Assoziationen könnten einen Grund für die Distanzmarker darstellen, die mit Homosexuellen-Ehe und Homo-Ehe besonders signifikant kookkurrieren, mit Schwulen-Ehe aber kaum und mit gleichgeschlechtliche Ehe überhaupt nicht kookkurrieren.
 
                    Für eine lexematische Einschätzung der kompositionell sich ergebenden Konnotationspotenziale speziell von Homo-Ehe lohnt sich ein Blick speziell auf das Simplex Homo. Insofern die konnotativen Potenziale des Simplex Homo sich keineswegs kompositionell ableiten lassen, sondern aus dessen Gebrauch als Simplex speisen und sich nur in diesem reflektieren, muss hier die isolierte Betrachtung verlassen und die konventionalisierte Verwendung von Homo betrachtet werden. Blickt man etwa in einem thematisch unspezifischen Korpus wie dem Archiv W des DeReKo auf die Kookkurrenzen von Homo, so müssen zunächst Kookkurrenzpartner wie sapiens, erectus, oeconomicus, heidelbergensis, ludens etc. ausgeblendet werden, die sowohl unter den häufigsten als auch unter den signifikantesten 100 Kookkurrenzen von Homo beinahe alle Belege darstellen. Dennoch drängt sich beim Versuch einer isolierten, kompositionellen Rekonstruktion der Bedeutung von Homo-Ehe nach der Art von Pusch (1994: 247; s. o.) die Frage auf, ob nicht der Zeichenform Homo durch diesen konventionellen Gebrauch die Bedeutung ›Mensch‹ zukomme, die dann als Bedeutungspotenzial in das Kompositum Homo-Ehe einfließe). Die plausiblere Antwort scheint jedoch, dass die ambige Zeichenform homo – mit den möglichen Bedeutungen ›Mensch‹ einerseits und ›gleich‹ (von altgriech. ὁμός homós) andererseits – durch den Ko- und Kontext und somit auch durch Komposition ausreichend disambiguiert wird (s. 2.2), sodass bei Homo sapiens kaum an ›Homosexualität‹ und bei Homo-Ehe kaum an die ›Menschheit‹ als Gattung gedacht werden dürfte. So bleiben also die seltenen Verwendungen des Simplex Homo nicht im Sinne von ›Mensch‹, sondern als Kurzform von homosexuell/Homosexuelle(r) zu betrachten. Diese kookkurrieren meist mit der analogen Form Hetero bzw. hetero, jedoch auch mit Ausdrücken wie Schimpfwort oder beschimpfen (letzterer etwa mit einem Log-Likelihood-Value von 98, 1 Wort rechts von homo). Durch derartige metapragmatische Einordnungen von Homo lässt sich objektivieren bzw. intersubjektiv stützen, was auch eine subjektive isolierte Betrachtung von Homo bereits ergeben könnte: dass nämlich der Ausdruck Homo regelmäßig als Beleidigungswort verwendet wurde und daher als solches wahrgenommen werden könnte, wenn mit ihm auf queere Menschen referiert wird. Neben der erstens potenziell als zu direkt oder gar dysphemistisch (s. 3.1.2) wahrgenommenen Versprachlichung der Tabuthemen ›Homosexualität‹ und ›Sexualität‹ allgemein (wie dies auch durch möglichen Paraphrasierungen homosexuelle Ehe oder Homosexuellen-Ehe geschieht) könnte Homo-Ehe darüber hinaus auch zweitens in Antizipation beleidigender perlokutionärer Effekte gemieden oder kritisiert werden (vgl. hierzu Klug 2020: 85 in 3) sowie drittens in Antizipation einer unerwünschten Ausdrucksfunktion von Homo-Ehe, insofern die Versprachlichung von Homo mit einer ablehnenden oder gar abwertenden Haltung gegenüber ›Homosexualität‹ bzw. mit ›Homophobie‹ assoziiert werden könnte. Somit findet sich in der Konstituente Homo ein emotives bzw. affektives negatives Konnotationspotenzial, das zu metadiskursiver Wortkritik und schließlich auch zur Vermeidung dieser Bezeichnung im Interesse des eigenen Ansehens führen kann (vgl. 3.3, 4.3).
 
                    Für weitere Untersuchungen scheint die Frage lohnend, ob sich eine Wortkritik (wie in 10.2 ausführlicher beschrieben) auch für andere frequente Komposita mit Homo als Determinans (wie etwa Homo-Paare, Homo-Szene, Homo-Parade, Homo-Rechte etc.) beobachten lässt, oder ob sich im Wortstreit um den Ausdruck Homo-Ehe vielmehr die Agonalität des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe selbst niederschlägt. Sowohl die theoretischen Ausführungen (vgl. insb. 3) als auch ein Blick in die Kookkurrenzen der genannten Komposita, in denen sich kein Distanzmarker wie sogenannt findet, weisen zunächst auf letztere Deutung hin. So scheint es auch hier, dass für Wortkritik bzw. einen Wortstreit beide Aspekte zusammenspielen müssen: eine affektive Aufladung des Ausdrucks (Homo-Ehe aber nicht gleichgeschlechtliche Ehe) (vgl. 3.1) und eine politische Agonalität des Diskurses, in dem der Ausdruck eine Rolle spielt (Homo-Ehe aber nicht Homo-Szene) (vgl. 3.2).
 
                    Demgegenüber scheinen sich für die konkurrierende Bezeichnung Ehe für alle ganz andere, gleichsam entgegengesetzte affektive Konnotationspotenziale kompositionell erschließen zu lassen. Aus dem präpositionalen Attribut für alle ließen sich positive emotionale Bedeutungskomponenten ableiten wie etwa ›Gleichberechtigung‹, ›Gleichheit‹, ›Teilhabe‹ usw. Derartige potenzielle (!) Assoziationen stehen im Zusammenhang mit zentralen moralischen Intuitionen oder Moral Foundations wie Fairness (vgl. Haidt 2012 in 3.1.2) oder Liberty (vgl. Haidt 2012: 197 ff.) und könnten entsprechend besonders positive Konnotationen von Ehe für alle darstellen. Genau wie die sprachliche Engführung der geforderten Öffnung der Ehe mit dem Ausdruck Liebe (s. 9.1.4), kann also auch die Bezeichnung Ehe für alle der Strategie folgen, nicht nur auf die moralischen Bedenken des Gegners einzugehen oder rationale Argumente für die eigenen moralischen Überzeugungen anzuführen, sondern vor allem letztere mit kollektiv geteilten, anschlussfähigen moralischen Intuitionen (wie ›Gleichheit‹, ›Teilhabe‹ etc.) sprachlich zu verbinden (vgl. Haidt 2008: 1036).
 
                    Dass sich aus dem präpositionalen Attribut für alle kompositionell derartige Konnotationen und ferner auch ein fordernder Charakter ableiten lassen, wird plausibel, wenn über den isolierten Blick hinaus diejenigen sprachlichen Routinen und Muster betrachtet werden, durch die sich eine entsprechende Bedeutung für die Konstruktion X für alle konventionalisiert haben könnte. Wie schon bei der Betrachtung der regelhaften Verwendungsweisen von Homo liefern auch hier die Kookkurrenzen im Archiv W des DeReKo aufschlussreiche Hinweise. So finden sich an erster Stelle links von für alle unter den signifikantesten Kookkurrenzen hauptsächlich positiv konnotierte Wörter wie Wohlstand, Brot, Bildung, Freude, Angebot, Chancengleichheit, Grundeinkommen, Freibier, Bildungschance, Gerechtigkeit, Sicherheit etc. Daraus ließe sich deuten, dass durch die Verbindung von Ehe und für alle nicht nur die erwähnten positiven Konnotationen für das Phrasem übernommen werden könnten, sondern auch, dass sie eine positive Bewertung des Phrasenkopfs Ehe ausdrückt bzw. reflektiert – analog zu den konventionell positiv bewerteten Wörtern, die sonst mit für alle kollokieren. Eine solche Deutung der Bezeichnung Ehe für alle stärkt somit auch lexematisch die These der stabilisierten oder gar gesteigerten gesellschaftlichen Anerkennung im diskursiven Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (s. 9.3).
 
                    Wie in Kapitel 9.2 gezeigt wurde, müssen jedoch auch mit Ehe für alle potenziell assoziierte Konzepte wie ›Gleichstellung‹ oder ›Teilhabe‹ nicht zwangsläufig positiv bewertet werden, sondern können auf der anderen Seite auch mit Sorgen um den Verlust von Privilegien, Exklusivität, Distinguiertheit etc. einhergehen. Entsprechend finden sich über die Kookkurrenzen (insb. in G-Twitter) auch andere Analogiebildungen mit für alle vonseiten der Gegner einer Eheöffnung, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen:
 
                    (283)
                      
                        “Demo für alle” will am 20. Januar Tagung gegen die Ehe für alle in Frankfurt abhalten, mit Birgit Kelle, Jürgen Liminski & Co. Bündnis plant Gegenkundgebung http://www.queer.de/detail.php?article_id=30313381

                      

                    
 
                    (284)
                      
                        Wir haben auf unserem Symposium »Öffnung der #Ehe – Folgen für alle« bei #Frankfurt 2018 ähnliche Fragen diskutiert – hier geht’s zu den Vorträgen in voller Länge im #Video: https://youtube.com/playlist?list=PLt0U2vGw4WS_be189xIvU6evmViiwhj7S 
                          [image: ] 
                          [image: ]#EheFürAlle #EheBleibtEhe #Leihmutterschaft382

                      

                    
 
                    Phrasen wie Demo für alle und Folgen für alle können also potenzielle Konnotationen wie ›Gleichheit‹ und ›Teilhabe‹ der Konstruktion (Ehe) für alle in bestimmten Kontexten so umdeuten, dass damit eine angenommene Betroffenheit und ein Mitspracherecht heterosexueller Menschen ausgedrückt wird. Die Bewegung Demo für alle, die den Tweet in Beispiel (284) veröffentlicht hat und in Beispiel (283) angesprochen wird, stellt das deutsche Pendant zur französischen Anti-Gender-Bewegung bzw. inzwischen Partei La Manif pour tous (deutsch: Die Demo für alle) dar, die in Reaktion auf die gleichgeschlechtliche Ehe in Frankreich gebildet wurde und sich auch in Anlehnung an deren Slogan mariage pour tous (deutsch: Ehe für alle) benannt hat. Somit zeigen die verschiedenen Möglichkeiten der Phrasenbildung mit für alle bereits, dass die durch den kompositionellen Aufbau des durchzusetzenden Wortes nahegelegten Bedeutungspotenziale den Diskurs keineswegs determinieren, sondern umgekehrt im Diskurs ganz unterschiedlich ausgeschöpft werden können und dass gegnerische Akteure auch versuchen können, sich die Aufmerksamkeit und Popularität einer Zeichenform wie X für alle für die eigenen diskursiven Zielsetzungen anzueignen (vgl. 4.2). Auch hier hängt die Durchsetzung der konkurrierenden Phrasen und die Besetzung der positiv konnotierten Konstruktion X für alle davon ab, wie viele Diskursakteure eine entsprechende politische Haltung in derartigen Konstruktionen kundtun wollen, was wiederum von komplexen, letztlich unüberschaubaren, jedoch von den umstrittenen Bezeichnungen selbst weitestgehend unabhängigen kulturellen Faktoren abhängt.
 
                   
                  
                    10.2.1.4 Zwischenfazit: Anknüpfungspunkte isolierter Wortbetrachtungen
 
                    All die hier vorgestellten, rein kompositionellen Bedeutungspotenziale wurden herausgearbeitet, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und den Erkenntnispotenzialen auch einer isolierten Betrachtung Rechnung zu tragen. Dennoch muss berücksichtigt bleiben, dass all diese Konnotations- und Bedeutungspotenziale letztlich in Abhängigkeit vom Gebrauch der Gesamtkonstruktion von einer konventionellen Bedeutung überschrieben werden können (s. 10.2.3). Zunächst liefern sie aber Anknüpfungspunkte für metasprachliche Bezugnahmen auf die Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle, die schließlich selbst oftmals das Ergebnis einer isolierten Betrachtung der jeweiligen Bezeichnung sind und/oder durch vergleichbare kompositionelle Zusammenhänge verargumentiert bzw. rationalisiert werden. Um diese metasprachliche Aushandlung der Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle wird es im folgenden Teilkapitel gehen.
 
                   
                 
                
                  10.2.2 Metasprachliche Konstitution der Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle im Diskurs
 
                  Es wurde bereits erwähnt, dass die Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle deshalb einen geeigneten Untersuchungsgegenstand für Bezeichnungskonkurrenzen, semantische Kämpfe und die Frage nach antizipierbaren Auswirkungen eines kollektiven Wortgebrauchs darstellen, weil sie nicht nur besonders häufig im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vorkommen (s. 7.2 Tabelle 12), sondern weil sie – genau wie der Ausdruck Ehe selbst (s. 10.1, vgl. 9) – darüber hinaus auch besonders häufig metasprachlich reflektiert und ausgehandelt werden. Diese metasprachlichen Diskursbeiträge zu Homo-Ehe und Ehe für alle sollen in diesem Teilkapitel untersucht werden, um diese anschließend zu verschiedenen kontextbedingten Gebrauchsformen der jeweiligen Ausdrücke und deren jeweiliger Relevanz im Diskurs ins Verhältnis setzen zu können (s. 10.2.3, 10.3). Da die beiden Ausdrücke in den gemeinsprachlichen Korpora nicht nur weit häufiger verwendet (vgl. 10.2.1.1), sondern auch häufiger metasprachlich diskutiert werden als im politik- und im rechtssprachlichen Korpus, werden im Folgenden vor allem Beispiele aus G-DeReKo und G-Twitter angeführt. Bei der Analyse der metasprachlichen Konstitution der Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle soll auf folgende Aspekte der Bezeichnungen eingegangen werden: deren
 
                  
                    	 
                      metasprachliche Register-Zuordnung (s. 10.2.2.1)


                    	 
                      affektiv-moralische Beurteilung (s. 10.2.2.2)


                    	 
                      Vermutungen über deren gesellschaftliche Auswirkungen (s. 10.2.2.3)


                    	 
                      Verwendung mit Distanzmarkern (s. 10.2.2.4)


                  
 
                  Bevor also anknüpfend an die kompositionell ableitbaren Bedeutungspotenziale (s. 10.2.1) metasprachliche Diskursbeiträge vorgestellt werden, die eine solche rein kompositionell erschlossene Lesart wiedergeben, wird im ersten und folgenden Kapitel untersucht, wie die konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle metasprachlich bzw. metapragmatisch zueinander in Bezug gesetzt und jeweiligen sprachlichen Registern zugeordnet werden. Das daraus sich ergebende, grobe metapragmatische Modell der beiden Bezeichnungen dient für spätere metasprachliche Äußerungen über diese als Bezugspunkt.
 
                  
                    10.2.2.1 Metasprachliche Register-Zuordnungen der Bezeichnungen
 
                    Im theoretischen Teil der Arbeit wurde ausgeführt, dass es erkenntnisbringend sein kann, konkurrierende Bezeichnungen als lexikalische Realisationen divergierender Register zu betrachten (s. 4.3.1). Agha (2005: 26) verweist darauf, dass empirische Untersuchungen sprachlicher Register „rely on the metalinguistic ability of native speakers to discriminate between linguistic forms, to make evaluative judgments about variants“. In diesem Sinne sollen im folgenden Kapitel die Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle als Varianten verschiedener Register zu fassen versucht und entsprechend in metasprachlichen bzw. metapragmatischen In-Bezug-Setzungen dieser beiden Ausdrücke untersucht werden. „The study of such evaluative behaviors allows linguists to distinguish a register’s repertoires from the rest of the language and to reconstruct metapragmatic models of speech associated with them by language users“ (Agha 2005: 26), in dem die folgenden Register-Zuordnungen der beiden Ausdrücke entlang diachroner, diafunktionaler, stilistischer und vor allem diastratischer383 Unterscheidungen zusammengefasst werden.
 
                    Zunächst finden sich zahlreiche mehr oder weniger eindeutig metasprachliche Belege, die die Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle als referenzidentisch reflektieren, wodurch eine entscheidende Eigenschaft von Bezeichnungskonkurrenz erfüllt scheint (vgl. Felder 2006: 36 f.).
 
                    (285)
                      
                        So ganz nebenbei und doch gezielt, in einem Gespräch mit einer Frauenzeitschrift, räumte sie von sich aus das Schlachtfeld, als sie ihre Widerstände gegen die “Homo-Ehe” oder “Ehe für alle” aufgab, der sich die möglichen künftigen Koalitionspartner schon vor der Wahl verschrieben hatten und die damit das herkömmliche konservative Verständnis von Ehe, als eben -einer Verbindung zwischen Mann und Frau mit der Hoffnung auf Kinder, beerdigt hatten.384

                      

                    
 
                    Indem in Beispiel (285) die Bezeichnungen „Homo-Ehe“ oder „Ehe für alle“ in Bezug auf dasselbe Referenzobjekt gebrauch und als Bezeichnungsalternativen (oder) expliziert werden, wird ihre sprecherseitig wahrgenommene Referenzidentität offenbar. Darüber hinaus zeigen sich derartige Konzeptionen einer Quasi-Synonymie zwischen den beiden Bezeichnungen auch in Vorschlägen, die eine statt der anderen zu verwenden – also im Verweis auf dasselbe Referenzobjekt bzw. in der ansonsten identischen Äußerung – (s. z. B. 10.2.2.3) sowie auch in den folgenden metasprachlichen Zuordnungen der beiden Bezeichnungen als alternative sprachliche Varianten für die vorgeblich selbe Variable.
 
                    Eine Dimension der Variation zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle, die im vorigen Teilkapitel bereits vorgestellt wurde (s. 10.2.1.1), ist die diachrone Variation. Entsprechend finden sich auch zahlreiche metasprachliche Belege, die Homo-Ehe als ältere und Ehe für alle als jüngere Bezeichnung versprachlichen und hier durch die Beispiele (286) und (287) veranschaulicht werden.
 
                    (286)
                      
                        Nein, aber ich glaub das war damals gängige eine Bezeichnung, so wie viele ja Homo-Ehe gesagt haben, bis sich Ehe für alle durchgesetzt hat.385

                      

                    
 
                    (287)
                      
                        Im Jahr 1995 hat sich Conrad Breyer zum ersten Mal für die Ehe für alle stark gemacht, die damals noch Homo-Ehe hieß.386

                      

                    
 
                    In beiden Beispielen (286) und (287) wird durch temporale Marker wie damals, noch und bis die diachrone Variation von Homo-Ehe zu Ehe für alle widergespiegelt. Beispiel (286) findet sich in einem Twitter-Thread, in dem über den Ausdruck Homo-Pakt diskutiert wird. Beispiel (287) drückt dabei deutlicher die Referenzidentität der beiden Bezeichnungen aus, insofern zunächst Ehe für alle objektsprachlich verwendet wird, bevor dessen Referenzobjekt mit der Deixis die wiederaufgegriffen und anschließend explizit metasprachlich (hieß) der alternativen Bezeichnung Homo-Ehe ebenfalls zugeordnet wird.
 
                    Eine Dimension, die durch die quantitativen Voranalysen in 10.2.1 noch nicht ersichtlich wird, sondern sich erst durch die hiesigen qualitativen Analysen metasprachlicher und metapragmatischer Bezüge zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle ergibt, ist die stilistische sowie die diafunktionale Dimension. Dabei wird in metasprachlichen Belegen einheitlich Homo-Ehe als umgangssprachlicher Ausdruck bezeichnet (s. Beispiel (288)), Ehe für alle hingegen als standardsprachlicher, gehobener oder sogar fachsprachlicher Ausdruck (s. Beispiel (289)).
 
                    (288)
                      
                        Ihren Härtetest hatte sie zu Beginn von François Hollandes Präsidentschaft als federführende Justizministerin in der Debatte über die “Ehe für alle” (umgangssprachlich kurz “Homo-Ehe” genannt) mit Bravour bestanden.387

                      

                    
 
                    (289)
                      
                        Wenn ein Journalist sich beispielsweise der Begrifflichkeit der «Homo-Ehe» bedient, anstatt den Begriff «Ehe für alle» zu benützen, muss das nicht öffentlich breitgeschlagen werden. Mir selber würde es ja auch nicht anders gehen, wenn ich über Vögel schreiben würde und mein Text einem Ornithologen zum Korrekturlesen vorgelegt würde.388

                      

                    
 
                    In Beispiel (288) wird der metasprachlich angeführte Ausdruck Homo-Ehe als umgangssprachliche Bezeichnung für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (in diesem Fall in Frankreich) angeführt. Der Ausdruck Ehe für alle hingegen wird zwar kommentarlos und objektsprachlich verwendet, um auf ebendieses Referenzobjekt zu verweisen, wird aber ebenfalls in Anführungszeichen gesetzt, für deren Verwendung sich wiederum verschiedenste, nicht immer eindeutige Begründungen finden ließen (s. 10.2.2.3). In Beispiel (289) wird hingegen der Ausdruck Ehe für alle metasprachlich als diafunktionale Variante eines fachsprachlichen Registers charakterisiert und damit dem alltagssprachlichen Ausdruck Homo-Ehe gegenübergestellt. Dies gelingt auf textueller Ebene durch eine Analogie zu einer anderen Fachdisziplin bzw. Fachpersonen, den Ornithologen. Der Unterschied zwischen den Ausdrücken Ehe für alle und Homo-Ehe wird durch diese Analogie als eine Frage der Fachkenntnisse behandelt – analog etwa zum Unterschied zwischen den synonymen Ausdrücken Turdus torquatus und Alpenamsel oder gar zu einer Verwechslung dieser Vogelart mit einer verwandten, die aber als Wasseramsel oder Cinclus cinclus bezeichnet wird. Wenn in dieser impliziten Analogie Homo-Ehe dem alltagssprachlichen Ausdruck Alpenamsel entspricht und Ehe für alle mit dem fachsprachlichen Ausdruck Turdus torquatus gleichzusetzen ist, bleibt die Frage offen, welche Fachdisziplin der explizierten Ornithologie entspricht. Die Rechtsprechung kommt hier weniger infrage, da in R-Entscheidungen Homo-Ehe (50 Treffer) und Ehe für alle (49 Treffer) etwa gleich häufig bzw. gleich selten verwendet werden (vgl. Abbildung 87). Eher noch könnte die Politiksprache als Fachsprache im Sinne von Beispiel (289) verstanden werden, insofern hier der postulierte Fachterminus Ehe für alle (265 Treffer) weit häufiger verwendet wird als Homo-Ehe (26 Treffer). Einen genaueren Hinweis auf die vermutlich implizierten Fachpersonen der gleichgeschlechtlichen Ehe – in Analogie zu den Ornithologen – liefert jedoch der weitere Kotext von Beispiel (289), in dem sich der Autor mehrfach als schwul identifiziert (s. ausführlich in Beispiel (294)). Erst vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Einleitung dieser Analogie verstehen (Mir selber würde es ja auch nicht anders gehen, wenn), in der sich der Autor eben nicht auf sich als fachfremden Journalisten, sondern auf sich als schwulen Mann bezieht, der mit Fachtermini wie Ehe für alle sehr wohl über Kompetenzen verfügt, in anderen Fachbereichen wie der Ornithologie jedoch nicht. Während Homo-Ehe also als eine mal mehr, mal weniger markierte umgangs- bzw. alltagssprachliche Variante verstanden wird (s. Beispiel (288)), wird Ehe für alle demgegenüber entweder als unmarkierte standardsprachliche oder aber als fachsprachliche Variante einer Community of Practice (s. 3.2) verstanden, die über spezielles Wissen bzw. eine Spezialsemantik im Zusammenhang mit Homosexualität bzw. mit einer queeren Community verfüge (Beispiel (289)).
 
                    Im Zusammenhang mit der relativen Nähe der beiden lexikalischen Varianten zu einer angenommenen queeren Community finden sich insbesondere auch metasprachliche Diskursbeiträge, die die Varianten Homo-Ehe und Ehe für alle entlang einer gleichsam diastratischen Dimension unterscheiden und ihnen Eigenschaften als Fahnenwörter oder aber als mehr oder minder unfreiwillige symptomatische Indizien einer bestimmten Haltung (vgl. 3.2.1) auf die diskursiv ausgehandelten Referenten ›gleichgeschlechtliche Ehe‹, ›Homosexualität‹ etc. ausdrücken. Wenn die Varianten entlang dieser diastratischen oder politischen Dimension metapragmatisch unterschieden werden, dann wird Ehe für alle stets auf der Befürworter-Seite und Homo-Ehe stets auf der Gegner-Seite der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare verortet. Häufiger als explizite Charakterisierungen des eigenen Fahnenwortes sowie der eigenen politischen Position finden sich Zuordnungen der selbst nicht verwendeten Bezeichnung zu einem bestimmten politischen bzw. diastratischen Register. Dies veranschaulichen hier exemplarisch die Beispiele (290) und (291).
 
                    (290)
                      
                        Das jüngste richtungsweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Abgrenzung von Ehe und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften stammt aus dem Juli 2002. Damals wurden eheähnliche Gemeinschaften homosexueller Paare noch Homo-Ehe genannt. Seitdem hat sich nicht nur der Begriff gewandelt, sondern auch der Zeitgeist. Aus der Homo-Ehe ist im Sprachgebrauch der Befürworter die Ehe für alle geworden, viel ist von der Öffnung der Ehe die Rede.389

                      

                    
 
                    (291)
                      
                        Ohne @spdde, @dieLinke, @fdp und @Die_Gruenen würde es keine Ehe für alle(Homoehe zeigt wie abwertend Sie gegen Homosexuellen sind), kein Kyoto, Mindestlohn oder Quote geben … und Kyoto wurde mehr schlecht als Recht umgesetzt … all das wollte die Union NIE! #Fakt390

                      

                    
 
                    In Beispiel (290) wird zunächst Homo-Ehe in bekannter Weise als diachrone Variante wiedergegeben (damals) und insbesondere als Bezeichnung für eheähnliche Gemeinschaften homosexueller Paare also für die eingetragene Lebenspartnerschaft (vgl. auch 10.2.3.3 und 10.2.3.4). Darüber hinaus wird die Bezeichnung Ehe für alle einem diastratischen Register zugeordnet, das als Sprachgebrauch der Befürworter expliziert wird. Zwar wird Ehe für alle somit als diachrone und diastratische Variante zum nicht weiter charakterisierten, wohl als unmarkiert behandelten Ausdruck Homo-Ehe konzeptualisiert; da Homo-Ehe jedoch zunächst als Bezeichnung für die eingetragene Lebenspartnerschaft ab 2001 reflektiert wird, Ehe für alle aber in den Zusammenhang der (zur Zeit des Artikels unmittelbar bevorstehenden) Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 gebracht wird, scheint zwischen den Ausdrücken keine vollständige Referenzidentität vorzuliegen. Entsprechend kann hier eher von einer Konzeptionen- als von einer Bezeichnungskonkurrenz gesprochen werden (vgl. Klein 2017: 785 ff.), insofern die beiden Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle auf unterschiedliche politische Ziele zu verweisen scheinen: die eingetragene Lebenspartnerschaft einerseits und die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare andererseits. Entsprechend wird auch in Beispiel (291) Ehe für alle wiederum unmarkiert und objektsprachlich verwendet, um auf die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017 zu verweisen. Das Beispiel zeigt einen Tweet von Marcel Heldt, einem Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Hennigsdorf, in dem dieser auf folgenden Tweet von Peter Altmaier reagiert:
 
                    (292)
                      
                        Also Kioto kommt von Merkel, Homoehe wurde in unserer Regierungszeit eingeführt, und der Mindestlohn übrigens auch. Jetzt auch eine Vorstands-Frauenquote!391

                      

                    
 
                    Obwohl Peter Altmaier im Tweet in Beispiel (292) das Eheöffnungsgesetz von 2017 für die eigene Partei beansprucht (in unserer Regierungszeit eingeführt) und somit implizit positiv bewertet, schreibt Michael Heldt diesem im Kommentar in Beispiel (291) eine ablehnende Haltung gegenüber Homosexuellen zu (wie abwertend Sie gegen Homosexuellen sind), die jedoch nicht von der Proposition in Beispiel (292), sondern explizit von der Verwendung des Ausdrucks Homo-Ehe abgeleitet wird. Während die Variante Ehe für alle in Beispiel (291) also im Zusammenhang der als erstrebenswert versprachlichten Eheöffnung objektsprachlich und unmarkiert verwendet wird, wird der von Altmaier genutzten Variante Homo-Ehe metasprachlich eine symptomatische Ausdrucksfunktion zugeschrieben (vgl. 3.2.1), die auf eine bestimmte Sozietät bzw. eine soziopolitische Haltung hinweise. Im konkreten Zusammenhang wird diese soziopolitische Haltung jedoch nicht schlicht als Position kontra Eheöffnung versprachlicht, sondern als eine Abwertung gegen homosexuelle Menschen selbst, gegenüber der mit der entsprechenden Wortwahl zugleich eine moralische Ablehnung ausgedrückt wird. In derartigen metapragmatischen Diskursbeiträgen scheint sich also genau der im Theorieteil (s. 3.3, 4.3) beschriebene Fall zu finden, dass ein Ausdruck – hier Homo-Ehe – kontextunabhängig moralisch abgelehnt wird. Derartige sprachliche Indizien moralischer Affekte gegenüber den Ausdrücken Ehe für alle und vor allem Homo-Ehe sollen im folgenden Kapitel 10.2.2.2 genauer untersucht werden.
 
                    Zunächst lässt sich jedoch die metapragmatische Zuordnung von Homo-Ehe als Gegner-Vokabel und Ehe für alle als Befürworter-Vokabel mit der quantitativen Verteilung der beiden Varianten in P-Bundestag abgleichen, indem nochmals die Gebrauchshäufigkeiten durch die verschiedenen Parteien in den Blick genommen werden (s. Abbildung 91 auf S. 630). In Kapitel 10.2.1.1 wurde geschlussfolgert, dass sich Homo-Ehe und Ehe für alle während der meisten Zeit des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe keineswegs wie politische Bezeichnungskonkurrenzen verhielten und dass Homo-Ehe erst mit der Eheöffnung selbst aufseiten ihrer Befürworter eine negativ-affektive Konnotation erhielt und von ebendiesen zusehends gemieden und durch Ehe für alle ersetzt wurde. Somit könnten die hier behandelten metasprachlichen Zuordnungen der Bezeichnung Homo-Ehe Tendenzen einer selbsterfüllenden Prophezeiung für deren Ausdrucksfunktion aufzeigen: Je mehr Diskursakteure eine metasprachliche Zuordnung äußern wie „Homo-Ehe“ sagen nur Gegner der Eheöffnung oder gar … nur Homophobe, desto mehr Sprechende, die mit dieser postulierten Ausdrucksfunktion nicht in Verbindung gebracht werden wollen, werden den Ausdruck meiden. Übrig bleiben nur diejenigen, denen es nichts ausmacht, aufgrund ihrer Wortwahl als Gegner der Eheöffnung oder gar als homophob eingeordnet zu werden – in diesem Falle z. B. Politiker der AfD (vgl. auch 10.2.1.1) –, sodass Homo-Ehe dann tatsächlich nur noch von Gegnern der Eheöffnung mit ggf. homophoben Einstellungen verwendet wird (s. 3.3; vgl. auch Bloching & Felder 2024: 70 ff.). Diese hier nur aus wenigen Treffern in P-Bundestag gedeuteten Tendenzen von negativer Konnotation, moralischer Ablehnung und Ausdrucksfunktion von Homo-Ehe werden im anschließenden Kapitel 10.2.2.2 genauer qualitativ betrachtet.
 
                    Außerdem lässt sich die metapragmatische Zuordnung von Homo-Ehe als Gegner-Vokabel und Ehe für alle als Befürworter-Vokabel auch mit einem kleinen Vorgriff auf deren Kookkurrenzen (vgl. dazu ausführlicher 10.2.3) von der metasprachlichen Ebene auf den Gesamtdiskurs abstrahieren, indem die Frage gestellt wird: Stellen Homo-Ehe und Ehe für alle tatsächlich Elemente zweier diastratisch bzw. soziopolitisch unterscheidbarer Register dar? Ein kursorischer, exemplarischer Vergleich der Kookkurrenzen von Homo-Ehe und Ehe für alle etwa in G-Twitter liefert hier Anhaltspunkte. So finden sich unter den Kookkurrenzpartnern schnell Ausdrücke, die mit einer der Bezeichnungen signifikant häufig kookkurrieren, mit der anderen dafür signifikant selten. Dies gilt nicht nur für thematisch unmittelbar verwandte Ausdrücke wie z. B. LGBTQI oder Community, sondern auch für Wörter, die nicht in unmittelbarem thematischem Zusammenhang zum Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe stehen wie z. B. Abtreibung und Schwangerschaftsabbruch (s. Tabelle 26).
 
                    
                      
                        Tabelle 26:Kookkurrenzen von Homo-Ehe und Ehe für alle (10 Wörter links bis 10 Wörter rechts) in absoluter Häufigkeit und in Loglikelihood-Ratio (LLR).

                      

                                
                            	 
                            	Homo-Ehe 
                            	Ehe für alle 
  
                            	Häufigk. 
                            	LLR 
                            	Häufigk. 
                            	LLR 
   
                            	LGBTQI 
                            	2 
                            	−6.174 
                            	8 
                            	6.72 
  
                            	Abtreibung 
                            	939 
                            	318.801 
                            	217 
                            	−16.869 
  
                            	Schwangerschaftsabbruch 
                            	30 
                            	−6.167 
                            	31 
                            	5.986 
  
                            	Community 
                            	18 
                            	−73.513 
                            	36 
                            	0.263 
 
                      

                    
 
                    Wie Tabelle 26 zeigt, kookkurriert bspw. Abtreibung signifikant häufig mit Homo-Ehe jedoch signifikant selten mit Ehe für alle. Bei der Bezeichnungsalternative Schwangerschaftsabbruch ist es umgekehrt: Sie kookkurriert recht signifikant häufig mit Ehe für alle, jedoch recht signifikant selten mit Homo-Ehe. Daraus folgt, dass Twitter-User, die den Ausdruck Ehe für alle verwenden, mit geringerer Wahrscheinlichkeit (als solche, die Homo-Ehe verwenden) im selben Tweet den Ausdruck Abtreibung benutzen; jedoch mit höherer Wahrscheinlichkeit Ausdrücke wie Schwangerschaftsabbruch, LGBTQI oder Community. Diese hier nur exemplarisch vorgestellte Analyse ließe sich in künftigen Arbeiten auf weitere Kookkurrenzen, auf die Textebene und auf andere Korpora ausweiten sowie qualitativ ergänzen, um so zu prüfen, inwiefern es sich hier um gemeinsam auftretende Sprachvariantenbündel und somit um divergierende Register handelt (vgl. Felder 2016: 44).
 
                    An dieser Stelle bleibt jedoch zunächst die Frage zu behandeln, mit welcher soziolinguistischen Dimension diese Korrelationen zu erklären sind und die divergierenden Register zu beschreiben sind: Tauchen diese Wörter häufig gemeinsam auf, weil sie allesamt neuer sind (diachrone Dimension), weil sie Teil einer Fachsprache bzw. Ausdruck von spezifischem Fachwissen sind (diafunktionale Dimension) oder weil sie von Akteuren mit geteilten soziopolitischen Einstellungen verwendet werden (diastratische Dimension). Ähnlich wie dies für Homo-Ehe und Ehe für alle gezeigt wurde, ist auch für andere Elemente dieses annehmbaren Registers ein Zusammenwirken all dieser Dimensionen denkbar, wie dies auch Beispiel (293) für den Ausdruck Community exemplarisch veranschaulicht.
 
                    (293)
                      
                        Ihr kennt ja die hochemotionalen Diskussionen in der Community um das lange Ringen um eine wirklich ausgewogene Lösung. (Lachen des Abg. Kay Gottschalk [AfD] – Beatrix von Storch [AfD]: Nein, kennen wir nicht!) – Ja, die AfD hadert noch mit Englisch; ich übersetze das gerne gleich noch mal.392

                      

                    
 
                    Beispiel (293) zeigt, dass auch andere Ausdrücke, die mit Ehe für alle evtl. einem gemeinsamen Register zugeordnet, zumindest aber Homo-Ehe varietätenlinguistisch gegenüberstellt werden können (s. Tabelle 26), zugleich in mehreren Dimensionen markiert sind. So wird Community hier nicht nur in der Reaktion der AfD als diastratischer Indikator einer politischen Position oder einer soziopolitischen Gruppierung markiert, die über spezifisches Wissen verfügt, sondern anschließend auch von Jens Brandenburg selbst als allgemeiner Bildungsindikator. Letzteres leitet dieser insbesondere von der Fremdsprachigkeit des Ausdrucks Community ab (die AfD hadert noch mit Englisch), der dadurch nicht nur euphemistische (s. 3.1.2), sondern auch Bildungs-indizierende Funktionen erfüllen kann und somit als Element eines prestigewürdigeren Registers dargestellt wird (s. 4.3, insb. 4.3.4). Zusammen mit den verschiedenen vorgestellten Variationsdimensionen von Homo-Ehe und Ehe für alle werfen Belege wie Beispiel (293) Fragen nach dem Zusammenwirken dieser Dimensionen und nach dem daraus entstehenden metapragmatischen Modell der divergierenden Register und ihrer jeweiligen Communities of Practice auf, die im Folgenden zusammenfassend behandelt werden sollen.
 
                    Insgesamt lassen sich die metasprachlichen und metapragmatischen Zuordnungen der Varianten Homo-Ehe und Ehe für alle zu verschiedenen sprachlichen Registern, die hier nur anhand einiger repräsentativer Beispiele illustriert wurden, zu einem konsistenten metapragmatischen Modell verdichten (s. Tabelle 27), das darstellt, wie die beiden konkurrierenden Bezeichnungen im (Meta-)Diskurs wahrgenommen werden (vgl. Bloching & Felder 2025).
 
                    
                      
                        Tabelle 27:Soziolinguistische Variation von Ehe für alle und Homo-Ehe, wie sie in metasprachlichen Beiträgen zugeordnet wird.

                      

                              
                            	VarianteDimension 
                            	Ehe für alle 
                            	Homo-Ehe 
   
                            	diachron 
                            	neu 
                            	alt 
  
                            	diafunktional 
                            	Spezialsemantik 
                            	Alltagssemantik 
  
                            	stilistisch 
                            	Standardsprache 
                            	Alltags-/Umgangssprache 
  
                            	diastratisch 
                            	Befürworter 
                            	Gegner 
 
                      

                    
 
                    Tabelle 27 zeigt, wie die beiden Varianten im Diskurs metasprachlich entlang verschiedener soziolinguistischer Dimensionen eingeordnet werden, und wirft für eine Deutung dieser Ergebnisse zugleich die Frage auf, ob sich zwischen diesen Dimensionen Zusammenhänge verallgemeinern ließen, denn: „Such evaluations tell us something, in particular, about the pragmatics of language – that is, the capacity of linguistic forms to index culturally recognizable activities, categories of actors, etc., as elements of the context of language use” (Agha 2005: 26). So ließe sich etwa fragen, ob diachrone und diafunktionale Dimension meist auf die Art zusammenhängen, dass jüngere Ausdrücke eher als Spezial- oder Fachtermini wahrgenommen werden; wer den neuen Ausdruck (hier: Ehe für alle) kennt und verwendet, erscheint „up to date“, verfügt anscheinend über aktuelleres Wissen in diesem bestimmten kulturellen Bereich als diejenigen, die noch den älteren Ausdruck (hier: Homo-Ehe) verwenden. Auch nach der Etablierung erscheint der jüngere Ausdruck nicht nur als der angemessenere, sondern auch als der „richtige“; den älteren Ausdruck „sagt man nicht mehr“ und wer das noch immer nicht weiß, verfügt über weniger Fachwissen. Umgekehrt wird eine Spezialsemantik oft eher in neuen, „unverbrauchten“ Wortformen ausgedrückt, um die im Alltagsgebrauch konventionalisierten Bedeutungspotenziale bestehender Ausdrücke zu meiden (vgl. Pörksen 1988 in 4.3.3). Gleichermaßen ließe sich ein Zusammenhang von diachroner und diastratischer Dimension der Variation deuten: Politisch progressive Vorstellungen, Konzepte und Forderungen sind quasi per definitionem (noch) nicht etabliert und drücken sich demnach eher in neuen Zeichenformen und sprachlichen Mustern aus als konservative, also bestehende und zu konservierende Konzepte. Insofern ließe sich der hier beobachtete tendenzielle Zusammenhang von neuerer Variante und progressiver Ausdrucksfunktion bzw. von älterer Variante und konservativer Ausdrucksfunktion eventuell für diachrone und diastratische Dimension der Variation generalisieren. Somit bleibt zuletzt die bereits angesprochene Frage nach dem Zusammenhang von diafunktionaler und diastratischer Dimension. Wenn progressiven Bezeichnungen wie Ehe für alle aufgrund ihrer Neuheit auch diafunktional eine Fach- oder Spezialsemantik und der jeweiligen Sprechergruppe somit ein höherer Wissensstand zugeschrieben wird (vgl. etwa Beispiel (289)), so wirkt eine Verwendung progressiv erscheinender Ausdrücke und eine Ablehnung konservativ erscheinender Ausdrücke schon zu reputationellen Zwecken der Darstellung aktuellen Wissens erstrebenswert (vgl. Frick 2022: doing being an expert in 4.3.1). Wenn diastratische Varianten mit progressiver Ausdrucksfunktion metadiskursiv als diafunktionale und stilistische Bildungsindikatoren und/oder Prestigesymbole angesehen werden, Varianten mit konservativer Ausdrucksfunktion hingegen als Indikatoren für Nicht-Bildung (vgl. Felder 2022a in 4.3.1), so entstehen ggf. unabhängig von der genauen politischen Einstellung reputationelle Anreize zur Meidung der letzteren und Verwendung der ersteren, wie sie im Theorieteil ausführlich beschrieben wurden (s. 4.3).
 
                    Die hier beobachtete Korrelation der Ausdrucksfunktionen einer politisch-progressiven Perspektive einerseits und eines thematischen Fach- oder Spezialwissens andererseits (s. Tabelle 27) liefert Anknüpfungspunkte für sozio- varietätenlinguistische Analysen weiterer politisch umstrittener Bezeichnungskonkurrenzen, muss jedoch entsprechend durch solche Analysen weiter auf ihre Generalisierbarkeit überprüft werden. Für den vorliegenden Fall ist jedoch im folgenden Kapitel der Frage nachzugehen, welche zusätzliche Rolle die metasprachliche affektiv-moralische Bewertung der konkurrierenden Bezeichnungen (vgl. 3.1.2, 3.3) für die hier beobachteten variationslinguistischen Zusammenhänge und für deren eventuelle Anreize zur Verwendung politisch-progressiver Unterscheidungszeichen spielt.
 
                   
                  
                    10.2.2.2 Affektiv-moralische Beurteilung der Bezeichnungen
 
                    Aus der isolierten, kontext-unabhängigen Betrachtung der Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle wurden bereits potenzielle affektive bzw. emotive Konnotationen kompositionell abgeleitet, die zu einer metasprachlichen moralischen Bewertung der Ausdrücke selbst führen könnten (s. 10.2.1.3). Derartige moralische Einordnungen von Homo-Ehe und Ehe für alle sollen im Folgenden qualitativ in entsprechenden metasprachlichen Belegen aufgespürt werden.393 Schon in Beispiel (289) wurde nicht nur der Zusammenhang von diastratisch und diafunktionalen Einordnungen der beiden Varianten, sondern damit einhergehend auch eine moralische Beurteilung der Zeichen und ihrer jeweiligen Benutzer reflektiert. Letzterer Aspekt wird bei einer Betrachtung des weiteren Kotextes von Beispiel (289) deutlich, der in Beispiel (294) zu sehen ist:
 
                    (294)
                      
                        Aus meiner Sicht braucht es dazu Fakten, und es braucht den Verzicht, aus Mücken Elefanten zu machen. Für das Erstgenannte haben wir bei Pink Cross etwa eine Meldestelle für Gewaltverbrechen eingerichtet. Für das Zweitgenannte müssen wir aufhören zu skandalisieren. Wenn ein Journalist sich beispielsweise der Begrifflichkeit der «Homo-Ehe» bedient, anstatt den Begriff «Ehe für alle» zu benützen, muss das nicht öffentlich breitgeschlagen werden. Mir selber würde es ja auch nicht anders gehen, wenn ich über Vögel schreiben würde und mein Text einem Ornithologen zum Korrekturlesen vorgelegt würde. Der hier genannte Vergleich birgt übrigens gleich selbst das Potenzial eines Shitstorms nach dem Prinzip: «Rudin setzt Schwule mit Vögeln gleich.» Eine Absurdität sondergleichen. Zurzeit nehme ich jedoch zu viele solche absurden und humorlosen Tendenzen wahr. Insbesondere die Social Media scheinen dies noch beschleunigt zu haben. Wir Schwulen sind jedoch nicht zur Erhöhung der Klickzahlen da. Und fahren wir so weiter, ist die Gefahr einer Zementierung einer negativ konnotierten Minderheit latent. Denn der nun zu erreichende Bevölkerungsteil und notabene auch der, den wir schon haben, inkludiert keine humorlosen «Jammeri», sondern will selbstbewusste Bürger. Unsere Kommunikation aber ist nicht selten noch auf Minderheit getrimmt.394

                      

                    
 
                    Beispiel (294) zeigt einen Artikel von Michael Rudin, dem Co-Präsidenten der Schweizer Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation Pink Cross,395 in dem dieser in verschiedenen Formulierungen eine Moralisierung (im Sinne von 3.3.1) des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe und Homosexualität im Allgemeinen beklagt (entspannt euch!, aus Mücken Elefanten zu machen, skandalisieren, Shitstorms). Hierbei finden sich auch Verweise auf verschiedene Tendenzen, die im Zusammenhang mit der diskursiven Moralisierung bereits im theoretischen Teil der Arbeit angesprochen wurden; etwa die gesellschaftliche Relevanz von Humor und dessen Fehlen in einem moralisierten Diskurs (solche absurden und humorlosen Tendenzen, humorlosen «Jammeri»; vgl. hierzu 4.2.2.8) oder auch die Aneignung moralisierter Zeichen und Themenkomplexe zu aufmerksamkeitsökonomischen Zwecken (Wir Schwulen sind jedoch nicht zur Erhöhung der Klickzahlen da; vgl. hierzu 4.2.1.1 sowie 4.2.2.3–4.2.2.5). Relevant ist hier jedoch vor allem die (quasi meta-metasprachliche) Reflexion einer moralischen Bewertung der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle im Speziellen (öffentlich breitgeschlagen werden). Für eine solche – in Beispiel (294) reflektierte – moralische Beurteilung dieser beiden Zeichen und ggf. auch ihrer Zeichenbenutzer sollen im Folgenden einige metasprachliche Beispiele exemplarisch vorgestellt und untersucht werden.
 
                    Zunächst finden sich gerade in den gemeinsprachlichen Korpora viele Belege, die affektive Einstellungen gegenüber den Ausdrücken Ehe für alle und insbesondere an Homo-Ehe wiedergeben, die durch die Beispiele (295) und (296) exemplarisch veranschaulicht werden sollen.
 
                    (295)
                      
                        Wenn ich nochmal “Homo-Ehe” lese kotz ich. Das heißt einfach Ehe. #ehefüralle #Ehefuerallejetzt #LBGT396

                      

                    
 
                    (296)
                      
                        Gesucht worden war ein besserer Ausdruck als der anrüchig klingende Begriff „Homo-Ehe“. Die Sprachforscher waren der Auffassung, dass die Vorsilbe „Homo“ negativ besetzt sei. Zudem tauche die Bezeichnung im Schriftlichem allenfalls mit Anführungszeichen oder mit dem Attribut „so genannt“ auf.397

                      

                    
 
                    In Beispiel (295) wird durch einen Verweis auf den eigenen Affekt des Ekels (kotz ich) einerseits ein negatives quasi ästhetisches Urteil über den Ausdruck Homo-Ehe als Auslöser dieses Affektes gefällt (vgl. 3.1.2, insb. 3.1.2.4); andererseits impliziert diese hyperbolische Darstellung auch eine moralische Ablehnung, insofern die unangenehmen Affekte, die bei der Rezeption des Ausdrucks entstehen, in ein sprachliches Meidungsgebot bzw. eine sprachliche Verhaltensanleitung (Das heißt einfach Ehe) überführt werden: Was ekelerregend ist, muss im Sinne der Moral Foundation der Purity entfernt werden (vgl. 3.1.2.1–3.1.2.2). Allerdings bleibt dabei offen, wodurch genau der versprachlichte Ekel im Zusammenhang mit dem Wort Homo-Ehe ausgelöst wird: ob durch die Assoziation mit dem Tabuthema ›Sexualität‹ (vgl. 10.2.1.3), ob durch die politische Haltung, die aus der kontingenten Ausdrucksfunktion erschlossen werden kann (s. o. 10.2.2.1), oder aber durch die Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehen im Determinans (s. u. 10.2.2.4; vgl. 10.1.2). Auch wenn sich ein Zusammenwirken verschiedener Effekte zu einer emergenten affektiven Ablehnung von Homo-Ehe annehmen lässt, scheint doch letztere Erklärung am wahrscheinlichsten in Anbetracht des anschließenden Referenzfixierungsversuches von Ehe zur Referenz auf Ehepaare unabhängig vom Geschlecht (wohlgemerkt genau am Tag der Abstimmung über das Eheöffnungsgesetz und somit über zwei Monate vor dessen Inkrafttreten). Auf der anderen Seite wird die Bezeichnung Ehe für alle in zwei Hashtags objektsprachlich, auch in Form einer Forderung (#Ehefuerallejetzt) gebraucht. Insofern sich hierzu weder Indizien moralischer Ablehnung, noch metasprachliche Distanzmarker finden (vgl. hierzu 10.2.2.4), scheint Ehe für alle also nicht dieselben negativen Affekte auszulösen wie Homo-Ehe. Auch in Beispiel (296) wird die metasprachliche Ablehnung von Homo-Ehe eher emotiv bzw. affektiv ausgedrückt. Den Kontext bildet hier eine Empfehlung der Fachjury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), den Ausdruck Homo-Ehe durch den Ausdruck Gleichenehe zu ersetzen.398 Indem der Ausdruck Homo-Ehe als anrüchig klingend bezeichnet wird, wird ein negativer Affekt des Anstoß-nehmens wiedergegeben,399 der schlicht auf dessen Klang, also dessen Formseite zurückgeführt wird. Anschließend wird eine kompositionelle Lesart zur Erklärung dieses negativen Affekts angeboten, indem der Konstituente Homo eine gebrauchsbedingte negative Konnotation zugeschrieben wird (vgl. 10.2.1.3). Zuletzt wird auch die Kookkurrenz mit Distanzmarkern als Beleg dafür angeführt, dass ein solcher negativer Affekt gegenüber dem Ausdruck Homo-Ehe in Teilen der Sprachgemeinschaft vorherrsche (vgl. hierzu ausführlich 10.2.2.4).
 
                    Nicht nur für den Ausdruck Homo-Ehe selbst finden sich Versprachlichungen einer affektiven und moralischen Ablehnung, die etwa in Meidungsgeboten und meliorativen Alternativvorschlägen münden. In einigen Belegen wird der negative Affekt gegenüber Homo-Ehe auch in ein moralisches Urteil über die jeweiligen Sprechenden überführt, insofern diese gegen das angenommene Meidungsgebot verstoßen und sich somit unmoralisch verhielten. Ein solches moralisches Urteil über die Zeichenbenutzer von Homo-Ehe findet sich bereits in Beispiel (291). Daher soll an dieser Stelle ein einzelnes weiteres, vielleicht etwas subtileres Beispiel (297) hierfür genügen.
 
                    (297)
                      
                        Neuer Blogeintrag: “Wer “Homo-Ehe” sagt, lehnt sie schon ab” http://bit.ly/11uOEE4 #HomoEhe #Homophobie #Linguistik400

                      

                    
 
                    Beispiel (297) zeigt einen Tweet des Bloggers, Autors und späteren Kreisvorstands der Piratenpartei Tobias Betzin, der auf einen Blogeintrag desselben verweist. In dessen zitiertem Titel wird zunächst metasprachlich die soziopolitische Ausdrucksfunktion von Homo-Ehe expliziert, eine ablehnende Haltung gegenüber dem Referenzobjekt zu indizieren (s. o. 10.2.2.1). Im verlinkten Blogeintrag selbst wird diese Zuordnung anhand einer isolierten, gebrauchsunabhängigen kompositionellen Betrachtung von Homo-Ehe begründet, wie sie sich auch im vorigen Teilkapitel 10.2.1 findet. Zum Ende des Tweets wird diese postulierte Ausdrucksfunktion von Homo-Ehe und die durch sie vorgeblich indizierte ablehnende Haltung gegenüber einer Eheöffnung (oder auch der eingetragenen Lebenspartnerschaft) durch einen Hashtag in einen nicht weiter explizierten Zusammenhang mit Homophobie gebracht. Hierin zeigt sich sowohl sprecher- als auch rezipientenseitig die Verbindung von soziopolitischer Ausdrucksfunktion eines Zeichens und seiner moralischen Bewertung. Wird die politische Haltung, die ein Zeichen in seiner Ausdrucksfunktion als Haltung des Zeichenbenutzers (vorgeblich) ausweist, moralisch abgelehnt, so wird auch der Zeichengebrauch selbst Gegenstand moralischer Bewertung (vgl. 3.3). Für Rezipierende derartiger sprachmoralischer Urteile bedeutet dies einen Hinweis, den Ausdruck Homo-Ehe zu meiden, um auch die öffentliche Wahrnehmung des eigenen Sprachgebrauchs und damit der eigenen Person als ›homophob‹ und die damit potenziell verbundene soziale Stigmatisierung zu vermeiden (vgl. 3.3, 4.3).
 
                    Dass es jedoch diskursiv durchaus einen Unterschied macht, ob eine politische Haltung selbst mehrheitlich moralisch abgelehnt wird oder aber vor allem die Zeichen, die eine solche Haltung symptomatisch, vorgeblich kontextunabhängig ausweisen, wurde im Theorieteil mit der Unterscheidung zwischen Kommunikations- und Worttabus (s. 3.1.2.2) sowie mit Verweis auf die Schweigespirale (s. 3.3.4) bereits dargelegt. Die vorliegende Unterscheidung zwischen der moralischen Ablehnung einer politischen Position kontra Eheöffnung einerseits (s. Beispiel (298)) und des Ausdrucks Homo-Ehe andererseits (s. Beispiel (299)) lässt sich anhand zweier metadiskursiver Äußerungen derselben Politikerin, Elisabeth Winkelmeier-Becker veranschaulichen.
 
                    (298)
                      
                        Die These der heutigen Diskussion lautet offenbar: Wer nicht für die Ehe für alle ist, der ist homophob, der ist diskriminierend.401

                      

                    
 
                    (299)
                      
                        Ich komme zu den Begriffen. Zunächst: Ich finde den Begriff „Homo-Ehe“ unterirdisch, diskriminierend und unwürdig. (Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) Ich kann nachvollziehen, dass es gerade nach der Vorgeschichte eine besondere emotionale Bedeutung hätte, den Begriff der Ehe auch auf Lebenspartnerschaften anzuwenden. Auf der anderen Seite hat aber nicht erst unsere Rechtsordnung den Begriff der Ehe erfunden. […] Deshalb habe ich meine Zweifel, dass wir diesen Begriff der Ehe einfach hernehmen und umdefinieren können. (Zuruf von der LINKEN: Wir definieren doch gar nichts um!) Man muss auch sagen: Eine begriffliche Unterscheidung ist nicht mit einer Diskriminierung gleichzusetzen. Das darf man nicht verwechseln. Bei der Einführung der Lebenspartnerschaft war diese Unterscheidung klar gewollt.402

                      

                    
 
                    Beispiel (298) wurde bereits in Kapitel 9.3 im Zusammenhang mit der zunehmenden affektiven Ablehnung gegenüber dem ehelichen Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ behandelt (s. dort Beispiel (228)). Hier beklagt Winkelmeier-Becker eine wahrgenommene moralische Ablehnung bzw. Verurteilung der politischen Position kontra Eheöffnung, die sie durch die Delimitationswörter homophob und diskriminierend als Prädikativa der Vertreter dieser Position wiedergibt. Beispiel (299) zeigt ebenfalls eine Plenarrede von Winkelmeier-Becker, in der diese jedoch nicht etwa die moralische Ablehnung einer politischen Position kritisierend wiedergibt, sondern selbst moralische Ablehnung gegenüber dem Wort Homo-Ehe ausdrückt. Auch hier wird die moralische Ablehnung durch das Adjektiv diskriminierend versprachlicht; in diesem Fall wird es – genau wie unterirdisch und unwürdig – jedoch nicht als Prädikat einer Personengruppe verwendet (wie in Beispiel (298)), sondern als Prädikat für den Begriff „Homo-Ehe“. Nicht nur stellen unwürdig und diskriminierend Delimitationswörter im Sinne von Becker, Brocai & Tapken (2023) dar (vgl. hierzu ausführlicher 3.3.1 und 9.3); auch deuten alle drei Adjektive auf Moralintuitionen bzw. Moral Foundations hin: So lässt sich die Prädikation mit unterirdisch und insbesondere mit unwürdig als Ausdruck einer wahrgenommenen Degredation also einer Verletzung der Moral Foundation der Purity durch das Wort Homo-Ehe verstehen, während diskriminierend auf eine wahrgenommene Verletzung der Fairness-Foundation hindeutet (vgl. 3.1.2.1). Ähnlich wie in Beispiel (295) und im Gegensatz etwa zu Beispiel (296) wird für diese intuitive moralische Ablehnung von Homo-Ehe bzw. für die unangenehmen Affekte, die der Ausdruck anscheinend verursacht, kein bestimmter Auslöser angegeben. Dies scheint zu persuasiven Zwecken jedoch auch nicht nötig, insofern diese moralische Kritik von Homo-Ehe bemerkenswerterweise von Abgeordneten fast aller Parteien, zumindest aber aller linkspolitischen Parteien mit Beifall belohnt wird – und das obwohl Winkelmeier-Becker sich davor bereits gegen eine Öffnung der Ehe und gegen eine gemeinsame Adoption durch gleichgeschlechtliche (Ehe-/Lebens-)Partner ausspricht. Auch im Anschluss fährt Winkelmeier-Becker fort, eine politische Position kontra Eheöffnung auch metasprachlich zu rechtfertigen durch die Fixierung des Bedeutungsaspekts ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ für den Ehebegriff (vgl. hierzu ausführlich 9.1.1). Indem sie expliziert, dass eine begriffliche Unterscheidung nicht mit einer Diskriminierung gleichzusetzen sei, schließt sie ferner die sprachliche Differenzierung durch den Ausdruck Homo-Ehe als möglichen Grund für dessen moralische Verwerflichkeit bzw. dafür, dass dieser diskriminierend sei, aus. Dass eine konservative Politikerin diese Kombination aus bestehender politischer Position kontra Eheöffnung einerseits und nicht explizit begründeter moralischer Kritik an Homo-Ehe andererseits versprachlichen kann und dafür buchstäblich von allen Seiten Applaus erhält, zeigt die Tendenz auf, dass sich die moralische Bewertung von Homo-Ehe hier verselbstständigt, von der Artikulation politischer Positionen losgelöst und diese im Diskurs stellenweise gar überwölbt hat (vgl. 3.3).
 
                    So mutet eine sprachmoralische Kritik an Homo-Ehe im Gegensatz zur moralischen Kritik am Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ (s. Beispiel (298) vgl. 9.3) oftmals in der Tat eher wie eine „Begleitmusik“ (Januschek 2005: 175) für den politischen Diskurs an und ferner als eine Form des konsensualen Spektakels, bei dem sich Form und Schein verselbstständigen und die antagonistische Auseinandersetzung verdrängen (vgl. 4.2.2.4). Gerade moralische Kritik an einzelnen Wörtern scheint sich demnach besonders für Moralkommunikation im Sinne von Knobloch (2020: 127) zu eigenen, denn sie „steht immer und überall zur Verfügung und verursacht keine nennenswerten Kosten“ (vgl. auch 4.3.3) – im Gegensatz zur Explikation einer dezidierten politischen Haltung –, verspricht jedoch einen Zugewinn an Prestige, der sich etwa in Beispiel (299) am Beifall auch von der politischen Gegenseite erkennen lässt. Wie in 3.3 beschrieben, wirkt sich eine tendenzielle metapragmatische Umbewertung einer Bezeichnung von der politischen zur sprachmoralischen Dimension auch auf den relativen Valeur anderer Bezeichnungen aus, die zu dieser in Beziehung stehen. In diesem Fall ließe sich vorgreifen: In dem Maße, in dem Homo-Ehe nicht als politisches Unterscheidungszeichen, sondern als lexikalisches Symptom moralisch mehrheitlich verurteilter Attribute wie diskriminierend oder homophob angesehen wird, wird auch Ehe für alle in Abgrenzung (bzw. in différence, s. 2.1.2) zu Homo-Ehe nicht mehr als politisches Fahnenwort einer Position pro Eheöffnung angesehen, sondern als gesichtswahrende Alternativbezeichnung, mit der die Gefahr des Vorwurfs von Homophobie oder (sprachlicher) Diskriminierung gemieden werden kann (vgl. 3.1.2). In diesen Fällen erfüllt Ehe für alle keine politische Ausdrucks- oder Appellfunktion mehr, sondern eine gesichtswahrende und somit eine euphemistische Funktion (vgl. 4.3.2). Auch diese euphemistische Funktion des Ausdrucks Ehe für alle ist wiederum kontingent und potenziell flüchtig, insoweit auch er von progressiver Seite sprachkritische und sprachmoralische Ablehnung erfährt, die im folgenden Kapitel genauer beleuchtet werden soll.
 
                    Im folgenden Kapitel werden diejenigen kompositionellen Lesarten von Homo-Ehe und Ehe für alle an Beispielen untersucht, die schon in der isolierten Betrachtung der beiden Ausdrücke 10.2.1 unternommen wurden, und sich auch in diesem Kapitel bereits implizit erkennen ließen. Wie zu sehen war, lassen sich die unangenehmen Affekte und die daraus resultierende moralische Kritik gegenüber Homo-Ehe zuweilen auf eine kompositionelle, nicht-holistische Verarbeitung bzw. Deutung des Ausdrucks zurückführen, bei der insbesondere das Determinans Homo fokussiert wird (vgl. etwa Beispiel (296)). Damit findet sich nicht nur eine Polarisierung und Moralisierung des politischen Diskurses als mögliche Ursache für negative Affekte und sprachmoralische Kritik gegenüber Homo-Ehe (aufgrund seiner konventionalisierten Ausdrucksfunktion), sondern, wie im Theorieteil bereits angenommen (s. 3.1.2.1), auch eine kompositionelle, nicht lexikalisierte Rezeption des Ausdrucks, die negative Affekte hervorrufen kann. Somit ist auch bei Homo-Ehe in einigen Fällen „die angebliche Diskriminierung jedoch in dem Bild, das durch die wörtliche Lesart evoziert wird, begründet“ (Piirainen 2018: 184). Daher lohnt sich im folgenden Kapitel ein dezidierter Blick auf mehr oder weniger explizit metasprachliche Belege, die eine solche „wörtliche“ oder kompositionelle Lesart von Homo-Ehe aber auch von Ehe für alle wiedergeben und unterschiedlich verargumentieren.
 
                   
                  
                    10.2.2.3 Vermutungen über gesellschaftliche Auswirkungen der Bezeichnungen
 
                    Kompositionelle, gebrauchs- und kontextunabhängige Erschließungen der Wortbedeutung von Homo-Ehe und Ehe für alle, wie sie in 10.2.1 probeweise angestellt wurden, finden sich auch in zahlreichen metasprachlichen Diskursbeiträgen im Zusammenhang mit dieser Bezeichnungskonkurrenz. Mit einer solchen kompositionellen bzw. wörtlichen Lesart können nicht nur, wie bereits in 10.2.2.2 angedeutet, moralische Urteile über Wörter begründet werden, sondern auch, wie sich zeigen wird, Vermutungen darüber, welche kognitiven und emergent gesellschaftlichen Auswirkungen die Verwendung und Rezeption eines jeweiligen Ausdrucks habe. Mit Blick auf die theoretischen Ausführungen (s. 3.1) zur post hoc Rationalisierung intuitiver moralischer Urteile kommt dabei die Frage nach potenziellen Zusammenhängen zwischen diesen beiden Aspekten auf – zwischen affektiv-moralischer Ablehnung eines Wortes einerseits und Vermutungen über dessen kausale Wirkmacht andererseits. So ließe sich aus den theoretischen Vorarbeiten die Hypothese aufstellen, dass Homo-Ehe primär aufgrund der in 10.2.2.2 vorgestellten unangenehmen Affekte moralisch kritisiert wird, die in der Explikation dieser Kritik jedoch gegen rationale Begründungen in Form von tendenziell sprachmagischen Prognosen über gesellschaftliche Folgen des Wortgebrauchs ausgetauscht werden (vgl. insb. 3.1.2.5). Dieser Hypothese gilt es sich im Folgenden exemplarisch zu nähern, wobei der Fokus – ergänzend zu 10.2.2.2 – auf kompositionelle Lesarten und die daraus abgeleiteten Prognosen gesellschaftlicher Folgen liegen soll.
 
                    Anknüpfend an das vorige Kapitel 10.2.2.2 lassen sich zunächst metasprachliche Diskursbeiträge anführen, die aus einer kompositionellen Lesart einerseits subjektive und auch intersubjektive unangenehme Affekte als Konnotation von Homo-Ehe (vgl. auch Beispiel (296)), andererseits aber auch Aussagen über dessen Denotation ableiten. Dies sollen die Beispiele (300) und (301) exemplarisch veranschaulichen.
 
                    (300)
                      
                        Worte werden interpretiert und mit den eigentlichen Bedeutungen in Verbindung gebracht. Somit können sie zur gezielten Meinungsbildung genutzt werden. […] Achja und allein der Begriff “Homo-Ehe” ist hier bewusst gewählt. “Homo” ist als Begriff in der Gesellschaft negativ verankert, anders als “gleichgeschlechtlich” oder “homosexuell”. Deshalb nennt man es lieber Homo-Ehe um Assoziationen auszulösen.403

                      

                    
 
                    (301)
                      
                        Es ist mir ein Rätsel, woher der Begriff «Homo-Ehe» stammt, der heute landläufig in allen Medien unbedacht (und ohne Anführungszeichen) verbreitet wird. Ich würde es jedenfalls sehr begrüssen, wenn wenigstens die NZZ (15. 2. 19) darauf verzichten könnte, ihn zu verwenden, denn der Begriff ist subjektiv beleidigend und objektiv falsch. Es gibt ja auch keine Hetero-Ehe! Gleichgeschlechtliche Paare wollen keine eigene eheliche Institution, die haben sie mit dem unsäglichen Zivilstand der eingetragenen Partnerschaft nämlich heute schon. Dieser ist diskriminierend, denn er outet mich als gleichgeschlechtlich liebend, ob mir das nun recht ist oder nicht. Das hindert viele daran, diesen rechtlich wichtigen Schritt in einer Partnerschaft zu vollziehen. Wir Schwule und Lesben wollen keinen Extrazug, wir wollen einfach verheiratet sein, so wie heterosexuelle Paare auch – mit allen Rechten und Pflichten!404

                      

                    
 
                    Beispiel (300) stammt aus einem Diskussions-Thread zu einem Tweet von Benjamin Zürcher, einem Schweizer Politiker und Generalsekretär der Schweizer Jugend für Ehe und Familie, in dem sich dieser gegen die Homo-Ehe ausspricht. Der Tweet in Beispiel (300) kritisiert den Ausdruck Homo-Ehe einerseits mit Verweis auf dessen negative Konnotation, die auf das Determinans Homo und die intersubjektiven ablehnende Empfindungen diesem gegenüber zurückgeführt wird (in der Gesellschaft negativ verankert, Assoziationen auszulösen). Dass das Morphem homo in homosexuell explizit nicht mit derselben negativen Konnotation wahrgenommen wird wie in Homo-Ehe, legt ferner die Vermutung nahe, dass die Konstituenten des Ausdrucks Homo-Ehe hier stärker isoliert betrachtet werden als beim Ausdruck homosexuell. Andererseits wird dem Ausdruck Homo-Ehe durch Formulierungen wie zur gezielten Meinungsbildung genutzt, bewusst gewählt und nennt man es lieber eine instrumentelle Funktion zur zielgerichteten, intentionalen Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse zugeschrieben. Das dabei nicht explizierte Agens, dem diese Beeinflussung zugeschreiben wird, lässt sich im Kontext am ehesten auf den Verwender von Homo-Ehe im konkreten Fall (Benjamin Zürcher) zurückführen. Durch Passivkonstruktionen (werden) und generalisierte Personalpronomen (man) werden diese postulierten Beeinflussungen jedoch auffallend unpersönlich und generalisierend versprachlicht, sodass prinzipiell jede Verwendung von Homo-Ehe eine solche intentionale Beeinflussung zugeschrieben werden könnte. Beide Aussagen über Homo-Ehe, über dessen negative Konnotation und über dessen Nutzung zur gesellschaftlichen Beeinflussung, fließen im abschließenden Satz des Beispiels zusammen: Deshalb nennt man es lieber Homo-Ehe um Assoziationen auszulösen. Der Finalkonnektor um zu drückt eine Intentionalität und Zielgerichtetheit des im abhängigen Finalsatz Versprachlichten aus, die dem Agens des Matrixsatzes, hier also einem unbestimmten Agens (man) zugeschrieben wird (vgl. Breindl, Volodina & Waßner 2014: 1011 ff.). Das im Finalsatz bezeichnete Ziel der Benennung mit Homo-Ehe bezieht sich jedoch auf dessen differenzierende Denotation – wie etwa in Beispiel (301) –, sondern gerade auf die postulierten ablehnenden Affekte, die Teil der Konnotation von Homo-Ehe seien und so antizipierbar und steuerbar bei Rezipierenden ausgelöst werden könnten.
 
                    Der in Beispiel (301) gezeigte Kommentar zu einem Artikel der NZZ zielt mit seiner Kritik hingegen nicht auf mögliche Konnotationen von Homo-Ehe, sondern auf dessen Denotation. Zunächst werden jedoch auch hier negative Affekte gegenüber dem Ausdruck Homo-Ehe ausgedrückt – und dies deutlicher als in Beispiel (300) sowie explizit subjektiv (der Begriff ist subjektiv beleidigend). Die anschließende Kritik am Ausdruck Homo-Ehe als objektiv falsch wird zunächst mit einem Verweis auf dessen Kompositionalität und insbesondere dessen Differenzierung im Determinans begründet (vgl. 10.2.1), die nur in der Referenz auf gleichgeschlechtliche, nicht jedoch auf verschiedengeschlechtliche Partnerschaften vorgenommen werde: Es gibt ja auch keine Hetero-Ehe (vgl. hingegen Hetero-Ehe etc. in 10.1.3). Die anschließende Kritik an dem Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft selbst legt jedoch die Deutung nahe, dass die Kritik an deren Bezeichnung Homo-Ehe Ergebnis einer metonymischen Übertragung vom Signifikat auf den Signifikanten sein könnte (vgl. 2.1.1). Demnach werden die unangenehmen Affekte und ablehnenden Haltungen, die mit dem Referenzobjekt der eingetragenen Lebenspartnerschaft selbst verbunden werden, auch beim Lesen der Bezeichnung ausgelöst – besonders wenn diese Bezeichnung die kritisierte Eigenschaft der Ungleichbehandlung qua Kompositionalität verdeutlicht – und münden entsprechend in einer Kritik nicht nur des Referenzobjektes sondern auch des konventionellen, nun negativ assoziierten Referenzmittels. In Anbetracht des Zeitpunkts des Artikels kann die Kritik jedoch auch in den polysemen Verwendungsweisen von Homo-Ehe begründet liegen, indem damit nicht nur auf die eingetragene Lebenspartnerschaft, sondern auch auf die geforderte Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare referiert wird (vgl. dazu ausführlich 10.3). Insofern kann die etablierte Bezeichnung für die ungleiche eingetragene Lebenspartnerschaft als ungeeignet wahrgenommen werden für die Referenz auf eine vollständige eheliche Gleichstellung.
 
                    Was sich in Beispiel (301) bereits andeutet, wird in weiteren Belegen deutlicher expliziert: So wird die metasprachliche Kritik am Ausdruck Homo-Ehe zuweilen begründet, indem diesem eine differenzierende Denotation zugeschrieben wird, die auch zu einer kognitiven und oder gesellschaftlichen Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren führe. Die Beispiele (302) und (305) veranschaulichen dies exemplarisch. Die Belege (303) und (304) zeigen zudem für Beispiel (305) den vorigen Thread-Kotext desselben Twitter-Users.
 
                    (302)
                      
                        Bin übrigens gegen die “Homo-Ehe”. So ein Begriff schafft genau das, was er nicht soll: Einen Unterschied. Nennt es einfach Ehe. #Ehefüralle405

                      

                    
 
                    (303)
                      
                        Er hat tatsächlich behauptet, dass die Homoehe zur Legalisierung der Kinderehe bzw Kindesmissbrauch führt […]406

                      

                    
 
                    (304)
                      
                        Sry für den Begriff Homoehe, meine natürlich Ehe für Alle407

                      

                    
 
                    (305)
                      
                        Homoehe ist ein ganz fieses Framing. Hört sich dann halt wie etwas anderes an. Muss mich da unbedingt besser kontrollieren.408

                      

                    
 
                    Beispiel (302) zeigt einen kontext- und verweislosen Tweet, in dem Homo-Ehe nicht nur eine denotative Wiedergabe einer bestehenden gesellschaftlichen Ungleichheit (etwa zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft) zugeschrieben wird, sondern eine kausale Bewirkung (So ein Begriff schafft genau das) eines solchen Unterschieds, der als kognitiv, gesellschaftlich oder auch rechtlich interpretiert werden kann, jedoch nicht näher beschriebenen wird. Wie in 10.1 gezeigt wurde, wird auch hier statt Homo-Ehe kontextunabhängig die einheitliche Verwendung von Ehe gefordert, wobei durch die Verwendung im Hashtag auch der Ausdruck Ehe für alle implizit befürwortet wird. Beide Aspekte – die metasprachliche Kritik an Homo-Ehe sowie der meliorative Bezeichnungsvorschlag Ehe – sind vor dem Hintergrund des Äußerungszeitpunktes 2020 zu betrachten, zu dem die eingetragene Lebenspartnerschaft bereits durch eine Öffnung der Ehe ersetzt worden war und für die sprachliche Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren daher wenig Anlass gesehen wird (vgl. 10.1). Eine Ausnahme bilden neben Forderungen nach Aufhebung der Eheöffnung auch Verweise auf bestehende rechtliche Ungleichbehandlungen auch nach 2017 (vgl. hierzu 10.3).
 
                    Gleiches gilt für Beispiel (305), in dem gleich mehrere hier untersuchte Phänomene komplex ineinander zu wirken scheinen. Zunächst (303) gibt der Twitter-User indirekt eine Äußerung eines anderen Users wieder, aufgrund derer der entsprechende Account gemeldet und von Twitter gesperrt wurde. Anschließend (304) findet eine Selbstkorrektur statt, bei der der User sich von Homoehe distanziert und den Ausdruck durch Ehe für alle ersetzt. Die in der Interjektion Sorry – bzw. ihrer in sozialen Medien gebräuchlichen Kurzform Sry – ausgedrückte Entschuldigung zeigt an, dass es sich bei dieser Korrektur nicht nur um eine Berichtigung in Bezug auf die Korrektheit der Verweisfunktion handelt, sondern um aktives Face-Work nach einem sprachlichen Verstoß gegen die moralische Ordnung, den der User selbst anscheinend als potenzielle Bedrohung für das eigene soziale Ansehen bewertet (vgl. 3). Nach einigen Kommentaren anderer Twitter-Nutzenden expliziert der User selbst diese Einschätzung (305), indem er Homoehe als ganz fieses Framing bezeichnet und wiederum die differenzierende Bedeutung dieses Kompositums anspricht: Hört sich dann halt wie etwas anderes an. Interessant ist hierbei, dass auch innerhalb einer indirekten Wiedergabe einer im Kotext eindeutig abgelehnten Äußerung die Zitation von Homoehe dem User selbst wie ein moralischer Verstoß erscheint, der einer Korrektur bedürfe und künftig zu vermeiden sei (Muss mich da unbedingt besser kontrollieren). Gleiches gilt jedoch anscheinend nicht für die ebenfalls (ohne Anführungszeichen oder Konjunktiv) wiedergegebene sprachliche Verbindung der (wie auch immer bezeichneten) Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderehe bzw Kindesmissbrauch, die ebenfalls als ganz fieses Framing hätte bezeichnet werden können, jedoch keineswegs gleichermaßen kritisiert wird. Diese Divergenz legt die Deutung nahe, dass es sich bei der Einordnung von Homoehe als ganz fieses Framing eher um eine nachträgliche Rationalisierung eines sprachmoralischen Affekts handelt, der durch den lexikalischen Auslöser Homoehe hervorgerufen wird, nicht jedoch durch die syntaktische Verbindung mit Kinderehe bzw Kindesmissbrauch.
 
                    Die in den Beispielen (302) und (305) versprachlichten Vermutungen über die kognitiven Effekte der gedanklichen Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren sowie des Framings durch den Ausdrucks Homo-Ehe äußern sich zuweilen auch in teleologischen Antizipationen über gesamtgesellschaftliche und auch rechtliche Auswirkungen der Verwendung von Homo-Ehe respektive Ehe für alle. Die Beispiele (306) und (307) veranschaulichen dies exemplarisch.
 
                    (306)
                      
                        Eine Gleichstellung kann erst dann stattfinden, wenn man die Partnerschaft nicht als Homo- oder Hetero-Ehe, sondern einfach als Ehe bezeichnet. […] Gleichberechtigung fängt erst in der Gesinnung an, und sie wird durch die Sprache geäußert, gespiegelt und auch geformt. Hier sollte nicht eine „Homo-Ehe“ angestrebt werden, sondern eine Ehe für alle – gleichgeschlechtliche Paare inklusive.409

                      

                    
 
                    (307)
                      
                        Nein, Framing ist leider wichtig, weil beim Leser je nach verwendeten Begriff andere Assoziationen und Gefühle aufkommen. Mit der gleichgeschlechtlichen Ehe ging es bspw auch erst voran als in den Medien nicht mehr von “Homo-Ehe”, sondern von der “Ehe für alle” geschrieben wurde.410

                      

                    
 
                    In Beispiel (306) wird eine sprachliche Differenzierung durch das Kompositum Homo-Ehe bzw. speziell durch das Determinans Homo abgelehnt und schon vor der rechtlichen Gleichstellung von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren 2017 eine sprachliche Gleichstellung durch die einheitliche Bezeichnung mit Ehe gefordert, wie dies bereits in Kapitel 10.1 ausführlich vorgestellt wurde. Bemerkenswert ist hierbei jedoch vor allem der kausale Zusammenhang, der zwischen der verwendeten Bezeichnung und der gesellschaftlichen Gleichstellung versprachlicht wird. Konträr zum Zwischenergebnis von 10.1, nach dem eine inklusive, geschlechtsunabhängige Verwendung von Ehe erst durch eine rechtliche Gleichstellung vollständig möglich wird, wird in Beispiel (306) ein umgekehrter kausaler Zusammenhang ausgedrückt. So wird die Bezeichnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften als Ehe statt als Homo-Ehe im Antezedens des Konditionalsatzes und somit als Voraussetzung, die nicht weiter bestimmte Gleichstellung hingegen im Konsequens des Matrixsatzes und somit als deren Folge versprachlicht (erst dann … wenn). Dass es sich um eine angestrebte Gleichstellung in der Gesinnung und somit einen gesellschaftlichen Gesinnungswandel handelt, wird im anschließenden Satz expliziert, genauso wie der Sprache auf ebendiese, durch die diese geformt werde. Wie schon in den theoretischen Ausführungen zu sprachmagischen Äußerungen häufig beobachtet (s. 2.1.1) wird auch hier die postulierte Macht der Sprache, das Denken bzw. die Gesinnung zu beeinflussen, pars pro toto auf einzelne Wörter übertragen, um die es hier im Zusammenhang mit den ausgehandelten Bezeichnungen Ehe, Homo-Ehe und auch dem lexikalisierten Phrasem Ehe für alle letztlich geht. Zuletzt bleibt auch offen, welche Akteure den Bezeichnungswandel von Homo-Ehe zu Ehe bzw. Ehe für alle vornehmen müssten, damit daraus der erhoffte Gesinnungswandel kausal folge, insofern das Agens des Bezeichnens durch das generalisierende Personalpronomen man unbestimmt bleibt. Ähnliches lässt sich auch für vergleichbare postulierte Kausalzusammenhänge mit Passivkonstruktionen feststellen, wie sie etwa Kania (2020: 149) in ihrem Zeitungskorpus beobachtet: „Selbst in Deutschland kam die Homoehe erst durch, als sie in ‘Ehe für alle’ umbenannt worden war.“411 Derartige quasi agenslose Formulierungen machen eine Überprüfung der postulierten kausalen Zusammenhänge ungleich komplizierter.
 
                    Expliziter ist in dieser Hinsicht Beispiel (307), das einen Tweet aus einem Thread zeigt, in dem die Rolle der „richtigen“ Bezeichnung im Allgemeinen diskutiert wird. Auch hier wird ein kausaler Zusammenhang zwischen sprachlichem Wandel (nicht mehr von “Homo-Ehe”, sondern von der “Ehe für alle” geschrieben) als Voraussetzung und gesellschaftlichem bzw. rechtlichem Wandel (Mit der gleichgeschlechtlichen Ehe ging es bspw auch erst voran) als deren Folge impliziert. Beim temporalen Konnektor als, der diese beiden Elemente verknüpft, lässt sich „immer in Form einer konventionellen Implikatur ein Kausalzusammenhang zwischen dem früheren und dem späteren Sachverhalt ableiten“ (Breindl, Volodina & Waßner 2014: 301). Herweg (1990: 274) spricht bei diesem implikatierten Kausalzusammenhang auch von einem „Ereignis-Reaktion-Muster“, sodass beim vorliegenden Beispiel der Bezeichnungswandel als Ereignis und der gesellschaftliche bzw. rechtliche Wandel als Reaktion verstanden werden muss. Eine solche gesellschaftliche Wirkung der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle wird auch dadurch verdeutlicht, dass im Kotext von Framing und somit von kognitiven Rezeptionseffekten der sprachlichen Formulierung gesprochen wird. Wie schon in Beispiel (305) bezieht sich Framing jedoch nicht auf eine kontext-sensitive Versprachlichung, sondern auf eine kontextunabhängige Bewertung einzelner Lexeme (je nach verwendeten Begriff). Anders als etwa bei Beispiel (306) wird hier jedoch das Antezedens dieses Kausalzusammenhangs genauer expliziert, insofern durch die Medien und geschrieben Zeitungsartikel als entsprechende Textgattung des vorgeblich wirkmächtigen Bezeichnungswandels ausgewiesen werden. Entsprechend lässt sich der postulierte Zusammenhang zwischen Bezeichnungswandel in Zeitungsartikeln und Rechtswandel zur Öffnung der Ehe anhand der Korpora überprüfen und mit einem Blick auf Abbildung 88–90 eher als unwahrscheinlich bzw. schwach einordnen. So wurde in Kapitel 10.2.1 gezeigt, wie stark die Diskursdomäne der Gemeinsprache – also Tweets und auch die Zeitungsartikel in G-DeReKo – auf den vollzogenen Rechtswandel mit dem neuen Ausdruck Ehe für alle reagieren, anstatt ersteren durch letzteren irgendwie zu bewirken; ganz zu schweigen von den rechtlichen Angleichungen des LPartG in den Jahren 2004 bis 2013 (s. 5.2.5), in denen Ehe für alle noch überhaupt keine Verwendung fand.
 
                    Die bisherigen Belege behandelten allesamt zumindest auch den Ausdruck Homo-Ehe und bezogen sich mit ihren Vermutungen über kognitive und gesellschaftliche Effekte der Verwendung respektive Vermeidung dieser Bezeichnung in erster Linie auf den kompositionellen Aufbau des Wortes, speziell auf die Differenzierung im Determinans Homo. In einem Vorgriff auf das anschließende Kapitel 10.2.2.4 sei bereits erwähnt, dass auch Ehe als Konstituente sowohl von Homo-Ehe als auch von Ehe für alle Anlass zu kompositioneller Wortkritik und metadiskursiver Distanzierung von der jeweiligen Bezeichnung gibt. Allerdings lassen sich bei der Kritik an Ehe als Determinatum respektive als Phrasenkopf kaum je die metasprachlichen Vermutungen und Antizipationen kognitiver und gesellschaftlicher Auswirkungen des Wortgebrauchs finden, die in diesem Kapitel von Interesse sind. Diese Beobachtung allein ist schon überraschend in Anbetracht der in Kapitel 10.2.1 herausgearbeiteten integrativen Bedeutungspotenziale des Determinativkompositums Homo-Ehe und sie bestätigt weiterhin die hier vertretene These, dass Antizipationen gesellschaftlicher Folgen des Wortgebrauchs oftmals (teleologisch moralische) post hoc Rationalisierungen der affektiven Abneigung darstellen, die durch bestimmte Ausdrücke hervorgerufen werden (s. o.; vgl. 3.1.2, insb. 3.1.2.5). Dass derartige unangenehme Affekte nicht nur durch die Versprachlichung tabuisierter Themenbereiche wie ›Sexualität‹ allgemein und ›Homosexualität‹ speziell hervorgerufen werden können, sondern auch durch gebrauchsbedingte Assoziationen mit abgelehnten politischen Positionen und Haltungen (vgl. hierzu auch 3.1.2.1), zeigt sich einerseits in einigen vorgestellten Beispielen der moralischen Ablehnung von Homo-Ehe (s. etwa die Beispiele (291) und (297)). Andererseits artikuliert sich die affektive Ablehnung eines Fahnenwortes des politischen Gegners jedoch auch gegenüber dem Ausdruck Ehe für alle, wo sie ebenfalls post hoc zu Antizipationen gesellschaftlicher Folgen rationalisiert zu werden scheint. Genau wie sich die Vermutungen über kognitive und gesellschaftliche Auswirkungen des Wortgebrauchs gegenüber Homo-Ehe meist auf die differenzierende Konstituente Homo beziehen, so beziehen sich derartige Vermutungen gegenüber Ehe für alle entsprechend konträr auf die explizit inkludierende Konstituente für alle. Bevor jedoch auf teleologische Antizipationen derartiger Auswirkungen des Wortgebrauchs eingegangen werden soll (die sich bereits in Kapitel 9.2.1.1 angedeutet haben; vgl. etwa Beispiel (169)), soll zunächst anhand einiger Beispiele untersucht werden, welcher kompositionellen Lesart von Ehe für alle sich diese gesellschaftlichen Warnungen bedienen. Dabei wird sich zeigen, dass von verschiedenen politischen Seiten ein Missverhältnis zwischen einer kompositionellen Lesart von Ehe für alle einerseits und seinen konkreten politischen und rechtlichen Referenzobjekten andererseits ausgedrückt wird. Dieses Missverhältnis kann von progressiver Seite zur Kritik an der Bezeichnung führen, insofern diese die politischen Verhältnisse nicht korrekt wiedergebe, oder aber an den politischen Verhältnissen, die dem Namen Ehe für alle gerecht werden sollten, und von (rechts-)konservativer bzw. reaktionärer Seite zur sprachmagischen Kritik an der Bezeichnung, da diese die politischen Verhältnisse gleichsam von selbst verändere.
 
                    Zunächst lohnt sich also ein allgemeiner Blick auf kompositionelle Lesarten von Ehe für alle, auf denen ein postuliertes Missverhältnis zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem begründet wird. Derartige Lesarten zeigen sich implizit bereits in einigen der Prognosen weiterer Eheöffnungen, die in Kapitel 9.2.1 untersucht wurden. Darüber hinaus finden sich jedoch auch Belege, die eine rein kompositionelle Lesart von Ehe für alle sowie deren Missverhältnis zum Bezeichneten expliziter und stärker metasprachlich ausdrücken. Hierfür stehen die Beispiele (308) und (309) exemplarisch.
 
                    (308)
                      
                        Das ganze Theater um die Ehe für alle schade dem Ansehen des Parlaments, sagt ein CSU-Mann. […] Außerdem sei die Ehe für alle der völlig falsche Begriff, weil weder Geschwister heiraten dürften noch Ehen von einem Mann und mehreren Frauen erlaubt seien. Alles verquer.412

                      

                    
 
                    (309)
                      
                        Ist die Ehe für alle der Anfang vom Ende? Vermieden werden soll somit der Begriff Homo-Ehe, durch den Homosexualität als Ausnahme von der heterosexuellen Norm erscheint. Doch was soll eine Ehe für alle bedeuten? Sind lediglich alle homo- und heterosexuellen Paare gemeint oder könnte man unter diesem Slogan auch die Ehe öffnen für mehr als nur zwei Partner? In Kolumbien wurde kürzlich die Ehe zu dritt eingeführt, und andere Kulturkreise kennen ohnehin von der bürgerlichen Ehe abweichende Modelle.413

                      

                    
 
                    Die Beispiele (308) und (309) setzen eine kompositionelle Lesart je unterschiedlich in Beziehung zu verschiedenen von der Ehe ausgeschlossenen Beziehungsformen, die bereits aus Kapitel 9.2.1 bekannt sind. Beispiel (308) zeigt ein indirektes Zitat eines nicht näher bestimmten CSU-Mannes, in dem dieser Ehe für alle als völlig falschen Begriff bezeichnet. Anschließend werden eherechtliche Einschränkungen aufgezählt, die nur dann ein Missverhältnis belegen, wenn eine kompositionelle bzw. vergleichsweise wörtliche Lesart von Ehe für alle zugrunde gelegt wird, die eine Aufhebung dieser Einschränkungen bezeichnen würde. Das postulierte Missverhältnis zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem wird hier nicht letzterem, sondern ersterem angelastet, wenn es als völlig falscher Begriff kritisiert wird. Anders scheint das Missverhältnis in Beispiel (309) aufgelöst zu werden. Auch hier wird eine kompositionelle Lesart von Ehe für alle bzw. ein eher wörtliches Verständnis des potenziell allumfassenden Pronomens alle ins Verhältnis gesetzt zu weiteren potenziellen Eheöffnungen, insbesondere für polygame Beziehungen. Diese hergestellte Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem führt jedoch nicht (wie in Beispiel (308)) zu einer metasprachlichen Kritik an der Ambiguität der Konstituente für alle, sondern umgekehrt zu einer Aussage über das Bezeichnete. So wird gemutmaßt, ob eine durch die kompositionelle Wortbedeutung erschließbare Eheöffnung für polygame Beziehungen auch unter diesem Slogan eingeführt werden könnte. Eine sprachmagische Antizipation entsprechender Auswirkungen aus dem Wort selbst heraus ist hiermit noch nicht ausgedrückt, jedoch wird die kompositionelle Lesart von Ehe für alle nicht am Bezeichneten gespiegelt und in eine Aussage über das Wort selbst überführt, sondern vielmehr in eine objektsprachliche, wenn auch spekulative Aussage über die bezeichneten Sachverhalte.
 
                    Wie zuvor angedeutet, kann ein postuliertes Missverhältnis zwischen der kompositionellen bzw. wörtlichen Bedeutung von Ehe für alle einerseits und den dadurch bezeichneten Sachverhalten andererseits gerade von progressiver Seite sowohl in Kritik an der Bezeichnung als auch in eine Kritik an eben diesen politischen Sachverhalten münden. Dies veranschaulichen exemplarisch die Beispiele (310), (311) und (312).
 
                    (310)
                      
                        Polygamie wäre übrigens tatsächlich Teil einer echte Ehe für alle, und Inzest ist völlig grundgesetzwidrige und zu Unrecht immer noch strafbar in diesem Saftland.414

                      

                    
 
                    (311)
                      
                        Wenn Ihr Ehe-für-alle sagt, aber nicht all-gender-marrriage meint, läuft was schief415

                      

                    
 
                    (312)
                      
                        #EheFürAlle ist ein verschleiernder Begriff, durch den versucht wird, eine patriachale Idee in liberalere Zeiten zu retten. Eine wirkliche “Ehe für Alle” würde vielfältigere Lebensformen einschließen.416

                      

                    
 
                    Die Beispiele (310)-(312) zeigen einerseits, wie einer kompositionellen bzw. eher wörtlichen Lesart des Ausdrucks Ehe für alle verschiedene von der Ehe ausgeschlossene Beziehungsformen gegenübergestellt werden können – etwa polygame oder inzestuöse Beziehungen (310), Beziehungen mit bzw. zwischen Partnern mit leerem personenstandsrechtlichem Geschlechtseintrag (311) (vgl. hierzu auch 5.2.6) sowie nicht weiter definierte vielfältigere Lebensformen (312). Andererseits zeigen die Beispiele, dass das postulierte Missverhältnis zwischen Wort (Ehe für alle in einer wörtlichen, allumfassenden Lesart) und Welt (ein Eherecht, das weiterhin bestimmte Beziehungsformen ausschließt) meist ambi- bzw. polyvalente Schlussfolgerungen für Wort und Welt mit sich bringt. So kann in Beispiel (310) die Versprachlichung einer echten Ehe für alle samt polygamer Beziehungen, die das bestehende, monogame Ehekonzept als ›unechte Ehe für alle‹ impliziert, sowohl als Kritik an einer „unechten“ Bezeichnungspraktik gedeutet werden, vor allem aber an einer ausschließenden Rechtspraktik, die dem Namen Ehe für alle nicht gerecht würde. Ähnliches gilt für den Tweet der queerfeministischen  Autorin Mika Murstein in Beispiel (311), in dem diese dem Gesagten (Wenn Ihr Ehe-für-alle sagt) das Gemeinte bzw. Nicht-Gemeinte (all-gender-marrriage meint) gegenüberstellt. Das postulierte Missverhältnis aus Gesagtem und Gemeintem (aber nicht) wird kritisiert (läuft was schief), was einerseits als eine implizite Forderung des Anders-Sagens gedeutet werden könnte, vor allem aber als eine Forderung des Anders-Meinens. @MikaMurstein expliziert im späteren Threadverlauf Letzteres in der Forderung, „[d]ass die Ehewschließung [sic!] nicht nur für gleichgeschlechtliche ermöglicht werden muss, sondern auch für […] Menschen, die nichtbinär sind (also weder nru [sic!] Mann oder Frau oder keins von beiden)“417. Während Beispiel (311) also das postulierte Wort-Welt-Missverhältnis im späteren Kontext auf der Welt-Seite durch politische Forderungen geradezurücken versucht, werden in Beispiel (312) explizit für beide Seiten dieses Missverhältnisses Schlussfolgerungen gezogen. Der Tweet in Beispiel (312) stammt von der wissenschaftlichen Referentin Dr. Gesa Teichert-Akkermann, die im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe vor allem für ihren nicht zuletzt auch juristischen Einsatz für die rechtliche Anerkennung der Mit-Mutterschaft beider Ehepartnerinnen bei der Geburt eines Kindes in eine lesbische Ehe bekannt ist (vgl. 8.2.2.3).418 Im Tweet in Beispiel (312) kritisiert sie zunächst Ehe für alle als verschleiernden Begriff, für den sie eine intentionale, strategische Verwendung beschreibt. Indem Ehe für alle somit als verschleiernder Euphemismus beschrieben wird (vgl. auch 3.1.2.5), wird implizit ein Missverhältnis zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem behauptet, das zunächst dem Bezeichnenden Ehe für alle angelastet wird. Gleichzeitig wird jedoch auch das Bezeichnete, das mit dem Namen Ehe für alle durchgesetzte politische Konzept als patriarchale Idee kritisiert und einem anschließend vorgestellten Konzept gegenübergestellt, dass dem Namen gerecht werde (wirkliche “Ehe für alle”). Somit mündet das postulierte Missverhältnis zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem in einer Kritik sowohl des Ersteren als verschleiernden Euphemismus als auch des Letzteren als zu wenig ambitioniertes Konzept, das den Namen nicht verdiene. Wenn hieraus unmittelbar aus der Bezeichnung Ehe für alle hervorgehende gesellschaftliche Auswirkungen oder Potenziale gedeutet werden wollten, so müssten diese gänzlich diametral zu den weiteren Eheöffnungen verstanden werden, die ebenfalls aus der Bezeichnung abgeleitet werden (wie in Beispiel (309), noch deutlicher in 9.2.1.1 in Beispiel (169) und anschließend auch in den Beispielen (313) und (314)), insofern die Bezeichnung nach Teichert vielmehr umgekehrt dazu diene, eine patriachale Idee in liberalere Zeiten zu retten und diese eben nicht durch die liberalere Anerkennung vielfältigerer Lebensformen zu ersetzen (vgl. zu dieser Position auch 9.2.2.4).
 
                    Aus einem postulierten Missverhältnis zwischen der Bezeichnung Ehe für alle und den damit konventionell bezeichneten Sachverhalten werden nun nicht nur von progressiver Seite kritische Schlussfolgerungen für die Bezeichnung sowie die Sachverhalte gezogen, sondern auch von konservativer bis reaktionärer Seite werden hieraus gleichsam sprachmagische Schlussfolgerungen für die gesellschaftlichen Auswirkungen des Ausdrucks Ehe für alle gezogen. Genau wie der Bezeichnung Homo-Ehe aufgrund der Konstituente Homo differenzierende bzw. diskriminierende kognitive, gesellschaftliche und rechtliche Auswirkungen zugeschrieben werden, werden aufgrund der Konstituente für alle konkrete weitere Eheöffnungen als geradezu unweigerliche Auswirkungen der Bezeichnung Ehe für alle selbst versprachlicht. Die Beispiele (313) und (314) veranschaulichen dies exemplarisch.
 
                    (313)
                      
                        Ja, weil genau diese muslim. “Flüchtlinge” daraus Polygamie u Kinderehe machen können. Heisst ja Ehe für alle. Alles ist dann einklagbar.419

                      

                    
 
                    (314)
                      
                        Ich bin homosex. & die “Ehe für alle” ist nicht der richtige Weg. Denn es ist der Vorteiter für Kinderehen und für sexuellen Missbrauch. Es hätte anders benannt werden müssen. “Ehe für LGBTQ” wäre der richtige Begriff. Ehe für alle, dann heiraten demnächst Leute ihre Haustiere420

                      

                    
 
                    Beispiel (313) zeigt einerseits eine Verbindung von konservativer Ehe-Politik mit migrationsfeindlicher Politik, wie sie bereits aus Kapitel 9.2.1 bekannt ist (vgl. etwa die Beispiele (168) und (186)). Andererseits werden aus der Behauptung, dass die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare Ehe für alle heisst weitere Eheöffnungen für beliebige Beziehungsformen konditional geschlussfolgert (dann). Zunächst wird also Heisst ja Ehe für alle als Antezedens des Konditionalgefüges versprachlicht und dabei durch ein die Modalpartikel ja als unumstrittenes bzw. allgemein bekanntes Wissen markiert (vgl. Meibauer 1994: 132 ff.), wobei jedoch nicht genauer expliziert wird, inwiefern das Eheöffnungsgesetz, in dem das Phrasem Ehe für alle selbst nicht vorkommt, so „heiße“, wessen Verwendung dieser Bezeichnung also zu den beschriebenen Auswirkungen führe.421 Anschließend bildet Alles ist dann einklagbar das Konsequens des Konditionalgefüges, sodass ein vermeintliches Anrecht auf Eheschließung für polygame und nicht-volljährige Personen als direkte Folge des Ausdrucks Ehe für alle versprachlicht wird – bzw. als Folge der Tatsache, dass das Eheöffnungsgesetz so „heisse“. Auch in Beispiel (314) wird mithilfe des temporalen und konditionalen Konnektors dann ein Konditionalgefüge mit der Bezeichnung bzw. Benennung Ehe für alle als Antezedens und vorgeblichen weiteren Eheöffnungen als Konsequens (heiraten demnächst Leute ihre Haustiere) hergestellt, wobei das Konsequens hier nicht wie in Beispiel (313) als präsente und reale Folge (ist einklagbar), sondern als künftige und somit kontingente Folge (heiraten demnächst) versprachlicht wird. Interessant ist in Beispiel (314) ferner, dass keineswegs gegen die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare argumentiert wird, sondern einzig gegen die Bezeichnung Ehe für alle selbst (Es hätte anders benannt werden müssen), wobei wie schon bei Beispiel (313) unklar bleibt, wessen semantische Autorität dieses Benennen ausführe, aus dem die vorgeblichen Auswirkungen folgten. In diesem Kontext sind auch die Anführungszeichen um Ehe für alle als metasprachliche Markierung zu deuten, sodass nicht etwa die rechtliche, sondern allein die sprachliche Änderung als nicht der richtige Weg abgelehnt wird, jedoch aufgrund ihrer vermeintlichen Auswirkungen.
 
                    Somit finden sich sowohl für Homo-Ehe als auch für Ehe für alle (insbesondere in der Gemeinsprache und am häufigsten in G-Twitter) metasprachliche Diskursbeiträge, die aus einer kompositionellen bzw. wörtlichen, kontext- und gebrauchsunabhängigen Lesart des jeweiligen Ausdrucks verschiedene gesellschaftliche Auswirkungen schlussfolgern. Diese behaupteten Auswirkungen reichen von gedanklicher und gesellschaftlicher Diskriminierung durch Homo-Ehe (s. Beispiele (302)-(307)) über die Konsolidierung bestehender (Macht-)Verhältnisse durch Ehe für alle (s. Beispiele (310)-(312)) bis zu gänzlich entgegengesetzten, unbeabsichtigten Rechtsfolgen weiterer Eheöffnungen ebenfalls durch Ehe für alle (s. Beispiele (309), (313) und (314)). Viele der vorgestellten Vermutungen kognitiver Rezeptionseffekte von Homo-Ehe beziehen sich dabei auf eine semantische Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren. In Kapitel 10.3 wird sich jedoch zeigen, dass eine solche Differenzierung nicht nur mit Homo-Ehe vorgenommen werden kann und muss (vgl. auch 10.1), um auf bestehende Ungleichheiten sprachlich zu reagieren (s. o.), sondern auch mit Ehe für alle zur Verfolgung verschiedener kommunikativer Ziele kontextsensitiv ausgedrückt werden kann. Zunächst legt jedoch die gezeigte Vielfältigkeit der postulierten Zusammenhänge zwischen der Etablierung einer Bezeichnung und gesellschaftlichen Folgen die Deutung nahe, dass derartige Vermutungen über die Wirkmächte einzelner Wörter (ob man sie im Einzelfall als sprachmagisch bezeichnen mag oder nicht) der Ablehnung des jeweiligen Wortes keineswegs zugrunde liegen, sondern diese vielmehr argumentativ rationalisieren sollen. Vielmehr scheint es so, dass Diskursakteure dann eine Bezeichnung ablehnen, wenn sie auch das politische Konzept, auf das diese verweist, ablehnen und vorgebliche gesellschaftliche Folgen des Wortes post hoc zur Kritik sowohl am Ausdruck als auch am politischen Konzept anführen:
 
                    
                      	 
                        Wer die rechtliche Diskriminierung zwischen heteroexklusiver Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft ablehnt, lehnt auch die Bezeichnung Homo-Ehe ab, mit der konventionell auf die eingetragene Lebenspartnerschaft verwiesen wird/wurde (vgl. 10.3), und begründet dies ggf. mit weiteren diskriminierenden gesellschaftlichen Auswirkungen der Bezeichnung selbst (s. Beispiele (302)-(307)).


                      	 
                        Wer die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als zu progressiv ablehnt, lehnt auch die Bezeichnung Ehe für alle ab, mit der konventionell auf diese verwiesen wurde/wird, und begründet dies ggf. mit weiteren progressiven gesellschaftlichen Auswirkungen der Bezeichnung selbst (s. Beispiele (309), (313) und (314)).


                      	 
                        Wer die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als zu konservativ ablehnt, lehnt auch die Bezeichnung Ehe für alle ab, mit der konventionell auf diese verwiesen wurde/wird, und begründet dies ggf. mit weiteren konservativen gesellschaftlichen Auswirkungen der Bezeichnung selbst (s. Beispiele (310)-(312)).


                      	 
                        Wer die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet, befürwortet auch die Bezeichnung Ehe für alle, mit der konventionell auf diese verwiesen wurde/wird, und begründet dies ggf. mit progressiven gesellschaftlichen Auswirkungen der Bezeichnung selbst (s. Beispiele (302)-(307)).


                    
 
                    Somit scheint es, dass die politische Haltung der sprachkritischen Haltung gegenüber der jeweiligen Bezeichnung vorgängig ist und letztere der ersteren durch verschiedenste Argumentationen angepasst werden kann. Daraus folgt, dass entgegen sprachkritischer und meliorativer Hoffnungen der Persuasion die Gegner eines politischen Konzeptes sich nicht allein durch eine neue Bezeichnung (wie Ehe für alle) von diesem überzeugen lassen, sondern vielmehr die bestehende Ablehnung gegenüber dem Konzept auf ebendiese Bezeichnung übertragen und (zumindest für sich) rationalisieren können.
 
                    Im folgenden Kapitel soll noch einmal ein differenzierender Blick auf die verschiedenen möglichen Beweggründe und metasprachlichen Ausdrucksformen der Distanzierung von Homo-Ehe und Ehe für alle geworfen werden, bevor die metasprachliche Einordnung der beiden Ausdrücke abschließend quantitativ untersucht wird.
 
                   
                  
                    10.2.2.4 Verwendung der Bezeichnungen mit Distanzmarkern
 
                    In bisherigen Kapiteln wurden individuelle metasprachliche Diskursbeiträge zu Homo-Ehe und Ehe für alle rein qualitativ untersucht und typisiert. Im folgenden Kapitel soll es nun abschließend darum gehen, verschiedene metasprachliche und insbesondere sprachkritische Äußerungen in sprachoberflächlichen Mustern zu verdichten, die induktiv quantitativ erschließbar und somit auch deduktiv quantifizierbar sind. Einen induktiven Hinweis auf metasprachliche Vorbehalte und Distanzierungsbedürfnisse gegenüber den konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle, der bereits angesprochen wurde (s. 10.2.1.3), liefern deren häufige Kookkurrenz mit sogenannt sowie deren Verwendung in Anführungszeichen. Exemplarisch veranschaulicht dies ein Blick in die Kookkurrenzen direkt links von Homo-Ehe (s. Tabelle 28) respektive Ehe für alle (s. Tabelle 29) im größten der untersuchten Korpora G-DeReKo.
 
                    
                      
                        Tabelle 28:Kookkurrenzen von Homo-Ehe in G-DeReKo (1 Wort links, innerhalb eines Satzes).

                      

                               
                            	Nr. 
                            	Lemma 
                            	Häufigkeit 
                            	Log-Likelihood 
   
                            	1 
                            	genannt 
                            	238 
                            	1742 
  
                            	2 
                            	sogenannt 
                            	203 
                            	1188 
  
                            	3 
                            	Abtreibung 
                            	103 
                            	1061 
  
                            	4 
                            	Sache 
                            	85 
                            	468 
  
                            	5 
                            	eingeführt 
                            	35 
                            	287 
  
                            	6 
                            	Begriff 
                            	44 
                            	189 
 
                      

                    
 
                    
                      
                        Tabelle 29:Kookkurrenzen von Ehe für alle in G-DeReKo (1 Wort links, innerhalb eines Satzes).

                      

                               
                            	Nr. 
                            	Lemma 
                            	Häufigkeit 
                            	Log-Likelihood 
   
                            	1 
                            	Thema 
                            	95 
                            	351 
  
                            	2 
                            	beschlossen 
                            	40 
                            	333 
  
                            	3 
                            	Initiative 
                            	48 
                            	273 
  
                            	4 
                            	sogenannt 
                            	54 
                            	264 
  
                            	5 
                            	Vorlage 
                            	24 
                            	143 
  
                            	6 
                            	eingeführt 
                            	14 
                            	111 
 
                      

                    
 
                    Aus den Kookkurrenz-Tabellen geht hervor, dass das Adjektiv-Attribut sogenannt bzw. so genannt (s. Tabelle 28, Nr. 1) für Ehe für alle, insbesondere für Homo-Ehe eine hervorgehobene Rolle spielt. Aus Gründen der speziellen Tokenisierung im DeReKo nicht zu sehen sind hierbei die häufigen Verwendungen der Ausdrücke in Anführungszeichen; eine entsprechende Suchanfragexliii zeigt, dass in G-DeReKo Homo-Ehe 768 Mal und Ehe für alle 877 Mal in Anführungszeichen verwendet wird – weit häufiger also noch als mit dem Attribut sogenannt.
 
                    Sowohl die Attribuierung mit sogenannt als auch die Verwendung in Anführungszeichen markieren eine metasprachliche Bezugnahme zum jeweiligen Ausdruck (vgl. Härtl 2018: 151), die im Konkreten verschiedene kommunikative Funktionen erfüllen kann, darunter insbesondere auch die als Distanzmarker (vgl. Wallis 2016: 47; Härtl 2018: 155). Zudem scheint sich dieses Distanzierungsbedürfnis gerade für tabuisierte oder affektiv unangenehme Ausdrücke zu ergeben, deren negative emotive Konnotationen durch sogenannt bzw. so genannt (vgl. Forster 2005: 204) sowie Anführungszeichen im Sinne von scare quotes (vgl. Predelli 2003) dahingehend abgemildert werden können, dass der Sprecher zu erkennen gibt, dass er um die mögliche Unangemessenheit dieses Ausdrucks weiß, und sein Face wahren kann, indem er einen Teil der Verantwortung für die Verwendung des Ausdrucks auf dessen Konventionalisierung abladen kann; im Sinne von: das wird eben so genannt (vgl. Härtl 2018: 144).422 Insofern scheinen sich gerade sogenannt sowie Anführungszeichen für eine positivistische und auch quantitative Analyse sprachkritischer Einstellungen, Distanzierungsbedürfnisse und sogar unangenehmer Affekte gegenüber den konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle zu eignen. An dieser Stelle sei jedoch bereits erwähnt, dass diese Distanzmarker keineswegs hinreichende Bedingungen, sondern lediglich kontingente Hinweise für die genannten Phänomene darstellen, da sowohl sogenannt als auch Anführungszeichen verschiedene und oft auch ambivalente kommunikative Funktionen erfüllen können.
 
                    Vor einer quantitativen Untersuchung von sogenannt und Anführungszeichen lohnt sich also ein qualitativer Blick auf die verschiedenen pragmatischen und metasprachlichen Verwendungsweisen dieser potenziellen Distanzmarker in Bezug auf die konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle. Die Analyse einzelner Belege hilft einerseits, die späteren quantitativen Verteilungen dieser Indikatoren besser einzuordnen, und liefert andererseits bereits Deutungsmöglichkeiten über die verschiedenen Gründe einer Distanzierung vom jeweiligen Ausdruck Homo-Ehe oder Ehe für alle, die im Folgenden Distanzierungsaspekte genannt werden sollen. Eine solche qualitative Analyse liefert fast unzählige Varianten metasprachlicher Distanzierung, muss im Rahmen dieser Arbeit jedoch unvollständig bleiben und soll sich nur beschränken auf die häufigsten und relevantesten Phänomene in Bezug auf die Frage nach potenziellen kompositionellen Ursachen für die wahrgenommene Unangemessenheit einer Bezeichnung. Exemplarisch vorgestellt werden daher nur drei verschiedene Distanzierungsaspekte der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle, die auf je unterschiedliche Weise die Frage beantworten: Von welchem Aspekt der Bezeichnung wird sich im Einzelfall genau distanziert? Entsprechend finden sich Verwendungen der Distanzmarker, die entweder erstens auf eine Distanzierung vom Determinans Homo bzw. vom Präpositionalattribut für alle hinweisen oder aber zweitens auf eine Distanzierung vom Determinatum bzw. Phrasenkopf Ehe oder aber drittens auf eine Distanzierung von verschiedenen Bedeutungspotenzialen des jeweiligen idiomatischen Gesamtausdrucks.
 
                    Metasprachliche Distanzierungen von der attributiven respektive kompositionellen Erweiterung des Ausdrucks Ehe finden sich bereits in zahlreichen vorigen Belegen: gegenüber Homo in Homo-Ehe etwa in den Beispielen (253), (255), (301), (302), (305) und (306) und gegen (für) alle in Ehe für alle in den Beispielen (310)-(314). Die folgenden Beispiele (315)-(318) sollen daher nur exemplarisch veranschaulichen, wie sich derartige metasprachliche Vorbehalte in den hier untersuchten Distanzmarkern ausdrücken und auf die jeweilige Konstituente beziehen lassen.
 
                    (315)
                      
                        Aber hier klingt sie an, die sogenannte Homo-Ehe, die man besser gar nicht mehr so nennen sollte, da es ja nun eine vollwertige Ehe für alle gibt, sogar in Deutschland.423

                      

                    
 
                    (316)
                      
                        Die sogenannte Ehe für alle ist eben keine wirkliche Öffnung, sondern bloß die zusätzliche Privilegierung homosexueller 2er-Beziehungen. Diese müsste begründet werden. Weil man sie aber nicht begründen kann, verkauft man es als Nichtdiskriminierung.424

                      

                    
 
                    (317)
                      
                        Wer “Homo”-Ehen herabwürdigt führt meist selbst nicht gerade eine Gute. Just saying.425

                      

                    
 
                    (318)
                      
                        Eine Volksabstimmung über eine eventuelle Öffnung der Ehe “für alle” wäre keine Abstimmung der Mehrheit über Minderheitenrechte, sondern ganz klar ausschließlich eine solche über das Wesen der Ehe an sich. Die Frage ist nicht, ob eines Tages alle heiraten dürfen, sondern die Kernfrage lautet: Soll ein traditionelles Rechtsinstitut, das die Gesellschaft fundamental mitbildet, grundlegend verändert werden.426

                      

                    
 
                    In den Beispielen (315) und (316) ist zu erkennen, dass eine Deutung von sogenannt zur Distanzierung speziell von der Konstituente Homo respektive für alle nur mithilfe kontextueller Hinweise vorgenommen werden kann. So wird in Beispiel (315) die Existenz einer vollwertigen Ehe als Grund (da) dafür angeführt, warum die Unterscheidung im Hyperonym-bildenden Determinans Homo nunmehr vermieden werden sollte, und somit als Grund für die metasprachliche Distanzierung mit sogenannt. In Beispiel (316) wiederum wird die Beschränkung der Eheöffnung auf 2er-Beziehungen als Grund dafür angegeben, warum diese als keine wirkliche Öffnung buchstäblich für alle wahrgenommen wird, und somit als Grund für die Distanzierung mit sogenannt. Zielsicherere metasprachliche Deiktika (vgl. Härtl 2018: 147) stellen hier zuweilen die Anführungszeichen dar, insofern sie, wie in den Beispielen (317) und (318), den genauen Distanzierungsaspekt unmissverständlich markieren können. Dabei dienen die Anführungszeichen in Beispiel (317) zwar eindeutig zur Distanzierung vom Determinans Homo, doch kann sich diese nicht nur auf die (indirekt wiedergegebene) Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren beziehen, sondern ggf. auch auf die emotive Konnotation bzw. die unangenehmen Affekte, die bei der Wiedergabe der Konstituente Homo vermieden werden sollen, sodass eher von scare quotes gesprochen werden könnte. In Beispiel (318) wiederum markieren die Anführungszeichen ausschließlich für alle als Objekt der metasprachlichen Distanzierung. Der nachfolgende Kotext konkretisiert den Distanzierungsaspekt, insofern es sich nicht um die – wohl durch eine wörtliche Lesart nahegelegte – Frage handle ob eines Tages alle heiraten dürfen. Somit kann sowohl mit sogenannt als auch mit Anführungszeichen mehr oder weniger deutlich, eine metasprachliche Distanzierung zur attributiven respektive kompositionellen Spezifikation der gleichgeschlechtlichen Ehe ausgedrückt werden.	Gleiches gilt für den umgekehrten Fall, in dem Diskursakteure sich gerade von der Verwendung des Ausdrucks bzw. der Konstituente Ehe im jeweiligen Verweiszusammenhang distanzieren. Auch hier sind aus den vorigen Beispielen bereits einige Belege zur metasprachlichen Markierung einer Verwendung von Ehe mit einer nicht konventionellen Bedeutung in Homo-Ehe (s. etwa die Beispiele (264), (265)) sowie in Ehe für alle (s. etwa Beispiel (272)) bekannt. In Kombination mit quantifizierbaren Distanzmarkern veranschaulichen dies auch die Beispiele (319)-(322) exemplarisch.
 
                    (319)
                      
                        Die so genannte Homo-Ehe muss bei der Zusatz-Altersversorgung im öffentlichen Dienst nicht wie eine normale Ehe behandelt werden. Der Bundesgerichtshof wies die Klage eines Mannes ab, der als Angestellter die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft gefordert hatte.427

                      

                    
 
                    (320)
                      
                        Ich habe erklärt, was der Sinn der Ehe gewesen ist und wie Familie definiert war. Und weil viele Konservative wie ich daran festhalten wollten, haben sie die sogenannte Ehe für alle abgelehnt.428

                      

                    
 
                    (321)
                      
                        Ja. Und die CDU ist ja ohnehin schon vollständig verkommen, egal ob Merz oder ein anderer. Am Ende sind die für Homo-”Ehe” und sonst etwas.429

                      

                    
 
                    (322)
                      
                        Keine Ehe für alle – diese Verbindung muss Mann und Frau vorbehalten bleiben! Wenn Mann&Mann oder Frau&Frau sich zusammentun wollen, dann sollte es nicht “Ehe” für alle heissen!430

                      

                    
 
                    Die Beispiele (319) und (320) zeigen, wie durch den jeweiligen Kotext die Konstituente Ehe als Objekt der metasprachlichen Distanzierung mit sogenannt von der Gesamtkonstruktion Homo-Ehe respektive Ehe für alle interpretierbar wird. In Beispiel (319) wird die Distanzierung von Ehe nahegelegt durch die Gegenüberstellung mit einer normalen Ehe zu der rechtliche Unterschiede expliziert werden. Ferner scheint eine Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren durch das Determinans Homo hier nicht als unangemessen empfunden zu werden, insofern diese auch im weiteren Kotext vorgenommen wird, um die bestehenden rechtlichen Unterschiede zu versprachlichen. Was also durch die Attribuierung mit sogenannt relativiert zu werden scheint ist vielmehr umgekehrt die Hyperonymbildung durch das Determinatum Ehe, insofern etwas so genannt werde, was in Anbetracht der rechtlichen Unterschiede gar nicht so sei. Analog hierzu ist auch Beispiel (320) zu verstehen, das einen Tweet des Autors und ehemaligen stern-Journalisten Andreas Hallaschka zeigt. Hier legt der Kotext nahe, dass es die Konstituente Ehe in Ehe für alle ist, auf die sich die Distanzierung mit sogenannte richtet, insofern diese mit dem Sinn der Ehe kontrastiert wurde, um so wiederum zu begründen, warum die Eheöffnung abgelehnt wird. Wie schon bei den Beispielen (317) und (318) zu sehen, zeigt sich auch in den Beispielen (321) und (322), wie die Platzierung von Anführungszeichen innerhalb der Konstruktionen deren genauen Distanzierungsaspekt und somit den Grund für das metasprachliche Distanzierungsbedürfnis präzisieren. Während die metasprachliche Distanzierung vom Determinans Homo und dessen Differenzierung eher von progressiver Seite pro Eheöffnung zu kommen scheint, kann eine Distanzierung vom Determinatum Ehe in Homo-Ehe, wie ein Vergleich der Beispiele (319) und (321) zeigt, auf beiden Seiten des politischen Diskurses vorgenommen werden: entweder von progressiver Seite, um zu betonen, dass eine eingetragene Lebenspartnerschaft in Anbetracht der rechtlichen Ungleichbehandlung nicht als Ehe bezeichnet werden könne oder solle, oder aber von konservativer Seite, um zu betonen, dass eine Verbindung zweier gleichgeschlechtlicher Partner ungeachtet der rechtlichen Gleichstellung aufgrund ontologisch verstandener Unterschiede nicht als Ehe bezeichnet werden könne oder solle. Beispiel (322) wiederum zeigt um ein weiteres Mal (vgl. etwa schon Beispiel (314)) eine Haltung, die sich nicht per se gegen die rechtliche, sondern gerade gegen die symbolische bzw. sprachliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften richtet, welche sich hier in einer Distanzierung vom Phrasenkopf Ehe in Ehe für alle wiederspiegelt. Insgesamt können sich Diskursakteure also auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen politischen Perspektiven von unterschiedlichen Konstituenten der Bezeichnungen Homo-Ehe respektive Ehe für alle metasprachlich distanzieren.
 
                    Über die Distanzierung einzelner Konstituenten der konkurrierenden Bezeichnungen hinaus lassen sich natürlich auch Verwendungsweisen von Distanzmarkern wie sogenannt und Anführungszeichen finden, die sich auf die gesamte Konstruktion zu beziehen scheinen. Dies betrifft zum einen die Distanzierung von einer bestimmten politischen Haltung, die durch die indexikalischen Ausdrucksfunktion mit der jeweiligen gesamten Bezeichnung assoziiert werden kann. Dieses Phänomen ist in 10.2.2.1 bereits ausführlich behandelt worden und zeigt sich auch in den folgenden Beispielen (etwa (324) und (326)) weiterhin als Tendenz, sodass an dieser Stelle lediglich darauf hingewiesen sei, dass die antizipierbare, kollektive Wahrnehmung einer Bezeichnung als Fahnenwort einer politischen Position ebenfalls zur Verwendung von Distanzmarkern führen kann, wenn die jeweils Sprechenden nicht mit der jeweiligen Position assoziiert werden wollen. Zum anderen beziehen sich metasprachliche Rahmungen wie sogenannt und Anführungszeichen aber auch in einer Art auf die konkurrierenden Bezeichnungen, die weniger als Distanzierung, sondern vielmehr als Einführung eines unbekannten (also eines bei den Rezipierenden als unbekannt angenommenen) Ausdrucks verstanden werden kann. Gerade die Attribuierung mit sogenannt kann in einer solchen name-informing-Funktion (vgl. Härtl 2018) anzeigen, dass der attribuierte Ausdruck entweder einen seltenen Ausdruck darstellt (vgl. ebd.: 141) oder einen häufigen Ausdruck, der bei den Rezipierenden aber nicht vorausgesetzt werden kann (vgl. ebd.: 155), oder aber einen Ausdruck, der in einer atypischen Bedeutung verwendet wird (vgl. ebd.: 143), wie dies soeben für die Konstituente Ehe beobachtet wurde. Gerade letztere Variante zeigt auf, dass die Unterscheidung zwischen einem distanzierenden und einem name-informing Gebrauch von sogenannt sich oftmals nur schwer vornehmen lässt und dass beide Funktionen zuweilen ineinander zu wirken scheinen (vgl. Härtl 2018: 162). Fortan soll in Bezug auf sogenannt und Anführungszeichen daher auch zusammenfassend von potenziellen Distanzmarkern gesprochen werden.
 
                    Die folgenden Beispiele sollen entsprechend wahrscheinlichere (Beispiele (323) und (324)) sowie weniger wahrscheinliche (Beispiele (325) und (326)) Fälle dieser name-informing-Funktion von sogenannt in Verbindung mit Homo-Ehe sowie Ehe für alle veranschaulichen.
 
                    (323)
                      
                        Am Mittwoch wird in Deutschland die erste so genannte Homo-Ehe geschlossen. Die eingetragene Lebenspartnerschaft sieht auch Rechte und Pflichten für schwule und lesbische Partnerschaften vor. Der Grünen-Rechtsexperte Volker Beck setzt sich seit Jahren für die Homo-Ehe ein.431

                      

                    
 
                    (324)
                      
                        2009 beim Beschluss der eingetragenen Partnerschaft warten wir bereits: „Dieses Instrument wird der Türöffner in Richtung einer Entwicklung sein, an deren Ende mit der sogenannten Ehe für alle, vulgo ‚Homo-Ehe‘, Ungleiches gleich behandelt wird. Jetzt ist es soweit.“ #ehe-füralle432

                      

                    
 
                    (325)
                      
                        Bayern will gegen die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, im Volksmund als so genannte „Homo-Ehe” bekannt, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klagen. Neben der eigentlichen Klage soll darüber hinaus mit einer Einstweiligen Verfügung das für den 1.August vorgesehene Inkrafttreten des Gesetzes gestoppt werden, kündigte Justizminister Manfred Weiß an.433

                      

                    
 
                    (326)
                      
                        Die CDU-Vorsitzende hatte die Linie schon während des Tages mit ihrem Parteivorstand und mit CSU-Chef Horst Seehofer besprochen. Insofern kam das für die Unionsführung nicht überraschend. Das Thema war ohnehin brandheiß, weil die SPD im angelaufenen Wahlkampf die sogenannte Ehe für alle zur Bedingung im Falle einer neuen Koalition gemacht hat. Wie die Grünen und die FDP auch. Laut Umfragen ist auch die große Mehrheit der Bevölkerung dafür, die Linke ist es sowieso schon lange.434

                      

                    
 
                    In den Beispielen (323) und (324) zeigt sich, inwiefern die Bezeichnungen Homo-Ehe respektive Ehe für alle bei den antizipierten Rezipierenden als neu bzw. unbekannt angenommen und entsprechend im anschließenden Kotext paraphrasiert werden. In Beispiel (323) wird die Bedeutung des mit sogenannte eingeführten Ausdrucks Homo-Ehe anschließend verdeutlicht als eine Institution namens eingetragene Lebenspartnerschaft, die auch Rechte und Pflichten für schwule und lesbische Partnerschaften vorsehe. Dass es sich um eine Verwendung von sogenannt zum Name-Informing handelt wird auch dadurch verdeutlicht, dass Homo-Ehe nach dieser Paraphrase gänzlich unmarkiert verwendet wird, insofern der Ausdruck nun als bekannt und verständlich vorausgesetzt werden kann. Ferner wird Homo-Ehe hier in verschiedenen metonymischen Bedeutungen verwendet: einerseits zum Verweis auf die abstrakte Institution (für die Homo-Ehe), andererseits zum Verweis auf konkrete, individuelle Instanzen (so genannte Homo-Ehe). Diese Ambiguität soll im nachfolgenden Kapitel 10.2.3 ausführlich untersucht werden. Beispiel (324) zeigt einen Tweet des FPÖ-Politikers Christofer Ranzmaier, in dem dieser Ehe für alle zunächst mit sogenannt verwendet. Einerseits ließe in Anbetracht der ausgedrückten Ablehnung einer Eheöffnung auch eine Distanzierung von der politischen Haltung annehmen, die Ehe für alle als potenzielles Fahnenwort wiedergeben könnte, andererseits legt die anschließende Paraphrasierung mit volgu ‚Homo-Ehe‘ nahe, dass dem Sprecher diese Bezeichnung als nicht voraussetzbar, sondern erklärungsbedürftig erscheint. Dabei weist die metapragmatische Markierung mit vulgo den Ausdruck Homo-Ehe im Vergleich zu Ehe für alle nicht nur als geläufiger aus,435 sondern auch als „vulgär“ im Sinne von alltags- oder umgangssprachlich.436 Diese metapragmatische, diafunktionale Einordnung von Homo-Ehe als alltags- oder auch umgangssprachlich (vgl. hierzu ausführlich 10.2.2.1, v. a. Tabelle 27) scheint auch in Beispiel (325) eine Rolle zu spielen. Im Gegensatz zu den beiden vorigen Beispielen scheint der Ausdruck Homo-Ehe hier nicht einer anschließenden Erklärung zu bedürfen, insofern der thematische Zusammenhang bereits aus dem vorigen Kotext hervorgeht. Vielmehr scheint es so, als sollte die im März 2001 anscheinend noch weniger voraussetzbare Phrase Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften anschließend mit dem geläufigeren und explizit bekannten Ausdruck Homo-Ehe verständlich gemacht werden. Hier scheint die Attribuierung mit sogenannt also weniger eine name-informing-Funktion zu erfüllen, sondern wiederum eine nicht genau bestimmte Distanzierung von der Bezeichnung Homo-Ehe auszudrücken. Die metapragmatische Einordnung der Gebrauchsweise im Volksmund legt nahe, dass sogenannte zusammen mit den Anführungszeichen eine Art Stilbruch metasprachlich markiert, insofern eine als volkstümlich wahrgenommene Bezeichnung zwar zur Verständlichkeit beiträgt, jedoch anscheinend nicht unmarkiert in der Textgattung Zeitungsartikel verwendet werden kann. Auch in Beispiel (326) scheint der mit sogenannte attribuierte Ausdruck Ehe für alle durchaus als bekannt vorausgesetzt zu werden, da er im Anschluss nicht paraphrasiert wird und schon im Titel unmarkiert verwendet wird. Auch letzteres wäre, wie etwa der Titel des Artikels aus Beispiel (323) zeigt, bei einer name-informing Verwendung von sogenannt keineswegs selbstverständlich. Als wahrscheinlicheren Grund für die Verwendung von sogenannt ließe sich einerseits eine Markierung als politisches Fahnenwort im Zusammenhang mit der zuvor explizierten Community of Practice die SPD annehmen. Andererseits ließe sich geradezu gegenläufig zur name-informing-Funktion eines unbekannten Ausdrucks eine Art diskursive Übersättigung sowie emotionale Aufladung als Ursache für das Distanzierungsbedürfnis vermuten, die in der metadiskursiven Äußerung Das Thema war ohnehin brandheiß reflektiert wird.
 
                    Wie ein Vergleich zwischen den verschiedenen Verwendungsweisen von sogenannt und insbesondere ein Blick auf die uneindeutigen Beispiele (325) und (326) zeigen, kann der potenzielle Distanzmarker sogenannt ganz verschiedene und auch ambivalente Funktionen in Bezug auf die durch ihn attribuierte Bezeichnung Homo-Ehe respektive Ehe für alle einnehmen. Zuletzt hat sich gezeigt, dass auch die nicht-distanzierende Verwendung von sogenannt zum reinen Name-Informing sich selbst unter Ausschluss anderer eindeutiger Distanzierungsaspekte nicht eindeutig erkennen lässt. Stattdessen muss zuweilen vielmehr eine ambivalente, metasprachliche Markierung des bereits bekannten Ausdruck angenommen werden, denn „sog. deutet auf einen Verweisungszusammenhang hin, über den die Kommunikationspartner wenigstens in irgendeiner Form gemeinsame Informationen haben müssen, wenn sie sich verstehen wollen“ (Wimmer 1979: 5). Ferner zeigte sich, dass sogenannt nicht nur diese „unschuldige“, unpolitische Verwendungsweise zum Name-Informing hat, sondern sich – genauso wie die Anführungszeichen – auch als Distanzmarker auf ganz unterschiedliche Aspekte des attribuierten Ausdrucks beziehen und diese aus ganz unterschiedlicher Perspektive ablehnen kann. Während die GfDS etwa die häufige Verwendung mit sogenannt und Anführungszeichen als Grund zur Meidung von Homo-Ehe anführt (vgl. Beispiel (296)), so scheint es doch vom jeweiligen Distanzierungsaspekt sowie vom Verhältnis der politischen Haltungen abzuhängen, ob Sprechende sich für oder gegen diese Bezeichnung entscheiden: Wird Homo-Ehe etwa gerade von Gegnern einer eherechtlichen Gleichstellung mit Distanzmarkern verwendet, weil diese die sprachliche Gleichstellung im Determinans Ehe ablehnen (vgl. etwa Beispiel (321)), so könnte dies für Befürworter einer Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften weniger ein Hindernisgrund, sondern eher noch ein Ansporn zur Verwendung dieser Bezeichnung sein.
 
                    Welche der untersuchten Distanzierungsaspekte jedoch im Einzelfall für die Verwendung von sogenannt oder Anführungszeichen ausschlaggebend sind, lässt sich nicht zuverlässig quantifizieren, zumal eindeutigere sprachoberflächliche Hinweise wie etwa Anführungszeichen um eine einzelne Konstituente (vgl. die Beispiele (317), (318), (321) und (322)) die seltene Ausnahme darstellen. Stattdessen liefert ein makroskopischer vergleichender Blick auf die Verwendung der Distanzmarker in verschiedenen Korpora und Zeiträumen Hinweise auf eine mögliche Gewichtung der verschiedenen Verwendungsweisen von sogenannt und Anführungszeichen sowie der verschiedenen Distanzierungsaspekte der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle. Hierzu lässt sich die Verwendung dieser beiden Bezeichnungen in Anführungszeichen, mit sogenannt oder mit sinnverwandten attributiven Distanzmarkern wie angeblich oder vermeintlich durch entsprechende Suchanfragenxliv,xlv in den verschiedenen Korpora quantifizieren. Die Ergebnisse einer solchen Suche nach der Verwendung solcher potenzieller Distanzmarker im Zusammenhang mit Homo-Ehe und Ehe für alle lassen sich zunächst im Hinblick auf die untersuchten Korpora bzw. Diskursdomänen vergleichen. Als relatives Häufigkeitsmaß scheint hier gegenüber der sonst verwendeten Frequency per Million Words (FpMW) die anteilmäßige Verwendung von Distanzmarkern im Vergleich zur Verwendung der jeweiligen Bezeichnung überhaupt aufschlussreicher. Tabelle 30 zeigt entsprechend, in wie viel Prozent der Gesamtvorkommen im jeweiligen Korpus Homo-Ehe respektive Ehe für alle mit potenziellen Distanzmarkern wie sogenannt oder Anführungszeichen verwendet wird.
 
                    
                      
                        Tabelle 30:Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit Homo-Ehe und Ehe für alle pro Korpus in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen im jeweiligen Korpus.

                      

                                    
                            	 
                            	Häufigkeit von Homo-Ehe 
                            	Häufigkeit von Ehe für alle 
  
                            	 
                            	Gesamtvorkommen (Ges.) 
                            	mit Distanzmarkern 
                            	Gesamtvorkommen (Ges.) 
                            	mit Distanzmarkern 
  
                            	 
                            	absolut 
                            	pMW 
                            	absolut 
                            	Anteil am Ges. 
                            	absolut 
                            	pMW 
                            	absolut 
                            	Anteil am Ges. 
   
                            	G-Twitter 
                            	87.885 
                            	16.553,8 
                            	4.672 
                            	5,3% 
                            	59.162 
                            	11.143,6 
                            	4.526 
                            	7,7% 
  
                            	G-DeReKo 
                            	17.315 
                            	886,3 
                            	1.289 
                            	7,4% 
                            	7.931 
                            	405,2 
                            	948 
                            	12,0% 
  
                            	P-Bundestag 
                            	26 
                            	57,3 
                            	4 
                            	15,4% 
                            	265 
                            	584,1 
                            	23 
                            	8,7% 
  
                            	R-Entscheidungen 
                            	50 
                            	14,1 
                            	30 
                            	60,0% 
                            	49 
                            	15,5 
                            	5 
                            	10,2% 
 
                      

                    
 
                    Tabelle 30 zeigt, dass die Bezeichnungen in den Korpora, in denen sie häufiger vorkommen, anteilmäßig seltener mit potenziellen Distanzmarkern verwendet werden: Dies zeigt sich in G-Twitter sowie G-DeReKo und in Bezug auf Ehe für alle auch in P-Bundestag. Umgekehrt werden die Bezeichnungen dort, wo sie seltener vorkommen, anteilmäßig häufiger mit potenziellen Distanzmarkern verwendet: Dies trifft auf R-Entscheidungen und auf P-Bundestag zu, jedoch nur in Bezug auf Homo-Ehe. Diese Tendenz spricht insgesamt dafür, dass sogenannt und Anführungszeichen in Bezug auf die beiden Bezeichnungen weniger zur Distanzierung, sondern eher in der erwähnten name-informing-Funktion verwendet werden: Ist die Bezeichnung in einer Diskursdomäne frequent und geläufig, kann sie unmarkiert verwendet und ihre Bedeutung bei den antizipierten Rezipierenden vorausgesetzt werden; ist sie jedoch ungeläufig, kann ihre Bedeutung nicht gleichermaßen vorausgesetzt werden und es bedarf einer metasprachlichen Rahmung zum Name-Informing (vgl. Härtl 2018: 140). Insbesondere die unmarkierten Verwendungen von Ehe für alle in den institutionalisierteren Diskursdomänen Politik und Recht bzw. in den Korpora P-Bundestag und R-Entscheidungen scheinen von dieser Tendenz jedoch abzuweichen und geben so einen quantitativen Hinweis auf weitere Einflussfaktoren. Hier scheint die Bezeichnung Ehe für alle trotz der vergleichsweise seltenen Verwendung, die ein Name-Informing nahelegen würde, weit seltener mit potenziellen Distanzmarker verwendet zu werden als die Bezeichnung Homo-Ehe. Besonders augenfällig ist dies in R-Entscheidungen, wo die beiden Bezeichnungen gleichermaßen etabliert bzw. nicht etabliert sind, Homo-Ehe jedoch in 60% der Fälle mit einem potenziellen Distanzmarker verwendet wird, Ehe für alle hingegen nur in etwa 10% der Fälle. Insgesamt nimmt also mit der Institutionalisiertheit und Formalität der jeweiligen Textsorten (von Tweets über Zeitungstexte und Plenarreden bis zu Entscheidungstexten) die anteilige Verwendung von Distanzmarkern bei Homo-Ehe stetig zu, nicht aber bei Ehe für alle. Sprich: Je institutionalisierter ein Text ist, desto eher scheint er den Ausdruck Homo-Ehe metasprachlich und ggf. auch distanzierend markieren zu müssen, nicht jedoch den Ausdruck Ehe für alle. Diese eindeutige Tendenz deutet auf einen starken Einfluss der Wahrnehmung von Homo-Ehe als eher umgangssprachlich und Ehe für alle als standard- oder gar fachsprachlich hin (vgl. 10.2.2.1, Tabelle 27 sowie die Beispiele (324) und (325)), durch die eine Verwendung von Homo-Ehe in institutionalisierteren und formalisierteren Texten eher problematisch erscheint als die Verwendung von Ehe für alle.
 
                    Mit Blick auf die aus Tabelle 30 gedeutete Rolle von Name-Informing bei niedrigerer Frequenz der jeweiligen Bezeichnung sind einerseits distanzierende Verwendungen von sogenannt und Anführungszeichen eher dort zu vermuten, wo die Bezeichnungen insgesamt frequent und diachron bereits etabliert sind, sodass eine Verwendung zum Name-Informing ausgeschlossen werden kann (s. etwa Abbildung 94). Andererseits lässt sich die Rolle einer name-informing Verwendung dieser potenziellen Distanzmarker auch am Zeitpunkt ihrer jeweiligen Vorkommen ausmachen (s. etwa Abbildung 96). Hier bedarf es also diachroner Vergleiche der Häufigkeiten potenziell distanzierender Konstruktionen wie sogenannte Homo-Ehe oder Ehe „für alle“ (vgl. die Suchanfragen in den Endnoten xliv und xlv), die für die verschiedenen Korpora in Abbildung 94–99 dargestellt sind.
 
                    
                      [image: Verlaufskurven, die beide initiale Spitzen 2009 respektive 2013 sowie zunehmende relative Werte ab 2012, respektive ab 2014 anzeigen.]
                        Abbildung 94: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 94 ist zu sehen, dass beide Ausdrücke in früheren Zeiträumen relativ häufig mit potenziellen Distanzmarkern auftauchen, was jeweils für eine name-informing Verwendung von sogenannt sowie Anführungszeichen spricht, insofern der noch unbekannte Ausdruck metasprachlich markiert werden muss. Für Homo-Ehe gilt dies allerdings nur sehr eingeschränkt, insofern 2009 zwar einen frühen Zeitraum im verfügbaren Twitter-Korpus darstellt, nicht jedoch in der Begriffsgeschichte von Homo-Ehe. Diese lässt sich nur in länger verfügbaren Korpora wie G-DeReKo beobachten (s. Abbildung 96). Bei Ehe für alle lässt sich hingegen erkennen, dass der Ausdruck gerade im Jahr der ersten Vorkommen in G-Twitter (vgl. Abbildung 88 in 10.2.1.1) absolut sowie relativ häufiger mit potenziellen Distanzmarkern verwendet wird als in den meisten der folgenden Jahre. Dies spricht also eher für eine initiale metasprachliche name-informing Markierung bei der diskursiven Etablierung des Ausdrucks als für eine politisch oder sprachkritisch motivierte Distanzierung. Sowohl für Homo-Ehe als auch für Ehe für alle lässt sich für die anschließenden, insbesondere ab 2014 sukzessive ansteigenden relativen Verwendungen mit potenziellen Distanzmarkern ein derartiges Name-Informing jedoch größtenteils ausschließen, zumal beide Ausdrücke hier bereits immer häufiger auf Twitter vorkommen (vgl. Abbildung 88) und daher vielmehr zunehmend als bekannt vorausgesetzt werden können: „[W]ith high-frequent nouns […], the construction is more likely to receive a ‘distanced’ interpretation rather than a name-informing one, usually in combination with an ironic or sarcastic undertone“ (Härtl 2018: 140). Entsprechend ließe sich gerade für Homo-Ehe der zunehmende Gebrauch mit Distanzmarkern gerade bis zur Eheöffnung und der damit einhergehenden Obsoleszenz der eingetragenen Lebenspartnerschaft 2017 durch verschiedene politische und sprachkritische Distanzierungsbedürfnisse innerhalb des sich zuspitzenden Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe erklären. Wie jedoch in den qualitativen Analysen der Distanzmarker gezeigt wurde, ist damit noch keineswegs gesagt, aus welcher politischen oder unpolitischen Perspektive welcher morphologische oder semantische Aspekt von Homo-Ehe durch den Distanzmarker jeweils relativiert oder problematisiert wird (vgl. die etwa Beispiele (315), (317), (319), (321), (323) und (325)). Gleiches gilt für den Ausdruck Ehe für alle, der nicht nur bis 2017, sondern auch darüber hinaus bis 2020 zunehmend mit Distanzmarkern verwendet wird, sodass hier ganz vielfältige politische und sprachkritische Distanzierungsaspekte angenommen werden müssen. So lassen sich für Ehe für alle gerade nach 2017 Distanzierungen von unterschiedlichen Aspekten des Ausdrucks sowohl von konservativer Seite (vgl. Beispiele (320), (322)) als auch von progressiver Seite (vgl. Beispiele (312) und (316)) finden.
 
                    Wie schon bei der quantitativen Verteilung von Homo-Ehe und Ehe für alle selbst (s. 10.2.1 I, v. a. Tabelle 25) lässt sich auch die Verwendung dieser beiden Bezeichnungen speziell mit Distanzmarkern für das Subkorpus G-Sub-Twitter – bestehend aus Tweets von Accounts, die sich selbst als queer oder LGBT[…] ausweisen (vgl. 6.2) – gesondert analysieren. Tabelle 31 zeigt einen Vergleich zwischen G-Sub-Twitter und den übrigen Tweets in G-Twitter im Hinblick auf die Verwendung der beiden Bezeichnungen mit potenziellen Distanzmarkern wie Anführungszeichen oder sogenannt.
 
                    
                      
                        Tabelle 31:Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit Homo-Ehe und Ehe für alle in G-Sub-Twitter und im invertierten Subkorpus in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen im jeweiligen Subkorpus.

                      

                                    
                            	 
                            	Häufigkeit von Homo-Ehe 
                            	Häufigkeit von Ehe für alle 
  
                            	 
                            	Gesamtvorkommen (Ges.) 
                            	mit Distanzmarkern 
                            	Gesamtvorkommen (Ges.) 
                            	mit Distanzmarkern 
  
                            	 
                            	absolut 
                            	pMW 
                            	absolut 
                            	Anteil am Ges. 
                            	absolut 
                            	pMW 
                            	absolut 
                            	Anteil am Ges. 
   
                            	G-Sub-Twitter 
                            	527 
                            	11.363,39 
                            	43 
                            	8.16% 
                            	352 
                            	7.589,97 
                            	14 
                            	3.90% 
  
                            	restliche Tweets in G-Twitter 
                            	87,358 
                            	16.607,31 
                            	4.629 
                            	4.97% 
                            	55,596 
                            	10.471,91 
                            	4.512 
                            	7.74% 
 
                      

                    
 
                    In Tabelle 31 zeigt sich zunächst, dass sich die relative Frequenz von Homo-Ehe und Ehe für alle zwischen G-Sub-Twitter und den sonstigen Tweets insgesamt nicht so stark unterscheidet, wie im Zusammenhang mit den sprachkritischen Diskursbeiträgen (s. o.) anzunehmen wäre, und insbesondere kein homogenes, eindeutiges Bild von Gebrauch und Meidung ergibt, wie schon bei Tabelle 25 (s. S. 631) ausführlich behandelt wurde. Ein deutlicherer Unterschied, den Tabelle 31 aufzeigt, besteht jedoch in der metasprachlichen Markierung und potenziellen Distanzierung von Homo-Ehe und Ehe für alle. So wird in G-Sub-Twitter Homo-Ehe zwar ebenfalls häufig verwendet, jedoch weit häufiger (in über 8% der Fälle) mit einem potenziellen Distanzmarker als in den sonstigen Tweets (in knapp 5% der Fälle). Umgekehrt wird Ehe für alle in G-Sub-Twitter anteilmäßig weit seltener mit einem potenziellen Distanzmarker verwendet (in knapp 4% der Fälle) als in den restlichen Tweets (in knapp 8% der Fälle). Somit ergibt sich der Eindruck, dass unter den designiert queeren Twitter-Accounts, die sich im Hinblick auf die Verwendung von Ehe für alle phasenweise wohl als eine Community of Practice verstehen ließen (vgl. 10.2.1, v. a. Abbildung 92), insgesamt größere metasprachliche bzw. metapragmatische Vorbehalte gegenüber dem Ausdruck Homo-Ehe finden als in den übrigen Tweets in G-Twitter.
 
                    Ein Blick in die diachrone Verteilung der metasprachlichen Markierungen und Distanzierungen von Homo-Ehe in G-Sub-Twitter (s. Abbildung 95) zeigt jedoch, dass dies nicht immer der Fall war.
 
                    
                      [image: Balken, die einen hohen absoluten Wert 2015 anzeigen, und Verlaufskurve, die zunehmende relative Werte ab 2014, einen Höchstwert 2020 und einen Mittelwert 2021 anzeigt.]
                        Abbildung 95: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Sub-Twitter nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 95 ist zu sehen, dass auch in G-Sub-Twitter die Bezeichnung Homo-Ehe gerade in der Zeit bis einschließlich 2013 bzw. 2014, als sie sehr häufig verwendet wurde (s. Abbildung 92), verschwindend selten mit potenziellen Distanzmarkern wie Anführungszeichen oder einer Attribuierung mit sogenannt vorkommt. In diesem Zeitraum wird Homo-Ehe in G-Sub-Twitter also nicht nur genauso häufig bzw. z. T. sogar häufiger verwendet als in den restlichen Tweets (vgl. Abbildung 93); vor allem kommt Homo-Ehe hier weit weniger markierend und distanzierend vor als im restlichen Korpus G-Twitter (s. Abbildung 94), was darauf schließen lässt, das die Bezeichnung bis einschließlich 2014 in G-Sub-Twitter weit selbstverständlicher verwendet wird als von sonstigen Twitter-Accounts. Somit fügen sich in G-Sub-Twitter ab 2015 die zunehmende Meidung von Homo-Ehe und die zunehmende Verwendung von Ehe für alle (s. Abbildung 92) perfekt zusammen mit der zunehmenden metasprachlichen Distanzierung von Homo-Ehe in genau diesem Zeitraum (s. Abbildung 95): Bis einschließlich 2015 wird Homo-Ehe in G-Sub-Twitter häufig und unmarkiert verwendet, ab 2015 wird Homo-Ehe zusehends gemieden; wenn die Bezeichnung dann noch auftaucht, dann immer häufiger nur zitierend oder distanzierend. Dies veranschaulicht exemplarisch Beispiel (327) aus dem Jahr 2020, in dem Homo-Ehe insgesamt nur einmal und dann distanzierend angeführt wird. Beispiel (328) zeigt einen Tweet aus demselben Jahr, in dem auch Ehe für alle in G-Sub-Twitter anteilmäßig am häufigsten mit potenziellen Distanzmarkern verwendet wird.
 
                    (327)
                      
                        Rolle rückwärts: Der @DLF führt wieder den Begriff “Homoehe” in der Berichterstattung ein. Da waren wir alle schon mal weiter, Kolleg✶innen! #ehefüralle #homoehe @DLFNachrichten @dlfkultur #dorissimom437

                      

                    
 
                    (328)
                      
                        Leider ist die rechtliche Elternschaft an das Geschlecht und die sexuelle Identität der Eltern gebunden, trotz Ehe für “alle”. Da geht es nicht ums Kindeswohl, sondern um tradierte Vorstellungen von Familie. #Regenbogenfamilie???? 
                          [image: ]438

                      

                    
 
                    Wie schon in Kapitel 10.2.1 festgehalten, kann die Ursache für die beobachtbare metasprachliche Distanzierung und Problematisierung (vgl. auch oben 10.2.2.2–10.2.2.3) sowie die Meidung von Homo-Ehe, nicht in den morphologischen Eigenschaften des Wortes selbst liegen, denn sonst ließen sich diese Phänomene gerade in G-Sub-Twitter von Beginn an beobachten. Vielmehr wird die Verwendung von Homo-Ehe gerade dann als obsolet betrachtet und problematisiert, wenn durch die Eheöffnung 2017 für eine sprachliche Unterscheidung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren keine politische oder rechtliche Notwendigkeit mehr besteht (s. Beispiel (327)). Umgekehrt ist eine solche metasprachliche Problematisierung auch im Zusammenhang mit Ehe für alle möglich, wenn die politischen und rechtlichen Verhältnisse kritisiert werden, die mit dieser Bezeichnung konventionell verknüpft sind. Dies lässt sich bereits in den Beispielen (310)-(312) und darüber hinaus auch in Beispiel (328) exemplarisch beobachten. Auch innerhalb von G-Sub-Twitter ergibt sich die Meidung sowie die metasprachliche Distanzierung von einer bestimmten Bezeichnung also keineswegs aus den morphologischen bzw. kompositionellen Eigenschaften des Ausdrucks selbst, sondern vielmehr in Abhängigkeit von verschiedensten diskursiven, gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Phänomene, deren (inter-)subjektiver Bewertung sowie deren assoziativer und konventioneller Verbindung zur jeweiligen Bezeichnung. Erst hierdurch erklärt sich die beobachtete Zunahme an Distanzmarkern mit Homo-Ehe sowie mit Ehe für alle in G-Sub-Twitter bis 2020.
 
                    Im Gegensatz zu den zunehmenden Distanzmarkern in G-Twitter und insbesondere in G-Sub-Twitter finden sich in G-DeReKo gerade zur Einführung der jeweiligen Bezeichnung Verwendungen mit sogenannt sowie mit Anführungszeichen (s. Abbildung 96).
 
                    
                      [image: Balken, die höhere absolute Werte 2001 respektive 2017 anzeigen, und Verlaufskurven, die höhere relative Werte 1994 respektive 2014 anzeigen.]
                        Abbildung 96: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Wie in Abbildung 96 zu sehen ist, werden gerade die frühen Verwendungen der beiden Bezeichnungen in 1991–2002 respektive in 2012–2017 in Verbindung mit potenziellen Distanzmarkern vorgenommen. Dies gilt auch für den einzelnen, tatsächlich thematisch relevanten Treffer von Ehe für alle im Jahr 1999. Wie bereits für G-Twitter beschrieben, deutet dies in Verbindung mit einer sukzessiven relativen Abnahme der potenziellen Distanzmarker deutlich auf ein initiales Name-Informing der jeweiligen Ausdrücke hin, das mit zunehmender Frequenz und Etablierung den Sprechenden immer weniger nötig erscheint. Im Gegensatz zu G-Twitter lässt sich in G-DeReKo kein anschließender Anstieg von Distanzmarkern mehr feststellen, der auf eine politische und/oder sprachkritische Distanzierung hinweisen würde. Ein Vergleich zwischen Abbildung 94 und Abbildung 96 muss jedoch mit Bedacht gezogen werden, insofern die Werte in den jüngeren Jahren in Abbildung 96 vor allem deshalb so niedrig wirken, weil die sehr hohen Werte in älteren Jahren hier die Skala weit nach oben verschieben. So sind die späteren Prozentwerte von 0–15% durchaus miteinander vergleichbar, einzig die hohen Prozentwerte von einer 40-prozentigen Verwendung mit potenziellen Distanzmarkern bei anfänglichem Gebrauch im Diskurs lassen sich nicht in G-Twitter, sondern nur in G-DeReKo finden. Insofern ist hier insbesondere ein Blick auf den diachronen Verlauf der anteiligen Verwendung mit potenziellen Distanzmarkern innerhalb eines Korpus erkenntnisstiftend. Etwa wird Homo-Ehe, wie in Abbildung 88 und Abbildung 89 (s. S. 627) zu sehen, in G-DeReKo bis einschließlich 2016 nach wie vor häufig, insbesondere häufiger als Ehe für alle verwendet; Abbildung 96 zeigt nun jedoch, dass dies im Vergleich zu den initialen Werten bis 2002 weit seltener mit potenziellen Distanzmarkern geschieht. Insbesondere ab 2012 wird Homo-Ehe zwar häufig verwendet, jedoch anteilmäßig kaum noch mit potenziellen Distanzmarkern, was insgesamt dafürspricht, dass im Zeitungskorpus G-DeReKo Name-Informing eine weit größere Rolle spielt als politische oder sprachkritische Distanzierungen mit sogenannt und Anführungszeichen, die von einer Zuspitzung des Diskurses auf die metasprachliche Ebene übertragen würden.
 
                    Während die häufigen Treffer in den gemeinsprachlichen Korpora diachrone Verlaufskurven ergaben, die recht plausibel die Gewichtung einer bestimmten diskursiven Funktion potenzieller Distanzmarker deuten lassen, ergeben die weit geringeren Trefferzahlen in den institutionalisierteren Diskursdomänen Politik und Recht (s. hierzu schon Tabelle 30) ein eher heterogenes Bild; so etwa in Abbildung 97, die die Verwendung potenzieller Distanzmarker in P-Bundestag zeigt.
 
                    
                      [image: Verlaufskurven, die höhere relative Werte 2000 und 2018 respektive 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 97: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in P-Bundestag nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 97 zeigt sich zunächst, dass gerade die ersten wenigen Belege von Homo-Ehe in P-Bundestag noch mit potenziellen Distanzmarkern auftauchen, nicht aber die ersten wenigen Belege von Ehe für alle in den Jahren 2012 und 2013 (vgl. hierzu auch Abbildung 87 auf S. 626). Auch ein qualitativer Blick in die ersten Verwendungen von Homo-Ehe mit Distanzmarkern, die beide in Beispiel (265) auf S. 596 zu sehen sind, zeigt, dass es sich hier weniger um eine name-informing-Verwendung von sogenannt bzw. Anführungszeichen handelt, sondern vielmehr um eine metasprachliche Distanzierung vom angleichenden Determinatum Ehe in Bezug auf die eingetragene Lebenspartnerschaft. Die später immer wieder auftauchenden Verwendungen von potenziellen Distanzmarkern mit Homo-Ehe und Ehe für alle zwischen 2015 und 2021 könnten auf verschiedene politisch-ideologische Distanzierungsbedürfnisse hinweisen, die sich auf verschiedene Weise auf metasprachlicher Ebene ausdrücken können.
 
                    Hier bedarf es wiederum eines Blickes auf die Gebrauchshäufigkeiten von Distanzmarkern bei verschiedenen Parteien. Für die Verwendung von Homo-Ehe mit potenziellen Distanzmarkern findet sich neben den beiden erwähnten Belegen bei der SPD in 2000 (s. Beispiel (265)) ebenfalls jeweils ein Beleg bei den Grünen sowie bei der CDU/CSU (s. Beispiel (299) auf S. 658). In Kapitel 10.2.2.2 wurde aus einer qualitativen Analyse von Beispiel (299) bereits gedeutet, dass die metasprachliche Distanzierung von Homo-Ehe eher mit reputationell motivierter, moralischer Arbeit am eigenen (professionell-politischen) Ansehen als mit agonaler politischer Positionierung zu tun haben könnte. Zumindest für letzteres spricht aus quantitativer Sicht nicht nur, dass Linkspartei, Grüne und SPD Homo-Ehe weit häufiger verwenden als die CDU/CSU (vgl. Abbildung 91), sondern auch, dass z. B. die Linkspartei im Gegensatz zur CDU/CSU Homo-Ehe kein einziges Mal mit einem potenziellen Distanzmarker verwendet. In die gleiche Richtung weist auch die quantitative Verteilung von Ehe für alle mit potenziellen Distanzmarkern auf die verschiedenen Parteien, die in Abbildung 98 dargestellt ist.
 
                    
                      [image: Balken und Linie, die höhere absolute und relative Werte für Linkspartei und CDU/CSU, sowie höhere relative Werte für die AfD anzeigen.]
                        Abbildung 98: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in P-Bundestag nach Partei (sortiert nach politischer Orientierung der Partei von links nach rechts mit dem Kabinett in der Mitte).

                     
                    In Abbildung 98 ist zu sehen, dass nicht nur CDU/CSU und AfD – also die beiden Parteien, die sich am deutlichsten gegen eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aussprachen (die AfD nur nachträglich) – die Bezeichnung Ehe für alle vergleichsweise häufig mit potenziellen Distanzmarkern verwenden, sondern auch die Linkspartei, die mit den Grünen zu den frühesten und deutlichsten Befürwortern der Eheöffnung gehört. Da in der eingehenden qualitativen Analyse von Anführungszeichen und sogenannt die weit häufigeren gemeinsprachlichen Belege analysiert wurden, lohnt sich hier ein qualitativer Blick in deren Verwendungsweisen in P-Bundestag, um eine bessere Deutung von Abbildung 98 zu ermöglichen. Die Beispiele (329) und (330) zeigen exemplarisch, dass diese potenziellen Distanzmarker in P-Bundestag ganz unterschiedlich, zu verschiedenen politischen Distanzierungen, aber auch ohne Distanzierungsfunktion verwendet werden.
 
                    (329)
                      
                        Das Ziel, das Sie mit der heutigen Debatte verfolgen, ist klar: Sie wollen uns, Sie wollen die Union vorführen. Dabei ist es kein Geheimnis, dass es in dieser Union unterschiedliche Positionen zum Thema „Ehe für alle“ gibt. Das kann auch in einer großen Volkspartei gar nicht anders sein.439

                      

                    
 
                    (330)
                      
                        Das 2017 beschlossene Eheöffnungsgesetz war überfällig. […] Seitdem gab es über 10 000 Eheschließungen, die vorher so nicht möglich waren. Gleichzeitig befinden wir uns aber auch an dem Punkt, dass die sogenannte Ehe für alle an vielen Stellen noch einer konsequenten Umsetzung bedarf. Es ist längst an der Zeit, Regenbogenfamilien und Patchworkfamilien zu stärken. Gleichzeitig müssen Familien, insbesondere Alleinerziehende, unabhängig davon gefördert werden, ob die Familie auf einer Eheschließung beruht oder eben nicht. Wir als Linke wollen, dass lesbischen Elternpaaren die gleichberechtigte Co-Mutterschaft eingeräumt wird und nicht länger ein Elternteil die stressige und langwierige Prozedur der Stiefkindadoption durchlaufen muss.440

                      

                    
 
                    Beispiel (329) steht exemplarisch für eine ganze Zahl von Belegen, in denen Ehe für alle in Anführungszeichen gesetzt wird, ohne dass damit jedoch eine politische oder sprachkritische Distanzierung einherginge. Hier ist wichtig zu bedenken, dass es sich bei den Plenarprotokollen des Deutschen Bundestags um stenographierte Daten handelt und dass Satzzeichen wie Anführungszeichen nicht von den Sprechenden selbst (außer ggf. im nicht vorliegenden Manuskript ihrer eigenen Rede), sondern von den Stenographierenden eingefügt werden. So scheinen die Anführungszeichen im vorliegenden Fall eher der Funktion zu dienen, den Zusammenhang der beiden Nominalphrasen Thema und Ehe für alle zu verdeutlichen bzw. den Skopus von Thema abzustecken. Derartige Verwendungen von Ehe für alle mit Anführungszeichen finden sich nicht nur wie hier bei der CDU/CSU, sondern bei allen Parteien und lassen keineswegs auf eine sprachkritische oder politische Distanzierung der Sprechenden schließen. Beispiel (330) hingegen zeigt, wie Doris Achelwilm von der Linkspartei die Attribuierung mit sogenannt durchaus zur politischen Distanzierung bzw. metasprachlichen Relativierung der Bezeichnung Ehe für alle verwendet. Zunächst verwendet sie zur objektsprachlichen Referenz auf die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare gerade nicht Ehe für alle, sondern Eheöffnungsgesetz. Der anschließenden distanzierenden Nominalphrase die sogenannte Ehe für alle folgt eine Reihe von Kritikpunkten, Forderungen und ausstehenden Reformen, die als Gründe gelesen werden können, warum die Ehe für alle eben nur so genannt werde, aber nicht so sei. Diese Begründungen weisen auf eine Distanzierung speziell vom Präpositionalattribut für alle hin, sind jedoch bereits aus zahlreichen metasprachlichen Beispielen wie etwa (310), (311), (312), (316) und (318) bekannt und sollen hier daher nicht erneut behandelt werden. Für die vorliegenden Erkenntnisinteressen lässt sich für Beispiel (330) in erster Linie festhalten, dass auch von linkspolitischer Seite Ehe für alle in Verbindung mit Distanzmarkern verwendet wird und dort auch eine politisch motivierte Distanzierung von der Bezeichnung ausdrücken kann. Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse aus P-Bundestag widersprechen also – wie schon die Ergebnisse aus den gemeinsprachlichen Korpora – einem einheitlichen politisch-perspektivischen Bild, nach dem Homo-Ehe eine reine Gegner-Bezeichnung wäre, von der sich Befürworter einheitlich distanzierten und Ehe für alle eine reine Befürworter-Bezeichnung, von der sich Gegner einheitlich distanzierten.
 
                    Zuletzt zeichnet sich auch für die wenigen Belege potenzieller Distanzmarker mit Homo-Ehe und Ehe für alle im rechtssprachlichen Korpus R-Entscheidungen ein ähnlich heterogenes Bild, das in Abbildung 99 zu sehen ist.
 
                    
                      [image: Verlaufskurven, die höhere relative Werte für 2005 und 2020 respektive 2015 anzeigen.]
                        Abbildung 99: Häufigkeit der Verwendung potenzieller Distanzmarker mit „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in R-Entscheidungen nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 99 ist zu sehen, dass auch in R-Entscheidungen die ersten Vorkommen von Homo-Ehe 2005–2006 und von Ehe für alle 2015 (hier handelt es sich um einen einzigen Beleg) noch relativ häufig mit potenziellen Distanzmarkern auftauchen (vgl. zu den Gesamtvorkommen der Bezeichnungen Abbildung 87 auf S. 626). Wie schon in den bisherigen Korpora spricht dies auch hier für eine name-informing-Funktion von sogenannt und Anführungszeichen. Die wenigen Verwendungen von Distanzmarkern in Bezug auf Ehe für alle ergeben sich auch in späteren Jahren eher durch unauffällige Verwendungen von Anführungszeichen mit einer name-informing-ähnlichen Funktion als durch sprachkritische oder gar politisch-idiologische Distanzierungen, z. T. auch im Anschluss an Thema (wie schon bei Beispiel (329) zu sehen). Bei der wiederholten Verwendung von Homo-Ehe mit potenziellen Distanzmarkern 2020 und 2021 (nach einer langen Pause, in der die Bezeichnung auch ohne Distanzmarker so gut wie gar nicht in R-Entscheidungen vorkommt; s. Abbildung 87), handelt es sich ausschließlich um Treffer aus den beiden Entscheidungen über Äußerungen des wegen Beleidigung verurteilten (jedoch unter Berufung auf die Meinungsfreiheit in nächster Instanz freigesprochenen) Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera, die bereits in Kapitel 8.2 behandelt wurden (vgl. dort die Beispiele (30), (91) und (94)). Ein Blick in die 10 entsprechenden Belege zeigt hier, dass Homo-Ehe nicht nur von den jeweiligen Gerichten distanzierend verwendet wird (2 Mal), sondern vor allem innerhalb der zitierten Passagen von Kutschera selbst (8 Mal). Somit bestätigt sich auch hier, dass sich Sprechende aus ganz verschiedenen Positionen, zu verschiedenen Funktionen von verschiedenen Aspekten der Bezeichnung Homo-Ehe distanzieren können; so etwa Kutschera als Gegner der Eheöffnung vom gleichsetzenden Determinatum Ehe (vgl. etwa die Beispiele (319) und insb. (321)) und die entscheidenden Gerichte wiederum von Kutschera und seiner wohl als umgangssprachlich bis vulgär wahrgenommenen (ja selbst distanzierenden) Ausdrucksweise (vgl. hierzu etwa die Beispiele (324) und (325)). Neben der mit den anderen Korpora vergleichbaren Rolle potenzieller Distanzmarker für Name-Informing ist in R-Entscheidungen also in erster Linie die vergleichsweise häufige Verwendung von Distanzmarkern mit Homo-Ehe, weniger jedoch mit Ehe für alle auffällig, die bereits bei Tabelle 30 auf die auch hier wieder beobachtete stilistische Markiertheit von Homo-Ehe als umgangssprachlich, informell bis hin zu vulgär bezogen wurde und die auch in die folgenden, abschließenden Deutungen der Ergebnisse einfließen soll.
 
                   
                  
                    10.2.2.5 Zwischenfazit: Metasprachliche Positionierung und Distanzierung
 
                    In Kapitel 10.2.2.4 wurde ein Versuch unternommen, die verschiedenen sprachkritischen Vorbehalte und Distanzierungsbedürfnisse, die in diesem Teilkapitel qualitativ aus metasprachlichen Belegen herausgearbeitet wurden (s. 10.2.2.1–10.2.2.3), in einer qualitativen und quantitativen Analyse der metasprachlichen (potenziellen) Distanzmarker sogenannt sowie Anführungszeichen zu verdichten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sogenannt für Ehe für alle, insbesondere aber für Homo-Ehe gerade in den gemeinsprachlichen Korpora einen der signifikantesten Kookkurrenzpartner darstellt und somit auf ein entscheidendes Phänomen in den diskursiven Verwendungsweisen der Ausdrücke hinweist. Insofern stellte diese abschließende Analyse bereits einen methodischen Vorgriff auf das folgende Kapitel 10.2.3 dar, in dem über die Kookkurrenzen der beiden Bezeichnungen bedeutungsgebende Gebrauchsweisen induktiv erschlossen und anschließend quantifiziert werden sollen. Auch wenn die häufige Verwendung eines Ausdrucks mit sogenannt oder Anführungszeichen zwar auf die gefühlte Notwendigkeit einer metasprachlichen Einordnung hindeuten, muss daraus nicht eine allgemeine Unzulänglichkeit oder Unangemessenheit des jeweiligen Ausdrucks gefolgert werden, wie dies etwa die GfDS in Beispiel (296) tut (s. S. 655). Vielmehr haben die Analysen dieser potenziellen Distanzmarker im Zusammenhang mit Homo-Ehe und Ehe für alle ganz unterschiedliche diskursive Funktionen für diese zutage gefördert. Zum einen können Sprechende aus unterschiedlichen politischen Perspektiven heraus unterschiedliche morphologische und semantische Aspekte des jeweiligen Ausdrucks beanstanden. Z. B. wurde für Homo-Ehe gezeigt, wie Sprechende sich sowohl vom differenzierende Determinans Homo als auch vom gleichsetzenden Determinatum Ehe metasprachlich distanzieren können – und dies wiederum aus unterschiedlichen politischen Motivationen; beim Determinatum Ehe etwa weil die geforderte Gleichstellung abgelehnt wird oder aber weil sie umgekehrt befürwortet, aber als noch nicht erreicht angesehen wird und der Ausdruck damit als beschönigend wahrgenommen wird (vgl. etwa die Beispiele (315)-(321)). Zum anderen können die diskursiven Funktionen, die potenzielle Distanzmarker wie sogenannt und Anführungszeichen in Bezug auf einen Ausdruck erfüllen, auch eher einen formalen, stilistischen sowie einen gänzlich unpolitischen und gar nicht distanzierenden Charakter haben (vgl. jeweils etwa die Beispiele (323)-(326)). Zuletzt können die verschiedenen Funktionen potenzieller Distanzmarker sich in ihrer quantitativen Gewichtung innerhalb des Diskurses auch mit der Zeit wandeln sowie zwischen verschiedenen Diskursdomänen stark unterscheiden.
 
                    Erstens legt die abnehmende Verwendung potenzieller Distanzmarkern bei zunehmender Verwendung der jeweiligen Bezeichnung (s. Tabelle 30) nahe, dass diese gerade im Zusammenhang mit Ausdrücken nötig erscheinen, die in der jeweiligen Diskursdomäne (noch) nicht geläufig sind und als bekannt vorausgesetzt werden können. Die diachronen Verläufe in Abbildung 94–99 bestätigen dies, insofern sowohl Homo-Ehe als auch Ehe für alle gerade bei den ersten Vorkommen im jeweiligen Korpus häufiger mit potenziellen Distanzmarkern verwendet werden als in den darauffolgenden Jahren, in G-DeReKo sogar mit Abstand häufiger als im gesamten sonstigen Diskursverlauf (s. Abbildung 96). Insgesamt scheint die Verwendung mit sogenannt und Anführungszeichen zum Zweck eines initialen Name-Informing eines (noch) nicht als bekannt voraussetzbaren Ausdrucks also zum Prozess seiner diskursiven Etablierung dazuzugehören und gerade bei Homo-Ehe und Ehe für alle eine ausschlaggebende Rolle zu spielen, die einen großen Teil der Kookkurrenzen mit sogenannt erklären kann.
 
                    Zweitens lassen sich einige spätere Vorkommen potenzieller Distanzmarker mit den nun bereits etablierten Ausdrücken Homo-Ehe und Ehe für alle durchaus als politisch motivierte sprachkritische Distanzierungspraktiken verstehen. Diese scheinen insbesondere in G-Twitter (s. Abbildung 94) aber auch in P-Bundestag (s. Abbildung 97) eine größere quantitative Rolle zu spielen, insofern hier die anteilmäßige Verwendung mit potenziellen Distanzmarkern auch zu späteren Zeitpunkten noch höhere Werte erreicht als bei der initialen name-informing-Verwendung. Wie jedoch die qualitativen Analysen bereits gezeigt haben, kann auch eine solche politische Distanzierung aus ganz unterschiedlichen Motivationen und Perspektiven auf ganz unterschiedliche semantische Aspekte der jeweiligen Bezeichnung bezogen sein, wie auch der quantitative und exemplarische qualitative Vergleich zwischen den verschiedenen Parteien gezeigt hat (s. Abbildung 98 sowie etwa die Beispiele (329) und (330), aber auch Beispiel (265) auf S. 596). So scheint es, dass die beiden Bezeichnungen keineswegs eine bestimmte politische Perspektive qua Kompositionalität strikt vorgeben, von der sich nur das eine politische Lager distanzieren würde, sondern die im Diskurs flottierenden politischen Haltungen und Perspektiven können zu ganz unterschiedlichen Lesarten sowie expliziten oder impliziten Praktiken der Bedeutungskonstitutionen desselben Ausdrucks führen und sich entsprechend auf ganz vielfältige Weise sprachkritisch und distanzierend auf die metasprachliche Ebene verlagern. Wer sich also wann, wie oft von und aus welchem Grund von welcher genauen Lesart des jeweiligen Ausdrucks distanziert, scheint wiederum kaum von der morphologischen Struktur des Ausdrucks selbst abzuhängen, sondern vielmehr von komplexen sprachsystematischen und gesellschaftlichen Dynamiken, die dem umkämpften Ausdruck selbst kausal vorgelagert sind.
 
                    Drittens hat ein quantitativer Vergleich der potenziellen Distanzmarker in den verschiedenen Korpora gezeigt, dass zwischen den verschiedenen Diskursdomänen große Unterschiede dahingehend bestehen, welche der Bezeichnungen eher mit oder ohne Distanzmarker gebraucht wird (s. Tabelle 30). So wird insbesondere Homo-Ehe mit zunehmender Institutionalisierung der Diskursdomäne auch zunehmend mit Distanzmarkern verwendet, im rechtssprachlichen Korpus sogar zu 60%. Dieses quantitative Ergebnis bestätigt die qualitativ herausgearbeitete metapragmatische Einordnung der Diskursakteure selbst, nach der Homo-Ehe und Ehe für alle auch diafunktionale Varianten darstellen, von denen erstere Bezeichnung als alltags- oder gar umgangssprachlich wahrgenommen wird (s. 10.2.2.1, insb. Tabelle 27 auf S. 652). Nicht zuletzt scheinen hier auch sprachmoralische Affekte und Fragen von Stil und Förmlichkeit zusammenzulaufen zu einer Frage des „Geschmacks“, bei der Homo-Ehe zuweilen als vulgär in beiden Sinnen des Wortes wahrgenommen wird (vgl. 4.2.2.8): als umgangssprachlicher Ausdruck der „einfachen Leute“ einerseits (vgl. etwa die Beispiele (288), (289), (324) und (325)) sowie als anstößiger, „geschmackloser“ und daher auch unmoralischer Ausdruck andererseits (vgl. etwa die Beispiele (295), (296), (299) und (317)).441 Die Rolle einer wahrgenommenen Grobheit oder Vulgarität und der sprachmoralischen Affekte gegenüber Homo-Ehe – insbesondere gegenüber dem Morphem Homo – für das metasprachliche Distanzierungsbedürfnis hat sich zudem auch bei einem Vergleich mit sinnverwandten Bezeichnungen wie Schwulen-Ehe oder gleichgeschlechtliche Ehe hervorgetan, die denotativ ebenfalls zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren differenzieren, jedoch im Gegensatz zu Homo-Ehe und Homosexuellenehe nicht mit Distanzmarkern wie sogenannt kookkurrieren (s. 10.2.1.3).442 In der Summe scheint das Distanzierungsbedürfnis bzw. die metasprachliche Problematisierung von Homo-Ehe also weniger eine Frage einer einheitlichen politischen Haltung zu sein, die durch den Ausdruck nahegelegt oder gar verbreitet würde (vgl. hierzu 10.2.2.3), sondern vielmehr eine Frage der situations- und textsortenbedingten stilistischen Anforderungen und Formalitäten. Die Entscheidung zwischen den Ausdrücken Homo-Ehe und Ehe für alle scheint also weniger eine Frage politischer Haltungen oder Antizipationen gesellschaftlicher Auswirkungen zu sein als vielmehr eine Frage von sich wandelnder diafunktionaler Variation, Stil, Formalität und letztlich von sozialer Etikette (vgl. hierzu 3.3 und 4.2.2.8).
 
                    Insgesamt spiegeln sich in den unterschiedlichen metasprachlichen Distanzierungspraktiken auch ganz unterschiedliche Lesarten derselben Bezeichnung wider (s. 10.2.1), was zeigt, dass Wörter die Rezipierenden keinesfalls mit ihrer vermeintlich immanenten Bedeutung kognitiv infiltrieren, sondern dass Rezipierende aus ihrer jeweiligen subjektiven Perspektive heraus aktiv Sinn stiften und dabei ganz unterschiedliche Bedeutungspotenziale desselben Ausdrucks kognitiv realisieren können (vgl. 2, 3.2.2). Dies äußert sich auch darin, dass Diskursakteure Bezeichnungskonkurrenzen entlang ganz unterschiedlicher soziolinguistischer Dimensionen wahrnehmen (s. Tabelle 27 in 10.2.2.1) und letztlich vor allem darin, dass Diskursakteure denselben Ausdruck kontextabhängig in ganz unterschiedlichen Bedeutungen verwenden und somit auch verstehen können, wie das folgende Kapitel 10.2.3 abschließend behandeln soll. Insofern kann nicht nur bei Ehe, sondern auch bei Homo-Ehe und Ehe für alle von einem immerwährenden Potenzial zur Bedeutungskonkurrenz gesprochen werden (vgl. 10.3).
 
                   
                 
                
                  10.2.3 Sinnstiftende Gebrauchsformen von Homo-Ehe und Ehe für alle
 
                  In Kapitel 10.2.2 wurden verschiedenste metasprachliche und metapragmatische Diskursbeiträge zu Homo-Ehe und Ehe für alle als Bezeichnungskonkurrenz untersucht, um diese Diskursbeiträge und die in ihnen sich zeigenden Deutungen der jeweiligen Ausdrücke miteinander sowie mit den verschiedenen isoliert eruierbaren Bedeutungspotenzialen und jeweiligen Gebrauchsfrequenzen der beiden Ausdrücke zu vergleichen. Im vorliegenden Kapitel werden nun verschiedene kontextbedingte Gebrauchsweisen der beiden Bezeichnungen untersucht, durch die sich für die Ausdrücke wiederum (diesmal jedoch gebrauchsbasiert) verschiedene Bedeutungspotenziale bzw. mögliche Referenzpraktiken ableiten lassen, die wiederum mit den in 10.2.2 untersuchten metasprachlichen Beurteilungen der beiden Bezeichnungen und ihrer gesellschaftlichen Wirkmächte verglichen werden können. Dabei wird sich zeigen, dass die in den metadiskursiven Beiträgen behandelten referenziellen Aspekte sowie die daraus abgeleiteten kognitiven und gesellschaftlichen Wirkpotenziale weniger von den morphologischen Eigenschaften des Ausdrucks selbst abhängig zu sein scheinen als vielmehr von der konkreten Kontextualisierung des jeweiligen Wortes, sodass sich der Eindruck aufdrängt, dass in Abhängigkeit von den bestehenden sprachlichen Konventionen (auf Ebene des Sprachsystems, also der gesamten sprachlichen Struktur; vgl. 2.1.2) geradezu mit jeder Alternative einer Bezeichnungskonkurrenz jede denkbare Konzeption des Referenzobjektes ausgedrückt werden kann. So kann etwa, wenn im entsprechenden Zusammenhang von Ehen für alle die Rede ist (s. etwa Beispiele (348) und (350) in 10.2.3.4) weiterhin eine Abgrenzung von gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren vorgenommen werden, sodass sich der Ausdruck ebenso wie etwas anderes anhört (s. Beispiel (305)), wie dies zuweilen am Ausdruck Homo-Ehe kontextunabhängig kritisiert wird (vgl. die Beispiele (302)-(307)).
 
                  Von Interesse sind hier also vor allem denotative Gebrauchsbedeutungen der konkurrierenden Bezeichnungen, die durch verschiedene konkrete syntagmatische Beziehungen und Kontextualisierungshinweise im jeweiligen Gebrauchsfall ausgedrückt und verstanden werden können. Aus einer induktiven Kookkurrenzanalyse (s. 7.2) sowie aus der Gesamtheit der qualitativ untersuchten Einzelbelege von Homo-Ehe und Ehe für alle lassen sich nicht nur derartige Gebrauchsformen der beiden Ausdrücke erschließen, sondern potenziell ließen sich so auch allgemeinere semantische Felder von Kookkurrenzpartnern untersuchen (vgl. Kania 2020 und Bachmann 2011 in 7.4), um z. B. quantitativ auszuwerten, welcher der Ausdrücke wann häufiger mit Konsens-, Dissens-, sexuelle Identität-, Temporalität-indizierenden Kookkurrenzpartnern etc. verwendet wird. Eine solche weiterreichende Analyse der semantischen Wortumgebung von Homo-Ehe und Ehe für alle soll an dieser Stelle nicht geleistet werden, zumal bei einer derartigen quantitativen Analyse oftmals offenbleibt, welche (eben oft syntaktisch konstituierte) Beziehung zwischen den beiden nur semantisch erfassten Kookkurrenzpartnern besteht. Stattdessen fokussiert sich die folgende Analyse auf die konkreten syntaktischen Verbindungen, die die beiden Bezeichnungen zu unmittelbaren Kookkurrenzpartnern eingehen können, und auf die verschiedenen Gebrauchsbedeutungen, die durch diese spezifischen Verwendungsweisen kommunizierbar und auch quantitativ analysierbar werden.
 
                  Dabei wird sich etwa zeigen, dass die Ausdrücke Ehe für alle und vor allem Homo-Ehe – genau wie schon Ehe selbst; (s. o. 10.1) – je nach Zeitraum und nach den darin vorherrschenden rechtlichen Bedingungen ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen können, sodass je nach aktuellem Ko- und Kontext mangels Referenzidentität zuweilen gar nicht mehr von einer Bezeichnungskonkurrenz gesprochen werden kann. Doch nicht nur im Hinblick auf rechtliche und extensionale Veränderungen wird die Ambiguität und referenzielle Kontingenz von Ehe auf die daraus abgeleiteten Wortbildungen Homo-Ehe und Ehe für alle übertragen. Alle drei Ausdrücke sind auch in der Hinsicht ambig, dass sie metonymisch bzw. synekdochisch verwendet werden können – sowohl für die Institution (die Ehe, s. u. III) als auch für eine individuelle Instanz dieser Institution (eine Ehe, s. u. IV). Demnach ergeben sich mindestens die vier folgenden möglichen Bedeutungen, in denen die beiden Ausdrücke Homo-Ehe und Ehe für alle jeweils verwendet werden können zur Konzeptualisierung von bzw. zur Referenz auf
 
                   
                    	 
                      ein abstraktes, unspezifisches Vorhaben oder Konzept der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften (s. 10.2.3.1),

 
                    	 
                      ein Gesetz oder Gesetzentwurf, das oder der eine solche Institutionalisierung realpolitisch umsetzen soll (s. 10.2.3.2),

 
                    	 
                      eine konkrete rechtliche Institution, die durch ein solches Gesetz geschaffen wird (s. 10.2.3.3), oder aber

 
                    	 
                      eine oder mehrere individuelle Instanzen (also Partnerschaften) einer solchen Institution (s. 10.2.3.4).

 
                  
 
                  Zusätzlich finden sich auch innerhalb dieser Kategorien noch referenzielle und konzeptuelle Unterschiede hinsichtlich der genauen Qualität etwa des jeweiligen Vorhabens, des Gesetzes oder der Institution, auf die mit der jeweiligen Bezeichnung verwiesen wird. Diese vier übergeordneten, durch die kontextsensitive Gebrauchsweise des jeweiligen Ausdrucks bestimmten Referenz- bzw. Denotationsmöglichkeiten sollen im Folgenden qualitativ untersucht und im Hinblick auf ihre diachron sich wandelnden Gebrauchsfrequenzen quantifiziert werden. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind also das Resultat einer diachronen, lexikometrischen Analyse der kontextabhängigen Bedeutungskonstitution der strittigen Ausdrücke (vgl. 7.2 und 7.4) zur Untersuchung ihrer durch je spezifische (produktive sowie rezeptive) Kontextualisierung vollzogenen Semantisierungs- und Referenzpraktiken, die im Folgenden auch als Gebrauchsformen bezeichnet werden sollen. Der gewählte Terminus Gebrauchsform behält dabei eine gewollte Doppeldeutigkeit zwischen der ›Gebrauchsart‹ oder ›Gebrauchsweise‹ des jeweiligen Ausdrucks einerseits und der ›sprachoberflächlichen Form‹ der quantifizierbaren Indikatoren für diese Gebrauchsweise im Kotext des Ausdrucks andererseits.
 
                  Bevor die hier vorgestellten vier Kategorien von Gebrauchsformen (I)-(IV) genauer untersucht werden, sei bereits grundsätzlich vorangestellt, dass sich vor allem für die umfangreicheren und Treffer-stärkeren gemeinsprachlichen Korpora ausreichend Treffer ergeben werden, die eine aussagekräftige quantitative Analyse erlauben. Die Quantifizierung der Gebrauchsformen anhand sprachoberflächlicher Indikatoren, wie sie aus den vorigen Kapiteln bereits bekannt ist und wie sie auch im Folgenden jeweils genauer vorgestellt wird (vgl. auch 7.5), kann auch hier keinen Anspruch auf Exhaustivität erheben, so wie auch die Kategorien an Gebrauchsformen dies nicht tut. Wie die folgenden Tabellen zeigen, findet eine solche Suche zwar anteilmäßig vergleichbar viele Gebrauchsformen von Homo-Ehe (s. Tabelle 32: etwa 18–42%) respektive Ehe für alle (s. Tabelle 33: etwa 16–32%) in den verschiedenen Korpora; aufgrund der insgesamt vergleichsweise wenigen Belege in P-Bundestag und R-Entscheidungen (vgl. auch Abbildung 87 auf S. 626) liefern die Suchanfragen jedoch zu wenige Treffer für eine aussagekräftige quantitative Analyse der Gebrauchsformen in diesen beiden Korpora.
 
                  
                    
                      Tabelle 32:Häufigkeit der verschiedenen Gebrauchsformen von Homo-Ehe pro Korpus in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent am Gesamtvorkommen von Homo-Ehe im jeweiligem Korpus.

                    

                                    
                          	Homo-Ehe als … 
                          	… abstraktes Konzept 
                          	… Gesetz 
                          	… Institution 
                          	… individuelle Instanz 
                          	gesamt 
  
                          	Korpus 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
    
                          	G-Twitter 
                          	5.637 
                          	6,41% 
                          	2.997 
                          	3,41% 
                          	10.490 
                          	11,94% 
                          	5.605 
                          	6,38% 
                          	24.729 
                          	28,14% 
  
                          	G-DeReKo 
                          	2.350 
                          	13,57% 
                          	269 
                          	1,55% 
                          	2768 
                          	15,99% 
                          	1890 
                          	10,92% 
                          	7277 
                          	42,03% 
  
                          	P-Bundestag 
                          	3 
                          	11,54% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	4 
                          	15,38% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	7 
                          	26,92% 
  
                          	R-Entscheidungen 
                          	1 
                          	2,00% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	8 
                          	16,00% 
                          	9 
                          	18,00% 
 
                    

                  
 
                  
                    
                      Tabelle 33:Häufigkeit der verschiedenen Gebrauchsformen von Ehe für alle pro Korpus in absoluter Häufigkeit sowie anteilig in Prozent am Gesamtvorkommen von Ehe für alle im jeweiligem Korpus.

                    

                                    
                          	Ehe für alle als … 
                          	… abstraktes Konzept 
                          	… Gesetz 
                          	… Institution 
                          	… individuelle Instanz 
                          	gesamt 
  
                          	Korpus 
                          	absolut 
                          	Anteilan Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
                          	absolut 
                          	Anteil an Ges. 
    
                          	G-Twitter 
                          	4.489 
                          	7,59% 
                          	2.777 
                          	4,69% 
                          	2.170 
                          	3,67% 
                          	62 
                          	0,10% 
                          	9498 
                          	16,05% 
  
                          	G-DeReKo 
                          	828 
                          	10,44% 
                          	448 
                          	5,65% 
                          	650 
                          	8,20% 
                          	25 
                          	0,32% 
                          	1951 
                          	24,60% 
  
                          	P-Bundestag 
                          	45 
                          	16,98% 
                          	6 
                          	2,26% 
                          	32 
                          	12,08% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	83 
                          	31,32% 
  
                          	R-Entscheidungen 
                          	4 
                          	8,16% 
                          	3 
                          	6,12% 
                          	9 
                          	18,37% 
                          	0 
                          	0,00% 
                          	16 
                          	32,65% 
 
                    

                  
 
                  Aus diesem Grund sollen die Einzelbelege aus den beiden Korpora P-Bundestag und R-Entscheidungen zwar Einzug in die exemplarische qualitative Analyse der Gebrauchsformen finden; die quantitative Analyse wird sich jedoch zur möglichst übersichtlichen Veranschaulichung dieser vielschichtigen Phänomene auf die beiden aussagekräftigeren Korpora G-Twitter und G-DeReKo konzentrieren.
 
                  
                    10.2.3.1 Gebrauchsform im Sinne eines abstrakten Konzepts/Vorhabens
 
                    Im Gegensatz zu Gebrauchsweisen von Homo-Ehe und Ehe für alle, die die jeweilige Bezeichnung syntaktisch wie ein bestimmtes Gesetz oder auch eine bestimmte Institution handhaben (s. u. 10.2.3.2 und 10.2.3.3), finden sich insbesondere Gebrauchsweisen dieser beiden Bezeichnungen, die auf ein abstraktes, nicht weiter spezifiziertes Konzept der generellen Institutionalisierung und/oder rechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher und verschiedengeschlechtlicher (heiratswilliger) Paare ausdrücken, ohne dass dabei spezifiziert würde, ob dies realpolitisch z. B. durch eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder durch eine separate Institution umgesetzt würde. Dies veranschaulichen exemplarisch die Beispiele (331)-(333).
 
                    (331)
                      
                        Es geht […] um nicht mehr und nicht weniger als die volle Gleichberechtigung für Schwule und Lesben im homopolitischen Entwicklungsland Deutschland! Übrigens ist dieser Kampf um die sogenannte Homo-Ehe in allen europäischen Ländern derselbe, und das schon seit Jahren.443

                      

                    
 
                    (332)
                      
                        […] @SWagenknecht @DLF Es gibt aber einen riesigen Unterschied zwischen der sachlichen/juristischen Gleichberechtigung (richtiger Kampf für die »Ehe für Alle«) und den heute aufgebauschten Problemen um Gendersternchen. Vernünftige Politik muss sich mit den sachlich wichtigsten Dingen zuerst befassen.444

                      

                    
 
                    (333)
                      
                        Frau Kollegin Winkelmeier-Becker, niemand hier hat gesagt, dass derjenige oder diejenige, die oder der nicht für die Homo-Ehe ist, homophob sei. Das hat niemand gesagt. ([…] Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]: Das ist aber der Tenor!)445

                      

                    
 
                    Gerade in Texten, die nicht explizit auf das das Lebenspartnerschaftsgesetz oder anschließende rechtliche Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe eingehen, wird auch Homo-Ehe oft in einer solchen abstrakten, unterbestimmten Bedeutung verwendet, wie Beispiel (331) exemplarisch veranschaulicht. Wie der Vergleich mit Beispiel (332) zeigt, ist das Konzept, das mit Ehe für alle ausgedrückt wird, oftmals gleichsam unterbestimmt. In beiden (Kon-)Texten geht es im Zusammenhang mit Homo-Ehe respektive Ehe für alle um Gleichberechtigung und in beiden Beispielen bildet die jeweilige Bezeichnung das Präpositionalattribut zum Phrasenkopf Kampf (Kampf um die sogenannte Homo-Ehe, richtiger Kampf für die »Ehe für Alle«). Dabei bleibt in beiden Äußerungen offen, wie diese Gleichberechtigung und dieser Kampf realpolitisch und rechtlich genau gestaltet würde: In Beispiel (331) kann Homo-Ehe sowohl als eine separate eheähnliche Institution im Sinne der (1997 noch nicht eingeführten) eingetragenen Lebenspartnerschaft verstanden werden oder aber im Sinne einer gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen Institution der Ehe. Genauso wird in Beispiel (332) rückblickend von einem Kampf für die »Ehe für alle« gesprochen, ohne dass dabei expliziert wird, ob dieser ›Kampf‹ nur den Gesetzentwurf des Eheöffnungsgesetzes oder aber bereits auch das Lebenspartnerschaftsgesetz und alle folgenden rechtlichen Gleichstellungen miteinbezieht. Vielmehr scheint es hier retrospektiv eher allgemein um ein Konglomerat miteinander verbundener gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Prozesse der Institutionalisierung und Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu gehen, wie dies in den gemeinsprachlichen Korpora im Kotext von Ehe für alle gerade nach 2017 häufiger der Fall zu sein scheint (s. u. Abbildung 101). Weitere Beispiele für einen abstrakten, allgemeineren Gebrauch von Ehe für alle finden sich auch in den bereits vorgestellten Belegen immer wieder – etwa in Beispiel (273) auf S. 604, Beispiel (298) auf S. 658 oder auch Beispiel (329) auf S. 694. Im direkten Vergleich mit diesen bereits bekannten Verwendungsweisen von Ehe für alle erscheint auch hier ein Blick auf Verwendungen von Homo-Ehe in einer denkbar ähnlichen Gebrauchsform bzw. Gebrauchsbedeutung lohnend. So wird etwa auf die Äußerung von Elisabeth Winkelmeier-Becker in Beispiel (298), in der diese den Ausdruck Ehe für alle verwendet, in der Äußerung in Beispiel (333) explizit Bezug genommen, wobei hier bei der Reformulierung das Wort Homo-Ehe in einem identischen Sinne verwendet wird. Indem die Äußerung aus Beispiel (298) (Wer nicht für die Ehe für alle ist, der ist homophob) in Beispiel (333) explizit wiedergegeben, Ehe für alle jedoch durch Homo-Ehe getauscht wird, erscheinen beide Bezeichnungen gegeneinander austauschbar, ohne dass der Sinn des Satzes dadurch verändert würde.446 In „procedural consequentiality“ (Deppermann 2001: 70; vgl. auch 6.2) bestätigt dies auch der anschließende Zwischenruf von Winkelmeier-Becker – quasi in dritter Position dieser Gesprächssequenz (vgl. ebd. 71) –, die sich durch das indirekte Zitat augenscheinlich nicht falsch wiedergegeben sieht und mit der Textdeixis Das gleichermaßen auf ihre eigene Aussage sowie auf deren Wiedergabe durch Petzold verweisen kann. Auch wenn der größere Kontext der Äußerungen in (298) und (333) die Plenardebatte zum Eheöffnungsgesetz darstellt, so wird doch mit der Konstruktion für die X sein ganz allgemein auf die politische Position zum abstrakten Vorhaben der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften verwiesen, unabhängig davon, ob dieser Slot X mit der Bezeichnung Homo-Ehe oder mit der Bezeichnung Ehe für alle gefüllt wird.
 
                    So geht es gerade bei Konstruktionen wie für die X sein oder Befürworter/Gegner der Homo-Ehe/Ehe für alle in aller Regel darum, ob jemand ganz prinzipiell für oder gegen eine Möglichkeit der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist, nicht um spezifische Gesetze oder familienrechtliche Institutionen. So können Akteure (z. B. von der PDS/Linkspartei) zwar konkrete rechtliche Schritte dieser Institutionalisierung kritisieren (vgl. 9.2.2.4; etwa Beispiel (222)), ohne jedoch deshalb nachfolgend oder auch an anderer Stelle pauschal als Gegner der Homo-Ehe/Ehe für alle bezeichnet zu werden. Durch eine umfassende Sammlung derartiger Belege sowie insbesondere eine Analyse der Kookkurrenzen von Homo-Ehe und Ehe für alle (vgl. 7.2) finden sich einige syntagmatische Muster, die recht zuverlässige sprachliche Indikatoren dafür darstellen, dass mit der jeweiligen Bezeichnung ein abstraktes, nicht (realpolitisch oder juristisch) näher bestimmtes Konzept oder Vorhaben im Zusammenhang mit ›gleichgeschlechtlicher Ehe‹ versprachlicht wird. Die folgende Auflistung liefert hierfür einige Beispiele:
 
                     
                      für/gegen die Homo-Ehe sein, sich für/gegen die Ehe für alle aussprechen, pro/kontra Homoehe, Befürworter/Gegner einer Ehe für alle, Forderung nach einer Homo-Ehe, die Ehe für alle brauchen, eine echte Homoehe, das Thema „Ehe für alle“
 
                    
 
                    Über diese syntagmatischen Muster hinaus finden sich in den Kookkurrenzen der beiden Bezeichnungen besonders häufig generalisierende Aufzählungen mit weiteren politisch umstrittenen Themen wie Abtreibung, Mindestlohn, Atomausstieg etc., die ebenfalls zuverlässige Indikatoren dafür darstellen, dass im jeweiligen Zusammenhang von einem allgemeinen, abstrakten Konzept oder Vorhaben der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften die Rede ist. Bei einer Quantifizierung dieser Indikatoren in einer entsprechenden Suchanfragexlvi geht es also nicht um rein semantische Aspekte der Kookkurrenzen (wie z. B. eingangs für Konsens, Dissens, Identität, Temporalität etc. angedeutet; s. o.), sondern um komplexe syntagmatische und auch syntaktische Beziehungen, die in der Suchanfrage möglichst genau erfasst werden sollen.
 
                    An dieser Stelle muss noch einmal methodisch reflektiert werden, dass das Aufkommen eines sprachlichen Indikators zwar auf eine grobe Kategorie ähnlicher sprachlicher Praktiken hinweist, die mit Homo-Ehe respektive Ehe für alle vollzogen werden, jedoch nicht immer auf die genaue Bedeutung, die dabei souverän konstruiert würde. Vielmehr explizieren gerade die hier untersuchten abstrakten Verwendungsweisen kein spezifisches Konzept der ›gleichgeschlechtlichen Ehe‹, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass verschiedene Rezipierende denselben Satz mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen von Homo-Ehe oder von Ehe für alle verstehen – etwa im Sinne einer separaten Institution, einer gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen Institution oder auch einer Institution, die auch von weiteren Faktoren wie ›Monogamie‹ unabhängig sei (s. o. 10.2.2.3; vgl. 9.2.1). Auch der Grad der hier ge- bzw. untersuchten Abstraktheit kann innerhalb der Treffermenge von Beleg zu Beleg variieren, insofern durch verschiedenste Kontextualisierungshinweise graduell unterschiedlich spezifische Konzepte von ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ interpretierbar sein können.
 
                    Eine entsprechende Suchanfragexlvii aus diesen sprachoberflächlichen Indikatoren liefert gerade für die gemeinsprachlichen Korpora zahlreiche Treffer, die bereits in Tabelle 32 und Tabelle 33 nach den verschiedenen Korpora aufgeschlüsselt wurden und die sich schließlich gerade für G-Twitter und G-DeReKo auch diachron untersuchen lassen (s. Abbildung 100 und Abbildung 101). Bevor die relativen Häufigkeiten dieser Gebrauchsformen genauer untersucht und mit Blick auf die Frage nach der Diskursprogression gedeutet werden sollen, scheint noch eine Anmerkung zu den verschiedenen relativen Frequenzwerten angebracht, die in den bisherigen quantitativen Untersuchungen Anwendung fanden und auch hier auf verschiedene Weise erkenntnisstiftend sein können:
 
                    
                      	 
                        Zum einen kann die Verwendung von Homo-Ehe und Ehe für alle in einer bestimmten Gebrauchsform in Relation gesetzt werden zum Gesamtvorkommen des jeweiligen Ausdrucks, wie dies in Tabelle 32 und Tabelle 33 für die verschiedenen Korpora zu sehen ist. Eine solche anteilige Verwendung in Prozent gibt Hinweise darauf, welche Rolle die jeweilige Gebrauchsform für die jeweilige Bezeichnung spielt, und gerade im diachronen Vergleich auch auf die potenzielle Konventionalisierung bestimmter sprachlicher Routinen als konventionellen Gebrauchsweisen dieser Bezeichnung. Für die Gebrauchsform als ein abstraktes Konzept ist dieser relative Wert pro Jahr zu sehen in Abbildung 100.


                      	 
                        Zum anderen kann die Verwendung von Homo-Ehe und Ehe für alle in einer bestimmten Gebrauchsform in Relation gesetzt werden zur Größe des Korpus (insbesondere im entsprechenden Jahr) und somit angegeben werden in Frequenz pro Million Wörter (FpMW). Diese Relation gibt an, welche Relevanz die jeweilige Gebrauchsweise der jeweiligen Bezeichnung für den Diskurs oder die Diskursdomäne in einem bestimmten Zeitraum hat – also welcher Art Konzepte zu welcher Zeit mit der jeweiligen Bezeichnung ausgedrückt werden, worauf mit ihr häufig Bezug genommen wird usw. Für die Gebrauchsform als ein abstraktes Konzept ist dieser relative Wert pro Jahr zu sehen in Abbildung 101.447


                    
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die insgesamt leicht zunehmende relative Werte ab 1997 respektive ab 2007, 2008, 2009 bis 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 100: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ als abstraktes Konzept anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Abbildung 100 legt nahe, dass die Gebrauchsform als abstraktes Konzept sowohl für Homo-Ehe als auch für Ehe für alle generell eine zunehmende Rolle spielt. Nachdem diese abstrakte Gebrauchsform 2017 im Zusammenhang mit den konkreten gesetzlichen und institutionellen Änderungen (vgl. hierzu v. a. Abbildung 102 in 10.2.3.2) gerade für Ehe für alle anteilmäßig eine geringere Rolle spielt als zuvor, scheinen insbesondere in jüngeren Jahren Ehe für alle, vor allem aber Homo-Ehe wieder häufiger für eine die allgemeine Rückschau auf die sukzessive Institutionalisierung und Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare gebraucht zu werden sowie für die generellen Positionen, die in diesem Diskurs vertreten wurden (vgl. hierzu etwa Beispiel (332)). Weniger aufschlussreich scheint hier ein Vergleich der beiden Bezeichnungen in dieser Gebrauchsform in G-DeReKo; hier ist insbesondere der hohe Anteil der abstrakten Gebrauchsform 2021 auffällig, der sich jedoch nicht zuletzt durch die seltenen Belege von Homo-Ehe und den entsprechend niedrigen Referenzwert in diesem Jahr ergibt (vgl. Abbildung 88 auf S. 627). Somit könnte hier bereits festgehalten werden, dass Homo-Ehe ab 2017 seltener gebraucht wird, und wenn, dann – vor allem in Zeitungstexten – noch am ehesten im Sinne eines abstrakten Konzeptes (s. u.). Aufschlussreicher scheint hingegen ein Vergleich der Gebrauchsfrequenz von Homo-Ehe und Ehe für alle als abstraktes Konzept innerhalb von G-Twitter. Nimmt man nur die beiden Verlaufskurven in G-Twitter in den Blick, so zeigt sich, dass diese ab den ersten Verwendungen von Ehe für alle nahezu parallel, leicht zunehmend verlaufen. Hieraus ließe sich deuten, dass die (letztlich ja sinnstiftende) kontextsensitive Gebrauchsform einer Bezeichnung (z. B. hier im Sinne eines abstrakten Konzeptes) eher von dem Zeitpunkt der Äußerung und den aktuell vorherrschenden Referenzgebräuchen und -möglichkeiten (vgl. zu letzterem auch schon 10.1) abhängt, als dass eine bestimmte Bezeichnung auch eine bestimmte Gebrauchsform nahelegen würde. Wäre letzteres der Fall, müsste die anteilmäßige Häufigkeit der abstrakten Gebrauchsform sich deutlich zwischen den beiden Bezeichnungsalternativen unterscheiden, was sich jedoch hier, insbesondere auf Twitter keineswegs beobachten lässt (vgl. auch Tabelle 32 und Tabelle 33). Die Plausibilität einer solchen Deutung wird jedoch nicht nur durch die fehlende Exhaustivität sowie die geringe semantische und pragmatische Präzision der hier quantifizierten sprachlichen Indikatoren eingeschränkt (die ja gerade nur auf eine sehr abstrakte, unterbestimmte Gebrauchsform der jeweiligen Bezeichnung hinweisen), sondern muss auch mit Blick auf die weiteren, in den folgenden Abschnitten untersuchten Gebrauchsformen kritisch geprüft werden (vgl. insb. Abbildung 108 in 10.2.3.4 als deutliches Gegenbeispiel).
 
                    Während sich die anteilmäßige Verwendung von Homo-Ehe und Ehe für alle als abstraktes Konzept (s. Abbildung 100) zwischen den Korpora G-Twitter und G-DeReKo zu einigen Zeitpunkten recht stark unterscheidet, zeigt der Verlauf der relativen Häufigkeit dieser Gebrauchsform in Frequenz pro Million Wörter (s. Abbildung 101) ein recht einheitliches Bild. Gleichzeitig unterscheidet sich dieses Gesamtbild stark vom Gesamtbild in Abbildung 100, sodass es in Bezug auf die Rolle der Versprachlichung eines abstrakten Konzeptes für den Diskurs selbst eine weitere Deutung nahelegt.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die einen Wechsel in der relativen Frequenz um 2016–2017 von „Homo-Ehe“ hin zu „Ehe für alle“ anzeigen.]
                        Abbildung 101: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ als abstraktes Konzept in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Abbildung 101 ist zu entnehmen, dass Ehe für alle ab 2017 die diskursive Rolle von Homo-Ehe zu übernehmen scheint, ein abstraktes, nicht weiter bestimmtes Konzept der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Paare zu versprachlichen bzw. in einer solchen Weise gebraucht zu werden. Für Ehe für alle darf die Zunahme dieser abstrakten Gebrauchsform ab 2017 nicht überraschen: Wenn einerseits die Vorkommen von Ehe für alle insgesamt nach 2016 deutlich zunehmen (s. Abbildung 88 auf S. 627) und andererseits der Anteil der abstrakten Gebrauchsform an diesen Vorkommen nach 2017 zunimmt oder in etwa gleich bleibt (s. Abbildung 100), dann führt dies auch zu einer höheren Frequenz (absolut sowie in FpMW) der abstrakten Gebrauchsform von Ehe für alle nach 2016 (s. Abbildung 101). Weniger trivial ist hingegen die deutlich abnehmende Frequenz der abstrakten Gebrauchsform von Homo-Ehe in beiden Korpora nach 2016. Zwar nehmen die Vorkommen von Homo-Ehe schon nach 2015 (s. Abbildung 88) ab, andererseits nimmt der Anteil der abstrakten Gebrauchsform an diesen Vorkommen auch nach 2015 weiter zu (s. Abbildung 100). In Abbildung 101 zeigt sich nun, dass letzterer Trend ersteren jedoch nicht quantitativ ausgleicht und dass insgesamt nach 2015 seltener mit Homo-Ehe ein abstraktes Konzept der Institutionalisierung und/oder Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften versprachlicht wird. Dies scheint jedoch nicht daran zu liegen, dass eine solche abstrakte Konzeptualisierung im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe gar keine Rolle mehr spielte, sondern insbesondere daran, dass diese abstrakten Konzepte ab 2017 nunmehr eher mit Ehe für alle ausgedrückt werden als mit Homo-Ehe. Auch wenn die einzelnen Konzepte und Sinnzusammenhänge, die mit einer solchen abstrakten Gebrauchsform der jeweiligen Bezeichnung im Einzelfall ausgedrückt und interpretierbar werden, stark divergieren können, so geschieht diese produktive sowie vor allem rezeptive Semantisierung der jeweiligen Bezeichnung, also die spezifische Konzeptualisierung einer ›gleichgeschlechtlichen Ehe‹ in der hier untersuchten Gebrauchsform doch keineswegs linear ausgehend von der jeweiligen Bezeichnung, sondern immer im Zusammenhang mit einem bereits bestehenden, komplexen Geflecht an diskursiv gespeistem und somit zeitlich variablem Vorwissen (vgl. die Beispiele (331)-(333)). Mit Rücksicht auf diese immerwährende semantische vor allem auch indexikalische Varianz der hier untersuchten abstrakten Gebrauchsform(en) kann Abbildung 101 daher so gedeutet werden, dass Ehe für alle tatsächlich zu einem gewissen Grad ab 2017 in der diskursiven Funktion gebraucht wird, ein abstraktes, nicht weiter expliziertes Konzept, Vorhaben, oder Phänomen der Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu versprachlichen, die bis einschließlich 2016 noch stärker von Homo-Ehe erfüllt wurde.
 
                    In den folgenden Kapitelen lässt sich dieser lexikalische Wechsel bei ähnlicher Gebrauchsweise in unterschiedlichem Maße auch für andere Kategorien von Gebrauchsformen beobachten. Darüber hinaus wird sich aber auch zeigen, dass einige Gebrauchsformen unabhängig von der lexikalischen Ausdrucksweise durch Homo-Ehe oder Ehe für alle insgesamt an Frequenz und an diskursiver Relevanz verlieren.
 
                   
                  
                    10.2.3.2 Gebrauchsform im Sinne eines Gesetzes
 
                    Neben den soeben vorgestellten gänzlich abstrakten Gebrauchsformen werden die konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle ebenso in konkreteren Gebrauchsformen verwendet; etwa zum Verweis auf bestimmte Gesetze und Gesetzentwürfe, der im folgenden Kapitel untersucht werden soll. Die Beispiele (334)-(337) sollen exemplarisch veranschaulichen, wie Homo-Ehe und Ehe für alle durch vergleichbare Kontextualisierung und syntaktische Einbettung auch für vergleichbare Referenzpraktiken gebraucht werden und somit kontextabhängig mit vergleichbarer Bedeutung aufgeladen werden können.
 
                    (334)
                      
                        Union hält Homo-Ehe für verfassungswidrig. CDU und CSU haben das von der Koalition beschlossene Gesetz zur Aufwertung homosexueller Partnerschaften kritisiert. Sie halten den Entwurf für verfassungswidrig. SPD und Grünen wiesen dies im Bundestag vehement zurück.448

                      

                    
 
                    (335)
                      
                        Mit dem am 1. Oktober 2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787) hat der Gesetzgeber zwar zivilrechtlich durch Änderung des § 1353 Abs. 1 Satz 1 BGB die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt und zugleich mit § 17 a PStG Lebenspartnern die Möglichkeit eröffnet, ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umzuwandeln. Hiervon haben die Antragstellerin und die Kindesmutter am 12. Oktober 2017 Gebrauch gemacht, so dass sie zum Zeitpunkt der Geburt des betroffenen Kindes miteinander verheiratet waren (zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der “Ehe für alle” vgl. etwa Senatsbeschluss vom 22. November 2017 – XII ZB 578/16 – FamRZ 2018, 198 Rn. 9 mwN).449

                      

                    
 
                    In den Beispielen (334) und (335) wird die jeweilige Bezeichnung mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit bzw. Verfassungswidrigkeit in Verbindung gebracht. Im Titel des Artikels in Beispiel (334) wird Homo-Ehe durch das Adjektiv verfassungswidrig prädiziert, das laut DWDS450 ein Prädikat „von gesetzlichen Regelungen, Verwaltungsakten oder gerichtlichen Entscheidungen“ darstellt. Im nachfolgenden Kotext wird klar, dass verfassungswidrig auch hier in diesem Sinne verstanden und verwendet wird, insofern es anschließend das Wort Entwurf prädiziert. Mit dem bestimmten Artikel verweist den Entwurf deiktisch auf das im vorigen Satz erwähnte von der Koalition beschlossene Gesetz zur Aufwertung homosexueller Partnerschaften. Der Satz Union hält Homo-Ehe für verfassungswidrig im Titel stellt also eine Verkürzung dar für einen Satz wie Die Union hält das von der Koalition beschlossene Gesetz zur Aufwertung homosexueller Partnerschaften für verfassungswidrig. Die Bezeichnung Homo-Ehe kann also dieselbe Position im Satz einnehmen wie verschiedene Bezeichnungen für das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) wie etwa Gesetz, Entwurf, Gesetzentwurf oder eben das von der Koalition beschlossene Gesetz zur Aufwertung homosexueller Partnerschaften; und entsprechend geht Homo-Ehe in derartigen Sätzen auch die gleichen syntagmatischen Verbindungen ein wie derartige Bezeichnungen für das LPartG, wird also mit einem gleichen Valeur, in einer gleichen Bedeutung verwendet. Ähnliches lässt sich in Beispiel (335) beobachten, wo Ehe für alle als Genitivattribut dem Phrasenkopf Verfassungsmäßigkeit zugeordnet wird. Die Anführungszeichen um Ehe für alle verdeutlichen auf metasprachlicher Ebene bereits eine uneigentliche Verwendung der Bezeichnung (vgl. hierzu ausführlich 10.2.2.4), die auch hier im Sinne eines Gesetzes verstanden werden kann, ist doch ›Verfassungsmäßigkeit‹ ein Prädikat, dass in erster Linie Gesetzen bzw. Gesetzentwürfen zukommt (vgl. BMJ 2008: insb. Rn. 51–52)451. Andererseits zeigt der vorliegende Beleg auch die Ambiguität der syntaktischen Verknüpfung mit Ausdrücken wie verfassungsmäßig und die fließenden Übergänge zwischen den hier vorgestellten Kategorien von Gebrauchsformen bzw. Gebrauchsbedeutungen, insofern in dem Senatsbeschluss vom 17.11.2017, auf den hier verwiesen wird, Verfassungsmäßigkeit nicht auf ein Gesetz, sondern auf eine durch ein Gesetz geschaffene Rechtslage bezogen wird: „Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der durch das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts geschaffenen Rechtslage ist nicht entscheidungserheblich“.452 Im Entscheidungstext in Beispiel (335) lässt sich Ehe für alle jedoch genau so gut als auf ein Gesetz bzw. einen Gesetzentwurf verweisend verstehen, insofern im nachfolgenden Kotext davon die Rede ist, „dass der Gesetzgeber mit der ‚Ehe für alle‘ […] rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, beseitigen wollte (BT-Drucks. 18/6665 S. 11).“453 Die Drucksache des Bundestages, auf die dabei explizit verwiesen wird, stellt den Gesetzentwurf des Bundesrats eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts454 dar, sodass mit der – hier wieder durch Anführungszeichen markierten – uneigentlichen Verwendung von Ehe für alle am ehesten auf ebendiesen Gesetzentwurf zu beziehen ist. Beide Bezeichnungen, Homo-Ehe und Ehe für alle, können demnach durch eine entsprechende syntaktische Einbettung verwendet werden, um auf Gesetze bzw. Gesetzentwürfe zu verweisen. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um unterschiedliche Gesetz(entwürf)e: einerseits um das LPartG in Beispiel (334) andererseits um das Eheöffnungsgesetz (EheöffnungsG) in Beispiel (335). In diesen Fällen kann weniger von einer Bezeichnungskonkurrenz gesprochen werden, insofern die beiden Ausdrücke gar nicht konkurrierende Bezeichnungen für denselben Sachverhalt bzw. dasselbe Referenzobjekt darstellen, sondern zum Verweis auf unterschiedliche Sachverhalte verwendet werden und durch häufige Verwendung und Rezeption in dieser Gebrauchsform ggf. auch mit unterschiedlichen Bedeutungen konventionalisieren können (s. hierzu ausführlich Abbildung 103 und Beispiel (339)).
 
                    Beispiel (336) zeigt jedoch exemplarisch, dass auch mit Homo-Ehe auf das EheöffnungsG verwiesen werden kann. Somit lassen sich einerseits – aus einem Vergleich zwischen den Beispielen (334) und (336) – Unterschiede zwischen den genaueren Gebrauchsformen von Homo-Ehe (zum Verweis auf unterschiedliche Gesetze) erkennen; und andererseits zeigen sich – aus einem Vergleich zwischen den Beispielen (336) und (337) (sowie auch schon (335)) – wiederum Gemeinsamkeiten zwischen den genaueren Gebrauchsformen von Homo-Ehe und Ehe für alle (zum Verweis auf das EheöffnungsG).
 
                    (336)
                      
                        Deutscher Bundestag beschließt Homo-Ehe und Zensurgesetz. Heißt: “Wir entscheiden und ihr haltet die Klappe!” #DDR reloaded455

                      

                    
 
                    (337)
                      
                        Wer hätte am Anfang dieser Woche gedacht, dass wir heute die Ehe für alle beschließen würden? Dies haben viele lange gefordert, und sie mussten leider auch lange auf die Umsetzung warten.456

                      

                    
 
                    Ein Vergleich der Beispiele (336) und (337) zeigt, dass die Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle gleichermaßen im Sinne eines Gesetzes bzw. zum Verweis auf ein Gesetz verwendet werden können, wenn diese jeweils als direktes Objekt von beschließen regiert werden. Laut DWDS steht beschließen abgesehen von dass-Sätzen ausschließlich mit Gesetz bzw. Gesetzentwurf als direktem Objekt.457 Dieser Gebrauchsbedeutung von beschließen sowie von Homo-Ehe entspricht in Beispiel (336) auch, dass Homo-Ehe mit Zensurgesetz gemeinsam das Akkusativobjekt von beschließen bildet, also mit einer (weiteren) Bezeichnung für ein Gesetz syntaktisch gleichbehandelt wird. Dass auch Ehe für alle in Beispiel (337) in der Bedeutung eines Gesetzes verwendet wird, zeigt nicht nur die zu Homo-Ehe in Beispiel (336) analoge Rektion durch beschließen; die Gebrauchsbedeutung als Gesetz wird auch durch einen Vergleich mit Belegen deutlich, in denen Ehe für alle gerade nicht auf ein Gesetz, sondern explizit auf das Ergebnis eines Gesetzes verweist. So zeigt etwa ein Vergleich mit Beispiel (340) aus dem folgenden Kapitel 10.2.3.3, dass nicht nur Ehe für alle, sondern auch das Gesetz zur Ehe für alle als direktes Objekt von beschließen verwendet werden kann. Somit ist Ehe für alle in Beispiel (337) als eine gleichsam metonymische Verkürzung von das Gesetz zur Ehe für alle zu verstehen. Sowohl Homo-Ehe als auch Ehe für alle können also zum Verweis auf das identische Gesetz, das EheöffnungsG verwendet werden.
 
                    Ein Vergleich zwischen Belegen wie (334) und (336) zeigt somit, dass innerhalb dieser Kategorie von Gebrauchsformen (zum Verweis auf ein Gesetz) insbesondere mit Homo-Ehe konkret auf ganz unterschiedliche Gesetze und Gesetzentwürfe verwiesen werden kann. Zum rezeptiven Nachvollzug der Denotation bzw. Referenz der jeweiligen Bezeichnung ist also eine aktive Kontextualisierung durch Welt- bzw. Diskurswissen notwendig. Auch hier liefert der Äußerungszeitpunkt bei entsprechendem diskursivem Wissen den größten Kontextualisierungshinweis und das Wissen über diesen scheint mehr zur rezeptiven Sinnstiftung beizutragen als die konkrete Bezeichnungsalternative Homo-Ehe oder Ehe für alle. Somit beeinflusst nicht nur die syntaktische Einbettung in einen bestimmten Kotext die grobe Gebrauchsform und Verweisfunktion (etwa zum Verweis auf ein Gesetz) stärker als die Wahl der jeweiligen Bezeichnung, sondern auch feinere Unterschiede in Gebrauchsform und Verweisfunktion lassen sich eher durch die situative und diskursive Kontextualisierung der Äußerung ausdrücken sowie nachvollziehen als durch die bloße Wortwahl.
 
                    Die allgemeinere Gebrauchsform zum Verweis auf ein Gesetz bzw. einen Gesetzentwurf lässt sich auch hier anhand syntagmatischer Muster wie den in (334)-(337) vorgestellten positivistisch zuverlässig analysieren und quantifizieren. Folgende Wortverbindungen liefern dabei möglichst zuverlässige Indikatoren für den Gebrauch der jeweiligen Bezeichnung zum Verweis auf ein Gesetz:
 
                     
                      Homo-Ehe beschließen/durchsetzen/blockieren, über die Ehe für alle abstimmen/entscheiden, für/gegen die Homoehe stimmen, Referendum/Volksentscheid/Abstimmung/Entscheidung über die Ehe für alle, Verfassungsmäßigkeit/-widrigkeit der Homo-Ehe, Ehe für alle ist (nicht) rechtsgültig/grundgesetzwidrig
 
                    
 
                    Derartige syntagmatische Muster lassen sich zu einer Suchanfrage ausformulieren,xlviii mit der sich die Häufigkeit dieser Gebrauchsform zwischen den verschiedenen Bezeichnungen, Korpora (s. hierzu ausführlich Tabelle 32 und Tabelle 33) und Zeiträumen vergleichen lässt.xlix Abbildung 102 zeigt Häufigkeit dieser Gebrauchsform zum Verweis auf ein Gesetz oder einen Gesetzentwurf anteilmäßig am Gesamtgebrauch der jeweiligen Bezeichnung.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die parallel schwankende relative Werte zwischen 1997 und 2021 anzeigen.]
                        Abbildung 102: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines Gesetz(entwurf)es anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 102 ist zunächst zu erkennen, dass die sprachlichen Indikatoren für die Gebrauchsform als Gesetz(entwurf) sich bedeutend seltener finden lassen als etwa Indikatoren für einen abstrakten Gebrauch (s. Abbildung 100) oder auch die meisten anderen Kombinationen aus Bezeichnung und Gebrauchsform in den gemeinsprachlichen Korpora (s. Tabelle 32 und Tabelle 33).458 Ferner scheint auch hier die Gebrauchsform der Bezeichnung und somit die referenzielle Praktik, die mit ihr (nach-)vollzogen wird, eher vom Zeitpunkt des Diskurses abzuhängen, als dass sie sich zwischen den Bezeichnungen sichtbar unterscheiden würde. Wenn im Diskurs gerade ein bestimmtes Thema (z. B. die Verabschiedung eines Gesetzes im In- oder Ausland) salient ist, auf das mit einer der Bezeichnungen verstehbar verwiesen werden kann, so werden auch beide Bezeichnungen im entsprechenden Sinne verwendet, insoweit diese eben zum jeweiligen Zeitpunkt (noch bzw. schon) im Gebrauch sind. Dieser Verlauf der anteiligen Gebrauchshäufigkeit erinnert an den parallelen Verlauf der abstrakten Gebrauchsform in 10.2.3.1 insbesondere in G-Twitter (vgl. Abbildung 100), jedoch lassen sich hier je nach Zeitraum unterschiedliche konkretere Referenzobjekte identifizieren. So verweisen insbesondere die frühen Belege von Homo-Ehe in dieser Gebrauchsform eher auf das LPartG (s. Beispiel (334)), während jüngere Belege etwa ab 2015 eher auf das EheöffnungsG bzw. den entsprechenden Gesetzentwurf verweisen (s. Beispiel (336)) – oder aber oder sie verweisen jeweils auf gänzlich andere Gesetze in Österreich, in der Schweiz oder im weiteren Ausland. Wenn die anteilmäßige Verwendung zum Verweis auf ein Gesetz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle auch weitestgehend parallel verläuft, so lässt sich doch zwischen 2015 und 2017 ein sukzessiver Wechsel beobachten, im Zuge dessen Ehe für alle anteilmäßig etwas häufiger zum Verweis auf ein Gesetz verwendet wird als Homo-Ehe. In Verbindung mit dem diachronen Wandel der beiden unterschiedlichen gesetzlichen Referenzobjekte ließe sich daraus folgern, dass die Referenz auf Gesetze zwar für beide Bezeichnungen gleichermaßen eine Rolle spielt, dass jedoch der Verweis auf das LPartG für die Gebrauchsweise und somit für eine potenzielle Konventionalisierung der Bedeutung von Homo-Ehe eher prägend ist und entsprechend der Verweis auf das EheöffnungsG für Ehe für alle.
 
                    Diese unterschiedliche Relevanz verschiedener Referenzobjekte für Homo-Ehe und Ehe für alle verdeutlicht auch ein Blick auf die Häufigkeit der Gebrauchsform zum Verweis auf ein Gesetz in Relation zur gesamten Korpusgröße, wie sie in Abbildung 103 in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) zu sehen ist.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die einen Wechsel in der relativen Frequenz um 2016–2017 von „Homo-Ehe“ hin zu „Ehe für alle“ anzeigen.]
                        Abbildung 103: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines Gesetz(entwurf)es in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Während die anteilige Verwendung zum Verweis auf ein Gesetz oder einen Gesetzentwurf in Abbildung 102 noch recht gleichmäßig erschien, zeigt die Häufigkeit dieser Gebrauchsformen im Vergleich zur allgemeinen Korpusgröße in Abbildung 103, dass sich von 2016 zu 2017 ein klarer Wechsel vollzogen hat. Während auf die die Gesetze im Zusammenhang mit gleichgeschlechtlicher Ehe bis einschließlich 2016 noch weit häufiger mit Homo-Ehe verwiesen wird, geschieht dies ab 2017 – eben insbesondere im Zusammenhang mit dem EheöffnungsG – weit häufiger mit Ehe für alle. Hier zeigt sich wiederum, dass Homo-Ehe vor der Etablierung von Ehe für alle zum Verweis einerseits auf unterschiedlichste Gesetze im Ausland, vor allem aber zum Verweis auf das LPartG verwendet wurde. Auch im Zusammenhang mit dem EheöffnungsG 2017 (s. Beispiel (336)) und umso mehr noch 2015 im Zusammenhang mit dessen Antizipation und entsprechenden Gesetzentwürfen (s. Beispiel (338)) konnte Homo-Ehe weiterhin verwendet werden. Aufgrund der Gebrauchsgeschichte von Homo-Ehe, also der häufigen Verwendung zum Verweis auf das LPartG (bzw. auf eingetragene Lebenspartnerschaften; s. u. 10.2.3.3) konventionalisierte diese Gebrauchsbedeutung jedoch für den Ausdruck, sodass er – so lässt sich deuten – beim Verweis auf das EheöffnungsG für Ambiguität sorgte und weniger angemessen erschien. Dies begünstigte und erforderte den lexikalischen Wechsel zum Ausdruck Ehe für alle, mit dem zuvor nie auf das LPartG verwiesen worden war, diese Ambiguität somit gemieden werden konnte und der sich daher ab 2017 schnell zum Verweis auf das EheöffnungsG durchsetzte. Beide Phänomene – die Verwendung von Homo-Ehe zum Verweis auf das EheöffnungsG einerseits (gerade 2015 in G-Twitter) sowie die Ambiguität von Homo-Ehe und dessen wahrgenommene Untauglichkeit, auf ebendieses EheöffnungsG zu verweisen, andererseits – lassen sich exemplarisch in den folgenden Beispielen erkennen.
 
                    (338)
                      
                        ZEIT ONLINE: Kahrs will Homo-Ehe ohne Union durchsetzen http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/homo-ehe-ohne-union-johannes-kahrs-spd459

                      

                    
 
                    (339)
                      
                        Dass morgen nicht über die Homo-Ehe abgestimmt wird, die es ja längst gibt, haben noch nicht alle Journalisten begriffen. In vielen Berichten wird der Begriff für etwas verwandt, das gar nicht gemeint ist – nämlich die vollständige rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben in Sachen Ehe.460

                      

                    
 
                    Beispiel (338) stammt aus dem Subkorpus G-Sub-Twitter und zeigt einen Tweet von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die nach eigenen Angaben in der Beschreibung ihres Twitter-Accounts „mit Bildung und Forschung der Diskriminierung von LSBTIQ✶-Personen entgegen[tritt]“461. Der Tweet steht exemplarisch für zahlreiche Verwendungen von Homo-Ehe 2015, mit denen nicht etwa auf das – zu diesem Zeitpunkt ja bereits durchgesetzte – LPartG verwiesen wird, sondern auf das hier schon antizipierte EheöffnungsG bzw. den entsprechenden Gesetzentwurf von 2015.462 Daneben finden sich in G-Twitter 2015 zahlreiche Verwendungen zum Verweis auf verschiedenste Gesetze und Gesetzentwürfe im Ausland; insbesondere in Slowenien, wo 2015 nicht etwa ein mit dem LPartG vergleichbares Gesetz über ein separates Institut, sondern ein mit dem EheöffnungsG vergleichbares Gesetz für ein gemeinsames, geschlechtsunabhängiges Ehe-Institut verabschiedet wurde. Obwohl mit Homo-Ehe also durchaus nicht nur auf das LPartG, sondern auch auf das EheöffnungsG und vergleichbare inklusive Gesetze und Gesetzentwürfe verwiesen werden konnte, zeigt Abbildung 102, dass Homo-Ehe ab 2016 kaum noch in dieser Gebrauchsform verwendet wird. Belege wie etwa Beispiel (339) geben objekt- sowie metasprachliche Hinweise für mögliche Gründe dieses Rückgangs und der Ablösung durch Ehe für alle. Beispiel (339) stammt aus einem Deutschlandfunk-Beitrag, der bereits aus Beispiel (262) bekannt ist und in dem explizit die „Diskussion über [die] Wortwahl Homo-Ehe oder Ehe für alle“ behandelt wird. Die Rektion von Homo-Ehe durch abstimmen zeigt an, dass der Ausdruck auf ein Gesetz verweist.463 Im anschließenden Relativsatz wird schließlich das LPartG als Referenzobjekt von Homo-Ehe identifiziert, insofern es zum Äußerungszeitpunkt im Gegensatz zum EheöffnungsG nur dieses ja längst gibt. Die anschließende sprachkritische Äußerung, dass der Begriff für etwas verwandt werde, das gar nicht gemeint ist, lässt sich vor diesem Hintergrund nur so verstehen, dass der Autor für den Ausdruck Homo-Ehe eine Gebrauchskonvention zum Verweis auf das LPartG bzw. die eingetragene Lebenspartnerschaft feststellt, aufgrund derer dieser ungeeignet sei, um auf das EheöffnungsG bzw. die vollständige rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben in Sachen Ehe zu verweisen. Insofern haben Homo-Ehe und Ehe für alle im Gebrauch zum Verweis auf ein Gesetz also durchaus eine referenzielle Schnittmenge im EheöffnungsG (s. Beispiele (336) und (338)); durch die Gebrauchsgeschichte von Homo-Ehe zum Verweis auf das LPartG ist diese Referenzidentität jedoch nicht als Eigenschaft der Lexik selbst gegeben, sondern in hohem Maße gebrauchs- und kontextabhängig, sodass auch nur zwischen bestimmten, spezifischen Gebrauchsbedeutungen von Homo-Ehe und Ehe für alle gegebenenfalls von einer echten Bezeichnungskonkurrenz gesprochen werden kann. Dies wird sich auch im anschließenden Kapitel 10.2.3.3 für die verschiedenen Rechtsinstitute als mögliche Referenzobjekte der beiden Bezeichnungen zeigen.
 
                    Der Gebrauch beider Bezeichnungen zum Verweis auf ein Gesetz zeigt sich also sowohl durch die quantitative Analyse (s. Abbildung 102 und Abbildung 103) als auch durch die qualitative Analyse der Beispiele (334)-(339) in einem engen Zusammenhang zu den zum jeweiligen Zeitpunkt diskursiv ausgehandelten konkreten Gesetzen und Gesetzentwürfen. Ein diesbezüglicher Unterschied zwischen den Bezeichnungen selbst lässt sich nur insoweit ausmachen, als sie zu unterschiedlichen Zeiten gebraucht werden und deshalb auf unterschiedliche, zum jeweiligen Zeitraum diskursiv behandelte Gesetze und Gesetzentwürfe verweisen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass auch mit Homo-Ehe auf dasselbe EheöffnungsG bzw. entsprechende Gesetzentwürfe verwiesen werden kann, sobald diese eben im Diskurs behandelt und somit rezeptiv als Referenzobjekte verstehbar werden (s. etwa Beispiele (336) und (338)). Gerade die zahlreichen Verwendungen von Homo-Ehe 2015 zum Verweis auf Gesetze und Gesetzentwürfe, die eben nicht dem LPartG entsprechen, sondern das EheöffnungsG konzeptuell vorwegnehmen bzw. antizipieren, zeigen, dass nicht nur auf einen bereits bestehenden Gesetzentwurf verwiesen werden konnte, sondern dass ein solcher auch im Vorfeld gerade unter Verwendung von Homo-Ehe schon sprachlich konzeptualisiert und kommuniziert werden konnte und auch musste, sodass Homo-Ehe bereits vor dem EheöffnungsG die beschriebene Ambiguität hatte, um verschiedenste Konzepte im Zusammenhang mit gleichgeschlechtlicher Ehe zu versprachlichen (vgl. etwa auch die abstrakteren Beispiele (331) und (333) auf S. 704 f. aus ganz unterschiedlichen Diskurszeiträumen). Diese distinguierten Konzeptualisierungen und Ausdrucksbedürfnisse zu erfüllen und auch verstehbar zu machen, scheint in erster Linie eine Frage der syntagmatischen Kontextualisierung und Disambiguierung eines als bekannt voraussetzbaren Ausdrucks wie Homo-Ehe zu sein, bevor das jeweilige Konzept selbst ausreichend im Diskurs etabliert ist, um als Bedeutung eines Lexems kommuniziert und auch rezeptiv abgerufen werden zu können, wie dies eben erst ab 2017 mit Ehe für alle der Fall ist. Diese Beobachtung lässt sich mit Blick auf die grundlegende Fragestellung der Arbeit zu der These abstrahieren, dass sich mit einem neuen Ausdruck nicht auch ein neues Konzept im Diskurs etablieren lässt, sondern nur gleichsam indexikalisch auf ein Konzept verweisen lässt, das hierfür bereits im Vorfeld durch spezifische Kombinations- und Gebrauchsformen des bereits konventionalisierten sprachlichen Inventars diskursiv etabliert sein muss. Ein ganz ähnliches Phänomen wird wiederum im Zusammenhang mit dem sehr häufigen syntagmatischen Muster Gleichstellung der Homo-Ehe im folgenden Kapitel 10.2.3.3 zu sehen sein.
 
                   
                  
                    10.2.3.3 Gebrauchsform im Sinne einer rechtlichen Institution
 
                    Im vorigen Kapitel 10.2.3.2 wurde bereits angedeutet, dass Homo-Ehe und Ehe für alle durch entsprechende Kontextualisierung nicht nur auf Gesetze oder Gesetzentwürfe verweisen können, die bestimmte Institutionen hervorbringen (sollen), sondern auch zum Verweis auf diese Institutionen bzw. Rechtsinstitute selbst gebraucht werden können. Im Vergleich mit einem Syntagma wie die Ehe für alle beschließen in Beispiel (337) zeigt ein Syntagma wie das Gesetz zur Ehe für alle beschließen in Beispiel (340), dass die Bezeichnung Ehe für alle selbst nicht im Sinne eines Gesetzes gebraucht wird, insofern sie den Phrasenkopf Gesetz hier nur attribuiert. Stattdessen verweisen die Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle innerhalb derartiger syntagmatischer Muster auf das Rechtsinstitut, dass durch das jeweilige Gesetz hervorgebracht wird oder durch den jeweiligen Gesetzentwurf hervorgebracht werden soll. Neben Ehe für alle im erwähnten Beispiel (340), kann auch Homo-Ehe in einem solchen Sinne gebraucht werden, wie die Beispiele (341) und (342) veranschaulichen.
 
                    (340)
                      
                        Wir erinnern uns: Hals über Kopf und von peinlichem rot-grün-buntem Klamauk begleitet – ich sage nur: irres Herumgetanze und Konfettikanonen hier im Bundestag –, wurde am 30. Juni 2017 das Gesetz zur sogenannten Ehe für alle beschlossen.464

                      

                    
 
                    (341)
                      
                        Dass der Bundestag die Gesetzentwürfe der Grünen, Linken und des Bundesrats zur Einführung der Homoehe seit Jahren nicht auf die Tagesordnung gesetzt habe, sei kein Verstoß gegen das Gesetzesinitiativrecht der Grünen-Fraktion, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.465

                      

                    
 
                    (342)
                      
                        Wo ich gerade bei den großen Würfen bin, lassen Sie mich auf ein Gesetz zu sprechen kommen, das vor einigen Wochen hier verabschiedet worden ist und das in den letzten Jahren immer als rot-grüner Knüller angekündigt worden ist – Herr Beck hat gerade dazu gesprochen –: die eingetragene Lebenspartnerschaft. […] Wir alle haben in den letzten Monaten deutlich gesehen, wie schlecht die Öffentlichkeit über dieses Projekt informiert war und ist. Das hat sich daran gezeigt, dass sowohl die CDU/CSU als auch die Betroffenenverbände und große Teile der Bevölkerung nicht begriffen haben, dass die rot-grüne Koalition uns hier mitnichten die Homoehe beschert hat.466

                      

                    
 
                    Das bereits behandelte Beispiel (340) zeigt einen Fall, in dem Ehe für alle durch die Einbettung in das Präpositionalattribut zum Phrasenkopf Gesetz selbst eben nicht aus Bezeichnung eines Gesetzes verstanden werden kann, sondern vielmehr als Ergebnis dieses Gesetzes und somit als das Rechtsinstitut, das aus ihm hervorgeht. Erwähnenswert ist an diesem Beispiel ferner, dass Ehe für alle hier keineswegs als Fahnenwort oder in positiver Konnotation verwendet wird (jedoch mit dem Distanzmarker sogenannt, vgl. Abbildung 98 auf S. 694), wie dies im Übrigen für alle Verwendungen von Ehe für alle bei der AfD und auch einige bei der CDU/CSU gilt (vgl. Abbildung 91, auf S. 630). Auch zu Homo-Ehe finden sich zahlreiche Belege für Syntagmen wie Gesetz zur Homo-Ehe (s. Abbildung 105), für die Beispiel (341) stellvertretend steht. Genau wie Ehe für alle in Beispiel (340) wird hier Homo-Ehe bzw. Homoehe innerhalb eines Präpositionalattributs zum Phrasenkopf Gesetz bzw. hier Gesetzentwurf versprachlicht, sodass die Bezeichnung selbst nicht so verstanden werden kann, dass sie auf den Gesetzentwurf referiert, sondern vielmehr auf das Rechtsinstitut, das mit diesem eingeführt werden soll. Zu einer solchen Gebrauchs- und Lesart trägt auch die weitere Einbettung als Genitivattribut zu Einführung bei, insofern insbesondere Rechtsverhältnisse und eben Rechtsinstitute als etwas verstanden werden können, das durch Gesetze ›eingeführt‹ wird. Beispiel (342) zeigt überdies ein ambivalenteres Beispiel, das veranschaulicht, wie fließend und uneindeutig die Übergänge zwischen den verschiedenen Gebrauchsformen von Homo-Ehe und Ehe für alle im Sinne eines abstrakten Konzepts (s. 10.2.3.1), eines Gesetzes (s. 10.2.3.2) oder eben eines Rechtsinstituts sind. Zunächst zeigt sich im ersten Satz, dass die metonymischen Gebrauchsformen zum Verweis auf ein Gesetz einerseits und auf die durch das Gesetz beschlossenen Rechtsverhältnisse andererseits nicht nur stärker gemeinsprachlich gebräuchliche Bezeichnungen wie Homo-Ehe und Ehe für alle betreffen, sondern auch fachspezifisch gebräuchliche Bezeichnungen wie eingetragene Lebenspartnerschaft. So verweist Sabine Jünger mit auf ein Gesetz zu sprechen kommen metasprachlich und kataphorisch nicht etwa auf das Wort Lebenspartnerschaftsgesetz, sondern auf die eingetragene Lebenspartnerschaft. Im letzten Satz des Ausschnitts wird der eingetragenen Lebenspartnerschaft schließlich die Bezeichnung Homo-Ehe gegenübergestellt, wobei durch die Negation explizit wird, dass Homo-Ehe eben nicht auf das Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft oder das sie begründende LPartG referiert. Vielmehr wird Homo-Ehe hier im Sinne eines anderen Rechtsinstituts verwendet, das konzeptuell wohl im Sinne einer gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen ehelichen Institution zu verstehen ist. Gleichzeitig bleibt die so versprachlichte Institution zum Äußerungszeitpunkt notwendigerweise auf abstrakter Ebene, insofern im Jahr 2000 noch kein konkretes Rechtsinstitut existiert, auf das gleichsam indexikalisch verwiesen werden könnte. Andererseits wird der Ausdruck Homo-Ehe nicht nur dem Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft gegenübergestellt, sondern ferner durch das Verb bescheren regiert, dessen direktes Objekt sich eher als Rechtsinstitut verstehen lässt denn als abstraktes Konzept.
 
                    Ferner zeigt sich durch einen Vergleich der Beispiele (342) und (343), wie Homo-Ehe zum Verweis auf gänzlich unterschiedliche (z. T. eben nur vorgestellte, antizipierte) Rechtsinstitute gebraucht werden kann. Während in Beispiel (342) Homo-Ehe explizit nicht auf die eingetragene Lebenspartnerschaft verweist, da diese dem Namen nicht gerecht zu werden scheint (vgl. hierzu auch echte Homo-Ehe in Suchanfrage xlviii), wird in Beispiel (343) aus der gleichen politischen Position heraus Homo-Ehe gerade zum Verweis auf die eingetragene Lebenspartnerschaft verwendet, die als Sonderinstitut abgelehnt wird. Beispiel (344) zeigt exemplarisch, dass auch mit Ehe für alle ein separates Rechtsinstitut, zumindest aber differente Rechtsverhältnisse für gleichgeschlechtliche Ehepaare versprachlicht werden kann. Während Homo-Ehe und Ehe für alle in den vorigen Beispielen (340)-(342) also gleichermaßen zum Verweis auf ein identisches, geschlechtsunabhängiges Eheinstitut verwendet wurden (bzw. zur abstrakteren, antizipativen Konzeptualisierung eines solchen), werden dieselben Ausdrücke in den folgenden Beispielen (343) und (344) zur Konzeptualisierung separater Rechtsinstitute mit unterschiedlichen Rechten verwendet.
 
                    (343)
                      
                        Vor allen Dingen haben wir damit den gesellschaftlichen Wandel beim Respekt vor den Schwulen und Lesben in dieser Gesellschaft organisiert, und das ist weit bedeutender als die Rechtsfolgen für die Betroffenen. Auch deshalb sagen wir: Wir wollen keine Homoehe. Wir wollen die Ehe für alle Paare, die sich dafür entscheiden – wir wollen, dass die Differenzierung mit einem Sonderinstitut aufgehoben wird -; denn das drückt Respekt aus, das ist dem gesellschaftlichen Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz geschuldet.467

                      

                    
 
                    (344)
                      
                        Mir war lange nicht bewusst, dass die “Ehe Für Alle” nicht die gleichen Rechte wie die “traditionelle Ehe” hat. Das ist diskriminierend und unmenschlich.468

                      

                    
 
                    In Beispiel (343) zeigt sich, wie bereits erwähnt, dass Homo-Ehe durch entsprechende Kontextualisierungshinweise nicht nur zur Referenz auf ein geschlechtsunabhängiges Eheinstitut, sondern insbesondere auch auf das separate Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft gebraucht und verstanden werden kann. Dieser Bedeutung von Homo-Ehe als Sonderinstitut, wie er es nennt, setzt Volker Beck anschließend die Wortfolge Ehe für alle entgegen, die hier jedoch noch nicht in der lexikalisierten Bedeutung des feststehenden Phrasems zu verstehen ist, sondern in einer kompositionellen, wörtlichen Bedeutung, die entsprechend durch Paare, die sich dafür entscheiden, ergänzt und disambiguiert werden muss. In einer lexikalisierten und geradezu idiomatischen Bedeutung ist Ehe für alle hingegen in Beispiel (344) zu verstehen, wo dieser in Abgrenzung zu einer kompositionell-wörtlichen Lesart von Ehe für alle durch Anführungszeichen markiert wird (vgl. 10.2.2.4). Indem Ehe für alle hier durch einen kontrastiven Vergleich vom Ausdruck traditionelle Ehe unterschieden wird, müssen zum Verständnis des Satzes für beide Bezeichnungen unterschiedliche Referenzobjekte bzw. Signifikate angenommen werden. Ehe für alle wird in diesem Beispiel entsprechend ähnlich verwendet wie Homo-Ehe im Verweis auf die eingetragene Lebenspartnerschaft und somit auch analog zum Ausdruck eingetragene Lebenspartnerschaft selbst, was durch einen Vergleich mit analogen, ansonsten identischen Formulierungen offenbar wird, die ausdrücken,
 
                    (345)
                      
                        […] dass die eingetragene Lebenspartnerschaft nicht die gleichen Rechte wie die Ehe hat.469

                      

                    
 
                    Nur verweist Ehe für alle hier nicht direkt auf die eingetragene Lebenspartnerschaft, die zum Äußerungszeitpunkt 2021 nicht mehr existiert, sondern die Gebrauchsbedeutung lässt sich stattdessen im Sinne eines weiteren, von der Ehe differenten Rechtsinstituts verstehen. Im Zusammenhang mit der Frage nach der automatischen Co-Mutterschaft bei der Geburt eines Kindes in eine Ehe zwischen zwei Frauen (vgl. 8.2.2.3) lässt sich die Äußerung jedoch eher beziehen auf unterschiedliche Rechtsverhältnisse zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren innerhalb derselben Institution Ehe. Beispiel (344) zeigt somit, dass auch mit Ehe für alle kontextbedingt eine sprachliche Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren vorgenommen werden kann, die jedoch eine konzeptuelle Differenzierung nicht erst kausal bewirken muss, sondern vielmehr selbst erst auf eine bereits bestehende juristische Differenzierung reagieren kann und auch muss, um diese wie in diesem Fall kritisieren zu können.
 
                    Dieses Phänomen ist bereits aus Kapitel 10.1 bekannt, wo immer wieder festgehalten wurde, dass der rechtliche Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von der Ehe eine inklusivere Verwendung des Ausdrucks Ehe in einer gesellschaftlich bedeutsamen oder auch nur verstehbaren Art und Weise derart erschwerte bis unmöglich machte, dass stets durch differenzierende Versprachlichungen auf diese reale Ungleichheit Bezug genommen werden musste. Stärker als mit dem Ausdruck Ehe für alle, für den sich nur wenige mit Beispiel (344) vergleichbare Belege finden, wird diese wahrgenommene Ungleichheit jedoch mit dem Ausdruck Homo-Ehe reflektiert; dies jedoch vor allem deshalb, weil Homo-Ehe zu einer Zeit im Diskurs etabliert war, in der rechtliche Unterschiede zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren vorherrschten und entsprechend sprachlich reflektiert, ausgehandelt und kritisiert wurden, wie die folgende quantitative Analyse zeigen wird (s. Abbildung 104–107).
 
                    Eine quantitative Analyse der Gebrauchsformen von Homo-Ehe und Ehe für alle im Sinne eines Rechtsinstituts wird ermöglicht durch sprachliche Muster und Syntagmen, die z. T. bereits aus den Beispielen (340)-(344) bekannt sind und möglichst zuverlässige Indikatoren für diese Gebrauchsform darstellen. Folgende Auflistung liefert hierin einen Einblick in die entsprechenden sprachlichen Muster, die sich aus der Sammlung und Sichtung entsprechender Belege sowie aus einer Analyse der Kookkurrenzen von Homo-Ehe und Ehe für alle ergeben:
 
                     
                      Abschaffung/Gleichstellung/Zulassung/Legalisierung/Genehmigung/Einführung/Verbot/Erlaubnis/Möglichkeit/Anerkennung/Diskriminierung/Nichtdiskriminierung/Ungleichbehandlung/Schlechterstellung/Besserstellung der Homo-Ehe, Ehe für alle abschaffen/gleichstellen/ … /schlechterstellen/besserstellen, abgeschaffte/ … /bessergestellte Homoehe, Gesetz zur Ehe für alle, Recht auf (die/eine) Homo-Ehe470
 
                    
 
                    Auch hier lassen sich die sprachlichen Indikatoren zu einer Suchanfragel ausformulieren, mit der sich die Häufigkeit der Gebrauchsform im Sinne eines Rechtsinstituts zwischen den verschiedenen Bezeichnungen, Korpora (s. Tabelle 32 und Tabelle 33) und Zeiträumen vergleichen lässt.li Abbildung 104 zeigt dementsprechend die anteilmäßige Häufigkeit dieser Gebrauchsform im Verhältnis zum Gesamtvorkommen von Homo-Ehe respektive Ehe für alle zum jeweiligen Zeitpunkt im jeweiligen Korpus.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die recht gleichmäßige relative Werte ab 1997 respektive ab 2012 anzeigen.]
                        Abbildung 104: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines Rechtsinstituts anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Im Gegensatz zu den Gebrauchsformen im Sinne eines abstrakten Konzeptes (s. 10.2.3.1) und im Sinne eines Gesetz(entwurf)es (s. 10.2.3.2), wo sich bei der anteilmäßigen Häufigkeit diachrone Parallelen zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle erkennen ließen (s. Abbildung 100 auf S. 708 und Abbildung 102 auf S. 716), erscheint die anteilmäßige Häufigkeit der Gebrauchsform im Sinne eines Rechtsinstituts in Abbildung 104 weniger aufschlussreich. Zwar nähern sich die anteilmäßigen Verwendungshäufigkeiten auf G-Twitter mit der Zeit an, da die Verwendung von Homo-Ehe in dieser Gebrauchsform mit der Zeit ab- und die von Ehe für alle leicht zunimmt, allerdings lässt sich in G-DeReKo kein solcher Trend erkennen, insofern hier die anteilmäßige Verwendung von Homo-Ehe in dieser Gebrauchsform nicht vergleichbar abnimmt und die von Ehe für alle nicht mehr den relativen Wert von 2012 erreicht. Wie auch ein Blick in die Häufigkeit dieser Gebrauchsformen in Frequenz pro Million Wörtern (FpMW) erkennen lässt (s. Abbildung 105), ergeben sich die hohen anteilmäßigen Werte wie der letztgenannte aus 2012 jedoch auch durch die sehr niedrigen Vergleichswerte der absoluten Häufigkeit zum jeweiligen Zeitpunkt.471
 
                    Vielversprechender scheint also ein Blick in die Häufigkeit der Gebrauchsform als Rechtsinstitut in Relation zur Korpusgröße zum jeweiligen Zeitpunkt, bei dem sich wiederum ein Unterschied zu den beiden bisherigen Gebrauchsformen und ihren diachronen Häufigkeitsverläufen aufzeigt (s. Abbildung 105).
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die allesamt niedrige relative Werte ab 2017 anzeigen. Die Kurven für „Homo-Ehe“ zeigen bis 2016 noch deutlich höhere Werte.]
                        Abbildung 105: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines Rechtsinstituts in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    In Abbildung 105 zeigt sich, dass die Gebrauchsform im Sinne eines Rechtsinstituts in beiden Korpora und bei beiden Bezeichnungen nach 2017 teilweise deutlich abnimmt. Hierdurch unterscheidet sich diese Gebrauchsform von den Gebrauchsformen im Sinne eines abstrakten Konzeptes (s. 10.2.3.1) und im Sinne eines Gesetz(entwurf)es (s. 10.2.3.2), wo die Gebrauchshäufigkeiten um 2017 zeitgleich bei Homo-Ehe ab- und bei Ehe für alle zunahmen (s. Abbildung 101 auf S. 710 und Abbildung 103 auf S. 718). Bei diesen Gebrauchsformen war die Deutung, dass weiterhin Ausdrucksbedürfnisse der jeweiligen Gebrauchsbedeutung eine Rolle im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe gespielt haben und dass Ehe für alle auf der lexikalischen Oberfläche von Homo-Ehe in dieser Rolle quasi abgelöst hat. Entsprechend lässt sich Abbildung 105 umgekehrt so deuten, dass der Verweis auf ein spezifisches Institut (oder die sprachliche Konzeptualisierung eines solchen) im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe – sei es ein geschlechtsunabhängiges Institut wie in den Beispielen (340) und (341) oder ein rein gleichgeschlechtliches Institut wie in den Beispielen (343) und (344) – nach 2017 vergleichsweise keine große Relevanz mehr für den Diskurs hat. Die einzige Ausnahme hiervon, die sich in Abbildung 105 beobachten lässt, stellt der leichte Anstieg der Gebrauchsform von Ehe für alle im Sinne eines Rechtsinstituts in G-DeReKo dar, der sich vor allem durch Verweise auf die fehlende Co-Mutterschaft nach der Geburt und somit auf sprachliche Reaktionen auf bestehende rechtliche Ungleichheiten erklärt (vgl. auch Beispiel (344) von G-Twitter). So scheint es insgesamt auch hier so, dass die sinnverwandten Gebrauchsformen im Sinne eines Rechtsinstituts prinzipiell mit beiden Bezeichnungen möglich sind, jedoch realiter im Diskurs vor allem dann in differenzierender Weise verwendet werden, wenn damit auf bestehende rechtliche und/oder gesellschaftliche Differenzierungen Bezug genommen wird. Derartige bestehende Ungleichheiten geben eben, wie gezeigt wurde, 2021 wiederholt Anlass zur sprachlichen Differenzierung sowie zuvor 2017, insbesondere aber vor der Eheöffnung zum Verweis auf das separate Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft und deren (Un-)Gleichstellung mit der Ehe. Auf die eingetragene Lebenspartnerschaft selbst wird in diesem Zeitraum insbesondere mit Homo-Ehe verwiesen und erst die Nicht-Identität dieser Institution mit der Ehe liefert den Grund für die Gebrauchsform von Homo-Ehe im Sinne eines separaten Rechtsinstituts.
 
                    Dies zeigt sich insbesondere durch eine spezifischere Analyse derjenigen Gebrauchsformen von Ehe für alle, vor allem aber von Homo-Ehe, die gerade nicht auf ein gemeinsames, geschlechtsunabhängiges Rechtsinstitut verweisen können (wie etwa in den Beispielen (340)-(342)), sondern die eindeutig auf ein separates Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare und meistens konkret auf die eingetragene Lebenspartnerschaft verweisen (wie die Beispiele (343)-(344)). Letztere lassen sich von ersteren vor allem durch solche sprachlichen Muster unterscheiden und quantifizieren, die für die Homo-Ehe eine Ungleichheit (zur Ehe) explizieren oder auch präsupponieren – etwa in Syntagmen wie Ungleichbehandlung/Diskriminierung/Gleichstellung/ … der Homo-Ehe. Eine gebündelte Suchelii nach derartigen sprachlichen Indikatorenliii zeigt zunächst, dass Gleichstellung der Homo-Ehe das mit Abstand häufigste Syntagma dieser Gebrauchsform darstellt.472 Auch wenn das Syntagma innerhalb negierter Sätze auftauchen kann, so bleibt doch die hier zu untersuchende Ungleichheit von eingetragener Lebenspartnerschaft eindeutig als Präsupposition enthalten: Auch wer sich gegen die Gleichstellung der Homo-Ehe ausspricht präsupponiert damit, dass diese (noch) nicht gleichgestellt ist. Vor allem aber lässt eine gebündelte Sucheliv dieser Indikatoren erkennen, wann wie häufig Homo-Ehe respektive Ehe für alle speziell im Sinne eines separaten, mit der Ehe nicht gleichgestellten Rechtsinstituts gebraucht wird (s. Abbildung 106 und Abbildung 107).
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, von denen die beiden für „Homo-Ehe“ höhere relative Werte für 2011–2013 anzeigen.]
                        Abbildung 106: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines separaten Rechtsinstituts anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, von denen die beiden für „Homo-Ehe“ höhere relative Werte für 2011–2013 anzeigen.]
                        Abbildung 107: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne eines separaten Rechtsinstituts in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Abbildung 106 und Abbildung 107 zeigen zunächst weniger überraschend, dass Konzeptualisierungen eines separaten Rechtsinstituts (insbesondere im Sinne der eingetragenen Lebenspartnerschaft) weit häufiger mit Homo-Ehe als mit Ehe für alle durch eine entsprechende Gebrauchsform Kotext-spezifisch ausgedrückt bzw. verständlich gemacht werden. Somit lässt sich der in metasprachlichen Diskursbeiträgen geäußerte Eindruck von Homo-Ehe, die Bezeichnung höre sich wie etwas anderes an (s. etwa Beispiel (305) auf Seite 621) insofern bestätigen, als mit dem Ausdruck häufiger auf etwas anderes referiert wird als mit Ehe für alle. Allerdings ist hierbei die Frage nach der Richtung der Kausalität entscheidend: Während metapragmatische Einordnungen wie in 10.2.2.3 die Verweisfunktion von Homo-Ehe als kontextunabhängige morphologische Eigenschaft des Ausdrucks selbst postulieren, weist ein Vergleich der Häufigkeiten dieser Referenzen zwischen den verschieden Diskurs-Zeiträumen in Abbildung 106 in die gegenteilige Richtung. Dass Homo-Ehe nach 2017 praktisch überhaupt nicht mehr zur Konzeptualisierung eines separaten Rechtsinstituts verwendet wird, zeigt, dass diese Gebrauchsform dem Ausdrucks selbst nicht immanent ist, sondern dass der Ausdruck nur zu der Zeit in dieser Gebrauchsbedeutung verwendet wird, in der rechtliche Unterschiede zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften vorherrschen und entsprechend diskursiv behandelt sowie kritisiert werden (müssen). Ist dies nicht mehr der Fall, wird Homo-Ehe auch nicht mehr in diesem differenzierenden Sinne verwendet, sondern vermehrt etwa im Sinne eines abstrakten Konzeptes der institutionellen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit verschiedengeschlechtlichen (vgl. Abbildung 100 auf S. 708).
 
                    So scheint es, dass die Bezeichnung Homo-Ehe in dem Zeitraum, in dem sie verwendet wird, gerade in der Referenz auf die eingetragene Lebenspartnerschaft und durch die sprachliche Differenzierung zu Ehe (jedoch rein kompositionell als Hyponym zu Ehe; vgl. 10.2.1.2 und 10.2.1.3) die entscheidende Funktion im Diskurs erfüllt, bestehende rechtliche Ungleichheiten zu explizieren, um die Forderung nach deren Beendigung überhaupt artikulierbar zu machen, wie dies insbesondere in dem häufigsten der hier quantifizierten Syntagmen Gleichstellung der Homo-Ehe der Fall ist. Weitaus seltener ist dies jedoch mit Ehe für alle der Fall; jedoch nicht deshalb, weil mit dieser Bezeichnung qua Kompositionalität gar keine sprachliche Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren vorgenommen werden könnte (wie Beispiel (344) und etwa auch die Beispiele (347), (348) und (350) im folgenden Kapitel 10.2.2.4 zeigen, ist dies durchaus möglich), sondern deshalb, weil Ehe für alle nicht zur Referenz auf die eingetragene Lebenspartnerschaft verwendet wird, weshalb auch nicht uneingeschränkt von einer Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle gesprochen werden kann. Vor allem also wird mit Ehe für alle deshalb nicht sprachlich zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren differenziert, weil die Bezeichnung in dem Zeitraum, in dem entsprechende Unterschiede rechtlich vorherrschen und dementsprechend sprachlich behandelt werden, überhaupt nicht verwendet wird (s. Abbildung 106); und in dem Zeitraum, in dem Ehe für alle tatsächlich verwendet wird, scheinen Sprechende allgemein kaum Anlass zur sprachlichen Unterscheidung zu sehen, weshalb auch Homo-Ehe dann nicht mehr in diesem differenzierenden Sinne gebraucht wird (s. Abbildung 107).
 
                    Dieses Phänomen wird sich auch bei der Gebrauchsform im Sinne individueller rechtlicher Instanzen im folgenden Kapitel 10.2.3.4 zeigen und dort abschließend resümiert werden. Dabei werden sich jedoch auch Gegentendenzen zur hiesigen Deutung aufzeigen, die nahelegen, dass gerade nach 2017 weiterhin Differenzierungen zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren vorgenommen werden, jedoch fast ausschließlich mit Homo-Ehe.
 
                   
                  
                    10.2.3.4 Gebrauchsform im Sinne einer individuellen Instanz (Partnerschaft)
 
                    Im vorigen Kapitel ging es um diejenigen Gebrauchsweisen, in denen Homo-Ehe bzw. Ehe für alle im Sinne eines Rechtsinstituts – eines geschlechtsunabhängigen, vor allem aber eines rein gleichgeschlechtlichen – verwendet und verstanden werden. Im folgenden Kapitel werden nun solche Gebrauchsweisen untersucht, in denen mit Homo-Ehe respektive Ehe für alle nicht auf das gesamte Rechtsinstitut, sondern auf einzelne Instanzen desselben verwiesen wird, so wie auch Ehe selbst in diesem metonymischen bzw. synekdochischen Sinne verwendet werden kann (wie z. B. in eine gute Ehe führen). Jedoch wird hier mit den Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle nie auf einzelne eheliche Instanzen gänzlich unabhängig vom Geschlecht verwiesen (die ja ggf. einfach als Ehe bezeichnet werden können), sondern ausschließlich auf einzelne Ehen bzw. Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare. Zum einen kann eine solche Gebrauchsbedeutung im Sinne individueller Instanzen durch verschiedene lexikalische sowie morphosyntaktische bzw. diskursgrammatische (vgl. Bloching & Felder 2025) Kontextualisierungshinweise ausgedrückt sowie nachvollzogen werden. Zum anderen kann die Individuation gleichgeschlechtlicher (Ehe-)Paare und die damit strukturell einhergehende Differenzierung zu verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren – wie schon in Kapitel 10.2.3.3 – unterschiedliche diskursive Funktionen erfüllen. So finden sich nicht nur sprachliche Differenzierungen, die selbst initiativ eine konzeptuelle Ungleichheit ausdrücken bzw. erkennbar machen, sondern auch solche, die reaktiv bestehende gesellschaftliche und/oder rechtliche Ungleichheiten bzw. Ungleichbehandlungen zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren ansprechen und hierfür auch eine entsprechende sprachliche Differenzierung vornehmen müssen. Die verschiedenen sprachoberflächlichen Ausdrucksformen sowie die verschiedenen diskursiven Funktionen sollen in Folgenden mit den Beispielen (346)-(350) veranschaulicht werden.
 
                    In den folgenden Beispielen (346) und (347) zeigt sich mit der Rektion durch das Verb schließen exemplarisch, dass durch die Einbettung in bestimmte Syntagmen Homo-Ehe respektive Ehe für alle unabhängig vom jeweiligen Ausdruck im Sinne individueller Instanzen bzw. institutionalisierter Partnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren verwendet und verstanden werden können. Beispiel (348) zeigt überdies einen Kommentar unter dem Tweet in Beispiel (347), der in „procedural consequentiality“ (Deppermann 2001: 70; vgl. auch 6.2) den rezeptiven Nachvollzug des Verweises auf individuelle gleichgeschlechtliche Ehen bestätigt.
 
                    (346)
                      
                        Paar aus #Frankfurt schließt #Hessens erste Homo-Ehe: (346) http://bit.ly/2hFmfhq473

                      

                    
 
                    (347)
                      
                        Zehntausende schließen “Ehe für alle” http://www.tagesschau.de/inland/ehe-fuer-alle-141.html #Ehe #Homosexualität #Ehefüralle474

                      

                    
 
                    (348)
                      
                        Is geflissentlich auch schon bekannt, wieviele von den ‘Ehen für alle’ mittlerweile in Scheidung lebe?475

                      

                    
 
                    Die Tweets in den Beispielen (346) und (347) zeigen, dass sowohl mit Homo-Ehe als auch mit Ehe für alle auf individuelle Instanzen der Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren verwiesen wird. Dieser Verweis bzw. diese Konzeptualisierung wird zum einen dadurch nachvollziehbar, dass die jeweilige Bezeichnung als direktes Objekt von schließen regiert wird, insofern sich nur einzelne Ehen als die Entität verstehen lassen, die geschlossen wird, und nicht etwa die gesamte rechtliche Institution der Ehe, die schon vor der jeweiligen Eheschließung existiert haben muss. Zum anderen enthalten beide Beispiele auch weitere Kontextualisierungshinweise, die die Gebrauchsform im Sinne individueller Instanzen erkennbar machen. Im Tweet von Echo Online (der Online-Präsenz der Regionalzeitung Darmstädter Echo) in Beispiel (346) wird Homo-Ehe durch das ordinale Numerale erste attribuiert, sodass für ersteres eine Zählbarkeit präsupponiert wird, die sich nur mit einzelnen Instanzen, nicht etwa mit verschiedenen Institutionen in Verbindung bringen lässt.476 Eine solche Zählbarkeit ist auch im Tweet von der Tagesschau in Beispiel (347) implizit, da auch hier Ehe für alle mit einer Numerale in Verbindung gebracht wird, die in substantivierter Form (Zehntausende) das Subjekt zu schließen bildet. Dass hier nicht geschlechtsunabhängige Instanzen der Ehe gezählt und mit Ehe für alle bezeichnet werden, wird durch einerseits durch die Grice’sche Maxime der Relevanz deutbar: Dass auch nach 2017 immer noch Zehntausende Paare insgesamt eine Ehe schließen, steht in keinem Bezug zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und stellt ferner keine erwähnenswerte Meldung mit irgendeinem Nachrichtenwert dar. Andererseits lässt sich die Äußerung auch unter Rückgriff auf Weltwissen weit eher auf rein gleichgeschlechtliche als auf geschlechtsunabhängige Eheschließungen beziehen. Denn wären mit Ehe für alle Eheschließungen unabhängig vom Geschlecht gemeint, müsste das Subjekt des Satzes (ob sich dieser nun auf den Zeitraum seit der Eheöffnung 2017 oder auch nur das laufende Jahr bezieht) nicht Zehntausende, sondern Hunderttausende lauten.477 Somit lässt sich Zehntausende in der Äußerung weit eher allein auf gleichgeschlechtlichen Ehen beziehen,478 was in den Kommentaren unter dem Tweet auch einheitlich getan wird. Dies veranschaulicht exemplarisch der Kommentar in Beispiel (348), in dem durch den Plural ebenfalls eine Zählbarkeit präsupponiert wird, sodass sich Ehen für alle nur auf individuelle Ehe-Instanzen beziehen kann. Dass sich auch diese Äußerung nicht etwa auf alle Ehen unabhängig vom Geschlecht bezieht, sondern allein auf Ehen zwischen Paaren gleichen Geschlechts, wird nicht nur durch den kohärenten Zusammenhang zum Tweet in Beispiel (347) deutlich, sondern auch wiederum durch die Maxime der Relevanz, die auch diese Frage nur in Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehepaare erfüllt. Schließlich stellen die Scheidungszahlen von Ehen im Allgemeinen durchaus bekanntes und leicht zugängliches Wissen dar, während dies für die Scheidungszahlen von gleichgeschlechtlichen Ehen insbesondere zum Äußerungszeitpunkt noch keineswegs selbstverständlich ist, was die Frage somit überhaupt erst relevant macht. Die Temporalität des erfragten Wissens (nach Scheidungszahlen für gleichgeschlechtliche Ehen) wird zusätzlich mit dem Adverb schon expliziert, das „unterstreicht, dass ein Vorgang, Zustand vor dem Zeitpunkt der Rede abgeschlossen war“479. Auch in Beispiel (348) wird also mit der Bezeichnung Ehe für alle auf einzelne Instanzen gleichgeschlechtlicher Ehen referiert, genau wie dies auch im übergeordneten Tweet in Beispiel (347) und ferner auch in Beispiel (346) mit Homo-Ehe der Fall ist.
 
                    Während in den vorigen Beispielen (346)-(348) mit Homo-Ehe und Ehe für alle auf Instanzen gleichgeschlechtlicher Ehen referiert wird, die in Deutschland erst seit der Eheöffnung 2017 existieren, finden sich auch Belege dieser Gebrauchsform, in denen – insbesondere mit Homo-Ehe – auf einzelne Instanzen der eingetragenen Lebenspartnerschaft verwiesen wird (s. u. Beispiel (349)). Wie die anschließende quantitative Analyse nahelegt (s. u. Abbildung 109), stellen diese Verweise die deutliche Mehrheit innerhalb dieser Gebrauchsform im Sinne individueller Instanzen dar. Ferner lassen sich natürlich auch hier unterschiedliche sprachoberflächliche Indikatoren für diese Gebrauchsform von Homo-Ehe und Ehe für alle ausmachen wie die Rektion durch das Verb schließen, die Verbindung mit Numeralen (s. Beispiele (346) und (347)) oder die Verwendung im Plural (s. Beispiele (348), (349) und (350)). Vor allem aber lassen sich für die Gebrauchsform im Sinne individueller Instanzen auch Unterschiede dahingehend ausmachen, wie das Signifikat im weiteren Kotext der Bezeichnung jeweils bewertet wird. Während etwa die Beispiele (346) und (347) eher berichtenden als bewertenden Charakter haben, finden sich auch Verweise auf individuelle Instanzen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die insofern deontischen Charakter haben, als im weiteren Kotext entweder für (s. etwa Beispiel (349)) oder aber gegen (s. etwa Beispiel (350)) eine Gleichgestellung ebendieser mit verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften (bzw. Ehen) argumentiert wird. Die folgenden Beispiele veranschaulichen dies jeweils exemplarisch.
 
                    (349)
                      
                        Insbesondere lässt sich nicht schlüssig argumentieren, die “lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften” seien – im Gegensatz zur eingetragenen “Homoehe” – unbedeutend und bedürfen daher keiner rechtlichen Regelung. Dem steht nämlich entgegen, dass es ungleich mehr “lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften” gibt, als eingetragene “Homoehen”.480

                      

                    
 
                    (350)
                      
                        Die gleichgeschlechtliche Elternschaft ist und bleibt – trotz guten Willens der Beteiligten – widernatürlich. Sie ist weder biologisch noch ethisch, noch genetisch vertretbar. Zudem ist sie verfassungswidrig. Wenn die «Ehen für alle» dereinst zerbrechen, werden sich die vaterlosen Kinder rächen und den Staat, der solches zugelassen hat, auf Wiedergutmachung belangen – gleich wie die früher legal fremdplatzierten Kinder es heute tun. Wer das Ende (finem) bedenkt (respice) und klug sowie verantwortungsbewusst entscheiden will, muss die «Ehe für alle» ablehnen.481

                      

                    
 
                    In beiden hier gezeigten Beispielen wird mit dem jeweiligen Lexem Homo-Ehe und Ehe für alle gleichermaßen auf individuelle partnerschaftliche Instanzen verwiesen. In beiden Fällen wird durch den Plural eine Zählbarkeit des Referenzobjektes präsupponiert, sodass dieses nur als Summe zählbarer Einheiten, also einzelner Instanzen verstanden werden kann (vgl. auch Beispiel (348)). Auch wird in beiden Fällen die jeweilige Bezeichnung sowohl im Plural als auch im Singular in Anführungszeichen gesetzt (vgl. auch Beispiele (347) und (348)), deren verschiedene Funktionen bereits in Kapitel 10.2.2.4 ausführlich untersucht wurden. Unterschiede zwischen den beiden Beispielen finden sich jedoch im Hinblick auf das genaue Referenzobjekt sowie auf die im Kotext ausgedrückte politisch und/oder deontische Einstellung diesem gegenüber. So wird in Beispiel (349) mit Homo-Ehen auf Instanzen der eingetragenen Lebenspartnerschaften verwiesen, in Beispiel (350) jedoch mit Ehen für alle auf gleichgeschlechtliche Instanzen der geschlechtsunabhängigen Ehe, wie dies schon in den Beispielen (346)-(348) getan wurde, auch unter Verwendung von Homo-Ehe. Entscheidend ist zuletzt die unterschiedliche Bewertung des jeweiligen Referenzobjektes, die auch hier konträr zur im Metadiskurs auffindbaren Wortkritik mit den jeweiligen Bezeichnungen verbindet: So wird Homo-Ehe bzw. Homo-Ehen in einer Entscheidung (Beispiel (349)) verwendet, in der letztendlich für die rechtliche Gleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft argumentiert wird, um dadurch mittelbar auch für die rechtliche Gleichbehandlung von eheähnlichen und partnerschaftsähnlichen, also zum Äußerungszeitpunkt von verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen nicht-ehelichen Partnerschaften zu entscheiden. Laut dieser Entscheidung „verstößt [es] nämlich gegen Art. 3 des Grundgesetzes, dass in § 7 Abs. 3 Nr 3 SGB II zur Bedarfsgemeinschaft – außerhalb von Ehe und Lebenspartnerschaft – nur heterosexuelle, nicht aber homosexuelle Paare gezählt werden.“482 Hier wird also mit der sprachlichen Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften (institutionalisierten sowie nicht-institutionalisierten) eine bestehende rechtliche Ungleichbehandlung zwischen diesen beiden Mengen wiedergegeben, sodass anschließend diese gesetzliche Ungleichheit als verfassungswidrig kritisiert und ihre Abschaffung gefordert werden kann. Der umgekehrte Fall liegt in Beispiel (350) vor. Hier wird Ehe für alle bzw. Ehen für alle in einem Leserbrief verwendet, der sich im Kotext der Bezeichnung so deutlich und explizit gegen eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausspricht, dass er an dieser Stelle nicht weiter paraphrasiert zu werden braucht. Hier dienen die sprachliche Differenzierung zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren sowie die Individuierung einzelner gleichgeschlechtlicher Ehen also dazu, generalisierende Aussagen über letztere zu treffen sowie eine rechtliche Ungleichbehandlung zwischen diesen so differenzierten Referenzobjekten zu fordern.
 
                    Die Belege der Gebrauchsform von Homo-Ehe und Ehe für alle im Sinne einzelner Instanzen eines partnerschaftlichen Rechtsinstituts zeigen also Verschiedenes: Zum einen können beide Bezeichnungsalternativen gänzlich referenzidentisch verwendet werden, um isoliert auf gleichgeschlechtliche Instanzen einer geschlechtsunabhängigen Ehe zu verweisen (s. Beispiele (346) und (347)), wohingegen Homo-Ehe in dieser Gebrauchsform auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften verweisen kann. Zum anderen kann diese sprachliche Individuation gleichgeschlechtlicher Ehen bzw. Partnerschaften in Abgrenzung zu verschiedengeschlechtlichen unabhängig von der gewählten Bezeichnungsalternative sowohl zur Explikation bestehender Ungleichbehandlungen und der Kritik daran verwendet werden (s. Beispiel (349);vgl. auch Beispiele (343) und (344)) als auch umgekehrt zur Kritik an der Gleichstellung und zur Forderung nach Ungleichbehandlung von verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren (s. Beispiel (350) und tendenziell auch Beispiel (348)). Die Einzelbelege zeigen also zunächst, dass beide Bezeichnungsalternativen Homo-Ehe und Ehe für alle gleichermaßen zur isolierten Referenz auf gleichgeschlechtliche Paare verwendet werden können und dies wiederum in Verbindung mit unterschiedlichen politischen Forderungen. Darüber hinaus ist nun die Frage von Interesse, wie häufig die jeweilige Bezeichnung in dieser individuierenden Gebrauchsform vorkommt, welche Rolle letztere also für erstere sowie im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe spielt.
 
                    Auch für die Gebrauchsform im Sinne individueller ehelicher oder partnerschaftlicher Instanzen lassen sich verschiedene Syntagmen als quantifizierbare sprachoberflächliche Indikatoren zusammenstellen, wie die folgende Liste veranschaulichen soll:
 
                     
                      Homo-Ehe eingehen/schließen, in einer Ehe für alle (leben etc.), jede Homoehe, [Ordinalzahlen:] erste Ehe für alle, jede zehnte Homo-Ehe, [Plural:] Ehen für alle
 
                    
 
                    Diese sprachlichen Indikatoren lassen sich wiederum zu einer Suchanfragelv formulieren, mit der sich die Häufigkeit der Gebrauchsform im Sinne einzelner Partnerschaften zwischen den verschiedenen Bezeichnungen, Korpora (s. Tabelle 32 und Tabelle 33) und Zeiträumen vergleichen lässt.lvi Abbildung 108 zeigt entsprechend die anteilmäßige Häufigkeit dieser Gebrauchsform im Verhältnis zum Gesamtvorkommen von Homo-Ehe respektive Ehe für alle zum jeweiligen Zeitpunkt im jeweiligen Korpus.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die leicht abnehmende Werte für „Homo-Ehe“ sowie durchgehend niedrige bis Nullwerte für „Ehe für alle“ anzeigen.]
                        Abbildung 108: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne individueller Instanzen anteilig in Prozent an deren jeweiligem Gesamtvorkommen in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    In der qualitativen Analyse wurden Belege gezeigt, in denen auch Ehe für alle in einer Gebrauchsform verwendet wurde, die isoliert auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Abgrenzung zu verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften verweist. Abbildung 108 zeigt nun jedoch, dass diese Gebrauchsform quantitativ zwar für Homo-Ehe durchaus eine große Rolle spielt (vergleichbar mit den Gebrauchsformen in 10.2.3.1 und 10.2.3.3), für Ehe für alle allerdings die absolute Ausnahme darstellt. Hier zeigt sich also der gegenteilige Fall zu der anteiligen Häufigkeit der Gebrauchsformen im Sinne eines abstrakten Konzeptes (s. Abbildung 100 auf S. 708), eines Gesetzes (s. Abbildung 102 auf S. 716) oder eines Rechtsinstituts (s. Abbildung 104 auf S. 726). Während für diese drei Gebrauchsformen die anteiligen Verwendungshäufigkeiten bei Homo-Ehe und Ehe für alle weitestgehend parallel verlaufen, also in gleichen Zeiträumen anteilmäßig etwa gleich häufig verwendet werden, zeigt sich hier der mit Abstand größte Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen. Dass in Einzelfällen auch mit Ehe(n) für alle eine isolierte Referenz auf gleichgeschlechtliche Ehen sowie eine Abgrenzung zu verschiedengeschlechtlichen Ehen möglich ist, zeigt, dass die Kompositionalität des Wortes selbst die sprachlichen Praktiken, für die es verwendet wird, nicht determiniert. Dass zu einer solchen isolierten Referenz auf gleichgeschlechtliche Ehen jedoch realiter auch nach 2017 fast ausschließlich Homo-Ehe verwendet wird, legt nun die Deutung nahe, dass diese Bezeichnung zur Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren tatsächlich als geeigneter wahrgenommen wird als die Alternative Ehe für alle. Statt in der Morphologie bzw. Kompositionalität der beiden Ausdrücke lässt sich der Grund hierfür jedoch eher in deren Gebrauchsgeschichte suchen, insofern Homo-Ehe in der Zeit, bis Ehe für alle überhaupt erstmalig im Diskurs auftauchte, nicht nur vielfach zum Verweis auf einzelne eingetragene Lebenspartnerschaften verwendet wurde (s. Abbildung 108 und Abbildung 109), sondern auch für weitere, bereits vorgestellte sprachliche Praktiken, mit denen aus verschiedenen Gründen zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften differenziert wurde (vgl. etwa Abbildung 104–107). Diese differenzierenden sprachlichen Praktiken scheinen also stärker für die gebrauchsbedingte Bedeutung von Homo-Ehe konventionalisiert zu sein, als dies für Ehe für alle der Fall ist.
 
                    Dies wirft die Frage auf, in welchen Zusammenhängen eine solche isolierte Bezeichnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften als Homo-Ehen auch nach 2017 noch für relevant erachtet wird. Ein Blick in die Kookkurrenzen dieser Gebrauchsformen von Homo-Ehe nach 2017 zeigt, dass sie insbesondere in der Wortumgebung von Ländernamen sowie vom Lexem Kind vorkommt. Die folgenden Beispiele (351) und (352) sollen dies exemplarisch veranschaulichen.
 
                    (351)
                      
                        Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich ein Papst öffentlich für die Anerkennung homosexueller Partnerschaften ausspricht: Die Öffnung kommt im Vatikan einer kopernikanischen Wende gleich. Der Vorgänger von Franziskus, Papst Benedikt XVI., hatte noch bekräftigt, dass homosexuelle Sexualakte aus katholischer Sicht eine «schwere Sünde» und «ein Verstoss gegen das Naturgesetz» seien; von «Homo-Ehen» oder auch nur von eingetragenen Partnerschaften wollte Joseph Ratzinger nichts hören.483

                      

                    
 
                    (352)
                      
                        Ich denke, dass man Hetero-Ehen ohne Kinder nicht gegenüber Homo-Ehen ohne Kinder bevorzugen darf. Abgesehen davon können Homo-Paare ja Kinder adoptieren. Bedarf gibt es an Adoption.484

                      

                    
 
                    Neben den verschiedenen thematischen Zusammenhängen, in denen auch nach 2017 noch isoliert auf gleichgeschlechtliche Ehen referiert wird, zeigen die Beispiele (351) und (352) auch nochmals, dass eine solche sprachliche Differenzierung mit Homo-Ehe weiterhin aus verschiedenen politischen Positionen heraus und zu verschiedenen kommunikativen Zwecken vorgenommen werden kann. Gerade auf Twitter finden sich neben Beispiel (352) auch zahlreiche Referenzen auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit Homo-Ehen, die sich deutlich gegen eine rechtliche Gleichstellung derselben aussprechen. Beispiel (352) veranschaulicht ferner, wie im thematischen Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe und der damit verbundenen extensionalen Erweiterung des Ehebegriffs (vgl. 9) auch die isolierte Referenz auf verschiedengeschlechtliche Ehen expliziert werden muss (vgl. Abbildung 81–84 auf S. 610–611).
 
                    Der Gebrauch zum isolierten Verweis auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften bzw. Ehen scheint also für die Bezeichnung Homo-Ehe durchaus auch nach der Eheöffnung 2017 noch geläufig zu sein und somit zu deren Gebrauchskonventionen zu gehören. Dabei bleibt jedoch nicht nur, wie die Beispiele (346), (349), (351) und (352) exemplarisch zeigen, die politischen und deontischen Propositionen des weitere Ko(n)textes einer solchen Gebrauchsbedeutung offen, auch stellt sich die Frage, welche Relevanz eine isolierte Referenz auf gleichgeschlechtliche Ehen auch nach 2017 noch für den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe insgesamt hat. Diese Frage lässt sich mit Hilfe von Abbildung 109 beantworten, die die Häufigkeit der Gebrauchsform im Sinne einzelner Instanzen in Relation zur Korpusgröße zum jeweiligen Zeitpunkt zeigt.
 
                    
                      [image: Vier Verlaufskurven, die allesamt sehr niedrige relative Werte ab 2017 anzeigen. Die Kurven für „Homo-Ehe“ zeigen bis 2016 noch deutlich höhere Werte.]
                        Abbildung 109: Häufigkeit zuverlässiger sprachlicher Indikatoren für den Gebrauch von „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ im Sinne individueller Instanzen in Frequenz pro Million Wörter (FpMW) in G-Twitter und G-DeReKo nach Jahr.

                     
                    Wie Abbildung 109 zeigt, spielt ab 2017 die isolierte Referenz auf einzelne gleichgeschlechtliche Partnerschaften (bzw. ab dann auch auf Ehen) im Vergleich zum Zeitraum davor nur noch eine verschwindend geringe Rolle für den Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe, insofern sie nicht nur mit Ehe(n) für alle, sondern auch mit Homo-Ehe(n) kaum noch vorgenommen wird. Eine Deutung dessen, wie diese Diskursprogression nun einerseits mit dem lexikalischen Wandel von Homo-Ehe zu Ehe für alle (s. Abbildung 88 auf S. 627) zusammenhängt und andererseits mit dem anteilmäßigen differenzierenden Gebrauch dieser Bezeichnungen im Sinne einzelner gleichgeschlechtlicher Partnerschaften (s. Abbildung 108), steht nun vor einem gewissen Kausalitätsdilemma, einem Henne-Ei-Problem: Finden die differenzierenden Verweise auf gleichgeschlechtliche Paare im Diskurs ab 2017 deshalb kaum mehr statt, weil der Ausdruck Homo-Ehe kaum noch verwendet wird? Oder wird Homo-Ehe umgekehrt nur deshalb kaum mehr verwendet, weil Diskursakteure ab 2017 kaum noch Anlässe sehen, zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren zu unterscheiden? Auf den ersten Blick scheint Abbildung 108 erstere Deutung zu plausibilisieren, insofern Homo-Ehe unabhängig vom Zeitraum weit häufiger in einem solchen differenzierenden Sinne gebraucht wird als Ehe für alle.
 
                    Erstens wird dieses Argument jedoch dadurch eingeschränkt, dass nicht nur die absolute Häufigkeit dieser Gebrauchsform von Homo-Ehe mit der Zeit rapide abnimmt, sondern dass sich auch deren anteilmäßige Häufigkeit z. B. in G-DeReKo zwischen den Hochphasen 2004 und 2009 einerseits (>20%) und dem Zeitraum ab 2015 (konstant < 10%) mehr als halbiert. Auch wenn Homo-Ehe also auch nach den rechtlichen Gleichstellungen der eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie der Eheöffnung 2017 noch verwendet wird, dann anteilmäßig seltener zur isolierten Referenz auf einzelne gleichgeschlechtliche Partnerschaften und weit eher zum Verweis auf ein Rechtsinstitut (s. 10.2.3.3, Abbildung 104) und insbesondere immer häufiger in einem gänzlich abstrakten Sinne (s. 10.2.3.1, Abbildung 100).
 
                    Zweitens lässt sich auch die anteilmäßig häufigere Verwendung von Homo-Ehe nicht allein auf kompositionelle, vermeintlich kontextunabhängige Bedeutungsaspekte des Wortes zurückführen (vgl. 10.2.1), sondern, wie gezeigt wurde, in erster Linie auf bestehende rechtliche Ungleichbehandlungen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren, die in dem Zeitraum, in dem Homo-Ehe im Gegensatz zu Ehe für alle geläufig war, vorherrschten und die eine sprachliche Differenzierung zwischen diesen Partnerschaften notwendig machte, um diese Ungleichbehandlung explizieren, kritisieren und ihre Abschaffung fordern zu können. Hierfür sprechen etwa auch die Kookkurrenzen der auf einzelne gleichgeschlechtliche Partnerschaften verweisenden Wortform Homo-Ehen, denn sowohl in G-Twitter als auch in G-DeReKo ist Gleichstellung der absolut frequenteste sowie auch signifikanteste autosemantische Kookkurrenzpartner dieser Wortform.485 Das bedeutet, dass vor allem dann mit Homo-Ehen isoliert auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften referiert wurde, wenn deren rechtliche Ungleichbehandlung präsupponiert und die Möglichkeit einer rechtlichen Gleichbehandlung sprachlich ausgehandelt wurde. In der sprachlichen Differenzierung zwischen gleichgeschlechtlichen und verschiedengeschlechtlichen Ehen und Partnerschaften liegt also einerseits das Potenzial zur sprachlichen Diskriminierung, andererseits aber auch das Potenzial und auch die notwendige Voraussetzung zur Explikation bestehender rechtlicher und sonstiger Diskriminierungsformen, die im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe die Hauptursache für diese sprachliche Unterscheidung zu sein scheinen. Auch wenn mit Blick auf Abbildung 108 also geschlossen werden kann, dass Homo-Ehe sich aufgrund seiner Gebrauchsgeschichte tatsächlich besser zur Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren eignet bzw. so wahrgenommen und verwendet wird, ist damit keineswegs festgelegt, welche Rolle diese Differenzierung für die Diskursprogression und gesellschaftlichen Wandel spielt. Erst ein induktiver Blick in den weiteren Kotext (s. o. Kookkurrenz mit Gleichstellung) sowie ein quantitativer Blick in die Relevanz dieser Gebrauchsform für den Diskurs (s. Abbildung 109) zeigt schließlich, dass die sprachliche Differenzierung größtenteils zur Forderung (oder Wiedergabe der Forderung) nach einer Gleichstellung diente.
 
                    Drittens erscheint eine gleichsam differenzierende Gebrauchsform von Ehe für alle, wenn auch nicht vergleichbar häufig, so doch zumindest sprachlich und kommunikativ möglich. Auch hier kann der isolierte Verweis auf einzelne gleichgeschlechtliche Ehen (bzw. auf deren Gesamtheit) sowohl zur sprachlichen Diskriminierung (vgl. etwa Beispiele (348) und (350) als auch zur sprachlichen Explikation und Beanstandung einer bestehenden rechtlichen Diskriminierung (vgl. etwa Beispiel (344)) vorgenommen werden. Diese Beobachtung lässt daher folgende Vermutung zu: Hätte also der Ausdruck Ehe für alle schon vor der Eheöffnung 2017 Homo-Ehe vollständig ersetzt – auch in seiner Verweisfunktion auf die eingetragene Lebenspartnerschaft –, hätte auch mit diesem Ausdruck auf bestehende Ungleichheiten reagiert werden müssen und dazu wäre auch er häufiger zur isolierten Referenz auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften verwendet worden. Dass Ehe für alle nicht häufiger zum differenzierenden Verweis auf gleichgeschlechtliche (Ehe-)Paare verwendet wird, liegt also augenscheinlich nicht daran, dass ein solcher Verweis qua kompositioneller, vermeintlich kontextunabhängiger Bedeutung des Wortes nicht möglich wäre, sondern wohl vor allem daran, dass der Ausdruck in dem entscheidenden Diskurs-Zeitraum, als bestehende Ungleichheiten zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren sprachlich reflektiert, ausgehandelt und kritisiert wurden, gar nicht in Gebrauch war (s. Abbildung 88).
 
                    All diese Faktoren sprechen hier eher für einen Kausalzusammenhang, der gerade nicht von Gebrauchshäufigkeiten des Einzelwortes, sondern von größeren diskursiven, gesellschaftlichen und auch rechtlichen Prozessen ausgeht. Welche diskursiv und politisch relevanten (produktiven sowie rezeptiven) Konzeptualisierungs- und Referenzpraktiken (im Sinne der vier hier untersuchten kontextsensitiven Gebrauchsformen) zu einem bestimmten Zeitpunkt des Diskurses vorherrschen, hängt demnach nicht davon ab, welches Wort gerade etabliert ist, sondern davon, welche sprachlichen Unterscheidungen und Praktiken aufgrund der diskursiven Bedingungen von vielen Diskursakteuren als relevant erachtet werden. Erst in Abhängigkeit von diesen gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Bedingungen kann sich ein Wort auch mit einer bestimmten Bedeutung durchsetzen. Genauso wie Homo-Ehe schon vor der eingetragenen Lebenspartnerschaft und auch im Vorfeld der Eheöffnung immer wieder in der Bedeutung eines gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen Rechtsinstituts gebraucht werden konnte (vgl. etwa Beispiele (341) und (342)) – bzw. im Sinne eines Gesetzes zu dessen Einführung (s. 10.2.3.2) –, so kann auch Ehe für alle selbst nach der Eheöffnung in einem differenzierenden Sinne gebraucht werden (vgl. etwa Beispiele (344), (347), (348) und (350)). Wie häufig dies der Fall ist, hängt einzig davon ab, ob Sprechende sich dazu veranlasst sehen, zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren zu unterscheiden – etwa zur Kritik an rechtlichen Unterschieden oder auch zur Forderung ebensolcher – und ob sie dafür den Ausdruck Ehe für alle verwenden, etwa weil sie die Bezeichnungsalternative Homo-Ehe für veraltet halten oder auch soziale Sanktionen für den Wortgebrauch vermeiden wollen (vgl. 10.2.2.2 und 10.2.2.3). Dass nicht nur Ehe für alle, sondern eben auch Homo-Ehe ab 2017 nicht mehr in einem solchen differenzierenden Sinne gebraucht wird (vgl. sowohl Abbildung 107 als auch Abbildung 109) lässt jedoch nur den Schluss zu, dass Sprechende sich aufgrund der rechtlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten schlicht nichtmehr dazu veranlasst sehen, zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren zu unterscheiden. Die sprachliche Praktik einer ebensolchen Differenzierung, die zuweilen als vermeintlich kontextunabhängige, gleichsam immanente Eigenschaft von Homo-Ehe angesehen und kritisiert wird (vgl. 10.2.2.2 und 10.2.2.3), kann somit nicht nur entscheidend zur Diskursprogression beitragen (so etwa bei dem Sprachgebrauchsmuster der Gleichstellung der Homo-Ehe vor 2017, s. o., vgl. Abbildung 107), sondern sie scheint auch weniger von dem jeweiligen Lexem als vielmehr von den gesellschaftlich und diskursiv gegebenen Bedingungen, Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Artikulation abzuhängen.
 
                   
                  
                    10.2.3.5 Zwischenfazit: Bezeichnungsfixierung führt zu Bedeutungskonkurrenz
 
                    Insgesamt lässt sich aus der Untersuchung der vier verschiedenen Gebrauchsformen resümieren, dass es zwei typische Verläufe zu geben scheint – zwei Arten von Verhältnissen, die zwischen dem Bezeichnungswandel von Homo-Ehe zu Ehe für alle einerseits und dem diachronen Verlauf ihrer Gebrauchsweise andererseits bestehen können. Zum einen finden sich solche Referenzpraktiken, die erst durch Homo-Ehe, dann durch Ehe für alle vollzogen werden (s. u. I), zum anderen solche, die im Zuge der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare kaum noch vorgenommen werden und unabhängig von der Bezeichnung im Diskurs verebben (s. u. II).
 
                    (I) Der erste Fall findet sich bei den Gebrauchsformen von Homo-Ehe und Ehe für alle in einem gänzlich abstrakten Sinne (s. 10.2.3.1, Abbildung 101) sowie im Sinne eines Gesetzes oder Gesetzentwurfes (s. 10.2.3.2, Abbildung 103), der jeweils vor 2017 durch Homo-Ehe und ab 2017 durch Ehe für alle ausgedrückt wird. Allerdings wird mit Ehe für alle immer auf das EheöffnungsG verwiesen, während Homo-Ehe tendenziell mehrdeutiger ist. Wie ein Blick in die Belege zeigte, liegt das jedoch in erster Linie am jeweiligen Äußerungszeitpunkt und somit am als Referenzobjekt bzw. Denotat bereits vorgängigen Gesetz(entwurf) oder Konzept davon. So verweisen auch Syntagmen wie die Homo-Ehe durchsetzen, Homo-Ehe ist verfassungsmäßig etc. im Laufe der Zeit immer seltener auf das LPartG und immer häufiger auf das EheöffnungsG (vgl. etwa Beispiel (336) auf S. 714) oder auf antizipative Konzeptionen und Forderungen eines solchen Gesetzes (vgl. etwa Beispiele (331) und (333) auf S. 704 f.). Die Beobachtung, dass verschiedene Wortverbindungen mit Ehe für alle ab 2017 häufiger auftreten als mit Homo-Ehe, darf zunächst nicht überraschen, da Ehe für alle ab 2017 ja auch insgesamt weit häufiger vorkommt als Homo-Ehe (s. Abbildung 88 auf S. 627). Nicht ganz trivial ist hierbei jedoch das Ergebnis, dass Ehe für alle tatsächlich in vielen Fällen in denkbar ähnlichen Aussagen, Meinungsäußerungen, Pro- sowie Kontra-Argumentationen verwendet wird wie Homo-Ehe. Die beiden Bezeichnungen erscheinen in solchen Vergleichen (vgl. etwa die Beispiele (331) und (332), (329) und (333), (336) und (337)) weitestgehend paradigmatisch austauschbar, sodass mit McConnell-Ginet (2020: 233) in solchen Fällen von mechanical substitutions gesprochen werden kann (vgl. 3.2.1). Eine kausale Rolle des lexikalischen Wechsels bei der Diskursprogression erscheint unplausibel, wenn man nur diese Fälle in den Blick nimmt, in denen mit beiden Bezeichnungen vergleichbare Aussagen, Argumentationen und auch Wertungen vorgenommen werden. Wie der folgende Abschnitt zeigen wird, sind solche analogen Gebrauchsweisen zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle jedoch nicht immer quantitativ so ausschlaggebend im Diskurs wie in den hier gezeigten Fällen.
 
                    (II) Auch für die anderen beiden untersuchten Gebrauchsformen (s. 10.2.3.3 und 10.2.3.4) finden sich solche analogen Formulierungen mit Homo-Ehe sowie Ehe für alle (vgl. etwa die Beispiele (340) und (341), (344) und (345), (346) und (347), (349) und (350)). Im Unterschied zum ersten beschriebenen Fall kommen diese Gebrauchsformen jedoch fast nur mit Homo-Ehe, vor allem aber fast nur bis 2017 vor, sodass ab 2017 beide Bezeichnungen weder im Sinne eines Rechtsinstituts (s. 10.2.3.3, Abbildung 105) noch im Sinne einzelner, gleichgeschlechtlicher Instanzen eines solchen Rechtsinstituts (s. 10.2.3.4, Abbildung 109) verwendet werden. Insofern dies die beiden Gebrauchsformen sind, mit denen (prinzipiell unabhängig von der Bezeichnung) sowohl sprachlich diskriminiert werden kann als auch eine rechtliche Diskriminierung expliziert, öffentlich kommuniziert und kritisiert werden kann, ist die die Deutung der Ergebnisse entscheidend, die zuletzt am Ende von Kapitel 10.2.3.4 vorgestellt wurde: Demnach taucht Ehe für alle nicht deshalb so selten in diesen differenzierenden Gebrauchsformen auf, weil derartige Referenzpraktiken mit Ehe für alle gar nicht möglich wären (Beispiele wie (340), (344), (347), (348) oder (350) belegen das Gegenteil), sondern deshalb, weil diese differenzierenden Referenzpraktiken hauptsächlich in dem Zeitraum des Diskurses relevant sind, in dem die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare diskursiv ausgehandelt wird, in dem Ehe für alle jedoch noch gar nicht im Gebrauch ist. Daher werden sie nach der Eheöffnung 2017 auch mit Homo-Ehe kaum noch vorgenommen.
 
                    Egal, ob die Referenzpraktiken also (I) bis 2017 mit Homo-Ehe und ab dann mit Ehe für alle oder aber (II) ab 2017 überhaupt nicht mehr vollzogen werden; die vier untersuchten Gebrauchsformen weisen darauf hin, dass die letztlich sinnstiftende Art und Weise, wie eine Bezeichnung syntaktisch eingebettet und kontextualisiert wird, meist stärker zwischen verschiedenen Zeiträumen divergiert als zwischen den beiden strittigen Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle. Eine erwähnenswerte Ausnahme hiervon stellt jedoch die Referenz auf einzelne gleichgeschlechtliche Partnerschaften dar, für die sich bei Homo-Ehe zu jeder Zeit mehr entsprechende Gebrauchsformen finden als bei Ehe für alle, insbesondere, wenn die geringe Häufigkeit von Homo-Ehe ab 2017 außer Acht gelassen und nur die anteilmäßige Verwendung in dieser Gebrauchsform betrachtet wird (s. Abbildung 108). Diese Divergenz ließ sich darauf zurückführen, dass Homo-Ehe, nicht aber Ehe für alle insbesondere bis 2017 zum Verweis auf das LPartG (s. 10.2.3.2), die aus ihm hervorgehende Institution der eingetragenen Lebenspartnerschaft (s. 10.2.3.3) sowie einzelne eingetragene Lebenspartnerschaften (s. 10.2.3.4) verwendet wurde. Eher als bei Ehe für alle scheint bei Homo-Ehe also die Gebrauchsmöglichkeit konventionalisiert und entsprechend auch verstehbar zu sein, zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren zu unterscheiden. Sehen Diskursakteure also auch nach 2017 noch Anlass, eine solche Unterscheidung vorzunehmen, ist dies zwar auch mit Ehe(n) für alle möglich (s. Beispiele (340), (344), (347), (348) und (350)), jedoch mit Homo-Ehe(n) qua in der Gebrauchsgeschichte konventionalisierter Verwendungsweise des Wortes nach wie vor geläufiger (s. Abbildung 108). Damit ist jedoch erstens noch nicht gesagt, worin Diskursakteure jeweils den Anlass zur sprachlichen Differenzierung sehen; etwa zur sprachlichen Diskriminierung oder aber zur Reflexion und Kritik weiterhin bestehender Ungleichberechtigungen zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren im In- oder Ausland (vgl. die Beispiele (351) und (352)). Und zweitens darf darüber nicht übersehen werden, dass auch Homo-Ehe nicht nur anteilmäßig ab 2017 weit seltener in einem solchen differenzierenden Sinne gebraucht wird (s. Abbildung 108), sondern dass diese Gebrauchsform von Homo-Ehe im Diskurs insgesamt ab 2017 kaum eine Rolle spielt (s. Abbildung 109). So scheint es letztlich auch hier so, dass erst die verschiedenen gesellschaftlichen und insbesondere rechtliche Veränderungen, auch die sprachlichen Unterscheidungen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren entbehrlich machten. Insgesamt lassen die Ergebnisse sich also am plausibelsten so deuten, dass in allen untersuchten Fällen keineswegs die Häufigkeit bestimmter Lexeme den Verlauf diskursiver, gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Veränderungen bestimmt, sondern dass vielmehr umgekehrt, dieses komplexe Zusammenspiel an diskursiven Voraussetzungen überhaupt erst die Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Bedingungen dafür schafft, dass ein bestimmtes Wort in einer bestimmten Art und Weise, also in einer bestimmten Bedeutung gebraucht wird. Auch hier scheint sich also in einem vergleichsweise kurzen Beobachtungszeitraum bereits zu bestätigen, „daß man nicht in irgendeiner Epoche über irgendetwas sprechen kann; es ist nicht einfach, etwas Neues zu sagen“ (Foucault 1973: 68; vgl. 2.1.2).
 
                    Zuletzt sollen diese Ergebnisse noch in zweierlei Hinsicht genauer eingeordnet und auch eingeschränkt werden. Erstens ließen sich, wie eingangs erwähnt, mit ähnlichen Verfahren auch weitere Kookkurrenzpartner zutage fördern und zu semantischen Felder zusammenfassen. Diese Möglichkeit wurde hier nicht weiterverfolgt, da sie dem hiesigen Ziel, konkretere Gebrauchsbedeutungen und Referenzpraktiken im Zusammenhang mit den Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle zu analysieren, nicht präzise genug gerecht würden. Kookkurriert bspw. eine der Bezeichnungen häufiger mit verfassungswidrig, ist über den semantischen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Bezeichnung diesen Kookkurrenzpartnern noch keine deutbare Erkenntnis gewonnen – geschweige denn über die Proposition der jeweiligen Äußerung. Etwa kann die Kookkurrenz dieser beiden Lexeme in Sätzen wie Die Gleichstellung der Homo-Ehe ist verfassungswidrig einerseits und Das Verbot der Homo-Ehe ist verfassungswidrig andererseits ganz unterschiedliche Aussagen über ganz unterschiedliche Referenzobjekte treffen. Dennoch scheint eine solche umfänglichere Kookkurrenzanalyse im Vergleich zwischen den Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle für weitergehende Untersuchungen des Diskurses – insbesondere des sprachkritischen Diskurses – um die gleichgeschlechtliche Ehe lohnend, etwa mit Blick auf die weitere kontextabhängige und gebrauchsbedingt konventionalisierbare Konnotationspotenziale der konkurrierenden Bezeichnungen.
 
                    Hiermit hängt die zweite Einschränkung der vorliegenden Untersuchung zusammen: Durch den Fokus auf die verschiedenen Gebrauchsformen und die mit ihnen einhergehenden referenziellen Spezifika wurden in erster Linie die verschiedenen Denotationen, nicht aber die Konnotationen von Homo-Ehe und Ehe für alle quantitativ untersucht. In den qualitativen Analysen der Einzelbelege konnten verschiedenste Phänomene der produktiven sowie rezeptiven Kontextualisierung, Semantisierung und Perspektivierung fallspezifisch beschrieben und gedeutet werden. Dabei hat sich auch gezeigt, dass beide Bezeichnungen kontextabhängig sowohl mit positiver als auch mit negativer Konnotation verwendet werden können. Quantifizieren lassen sich so subtile, fallspezifische und nicht nur kotext- sondern auch kontextabhängige Phänomene wie die gebrauchsbedingte Konnotation eines Ausdrucks mit den hier gewählten Methoden jedoch nicht. Vielmehr stellt sich die Frage, ob eine stark quantitative und somit sprachoberflächlich orientierte Analyse von Worthäufigkeiten und Kookkurrenzen überhaupt zuverlässige Aussagen über eine so kontextsensitive Größe wie die Konnotationen von Einzelwörtern zulässt.
 
                    Dass Homo-Ehe in bestimmten Zeiträumen und Kontexten eher mit einer negativeren Konnotation wahrgenommen wird als Ehe für alle hat und dass dies zumindest ein Grund für die Meidung der ersteren und den Wandel zur letzteren Bezeichnung ist, wurde bereits in den zahlreichen metasprachlichen Diskursbeiträgen in Teilkapitel 10.2.2 ausführlich behandelt und stand hier nicht auf dem Prüfstand. Der Hauptgrund für diesen lexikalischen Wandel scheint jedoch die in diesem Teilkapitel herausgearbeitete Ambiguität von Homo-Ehe zu sein, die mit der Verwendung von Ehe für alle vermieden wurde: So wurde Homo-Ehe so lange zum Verweis auf das LPartG (s. 10.2.3.2) und das Rechtsinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft (s. 10.2.3.3) verwendet, dass diese Bedeutung konventionalisiert ist und die Verwendung in einer anderen Bedeutung erschwert wird bzw. zu Ambiguität führt, auch wenn sie durchaus kommunizierbar ist (s. etwa die Beispiele (331), (333), (336), (338), (342), (346) etc.). Vor allem hierdurch erklärt sich die häufige Verwendung der jüngeren Bezeichnung Ehe für alle, die diese Ambiguität meidet und hier tatsächlich für sprachliche Präzision sorgt. Anstatt um die Konnotation ging es in diesem Teilkapitel jedoch darum, die postulierten teleologischen Zusammenhänge zwischen Zeichengebrauch und -Rezeption einerseits und kontextsensitiver Konzeptualisierung des Referenzobjektes andererseits zu prüfen. Dabei wurde gezeigt, dass durch verschiedene syntaktische Einbindungen und Kontextualisierungshinweise insgesamt größere semantische, konzeptuelle und auch pragmatische Unterschiede erkennbar werden als durch die Verwendung der jeweiligen Bezeichnungsalternative Homo-Ehe oder Ehe für alle. Wenn also die besser positivistisch analysierbare, vermeintlich objektive und statische Denotation so stark von Kontextualisierungshinweisen und verschiedenen diskursiv bedingten Wissensbeständen der Rezipierenden abhängt, muss dies ebenso für die subjektive Bewertung des jeweiligen Referenzobjektes sowie für die Konnotation der jeweiligen Bezeichnungsalternative gelten. Hier sei nur an die metasprachlichen Belege von Gegnern des EheöffnungsG (s. etwa Beispiele (308), (309), (313) und (314)) aber auch von Gegnern der Ehe selbst sowie Befürwortern weiterer Eheöffnungen (s. etwa Beispiele (312) und (316)) zu denken, in denen eine Verwendung bzw. Erwähnung von Ehe für alle mit negativer Konnotation ersichtlich wird. Auch hier scheint es also keineswegs so, als würden Diskursakteure mit einer bestimmten Bezeichnung auch eine bestimmte Haltung übernehmen, sondern vielmehr so, als würde jede Bezeichnung vor dem Hintergrund der eigenen politischen Haltung bewertet und entsprechend entweder metasprachlich abgelehnt (s. 10.2.2) oder aber im Sinne der eigenen politischen Haltung kontextualisiert und semantisiert, wie insbesondere die vielfältigen Beispiele in diesem Teilkapitel gezeigt haben.
 
                    Aus sprachkritischer Sicht und insbesondere mit Blick auf teleologische Versuche der lexikalischen Beeinflussung des Diskurses (wie z. B. wiedergegeben in 10.2.2.3) bedeutet diese Erkenntnis, dass auch die Durchsetzung eines bestimmten Ausdrucks keineswegs festlegt, mit welcher kontextsensitiven Bedeutung, aus welcher politischen Perspektive und in welcher pragmatischen Funktion dieser Ausdruck verwendet wird. Diese Faktoren, die letztlich zur gebrauchsbedingten Konventionalisierung von Wortbedeutung(en) und auch Konnotation(en) beitragen, sind wiederum von gesellschaftlichen und diskursiven Prozessen jenseits des Einzelwortes und seiner Morphologie abhängig, sodass auch hier umgekehrt zu Kapitel 10.1 resümiert werden kann: Bei bestehender Konzeptualisierung-Konkurrenz führt Bezeichnungsfixierung zu Bedeutungskonkurrenz. Diese Schlussfolgerung soll im folgenden abschließenden Teilkapitel 10.3 als Schlussfolgerung aus der empirischen Untersuchungen genauer ausgeführt werden.
 
                   
                 
               
              
                10.3 Schlussfolgerung: Das Wechselverhältnis von konkurrierenden Bezeichnungen und ihren Bedeutungen
 
                Im folgenden Zwischenfazit sollen die Ergebnisse der beiden vorigen Teilkapitel 10.1 und 10.2 verdichtet und zugleich abstrahiert werden zu den zwei zentralen Erkenntnissen dieser Arbeit:
 
                 
                  	 
                    Bedeutungsfixierung bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt zu Bezeichnungskonkurrenz (s. 10.1)

 
                  	 
                    Bezeichnungsfixierung bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt zu Bedeutungskonkurrenz (s. 10.2)

 
                
 
                Die verschiedenen Formen der Fixierung und Konkurrenz im Zusammenhang mit Sprache wurden bereits im theoretischen Teil der Arbeit ausführlich vorgestellt (s. 3.2). Für das ebenfalls bereits vorgestellte (ebd.) Prinzip der „Konzeptualisierungs-Konkurrenz“ (Felder 2003: 59) ist Konzeptualisierung eines Signifikats zu verstehen als die Summe der kognitiven Assoziationen, die subjektiv mit einem Ausdruck in Verbindung gebracht werden. In sie fließen auf der einen Seite individuelle, aber selbstredend auch sozial bedingte Meinungen, Haltungen, Perspektiven, Wahrnehmungsmuster, Affekte etc. ein und auf der anderen Seite beeinflusst die jeweilige Konzeptualisierung eines Signifikats die Art und Weise, wie der damit assoziierte Signifikant verwendet und kontextsensitiv semantisiert wird (vgl. 10.2.3). Die beiden verkürzten Formeln lassen sich also folgendermaßen ausformulieren:
 
                 
                  	 
                    Ist für einen Ausdruck eine bestimmte Bedeutung von einer Diskursmacht fixiert (Bedeutungsfixierung), so finden Diskursakteure mit von dieser Diskursmacht divergierenden Konzeptualisierungen des strittigen Sachverhalts (Konzeptualisierungs-Konkurrenz) für ebendiese onomasiologisch verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten (Bezeichnungskonkurrenz).

 
                  	 
                    Ist für einen Sachverhalt bzw. in einem thematischen Zusammenhang eine Bezeichnung von einer Diskursmacht fixiert (Bezeichnungsfixierung), so finden Diskursakteure mit von dieser Diskursmacht divergierenden Konzeptualisierungen des strittigen Sachverhalts (Konzeptualisierungs-Konkurrenz) für ebendiese verschiedene Gebrauchsweisen und semasiologische Bedeutungskonstitutionen dieser fixierten Bezeichnung (Bedeutungskonkurrenz).

 
                
 
                Zu klären ist hier vor allem die Frage, wie eine solche „Diskursmacht“ zu verstehen ist, die in dieser Formulierung metaphorisch als Agens der Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierung dargestellt wird. Mit Blick auf die theoretischen Ausführungen der Arbeit muss eine solche Diskursmacht in erster Linie mit einem dezentrierten Machtbegriff verstanden werden (s. 2.1.2.4–2.1.2.5), sodass diese nicht volitiv besetzt und ausgeübt werden kann, sprich: sodass keine Individuen oder auch Interessengruppen in der Sprachgemeinschaft willkürlich festlegen können, welches Wort benutzt oder gemieden wird (Bezeichnungsfixierung) und welche Bedeutung einem Wort zukommen sollte (Bedeutungsfixierung) (vgl. hierzu auch 3.2.2.4). Vielmehr soll mit dem Terminus Diskursmacht beschrieben werden, dass Bedeutungs- und Bezeichnungswandel einerseits emergente Phänomene sprachlichen Verhaltens und intersubjektiver Konventionalisierung sind und dass diese Größen sich andererseits nicht gänzlich chaotisch verhalten, sondern durch Bedeutungs- und insbesondere Bezeichnungsfixierungsversuche auch über bewusste, reflektive Prozesse beeinflusst werden. Wenn Macht also in Foucaults (1982: 789) Sinne ›auf Handeln gerichtetes Handeln‹ bedeutet,486 so kann Diskursmacht hier zunächst grob als ›auf Sprechen gerichtetes Sprechen‹ verstanden werden. Dass auch diese Diskursmacht jedoch nicht umfasst, wie genau gesprochen wird, also welche Äußerungen Individuen der Sprachgemeinschaft genau tätigen und auch verstehen können, wird jeweils im zweiten Teil von Satz (I) und (II) angesprochen und im Folgenden mit Blick auf die empirischen Ergebnisse genauer ausgeführt (s. u. I). Bedeutungs- und Bezeichnungsfixierungen bzw. -Wandel sind insofern also abhängig von einer Diskursmacht im Sinne eines gewissen sprachlichen Konsenses, einer Konventionalität, die jedoch etwa von metasprachlichen Normierungsversuchen (vgl. auch 10.2.2) aus verschiedenen Diskurspositionen sowie von der Macht hinter dem Diskurs der jeweiligen Diskursakteure beeinflusst wird (vgl. hierzu etwa 3.2.2.4; 4.2.2.5) und gerade bei einem so stark institutionell kuratierten sozialen Konstrukt wie der ›Ehe‹ auch von institutionellen, quasi deklarativen Sprachnormierungen abhängig ist. Insbesondere letzterem Umstand soll im Folgenden am Beispiel des hiesigen Untersuchungsgegenstands des sich wandelnden Ehebegriffs Rechnung getragen werden.
 
                (I) Der untersuchte Fall des Bedeutungswandels von Ehe im Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare stellt einen besonders zugespitzten Fall der Bedeutungsfixierung dar, insofern die Bedeutung des Wortes Ehe von rechtlichen Bestimmungen abhängig ist und somit auch juristisch definiert, kuratiert und gleichsam deklariert wird. Aufgrund dieser Zubereitungsfunktion im Recht (vgl. 5.2) und der daraus resultierenden genauen und trennscharfen Analysierbarkeit wurde dieser Fall letztlich auch als Untersuchungsgegenstand gewählt. In Bezug auf die Frage nach einer Beeinflussung des Diskurses etwa durch Bedeutungsfixierungsversuche stellt dieser Fall quasi einen Idealfall dar, insofern die Fixierung der Bedeutung von Ehe hier nicht (oder nicht nur) ein emergentes Phänomen schwer steuerbarer kollektiver Sprachwandelprozesse darstellt, sondern vor allem linear und steuerbar durch eine Gesetzesverabschiedung (EheöffnungsG) bzw. durch eine Gesetzesänderung (des § 1353 BGB) bewirkt werden konnte. Es handelt sich hierbei also um die größtmögliche Diskursmacht zur Bedeutungsfixierung, da der Rechtsstaat nicht einfach vorschreibt, was Ehe genannt werden darf, sondern deklarativ die Bedingungen dafür schafft, was überhaupt Ehe genannt werden kann: Ehe kann nur das bedeuten, was rechtlich zur ›Ehe‹ erklärt wird. In der Analyse (s. 10.1) ergab sich hieraus zweierlei: Zum einen war die Bedeutung von Ehe vor der Eheöffnung 2017 im Sinne eines rein verschiedengeschlechtlichen Ehekonzeptes fixiert, da in Politik und Recht – juristisch gesprochen – am Strukturmerkmal der Verschiedengeschlechtlichkeit festgehalten wurde. Entsprechend konnte das Wort Ehe in diesem Zeitraum nicht einfach in einer geschlechtsunabhängigen Bedeutung verwendet werden, insofern Partnerschaften nicht unabhängig vom Geschlecht deklarativ zur Ehe erklärt wurden (vgl. 10.1.1). Zum anderen wurde mit der Eheöffnung 2017 die Bedeutung von Ehe nachhaltig in einem neuen, geschlechtsunabhängigen Sinne fixiert, sodass mit Ehe nunmehr nicht mehr ohne weiteres ein rein verschiedengeschlechtliches Ehekonzept denotiert und verstanden werden konnte (vgl. 10.1.3). In beiden Fällen zeigt sich also, dass die Bedeutung von Ehe durch eine Diskursmacht fixiert wird, die Gestalt annimmt in Form des Rechtsstaats, der das kulturelle Erbe ›Ehe‹ kuratiert und in seiner Faktizität immer wieder aktualisiert hat (vgl. 5.1).
 
                In beiden Fällen wurde jedoch auch gezeigt, dass selbst eine solche deklarative Diskursmacht von rechtsstaatlicher Seite über die Bedeutungsfixierung selbst hinaus keinen Einfluss darauf hat, in welche komplexeren Wortbildungsverfahren und syntaktischen Sinnstiftungsprozesse das Wort Ehe eingebunden wird und welche Konzepte, Haltungen, Ideen und Forderungen im Zusammenhang mit der ›Ehe‹ letztlich kommuniziert werden können.
 
                
                  	 
                    Vor der Eheöffnung führte eine Fixierung der rein verschiedengeschlechtlichen Bedeutung von Ehe (Bedeutungsfixierung), dazu, dass die hiervon divergierenden Konzeptualisierungen eines gleichgeschlechtlichen oder geschlechtsunabhängigen Eheinstituts (Konzeptualisierungs-Konkurrenz) mit anderen Komposita und Syntagmen quasi als Hyponym von Ehe ausgedrückt wurden (Bezeichnungskonkurrenz) (vgl. 10.1.2) – wie z. B. Homo-Ehe, Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, Schwulen-Ehe, Homosexuellen-Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe, Ehe für alle etc. (vgl. auch 7.2 Tabelle 12 auf S. 309 f.).


                  	 
                    Nach der Eheöffnung führte eine Fixierung der geschlechtsunabhängigen Bedeutung von Ehe (Bedeutungsfixierung) dazu, dass die hiervon divergierenden Konzeptualisierungen eines rein verschiedengeschlechtlichen Eheinstituts (Konzeptualisierungs-Konkurrenz) mit anderen Komposita und Syntagmen wiederum als eine Art Hyponym von Ehe ausgedrückt wurden (Bezeichnungskonkurrenz) (vgl. 10.1.3) – wie z. B. Hetero-Ehe, Ehe zwischen Mann und Frau, Bio-Ehe, verschiedengeschlechtliche Ehe, traditionelle Ehe etc.


                
 
                Wie die vielfältigen Beispiele in diesem Kapitel gezeigt haben, kann in beiden Fällen – vor sowie nach der Eheöffnung 2017 – die Versprachlichung einer solchen von der jeweils fixierten Bedeutung von Ehe divergierenden Konzeptualisierung aus ganz unterschiedlichen Anlässen für explikationsbedürftig erachtet und im Zusammenhang mit gleichsam diametral gegensätzlichen politischen Positionen und Forderungen versprachlicht werden – etwa zur Forderung nach einem ehelichen oder aber eheähnlichen Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare oder, um die Ablehnung einer solchen Forderung auszudrücken; um Ungleichbehandlungen von gleich- und verschiedengeschlechtlichen (Ehe-)Paaren zu fordern oder aber, um diese zu kritisieren und im Gegenteil ihre Abschaffung zu fordern etc.
 
                Selbst, wenn die Bedeutung eines umkämpften Wortes also mit größter vorstellbarer Diskursmacht fixiert wird, sodass das Wort kaum verstehbar in einer anderen Bedeutung verwendet werden kann, scheinen die onomasiologischen Möglichkeiten der Sprachteilnehmer, die von der fixierten Bedeutung ausgeschlossenen Konzepte auszudrücken und einander auch verständlich zu machen, davon nicht eingeschränkt zu werden. Zur Abstraktion und theoretischen Einordnung dieser Ergebnisse tut sich nun ein gewisses Spannungsverhältnis auf. Einerseits deutet schon die bloße Existenz derart heterogener kompositioneller, vor allem aber kontextsensitiver Ausdrucksmöglichkeiten abseits konventionalisierter Wortbedeutungen darauf hin, dass prinzipiell unabhängig von bestehenden Bedeutungsfixierungen und zu jeder Zeit jede Konzeptualisierung auf die eine oder andere Art kommuniziert werden kann. Andererseits wurde auch im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe immer wieder mit Foucault (1973: 68) festgehalten, „daß man nicht in irgendeiner Epoche über irgendetwas sprechen kann“. Dies zeigt sich etwa in der Unmöglichkeit, den Ehebegriff voluntativ zu besetzen und im Sprachgebrauch mit einer neuen Bedeutung aufzuladen (s. 10.1.1–10.1.2) sowie in den damit verbundenen (expliziten sowie impliziten) metasprachlichen Bedeutungsfixierungsversuchen (s. 9.1). Vor allem betrifft dies aber auch die tatsächliche Häufigkeit der verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, die wiederum von verschiedensten diskursiven, gesellschaftlichen und auch rechtlichen Verhältnissen abzuhängen scheint (s. etwa 10.1.3 und zuletzt 10.2.3). So scheint es, dass zwar prinzipiell unabhängig von Bedeutungsfixierungen und anderen diskursiven Bedingungen oder „Epochen“ verschiedene Perspektiven und Konzeptualisierungen kommuniziert werden können, dass dies jedoch nicht zu jeder Zeit und in jedem diskursiven Umfeld in derselben Form geschehen kann. Eine Synopse ermöglicht hier das bereits zitierte (vgl. 2.1.1) Diktum von Roman Jakobson (2013/1959: 236): „Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey“. Dieses Postulat ließe sich von Jakobsons zwischensprachlichem Vergleich auf den innersprachlichen, diachronen Vergleich einer Einzelsprache und somit auf den vorliegenden Fall übertragen: Die Bedeutungsfixierung von Ehe determinierte zu keinem Zeitpunkt, welche Ideen im Zusammenhang mit ›Ehe‹ kommuniziert werden konnten, beeinflusste aber in jedem Fall, wie die jeweilige Konzeptualisierung expliziert werden musste, um kommuniziert und verstanden werden zu können. So kann ein geschlechtsunabhängiges Konzept von ›Ehe‹ ab der Eheöffnung 2017 schlicht mit dem Wort Ehe kommuniziert werden, musste zuvor aber als Homo-Ehe oder Ehe für alle etc. expliziert werden; und umgekehrt konnte bis 2017 ein rein verschiedengeschlechtliches Konzept von ›Ehe‹ schlicht mit dem Wort Ehe kommuniziert werden, muss seither jedoch als traditionelle Ehe oder Ehe zwischen Mann und Frau etc. expliziert werden. Die jeweilige Bedeutungsfixierung und der Bedeutungswandel des Ehebegriffs sind also ihrerseits von zahlreichen Faktoren abhängig und determinieren des Weiteren nicht, was gesagt werden kann, sondern vielmehr, was expliziert werden muss, und damit auch, wie etwas gesagt werden kann.
 
                (II) Während die Bedeutungsfixierung von Ehe vor sowie nach der Eheöffnung 2017 jeweils durch die rechtsstaatliche Kuration und Faktizitätsherstellung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ (vgl. 5.1) und die damit verbundene deklarative Sprachnormierung (s. o.) mit einer gewissen Absolutheit festgestellt werden konnte, gilt dies für die Bezeichnungsfixierung von Ehe für alle nicht in gleichem Maße. Die in Satz (II) erwähnte Diskursmacht ist hier also nicht etwa wie in (I) als relativ souveräner, institutioneller Akteur zu verstehen, der einfach bestimmt, welche Bedeutung ein Wort haben kann, sondern vielmehr als im Diskurs selbst emergierende referenzielle Gebrauchskonvention, durch die in einem thematischen Zusammenhang ein lexikalisches Element sich gegenüber einem anderen durchsetzt. Wie bereits erwähnt, ist eine solche diskursive Etabliertheit deshalb jedoch keineswegs nur das Ergebnis rein zufälliger Prozesse, die im luftleeren Raum stattfänden, sondern sie ist auch von bewussten, metasprachlichen Bezeichnungsfixierungsversuchen abhängig, die durch den Zugang der jeweiligen Akteure zum Diskurs (s. o.) (Macht hinter dem Diskurs) sowie durch verschiedene weitere Faktoren wie sozietäre bzw. stilistische Register-Zuordnungen, postulierte politische Ausdrucksfunktionen, moralische Aufladungen etc. (s. 10.2.2) (Macht im Diskurs) unterschiedliches Gewicht haben. Somit muss auch bei den Einflussfaktoren einer Bezeichnungsfixierung bzw. einer Etablierung bestimmter Einzelwörter eine abstrakte Diskursmacht im (post-)strukturalistischen, postsouveränen Sinne berücksichtigt werden.
 
                So ist der lexikalische Wandel, der Sprechenden eine Meidung von Homo-Ehe und stattdessen eine Verwendung von Ehe für alle nahelegt, zwar nicht in dem gleichen Sinne als sprachliche Fixierung zu verstehen, wie dies in (I) im Zusammenhang mit der deklarativen Macht von rechtsstaatlicher Seite zu beobachten war; dennoch sind Sprechende in ihren Ausdrucksmöglichkeiten und -Bedingungen von derartigen neuen Konventionen abhängig, sodass auch hier im Ergebnis eine Sprachnormierung stattfindet, die vereinfacht als emergente Bezeichnungsfixierung verstanden werden soll. Im Fall von Homo-Ehe und Ehe für alle tragen derartige sprachnormierende Konventionen unter anderem dadurch zu einer Bezeichnungsfixierung bei, dass sie metasprachlich vermittelte soziale Anreize schaffen (vgl. 3.1.2), den Ausdruck Homo-Ehe zu meiden und durch Ehe für alle zu ersetzen, um nicht als ungebildet (s. 10.2.2.1) oder gar als unmoralisch (s. 10.2.2.2) – auch im teleologischen Sinne (s. 10.2.2.3) – zu gelten. Metasprachliche Fixierungsversuche einer solchen indexikalischen Ausdrucksfunktion (vgl. 3.2.1) beeinflussen mit der Zeit das Meidungsbedürfnis einem Ausdruck gegenüber (hier Homo-Ehe), sodass sie Tendenzen einer selbsterfüllenden Prophezeiung aufweisen (vgl. 10.2.2.1): Wenn oft genug gesagt wird, dass z. B. nur Homophobe das Wort Homo-Ehe benutzten, dann werden mit der Zeit Alle diesen Ausdruck meiden außer denjenigen, denen es nichts ausmacht, als homophob zu gelten (s. 10.2.1.1, v. a. Abbildung 91). Eine solche Bezeichnungsfixierung konventionalisiert also in erster Linie, welche Selbstaussage mit welcher Wortwahl gewollt oder ungewollt einhergeht, und beeinflusst damit in erster Linie, wie eine Aussage getätigt werden kann, nicht aber, ob diese Aussage überhaupt getätigt werden kann. Schließlich lässt sich, so wurde gezeigt, auch ein etablierter Ausdruck nach wie vor im Sinne einer nicht-etablierten Konzeptualisierung gebrauchen. So lassen sich auch ab 2017, wenn Homo-Ehe aus verschiedensten dargelegten Gründen bereits nicht mehr gebräuchlich und durch Ehe für alle ersetzt ist (Bezeichnungsfixierung), diejenigen Konzeptualisierungen, die wiederum aus verschiedensten Gründen zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen (Ehe-)Paaren differenzieren (Konzeptualisierungs-Konkurrenz), auch mit der nun etablierten Bezeichnung Ehe für alle kommunizieren, indem diese durch verschiedene syntagmatische Bezüge und Kontextualisierungshinweise in einer entsprechenden Bedeutung gebraucht wird (Bedeutungskonkurrenz).
 
                So lässt sich die im vorigen Teilkapitel 10.2.3 herausgearbeitete, vielfältige Ambiguität der umstrittenen Bezeichnungen Ehe für alle und Homo-Ehe im Hinblick auf die grundlegende Fragestellung nach dem gesellschaftlichen Wirkungspotenzial einzelner Ausdrücke so deuten, dass es ganz unterschiedliche Konzepte im Zusammenhang mit dem Thema ›gleichgeschlechtliche Ehe‹ gibt, die zwar nicht der Sprache als solcher vorgängig sind (dies ist auch nicht die Fragestellung), die aber eindeutig den verschiedenen Bezeichnungen vorgängig sind und gerade nicht erst durch diese sag- und denkbar werden (vgl. hierzu etwa 10.2.2.3 oder auch 2.1.3). Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass mit all den Bezeichnungen all diese diskursiv relevanten Konzepte durch entsprechende Kontextualisierungshinweise ausgedrückt (also verständlich, interpretierbar gemacht) werden können. Wie gezeigt wurde, kann aus verschiedensten Gründen das kommunikative Bedürfnis bestehen, von der geschlechtsunabhängigen Bedeutung von Ehe divergierende, also zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren differenzierende Konzeptualisierungen zu versprachlichen (s. o. I), und dies auch speziell mit Ehe(n) für alle zu tun (vgl. etwa die Beispiele (340), (344), (347), (348) oder (350)).
 
                Welche Konzeptualisierung im Diskurs kommuniziert und verstanden werden kann und auch tatsächlich kommuniziert wird, hängt demnach gerade nicht von der Etablierung einzelner Bezeichnungen ab, sondern davon, wie diese Bezeichnungen verwendet werden. Der sprachkritische Metadiskurs zielt jedoch in aller Regel auf die Wortwahl, nicht aber auf die Gebrauchsweise des jeweiligen Wortes ab: So finden sich zahlreiche metasprachliche Belege, die die Unangemessenheit des Ausdrucks Homo-Ehe behandeln (s. 10.2.2), jedoch kein einziger, der sich sprachkritisch damit auseinandersetzte, in welchen Kontexten es angemessen sei, z. B. isoliert auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu verweisen und diese von verschiedengeschlechtlichen sprachlich zu differenzieren, gleich ob sie dann als Homo-Ehe(n) oder als Ehe(n) für alle bezeichnet werden. So trägt ein sprachkritischer Metadiskurs also in aller Regel zu einer Bezeichnungsfixierung, einer Normierung auf lexikalischer Ebene bei, nicht aber zu einer Normierung der Gebrauchsformen der so fixierten Bezeichnung.
 
                Diese kontextsensitiven Gebrauchsformen jedoch, so wurde abschließend gezeigt, stehen in engerem Zusammenhang zur produktiven sowie rezeptiven Konzeptualisierung des Signifikats als die Wahl der Bezeichnung (s. 10.2.3). Emergent bestimmen sie auch die konventionalisierte Bedeutung des Wortes, denn: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“ (Wittgenstein 1969/1953: § 43; vgl. 2.1.2). Wenn die konventionelle Wortbedeutung vom Gebrauch des Wortes abhängig ist und dieser wiederum von der diskursiv dominanten Konzeptualisierung des Referenzobjekts – also von den darauf bezogenen Haltungen, Meinungen, Perspektiven etc., die mit Foucault (1974a: 22) als Teil der kollektiven Episteme verstanden werden können (vgl. 9.4) –, dann folgt daraus, dass die Bedeutung eines Wortes abhängig ist von der diskursiv dominanten Konzeptualisierung des damit bezeichneten Sachverhalts, insbesondere wenn dieser wie die Ehe nur als soziales Konstrukt existiert. Die hier gedeuteten Zusammenhänge lassen sich also zu folgendem Syllogismus vereinfachen, wobei sich Prämisse 1 aus den theoretischen Ausführungen ergibt (v. a. 2) und Prämisse 2 aus den empirischen Analysen (v. a. 10).
 
                
                         
                        	Prämisse 1:
Prämisse 2:

Konklusion: 
                        	Die Wortbedeutung ist abhängig von Wortgebrauch.
Der Wortgebrauch ist abhängig von der dominanten
Konzeptualisierung des Referenzobjekts.
Die Wortbedeutung ist abhängig von der dominanten Konzeptualisierung des Referenzobjekts. 
 
                  

                
 
                Die individuelle sowie kollektiv dominante Konzeptualisierung mag selbst zu großen Teilen oder auch vollständig sprachlich konstruiert sein, dem verwendeten Ausdruck selbst muss sie jedoch vorgängig sein. Im untersuchten Fall erklärt dies, warum sich die Bezeichnung Ehe für alle überhaupt erst dann durchsetzen konnte, ohne die konventionalisierte Bedeutung einer geschlechtsunabhängigen Ehe (bzw. des politischen Prozesses zur Installation einer solchen) zu verlieren, als ein entsprechendes Konzept und eine entsprechende politische Haltung bereits im Diskurs etabliert war (s. etwa Abbildung 88 auf S. 627). Andernfalls hätten sich Gebrauchsweisen, die von dieser Konzeptualisierung abweichen – wie etwa in den Beispielen (340), (344), (347), (348), (350) –, gehäuft und emergent eine andere Bedeutung für Ehe für alle konventionalisiert. Der lexikalische Wandel von Homo-Ehe zu Ehe für alle erscheint hier für die Diskursprogression sowie für den kulturellen und rechtlichen Wandel im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Ehe epiphänomenal. Daraus folgt, dass sich auch mit einer Bezeichnungsfixierung – also mit dem metasprachlich forcierten Meidungsgebot des einen und dem Verwendungsgebot eines anderen Wortes – keine bestimmte politische Haltung oder Konzeptualisierung im Diskurs durchsetzen lässt, da die Bedeutung des durchzusetzenden Wortes letztlich von bestehenden Haltungen und Konzeptualisierungen abhängig ist, nicht umgekehrt.
 
                Während Sorgen sowie Hoffnungen einer diskursiven Beeinflussung durch einzelne Wörter also von Bedeutungs-, vor allem aber von Bezeichnungsfixierungsversuchen ausgehen, legen die hier vorgestellten Untersuchungen ein Modell nahe, dass vielmehr von einer Konzeptualisierungs-Konkurrenz ausgeht. Demnach lassen konventionell fixierte Bezeichnungen und selbst mit größter Diskursmacht fixierte Wortbedeutungen denjenigen Diskursakteuren mit divergierenden Meinungen, Haltungen und Perspektiven nicht nur ausreichend onomasiologische Möglichkeiten, diese zu kommunizieren (s. o. I); qua gebrauchsbasierter Konventionalisierung ist die Bedeutung des durchzusetzenden Wortes letztlich auch abhängig von ebendiesen, bereits im Diskurs etablierten Meinungen, Perspektiven, Wahrnehmungsmustern, Affekten etc. etc. Diese Deutung der Ergebnisse gilt es nun abschließend in den vorgestellten theoretischen Rahmen einzuordnen.
 
               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          Teil V: Fazit
 
        

         
           
             
              11 Methodenreflexion und Problematisierung
 
            
 
             
              Bevor die Ergebnisse der empirischen Arbeit (vgl. hierzu ausführlich 8.3, 9.4 und 10.3) resümiert und mit den Fragestellungen sowie theoretischen Ausführungen in Verbindung gebracht werden (s. u. 12), lohnt sich zunächst eine Reflexion darüber, inwiefern sich die gewählte Methode zur erkenntnisstiftenden Untersuchung der Fragestellung geeignet hat und in welcher Hinsicht ihre Ergebnisse nur mit eingeschränkter Aussagekraft gedeutet werden können.
 
              Zur Untersuchung der Frage nach dem Zusammenhang und dem potenziellen Ineinander-Wirken von Kulturkämpfen und Sprachkämpfen stellte aufseiten der Kulturkämpfe ein Verständnis der Ehe als diskursiv umkämpftes kulturelles Erbe den Ausgangspunkt dar (s. 5). Hierbei schien jedoch die Analyse der verschiedenen Sprachkämpfe (also der Bedeutungsfixierungsversuche in 9 sowie der Bezeichnungsfixierungsversuche in 10) eher gewinnbringend für das Verständnis des Kampfes ums kulturelle Erbe ›Ehe‹, als dass dies umgekehrt der Fall gewesen wäre. So lieferten die verschiedenen (mal expliziter mal impliziter metasprachlichen) Sprachkämpfe positivistisch analysierbare Reflexionen der zentralen Reibungspunkte des Kampfes um das kulturelle Erbe ›Ehe‹, insofern Aussagen über das Wort Ehe immer auch ein subjektives bzw. intersubjektives Verständnis des Kulturguts ›Ehe‹ widerspiegeln (s. 9). Umgekehrt erwies sich die Beschreibung der Ehe als kulturelles Erbe für die Analyse von Sprachkämpfen speziell im Spannungsverhältnis aus objektsprachlichen und metasprachlichen Fixierungsversuchen als durchaus fruchtbar, welches so mit Verweis auf verschiedene Aspekte der Ehe genauer ausdifferenziert werden konnte (s. 9). Gleichzeitig birgt die parallele Beschreibung nicht nur von Bedeutungsaspekten, sondern auch von Erbteilen und gar von Wesensmerkmalen (um die objektsprachlichen Aussagen der Diskursakteure nachzuvollziehen und zu beschreiben; vgl. 5.2, 9.1) die Gefahr, sich auch bei den eigenen Beschreibungen des kulturellen Erbes ›Ehe‹ zu metaphysischen Formulierungen hinreißen zu lassen. Beschreibungen davon, dass ein kulturelles Erbe einen Erbteil habe oder einen solchen von sich abtrenne, sollen Verbildlichungen und Vereinfachungen bieten im Denken und Sprechen über einen letztlich kollektiv und interaktiv produzierten Wissensbestand, der selbstredend nur im Bewusstsein der jeweiligen diskursiven und kulturellen Subjekte existiert und auch nur dort Veränderungen vollziehen kann. Ob von Bedeutungsaspekten oder auch von Wesensmerkmalen oder Erbteilen die Rede ist, so handelt es sich streng genommen doch immer um letztlich sprachlich geformte Wissensbestände, die mehr oder weniger stark konventionalisiert sind und die mal stärker metasprachlich und mal stärker objektsprachlich versprachlicht werden.
 
              Dementsprechend stellt auch die Metapher der Nekrose eine Vereinfachung dar, nach der eine drohende Verdunkelung, also zunehmende negative Neubewertung des kulturellen Erbes ›Ehe‹ deshalb nicht fortschritt, weil der verdunkelnde Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ gleich einem abgestorbenen Körperteil abgetrennt wurde (s. 5.3). Für die Kernaussage dieser Hypothese konnten sich bestätigende Indizien finden (s. 9.3, vgl. u. 12.2), dabei erwies sich diese Metapher allerdings als nicht unbedingt parsimonisches Beschreibungsmodell für die diskursiven Prozesse, die im Zusammenhang mit sich wandelnder Validität, Faktizität und Affektivität (vgl. 5.1, 5.3) beobachtet werden konnten. Vielmehr ging es hierbei darum, die im Projekt Culture Wars: Kämpfe ums kulturelle Erbe1 (vgl. 5) etablierte Metapher der Verdunkelung auf die Transformationsprozesse des kulturellen Erbes ›Ehe‹ anzuwenden und hierfür zu erweitern. Die Metapher der Nekrose sollte hierbei den komplexen Prozess der drohenden, jedoch durch Abspaltung eines Erbteils abgewandten Verdunkelung des kulturellen Erbes vereinfachen und eindrücklich veranschaulichen.
 
              Ausgehend von einer solchen Konzeptualisierung kulturellen Wandels und der begleitenden Kulturkämpfe sollte eine Brücke geschlagen werden zur sprachlichen Konstitution ebendieser Phänomene sowie zu den begleitenden metasprachlichen Auseinandersetzungen, die hier als Sprachkämpfe bezeichnet werden (vgl. Teil III Abbildung 3). Die hierfür gewählte Methodik verortet sich im Bereich der korpusbasierten bzw. corpus-driven sowie korpusgestützten bzw. corpus-based linguistischen Diskursanalyse und baut insbesondere auf die pragma-semiotische Textarbeit nach Felder (2012a; 2018b) auf. Diese erwies sich als besonders fruchtbar für die thematisch und agonal orientierte Analyse der zentralen Streitthemen des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe (s. 8). Die einzelnen Analyseschritte der Frequenz-, Kookkurrenz- sowie qualitativen Analysen lieferten jedoch auch weitere Ergebnisse (vgl. 7.4 Abbildung 9), die im Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Frage nach der Rolle von Sprachkämpfen nicht durch die methodische Brille von Subthemen, handlungsleitenden Konzepten und agonalen Zentren systematisiert werden konnten, sondern als metasprachliche Bezeichnungs- und Bedeutungsfixierungsversuche zunächst qualitativ beschrieben sowie gedeutet und anschließend nach Möglichkeit quantifiziert wurden (s. 9 und 10).
 
              Sowohl für die pragma-semiotische Textarbeit als auch für die Analyse dieser metasprachlichen Phänomene von Bezeichnungs- und Bedeutungskonkurrenzen stellte der Versuch der Quantifizierung sprachlicher Indikatoren für die jeweilige analytische Kategorie (s. 7.5) eine besondere Chance, aber auch eine besondere Herausforderung dar. Einerseits erwies sich eine solche quantitative Analyse als eine erkenntnisstiftende Erweiterung der pragma-semiotischen Textarbeit, da die Erkenntnisse darüber, welche Phänomene – etwa welche Subthemen und handlungsleitenden Konzepte (vgl. 8), affektiv kritisierenden Momente (vgl. 9.3), metasprachlichen Distanzierungen (vgl. 10.2.2.4), Differenzierungspraktiken (vgl. 10.1.3), syntagmatischen Gebrauchsformen (vgl. 10.2.3) etc. – im Diskurs erschließbar sind, um die entscheidenden Erkenntnisse darüber ergänzt werden konnten, wann, in welcher Diskursdomäne und bei welchen Akteursgruppen die jeweilige Kategorie von besonderer Relevanz ist. Andererseits ließen sich solche quantifizierbaren sprachlichen Indikatoren keineswegs für jedes beobachtbare Phänomen im Diskurs ausmachen; insbesondere abstraktere, pragmatische Kategorien wie handlungsleitende Konzepte, deren Versprachlichungen sehr heterogen sein und sich auch über größere Textstellen erstrecken können, stellen hier eine besondere Herausforderung dar. Entsprechend können auch die sprachlichen Indikatoren, die gesammelt und in den verschiedenen Korpora gesucht wurden, keinerlei Anspruch auf Exhaustivität stellen und sind somit keineswegs als eins zu eins Abbildung der verschiedenen Phänomene im Diskurs zu verstehen. Vielmehr handelt es sich bei den quantitativen Analysen komplexer semantischer und pragmatischer Phänomene um Annäherungsversuche, die den Schritt von der Mikro- auf die Makroebene, also von genau beschreibbaren qualitativen Analysen zu aussagekräftigeren, stärker generalisierbaren quantitativen Analysen zumindest ansatzweise ermöglichen sollen. Oftmals ist hier die Balance schwer zu wahren zwischen quantitativer Aussagekraft einerseits und qualitativer Zuverlässigkeit der Form-Funktions-Korrelation andererseits, sodass beispielsweise verschiedene Gebrauchsweisen von Homo-Ehe als Institution im Sinne der eingetragenen Lebenspartnerschaft einerseits und im Sinne einer geschlechtsunabhängigen Ehe andererseits nicht über die sprachliche Oberfläche quantifiziert werden, sondern erst durch Rückschlüsse aus dem Äußerungszeitpunkt und der jeweils vorherrschenden Institution unterschieden werden konnten (vgl. 10.2.3.3). Die qualitativ erschlossenen und quantitativ untersuchten sprachlichen Indikatoren liefern also nur eine relativ zuverlässige Form-Funktions-Korrelation, wurden jedoch sorgsam geprüft und spezifiziert, insgesamt möglichst restriktiv ausgewählt und entsprechend vorsichtig gedeutet.
 
              Wohl aufgrund dieses restriktiven Fokus auf Zuverlässigkeit lieferten die quantifizierenden Analysen sprachlicher Indikatoren für verschiedene Kategorien vor allem und zuweilen auch nur in den großen gemeinsprachlichen Korpora G-Twitter und G-DeReKo belastbare und erkenntnisstiftende Ergebnisse (vgl. etwa 10.2.2.4). Dies war unter anderem auch deshalb der Fall, da die induktiv etwa durch Frequenz-, Keyword- und Kookkurrenzlisten erschlossenen sprachlichen Indikatoren stärker durch die größeren Korpora geprägt sind als durch die kleineren. Da aber in jedem Korpus separat nach Keywords, Kookkurrenzen und n-Grammen gesucht wurde, konnte dieser verzerrende Effekt sehr abgeschwächt und konnten auch insgesamt seltenere, ggf. für die kleineren Korpora charakteristische sprachliche Muster gefunden werden. Das kleinste Korpus G-konkret wurde zwar quantitativ untersucht, lieferte jedoch aufgrund des geringen Umfangs und der geringen Trefferzahlen (vgl. 6. 2) in keinem der untersuchten Fälle belastbare quantitative Ergebnisse. Stattdessen lieferte es anschauliche Belege für die qualitative Untersuchung, gerade auch von Diskurspositionen, die sich in den übrigen Korpora seltener finden (vgl. etwa Beispiel (150) auf S. 466, Beispiel (223) auf S. 533). Fruchtbarer auch für die quantitative Analyse war hier das ebenfalls kleine Subkorpus aus designiert queeren Twitter-Accounts, das insbesondere für die Worthäufigkeit der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle (s. 10.2.1.1) sowie für die Verwendung potenzieller Distanzmarker (s. 10.2.2.4) aussagekräftige Ergebnisse lieferte. Insgesamt bleibt die unterschiedliche Größe der erstellten Korpora problematisch, insofern sie jeweils die unterschiedlichen Diskursdomänen Öffentlichkeit/Gesellschaft, Politik und Recht der Analyse zugänglich machen sollten und ein Ungleichgewicht zwischen den Korpora somit generalisierende Vergleiche zwischen diesen Diskursdomänen deutlich erschwert. Dies gilt auch für die unterschiedliche Konstitution der Korpora, die zum Teil (wie vor allem R-Entscheidungen) aus sehr langen und zum Teil (wie vor allem G-Twitter) aber auch aus sehr kurzen Texten bestehen, was die Vergleichbarkeit relativer Frequenzwerte zwischen den Korpora deutlich einschränkt. Dementsprechend wurde weniger Fokus auf derartige Vergleiche zwischen den Korpora gelegt, sondern stattdessen eher auf binnendifferenzierte Vergleiche zwischen verschiedenen absoluten sowie relativen Häufigkeiten von Ausdrucksformen, in verschiedenen Zeiträumen und ggf. bei verschiedenen Akteursgruppen innerhalb desselben Korpus.
 
              Auch bei den quantitativen Analysen innerhalb eines Korpus sind die Vergleichswerte für die relativen Häufigkeitsmaße als entscheidender Faktor zu reflektieren, der den Verlauf der Diagramm-Kurven und somit die Deutung der Frequenzverläufe stark beeinflusst. Folgende unterschiedliche Referenzwerte lagen den relativen Häufigkeitswerten jeweils zugrunde:
 
              
                	 
                  FpMW: die Tokenzahl im themenspezifischen Subkorpus(s. z. B. Abbildung 11–Abbildung 45 in 8)


                	 
                  FpMW: die Tokenzahl im übergeordneten, thematisch unspezifischen Gesamtkorpus(s. z. B. Abbildung 72–Abbildung 80 in 9.3)


                	 
                  Prozent: die Gesamtvorkommen des jeweils untersuchten Wortes im Korpus(s. z. B. Abbildung 94–Abbildung 109 in 10.2)


                	 
                  Prozent: die Anzahl der Texte im im themenspezifischen Subkorpus (s. z. B. Abbildung 45 in 8.2.4)


              
 
              Das relative Häufigkeitsmaß und der Referenzwert wurden in Abhängigkeit davon gewählt, welcher Fragestellung mit der quantitativen Analyse nachgegangen wurde, also welche Erkenntnisse diese liefern sollte. Ging es bspw. darum, welche Rolle ein bestimmtes Subthema im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe spielt, so wurde das themenspezifische Subkorpus als Vergleichsgröße herangezogen; ging es jedoch darum, wie präsent etwa die Versprachlichung von Ablehnung der Ehe (oder eines Aspektes der Ehe) in Zeitungen oder im Bundestag allgemein ist, so diente das Gesamtkorpus als Vergleichsgröße (vgl. hierzu ausführlich 9.3 S. 544). Vergleiche zwischen relativen Häufigkeitswerten, die auf unterschiedlichen Referenzgrößen beruhen, verbieten sich dadurch selbstredend. Andererseits wurden die Vergleichswerte auch in Abhängigkeit davon ausgewählt, ob die jeweiligen Ergebnisse der Analyse überhaupt aussagekräftige Deutungen erlauben oder nicht, sodass nichtssagende Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit auch nicht vorgestellt wurden.2 Der Referenzwert für den jeweiligen relativen Häufigkeitswert wurde dabei unter jeder Abbildung angegeben.
 
              Diese Kontingenz relativer Frequenzwerte, die Prüfung der Zuverlässigkeit quantifizierbarer Form-Funktions-Korrelationen sowie allem voran die Tatsache, dass die zu quantifizierenden semantischen und insbesondere pragmatischen Phänomene erst in der kontextsensitiven Sichtung von Einzelbelegen erkannt werden, betonen die Notwendigkeit qualitativer Analysen.
 
              Beispielsweise lieferten Kookkurrenzen wie sogenannt oder Anführungszeichen für die konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle zwar hilfreiche induktive Hinweise für deren metasprachliche Aushandlung; allerdings ermöglichte erst eine ausführliche qualitative Analyse dieser metasprachlichen Verwendungen im Sinne von Agha (2005: 26) die Abstraktion und Ausdifferenzierung eines metapragmatischen Modells dessen, in welcher Hinsicht diese Ausdrücke metasprachlich ausgehandelt werden (s. 10.2.2.1). Gleichzeitig bringt die qualitative Analyse auch Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten mit sich, die hier reflektiert werden müssen. Letztlich lässt sich nicht rein objektiv feststellen, was mit einer Äußerung „gesagt“ wird oder welche Bedeutung ein Wort durch eine bestimmte Kontextualisierung „erhält“ oder schlicht „hat“. So betrifft auch die Analyse selbst die im Theorieteil (s. 2) ausgeführte Tatsache, dass die produktive sowie rezeptive Sinnstiftung letztlich subjektives, der eigenen sprachlichen Sozialisation entstammendes Phänomen ist, für das nur vermutet werden kann, dass es auch auf andere Rezipierende zutrifft, insofern auch diese den Sinn des Rezipierten letztlich auf Grundlage der eigenen sprachlichen Sozialisation stiften. Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, wurde erstens versucht, die Konventionalität bestimmter sprachlicher Zusammenhänge durch Verweise auf vergleichbare Analysen sowie auf Wörterbücher und Grammatiken zu objektivieren oder besser: intersubjektiv zu stützen. Zweitens erheben die qualitativen Analysen in der vorliegenden Arbeit letztlich keinen objektiven Wahrheitsanspruch, sondern zielen auf Plausibilität und intersubjektive Nachvollziehbarkeit, die die Lesenden in den zahlreichen Beispielbelegen selbst beurteilen können. Und drittens wurde möglichst versucht, zu plausibilisieren, dass ein bestimmtes Wort oder Syntagma in einer bestimmten Bedeutung verstanden werden muss, damit der jeweilige Satz bzw. der Text überhaupt irgendwie verstanden werden kann. Wegen dieses angestrebten Nachvollzugs von Verstehensprozessen wurde für die qualitativen Analysen im Methodenteil (s. 7.3) der Begriff der Hermeneutik gewählt, der die Theorie des Verstehens und Interpretierens, des Erkennens und Wiedererkennens beschreibt (vgl. Hermanns & Holly 2007; Hermanns 2009; Bär 2015).
 
              Gerade im Zusammenhang mit den strittigen Bezeichnungen konnten nur durch die qualitativen Analysen derart verschiedene Bedeutungen von Ehe für alle und insbesondere vom polysemen Wort Homo-Ehe herausgearbeitet werden (s. 10.2.3), dass die Bezeichnungskonkurrenz zwischen diesen beiden Wörtern eher als diskursiv bedingte und auch zeitlich kontingente semantische Schnittmenge verstanden werden kann. Bezeichnungskonkurrenz ist somit nicht bloß als lexikalisches Phänomen zwischen zwei Wörtern zu verstehen, sondern diese paradigmatische Relation ist wiederum hochgradig abhängig von situations- und kontextspezifischen referenziellen Zusammenhängen. Diese Kontingenz von Bezeichnungskonkurrenz beschreibt also, abstrahiert auf die theoretische Ebene, genau den Übergang vom strukturalistischen Versuch, die einzelnen sprachlichen Elemente und ihre Beziehungen zueinander in einer bestimmten Struktur fixieren und beschreiben zu können – als hoffe man, dass sie nur lange genug stillhalten, damit man sie abzeichnen oder gar abpausen könne –, zur poststrukturalistischen Verwerfung dieses Versuchs mit Verweis auf die immerwährende Dynamik dieser Beziehungen und Verhältnisse. Die vorliegende Untersuchung kann in dieser Metapher des Zeichnens eines sich bewegenden Objektes verstanden werden als eine Summe zahlreicher kleiner Skizzen, aus denen sich emergent zumindest schemenhaft gewisse Formen und Muster erkennen lassen sollten (auch dies durch aktive Sinnstiftung bei der Rezeption), ohne dass diese jedoch für sich in Anspruch nehmen können, „die Sprache“ oder auch nur „die gesamte Bedeutung“ der untersuchten Ausdrücke und Sprachmuster abzubilden.
 
              Demnach erheben die so erarbeiteten Ergebnisse keinen Anspruch auf eine allumfassende, monokausale Erklärung aller diskursiven Phänomene und Prozesse im untersuchten Diskurs, insofern eine Diskursanalyse mit anderen Fragestellungen und theoretischen Grundlegungen wohl auch andere Phänomene und Zusammenhänge hätte fokussieren können. Insoweit die hier vorliegenden Analyseergebnisse nachvollziehbar und ihre Deutungen plausibel erscheinen, sollen sie stattdessen dazu dienen, der Verabsolutierung sprachlicher und insbesondere lexikalischer Steuerungsmöglichkeiten des Diskurses, der Kognition der Rezipierenden sowie gesamtgesellschaftlicher Prozesse Gegenakzente und einen empirisch hergeleiteten Gegenentwurf gegenüberzustellen. Dieser wurde im Zwischenfazit (s. 10.3) bereits ausführlich vorgestellt und soll im folgenden Fazit noch einmal abschließend resümiert und mit der Fragestellung sowie zu den theoretischen Ausführungen in Bezug gesetzt werden.
 
            
 
           
           
             
              12 Fazit: Kulturkämpfe als Sprachkämpfe
 
            
 
             
              Kulturkämpfe als Sprachkämpfe? Dies ist die verkürzte, plakative Frage, die im Titel der vorliegenden Arbeit gestellt wurde und für die nun zu deren Abschluss folgende, gleichsam verkürzte Antwort angeboten werden könnte: Kulturkämpfe als Kämpfe um Bedeutungen, aber nicht als Kämpfe um Bezeichnungen. Die Bedeutungsfixierungsversuche von Ehe sind in diesem Sinne der metasprachliche Grabenkampf und genuiner Teil der Kämpfe um das kulturelle Erbe ›Ehe‹. Die Bezeichnungsfixierungsversuche rund um Homo-Ehe und Ehe für alle erscheinen jedoch eher wie Nebenschauplätze, wie „Begleitmusik“ (Januschek 2005: 175) bzw. metasprachliche Spiegelungen des Konflikts und der rechtlichen Transformationen um die Ehe und ihre Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare. Insbesondere die metasprachliche Kritik gegenüber Homo-Ehe scheint, so haben die quantitativen zeitlichen Verläufe sowie die qualitativen Analysen gezeigt, weit mehr Folge und Indikator diskursiven, kulturellen und auch rechtlichen Wandels zu sein als dessen Ursache oder Faktor (vgl. Koselleck 1979: 332 f.), geschweige denn in einer antizipierbaren oder souverän steuerbaren Weise.
 
              Die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit war also die, welches Potenzial metasprachliche Fixierungsversuche einzelner Wörter haben, einen Einfluss auf den Gesamtdiskurs und somit auf einen kulturellen und auch politischen sowie rechtlichen Wandel auszuüben. Dieser Frage wurde sich aus zwei verschiedenen Richtungen genähert, die in der empirischen Analyse zusammenliefen: Zum einen wurden die theoretischen Grundlagen der Bedeutung von Wörtern, ihrer kognitiven, affektiven und sozialen Potenziale erarbeitet (s. Teil II). Zum anderen fand sich ein geeigneter Untersuchungsgegenstand für die Fragestellung in den kulturellen, rechtlichen und auch sprachlichen Transformationen der Ehe im Zusammenhang mit der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare, die zusammenfassend als Transformation des kulturellen Erbes ›Ehe‹ verstanden wurden (s. Teil III). Diese beiden Ausgangspunkte mündeten in einer linguistischen Diskursanalyse dieses Untersuchungsgegenstandes (s. Teil IV), die einerseits spezifische Erkenntnisse zum Diskurs über die Kulturkämpfe um das sich transformierende Kulturerbe ›Ehe‹ und andererseits als elaborierteres Fallbeispiel auch grundsätzliche Erkenntnisse über die Frage nach den transformativen Potenzialen des Wortstreits und Wortgebrauchs abstrahieren lässt. Da die Ergebnisse der empirischen Analysen bereits in den jeweiligen Zwischenfazits (s. 9.4 und 10.3) zusammengefasst wurden, soll nun nochmals von den theoretischen Überlegungen der Kapitel 2–4 ausgegangen werden, um die dortigen Fragestellungen und Hypothesen mit den empirischen Ergebnissen zu verbinden:
 
               
                	 
                  Was sind Zielsetzungen von Sprachkämpfen, wie wird für oder gegen ein Wort argumentiert? (s. u. 12.1, vgl. 2)

 
                	 
                  Was sind mögliche Ursachen der Sprachkämpfe? (s. u. 12.2, vgl. 3)

 
                	 
                  Wie lässt sich das Spannungsverhältnis zwischen Ursachen und Zielsetzungen beschreiben? (s. u. 12.3, vgl. 3.3, 4)

 
              
 
              
                12.1 Verfolgte Ziele und verwendete Argumente in Sprachkämpfen
 
                Im ersten theoretischen Teil (2) wurde der Frage nachgegangen, wie das Verhältnis von Zeichenform und Zeichenbedeutung konzeptualisiert werden kann und wie diese unterschiedlichen Konzeptualisierungen wiederum mit postulierten kognitiven und gesellschaftlichen Effekten einzelner Wörter zusammenhängen. Es wurde ein poststrukturales Verständnis von Wortbedeutung hergeleitet, bei dem ein Wort nur im Verhältnis zur Struktur der Gesamtsprache sowie in ständig sich wandelnder Abhängigkeit kontextueller Faktoren mit einer bestimmten Bedeutung verstanden werden kann. Selbst für stark motivierte, weniger arbiträr wirkende Bedeutungszusammenhänge wie Metaphorik und Kompositionalität wurde gezeigt, wie die Wortbedeutung im Einzelfall immer vom kontextsensitiven Gebrauch und emergent im Zuge der Etablierung immer stärker von entsprechenden Gebrauchskonventionen abhängig ist, die eine eventuelle Motiviertheit letztlich überschreiben (s. 2.2). Vorstellungen von einer starren Bedeutung und insbesondere von einer gesellschaftlichen Wirkung einzelner Wörter, die diesen Phänomenen nicht in ausreichendem Maße Rechnung tragen, wurden hier – um einen bewusst polemischen Gegenakzent zur zunehmenden Popularität solcher Behauptungen zu setzen – mit dem Label der Sprachmagie zu fassen versucht.
 
                Sowohl bei der theoretischen Kritik an solchen Postulaten über die Wirkung einzelner Wörter als auch bei deren empirischer Analyse (s. 10) geht es selbstverständlich nicht darum, Akteure selbst auf Grundlage ihrer metadiskursiven Äußerungen zu diskreditieren. Vielmehr geht es in den theoretischen Ausführungen darum, bestimmten Aussagen über die Wirkmacht einzelner Wörter inhaltlich und sachbezogen zu widersprechen sowie sprachmagische Postulate und Topoi zu relativieren und ihnen differenzierende Argumente entgegenzusetzen. Auch in der empirischen Analyse metasprachlicher Diskursbeiträge zu Ehe, Homo-Ehe und Ehe für alle geht es keineswegs darum, metasprachlichen und damit immer auch laienlinguistischen Aussagen per se ihre Wertigkeit abzusprechen. Dies würde nicht nur eine überhebliche, sondern auch eine zutiefst widersprüchliche Haltung darstellen, da sich derart vielfältige und einander widersprechende metasprachliche Einschätzungen beobachten lassen, dass einige von ihnen zwangsläufig den messbaren sprachlichen Verhältnissen zum Äußerungszeitpunkt näherkommen müssen als andere. Entsprechend darf bei der Analyse metasprachlicher Aussagen nicht in die in den theoretischen Ausführungen (s. 4.2.2.3) vorgestellte Falle getappt werden, Sprachwissen generell als esoterisches Wissen (vgl. Kopperschmidt 1991: 73) einer (sprach-)wissenschaftlichen Elite zu verstehen, zu dem die allgemeine Sprachgemeinschaft keinen Zugang hätte. Vielmehr ging es in der empirischen Analyse darum, gerade diese Vielfalt und Widersprüchlichkeit an metasprachlichen Einschätzungen und an Lesarten des jeweiligen Ausdrucks vorzustellen und damit aufzuzeigen, dass diese auch dann subjekt- und kontextabhängig sind, wenn sie rational verargumentiert und auf morphologische oder kompositionelle Eigenschaften des strittigen Wortes bezogen werden. Ferner sollte damit gezeigt werden, dass solche isolierten, kontextunabhängigen, morphologischen Bewertungen eines Ausdrucks eine unzuverlässige Methode zur Beurteilung der semantischen und v. a. der pragmatischen Potenziale eines Ausdrucks darstellen (s. u. Sinclair 1991: 4), wie sich im starken Kontrast der Bewertungen zueinander sowie zu einer gebrauchsbasierten Untersuchung der Ausdrücke Ehe, Homo-Ehe und Ehe für alle sowie ihrer pragmatischen Potenziale zeigt, die hier als bereits etablierter methodischer Gegenentwurf vorgestellt wurde. (s. 10.2.3).
 
                So hat sich in der empirischen Analyse zum einen gezeigt, dass sich ganz allgemein kein lineares sprachliches Hineinwirken von der Diskursdomäne Gesellschaft/Öffentlichkeit in die Domänen Politik und Recht beobachten lässt. Vielmehr finden sich viele thematische und agonale Schwerpunkte in Politik und Recht zeitlich vor dem entsprechenden Trend in Zeitungen und auf Social Media (s. 8.3). Zugespitzt formuliert, scheint es zuweilen so, als sei nicht nur der Sprachkampf, sondern überhaupt die gemeinsprachliche Aushandlung eines Streitthemas nur die leicht verzögerte Begleitmusik oder auch das begleitende Spektakel (vgl. hierzu Debord 1996 in 4.2.2.4) für die in Politik und Recht durchgesetzten Transformationen. Gleichzeitig darf bei diesen Einzelbeobachtungen nicht unterschätzt werden, welchen Einfluss auch das Wissen um die öffentliche Meinung auf rechtliche und insbesondere auf politische Entscheidungen ausüben kann (vgl. 8: Subthema E; 9.2, 9.3). Gestaltet sich schon die Frage nach dem Einfluss des gemeinsprachlichen Diskurses insgesamt auf politischen und rechtlichen Wandel als komplex und kontingent, so gilt dies umso mehr für den oftmals postulierten Einfluss einzelner Wörter. So wird etwa Homo-Ehe aufgrund seines differenzierenden Determinans (s. 2.2.1, vgl. 10.2.1) ein diskriminierendes Potenzial zugeschrieben (s. 10.2.2.3, s. hierzu ausführlicher unten 12.2 II). Auf der anderen Seite kann mit dem Wort Homo-Ehe jedoch gerade aufgrund dieser sprachlichen Differenzierungsmöglichkeiten auf bestehende Ungleichheiten reagiert werden, weshalb etwa auch Gleichstellung den signifikantesten Kookkurrenzpartner von Homo-Ehe darstellt (s. 10.2.3.3). Im Hinblick auf die Antizipierbarkeit des gesellschaftlichen Einflusses einzelner Wörter bleibt hierfür festzuhalten, dass die diskursiven Potenziale des Gebrauchs stets vielfältig und nicht vorhersehbar, geschweige denn steuerbar sind. So können und müssen Bezeichnungen wie Homo-Ehe, die Menschengruppen um- und abgrenzen, mit denen also diskriminierende Sprachpraktiken vollzogen werden können, gleichzeitig auch dafür verwendet werden, sprachliche sowie außersprachliche diskriminierende Praktiken, vor allem aber auch strukturelle Ungleichheiten irgendwie explizierbar, kommunizierbar und kritisierbar zu machen. Methodologisch bleibt für den Vergleich zwischen den isolierten Einschätzungen von Homo-Ehe sowie Ehe für alle einerseits (s. 10.2.1.2–10.2.1.3 und 10.2.2) und den gebrauchsbasierten Analysen andererseits (s. 10.2.1.1 und 10.2.3) mit Sinclair (1991: 4) festzuhalten: „[T]he contrast exposed between the impressions of language detail noted by people, and the evidence compiled objectively from texts is huge and systematic“.
 
                Bevor jedoch die verschiedenen metasprachlichen Postulate über die vermeintlichen Wirkmächte der Ausdrücke Ehe, Homo-Ehe und Ehe für alle mit den Ergebnissen der qualitativen und quantitativen Analysen des Gebrauchs dieser Wörter weiter verglichen werden (s. u. 12.2 und 12.3), muss zunächst auf theoretischer Ebene die Frage geklärt werden, wie sich der Fokus von Sprachnormierungskonflikten auf die Ein-Wort-Ebene überhaupt erklären lässt. Aus der Theorie und auch aus der Empirie ergibt sich, dass Sprache durchaus konstitutiv ist für diskursiven, kulturellen und auch politischen, rechtlichen Wandel, allerdings nicht in Form des Ausschließens oder Etablierens einzelner Wörter. Wenn etwa zwischen verschiedenen kontextsensitiven Gebrauchsformen desselben Wortes größere konzeptuelle, pragmatische und diskursive Unterschiede feststellbar sind als zwischen vergleichbaren Gebrauchsformen vermeintlich konkurrierender Wörter (vgl. 10.2.3, 10.3, s. hierzu ausführlicher unten 12.3), wieso wird dann beispielsweise über das Wort Homo-Ehe diskutiert und nicht etwa über die Zusammenhänge, in denen Homo-Ehen sowie Ehen für alle im Plural verwendet werden (vgl. 10.2.3.4) oder in denen der jeweiligen Bezeichnung oder selbst der Bezeichnung Ehe auf Textebene eine traditionelle oder eine verschiedengeschlechtliche Ehe gegenübergestellt wird (vgl. 10.1)? In dieser Arbeit wurden zwei Erklärungsmöglichkeiten für den metadiskursiven Fokus auf die lexikalische Ebene herausgearbeitet, die sich auch im (Meta-)Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe beobachten lassen und im folgenden Kapitel zusammengefasst werden.
 
               
              
                12.2 Mögliche Ursachen von Sprachkämpfen
 
                Im zweiten theoretischen Teil (3) wurden zwei mögliche Erklärungen dafür hergeleitet, warum sich öffentliche Sprachnormierungskonflikte sowie Versuche der (meta-)sprachlichen Beeinflussung von Diskurs und Gesellschaft so häufig auf die Wortebene fokussieren. Demnach scheinen sich zwei Dimensionen auf der Ebene der Einzelzeichen stärker abzuzeichnen als in den syntaktischen Beziehungen zwischen den Wörtern: zum einen moralische, insbesondere negative Affekte, die bei der Rezeption von Einzelwörtern ausgelöst werden, und zum anderen politische Distinktion und Affiliation, die durch Wortgebrauch ausgedrückt und reflektiert werden. Zwar ist grundsätzlich anzunehmen, dass auch ohne bestimmte Schlagwörter eine bestimmte politische Zugehörigkeit in der Formulierung erkennbar gemacht werden kann und dass diese ferner moralische Affekte hervorrufen kann; um derartige Phänomene auf Text- oder Äußerungsebene geht es in metasprachlichen Normierungskonflikten jedoch verschwindend selten – nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil syntaktische Phänomene sich ggf. nicht vergleichbar leicht (wieder)erkennen, abstrahieren und metasprachlich kommunizieren lassen wie einzelne Wörter. So bieten insbesondere politisch und moralisch aufgeladene Diskurse den Kontext für Wortkritik, semantische Kämpfe und für Versuche, über das Propagieren und Kritisieren ausgewählter Wörter den Diskurs zu lenken, die schließlich zu unterschiedlichen Graden sprachmagische Wirkungsweisen voraussetzen.
 
                In Kapitel 3.1 wurde das Social intuitionist model of moral judgment (Haidt 2008; 2012) vorgestellt, nach dem moralische Urteile in aller Regel auf unmittelbaren, intuitiven und affektiven Bewertungen beruhen, die erst post hoc rationalisiert werden, wenn dies notwendig ist. Anschließend wurde gezeigt, inwiefern auch Sprache und insbesondere einzelne Wörter solche moralischen Affekte evozieren können, die von kritischen Bewertungen des Wortes über Meidungsbedürfnisse und Meidungsgebote bis hin zur Tabuisierung reichen. Diese affektive Dimension und insbesondere ihre Verbindung zu politisch-agonalen Diskursen (vgl. 3.3) spielt in Kulturkämpfen als Kämpfen ums kulturelle Erbe in zweierlei Hinsicht eine entscheidende Rolle (s. Abbildung 4 auf S. 257): zum einen in den sich wandelnden Affekten gegenüber dem strittigen kulturellen Erbe selbst im Zusammenhang mit konkurrierenden Bedeutungsfixierungsversuchen des kulturellen Erbes (s. u. I) und zum anderen in den Affekten gegenüber dem politischen Gegner bzw. dem moralischen Feind innerhalb dieses Kulturkampfes im Zusammenhang mit konkurrierenden Bezeichnungsfixierungsversuchen (s. u. II).
 
                (I) Die diskursive Transformation der (letztlich subjektiv unterschiedlichen, aber in ihrer gesellschaftlichen Mehrheit sich wandelnden) Affekte gegenüber einem kulturellen Erbe wurde mit der Metapher der Verdunkelung zu fassen versucht (s. 5.1). Verdunkelung beschreibt demnach einen diskursiven Prozess, bei dem ein zuvor konsekriertes, also konventionell mit positiven Affekten verbundenes kulturelles Erbe zunehmend problematisiert wird und negative Affekte hervorruft; verbunden mit einer nachlassenden Validität (gesellschaftlichen Anerkennung) und Faktizität (handlungsleitenden Geltung) des kulturellen Erbes. Im Gegensatz zur Verdunkelung des gesamten kulturellen Erbes wie etwa bei Peter Handke (vgl. Leypoldt 2021: 256) handelt es sich im Zusammenhang mit dem kulturellen Erbe der Ehe um spezielle Verdunkelungsprozesse einzelner Erbteile, die zuvor hohe gesellschaftliche Anerkennung genossen, jedoch zunehmend ablehnende Affekte hervorriefen. Bevor das Gesamterbe ›Ehe‹ auf diese negativ aufgeladenen Aspekte verengt wurde und selbst verdunkelte, trennten sich diese Erbteile, metaphorisch gesprochen, vom Gesamterbe ab; sie verloren an handlungsleitender Geltung und wurden nicht mehr als Teil des kulturellen Erbes behandelt. Dies wurde mit der Metapher der Nekrose und der Nekrektomie zu fassen versucht, bei denen ein abgestorbener (also handlungsunfähiger und ggf. auch negative Affekte hervorrufender) Teil eines Organismus von diesem abgetrennt wird, um den restlichen Organismus vor einer Vergiftung zu bewahren (s. 5.3). Im Fall der Ehe wurde dieser Prozess für den Erbteil ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ nachgezeichnet, der gesellschaftlich eine zunehmende, affektive Ablehnung erfuhr (s. 9.3.1), die sich zuweilen auch auf die Ehe als solche bezog (s. 9.3.2), die jedoch nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – also nach der Abtrennung des verdunkelten Erbteils – wieder nachließ (s. 9.3.3, insb. Abbildung 80 auf S. 560), sodass auch andere zuvor kritisierte und problematisierte Aspekte der Ehe (wie Ehegattensplitting und Benachteiligung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften) anschließend weit seltener thematisiert wurden. Ähnliche Prozesse der kulturellen Nekrose und Nekrektomie deuten sich auch für andere Transformationsprozesse der Ehe an – wie etwa für die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 oder auch für die Abschaffung der sogenannten Hausfrauenehe (s. 9.4). Hier scheinen vergleichbare Diskursanalysen im Deutungshorizont von Verdunkelung und Nekrose durchaus lohnend (vgl. hierzu auch schon Dengler 2022).
 
                Diese gesellschaftliche, rechtliche und letztlich vor allem diskursive Transformation der Ehe konstituiert sich sprachlich zum einen in konfligierenden Äußerungen, aus denen emergent Agonalität des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe hervorgeht (s. 8). Aber auch speziell die lexikalische Ebene, die im Zusammenhang mit diskursiven Steuerungsbemühungen, mit moralischen Affekten sowie mit politischen Distinktions- und Affiliationspraktiken von Interesse ist, die hier in metasprachlichen und metadiskursiven Äußerungen analysiert wurden, spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle: zum einen in Form von konkurrierenden Bezeichnungen als politischen Distinktions- und Affiliationszeichen (s. u. II) und zum anderen in Form von konkurrierenden Bedeutungen, die Diskursakteure jeweils für das umkämpfte Wort Ehe zu fixieren versuchen (vgl. 3.2.2), um so auch die konkrete gesellschaftliche sowie rechtliche Konstitution des kulturellen Erbes ›Ehe‹ zu fixieren. Darüber zu diskutieren, was die Ehe ist und sein sollte, ist somit nicht getrennt von der Diskussion denkbar, was das Wort Ehe bedeutet und bedeuten sollte (s. 9.1). So konstituiert sich der Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe nicht nur im objektsprachlichen Streit darüber, welche Wesensmerkmale der Ehe auch gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zukommen (etwa ›gegenseitige Verantwortung‹ und ›Liebe‹), sondern vor allem auch im metasprachlichen Streit darüber, welche Bedeutungsaspekte dem Wort Ehe zukommen und auch künftig zukommen sollten (etwa ›Verschiedengeschlechtlichkeit‹ und ›Fortpflanzung‹). Bei den konfligierenden Bedeutungsfixierungsversuchen des Wortes Ehe handelt es sich also keineswegs um „Begleitmusik“ (Januschek 2005: 175) für den vermeintlich „eigentlichen“ Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe, sondern um dessen integralen Bestandteil und geradezu um dessen notwendige Existenzbedingung. Insoweit die Sprachkämpfe im Titel als konfligierende Bedeutungsfixierungsversuche verstanden werden, also als Kampf darum, wie ein Wort zu verstehen ist, kann die Frage im Falle des Diskurses um die gleichgeschlechtliche Ehe mit Ja beantwortet werden: Der Kulturkampf um die Ehe wird ganz zentral auch als Sprachkampf um das Wort Ehe ausgefochten. Werden Sprachkämpfe jedoch als Bezeichnungsfixierungsversuche, also als Kämpfe um die „richtige“ Bezeichnung im Zusammenhang mit dem polarisierenden Diskursthema verstanden, so sind diese im untersuchten Fall vergleichsweise eher als Nebenschauplatz des Kulturkampfes zu bewerten. Diese Einschätzung soll im Folgenden zunächst im Zusammenhang mit den moralischen und politischen Dimensionen von Bezeichnungskonkurrenzen (s. u. II) und anschließend im Deutungsrahmen ökonomischer Dynamiken sprachlicher Prozesse (s. u. 12.3) aus den Ergebnissen der empirischen Analyse abgeleitet werden.
 
                (II) Die im zweiten Theorieteil (s. 3) beschriebenen politischen und affektiv-moralischen Grundlagen des Wortstreits betreffen nicht nur die Bedeutung, in der Diskursakteure ein Wort verstehen und die diese metasprachlich zu fixieren versuchen (Bedeutungskonkurrenz, s. o.), sondern insbesondere auch die Bezeichnungen, die Akteure im Diskurs zu etablieren respektive aus dem Diskurs auszuschließen versuchen (Bezeichnungskonkurrenz). So können sich Sprechende in agonalen bzw. antagonistischen politischen Diskursen durch ihre Wortwahl vom politischen Gegner abgrenzen und zu Sprechenden mit ähnlichen politischen Haltungen gegenüber dem Referenzobjekt zugehörig ausweisen (s. 3.2.1). Wie gezeigt wurde, basiert diese Ausdrucksfunktion politischer Unterscheidungszeichen auf Gebrauchskonventionen des jeweiligen Wortes und ist von einer strukturellen Differenz abhängig, also davon, dass der politische Gegner das jeweilige Erkennungszeichen gerade nicht verwendet. Eine zunehmende moralische Ablehnung des politischen Gegners, der in einem polarisierten Kulturkampf als unmoralischer Feind betrachtet wird (vgl. Mouffe 2014: 28), verstärkt nicht nur das sprachliche Abgrenzungsbedürfnis, sondern führt auch zu einer affektiv-moralischen Ablehnung bestimmter Ausdrücke, die mit diesem Feind assoziiert werden (s. 3.1.2, 3.3).
 
                Bei der untersuchten Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle lässt sich eine solche affektiv-moralische Ablehnung auf beiden Seiten des Antagonismus beobachten. Zumeist basiert eine solche Wortkritik auf einer „wörtlichen“, also morphologisch bzw. kompositionell erschlossenen Lesart (vgl. 10.2.1), die als vermeintlich kontextunabhängige, „eigentliche“ Bedeutung mit bestimmten inhärenten Wirkungen auf die Kognition der Rezipierenden und Folgen für die Gesamtgesellschaft postuliert wird (s. 10.2.2.3) und somit als teleologisches Problem (vgl. 3.1). So begründen etwa Gegner einer Eheöffnung ihre Ablehnung der Bezeichnung Ehe für alle damit, dass sie selbst ungewollte rechtliche Folgen wie Verwandtenehen und Kinderehen bewirke (vgl. etwa die Beispiele (313) und (314) auf S. 672). Häufiger noch wird die Bezeichnung Homo-Ehe von Befürwortern der Eheöffnung kritisiert, die ihre Ablehnung des Wortes damit begründen, dass dieses eine Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare verhindere. Unabhängig davon, wie die möglichen gesellschaftlichen Folgen des Gebrauchs des jeweiligen Wortes eingeschätzt werden (hierzu gleich mehr in 12.3), erscheint eine solche teleologische Einschätzung möglicher Folgen des Wortgebrauchs in Anbetracht der quantitativen und qualitativen Ergebnisse als unwahrscheinliche Ursache für die Ablehnung des jeweiligen Wortes. Gerade bei Homo-Ehe scheinen negative Konnotationspotenziale zuweilen für unangenehme Affekte bei der Rezeption des Wortes zu sorgen (vgl. 10.2.2.2); dies jedoch bezeichnenderweise gerade nicht bei den deutlichsten Befürwortern einer gleichgeschlechtlichen Ehe. So kommt bis 2015 gerade bei den linken Bundestagsparteien (s. Abbildung 91 auf S. 630) sowie bei den designiert queeren Twitter-Accounts (s. Abbildung 92 auf S. 633) Homo-Ehe nicht nur weit häufiger vor als bei den anderen Akteuren im jeweiligen Korpus, sondern auch weit seltener mit Distanzmarkern wie sogenannt oder Anführungszeichen (s. Abbildung 95 auf S. 689 und Abbildung 97 auf S. 692). Ließen sich allein aus der kompositionellen Zusammensetzung von Homo-Ehe queerfeindliche Konzepte oder gar diskriminierende gesellschaftliche Folgen erschließen, so müssten die deutlichsten Befürworter der Eheöffnung Homo-Ehe (gerade bei der Etablierung des Kompositums, wenn dessen kompositionelle Lesart noch eher verfügbar ist – vgl. 2.2.2) seltener verwenden und sich häufiger von ihm distanzieren als der Rest; das Gegenteil ist jedoch der Fall. Vielmehr wird gerade von den designiert queeren Accounts in G-Sub-Twitter Homo-Ehe erst ab 2015 immer seltener verwendet und häufiger problematisiert; also genau in dem Zeitraum, als erstens die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe rechtlich bereits weitestgehend gleichgestellt war (vgl. 5.2.5) und als zweitens der Ausdruck Ehe für alle unter ebendiesen Twitter-Usern Anwendung fand. Hieraus folgt erstens, dass die Bezeichnung Homo-Ehe bis 2015 für sprachliche Praktiken verwendet wurde, die auch (und insbesondere) Befürwortern der Eheöffnung legitim erschienen, danach jedoch nicht mehr (hierzu später mehr); und zweitens, dass Homo-Ehe erst in der strukturellen Differenz zum Fahnenwort Ehe für alle als Gegnervokabel wahrgenommen und entsprechend von Befürwortern abgelehnt wurde.
 
                Auf beiden Seiten des Streits über die gleichgeschlechtliche Ehe ließ sich demnach feststellen, dass eine Bezeichnung gerade dann moralisch abgelehnt wird, wenn sie als Ausdrucksform des politischen Gegners aufgefasst wird (vgl. 3.2.1), sodass sich die moralische Ablehnung der jeweiligen Sprechergruppe auf „deren“ Wort überträgt (vgl. hierzu die Übersicht am Ende von 10.2.2.3). Kompositionelle und „wörtliche“ Lesarten der jeweiligen Bezeichnung sind dabei weniger die Ursache der moralischen Ablehnung als vielmehr deren post hoc Rationalisierung (vgl. 3.1.2), mit der versucht wird, die affektive Ablehnung des Wortes und zuweilen auch die des politischen Gegners zu objektivieren. Doch gerade gegenüber der Bezeichnung Homo-Ehe können auch aufseiten der Gegner der Eheöffnung aus verschiedensten Gründen negative Affekte und Distanzierungsbedürfnisse vorherrschen (vgl. 10.2.2), die so rationalisiert werden können. Je stärker der Metadiskurs über Homo-Ehe moralisch aufgeladen ist, desto weniger ist dessen Meidung und explizite Ablehnung eine Frage der politischen Positionierung und desto mehr ist sie eine Frage des eigenen öffentlichen Ansehens, die im folgenden Kapitel behandelt wird.
 
               
              
                12.3 Das Spannungsverhältnis zwischen Ursachen und Zielsetzungen
 
                Im dritten theoretischen Teil (4) wurde die Metapher der Ökonomie als Deutungsrahmen und Beschreibungsinstrumentarium erarbeitet für den Valeur, also den konventionellen, strukturellen Wert von Wörtern – sowohl in ihrer Ausdrucksfunktion, als Unterscheidungszeichen und potenzielle Prestigesymbole (s. 4.2) als auch in ihrer Darstellungsfunktion, bestimmte Aspekte des Referenzobjektes kommunikativ zu fixieren (s. 4.1). Ausgehend von den in 3 beschriebenen politischen Unterscheidungszeichen wurde nachgezeichnet, wie eine zunehmende moralische und reputationelle Bewertung einzelner Zeichen und ihrer Zeichenbenutzer deren Austritt aus der Sphäre des Politischen und deren Eintritt in eine Prestigeökonomie zur Folge hat, in der sowohl Ausdrucks- als auch Darstellungsfunktion des Unterscheidungszeichens inflationieren können. Mit dem Begriff der Prestigeökonomie wird Prestige im Sinne eines hohen gesellschaftlichen Ansehens verstanden als knappes Gut, das durch ostentative Darstellung der richtigen Prestigesymbole erworben werden kann. Dieser Mechanismus funktioniert jedoch nur, wenn die Prestigesymbole selbst zuverlässige Indizien für prestigeträchtige Eigenschaften des Zeichenverwenders sind (etwa weil sie schwer erarbeitet werden müssen). Sollen einzelne Wörter die reputationelle Funktion erfüllen, auf die moralische Güte oder auch besondere Wissensbestände der Sprechenden hinzuweisen, so scheitert dies auf lange Sicht daran, dass die vermeintlichen Prestigesymbole auch ohne diese Eigenschaften, quasi „umsonst“ imitiert werden können. Werden einst politische Unterscheidungszeichen gesamtgesellschaftlich moralisch bewertet, so schafft dies unabhängig von der politischen Position Anreize zur Imitation des reputationell vorteilhaften Wortes. „Denn über Politik lässt sich streiten, aber unmoralisch sein oder falsch sprechen möchte niemand“ (Bloching & Felder 2024: 70). Gerade durch diese Imitation inflationieren politische Unterscheidungszeichen; sie verlieren ihre Unterscheidungskraft und damit ihre Ausdrucks- sowie Darstellungsfunktion, die gleichermaßen auf ihre Knappheit angewiesen sind, also darauf, dass sie nur von einer bestimmten Community of Practice auf eine bestimmte Art und Weise verwendet werden (s. 4.3).
 
                Im Diskurs um die gleichgeschlechtliche Ehe lassen sich derartige prestigeökonomische Phänomene insbesondere für die genauer untersuchte Bezeichnungskonkurrenz zwischen Homo-Ehe und Ehe für alle feststellen. 2015 kommt in bestimmten Bereichen des Diskurses (G-Sub-Twitter und P-Bundestag) erstmals Ehe für alle als Fahnenwort bzw. als Programmvokabel auf, nicht zuletzt durch den Bedarf nach einer präziseren Bezeichnungsalternative zum ambigen Wort Homo-Ehe, das bis dato zur sprachlichen Konzeptualisierung einer Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare, aber auch zum Verweis auf die bereits bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft verwendet wurde (s. 10.2.3). Neben der affektiven und moralischen Aufladung des Diskurses (bspw. kommen 2015 in P-Bundestag die meisten Delimitationswörter vor, s. Abbildung 68 auf S. 542) werden insbesondere auch die beiden Bezeichnungen selbst moralisch aufgeladen (s. 10.2.2.2–10.2.2.3), was wiederum auf beiden politischen Seiten reputationelle Anreize für deren Übernahme respektive Meidung und Distanzierung schafft (s. 10.2.2.4) und somit deren gebrauchsbedingtes politisches Unterscheidungspotenzial unterminiert. Verstärkt wird dieser reputationelle Anreiz nicht zuletzt dadurch, dass Ehe für alle zuweilen auch als Fachbegriff und Bildungsindikator wahrgenommen wird, Homo-Ehe hingegen als umgangssprachlich oder gar vulgär (s. 10.2.2.1). Auch wenn Homo-Ehe metapragmatisch als Gegnervokabel eingeordnet wird (s. 10.2.2.1), scheint es demnach auch für Gegner der Eheöffnung für das eigene Ansehen opportun, den als unmoralisch geltenden Ausdruck Homo-Ehe zu meiden und sich explizit und öffentlichkeitswirksam von ihm zu distanzieren (vgl. zuletzt das eindrückliche Beispiel (299) auf S. 658).
 
                Neben der Meidung von Homo-Ehe wird es für Gegner der Eheöffnung auch opportun, für ihre Meinungsäußerung die sukzessive sich etablierende Bezeichnung Ehe für alle zu verwenden, die sie nicht daran hindert, auf Äußerungsebene zwischen verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren zu unterscheiden und auch rechtliche Ungleichbehandlungen zu fordern (vgl. 10.2.3.4). Durch einen solchen Gebrauch der beiden Bezeichnungen wird strukturelle Differenz immer weniger eine Frage der politischen Distinktion und immer mehr eine Frage von Prestige, Face und gesellschaftlichem Ansehen, sodass der Ausdruck Ehe für alle in dieser Hinsicht schließlich für verschiedenste politische Meinungsäußerungen als der probatere erscheint. Welche politische Positionierung die Bezeichnungen Ehe für alle und Homo-Ehe zu unterschiedlichen Diskurszeiträumen auf der Ausdrucksebene kenntlich machen können, ließe sich mit den folgenden gebrauchsbedingten Konventionalisierungs-Stadien der Bezeichnungskonkurrenz verbildlichen (s. Abbildung 110).
 
                
                  [image: Skala zwischen den politischen Positionen pro Eheöffnung links und kontra Eheöffnung rechts. Ab 2015 rutschen sukzessive Ehe für alle von links in die Mitte und Homo-Ehe nach rechts.]
                    Abbildung 110: Konventionalisierungs-Stadien der politischen Selbstauskunft bei Verwendung der konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe respektive Ehe für alle.

                 
                Vor 2015 wurde Homo-Ehe von verschiedensten Diskursakteuren jedweder politischer Zielsetzungen und für verschiedenste Referenzpraktiken verwendet (vgl. hierzu 10.2.3). Etwa 2015 begannen Akteure, die politische Forderung nach einer vollständigen Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mit Ehe für alle auszudrücken (s. Abbildung 87 und Abbildung 92 in 10.2.1.1), das somit zunächst als Fahnenwort indexikalisch auf eine entsprechende politische Haltung verwies. Erst in der Differenz zu dieser neuen Bezeichnung wurde die Bezeichnung Homo-Ehe nicht nur als veraltet und unzeitgemäß wahrgenommen, sondern nunmehr auch sukzessive als eine Bezeichnung, die eine ablehnende Haltung gegenüber der Eheöffnung ausdrückt (vgl. 10.2.2.1). Durch eine zunehmende mehrheitliche moralische Ablehnung des Wortes Homo-Ehe in ebendiesem Zeitraum (s. o. 12.2, vgl. 10.2.2.2–10.2.2.3) – gerade unabhängig von der politischen Haltung zur Eheöffnung (s. o.) – erschien Ehe für alle der Mehrheit der Diskursakteure mit der Zeit als probatere weil face-schonendere Alternative, mit der das eigene Ansehen vor Vorwürfen des diskriminierenden Sprechens bewahrt werden konnte. Durch diese zunehmende Etablierung von Ehe für alle und durch die Verwendung des Ausdrucks aus verschiedenen politischen Perspektiven (s. Abbildung 91 und Abbildung 93), in verschiedenen, auch ambivalenten bis ablehnenden Meinungsäußerungen (vgl. etwa 10.2.3.4) verlor Ehe für alle tendenziell und sukzessive die Ausdrucksfunktion als exklusives Fahnenwort der Befürworter einer Eheöffnung. Dieses Phänomen kann mit Blick auf die theoretischen Ausführungen in Kapitel 4 als Wertverlust durch unverknappte Verfügbarkeit und somit als Inflationierung verstanden werden. Im Zuge dieser strukturellen Veränderung erfuhr die Bezeichnung Homo-Ehe tendenziell den gegenteiligen Effekt: Wenn der Ausdruck aufgrund häufig explizierter moralischer Ablehnung nur noch von jenen Diskursakteuren verwendet wird, denen es nichts ausmacht oder die sogar noch politisches Kapital daraus schlagen, diskriminierendes Sprechen oder gar Homophobie vorgeworfen zu bekommen (vgl. etwa die AfD in Abbildung 91), dann kommt dies einer ökonomischen Verknappung des Wortes gleich, das somit durch quasi selbsterfüllende Prophezeiung ein zunehmend zuverlässiges Fahnenwort für die vehementesten Gegner der Eheöffnung darstellt (vgl. hierzu auch Bloching & Felder 2024).
 
                Gleichzeitig wird gerade ab 2017 zunehmend auch die Bezeichnung Ehe für alle metasprachlich kritisiert, die dann nicht mehr als subversiver Perspektivmarker betrachtet wird, sondern als etablierter Ausdruck für die etablierten politischen Verhältnisse – etwa im Kontext bestehender rechtlicher Ungleichbehandlungen im Zusammenhang mit Abstammungsrecht, Polyamorie, Intersexualität, Non-Binarität oder auch Inzest (vgl. etwa die Beispiele (310)-(312) auf S. 670). Bei anhaltender Kritik an bestehenden gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen, verbunden mit einer metasprachlichen Kritik an Ehe für alle sowie bei Forderungen nach weiteren rechtlichen Gleichstellungen wäre ein fortschreitender Wandel der Ausdrucksfunktion von Ehe für alle durchaus denkbar. Ehe für alle würde dann von der progressiven Seite innerhalb dieses neuen Diskurses bzw. Sub-Diskurses zunehmend gemieden und durch einen neuen, „unbefleckten“ Ausdruck ersetzt (s. Abbildung 111), der in seiner Darstellungsfunktion eine spezifische Bedeutung fixieren und in seiner Ausdrucksfunktion auf eine bestimmte politische Haltung hinweisen soll (vgl. z. B. All-Gender-Marriage in Beispiel (311) auf S. 670).
 
                
                  [image: Skala zwischen den politischen Positionen pro Eheöffnung links und kontra Eheöffnung rechts. Ehe für alle steht in der Mitte. Am linken Pol steht ein Fragezeichen.]
                    Abbildung 111: Denkbare zukünftige Konventionalisierung der politischen Selbstauskunft bei Verwendung der konkurrierenden Bezeichnungen Homo-Ehe respektive Ehe für alle.

                 
                Ein solcher Prozess wurde in den theoretischen Ausführungen s. (4.3.4) mit Bourdieu (1999: 379) als „permanente Revolution“ und als Teil einer „Dialektik der Distinktion“ beschrieben (ebd.: 205), wird hier allerdings nur hypothetisch konzeptualisiert und lässt sich im Zusammenhang mit Ehe für alle (noch) nicht beobachten. Wenn jedoch Ehe für alle seine Ausdrucksfunktion, eine progressive politische Haltung zur Ehe auszuweisen, sowie seine Darstellungsfunktionen, z. B. auf Ehen gänzlich unabhängig vom Geschlecht zu verweisen, nicht verloren hat, so liegt dies nicht am kompositionellen bzw. phraseologischen Aufbau des Ausdrucks, der diese Funktionen einfach mit sich brächte, sondern daran, dass Verwendungsweisen, die von einer solchen Ausdrucks- und Darstellungsfunktion abweichen (s. o., vgl. zudem Beispiele wie (340), (344), (347), (348) oder (350)), nicht häufiger waren. Wie häufig diese Verwendungsweisen des Ausdrucks sind, hängt wiederum nicht von seiner Form ab, sondern davon, welche sprachlichen Praktiken Akteure in der Zeit, in der der Ausdruck etabliert ist, im Diskurs tätigen (wollen oder müssen). Die sozialen Ursachen für letzteres wiederum sind vielfältig und komplex und reichen weit über die vermeintliche Macht eines Einzelwortes hinaus.
 
                Somit hat sich in den gebrauchsbasierten Analysen der Bezeichnungen Homo-Ehe und Ehe für alle aber auch des Wortes Ehe selbst gezeigt, dass das, was mit diesem Wort zu einem bestimmten Zeitpunkt im Diskurs ausgedrückt und verstanden werden kann (in Bezug sowohl auf die Darstellungs- als auch auf die Ausdrucksfunktion), keineswegs von der morphologischen Beschaffenheit des Wortes abhängt. Vielmehr sind die möglichen Bedeutungen und diskursiven Funktionen eines Wortes fortwährend strukturellen und ökonomischen Kontingenzen und Transformationsprozessen ausgeliefert und davon abhängig, für welche sprachlichen Praktiken die jeweilige Bezeichnung konventionell verwendet wird. Dieser Gebrauch hängt wiederum davon ab, welche Konzeptualisierungen vom jeweiligen Referenzobjekt bzw. im Zusammenhang mit dem gesamten Diskursthema zu einem bestimmten Zeitpunkt im Diskurs vorherrschen. Weichen diese Konzeptualisierungen von der intendierten Bedeutung einer fixierten Bezeichnung ab, so erhält diese gebrauchsbasiert eine neue Bedeutung: Bezeichnungsfixierung bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt zu Bedeutungskonkurrenz (s. 10.3 II). Umgekehrt hat die Analyse der Bedeutungsfixierung von Ehe (s. 9 und 10.1) gezeigt, dass es bei so institutionell kuratierten Wortbedeutungen zunächst politischer und rechtlicher Änderungen bedarf, bevor das Wort verstehbar in einer neuen (in diesem Falle in einer geschlechtsunabhängigen) Bedeutung verwendet und verstanden werden konnte – und nicht etwa umgekehrt. Darüber hinaus wird selbst bei einer Bedeutungsfixierung mit dieser denkbar größten Diskursmacht der juristischen Definition nicht beeinflusst, ob hiervon divergierende Konzeptualisierungen (hier vor allem ein rein verschiedengeschlechtliches Ehekonzept) ausgedrückt werden können, sondern nur, wie stark diese expliziert werden müssen – etwa als traditionelle Ehe, Ehe zwischen Mann und Frau, Bio-Ehe etc. (s. 10.1): Bedeutungsfixierung bei bestehender Konzeptualisierungs-Konkurrenz führt zu Bezeichnungskonkurrenz (s. 10.3 I). Zwei Resultate des Bedeutungswandels und der Bedeutungsfixierung von Ehe sind jedoch keineswegs zu unterschätzen: Erstens wurde dadurch das zuvor Prototypische, implizit Voraussetzbare, vermeintlich Selbstverständliche (nämlich die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepartner) nun explikations- und somit ggf. auch rechtfertigungsbedürftig. Zweitens muss dadurch umgekehrt das zuvor Explikationsbedürftige (nämlich die Gleichgeschlechtlichkeit der Ehepartner) nun nicht mehr expliziert werden, da das zuvor Abweichende (die Geschlechtsunabhängigkeit der Ehe) nunmehr das Normale, Selbstverständliche darstellt und als prototypische Bedeutung von Ehe vorausgesetzt werden kann.
 
                Geht es hingegen nicht um Bedeutungsfixierung, sondern um den potenziellen Einfluss verschiedener umstrittener Bezeichnungen auf den Diskurs, in dem diese metasprachlich diskutiert werden, folgt die Theoretisierung der Zusammenhänge oftmals der Richtung ihrer Analyse: Es wird von verschiedenen Bezeichnungen ausgegangen, denen kontextunabhängig eine bestimmte Wirkung auf konzeptueller Ebene zugeschrieben wird. In der vorliegenden Arbeit wurde analytisch ebenfalls von den metasprachlich umkämpften Bezeichnungen Ehe, Homo-Ehe und Ehe für alle ausgegangen; jedoch förderte deren gebrauchsbasierte Analyse verschiedene syntagmatische Muster von Referenz- und Differenzierungspraktiken zutage, die verschiedene Konzeptualisierungen erkenntlich machen, welche weit weniger von der Wahl der Bezeichnung abhängig sind als von den zum Äußerungszeitpunkt vorherrschenden diskursiven und auch rechtlichen Äußerungsbedingungen (s. 10.2.3). Diese Ergebnisse wurden abschließend abstrahiert und mit den theoretischen Grundannahmen (s. Teil II) verbunden zu einem Modell, das nicht etwa der sprachlichen Oberfläche, sondern der konzeptuellen Ebene kausal Vorrang im Diskurs gibt (s. 10.3), insofern die Summe der individuellen sowie kollektiven Wissensbestände und subjektiven Haltungen der Sprechenden und Rezipierenden die kontextspezifischen Verwendungs- und Verstehensweisen eines jeden Wortes bedingen. Sprachmagischen oder „mechanistischen Auffassungen von Sprache“ (Felder 2003: 59), nach denen gesellschaftliche Prozesse über die einzelne Bezeichnung steuerbar wären, wird hier also eine Auffassung von Sprache entgegengestellt, die von der Episteme als Gesamtheit kollektiver Konzeptualisierungen ausgeht (vgl. Foucault 1974a: 22; s. auch 9.4), welche diskursive Steuerungsversuche durch die Verwendung von Einzelwörtern sowie die Bedeutungen und Funktionen der letzteren bedingt und auch beherrscht. Ob diese Episteme als rein sprachlich konstruiert angenommen wird oder z. T. auch als Ergebnis außersprachlicher Wahrnehmungen; in jedem Fall müssen ihre Quellen und Fundamente weit komplexer angenommen werden als auf der Ebene des Einzelwortes, dem sowohl die Gesamtheit der Episteme als auch die jeweiligen Konzeptualisierungen überzuordnen sind. Nur eine solche kontextsensitive und trans-lexikalische Auffassung sprachlicher Wirkungsweisen wird den strukturalistischen und poststrukturalistischen Disruptionen der Sprachphilosophie gerecht (vgl. 2.1.2), durch die etwa mit Deleuze (1993/1969: 48) von der immerwährenden Vorgängigkeit des Sinns vor dem Sprechen und damit „von der völligen Machtlosigkeit des Sprechenden und der vollkommenen Macht der Sprache“ (ebd.) ausgegangen werden muss.
 
                In einfachen Worten lässt sich also zuspitzen: Sprechende streiten oft darüber, welche Wörter im Zusammenhang mit einem politisch und moralisch aufgeladenen Thema gemieden und verwendet werden sollen, in der Hoffnung, hierdurch auch Einfluss darauf ausüben zu können, was über dieses Thema ausgesagt und gedacht wird. Auch wenn sie tatsächlich ausreichend moralischen Druck ausüben können, bestimmte Wörter zu meiden und andere zu verwenden, wird damit jedoch noch nicht gesteuert, wie diese Wörter verwendet werden. Was über ein bestimmtes Thema ausgesagt wird, hängt jedoch nicht davon ab, welche Wörter verwendet werden, sondern davon, wie diese Wörter verwendet werden. Diese Gebrauchsweisen hängen wiederum davon ab, was über ein Thema zu einer bestimmten Zeit gedacht wird. Und dies hängt wiederum von individuellen sowie gesellschaftlichen Zusammenhängen ab, für die eine Komplexität angenommen werden muss, die weit über die Dimension des Einzelwortes hinausgeht.
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          	Prestigekonkurrenz 1, 2, 3

          	Prestigeökonomie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

          	Prestigesymbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

        

        Q

        
          	Queerness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

        

        R

        
          	Reputation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

        

        S

        
          	Semasiologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

          	Sprachkampf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

          	Sprachmagie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

          	Stigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

          	Stigmawort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

        

        T

        
          	Tauschwert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

          	Transformation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

        

        U

        
          	Unterscheidungszeichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

        

        V

        
          	Valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

          	Variation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
            
              	diastratische 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

            


          	Varietät 1 siehe  Variation

          	Verknappung 1 siehe  Knappheit

        

      
      
        Notes

        1
          In der vorliegenden Arbeit werden Formen des „flexiblen Genderns“ angewandt (Kotthoff 2020: 106, 108). Nach Möglichkeit wird mit Partizipien und anderen nicht-personalen Formen gegendert. Wenn die Generizität einer Form jedoch aus dem Kontext deutlich hervorgeht und/oder die Lesbarkeit durch zusätzliche Gender-Formen beeinträchtigt würde, wurde das generische Maskulinum verwendet. Diese Formen beziehen sich dann in keinem Fall ausschließlich auf Männer, sondern inkludieren in jedem Fall alle Menschen unabhängig vom Geschlecht – bzw. sie inkludieren in ihrer Extension gar keine konkreten Menschen, sondern sollen abstrakte, geschlechtsunabhängige Vorstellungen ausdrücken.

        
        2
          Das Projekt war Teil der Flagship-Initiative Transforming Cultural Heritage im Rahmen der Heidelberger Exzellenz-Strategie: https://www.uni-heidelberg.de/de/forschung/forschungsprofil/exzellenzstrategie/transforming-cultural-heritage (zuletzt aufgerufen am 13.03.2024).

        
        3
          Schlosser bezieht sich auf die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres (vgl. hierzu ausführlich 2.1.3).

        
        4
          @sapinker auf X (damals von Twitter) am 24.02.2023: https://twitter.com/sapinker/status/1629167151369056257?lang=de (zuletzt aufgerufen am 13.03.2024). Für den Hinweis auf diesen Tweet danke ich Joachim Scharloth.

        
        5
          Diese klassischen Unterscheidungen werden sich bei einer ausführlichen Darlegung der Methodik (s. 7) zuweilen als obsolet erweisen, da bei der konkreten Analyse stets beide Dimensionen – qualitativ und quantitativ, korpusbasiert und korpusgestützt – ineinandergreifen.

        
        6
          Beide Schreibweisen, mit und ohne Bindestrich finden sich in den untersuchten Korpora häufig. In der vorliegenden Arbeit wird die Schreibweise mit Bindestrich verwendet, da diese aufgrund ihrer insgesamt weit höheren Frequenz geläufiger zu sein scheint.

        
        1
          Ferner können Bezeichnungsalternativen wie Asylant, Flüchtling, Geflüchtete✶r auch das rezipientenseitige Bild von der sprechenden Person beeinflussen, die mit jeder Bezeichnung ggf. eine je unterschiedliche Sprechereinstellung zum Referenzobjekt ausdrücken kann.

        
        2
          Konsequenterweise müsste zur Vermeidung eines ontologischen Verständnisses von einem Kontext, der einfach so da wäre und zugunsten eines prozessualen Verständnisses von Kontext als Teil einer kommunikativen, also produktiven sowie rezeptiven Sinnstiftungspraktik nicht von Kontext, sondern von Kontextualisierung gesprochen werden. Zur einfacheren Leserlichkeit wird hier jedoch zumeist von Kontext und insbesondere auch auch von kontextsensitiv oder kontextabhängig gesprochen, womit dann jeweils eine produktive sowie rezeptive Kontextualisierung gemeint ist.

        
        3
          Vgl. z. B. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Jinx (zuletzt aufgerufen am 06.12.2022).

        
        4
          Inwiefern die heutige Angst vor einer schadenbringenden „Macht der Worte“ eine Art säkularen Atavismus derartiger magischer Aberglauben darstellen könnte, soll in 2.1.3 untersucht werden.

        
        5
          Welche komplexen Dynamiken bei Lexikalisierung und Bedeutungsverschiebung am Werk sein können, soll in Kapitel 4 behandelt werden.

        
        6
          … was zu einem gewissen Grade, in Form von individuell-subjektiver psychischer Entlastung auch gelingt (s. 3.1), nicht jedoch in Bezug auf soziale Realität oder materielle Wirklichkeit, wie noch zu zeigen sein wird.

        
        7
          Diese letzte Einschränkung lässt sich ableiten aus Roman Jakobsons (2013/1959: 236) berühmtem Diktum „Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey.“ sowie McWhorters (2014: xviif.) Ergänzung „one can say anything in any language“.

        
        8
          Ausführlicher zu diesem Phänomen und seinem Widerspruch zur späteren Rezeption der Sapir-Whorf-Hypothese in 2.1.3.

        
        9
          Chen (2013) wiederum zieht aus derselben Beobachtung vermeintlich fehlender (bzw. irregulärer) Futur-Markierungen in diversen Sprachen interessanterweise die gegenteilige Schlussfolgerung, dass die jeweiligen Sprecher durch das stärkere Achten auf temporale Implikaturen im Kontext nicht weniger sondern sogar mehr an die Zukunft dächten und deshalb im Schnitt höhere Geldsummen sparten (vgl. auch McWhorter 2014: 95 ff.).

        
        10
          Vgl. hierzu auch Everetts (2005) nicht gar so weit entfernten Titel Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã.

        
        11
          Gleiches gilt im Übrigen auch für die syntaktischen Eigenheiten von Soziolekten, wie McWhorter (2014: 104–135) eindrucksvoll für das Black English zeigt und die falsche Annahme, dieses nähme seinen Sprechenden mangels syntaktischer Wörter (z. B. if) die Bewusstheit für entsprechende Konzepte („if-ness“) „Often it has been with good intentions based on a fallacy: that black children need rescue from an illogical home dialect“ (ebd.: 107). Hierbei mag man wiederum an Bernstein und seine Defizithypothese denken, die wiederum in weiten Kreisen kritisch betrachtet wird und als überholt gilt.

        
        12
          Damit findet sich in Hamann ein früher Vertreter einer Gilde, die Stefanowitsch (2008) etwa zweieinhalb Jahrhunderte später „Sprachnörgler-Nörgler“ taufen sollte.

        
        13
          Interessanterweise wird gerade der Wittgenstein des Tractatus mit diesem seinem Versuchen der finalen Formalisierung natürlicher Sprache (die es auch schon vor ihm gegeben hat) und seiner Idee einer durch die Sprache umgrenzten Gedankenwelt als Pionier des Linguistic Turn angesehen. Dabei wird zuweilen übersehen, dass Wittgenstein derartige Konzeptualisierungen schon im Tractatus nicht uneingeschränkt befürwortete, später explizit verwarf – etwa in seinem Blauen Buch (vgl. Simon 2019) – und zu den Philosophischen Untersuchungen geradezu eine sprachphilosophische Kehrtwende weg vom Linguistic Turn vornahm (vgl. den „Linguistic U-turn“ in Stern 2019: 216 ff.).

        
        14
          Vgl. hier wieder Sterns (2019: 216 ff.) passendes Bild des „Linguistic U-turn“ in Fußnote 13.

        
        15
          Um in Wittgensteins Bildnis des Schachspiels zu bleiben: Die tatsächliche Funktion, der Wert (Valeur) einer Figur für das Spiel definiert sich nicht aus dieser selbst heraus, sondern in Relation zu allen anderen Figuren und ihren Funktionen (vgl. Saussure 2001: 127).

        
        16
          Aus diesem Grund werden Termini wie Strukturalismus und struktural hier z. T. auch als Überbegriffe benutzt, und zwar dann, wenn es um ebendiese Gemeinsamkeit von Strukturalismus und Poststrukturalismus geht, Bedeutung als ein Ergebnis von Beziehungen und Differenzen anzusehen.

        
        17
          Wiederum im Bildnis des Schachspiels hieße das, dass Funktion und Wert einer jeden Schachfigur nicht nur von den grundsätzlichen, den Regeln entsprechenden Zugmöglichkeiten der anderen Schachfiguren abhängt, sondern auch von ihrer eigenen Position im konkreten Spiel, sowie von der gesamten Stellung aller Figuren in jedem einzelnen Moment des Schachspiels. So kann ein blockierter Bauer wertlos sein oder gar hinderlich, wenn er einen Läufer oder Turm verdeckt, oder aber die wertvollste Figur auf dem Feld, wenn er nur noch einen Zug von der gegnerischen Grundlinie und der Verwandlung in eine Dame entfernt ist. Um also den Wert einer Figur zu ändern, nützt es nichts, ihre Form zu ändern, wenn mit ihr fortan dieselben Züge getätigt werden und ihre Position dieselbe ist. Stattdessen muss die gesamte Spieldynamik überblickt und mithilfe einer ausgeklügelten Strategie eine bessere Position erspielt werden. Dafür ist es nötig, das Spiel zu verstehen, zu beherrschen und in es einzutreten. Dasselbe gilt für Wörter im Diskurs.

        
        18
          Vgl. hierzu auch die Abkehr von einer zum Mythos gewordenen Rationalität und formalisierten Vernunft in der kritischen Theorie (v. a. bei Adorno & Horkheimer 2017/1944), insb. auch in Bezug auf eine Formalisierung der Sprache (vgl. Adorno 2006/1964; Pocai 2006).

        
        19
          Ein Beispiel für diesen Verlust stellt m. E. auch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 dar, die sich auf individueller Ebene bis heute kaum rational nachvollziehen lässt, und die man vielmehr mit intuitiven Kategorien wie Aversion, Reaktanz, Humor und Unterhaltung zu beschreiben versuchen muss.

        
        20
          Diesen Hinweis verdanke ich meinem geschätzten Kollegen und guten Freund Jöran Landschoff.

        
        21
          Der Ausdruck Political Correctness entstand in den USA als eine ironische Selbstbezeichnung von der politischen Linken (vgl. Allan & Burridge 2007: 90 ff.; McConnell-Ginet 2020: 235), wurde zwischenzeitlich zumeist als Stigmawort verwendet (vgl. Klug 2020: 82; Fairclough 2003: 21), zunehmend jedoch auch affirmativ als Selbstzuschreibung (vgl. Kämper 2020; Stefanowitsch 2018). Hier soll er mit keiner dieser Wertungen, sondern rein beschreibend für Wortkritik in einem bestimmten Themenbereich gebraucht werden (s. u.).

        
        22
          Zu sprachrelativistischen Aussagen über Einzelsprachen allgemein: s. Diagne und McWhorter in 2.1.1. Zu verheerenden Kritiken an Everett im Speziellen: s. eine gesammelte Replik u. a. von Levinson, Berlin, Kay, Tomasello, Wierzbicka etc. in (Everett 2005).

        
        23
          https://youtu.be/r0jXfwPQW9k?t=734 (zuletzt aufgerufen am 13.12.2022).

        
        24
          https://www.bbc.co.uk/programmes/b013c8tb (zuletzt aufgerufen am 13.12.2022).

        
        25
          Mit einem Wittgenstein’schen Fokus auf die möglichen Gebrauchsweisen von Wörtern, weg von Wortbedeutungen als Vorstellungen (s. 2.1.2), könnte die kognitivistische Frage danach, welche Vorstellung ein bestimmtes Wort evoziere, geradezu verworfen werden. Möchte man jedoch ebendieser Frage ihre gerechte Aufmerksamkeit widmen, so muss – wie im Folgenden gezeigt wird – zumindest anerkannt werden, dass die durch ein bestimmtes Wort vermeintlich evozierte Vorstellung bereits vor der Rezeption des Wortes verfügbar gewesen sein muss.

        
        26
          Eco (ebd.: 107) spricht dabei explizit von einer „Intoleranz […], die ohne jede Doktrin oder Theorie allein aufgrund elementarer Triebe entsteht.“ Auch in der frühkindlichen Psychologie finden sich ernstzunehmende Hinweise auf eine angeborene Xenophobie, im Sinne einer Angst vor dem subjektiv als fremd Wahrgenommenen (vgl. z. B. Hamlin et al. 2013; Bloom 2014: 128 f.). Auch radikal optimistische humanistische Ansätze räumen diesen Umstand ein: „Babys haben bereits, bevor sie sprechen können, eine Abneigung gegen das Unbekannte. […] Es scheint, dass wir als Xenophoben geboren werden“ (Bregman 2022: 237). Auch wenn eine solche fremdenfeindliche Tendenz nicht als sozialisiert, sondern als angeboren angenommen wird, kann die Sozialisation doch eine entscheidende Rolle als Gegenkraft gegen diese Tendenz spielen. So besagt etwa die Kontakthypothese, die inzwischen vielfach bestätigt wurde (vgl. die groß angelegte Meta-Analyse von Pettigrew & Tropp 2006), dass Fremdenfeindlichkeit durch Kontakt mit Vertretern der subjektiv als ›fremd‹ konstruierten Personengruppe stark abnimmt. Demnach ist hierfür also weniger entscheidend, wie die „Fremden“ innerhalb der „eigenen“ Gruppe genau bezeichnet werden (vgl. 4.2.2.7), sondern dass zwischen den Gruppen kommuniziert und überhaupt Kontakt aufgenommen wird, sodass die jeweiligen Gruppenkonstrukte sich auflösen und die Anderen nicht mehr als „Fremde“ angesehen werden (vgl. auch Bregman 2022: 392 f.).

        
        27
          So kritisierte bspw. der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger seinen Heidelberger Kollegen und Sprachwissenschaftler Peter von Polenz auch persönlich dafür, dass er das Ehrenamt des „Betreuungsdozenten“ angenommen habe, wo doch Betreuung aufgrund des Präfixes eine „Unmenschlichkeit“ ausdrücke (vgl. Polenz 2005: 102 ff.).

        
        28
          Mit (Barkhausen, Bloching & Maasböl 2021) kann man auch von einer Verdunkelung dieser Wörter sprechen, wobei bei dem Phänomen der Verdunkelung der Fokus nicht etwa auf antizipierten schädlichen Folgen des Gebrauchs liegt, sondern auf der Untersuchung der negativen Intuitionen und Affekte, die sich diskursiv gegenüber dem jeweiligen Wort abzeichnen (vgl. Harnisch, Felder & Leypoldt 2020; s. 3.1; 5.1).

        
        29
          An dieser Stelle kann auch reflektiert werden, dass es durchaus einen Unterschied macht, von puristischer Sprachkritik oder von einer Aufarbeitung der nationalsozialistischen Sprache als „Sprachmagie“ zu schreiben bzw. zu lesen. Dieser Unterschied besteht jedoch nicht in den theoretischen linguistischen Äußerungen, die bei beiden Phänomenen vereinzelt durchaus vergleichbar sind, sondern eben in der moralischen Haltung gegenüber dem jeweiligen Referenzbereich und den jeweiligen Advokaten der Sprachkritik.

        
        30
          In Kapitel 3 sollen als dritter und vierter Grund für den sprachkritischen Fokus auf Einzelzeichen weiter ausgeführt werden, welche Rolle einzelne Lexeme im Evozieren moralischer Intuitionen und entsprechender lexikalischer Vermeidungsbedürfnisse (3.1) sowie als soziopolitische Unterscheidungszeichen mit indexikalischer Verweisfunktion auf den Sprecher (3.2) spielen.

        
        31
          Gleichzeitig darf die Frequenz eines Wortes deshalb nicht als Epiphänomen verworfen werden; vielmehr soll den Potenzialen ihres Einflusses auf Diskurs und Kultur in den empirischen Analysen nachgegangen werden.

        
        32
          Etwa kann auch ein Partizip eine generische Lesart erlauben, insofern bspw. Bühnenschaffende ihren Status als solche nicht verlieren, wenn sie nicht gerade an der Bühne schaffen, sondern z. B. im Urlaub sind, wie dieser Beleg verdeutlicht: „Seit Oktober 1938 sei der jährliche bezahlte Urlaub der Bühnenschaffenden festgelegt“ (Archiv der Gegenwart, 2001 [1939], zitiert nach DWDS: https://www.dwds.de/wb/B%C3%BChnenschaffende; zuletzt aufgerufen am 23.07.2023). Umgekehrt kann auch eine Form auf -er eine rein prozedurale Lesart erfordern. So bezieht sich etwa ein Verkehrsschild mit der Aufschrift Linienverkehr und Radfahrer frei (vgl. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Zusatzschild_-_Linienverkehr_und_Radfahrer_frei.svg; zuletzt aufgerufen am 13.07.2023) ausschließlich auf Menschen, die im jeweiligen Moment Rad fahren, und nicht auf solche, die sich prinzipiell als Radfahrer verstehen (etwa Hobby- oder Profiradfahrer) aber mit dem Auto durchfahren wollen.

        
        33
          Weinert zitiert hier affirmativ einen taz-Artikel von Wiedemann vom 27.03.2020: https://taz.de/Sprache-in-der-Corona-Krise/!5670654/ (zuletzt aufgerufen am 12.12.2022).

        
        34
          Weinert zitiert hier wiederum Lenz im Tagblatt vom 14.03.2020: https://www.tagblatt.ch/kultur/sprachliche-moden-und-marotten-corona-zeigt-wie-unsensibel-wir-mit-sprache-umgehen-ld.1203579 (zuletzt aufgerufen am 23.12.2022).

        
        35
          Ebendiese Überhebung findet sich – sogar in sehr ähnlichen Worten – auch schon bei Platon (1861: 414): „dergleichen, denke ich, tun die, welche sich um die Richtigkeit nichts bekümmern, sondern nur der Stimme wohltun wollen, und deshalb oft soviel zu den ersten Namen hinzutun, daß zuletzt kein Mensch mehr verstehen kann, was das Wort sagen will“ (s. 2.1.1).

        
        36
          Lippmann bezieht sich damit explizit auf Platon (1861: 414), bei dem die „eigentliche“ Wortbedeutung vor dem Sinn-entstellenden Gebrauch durch die Ungebildeten geschützt werden müsse (vgl. Žižek 2018: 347 f.).

        
        37
          Somit war bzw. ist das Wort Metapher (genau wie seine Umschreibungen Verbindung, Übertragung) selbst eine Metapher: vgl. griech. metaphorá (μεταφορά): ‚das Weg- und Anderswohintragen‘; abgeleitet von griech. phérein (φέρειν) ‚tragen‘ (https://www.dwds.de/wb/Metapher).

        
        38
          Vgl. hierzu auch Mary Hesses Kritik an der Unterscheidung zwischen metaphorischer Alltagssprache und nicht-metaphorischer Wissenschaftssprache (z. B. in Frank 1988: 13).

        
        39
          Da das Phänomen der Konventionalisierung von Bedeutung sich nur unter Berücksichtigung aller weiteren zu behandelnden theoretischen Aspekte angemessen beschreiben lässt, wird dieser Aspekt erst in Kapitel 4 wieder aufgegriffen.

        
        40
          Vgl. hierzu auch „Metaphors as linguistic expressions are possible precisely because there are metaphors in a person’s conceptual system” (Lakoff und Johnson 2003: 6).

        
        41
          Nach dem „catalog of human universals“ des Anthropologen Donald Brown gilt auch das hier zu untersuchende Konzept der ›Ehe‹ in der einen oder anderen Form als universell (vgl. McWhorter 2014: 160 f.). Welche Aspekte des Ehe-Konzeptes dieser Universalienstatus jedoch betrifft und welche Möglichkeiten des Konzeptwandels er dennoch zulässt, soll für die empirische Untersuchung (s. 9) offengelassen werden.

        
        42
          Auffällig ist v. a. mit Blick auf Lakoffs Werdegang, dass mit der politischen Zielsetzung seiner Sprachkritik (vgl. auch Lakoff & Wehling 2012) auch die Tendenz zu abbildtheoretischen, mechanistischen, potenziell sprachmagischen Prämissen zunimmt, was sich wiederum mit Kopperschmidts (1991: 78) Beobachtung erklären lässt, dass Akteure gerade in politischen Diskussionen „auf die argumentationsstrategischen Vorteile dieser obsoleten Theorie aber auch nicht verzichten“ wollen (vgl. 2.1.3).

        
        43
          Auch Lakoff und Johnson (2003: 226) haben diese Möglichkeit bereits angedacht in ihrem Kapitel „The Experientialist Alternative: Giving New Meaning to the Old Myths“.

        
        44
          Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) im Deutschen Bundestag am 29.09.2011.

        
        45
          … 13151 Mal, mit einem Log-likelihood-Value von 23021. zu ist somit nach LLR Platz 2 unter den direkten linken Kookkurrenzpartnern von warm im Archiv W (nach Grad) und taucht somit sogar häufiger sowie signifikanter auf als schön warm (2958 Mal, mit einem Log-likelihood-Value von 21674), angenehm warm (1934 Mal, mit einem Log-likelihood-Value von 21398) und alle anderen positiven adverbialen Bestimmungen von warm.

        
        46
          Dr. Hans-Ulrich Krüger (SPD) im Deutschen Bundestag am 22.01.2009.

        
        47
          So werden mit folgenden metaphorischen Ausdrucksweisen wohl kaum die durch eine wörtliche Lesart nahegelegten Bedeutungsaspekte assoziiert: setzt auf/darauf setzen (sitzen/platzieren), Einhaltung (halten/greifen), heraushauen (hauen/schlagen), Verzahnung (Zahn/Zahnrad).

        
        48
          Man denke für ein aktuelles Beispiel auch an das ehemals neutral bis positiv konnotierte Kompositum Querdenker.

        
        49
          Aus diesem Grund charakterisierte Chomsky Idiome noch als „zu vernachlässigende Randphänomene“ (Ziem und Lasch 2013: 20).

        
        50
          Ob Morpheme eigenständige Konstruktionen sein können, ist in der Konstruktionsgrammatik umstritten. Nach Booij (2010: 15) etwa sind Derivations- und Flexionsmorpheme keine Konstruktionen, da Konstruktionen sprachliche Zeichen sein müssen (vgl. Ziem und Lasch 2013: 19).

        
        51
          Ferner können auch abstrake grammatische Strukturen (vgl. Ziem und Lasch 2013: 1) sowie Argumentstrukturen und viele weitere konventionalisierte sprachliche Phänomene als Konstruktionen beschrieben werden (ebd.: 18). Für die hier zu untersuchende Frage nach der Rolle zusammengesetzter Wörter im Diskurs soll jedoch weiterhin die lexikalische Ebene fokussiert werden.

        
        52
          (Zifonun 2016: 26) liefert hierfür einige anschauliche Beispiele: „So wie ein Edelmann nicht edel sein muss, eine Festplatte nicht fest, eine Dunkelkammer nicht (immer) dunkel, eine Schönschrift oder ein Schöngeist nicht schön. Ein Hartkäse kann weich werden, ein Weichkäse hart usw. usw.“

        
        53
          Auf derartige intuitive Einstellungen gegenüber lexikalischen Einheiten wird in Kapitel 3.1 gesondert eingegangen.

        
        54
          Das prominenteste Beispiel hierfür stellen die Diskussionen um den Zusammenhang von grammatischem und biologischem bzw. sozialem Geschlecht dar. Doch auch hier drehen sich die öffentlichkeitswirksamsten Lösungsvorschläge weniger um grammatische, etwa um pronominale Phänomene, sondern hauptsächlich um Sexus-markierende Suffixe, die als Derivationsmorpheme neue Lexeme bilden und somit weniger zur Grammatik, sondern vornehmlich zur Lexik gehören.

        
        55
          Das durch diese Wörter verursachte unangenehme Gefühl lässt sich – soviel sei an dieser Stelle reflektiert – beim Schreiben und vermutlich auch beim Lesen am eigenen Leibe erfahren.

        
        56
          ProAsyl vom 01.06.2016: „Sagt man jetzt Flüchtlinge oder Geflüchtete?“: https://www.proasyl.de/hintergrund/sagt-man-jetzt-fluechtlinge-oder-gefluechtete/ (zuletzt aufgerufen am 12.05.2023).

        
        57
          Gute Beispiele dafür, dass diese unangenehmen Affekte nicht nur teleologisch durch eine mögliche sprachliche Verletzung der Betroffenen oder eine vermeintliche Persuasion der naiven Rezipierenden begründet sind, liefern Studierende, die bei Vorbesprechungen von Hausarbeiten (z. B. über Hatespeech) unsicher fragen, ob sie verbotene Wörter wie Neger, Zigeuner oder Fotze in ihrer Hausarbeit zitieren dürfen bzw. wie sie sie am geschicktesten umgehen sollen. Da die Studierenden wissen, dass nur der (in meinem Fall weiße und männliche) Dozent die Hausarbeit lesen wird, sind verletzte Gefühle von Betroffenen ausgeschlossen. Dennoch lassen sprachliche Unsicherheit und unangenehme Affekte beim Schreiben und Lesen dieser Wörter dadurch nicht nach. Um genau diese unangenehmen Affekte auch aufseiten der Nicht-Bezeichneten soll es in diesem Teilkapitel gehen.

        
        58
          Ferner grenzt Kohlberg (1971) sich schon in seinem Titel explizit von Hume ab: „From is to ought: How to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development.“

        
        59
          An dieser Stelle muss reflektiert werden, dass durch die unnatürliche Umgebung solcher klinischer Experimente Paradoxa in Bezug auf die Einschätzung der Versuchspersonen entstehen. Der Versuchsperson wird gesagt: „Person X tut Handlung Y, doch niemand kommt zu schaden, weil niemand von der Handlung erfährt.“ Eine solches Setting verlangt einen allwissenden Erzähler, der bei der betreffenden Handlung selbst nicht anwesend ist und dennoch von ihr berichten kann. In einer natürlichen, nicht-experimentellen Situation könnten Rezipierende hinterfragen: „Wenn niemand von der Handlung erfährt, wie können Sie mir dann davon erzählen?“. Haidt et al. gehen auf diese Umstände ihrer klinischen Experimente jedoch nicht ein. Außerfiktional können also die bei der Rezeption der Geschichte entstehenden negativen Affekte als Schaden angesehen werden, der (indirekt) durch die betreffende Handlung verursacht wurde, und zur moralischen Verurteilung der fiktiven Figur bzw. zu einem Meidungsbedürfnis ihr gegenüber führt. In 3.1.2 soll hierauf näher eingegangen werden – auch im Hinblick auf die methodologische Frage nach der Untersuchung authentischer, nicht-elizitierter moralischer Urteile, wie sie in ihrer natürlichen diskursiven Umgebung auftauchen.

        
        60
          Auch wenn sich der Verzicht auf Fleisch streng teleologisch durch kritischen Konsum als Maxime ableiten lässt, so können vegetarisch oder vegan Lebende immer wieder beobachten, dass sie den Verzehr von Fleisch auch dann ablehnen, wenn es ansonsten weggeworfen würde (und so auch der Verfasser dieser Zeilen). Diese Abneigung lässt sich vornehmlich als kultivierte moralische Intuition verstehen.

        
        61
          In 3.1.2 soll gezeigt werden, inwiefern auch moralische und deontische Urteile über bestimmte Wörter intuitiv getroffen und anschließend rationalisiert werden.

        
        62
          Letzteres lässt sich bspw. auch daran erkennen, dass Plattformen wie YouTube Deutschland auch Videos demonetarisier(t)en, in denen Wörter vorkommen, die potenziell tabuisierte Themenbereiche ansprechen, wie z. B. Rassismus oder Flüchtling, was zu Folge hat, dass einige Creator diese Wörter euphemistisch umformen oder gänzlich zensieren. Vgl. https://www.sueddeutsche.de/digital/videoplattform-youtuber-fuerchten-um-ihre-existenz-1.4009552 (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023).

        
        63
          Da die negativen Affekte, wie sich in diesem Kapitel wiederholt zeigen wird, sowohl von dem Signifikaten als auch von den typischen Verwendern auf den Signifikanten übertragen können, ist es möglich, dass sowohl politisch Rechte als auch politisch Linke mit einem Ausdruck wie Flüchtling oder Homo-Ehe negative Affekte verbinden – jedoch aus ganz unterschiedlichen Gründen.

        
        64
          In (Bloching 2020: 11 f.) wird genauer beschrieben, inwiefern nicht bloß Sachverhalte und/oder Zeichenformen tabuisiert werden, sondern insbesondere die Zwischenebene des signifié, das eine bestimmte Perspektive auf den versprachlichten Sachverhalt ausdrückt (vgl. Lanza 2002: 31 ff.). Letztendlich führt dies jedoch immer wieder zu ablehnenden Affekten gegenüber einer bestimmten Ausdrucksform, die entsprechend vermieden und deren Aussprache sanktioniert wird (vgl. Hjelmslev 1968: 81).

        
        65
          Pedro Lenz im St. Galler Tagblatt am 14.03.2020: https://www.tagblatt.ch/kultur/sprachliche-moden-und-marotten-corona-zeigt-wie-unsensibel-wir-mit-sprache-umgehen-ld.1203579 (zuletzt aufgerufen am 21.03.2023).

        
        66
          Man denke nur an die Rolle dieser Moralintuition für rechtliche Beschränkungen der Sexualität zwischen zwei einvernehmlichen Erwachsenen; z. B. bei der Kriminalisierung von Anal- und Oralverkehr (in einigen State Laws der U. S. A. noch bis ins 21. Jahrhundert hinein) sowie von Homosexualität, insbesondere zwischen Männern (auch in Deutschland noch bis 1994 in § 175 StGB), aber auch von Inzest (vgl. z. B. Angerer et al. 2014: 43–49). Ferner ist in den Politikwissenschaften auch die „parasite stress“-Hypothese vielfach belegt (vgl. z. B. Murray, Schaller & Suedfeld 2013), nach der auch das kollektive Bedürfnis nach einem autoritären politischen System stark mit dem realen Infektionsrisiko im jeweiligen Land korreliert, was wiederum auf eine affektiv-moralische Grundlegung durch die Purity-Foundation schließen lässt.

        
        67
          Vgl. https://www.dwds.de/wb/Malaria (zuletzt aufgerufen am 24.03.2023).

        
        68
          Vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Indianer (zuletzt aufgerufen am 24.03.2023).

        
        69
          Nicht durch Zufall setzte sich in Deutschland der Terminus People of Color gerade im Nachhall der emotional sehr belastenden und aufwühlenden Videoaufnahmen der Tötung des Schwarzen US-Amerikaners George Floyd im Mai 2020 durch. So finden sich für die Suchanfrage (People ODER Person) of (Color ODER Colour) im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) für 2019 216 Belege, für 2020 526 Belege und für 2021 570 Belege.

        
        70
          Toilette (frz. toile = ‚Leinwand, Gewebe, Zeug, Tuch‘) ist wohlgemerkt auch ein fremdsprachiger Euphemismus für eine „sanitäre Anlage zur Verrichtung der menschlichen Notdurft“ (https://www.dwds.de/wb/Toilette (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023)).

        
        71
          Vgl. Seebold (2011: 8); Stowasser, Petschenig & Skutsch (2006: 3).

        
        72
          Vgl. z. B. https://www.dwds.de/wb/Abort (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023).

        
        73
          Vgl. z. B. https://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus#Zugketten (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023).

        
        74
          Vgl. z. B. https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-sojarime-sojarme-bedeutung-definition-erklaerung/ (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023).

        
        75
          Vgl. z. B. https://vielfalt.uni-koeln.de/antidiskriminierung/glossar-diskriminierung-rassismuskritik/bipoc (zuletzt aufgerufen am 27.03.2023).

        
        76
          Vgl. z. B. Kämper (2020) in ihrem Titel: „Sprachliche Gewalt und Political Correctness. Warum es vernünftig ist, dass Sprachgebrauch ethischen Regeln folgt“ (eigene Hervorhebung, S.B.).

        
        77
          Ähnlich wie Mouffes Verständnis des Politischen bezieht sich auch der Ausdruck Partei bei Hermanns nicht nur auf institutionelle Parteien im engeren Sinne, sondern in einem aus der Agonalität sich herleitenden Sinne auf alle möglichen politischen und weltanschaulichen Gruppierungen, die „Lehren vertreten oder Ziele verfolgen, die im Widerspruch zu denen anderer derartiger Gruppierungen stehen“ (Hermanns 1982: 89).

        
        78
          Erkennen ist immer auch Wiedererkennen (vgl. Hermanns 2009: 187 ff.).

        
        79
          Die kleinste diskursive Einheit eines politischen Antagonismus zu einem bestimmten Thema kann mit Felder (2012a; 2015) als agonales Zentrum verstanden und linguistisch analysiert werden (s. 7.4). So setzt sich ein agonales Zentrum aus zwei (oder manchmal auch drei) konfligierenden Artikulationen – bzw. bei Felder: handlungsleitenden Konzepten – in Bezug auf ein konkretes Streitthema zusammen.

        
        80
          Vgl. hierzu auch Felders (2013: 14) Unterscheidung zwischen intersubjektiv unstrittigen Daten und den daraus abgeleiteten, subjektiv zugeschnittenen Fakten.

        
        81
          Man denke zur Veranschaulichung an eine farbige Form, die nur vor einem andersfarbigen Hintergrund erkennbar wird bzw. existiert.

        
        82
          Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwul#Verwendung sowie https://de.wikipedia.org/wiki/Lesbisch#Begriffsgeschichte (jew. zuletzt aufgerufen am 12.03.2025).

        
        83
          Für die Methodik (s. Teil III) lässt sich bereits an dieser Stelle das Ziel ableiten, „die je akteursspezifische Kontextualisierung“(Felder 2017: 47) umstrittener Wörter zu untersuchen, um den genauen Charakter der Bedeutungskonkurrenzen um bestimmte Ausdrücke verdeutlichen zu können.

        
        84
          Wie in Kapitel 4 gezeigt werden soll, können diese Nebenwirkungen nicht nur die Bedeutung desselben Wortes betreffen, sondern auch gänzlich andere emergente, gesamtgesellschaftliche Phänomene einschließen, wie z. B. Polarisierung, Reaktanz etc.

        
        85
          Hier soll darauf hingewiesen werden, dass auch Habermas in diesem komplexen Gedanken nicht umhinkommt, sich der Container-Metapher zu bedienen, nach der Wortformen als Behälter verstanden werden, die Bedeutung als deren Inhalt aufnähmen. Im Kotext der Metapher sollte jedoch deutlich werden, dass es Habermas um Prozesse des kontextsensitiven Wortgebrauchs sowie der gesellschaftlichen Konventionalisierung zu gehen scheint. Auch kann Habermas‘ objektiver Geist mit Blick auf die Bedeutung nicht-rationaler kognitiver Prozesse (s. 3.1) durchaus relativiert werden, ohne dass die hier relevante Aussage verworfen werden müsste.

        
        86
          Vgl. hierzu die in 3.1.2.1 beschriebene Rolle von Trigger-Wörtern, die die moralisch-affektive Bewertung eines Sachverhalts aktivieren und beeinflussen können.

        
        87
          Auch außerhalb wissenschaftlicher Diskurse lässt sich zunehmend die Klage vernehmen: „Moralische Entrüstung hat jede politische Kritik ersetzt“ (Magnus Klaue auf Zeit-online am 05.07.2021: https://www.zeit.de/kultur/2021-07/plagiate-vorwuerfe-annalena-baerbock-politiker?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE; zuletzt aufgerufen am 28.04.2023).

        
        88
          In der Sozialpsychologie ist oftmals auch von Tribalismus oder „tribalism“ (Clark et al. 2019: 587) die Rede, um die evolutionären kognitiven Grundlagen des Phänomens zu betonen. Ferner hat z. B. Bateson (1935) mit seinem Konzept der Schismogenese gezeigt, wie Verhaltensmuster in bloßer wechselseitiger Abgrenzung – etwa zwischen Geschlechtern oder zwischen sich als distinkte Kulturen wahrnehmenden Menschengruppen – sich verfestigen können (vgl. hierzu im Deutschen zuerst Mühlmann 1956: 36). Aus dieser Perspektive tun Menschen also oft etwas einfach deshalb, weil es das Gegenteil davon ist, was diejenigen tun, die sie als „die Anderen“ wahrnehmen. Eine ähnliche Schismogenese lässt sich auch für das sprachliche Verhalten, etwa für Varietäten beobachten, die gerade in Abgrenzung zur Elterngeneration, zum anderen Geschlecht, zum politischen Gegner oder stärker noch zum moralischen Feind entstehen. So setzen etwa zuletzt Graeber und Wengrow (2022: 236, 258, 265) den Gedanken der Schismogenese direkt in Bezug zur Bedeutung der bzw. durch Differenz im Strukturalismus und Poststrukturalismus (vgl. hierzu 2.1.2 sowie zusammenführend nochmals die Dialektik der Distinktion in 4.3.4).

        
        89
          Man denke hier beispielhaft an Facebook-Profilbilder mit der französischen Flagge nach den Terroranschlägen in Paris 2015; T-Shirts mit dem Aufdruck Refugees Welcome im selben Jahr (hier stellten nicht etwa Geflüchtete, sondern rechtspopulistische und fremdenfeindliche Akteure die gemeinsame externe Bedrohung für eine sich als Wertegemeinschaft verstehende Großgruppe dar); schwarze Instagram-Profilbilder im Rahmen des Blackout Tuesday als Reaktion auf die Tötung George Floyds durch einen Polizisten 2020; oder zuletzt auch Masken- und Impfnadel-Emojis in den Namen und Biografien von Usern verschiedenster Social-Media-Plattformen im Laufe der Corona-Pandemie 2020–2022.

        
        90
          … im Sinne des face nach Goffman (1955: 213) „as the positive social value a person effectively claims for himself by the line other assume he has taken during a particular contact“.

        
        91
          Die folgenden Ausführungen finden sich ausführlicher in einem Artikel mit Ekkehard Felder in der Ruperto Carola (Bloching & Felder 2024).

        
        92
          So weist Keller (2014: 87) anschaulich darauf hin, „daß es neben Naturphänomenen und Artefakten noch Phänomene einer dritten Art gibt, und die Sprache ein ebensolches ist“. Solche Phänomene der dritten Art „resemble natural phenomena in that they are unintended and to be explained in terms of efficient causes, and they resemble artificial phenomena in that they are the result of human action“ (Haakonssen 1981: 24).

        
        93
          Vgl. „νόμισμα“ In: GD – Wörterbuch Altgriechisch-Deutsch Online (2023): https://www.degruyter.com/database/WBGDO/entry/wbgdo.nu.017.84/html (zuletzt aufgerufen am 12.03.2025).

        
        94
          Ebd., vgl. https://de.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82 sowie https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/nomos/1436 (jeweils zuletzt aufgerufen am 31.05.2023).

        
        95
          Vgl. „νόμισμα“ In GD – Wörterbuch Altgriechisch-Deutsch Online (2023): https://www.degruyter.com/database/WBGDO/entry/wbgdo.nu.017.84/html (zuletzt aufgerufen am 12.03.2025).

        
        96
          Vgl. https://www.dwds.de/wb/Nomen sowie https://de.wiktionary.org/wiki/nomen (zuletzt aufgerufen am 31.05.2023).

        
        97
          Vgl. https://www.etymonline.com/de/word/✶nem- (zuletzt aufgerufen am 31.05.2023).

        
        98
          Hier ließe sich vermuten, dass eine solche Lesart stärker dem strukturalistisch geschulten Interpretanten Stern zuzuschreiben ist als dem Philosophen des 18. Jahrhunderts Hamann.

        
        99
          Vgl. auch zuvor schon Mach (1921: 457 f.): „Natürlich ist auch die Sprache, das Mittel der Mitteilung, eine ökonomische Einrichtung. Die Erfahrungen werden mehr oder weniger vollkommen in einfachere, häufiger vorkommende Elemente zerlegt“.

        
        100
          Zu den allgemeinen Tücken des individuellen Handlungsbegriffs in Bezug auf das Phänomen Sprache vgl. auch Landschoff (in Vorb.).

        
        101
          Man denke hier etwa an das Prinzip der Höflichkeit, nach dem eine Äußerung als umso höflicher gilt, je mehr sprachliches Material sie enthält, i. e. je mehr individuelle sprachliche Arbeit sie erfordert. Vgl. hierzu etwa Yoon et al. (2020: 71): “human speakers make statements that are inefficient […] in the service of being polite” und “longer utterances are more costly” (ebd.: 74). Inwiefern dieses Prinzip auch die Eignung lexikalischer Einheiten, eine politische Perspektive oder auch eine moralische Haltung glaubwürdig auszudrücken, zu erklären vermag, soll in Kapitel 4.3 untersucht werden.

        
        102
          Bei einzelnen Währungseinheiten kann dieses Verhältnis ganz trivial gelagert sein: Ein 10€-Schein ist doppelt so viel Wert wie ein 5€-Schein. Bei ganzen Währungen definiert sich – wenn auch nicht ihr Innenwert, ihre Kaufkraft – so doch zumindest ihr Außenwert, ihr Wechselkurs nur in Relation zu anderen Währungen. Und auch die Kaufkraft einer Währung definiert sich zwar über die Waren, gegen die sie getauscht werden kann; für diese wiederum ist jedoch seltener der Gebrauchs-, sondern häufiger der Tauschwert entscheidend für den Preis (vgl. 4.1.5).

        
        103
          Eine erwähnenswerte Bewegung zurück zur Grundlegung des Geldwerts in Arbeit – nämlich in energieaufwändiger maschineller Rechenarbeit – stellen Kryptowährungen wie der Bitcoin dar, die ähnlich wie Währungen mit Goldstandard auf „natürliche“ (weil mathematische) Knappheit und somit auf Deflation angelegt sind. Ammous (2018) spricht deshalb analog zum Goldstandard auch vom Bitcoin Standard.

        
        104
          Vgl. hierzu auch Marx (2012/13: 107): „Eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die andren Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen, sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie Geld ist“.

        
        105
          Man denke heute ggf. an soziale Normen, die die Imitation von Zeichen, die durch Homogenität nach innen und Distinktion nach Außen kulturelle Identität symbolisieren, als kulturelle Aneignung und sanktionieren. Im Gegensatz zu Baudrillards Ständegesellschaft folgen Sie nicht etwa einer repressiven Gesellschaftsordnung, doch das rein semiotische Prinzip bleibt vergleichbar: Das Verbot der Imitation schützt die Zeichen vor der Inflation der Ausdrucksfunktion (s. 4.1.6, vgl. 4.3) und sichert somit die distinktive Identität, auf die sie verweisen sollen.

        
        106
          Man vergleiche z. B. in der Analogie der (Mode-)Ware, wie der Preis etwa eines T-Shirts der Marke Gucci sich nicht aus dessen Gebrauchswert oder Nützlichkeit ergibt (es hält nicht wärmer oder ist atmungsaktiver als ein T-Shirt etwa von Tom Tailor), sondern über das Verhältnis, zu dem es mit anderen Waren getauscht werden kann. Innerhalb dieses Verhältnisses bezieht die Ware als Statussymbol (vgl. 4.2) ihren Wert wiederum aus der Tatsache, dass nicht jeder sie sich leisten kann, was für Knappheit und Zuverlässigkeit der Verweisfunktion sorgen soll (s. o.) und so die Selbstreferenzialität des Warenmarktes dahingehend ad absurdum führt, dass sich der Preis eines Statussymbols durch dessen Preis selbst rechtfertigt. Um diese Knappheit und somit den Wert der Waren zu sichern, greifen Luxusmarken zu drastischen Maßnahmen: So hat z. B. Burberry bis 2018 unverkaufte Kleidung im Wert von jährlich etwa 32 Millionen Euro verbrannt (vgl. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luxusmodemarke-burberry-stoppt-verbrennen-von-nicht-verkaufter-kleidung/23003650.html).

        
        107
          Attig (2021: 75) spricht jedoch auch von der Möglichkeit einer imaginären „Resubstantialisierung von Ware und Geld als Gegenbewegung zur Entqualifizierung“. Inwiefern sich auch dieser Gedanke auf die Ökonomie der Zeichen übertragen lässt, soll in Kapitel 4.3.4 erprobt werden.

        
        108
          Zur Begriffsgeschichte von woke vgl. Bettag et al. (2023).

        
        109
          Vgl. hierzu Ryles (1971: 54) Analogie in 4.1: „Roughly, as Capital stands to Trade, so Language stands to Speech“.

        
        110
          Vgl. hierzu auch Foucaults (1976) Prinzip des Panoptismus. 

        
        111
          Umgekehrt haben Andere die Sorge, dass ihr eigenes Ansehen an Wert verliert, wenn sie zu großzügig soziale Wertschätzung vergeben; entsprechend gehen sie geizig mit ihrer Wertschätzung um, indem Sie sich als schwer zu beeindrucken und somit als anspruchsvoll gebärden, was das eigene Prestige-Konto vor der Pleite bewahren soll.

        
        112
          So stellt bspw. auch Dröscher fest, dass solidarische Verständigung eher im Zuhören als im Sprechen, also im Produzieren von Zeichen liegt und dass daher die „Solidarität als solche keine Sprache [hat], in der sie vernehmbar artikuliert werden kann […]. Solidarität beginnt bekanntlich da, wo Identifikation endet. Da, wo es schmerzt. Weil ich mich an entscheidenden Stellen zurücknehmen, Privilegien abtreten oder Kompromisse suchen und gemeinsame Lösungen aushandeln muss“ (https://www.zeit.de/kultur/2020-03/einfuehlungsvermoegen-mitgefuehl-lernen-zuhoeren-solidaritaet/komplettansich; zuletzt aufgerufen am 27.06.2023).

        
        113
          Immer wieder lässt sich beobachten, dass moralisches Verhalten in den Phallogozentrismus der Prestigeökonomie überführt wird. Ein Trivialbeispiel wäre, dass es nicht denkbar ist, in den sozialen Medien ein Bild etwa des eigenen Wohnzimmerbodens zu posten, um zu zeigen wie man seinen CO2-Abdruck minimiert, indem man eben nicht in den Urlaub fliegt, online shoppt, Serien streamt, in die Stadt fährt, um einen Kaffee oder ein Bier zu trinken etc. Dies lässt sich wiederum nur durch sichtbare Signifikanten darstellen, die möglichst eindeutig auf das zu vermeidende Verhalten verweisen, wie z. B. eine Reise mit dem Segelboot, ein Einkauf im lokalen Einzelhandel, eine DVD, Hafermilch oder klimafreundlicheres Bohnen-Bier etc.

        
        114
          So lässt sich z. B. durch das Unterlassen rassistischen Sprechens sowie die sensible und schonungslose Reflektion des eigenen unbewussten Alltagsrassismus allein kein Prestige einwerben, da dieses Nicht- bzw. innere Verhalten nicht darstellbar ist. Stattdessen muss die innere Haltung durch wahrnehmbare Zeichen – wie z. B. people of color – repräsentiert werden, damit mit ihr Prestige erworben werden kann. Verkommen politische Fahnenwörter durch diese phallogozentrischen Bedingungen zu Prestigesymbolen, kann dies dazu führen, dass sprachlich konstruierte Unterscheidungen jenseits der lexikalischen Ebene perpetuiert werden und die Gebrauchsbedeutung des einstigen Fahnenwortes neu konventionalisieren bzw. inflationieren (s. 4.3).

        
        115
          Das Handicap-Prinzip ist zwar nicht gänzlich unumstritten (vgl. Huttegger, Bruner & Zollman 2015; Penn & Számadó 2020), gilt jedoch als „widely accepted“ (Yachi 1995: 283) und als „one of the most influential ideas in evolutionary biology“ (Huttegger, Bruner & Zollman 2015: 997). Eine abschließende Einordnung des Status des Handicap-Prinzips innerhalb der Evolutionsbiologie liefern Al-Shawaf & Lewis (2021: 3627) in der Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science: „Scientists initially rejected this idea but have generally come to accept it. Though strikingly counterintuitive at first, its underlying logic is sound, and it has the hallmarks of a good scientific theory: testable hypotheses, unifying explanatory ability, parsimony, broad scope, and heuristic and predictive power. It is buttressed by both mathematical and empirical support, and it changes the way we look at much of animal communication“. Insofern soll hier Dawkins (in Al-Shawaf & Lewis 2021: 3623) gefolgt werden, wenn er für das Handicap-Prinzips festhält: „It might even necessitate a radical change in our entire outlook on the evolution of behaviour“.

        
        116
          Nach Voland (2007: 134) verdankt die Menschheit dem Handicap-Prinzip sogar „ohne Zweifel große Teile unserer kulturellen Errungenschaften, denn die Kulturgeschichte ist nicht zuletzt Ausfluss eines ewigen Wettstreits um Aufmerksamkeit“. Insofern entsprechen die genannten Verhaltensweisen dem psychoanalytischen Konzept einer menschlichen Sublimierung der Mittel zur Befriedigung eines unverändert bestehenden natürlichen Bedürfnisses (vgl. Pfaller 2009) – in diesem Falle nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.

        
        117
          Die Prozentpunkte geben jeweils an, wie viel Prozent des jeweiligen Bevölkerungssegments einen bestimmen Bildungsabschluss oder ein bestimmtes Einkommen hat.

        
        118
          An dieser Stelle muss reflektiert werden, dass der Umfrage ein Begriff von Political Correctness zugrunde liegt, der sich nur auf das unmittelbare Verletzungspotenzial einzelner Ausdrücke bezieht, die in der vorliegenden Arbeit nicht infrage gestellt werden (s. 3.1). Fragen zum progressiven oder kulturell transformativen Potenzial politisch korrekter Sprachkritik bleiben bei Krause und Gagné (2019: 102) außen vor, wenn sie die Einstellung zu Political Correctness über die Zustimmung zur folgenden Aussage erfragen: „Es ist völlig übertrieben, dass man heutzutage bestimmte Alltagsbegriffe nicht mehr verwenden soll, nur weil sich sonst jemand diskriminiert fühlen könnte“. Wie im Folgenden jedoch weiter ausgeführt werden soll, sind die in dieser Umfrage geäußerten Einstellungen auch zu einer diffus aufgefassten Political Correctness dennoch relevant, da sie eine gesellschaftliche Reaktanz artikulieren, die es als möglicher Nebeneffekt einer moralisierten lexikalischen Sprachkritik zu untersuchen gilt.

        
        119
          Die Wütenden haben an niedrigeren Einkommen unter 2000€ monatlich einen leicht überdurchschnittlich hohen Anteil, an mittleren Einkommen zwischen 2000–4000€ einen leicht unterdurchschnittlichen und auch an höheren Einkommen über 4000€ nur einen leicht unterdurchschnittlichen Anteil (vgl. Krause und Gagné 2019: 161).

        
        120
          Ein ähnliches Bild zeichnet sich übrigens auch für den Zusammenhang zwischen Bildung und der Einstellungen zum Gendern ab: So haben z. B. bei einer Umfrage von infratest dimap Menschen mit hohem Bildungsabschluss das Gendern eher befürwortet als Menschen mit mittlerem oder niedrigem Bildungsabschluss; der Anteil an Befürwortern ist unter ihnen sogar etwas höher als unter den Frauen (vgl.https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/weiter-vorbehalte-gegen-gendergerechte-sprache/; zuletzt aufgerufen am 28.06.2023).

        
        121
          Man denke hier bspw. an Werbe- und Marketingstrategien, Politik- und sonstige Beratung, PR-Management etc., wo ein Zeichen-basiertes Social Engineering (s. 2.1) als Dienstleistung verkauft werden kann. Dabei denke man konkret auch an Menschen mit einem Hochschul-Abschluss z. B. in Linguistik, die auf der Suche nach einem gut bezahlten Beruf in einer solchen Branche natürlich gut beraten sind, zu propagieren, dass die „richtige“ Wortwahl zu treffen nicht nur erstens teures Spezialwissen über Sprache erfordert, sondern dass sie auch zweitens zuverlässig – auf gleichsam sprachmagische Weise (s. 2.1) – genau die vom Kunden gewünschten persuasiven Effekte hat, die die Investition in das teure linguistische Spezialwissen lohnend machen. Die Ökonomie der Sprache lässt sich also auch als Ökonomie des Sprachwissens verstehen. Selbst Intellektuellen in der akademischen Welt schreibt z. B. Chomsky einen Vorteil von einer technisierten Informationsökonomie zu: „Intellectuals have an important part to play in the maintenance of this structure; they find ideological justifications for it“ (Fitzpatrick & Chomsky 1978: 120). In die gleiche Richtung zielt auch Bourdieus Kritik an den „‚heteronomen Intellektuellen‘, die wesentlich dazu beitragen, daß die Marktgesetze im kulturellen Feld als legitim anerkannt werden“ (Zima 2010: 314).

        
        122
          Debords (1967: § 59) Formulierung im französischen Original „révolte purement spectaculaire“ sowie die englische Übersetzung zu „purely spectacular rebellion“ (Debord 1983: § 59) legen nahe, auch im Deutschen eher von einer spektakulären Rebellion oder Revolte als von Empörung zu sprechen.

        
        123
          Vgl. „Die Chefs“ in der Zeit vom 20. Oktober 1989: https://www.zeit.de/1989/43/die-chefs (zuletzt aufgerufen am 07.07.2023).

        
        124
          Vgl. hierzu auch die normierenden Effekte einer konsens-orientierten Moralisierung in Kapitel 3.3.

        
        125
          Vgl. hierzu Marx (2019/1867: 11): „Der Reichthum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Waarensammlung‘“.

        
        126
          Auch bei Baudrillard (2011: 100) haben sich in einem ganz ähnlichen Sinne „Sein und Schein […] in einer einzigen Substanz, der von Produktion und Arbeit, aufgelöst“.

        
        127
          Dies liegt auch daran, dass Wörter und andere symbolische, also arbiträre Zeichen im Gegensatz zu Handicaps (s. 4.2.1.3) keine nennenswerten Unkosten verursachen. Dieser Zusammenhang wird ausführlicher in Kapitel 4.3 untersucht werden.

        
        128
          Vgl. hierzu etwa auch Boltanskis & Chiapello (2003) empirischen Vergleich von Management-Literatur zwischen den 1960er- und 1990er-Jahren, aus dem sie schlussfolgern, dass „der Kapitalismus im Laufe der letzten dreißig Jahre zu weiten Teilen seinen Geist verändert hat“ (ebd.: 142), insofern gesellschaftliche Kritikpunkte und Bedürfnisse nach „Autonomie, Spontaneität, Mobilität, Disponibilität, Kreativität“ (ebd.: 143) „direkt der Ideenwelt der 68er entliehen“ (ebd.: 143) und in den neuen Geist des Kapitalismus – so der Titel ihres Werkes – als dessen Heils- und Erfolgsversprechen implementiert wurden.

        
        129
          Vgl. hierzu schon McConnell-Ginet (2020: 244) in 3.2.2: „Existing hierarchical relations and formal institutions usually help authorize meanings that serve establishment interests. […] the tilt is toward preserving existing power“.

        
        130
          Jana Degen in der Zeit vom 10. 07. 2023: „Vielfalt wird zur Fassade“ (https://www.zeit.de/campus/2023/04/unternehmen-diversity-vielfalt-inklusion; zuletzt aufgerufen am 19.07.2023). Ausführlicheres hierzu findet sich auch schon bei Newkirk (2019).

        
        131
          „Wenn dieses Muster einmal öffentlich eingelebt ist, wächst naturgemäß die Versuchung für die Mächtigen, auch die je eigene Rolle zu moralisieren, weil das offenkundig gegen politische Angriffe schützt“ (Knobloch 2020: 127).

        
        132
          Chomsky zitiert Bakunin wie folgt „The intellectuals will try to create the reign of scientific intelligence the most aristocratic, arrogant despotic and elitist of all regimes. There will be a new class a new hierarchy of real and counter feit scientists and scholars and the world will be divided into a minority ruling in the name of knowledge, and an immense ignorant majority. And then woe unto the mass of ignorant ones.“ (Fitzpatrick & Chomsky 1978: 120).

        
        133
          Zur überwiegend ökonomisch bessergestellten und akademischen sozialen Herkunft im journalistischen Feld vgl. Lueg (2012) in 4.2.2.5.

        
        134
          „Subalternität ist gewissermaßen die Gegenposition zur Hegemonie. Sie ist keine Identitätsbezeichnung, sondern eine Position, die von Differenz markiert ist“ (Castro Varela & Dhawan 2020: 198).

        
        135
          Die erhöhte Konkurrenz innerhalb einer ökonomischen Mittelschicht führt Pfaller (2017: 40) wiederum auf die Ausbreitung neoliberaler Politiken (s. 4.2.2.3, 4.2.2.5) zurück: „Durch die neoliberale Verteilung des Reichtums nach ganz oben ist der Platz in der Mitte knapper geworden. Darum beginnen die Aspiranten, Distinktionskämpfe zu führen, um lästige Mitstreiter auszuschalten.“

        
        136
          Die moralische Grundlage dieses Affektes findet sich mit Haidt (2012: 197 ff.) in der Liberty/Oppression-Foundation, um die er sein Modell der Moral Foundations erweitert und mit der er die intuitive Ablehnung hierarchischer Strukturen und autoritären Verhaltens beschreibt.

        
        137
          Vgl. hierzu auch Fairclough (2003: 25): „Critics of ‘PC’ had a plausible target because some (but only some) of the forms of cultural and discursive intervention labelled as ‘PC’ smacked of the arrogance, self-righteousness and puritanism of an ultra-left politics, and have caused widespread resentment even among people basically committed to anti-racism, antisexism, etc.“

        
        138
          In dem Maße, in dem intendierte Tabuisierungen im Zeichen der Political Correctness Meinungsfreiheit gewähren, können sie – auch dann, wenn sie anerkannt und eingehalten werden, – sprachliche Diskriminierung keineswegs gänzlich verhindern. Stattdessen verschieben Worttabus sprachliche Diskriminierung (so diese ausgedrückt werden will) von der lexikalischen auf die Satz-Ebene und zwingen Sprechende somit zur Explikation einer diskriminierenden Haltung, die in diskriminierenden Beleidigungswörtern präsupponiert werden kann (vgl. Stefanowitsch 2021: 209).

        
        139
          Im Gegensatz z. B. zu Kämper (2020: 63): „Jegliche Verstöße gegen Sprachtabus sind sprachliche Gewalt“.

        
        140
          Ein Beispiel hierfür liefert ein Instagram-Post zu Karneval 2021, der die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Bett liegend mit Anne Spiegel und Volker Wissing zeigt, zusammen mit der Überschrift: „Keinen Bock mehr auf Dreyer?“. Vonseiten der FDP und der SPD wurde dieser Post als „frauenfeindlich“ und als „sexistisch“ kritisiert, ohne dass jedoch erklärt wurde, inwiefern der Post abseits des Tabubruchs um ›Sexualität‹ derartige Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ausdrücke. (vgl. https://merkurist.de/mainz/wahlkampf-dreier-mit-dreyer-aerger-um-instagram-post-von-cdu-politiker_qDk; zuletzt aufgerufen am 09.04.2025).

        
        141
          Vgl. DWDS: https://www.dwds.de/wb/vulg%C3%A4r (zuletzt aufgerufen am 02.08.2023).

        
        142
          Dabei scheint die Frage danach, was zuerst kam: die rechte Vulgarität oder die linke Anti-Vulgarität eine Henne-Ei-Frage zu sein, geht doch z. B. Pfaller von einer umgekehrten Kausalität aus wie Žižek. Zur strategischen Verwendung von Vulgarismen in der Politik (vgl. hierzu auch den nächsten Absatz) spitzt er polemisch zu: „Und die Rechte kann sich auf dieses profitable Kerngeschäft konzentrieren, seit die Aufgaben der traditionellen, an »family values« orientierten Sprachzensur und puritanischen Sexualfeindlichkeit dankbar von der politisch korrekten Pseudolinken übernommen wurden“ (Pfaller 2017: 35). Insgesamt lässt sich eine solche Verschiebung jedoch kaum monokausal erklärt, sondern muss im Zusammenhang mit all den bisher geschilderten gesellschaftlichen Dynamiken betrachtet werden.

        
        143
          Wohlgemerkt geht es an dieser Stelle nicht darum, ob eine solche Einordnung zutreffend oder angemessen ist, sondern nach wie vor darum, gesellschaftlich wabernde Reaktanzen gegen moralische Wortgebote und -verbote aufzuspüren, die ggf. auf eigene Konzeptionen von ›Political Correctness‹ projiziert werden.

        
        144
          „populistisch“ hier im Sinne Bachtins als ‚auf das einfache Volk bezogen‘ (s. o.) bzw. im Sinne von Mouffe (2014: 181) als der Versuch, „Leidenschaft für die Konstruktion eines »Volkes« zu mobilisieren“. Mouffe will entsprechend eine rechtspopulistische Konstruktion des Volkes in Abgrenzung zu Immigranten ersetzen durch eine linkspopulistische Konstruktion des Volkes in Abgrenzung zu der „Konfiguration der Kräfte […], auf denen die neoliberale Hegemonie basiert“ (ebd.). In der deutschen Geschichte haben sich interessanterweise im semantischen Wandel des salienten politischen Satzes Wir sind das Volk beide Dimensionen des Populismus ausgedrückt: die vertikale Abgrenzung von der undemokratischen Hegemonie des DDR-Regimes und später die horizontale Abgrenzung durch die islamfeindliche Organisation Pegida.

        
        145
          Im Gegensatz zu Mouffe (2014: 181; s. o.) sieht Žižek (2017: 302) jedoch die Möglichkeit eines linken Populismus nicht gegeben, da Populismus für ihn keine neutrale Form darstellt, „die sich wahlweise mit rechtsfaschistischen oder linken Inhalten füllen lässt“, sondern Populismus konstruiert schon in seiner Form einen äußeren Feind und „leugnet damit innere gesellschaftliche Antagonismen“ (ebd.).

        
        146
          Postpolitisch im Sinne Mouffes ist hier so zu verstehen, dass das Politische – als das für jedwede Politik konstitutive Moment des Antagonismus (vgl. Mouffe 2014: 22–28) – zugunsten eines vermeintlichen Konsenses ohne Exklusion aufgegeben bzw. verdrängt wird (vgl. ebd. 25 f.).

        
        147
          Vgl. hierzu den Fokus von Political Correctness auf Gruppenbezeichnungen (vgl. Klug 2020: 81), der jedoch originär durch die Vermeidung verletzender perlokutionärer Effekte motiviert ist (ebd.: 85).

        
        148
          Zu letzterem vgl. auch Bezugsgruppen nach (Fisch 2004: 428) in 3.3.

        
        149
          Agha (ebd.) zeigt dies am Beispiel von „gender indexicals“, die sich zwischen Einzelsprachen enorm unterscheiden. Anhand dieses Beispiels lässt sich veranschaulichen, dass auch die Bewertung eines Wortes oder Morphems als angemessen, höflich oder politisch korrekt nicht von den intrinsischen Eigenschaften der sprachlichen Einheiten, sondern von einer metasprachlichen Konventionalisierung dieser letztlich arbiträren Zeichen abhängt. So gilt etwa die Bezeichnung einer weiblichen gastgebenden Person als Gastgeberin im Deutschen als geboten, die Bezeichnung derselben Person als Gastgeber als unhöflich und im Singular als geradezu fehlerhaft und die Bezeichnung von mehreren gastgebenden Personen im Plural als Gastgeberinnen und Gastgeber bzw. als Gastgeber✶innen gilt als aufmerksam bzw. politisch korrekt. Im Englischen hingegen ergibt sich eine umgekehrte metapragmatische Bewertung: Eine weibliche gastgebende Person als hostess zu bezeichnen gilt als unhöflich oder gar abschätzig; stattdessen empfiehlt z. B. das Oxford Learner’s Dictionary, gastgebende Personen unabhängig vom Geschlecht als host zu bezeichnen: „The suffix -ess in names of occupations such as actress, hostess and waitress shows that the person doing the job is a woman. Many people now avoid these. Instead you can use actor or host“ (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ess; zuletzt aufgerufen am 15.08.23). Auch Doppelnennungen wie hosts and hostesses oder doctors and doctresses gelten im Englischen als archaisch und als wenig wertschätzend gegenüber Gastgeberinnen und Ärztinnen (zu doctress vgl. auch https://doctordoctress.org/; zuletzt aufgerufen a 15.08.23).

        
        150
          Eine solche metapragmatische Stigmatisierung bestimmter Sprachgebrauchsformen (ob real oder nur antizipiert) trägt ferner weiter zum Phänomen der Reaktanz bei; s. 4.2.2.8.

        
        151
          Hieraus erklärt sich auch, warum die so imitierten Zeichen eines Registers zuerst und zuvorderst für die Community of Practice, die dieses Register aktiv beherrscht und prägt, an Wert verlieren (vgl. Agha 2005: 30; s. 4.3.4).

        
        152
          Der einigenden Kraft des Verkehrs stellt Saussure jedoch gleichzeitig die vervielfältigende Kraft des Partikularismus gegenüber, die zur fortwährenden Zerteilung der Sprache und Abgrenzung der Subsprachen führt (vgl. Saussure 2001/1916: 246). Auf das Phänomen der fortwährenden onomasiologischen Vervielfältigung soll in 4.3.4 gesondert eingegangen werden.

        
        153
          Dusini & Edlinger (2012: 37) spitzen diese Beobachtung politisch zu: „Offenbar will man heute auch von staatlicher Seite jeden Anlass vermeiden, aufgrund dessen sich jemand beleidigt fühlen könnte, auch wenn oder gerade weil auf juridischer Ebene zugleich etwa Rassismus in Form verschärfter Asylgesetze institutionalisiert bleibt“.

        
        154
          Vgl. hierzu etwa in 2.1.3: „There often has to be a great deal of repetition, in order to intensify the power of the words“ (Crystal 1997: 8) sowie in 2.2.1 etwa Lakoff & Wehling (2008: 18): „Und je häufiger eine Verknüpfung aktiviert wird, desto stärker wird die neuronale Verbindung zweier Ideen, je seltener, desto schwächer“.

        
        155
          So beschreibt z. B. Felder (2017: 48) für den Fachbereich des Rechts die routinehafte Konventionalisierung im sprachlichen „Gebrauch von Ad-hoc-Bildungen (als sprachliche Neuprägung) über die Habitualisierung bis hin zur Konventionalisierung als einen graduellen Prozess“. Ist der Fachbereich sprachlich streng umgrenzt und der Gebrauch des Wortes streng reglementiert, konventionalisiert sich innerhalb des Fachbereichs eine spezifische Gebrauchsbedeutung, während sie außerhalb des Fachbereichs generalisieren kann.

        
        156
          Hierin zeigt sich wiederum die Parallele zum Papier- und Buchgeld als symbolischer Geldformen (vgl. 4.1.3): „Diese neue Geldform ließ sich wesentlich flexibler einsetzen als ikonische Geldformen, wenn man die jeweiligen Konventionen für ihren Gebrauch streng einhielt. Falls diese Konventionen aber nicht respektiert wurden, dann konnte es sehr schnell zu Inflationserscheinungen und zur Rückkehr von Formen des alten Warengeldes (Zigarettenwährung) kommen“ (Köller 2012: 418). Mit Rossi-Landi ist der konventionalisierte Gebrauch eines Wortes als sprachliche (ggf. auch para- und nonverbale semiotische) Arbeit zu verstehen, die den Wert des Wortes erst schöpft (vgl. 4.1.2). So betont er nicht nur, „daß die Bedeutung eines Wortes sein Wert (oder besser: seine Werte) in der Sprache ist, sondern auch und vor allem, daß diese Werte auf die menschliche Arbeit zurückgeführt werden müssen, durch die allein sie zu dem werden, was sie sind“ (Rossi-Landi 1974: 83).

        
        157
          Auch Nübling (2011), die Kellers konkretes Beispiel aus genderlinguistischer Perpsektive kritisiert (vgl. auch Lakoff im folgenden Absatz) und überzeugende Gegenbeispiele liefert, stimmt dem Prinzip der semantischen Inflation jedoch grundlegend zu: „Abnutzungen führen zur semantischen Ausbleichung, zum Verlust von Semen“ (Nübling 2011: 351).

        
        158
          Diese komplexe Signifikation lässt sich vielleicht veranschaulichen an vergleichbaren nicht-sprachlichen semiotischen Phänomenen wie z. B. der Bedeutung der Unterwäsche. Erstens markiert die Unterwäsche selbst die Tabuisierung der so verhüllten Körperteile, indem sie diese in ihrer Relation zu unverhüllten Körperteilen wie Knien und Ellbogen von diesen unterscheidet. Dadurch nimmt die Unterwäsche die Tabuisierung der verhüllten Körperteile selbst als Signifikat auf. Zweitens lässt sich hier beobachten, dass das verhüllende Textil konventionell selbst mit einer Verweisfunktion auf gerade diejenigen Entitäten aufgeladen wird, die es verhüllen soll. So werden mit Unterwäsche Geschlechtsteile, mit einem Bikini z. B. das weibliche Geschlecht assoziiert. Bspw. ist die Popkultur voller Teenie-Filme, in denen junge Männer Unterwäsche-Schubladen auf der Suche nach reizvollen Höschen durchsuchen, da sie diese mit dem weiblichen Geschlecht(steil) assoziieren. Die Unterwäsche erhält gerade in ihrer konventionellen Gebrauchsweise, Geschlechtsteile zu verhüllen, die Bedeutungen des Verhüllens sowie des Geschlechtsteils selbst. Entsprechend ist es nicht nur peinlich, sich in Unterwäsche zu zeigen, sondern ggf. auch, die Unterwäsche unabhängig vom Körper sichtbar zu machen, etwa auf einer Wäscheleine. (Dieses Beispiel wird in 4.3.4, Fußnote 167 nochmal aufgegriffen.) Diese Erklärung kann teilweise auf Euphemismen als sprachliche Verhüllungen übertragen werden. Wird bspw. der Euphemismus Damen verwendet, so verweist dieser erstens auf die zu verhüllenden unangenehmen Affekte im Zusammenhang mit ›Frauen‹ sowie zweitens auf die Quelle dieser unangenehmen Affekte, nämlich die gesellschaftliche Schlechterstellung von Frauen. Konventionalisieren diese Assoziationen mit dem Ausdruck, so verblasst dessen euphemistische Funktion, diese unangenehmen Affekte zu verhüllen; wie dies etwa bei frouwe der Fall war (s. o.).

        
        159
          Jenseits der lexikalischen Ebene kann das Sprechen zwar performativ einen zuverlässigen Indikator für Wissensbestände oder Ähnliches darstellen, für moralische Integrität etwa gilt dies jedoch weniger. Voland (2004: 177) etwa verweist diesbezüglich auf „Schopenhauers berühmt-berüchtigtes Bonmot, wonach es leichter sei, Moral zu predigen, als sich moralisch zu verhalten“. Und auch Knobloch (2020: 127) stellt jenseits der lexikalischen Ebene fest: „Moralkommunikation steht immer und überall zur Verfügung und verursacht keine nennenswerten Kosten“.

        
        160
          Vgl. hierzu auch Humboldt (1836: 235): „Durch denselben Akt, vermöge dessen er [der Mensch] die Sprache aus sich herausspinnt, spinnt er sich in dieselbe ein“.

        
        161
          Man denke hier auch an die vergleichsweise junge Genderform für Sinti und Roma: Sinti✶zze und Rom✶nja. Aufgrund der für Deutsch-Sprechende eher unzugänglichen Aussprache und Schreibweise und der Fremdsprachigkeit kann hier von einem vergleichsweise teuren und somit zuverlässigen Signal und ggf. auch Bildungsindikator gesprochen werden.

        
        162
          Vgl. hierzu etwa Yoon et al. (2020: 71) in 4.1: „human speakers make statements that are inefficient […] in the service of being polite”, denn “longer utterances are more costly“ (ebd.: 74).

        
        163
          Außerhalb linksliberaler sowie außerhalb akademischer Kreise sind derartige Formulierungen meiner persönlichen Erfahrung nach keineswegs eine Seltenheit.

        
        164
          Stefanowitsch (2021: 201 f.) widerspricht diesem Beispiel Pinkers (1994: 21) explizit und liefert einen diachronen Überblick, der gegen eine simple, eindimensionale Ablösung der Ausdrücke Negro – Black – African American sprechen soll. Im Übrigen ließe sich ferner als weiteres Beispiel auch die Euphemismuskette Wilde – Eingeborene – Ureinwohner – Indigene anführen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus#Zugketten; zuletzt aufgerufen am 23.08.2023).

        
        165
          Am Beispiel von People of Color lässt sich auch gut der emotionale Auslöser für Alternativbezeichnungen im Zusammenhang mit kollektiver Identität veranschaulichen. So setzte sich der Ausdruck nicht etwa aufgrund kognitionslinguistischer Erkenntnisse zunehmend durch, sondern im diskursiven Nachhall der Tötung George Floyds sowie der emotional belastenden und aufwühlenden Videoaufnahmen derselben.

        
        166
          Vgl. hierzu auch die Polarisierung und Schismogenese durch permanente wechselseitige Abgrenzung in 3.3.2.

        
        167
          An dieser Stelle ließe sich als Vergleich zur nicht-sprachlichen Semiotik nochmal das Beispiel der Unterwäsche- und Bademode aufgreifen (s. Fußnote 158). So kann das Bedürfnis bzw. der Zwang des Verhüllens (eines Körperteils oder unangenehmer Bedeutungspotenziale) durchaus zum vervielfältigenden Spiel werden. Etwa stellt Unterwäsche einen vielfältigen Absatzmarkt dar mit einer breiten Palette an Produkten, die auf verschiedene und doch immergleiche Weise das Tabuisierte verdecken und gerade dadurch als tabuisiert auszeichnen. So verweist das Verhüllende nicht nur auf das Verhüllte, sondern in der Differenz zwischen den verschiedenen Formen der Verhüllung verkörpert die Unterwäsche- oder Bademode ein Stück Identität, indem sie nicht nur das Verhüllte markiert, sondern auch auf den Träger als Zeichenbenutzer und auf sein Verhältnis zum Verhüllten (bzw. zu einem bestimmten Bedeutungsaspekt des kulturell konstruierten Signifikats) verweist. Etwa können Zeichenbenutzende durch unterschiedliche Formen der Unterwäsche oder Bademode versuchen, konventionalisiert ihr Verhältnis zu Sexualität auszudrücken. Ähnliche Funktionen lassen sich auch für sprachliche Bezeichnungsalternativen für tabuisierte oder gesellschaftlich umstrittene Themenbereiche beobachten; etwa wenn Sprechende sich zwischen den Ausdrücken Coitus – Liebe machen – ficken entscheiden müssen. Die Ökonomie der Sprache bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass die Sprache wie ein Markt funktioniert, der den in ihm Agierenden eine breite Produktpalette von mehr oder minder konventionalisierten Ausdrucksangeboten mit einem damit verbunden Lebensgefühl, einer repräsentierbaren Identität anbietet. Die Sprechenden haben keinen unmittelbaren Zugriff auf Konzepte und können gerade auf die markierten (strittigen, grotesken, sensiblen oder tabuisierten) Themen sprachlich nicht so bezugnehmen, dass sie nicht gleichzeitig auf sich selbst verweisen, indem sie sich und ihr Verhältnis zum Referenzobjekt interpretierbar machen. Stattdessen müssen sie wie Konsumenten unter den bestehenden Angeboten einen Ausdruck auswählen und nicht nur den mit ihm verbundenen, konventionalisierten Bedeutungsaspekt der Referenz (Darstellungsfunktion), sondern auch den konventionalisierten Identitätsaspekt in Bezug auf sich selbst (Ausdrucksfunktion) nolens volens in Kauf nehmen. Insofern teilen sich Markt und Sprache das Phänomen der „semiotischen Gefangenschaft“ (Felder 2009a: 29).

        
        1
          Dies bestätigt schon ein kurzer Blick in Google Trends, der zeigt, dass das Wort Ehe genau im Jahr 2017, als die Ehe für alle diskutiert und beschlossen wurde, mit Abstand am häufigsten in Google-Suchen auftauchte – etwa vier Mal so häufig wie im Durchschnitt zwischen 2004 und 2023.

        
        2
          Vgl. https://www.uni-heidelberg.de/de/forschung/forschungsprofil/exzellenzstrategie/transforming-cultural-heritage/forschungsfoerderung/culture-wars-kaempfe-ums-kulturelle-erbe (zuletzt aufgerufen am 12.03.2025).

        
        3
          Der Singular kulturelles Erbe wird hier – angelehnt an den allgemeinen Sprachgebrauch – sowohl verwendet für die Gesamtheit aller materiellen und immateriellen Kulturgüter, die eine Gesellschaft als vor vorigen Generationen vererbt wahrnimmt, als auch totum pro parte, um auf einzelne ebensolche materiellen oder immateriellen Kulturgüter zu verweisen.
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        iv
          Suchanfrage für CQPweb (innerhalb des Account-Namens): [word = “@.✶(LGB|queer).✶”%c]

        
        v
          Suchanfrage für juristische Datenbanken: “Ehe für alle” ODER “Ehe für gleichgeschlechtliche” ODER “Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen” ODER “Ehe für Personen gleichen Geschlechts” ODER “Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts” ODER “Ehe für homosexuelle” ODER “Ehe zwischen homosexuellen” ODER “Homoehe” ODER “Homo-Ehe” ODER “Homosexuelle Ehe” ODER “Gleichgeschlechtliche Ehe” ODER “Öffnung der Ehe” ODER “Eheöffnung” ODER “Eheöffnungsgesetz” ODER “Eingetragene Lebenspartnerschaft” ODER “Eingetragene Lebensgemeinschaft” ODER “Anerkannte Lebenspartnerschaft” ODER “Anerkannte Lebensgemeinschaft”

        
        vi
          Die genaue Suchanfrage findet sich im Anhang von Janine Denglers Bachelorarbeit und lautet:#REG(^(a|A)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(b|B)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(c|C)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(d|D)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(e|E)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(f|F)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(g|G)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(h|H)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(i|I)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(j|J)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(k|K)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(l|L)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(m|M)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(n|N)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(o|O)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(p|P)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(q|Q)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(r|R)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(s|S)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(t|T)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(u|U)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(v|V)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(w|W)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(x|X)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(y|Y)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(z|Z)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(ö|Ö)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(ü|Ü)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$) ODER #REG(^(ä|Ä)([a-zA-ZöäüÖÄÜß-]) +$)

        
        vii
          Suchanfrage für Cosmas II: indessen ODER indes ODER aber ODER jedoch ODER dahingegen ODER wiederum ODER einesteils ODER andernteils ODER wohingegen ODER alldieweil ODER hinwiederum ODER hinwieder ODER einerseits ODER hingegen ODER wogegen ODER derweil ODER derweilen ODER demgegenüber ODER freilich ODER andererseits ODER allerdings ODER dementgegen ODER obgleich ODER nichtsdestoweniger ODER wiewohl ODER sosehr ODER wennschon ODER obwohl ODER wenngleich ODER obzwar ODER nichtsdestotrotz ODER gleichwohl ODER dennoch ODER trotzdem ODER obschon ODER wobei ODER nichtsdestominder ODER zum einen ODER nur dass ODER nur bloß ODER wenn auch ODER unbeschadet dessen ODER dessen ungeachtet

        
        viii
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “indessen|indes|aber|jedoch|dahingegen|wiederum|einesteils|andernteils|wohingegen|alldieweil|hinwiederum|hinwieder|einerseits||hingegen|wogegen|derweil|derweilen|demgegenüber|freilich|andererseits|allerdings|dementgegen|obgleich|nichtsdestoweniger|wiewohl|sosehr|wennschon|obwohl|wenngleich|obzwar|nichtsdestotrotz|gleichwohl|dennoch|trotzdem|obschon|wobei|nichtsdestominder”%c] | ([word = “zum”%c][word = “einen”%c]) | ([word = “nur|bloß”%c][word = “dass”%c]) | ([word = “wenn”%c][word = “auch”%c]) | ([word = “unbeschadet”%c][word = “dessen”%c]) | ([word = “dessen”%c][word = “ungeachtet”%c])

        
        ix
          Suchanfrage für CQPweb: ([lemma = “Segen”] [lemma = “für”] [lemma = “alle”]) | [word = “#Segenfüralle|#Segenfueralle”%c] | ([lemma = “Trauung”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c]) | [word = “#trauungfüralle|trauungfueralle”%c] | [word = “#Mehrsegen”%c] | ([word = “gegen”%c][word = “das”%c][lemma = “#?Segnungsverbot”%c][word = “für”%c])

        
        x
          Suchanfrage für Cosmas II: (&Segen / + w1 &für / + w1 alle) ODER (&Trauung / + w1:EiRi:für / + w1:EiRi:alle) ODER (:EiRi:gegen / + w1:EiRi:das &Segnungsverbot / + w1:EiRi:für)

        
        xi
          Suchanfrage für CQPweb: [lemma = “Segen.✶|Segnung.✶|segnen”] | [word = “#Mehrsegen”%c] | [word = “#Segenfüralle|#Segenfueralle”%c] | ([lemma = “Trauung”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c]) | [word = “#trauungfüralle|trauungfueralle”%c] | ([word = “.✶kirch.✶”%c] [lemma = “Trauung”%c]) | ([word = “Homo.?Ehe.?”%c][word = “vor”%c][word = “Altar”%c][word = “gleich”%c])

        
        xii
          Suchanfrage für Cosmas II: Segen✶ ODER Segnung✶ ODER &segnen ODER (&Trauung / + w1:EiRi:für / + w1:EiRi:alle) ODER (:EiRi:✶kirch✶ / + w1 &Trauung) ODER (:EiRI:Homo + Ehe + / + w1:EiRi:vor / + w1:EiRi:Altar / + w1:EiRi:gleich)

        
        xiii
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “.✶kirch.✶”%c & word! = “.✶kirchgeld.✶|.✶kirchensteuer.✶”%c] | [word = “.✶relig.✶”%c] | [word = “.✶vatikan.✶”%c] | [word = “.✶papst.✶”%c] | [lemma = “Segen.✶|Segnung.✶|segnen”] | [word = “#Mehrsegen”%c] | [word = “#Segenfüralle|#Segenfueralle”%c] | [word = “#?Sekte.✶”] | [word = “#?Sünde.?”%c] | [word = “.✶evangeli.✶”%c] | [word = “.✶katholi.✶”%c] | [word = “.✶protestantisch.✶”%c] | [lemma = “Bibel|biblisch”] | [lemma = “taufe.?”%c] | [word = “Scientolog.✶”%c] | [word = “Bischof.✶”%cd] | ([word! = “oh”][lemma = “Gott”%c][word! = “sei”%c][word! = “Dank”]) | [word = “Franziskus.?”%c] | ([lemma = “#?christlich|#?Christentum”%c][][word! = “Kulturtechniken”]) | [word = “.✶Nächstenliebe.✶”%c] | [word = “das”%c][word = “böse”%c] | [word = “Satan.✶”%c] | [word! = “pfui|zum”%c][word = “Teufel.?”%c] | [word = “vor”%c][]?[word = “Altar”%c] | [lemma = “Trauung”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c]

        
        xiv
          Suchanfrage für Cosmas II: (:EiRi:✶kirch✶) ODER (:EiRi:✶relig✶) ODER (:EiRi:✶vatikan✶) ODER (:EiRi:✶papst✶) ODER (Segen✶ ODER Segnung✶ ODER &segnen) ODER (:EiRi:”&#35;mehrsegen”) ODER (:EiRi:”&#35;segenfüralle” ODER:EiRi:”&#35;segenfueralle”) ODER (“&#35;Sekte✶” ODER Sekte✶) ODER (:EiRi:Sünde + ODER:EiRi:”&#35;Sünde +”) ODER (:EiRi:✶evangeli✶) ODER (:EiRi:✶katholi✶) ODER (:EiRi:✶protestantisch✶) ODER (&Bibel ODER &biblisch) ODER (&Taufe ODER &taufen ODER &Täufer) ODER (:EiRi:Scientolog✶) ODER (:Ai:Bischof✶) ODER ((&Gott %-w1 oh % + w1:EiRi:sei % + w2:EiRi:Dank)) ODER (:EiRi:Franziskus +) ODER (&christlich ODER &Christentum ODER “&#35;christlich” ODER “&#35;Christentum”) ODER (:EiRi:✶Nächstenliebe✶) ODER (:EiRi:das / + w1:EiRi:böse) ODER (:EiRi:Satan✶) ODER (:EiRi:Teufel + %w-1 (:EiRi:pfui ODER:EiRi:zum ODER Erwin)) ODER (:EiRi:vor / + w1:2:EiRi:Altar) ODER (&Trauung / + w1:EiRi:für / + w1:EiRi:alle)

        
        xv
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “.✶adopt.✶”%c]

        
        xvi
          Suchanfrage für Cosmas II::EiRi:✶adopt✶

        
        xvii
          Suchanfrage für CQPweb: ([word = “assistierte.?|artifizielle.?”%c][word = “Reproduktion”%c])|([word = “Reproduktionsmedizin.✶”%c])|([word = “IVF|in-vitro”%c]|([word = “in”%c][word = “vitro”%c]))|([word = “.✶Fertilisation.✶”%c])|([word = “.✶befrucht.✶”%c])|([lemma = “Insemination”%c])|([word = “rechtliche.?”%c][word = “Mutter.✶”%cd])|([word = “Fortpflanzungs(medizin|techn|klinik|verfahren).✶”%c])|([word = “Samenspende.✶”])|([word = “Eizell(en)?spende.✶”%c])|([word = “Leihmutter.✶”%cd])|([word = “Reproduktionstourismus”%c])

        
        xviii
          Suchanfrage für Cosmas II: ((:EiRi:assistierte + ODER:EiRi:artifizielle +) / + w1 &Reproduktion) ODER (:EiRi:Reproduktionsmedizin✶) ODER (:EiRi:in / + w1:EiRi:vitro) ODER (:EiRi:✶Fertilisation✶) ODER (:EiRi:✶befrucht✶) ODER (&Insemination) ODER (:EiRi:rechtliche + / + w1:Ai:Mutter✶) ODER (:EiRi:Fortpflanzungsmedizin✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungstechn✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungsklinik✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungsverfahren✶) ODER (:EiRi:Samenspende✶) ODER (:EiRi:Eizell++spende✶) ODER (:Ai:Leihmutter✶) ODER (Reproduktionstourismus)

        
        xix
          Suchanfrage für CQPweb: ([lemma = “Vater|Papa|männlich”%c][word = “und|sowie|als”%c][word = “auch”%c]?[lemma = “Mutter|Mama|weiblich”%c]) | ([lemma = “Mutter|Mama|weiblich”%c] [word = “und|sowie|als”%c][word = “auch”%c]? [lemma = “Vater|Papa|männlich”%c])

        
        xx
          Suchanfrage für Cosmas II: ((&Vater ODER &Papa ODER &männlich) / + w1 ((:EiRi:und ODER:EiRi:sowie) ODER (:EiRi:als / + w1:EiRi:auch)) / + w1 (&Mutter ODER &Mama ODER &weiblich)) ODER ((&Mutter ODER &Mama ODER &weiblich) / + w1 ((:EiRi:und ODER:EiRi:sowie) ODER (:EiRi:als / + w1:EiRi:auch)) / + w1 (&Vater ODER &Papa ODER &männlich))

        
        xxi
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “hetero.?Eltern”%c]| ([word = “hetero.✶”%c][word = “Eltern”%c]) | ([word = “Kind(er)?”%c][word = “brauch.?.?”%c] [lemma = “Liebe|Geborgenheit|Fürsorge”]) | ([word = “liebevoll.?.?|liebend.?.?”%c] []✶ [word = “Eltern.✶”%c])| ([word = “Eltern.✶”%c] []✶ [word = “liebevoll.?.?”%c]) within s

        
        xxii
          Suchanfrage für Cosmas II::EiRi:hetero + Eltern ODER (:EiRi:hetero / + w1:EiRi:Eltern) ODER ((:EiRi:liebevoll++ ODER:EiRi:liebend++) /s0:EiRi:Eltern✶) ODER (:EiRi:Kind++ / + w1:EiRi:brauch++ / + w1 (&Liebe ODER &Geborgenheit ODER &Fürsorge))

        
        xxiii
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “.✶Kind(e)?swohl.✶”%c]|([word = “Wohl.?”%c][word = “des|der”%c][word = “Kind.?.?”%c])|([word = “elterliche.?”%c][lemma = “.✶Sorge|Verantwortung”%c])|([word = “für”%c][word = “das|die”%c][word = “Kind(er)?”%c])|([word = “für”%c][word = “die”%c][word = “.✶Entwicklung”%c][word = “des|der”%c][word = “Kind.?.?”%c])|([lemma = “Kind”%c][word = “aus|in”%c][]?[word = “Regenbogenfamilie.?”%c][word! = “endlich”])|([word = “Kind(er)?”%c][word = “brauch.?.?”%c])|([lemma = “Vater|Papa|männlich”%c][word = “und|sowie|als”%c][word = “auch”%c]?[lemma = “Mutter|Mama|weiblich”%c])|([lemma = “Mutter|Mama|weiblich”%c][word = “und|sowie|als”%c][word = “auch”%c]?[lemma = “Vater|Papa|männlich”%c])|[word = “hetero.?Eltern”%c]|([word = “hetero.✶”%c][word = “Eltern”%c])|([lemma = “aufwachsen”%c][]✶[word = “Kind.✶|Eltern|gleichgeschlechtlich.✶|Mutter.?|Vater.?|Regenbogenfamilie”%cd])|([word = “Kind.✶|Eltern|gleichgeschlechtlich.✶|Mutter.?|Vater.?|Regenbogenfamilie”%cd][]✶[lemma = “aufwachsen”%c])|([word = “liebevoll.?.?|liebend.?.?”%c][]✶[word = “Eltern.✶”%c])|([word = “Eltern.✶”%c][]✶[word = “liebevoll.?.?”%c]) within s

        
        xxiv
          Suchanfrage für Cosmas II::EiRi:✶Kind + swohl✶ ODER (:EiRi:Wohl + / + w1 (des ODER der) / + w1:EiRi:Kind++) ODER (:EiRi:elterliche + / + w1 (:EiRi:✶Sorge ODER:EiRi:Verantwortung)) ODER (:EiRi:für / + w1 (:EiRi:das ODER:EiRi:die) / + w1:EiRi:Kind ODER:EiRi:Kinder) ODER (:EiRi:für / + w1 die / + w1:EiRi:✶Entwicklung / + w1 (:EiRi:des ODER:EiRi:der) / + w1:EiRi:Kind++) ODER (&Kind / + w1 (:EiRi:in ODER:EiRi:aus) / + w1:2:EiRi:Regenbogenfamilie +) ODER (:EiRi:Kind++ / + w1:EiRi:brauch++) ODER (“#” /w0:EiRi:1Mann1Frau) ODER ((&Vater ODER &Papa ODER &männlich) / + w1 ((:EiRi:und ODER:EiRi:sowie) ODER (:EiRi:als / + w1:EiRi:auch)) / + w1 (&Mutter ODER &Mama ODER &weiblich)) ODER ((&Mutter ODER &Mama ODER &weiblich) / + w1 ((:EiRi:und ODER:EiRi:sowie) ODER (:EiRi:als / + w1:EiRi:auch)) / + w1 (&Vater ODER &Papa ODER &männlich)) ODER:EiRi:hetero + Eltern ODER (:EiRi:hetero / + w1:EiRi:Eltern) ODER (&aufwachsen /s0 (&Kind ODER Eltern ODER:EiRi:gleichgeschlechtlich✶ ODER &Mutter ODER &Vater ODER Regenbogenfamilie✶)) ODER ((:EiRi:liebevoll++ ODER:EiRi:liebend++) /s0:EiRi:Eltern✶)

        
        xxv
          Suchanfrage für CQPweb: [word = “.✶familie.✶”%c]|[word = “.✶Eltern.✶”%c]|[word = “.✶elterlich.✶”%c]|([word! = “geistig.✶”%c] [word = “.✶Vater.✶”%cd & word! = “.✶privater.✶|Vaterland.✶”%cd] [word! = “Staat”])|([word! = “geistig.✶”%c] [word = “.✶Mutter.✶”%cd&word! = “Gebärmutter.✶|Landesmutter.✶|Mutterland.✶|Muttersprache.✶|Mutterkreuz.✶”%cd] [word! = “Natur”%c])|[word = “.✶parental.✶|.✶parenting.✶|parent.?sharing”%c]|[word = “.✶Kind.✶”%c & word! = “.✶kindisch.✶”%c]|[word = “.✶adopt.✶”%c]|[word = “Sorgerecht.✶”%c]|[lemma = “erziehen|Erziehung”%c]|[word = “Mama.?”%c]|[word = “Papa.?”%c]|([word = “Art.|Art|Artikel”][word = “6”][word = “Abs.|Abs|Absatz”][word = “2”][]{0,5}[word = “Grundgesetz.✶|GG”])|([word = “§|Paragraph”][word = “32|63”][]{0,7}[word = “Einkommensteuergesetz.✶|EStG”])|([word = “§|Paragraph”][word = “40”][]{0,7}[word = “Bundesbesoldungsgesetz.✶|BBesG”])|([word = “§|Paragraph”][word = “1592”][]{0,5}[word = “BGB”])|([word = “assistierte.?|artifizielle.?”%c][word = “Reproduktion”%c])|([word = “Reproduktionsmedizin.✶”%c])|([word = “IVF|in-vitro”%c]|([word = “in”%c][word = “vitro”%c]))|([word = “.✶Fertilisation.✶”%c])|([word = “.✶befrucht.✶”%c])|([lemma = “Insemination”%c])|([word = “rechtliche.?”%c][word = “Mutter.✶”%cd])|([word = “Fortpflanzungs(medizin|techn|klinik|verfahren).✶”%c])|([word = “Samenspende.✶”])|([word = “Eizell(en)?spende.✶”%c])|([word = “Leihmutter.✶”%cd])|([word = “Reproduktionstourismus”%c])

        
        xxvi
          Suchanfrage für Cosmas II:EiRi:✶familie✶ ODER (:EiRi:✶eltern✶ %w0:EiRi:Welternährungsprogramm) ODER:EiRi:✶elterlich✶ ODER (:Ai:✶Vater✶ %w0 (:Ai:Gründervater✶ ODER:Ai:Kirchenvater✶ ODER:Ai:Landesvater✶ ODER:Ai:✶privater✶ ODER Vaterland✶ ODER:EiRi:Verfassungsvater✶) %w-1 (:EiRi:geistig✶) %w + 1 (:EiRi:Staat)) ODER (:Ai:✶Mutter✶ %w0 (:Ai:Gebärmutter✶ ODER:Ai:Landesmutter✶ ODER:Ai:Mutterland✶ ODER:Ai:Muttersprache✶ ODER:Ai:Mutterkreuz✶) %w-1 (:EiRi:geistig✶) %w + 1 (:EiRi:Natur)) ODER:EiRi:✶parental✶ ODER:EiRi:✶parenting✶ ODER:EiRi:parent + sharing ODER (:EiRi:✶Kind✶ %w0:EiRi:✶kindisch✶) ODER:EiRi:✶adopt✶ ODER:EiRi:Sorgerecht✶ ODER &erziehen ODER &Erziehung ODER (:EiRi:Mama + %w0 (:EiRi:Maman ODER:EiRi:Mamac)) ODER (:EiRi:Papa + %w0:EiRi:Papam) ODER ((Art. ODER Art ODER Artikel) / + w1 6 (Abs. ODER Abs ODER Absatz) / + w1 2 / + w1:6 (Grundgesetz✶ ODER GG)) ODER ((§ ODER Paragraph) / + w1 (32 ODER 63) / + w1:8 (Einkommensteuergesetz✶ ODER EStG)) ODER ((§ ODER Paragraph) / + w1 40 / + w1:8 (Bundesbesoldungsgesetz✶ ODER BBesG)) ODER ((§ ODER Paragraph) / + w1 1592 / + w1:6 BGB) ODER ((:EiRi:assistierte + ODER:EiRi:artifizielle +) / + w1 &Reproduktion) ODER (:EiRi:Reproduktionsmedizin✶) ODER (:EiRi:in / + w1:EiRi:vitro) ODER (:EiRi:✶Fertilisation✶) ODER (:EiRi:✶befrucht✶) ODER (&Insemination) ODER (:EiRi:rechtliche + / + w1:Ai:Mutter✶) ODER (:EiRi:Fortpflanzungsmedizin✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungstechn✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungsklinik✶ ODER:EiRi:Fortpflanzungsverfahren✶) ODER (:EiRi:Samenspende✶) ODER (:EiRi:Eizell++spende✶) ODER (:Ai:Leihmutter✶) ODER (Reproduktionstourismus)

        
        xxvii
          Suchanfrage für CQPweb: ([word! = “Gleichstellung|Gleichberechtigung”][](([word = “Mann”%c][word! = “oder”%c][]?[word = “Frau”%c])|([word = “Frau”%c][word! = “oder”%c][]?[word = “Mann”%c])))|[word = “geschlechtsverschieden.✶”%c]|[word = “Verschiedengeschlechtlichkeit.✶”%c]

        
        xxviii
          Suchanfrage für Cosmas II: ((:EiRi:Mann / + w1 (:EiRi:und / + w1:2:EiRi:Frau) %w-5 (Gleichstellung ODER Gleichberechtigung))) ODER ((:EiRi:Frau / + w1 (:EiRi:und / + w1:2:EiRi:Mann) %w-5 (Gleichstellung ODER Gleichberechtigung))) ODER (“#” /w0:EiRi:1Mann1Frau) ODER:EiRi:geschlechtsverschieden✶ ODER:EiRi:Verschiedengeschlechtlichkeit✶

        
        xxix
          Suchanfrage für CQPweb: ([lemma = “biologisch|Biologie”][word! = “Geschlecht.✶|Mann.✶|Frau.✶|Elter.✶|Vater.✶|Mutter.✶|binär.✶|verwandt.✶|abstamm.✶”%cd])|([word! = “künstlich.✶|unterstützt.✶|assistiert.✶|medizinisch.✶”%c][lemma = “fortpflanzen|Fortpflanzung”%c])|[word = “.✶Zeugung.✶”%c&word! = “.✶Überzeugung.✶|.✶Ueberzeugung.✶|.✶Stromerzeugung.✶|.✶Energieerzeugung.✶”%c]|([lemma = “zeugen”&word! = “zeug”][word! = “von”][word! = “von”])|[word = “.✶Fruchtbarkeit.✶|.✶unfruchtbar.✶”%c]|[word = “.✶kinderlos.✶”%c]|([lemma = “Kind”%c]([lemma = “kriegen”%c]|[lemma = “bekommen”%c]|[word = “gebär.✶”%c]|[lemma = “hervor.✶”%c]))|([lemma = “Kind”%c][word = “in”%c][word = “die”%c][word = “Welt”%c])|([word = “eigene.?”%c][word = “Kinder.?”%c])|([word = “ein.?.?”%c][word = “eigene.?”%c][word = “Kind”%c])|([lemma = “die”%c][word = “Natur”%c][word! = “der|des”])|([word = “Weitergabe”%c][word = “von”%c][word = “Leben”%c])

        
        xxx
          Suchanfrage für Cosmas II: (&biologisch %w + 1 (:EiRi:Geschlecht✶ ODER:Ai:Mann✶ ODER:EiRi:Frau✶ ODER:EiRi:Elter✶ ODER:Ai:Vater✶ ODER:Ai:Mutter✶ ODER:Ai:binär✶ ODER:EiRi:verwandt✶ ODER:EiRi:abstamm✶)) ODER ((&fortpflanzen ODER &Fortpflanzung) %w-1 (:EiRi:künstlich✶ ODER:EiRi:unterstützt✶ ODER:EiRi:assistiert✶ ODER:EiRi:medizinisch✶)) ODER (:EiRi:✶Zeugung✶ %w0 (:EiRi:✶Überzeugung✶ ODER:EiRi:✶Stromerzeugung✶ ODER:EiRi:✶Energieerzeugung✶)) ODER ((&zeugen %w0 (Zeuge ODER Zeugen)) % + w1:2 (:EiRi:Jehova? ODER:EiRi:von)) ODER:EiRi:✶Fruchtbarkeit✶ ODER:EiRi:✶unfruchtbar✶ ODER:EiRi:✶kinderlos✶ ODER (&Kind /w + 1 (&kriegen ODER &bekommen ODER:EiRi:gebär✶ ODER:EiRi:hervor✶)) ODER (&Kind /w + 1:EiRi:in /w + 1:EiRi:die /w + 1:EiRi:Welt) ODER (:EiRi:eigene + /w + 1:EiRi:Kinder +) ODER (:EiRi:ein++ /w + 1:EiRi:eigene + /w + 1:EiRi:Kind) ODER (&d- /w + 1 Natur %w + 1 (:EiRi:der ODER:EiRi:des)) ODER (:EiRi:Weitergabe /w + 1:EiRi:von /w + 1:EiRi:Leben)

        
        xxxi
          Suchanfrage für CQPweb: ([word = “Verantwortung|verantwortlich|.✶sorge.✶|absicher.✶|.✶pflicht.✶|.✶unterstütz.✶”%c|lemma = “versprechen|bürgen|schwören|geloben|einstehen|beistehen|binden”%c][]?[]?([word = “.✶einander|gegenseitig.✶|wechselseitig.✶”%c]|([word = “für”%c][word = “den”%c][word = “ander.?n”%c])))|(([word = “.✶einander|gegenseitig.✶|wechselseitig.✶”%c]|([word = “für”%c][word = “den”%c][word = “ander.?n”%c]))[]?[]?[word = “Verantwortung|verantwortlich|.✶sorge.✶|absicher.✶|.✶pflicht.✶|.✶unterstütz.✶”%c|lemma = “versprechen|bürgen|schwören|geloben|einstehen|beistehen|binden”%c])|([word! = “rechtlich.✶|christlich.✶|anwaltlich.✶”%c&lemma! = “die|als|von”][lemma = “Beistand”%c])|[word = “Verbindlichkeit.✶”%c]|([word = “verbindlich.✶”%c][word = “.✶beziehung.✶|.✶gemeinschaft.✶|.✶partnerschaft.✶|Verantwortung”%c])|[word = “Treue”]|([word = “treue.?”%c][]{0,3}[word = “.✶beziehung.✶|.✶gemeinschaft.✶|.✶partnerschaft.✶|Verantwortung”%c])

        
        xxxii
          Suchanfrage für Cosmas II: ((:EiRi:Verantwortung ODER:EiRi:verantwortlich ODER:EiRi:✶sorge✶ ODER:EiRi:absicher✶ ODER:EiRi:✶pflicht.✶ ODER:EiRi:✶unterstütz✶ ODER &Versprechen ODER &versprechen ODER &bürgen ODER &schwören ODER einstehen ODER beistehen ODER &binden) /w + 1:3,s0 (:EiRi:✶einander ODER:EiRi:gegenseitig✶ ODER:EiRi:wechselseitig✶ ODER (:EiRi:für /w + 1:EiRi:den /w + 1:EiRi:ander + n))) ODER ((:EiRi:✶einander ODER:EiRi:gegenseitig✶ ODER:EiRi:wechselseitig✶ ODER (:EiRi:für /w + 1:EiRi:den /w + 1:EiRi:ander + n)) /w + 1:3,s0 (:EiRi:Verantwortung ODER:EiRi:verantwortlich ODER:EiRi:✶sorge✶ ODER:EiRi:absicher✶ ODER:EiRi:✶pflicht.✶ ODER:EiRi:✶unterstütz✶ ODER &Versprechen ODER &versprechen ODER &bürgen ODER &schwören ODER einstehen ODER beistehen ODER &binden)) ODER (&Beistand %w-1 (:EiRi:rechtlich✶ ODER:EiRi:christlich✶ ODER:EiRi:anwaltlich✶ ODER &d- ODER:EiRi: + ein++)) ODER:EiRi:Verbindlichkeit✶ ODER (:EiRi:verbindlich✶ /w + 1 (:EiRi:✶beziehung✶ ODER:EiRi:✶gemeinschaft✶ ODER:EiRi:✶partnerschaft✶ ODER:EiRi:Verantwortung)) ODER Treue ODER (:EiRi:treue + /w + 1:3,s0 (:EiRi:✶beziehung✶ ODER:EiRi:✶gemeinschaft✶ ODER:EiRi:✶partnerschaft✶ ODER:EiRi:Verantwortung))

        
        xxxiii
          Suchanfrage für CQPweb: ([word = “Liebe”%c][word = “ist”%c])|[word = “love”%c]|[word = “#.✶(liebe|love).✶”%c & word! = “.✶(liebernorbert|Hinterbliebenenrente|Nächstenliebe|LiebeStattHass|slovenia|slovenien).✶”%c]|([word = “Sieg”%c][word = “für”%c][word = “die”%c][word = “Liebe”%c])|([word! = “sex”][lemma = “gleichgeschlechtlich”%c][word = “Liebe”%c])|([lemma = “gleich”%c][word = “Liebe”%c])|([word = “Liebe”%c][]?[lemma = “gewinnen”])

        
        xxxiv
          Suchanfrage für Cosmas II: (:EiRi:Liebe / + w1:EiRi:ist) ODER ((“#” /w0 (:EiRi:✶liebe✶ ODER:EiRi:✶love✶)) %w0 (:EiRi:✶Hinterbliebenenrente✶ ODER:EiRi:✶Nächstenliebe✶ ODER:EiRi:✶slovenia✶ ODER:EiRi:✶Hinterbliebenenversorgung✶)) ODER (:EiRi:Sieg / + w1:EiRi:für / + w1:EiRi:die / + w1:EiRi:Liebe) ODER (&gleichgeschlechtlich / + w1:EiRi:Liebe) ODER (&gleich / + w1:EiRi:Liebe) ODER (Liebe / + w1:2 &gewinnen)

        
        xxxv
          Suchanfrage für CQPweb: ([word = “bigam.✶|polygam.✶|polyamor.✶|Vielehe(n)?|Mehrehe(n)?”%c]|([word = “von|zwischen”%c][word = “mehr.✶”%c][]?[]?[word = “Menschen|Personen|Partnern”%c]))|([word = “Inzucht.✶|Inzest.✶”%c]|([word = “Ehe(n)?|heirat.✶”%c][][]?[word = “Geschwister.✶|Verwandte.✶”%c])|([word = “Geschwister.✶|Verwandte.✶”%c][word = “heirat.✶”])|[word = “Geschwisterehe.✶|Verwandtenehe.✶”%c])|[word = “Kinderehe.✶”%c]|([word = “Kind.✶”%c][]?[word = “heirat.✶”%c])|([word = “zoogam.✶|zoophile.✶”%c]|([word = “(Haus)?tier.✶”%c][]?[word = “heirat.✶”%c]))

        
        xxxvi
          Suchanfrage für Cosmas II: (:EiRi:bigam✶ ODER:EiRi:polygam✶ ODER:EiRi:polyamor✶ ODER:EiRi:Vielehe ODER:EiRi:Vielehen ODER:EiRi:Mehrehe ODER:EiRi:Mehrehen ODER ((:EiRi:von ODER:EiRi:zwischen) / + w1:EiRi:mehr✶ / + w1:3 (:EiRi:Menschen ODER:EiRi:Personen ODER:EiRi:Partnern))) ODER (:EiRi:Inzucht✶ ODER:EiRi:Inzest ODER ((:EiRi:Ehe ODER:EiRi:Ehen ODER:EiRi:Heirat✶) /w + 2:3 (:EiRi:Geschwister✶ ODER:EiRi:Verwandte✶)) ODER ((:EiRi:Geschwister✶ ODER:EiRi:Verwandte✶) / + w1:EiRi:heirat✶) ODER:EiRi:Geschwisterehe ODER:EiRi:Verwandtenehe) ODER:EiRi:Kinderehe✶ ODER (:EiRi:Kind✶ / + w1,s0:EiRi:heirat✶) ODER (:EiRi:zoogam✶ ODER:EiRi:zoophil✶ ODER ((:EiRi:Hund? ODER:EiRi:Tier? ODER:EiRi:Haustier?) / + w1:2:EiRi:heirat✶))

        
        xxxvii
          Suchanfrage für CQPweb: [lemma = “diskriminier.✶|homophob.✶|Ungleichbehandlung|benachteilig.✶|Nichtanerkennung|Vergewaltigung|Ehebruch|hetze.✶|reaktionär|Randal.✶|intolerant|Intoleranz|Respektlos.✶|Feigheit|Hass|hassen|gottlos|Privileg|Privilegierung|Besserstellung|verfassungsfeindlich|Armutszeugnis|Verfassungsbruch|Sexismus|sexistisch|Kränkung|Verstoß|verstoßen|Belastung|Beschränkung|Verletzung|verletzen|angreifen|angegriffen|unzumutbar|Einschränk.✶|eingeschränkt|Eingriff|Willkür|Pflichtverletzung|Härte|ungerechtfertigt|Schädigung|schädigen|unterstellen|Unterstellung|Last|Gefährdung|Unrecht|Steuerbelastung|Grundrechtsverletzung|Bevorzugung|grob|heterosexis.✶|Schwulenhass|Schwulenhasser|Hassverbrechen|Technokrat|technokratisch|ultrareaktionär|Ideologiestaat|abhängig.✶|Schlechterstell.✶|menschenfeindlich.✶|populis.✶|rechtspopulis.✶|rechtsextrem.✶|Altersarmut|ausgrenz.✶|ausgegrenzt|.✶homofeindlich.✶”%c]

        
        xxxviii
          Suchanfrage für Cosmas II::EiRi:diskriminier✶ ODER:EiRi:homophob✶ ODER:EiRi:Ungleichbehandlung ODER:EiRi:benachteilig✶ ODER:EiRi:Nichtanerkennung ODER:EiRi:Vergewaltigung ODER:EiRi:Ehebruch ODER:EiRi:hetze✶ ODER:EiRi:reaktionär ODER:EiRi:Randal✶ ODER:EiRi:intolerant ODER:EiRi:Intoleranz ODER:EiRi:Respektlos✶ ODER:EiRi:Feigheit ODER:EiRi:Hass ODER:EiRi:hassen ODER:EiRi:gottlos ODER:EiRi:Privileg ODER:EiRi:Privilegierung ODER:EiRi:Besserstellung ODER:EiRi:verfassungsfeindlich ODER:EiRi:Armutszeugnis ODER:EiRi:Verfassungsbruch ODER:EiRi:Sexismus ODER:EiRi:sexistisch ODER:EiRi:Kränkung ODER:EiRi:Verstoß ODER:EiRi:verstoßen ODER:EiRi:Belastung ODER:EiRi:Beschränkung ODER:EiRi:Verletzung ODER:EiRi:verletzen ODER:EiRi:angreifen ODER:EiRi:angegriffen ODER:EiRi:unzumutbar ODER:EiRi:Einschränk✶ ODER:EiRi:eingeschränkt ODER:EiRi:Eingriff ODER:EiRi:Willkür ODER:EiRi:Pflichtverletzung ODER:EiRi:Härte ODER:EiRi:ungerechtfertigt ODER:EiRi:Schädigung ODER:EiRi:schädigen ODER:EiRi:unterstellen ODER:EiRi:Unterstellung ODER:EiRi:Last ODER:EiRi:Gefährdung ODER:EiRi:Unrecht ODER:EiRi:Steuerbelastung ODER:EiRi:Grundrechtsverletzung ODER:EiRi:Bevorzugung ODER:EiRi:grob ODER:EiRi:heterosexis✶ ODER:EiRi:Schwulenhass ODER:EiRi:Schwulenhasser ODER:EiRi:Hassverbrechen ODER:EiRi:Technokrat ODER:EiRi:technokratisch ODER:EiRi:ultrareaktionär ODER:EiRi:Ideologiestaat ODER:EiRi:abhängig✶ ODER:EiRi:Schlechterstell✶ ODER:EiRi:menschenfeindlich✶ ODER:EiRi:populis✶ ODER:EiRi:rechtspopulis✶ ODER:EiRi:rechtsextrem✶ ODER:EiRi:Altersarmut ODER:EiRi:ausgrenz✶ ODER:EiRi:ausgegrenzt ODER:EiRi:✶homofeindlich✶

        
        xxxix
          Suchanfrage, deren Treffer-Texte das Subkorpus G-DeReKo-Ehe im DeReKo (Archiv W) auf Cosmas II konstituieren: Bilderbuchehe✶ ODER Dauerehe✶ ODER Dispensehe✶ ODER Doppelehe✶ ODER Durchschnittsehe✶ ODER Frühehe✶ ODER Gewissensehe✶ ODER Gruppenehe✶ ODER Handschuhehe✶ ODER Heteroehe✶ ODER Homoehe✶ ODER Idealehe✶ ODER Josephsehe✶ ODER Kameradschaftsehe✶ ODER Kaufehe✶ ODER Kinderehe✶ ODER Kriegsehe✶ ODER Lesbenehe✶ ODER Leviratsehe✶ ODER Mehrehe✶ ODER Mischehe✶ ODER Mussehe✶ ODER Mußehe✶ ODER Musterehe✶ ODER Neigungsehe✶ ODER Onkelehe✶ ODER Priesterehe✶ ODER Probeehe✶ ODER Pseudoehe✶ ODER Putativehe✶ ODER Scheinehe✶ ODER Schwulenehe✶ ODER Studentenehe✶ ODER Studierendenehe✶ ODER Vernunftehe✶ ODER Versorgerehe✶ ODER Versorgungsehe✶ ODER Verstandesehe✶ ODER Verwandtenehe✶ ODER Vetternehe✶ ODER Vielehe✶ ODER Wochenendehe✶ ODER Zivilehe✶ ODER Zwangsehe✶ ODER Zweckehe✶ ODER Bilderbuch + Ehe✶ ODER Dauer + Ehe✶ ODER Dispens + Ehe✶ ODER Doppel + Ehe✶ ODER Durchschnitts + Ehe✶ ODER Ein + Ehe✶ ODER Früh + Ehe✶ ODER Gewissens + Ehe✶ ODER Gruppen + Ehe✶ ODER Handschuh + Ehe✶ ODER Hetero + Ehe✶ ODER Homo + Ehe✶ ODER Ideal + Ehe✶ ODER Josephs + Ehe✶ ODER Kameradschafts + Ehe✶ ODER Kauf + Ehe✶ ODER Kinder + Ehe✶ ODER Kriegs + Ehe✶ ODER Lesben + Ehe✶ ODER Levirats + Ehe✶ ODER Mehr + Ehe✶ ODER Misch + Ehe✶ ODER Muss + Ehe✶ ODER Muß + Ehe✶ ODER Muster + Ehe✶ ODER Neigungs + Ehe✶ ODER Onkel + Ehe✶ ODER Priester + Ehe✶ ODER Probe + Ehe✶ ODER Pseudo + Ehe✶ ODER Putativ + Ehe✶ ODER Schein + Ehe✶ ODER Schwulen + Ehe✶ ODER Studenten + Ehe✶ ODER Studierenden + Ehe✶ ODER Vernunft + Ehe✶ ODER Versorger + Ehe✶ ODER Versorgungs + Ehe✶ ODER Verstandes + Ehe✶ ODER Verwandten + Ehe✶ ODER Vettern + Ehe✶ ODER Viel + Ehe✶ ODER Wochenend + Ehe✶ ODER Zivil + Ehe✶ ODER Zwangs + Ehe✶ ODER Zweck + Ehe✶ ODER ((Ehen ODER ((die++ ODER der++ ODER das ODER den ODER ein + ODER eine +) / + w1:3,s0 Ehe✶)) %w0 (Ehemalige + ODER ✶Ehec✶)) ODER ((:EiRi:✶ehe + ähnlich✶ ODER:EiRi:✶ehe + brechen✶ ODER:EiRi:✶ehe + brecherisch✶ ODER:EiRi:✶ehe + erfahren✶ ODER:EiRi:✶ehe + feindlich✶ ODER:EiRi:✶ehe + fähig✶ ODER:EiRi:✶ehelich✶ ODER:EiRi:✶ehelos✶ ODER:EiRi:✶ehe + mündig✶ ODER:EiRi:✶ehe + rechtlich✶ ODER:EiRi:✶ehe + scheu✶ ODER:EiRi:✶ehe + stiften✶ ODER:EiRi:✶ehe + widrig✶ ODER:EiRi:✶ehe + willig✶) %w0:EiRi:✶ehec✶). Genau wie für G-DeReKo wurden auch für dieses Subkorpus Plenarprotokolle und belletristischen Quellen ausgeschlossen (vgl. 6.2).

        
        xl
          Suchanfrage, deren Treffer-Texte das Subkorpus P-Bundestag-Ehe in den Bundestagsplenarprotokollen auf Discourselab konstituieren: [((lemma = “.✶Ehe.✶”|word = “.✶Bilderbuchehe.✶|.✶Dauerehe.✶|.✶Dispensehe.✶|.✶Doppelehe.✶|.✶Durchschnittsehe.✶|.✶Einehe.✶|.✶Frühehe.✶|.✶Gewissensehe.✶|.✶Gruppenehe.✶|.✶Handschuhehe.✶|.✶Heteroehe.✶|.✶Homo.?.?ehe.✶|.✶Idealehe.✶|.✶Josephsehe.✶|.✶Kameradschaftsehe.✶|.✶Kaufehe.✶|.✶Kinderehe.✶|.✶Kriegsehe.✶|.✶Lesbenehe.✶|.✶Leviratsehe.✶|.✶Mehrehe.✶|.✶Mischehe.✶|.✶Mussehe.✶|.✶Mußehe.✶|.✶Musterehe.✶|.✶Neigungsehe.✶|.✶Onkelehe.✶|.✶Priesterehe.✶|.✶Probeehe.✶|.✶Pseudoehe.✶|.✶Putativehe.✶|.✶Scheinehe.✶|.✶Schwulenehe.✶|.✶Studentenehe.✶|.✶Studierendenehe.✶|.✶Vernunftehe.✶|.✶Versorgerehe.✶|.✶Versorgungsehe.✶|.✶Verstandesehe.✶|.✶Verwandtenehe.✶|.✶Vetternehe.✶|.✶Vielehe.✶|.✶Wochenendehe.✶|.✶Zivilehe.✶|.✶Zwangsehe.✶|.✶Zweckehe.✶”) &word! = “Ehec.✶|Ehem|Ehemalig.✶”) |lemma = “.✶ehe.?(ähnlich.✶|brechen.✶|brecherisch.✶|erfahren.✶|feindlich.✶|fähig.✶|lich.✶|los.✶|mündig.✶|rechtlich.✶|scheu.✶|stiften.✶|widrig.✶|willig.✶)”%c]

        
        xli
          Suchanfrage für CQPweb: ([word = “heterosexuelle.?|hetero.?|verschiedengeschlechtliche.?| geschlechtsverschiedene.?”%c][word = “Ehe(begriff)?.?”%c]) | ([word = “Mann-Frau-Ehe.?|Frau-Mann-Ehe.?|Hetero.?ehe?|Heten.?ehe.?”%c]) | ([word = “Ehe(begriff)?.?”%c] [word = “zwischen|für|von”%c] (([lemma = “Mann”%c] [word = “und”%c] [lemma = “Frau”%c]) | ([lemma = “Frau”%c] [word = “und”%c] [lemma = “Mann”%c]) | ([word = “hetero.✶|verschiedengeschlechtlich.✶| geschlechtsverschieden.✶”%c]) | ([word = “Personen|Menschen”%c] []? [word = “verschieden.✶|unterschiedlich”%c] [word = “Geschlecht.✶”%c]))) | ([word = “traditionelle.?|klassische.?|tradierte.?|herkömmliche.?|ursprüngliche.?”%c][word = “Ehe(begriff)?.?”%c]) | ([word = “echte.?|normale.?|richtige.?|wirkliche.?|eigentliche.?”%c][word = “Ehe(begriff)?.?”%c][word! = “für”%c]) | (([word = “natürliche.?|biologische.?|organische.?”%c][word = “Ehe(begriff)?.?”%c])|[word = “Natur.✶ehe.?|Bio.✶ehe.?”%cd]) | (([word = “christliche.?|katholische.?|biblische.?|religiöse.?”%c][word = “Ehe(begriff)?.?”%c]) | ([word = “Ehe(begriff)?.?”%c][word = “im”%c][word = “Sinn.?”%c][][lemma = “Bibel|Kirche|Christentum”]) | ([word = “Ehe(begriff)?.?”%c][word = “im”%c][word = “christliche.?|katholische.?|biblische.?|religiöse.?”%c][word = “Sinn.?”%c]))

        
        xlii
          Suchanfrage für Cosmas II: (((:EiRi:heterosexuelle + ODER:EiRi:hetero + ODER:EiRi:verschiedengeschlechtliche + ODER:EiRi:geschlechtsverschiedene +) / + w1 (Ehe + ODER Ehebegriff +)) ODER (:EiRi:Mann-Frau-Ehe + ODER:EiRi:Frau-Mann-Ehe + ODER:EiRi:Hetero + ehe + ODER:EiRi:Heten + ehe +) ODER ((Ehe + ODER Ehebegriff +) / + w1 (:EiRi:zwischen ODER:EiRi:für ODER:EiRi:von) / + w1 ((&Mann / + w2 &Frau) ODER (&Frau / + w2 &Mann) ODER (:EiRi:hetero✶ ODER:EiRi:verschiedengeschlechtlich✶ ODER:EiRi:geschlechtsverschieden✶) ODER ((:EiRi:Menschen ODER:EiRi:Personen) / + w1:2 (:EiRi:verschieden✶ ODER:EiRi:unterschiedlich✶) / + w1:EiRi:Geschlecht✶)))) ODER ((:EiRi:traditionelle + ODER:EiRi:klassische + ODER:EiRi:tradierte + ODER:EiRi:herkömmliche + ODER:EiRi:ursprüngliche +) / + w1 (Ehe + ODER Ehebegriff +)) ODER ((:EiRi:echte + ODER:EiRi:normale + ODER:EiRi:richtige + ODER:EiRi:wirkliche + ODER:EiRi:eigentliche +) / + w1 (Ehe + ODER Ehebegriff +) % + w2:EiRi:für) ODER (((:EiRi:natürliche + ODER:EiRi:biologische + ODER:EiRi:organische +) / + w1 (Ehe + ODER Ehebegriff +)) ODER (:Ai:Natur + ehe + ODER:EiRi:Bio✶ehe +)) ODER (((:EiRi:christliche + ODER:EiRi:katholische + ODER:EiRi:biblische + ODER:EiRi:religiöse +) / + w1 (Ehe + ODER Ehebegriff +)) ODER ((Ehe + ODER Ehebegriff +) / + w1 (:EiRi:im) / + w1 ((:EiRi:Sinn + / + w2 (&Bibel ODER &Kirche ODER &Christentum)) ODER ((:EiRi:christliche + ODER:EiRi:katholische + ODER:EiRi:biblische + ODER:EiRi:religiöse +) / + w1:EiRi:Sinn +))))

        
        xliii
          Suchanfragen für die Verwendung in Anführungszeichen auf Cosmas II: \” /w0 Homo + Ehe + /w0 \” bzw. \” /w0 Ehe + /w + 1 für /w + 1 alle /w0 \”

        
        xliv
          Suchanfragen für CQPweb: Homo-Ehe: ([word = “sog.?|sogenannte.?|genannte.?| angebliche.?|vermeintliche.?”%c][word = “Homo.?Ehe.?”%c]) | ([word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “Homo.?Ehe.?”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”]) | ([word = “Homo.?”%c][word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “Ehe.?”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”]) | ([word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “Homo.?”%c][word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “.?Ehe.?”%c]) | [word = “Homo.?pseudo.?Ehe.?”%c]Ehe für alle: ([word = “sog.?|sogenannte.?|genannte.?| angebliche.?|vermeintliche.?”%c] [word = “Ehe.?”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c]) | ([word = “\“|\„|\“|\»|\«|\‘|\´|\`”] [word = “Ehe.?”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c] [word = “\“|\„|\“|\»|\«|\‘|\´|\`”]) | ([word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”] [word = “Ehe.?”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “für”%c][word = “alle”%c]) | ([word = “Ehe.?”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”][word = “für”%c][word = “alle”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”]) | ([word = “Ehe.?”%c] [word = “für”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”] [word = “alle”%c] [word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”])

        
        xlv
          Suchanfragen für Cosmas II:Homo-Ehe: ((:EiRi:genannte + ODER:EiRi:sogenannte + ODER:EiRi:sog + ODER:EiRi:angebliche + ODER:EiRi:vermeintliche +) / + w1:EiRi:Homo + Ehe +) ODER ( (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) /w0:EiRi:Homo + Ehe + /w0 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`)) ODER (:EiRi:Homo + pseudo + ehe)Ehe für alle: ((:EiRi:genannte + ODER:EiRi:sogenannte + ODER:EiRi:sog + ODER:EiRi:angebliche + ODER:EiRi:vermeintliche +) / + w1 (Ehe + / + w1 für / + w1 alle)) ODER ((\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) /w0 Ehe + / + w1 für / + w1 alle /w0 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`)) ODER ((\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) /w0 Ehe + /w0 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) / + w1 für / + w1 alle) ODER (Ehe + / + w1 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) /w0 für / + w1 alle /w0 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`)) ODER (Ehe + / + w1 für / + w1 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`) /w0 alle /w0 (\“ ODER \„ ODER \” ODER \» ODER \« ODER \‘ ODER \´ ODER \`))

        
        xlvi
          Suchanfrage für Gebrauchsform (I) ›abstraktes Konzept‹ in Kapitel 3.2.3 für CQPweb am Beispiel Homo-Ehe: ((([lemma = “sein” & pos = “V.✶”]|[lemma = “(aus)?sprechen”]) [] {,5} [lemma = “für|gegen”] [] [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([lemma = “für|gegen”] [] [word = “Homo.?Ehe”%c] []?([lemma = “sein” & pos = “V.✶”]|[lemma = “(aus)?sprechen”])))| ([word = “pro|kontra|contra”%c] []? [word = “Homo.?Ehe”%c]) | (([lemma = “Befürworter|Gegner|Anhänger|Einstellung|Forderung|brauchen|fordern|befürworten”][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|Entscheidung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{1,2}[word = “Homo.?Ehe”%c])|([lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|Entscheidung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c][][word = “Homo.?Ehe”%c][]?[lemma = “brauchen|fordern|befürworten|hochhalten|zustimmen|unterstützen”])) | ([word = “echte.?”%c][word = “Homo.?Ehe”%c]) |([lemma = “Thema.?”] []? [word = “Homo.?Ehe”%c]) |(([lemma = “Abtreibung|Schwangerschaftsabbruch|Frauenquote|Atomausstieg|Atomkraft|Geschlechtsumwandlung|Geschlechtsangleichung|Christentum|Mindestlohn|gender.✶”%c] [lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|Entscheidung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{0,5} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|Entscheidung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c][][word = “Homo.?Ehe”%c] []{0,5} [lemma = “Abtreibung|Schwangerschaftsabbruch|Frauenquote|Atomausstieg|Geschlechtsumwandlung|Geschlechtsangleichung|Christentum|Mindestlohn|gender.✶”%c])) within sDie Suchanfrage für Ehe für alle gestaltet sich analog dazu, nur dass [word = “Homo.?Ehe”%c] durch ([word = “Ehe”%c][word = “für”%c][word = “alle”%c]) ausgetauscht wird. Gleiches gilt für die Suchanfragen in (II), (III) und (IV).

        
        xlvii
          Suchanfrage für Gebrauchsform (I) ›abstraktes Konzept‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: (((&sein ODER &sprechen ODER &aussprechen) / + w1:6 (:EiRi:für ODER:EiRi:gegen) / + w2:EiRi:Homo + Ehe) ODER ((:EiRi:für ODER:EiRi:gegen) / + w2:EiRi:Homo + Ehe / + w1:2 (&sein &sprechen ODER &aussprechen))) ODER ((:EiRi:pro ODER:EiRi:kontra ODER:EiRi:contra) / + w1:2:EiRi:Homo + Ehe) ODER (((:EiRi:Befürworter + ODER:EiRi:Gegner + ODER:EiRi:Anhänger + ODER:EiRi:Einstellung++ ODER:EiRi:Forderung ODER &brauchen ODER &fordern ODER &befürworten) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-2:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER &Entscheidung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER (:EiRi:Homo + Ehe / + w1:2,s0 (&brauchen ODER &fordern ODER &befürworten ODER &hochhalten ODER &zustimmen ODER &unterstützen) %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER &Entscheidung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht))) ODER ((:EiRi:echte +) / + w1:2:EiRi:Homo + Ehe) ODER (&Thema / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER (((&Abtreibung ODER &Schwangerschaftsabbruch ODER &Frauenquote ODER &Atomausstieg ODER &Atomkraft ODER &Geschlechtsumwandlung ODER &Geschlechtsangleichung ODER &Christentum ODER &Mindestlohn ODER:EiRi:gender✶) / + w1:6,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER &Entscheidung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER ((:EiRi:Homo + Ehe / + w1:6,s0 (&Abtreibung ODER &Schwangerschaftsabbruch ODER &Frauenquote ODER &Atomausstieg ODER &Atomkraft ODER &Geschlechtsumwandlung ODER &Geschlechtsangleichung ODER &Christentum ODER &Mindestlohn ODER:EiRi:gender✶)) %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER &Entscheidung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)))Die Suchanfrage für Ehe für alle gestaltet sich analog dazu, nur dass:EiRi:Homo + Ehe durch (Ehe / + 1w für / + 1w (Alle oder alle)) ausgetauscht wird und die Abstandsoperatoren entsprechend angepasst werden müssen. Gleiches gilt für die Suchanfragen in (II), (III) und (IV).

        
        xlviii
          Suchanfrage für Gebrauchsform (II) ›Gesetz‹ in Kapitel 3.2.3 für CQPweb am Beispiel Homo-Ehe: (([lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{2} [word = “Homo.?Ehe”%c] []{,2} [lemma = “durchsetzen|beschließen|blockieren”]) | ([lemma = “beschließen|blockieren”][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{1,2} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([lemma = “setzen”][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{1,2} [word = “Homo.?Ehe”%c][]{,3}[word = “durch”%c])) | (([word = “über”%c][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c] []? [lemma = “entscheiden|abstimmen”]) | ([lemma = “entscheiden|abstimmen”] [word = “über”%c] [lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c])| ([lemma = “stimmen”] [lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{1,2} [word = “Homo.?Ehe”%c] []? [word = “ab”%c])) | (([word = “für|gegen”%c][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c] []? [lemma = “stimmen”]) | ([lemma = “stimmen”][]?[word = “für|gegen”%c] [lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c])) | ([lemma = “Referendum|Volksentscheid|.✶Abstimmung|Entscheidung”%c] [word = “über”%c][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([word = “(verfassungs|grundgesetz)(mäßig|gemäß|widrig).✶|rechtsgültig.✶|rechtsungültig.✶|realisierbar.✶”%c] [lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c]{2} [word = “Homo.?Ehe”%c] [word = “(verfassungs|grundgesetz)(mäßig|gemäß|widrig).✶|rechtsgültig.✶|rechtsungültig.✶|realisierbar.✶”%c]) within s

        
        xlix
          Suchanfrage für Gebrauchsform (II) ›Gesetz‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: ((:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&durchsetzen ODER &beschließen ODER &blockieren) %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER ((&beschließen ODER &blockieren) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-2:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER (&setzen / + w1:3:EiRi:Homo + Ehe /w + 1:4:EiRi:durch %w-7:-2 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht))) ODER ((:EiRi:über / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&entscheiden ODER &abstimmen) %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER ((&entscheiden ODER &abstimmen) / + w1:EiRi:über / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER (&stimmen / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (:EiRi:ab) %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht))) ODER (((:EiRi:für ODER:EiRi:gegen) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 &stimmen %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER (&stimmen / + w1 (:EiRi:für ODER:EiRi:gegen) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht))) ODER ((&Referendum ODER &Volksentscheid ODER:EiRi:Abstimmung++ ODER &Entscheidung) / + w1:EiRi:über / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-3:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER ((:EiRi:verfassungsmäßig✶ ODER:EiRi:verfassungsgemäß✶ ODER:EiRi:verfassungswidrig✶ ODER:EiRi:grundgesetzmäßig✶ ODER:EiRi:grundgesetzgemäß✶ ODER:EiRi:grundgesetzwidrig✶) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht)) ODER (:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (:EiRi:verfassungsmäßig✶ ODER:EiRi:verfassungsgemäß✶ ODER:EiRi:verfassungswidrig✶ ODER:EiRi:grundgesetzmäßig✶ ODER:EiRi:grundgesetzgemäß✶ ODER:EiRi:grundgesetzwidrig✶) %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht))

        
        l
          Suchanfrage für Gebrauchsform (III) ›Rechtsinstitut‹ in Kapitel 3.2.3 für CQPweb am Beispiel Homo-Ehe: ([lemma = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht”%c][]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([word = “Homo.?Ehe”%c][]{,2}[lemma = “abschaffen|gleichstellen|einführen|verbieten|verhindern|zulassen|legalisieren|genehmigen|angleichen|erlauben|ermöglichen|möglich|anerkennen|berechtigen|diskriminieren|(un)?gleichbehandeln|schlechterstellen|besserstellen”]) | ([word = “(abgeschaffte|gleichgestellte|eingeführte|verbotene|verhinderte|zugelassene|legalisierte|genehmigte|bessergestelle|angeglichene|erlaubte|ermöglichte|mögliche|anerkannte|berechtigte|diskriminierte|(un)?gleichbehandelte|schlechtergestellte|bessergestellte).?”%c] []? [word = “Homo.?Ehe”%c]) within s

        
        li
          Suchanfrage für Gebrauchsform (III) ›Rechtsinstitut‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: ((&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER (:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&abschaffen ODER &gleichstellen ODER &einführen ODER &verbieten ODER &verhindern ODER &zulassen ODER &legalisieren ODER &genehmigen ODER &angleichen ODER &erlauben ODER &ermöglichen ODER &möglich ODER &anerkennen ODER &berechtigen ODER &diskriminieren ODER &ungleichbehandeln ODER &gleichbehandeln ODER &schlechterstellen ODER &besserstellen)) ODER ((:EiRi:abgeschaffte + ODER:EiRi:gleichgestellte + ODER:EiRi:eingeführte + ODER:EiRi:verbotene + ODER:EiRi:verhinderte + ODER:EiRi:zugelassene + ODER:EiRi:legalisierte + ODER:EiRi:genehmigte + ODER:EiRi:bessergestelle + ODER:EiRi:angeglichene + ODER:EiRi:erlaubte + ODER:EiRi:ermöglichte + ODER:EiRi:mögliche + ODER:EiRi:anerkannte + ODER:EiRi:berechtigte + ODER:EiRi:diskriminierte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:schlechtergestellte + ODER &bessergestellte) / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe)

        
        lii
          Suchanfrage für Gebrauchsform (III) ›separates Rechtsinstitut‹ in Kapitel 3.2.3 für CQPweb am Beispiel Homo-Ehe: ([lemma = “.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung”%c][]{,2} [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([word = “Homo.?Ehe”%c][]{,2}[lemma = “gleichstellen|angleichen|diskriminieren|(un)?gleichbehandeln|schlechterstellen|besserstellen”]) | ([word = “(gleichgestellte|angeglichene|diskriminierte|(un)?gleichbehandelte|schlechtergestellte|bessergestellte).?”%c] []? [word = “Homo.?Ehe”%c]) within s

        
        liii
          Suchanfrage für Gebrauchsform (III) ›separates Rechtsinstitut‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: ((:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER (:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&gleichstellen ODER &angleichen &diskriminieren ODER &ungleichbehandeln ODER &gleichbehandeln ODER &schlechterstellen ODER &besserstellen)) ODER ((:EiRi:gleichgestellte + ODER:EiRi:angeglichene + ODER:EiRi:diskriminierte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:schlechtergestellte + ODER:EiRi:bessergestellte +) / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe)

        
        liv
          Suchanfrage für Gebrauchsform (III) ›separates Rechtsinstitut‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: ((:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung) / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER (:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&gleichstellen ODER &angleichen &diskriminieren ODER &ungleichbehandeln ODER &gleichbehandeln ODER &schlechterstellen ODER &besserstellen)) ODER ((:EiRi:gleichgestellte + ODER:EiRi:angeglichene + ODER:EiRi:diskriminierte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:gleichbehandelte + ODER:EiRi:schlechtergestellte + ODER:EiRi:bessergestellte +) / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe)

        
        lv
          Suchanfrage für Gebrauchsform (IV) ›individuelle Instanzen‹ in Kapitel 3.2.3 für CQPweb am Beispiel Homo-Ehe: (([word = “Homo.?Ehe”%c] []? [lemma = “eingehen|schließen” | word = “geschlossen” %c] [word! = “ein|aus”](WD3)) | ([lemma = “schließen”%c][lemma! = “Abschaffung|.✶Gesetz|.✶Gleichstellung|Gleichbehandlung|Zulassung|Resolution|Einführung|Legalisierung|Genehmigung|.✶Verbot.✶|Erlaubnis|Möglichkeit|Anerkennung|Berechtigung|Entscheidung|.✶splitting.✶|Steuer.?(vorteil|privileg).✶|.✶Diskriminierung|Nichtdiskriminierung||Ungleichbehandlung|Schlechterstellung|Besserstellung|Recht|für|gegen”%c]{1,2}[word = “Homo.?Ehe”%c] [word! = “ein|aus”]{2}) | ([lemma = “gehen”%c] []{1,2} [word = “Homo.?Ehe”%c] []? [word = “ein”%c])) | ([word = “geschlossene.?|eingegangene.?|geführte.?”%c][]?[word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([word = “in”%c][word = “einer”%c][]?[word = “Homo.?Ehe”%c]) | [word = “Homo.?Ehen”%c] | ([word = “(erste|zweite|dritte|vierte|fünfte|sechste|siebte|achte|neunte|zehnte|elfte|zwölfte).?”] [word = “Homo.?Ehe”%c]) | ([word = “jede(r)?”%c][word = “\“|\„|\”|\»|\«|\‘|\´|\`”]?[word = “Homo.?Ehe”%c]) within s

        
        lvi
          Suchanfrage für Gebrauchsform (IV) ›individuelle Instanzen‹ in Kapitel 3.2.3 für Cosmas II am Beispiel Homo-Ehe: (((:EiRi:Homo + Ehe / + w1:3,s0 (&eingehen ODER &schließen ODER:EiRi:geschlossen)) % + w1:3 (:EiRi:ein ODER:EiRi:aus)) ODER (&schließen / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe % + w1:2 (:EiRi:ein ODER:EiRi:aus) %w-6:-1 (&Abschaffung ODER:EiRi:✶Gesetz++ ODER:EiRi:✶Gleichstellung++ ODER &Gleichbehandlung ODER &Zulassung ODER &Resolution ODER &Einführung ODER &Legalisierung ODER &Genehmigung ODER:EiRi:✶Verbot✶ ODER &Erlaubnis ODER &Möglichkeit ODER &Anerkennung ODER &Berechtigung ODER &Entscheidung ODER:EiRi:✶splitting✶ ODER &Steuervorteil ODER &Steuerprivileg ODER:EiRi:✶Diskriminierung++ ODER &Nichtdiskriminierung ODER & ODER &Ungleichbehandlung ODER &Schlechterstellung ODER &Besserstellung ODER &Recht ODER &für ODER &gegen)) ODER (&gehen / + w1:3,s0:EiRi:Homo + Ehe / + w1:2,s0:EiRi:ein)) ODER ((:EiRi:geschlossene + ODER:EiRi:eingegangene + ODER:EiRi:geführte +) / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER (:EiRi:in / + w1:EiRi:einer / + w1:2,s0:EiRi:Homo + Ehe) ODER:EiRi:Homo + Ehen ODER ((:EiRi:erste + ODER:EiRi:zweite + ODER:EiRi:dritte + ODER:EiRi:vierte + ODER:EiRi:fünfte + ODER:EiRi:sechste + ODER:EiRi:siebte + ODER:EiRi:achte + ODER:EiRi:neunte + ODER:EiRi:zehnte + ODER:EiRi:elfte + ODER:EiRi:zwölfte +) / + w1:EiRi:Homo + Ehe) ODER ((:EiRi:jede ODER:EiRi:jeder) / + w1:EiRi:Homo + Ehe)
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